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Ein  zentraÜBtiacher  Zug  geht  heute,  trotz  aller  Rückfälle 
and  Oegenbewogiingen,  durch  die  ganze  Volkswirtschaft. 

Die  drei  Fragen,  welche  in  den  letzten  Jahren  im  Vorder- 
grund des  social  wirtschaftlichen  Lebens  des  Schweizer  Volkes 

gestanden  haben,  sind  Fragen  der  Zentralisation. 
Die  1&98  bestimmte  Verstaatlichung  der  fünf 

Haupteisenbahnlinien  steht  im  Stadium  der  Durch- 
fOhruDg  und  wird  mit  dem  I,  Mai  IfflO  endgallig  vollzogen 
apin.  Das  von  den  eidgenössischen  Räten  fast  einstimmig 
angenommene  Forrersche  Gesetz  tiber  die  Kranken- 
und  Unfallzwangs  Versicherung,  welches  einen  mächtigen 

L  Schritt  im  Sinne  einer  Erweiterung  der  Staatekompetenzen 
lund  einer  zunehmenden  Abhängigkeit  der  Einzel-  von  der 
r  Geraeinwirtschaft  bedeutete,  ist  am  20.  Mai  1900,  vielleicht 
noch  mehr  seiner  Unvollkommenheiten,  als  seines  Prinzipes 
we^gen,  vom  Volke  verworfen  worden.  Die  dritte  Frage  ist 
diederZentralisation  des  Bankuotenwesens;  obgleich 
sie  viel  früher  als  die  beiden  anderen  aufgeworfen  worden  ist, 
and  sowohl  die  öffentliche  Meinung  als  die  gesetzgebenden 
Organe  zu  wiederholten  Malen  beschäftigt  hat,  harrt  sie  immer 
noch  ihrer  Lösung. 

Sie  hat  das  Erscheinen  einer  schon  nicht  unbedeutenden 
Zahl  von  Schriften  hervorgerufen.  Die  meisten  aber  sind 
polemisch  angehaucht  und  entbehren  der  erforderlichen  wissen- 

schaftlichen Unparteilichkeit  und  Strenge.  Diejenigen,  denen 
ein  reeller  Wert  nicht  abgesprochen  werden  darf,  vertreten  einen 
nach  unserer  Empfindung  verfehlten  Standpunkt,  oder  tragen 
wenigstens,  da  sie  vor  zehn,  zwanzig,  dreifsig  Jahren  verfafst 
worden  sind,  einer  Reihe  von  heute  mitspielenden  Momenten 
naturgemäfs  keine  Rechnung  und  liefern  von  der  Geschichte 
der  Frage  ein  immer  unvollständigeres  Bild ;  oder  sie  behandeln, 

wie   das    KiOO    erschienene    kleine   Buch    von    A.    Sayous', 

^nirale  d'^nisgion. Pari«. 
De 

Khun 

la I 
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welches  sich  überdies  an  das  französische  Publikum  wendet, 
die  technische  Seite  des  Gegenstandes  nicht.  Zudem  ist 
dieses  letzte  Buch  in  der  ebenso  irrtümlichen  wie  festen 
Überzeugung  geschrieben  worden,  dafs  der  damals  auf  der 

Tagesordnung  der  eidgenössischen  Räte  stehende  Zentralbank- 
entwurf vom  Volke  angenommen  werden  und  eine  endgültige 

Regelung  der  Angelegenheit  mit  sich  bringen  würde.  Der 
betreffende  Entwurf  ist  aber  im  Juni  1901  schon  im  Schofse 
der  Bundesversammlung  durchgefallen.  Dies  Ereignis  bedeutet 
einen  Abschnitt  in  der  Geschichte  des  schweizerischen  Bank- 

notenwesens. Eine  neue  Periode  fkngt  an,  wo  nach  einer 
anderen  Lösung  gesucht  werden  mufs. 

In  Anbetracht  dieser  Tatsachen  scheint  es  uns  angebracht, 
ein  Gesamtbild  der  Frage  und  ihrer  Aussichten  zu  geben.  Und 
zwar  werden  wir: 

1.  die  Geschichte  der  Zentralbankfrage  kurz  wieder 
aufnehmen,  um  sie  bis  auf  die  Gegenwart  zu  ftlhren  und 
dabei  die  Ursachen  feststellen,  an  welchen  die  Gründung 
eines  zentralen  Noteninstitutes  immer  wieder  gescheitert  ist 

2.  im  Studium  der  heutigen  Notenbank-  und  Geld- 
marktverhältnisse die  Antwort  auf  die  Frage 

suchen,  ob  die  gegenwärtigen  Zustände  wirklich  unhaltbar 
sind  und  einer  Zentralisation  bedürfen. 

3.  vorausgesetzt  dafs  diese  Frage  bejaht  wird,  untersuchen, 
in  welcher  Richtung  eine  Reform  wünschens- 

wert und  möglich  wäre. 

Bei  der  Bearbeitung  dieser  Schrift  haben  wir  hauptsächlich 
amtliche  Dokumente  benutzt,  nämlich  alP  die  die  Frage  be- 
treffendenBerichte  des  Finanzdepartements, derBot- 
8 c h a f t e n  des  Bundesrates,  dieKommissionsprotokolle 
und  stenographischen  Bulletins  der  Bundesversamm- 

lung etc.  .  .  .,  dann  wohl  am  meisten  die  Zeitschrift  für 
schweizerische  Statistik  und  die  Berichte  des 
schweizerischen  Handels-  und  Industrievereins... 
Näheres  über  unsere  Quellen  werden  wir  überdies  im  Laufe 
unserer  Darlegung  angeben. 

Was  unsere  Auffassung  von  der  Natur  des  Problems  und 
die  Methode  anbetrifft,  so  werden  wir  den  Umstand,  dafs  wir 
mit  einer  praktischen  Angelegenheit  zu  tun  haben,  nicht  aus 
den  Augen  verlieren.  Von  gewisser  Seite  sind  mehrfach,  nicht 
ohne  Bitterkeit,  auf  diejenigen  Anspielungen  gemacht  worden, 
welche,  nur  störend  und  hemmend  wirkend,  in  eine  rein  öko- 

nomische, banktechnische  und  als  solche  zu  behandelnde  Frage 
politische,  fiskalische  und  soziale  Rücksichten  durchaus  hinein- 

mischen wollen.  Dem  gegenüber  müssen  wir  von  vornherein 
den  Standpunkt  behaupten,  dafs,  so  sehr  eine  solche  Absonderung 
in   der   theoretischen  Wissenschaft  möglich   und  nützlich  sein 
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mag,  sie,  sobald  es  sich  um  das  wirkliche  Leben  handelt» 
verwerflich  ist.  Das  Volksleben  bildet  ein  Ganzes,  worin 
die  wirtschaftliche  Tätigkeit  eine  wichtige,  aber  eben  deswegen 
nicht  absolut  selbständige,  sondern  eine  mit  den  höheren 
Staatszielen  in  Einklang  zu  bringende  Rolle  spielt.  Die  Frage 
der  Zentralisation  des  schweizerischen  Notenwesens  können 

wir  daher  nicht  vom  reinen  kaufmännischen  Standpunkt  be- 
trachten. Sie  ist  nur  in  Zusammenhang  mit  den  anderen 

Elementen  des  nationalen  Lebens,  welche  in  gegenseitiger 
Abhängigkeit  und  in  Zusammenhang  mit  ihr  stehen,  zu  be- 

urteilen und  zu  lösen. 
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in  ihrea  Statuten  von  vielen  Banken  aufgenommenen  Vor- 
schriften betreffend  Metalldeckung  und  Verhältnis  des  EmiS' 

sioDsbetrages  zum  Kapital,  war  das  Notenwesen  meistens  einer 
völligen  Freiheit  überlassen.  Da  die  Einlösung  der  Noten 
ungenügend  garantiert  war,  da  sie  ferner  an  Form,  Gröfse 
und  Farbe  sehr  verschieden  waren,  und  die  Mehrzahl  der 
Banken  sie  gegenseitig  nicht  annahm,  so  hatten  sie  weniger 
den  Charakter  eines  Zahlungsmittels,  als  denjenigen  eines 
Schuldscheins.  Sie  gingen  schwerlich  über  den  öeschäftsrayon 
ihres  emittierenden  Institutes  hinaus  und  blieben  nur  kurze 

2^it  im  Umlaufe,  Der  Betrag  der  Zirkulation  der  ge- 
samten schweizerischen  Banken  erreichte  ItiH'i  nicht  lö  Mill. 

Prk,  und  war,  wie  Wolowsky  hervorhebt,  beständig 
niedriger  als  derjenige  ihres  Kapitals.  Sie  machten  Überhaupt, 
Dach  demselben  Schriftsteller,  ,de  maigres  affaires'*.  Sie 
aUirten  allerdings  den  Verkehr  nicht,  sie  forderten  ihn  aber 
auch  nicht;  keine  hatte  hixher  ihre  Zahlungen  eingestellt; 
kein  Besitzer  ihrer  Noten  war  je  zu  Schaden  gekommen,  allein 

•ie  waren  „timides",  wie  sich  Courcelle-Seneuil  aus- 
drückt*; es  fehlte  ihnen  an  Beschäftigung,  an  Unternebmungs- 

lust,  ebenso  wie  an  Kohäsion. 
Doch  hatte  sich  im  letzten  Jahry.ehnt  eine  gewisse  Be- 

wegung nach  gröfserem  EinverstÄndnis  bemerkbar  gemacht, 

einzelne  Vereinbarungen  waren  getroffen  worden*.  Hätte  man 
doch  nur  diese  Bewegung  sich  selbst  Überlassen,  ihre  langsame, 
aber  sichere  natürliche  Entwicklung  nicht  gestört,  so  wSre 
man  direkt  zum  schottischen  System  geschritten  —  so  meint 
Courcelle-Seneuil''  —  über  das  seither  Oeschebene  in 
den  Tiefen  seiner  manches  tertichen  Seele  seufzend.  Die  poli- 

tische Gestaltung  der  Schweiz,  ein  Bund  von  kleinen  souveränen 
Slaateit,  schien  in  der  Tat  die  Bildung  eines  ähnlichen  Systems 
«nf  d^n  Bankgebiet  begtinstigen  zu  dürfen  —  nämlich  das 
Keb«oeiiiaiideri>estehen  von  mehreren  mitwerbenden  und  doch 
sogleich  eng  verbundenen,  sich  untereinander  unterstützenden 
Em tssionsiu^ti tuten.  Allein  in  der  Schweiz,  wie  Überhaupt 
vielfach  in  Europa,  machte  sich  eine  sozusagen  zentripeule 
Bewegung  immer  mehr  geltend.  Man  schritt  auf  dem  poli- 

tischen Gebiet  zur  Zentralisation,  auf  dein  sozialen  zur  £r- 
weitemng  der  eiaadiihen  Kompetenzea,  in  manchen  Erwerbs- 
bnutchen  nun  Grofsbetriebe. 

I 

■  La  qaeatioB  4»  bsa(|ges.    8,  413. 
■  Trsit^  des  »perationt  de  bsB(|ve. AmU««   ia»L    &  3M 

r  Speiser  von  Baad  geMlvt  da«  VsHicMt, 
iJ»  zu  kslMii.  a^  swar  läSe  nrfKka  BMd 
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Diese  Tendenzen  ihrer  Zeit  bringen  Pictet  und  Burk- 
hard-Bischoff zum  Ausdruck,  indem  sie  die  erste  grofse 

Anregung  zur  Vereinheitlichung  und  Zentralisierung  des 
schweizerischen  Emissionswesens  geben. 

Der  erste  wünschte^  die  18  bestehenden,  sehr  verschiedene 
Geschäfte  treibenden  Banken  auf  einen  einzigen  sogenannten 
normalen  Typus  zurückzuführen  und  sie  dann  in  einer  gemein- 

samen, vom  Bunde  unabhängigen  freien  Organisation,  die  den 

Namen  „Union  des  Banques^  führen  wünie,  in  der  Weise 
zusammenzufassen,  dafs  sie  Dritten  gegenüber  solidarisch,  in 
ihren  Statuten  und  Geschäften  aber  selbständig  bleiben  sollten. 
Sie  sollten  durch  ein  Direktorium  vertreten  werden,  dem  die 
Festsetzung  des  Diskontosatzes  und  die  Regelung  des  Geld* 
und  Notenumlaufs  obliegen  würde.  Die  alten  Noten  sollten 
durch  die  an  den  Schaltern  aller  Banken  einlösbaren  Vereins- 

noten ersetzt  werden. 

Herr  Burkhard-Bischoff  hielt  ein  solches  Aufgehen 
der  Banken  in  eine  allgemeine  Zettelbankorganisation  für  nicht 
tunlich;  er  unterschied  sich  von  Herrn  Pictet  hauptsächlich 
dadurch,  daCs  er  das  gesetzliche  Eingreifen  des  Staates  befür- 

wortete; er  fafste  seine  Gedanken  ungefkhr  in  folgender 
Weise  zusammen^: 

1.  Eine  einzige  privilegierte  Zettelbank  ist  für  die  Schweis 
durch  das  allgemeine  öffentliche  Interesse  geboten. 

2.  Das  Recht  der  Konzession  zur  Ausgabe  von  Banknoten 
mufs  durch  ein  Bundesgesetz  aus  den  Händen  der  Kantons- 

regierungen in  die  Hände  des  Bundes  übertragen  werden. 
3.  Die  Konzession  resp.  das  Privilegium  wird  einer  Privat- 

aktiengesellschaft 'üoertragen,  deren  Statuten  der  Ge- nehmigung der  Bundesbehörden  unterliegen. 
Überwachende  Zensoren  müssen  durch  den  Bund  ernannt 

werden,  und  dieser  letzte  mufs  an  dem  Nutzen  in  billigem 
Verhältnis  partizipieren. 

Es  ist  möglich,  dafs  durch  diese  Schriften  angeregt,  welche 
die  Mängel  der  damaligen  Zustände  stark  betonten,  Herr 
Nationalrat  Dr.  Rüttimann  aus  Zürich  im  Jahre  1865  den  ersten 
Schritt  auf  dem  legislativen  Wege  tat,  indem  er  einen 
Bericht  an  die  ständerätliche  Kommission  für  die  Revision 

der  Bundesverfassung  einreichte,  der  die  Ordnung  des  schweize- 
rischen Noten  Wesens   durch  den  Bund  zum  Gegenstand  hatte. 

^  Des  banques  de  circulation  en  Suisse.  Genöve  1863. 
III.  Kap.  Diese  Idee  i^t  1892  von  H.  Charles  Scherer  in  seiner 
Broschüre  „Le  billet  de  banque  en  Suisse",  Gen^ve,  in  der 
Hauptsache  wieder  aufgenommen  worden. 

"^  Die  Zeddelbankcn  in  der  Schweiz  und  das  Bedürfnis 
einer    einheitlichen    Notencirkulation.     4    Aufsätze,    in    der 

.Schweizer.  Eisenbahn-   und  Handelszeitun^"  in   Basel  1864  veröffent- licht, 1865  durch  besonderen  Abdruck  vervielfSltigt. S.  48  u.  folg. 
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Jaa  Bankwesen  den  Kaitlonen  entnommen,  und 
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Ih*  geaalt;  —  dock  war  einatweilen  jede  Aussicht  auf  das 
Ibaopal  aiageschlos««n.  Dieser  Artikel  bedeutete  wohl  einen 
Fsraebritt  der  Zentralisation,  aber  nur  auf  politischem  Gebiete; 
asf  denjenigen  des  Bankweeens  sollte  er  nichts  weiter  ab 
Gkicbanigkeit  schaffen. 

Bn«tt9  im  September  1870  hatte  die  Bundes  Versammlung 
eine  AndäkrangagesetxeeTorUge  au^earbettet  "*.  Sie  vereinigte 

*  Drei  Gntachteo  über  das  si-h  veiiFrUchp  B«iiknot«in- 
woea.    B«n  lOTL 

'zog(AariiD)  und  Dr.  KQttiianiiu  :itüriclii 
..        esgesetigebuDc. 
■ktotKelJeriWintertburliuGunslen  rinor  nririlftnrrlVB 

1  einer  Bondesgesetigebung. 
_   UwKpIleTlWinleTtburlcuGunstvD  rinor  iiri' 
Aktieabaak  mit   Beteiligung  des  Staates  tun  Kapital. 

8.  E.  Ftetet  tu  GoMten  einer  .Unioii  de*  ban<|B< 
Eine    •chweiieriache    Landesbank       älimum    ixiaiii 

lOTI;    nnserea    Wissens  die  erale  Schrift,    welchu 

Suisj 

'  rorscklj^ 
bsnque«    _. 

t  1870.    Zu  Gunsten  des  „Laissez  faire'. 

arsckltot. 

pttbriaD 

K 
••  Sie  wtmle  in  Versamtnlangen  und  Scbriften  vielfach  be«pR>clien : 
Zur    Bankootenfrage.     Eine    Kritik    <tt^s   Entwarft  dM   Bauk- 

a(««gew.-Ue&    J.  R.  Blumer.     Glaris   \»lt. 
Beferat  über  den  Entwarf  eines  seh  weil  erisvhen  Hauk- 

es. A.Bnrckhard-Biicboff.  Ba»!  läTS.   Zu  Gunatea 

C 
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aber  gegen  sich  die  entgegengesetzten  Gruppen.  Zugleich  von 
den  einen  als  zu  hart  und  von  den  anderen  als  nicht  ent- 

schieden genug  bezeichnet,  wurde  sie  in  der  Volksabstimmung 
vom  April  1876  mit  einer  Mehrheit  von  73000  Stimmen  ver- 
worfen. 

Im  Juli  desselben  Jahres  beschlofs^  um  strengeren  Be- 
stimmungen seitens  des  Bundes  zu  entgehen,  die  Mehrzahl  der 

Banken  (24  von  35),  freiwillig  gemeinsame  Mafsregeln  zu  treffen. 
Sie  bildeten  ein  Konkordat,  wodurch  sowohl  der  wechsel- 

seitige Noten-  als  der  Mandat-  und  Inkassoverkehr  reguliert 
und  erleichtert,  die  Natur  aber  der  Banknote  selbst  nicht 
gekräftigt  wurde. 

Bald  darauf,  im  April  1879,  beauftragte  die  Bundes- 
versammlung den  Bundesrat  mit  der  Bearbeitung  eines  neuen 

Gesetzentwurfs  in  Ausführung  des  Art.  39. 
Doch  entstand  nun  eine  Bewegung,  die,  wenn  sie  auch 

einstweilen  scheiterte,  die  grofsen  Fortschritte  unzweifelhaft 
bewies,  welche  der  Gedanke  einer  Monopol  -  Staatsbank  im 
Volke  gemacht  hatte.  Der  Dr.  Joes  von  Schaffhausen 
hatte  nämlich,  im  Juni  1879,  im  Nationalrate  eine  Motion 
entwickelt,  die  darauf  hinausging,  dafs  der  Art  39  auf- 

gehoben, und  das  Recht,  Banknoten  bezw.  Kassenscheine 
auszugeben,  dem  Bunde  allein  vorbehalten  werden  sollte ^^ 
Nachdem  sie  ohne  Diskussion  abgelehnt  worden  war,  und  der 
Doktor  sich  nach  der  Sitzung  vor  mehreren  Kollegen  ver- 

messen hatte,  er  würde  „ein  Feuerlein  anzünden,  das  über 

die  ganze  Eidgenossenschaft  hinleuchten  werde**,  gelang  es 
ihm  in  der  Tat  in  wenigen  Wochen,  dank  der  Mitwirkung 
von  Theodor  Curti  und  anderen  Sozialisten,  52000  Unter- 

schriften zu  sammeln,  welche  das  Monopol  zu  Gunsten  des 
Bundes  verlangten  ̂ *.    Die  ganze  Bewegung  war  weniger  durch 

Gedanken  über  die  Banknotenfrage.  Nationalrat  Keller 
von  Fischenthal.    Bern  1875. 

Rapport  k  la  soci^t^  industrielle  et  commerciale  da 
canton  ae  Vaud,  sur  la  question  des  billets  de  banqne 
en  Siiisse.    Lausanne  1875. 

Das  Bankwesen  der  Schweiz  und  des  Auslandes.  Von 
J.  J.  Pfau.  Zürich  1875.  Anregung  zur  Gründung  eines  schweize« 
rischen  Clearing-House. 

1*  Siehe  einen  Aufsatz  des  Dr.  Joos  in  der  „Schweizerischen 
Handelszeitung"  vom  19.  Nov.  1879. 

^*  Siehe:  Schweizerische  Zeitfragen.  Heft  9.  Zürich  1880. 
^Dichtung  und  Wahrheit  oder  der  Banknotenspektakel  in  der  Schweiz 
im  Herbst  1879"  von  Nationalrat  und  Bankdirektor  in  Solothum  Simon 
Kaiser. 

Das  Banknotenmonopolf  die  Schweizerische  Landes- 
bank und  die  Initiative.    Kede  von  Th.  Curti.    Zürich  1879. 

Argumente  gegen  das  Banknotenmonopol.  Antwort  auf 
eine  Rede  des  Herrn  Th.  Curti.    Luzem  1879. 

Rechtsgutachten  in  Banknotenfragen  von  W.  Endemann 



I  die  Überzeugung  von  der  Ökonomischen  Überlegenheit  dea  Ein- 
[  banksystem»,  aln  durch  die  soziale  Tendenz  geleitet,  dafs  der 
r  Katzen  der  Notenemiasion  nicht  Privaten,  sondern  der  Oeaamt- 

liejt  SD  Gute  kommen  solle.     So  anaehnlich  diese  Kundgebung 
such  war,  ao  entsprach  sie  doch  der  Gesinnung  der  Mehrzahl 
der    Bürger    bei    weitem    nicht.     Daftlr    lieferte    die    Volks- 
abslimmung   vom   ̂ 1.   Oktober   ISW   einen   Beweis,    wodurch 
die   von   JooH   und   Anhllngem    verlangte   Verfaaaun  gare  vis  ion 
mit  einer  Mehrheit  von  iy90<HI  Stimmen  verworfen  wurde. 

Nach  diesem  Intermezzo  kehrte  man  zur  Bearbeitung  des 

,  Ausfährungagesetzea  auf  Basis  des  Artikels  'i9  zurück'^. 
Man  Btiefa  auf  grol'se  Schwierigkeiten.  Denn  zwei  be- 

I  deutende  Gruppen,  die  ganz  entgegengesetzte  Ansichten  ver- 
I  traten,  standen  sich  gegenüber.  Die  einen,  die  Vertreter  dea 
\  Handels  im  allgemeinen,  hütten  daa  Recht  der  Emission  nur 
I  den  reinen  Diakonto banken  erteilen  und  die  Deckung  durch 

1  Bargeld  und  Wechsel  erlangen  wollen.  Sie  legten  das  Haupt- 
I  gewicht  auf  die  jederzeitige  Kinlösbarkeit  der  Noten. 
'  Die  anderen,   die  Vertreter  der  Kantone,   verlangten  die 
I  Freigebung  der  Geschäfte  der  Banken  und  die  Deckung  durch 
Bargeld  und  Wertschriften;  denn  sie  legten  daa  Haupt- 

gewicht auf  die  absolute  Sicherheit  der  Deckung;  um  die 
jederzeitige  Einlösbarkeit  von  unbedingt  sicheren  Noten  brauche 
man  sich  nicht  so  sehr  zu  kilmmern,  weil  aie  eich  unter  allen 
UmsUnden  im  Verkehr  halten  würden  '*. 

Der  Entwurf  des   Bundearates,   welcher  auf  dem  Stand- 
L  paukte  der  Anhänger  der  reinen  Diskontobank  atand,    wurde 

I  ia  G.  Hirths  „Annalen  des  Deutschen  ßeipheg".    1870.    Im  Sinne  der ben  Ideeo. 
>  AuB  dicBpr  Zeit  Btammen:  Die   Noten  der  suliweizeriseben 

iBanken  und  der  Gesetzentwurf  nauli  Artikel  39  der  B.Verf. 
Dr     .Simon    RaiBer.      Abdruck     aus     der     „Schweiz.     Handels- 

Eatitune^. 
_     B  Regulierung   des   Bankwei 

IXonrad   Cramer-Frej.    Abdmck   a.ui 
■Boft  11.     1880.    WichÜKe  Schrift,  welchi 
■«•twarfes  von  1680  gedient  hat. 
■  L'arlicle89de  Ia  Constitution  f^d^rale  et 
iri'A.aiisaion  en  Suisse.    Ami  Girard.    La  Cham  dt a  Onnsten  einer  Revision  des  Art.  39  im  Sinne  des  Stai 

Schw 

Einige  Gedankei Übel 

..Schweiz.   Zeitf ragen", 
Gniudluge   des   Gesetz- 

Fonds   1880. ""  f  San'k- 

A.    Biurikhard)    B(iachoff).      Abdruck    . 
I-Ällgem.  Schweiz.  Zeitung".     18^0- 
■  Notes  et  r^fleiions  relatives  au  Systeme  des  banques 

le*  billcts  debanqiieenSuisae.   L  Curi-iiod.  Lausanne  1881. 
Veranlafgt  durvh  die  Debatten  über  die  Bankfrage,  piibliEiert  Leo 

Iras,  damals  Professor  Hn  der  LauBSnnerAkademie,  eine  j,Th£orie 
aatfainiatiqae    du   billet   de   banque'    im    „Bulletin    de    Ia 
aocUt^  vaudoise   des   sciences  »BturelleA".     XVI.   p.  508—392, 

"  Darleguug  dieser  Meinungsverschiedenheit  in  der  .,ZeitBchr. 
t  .chw.  Statistik-   1091:    „Die  Neuordnung  des  Banknoten- 

L  Wesens  in  der  Schweiz"  von  W.  Speiser. 
I 
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zuerst  vom  Ständerat  abgelehnt.  Schliefslich  kam  man  doch, 
dank  der  beiderseitigen  Konzessionen,  zu  einer  Verständigung. 
Das  Produkt  dieses  Kompromisses  erschien  am  8.  März  1881 
als  Gesetz.  Letzteres  wurde^  da  kein  Referendumsbegehren 
gestellt  wurde,  mit  dem  1.  Januar  1882  als  vollziehbar  erklärt. 

Es  bestimmt: 
Die  Ermächtigung  zur  Ausgabe  von  Banknoten  soll  vom 

Bundesrat  erteilt  werden. 
Das  Kapital  einer  Emissionsbank  soll  mindestens  50000 

Frank  betragen  (Art.  7.  s). 
Die  Emission  darf  nicht  mehr  als  das  doppelte  des  Kapitals 

betragen  (Art.  8). 
Die  Bank  soll  sich  verpflichten,  die  Noten  der  anderen 

Emissionsbanken  als  Zahlung  anzunehmen. 
Es  sollen  40  ̂ /o  der  Notenzirkulation  durch  einen  Vorrat 

an  Barschaft  gedeckt  sein,  welcher  von  den  übrigen  Kassa- 
beständen getrennt  gehalten  und  für  die  sonstigen  Geschäfte 

der  Banken  nicht  in  Anspruch  genommen  werden  darf  (Art.  10). 
Die  60  ̂ /o  der  Notenemission  sollen  gedeckt  sein : 
a)  fUr  die  Banken,  die  allerlei  Geschäfte  treiben,  entweder 

durch  Hinterlage  von  Wertpapieren,  oder  durch  die  Garantie 
eines  Kantons; 

b)  fUr  die  Banken  mit  beschränktem  Geschäftsbetrieb 
(Art.  16)  durch  das  Wechselportefeuille,  d.  h.  durch  Wechsel, 
welche  mit  wenigstens  2  Unterschriften  versehen  und  spätestens 
in  4  Monaten  filllig  sind  (Art.  15). 

Einheitliches  Notenformular   wurde  [an  Stelle  von   unge- 
filhr  25  verschiedenen  Formulartypen]  eingeführt  (Art.  18). 

Dem  Bunde  wurden  zwei  Rechte  vorbehalten: 
1.  Das  Recht,  jederzeit  die  Höhe  der  Gesamtemission  des 

Landes  festzustellen  und  im  Verhältnis  zu  derselben  die 
Emissionsbeträge  der  einzelnen  Banken  zu  bestimmen 
(Art.  9). 

2.  Das  Recht  der  Kontrolle  (Art.  42,  43,  44).  Die  Banken 
sollen  a)  wöchentliche  Ausweise  über  die  Situation  ein- 

senden; b)  auf  jedes  Verlangen  die  Bücher  und  Bestände 
vorweisen. 
Zum  Zwecke  dieser  Kontrolle  wurde  unter  dem  Finanz- 

departemeut  ein  Bureau  mit  einem  „Inspektor  der  Emissions- 
banken^ als  Chef  errichtet  (Art.  13  der  Vollziehungsordnung 

vom  21.  Dezember  1881). 
Dieses  Gesetz,  auf  dessen  beträchtliche  technische  Mängel 

wir  später  zurückkommen  werden,  hatte  allerdings  zwei  Haupt- 
verdienste : 

Es  brachte  zunächst  mehr  Einheitlichkeit  in  das  Emissions- 
wesen hinein,  und  damit  erleichterte  es  den  Verkehr.  Und 

dazu  trug  auch  ihrerseits  die  Erneuerung,  bezw.  die  Ergänzung 
des    bereits    früher    bestandenen    Konkordats    fUr   Noten-, 



die   unterm  10,  Juni  etatl- Maiidat-   und   Inkasso  verkehr 

fend  '=. 
Es  gab  ferner  den  Noteniahabern  mehr  Garantieeii,  und 

verstürkte  dadurch  im  Publikum  das  ZutrauensgefUhl, 

welches  die  Urbedingung  t'tir  jede  Entwicklung  dea  Kredit- wesens bildet. 

Doch  besonders  in  sachkundigen  Kreisen  ist  ee  dem  Gesetz 
nie  gelungen,  Befriedigung  und  Kühe  zu  schaffen.  Kaum  war 
es  in  Kraft  getreten,  da  erhoben  sich  schon  Stimmen,  die 
durchgreifende  Veränderungen  verlangten.  Bereits  im  Juni 
188Ö  erfuhr  das  Gesetz  —  zwar  einstweilen  ohne  Erfolg  — 
etneu  schweren  Angriff  seitens  des  Herrn  Cramer-Frey ,  der 
itn  Nationalrate  die  Motion  einbrachte,  dafs  der  Bund  befugt 

sein  sollte,  eine  monnpolisiorte  Zentralbank  zu  errichten  '*. 
Das  Gesetz  von  1881  hätte  nur  die  Schwächen  des  Viol- 

baoksysiems  deutlicher  gezeigt  und  die  Übelstfinde  des  Noten- 
wvsens  vermehrt.  Die  Verhältnisse  wären  unhaltbar  und 
bedttr^en  dringend  grltndlicher  Abbitte.  Denn,  hiefs  es  unter 
anderem,  wenn  das  Verirnuen  des  Publikums  zu  den  Banken 
in  Hinsicht  auf  die  scbliefslifhe  Einlösbarkeit  der  Noten  ata 

berechtigt  anzusehen  sei,  so  müsse  man  dagegen  die  jeder- 
seilige  äugen l>ltckliche  Solvenz  der  Banken  sehr  bezweifeln. 
Dem  Gesamtbeträge  der  kurzfälligen  Verbindlichkeiten  stände 

1  keine  eatBprechende  Summe  von  Rarmitteln  und  anderen 
[  leicbt  realisierbaren  Aktiven  gegenüber,  eo  dafs  beim  ersten 
'  bedeutenderen  Zurückströmen  der  Noten  ihre  Lage  äufserst 

kritisch  werden  würde".  Ähnlichen  Befürchtungen  gab  in 
seinem  Berichte  für  das  Jahr  188ti  und  in  einem  konfiden- 
liellen  Zirkular  (l^ST)  an  die  Vorstände  der  Emissionsbanken 

daa  eidgenössische  Finanzdepartement  selbst  Ausdrugk.  Unter- 
dessen hatte  Herr  Cramer-Frey  die  Agitation  in  den 

.Handels-  und  Induslrieverein"  gebracht,  dessen  Präsident  er 
war;  mehrere  Schriften,  welche  die  Zustände  äufserst  pessi- 
nistisch  schilderten,  trugen  mehr  oder  weniger  direkt  zur 

Ausdehnung  der  Bewegung  hei'^.     Ein  Entwurf  zu  einer  ein- 

'•  Jede  Konkordal^bank  verptlidnete  sich  unter  andemi.  die  Noten 
aller  anderen,  im  Verkehr  mit  Dritten,  ais  Kintahlung  zur  Bildung  von 
Oatkahen  anzanehmen ;  nnd  unter  Beteichnnng  „Zentralstelle  der  Kon - 
koTdalabasken"  wurde  eine  gemeinsame  Depoisiteii-  and  KompeaMtiotu- 
lUMe  gegründet,  wo  jede«  Mitglied  ein  Depositum  an  gesetzlicher  Bar- 

schaft m  nnterhalteu  hntle  (S§  1.  7  und  8). 
>«  Zar  Reform  dea  BankweoenH  von  Cramer-Fref.  ZöricL 

1885.     Bede,  gebalten  im  Xationalrat.     Juni-Session. 
"  Ea  war  damals  von  mi^hreren  Seiten  eine  absolute  Begrenzung 

I   dar  GewunteniiisioD  (krafi  Art.  9  des  Bankees.l  voigeschlagen  worden. 
I  Hier   beaOglicb    und    ̂ egen    eine    eventuelle  solclie  Mafsregel:    „Die 
I  KanliDgentieruog  der  schweiteriscben  Notenemission"  von 
I  Ott«  äcberer.    Bern  1&H6. 
I  <■  Da»  Schweiz.  Banknoten weseu.    Gutachten  des  flchweii. Ilamlela-  und  InduBtrieTereini«.     Zürich  1687, 

I 

I 



12  XXI  7. 

ÜEU^hen  Revision  des  Bankgesetzes  wurde  der  Bundesversamm- 
lung unterbreitet  ̂ •^  Das  war  nicht  tiefgreifend  genug.  Der unermüdliche  Dr.  Joos  sammelte  wieder  Unterschriften  ftir 

ein  Initiativbegehren  um  Revision  des  Verfassungsartikels 
selbst.  Und  schliefslich ,  im  September  1890,  nahm  der 
Nationalrat  eine  in  diesem  Sinne  verfafste  Motion  Keller  an. 

Seit  zehn  Jahren  hatte  in  der  Schweiz  der  Zentralisations- 
gedanke  viel  an  Boden  gewonnen.  Dessen  vollen  Sieg  be- 

deutete der  bald  entstandene  bundesrätliche  Artikelsentwurf  *^ 
welcher,  nach  unwesentlichen  Veränderungen,  von  der  Bundes- 

versammlung angenommen  wurde.  Er  stellte  nicht  eine  bessere 
Regelung  der  Rechte  resp.  der  Verpflichtungen  der  Noten- 

banken in  Aussicht,  sondern  deren  Aufhebung.  Er  brachte 
nicht  gröfsere  Uniformität  und  Kohäsion  unter  eine  Mehrheit, 
sondern  brachte  die  Einheit,  das  Staatsmonopol.  Er  bedeutete 
also  keine  Modifikation  des  früheren  Artikels,  sondern  dessen 
Verneinung.  Er  versetzte  auf  einmal  das  schweizerische 
Emissionswesen  auf  eine  ganz  andere  prinzipielle  Basis. 

Er  lautete  folgendermafsen : 
„Das  Recht  zur  Ausgabe  von  Banknoten  und  anderen 

gleichartigen  Geldzeichen  steht  ausschliefslich  dem  Bunde  zu. 
„Der  Bund  kann  das  ausschliefsliche  Recht  zur  Ausgabe 

von  Banknoten  durch  eine  unter  gesonderter  Verwaltung 
stehende  Staatsbank  ausüben,  oder  es  vorbehaltlich  des  Rück- 

kaufsrechtes einer  zu  errichtenden  zentralen  Aktienbank  über- 

Zur  Revision  des  Banknotengesetzes  und  Über  die 
Dringlichkeit  der  Revision  des  Banknotengesetzes,  von 
Direktor  E.  Siedler.    Luzem  1887  resp.  1888. 

Die  Regulierung  des  Schweiz.  Banknotenwesens  von 
J.  J.  Keller,  Nationalrat.    Wald.  1888. 

Zur  Reform  des  Schweiz.  Banknotenwesens  von  Prof .  Dr. 
Julius  Wolf.  Zürich  1888.  Lehrreiche  wissenschaftliche  Studie.  — 
Die  Errichtung  einer  zentralen  Girostelle  wird  als  Lösung  befürwortet. 

Zeitschrift  für  Schweiz.  Statistik. 
1887:    Untersuchungen     über     das      Banknotenwesen     der 

Schweiz   von  W.  Speiser    aus  Basel.    Die  Verhältnisse  werden 
als   keine  gefahrdrohende  und   keiner  radikalen  Umgestaltung  be- 

dürfend bezeichnet.  —  Sich  auf  diesen  Aufsatz  beziehend, 
1888:    Zur  Beurteilung   des    Schweiz.  Banknotenwesens   von 

F.  F.  Schweizer  (später  Inspektor  der  Emissionsbanken).    Einläfs- 
liehe,  wichtige,  doch  etwas  in  zu  dunklen  Farben  gehaltene  Studie, 
worin  eine  gründliche  Reform  verlangt  wird. 

In  ähnlichem  Sinne  und  eine  Staatsbank  als  erwünscht  empfehlend, 
ebenda:     Das   Schweiz.   Banknotenwesen   und   die    zu    grün- 

dende Bundesbank  von  Dr.  Conrad  Escher. 

Ebenda   eine   Antwort   von   W.   Speiser   unter   dem   Titel:    Einige 
Bemerkungen  betreffend  cfie  Schrift  von  F.  F.  Schweizer. 

^^  Kritische  Beleuchtung  des  bundesrätlichen  Ent- 
wurfes vom  28.  Juni  1890  zu  einer  Revision  des  Bundesgesetzes 

über  etc.  .  .  .  von  Ferd.  Wuhrmann,  Direkt  der  Bk.  in  Zürich.  1890. 
20  j^iehe  die  Bundcsrätliche  Botschaft  vom  30.  Dezember 

1890. 



I    tragen,   die  unter  seiner  Mitwirkung   und  Aufsicht  verwaltet 
wird. 

I  itl^ifl  ™>'   (Idi  Notennionopol   ausgestattete  Bank   hat  die 
Hauptaufgabe,  den  Geldumlauf  des  Landes  zu  regeln  und  den 

I   Zahlungsverkehr  zu  erleichtern, 

I  n^*^''  Reingewiun  der  Bank  über   eine  angemessene  Ver- 
<  zinaung  bezw.  eine  angemeasene  Dividende  des  Dotations-  und 
Aktienkapitals  und  die  nötigen  Einlagen  in  den  Reservefonds 

[  hinaus  kommt  wenigstens  zu  zwei  Drittteilen  den  Kantonen  zu. 

I  ,Die  Bank  und    ihre  Zweigana talten  dürfen  in   den  Kau- 
I'  tonen  keiner  Beateuerung  unterzogen  werden. 
I  „Eine  Rechtsverbindlichkeit  für  die  Annahme  von  Bank' 
I  noten  und  anderen  gleichartigen  Geldzeichen  kann  der  Bund, 
f  aulfier  bei  Notlagen  in  Kriegszeiten,  nicht  aussprechen. 
I  „Die  Bundesgesetzgebung  wird  über   den  Sitz  der  Bank, 
I  deren    Grundlagen    und    Organiaation,    sowie   Über   die    Aus- 

I  fUbrung  dieses  Artikels  überhaupt  das  Nähere  bestimmen." 
[  Dieser    revidierte   Artikel    3i'    der   Verfaaaung 
I  wurde  am  18.  Oktober  1891,   bei  einer  Mehrheit  von  73000 
I  Stimmen  auf  389IK)0  Abstimmende,   vom  Volke  gutgeheifseu. 
I  0a«  Eigentümliche  und  nicht  zu  Verkennende  war  aber  dabei, 
I  dala  die  Übereinstimmung  der  231  noi>  Annehmenden  nur  eine 
lacbeinbare    war.     Die    Mehrbeitspartei    hatte    sich    aua    zwei 
I  Hattptgruppen  gebildet,  welche,  von  gründlich  verschiedenen 
V  Prinzipien  geleitet,  indem  sie  ähnlich  stimmten,  andere  Zwecke 
I  verfolgten.     Es  war  einerseits  eine  Gruppe  von  Konservativen 
rund  Föderalisten,   die   nicht  zu   denjenigen   gehörten,   welche 

l.tout  ce   qui   vient  de  Berne",    das   ist,  jede   vorgeschlagene 
lUaTsregel  der  Zentralisation  ala  aolche  ohne  Studium  ablehnen, 

'  die  meinten,  der  „Kantönligeist"  hätte  in  dieser  Frage  nichts 
XU    tbun,    die    Schaffung    des    Einbanksystems    würde    einen 
fikonomiscben  Fortschritt  bilden,  dasselbe  würde  die  Schweiz 
im     Interessenkampf    der    Nationen    wirtschaftlich     kräftiger 
machen,  und  die  Monopolisierung  in  den  Händen  dea  Staates 
»ei  der  kürzeste  und  sicberate  Weg,  um  ea  einzuführen.     Diese 
Ventaatlichung  aber  war  ihnen  nur  ein  Weg,  ein  Mittel,  kein 
Zweck  an  sich*', 
L  Die  andere  Gruppe,  die  zahlreichere,  bestand  aus  Radikalen 
I  und  Sozislisten,   von   denen  wohl   mancher  die  ökonomischen 

t  pnpier  mouiiaie,  banque  nationale 
Genive  1891. 

^.     Heferat  von  W.  Speiser  im  „BMler 
Bändel«-  and   Industrie  verein".     1S91.     Referent  spricht  Bicfa,   wie  in 

,  bAheren  Schriften,  fär  eme  einfache  Revision  dos  (ieaeties  von  1881 
Der  Verein,  in  den  angehängten  ßesointionen ,  ertiftrt.  einer 

|B«<vuion   dee  Art.  39  im  Sinne   des  Monopoli  solle  nur  Eueestinimt 
r  veiden,  wt —   -"-  —   — ■-•-.-,•-   r._.  .__.i_   .r^..  j__  —       . 
I  IsBÜnlnnisi 
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Vorteile  der  Reform  berücksichtigte,  die  aber  im  allgemeinen 
mehr  ein  Werk  der  politischen  Zentralisierung,  wobei  der 
Bund  neue  Befugnisse  und  gröfsere  Macht  gewann,  hier  sahen, 
oder  auch  eine  soziale  Zentralisierung,  die  Verstaatlichung 
einer  wichtigen  volkswirtschaftlichen  Funktion**. 

Diesem  in  den  Räten  und  im  Volke  herrschenden  Zwiespalt 
entspricht  treu  die  Fassung  des  revidierten  Artikels  39  in 
«einem  zweiten  Absätze;  darin  wird  die  wichtige  Frage  offen 
gelassen,  ob  das  Zentralinstitut  eine  Privat-  oder  eine  Staats- 

bank sein  wird.  Die  Ansichten  scheinen  im  Bundesrate  selbst 

aehr  geteilt  gewesen  zu  sein  **.  Vielleicht  hätte  er  sich  doch 
im  Dezember  1900  zu  Gunsten  der  Aktienbank  entschieden, 
wenn  es  nicht  in  seinem  Schofse  den  bald  darauf  zum  Chef 
des  Finanzdepartements  gewordenen  Herrn  Hauser,  einen 
früheren  Führer  der  Züricher  Radikalsozialisten  und  über- 

zeugten Verfechter  der  Staatsbank  gehabt  hätte.  £s  ist 
jedenfalls  in  nicht  geringem  Mafse  dem  beharrlichen  Willen 
desselben  zu  verdanken,  dafs  die  Möglichkeit  der  Staatsbank 
in  den  Artikel  aufgenommen  wurde  ̂ ^,  und  man  kann  wohl 
sagen,  nur  diesem  „oder^,  welches  jeder  Gruppe  die  Hoffnung 
liefs,  nach  Eintragung  des  Monopolprinzipes  in  die  Verfassung 
dasselbe  nach  ihrem  Wunsche  auszunützen,  verdankte  man, 
dafs  der  Artikel  in  der  Volksabstimmung  nicht  verworfen 
wurde. 

Die  Schwierigkeit  war  aber  damit  nicht  beseitigt,  sondern 
nur  etwas  verschoben  worden.  Und  die  ganze  Geschichte  der 
Bankfrage  ist  bis  auf  den  heutigen  Tag  die  Geschichte  der  immer 
noch  nicht  gelungenen  Versuche,  ein  Ausführungsgesetz  zu 
verfassen,  worüber  eine  Verständigung  herbeizuführen  sei. 

Zum  Zwecke  der  vorläufigen  Entscheidung  der  ungelöst 
gelassenen  Frage  und  der  Ausarbeitung  eines  Gesetzentwurfes 
gab  zunächst  der  Bundesrat,  um  sich  die  dafür  nötige  Grund- 

lage zu  schaffen,  den  Vertretern  der  Emissionsbanken,  sowie 
den  Anhängern  einer  reinen  Staatsbank,  Ökonomisten  wie 
Max  Wirth,  sowie  Juristen  wie  Hilty,  Gelegenheit,  durch 
Einreichung  von  Gutachten  und  Organisationsentwürfen  ihre 
Ansichten  kund  zu  machen  ̂ ^.     Auf  Grund  dieser  „Materialien- 

2*  Darüber  —  und  überhaupt  über  die  ganze  Periode  von  1880  bis 
1890  —  siehe  den  bereits  ei'wähnten  Aufsatz  von  Speiser.  Zeitschr. f.  schw.  Stat.  1891. 

^'  Protokoll  der  Nationalrätlichen  Kommission  be- 
treffend Bankgesetz,  1895,  S.  12,  und  Stenographisches  Bulletin 

der  Bundesversammlung,  1895,  S.  667  u.  668. 
^*  Siehe  die  Erklärungen  vonNuma  Droz  in  seiner  in  La  Chaux 

de  Fonds  gehaltenen  Rede  vom  26.  Febr.  1897. 
''^  Diese  Materialien  sind  unter  HinznfQgung  von  statistischen 

Tabellen  (betreffend  die  an  die  Kantone  abgegebenen  Ertragnisse, 
Steuer  etc.)  in  einem  Bändchen  gesammelt  worden. 



lung",  einer  Ausshl  weiterer  Fachschriften  "^  und  eines 
t^xpoaö  nebst  Thesen  von  Herrn  Hauser  erfolgte  im 
Juiuar  1894  der  priazipielle  Entscheid  des  Bundesrate  mit 
i  Stimmen  gegen  a,  zu  Gunsten  einer  reinen  Staatsbank. 

Der  letztere  legte  schliefslich  durch  seine  Botschaft  vom 
23.  Okiober  1894  einen  Gesetzentwurf  in  diesem  Sinne  der 

Bundesversammlung  vor*': 
„Die  Bundesbank  hat  ihren  Hauptsitz  in  der  Stadt 

Bern  (Art.  2). 
,Das  Grundkapital  betragt  25  Mill.  Frk. ,  welche 

durch  den  Bund  beigebracht  werden  (Art.  3). 
.Der  Bund  haftet  für  alle  Verbindlichkeiten 

der  Bundesbank  (Art.  4j. 
„Der  Geschäftskreis  der  Bank  ist  auf  denjenigen  einer 

reinen   Noten-,   Giro-   und  Diskontubank   beschrankt  (Art.  6). 
„Die  Bundesbank  hat  das  Ket-ht,  nach  Bedürfnis  ihres 

Verkehrs  Banknoten  auszugeben  (Art.  B). 
„Mindestens  der  dritte  Teil  der  in  Umlauf  befindlichen 

Noten  soll  sich  jeweilen  durch  Metall  gedeckt  .finden  (Art.  10). 
„Vom  Ueingewinn  wird,  nach  der  Einlage  im  Reserve- 

fonds, eine  Dividende  bis  auf  4  "o  des  Grundkapitals  an  den 
Bund  ausgerichtet.  Der  Rest  des  Reingewinnes  kommt  zu  Vo 

dem  Bunde,  zu  's  den  Kantonen  zu  gute  (Art.  18). 
.Die  Aufsicht  und  Kontrolle  Über  die  Bundeabank  wird 

von  einem  Bankrat  aus  21  auf  die  Dauer  von  4  Jahren  ge- 
wählten Mitgliedern  ausgeübt,  die  durch  die  vereinigte  Bundee- 

vervammlung  ernannt  werden  (Art.  23). 
,Dcr  Bankrat  wfthlt  aus  seiner  Mitte  einen  AusschuTs, 

der  die  nähere  Aufsicht  und  Kontrolle  auszutoben  hat  (Art,  24). 

-Ein  aus  3—5  Mitgliedern  bestehendes  Direktorium  — 
das  leitende  Organ  —  soll,  auf  unverbindlichen  Vorschlag  des 

*■  Die  erwähnten  weiteren  Fachaehriftcu  finden  sich  S.  127  der 
,Mat«riaHenBanimluTig''  verzeichnet, 

"  Et  p.rachienen  damals:  In  den  Schweizerischen  BlStteru 
ffir  Wirlsclittfts-  und  Socialpoli tik.  1894.  lid.  H  Nr.  17  u.  18: 
Die  Ausführung  des  Neuen  Art.  39  der  ßVerf.  von  H.  v.  GraffenrI  ed. 

Gegen  die  schweizerische  Staatsbank  von  Cramer-Frey, 
'Nationalrat.    Abdruck  aus  der  „Neuen  Zürcher  21eituni'''.    Zürich  1S94. Die  ach  wel»eri «che  Staatsbank  von  Dr.  C.  W,  v.  Graffen- 
ried,  Direktor  der  eidgenössischen  Bank.  Bern  1891.  Einen  hiato- rischen  Überblick  enthaltend. 

Entwurf  eines  AusffihrungsKcsetces  zu  Art.  39  der 
B.Verfassunff.    Bern  1895.    Von  demaelbcn. 

Die  projektierte  schweii.  Bundesbank.  Vortrag  von  J. 
llirter,  NaUonalrat.    Bern  1696. 

Hat  sieb  die  deutsche  Reichsbank  bewährt  und  kanu 
■ip  bei  Errichtung  einer  schweizerischen  Bundeabank  zum 
Vorbilde  genomnien  werden?  Von  Dr.  UansKleser.  Zürich  189Ö. 

Zur  Bankvorlage,  von  L>r.  Julius  Wolf.  „Neue  Zürcher 
Zeitung-  Nr.  :ll7-320.     Jahrg.  1894. 
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Bankrats  vom  Bundesrate  für  eine  Amtsdauer  von  6  Jahren 
ernannt  werden.  Der  Bundesrat  wählt  aus  der  Mitte  des 

Direktoriums   dessen  Präsident  und  Vizepräsident  (Art.  27).** 
Die  Debatten  waren  lang  und  hitzig  ̂ ®.  Eine  Qruppe  von 

Abgeordneten,  an  deren  Spitze  die  Herren  Ador  (Gent)  und 
Cramer-Frey,  kämpfte  vergebens  flir  eine  Privatbank  mit 
kaufmännischem  Charakter.  Eine  zweite,  unter  denen  die 
Herren  Gaudard  (Vaud),  Th^raulaz  (Fribourg),  Comtesse 
(Neuchätel),  Keel  (Luzern),  Curti  (St.  Gallen)  verlangte,  dafs 
dem  förderalistischen  Gedanken  Rechnung  getragen  werde, 
und  die  Kantone  am  Kapital  und  bei  der  Verwaltung  in 
irgend  welcher  Weise  beteiligt  werden^®.  In  diesem  letzten 
Sinne  werden  einige  Modifikationen  vorgenommen;  die  wich- 

tigsten waren: 

1.  Die  Kantone  sollten  für  '/s  am  Kapital  beteiligt  werden. 
2.  Es  sollte  ihnen,  nach  einer  3^/s^/oi^en  Verzinsung  des 

Kapitals  und  Einlage  im  Reservefonds,  der  ganze  Rein- 
ertrag zugewendet  werden. 

3.  Sie  sollten  10  Mitglieder  des  aus  25  Mitgliedern  bestehen- 
den Bankrats  wählen. 

In  dieser  neuen  Fassung  nahm  die  Bundesversammlung 
den  Entwurf  mit  grofser  Stimmenmehrheit  an,  welcher  am 
18.  Juni  1896  als  Gesetz  erschien. 

Doch  wurde  gleich  darauf,  sowohl  in  den  Kreisen  der 
Handelsvereine,  als  auch  in  denjenigen  der  Konservativliberalen 
(meistens  in  der  französischen  Schweiz)  und  der  katholischen 
Konservativen,  eine  Referendumskampagne  veranstaltet.  Wäh- 

rend auf  dieser  Seite  die  Gefahren  einer  unbeschränkten 

Haftbarkeit  seitens  des  Bundes  und  die  Gefahren  der  Eigen- 
schaft einer  Bundesbank  als  Staatseigentum  im  Kriegszustand 

betont  wurde,  während  daneben  dem  Gesetz  der  Vorwurf 
gemacht  wurde,  dafs  es  auf  die  Kantone  und  die  Emissions- 

banken zu  wenig  Rücksicht  nahm,  unterliefs  man  es  nicht  auf 
radikal-sozialistischer    Seite,    das    Bild    einer    oligarchischen 

^  Siehe  das  Amtliche  stenographische  Bulletin  der 
ßundesversammlung  vom  März,  April  und  Juni  1895. 

'*  Einige  Stimmen  betonten  auch  spezieller  die  Notwendigkeit,  auf die  bestehenden  Bankverhältnisse  Rücksicht  zu  nehmen,  bi  diesem 
Sinne:  Une  banque  centrale.  Vortrag  von  Leopold  Dubois, 
Direktor  der  Banque  cantonale  neuch&teloise.  Abdruck  aus  dem 
„National  Suisse''.    Xa  Chaux  de  Fonds  1896. 

Das  Referat  von  Herrn  Nationalrat  Hirt  er  in  den  Verhand- 
lungen des  Bernischen  Vereins  für  Handel  und  Industrie 

vom  11.  August  1896  enthält,  nebst  einem  guten  historischen  Abrifs, 
ein  Resume  und  eine  Kritik  einer  Reihe  von  damals  entstandenen 
Bankvorschlftgen  und  gibt  damit  ein  treues  Bild  von  der  Mannig- 
fialtigkeit  der  Ansichten  und  der  Opposition. 
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tadoreii   dei HetTäcliaft    von    Grofsaktionären    und    BOrs 

'<3eiflte  der  Bürger  warnend  vorzuhalten^''. 
Da8  Gesetz  kam  am  28.  Februar  18i'7  zur  YolksabBtimtoung 

und  wurde  mit  rund  25(i000  gegen  IWUOO  Stimmen  ver- 
worfen. 

Es  schien ,  als  habe  für  die  Gegner  der  dotierten  Staats- 
bank die  rechte  Stunde  geschlagen,   um    in  den  Vordergrund 

zu  treten.     Im  MSrz  1898  reichte  infolgedessen  dem  Bundesrat 

^^^er   Handeis-   und    Industrieverein   einen  Bankentwnrf  ein". 
^^B       Die    Nationalbank     hätte     ihren    Hauptaitz    in    Zürich 

^Un.  3). 
^^m"      Das  Grundkapital   wtirde  5U  Millionen  Frk.   betragen 
^brt.  4). 
^^B      Davon   würden  '/■  den  Kantonen  im  Verhältnis  ihrer 
^^Wohnbevölkerung   und  ̂ ;s   den   bisherigen    Emissiona- 
^^anken    im  Verhältnis   ihrer   effektiven  Notenemission    vom 

'■i\.  Dezember  1897  zur  Zeichnung  vorbehalten  sein. 
Die  übrigbleibenden  *6,  sowie  ein  allenfalls  von  den 

^^JCantonen  bezw.  von  den  Emissionsbanken  nicht  gezeichneter 
^Hftest  wurden  zu  Öffentlich  er  Zeichnung  aufgelegt  werden 

^^rt.  
5). 

^^f  Von  dem  Betrag,  welchen  die  Gewinn-  und  Verlust- 
rechnung als  Reingewinn  aufweisen  würde,  sollten  vorab  15  "/o 

in  den  Reservefonds  fallen.  Von  dem  Mehrbetrag  würde  dem 

Grundkapital  ein  Zins  von  4°o  ausgerit-htet  werden.  Ein 
lUßllliger  Fehlbetrag  wäre  aus  dem  Reservefonds  zu  ersetzen, 
weit   dieser   dazu    ausreicht.      Der    Rest    des    Reingewinns 

,  par  F.  Lombard.     Gen^ve  IS9fi 
15.     Abdruck  aus  der  Biblioth^u« 

1)  Ge, Gege I  die  Staatsbank  ^ n  J.  V.  Wa 

e  Ungewisse  von  National - 21  Der  Sprung  ii 
rat  T.  Steigt,. 

3)  Eidgenüsflisclie    Staatsbank    und    Hemer 
Kantonalbank  von  Orofsrat  Dfirrenmatt. 
Bem  1896. 

t  par  Ed.  ChBvunr.cs.    Lausanne  läST. 
egeo  die  ̂ laatsbSDk.    Voitrae  von  Emil  Riclinrd,  Suktetär 

r  Kuafinänninchen  Gesellschaft     ZQridi  1S9T. 
lie   BuDdesbank.     Referate   und   Diskitssioa   in   der  Ver^atnm- 

Bg  Bemiachpr  Gror»r&le.     Bern  11^7. 
Dio    Bundesbank.     Rede    von    Bundesrat    Hauser,     Abdruck 

I  dorn  Lnndbolcn  u.  Tageblatt  von  Winferthur.     Zürich  1S97. 
'  Der  Vorort  des  betreffenden  Vereins  halte  schon  im  Ufiri  1897 

_  _.__dinge  für  eineZentralnotenbank  au^=gegcbeQ.   Von  diesem 
Projekt,   nach  welchem  die  be«tcheDd<:n  Banken  oder  die  Kantono  da» 
K^iital  anfbringen  soi]t«a,    weicht  da»  zweite  ziemlich  vveeentüch  ab. 

F*nvhuii^n  XII  1   —  Oadet. 
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würde  uuter  die  Kantone  verteilt  werden  im  Verhältnis  ihrer 
Bevölkerung  (Art.  24). 

Zur  Teilnahme  an  der  Generalversammlung  wäre 
jeder  im  Aktienbuch  eingetragene  Aktionär  oder  ein  von  ihm 
gehörig  Bevollmächtigter  berechtigt  (Art.  30). 

Der  Bank  rat  ilbte  die  allgemeine  Aufsicht  und  Kon- 
trolle ilber  die  Nationalbank  (Art.  41). 

Er  bestände  aus  45  Mitgliedern  (Art.  42),  welche  in  der 
Schweiz  angesessene  Schweizer  Bürger  sein  sollten.  Bei  seiner 
Bestellung  sollten  hauptsächlich  der  Handel,  die  Industrie,  die 
Landwirtschaft  und  das  Gewerbe  berücksichtigt  werden.  Die 
Mitglieder  dürften  weder  in  der  Bundesversammlung,  noch  in 
den  Kantonsregierungen  Sitz  haben  (Art.  43). 

Die  Wahl  geschähe  wie  folgt: 
Zunächst  würde  die  Generalversammlung  25  Mitglieder, 

worunter  den  Vizepräsidenten,  in  der  Weise  wählen,  dafs  auf 
jeden  Kanton  und  Halbkanton  ein  Mitglied  zu  entfallen  hat 
Sodann  würde  der  Bundesrat  die  übrigen  20  Mitglieder, 
worunter  den  Präsidenten,  wählen  (Art.  44). 

Der  Bankrat  würde  aus  seiner  Mitte  einen  Bankaus- 
schufs  wählen  (Art.  47),  dem  die  nähere  Beaufsichtigung 
des  Geschäftsganges,  die  Genehmigung  der  Geschäfte,  die 
Festsetzung  des  offiziellen  Diskontosatzes  und  des  Zinsfufses 
für  Vorschüsse  obliegen  würde  (Art.  52). 

Auf  den  Vorschlag  des  Bankausschusses  würde  der  Bank- 
rat den  Präsidenten  und  die  übrigen  Mitglieder  der  Direk- 

tion wählen.  Diese  Wahl  bedürfte  der  Bestätigung  durch  den 
Bundesrat  (Art.  47). 

Die  Direktion  wäre  die  geschäftsleitende  und  ausführende 
Behörde  (Art  55). 

Ein  zweiter  Entwurf  wurde  von  gegnerischer  Seite  — 
aus  staatsbankfreundlichen  Kreisen  —  dem  Bundesrat  vor- 

gelegt Wesentlich  wich  er  vom  verworfenen  nur  dadurch 
ab,  —  aber  dadurch  konnte  er  einigermafsen  als  ein  „Kom- 
promifsvorschlag"  bezeichnet  werden  —  dafs,  „um  zwei  Haupt- 

einwendungen gerecht  zu  werden,  die  unbedingte  Haftbarkeit 
des  Bundes  fallen  gelassen  wurde,  und  bei  der  Beschaffung 
des  Grundkapitals  ein  Dritteil  der  privaten  Beteiligung  über- 

lassen werden  sollte". 
Endlich  kam  dem  Bundesrate  ein  Projekt  von  Herrn 

Altnationalrat  Keller  zu,  welches  die  fiskalischen  Interessen 
der  Kantonalbanken  und  der  Kantone  mehr  etwa  als  die 
kantonale  Souveränität  berücksichtigend,  darauf  hinausging, 
dafs  die  „Kantonalbanken  faktisch  die  vollziehenden  Organe 
der  Bundesbank  sein  sollten  und  insbesondere,  dafs  denselben 
.  .  .  der  volle  Nutzen  aus  der  Notenemission  nicht  entzogen 
werden  dürfe".  Das  neue  Institut  dürfe  nicht  Zweiganstalten 
errichten,  wo  Kantonalbanken  bestanden;  es  sollte  ihnen  einen 
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Teil  der  Emisaion  zinsfrei  überlassen.  Jede  Eantoualbank 
wäre  verpflichtet,  die  von  ihr  ausgegebenen  Noten  einzulösen; 
«ubflidiär  aber  würde  die  Bundesbank  für  dte  jederzeitige  Ein- 

lösung haften. 
Uem  Bundesrate  schien  nun  die  Angelegenheit  so  weit 

vorbereitet,  um  die  Ausarbeitung  eines  neuen  Gesetzentwurfes 
vorzunehmen.  Er  berief  zu  diesem  Zwecke  eine  grofse 
Expertenkommission,  zusammengesetzt  aus  Mitgliedern  der 
Bundesversammlung  und  Vertretern  fachmännischer  Kreise, 
welche  ihm  unter  Zugrundelegung  des  erwähnten  Materials 
ein  Gutachten  abgeben  sollte.  Wenn  auch  ihre  Arbeit  eine 
vorwiegend  konsultative  sein  sollte,  so  wurden  doch  ihre 
jeweiligen  Mehrheitsbeschlüsse  vom  Bundesrate  als  Grundlage 
«einer  definitiven  Vorlage  adoptiert. 

Und  was  war  dies^be? 
Zuerst  war  bei  ihrer  Bearbeitung  das  Projekt  von  Herrn 

Keller  —  und  also  die  Forderungen  der  Gruppe,  welche  er 
vertritt  —  von  vornherein  als  unhaltbar  abgelehnt.  Denn  es 
wurde,  abgesehen  von  grofsen  technischen  Bodenken,  für 
verfassungswidrig  gehalten,  indem  es  die  faktische  Ausübung 
des  Monopols  2ö  souveränen  Kantonalbanken  übertrug. 

Die  Anhänger  der  Privatbank  durften  scheinbar  auf  ein 
schöneres  Los  hoffen.  Sie  rechneten  darauf,  dafs,  nachdem 
die  Staatsbank,  nftmlich  die  eine  der  in  der  Verfassung  voraus- 
geaelienen  Möglichkeiten,  vom  Volke  verworfen  worden  war, 
man  nun  zu  der  anderen,  das  heifst  zu  der  Aktienbank  greifen 
wHrde,  dafs  also  das  Projekt  des  Handels-  und  Industrievereins 
lue  Grundlage  der  Debatten  bilden  würde. 

Doch  fafsto  der  Bundesrat  die  Sache  ganz  anders  auf;  er 
war  der  Überzeugung,  dafs  einerseits  die  Verwerfenden  von 
ISfi  gröfstenteils  das  Prinzip  der  Staatsbank  nicht  abgelehnt 
liatten,  sondern  nur  eine  besondere  Ausführung  desselben,  nur 
die  betreffende  Gesetzesvorlage ;  und  dafs  dann  —  wenn  man 
SU  einem  praktischen  Resultat  gelangen  wollte  —  man  wonige 
Zugeständnisse  von  den  IJOUIKJO  Bürgern  erwarten  sollte,  welche 
für  die  Staatsbank  gestimmt  hatten.  Man  sollti'  also  nicht  zu 
»ehr  von  dem  verworfenen  Gesetz  abweichen  und  bis  zu  dem 

anderen  Extreme  übergehen.  Nun  aber  war  eben  der  Ent- 
wurf des  Handels-  und  Industrievereins  at.s  einen 

extremen  Standpunkt  vertretend  betrachtet  worden.  Die  neue 
Vorlage  wurde  infolgedessen  ein  Kompromifs  zwischen  ihm 
und  dem  Gesetz  von  18!'<i.  Dia  Staatsbank  freunde  sollten 
einerseits  auf  die  unbedingte  Haftbarkeit  des  Bundes  Verzicht 
loieten  und  die  Beteiligung  der  Privaten  bei  der  Beschaffung 
des  Kapitals  bis  zu  einem  Drittel  zulassen.  Dagegen  sollten 
die  Anhänger  der  Privatbank  sich  mit  einer  Beteiligung  des 
Bundes  am  Kapital  befreunden  und  die  Bevorzugung  der 

iherigen  Emissionsbanken   sowohl   als  das  Übergewicht  d«% 
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privaten  Kapitals  und  die  Ausstattung  einer  Generalversammlang 
mit  gröfseren  Rechten  fallen  lassen. 

Die  Hauptbestimmungen  dieser  bundesrätlichen  Vorlage 
waren  folgende: 

Der  Bund  würde  das  ausschliefsliche  Recht  zur  Ausgabe 
von  Banknoten  einer  unter  dem  Namen  „Schweizer. 
Nationalbank"  zu  errichtenden  zentralen  Notenbank  über- 

tragen (Art.  1). 
Die  Nationalbank  hätte  ihren  Hauptsitz  in  Bern 

(Art.  3). 
Das  Grundkapital  würde  36  000  000  Frk.  betragen 

(Art.  4). 
Ein  Drittel  des  Grundkapitals  übernähme 

der  Bund;  ein  Drittel  würde  aen  Kantonen  und 
den  Kantonalbanken,  ein  Drittel  der  öffentlichen 
Zeichnung  vorbehalten  sein. 

Die  von  den  Kantonen  und  Kantonalbanken  nicht  be- 
anspruchten oder  bei  der  öffentlichen  Subskription  nicht  ge- 

zeichneten Beträge  sollte  ebenfalls  der  Bund  übernehmen 
(Art.  6). 

Über  die  übernommenen  Anteile  am  Grund- 
kapital hinaus  bestände  fUr  sämtliche  Teilnehmer  keine 

weitere  Haftbarkeit  (Art.  5). 
Die  Zuteilung  von  Anteilscheinen  an  die  Kantone  erfolgt 

in  der  Weise,  dafs  jeder  Kanton  auf  mindestens  10,  jeder 
Halbkanton  auf  mindestens  5  Anteilscheine  (von  10000  Frk.), 
im  übrigen  aber  auf  eine  seiner  Bevölkerungsziffer  entsprechende 
Quote  Anspruch  hätte.  Es  wäre  Sache  der  Kantone,  sich  mit 
den  respektiven  Kantonalbanken  auseinanderzusetzen,  in  welchem 
Verhältnis  diese  letzteren  an  der  dem  Kantone  vorbehaltenen 
Quote  sich  beteiligen  (Art.  10). 

Die  der  öffentlichen  Zeichnung  vorbehaltenen  Anteil- 
scheine sollten  auf  1000  Frk.  und  auf  den  Namen  dea 

Zeichners  lauten. 
Das  Recht,  Anteilscheine  dieser  Kategorie  zu  zeichnen 

oder  zu  kaufen,  sollte  nur  Schweizer  Bürgern  oder  in  der 
Schweiz  domizilierten  Firmen  und  juristischen  Personen  zu- 

stehen (Art  8). 
Der  Geschäftskreis  der  Nationalbank  wäre  auf  denjenigen 

einer  reinen  Noten-,  Giro-  und  Diskontobank  beschränkt 
(Art.  14).  Sie  wäre  unter  anderem  zu  folgenden  Geschäften 
befugt : 

Annahme  von  Geldern  in  verzinslicher  und  unver- 
zinslicher Rechnung  (§  5). 

Erwerbung  von  zinstragenden  Schuldverschreibungen  des 
Bundes  und  der  Kantone,  jedoch  nur  zum  Zwecke  vorüber- 

gehender Anlage  von  Geldern  (§  7). 
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Die  Nationalbank  wäre  berechtigt ,  nach  Bedürfnis  dös 
Verkehrs  Noten  auszugeben ,  für  welche  einzig  und 
■allein   sie   die   Verantwortlichkeit    tragen    sollte 

Die  Noten  sollten  in  Abschnitten  von  50,  UlO,  50O  und 
IcKiO  Frk.  ausgegeben  werden  (Art.   17). 

Die  im  Umlauf  befindlichen  Noten  sollten  durch  Bar- 
schaft und  Wechsel  gedeckt  werden;  die  Metallreserve  sollte 

mindestens  40  "/o  der  in  Umlauf  befindlichen  Noten  betragen 
(Art.  18). 

Von  dem  Betrag,  welchen  die  Gewinn-  und  Verlust- 
rechnung  ala  Reingewinn  aufweist,  würden  ]ö*/u  in  den 
Reservefonds  vorabfallea. 

Von  dem  Mehrbetrag  sollte  eine  Verzinsung  bis  auf 

4"/«  des  Grundkapitals  ausgerichtet  werden. 

tDer    Rest    des    Reingewinnes    käme    den    Kan- nen zu  {Art.  2ö), 

Der   Generalrat  bestände  aus  75  Mitgliedern,    wovon 
durch   den  Bundesrat,   2ö   durch   die  Kautone   und  Halb- 

kantone  und  2ö   durch  die  Eigentumer   der  vermittelst  öffent- 
licher  Zeichnung  begebenen   Anteilscheine   zu  wählen   wären 

(Art.  29), 

Hl     Die    Kantone    hütten    25    Mitglieder    und    die    privaten 
^^^mteilsinhaber  ebensoviel  zu  ernennen. 

^F^  Der  Bundesrat  würde  den  Präsidenten,  den  Vizepräai- «lenten  und  die  2^  noch  verbleibenden  Mitglieder  des  General- 
rates wählen. 

Bei  der  Wahl  dieser  23  Mitglieder  sollte  der  Bundesrat 
darauf  Bedacht  nehmen,  dafs  im  Gesamtgeneralrate  neben  dem 
fachmännischen  Elemente  Handel,  Industrie,  Gewerbe  und 
Landwirtschaft  vertreten  seien  (Art.  30  )■ 

Der  Bankrat  beslAnde  aus  15  Mitgliedern,  welche  vom 
Generalrate  aus  seiner  Mitte  bezeichnet  sein  würden  (Art.  37). 

Dem  Bankrate  würde  die  allgemeine  Beaufsichtigung  des 
GeschfiftfigAnges   und   der  Geschäftsführung   der  Nationalbank 
obliegen  (Art.  :W). 

Ein  Bankausschufs  von  5  Mitgliedern  würde  als 
Delegation  des  Bankrals  die  nähere  Aufsicht  und  Kontrolle 
ttber  die  Leitung  der  Xationalbank  ausUben  (Art.  Hl). 

Das  Direktorium  wäre  die  eigentliche  geschäfts- 
leitende und  ausfuhrende  Behörde. 

Es  liestitnfie  aus  '-i—h  Mitgliedern,  welche  vom  Bundesrat 
wif  unverbindlichen  Vorschlag  des  Bankrates  filr  eine  Amts- 

dauer von  sechs  Jahren  ernannt  sein  wUrde  (Art.  44). 

Wenn  man  die  Gefühle  kennen  will,  welche  dieser  „ver- 

söhnende Kompromifsentwurf"    in   den  Kreisen  der  Anhänger 
^Ber  Aktienbank   hervorgerufen   bat,    braucht   man   nur  den 

^Maer 
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Bericht  des  Handels-  und  Industrievereins  für  das  Jahr 
1898®^  aufzuschlagen.    Da  liest  man : 

^Der  bundesrätliche  Entwurf  zu  einem  Bundesgesets  über 
die  Errichtung  einer  zentralen  Notenbank  wird  die  Handels- 
und  Industriekreise,  also  die  Kreise,  welche  die  Bank  zu 
alimentieren  haben,    zum  grofsen  Teil  nicht  befriedigen. 

„.  .  .  .  Denn  bei  näherem  Zusehen  schrumpfen  die  Eon- 
zessionen, die  von  den  Befürwortern  des  neuen  Entwurfes 

so  stark  betont  werden,  bedenklich  zusammen.  Die  von 
weiten  Kreisen  aufgestellte,  wohlbegründete  Forderung  einer 
Trennung  von  Bankkredit  und  Bundeskredit  ist 
in  Wirklichkeit  nicht  erfüllt. 

„.  .  .  .  Die  Beteiligung  des  Bundes  an  der  Kapitals- 
beschaffung einerseits  und  die  Versicherung  der  mafsgebenden 

Persönlichkeiten  andererseits,  dafs  der  Bund  die  Bank  niemals 
fallen  lassen  werde,  lassen  die  im  Entwurf  vorgeschriebene 
beschränkte  Haftbarkeit  fUr  die  Verpflichtungen  der  Bank  als 
illusorisch  erscheinen. 

„.  .  .  .  Die  Befürchtungen  wegen  des  Kriegs risiko 
erscheinen  nicht  beseitigt. 

„.  .  .  .  Dafs  man  den  Bund  nötig  zu  haben  glaubt,  um 

das  allenfalls  nicht  gezeichnete  Kapital  zu  liefern  ̂ ^,  beweist 
nur,  dafs  man  eben,  entgegen  der  Bestimmung  des  Verfassunga- 
artikels,  nicht  für  eine  landesübliche  Verzinsung  des  Grund- 

kapitals gesorgt  hat.  Hätte  man  unter  Berücksichtigung  des 
doch  immerhin  vorhandenen  Risikos  einen  genügenden  Zins 
ausgesetzt,  so  brauchte  man  die  Möglichkeit,  dafs  das  den 
Kantonen  und  Privaten  zugewiesene  Kapital  von  diesen  nicht 
voll  gezeichnet  werden  würde,   gar  nicht  ins  Auge  zu  fassen. 

„Es  drängt  sich  daher  die  Vermutung  auf,  dafs  zwischen 
der  Beteiligung  des  Bundes  und  dem  Maximalzins 
fUr  das  Grundkapital  ein  bewufster,  wenn  auch  unaus- 

gesprochener Zusammenhang  vorhanden  sei.  Es  wird 
zwar  den  Kantonen  und  den  Privaten  je  ein  Drittel  des 
Kapitals  zur  Zeichnung  zugewiesen;  doch  ist  der  Zins  dabei 
so  niedrig  angesetzt,  dafs,  angesichts  der  anhaltenden  Geld- 

teuerung, darauf  zu  rechnen  war,  dafs  der  Bund  schon  bei 
der  Zeichnung  ein  gut  Teil  dieser  beiden  Drittel  werde  über- 

nehmen „müssen",  und  später  zu  günstigen  Preisen  weitere Anteile  aufkaufen  können. 
„.  .  .  .  Ein  weiterer  Zusammenhang  dürfte  bestehen 

zwischen  der  Art  der  Zuteilung  des  Grundkapitals  und  der 
Organisation  der  Verwaltung.  Hätte  man  die  letztere  so  ein- 

gerichtet,  dafs   der  Besitz   von  Anteilscheinen   auch   wirklich 

"  S.  21  u.  folg. 
SS  Siehe  Botschaft  des  Bundesrates  vom  24.  M&rz  1899,  S.  18,  ad 

Art.  6. 



(«inen  Einfiufs  auf  die  Verwaltung  verbürgen  würde,  so  würden 
•ich  Handel  und  Industrie  durch  die  aüzuknappe  Verzinsung 
dos  Grundkapitals  wohl  nicht  abhalten  lassen,  sich  an  der 
Zeichnung  zu  beteiligen.  So  aber  ist  nicht  nur  die  Verzinsung 
der  Anteile  am  Grundkapital  der  Nationaibank  in  der  Zeit 
der  vierprozentigen  Obligationen  —  auch  unter  Berücksichtigung 
des  in  zwanzig  Jahren  t^lligen  Anteils  am  Reservefonds  — 
eine  ungenügende,  sondern  es  sind  die  gesetzlichen  Rechte 
der  privaten  Anteilhaber  auf  die  Mitwirkung  an  der  Ver- 
raltuog  so  karg  bemessen,  dafs  es  in  der  Tat  nicht  über- 
achen  könnte,  wenn  die  fiffentliche  Zeichnung  mit  einem 
iasko  endigen  würde. 

Die  gleichen  Erwägungen  könnten  möglicherweise  die 
Kantone  veranlassen ,  in  der  Zeichnung  von  Anteilscheinen 
fUr  die  Nationalbank  ebenfalls  zurückhaltend  zu  sein. 

, Damit  wilre  dann  der  unausgesprochene  Zweck  erreicht: 
die  zentrale  Notenbank  auf  dem  Wege  der  KapitalsUbertragung 
allgemach  in  die  Staatsbank  Überzuführen.  Dann 
hätten  freilich  Kompromisse  und  Konzessionen  ein  Ende. 

Die   Kompetenzen    des   Bundesrats    sind    so    um- 
isend,  dafs  die  Verwaltung  sieh  kiium  von  deijenigen  einer 
en  ätaab<bank  unterscheidet. 

Die  wo  hl  begründete  Vorschrift  des  Entwurfes  des 
Schweizer.  Handels-  und  Industrievereins,  dafs  Mitglieder  der 
Bundesverwaltung  nicht  zugleich  Mitglieder  der  BankbehOrden 
nein  können,  hat  man  überdies  weggelassen. 

,.  .  .  .  Dann  soll  „der  Hauptsitz  der  Bank  nach  Bern", 
in  die  unmittelbare  Nshe  der  politischen  Bundes  beb  iirde,  ver- 

setzt werden  .  .  .  statt  in  ein  Zentrum  von  Handel  und 

Industrie"  ...  So  dafs  „unter  diesen  Umständen  —  nicht  in 
gewöhnlichen  ruhigen  Zeiten,  wohl  aber  in  stürmischen, 
kritischen  —  die  Bank  zu  einem  politischen  Werkzeug  werden 

.  Kurz  „der  Entwurf  vom  24.  März  18i>9  erregt  kaum 
leniger  Bedenken  als  die  verworfene  Staatsbank.  Der  Kom- 
romifs  ist  eine  tönende  Schelle  .  .  . ." 

Man  mufs  in  der  Tat  anerkennen  (man  halle  diese  Tatsache 
r  eine  an  sich  erfreuliche  oder  bedauerliche),  dafs  vielfach 

in  formeller  Beziehung  nachgegeben  worden  war.  Der 
idearat  hat  ja  selbst  erklärt,  dafs,  wenn  auch  die  Bank 
r  Form  nach  auf  der  zweiten  Alternative  des  Verfassunga- 

tikels  aufgebaut  sei,  so  sei  sie  wohl  „ihrem  Wesen  nach  ein 

'Orwiegend  staatliches  Institut".  Wenn  man  nun  das  bedenkt 
md  ferner  erwägt,  was  für  zarte  Rücksichten  der  Bundesrat 

jn  hat,  wie  er  z.  B.  ,zur  weiteren  Beruhigung  der 
einer  reinen  Staatsbank  die  Benennung  „Aktien- 

nellecbafl"  überall  weggelassen,  das  Wort  Aktie  durch  Anteil- 
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schein  ersetzt*'  hat^^^  so  könnte  man  glauben,  es  wäre  ihm 
gelungen,  wenigstens  diese  Partei  zu  befriedigen.  Eis  war 
nicht  der  Fall.  Wenngleich  die  Einwendungen  auf  dieser 
Seite  sich  kürzer  fassen  liefsen,  so  waren  sie  im  Grunde  ge- 

nommen nicht  geringer;  man  wollte  einfach  jede  Privatbeteiii- 
gung  und  Mitwirkung  weggeschafft  sehen. 

Als  nun  die  Frage  der  Errichtung  einer  zentralen  Noten- 
bank auf  die  Tagesordnung  des  Nationalrats  kam,  stellte  Herr 

Nationalrat  Scherrer-FüUeman  den  Antrag,  es  sei  auf  die  bundes- 
rätliche  Gesetzvorlage  nicht  einzutreten,  sondern  der  Bundesrat 
einzuladen,  einen  Gesetzentwurf  wesentlich  auf  der  Grundlage 
desjenigen  vom  18.  Juni  1896  —  jedoch  mit  beschränkter 
Haftbarkeit  des  Bundes  —  auszuarbeiten.  Seinerseits  bean- 

tragte Herr  Ador  aus  Genf  —  als  Vertreter  der  gegnerischen 
Partei  —  das  sofortige  Eintreten  in  die  Verhandlung,  aber 
auf  Grundlage  des  Projektes  des  Handels-  und  Industrie* 
Vereins.  Doch  wurden  beide  Anträge  verworfen,  und  das 
Eintreten  in  den  von  Herrn  Hauser  warm  empfohlenen 
bundesrätlichen  Entwurf  beschlossen. 

Er  wurde,  nach  unbedeutenden,  meistens  nur  förmlichen 
Modifikationen,    mit  starker  Stimmenmehrheit  angenommen^. 

Er  sollte  jetzt  nur  noch  dem  Ständerat  im  Dezember 
desselben  Jahres  unterbreitet  werden*®.  Allein  dieser  beschlofs 
auf  Antrag  seiner  Kommission,  die  Behandlung  des  Bank- 

gesetzes zu  verschieben;  und  dies  aus  politischen  und  finan- 
ziellen Gründen.  Infolge  der  Referendumscampagne  anläfslich 

des  Versicherungsgesetzes  (vom  Oktober  1899)  stand  eine 
Volksabstimmung  bevor,  deren  ungünstigen  Einflufs  man 
fürchtete,  und  zudem  waren  die  Verhältnisse  des  Geldmarktes 
bedenklich  gespannt.  Im  Juni  1900  verschob  der  Ständerat 
die  Beratung  wieder,  weil  die  Nachwirkung  der  ungünstigen 
Abstimmung  noch  bestand,  und  die  Geldverhältnisse  sich  kaum 
gebessert  hatten.  Endlich  im  Dezember  desselben  Jahres  — 
da  die  Notwendigkeit  einer  Zentralbank  von  mehreren  Seiten 
dringend  betont  wurde  —  trat  er  in  die  Beratung  der  Vorlage 
ein.  Trotz  aller  Verschiedenheit  wirkte  die  Erinnerung  an 
die  Verwerfung  des  staatssozialistischen  bureaukratischen  Ver- 

sicherungsgesetzes auf  die  Gesinnung  des  ohnehin  seiner  Natur 
nach  die  föderalistischen  Interessen  vertretenden  Rates  un- 

zweifelhaft nach :  fast  sämtliche  Abänderungen,  die  er  anbrachte, 
trugen    einen    und    denselben   Charakter.     Sie  gingen   darauf 

"*  Beide  Citate  aus  der  Botschaft  vom  24.  März  1899  S.  11. 
3'^  82  Ja,  28  Nein  und  30  Enthaltungen.  Siehe  Amtl.  Stenogr. Bulletin.    Juni-Session  1899. 
"^  Herr  Sayous  schrieb  damals  zuversichtlich  zum  Schlüsse 

seiner  bereits  erwähnten  Studie :  „Lc  projet  actuel  de  banque  nationale 
est  suffisamment  bien  con^u  pour  que  le  peuple  suisse  Taccepte;  et  le 

peuple  suisse  l'acceptera". 



binaus,    das   Gesetz   zu    eioeiu    wirklichen    „Komproniifs''    zu 
^joacheii.     Es  handelte  sich  hauptsächlich  um  folgendes: 
^L     Verlegung  des  ZoQtralsitzes  der  Nationalbank  von  Bern  — 
^^pn  Sitze  der  politischen  Behörde  —   nach  Zürich  —  das  ist. 
^fneh  einein  industriellen  und  kommerziellen  Zentrum. 

Beschränkung  der  Annahme  von  Geldern  in  verzinslicher 
Rechnung  auf  die  Barschaft  des  Bundes  ̂   das  heifst  eine 
Konzession  an  die  mitwerbendon  Kantonal banken. 

^  Erhöhung  der  Verzinsung  dea  Grundkapitals  auf  4'/^  "  o was  das  praktische  Zustande  kommen  der  Beteiligung  der 
raten  und  der  Kantone  an  seiner  Beschaffung  sicherte. 
In  der  nordöstlichen  Schweiz  hauptsächlich,  wo  man  sich 

sowohl  aus  sachlichen  Gründen,  als  aus  natürlichen  Lokal- 
intere^ien  freute,  dafs  die  Bank  nach  Zürich  versetz!  werden 
sollte,  drückte  die  Handelspreaae  ihre  Befriedigung  aus  über 

den  ̂ loyalen  Kompromilii'',  der  jetzt  nun  zu  stände  gekommen 
war,  empfahl  warm  die  Anträge  des  Stfinderales  der  Zustimmung 
de»  Nationalrats  und  schien  der  frohen  Überzeugung  zu  sein, 
man  hlitte  der  ErfUlIungsstunde  noch  nie  so  nahe  gestanden. 
Aber  die  ganze  übrige  schweizerische  Presse  war  fast  ein- 
atimtnig  darin,  dafs  die  angebrachten  Abänderungen  eine 
jahrelange  Verschiebung  der  Lüsung  der  Bankfrage  verhiefsen. 
Die  Organe  der  staatsbankfreundlichen  Kreise  bezeichneten 

ftiegesgewifä  das  Koiuproniiraprojekt  al»  bereits  hintUltig  ge- 
worden. Und  in  der  französischen  Schweiz,  wo  man  natur- 

gemfifs  der  Angelegenheit  des  Zentralsitzes  unparteiisch 
gegenüberstand,  jammerte  man,  dafs  sich  jetzt  der  Kampf 
weniger  um  den  Kern  der  Sache,  als  um  eine  Frage  des 
politischen  Cbergcwichtea  drehen  würde,  freute  sich  aber 

^jneiatens  herzlich  über  die  Aussicht,  dafs  „la  banque  d'etat 
^■kponde  Edition"  daran  scheitern  kannte. 
^^B  Die  pessimistischen  Prophezeiungen  sind  nun  in  der  Juni- 
^HHion  von  1901  in  Erfüllung  gegangen.  Nachdem  die  zweite 

^Heralung  die  Beseitigung  einer  Reihe  von  mehr  nebensäch- lichen lleinungsvcrachiedenheitenherbeigeftlhrt,  blieben  zwischen 
den  beiden  Räten  die  zwei  bedeutendsten  Differenzen,  den 
Zcnlralsllz  und  die  Verzinsung  deaGründungskapitala  betreffend, 
immer  noch  unausgeglichen  bestehen.  Dem  Hin-  uud  Herlaufen 
des  Entwurfes  von  einem  Kat  zum  andern  mul'stc  ein  Ende 
gemacht  werden.  Der  Nationalrat  entschied  sich  in  dritter 
Beratung  in  Bezug  auf  beide  streitige  Punkte,  an  seinen 

früheren  Beschlüssen,  das  heifst  an  der  vierprozentigen  Maxi- 
malverzinsung  des  Kapitals  und  an  der  Verlegung  des  Sitzes 

ich  Bern  —  und  zwar  hierbei  mit  Kl  gegen  .'>U  Stimmen  — 
■  festzuhalten.  Das  Schicksal  der  Vorlage  lag  nun  in 

I  H&nden  des  Sländerates.  Im  ersten  Punkte  pflichtete  er 
I  Nationalrate  bei.  Blieb  infolgedessen  nur  die  scheinbar 
usige   Frage   des   Zentralsitzes   noch   übrig.     Eine   ziemlich 
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gespannte  Stimmung  herrschte.  Geheime  Abstimmung  wurde 
beschlossen :  mit  24  gegen  17  Stimmen  beharrte  der  Ständerat 
auf  der  Wahl  von  Zürich.  Der  Präsident  erklärte,  der  zweite 
Zentralbankentwurf  sei  nicht  zu  stände  gekommen  (28.  Juni 
1901). 

Dieses  Ergebnis  erweckte  in  den  meisten  Kreisen  wenig 
Bedauern.  Die  Politik  des  Kirchturms  wurde  von  einigen 
Organen  der  Presse  scharf  gebrandmarkt.  Das  fast  allgemein 
herrschende  Gefühl  war  aber,  dafs  die  Vorlage  unter  allen 
Umständen  verworfen  worden  wäre,  dafs  sie  in  dem  ihr  sicher 
bevorstehenden  Referendum  einer  Koalition  prinzipiell  gegen- 

sätzlicher Parteien  unterlegen  wäre,  dafs  die  eidgenössischen 
Räte  dem  Volke  eine  Arbeit  abgenommen  hatten,  welche  dieses 
mit  Gewifsheit  nicht  unterlassen  hätte. 

Wenn,  nach  dieser  erneuten  schweren  Schlappe,  eine 
gewisse  Entmutigung  nun  Platz  gegriffen  hätte,  und  auf  jedes 
Zentralbankprojekt  wenigstens  vorläufig  verzichtet  worden 
wäre,  so  hätte  das  nicht  wundernehmen  können.  Kaum  aber 
war  das  Resultat  der  Abstimmung  bekannt  gegeben,  da  ging 
schon  nach  Joosscher  Art,  unverdrossen  und  unverweilt, 
seitens  einer  Gruppe  von  Nationalräten,  an  deren  Spitze  der 
Radikalsozialist  Scherrer-Fülleman  stand,  eine  Motion  dem 
Bundesrat  zu,  wodurch  derselbe  eingeladen  wurde,  „den  eid- 

genössischen Räten  befbrderlieh  einen  neuen  Gesetzentwarf 
zur  Ausführung  des  Art.  39  der  Bundesverfassung  vorzulegeni 
wesentlich  auf  der  Grundlage  des  verworfenen  Bundesgesetzes 
vom  18.  Juni  189(5  (reine  Staatsbank)  und  unter  möglichster 

Berücksichtigung  der  Interessen  der  Kantonalbanken*'.  Und 
nicht  nur  von  dieser  Seite,  sondern  von  einer  Anzahl  anderer 
aus,  ist  ebenfalls,  zwar  unter  Befürwortung  anderer  Lösungen, 
der  Überzeugung  Ausdruck  gegeben  worden,  dafs  die  Sache 
nicht  lange  in  Ruhe  gelassen  werden  wird,  ja  nicht  werden 
darf.  Angesichts  des  bisherigen  völligen  Mifserfolges  einerseits^ 
und  dieser  merkwürdigen  Beharrlichkeit  andererseits,  drängen 
sich  von  selbst  die  Fragen  auf: 

Ob  eigentlich  die  heutigen  Bankverhältnisse  unhaltbar 
sind,  und  inwieweit,  und  wodurch? 

Ob  einzelne  Reformen  des  heutigen  Systems  nicht  hin- 
reichend  sein  würden,  oder  noch  weiter  an  dem  Gedanken 
einer  Zentralnotenbank  festgehalten  werden  mufs? 

Es  soll  im  nächsten  Abschnitte  unsere  Aufgabe  sein,  unter 
Zugrundelegung  einer  kurzgefafsten  Darlegung  der  Tatsachen, 
auf  diese  Fragen  eine  Antwort  zu  suchen. 



Zweiter  Teil. 

He  gegenwärtigen  Notenbank-  und  Geldmarkt- 
Verhältnisse. 

Es  bestanden  am  :il.  Dezember  liWJO  in  der  Schweiz 

35  Eraisaionabanken  mit  einem  eingezahlten  Kapital  von  rund 
184  Mill.  Frk.  und  einer  Notenemission  von  '2',i9  Mill.  Frk. 
Sie  zerfallen  ihrer  rethtlichen  Natur   naoh  in   zwei  Gruppen: 

Die  Kantonalbanken  und  die  Privatbanken,  Von 
den  letzten  Ig!  nichts  Besnnderea  zu  sagen,  ee  sind  gewöhnliche 
Aktienbanken.  Die  Kantonalhanken  dagegen,  bei  weitem  die 
zahlreichsten  (21),  prägen  dem  schweizerischen  Notenbankweaen 
seinen  eigentümlichen  Charakter  auf;  durch  ein  Kantonalgesete 

errichtet,  aind  sie  meistens  „rein  staatliche  Inalitute" 
(18),  die  vom  Staate  dotiert  unter  ausschlierBlicher  Stoata- 

Terwaltung  stehen,  oder  sogenannte  „gemischte  Banken" 
(3),  bei  denen  der  Staat  sowohl  am  Kapital  als  an  der  Ver- 

waltung nur  teilweise  beteiligt  ist.  Die  Kantone  haften  un- 
bedingt für  sämtliche  Verbindlichkeiten  ihrer  Kantonalbanken, 

mit  Ausnahme  des  Kantons  Waadt,  der  ausschliefslich  fUr  die 

Notenemission  garantiert  hat '.  Die  Kantone  sind  damit 
Verpflichtungen  in  Höhe  von  (i75  — 7W  Mill.  Frk.  einge- 
gangen. 

^^  AS  den  Geschäftskreis  betrifft ,  so  sind  von  sämtlichen 

Instituten  höchstens  .'>,  die  als  reine  Emissionsbanken  angesehen 
werden  können  —  und  infolgedessen  auf  einer  unanfechtbaren 

"teoreti«chen  Grundlage  ruhen ;  alle  Übrigen  verbinden,  meistens 
I  gröfsercra  Mafsstabe,  mit  der  Ausgabe  von  auf  Sicht  ein- 
Isbaren  Noten  das  Darlehen  auf  Liegenschaften,  die  Eröffnung 
m  Krediten  in  laufender  Rechnung  etc.,  kurz  allerlei  lang- 
jstige  Geschalte  und  Geschäfte  ohne  bestimmten  Termin.  Das 

■TerhSltnis  der  Forderungen  auf  unbestimmte  oder  lange  Zeit 

'  Im  Kanton  NeueuburK  wird  zwar  keine  allgemeine  Haftbarkeit 
IgecpTOchen,  aber  verschledeae  Artikel  gHrantlercn  ungeßkhr  für  alles 
1  j«dM. 
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AktiTen 

1899 

Schweiceriseke 
Jahresdurchschnitt  der 
£nnittelt  und  zosammen- 

der  EmiBsions- 

86411690 

20353022 
9051454 
12983925 

1 561 275 
130  361 366 

8  750  278 

87  411 833 

21 588  146 
10336  317 
13  491 817 

1574229 
134402  342 

4632226 

31 512  701 
2  957  391 

43011639 
2288  562 

38  220  370 49  932  157 

161 844  777 148  228  689 

18  521  552 
44982932 

33  268343 
49  294  687 

225  349  261 230791719 

206440643 
127  969  054 

225  937  749 
139  780  226 

570  954  537 
145  601 340 

835984 

615  641 486 
137  786  751 

738017 

1  051 801 558 1119  884  229 

7  891 .559 
2555  054 

9026  537 
5  190  547 

10446  613 14217  084 

11395479 7  883  683 
1 467  574  647 1557  111214 

KftMa. 

Gesetzliche  Bardeckung  der  Noten- cirkulation 
Verfügbare  Barschaft 
Eigene  Noten 
Noten  anderer  Schweizer.  Emis- 

sionsbanken 
Andere  Kassabestände 

KoTEfllllige  tinthabei. 
Emissionsbanken  u.  Zweiganstalten 

(kompensiert) 
Korrespondenten-Debitoren Diverse 

Weehselfordeniiigeii. 

Schweizer  Diskonto- Wechsel  (inkl. 
Wechsel  zum  Inkasso) 

Wechsel  aufs  Ausland 
Wechsel  mit  Faustpfand,  Warrants 

und  Gantrödel 

Andere  Fordernngen  anf  Zeit. 
Kontokorrent-Debitoren 
Schuldscheine    ohne    Wechselver- 

bindlichkeit 
Hvpothekaranla^en  aller  Art 
Effekten  (öffentliche  Wertpapiere) 
Liquidationen,  Restanzen  und  Di- verse. 

Feste  Anlagen  n.  (lesellsehaftokentL 
Mobilien  und  Immobilien 
Kommanditen  und  Beteiligungen 
Gesellschaftskond  (kompensiert) 

Ansstehendes  Kapital. 



Emissionsbanken. 

efnersi-llonats-Bilanien. 

HSoten   in  Cirkulntion   [in   HAnden 
Dritter)  ....    

Eigene  noil  lindere  Si'hwelzenioten 

Noteneinisgion. 

i  Cirkulntion  [in 

Knrtmiig«  Sebnldra. 
Giro-  iiiid  Scheckkonti   
KurxsicIitipoSohuldacbeineallerArt 

KoRMponiteni- Kreditoren  .  .  . 
Kontokorrent- Kreditoren   .... 
LKrerse   
Emisainnebanken  n.  Zweiganstalten 

^^  (kompennierl)   

Werbsel  sehnt  den. 

^1 

Aadcr«  ScbQldfn  anf  Zeit. 

itokorrent- Kreditoren  .    .    .    . 
'kA»Ba-EinIa(;en   

itionen   und    andere  Schuld- 

(iespllscbiiftskonti  l koiopcnsiert)    . 
I  >rdeiitlicber  und  nurserordeDtliL'hcr 

fcoervefond»   
Gagezahltes  Kapital   

AlMtrhendcH  Kapital  . 

205  037  766 

33  828  134 

22  393  741 
;i  056  609 

17  520424 
114  146 145 

611216 

1557  111 214 

20:^045  300 

22  035  379 

23  573  065 

4  106S66 13580017 

105  786  165 
493  834 

5607922 
15374  771 
20  981993 

489454071 
17  100807 4.H0Ö20 
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zu  den  Wechselforderungen  hat  bei  den  schweizerischen  Noten- 
banken sogar  seit  20  Jahren  eine  bedeutende  Verschiebung  et* 

fahren  und  zwar  im  Sinne  einer  geringeren  Liquidität  mrer 
Aktiven  — ^  wie  aus  folgenden  Zahlen  hervorgeht :  Ausgeliehen 
waren : 

1883 1900 

im  Diskontgeschäft   
-  Lombard   
-  Kontokorrent   

gegen  Schuldscheine     .... 
als  Hypotheken   

176  Mill. 

36      - 
67      - 
49      - 

219      - 

Frk. 181  Mill.  Frk. 

49      - 226      - 
140      - 
615      - 

Wenn  auch  die  Banken  sich  die  zu  den  drei  letzten 
Geschäftskategorien  nötigen  Gelder  meistens  durch  Annahme 
von  Spareinlagen,  Ausgabe  von  Obligationen  und  ähn- 

lichem mehr  verschaffen,  so  bleibt  natürlich  immer  doch  die 
Verbindung  solcher  Operationen  mit  dem  Notenemissions- 
geschäft  banktechnisch  verwerflich :  die  Cirkulation  mufs  dabei 
an  Elastizität  einbüfsen,  und  die  Zahlungsfähigkeit  der  Banken 
wird  in  Krisenzeiten  leichter  eine  Gefährdung  erleiden. 

Diese  Milsstände  bieten  den  Anlafs  zu  einer  Reform  der 
bestehenden  Ordnung. 

Letztere  wäre  schon  annehmbarer,  wenn  das  Gesetz  von 
1881  von  allen  Banken  wenigstens  eine  richtige  bankmäfsige 
Deckung  ihrer  Emission  verlangte.  Es  ist  aber  bekanntlich 
nicht  der  Fall.  Nur  die  sogenannten  „Banken  mit  engerem 

Geschäftskreise"  sind  verpflichtet,  die  nicht  durch  Barschaft 
gedeckten  60  ®/o  der  Notenemission  mit  einem  Wechsel- 

portefeuille zu  garantieren.  Es  sind  zur  Zeit  nur  4  Banken 
mit  einer  bewilligten  Notenemission  von  74  Mill.  Frk.,  gleich 

130,9^/0  des  Gesamtbetrages*:  —  die  Bank  in  St.  Gallen, 
die  Banque  du  commerce  (ä  Geneve),  die  Bank  in 
Basel  und  die  Banque  commerciale  neuchäteloise. 
Die  übrigen  Institute  weisen,  dem  Gesetze  entsprechend,  für 
den  betreffenden  Teil  der  Emission 

entweder  die  Deckung  durch  Hinterlage  von  Wert- 
schriften auf  —  es  sind  10  Banken  mit  einer  bewilligten 

Emission  von  21  Mill.  Frk.,  gleich  8,8  *^^o  des  Gesamt- 
betrages, — 

oder  die  Deckung  durch  Kantongarantic:  dies  ist 
bei  21  Banken  der  Fall,  deren  bewilligte  Emission  114,5  Mill. 

Frk.  beträgt,  gleich  (30,3  ®'o  des  Gesamtbetrages. 

Diese  Zahlen  und  die  folgenden  beziehen  sich  auf  das  Jahr  1900. 



Die  Deckung  durch  „Wertschriften"*  bildet  unzweifel- 
haft für  ein  Wechaelportefeuille  eino  technisch  minder- 

wertige Garantie,  deren  Unzulänglichkeit  aioh  nur  zu  aehr 
erweisen  wUrde,  wenn  ein  Run  auf  die  Bank  eintreten  sollte. 
Aber  ungleich  ernster  ist  die  Gefahr,  welche  die  Kanton- 
garnntie,  das  hcifst  die  Deckung  durch  einen  einzigen  kanto- 

nalen Schuldtitet  bietet:  —  wie  wäre  man  in  Krisenzeit  im 
stände,  eine  Forderung  flüssig  zu  machen,  ftlr  deren  Liqui- 

dation unter  ruhigen  Konjunkturen  meistens  mehrere  Monate 

erforderlich  sein  würden.-'  —  Man  kann  ohne  Übertreibung 
sagen,  dafs  der  Teil  der  schweizerischen  Notenzirkulation, 
die  auf  diese  Weise  gedeckt  ist,  nichts  weiter  ist  als  ein  un- 

eigen ttichea  Papiergeld. 
Die  Praktiker  werden  sagen,  es  seien  das  theoretische 

Unvollkommenheiten,  die  in  der  Wirklichkeit  ohne  Belang 
bleiben.  Wir  erkennen  gern,  dafs  alles  in  letztiT  Linie  jeweilig 
vom  Kredit  abhängt,  dessen  sich  die  Banknote  erfreut,  und 
dafs  derselbe  infolge  der  Unkenntnis  des  Publikums  oder 
anderer  GrUnde  erster  Qualität  sein  kann,  so  minderwertig 
oder  illusorisch  die  Notendeckung  vom  wissenschaftlichen 
Standpunkte  auch  sei.  Es  wäre  aber  selbst  dem  feinsten 
Kenner  der  achweizeriachen  Bankverhältnisse  und  der  schweize- 

rischen Bevölkerung  unmöglich,  zu  sagen,  in  welchem  Mafse 
eich  in  KriBenzeiten  die  heutigen  Noten  im  Umlaufe  halten 
wtlrilen.  Bei  einer  solchen  Unsicherheit  rät  es  aich,  den 
■trengen  Prinzipien  der  Theorie  vorsichtig  zu  folgen.  Es  ist, 
nach  unserem  Empflnden,  um  so  mehr  nötig,  als  diejenigen, 
die  seit  2(l  Jahren  dem  Publikum  die  dringliche  Notwendigkeit 
einer  Zentralbank  begreiflich  zu  machen  suchen,  den  heutigen 
Inatituten  HO  viel  Schlechtes  nachgesagt  haben,  dafs  sie  wohl 
dem  Kredit  derselben  geschadet  haben  mögen.  Man  hat  zu 
Bebr  den  Teufel  an  die  Wand  gemalt,  und  dadurch  das  Qe- 
ftlrcbtete  nur  näher  gebracht. 

Neben  mehr  oder  weniger  theoretischen  Gefahren  weist 
das  schweizerische  Notenweaen  fühlbare  Mängel  auf.  Die 
Anzahl  der  Emissionsinstitute,  die  Unmöglichkeit,  besonders  für 
da«  Ausinnii,  die  Lage  der  einzelnen  Banken  zu  prüfen,  wirkt 
auf  die  UmlanfsiUhigkeit  der  Noten  ungünstig.  Man  wllnscht 
mit  Recht  eine  einheitliche  Note,  die  sich  über  die  Grenzen 
des  Landes  einen  gröfseren  Kredit  erwerbe. 

Dann  entbehrt  man  eine  einheitliche  und  zielbewufste 
Disko titopolitik.  Über  die  Festsetzung  des  Zinssatzes  enthält 
das  Gesetz  von  1881  keine  Reatimmung.  Wohl  besteht  ein 
rwiacben  den  Banken  freiwillig  abgesc  blossen  es  Konveaium, 
auf  Grand   dessen   von  Vertretern  der  gröfseren  Institute  ein 

•  Der  ADBdnick  .Wertachrift" 
ibteii  gebr&nchlicn. 

n  JXI  I.  -  Qodel, 

r  Wertpapier  ist  in  den  amtlichen 



34  XXI  1. 

gemeinsamer  offizieller  Diskontosatz  festgesetzt  wird.  Aber  das 
Resultat  ist  im  allgemeinen  ein  unbedeutendes  gewesen.  Das 
Hauptübel  liegt  dabei  gar  nicht  so  sehr  in  der  Anzahl  der 
Banken,  als  in  der  Verschiedenartigkeit  ihrer  rechtlichen  Grund- 

lage, ihrer  Zwecke,  ihrer  Geschäfte,  ihrer  Verpflichtungen  und 
somit  ihrer  Interessen.  Es  ist  schwer,  eine  Verständigung 
herbeizuführen  und  zwar  so,  dafs  der  Zinssatz  den  wirklichen 
Bedürfnissen  der  Marktlage  entspreche,  namentlich  in  den 
letzten  Jahren,  angesichts  des  hohen  Standes  der  auswärtigen 
Wechselkurse,  dafs  er  hoch  genug  festgesetzt,  resp.  erhalten 
werde.  Ist  das  aber  erreicht,  so  wird  der  offizielle  Satz 
meistens  umgangen  entweder  dadurch,  dafs  im  weitgehenden 
Mafsstabe  zum  Privatsatze  diskontiert  wird,  oder  dals  an  die 
Qualität  der  Wechsel  geringere  Anforderungen  gestellt  werden 
(Kredit-  und  Finanzwechsel),  oder  dafs  man  die  Darlehen 
prolongiert,  oder  endlich,  dafs  man  mit  dem  Lombard  unter 
den  Banksatz  —  ja  bis  V2  ̂ /o  —  heruntergeht! 

Dieses  Verhalten  der  Emissionsbanken  erklärt  sich  erstens 

durch  die  grofse  Konkurrenz  —  alle  wollen  Geld  verdienen, 
keine  will  vom  Geschäft  ausgeschlossen  werden  —  zweitens 
durch  eine  scheinbar  ganz  nebensächliche  aber  verhängnisvolle 
Eigenartigkeit  des  Gesetzes  von  1881.  Die  eidgenössischen 
und  die  kantonalen  Steuern  werden  nämlich  nicht  auf  Grund 
der  effektiven  Zirkulation,  sondern  der  den  einzelnen  Instituten 
bewilligten  Emissionskontingente  berechnet;  ob  die  Noten 
sich  im  Umlauf  befinden  oder  nicht  ist  gleichgültig.  Diejenigen, 
welche  keinen  Nutzen  bringen,  haben  nichtsdestoweniger  die 
Abgabe  zu  zahlen.  Jede  Note,  die  untätig  in  der  Kasse  bleibt, 

bedeutet  dadurch  nicht  nur  ein  „lucrum  cessans^,  sondern 
einen  tatsächlichen  Verlust  -  daher  sind  die  Banken  sozusagen 
gezwungen,  die  ganze  Notenemission  in  die  Zirkulation  zu 
treiben  und  in  ihr  zu  erhalten.  Ein  anderes  Verfahren  wäre 
einfach  unwirtschaftlich. 

Dafs  solche  Verhältnisse  unselige  Konsequenzen  gezeitigt 
haben,  kann  nicht  wundernehmen.  Indem  die  Banken 

Geschäfte  „ä  tout  prix^  machen  mufsten,  haben  sie  unzweifel- 
haft die  Spekulation  erleichtert  und  insbesondere  die  ungesunde, 

manchmal  enorme  Bautätigkeit  erlaubt  und  gefördert,  welche 
in  den  letzten  15  Jahren  in  mehreren  schweizerischen  Städten 
Platz  gegriffen  hat  und  auf  welche,  in  Zürich  zum  Beispiel, 
ein  sehr  schwerer  Rückschlag  schon  gefolgt  ist.  Indem  sie 
einen  zu  leichten  Kredit  gewährten,  haben  sie  das  Publikum 
über  die  wirkliche  Lage  des  Geldmarktes  getäuscht.  Sie 
haben  sich  endlich,  in  nicht  geringem  Mafse,  wie  Ph.  Kalk- 

mann in  seinen  Untersuchungen  über  das  Geld- 
wesen  der  Schweiz®   zu  beweisen   gesucht   hat,    für   den 

®  St.  Gallen  1900.     Im  Auftrage  des  kaufin&nnischen  Direktoriums 
in  St.  Gallen.    Beilage  des  Bericlites  des  Direktoriums. 



Stand  der  auswärtigen  Wechselkurse  verantwortlich 
»«niacht.  Dieselben  sind  namentlich  seit  llSd5  dauernd  iin- 
gd ostig  gewesen.  Sie  sind  für  kurz&Ilige  Wechsel  niif 
Deutachland  bis  auf  124,02  (in  1898),  für  Londoner  Wechsel 
auf  2Ö.-1»  (in  1899)  und  für  französiache  Wechsel  auf  1{I(),80 
(in  1899)'  gestiegen,  während  der  Durchsuhnitt  folgender  ge- 

wesen ist: 

J«lir bcuischlaud London Frankreicb 

1600 12a.51 25.24 100.10 

18SS 123,71 25,23 
1897 123,88 25,23 100,35 
\m 124,06 

2.i,35 100,86 

1899 123,91 25.33 100.49 

25,20 

100.-54 

r  Wohl  hängen  hier  wie  im  allgemeinen  die  Bewegungen 
äer  Wechselkurse  in  erster  Linie  von  der  Zahlungsbilanz  des 
Landes  und  den  Kapitalströmungen  ab:  die  französischen 
Kapitalien,  die  in  der  vorhergehenden  Periode  den  schweize- 

rischen Markt  unterstützt  hatten,  haben  sich  in  den  letzten 
Jahren  fern  von  ihm  gehalten^  die  HandelBstatistik  zeigt,  dafs 
.ier  Überschiifs  der  Wareneinfuhr  über  die  Ausfuhr  von 

■lo>\4  Mill.  Frk.  in  lf^94,  bis  auf  3(j(i.5  Mill.  Frk.  in  1899 
(das  heifst  von  24,7  "/o  bis  auf  31,5  "/o  der  Einfuhi-)  stetig  und 
tnAchtig  gewachsen  ist  —  wahrscheinlich,  ohne  dafs  der  Geld- 
zuflufs,  welchen  der  Fremdenverkehr  mit  sich  bringt,  und 
andere  ähnliche  Momente  diesen  Debetsaldo  vollständig  aus- 
ZQgloichen  vermochten.  Und  jetzt,  da  die  französischen  Kapi- 

talien wieder  in  höherem  Mafse  Anlagen  in  der  Schweiz  suchen, 
und  die  Wareneinfuhr  so  erheblich  abnimmt,  dafa  der  Bund, 
der  aus  den  Zöllen  seine  Haupteinnahmen  bezieht,  in  Verlegen- 

heit gebracht  wird,  da  bessert  sich  die  schweizerische  Valuta 
so    sehr,     dafs    sie    di>r     französischen     ungefähr    ebenbürtig 

■worden,    und  der  Kurs  sogar   vorübergehend  leicht   unter 
gesunken  ist. 
Aber  doch  weder  Zahlungsbilanz  noch  Kapitals trömungen 

irmbgen  ganz  den  hohen  Stand  der  Wechselkurse  zu  erklären. 
Emissionsbanken  haben  hier,  wie  schon  angedeutet  worden 

uL,  eine  unselige  Rolle  gespielt.  Sie  haben  seit  20  Jahren 
den  schweizerischen  Markt  mit  fiduziaren  Zahlungsmitteln  In 
einem  Mafsstabe  Uberßutet,  der  weder  mit  dem  Zuwachs  der 

Bevölkerung,  noch  mit  demjenigen  des  Handels-  und  Industrie- 

so    B 

^B*ri 
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Verkehrs  im  Verhältnisse  steht.  Auf  den  Kopf  der  Bevölkerung 
berechnet,  macht  der  Betrag  der  nachgewiesenen  Zirkulation 
in  1900  65,40  Frk.  pro  Einwohner  aus,  —  also  ungefähr 
zweimal  so  viel  wie  in  Deutschland.  Die  effektive  Noten- 

zirkulation ist,  von  1883-1900,  von  91  auf  200  Mill.  Frk., 
also  auf  mehr  als  das  Doppelte  gestiegen,  während  der  un- 

gedeckte Notenumlauf  im  Jahre  1900  mit  91  MiU.  Frk. 
beinahe  das  Dreifache  des  von  1883  (34  Mill.  Frk.)  erreichte. 
Indem  nun  die  Banken  in  Zeiten,  wo  leichter  Geldstand  die 
Noten  sonst  nach  den  Schaltern  zurückdrängen  würde,  ihre 
Geldsurrogate  dem  Verkehr  aufdrängen,  bewirken  sie  einen 
Abflufs  des  Metallgeldes  ins  Ausland.  Der  Mangel  an  Thalern 
macht  sich  fühlbar.  Die  Noten  werden  zur  Einlösung  präsen- 

tiert. Da  die  zu  diesem  Zweck  bestimmte  gesetzliche  Bar- 
deckung, weil  sie  bis  auf  90  ̂ /o  aus  Gold  besteht,  angesichts 

der  in  Frankreich  bestehenden  Goldprämie  nicht  angegriffen 
werden  darf®,  und  die  darüber  hinaus  frei  verfügbare  Barschaft 
sehr  gering  ist  (in  1900:  22  Mill.  Frk.  für  35  Institute  = 

ca.  11  ̂ /o  der  effektiven  Zirkulation),  so  präsentieren  sich  die 
Banken  gegenseitig  ihre  Noten  zur  Beschaffung  von  Bargeld 

und  Jagen  sich  gegenseitig  die  Barschaft  ab^;  sie  kaufen 
endlich  Wechsel  auf  Frankreich,  um  das  ihnen  entzogene 
Silber  so  bald  wie  möglich  zu  importieren;  aber  sie  treiben 
durch  ihre  Nachfrage  den  Kurs  nur  um  so  höher  hinauf;  die 
Spekulation  in  französischen  Devisen  wird  lohnender  und  die 
Silberdrainage  nimmt  noch  mehr  zu!  —  Die  Bankplätze,  die 
an  der  französischen  Grenze  liegen,  haben  natürlich  am 
meisten  unter  diesen  ungesunden  Zuständen  zu  leiden.  Die 
Kosten  der  Thalerbeschaffung  zum  Zwecke  der  Aufrecht- 

erhaltung ihrer  Zahlungsbereitschaft  sind  namentlich  den 
beiden  Emissionsbanken  von  Genf  so  beschwerlich  geworden, 
dafs  die  eine,  die  Banque  de  Genfeve  1899  ihr  Notenrecht 
aufgegeben  hat. 

Diese  schweren  Zeiten  haben  aber  doch  auch  Früchte 

gezeitigt,  die  man  nur  freudig  begrüfsen  kann.  Die  Emissions- 
banken haben  sich  in  den  drei  letzten  Jahren  durch  engere 

Solidarität,  Verbesserungen  ihrer  inneren  Organisation,  Ein- 
führung von  Neuerungen  unverkennbare  Verdienste  erworben. 

Man  mufs,  um  dem  heutigen  schweizerischen  Notenbankwesen 

^  Die  Emissionsbanken  bereiten  sich  zur  Durchführung  der  Gold- 
währung vor;  wenn  sie  nun  ihre  Noten  in  Gold  einlösten  bezw.  Gold 

ohne  Aufgeld  ausgäben,  würde  die  internationale  Arbitrage  dieses  Gold 
nach  Frankreich  importieren  und  die  Franzosen  ihre  Schulden  an  andere 
Länder  auf  dem  Umwege  über  die  Schweiz  bezahlen.  Kalk  mann 
sieht  die  Hauptursache  der  ungesunden  schweizerischen  Valutazustände 
in  dem  Abhängigkeitsverhältnis,  in  welchem  die  Schweiz,  infol&:e  des 
lateinischen  Munzbundes  (1865),  in  währungspolitischer  Hinsicht  zu 
Frankreich  steht. 



hnrecbt  zu  werdeD,  auch  die  Liehtaeile  gebührend  betonen. 

l'Ani  3,  Juni  18V9  wurden  in  einer  Veraammlung  der  Emiasiona- 
I  Wnkeii  in  Luguno  die  Beziehungen  dw  Banken  untereinander 
I  wnd  die  Wahl  des  schon  erwähnten  Diskontokomitees  näher  ge- 
■T^gell,  präztitere  Bestimmungen  Über  die  Diskontierung  von 

■Wechseln  aufgeatellt  und  endlich  ein  Beachlufs  gefal'st,  der  darauf ■hinausgeht,  die  einer  Minderzahl  der  Notenbanken  durch  die 
Kp^kutative  Tätigkeit  der  Arbitrageure  auferlegten  0  ufer  gleifh- 
Bptttfsiger  zu  verteilen.  Alle  schweizerischen  Notenbanken 
^Janssen  Dämlich  an  den  durch  die  Silberdraiuage  verursachten 

■(Fiederproviantierungskosten  mit  1  "'u  ihrer  Emissionssumme 
^partizipieren.  —  In  der  Generalversammlung  vom  9,  Juni  U'OO 
Bo  Basel  wurde  dem  Diskontokomitee  die  weitere  Befugnis 
^fateilt,  in  gewissen  Momenten  des  Jahres  Notenquoten  bis  zu 
Hfo'/«  der  Emission  von  sämtlichen  Banken  einzufordern  und 

^Badurch  eine  temporäre  Notenreserve  zu  schaffen  (eine  ̂ '»"/o 
HpUiBchränkung  hat  schon  stattgefunden).  Am  2^.  März  l!'Ol 
Hvorde  in  Ölten  eine  dritte  Vereinbarung  getroffen,  wodurch, 

^nter  Aufhebung  der  bisherigen  „Zentralstelle  der  Roukordats- 
■wuiken'  eine  neue  erweiterte  gemeinsame,  durch  die  KantonaU 
[unk  in  Zürich  geführte  „Giro-  und  Abrechnungastelle" 
B'K*S'^''"^^'  wurde.  Jede  Bank  ist  verpHicbtet,  hei  derselben 
mgiti  Depositum  in  Barschaft  und  ein  solches  in  Noten  zu 

^Kitcrbalten.  Eine  Bank  kann  nur  Noten  anderer  Banken, 
H^ine  eigenen  zur  Outschrift  einsenden.  Eine  Bank  kann 
Hhderzeit  aus  diesen  Depots  durch  direkte  Bezüge  oder  durch 
^Überweisungen  schöpfen  und  ihre  Schuld  an  eine  andere  Bank 
Hhrch  einen  Übertrag  bei  der  Abrechnungsstelle  begleichen. 
HLetstere  teilt  den  Kontrahenten  jeden  Abend  die  Saldi  mit. 
BVeden  Donnerstag  findet  ein  Getieralausgleich  statt.  Endlich 
Pnnirde  in  der  am  22.  Juni  1901  in  Schaffhaueen  abgehaltenen 
»Generalversammlung,  angesichts  der  Tatsache,  dafs  die  letzten 
P Vereinbarungen  nicht  nur  die  Konkordaisbanken,  sondern  alle 

Emissionsbanken  umfafsten,  das  alte  Konkordat  aufgehoben 
und  ein  neues  gegründet,  dem  alle  Banken  —  mit  bis  jetzt 
noch  zwei  Ausnahmen  —  beigetreten  sind.  Dasselbe  nmfafst 
die  drei  erwähnten  Vereinbarungen,  denen  die  folgende,  be- 

tffend  Mandat-  und  Inkassoverkehr,  als  Krönung  des  Gebäudes 
;efügt  wurde:  Nicht  nur  haben  die  Emissionsbanken  sich 

iher  gegenseitig  und  ohne  Kosten  das  Wechsel-  und  Maudat- 
^kasso  zu  besorgen,  nicht  nur  kann  eine  Bank  auf  eine 

re  Bank  Mandate  ziehen  ( Spezialmandaten),  es  wurde  weiter 
neues  sogenanntes  „Freizügiges  oder  General- 

_an(]at'  geschaffen;  ein  solches  nämlich,  welches  ohne 
Bezeichnung  des  Zahlungsortes  ausgestellt,  auf  allen  Haupt* 

1  FilialpUtzen  {Bern  ausgeschlossen)  zahlbar  ist  —  unter 
EinHchränkungen  jedoch,  erstens,  dafs  eine  Bank  auf 
Weise   nicht  über   JUW   Frk.   an  die   Ordre    derselben 
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berechnet,    macht  der  B«  ': 
in   um  65,40   Frk.    jmo    j 
zweimal   so   viel    wie   in 

Zirkulation  ist,    von  1>^^-'' 
also   auf  mehr   als  eins  ]  '<>. 

gedeckte    Notenumlaul 

beinahe  das  Dreit*:H.'|p' Indem  nun   die  Bjin! 
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deckung,  weil  >!* 
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werden  darf",  n: 
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vveitens. 
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>»rrblickt  und  daraus 
^  ̂ ^tehen  müssen ,  dafs 
i.LT  den  ungünstigsten 

.a. missen    arbeiten    und 
.ii;:e  die  schweizerische 

^  .«isöenden  Faktoren  sich 

....     i'td   die  schweizerische 
.  T-niikreich  abhängen  wird, 
iu*  die  sonst  so  schwierijre 
.*ii\  Druck  von  verfehlten, 
i:;;«?niein  erschwert  worden 
r   die  meisten  Mifsstilnde 

•  .is«en,   welche  man   zu  oft 
•:te*elbe  wilrde  unzweifelhaft 

»^«w'>*icli,  mit  ungleich  besserem 
..  '."missionsbanken  neuerdings 
i..iir^*lf  liehe  bezeichnet  werden ; 
uit*  nildbare  Erleichterung  des 

,vf*.'ir.iukung  des  Notenbedarfs  zu 

^    i:i?uis  auf  die  Gestaltung  des  aus- 

^.. .  ..iii  '.  Zu  früli  ist  es  aber  noch  vor- 
.>^i::vitf  jranz  beurteilen  zu  kr>nnen. 
uc^iio  l^mken,  indem  sie  alle  diese 

•  K^.w:i*iiäon   vornehmen  ,    damit  ein 
;^.»^,.^ri,    dafs    sie    weder    geneigt 

^Ott.^Ä.  ablösen  zu  lassen,  noch  die 

inw  geschehen  wird.  —  Indem 
lusjunmengeschlossen,    immer 

u^ücr  ri:t*zeigt  und  aufrichtige,  fort- 
"^^  \i-.*irt'«g*"^f'^^"  ̂ '^^^  Regulierung  des 
*""  .^.^  Jor  Valuta  gemacht  haben, 
**  .*34*äI  ein  immer  gröfseres  Recht  auf 

*  .l^n^  erworben.  Aber  wir  glauben 

^"  *^  ̂a^  ihres  Emissionsrechtes  an  ein 
^  "^"^    ̂»itel    ist.    das    Fehlerhafte    im 
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faclif  Revision  des  Gesetzes  von  1881  würde 
IS  wegschdffen  oder  bringen  können.  Sie  hatte 
lieh  die  berühmte  Bestimmung,  betreffend  die 

nierung,  zu  streichen  und  die  Berechnung  der  Abgabe 
r  Notenzirkulation  einzuführen.  SiemUfste  zweitenSj 

den  oftiziellen  Stempel  auf  das  Konkordat  aufdrücken. 
Banken,  die  bis  jetzt  fern  von  ihm  geblieben 

B  alle  neuen  Notenbanken  müfsCen  verpflichtet  sein, 
_Jutreten;  jede  Bank  hätte  »icli  betreffs  der  Festsetaung 
iskon tosatz ett  oder  der  eventuellen  Kontingentierung  der 

;  .;ii!)wion  den  Beschlüssen  des  Diakontokomiteea  und  im  übrigen 
i'-n  durch  den  Chef  des  Fiuanzdepartements  genehmigten 
Mehrheitsbeschlüssen  der  Banken  unbedingt  zu  fiigen.  Die 
K."form  hKtte  endlich  das,  was  1881  ao  dem  Widerstand  der 
Kantone  gescheitert  ist,  durchzusetzen:  nftmlich,  dafs  die 

Deckung  der  nicht  in  bar  gedeckten  tiO  "/o  der  Notenemissinn 
nicht  mehr  durch  Kantonsgarantie  oder  Hinterlage  von  Wert- 

schriften, sondern  ausschliel'alich  durch  ein  solides  Wechsel- 
portefeuille bewerkstelligt  werden  darf.  Damit  wäre  schon 

UDKemein  viel  gewonnen:  die  effektive  Einheitlichkeit  der 
Diskontupolitik  und  eine  gröfsere  Sicherheit  der  Banknote. 
Man  kann  sich  aber  nicht  verhehlen,  dafs  eine  Revisions- 

vorlage, die  die  letzterwähnte  Modifikation  enthalten  würde, 
auf  fast  ebenso  erhebliche  Hindernisse  stofsen  würde  wie  die 

Zentralbank  selbst;  und  dabei  würde  sie  doch  zwei  berechtigten 
Hauptforderungen  nicht  Gentige  leisten: 

Erstens  würde  sie  den  Grundfehler,  welcher  dem  heutigen 
System  anhaftet  und  unter  Umständen  eine  grofae  Gefahr 
werden  kann,  nicht  beseitigen  können :  die  Emissionsbanken 
wurden  allerlei  langfristige  und  spekulative  Geschäfte  mit  der 
Emission  auf  Sicht  einlüsbärer  >ioten  weiter  verbinden,  und 
einige  banktechnisch  richtig  organisierte  Institute  würden  mit 
anderen,  welche  auf  einer  nicht  nur  ganz  verschiedenen, 
sondern  absolut  fehlerhaften  Grundlage  beruhen,  weiter  gemein- 

sam handeln  und  vielfach  solidarisch  sein  mUssen.  —  Denn 
es  ist  selbstverständlich  ausgeschlossen,  dafs  das  Aufgeben 
ihrer  Hauptgeschäfte   von   der  grofeen  Mehrzahl   der  Banken 

R erlangt  wer
den  kiinnte. 

.      Zweitens  wtirde  eine  einfache  Verbesserung  des  heutigen 

Jratems  die  einheitliche  Banknote,  mit  gröl'serer  Kreditfähigkeit nfserhalb  der  Grenzen,  nicht  bringen. 

Dieser  beiden  Gründen  wegen  müssen  wir  der  Errichtung 
einer  Zentral notenbank  vor  der  besten  Revision  des  Gesetzes 
von  1881  den  Vorzug  geben. 

Worin  das  Problem  der  Zentralbank  eigentlich  besteht, 
welche  Lösung  es  erfahren  sollte  und  könnte,  haben  wir  in 
folgendem  darzulegen  und  zu  erörtern. 



Dritter  Teil. 

Die  zu  gründende  Zentralbank.    Eroii:eriing, 
Thesen  und  Vorscliläge. 

Wenn  wir,  die  Geschichte  und  die  gegenwärtige  Lage  der 
Zeutralbankfrage  überblickend,  über  die  Grundelemente  ins 
Klare  zu  kommen  suchen,  auf  welche  sie  zurückzuführen 
ist,  so  erkennen  wir,  dafs  sich  alle  Debatten  um  zwei 
Punkte  gedreht  haben  und  auch  fernerhin  drehen  werden.  Eis 
handelt  sich 

einerseits  um  die  Beziehungen  des  Zentralinstitutes  zum 
iStaat, 

andererseits   um  seine  Stellung   zur  bisherigen  Ordnung. 
Die  erste  Frage  lautet:  Aktienbank  oder  Staatsbank? 

Sie  ist  teilweise  eine  soziale.  —  Die  zweite  Frage  lautet: 
Inwieweit  mufs  auf  die  bestehenden  Banken,  speziell  auf  die 
Kantonalbanken  und  überhaupt  auf  das  kantonale  Element, 
Rücksicht  genommen  werden?  —  Hier  spielen  politische 
und  staatsfinanzielle  Momente  mit. 

Wir  haben  nun,  um  schliefslich  das  ganze  Problem  beur- 
teilen, die  vorgeschlagenen  Lösungen  prüfen  und  eventuell 

selbst  Vorschläge  machen  zu  können,  volle  Klarheit  über 
diese  beiden  Punkte  zu  gewinnen  und  zu  jedem  Stellung  zu 
nehmen. 

1.    Staatsbank  oder  Aktienbank. 

Staatsbank  oder  Aktienbank?  —  Suchen  wir  die 
Argumente  zusammenzufassen,  welche  im  Laufe  der  Debatten 
zu  Gunsten  der  einen  und  der  anderen  Form  geltend  gemacht 
worden  sind.  Von  staatsbankfreundlicher  Seite  wurde  in  der 
Hauptsache  folgendes  angeführt: 

Die  öffentlich-rechtliche  Natur  der  Banknotenausgabe  ist 
durch  die  schweizerische  Gesetzgebung  bereits  faktisch  aner- 

kannt worden,  indem  das  ausschliefsliche  Elmissionsrecht  dem 
Bunde  zugestanden  wurde.  Es  wäre  nun  unlogisch,  wenn  der 
Staat  dies  mühsam  erworbene  Recht  wieder  in  Privathände  gäbe. 



'  Banknote  hat  mit  der   Zeit  den    Geldcharakter   an- 
dem  gemünzten  Gelde  gteicbwertig ,   fungiert   sie 

dasselbe   und   vertritt   es,     Ist  sie   auch    theoretisch   und 
formell    nicht    Geld,    so    ist   sie    das    doch    tatsächlich.     Das 
Monopol  der  Koteuausgabe  tindet  sich  in  der  Frosis  mit  dem 
Mflnzrüga.!  innig  verflochten.    Die  Diskontopolitik  der  Zentral- 

ik  wird  auch  eine  Gold-  und  Hilberschutzpolitik  sein  müssen. 
:  Staui.  der  das  Hoheitsrecht  im  MUnzwesen  selbst  ausübt, 

loll  auch  folgerichtig  dieBanknotenausgabe  in  der  Hand  behalten. 
Eine  itflentliche  Angelegenheit  soll  nicht  von  einer  Privat- 

er werbsgesellac  ha  ft    besorgt  werden,    and    es   wäre    ungerecht, 
wenn  der  Nutzen  aus  der  Notenemission  nicht  der  Gesamtheit, 

|#ondem  einer  beschritnkten  Zahl  von  Aktionaren  zu  gute  kfime. 

^"tesonders    in    einem    demokm tischen   Staat   wie   die   Sch"eiz 
rerdea  nicht  Monopole  geschaffen,  um  sie  durch  Privatpersonen 
isbtruten  zu  lassen.     Denn  bei  einer  Privatbank  treten  immer 

Ke  Rücksichten    auf  Gewinn    in    den  Vordergrund.     Sie  mufs 
llie  Interessen  der  Aktionäre  im  Auge  haben.     Der  Eigennutz 
brselheti  und  der  Kreise,  aus  welchen  die  Verwaltungsrate  etc. 
»wählt  werden,  kommt  weit  mehr  als  das  geraeine  Wohl  zur 
leltung.     Im  nllgeraeinen  nimmt  eine  Aktienbank  weniger  Be- 
tcht  auf  den  bürgerlichen  Mittelstand  und  die  kleinen  Leute 
B  «uf  die   höheren  GeschUftskreise,   Millinnflre   und  Börsen- 

matadore.    Dagegen  hat  der  Stant  eio  Interesse,  die  weniger 
geld'  als  zahlreichen  Schichten  der  Bevölkerung  zu  schützen. 
I>A   er  keine   Rücksicht  auf  eine    möglichst   hohe   Dividende 
nimmt,   kann   er   billigeren   Kredit  gewähren.     Eine   auf  die 
lllgemeinen     Interessen     gegründete,     von     den     allgemeinen 
Dteressen  geleitete  und  für  die  allgemeinen  Interessen  wirkende 
_|Mik  wäre  wohl  besser   im  stände,   die  Aufgabe,    welche  die 
Verfassung  stellt,  zu  lösen. 

Dem  Staate  wäre  bei  einer  privaten  Zentralbank  gewifs 
nblla  eine  Mitwirkung  an  der  Verwaltung  gesichert  und 

■|  die  Möglichkeit  gegeben,  die  allgemeinen  Interessen 
dtung  zu  bringen.  Aber  er  würde  in  dieser  Auf- 

_tofttKndig  gehemmt  werden.  Er  wäre  —  was  auch 
>■  Würde  wenig  ansteht  —  den  Mehrheitsbeschlüssen, 
Launen  und  selbst  den  BruIalitSten  der  Generalver- 

sammlung ausgesetzt.  Man  weifs  ja,  welch  elenden  und  un- 
schickten  Gehrauch  das  Volk  der  Aktionäre  von  seinen 
sehten  zu  macheu  pflegt.  Und  da  die  Interessen  des 
Hvalkapitals  sich  schlecht  mit  den  Rechten  und  Interessen 
M  Staates  vereinigen  lassen,  würde  die  Schaffung  einer 
hivatmonopolbank  den  Bund  und  die  Kantone  in  eine  Lage 
trsctien.  welche  zu  immerwährenden  Reibereien  und  Konflikten 
nlafa  gäbe,  geschweige  der  Schwierigkeit  der  Entziehung 
M  einmal  gewährten  Privilegiums  und  der  Streitigkeiten,  die 

(eh    bei    der   eventuellen   Übernahme   der   Bank    durch    den 
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Hi4.i^vi'a*U>t.  1>ÄS  System  der  Aktienbank  hat  sich  seit  lange 
bv^<ihrt  1>Ä  man  solche  Muster  wie  die  Bank  von  England, 
vIk*  k^nk  von  Frankreich,  die  Bank  von  Belgien  etc.  vor 
•Vw^\>u  hat,  was  sucht  man  mehr?  Warum  will  man  sich  in 
.\Un\tt»m>r  »tünten   und  ein  gefährliches  Experiment  machen \v\4iou  y 

Man  liHt  oben  einen  unausgesprochenen  Zweck :  die  sozia- 
li^H^^*v^ht»u  Hintergedanken  von  vielen  Verfechtern  der  Staats- 
J^uk  »ind  von  ernster  Bedeutung.  Die  sozialistische  Partei 
m^»t  ̂ rolse  Hoffnungen  auf  das  staatliche  Kreditinstitut;  sie 
IJtHlt^ukt  mittelst  desselben  ihre  Theorien  durchzuführen,  und 
t^  wlUnle  ihr  in  der  Tat  möglich  sein.  Hätte  man  selbst 
|unu»ipioU  nichts  gegen  die  kollektivistischen  Theorien,  so 
MolUo  man  aus  banktechnischen  Gründen  einen  Mifsbrauch  der 
Haukuiittel  fllrchten,  nämlich  ihre  Festlegung. 

Man  soll  ferner  auf  die  Rechtsstellung  einer  Staatsbank 

IUI  Kviopifalle  Rücksicht  nehmen.  Ihr  Vermögen  ist  als  Staat- 
liolu^H  KiKonlum  dem  Zugreifen  eines  Invadenten  unbedingt 
uutorworton,  während  das  eines  Privatinstitutes  ihm  völkerrecht- 

lich ontEOgon  ist.  Ist  das  letztere  in  der  Praxis  auch  nicht  völlie 
Soüiohort,  SO  läuft  es  viel  weniger  Gefahren.  Das  Prinzip,  dais 
t^r  Krieg  zwischen  den  Staaten  und  nicht  zwischen  den 

Trivaton  goftlhrt  wird ,  dringt  immer  mehr  in  das  allgemeine 
Howufstsoin  ein,  und  wird  in  seinen  Konsequenzen  immer 
utrtMigor  beobachtet.  (Präcedenzfall  mehrerer  Filialen  der 
Hank  von  Frankreich  im  deutsch  -  französischen  Kriege  von 
1S70  1871.)  Im  günstigsten  Falle  rettet  eine  Staatsbank  ihre 
IMittt^l  in  aller  Eile;  dagegen  hat  eine  Privatbank  alle  Aus- 
nirht,  ihre  Tätigkeit  ungestört  fortzusetzen.  Dieses  Argument 
doH  Kriogsrisikos  ist  in  einer  Diskussion  des  deutschen  Reichs- 
tagt^H  ilbor  denselben  Gegenstand  schwer  in  die  Wagschale  ge- 
fallou.  Deutschland  ist  doch  weniger  einer  Invasion  ausgesetzt 
alH  dio  kleine  Schweiz. 

K«  sind  endlieh  Rücksichten  der  Billigkeit  gegenüber  den 
luHhorigtMi  Notenbanken  zu  beachten.  Man  soll  sie  in  irgend 
wrlohor  Woiso  an  der  Zentralbank  beteiligen,  was  bei  einer 
dotit«rtou  Staatsbank  nicht  möglich  wäre;  man  soll  sie  enger 
uut  tler  neuen  Schöpfung  verknüpfen  und  ihnen  den 
nuittM'ioUen  Grund  benehmen,  derselben  feindselig  gegenüber 
KU  Htohen. 

Dios  sind  die  Hauptargumente,  welche  in  den  bisherigen 
Kämpften  auf  beiden  Seiten  ins  Feld  geführt  worden  sind 
und  nioli  wahrscheinlich  in  der  Zukunft  gleich  bleiben  werden. 

Ks  driingt  sich  nun  gleich  die  Frage  auf:  Was  sollen  wir 
von  (lenselbon  denken?  Inwiefern  sind  sie  stichhaltig?  Welche 
sollen  wir  für  die  ausschlaggebenden  halten?  —  Versuchen  wir 
also,    unsere  Ansichten    über    die    einzelnen  Punkte  und   die 



SteUung,   die   wir  zur  gnuzen  Frage   einnehmen,   klarzulegen 
und  KU  begründen. 

Es  scheint  un»  zunächst,  dafa  die  Behauptung  der  An- 
Lnger  der  Staatsbank,  die  von  ihnen  verteidigte  Lösung  sei 
e  einzig  konsequente,  kaum  bestritten  werden  kann. 

"Daa  haben  viele  N&lionalökouomeii  ausdrücklich  anerkannt  — 
nicht  nur  Sozialistea ,  nicht  nur  sogenannte  „  Käthe  der  aozia- 

lislen",  sondern  auch  logische  Geister  anderer  Richtungen. 
Efi  ist  zum  Beispiel  interessant  zu  sehen,  wie  ein  entschiedener 

«libre-iScLangiBte",  welcher  einen  ao  aufrichtigen  Hafs  gegen 
jedes  Eingreifen  des  Staates  auf  ökonomischem  Gebiete  zeigt 
wie  der  bekannte  Vertreter  der  mathema tischen  Schule,  Wil- 
fredo  Pareto,  zu  dem  Schlüsse  kommt':  „le  choix  ne 
oaurait  etre  douteux,  s'il  devait  porter  exclusivement  entre 
l'öUt  et  une  compagnie  privilögi^e."  Darunter  iat  zu  ver- stehen, dafs,  sobald  man  den  Boden  der  Bankfreiheit  und 

der  Gleichheit  —  unter  Anwendung  des  gemeinen  Rechtes  — 
verlilfst  (was  Pareto  verurteilt),  um  zu  den-  Privilegien 
und  der  Staatseinmiachung  Ubcrzugelien ,  man ,  um  logisch 

rm  sein,  nicht  unterwegs  bleiben  kann.  Und  wir  müssen 
■fi^  der  Tat  dem  Satze,  dafs  die  monopolisierte  Staatsbank  die 

H^^Dzig  richtige"  sei,  beistimmen,  insofern,  als  sie  von  den ir.feeidea  im  Art.  30  vorgesehenen  Lösungen  allein  die  nach 
Einfachheit  und  Einheit  strebende  Veniunft  völlig  befriedigt, 
indem  sie  das  Prinzip  der  Öffentlichen  Natur  der  Bank- 

notenausgabe bis  in  die  nötigen,  extremen  Konsequenzen 
verfolgt.  Wir  können  aber  einem  solchen  theoretischen 
Argument  In  einer  Frage  praktischer  Natur  wie  diejenige, 
welche  uns  beschäftigt,  absolut  keine  ausschlaggebende  Be- 

deutung beilegen.  Das  Logischste  kann  bei  der  Verwirk- 
lichung mit  den  unglücklichsten  Folgen  verbunden  sein.  Des- 

halb bitten  wir  hier  nicht  die  reine  Vernunft  um  Bat,  sondern 
einfach  den  gesunden  Menschenverstand.  Er  ist  oft  nichts 
anderes  als  die  Kunst,  zur  rechten  Zeit  inkonsequent  zu  sein. 

Wir  haben  uns  nur  um  die  Forderungen  des  Gemein- 
wohles zu  kümmern  und  nach  dem  zweckmäfsigsten  Mittel  zu 

fragen.  Dasselbe  werden  wir  wühlen,  sollte  sich  auch  eine 
2vitterform,  wie  sie  die  privilegierte  Aktienbank  als  solche 

ergeben. 
Nun  aber  hat  sich  die  direkte  Ausübung  des  MUnzregals 

durch  den  Staat  als  durchaus  zweckmäfsig  schon  lange  be- 
wahrt. Ist  die  Identifizierung  der  Banknote  mit  der  Münze 

als  berechtigt  erkannt,  so  besteht  kaum  ein  Grund,  die  erste 
«nf  eine  andere  Weise  zu  bebandeln  als  die  zweite.  Allein 

dtctt!  Identifizierung  ist  nicht  nur  vom  theoretischen  Stand- 
punkte   absolut    unhaltbar,    sondern    auch    vom    praktischen 

>  Cou 
I  d'«c 

olili Vol.  I,  sm. 



46  XXI  1. 

Standpunkte  nur  als  teilweise  zulässig  anzusehen.  Allerdings 
vollzieht  sich  die  Verquickung  der  beiden  BegriflFe  in  weit- 

gehendem Mafse  in  dem  Bewufstsein  des  gröfsten  Teiles  des 
Publikums.  Und  es  ist  nicht  zu  leugnen,  dafs  die  Eigen- 

schaften der  Banknote  sich  seit  ihrem  Ursprünge  mit  dem 
Begriff,  den  man  sich  von  ihr  machte,  parallel  umgewandelt 
haben.  Die  Banknote  wird  immer  einigermafsen  das  sein,  wofür 
sie  gehalten  wird. 

Aber  das  Vergessen  ihres  Wesens  ist  kein  so  unbedingtes. 
Kommt  eine  intensivere  ökonomische  oder  politische  Krisis, 
oder  gerät  die  Emissionsbank  in  eine  schwierige  Lage,  so 
zeigt  das  Publikum,  dafs  es  sich  nicht  darüber  täuscht  und 
wohl  weifs,  dafs  die  Note  nicht  nur  ein  Umlaufs-  und  Zahlungs- 

mittel und  Wertmesser,  sondern  ein  Kreditmittel  ist,  dafs  ihr 
Wert  nicht  in  ihr  selbst  ruht,  sondern  auf  dem  Vertrauen  zu 
ihrer  jederzeitigen  raschen  Einlösbarkeit  gegen  klingende 
Münze,  dafs  zwischen  dieser  letzteren  und  ihr  derselbe  Unter- 

schied besteht  wie  zwischen  Versprechen  und  Zahlung.  Wird 
das  Vertrauen  aus  irgend  welchem  Anlafs  erschüttert,  so 
fungiert  die  Note  nicht  mehr  wie  das  Metallgeld;  während 
man  das  zweite  aus  dem  Verkehr  zu  ziehen  und  anzusammein 
sucht,  bemüht  man  sich,  die  andere  los  zu  werden ;  oder  man 
nimmt  sie  nur  gegen  ein  Disagio  an,  oder  man  weigert  sich 
absolut,  sie  als  Zahlung  anzunehmen.  Letzteres  ist  tatsächlich 
für  die  Noten  einzelner  schweizerischer  Emissionsbanken,  welche 
sich  unter  besonderen  Umständen  befanden,  momentan  der 
Fall  gewesen;  denn  —  und  es  bildet  das  einen  weiteren 
wichtigen  Unterschied  zwischen  der  Banknote  und  dem  Metall- 

geld —  sie  entbehrt,  in  vielen  Ländern  und  namentlich  in  der 
Schweiz,  der  unentbehrlichen  Eigenschaft  desselben  als  gesetz- 

liches Zahlungsmittel. 

Wenn  sie  doch  im  allgemeinen,  unter  ruhigen  Verhält- 
nissen, für  die  einzelnen  Individuen  unter  sich  als  Geld  fun- 

giert, so  behält  sie  dagegen  immer  —  auch  praktisch  — 
für  die  Gesamtheit  der  Individuen,  für  das  rublikum  als 
Ganzes  betrachtet  einerseits  und  für  die  emittierende  Bank 
andererseits,  den  Charakter  eines  einfachen  Schuldtitels.  Indem 
die  Emissionsbank  dem  einzelnen  leiht,  entlehnt  sie  von 
der  Gesamtheit.  Sie  setzt  ihre  Notenzirkulation  mit  den 
fremden  Geldern  unter  ihre  Passiva.  Banknoten  ausgeben, 
bedeutet  eine  Schuld  eingehen.  Schon  dieser  Umstand  macht 
eine  Gleichstellung  des  Notenmonopols  mit  dem  Münzregal 
unmöglich. 

Jede  Identifizierung  der  Banknote  mit  dem  Gelde  geht 
überhaupt  dem  Zwecke  zuwider. 

Wenn  man  die  Note  —  (indem  man  sie  unter  Zwangs- 
kurs für  uneinlöslich  erklärt)  —  dem  Gelde  gesetzlich  identisch 
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lien  will,  so  verliert  sie  eben  an  Geldcharakter,  verliert 

der  Münze  gieichkommonden  Wert,  Die  Banknote  t'un- zum  Segen  des  FuMikums ,  als  Geld  gerade  in  dem 
,  wie  Staat  und  Bank  nicht  vergessen ,  dafs  sie  kein 

Id  ist.  Eh  mufs  also  jeder  Versuch  aufgegeben  werden,  der 
,rauf  hinausgeht,  die  direkte  Ausübung  des  No  ten  mono  pol  s 
Lr<:b  den  Staat  auf  die  Natur  der  Banknote  prinzipiell  zu 
tgründen,  Dafs  dagegen  die  Diekontopolitik  die  Währungs- 

'k  des  Staates  in  manchem  Punkte  berührt,  ist  nicht  zu 
treiten;  wir  werden  in  folgendem  Gelegenheit  haben  zu 

,  ob  eine  Privatbank  im  stände  ist,  die  daraus  flir  sie 
JiBenden  Pflichten  zu  erfüllen,  und  ob  die  Erfahrung 

ispiele  dafür  aufweist,  dafs  dies  geschieht. 
Nachdem   wir  diese   prinzipiellen  Fragen   erledigt  haben, 

■ndea  wir  uns   zu   den  Argumenten,   welche   allein,    sollten 
meinen,  den  Ausschlag  geben  dürfen,  denjenigen  nämlich, 

liehe   sich   auf  die   praktischen  Vorzüge  und  Nachteile  der 
den  Systeme  beziehen. 
Zunächst    müssen    wir    gestehen,     dafs    es    uns    unmög- 

'st,   dorn   seitens   der   Staalsbankgegner   gemachten   Eiu- 
des  Kriegsrisikos   eine  ausschlaggebende  Bedeutung  zu- 
ennen.     Nicht   etwa,    dafs   wir  eine  Beschlagnahme   der 

ittel  des  nationalen  Inatitutes  für  ein  geringes  Übel   an    und 
für  sich  hallen,  sie  ist  aber  doch  zu  hypothetisch.     Einmal  ist 
absolut  unsicher,  ob  die  friedliche  Schweiz  überhaupt  invadiert 
«ein  wird.     Aber  sollte  das  geacliehen,    so  bleibt  noch  einmal 
»o   unsicher,    ob   der  Feind   eine  Privatbank   schonen   würde. 
Herr    Hilty    spricht    in    seinem    Gutachten    nur    von    einer 
geringeren    Gefahr    für    sie,    und    Herr    Forrer    sieht    die 
Möglichkeit  voraus,  dafs  der  eventuelle  Invadent  die  Kassen- 
beatände  des  Frivatinstitutes  räumt  und  einen  Bon  zur  späteren 
EntBcbsdigung    in    der    Kasse    zurUckläfst,     Zudem    ist    das 
Völkerrecnt   mit   seinen  Regeln   etwas  sehr  Wandelbares   und 

iitzt  keine  zwingende  Kraft.     Es  ist  deshalb  überaus  wahr- 
leinlich,   dafs  eine  mit  Privatkapital   ausgerüstete  schweize- 
ihe  Zentralbank  sich  auf  diese  Eigenschaft  beim  Herannahen 
Feindes  nicht  verlassen  würde  und,  wie  ja  die  Bank  von 

Frankreich  1870 — 1871,  als  die  Deutschen  in  Paris  einzogen, 
iliro  Barvorräte  in  Sicherheit  bringen  würde  ̂   was,  nebenbei 
bemerkt,    eine   Staatsbank   ebensogut   tun   könnte.     Es   hiefse 

ich,    nach    dem    In    den    schweizerischen    Bankdebatten    oft 

liiertem   Wort   von   P  h  i  1 1  pp  o  v  i  c  b ,    „die   Kegel   nach   der 
,u8uahme    zu    konstruieren"*,    wenn    man    die    Organisation 

r  Bank  nach  den  Kriegschancen  einrichten  wollte.    Ebenso- 
mUfste  man  wegen  der  Feuersgefabr  alle  brennbaren  Stoffe 
Gegenstände  von  dem  Bankgebfiude  ausschliefsen  wollen, 

*  ConradH   Jahrliüt-her  1890.     S.  »SS. 
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bk^Kilu'h  ̂ j^jc^aoiuiuen,  dafs  das  Schweizer  Territorium  während 
avr  lWuuid:»^it  des  zu  gründenden  Institutes  invadiert  sein 

^%iiu.  *k»Uti^  dte^we^en  eine  Privatbank  vorgezogen  und  jahre- 
iiuk^  ̂ <\luldet  werden,  selbst  wenn  bewiesen  sein  würde ,  dals 
vUovxo;^  ̂ Y^toiu  soziale  Schattenseiten  aufweist?  —  Mitnichten; 
vit^huchr  mufs  auf  den  letzten  Punkt  in  erster  Linie  Bedacht 

^vuominen  werden. 
Oatt\it  gelangen  wir  zum  Kerne  der  Frage,  zu  den  sich 

i;egeuiU>er;>tehenden  Hauptargumenten : 
Vormischung  des  btaatskredits  mit  dem  Bankkredit, 

politii^che  Küoksichten,  Mängel  einer  bureaukratischen  Ver- 
waltung u.  s.  w.  bei  der  Staatsbank. 

Vernachlässigung  oder  Schädigung  der  allgemeinen  Inter- 
essen bei  der  Privatbank  und  Ungerechtigkeit  eines  einer 

kleinen  Anzahl  von  Aktionären  zu  gute  kommenden  Gewinnes. 
Wer  nicht  gelesen  hat,  was  in  der  Schweiz  in  Broschüren 

und  Zeitungtui  über  die  Zentralnotenbank  gesagt  worden  ist, 
kann  sich  keine  Vorstellung  davon  machen,  zu  welchen  Über- 

treibungen die  ̂ ^'age  oft  Anlafs  gegeben  hat.  Und  je  näher 
man  au  eine  Abstimmung  rückte,  desto  mafsloser  griff  man 

nach  gi*elleu  Farben,  und  bemühte  man  sich,  durch  kontrast- 
\olU\  ergreifende  Schilderungen  auf  die  Stimmabgebenden 
Kindvuck  au  machen  und  sie  mit  fortzureifsen.  Und  zwar 
witltlto  man  »u  oft  zu  diesem  Zweck  als  das  sicherste  und 

wirkjiJunÄte  Mittel,  die  Furcht  oder  den  Neid  und  das  MiTs- 
traueu  di^  Volk<*s  zu  erregen,  und  man  betonte  noch  mehr 
,iN  »lio  Vovaüge  des  eigenen  Systems  die  Gefahren  des  gegneri- 

^ivlu»n.  Aul'  einer  Seite  schien  „Staatsbank"  untrennbar  von 
.//.wau^akurs*,  , Papiergeld**  und  „Staatsbankrott",  während ^uT  itov  j^uvloron  nach  dem  Ausdruck  des  Herrn  Nationalrates 
l\ovliliu  im  Vergleich  zu  einem  Aktionär,  der  am  Marke 

vU..  \olkei*  Hiiugt,  ein  Blutegel  oder  ein  Vampyr  als  ein  un- 

nKuMi^e** 'licvleiu  erschien.  Jede  Partei  hatte  allerdings  eine 
>^^\\l^.v^  AuAuhl  Belege  fl\r  ihre  Behauptungen  anzuführen. 
Vlvi  *lii\>o  leiAloren,  selbst  in  der  gemilderten  Form,  in 

\w!v!k'*  v^iv  2*ie  wiedergegeben  haben,  scheinen  uns  sehr  über- 
.ilr'Mi,  lK>uu  häuHg  sprechen  ebensoviele  historische  Tat- 
i  Ik  ;.  und  ?»*vcMicho  Argumente  gegen  als  für  sie,  so  dafs 
it  ;  ii^cciuUieu  angeblichen  Regeln  manchmal  umgekehrt 

.  ;  ,j^.vliiickt  wovdea  mUlsten. 

'iv.ia^iitvu  ^äKiv  die  drei  gröfsten  Zentralbanken  der  Welt: 
^l-  Hivu!v  oi  England  ist  ein  Privatinstitut,  ohne  irgend 

^faatUvIw  tsliuuuachung;   sie  hat  einen   so  erheblichen 
i\.i   <S>ii   Mittel    lU  StHAUfonds   angelegt,   dafs  sie  bis  in  die 

*^,vi\.  'u'.i  lev  reiucu  Staatsbank  von  Rufsland  die  geftlhr- 
.*  K '    Kli  r     vIt,    '*u   düü   wenigen   Banken   zu  gehören,   bei 

K\i         U     iViur^uiUi;    der    Staatspapiere    das    Wechsel- 



portefeaiUe  an  Bedeutung  überragt.  —  Die  Banque  de 
France  ist  eine  Privataktienbank  mit  ochon  weitgelienderer 
Mitwirkung  des  Staate»:  sie  gewährt  demBelben  einen  festen 
VorachufB  von  ISO  Mill.  Frk.  und  bat  ebenfalls  —  obachon 

in  viel  geringerem  Mafse  als  das  englische  Institut  —  einen 
bedeutenden  Teil  ihrer  Mittel,  ungefthr  den  Betrag  ihres  Aktien- 

kapitals und  ihrer  Reserven  zusammen,  in  Henten  angelegt; 
die  Hälfte  derselben  beinahe  sind  unkündbar  (Kentes  im- 
mobilis^es).  —  Die  deutsche  Reichsbank  ist  ein  vom 
Staate  fast  absolut  beherrschtes  Institut,  welches  -durch  das 
Gesetz  von  187ö  unter  den  Reichskanzler  als  höchste  Autorität 
gestellt  ist:  bei  ihr,  wieRapha^löeorgea  La  vy  es  anerkannt 

bat*,  „l'actif  est  vierge  de  toute  creance  sur  le  trtSsor".  So 
dafs  man  zum  Ergebnis  kommt,  dafs  in  Deutschland,  wo  der 
Staat  die  weitgehendsten  Befugnisse  über  das  Kreditinstitut 
beaitJSt.  wo  die  rechtlichen  Beziehungen  zwischen  beiden  am 
zahlreichsten  und  am  engsten  sind,  die  gegenseitige  finanzielle 
Abhängigkeit,  die  faktische  Verschmelzung  der  Kredite  am 
geringsten  ist.  Während  in  England  gerade  die  umgekehrten 
Verhältnisse  vorliegen  und  Frankreich  hierbezUglich  eine 
Hittebtellung  einnimmt.  Und  sollte  sich,  unter  solchen  Um- 

standen ,  ein  Kurssturz  der  Rente  in  den  drei  Ländern  ein- 
stellen, so  würde  wohl,  meine  ich,  die  Zentralbank  zuerst  da 

in  Mitleidenschaft  gezogen  werden  und  ihre  Noten  sich  ent- 
werten sehen,  wo  das  rechtliche  Verhältnis  zum  Staate  am 

losesten  ist. 

Der  Fall  ist  nicht  einzig  in  seiner  Art.  Die  schwe- 
dische Riksbank,  ein  reines  Staatsinstitut,  bewegt  sich 

in  finanzieller  Hinsicht  unabhängig  vom  Staate,  dessen  Schuld- 
titel sie  in  mäfsigem  Betrag  besitzt.  Die  Banken  von 

Italien,  Spanien,  Portugal,  Griechenland,  Bra- 
silien und  anderen  südamerikanischen  Staaten  haben 

sich  dagegen,  trotz  ihrer  gesetzlichen  Organisation  als  Privat- 
aktienbanken, gegen  potttische  Einflüsse  nicht  wehren  können, 

und  in  mehreren  der  erwähnten  Länder  dem  Staat  faktisch 

ganz  und  gar  untergeordnet.  Nicht  nur  gegen  die  Forderungen 
desselben,  sondern  auch  gegen  diejenigen  von  Parteien  und 
Dolitischen  Persönlichkeiten  zeigen  sie  sich  schwach,  Sie 
ttaben  unter  ihrem  Drucke  ihre  Mittel  in  un realisierbaren 

Anlagen  zu  fest  angelegt  oder  sich  auf  eine  unverhfiltnismäfsig 
Kfse  Emission  eingelassen.  Man  kennt  die  Geschichte  der 

nca  d'Italia  und  der  Banca  romana,  und  wir 
brauchen  nicht  näher  zu  erzählen,  wie  die  Bank  von  Spanien, 
nachdem  sie  dem  Staate  Darlehen  bis  zu  ca.  4' «mal  des 
Q«flamtbe träges  ihres  Kapitals  und  ihrer  Reserven  gewährte, 
in  Friedenszeit   (1894)   zum  Zwangkurs   gelangte.     Denn   vor 

■  Revue  des  deni  mondes. 
fwachiUB*!!  XXI  I.  —  Uodet April   1 
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demselben  schützt  der  Umstand,  dafs  sie  unter  den  Händen 
von  Privataktionären  steht,  eine  Zentralbank  nicht:  die  Bank 
of  England  suspendierte  die  Einlösung  ihrer  Noten  von  1797 
bis  1821.  Die  Banque  de  France  wurde  genötigt,  1805 
und  1814  die  tägliche  Noteneinlösung  zu  beschränken,  was 
einer  Suspension  derselben  faktisch  gleichkam.  In  den  Jahren 
1848 — 1849  bekamen  die  Noten  Zwangkurs  und,  wieder  unter 
Zwangkurs  wurde  die  Einlösung  von  1870 — 1877  eingestellt 
Die  Nationalbank  von  Österreich  endlich  hielt  den 

Zwangkurs  1848 — 1878  fest,  und  die  an  diesem  Datum  ge- 
gründete, an  die  Stelle  der  ersteren  tretende  „Österreich- 

Ungarische  Bank"  übernahm  denselben  und  ist  noch  nicht 
faktisch  dazu  gelangt,  die  Note  bedingungslos  einzulösen. 

Staatsbanken  haben  sich  auch  gegen  übermäfsige  Kredit- 
forderungen schwach  gezeigt,  schlechte  Geschäfte  gemacht 

und  Zwangskurs  gekannt.  Schwer  zu  glauben  wäre  aber  und 
noch  schwerer  zu  beweisen,  dafs  sich  eine  Privatbank  in  den 
betreffenden  Fällen  besser  bewährt  hätte,  wie  z.  B.  an  der  Stelle 

der  ̂ ^Königlichen  Bank"  von  Preufsen  im  Jahre  1806. 
Die  überdies  wenig  umfangreiche  Geschichte  der  Staatsbanken 
weist  nichts  besonders  Abschreckendes  auf:  der  russischen 
Reichsbank  ist  es  1897  gelungen,  das  von  alters  her  im 
Lande  umlaufende  Papiergeld  einlösbar  zu  machen  und  die 
Valuta  zu  bessern.  Die  schwedische  Riksbank  hat  seit 
1834  keinen  Zwangskurs  gekannt.  Und  die  schweizerischen 
Kantonalbanken  haben  die  Einlösung  ihrer  Noten  und  über- 

haupt ihre  Zahlungen  (auch  vor  der  Einführung  der  Bundes- 
kontrolle) niemals  eingestellt.  Die  Beweismaterial  doch  eifrig 

suchenden  Gegner  der  Staatsbank  haben  diesen  letzteren 
florierenden  staatlichen  Instituten  auffallend  wenig  vorzuwerfen 

gefunden*. Es  geht  aus  der  Geschichte  unzweifelhaft  hervor,  dafs  es 
die  staatlichen  und  politischen  Einflüsse  aller  Art  sind,  welche 
in  den  meisten  Fällen  die  Mifsbräuche  und  Übertreibungen 
veranlafst  haben,  die  zur  Suspension  der  Noteneinlösung,  zum 
Zwangskurs  und  zum  Bankrott  geführt  haben. 

^  Die  Zürcher  Kantonalbank  hat  einmal  einen  Verlust  von 
einigen  hunderttausend  Frk.  erlitten  (zu  einer  Zeit,  wo  andere  private 
Institute,  ebenfalls  durch  den  Geldüberschufs  von  einem  soliden 
Geschäftsgebaren  abzugehen  veranlafst,  noch  in  weit  höherem  Mafse 
mitgenommen  wurden;  ein  Teil  des  Verlustes  ist  übrigens  im  Laufe  des 
folgenden  Jahres  eingegangen).  Die  Begünstigung  politischer  Persön- 

lichkeiten scheint  „eine  gewisse  Rolle"  bei  ähnlichen  Verlusten  bei  der 
Kantonalbank  von  Bern  gespielt  zu  haben.  Das  ist  das  schwerste 
und  einzige  Nennenswerte,  was  angeführt  werden  konnte.  Zugegeben 
wird,  dais  sonst  bei  den  kleineren  Instituten  „so  ziemlich  fules  im 

richtigen  Gange  geht". 
Siehe  Amtliches  stenogr.  Bulletin  der  Bundesversamm- 

lung März- April  1895:  594  und  674. 
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Aber  wa»  gegen  Staat  und  Parteien  anzufllhren  ist, 
beweist  nichts  gegen  da^  Staatsbanksystem.  Denn  ea  geht 
ebenso  klar  aus  der  Geschichte  hervor,  dafa  eine  rechtlich  als 
Privatinstitut  eingerichtete  Zentralbank  sich  ebenso  wie  eine 
Staatsbank  politischen  EtnäUssen  zugänglich  zeigen,  ungebühr- 

licher Kreditgewährungen,  übertriebener  Notenemission  und 
zu  fester  Anlage  ihrer  Mittel  schuldig  machen  kann ,  so  dals 
ihre  Selbständigkeit  in  Krisenzeiten  auch  aufhören  mufs;  ja, 
man  sieht  wirklich  nicht  ein,  weshalb  ein  unbefangener,  mit 
keinen  aprioristischen  Begriffen  behafteter  Mensch,  welcher 

■or  dem  paradoxen  Klange  der  eigenen  Worte  nicht  zurttck- 
M-Urecken  würde,  nicht  zum  Schlüsse  käme,  dafa  sie  sogar 
•jlter  als  die  Staatsbank  zur  Papier  Wirtschaft  hinüber  zu  führen 
pflegt. 

Und  weiter  ergibt  es  sich  aus  der  Betrachtung  der 
Tatsachen,  dafs  fast  alle  die  mifalungenen  Versuche,  Mifa- 
brSuche  und  Skandale,  welche  die  Geschichte  der  Staatsbanken 

2U' verzeichnen  gehabt  hat,  in  eine  ältere  Zeit  gehören,  —  in 
die  Zeit,  wo  keine  konstitutionellen  Garantieen  existierten;  wo 
auch  der  Staat  nicht  den  guten  Ruf  als  Schuldner  und  das 
Vertrauen  beim  Publikum  genofs,  deren  er  sich  heutzutage  in 
den  meisten  europäischen  Ländern  erfreut,  wo  er  eine  Bank 
daher  gründete  oder  sich  unterwarf,  nur  in  der  Absicht,  ihren 
Kredit  auszunützen.  Sie  war  ihm  nur  ein  Mittel,  sieb  Geld 
za  verschaffen.  Er  eignete  sich  ganz  einfach  die  angesammelten 
Depositen  an  oder  Itefs  sich  solche  Darlehen  in  Noten  oder 
uiuercr  Form  gewähren,  dafs  es  natürlich  zur  Insolvenz  und 
zum  Zwangakurs  kommen  mufste.  In  der  neueren  Zeit  aber, 
dank  den  konstitutionellen  Garantieen,  können  gesetzliche  Be- 
stünntungen,  die  z.  B.  eine  Maximaldauer  und  einen  Maximal- 

betrag der  dem  Staate  zu  gewährenden  Darlehen  feststellen, 
tatsächlich  wirksam  sein.  Und  diese  Vermittlung  der  Bank, 
der  geordnete  moderne  Staat  kann  sie  entbehren.  Er  hat 
sich  im  Volke  einen  sicheren  Kredit  erworben.  Schreibt  er 

eine  Anleihe  aus,  so  wird  sie  zwei-,  fUnt-,  zehnmal  gezeichnet. 
Millionen  oder  sogar  Milliarden  werden  ihm  willig  angeboten. 
Es  ist  daher  einleuchtend,  dafs  gegenwärtig  ein  Kreditinstitut 
unter  seinen  Händen  ungleich  weniger  von  ihm  zu  fürchten 
hat  als  früher.  Errichtet  er  eine  Staatsbank,  so  geschieht  es 
nicht  mehr  mit  Auabeutungs-Hintergedanken,  sondern  er  ist 
nur  um  die  Interessen  des  Publikums  besorgt. 

Der  moderne  Staat  hat  nicht  in  sittlicher  und  tinanzieller 

lUnaicht  allein,  sondern  auch  in  verwaltungs technischer  Hin- 
sicht erhebliehe  Fortachritte  gemacht.  Er  hat  kompliziertere 

wirtschaftliche  Unternehmungen  zu  betreihen  gelernt.  Und 
der  obenerwähnte  Einwurf,  dafa  eine  staatliche  Verwaltung 
«ich  fUr  eine  Notenbank  nicht  eigne  oder  immer  minderwertig 

—bleiben    werde,    scheint  den   neueren    Erfahrungen   wenig   zu 
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..' ^.^--^at'c.     Man  könnte  schon  auf  die  schweizerischen  Kan- 

••.*..* a:!^«!  hir. weisen,  welche  hinter  ihren  privaten  Konknr- 

T>i:.^t  'x-.*>se>wecs  zurückbleiben,   und  an   deren  Spitze    eine 
\<:-  ̂ .^.'    '^'or.    ausgezeichneten    Finanzmännem    stehen,    welche 
:^-  Vit    beweisen,    dafs  der  Mensch   nicht  ein   reiner   „homo 
-vxi  luunious*  ist  und  sich  auch,  ohne  Dividende  einzustecken, 
'.u     .'iiu*   Sache  interessieren    und    mit  Lust   bemühen    kann. 
Vocr    (Mit   bedeutenderes   und   berühmteres  Beispiel   bietet  die 
.ou.s'che  Keichsbank,  deren  ganze  Leitung  von  der  Regierung 

^t  w.siüt   wird,   und   deren  Beamte  Reichs-  und   zum  Teil   auf 
I.ci.>eiiszeit  ernannte  Beamte  sind.     Sie  funktioniert  musterhaft 
Niemand    kann    den   Direktoren   Sachkenntnis   und   Verstand 

.iltä^prtviioii    oder   sonst    behaupten,    die   Geschäftsführung  sei 
iiu-    sorglose.      Wie    wenig    aas    Institut   sich    begnügt,    auf 

Ivuiulen   /.u  w:irten,    wie  wenig   es   ihm  an  Initiative,    Unter- 
Loiimun^*lu#t,  innerem  Trieb,  mit  oinem  Wort  an  Leben  fehlt, 
ia*  !K'M'ii^(  seine  wundervoll  rasche  Entwicklung.     Sie  führte 
oiiuu  k<«6ieiinvien  Giroverkehr  ein,   dessen  Umfang  sich  seit 
!'n7«»  lUi'hi  .lU  versehufacht  hat,  und  welcher  eine  Erleichterung 
t^'j>    iiolaverkt'hrs    schuf,    wie   sie    nicht    einmal    in    England 
ioc»..iiiii.     ̂ li»  M'luif  ;uu'h   in  wenigen  Jahren  auf  dem  ganzen 
U-iiiU»»»aiu    i'in    weitverzweigtes    Netz   von   Filialen,  ja,   das 
.,...4..,^i^iv  a>ir,  das  je  eine  Bank  besessen  hat.     Dagegen  hat 

.Iivis  viio  Kuik    von  Frankreich   nur  mit  grofser  Lang- 
■  Ik  .1       oi;\iiui  uiul  meistenteils  nur  von  der  Gesetzgebung 

......p,v\..     iiu"    Kiliiilen   verbreitet.     Deren  Zahl   ist   immer 
^  V .  ii.iiiiii^Muiüii;   schwach. 

*.\  L.    >.  '.u  Iviiu-rken,  dafs  die  Gegner  einer  rein  staat- 
\  « t  t^.i.iu:!^  iiiiiiter  zu  sehr  so  raisonnieren,  als  ob  eine 

Nv'.v.ivMiik    sj»ekulative   Bankgeschäfte    zu    betreiben 
'•!u      .:u-    >oU!\e   Aufgabe    würde   sich    ein   staatliches 

.   .     ..i..\*i-iü-lliaft    weniger   eignen.     Davon    ist   aber 
':  .'  .       »tv-    ̂ xli\%eizerische   Zentralbank   hiltte  allenfalls 

'.  ..  Munikieii,    relativ    einfachen    Geschiiftskreis, 
\-.,     liU'iuleu  (>rganen  mehr   kluge  Überlegung 

\  .  .^iiiiluhcn  kaufmÄnnischen  Sinn  und  rasche 
\ 'MurikturiMi  verlangen  würde. 

M       '•   .,     ....   «\.i    iitclit,  dafs  politische  Rücksichten  bei 
'..    twIi.M^lcn    ihren   schädlichen    Einflufs   auf 

..   '   ^^i»lii   hittten.     In   der   Schweiz   (z.    B.   in 
N     Iiavii    \ iMXckomnien ,    dafs    der   Rat    einer 

:ui    Milii-zahl   aus  Mitgliedern    der  Oppo- 
..  ..p;i\Ufllt   war,    während   die   Mehrheits- 

\  .,.     M»^ar    ausschliefslich    besetzte.      Die 
.liio  Kücksichtnahme  auf  Tüchtigkeit 

.^1..     Im  grofsen  und  ganzen  sind  die 
4..  ;isj^  aus  den  verschiedenen  Parteien 

\  .^.  .ca    rst^     dafs   das    Geschäftsgebaren 

•v"  »V.i- 
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der  Kantonalbanken  seitens  der  jeweiligen  Minderheiupai'tei 
einer  scharfen  Beobachtung  unterzogen  wird;  aber  diese 
öffentliche  Kontrolle  kann  eben  nur  wohltuend  wirken.  Man 
aieht  nicht,  weshalb  eine  Zentralbank  schlechtere  Resultate 
zeitigen  sollte. 

Wir  möchten  nun  an  der  Pland  einiger  Tatuachen  zeigen, 
wie  andererseits  die  Auffassiing  nur  unvollkommen  begründet 
ist,  dafs  eine  Zentralbank,  je  unabhängiger  sie  vom  Staate  ist, 
einen  desto  eigennützigeren  und  aristokratii^cheren  Charakter 
notwendigerweise  einnehmen  mufs. 

Max  Wirth,  indem  er  das  Ideal  der  zentralen  Noten- 
banken schildert",  sagt,  sie  „mllssen  aufhören,  reine  Geschäfts- 

ontemehmungen  zu  sein  ....  Von  nun  an  ist  die  einfache 
Diskonto-  oder  Zinssatzpolitik  nicht  mehr  ausreichend.  Sie 
raufs  bei  den  Zentralnotenbanken  häufig  auch  Goldschutzpolitik 
Bein  ....  Die  zukünftige  Einrichtung  der  Staatsnotenbanken 
mafa  derart  sein,  dafs  die  Diskontopolitik  unabhängig  von  der 
Rucksicht  auf  die  Aktionäre  und  auf  den  Orofshandel  geleitet 

wird  .  .  .  ."  Kann  eine  Privatbank  diesen  Ansprüchen  ent- 
sprechen? Derselbe  Schriftsteller,  ein  Verfechter  der  Staats- 

banken, gibt  selbst  die  Antwort:  „Die  Bank  von  England  ist 
hierin  schon  langst  mit  ihrem  Beispiel  vorangegangen  .... 
Sobald  heute  die  Reserve  bis  auf  15  Millionen  Pfund  Sterling 

gesunken  ist,  setzt  sie  ihren  Mechanismus  —  die  Zinsschraube 
—  in  Bewegung  ohne  Rücksicht  auf  die  Interessen  ihrer 
Aktionäre  oder  der  grofsen  Kaufleute  und  Banken  und  zieht, 
wie  mittelst  einer  Saugpumpe,  Gold  aus  den  internationalen 
offenen  Märkten  herbei." 

AU  die  Freunde  einer  Privatbank  sich  auf  das  Beispiel 
des  englischen  Instituts  und  der  Bank  von  Prankreich  beriefen, 
konnten  ihre  Gegner  erwidern,  dafs  sie  in  einer  Zeit  gegründet 
worden  sind,  wo  der  Staat  sich  solche  ökonomische  Aufgabe, 
wie  Eisenbahnen  und  Banken  zu  betreiben,  noch  nicht  gestellt 
hatte;  wenn  sie  aber  erklären  sollten,  warum  sie  denn  in  der 
neueren  Zeit  nicht  in  Staatsbanken  verwandelt  worden  waren, 
Bo  sahen  sie  sich  zu  der  Antwort  genötigt,  es  haben  „diese 

ken   ihre   Aufgabe   in   einer  Weise   erteilt,   dafs   die  Idee 
Verstaatlichung  sich  seither  nicht  geltend  machte,  bezw. 

inen  Boden*  fand."  Ein  glänzenderes  allgemeines  Zeugnis 
^'Ifton  man  schwer  erteilen,  daf^  sie  die  öffentlichen  Interessen 
nicht  geschädigt,  oder  auch  nur  vernachlässigt  haben. 

Aber  wir  wollen  einzelne  Punkte  näher  erörtern  und 

wählen  als  Hauptgegenstand  dazu  die  Bank  von  Frankreich, 
deren  Form  der  so  schwer  angegriffenen  Alternative  des  An.  39, 

BO    Si 

^Rein< 

>  Male 
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«laüdivher  Leitung  stehende  Reichsbank.  Man  wird  gewiCi 
«i^u  ittUiMen,  dafs  diese  demokratischen  ZOge  weniger  den 
AkiiouAren  selbst  als  den  getroffenen  GesetEbestimmangen 
uttU  d«ui  Drucke«  welchen  die  republikanische  Regierung  fort- 
wAhr^iid  auf  die  Geschäftsführung  ausübt,  zu  veraanken  sind. 

Mau  sieht  abe«'»  wie  der  eigene  Charakter  einer  Bankform 
ttuli>r  Wirkung  der  jeweiligen  Regierun^sform  und  der  im 
Lande  herrschenden  politischen  und  sozialen  Gesinnung  modi- 
diiert  wird,  wie  die  Bankform  —  in  gewissen  Grenzen  — 
\\>u  sehr  relativer  Bedeutung  ist.  Man  sieht,  dafs  der  Staat 
die  Bank  nicht  völlig  in  den  Händen  zu  haben  braucht,  um 
sioh  einen  durchgreifenden  EinfluCs  zu  sichern.  Und  wir 
m<K'hten  darauf  aufmerksam  machen,  dafs  eine  Zentralbank, 
w\k  der  Staat  nur  bei  der  Verwaltung  mitwirkt,  in  manchen 
b^lou  sogar  uneigennütziger  und  sozusagen  rücksichtsloser 
al^  eine  reine  Staatsbank  dem  Gemeinwohl  dienen  wird. 
lV>uu  solange  der  Staat  fremde  Kapitalien  mitverwaltet, 

Hvu^gt  or  eifrig  dat\lr,  dafs  das  Geschäft  nicht  in  erster  Linie 
auf  Gewinn  hinausgehe.  FiV  trä^  keine  Bedenken,  im  Interesse 
di^r  vU'^MuUheit  den  Aktionären  drückende  finanzielle  Leistungen 
auUuU^i^en.  Betreibt  er  aber  die. Bank  für  seine  eigene 

Kwhuuug«  so  entsteht  ihm,  mit  der  Übernahme  dieser  privat- 
\\a'Uv*haUliohen  Unternehmung,  eine  kapitalistische  Seele.  Er 
wuttVohi,  dals  das  Geschäft  rentabel  sein  mufs,  und  wird  leicht 
u^N^aoi^l  a^>i\\^  i^s  tiskalisch  auszunutzen.  Hat  es  während  einer 
Uvilio  vvMi  Jahren  oinon  Gewinn  abgeworfen,  so  wird  er  noch 
i^ioii^t^v  hU  oin  Aktionär  an  dieser  Einnahme  festhalten  wollen. 
NN^'^ou  der  KUcksicht  auf  das  zu  erhaltende  Gleichgewicht 
vl\vi  Huil>fo(s  wird  er  sich  weigern,  Opfer  aufzubringen,  die 
Ol  \ou  rrivaten  als  selbstverständlich  gefordert  hätte.  Ein 

,iu.^  vl\u"  Schwei»  entnommenes  Beispiel  genüge:  Nachdem  vor 
oiut^ou  Juhrou  die  Kantonalbank  von  Bern  eine  solche  Unter- 

ImUiu  j^uk'ftuwoi^ion  ̂ ohabt  hatte,  dafs  der  Reservefonds  verloren 
w.u.  luXlarto  die  Uogiorung  des  Kantons,  der  Staat  könne 
s\m\\  iiiUi'licheu  Zins  nicht  entbehren.  Nur  einmal  verzichtete 
.ic  vUvauf  und  liels  sioh  für  die  folgenden  Jahre  einen  solchen 

\   M    !*    -'k^'v  dos  von   ihr  gelieferten   Gründungskapitals  aus- 

NIhu  wird  uuu   schliofälich   einwenden,   dafs,   auch   unter 
'     .i  .  wv^'Utom    gleich    uneigennützigen   Charakter    der   Ge- 

\.i:tJl\hi'Uiu;    bei    einer    reinen    Staatsbank    und    bei    einer 
.u^^tlivhor  Mitwirkung  verwalteten  Aktienbank,  diesem 

\    \\aicm    eine    Ungerechtigkeit    doch    immer   anhaften 
*     ̂ v  n;uulich>  dais  der  materielle  Gewinn  nur  einer  kleinen 
S    \ou    Vk,uonäi*ou   zukommt.     Um  so  geringer  wird  die 

V  ^u4u'^l:.  Hullotiu  der  BundesyersammluDg.    März— April 
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Bedeutung  dieses  Einwurfes  jedem  erscheinen,  je  genauer  er 
die  tatsächlichen  Verhältiiiäse  kennt,  und  je  besser  er  sich 

Uberhaupt  auf  das  Bankwesen  versteht.  Zuerst,  was  die  An- 
MiU  der  -Privilegierten"  betrifft,  kann  die  Gesetzgebung  dafür 
aorgen,  dafs  sie  eine  gröfsere  sei,  indem  sie  beatimmi,  dafs 
bei  der  Subskription  des  Kapitals  die  kleinen  Zeichner  ganz 
überwiegend  uder  ausschliefslich  berücksichtigt  werden  mttBaen. 
Eine  solche  Mafaregel  wäre  aber  sogar  vielleicht  überflüssig. 

geht  aus  dem  Bericht  von  Lebon  an  die  französische 
imer  (1897)  hervor,  dafs  die  Zahl  der  Aktionäre  der  Bank 
Frankreich  beständig  wächst.  Sie  betrug  1801}  über 

1000,  wovon  Unmündige,  Frauen  und  öffentliche  Institutionen 
tön  Drittel  bildeten,  und  2539(i  weniger  als  je  10  Aktien 
k  l^MMi  Frk.  besafsen.  Sie  hatten  überdies  für  dieselben  einen 
ao  hohen  Kurs  bezahlt,  dafs  die  Dividende,  die  sie  bekamen, 

auf  denselben  bezogen,  durchschnittlich  5  "/o  und  in  den  letzten 
Jahren  sogar  nur  S^/o  betrug.  Dann  wird  zu  oft  vergessen, 
dals  der  unter  die  Aktionäre  verteilte  Gewinn  nur  um 

höchstens  '/s  aus  dem  Emiasioosgeachäft,  also  aus  dem  Monopol 
entstammt  und  zu  wenigstens  SO  "io  von  den  übrigen  Bank- 

geschäften abgeworfen  wird,  deren  Betrieb  jedem  freisteht. 

Lotz  bat  überzeugend  gezeigt'",  wie  der  aus  der  Emission 
äiefscnde  Vorteil  auch  oft  deswegen  übertrieben  wird,  weil 
man  die  Unproduktiv! tat  eines  groCaen  Kassenbestandea,  die 
Vermehrung  des  Personals  und  die  nicht  unbedeutenden  Noten- 

herstellungskosten, die  sie  bedingt,  übersieht.  Endlich  vertiert 
der  Einwurf,  den  wir  prüfen,  praktisch  jode  Bedeutung,  wenn 
solche  Bestimmungen  oestehen,  wie  sie  im  deutschen  Bank- 
geeetz  von  18f9  getroffen  worden  sind  oder  im  schweizerischen 
Zentralbankentwurf  von  demselben  Jahre  vorgesehen  wurden. 
Die  Anteilseigner  der  Reichsbank  bekommen  lediglich  eine  Pri- 
oriutsdividende  von3'ii*'io,  und  nachdem  dievorachriftsmäfsigen 
Einlagen  in  den  Reservefonds  eHolgt  sind ,  erhalten  sie  vom 

reatierenden  Reingewinn  nur  '  i,  während  dem  Reich  die  übrigen 
•*  zufallen.  Ihr  Gewinn  kann  dadurch  bei  günstigen  Kon- 
jonktoren  höchstens  auf  4— 4'/j  "o  des  einbezahlten  Kapitals 
steigen.  Da  nun  der  Reingewinn,  den  der  Betrieb  jährlich 

im  letzten  Jahrzehnt  abgeworfen  hat,  durchschnittlich  über  IS^'o 
d«  Aktienkapitals  beträgt,  der  Staat  ungeiHhr  die  Hälfte 
davon  bekommt,  und  wie  gesagt  der  eigentliche  Gewinn  aas 

der  Emission  höchstens  2"  "  o  dieses  Reingewinnes  ausmacht, 
so  eigibt  sich,  dafs  nicht  nur  der  gesamte  Vorteil  vom  Monopol 
der  Gesamtheit  zukommt,  sondern  der  Staat  noch  dazu  das 

Mtistige  gewöhnliche  Geschäft  sehr  stark  und  ohne  Grund 
betteuert.  In  der  Suhweiz,  wo  das  Aktienkapital  jedenfalls 
nicht   auf   ein«    höhere   als   die   im    erwähnten    Entwurf  vor- 

en  des  Deutsehen  Boiches.     lÖÖS.    S.  161  folg. 
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gesehene  Maximalverzinsung  von  4  ̂/o  hoffen  durfite*,  und  die 
Zentralbank  wohl  mindestens  einen  Gewinn  von  5  ̂/o  abwerfen 
würde,  ginge  ähnlicherweise  vom  Notenertrag  in  die  Hände 
der  Aktionäre  nicht  ein  roter  Heller.  —  Meint  man  etwa,  es 
wäre  doch  besser,  wenn  diese  4  ̂/o  aus  dw  sonstigen  Bank- 

tätigkeit dem  Bunde  zukämen,  und  dies  so  wäre,  wenn  er  die 
Bank  dotierte?  Man  vergifst  dabei,  da  er  keine  mtlfsi^en 
Gelder  hat,  die  er  dazu  verwenden  könnte,  dalis  er  sich  oie- 
selben  mittelst  einer  Anleihe  verschaffen  und  seinen  Gläubigem 
einen  Zins  vergüten  müfste,  der  die  betreffenden  4  ̂/o  ungefiüir 
verzehren  würae.  Und  es  ist  nicht  recht  einzusehen,  weshalb 
die  Zeichner  der  Anleihe,  denen  auf  diese  indirekte  Weise 
ein  Anteil  am  Bankgewinne  zu  gute  käme,  nicht  ebensoKut 
als  die  Zeichner  der  Aktienanteile,  die  denselben  sonst  be- 

kämen, mit  dem  Namen  „ Privilegierten*'  gebrandmarkt  werden sollten. 
Was  endlich  —  um  diesen  Punkt  zum  Schlufs  dieser 

Betrachtung  noch  zu  berühren  —  die  gefürchteten  Börsen- 
spekulationen und  Kurstreibereien  betrifft,  so  sei  einfach  auf 

den  Artikel  9  der  zweiten  schweizerischen  Bankvorlage  ver- 
wiesen, welcher  lautete:  ,. Die  Übertragung  von  Anteilscheinen 

geschieht  durch  Indossament  und  Vormerknahme  in  dem  dazu 
bestimmten  Register.  Bei  Übertragung  von  Anteilscheinen, 
die  aus  der  öffentlichen  Zeichnung  hervorgegangen  sind,  auf 
andere  Privatpersonen  oder  Firmen  bedarf  es  aufserdem  der 
Genehmigung  durch  den  Bankausschufs  . .  /  Dafs  Jede  Gefahr 
durch  eine  solche  Bestimmung  ausgeschlossen  wira,  liegt  auf 
der  Hand. 

Wir  sind  nun  im  stände,  nachdem  wir  die  einzelnen  Argu- 
mente pro  et  contra  geprüft  und  gewogen  haben,  zu  dem 

ersten  Punkte  des  Problems,  zur  Frage  „Privatbank  oder 

Staatsbank?"  Stellung  zu  nehmen.  —  Wir  haben  nach  Un- 
parteilichkeit gestrebt  und  sind  auf  diesem  Wege  zur  Er- 

kenntnis der  wesentlichen  Relativität  der  beiderseitigen  Argu- 
mentation gekommen:  —  Das  Gesamtergebnis  der  historischen 

Erfahrung  vermochte  nicht,  uns  vom  skeptischen  Standpunkte 
abzubringen.  Wer  sich  angeblich  auf  die  Bankgeschichte 
stützt,  um  die  eine  oder  die  andere  Bankform  als  die  richtige 
hinzustellen  und  uns  dabei  historische  Tatsachen  vorführt,  der 
tut  nichts  weiter,  als  aus  der  Bildergalerie  der  Vergangenheit, 
was  ihm  zum  Illustrieren  einer  aprioristisch  gewonnenen 
Meinung  gerade  pafst,  willkürlich  herauszunehmen.  Die  beiden 
Systeme  haben  sich  gleicherweise  in  manchen  Fällen  bewährt. 

Vielfach  haben  Privatbanken  dem  öffentlichen  Interesse 
gedient,  vielfach  hat  sich  der  Staat  zur  Verwaltung  eines 
Bankgeschäfts  fUhig  gezeigt.  Die  beiden  Systeme  haben  auch 
in  ihrer  Geschichte  gleich  zahlreiche  Unglücksfalle,  Mifsbräuche, 
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Bkandale  und  Verluste  zu  verzeichnen  gehabt.  Sie  scheinen 
t  daher  mit  ebeDsoviel  Gefahren  verbunden,  —  nur  dafs  die- 

selben etwa  bei  ber  Staatahank  vorwiegend  ökonomische  und 
bei  der  Privatbank  vorwiegend  soziale  und  sittliche  sind. 
Aber  diese  Gefahren,  die  einen  so  gut  wie  die  anderen,  können 

|<l^erfahrungsgeniärs  in  vorgeschrittenen  LSndern  mit  geordneten 
Zuständen  durch  vorsorgliche,  strenge  und  präcise  Gesetz- 

'lestimmungen  teilweise  absolut  ausgeschlossen ,  teilweise  ins 
» Gebiet  der  Unwahracheinüchkeiten  verlegt  werden.  Und 
speziell  in  der  kleinen  Schweiz,  wo  einerseits  das  politisebe 
lieben  relativ  ein  so  friedliches  ist,  wo  Ministerkrisen  etwas 
Unbekanntes  sind,  wo  von  der  Willkür  der  regierenden  Persön- 

lichkeiten recht  wenig  zu  fUrchten  ist,  weil  sie  absolut  in  der 
Hand  des  Volkes  stehen,  und  vom  Volke  selbst  nichts  zu 
fUrcbten  ist  wegen  seiner  gründlichen  Besonnenheit  und  der 
alten  Gewohnheit,  von  seinen  unbegrenzten  Rechten  einen 
mhigen  Gebrauch  »u  mafhen,  wo  andererseits  alles  sich  in 
kleineren  Mafsstäben  gestalten  würde,  und  daher  die  Kontrolle 
seitens  des  Publikums  sowohl  als  die  amtliche  leichter  wäre, 
und  die  eventuelle  öffentliche  Mifsbilligung  einen  fühlbareren 
Druck  ausüben  würde,  hier  sind,  meinen  wir,  die  Gefahren 
Aller  Art  weitgehend  beschränkte,  und  gleichen  sich  die  Diffo- 

■  lenzen  zwischen  den  beiden  Systemen  fast  völlig  aus.  Die 

ft-Rge,  welches  von  denselben  als  das  beste  gewählt  werden 
teufs,  kann  an  und  fUr  sich  nicht  beantwortet  werden.  Spezielle 
Momente  müssen  in  jedem  einzelnen  Fall  den  Ausschlag  geben 
und  vor  allem  der  materielle  Umstand,  welches  Prineip,  das 
staatliche  oder  private,  bereits  im  betreffenden  Noten bankwesen 
vorwaltet.     Dafs    aber   das    staatliche   Institut    das    charakte- 

r'  tische  Merkmal  des  sc hweizeri sehen  Banknotenwesens  bildet
, eine  feststehende  Tatsache. 

Die  Rficksicht  anf  die  gegebenen  historisch  gewordenen 
Verhältnisse, 

In  der  bisherigen  Erörterung  haben  wir  zwei  oben  an- 
geführte Argumente  aufser  Betracht  gelassen,  wodurch  zahl- 

reiche Anhänger  der  Staatsbank  einerseits  für  unannehmbar 
hielten,  dafs  die  Kantone  und  die  staatlichen  Noteninstitute 
ihr  Notenausgaberechl  zu  Gunsten  von  Privaten  verlieren, 
und  Freunde  der  Aktienbank  andererseits  der  dotierten  Staats- 

bank den  Vorwurf  machten,  dafs  sie  irgendwelche  Beteiligung 
der  bisherigen  Banken  an  der  neuen  Schöpfung  ausschliefse. 
Wenn  wir  die  Prüfung  dieser  Argumente  bis  hierauf  verschoben 
haben,  so  ist  das  in  der  Erkenntnis  geschehen,  dals,  während 
die  übrigen  einen  mehr  oder  weniger  allgemein  gültigen  Wert 

■besitzen,  diese  sich  eher  auf  die  eigentümlichen  historisch  ge- 
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wordenen  schweizerischen  Verhältnisse  beziehen  und  damit 

an  eine  Reihe  von  wichtigen  Fragen  ganz  anderer  Natur  an* 
knüpfen,  mit  welchen  sie  im  Zusammenhange  betrachtet  werden 
müssen.  Sie  führen  uns,  mit  anderen  Worten,  zum  zweiten 
oben  angedeuteten  Hauptstreitpunkt  —  ja,  unserer  Ansicht 
nach,  dem  Angelpunkt  des  ganzen  Problems  —  zu  dessen 
Behandlung  wir  jetzt  übergehen:  inwiefern  nttmlich  mfisie 
man  bei  der  Schaffung  des  zentralen  Instituts  auf  das  Her- 

gebrachte und  Bestehende  Rücksicht  nehmen,  und  femer 
eventuell  in  welcher  Richtung  hin  und  auf  welche  Weise  hätte 
diese  Berücksichtigung  sich  zu  betätigen? 

Es  ist  nicht  leicht,  die  Namen  zu  finden,  mit  welchen 
die  zwei  Tendenzen,  die  sich  hierbezüglich  kundgemacht  haben, 
kurz  und  treffend  bezeichnet  werden  könnten.  Man  wtUde 

doch  am  entsprechendsten  —  wenn  man  die  Worte  cum  grano 
salis  frei  von  leder  ethischen  Bedeutung  auffafst  —  zwischen 
den  „ Rücksichtsvollen*'  und  den  „Rücksichtslosen*'  unter- scheiden. 

Die  naheliegenden  Benennungen  „Konservative  und  Radi- 
kale** oder  ̂ Dezentralisten  und  Zentralisten**  möchten  wir, 

als  gefährliche  Überschriften,  absolut  vermeiden;  nicht  nur, 
weil  sie  an  und  für  sich  teilweise  falsch  wären,  sondern  weil 
sie  auch  sonst  infolge  des  ihnen  bereits  anhaftenden  politischen 
Sinnes  Mißverständnisse  verursachen  würden.  Denn  über  dem 

Ausdruck  „Konservative**  und  „Zentralisten**  zum  Beispiel 
würde  man  gewifs  schnell  vergessen,  dafs  die  Vertreter  der 

„Rücksicht  verlangenden**  Tendenz  ebensogut  der  Linken 
als  der  Rechten  der  Bundesversammlung  angehören ;  sie  deckt 
sich  mit  keiner  politischen  Partei,  wie  sie  auch  überdies  weder 
mit  der  Tendenz  zu  Gunsten  einer  Staatsbank,  noch  mit  der- 

jenigen zu  Gunsten  einer  Privatbank  parallel  läuft 
Sie  zählt  unter  ihren  Vertretern  ebenso  den  alten  Pionier 

des  Notenraonopols  und  entschiedenen  Gegner  des  Privatbank- 
systems, den  sogenannten  „Bankvater**  J.  J.  Keller,  der  die 

Kantonalbanken  zu  Filialen  des  Zentralinstituts  machen  wollte, 
als  den  warmen  Bekämpfer  des  Staatsbankprinzipes,  den  ver- 

storbenen früheren  Bundespräsidenten  Numa  Droz,  dem  der 
Gedanke  eines  „Syndicat  de  Banques**  vorschwebte;  ebenso 
gut  Föderalisten  wie  die  Herren  Thöraulaz  und  Schwanderi 
nach  deren  Antrag  die  Kantone  die  Hälfte  des  Kapitals  auf- 

bringen sollten,  als  den  früheren  radikalen  Führer,  jetzigen 
Bundesrat  Comtesse,  der  die  erworbenen  Verhältnisse  und 
Erfahrungen  der  Kantonalinstitute  benutzen  wollte ,  und 
neben  dem  bekannten  St.  Gallischen  Demokraten  Curti,  der 
das  föderative  Element  berücksichtigt  sehen  und  durch  Ver- 

tretung der  Kantone  im  Bankrate  die  Popularität  des  neuen 
Institutes  sichern  wollte,  der  Handels-  und  Industrieverein, 
dessen   von  Kramer-Frey  inspirierte  „Grundztlge**    und  „Ent- 



wtiTf  von  1897  den  bestehenden  Banken,  oder  denselben  und 
den  Kantonen  das  Kapital  völlig,  reap.  zum  grüfaten  Teil 
fiberliefBen. 

Wie  schon  aus  dieser  Äufzithlung  ersichtlich,  war  nicht 
aar  der  Ausgangspunkt  der  einzelnen  Männer  und  Gruppen, 

die  wir  unter  der  Benennung  „Rücksichtsvolle"  zusammenfassen 
möchten,  vielfach  gründlich  verschieden,  indem  die  einen 
ökonomischen  oder  sozialen,  die  anderen  politischen  Beweg- 

gründen gehorchten,  sondern  ihre  Forderungen  auch  wiesen 
eine  grüfsere  Mannigfaltigkeit  auf.  Gemeinsam  aber  hatten 
sie,  ihrer  Benennung  eben  entsprechend,  die  klare  Erkenntnis, 

dafs  eine  „tabula  rasa"  zu  vermeiden  sei,  und  die  Über- 
zeugung, dafs  vielmehr  den  gegebenen,  historisch  gewordenen, 

eigentümlichen  nationalen  Verhältnissen  in  starkem  Mafse 
Rechnung  getragen  werden  müsse. 

Um  ein  Urteil  über  diese  Tendenz  zu  gewinnen,  werfen 
wir  zunächst  einen  Blick  auf  das  Ausland. 

Vielfach  hat  man  im  Laufe  der  Bankdebatten  auf  das- 
selbe  hingewiesen.  Mit  Recht.  Doch,  unseres  Erachten», 
selten  im  erwünschten  Sinne.  Man  hat  sich  immer  auf  die 

Form  und  Organisation  dieser  und  Jener  ausländischen  Zentral- 
bank berufen,  die  Art  aber,  wie  die  anderen  Länder  die 

Zentralisierung  angebahnt  oder  durchgesetzt,  bat  man  im 
Schatten  gelassen.  Nach  dem  Bestehenden  hat  man  gefragt, 
nicht  aber  danach,  wie  dasselbe  zu  stände  gekommen  ist; 
nach  dem  befriedigendea  Resultat,  nicht  aber  nach  dem  Vor- 

gehen, wodurch  man  ein  solches  erreicht. 
Auf  diesen  zu  sehr  vernachlässigten  Standpunkt  stellen 

wir  uns  jetzt. 
Die  Bank  von  England  ist  bekanntlich  allmählich  schon 

im  Laufe  des  18.  Jahrhunderts  zur  Herrscherin  des  englischen 

Geldmarktes  emporgewachsen.  Als  im  Jahre  1844  die  be- 
rühmte Bankreform  vorgenommen  wurde,  verfügte  sie  bereits 

Qb«r  ungefähr  i>5  ".o  der  Notenzirkulation  des  Landes.  Man 
h&tte  daher  mit  geringerer  Störung  der  Verhältnisse  als  anderswo 
das  Einbanksystem  zu  ihren  Gunsten  durchführen  kOnnen. 
Es  wäre  nur  eine  Vervollkommnung  eines  schon  halberoberten 
Monopols  gewesen.  Doch  hat  Peel,  der  persönlich  die 
Emission  in  der  Hand  einer  einzigen  Bnnk  am  hebsten  gesehen 
hätte,  ebensogut  wie  das  Parlament  verstanden,  dafs  man  eine 
historische  Entwicklung  nicht  mit  einem  Male  abbrechen  könnte. 
E*  wurde  einfach  bestimmt,  dafs  das  Recht  zur  Notenausgabe 
keiner  neuen  Bank  gewflhrt  werden  dürfte,  so  dafs  man  nur 
allmählich  durch  das  natürliche  Verschwinden  der  beistehenden 
Notenbanken  zum  Monopolsystem  übergehen  würde. 

Die  Verhältnisse  und  das  Vorgehen  sind  in  Deutschland 
eüigermaison  dieselben  gewesen.  Durch  das  Bankgesetz  von 
Mfib  ist  das  Noten  ausgab  erecht  der  bestehenden  Zettelbanken 
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nicht  aufgehoben,  sondern  die  Bedingungen  seiner  Ausübung 
in  der  Weise  erschwert  worden,  dafs  es  allmählich  aufgegeben 
werden  mufste.  Kein  Monopol  ist  gewaltsam  aufgedrängt 
worden.  Keine  Zentralbank  in  einem  Stücke  geschaffen  worden. 
Man  brauchte  es  ja  nicht;  eine  solche  hatte  sich  mit  der  Zeit, 
dem  wachsenden  politischen  Einflufs  Preufsens  entsprechend, 
von  selbst  herausgebildet.  Die  Gründung  der  Heichabank 
bedeutete  nur  eine  Überschriftsänderung.  Das  neue  Institut 
war  nur  die  Fortsetzung  der  bereits  zwei  Drittel  der  Noten- 

zirkulation beherrschenden  und  zum  Übergewicht  gelangten 

früheren  „Preufsischen  Bank"  ;  mit  Privatkapital  ausgerüstet" und  durch  Staatsbeamte  verwaltet  ist  sie  nach  wie  vor 

geblieben. 
In  Frankreich  ist  wohl  1848  das  damals  auf  Paris  be- 

schränkte Monopol  der  Banque  de  France  auf  einmal  auf 
ganz  Frankreich  erweitert  worden.  Aber  erstens  ist  diese 
Mafsregel  in  der  Revolutionszeit  getroffen  worden,  und  zweitens 
eignete  sich  ein  politisch  völlig  und  ökonomisch  vielfach 
zentralisiertes  Lana  wie  das  betreffende  ungleich  besser  als 
andere  für  ein  solches  System;  drittens  hatte  die  Bank  schon 
lange  vorher  eine  dominierende  Stellung  eingenommen;  viertens, 
weit  davon  entfernt,  mit  der  Vergangenheit  „tabula  rasa^  zu 
machen,  hat  man  die  vorhandenen  Elemente  benutzt,  indem 
die  ihres  Notenrechtes  beraubten  Provinzialbanken  zu  Filialen 
der  Monopolbank  gemacht  wurden. 

In  Spanien,  wo  die  gesetzliche  Bankeinheit  im  Jahre  1874 
eingeführt  worden  ist,  haben  sich  ähnlicherweise  die  meisten 
früheren  Provinzialbanken  mit  der  übrigens  bereits  dominie- 

renden Bank  von  Spanien  fusioniert. 
In  Italien  vollzieht  sich  die  Zentralisierung  nur  allmählich, 

meistenteils  auf  dem  Wege  von  Verschmelzungen.  Es  be- 
stehen heute  nur  noch  drei  Banken,  unter  denen  die  Banca 

d'  Italia,  die  bereits  über  70®/o  der  Notenemission  in  den 
Händen  hat  und  die  leitende  Rolle  einnimmt,  allem  Anschein 
nach  schliefslieh  das  Monopol  erlangen  wird. 

In  anderen  Ländern,  wie  Österreich,  Niederlande,  Nor- 
wegen, Dänemark  u.  s.  w. ,  fällt  entweder  die  Gründung  der 

Monopolbank  in  eine  Zeit,  wo  das  Notenbankwesen  noch 
relativ  wenig  entwickelt  war,  oder  ist  das  Monopol  einem 
schon  einflulsreichen,  bereits  faktisch  als  Zentral  Dank  fun- 

gierenden Institute  verliehen  worden. 
Was  endlich  Schweden  betrifft,  wo  sich  eben  das  Ein- 

ziehen der  Noten  von  27  „Enskilda  Banken*'  vollzieht,  ist 
folgendes  zu  bemerken: 

"    Preufsen    war    nur   mit  1,9  Mill.  Thir.  an  dem  zuletzt  20  Mill. 
Thlr.  betragenden  Kapital  beteiligt. 



■    1.    Das   Geaelz    von    1897    (1899    in   Kraft),    wodurch   die 
K         ganze  Emission    des  Liandes   vom   1.  Januar  1904  an  in 

^h        die  Hand  der  „Riksbank"  gelegt  wird,  zeigt  deutlich  in 
^K        seinen  Übergangsbestimmungen  das  Beatreben,  die  Ände- 
^         rung  auf  die   müdeste  Weiae   zu   bewerkstelligen.     Die 

RUckzugsfrist  der  Noten  ist  auf  -ü  Jahre  festgestellt,  und 
die   Erlangung  von   Kredit   zu   ungewühnlich   günstigen 
Bedingungen    bei    dem    Zentraiinstitute    den    Enakilda- 
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: 
Zunächst  ist  allgemein  die  Notwendigkeit  empfunden 

worden,  beim  Werke  der  Zentralisierung  des  Notenbantwesens 
auf  das  Bestehende  Rücksicht  zu  nehmen .  es  womöglich  zu 
schonen  oder  zu  benutzen;  hier  ist  das  Monopol  durch  Ein- 

schränkungen oder  aufeinander  folgende  Fusionen  resp.  Auf- 
bebangen  angebahnt  worden,  und  da,  wo  es  auf  einmal  oder 
in  kürzerer  Zeit  durchgeführt  worden  ist,  sind  die  bisher 
konkurrierenden  Institute  entweder  durch  Bevorzugungen 
einigermafsen  entschädigt  oder  an  die  zur  Monopolbank  be- 
fiirderte  eindufsreiche  Bank  angegliedert. 

Denn,  das  ist  ein  weiterer  Punkt,  nirgendwo  ist  ein 
Institut  extra  und  in  einem  Stück  geschaffen  worden,  um  als 

Träger  des  Monopols  zu  dienen ".  Überall  bedeutete  die 
gesetzliche  Einführung  dieser  letzteren  nichts  weiter  als  Be- 
schlennigung   des   bereits  vor  sich   gehenden  Prozesses,   Stär- 

"  nUie  Enskilda-Bank,  welche  von  ihrem  Noten emissi od Rreehl 
abatebt  ntid  keine  der  nm  1.  Januar  1896  bestehenden  Filialen  eintiehl, 
ist  dain  berechtigt,  teils  gegen  Sicherheit,  welche  die  oberste  Ver- 

waltung der  ReicTisbank  gutheifat,  Kassskredite  bei  der  Reichabnnk  zu 
beoatsen ,  ohne  EHegung  von  Ereditivabgabc  und  zu  einem  um  ̂ lo 
Diedrigerem  ZinsfurB  als  der  notierte  Wechseldiskont,  für  einen  Betrag 
bi>  tut  Httlfte  des  Notenbetraeea,  welchen  sie  am  I.  Januar  1896  in 
Zirkulation  hatte,  und  teils,  gleicbfallB  bie  zur  Hälfte  des  genannten 
Notvnbetrages,  in  der  Bciehsbank  solche  Wechsel  rediskontiert  zu  be- 

kommen, welche  die  Verwaltung  derselben  gutheirst,  zu  einem  Diskont, 
der  nicht  •,'»  des  sonet  notierten  übersteigt.  Vom  Anfang  des  Jahres 
IHH  bis  zum  Schlufisc  von  1908  sollen  femer  die  Banken,  welche  keine 
Filialen  ciniieheu,  aof  dieselbe  Weise  Wechsel  bis  zu  40''.'o  ihres  Noten- 
beiragea  am  1.  Januar  1996  rediskontieren  können.'-  Baokpolitik. Dr.  Will.  Scharling.    Jena  1900.    S.  276. 

"  Beispiele  wären  vielleicht  wohl  zu  linden,  aber  nur  in  älterer 
Z«ät  oder  in  „neuen  Undera",  in  beiden  Fallen  bei  wenig  entwickeltem Banknotflowesen. 
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kuDg  einer  erlangten  Stellung,   Ergänzung  erworbener 
legien. 

Und  wo  endlich  eine  Zentralbank  sich  hat  ausbilden  und 

das  Monopol  sichern  können,  da  war  diese  Srscheinung  Pro- 
dukt und  Ausdruck  einer  stärkeren  politischen  und  wirtochaft- 

lichen  Konzentration,  in  welcher  sie  ihre  mehr  oder  weniger 
notwendigen  Vorbedingungen  fand.  Man  vergleiche  nur  die 
Verhältnisse  in  Frankreich  mit  denen  in  den  Vereinigten 

Staaten  ̂ ^.  Und  was  das  eigentümliche  Beispiel  Deutachlands 
betrifft,  glaubt  etwa  jemand,  daCs  eine  als  künftige  Monopol- 

bank gedachte  Reichsbank  im  Jahre  1873  hätte  errichtet 
werden  können ,  wenn  nicht  PreuTsen  und  in  Preulsen  Berlin 
Colitisch  und  ökonomisch  ein  entschiedenes  Übergewicht  gehabt 
ätten,  und  wenn  nicht,  als  Ausdruck  dieses  Machtyerhlltnineii 

die  bereits  als  Zentralbank  fungierende  Preulsische  Bank 
existiert  hätte?  Hätte  man  unter  solchen  Umständen  eine 
Keichsbank  schaffen  wollen,  so  wäre  man  schon  an  der  Frage 
des  Banksitzes  ins  Stocken  geraten. 

Nun  aber,  ein  ähnliches  Bild,  wie  Deutschland  unter 
solchen  Umständen  gezeigt  hätte,  bietet  gerade  heutzutage  die 
Schweiz. 

Wenn  auch  dieselbe  nicht  mehr  der  Staatenbund  ▼<m 

ehemals  ist,  so  ist  sie  einstweilen  noch  —  man  hätte  es  lieber 
anders  oder  nicht  —  ein  Bundesstaat  Die  V^rÜBMung 
von  1874  läüst  den  Dualismus  zwischen  Bund  und  ELantonen 
bestehen  und  nennt  die  letzteren,  trotz  aller  Einschränkung 
ihrer  Kompetenzen,  souveräne  Staaten.  Wenn  wir  also 
sagen,  dafs  die  Kantone  noch  existieren,  so  drückt  dieser  Sats 
weder  einen  Wunsch  noch  ein  Bedauern  aus,  sondern  eine 
Tatsache.  Nun  führen  wohl  unter  ihnen  einzelne  eine  leitende 
Rolle,  aber  kein  einziger  hat  zu  allen  übrigen  eine  dominierende 
Stellung  einzunehmen  vermocht,  und  eine  wesentliche  Ver- 

schiebung dieser  Verhältnisse  ist  nicht  zu  erwarten.  Besitit 
etwa  Be/n  in  politischer  Hinsicht  den  ersten  Rang,  so  steht 
es  wieder  in  ökonomischer  Hinsicht  hinter  Zürich  zurück,  lo 
dafs  eine  Ausgleichung  stattfindet.  Und  der  Stadt  Zürich 
wieder  machen  Genf  und  Basel,  gerade  besonders  als  Bank- 

plätze, den  Vorrang  auf  dem  Handels-  und  Industriegebiete 
streitig.  Denn  auf  demselben,  noch  mehr  als  auf  dem 
politischen,  bietet  die  Schweiz  das  Bild  der  Dezentralisation« 

^^  Eine  Monopolbank  hat  in  den  Vereinigten  Staaten  nie  existiert. 
Wohl  ist  in  der  Periode  1782—1836  eine  -United  States  Bank' 
dreimal  ins  Leben  gerufen  worden.  Diese  Ünionsbank  ist  doch  jedes- 

mal nnr  nominell  eine  Zentralbank  gewesen,  indem  sie  in  der  Tat  ab- 
solut keinen  leitenden  Einflufs  zu  erlangen  vermochte,  —  was  schon 

aus  dem  Umstände  zu  ersehen  wäre,  dafs  z.  B.  während  des  Bestehens 
der  letzten  die  Zahl  der  Notenbanken  von  ungefähr  SOO  auf  über 
700  stieg. 
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Noch  heutzutage  gilt  die  Bemerkung  dea  alten  ÄQonvmea  von 
183Ö,  dafs  ihr  Hundel  nicht  vorzüglich  auf  einem  Platze  kon- 

zentriert iet,  wie  der  Handel  anderer  Länder  in  ihrer  Haupt- 
stadt. Sie  ist  in  dieser  Beziehung  ein  Tier,  das  kein  Gehirn, 

sondern  nur  Nervenknoten  besitzt.  Und  endlich,  dieser  noch 
stark  föderalistischen  Verfassung,  diesem  Gleichgewicht  der 
Glieder,  dieser  akonomiach-geographischen  Zerstreuung  wunder- 

bar treu  entsprechend,  ein  in  Europa  einzig  in  seiner  Art 
dastehendes  Notenbankwesen :  ein  solches,  wo  nicht  der  kleinste 
Keim  von  einer  Zentralbank  zu  entdecken  wäre  —  insofern 
man  darunter  ein  Institut  versteht,  das,  von  der  Zentralgewalt 
mehr  oder  weniger  privilegiert,  sich  die  übrigen  in  irgend- 

welchem MaTse  untergeordnet  hat;  —  nur  eine  Mehrzahl  von 
gleichberechtigten  und  durch  ein  Konkordat  vereinigten  Banken. 
Nur  das  Prinzip  der  Bei-  oder  der  Zusammenordnung  und  der 
Mitn'irkuQg.     Keine  Spur  von  Unterordnung. Das  sind  die  bestehenden  Verhältnisse. 

Dafs  dieselben  in  ihrer  sonderbaren  Eigenartigkeit,  in 

Bezog  auf  die  Errichtung  einer  Monopolbank,  ungleich  un- 
gQnstiger  sind  als  diejenigen  jedes  anderen  Landes  von  Europa, 
dafa  sie  fast  keine  der  dafür  erforderlichen  Vorbedingungen 
bieten,  dessen  scheint  man  sich  in  der  Schweiz  im  allgemeinen 
nicht  oewulsi  gewesen  zu  sein.  Jedenfalls  hat  man  verfahren 

wollen,  ole  ob  von  alledem  nichts  wäre,  ja  —  es  ist  geradezu 
paradox,  —  rücksichtsloser  als  es  irgendwo  geschehen  ist. 

Zwar  hat  der  neue  Gesetzentwurf  sowohl  als  das  Gesetz 

von  189(i  den  Kantonalregierungen,  also  in  politischer  Hin- 
sicht, gewisse  Konzessionen  gemacht,  aber  der  wirtschaftliche 

Inhalt  der  beiden  bedeutet:  1.  Sprung  ohne  Übergang  von 
einem  Extrem  —  Bankmehrheit  ohne  Zentralbank  ^  zum 

anderen  Extrem  —  System  der  Monopolbank.  2.  Aufhebung 
des  Notenrechtes  von  drei  Dutzend  Banken  ohne  Anbahnung, 

Entschädigung  oder  sonstige  Milderung.  3.  Gleichzeitige  Er- 
richtung eines  mit  einem  Netz  von  Filialen  ausgerüsteten 

Zentralin Btitutes,  das  ohne  Wurzel  in  der  Vergangenheit,  ohne 
Verbindung  mit  dem  Bestehenden,  als  Konkurrent  der  früheren 
Notenbanken  auftreten  würde. 

Welches    sind    die    Folgen    dieser   rücksichtslosen    Bank- 
f)litik  gewesen?  Man  hat  bisher  viel  zu  ausschliefslich  die 
nrcht  vor  dem  Staatsinstitut  mit  seinen  Konsei^uenzen  als 

die  Ursache  der  Verwerfung  des  Gesetzes  von  18('(i  betont. 
Wir  sind  Überzeugt,  dafs  eine  sehr  bedeutende  Anzahl  der 
Verwerfenden  keine  Gegner  des  Staatabankprinzipes  oder 
Gegner  jeder  Zentralisation  des  Ban knoten wesens  waren,  und 

'r  atützen  uns  hierbei  unter  anderem  auf  Erklärungen,  die 
der  Bundesversammlung  gemacht  worden  sind,  ohne  unseres 

'tMens  widerlegt  worden  zu  sein:  „Die  Hauptgruppe  der Venrerfenden  im  Jahre    IH97   waren  nun   aber  nie  Kanlonal- 
FontthusfaD  XJCt  1.  —  (iadvt.  b 
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banken  und  ihre  Freunde"  ....  „Die  Kantonalbanken  haben 
die  Hauptgruppe  der  Qegner  gestellt ;  das  zeigt  eine  Revision 
der  betreffenden  Abstimmungstabellen  aufser  allem  Zweifel  '* 
.  .  .  .  „Der  gröfste  Teil  des  Schweizervolkes  hat  geglaubt, 
die  kantonalen  Emissionsbanken  würden  in  ihren  Interessen 
geschädigt,  und  deshalb  hat  im  Kanton  Bern,  in  Solothum 
und  anderen  Kantonen  das  Volk  die  reine  Staatsbank,  wie 

sie  seinerzeit  projektiert  war,  verworfen"  ^*  .  .  .  . 
Hat  dieser  beachtenswerte  und  siegreiche  Widerstand  die 

Qcsetzgeber  eines  Besseren  belehrt  und  zur  Einsicht  gebracht, 
dafs  man  bei  der  Ausarbeitung  einer  neuen  Vorlage  besser 
weniger  gewalttätig  eingreifen  wttrde?  Hiervon  ist  nicht  das 
Geringste  zu  bemerken.  „Die  Kantonalbanken  verlieren  das 
Recht  der  Notenemission  durch  den  gegenwärtigen  Oesetzentworf^ 
wie  durch  denjenigen  vom  Jahre  1896;  der  Unterschied  ist 
nur  der,  dafs  sie  ihr  Notenemissionsrecht  nicht  verlieren  in 
Gunsten  eines  staatlichen  Institutes,  sondern  zu  Gunsten  eines 

Institutes,  bei  welchem  zu  ̂ /s  das  Privatkapital  beteiligt  ist, 
also  Privatinteressen  gewahrt  werden.  Das  wird  fUr  die 
Freunde  der  Kantonalbanken  keine  Veranlassung  sein,  mit 
Begeisterung  für  diesen  Gesetzentwurf  einzutreten,  sondern 
im  Gegenteil  ein  Grund,  um  denselben  noch  wuchtiger  zu 
verwerfen,  als  es  1897  der  Fall  war.  Auch  bezüglich  des 
Geschäftskreises  der  Nationalbank  gemäfs  dem  vorliegenden 
Entwürfe  haben  wir  es  mit  keiner  materiellen  Änderung  im 
Interesse  der  Kantonalbanken  zu  tun ;  wenn  daher  der  Geschäfis- 
kreis,  welcher  1897  der  Bundesbank  zugeschieden  war,  als  ein 
solcher  betrachtet  wurde,  welcher  die  Kantonalbanken  in 
schädigen  geeignet  sei,  wird  dies  bezüglich  der  gegenwärtigen 

Vorlage  in  ganz  gleicher  Weise  eintreten*''." Um  ganz  gerecht  zu  sein,  hätte  der  Nationalrat,  der  sich 
so  ausgesprochen  hat,  wohl  hinzufügen  können,  dafs  man  doch 
in  Art.  6,  betreffend  die  Beschaffung  des  Bankkapitals,  soweit 
gegangen  war,  die  Kantonalbanken  gnädig  zu  erwähnen  und 
die  Aussicht  auf  eine  Beteiligung  derselben  an  dem  den  Kan- 

tonen vorbehaltenen  Drittel  gewähren  zu  wollen.  Aber,  dem 
Wesen  des  Entwurfes  nach,  ist  es  wahr,  dafs  er  kaum  mehr 
ab  der  frühere  den  ganz  eigenartigen  und  besonders  un- 

günstigen Verhältnissen  Rechnung  trug. 
In  dieser  Rücksichtslosigkeit,  in  der  drohenden  Gefähr- 

dung zahlreicher  berechtigter  Interessen  und  in  der  Verletzung 
des  historischen  RechtsgefÜhls  weiterer  Kreise  hat  1901  noch 
mehr  als  1897  die  Hauptursache  des  Mifserfolges  gelegen. 

"  Amtl.  Stenogr.  Bulletin  der  Bundesvcrsammlanff. 
Juni  1899.  Rede  des  H.  Nationalrates  Scherrer-Füllemann.  S.  197 
und  199. 

'«  Ebenda  S.  209.    Rede  des  H.  Nationalrates  Vigier. 
"  Ebenda  S.  197.    IL  Nationalrat  Scherrer-Füllemann. 



Und  an  welchem  äufserUch  eiuzigea  Umstand  ist  der 
intwurf  diesmal  scLon  im  Sckofse  der  Bundesversammlung 

gescheitert?  An  der  Frage  des  Zcntralsitaes.  —  Die  Frage, 
ob  der  Sitz  der  Bank  nach  Beru  oder  nach  Zürich  zu  ver- 

legen sei,  ist  an  und  für  sich  eine  relativ  nebensächliche;  den 
Umstand  aber,  dafs  sie  überhaupt  auftauchen  konnte  und  den 
Durchfall  der  Vorlage  zu  verursacLen  im  stände  war,  halten 
wir  für  bedeutnngsvoll  nnd  durchaus  bezeichnend.  Denn 
wenn  sie  so  in  den  Vordergrund  tritt,  so  ist  es  weder  dem 
Zafall,  noch  der  Willkur  einzelner  zuzuschreiben;  und  es  wäre 
ebenso  kurzsichtig ,  bei  den  Gegnern  irgendwelche  besondere 
Kleinlichkeit  und  eigensinnige  Starrküpägkeit  sehen  zu  wollen, 
aU  es  lächerlich  wäre,  wenn  man  die  GrofEmut  der  Deutschen 

bewunderte,  weil  bei  ihnen  die  Frage  des  Sitzes  der  Zentral- 
bank keinen  Streit  hervorgerufen  bat.  Denn,  wie  in  Deutsch- 

land keine  Wahl  vorlag,  so  liej^t  in  der  Schweiz  die  Zweiheit, 
die  Zweifelhaftigkeit,  der  Zwiespalt  in  der  Natur  der  Sache 
selbst;  wie  dort  die  Einigkeit  der  Meinungen,  so  bedeutet 
auch  in  der  Schweiz  ihr  Auseinandergehen  nichts  weiter  als 
den  unbewufsten,  natürlichen,  laut  werdenden  Ausdruck  der 
politischen ,  ökonomisch  ■  geographischen  und  wirtschaftlichen 
Verhältnisse  des  Landes. 

Nachdem  wir  gezeigt  haben,  wie  die  acbwetzerischea  Ver- 
hjÜmissQ  in  ihrer  heutigen,  durch  die  Gesetzgebung  teilweise 
nicht,  teilweise  nur  sehr  langsam  modilizierbaren  Gestaltung, 
von  einem  höheren  Standpunkte  betrachtet,  in  ihrem  Wesen 
dem  Zentralbanksy Stern  widersprechen,  und  wie  diese  Tat- 

sache in  dem  Widerstand  in  Volk  und  Räten  Ausdruck  ge- 
funden hat,  so  möchten  wir  nun  die  praktischen  Kön- 

ne «u  e  n  b  e  n  andeuten ,  welche  die  Durchfuhrung  des  be- 
ireffenden Systems  zur  Folge  haben  wUrde. 

Die  Schwierigkeit  unserer  Aufgabe  liegt  darin,  dafs  es 
sich  um  keine  Katastrophe  handelt,  sondern  lediglich  um  eine 
Unmenge  von  weit  im  wirtschaftliehen  Leben  des  Landes 
nachwirkenden  Störungen,  deren  ji;de  einzelne,  an  und  für 
sich  betrachtet,  als  ziemlich  geringfügig  erscheinen  mufa  und 
sich  oft  unmöglich  in  Zahlen  ausdrücken  läfst.  Man  muüs 
aber  im  Auge  behalten  einerseits,  dafs  kleine  Summen  t^r  ein 
kleinen  Land  wie  die  Schweiz  von  Bedeutung  sind,  und 
andererseits,  dafs  nicht  nur  das  mathematisch  Mefsbare 
Realitfit  besitzt. 

Dali  die  Sache  der  Emissionsbanken  von  derjenigen  des 
Volkswohls  nicht  zu  trennen  ist,  dafs  Tausende  und  aber 
Tausende  daran  interessiert  sind,  dafs  sie  keine  Störung  und  Ab- 
achwlichnng  erleiden  dürfen,  davon  zeugt  der  Widerstund,  der 
■ich  in  weiten  Kreisen  zu  ihren  Gunsten  kundgegeben  hat.  Dafs 

T  diese  Banken  an  der  geplanten  Änderung  nichts  zu  ver- I 
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lieren,  ia,  weil  sie  sich  freier  bewegen  würden  ̂   nur  zu  ge- 
winnen nätten,  das  widerlegt  ihr  Sträuben  schon  Rent&gend  — 

sie  mtlssen  doch  selbst  das  feinste  Gefühl  fbr  ihre  eigenen 
Interessen  besitzen. 

Zuerst  würde  die  Operation  der  Noteneinziehung  — 
ganz    abgesehen    von    ihrer    grofsen   Raschheit   —   eine   un- 
Sleich  bedenklichere  als  in  anderen  Ländern  sein,  weil  sie 
en  meisten  Banken  oder  den  für  ihre  Verbindlichkeiten 

haftenden  Kantonen  eine  erhebliche  finanzielle  Leistung  auf- 
bürden wtlrde.  Da  bei  21  Banken  —  deren  bewilligte 

Emission  60,3  ̂ /o  der  Gesamtemission  ausmacht  —  die  nicht 
in  bar  gedeckten  60  ̂ /o  der  Notenzirkulation  nicht  durch 
Hinterlage  von  Wertschriften  oder  durch  das  Wechselporte- 

feuille gedeckt,  sondern  nur  durch  die  Kantone  garantiert 
sind,  so  wäre  infolge  dieses  Umstandes  ein  Kapital  von 
ca.  55  Mill.  Frk.  zu  beschaffen. 

Dann  fkllt  natürlich  in  derselben  Zeit  der  Gewinn  aus 
der  Notenemission  aus.  Wie  hoch  ist  er  anzuschlagen?  Bei 
einem  Diskontosatz  von  3^/o  —  unter  Berücksichtigung  von 
50  ̂ /o  Bardeckung,  von  ̂ Uo^lo  eidgenössischer  Kontrollgebtthr, 
von  V2  ̂ /o  kantonaler  Notensteuer,  den  Kosten  fUr  Ankauf  und 
Ersatz  von  Notenformularen  und  dem  Anteil  an  den  allge- 

meinen Verwaltungskosten  der  Bank  —  dürfte  er  nach  dem  urteil 
gewiegter  Fachmänner  auf  die  Emissionssumme  bezogen  netto 
V«  ̂ ^o  nicht  überschreiten  ^®.  Bei  der  gegenwärtigen  Emission, 
die  um  228  Millionen  schwankt,  würde  das  Frk.  1140000 
ausmachen.  Da  der  durchschnittliche  offizielle  Diskontosats 
in  den  zehn  letzten  Jahren  3,88  erreicht  hat  (im  J.  1900 
4,88^/0),  so  dürfte  diese  Summe  um  mehrere  Tausend  höher 
angeschlagen  werden.  Doch  sehen  wir  davon  ab,  mit  Rück- 

sicht auf  die  von  Zeit  zu  Zeit  zum  Zwecke  der  Noteneinlösung 
entstehenden  Kosten  der  Thalerbeschaffung. 

Wenn  man  dem  Nettogewinn  von  Frk.  1140000  den 
Betrag  der  kantonalen  Notensteuern  und  Depositengebühren 
von  rund  Frk.  1216000  zuzählt,  so  bekommt  man  die  Summe 
von  Frk.  2400000,  welche  den  Nutzen  darstellt,  den  die 
Kantonalstaaten  aus  der  Emission  ziehen,  und  um  welchen  mit 
Entziehung  des  Emissionsrechtes  ihre  Gesamtnettoeinnahmen 
aus  den  Emissionsbanken  (1900  rund  Frk.  3675000)  verkürzt 
sein  würden**. 

Es  ist  behauptet  worden,  dafs,  indem  das  Wegfallen  der 
Steuerabgabe  eine  Entlastung  der  Banken  bedeutet,  die  Kan- 

tone auf  dieselbe  Summe  wie  früher  in  der  Form  eines  um 

so  gröfseren  Nettogewinnes  rechnen  könnten.  Aber  —  ab- 
gesehen davon,  dafs  diese  Behauptung  sich  auf  zwei  Kantone, 

1»  ßotschaft  des  Bundesrates  yom  28.  Okt.  1894.    S.  26. 
1»  Siehe  die  Tabelle  S.  69. 
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Vom  BaDknoteninspektor  mii 

Znsam  menstelluu^ 

der  von    den   Banken   an    die    Kantone 

ertrSpiisse,   Banknot  enstenern  und 
im  J.  1900. 

,(Al8  Reinerträgnis  ist  die  Verxinsang  über  4" 

^H  im 

^^ft(Al8  Reinerträgnis  ist  die  Verx 

^^E  An  den 

^^1  Kanton 
^^B  Kantone            abgeliefertes 

^p  Kein- 
■  ertrÄgnis 

■T  ytk. 

abgegebenen    Rein- 
Depotgebahren 

hinauH  Teratanden.) 

Depot- 
ibflhren 

St.  Gatleu 
Basel- Land 
Bern .     .     . 
Tbiueaa 
GiAubünden 

Appenzell  A.- Zürich   .     . 
Freibnrg    . 
Uri    .    .    . 

N'idwaldeQ 
Nenenbarg 
äcluiSTb  aasen 
GUnu  . 
Solothuni 
Obw«lden 

Scbwyi. 

Aawu** 

Frlt. 

110  000 
59000 
310000 
105  000 
300  000 
244134 
133571 
50  000 

325  351 

104  667 
184  000 
4262.5 

Frk. 

194  263 

114406 
35949 
23943 3007 

1356 

59000 

424  406 141551 

S23  943 

312994 
133  571 
207329 
355  707 

119  967 

213908 42625 

TSÜT 2  458  191 13  507 
3674  7.i7 

tue die  weder  eine  Staatsbank   nocb   einen  Aktienanteil  an  einer 

[otenbank   besitzen,   nicht   beziehen   könnte   —   so  hätte   aie 
dann  einen  Sinn,    wenn  die  betreffende  Entlastung  unter 

obehaltung  des  Notenrei-htes  geschähe.     Allein  wUrde  in  der 
Tat  die  Steuerquelle  mit  der  Steuer  wegfallen. 

Eine  ungleich  beachtenswertere  Einwendung  ist  die,  dais 

die  Banken  durch  Vennelirung  ihrer  nun  weniger  gebundenen 

Tätigkeit    und    Ausdehnung    ihres    Oeschäftskreiaes    den    be- 

■■  B««itzt  die  Ufilfte  des  Kapital«  seiner  Kaotonalbank ;  dii 
Ifte  eehOrt  Privataktionfiren. 

'■Besitzt  DDT  sehr  n-enige  Anteile  der  .BiLoque  Cantanale  V'audoi 

idere 
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trefienden  Ausfall  auszugleichen  vermöchten.  Das  ist  zweifel- 
haft. Denn  hier  wieder  werden  sie  in  einer  ganz  eigen- 

tümlichen und  ungewöhnlich  ungünstigen  Lage  stehen.  Denn 
gerade  in  der  Zeit,  wo  sie  mit  den  erwähnten  Schwierigkeiten 
zu  kämpfen  haben  werden,  wird  ihnen  eine  bisher  nicht  da- 

gewesene Konkurrenz  entstehen,  mächtiger  als  jede  frühere,  — 
in  der  Form  der  Zentralbank,  die  stets  als  das  grOfste 
schweizerische  Kreditinstitut  gedacht  worden  ist. 

Der  allerdings  sehr  beschränkte  Geschäftskreis  dieses 
letzteren  würde  sich  doch  mit  dem  ihrigen  teilweise  decken. 
Die  Hypothekar-  oder  sonstigen  langfristigen  Leihgeschäfte 
hätten  keine  Beeinträchtigung  zu  erleiden.  —  Aber,  wenn 
auch  die  Zentralbank  die  Gelddepositen  nicht  verzinst,  so 
werden  sie  ihr  doch  massenhaft  zuniefsen  —  das  Beispiel  der 
Zentralbanken  des  Auslandes  bürgt  dafür  —  und  die  Ein- 

führung eines  Scheck-  und  Giroverkehrs  ungefähr  nach  dem 
Muster  der  deutschen  Reichsbank  dürfte  diese  Bewegung  noch 
bedeutend  befördern  ̂ ^.  Da  nun  die  Zentralbank  kaum  sich 
neue  Gebiete  wird  aufschliefsen  und  Kategorien  von  Geldern^ 
die  bisher  im  Verkehr  und  Privatkassen  blieben,  wird  an  sich 
ziehen  können,  so  werden  naturgemäfs  die  bei  ihr  deponierten 
Summen  teilweise  aus  den  früheren  Emissionsbanken  gezogen 
werden.  Ähnlich  würde  es  im  Diskontogeschäft  und  Lomb^rd- 
verkehr  sein.  Wenn  dieselben  bei  den  meisten  heutigen  Noten- 

banken nicht  das  Hauptgeschäft  bilden,  so  wiesen  doch  die 
Generalmonatsbilanzen  im  Jahre  1900  für  Wechselforderungen 
durchschnittlich  rund  230,8  Mill.  Frk.  auf  (wovon  ̂ U  auf  die 
4  Banken  mit  beschränktem  Geschäftskreise  entfielen),  so  dafs 
nicht  gesagt  werden  kann,  die  Banken  hätten  in  dieser  Hin- 

sicht nichts  zu  verlieren.  Man  wirft  nun  ein,  die  bisherigen 
Banken  „wären  in  erster  Linie  dazu  berufen,  als  Zwischen- 

glieder zwischen  Handel  und  Industrie  einerseits  und  der 

Zentralnotenbank  andererseits  zu  dienen^,  und  diese  könnte 
ihnen  „als  ßediskontierungsstätte  zu  niedrigen  Sätzen  einen 
schönen  Nutzen  gewährleisten"*^.  Wir  glauben,  dies  könnte 
nur  dann  in  gröfserem  Mafsstabe  der  Fall  sein,  wenn  die 
Zentralbank  nur  mit  drei  Unterschriften  versehene  Wechsel 
diskontierte.  Denn  sind  nur  zwei  Unterschriften  erforderlich, 
so  wird  man  ungleich  häufiger  das  Giro  der  Kantonalbanken 
entbehren    und   sich    ohne   Vermittlung   an    die   Zentralbank 

2*  »Der  Giroverkehr  ist  es  unbedingt,  der  bei  der  Banque  de 
France  und  der  deutschen  Reichsbank  diesen  grofsen  Metallbestand 
mit  sich  gebracht  hat",  etc.  H.  Nationalrat  Hirter.  Deutsche  Bericht- 

erstatter der  Kommissionsmehrheit.  Amtl.  Stenogr.  Bull,  der 
Bandesversammlung.    Juni  1899.    S.  190. 

'^  E.  Feibeimann,  Die  schweizerischen  Notenbanken, 
in  der  „Zeitschrift  für  die  gesamte  Staatswissenschaft^.  1897. 
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können'*.     Nuu,   weder   im  ersten,   noch  im  zweiten 
ikentwurf  ist  vom  Erfordernis  einer  dritten  Unterschrift  die 
e  gewesen,   und  es  würde  in  der  Tat  den  in  der  Schweiz 

"eferten  Gewohnheiten  zuwider  sein.     Und  nicht  nur  mit 
■hen  njateriellen  Momenten,    sondern   auch   mit  den  mora- 
hen  Imponderabilien    miifs  gerechnet   werden.     Wer  weifs, 
welchem  Mafse  die   bisherigen  Institute   ihr   Ansehen   and 
e  Popularität  zu  Gunsten  der  Zentralbank  einbüfsen  werden? 
Kurz,   es  ist,   wenn  auch  nicht  gewifs,   so  auch  gar  nicht 

«UBgeachloasen,  dafs  der  sonstige  Gewinn  der  achon  des  Noten- 
▼ortciies  beraubten  Banken  durch  die  Konkurrenz  des  mäch- 

en Ankömmlings  verkürzt  würde. 
Was    eine    solche   Eventualität  viel    bedenklicher    macht, 

es  3onst  der  Fall  wäre,  und  die  Vorsicht  gebietet,  ist  der 
mstand,  dafs  die  Interessen  der  Notenbanken  mit  denjenigen 
sr   kantonalen   Finanzen    aufa   engste   verbunden   sind.     Die 
[otensteuern  und  der  Ertrag  der  Kantonalbanken  bilden  eine 

:1wdeutende  Einnahmequelle   der  Kantone.     Ein  Teil   tliefst  in 
'die  Staatskasse  zur  Verwendung  des  Fiskus,  behufs  Deckung 

~  ir  Verwaltungsausgaben.     Der  Rest  wird  filr  diverse  Zwecke rbraucht,   z.  B.  zur  Tilgung  der  kantonalen  Strafsen schuld 
id    zur    Amortisation    der    Eiscnbahnanleihe    (Grau blinden), 

landwirtschaftlichen  Zwecken,    Fonds   für   Hilfe   bei 
lementarkatastrophen  etc.  (Aargau).     Luzem   hat   1897  Frk. 

"  '32   an   die   kantonale   Armenkasse   abgeliefert;    Freiburg ist  mit  diesem  Gewinne  die  Universität  (1897:  80000  Frk.), 
lorgt   den  ganzen  Dienst  der  Verzinsung  und  Amortisation 

der    Anleihe     filr    ihr    Dctationskapital    von     Frk.     15000  000 
and  hilft  aufserdem  noch  mit  an  der  Verzinsung  und  Amorti- 
,don  der  Staatsschuld,  anno  1H97  im  Betrage  von  149fi82" 

B.   w.     Man    stelle   sich    eine    Störung    dieser  Verhältnisse 
I     —     Allerdings     sollte    der     eventuelle    Reingewinn    der 

_jntralbank  nach  angemessener  Verzinsung  des  Kapitals  und 
der  Einlage  in  den  Reservefonds  gröfstenteils  oder  sogar  ganz 
den  Kantonen  zufallen.     Er  ist  aber  eine  absolut  unbekannte 
Gröfse.     Von  jeher  übrigens  sind  Gegner  wie  Herr  Bundesrat 

Hauaer  uod  Herr  Cramer-Frey  darüber   einig  gewesen, 
Amü  mftn  sich  von  diesem  künftigen  Ertragnis   nicht  allzuviel 

**  Wenn  die  Bank  von  Frankreich  viel  mehr  ala  die  deutsche 
Beichsbank  den  Charakter  einer  Rediskontobänk  besitzt  (was  schon 
MU  der  Verfallzeit  der  Wci'hsel,  die  bei  der  ersten  27'/i,  bei  dur  zweiten 
4&  Tage  noch  zu  laufen  haben,  zu  ersehen  ist),  so  ist  das  meistcnleilB 
iof  die  TatsHche  zu rüi^kzu fähren,  dafs  bei  der  ersten  die  dritte  Unter- 

'ititt  erfotderlich,  während  sie  in  Denlscliland  nur  fakultativ  ist. 
«  Siehe  in  „Zeitschrift  f.  Schweiz.  Slatistik"  1890,  II.  Bd., 
ichtniigcn  über  den  FinanKhaushalt  der  Kantone  und 
Beziehungen  zum  Bnnde   von  Dr.  Jncob  Steiger  in  Bern. 

pMB  dnnen  wir  die  obigen  Einzelheiten  entnehmen. 
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versprechen  sollte.  Im  besten  Falle  wird  in  den  kantonalen 
Etats  an  die  Stelle  einer  sicheren,  festen  Einnahme  eine 
ungewisse  treten. 

Wir  haben  damit  die  Erörterung  des  zweiten  Haupt- 
punktes des  Problems  beendet  und  fassen  unsere  auf  inn 

oezü^lichen  Schlüsse  in  folgender  Weise  zusammen: 
Wie  auf  politischem  Gebiete  weder  Königtum  noch  Demo- 

kratie als  die  absolut  beste  Staatsform  gelten  darf,  sondern 

E*  de,  je  nach  Gröfse  und  Kulturstufe  des  in  Frage  kommenden 
andes  die  bestgeeignete  sein  mag,  —  wie  die  Frage :  Staats- 

bank oder  Privatbank?  je  nach  den  bisherigen  GewohnheiteUi 
nach  Charakter  und  Sitten  der  Einwohner  und  nach  der 

politischen  Ordnung  in  jedem  einzelnen  Falle  beantwortet 
werden  mufs,  —  so  darf  auch  keine  Bankordnung  als  die 
einzig  richtige  hingestellt  werden  und  überall  willkürlich  auf- 

gedrängt werden. 
Eine  gewisse  Bankordnung  ist  das  Produkt  bestimmter 

Verhältnisse  und  wird  sich  nur  ähnlichen  anpassen  können. 
Das  Monopolbanksystem  setzt  eine  starke  Konzentration 

resp.  Unterordnung  auf  dem  ökonomischen  oder  politischen 
Geoiete  voraus.  —  Es  widerspricht  deshalb  wesentlich  den 
schweizerischen  Verhältnissen.  Im  Widerstand,  auf  welchen 
die  Versuche  seiner  Einführung  in  dieselben  gestofsen  sind, 
mufs  man  einen  Beleg  für  das  Vorhandensein  dieses  Wider- 

spruches erblicken,  sowie  eine  natürliche  Folge  dieses  letzteren 
in  den  besonders  zahlreichen  materiellen  Bedenken,  die  mit 
der  praktischen  Durchführung  verbunden  sind. 

Das  heutige  Notenbankwesen  der  Schweiz,  welches  das 
Bild  der  reinen  Zusammen  Ordnung  bietet,  ist  nur  der  nattlr- 
liche  Ausdruck  ihrer  föderalistischen  Verfassung,  sowie  ihrer 
Dezentralisation  auf  dem  Handelsgebiete  und  ihres  Mangels 
an  einem  unbestritten  führenden  Kreditplatz. 

Die  beiden  Glieder  hängen  so  zusammen,  dafs  eine 
gröfsere  Verschiebung  oder  Änderung  des  einen  entsprechende 
Modifizierung  des  anderen  voraussetzt. 

Die  ökonomische  und  politische  Gestaltung  eines  Landes 
aber  ist  durch  die  Gesetzgebung  teilweise  nur  langsam,  teil- 

weise nicht  modifizierbar. 

Darf  man  daraus  schliefsen,  dafs  auf  eine  Reform  des  schweize- 
rischen Notenbankwesens  im  Sinne  einer  Zentralbank,  die  wir 

oben  als  erstrebenswert  bezeichnet  haben,  verzichtet  werden  mufs? 
Nein,  allein  man  mufs,  wenn  man  an  dem  Gedanken  überhaupt 
festhalten  will,  und  aufrichtig  wünscht,  zu  einem  praktischen 
Resultat  zu  gelangen,  in  der  Erkenntnis  der  Eigenartig- 

keit der  Verhältnisse  und  der  besonderen  Schwierigkeiten, 
die  ein  solches  Vorhaben  bietet,  eine  Bankfonn  zu  finden 
suchen,     die    der    historischen    Entwicklung    entspricht,    die 
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einigemiarsen  eine  Ausbildung  und  Vollendung  dee  Bestehenden 
bedeutet;  man  mufs  in  allererster  Linie  diejenigen  Elemente 
bei  der  neuen  Schöpfung  und  fUr  ihr  Gedeihen  interesBiarcn, 
die  bisher  den  Hauptwiderstand  geleistet  haben.  Taktisch 
sowohl  als  prinzipiell  ist  die  weitgehendste  Berücksichtigung 
der  Kantone  und  ihrer  Notenbanken  geboten. 

^^m  3,     Die  vorgeschlagene  Litsitng. 

Es  soll  nun  unsere  Aufgabe  sein,  die  Art  der  Lösung 
anzudeuten,  welche  uns  das  heikle  Zentralbankproblem  im 
Lichte   der  von    uns  gewonnenen  Schlüsse  zuzulassen  scheint. 

Zunächst  können  wir  unmöglich  eine  mit  Priratkapital 

au^erUstete  und  unter  mehr  oder  weniger  bedeutender  Mit- 
wirkung von  Privaten  verwaltete  Aktienbank  befürworten. 

Kicht  dafs  das  System  an  und  für  sich  uns  unsympathisch 
sei  —  darüber  haben  wir  uns  früher  ausgesprochen.  Aber  es 
würde  hier  im  Widerspruch  zu  historisch  gewordenen  Ver- 

hältnissen stehen,  da  die  meisten  Emissionsbanken  als  staat- 
liche Institute  entstanden  sind,  und  bald  mUfste  sich  ein 

in  diesem  Sinne  gefafster  Entwurf  als  praktisch  aussichtslos 
herausstellen,  —  Denn  die  bisherige  Erfahrung  kann  darüber 
keinen  Zweifel  walten  lassen,  dafs  die  Kantone  und  Kantonal- 

banken, an  deren  Widerstand  zwei  Entwürfe  nacheinander 
gescheitert  sind,  eich  am  allerwenigsten  zu  Gunsten  von 
Privaten  ihrer  Rechte  und  Gewinne  entblöfsen  würden,  und 
dafs  andererseits  im  gröfsten  Teile  dos  Volkes  das  entschiedenste 
Mifstraucn  gegenüber  dem  Privatkapital  herrscht.  Käme  etwa 
in  der  Bundesversammlung  ein  Prlvatbankgesetz  zu  stände, 
so  würde  es   unbedingt  einem  Referendum   zum  Opfer  fallen. 

Ein  solches  Los  ist  der  Staatsbank  mit  Beteiligung  der 
Kantone  zu  Teil  geworden,  so  dafs  von  ihr,  jedenfalls  vor- 

läufig, keine  Rede  mehr  sein  kann.  Die  Motion  Scherrer- 
Fütlemann,  die  darauf  hinausgeht,  einen  neuen  Entwurf 
wesentlich  auf  dieser  Grundlage  aufzubauen,  aber  diesmal  mit 
möglichster  Berücksichtigung  der  Kantonalbanken,  liälte  nur 
in  dem  Mafse  eine  gröfsere  Aussieht  auf  Erfolg,  wie  diese 
Berücksichtigung  sUttfinden  würde.  Dieselbe  könnte  aber 
schwerlich  eine  genügende  sein.  Und  die  Beteiligung  des 
Bundes  am  Kapital  würde  —  wenn  auch  auf  die  Hälfte  oder 
ein  Drittel  etwa  reduziert  —  den  Widerstand  dericnigen  sich^ 
hervorrufen,  welche  die  Möglichkeit  einer  Verscnmelzung  von 
Staatskredit  und  Bankkredit,  sowie  die  Haftbarkeit  dos 
Bundes  —  die  ausgedrückt  oder  nicht,  jedenfalls  bestehen 

würde  —  durchaus  vermeiden  wollen.  W'ir  glauben,  man 
mOfste  wenigstens  vorläufig  auf  eine  solche  Beteiligung  über*  ^^ 
haupt    verzichten.      Denn    während    die    Bedenken,    die    sie.         ̂ ^^ 

L   J 
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ihrer  Notenemission ,  mit  ihren  Quoten  eine  etwas  höhere 
Stellung  einnähmen  als  ihnen  auf  Grund  der  Bevölkerung 
allein  zukäme,  so  kann  das  angesichts  ihrer  hervorragenden 
Bedeutung  als  Bankplätze  nur  als  eine  glückliche  Korrektur 
begrtlfst  werden. 

Was  nun  die  Zulassung  eines  Teiles  des  Kapitals  zur 
öffentlichen  Zeichnung  betrifft,  so  trennt  sich  unsere  Ansicht 
bekannter  Gründe  wegen,  von  derjenigen  des  Handels-  una 
Industrievereins.  Doch  dürfte  vielleicht  diese  Differenz  sich 

—  bei  näherer  Betrachtung  —  als  keine  fundamentale  heraus- 
stellen. Denn  die  „Grundzüge  vom  März  1897"  sahen  gänzlidi 

von  einer  Privatbeteiligung  ab,  die  also  als  eine  entbehrliche 

erschien.  Und  wenn  ihr  später  im  „Entwurf"  ein  PlatK 
gewährt  wurde,  so  mag  es  mehr  einem  formalen  Umstände 
zuzuschreiben  sein.  Die  Handelskammer  stand  nämlich  auf 
dem  Standpunkte,  dafs,  nachdem  die  Staatsbank  verworfen 
worden  war,  die  Lösung  nun  auf  Grund  der  anderen  Möglich- 

keit zu  suchen  sei.  „Da  die  Verfassung",  sagte  sie,  „die 
Errichtung  einer  Aktienbank  vorschreibt,  mufste  zur  Bildung 
des  Grundkapitals  der  Bank  das  Privatkapital  zugelassen 
werden  —  einen  anderen  Sinn  wird  man  dem  Wort  Aktien- 

bank  schwerlich   unterlegen   können",   und  weiter:    „Hierbei 
werden   dem    Privatkapital    zwei   Fünfteile    zugewiesen. 
Dieser  Betrag  erschien  genügend,  um  dem  Institut  den  Charakter 
eines  Aktieninstituts  zu  wahren  ....** 

Da  kein  anderer  Grund  für  die  Privatbeteiligung  ange- 
führt, und  sie  auf  den  kleineren  Teil  beschränkt  wird,  so 

dürfte  man  nicht  unberechtigt  annehmen,  dafs  sie  keinen 
anderen  Zweck  hatte ,  als  den  Entwurf  verfassungsmäfsig 
unanfechtbar  zu  machen.  Hoffentlich  also  dürfte  sich  der  von 
uns  befürwortete  Vorschlag  der  prinzipiellen  Zustimmung  des 
einflufsreichen  Vereins  erfreuen. 

Dieser  Vorschlag  —  abgesehen  von  dem  für  uns  aus- 
schlaggebend gewesenen  Moment,  dafs  er  den  geschichtlich 

gewordenen  Verhältnissen  Rechnung  trägt  —  weist  zwei  Haupt- 
merkmale auf,  die  geeignet  sind,  eine  Einigung  der  gegne- 

rischen Gruppen  herbeizuführen:  Einerseits  wäre  die  Bank 
mit  staatlichem  Kapital  bestellt.  Das  Privatkapital  wäre  — 
[mit  Ausnahme  von  ca.  V?,  das  durch  die  Vermittelung  der 
Privatnotenbanken  aufgebracht  sein  würde]  ausgeschlossen, 
was  seine  Gegner  zufrieden  stellen  dürfte.  Andererseits  aber 
wäre  dieses  staatliche  Kapital,  weil  es  nicht  dasjenige  des 
Bundes  wäre,  nicht  mehr  mit  denselben  Bedenken  verbunden. 
Die  Bank  besäfse  naturgemäfs  eine  vom  Bunde  absolut  unab- 

hängige juristische  Persönlichkeit.  Eine  Haftbarkeit  bestände 
seitens  des  Bundes  rechtlich  gar  nicht,  und  moralisch  so 
wenig,  wie  es  bei  einem  unter  seiner  Mitwirkung  und  Aufeicht 
verwalteten  Institut  überhaupt  möglich  ist.     Und  der  Einwurf 



einer  leichten  Verschmelzung  von  Bundeti-  und  Bankkredit 
wäre  nicht  mehr  am  Platze,  als  wenn  ee  sich  um  eine  mit 
Privatkapital  ausgerüstete  Bank  handelte. 

Was  die  Verwaltung  betrifft  —  wobei  es  nicht  unsere 
Aufgabe  ist,  aufs  einzelne  einzugehen  —  so  müfsten  die  Befug- 

nisse des  Bundes,  unserem  Grundgedanken  entsprechend, 
weniger  umfassend  sein,  als  es  bei  den  beiden  bisherigen  Ent- 

würfen der  Fall  war.  Eine  solche  Einschränkung  dürfte  um 
SU  unbedenklicher  vorgenommen  werden  können,  als  sie  nicht 
za  Gunsten  von  Privateinflüaaen  und  Interessen  erfolgen 
würde.  Der  Bankrat  wäre  ansschliefslich  mit  Vertreten  der 

Eantone  und  der  bisherigen  Banken  bestellt  —  und  zwar  so, 
daffl  gewisse  Kantone  wie  Zürich,  Bern,  Basel,  Genf  etc. 
immer  vertreten  sein  würden.  Der  Bund  hätte  etwa  blofs  aus 
einer  ihm  vom  ßankrate  vorzulegenden  Namensliate  die  drei 
Mitglieder  des  Direktoriums  zu  wählen,  die  Jahrearechnung  zu 
fenehmigen  und  durch  Inspektoren  eine  Kontrolle  auszuüben, 
lu  bemerken  ist,  dafs  die  Beteiligung  der  Emissionsbanken 

die  oft  mit  Recht  verlangte  Mitwirkung  von  Sachkundigen 
und  in  täglicher  Berührung  mit  der  Geschäftswelt  stehenden 
Elementen  sichern  würde. 

Unser  erster  Vorschlag  galt  der  Zusammenstellungaart 
des  Bankkapitals.  Wir  haben  nun  einen  zweiten  anderer 
Natur  zu  machen. 

Wir  sind  nämlich  dazu  gekommen,  einen  Gedanken  wieder 
aufzunehmen,  der  bereits  I89ö  in  einem  als  Broschüre 
erschienenen  Vortrag  von  Herrn  Dubois,  dem  Direktor  der 
Banque  Cantonale  Neuchäteloise,  befürwortet  worden 
t",  und  damals  bei  den  Gesetzgebern  —  zwar  in  der  be- 
mders  ungünstigen  Zeit,  wo  die  absolute  „Kücksichtslosigkeit" 

raltete  —  geringe  Beachtung  und  wenig  Beifall  gefunden  hat. 
Von   zwei   verschiedenen   Seiten   aus   sind    wir  dazu   ge- 
men: 

Einerseits  geschah  es,  indem  wir  von  der  Frage  des  Ge- 
schfiftskreises  des  Zentral  in  sti  tu  les,  von  den  an  sie  anknüpfen- 

den Bedenken  einer  für  die  bisherigen  Notenbanken  schädlichen 
Konkurrenz,  und  von  der  auch  damit  in  Verbindung  stehenden 
Frage  des  Filialennetzes  ausgingen,  dazu  trat  die  Erwägung  der 
bedeutenden  Kosten,  die  aus  der  Errichtung  von  Zweiginati  tuten 
erwachsen  würden,  und  des  Ümstandes,  dafs  auf  vielen  Plätzen 
kein  Bedürfnis,  die  Banken  zu  vermehren,  vorhanden  ist, 
und  endlich  war  bestimmend  das  Bestreben,  die  vorhandenen 
Elemente  zu  benutzen.  Andererseits  ist  unser  Gedankengang 
folgender  gewesen: 

Die  Bank  von  England  und  ilie  Bank  von  Frank- 
•ich  sind  mit  der  Zeit  allmählich  zu  Konzentrationspunkten 

'  Bereits  im  ersten  Teil  erwähnte  Schrift. 

^Bonde
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geworden,  denen  die  übrigen  Banken  ihres  resp.  Landes  ihre 
eld Vorräte  überweisen.  Sie  verlieren  mehr  und  mehr  den 

Charakter  gewöhnlicher  Kreditinstitute,  um  denjenigen  von 
Rediskontobanken  anzunehmen.  Sie  fungieren  menr  und  mehr 
als  Verbindungsglied  zwischen  den  übrigen  EreditinstituteiL 
die  ihrerseits  zu  Mittelgliedern  zwischen  der  Zentralbank  una 
dem  Publikum  werden,  mit  dem  dieselbe  immer  weniger  in 
direktem  Verkehr  steht.  Dieselbe  Erscheinung  macht  sich, 
wenn  auch  in  geringem  Mafse,  ebenfalls  bei  der  deutschen 
Reichsbank  bemerkbar,  und  mehr  oder  weniger  bei  Zentral- 

banken anderer  Länder. 

Die  spezifische  Rolle  einer  Zentralbank  ist  nicht,  auf  dem- 
selben Gebiete  wie  die  anderen  Banken  zu  arbeiten,  als  Vermittler 

zwischen  dem  kapitalbietenden  und  kapitalbegehrenden  Publi- 
kum zu  dienen,  sondern  als  Vermittler  zwischen  den  Banken 

selbst,  als  verbindendes  und  leitendes  Organ  im  Bankwesen 
zu  fungieren,  —  nicht  neben  den  übrigen  Instituten  als  ihr 
Konkurrent  aufzutreten,  sondern  mitten  unter  ihnen  den- 

selben als  Rückhalt  zu  dienen. 

Ist  das  ihre  spezifische  Rolle,  so  ist  es  auch  ihre  end- 
gültige. 

Die  Tendenz  einer  Zentralbank,  im  Prozefs  der  Arbeits- 
teilung, geht  dahin,  sich  immer  ausschliefslicher  zu  einer  Bank 

der  Banken  auszubilden. 
Wäre  es  nun  unmöglich,  die  schweizerische  Zentralbank, 

von  vornherein,  rechtlich  als  eine  reine  Bank  der  Banken 
einzurichten?  —  Diese  Form,  die  man  sich  als  Ende  des 
Prozesses  vorstellen  kann,  wäre  zugleich  von  allen  am  besten 
dazu  geeignet,  die  bestehenden  Verhältnisse  ungestört  zu  lassen 
und  zu  benutzen. 

Herr  Dubois,  dem  wir  uns  von  hier  ab  in  der  Haupt- 
sache anschliefsen ,  hat  ein  System  vorgeschlagen,  wodurch 

die  Zentralbank  ausschliefslicn  mit  „accreditierten  Banken* 
(banques  accr^ditöes,  wie  er  sich  ausdrückt),  in  Geschäfts- 

verbindung stehen  würde.  Solche  wären  sämtliche  heutigen 
Emissionsbanken.  Zu  folgenden  Geschäften  wäre  die  Zentral- 

bank befugt: 

1.  zur  Ausgabe  von  Banknoten  (ausschliefsliches  Recht), 

2.  zum  Rediskontieren  des  Wechselportefeuilles  der  accre- 
ditierten  Institute,  wodurch  die  Noten  in  die  Zirkulation 
getrieben  werden  würden, 

3.  zur  Annahme  von  verzinslichen  und  unverzinslichen 

Geldern  im  Depositen-  und  Giroverkehr. 
Das  Portefeuille  der  Zentralbank  würde  einerseits  die 

gröfste  Sicherheit  bieten,  da  das  von  ihr  diskontierte  Papier 
immer,  neben  den  heutzutage  erforderlichen  zwei  Unterschriften, 
noch  mit  dem  Indossament  einer  accreditierten  Bank  versehen 



sein  würde.  Es  würde  andererseits  die  gröfate  Liquidität 
besitzen,  weil  im  allgemeinen  das  Papier  kürzere  Zeit  vor  dem 
Verfall  zur  Rediskontierung  gelangen  wUrde  —  und  da  eine 
Notenzirkulation  gerade  so  viel  wert  ist  wie  ihre  Deckung, 
HO  dürfte  sich  die  einheitliche  schweizerische  Note,  die  aufser 

etwa  41)  "/q  gesetzlicher  Metalldeckung  durch  ein  Portefeuille 
erster  Qualität  garantiert  wäre,  des  besten  Vertrauens  weit 
über  die  Landesgrenze  erfreuen. 

Da  die  Banknote,  deren  Monopol  die  Zentralbank  besitzen 
würde,  dem  Verkehr  unentbehrlich  ist,  so  würde  es  seitens 
der  accreditierten  Banken  an  Diakon  togesucben  nie  fehlen. 
Die  Zentralbank  würde  durch  Modifikation  ihres  Dis- 
kontosatzea  eine  Ab-  oder  Zunahme  dieser  Gesuche,  und 
damit  ein  stärkeres  Zu-  oder  Äbäiefsen  der  Noten,  ein  An- 
scliwellen  oder  Zusammenschmelzen  des  Metallvorrates,  eine 
Verminderung  oder  Vermehrung  der  Zahlungsmittel  auf  dem 
Markt  und  eine  allgemeine  Erhöhung  oder  Herabsetzung  des 
Kreditpreiaes  nach  den  Bedürfnissen  bewirken.  Die  eventuelle 
Verzinsung,  resp.  höhere  Verzinsung  der  Depositen, 
in  Zeiten  einer  Erhöhung  des  Diskontosatzes  würde  zur 
Stärkung  der  Wirkung  dieser  Mafaregel  beitragen.  Die  Aus- 

sicht auf  eine  Zinsvergütung  würde  zum  Liegenlassen  und 
Deponieren  der  Gelder  veranlassen  und  eine  Vermehrung  des 
Barvorrates  zur  Folge  haben. 

Die  Bank  würde  endlich  ein  drittes  direktes  und  wichtiges 
Mittel  b>:-aitzen,  eine  Wirkung  auf  den  Markt  auszuüben.  Es 
handelt  sich  um  den  moralisclien  Einflufs,  den  eine 
Modifikation  ihres  Diskontosatzea,  als  Symptom  f\lr  eine  bevor- 

stehende Spannung  des  Geldmarktes,  für  weitere  Kreise  ge- 
n-innen  würde. 

Die  Zentralbank  hfltte  weder  Filialen  noch  Agenturen, 
Sie  sollte  einen  Metallbestand  zur  Noteneinlösung  bei  den 

accreditierten  Banken  unterhalten,  welche  als  offizielle  Ein- 
Ifisungsstellen  fungieren  würden.  Dieselben  hatten  ebenfalls 
das  Wechselinkasso  unentgeltlich  zu  besorgen. 

Da  sie  alle  im  Kontokorrentverkehr  mit  dem  Zentral- 
institute stehen  würden,  so  wären  auch  alle  Teile  des  Landes 

in  Verbindung  mit  ihm  und  dadurch  untereinander  gesetzt 
Ein  Scheck-  und  Girosystem  würde  sich  aufs  einfachste 
«inrichten  lassen,  wodurch  die  Zahlungen  von  einem  Bankplatz 
nach  dem  anderen  ohne  Geld  Versendungen  durch  einlache 
Buchungen  vor  sich  gehen  wurden. 

Um  unseren  Vorschlag  kurz  zusammenzufassen :  wir  denken 
uns  die  zu  gründende  Monopolnotenbank  als  eine  Kediskonto- 
Depositen-  und  Girostetle  der  bisherigen  Emission sinsli tute,  — 
welche  von  denselben  und  den  Kantonen  finanziell  ausgerlkstet, 
von    ihnen   gemeinschaftlich,   unter  Mitwirkung  und  Aufsicht 

Bundes,    verwaltet    sein    würde.     Dieses   Institut    würde. 
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scheint  uns^  unserem  dreifachen  Wunsch  entsprechencL  dreieiiei 
mit  sich  bringen :  eine  einheitliche,  technisch  vollkommen 
richtig  gedeckte  Note,  eine  einheitliche  Diskonto- und  Währungs- 

politik und  eine  Erleichterung  des  Zahlungsverkehrs.  £s 
würde  somit  das  Ziel,  auf  welches  so  viele  Anstrengungen 
gerichtet  gewesen  sind,  erreicht  werden,  ohne  dals  das  Prinsip, 
welches  einer  der  gröfsten  Kenner  des  Bankwesens.  Adolph 
Wagner,  als  die  Summe  der  Weisheit  fUr  die  Gestaltung  aes 
praktischen  Bankrechtes  aufgestellt  hat:  nämlich,  dats  es 
sich  rät,  „das  in  einem  Land  einmal  geschichtlich  Gewordene 
und  im  wesentlichen  Bewährte  zum  Ausgangspunkte  der 
Reform  zu  machen  und  überhaupt  mehr  nur  erforderlichenfidls 
das  bestehende  Bankrecht  zu  reformieren,  als  es  von  Grund 

aus  nach  einer  doktrinären  Schablone  umzugestalten'^.'' 

4.    Der  revidierte  Artikel  39  der  Bundesverfassung. 

Die  Bankform,  die  wir  vorschlagen,  ist  vielleicht  nicht 
die  beste.  An  der  Richtigkeit  der  Prinzipien  aber,  die  uns 
dazu  geführt  haben,  zweifeln  wir  nicht,  und  wir  sind  der 
Überzeugung ,  dafs  weitere  Versuche ,  das  Problem  der 
schweizerischen  Zentralbank  zu  lösen,  von  ihnen  wenig  werden 
abweichen  können.  Auf  das  kantonale  Element  wird  unter 
allen  Umständen  die  weitgehendste  Rücksicht  genommen  werden 
müssen.  Es  besteht  nun  noch  eine  formale  Frage,  die  wir, 
um  unsere  Aufgabe  vollständig  zu  lösen,  noch  zu  beantworten 
haben:  —  ob  eine  Zentralbank,  wobei  die  Kantone  und  die 
bisherigen  Noteninstitute  überwiegend  oder  ausschliefslich 
beteiligt  wären,  dem  Wortlaut  der  Verfassung  entsprechen 
würde.  Eine  nähere  Betrachtung  des  revidierten  Artikels  39, 
betreffend  Ausgabe  und  Einlösung  von  Banknoten,  empfiehlt 
sich  um  so  mehr,  als  die  Ansichten  über  seine  Interpretation 
ziemlich  weit  auseinandergehen.  Es  handelt  sich  namentlich 
um  dessen  zweites  Alinea.  Dasselbe  sieht  zwei  Eventuali- 

täten vor: 
„Der  Bund  kann  das  ausschliefsliche  Recht  zur  Ausgabe 

von  Banknoten  durch  eine  unter  gesonderter  Verwaltung 
stehende  Staatsbank  ausüben  oder  es  .  .  .  einer  . .  .  zen- 

tralen Aktienbank  übertragen,  die  unter  seiner  Mit- 
wirkung und  Aufsicht  verwaltet  wird." 

Unserer  Ansicht  nach  darf  als  der  allein  richtige  Sinn 
dieses  Absatzes  nur  derjenige  gelten,  welchen  ihm  die  Mehr- 

heit der  Gesetzgeber,  die  ihn  verfafst,  und  der  Stimmabgebenden, 
die  ihn  gutgeheifsen  haben,  beigelegt  hat  Es  ist  auch  der 
einfachste,    derjenige,    welcher   bei    der  ersten  unbefangenen 

'^  Schönbergs  Handbuch,  Art.  Bankwesen. 



Lesung  ins  Auge  fkllt,  und  zugleich,  wie  wir  zeigen  mOcliten, 
derjenige,  welchen  eine  genauere  AuseintinderRetzuDg  hervor- 

treten läTst 

Zunächst,  was  kann  der  Begriff  „Staatsbank"  demjenigen 
von  „Aktienbank  mit  staatlicher  Mitwirkung"  entgegen gesetrt, 
bedeuten?  —  Jedenfalls  keine  Bank,  deren  Kapital  von  Aktio- 

nären aufgebracht  wird.  Ein  staatlich  geleitetes  Institut,  dessen 
Kapital  auasehliefalich  in  Händen  von  Privaten  ist,  wie  die 
deutsche  Reichsbank,  wäre  bei  dieser  ersten  Alternative  nicht 

möglich*".  Die  Heranziehung  von  Aktionären  zur  Bildung 
auch  nur  eines  Teiles  des  Kapitals  und  zur  Mitwirkung  bei 
der  Verwaltung  wäre  hier  ebenfalls  nicht  zulässig.  Denn 
iultte  der  Gesetzgeber  eine  solche  Beteiligung  in  Aussicht 
genommen,  so  hätte  er  sie  auch  expressis  verbi»  erwähnt,  wie 
er  weiter  die  Mitwirkung  des  Staates  bei  der  Aktienbank 
ausdrücklich  hat  bestimmen  müssen,  welche  sonst  nur  alü  ein 
Institut  ohne  irgend  welche  Staatseinmischung  hätte  aufgefafat 

werden  dUrt'en,  —  Die  erste  vorgesehene  Möglichkeit  ist  somit die  einer  ataatlich  dotierten  reinen  Staatsbank. 
Kun  aber  die  »weite  Eventualität:  eine  Aktienbank, 

welche  unter  Mitwirkung  und  Aufsicht  des  Bundes  verwaltet 
wird. 

Was  ist  damit  gemeint? 

a)  Dem  Worte  „Staatsbank"  gegenüber  gestellt,  kann 
der  Ausdruck  „Aktienbank"  kein  vorwiegend  staatliches  Institut 
bedeuten.  Zumal  haben  Gesetzgeber  und  Volk  Anfang  der 

neunziger  Jahre  „Privatbank"  anstatt  Aktienbank  als  gleich- 
bedeutend geläufig  angewendet*". 

b>  Die  Aktienbank  kann  kein  rein  privates  Institut 
sein  (wie  z.  B.  die  Bank  of  England). 

c)  Es  können  aber  auch  nicht  die  Aktionäre  von  der 
Verwaltung  ausgeschlossen  werden,  denn  das  Institut  soll  nicht 
durch  den  Staat,  sondern  unter  seiner  Mitwirkung  ver- 

waltet werden". 
d)  Das  Kapital  wird  durch  Aktionäre  aufgebracht,  aber 

nicht  durch  den  Bund.     Denn  es  ist  nur  von  seiner  Mitwirkung 

**  .Will  der  Band  die  Reibrin^ing  des  Kspitnla  und  das  Risiko 
Jm  Gcschifts betriebe'*  auf  Private  überwätzen.  so  bendiränkt  er  damit 

ancli  seine  BefuKniBse  gegenüber  der  Bankverwsltnng  i  ~ 
wirknngs-  und   AulBiehtsrecht."     W.   ?       '  ..    .       - ings-  um 

,  S,  23. 
Mate 

in^efßhrt,  dafa  die  bereit*  oft  erwgbnte  ofluielle 
.Uateriali^naammliiDg"  den  Untertitel  führte:  „Zur  EDtaeheidung  dex 
FVMge  Stulsbaiik  oder  PrivstbaDk". 

*'  .Naeh  dem  marBgebendea  Art.  H9  der  Bundesverfassung  ist  die 
atueehliefsliche  staatliche  t>citung  der  Privatbank  klar  und  dentlioh 
ansceochlosseD ;  der  VerfassangRarttbel  kcuot  auf  dem  Boden  der  Privnt- 
tank  nur  «ine  Mitwirkung  und  Anfsieht  des  Bundes.*  Botschaft 
gt»in  2S.  Okt  lg94.  S.  5. 

I  rMSubOBCan  XXI  1    -  Godat.  6 
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beim  Betriebe  die  Rede.  Hätte  der  Gesetzgeber  dem  Staate 
eine  finanzielle  Mitwirkung  sichern  wollen ,  so  hätte  er  seine 
Absicht  etwa  durch  das  Wort  Beteiligung  ausgedrückt^ 
welches  er  neben  die  „Mitwirkung  bei  der  Verwaltung*  ge- 

stellt hätte»^ 
e)  Im  allgemeinen  kann  man  sagen :  nur  soviel  kann  bei 

der  Bank  dem  Staate  eingeräumt  werden ,  dafs  sie  noch  als 
eine  Privataktienbank  bezeichnet  werden  kann.  Zum  Beispiel 
müfste  eine  Aktienbank,  worüber  die  Omnipotenz  des  Staates 
so  allumfassend  ist  wie  bei  der  deutschen  Reichsbank,  als  dem 
Wortlaut  der  Verfassung  zuwider  angesehen  werden,  während 
ein  Institut  etwa  nach  dem  Muster  der  Banque  de  France 
ihm  entsprechen  würde. 

Fassen  wir  nun  das  Gesagte  kurz  zusamman:  Die  Ver- 
fassung läfst  freie  Wahl  lediglich  zwischen  1.  einer  reinen, 

vom  Staate  dotierten  Staatsbank  ohne  Privatbeteiligung,  — 
2.  oder  einer  Aktienbank,  ohne  Beteiligung  des  Staates  am 
Kapital,  aber  mit  dessen  Mitwirkung  bei  der  Verwaltui^g.  — 

Diese  Interpretation ,  die  natürlichste,  ist  ursprünglich  in 
Volk  und  Räten  die  allgemein  verbreitete  und  vornehmlich 

diejenige  des  Bundesrats  gewesen®^.  Sie  hat  aber  mit  den 
Jahren  so  sehr  an  Boden  verloren,  dafs  der  zweite  Bank- 

entwurf, wodurch  Bund,  Kantone  und  Private  je  um  ein 
Drittel  am  Kapital  beteiligt  werden  sollten,  in  schroffem 
Widerspruch  zu  ihr  stand.  Wie  ist  es  nun  dazu  gekommen?  — 
Die  Erklärung  liegt  nahe.     Sie  ist  eine  durchaus  menschliche. 

In  der  Zeit,  wo  der  neue  Artikel  39  in  die  Verfassung 
aufgenommen  wurde,  und  seine  Ausführung  noch  dahingestellt 

blieb,  sagte  man  unbefangen  „Staatsbank  oder  PrivaU^ank*', 
„entweder,  oder".  Als  sich  aber  nun  der  Bundesrat  zu 
Gunsten  der  ersten  Alternative  —  das  ist  der  reinen  Staats- 

bank —  entschied,  und  darauf  sein  Entwurf  im  Begriff  stand, 
von  der  Bundesversammlung  angenommen  zu  werden,  da  suchten 
in  der  Furcht  vor  einer  Lebensgefahr,  die  sie  für  ihr  Vaterland 

*2  -Nur  Mitwirkung  und  Aufsicht  in  der  Verwaltung  sichert  Art.  d9 
für  den  Fall  dem  Bunde  zu,  als  er  das  Notenmonopol  einer  zentralen 
Aktienbank  überlassen  würde/  Botschaft  vom  28.  Okt.  1894, 
S.  10.  Siehe  auch  Bericht  des  Handels-  und  Industrievereins 
für  das  Jahr  1898,  S.  22. 

83  Siehe  Botschaft  vom  23.  Okt.  1894,  S.  11  und  12,  und 
Amtl.  Stenogr.  Bulletin  der  Bundesversammlung  März — April 
1895,  S.  666; 

„Gebundene  HJinde  hat  der  Bundesrat  durch  den  Art.  39  der 
Bundesverfassung,  insoweit  als  sowohl  der  klare  Wortlaut  des  Art.  99 
als  die  damalige  vom  80.  Dezember  1^90  datierte  Botschaft  und  auch 
die  Diskussion  in  den  Katen ,  wie  seither  in  der  Presse  keinen  Zweifel 
darüber  aufkommen  läfst,  dafs  wir  .  .  .  nur  die  Wahl  haben  zwischen 
zweien:  zwischen  einer  reinen  Staatebank  .  .  .  und  einer  zentralen 
Aktienbank  ungefähr  nach  dem  Muster  der  bisherigen  privaten  Aktien- 

gesellschaften.'* 



Firtfanten  and  in  erklärlicher  Kampfeshitze,  die  Anhänger  einer 
F Aktienbank  mit  kaufmännischem  Charakter  und  die  Freunde 

[  ier  bestehenden  Banken  um  jeden  Preis  eine  Milderung  des 
I  Mr&ffen  Prinzipes  zu  erlangen  —  und  darüber  vergafsen  sie 
I  den  Wortlaut  der  VerfasBung.  Herr  Ador  zum  Beispiel ,  der 
[•■kh  wieder  1899  fUr  die  von  una  vertretene  Auffassung  mit 

grUfiten  Entschiedenheit  ausgesprochen  hat^*,  Hers  sieb 
oals  darauf  ein,  sii:h  an  einen  Antrag  anzuschliefsen,  wonach 

ine  Beteiligung  den  Privaten  und  den  Kantonen  eingeräumt 
rerden  sollte. 

Nachdem  nun  das  Gesetz  vom  Volke  verworfen  war, 
I  man  in  den  regierenden  Kreisen  wohl  ein,  dafs  man  sich 

auf  einen  vermittelnden  Boden  begeben  mU Este,  um  auf  irgend- 
welche Aussicht  auf  Erfolg  rechnen  zu  dürfen.  Zahlreiche 

Btlrger,  kampfesmude  oder  von  der  dringenden  Notwendigkeit 
einer  Zentralbank  durchdrungen,  verlangten  eine  baldige 
Lesung,  wie  sie  auch  sei:  da  kam  der  zweite  Entwurf  zu 
Stande,  wodurch  jede  Partei  einen  Bissen  kriegte.  —  Wie 
ihn  aber  nun  mit  dem  Wortlaut  der  Verfassung,  oder  besser 

~  ft,   den    Wortlaut   der  Verfassung   mit   ihm   in  Einklang 
Jen? Ebenso  amüsant  wie  lehrreich  ist  in  dieser  Beziehung  das 

Protokoll  über  die  Verhandlungen  der  engeren 
Bxpertenkommiesion  (1899). 

Schon  bei  der  Benenn  ungsfrage  des  zu  gründenden  Institutes 
töfst  man  auf  erhebliclie  Schwierigkeiten :  der  Chef  des 
Rnanzdepartementa  gesteht  mit  einer  anerkennenswerten  Offen- 
rzigkeit,   er   sei  „in  Verlegenheit  geraten  .  .  .  weil  der  Ver- 

  laangsartikel  den  Ausdruck  Aktienbank  gebraucht,   und  die 
■IBuik,  so  wie  sie  aus  den  Beratungen  der  (gröfseren)  Experten- 

kommission hervorgegangen  ist,  keine  Aktienbank  mehr  ist  im 

eigentlichen  Sinne  des  Wortes." 
Er  schlägt  deshalb  das  glücklich  gewählte  farblose  Wort 

„Zentrale  Bank"  vor  und  fährt  fort:  „Wichtiger  ist  die  Frage, 
ob  wir  ausdrücklich  sagen  wollen,  die  Bank  sei  eine  Staats- 

bank, oder  sie  sei  auf  der  zweiten  Alternative  aufgebaut .... 

Wenn  man  glaubt,  dal's  ein  Nachgeben  in  formeller  Beziehung unserem  Entwürfe  Anhänger  gewinnen  könnte,  so  werde  ich 
mich  nicht  auf  Worte  versteifen;  es  mögen  taktische  Rück- 

sichten geboten  sein.  Die  Hauptsache  ist,  dafs  wir  aus  dem 

gegenwärtigen  unhaltbaren  Zustande  herauskommen." Nur   bittere   Not   allerdings   dürfte   den  hohen  Bundesrat 
auf  die  Redewendungen   gebracht   haben,   zu   denen  er  seine 

— Zoflacht  genommen  hat: 

Die  Bank   sei  „ihrem  Wesen   nach"   auf  die  erste  Alter- 

■•   Am der    BnndesveTHBtnmlung. 
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native,  doch  „ihrer  Form  nach"  auf  die  zweite  aid^ebaut 
Die  Bank  sei  ja  „keine  Aktienbank  mehr  im  eigentlichen 

Sinne  des  Wortes",  sie  sei  „ein  vorwiegend  staatliches  Institut", 
doch  könne  kaum  ein  Zweifel  darüber  walten,  dafs  wir  „mit 

der  zweiten  Alternative  zu  tun  haben",  nämlich  mit  der  privaten Aktienbank  I 
Es  soll  einmal  ruhig  gesagt  werden:  das  ist  einfach  ein 

Unsinn;  das  heifst,  sich  über  die  Leute  lustig  . machen.  — 
Die  Bundesversammlung  hat's  gehen  lassen,  sie  hörte  nicht 
oder  wollte  nicht  hören,  weil  sie  an  eins  allein  dachte,  „aus 

dem  unhaltbaren  Zustande  herauszukommen."  Ein  richtiger 
Patriot  solle  ja  nicht  eine  schon  an  sich  schwierige  Au%abe 
noch  mehr  erschweren,  indem  er  in  der  Zeit,  wo  nach  lang- 

jährigen Kämpfen  in  einem  Eompromifs  eine  Lösung  endlich 
gefunden  zu  sein  scheint,  an  die  engen  Grenzen  erinnert^ 
welche  ein  ungeschickt  verfafster  Artikel  gezogen  hat 

Die  Dinge  liegen  aber  jetzt  anders.  Der  Eompromüs- 
entwurf  ist  durchgefallen,  und  es  handelt  sich  darum ,  eine 
neue  Vorlage  aufzustellen.  Man  wird  nun  wohl  nicht  mit  Vor- 

bedacht zum  zweiten  Mal  die  Verfassung  zu  umgehen  suchen. 
Man  wird  zu  einer  getreuen  Interpretation  zurückkommen, 
und  man  wird  auch  die  notwendigen  Schlüsse  ziehen  müssen, 
wie  wir  selbst  sie  ziehen :  erstens,  ausschliefslich  die  Anhänger 
der  reinen  Staatsbank  oder  der  Privataktienbank  mit  Staat» 
lieber  Mitwirkung  bei  der  Verwaltung  können  von  der  Aus- 

führung des  jetzigen  Artikels  39  etwas  hoffen.  Die  einen  wie 
die  anderen  aber  haben  aufserordentlich  wenig  Aussichten  auf 
Erfolg.  Zweitens,  unser  Vorschlag  und  jeder  ähnliche,  der 
darauf  hinausgeht,  die  Kantone  und  die  bisherigen  Banken 
an  dem  Zentralinstitut  zu  beteiligen,  das  heifst,  demselben  die 
Form  einer  vom  Bunde  unabhängigen  Aktienbank  zu  geben, 
aber  ihm  einen  staatlichen  Charakter  zu  wahren,  jeder  solche 
Vorschlag,  sagen  wir,  widerspricht  dem  Wortlaut  des  Art  39 
und  verlangt  nach  einer  Verfassungsrevision.  Will  man  sich 
aber  mit  der  einfachen  Revision  des  Gesetzes  von  1881  be- 

gnügen, so  mufs,  bevor  sie  erfolgen  kann,  die  Verfassung 
selbst,  welche  dies  Gesetz  bereits  grundsätzlich  aufgehoben  hat, 
ebenfalls  revidiert  werden.  Die  Abschaffung  des  Verfassungs- 

artikels 39  wird  also  irgendwelcher  gesetzlichen  Verbesserung 
des  heutigen  schweizerischen  Emissionswesens  vorangehen 
müssen,  soll  dieselbe  auf  dem  Boden  der  Zentralisation  oder 
der  bisherigen  Dezentralisation  erfolgen. 

November  1901. 



Eine  von  den  Herren  von  Arx  und  Genoasen  unter- 

zeiclinete  „Bundesbankmotion"  ist  in  der  Dezembersession  1901 
im  StÄnderat  eingesetzt  worden.  Sie  hat  folgenden  Wortlaut: 

„Der  revidierte  Art.  S9  der  Bundesverfassung  sieht  die 
Gründung  einer  mit  dem  Banktiotenmonopol  ausgerüsteten 
Bundesbank  vor.  Alle  bisher  zur  praktischen  Durchführung 
dieser  Forderung  gemachten  Anstrengungen  sind  entweder  am 
Widerspruch  des  Volkes  oder  an  der  Uneinigkeit  der  Belilirden 
geacheitert.  Oli  eine  Ausgleichung  der  bestehenden  Gegensätze 
in  absehbarer  Zeit  gefunden  werden  kann,  erscheint  dermalen 
als  zweifelhaft.  Andererseits  haften  unserem  Banknotenwesen 

übelstdnde  an,  welche  dringend  der  Abhilfe  bedürfen,  und  deren 
Abstellung  nicht  auf  Jahre  hinaus  verschoben  werden  sollte. 
Die  Unterzeichneten  laden  deshalb  den  Bundesrat  ein,  zu 
untersuchen  und  der  Bundesversammlung  Bericht  zu  erstatten, 
ob  nicht  das  Gesetz  vom  8.  März  1881  Über  die  Ausgabe  und 
Einlösung  von  Banknoten  einer  Revision  zu  unterwerfen  sei, 
und  ihr  bejahendenfalls  einen  bezüglichen  Gesetzesentwurf  zu 
unterbreiten.  Dabei  hat  es  die  Meinung,  dafs  unbeschadet 
der  Kevision  des  Banknotengesetzes  die  Durchführung  des 
revidierten  Art.  ;W  der  Bundesverfassung  weiter  verfolgt 

werden  soll." 
Diese  Motion  ist  in  der  FrühlingssesBion  1002  von  seinem 

Urheber  entwickelt  und  vom  Stflnderat  mit  grofser  Stimmen- 
mehrheit  angenommen    worden.      Die   geplante    Reform    sollte 

rHauptgegenstanden  
haben: 

1.    Kontingentierung  der  Gesamtem isaion  durch  den  Bundes- 
rat, die  Bundesversammlung  oder  eine  andere  Behörde. 

2.    Abschaffung   der    Kantonalgarantie;    Deckung    der    ge- 
samten Emission    durch  Metall   und  Wecbselportefeuille, 

nur  ausnahmsweise  durch  Wertpapiere, 

'■i.    Festsetzung   des   offiziellen   und   privaten  Diskontos&tzes 

Idar
eh  einen  zentra

len  Ausschu
fs. 

4.    Errichtung 
 
eines  oftizielten  Clearing- House. 

5.    Besteuerung
  

auf  Qrund   der  Notenzirkuta
tion,    —    statt 

der  Notenemissio
n. 
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Diese  Forderungen  decken  sich  meistenteils  mit  den- 
jenigen, welche  wir  als  zweckmäfsig  angaben  fUr  den  Fall  einer 

einfachen  Revision  des  Gesetzes  von  1881.  Weshalb  wir  einer 
solchen  die  Gründung  einer  Zentralbank  vorziehen,  ist  schon 
gesagt.  Immerhin  stehen  wir  ihr  viel  sympathischer  als 
einer  Zentralisation  gegenüber,  welche  der  historischen  Ent- 

wicklung keine  Rechnung  trüge.  Angesichts  der  ganz  be- 
sonderen Schwierigkeiten,  welche  in  der  Schweiz  der  Durch- 

führung des  Monopols  entgegenstehen,  und  welche  aufzuzeigen 
eben  eine  Hauptaufgabe  unserer  Arbeit  war,  und  da  die 
Politik  nur  mit  zu  viel  Recht  das  Gebiet  des  Möglichen 
genannt  werden  konnte,  so  mufs  man  einer  einfachen  Reform, 
so  unzulänglich  sie  auch  sei,  beistimmen,  wenn  sie  nur  durch- 

führbar ist.  Allein  der  Vorschlag  wird,  zunächst  seitens  des 
ühefs  des  Finanzdepartements,  und  dann  seitens  der,  wenn  auch 
in  der  letzten  Zeit  anscheinend  etwas  verminderten  Anhänger- 

schaft einer  Zentralbank  —  insbesondere  von  seiten  der  Radikal- 
socialisten  —  mit  einer  starken  Opposition  rechnen  müssen. 
Denn  eine  Revision  des  Gesetzes  von  1881  würde  wohl  tat- 

sächlich, trotz  des  Wortlautes  der  Motion  und  aller  Ver- 
wahrungen, das  definitive  oder  wenigstens  auf  unabsehbare 

Zeit  vollzogene  Aufgeben  des  Zentralbankgedankens  bedeuten. 
Vom  legislativen  Standpunkte  aus  wäre  das  neue  Gesetz  die 
Ausführung  eines  vor  zehn  Jahren  vom  Volke  verurteilten 
und  abgeschafften  Verfassungsartikels,  die  Verneinung  des 
gegenwärtig  gesetzlich  allein  geltenden  Prinzipes  des  Bundes- 

monopols, und  würde  somit  eine  grobe  Verletzung  der  Ver- 
fassung einschliefsen ;  diese  Meinung  ist  auch  bereits  im 

Ständerat  ausgedrückt  worden ;  —  wir  vermögen  also,  solange 
der  Art  39  in  der  heutigen  Fassung  besteht,  die  beantragte 
Reform  nicht  für  zulässig  zu  erachten. 

Juni  1902. 

Pierer'iche  Hofbuchdruckerei  Stephan  Oeibel  ä  Co.  in  Altenbnrg,  S.-A. 
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Vorwort 

Zum  VerständniB  der  folgenden  Ausführung  ist  es  nötig, 
die  Erklärung  einiger  technischer  Ausdrücke  vorauszuschicken. 

Unter  der  Bezeichnung  „  Anfragender **  verstehen  wir  den- 
jenigen, der  eine  Auskunft  über  jemanden  sich  verschaffen 

will,  unter  der  Bezeichnung  „Angefragter*'  denjenigen,  über 
welchen  eine  Auskunft  erteilt  werden  soll. 

Aufser  den  gedruckten  Quellen,  die  wir  benutzt  und 
im  Literaturverzeichnis  angeführt  haben,  ist  uns  durch 
die  Freundlichkeit  des  Herrn  Wilhelm  Schimmel- 

p  f  e  n  g ,  des  Verbandsbureaus  der  Vereine  ELreditreform  in 
Leipzig  und  des  Vereinsbureaus  in  Charlottenburg  manches 
wertvolle  schriftliche  Material  und  manche  persönliche  Mitteilung 
zur  Verfügung  gestellt  worden. 

Für  die  uns  damit  gewordene  Unterstützung  sprechen  wir 
an  dieser  Stelle  unsem  Dank  aus. 

Qanz  besonderen  Dank  möchten  wir  auch  hier  Herrn 

Professor  Dr.  Schmoller,  in  dessen  staatswissenschaftlichem 
Seminar  ein  Teil  dieser  Arbeit  zum  Vortrag  gelangte,  fUr  die 
liebenswürdige  Durchsicht  derselben  abstatten. 

Eugren  Sutro. 
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Einleitung. 

Wenn  wir  die  wirtschaftliche  Entwicklung  verfolgen, 
80  sehen  wir,  daCs  nach  der  Periode  der  verkehrslosen  Wirt- 
schiift  mit  dem  Entstehen  der  Geldwirtschaft  der  Verkehr  sich 
xunSchst  in  engen  Grenzen  bew.egte.  Erst  allmählich  erweiterte 
sich  der  Absatz,  und  Hand  in  Hand  mit  der  hiermit  eng  zu- 

sammenhängenden Arbeitsteilung  geht  die  Ausdehnung  der 
Geldcirkulation  und  des  Kreditverkehrs,  der  getragen  wird 
von  dem  Vertrauen,  welches  der  Kreditnehmer  bei  dem  Kredit- 

geber geniefst. 
Mit  dem  Entstehen  des  Kreditverkehrs  erscheint  auch  die 

Krediterkundigung  als  ein  notwendiges  Korrelat  desselben. 
In  früherer  Zeit,  als  der  Geschäftsverkehr  sich  noch  in 

lokal«!  Grenzen  bewegte,  als  die  Transportmittel  noch  unvoll- 
kommen waren,  als  überhaupt  die  Verkehrsgebiete  sich  noch 

durch  künstliche  MaCsregeln,  wie  Handelsverbote,  Zölle, 
Abgaben,  g^eneinander  abschlössen,  waren  Kreditgeber  und 
Kreditnehmer  sich  entweder  persönlich  bekannt,  oder  man 
konnte  wegen  des  eng  begrenzten  Gebietes  sich  selbst  noch 
an  CJhrt  und  Stelle  über  den  Kreditnehmer  informieren.  War 
dieses  nicht  angängig,  so  liefs  man  sich  von  seinem  Kunden 
Referenzen  aufj^eben,  d.  h.  Namen  g^ubwürdiger  Personen, 
die  über  seine  Vermögenslage,  Charakter,  Ruf  etc.  Auskunft 
za  ̂ A*m  in  der  Lage  waren. 

Auiserdem  konnte  man  sich  auch  an  einen  Geschäftsfreund 
am  (Jrvt  des  Kreditnehmers  wenden,  um  ihn  um  Auskunft 
tber  denselben  zu  ersuchen. 

i>  ist  diese  älteste  Art  der  Auskunfterteilung  die  sog. 
gitLäftgfreundliche.  weil  sie  von  Geschäftsleuten  untereinander 
imeLi^^kbcli  gegeben  wird. 

Ai*  aber  mit  der  Gewerbefireiheit  der  Konkurrenzkampf 
imm^er  befüjrer  wurde,  als  mit  der  Erfindung  der  Dampf- 
ma»dtiiiitL  mit  der  Entwicklung  der  Tran»portmiti*rl  durch  die 
Ver^oükammnin^  der  Technik  der  Verkehr  imm*rr  grölsere 
BikbiKsc  ZOP-  die  Absatzgebiete  sich  stetig  erweiterten,  da  reichte 

r.  —  *r«tr©.  l 
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die  altehrwürdige,  geschäftsfreundliche  Auskunft  nicht  mehr 
aus,  da  traten  Organisationen  ins  Leben,  die  sich  die  ELredit- 
erkundigung  zum  Beruf  machten,  und  die  den  Kredit  durch 
rationelle  Auskunfterteilung  in  sichere  Bahnen  lenken  wollten, 

die  sogenannten  „Auskunftsbureaux^. 
Es  bilden  sich  ferner  die  Vereine  „Kreditreform",  die 

gleichfalls  der  Ausbreitung  des  unlauteren  Kreditverkehrs  ent- 
gegenzutreten suchen. 

Alle  diese  Arten  der  Auskunfterteilung,  sowohl  die  ge- 
schäftsfreundliche als  auch  die  beiden  genannten  Arten  der 

berufsmäfsigen  Auskunfterteilung  werden  unten  näher  zu 
untersuchen  und  auf  ihren  Wert  zu  prüfen  seia. 

Aufser  diesen  Mitteln,  die  zum  Benutze  des  Kreditverkehrs 
angewendet  werden,  haben  manche  Branchen  unter  sic^  die 
Vereinbarung  getroffen,  böswillige  und  säumige  Schuldner  in 
einer  Liste  zusammenzustellen  und  diese  Liste  vertraulich  ihren 
Mitgliedern  zugehen  zu  lassen. 

Femer  hat  man  auch  verascht,  sich  gegen  Verluste,  die 
sich  aus  Insolvenzen  ergeben,  durch  Versicherung  zu  decken. 

Sowohl  die  schwarzen  Listen  wie  auch  das  Problem  der 
Kreditversicherung  und  seine  derzeitige  Lösung  sollen  weiter 
unten  näher  betrachtet  werden. 



Geschichtlicher  Teil. 

Die  Auskuiit'tsbiireaux  gehören  der  Neuzeit  an,  und  zwar 
England  als  die  GeburtsaUitte  der  berufsnilirsigen  Kredit- 
undigung  zu  betrachten. 
Kngland  hatte  siib  am  frühesten  von  den  Fesseln  des  ge- 

bundenen wirtschaftlichen  Verkehrs  befreit.  In  England  war 
der  industrielle  Grofsbetrieb  und  waren  die  Eisenbahnen  zuerst 

eingeführt  und  zu  gröfserer  Bedeutung  gelangt.  Im  Zusammen- 
bang damit  hatte  der  Kreditverkehr  eine  frühzeitige,  welt- 

f  übende  Ausdehnung  gefunden.  Es  war  daher  natürlich,  dafs 
ie  Idee  zur  Gründung  eines  Auskunftsbureaus  zuerst  hier 
'  luchte. 

Der  Grund  zu  diesem  ersten  Auskunftsbureau  wurde  schon 
la.  Jahrhundert  gelegt,  indem  ein  englischer  Geschäftsmann 

aus  Liebhaberei  sich  ein  Verzeichnis  der  ihm  bekannt  werden- 

den Konkurse  angelegt  hatte,  welches  später  von  seinen  Nach- 
kommen fortgesetzt  wurde.  Dieses  Verzeichnis  wurde  dann 

ira  Laufe  der  Jahre  noch  erweitert.  1'^  wurden  alle  un- 
gtlnstigen  Tatsachen  über  Personen  darin  aufgenommen,  und 
SD  vervollständigt  wunlo  es  den  Interessenten  regelmäfsig  zu- 

gestellt. Hieraus  entstand  Ende  der  18:i(ler  Jahre  das  erste 
Aaskunftabureau .   als  dessen  Gründer  Perry  bezeichnet  wird. 

Im  Jahre  1841  richtete  ein  New-Yorker  Anwalt,  L,  Tappan, 
«in  organisiertes  Auskunftsinstitut  ein,  indem  er  von  der  Zeit 
an  Rreditauskünfte  jedem,  der  sie  beanspruchte,  gegen  Entgelt 
erteilte,  während  er  bis  dahin  diese  Aufgabe  nur  innerhalb 
seines  Klientenkreises  erfüllt  hatte.  Dieses  Bureau  war  das 
erste  der  Welt,  weiches  zentraiis tisch  geleitet  mit  einem 
Korrespondenten  netze  arbeitete. 

In  Amerika  drängten  aber  auch  die  ganzen  Verhältnisse 
zn  einem  ausgedehnten  Kreditschutze  hin. 

Die  Einwanderung  aus  allen  europHischen  Staaten  brachte 
iiatllrlich  viel  unlautere  Elemente  nach  Amerika,  dessen  schnelle 

wtrtscbafüiche  Entwicklung  auch  viele  obskure  Persönlich- 
keiten  zu  grOfserer  Bedeutung  im  wirtscbafUichen  Leben  ge- 

I" 
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langen  liefs.  Diese  Umstände  und  der  häufige  Wechsel  der 
wirtschaftlichen  Verhältnisse,  wie  er  durch  den  Zustrom  immer 
neuer  Elemente  bedingt  war,  trugen  viel  dazu  bei,  den  Kredit 
unsicher  zu  gestalten  und  liefsen  die  ursprilngliche  geschftfts- 
freundliche  Auskunft  nicht  mehr  als  ausreichend  erscheinen« 

Von  d^n  amerikanischen  Auskunftsbureaux  sind  die  be- 
deutendsten die  gewaltigen  Aktienunternehmungen  der  Brad- 

street  Company  und  der  Mercantile  Agency  von  R.  G. 
Dun  &  Co. 

Diese  beiden  Bureaux  stellen  das  Ergebnis  ihrer  Auf- 
zeichnungen und  Erhebungen  in  gedruckten  Büchern,  so- 

genannten Referenzbüchern  y  zusammen,  die  viermal  im  Jahre 
den  Abonnenten  in  revidierten  Ausgaben,  nach  Staaten  und 
Orten  angeordnet,  zugestellt  werden.  Diese  Referenzbücher 
sollen  jedoch  nur  Hülfsbücher  sein  und  niemals  die  Einholung 
ausführlicher  Berichte  unnötig  machen.  In  diesen  Büchern 
ist  die  gesamte  nordamerikanische  Geschäftswelt  nach  Inhaber, 
Kreditfähigkeit  und  Betriebskapital  klassifiziert  und  quali- 
fiziert. 

In  Frankreich  finden  wir  1857  ein  Auskunftbureau,  die 
Suret^  du  Commerce ,  welches  aus  Kreditversicherungsgesell- 

schaften hervorgegangen  war,  die  im  Jahre  1849  auf  Aktien 
und  auf  Gegenseitigkeit  gegründet  wurden. 

In  den  übrigen  romanischen  sowie  in  den  skandinavischen 
Staaten  hat  das  Auskunftswesen  bisher  keine  gröfsere  Be- 

deutung erlangt.  Es  sind  die  dortigen  Bureaux  über  eine  be- 
grenzte lokale  Wirksamkeit  niemals  hinausgekommen. 

Auch  in  Österreich  haben  rechtliche  Bestimmungen  einer 
gedeihlichen  Entwicklung  des  Auskunftswesens  hemmend  im 
Wege  gestanden. 

Während  früher  die  berufsmäfsige  Auskunfterteilung  ab 
ein  unzulässiges  Gewerbe  von  dem  Gesetzgeber  bezeichnet 
wurde,  ist  sie  seit  dem  Jahre  1885  dem  Konzessionszwange 
unterworfen. 

In  Rufsland  ist  ebenfalls  die  Gründung  von  Auskunfts- 
bureaux sehr  erschwert.  Diese  können  nur  gegen  Erstattung 

einer  Kaution  von  15000R8.  auf  Widerruf  gegründet  werden. 
Der  Beginn  der  berufsmäfsigen  Auskunfterteilung  in 

Deutschland  fällt  in  den  Anfang  der  1860er  Jahre,  und  zwar 
kam  1862  ein  Stettiner  Makler,  Namens  S.  Salmon,  da  er  mit 
geschäftsfreundlichen  Anfragen  belästigt  wurde,  auf  den  Ge- 

danken, sich  für  seine  Aukunfterteilung  eine  kleine  Gebühr 
zu  berechnen. 

Das  älteste  organisierte  Auskunftsbureau  ist  das  1862  von 
Lesser  &  Liman  in  Berlin  gegründete. 

1863  wurde  die  Mutua  Confidentia,  Wys  Muller  &  Co. 
gegründet. 

1864  entstand  die  gewerbliche  Schutzvereinigung  in  Dresden, 
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„um  sich  gegenseitig  vor  leichtsinnigen  und  böswilligen 
Schuldnern  zu  warnen  und  zu  schützen,  selbsteigen  sich  aber 
zu  bestreben  y  die  Reellität  im  Geschäftsverkehr  möglichst  zu 
heben  und  zu  fördern". 

Als  Mittel  zu  diesem  Zwecke  diente  die  Veröffentlichung 
von  schlechten  und  säumigen  Schuldnern  in  Listen ,  welche 
den  Mitgliedern  vertraulich  zugingen  ̂  

Die  Bildung  solcher  Vereine  fand  in  Deutschland  haupt- 
sächlich in  Sachsen  statt,  und  schlössen  sich  dieselben  1867 

zum  Verbände  gewerblicher  Schutzgemeinschaften  zusammen. 
Die  Vereine  hatten  die  Aufgabe,  den  Handwerkern  und  kleinen 
Kaufleuten  zu  dienen.  Sie  standen  bis  Mitte  der  1870er  Jahre 
in  Blüte. 

Es  folgte  1867  die  Gründung  unseres  gröfsten  deutschen 
Auskunftsbureaus,  die  der  Auskunftei  Schimmelpfeng  und  zwar 
in  Frankfurt  a.  Main  und  Berlin. 

Anfangs  der  1880er  Jahre  gelangte  dann  die  vereinsmälsig 
organisierte  Auskunfterteilung  durch  die  Entstehung  und  Aus- 

breitung der  „Vereine  Kreditreform**  wieder  zu  gröfserer  Be- 
deutung. 

^  Ausführlich  dargestellt  von  Dr.  Otto  G^rlach,  „Die  berufsmäfsi^e 
Krediterkundigimg  in  lOeutschland^ ,  Jahrbücher  für  Nationalökonomie und  Statistik  1890,  S.  131,  132. 



Systematischer 

I»  Die  greschaftsfreundUohe  Auskunft. 
Ui<»  geschftftsfreundliche  Auskunft  besteht  darin,  daÜs  die 

Avi»kunt\  unentgeltlich  von  Geschäftsleuten  untereinander  er- 
I^Ul  wird.  Bis  uro  die  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  war  sie 
in  IVutschland  die  einzige  Art  der  Krediterkundigung;  sie 
beruht  auf  Gegenseitigkeit  und  persönlichem  Vertrauen.  Noch 
bi»  auf  den  heutigen  Tag  kommt  sie  in  weitestem  Umfange 
Y\>r«  Derjenige ,  welcher  einem  anderen  eine  Auskunft  gibt, 
tut  dies  in  der  Überzeugung,  dafs  dieser  Dienst  ihm  von  dem 
«uuWren  bei  Gelegenheit  ebenfalls  geleistet  wird. 

Welchen  Wert  diese  geschäftsfreundliche  Auskunft  hat, 
*oU  unten  untersucht  werden ;  zunächst  möchten  wir  die  Urteile 
vorausstellen  y  welche  bisher  in  der  nationalökonomischen 
Litoratur  über  sie  gefällt  sind. 

a)     nie    nationalökonomische    Literatur    und    die 
geschäftsfreundliche  Auskunft. 

Uns  Urteil,  welches  in  der  nationalökonomischen  Literatur 

Ubt^r  die  geschäftsfi*eundliche  Auskunft  abgegeben  ist,  ist  im 
allict^moinen  ein  abfälliges. 

Khronberg  will  sie  für  den  Platzverkehr,  namentlich  da, 
NV\^  Börsen  sind,  gelten  lassen,  weil  sich  dort  immer  noch 
l.t^uto  tHnden,  die  über  Platzfirmen  sachgemäfse  Auskunft 

livUni  können.  Für  den  interlokalen  Verkehr  sei  sie  keines- 
wt'^  uu^hr  seitgemäfs.  Es  hafteten  ihr  alle  diejenigen  Mängel 
au,  wololio  bei  hochentwickelter  Geschäftstätigkeit  allen  solchen 
hU  blolW  Gefälligkeiten  in  Anspruch  genommenen  Aushülfen 
iuuowohnten.  Er  macht  ihr  den  Vorwurf  der  Oberflächlich- 
KoU  und  Unauverlässigkeit  und  läfst  sie  für  den  interlokalen 
Vovkohr  nur  dann  gelten,  wenn  eine  berufsmäfsige  Auskunft 
luohl  «u  t>rlangen  sei,  oder  wenn  der  Anfragende  wisse,  dafs 
\W\\\  i)«>Nvälirt»raann   die  fraglichen  Verhältnisse  auch  wirklieb 

t\^^\\k^\\  und  nicht  blofs  vom  Hörensagen  oder  nur  aus  dem  Ver- 
^vvl\«  wt^uigor  Geschäftsabschlüsse  bekannt  seien. 



Der  Grund  der  Verbreitung  der  geechSt'tsfreund liehen 
Lnakunft  liegt  nach  Ehrenberg  in  der  falschen  Spar^nmkeit 

r  Anfragenden. 
Karl  Roaeher  sagt  von  der  geachötta freundlichen  Auskunft: 
.Sie  ist  unter  };enau  bekannten  Geachilftsfreunden  die  dia- 

"lcret«ste  und  zuverlftesigste  AuBkunfterteilung  und  beruht  auf 
dem  Gedanken,  dafs  die  Solidarität  der  gemeinsamen  Interessen 
dett  Handelsstandes  einem  jeden  Mitgliede  desselben  die  Pflicht 
auferlege,  die  Geschäftsfreunde  vor  Konflikten  mit  der  Un- 

redlichkeit und  dem  Leichtsinn  zu  bewahren.  Sie  wird  Jedoch 
unzulänglich  mit  der  Entwicklung  eines  vielverzweigten  und 
deshalb  ttir  den  einzelnen  schwer  zu  überblickenden  Verkehrs, 
Sie  wird  aber  euch  bedenklich  mit  der  Auflösung  des  ihr  zu 

■unde  liegenden  Solidaritätsbegriffes  und  dem  Umsichgreifen 
in«s  rUcksichtsIoaen  Konkurrenzstrebens." 

Noch  ungünstiger  äufsert  sich  im  Deutschen  Handelsblatte 
1  1881  Professor  Friihauf,  indem  er  aiigt,  dafs  die  geschüfts- 
lundliche  Auskunft  lediglich  auf  dem  Aufgeben  von  Referenzen, 

L  h.  den  von  Kreilitsucheru  bezeichneten  parteiischen  Firmen 

Auch  Gerlacli  erscheint  die  geschäfts  freund  liehe  Auskunft 
im  höchsten  Grade  bedenklich.  Es  sei  stets  die  Frage,  die 
aber  wohl  selten  erwogen  werde,  ob  der  Geschäftsfreund  die 
Fähigkeit  besitze,  llber  die  EreditifUrdigkcit  jemandes  ein 
richtiges   Urteil  abzugeben. 

Dann  ist  er  auch  der  Ansicht,  dafs  solche  Anfragen  bis- 
weilen nicht  selbst  vom  Chef  des  Hauses  beantwortet,  sondern 

dafs  sie  untergeordnetem  Dienstpersonal  zur  Erledigung 
tibertragon  werden.  Auch  er  sagt,  ähnlich  wie  Röscher,  sie 
sei  im  hohen  Mafso  bedenklich,  weil  sie  zugleich  der  Kolporteur 
aller  bösen  Gerüchte  sei,  und  da  eine  Kontrolle  derselben  nicht 
stattfände,  könne  sie  den  Kredit  eines  GeschflfUmannea  in  der 
gröbsten  Weise  schädigen.  Berechtigt  sei  sie,  solange  keine 
besseren  Mittel  zur  Einholung  von  Erkundigungen  bereit 
stehen,  alsdann  sei  aber  ihre  Holle  auBgespielt.  Hierzu  komme 
noch  die  Erwägung,  dafs  es  im  GescLflftsleben  nicht  würdig 
erscheinen  dUrie.  wichtige  Dinge  unentgeltlich  in  Anspruch 
zu  nehmen. 

Diesen  Anschauungen  in  der  nationalökonomischen  Litera- 
tur tritt  in  einer  Abhandlung  „Die  Krediterkundigung  nach 

ihrer  wirtschaftlichen  und  rechtlichen  Seite"  Jacoby  entgegen, 
indem  er  verschiedene  Gründe  anführt,  weshalb  die  geschilfts- 
freundliche  der  berufsmäfsigen  Auskunft  vorzuziehen  sei. 

Zunächst  führt  er  an,  dafs  die  Korrespondenten  der  Auskunfta- 
bureaux,  also  deren  Gewährsmänner,  nicht  den  besten  Kreisen 
des  Handelsstandcs  angehören  könnten,  da  diese  sich  nicht 
zu  Berichterstattern  eines  Auskunftsbureaus  hergeben  würden. 

Hierauf  möchten    wir   an   dieser   Stelle  gleich   erwidern, 
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dafs  ein  solcher  Einwand  doch  etwas  zu  generell  ist.  Eis 
würde  doch  immer  noch  darauf  ankommen,  welches  Auskunfb- 
bureau  in  Frage  steht.  Es  ist  auch  unseres  Erachtens  falsch, 
anzunehmen,  dafs  in  der  objektiven  Berichterstattung  ttber  die 
ELreditwürdigkeit  etwas  Unehrenhaftes  liege. 

Ferner  meint  Jacoby,  es  sei  die  Promptheit  bei  der  ge- 
schäftsfreundlichen Auskunft  eine  gröfsere  als  bei  der  beru£B* 

mäfsigen,  auch  zieht  er  die  Zuverlässigkeit  der  ersteren  der- 
jenigen der  letzteren  vor. 

Als  weiteren  Vorzug  der  geschäftsfreundlichen  Auskunft 
rühmt  Jacoby  endlich,  dafs  der  Anfragende  hier  den  Ge- 

schäftsfreund durch  persönliche,  möglicherweise  durch  ge- 
schäftliche Beziehungen  kenne,  dafs  er  wisse,  inwieweit  er 

der  Auskunft  desselben  Vertrauen  entgegenzubringen  be- 
rechtigt sei. 

Alle  diese  Punkte  werden  unten  bei  der  Untersuchung  über 
den  Wert  der  geschäftsfreundlichen  Auskunft  in  Betracht  ge- 

zogen werden. 

b)  Untersuchungen   über  den  Wert  der  geschäfts- 
freundlichen Auskunft. 

Um  zu  einem  selbständigen  Urteil  über  den  Wert  der 
geschäftsfreundlichen  Auskunft  zu  gelangen,  müssen  wir  zu- 

nächst feststellen,  welches  die  Quellen  sind,  aus  denen  diese 
Auskunft  geschöpft  wird. 

Man  kann  hier  nun  drei  Quellen  der  geschäftsfreundlichen 
Auskunft  anführen: 

1.  Die  Auskunft  wird  erteilt  von  Firmen,  mit  denen  der 
Anfragende  in  Geschäftsverbindung  steht. 

2.  Von  Firmen,  die  vom  Kreditsuchenden  als  Referenz  auf- 
gegeben sind  und 

3.  Von  Firmen,  die  dem  Anfragenden  selbst  unbekannt 
sind,  an  welche  er  sich  aberjn  der  Annahme  wendet^ 
dafs  sie  ihm  Auskunft  geben,  indem  er  gleichzeitig  zu 
Gegendiensten  sich  bereit  erklärt. 
Was  den  ersten  Fall  anbetrifft,  so  läfst  sich  gegen  diese 

Art  der  Erkundigung  dann  nichts  einwenden,  wenn  der  Ge- 
schäftsfreund den  Angefragten  nicht  nur  persönlich,  sondern 

auch  in  geschäftlicher  Beziehung  kennt  und  die  Auskunft  als 
vorurteilsfreier  Mann  erteilt. 

Allerdings  kommt  es  ja  auch  hier  ganz  auf  die  Person 
des  Auskunftgebenden  an,  ob  er  pessimistisch  oder  optimistisch 
veranlagt  ist.  Es  sind  dieses  Momente,  die  bei  dem  ganzen 
Auskunftswesen  eine  bedeutende  Rolle  spielen.  Dem  Optimisten 
erscheint  es  noch  ratsam,  da  Kredit  zu  gewähren,  wo  der 
Pessimist  schon  lange  kein  Geschäft  mehr  abschliefst. 

Das  Wesentliche  bleibt  hier,   dais  der  Anfragende  seinen 



Qe^-hatufreunil  persönlich  kennt  und  von  ilini  iveifa,  wie  der- 
selbe die  Kreditwürdigkeit  beurteilt, 

Jedonfallü  soll  die  Auskunft  über  Geachflfts Verhältnisse, 

Mittel.  Charakter,  auch  Gesundheit  und  Lebenaweiae  so  ge- 
geben werden ,  dafa  der  Anfragende  selbst  sich  ein  klares 

Urteil  bilden  kann. 
Ob  jedoch  bei  dieser  Art  der  Auskunftsbeschaffung  die 

Auskunft  immer  in  diesem  äinnc  erteilt  wird,  möchten  wir 
sehr  bezweifeln;  wo  es  geschieht,  kann  man  derselben  ihre 
Berechtigung  jedenfalls  nicht  aberkennen. 

Ea  ist  aber  immer  zu  beachten,  dafa  verschiedene  Um- 
alAnde  dazu  beitragen  können,  die  Reinheit  dieaer  Quelle  zu 
trüben.  Vor  allem  ist  die  Urteilsfähigkeit  des  GeachÄftsIreundes, 
die  immer  auf  Grund  von  geschäftlicher  Erfahrung  und  Ver- 

wertung deraelben  beruht,  in  sehr  vielen  Fällen  beschränkt 
und  insoweit  auch  unzuverlässig. 

Der  Anfragende  aber  müfste  auch  genau  orientiert  sein, 
welcher  Art  die  geachäft liehen  und  persönlichen  Beziehungen 
sind ,  in  welchen  sein  Geschäftsfreund  zu  dem  Angefragten 
steht.  Ist  der  Geachäftsfreund  seibat  in  weitem  Umfange  der 
Gläubiger  des  Angefragten,  so  liegt  ea  in  seinem  eigenen  Inter- 

esse, alles  zu  vermeiden,  was  irgendwie  die  Kreditwürdigkeit 
des  Angefragten  beeinträchtigen  könnte,  da  er  selbst  seine 
Aufsenstünde  dadurch  in  Gefahr  bringt. 

Andererseits,  wenn  er  der  Schuldner  des  Angef'ragten  ist, 
»o  wird  auch  durch  eine  derartige  Abhängigkeit  die  Vorurteils- 

freiheit seines  Urteils  leiciit  beeinträchtigt.  Ebenso  wird  per- 
sönliche Freundschaft  oder  Verwandtschaft  häußg  die  Veran- 

lassung sein,  die  Schärfe  des  Urteils  abzustumpfen. 
Ist  der  Angefragte  der  Konkurrent  des  Geschäftsfreundes, 

so  wird  dagegen  daa  Urteil  über  jenen  häutiger  dunkler 
gefärbt  sein,  als  es  sollte,  weil  man  nicht  gern  eine  Gelegen- 

heit vorüber  geben  läfat,  die  Kraft  des  Konkurrenten  zu 
schwächen. 

Alle  diese  Umstände  werden  natürlich  bei  einem  Manne, 
der  vollständig  gewissenhaft  und  vorurteilsfrei  zu  urteilen  im- 

stande ist,  nicht  in  Frage  kommen,  und  der  sich  sagt,  dafs  er 
eventuell  in  derselben  Weise  die  Zuverlässigkeit  des  Anfragen- 

den beanspruchen  müsse  und  sich  daher  diesen  durch  die  Art 
seiner  Auakunft  verpflichten  möchte. 

Unter  genau  bekannten  Geschäftsfreunden,  wo  der  Vor- 
zug der  persönlichen  Bekanntschaft  Platz  greift,  wird  sie 

immerhin  riei  sorgt^ltiger  Beachtung  aller  in  Frage  kommenden 
Umstände  ihren  Wert  behalten  und  neben  der  berufsmäfsigen 
Auskunft  in  beschränktem  Umfange  fortbestehen  können. 

Anders  liegt  es  Jedoch  im  zweiten  Falle  mit  der  Aufgabe 
Ton  Referenzen. 

Ea    ist    einleuchtend,    dafa    eine    Firma,    welche    Kredit 
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j   beansprucht,   nur  solche  Firmen  als  Referenzen  aufgibt,   von 
I    denen   sie   im  voraus  weifs,  dafs   die   Auskunft  günstig  aus- 

fallen wird. 
Es  kann  und  wird  zweifelsohne  auch  wohl  der  Fall  ein- 

treten,  dafs  Firmen,  welche  sich  auf  schwindelhafte  Weise 
Kredit  zu  verschaffen  suchen,  mit  einigen  respektablen  Häusern 
ihre  geschäftlichen  Beziehungen  auf  die  prompteste  Weise 
regeln  und  zu  keiner  Klage  Veranlassung  geben,  während  sie 
mit  anderen  Firmen  nicht  in  der  Weise  arbeiten  und  ihren 
Verpflichtungen  diesen  gegenüber  keineswegs  nachkommen. 
Diese  kreditsuchenden  Firmen  werden  dann  natürlich  nur  die 
ersteren  Häuser  als  Referenzen  aufgeben,  die  dem  Anfragenden 
über  sie  nur  im  guten  Sinne  antworten  können. 

Der  Mifsbrauch,  welcher  mit  der  Aufgabe  von  Referenzen 
getrieben  werden  kann,  läfst  es  daher  ratsam  erscheinen,  diese 
Art  der  Auskunftsbeschaffung  mit  grofser  Vorsicht  zu  be- 

handeln, weil  das  Urteil  über  den  Angefragten  ein  sehr  ein- 
seitiges ist,  daher  für  wenig  zuverlässig  angesehen  werden 

darf.  Bei  der  Aufgabe  von  Referenzen  sollte  man  sich  nie  mit 
der  Auskunft  dieser  als  Referenz  aufgegebenen  Häuser  be- 

gnügen, sondern  noch  von  anderen  Seiten  Auskunft  einholen^ 
um  sich  aus  den  verschiedenen  Informationen  sein  Urteil  selbst 
bilden  zu  können,  eine  Regel,  welche  im  übrigen  bei  jeder 
Art  der  Auskunftsbeschaffung  angebracht  ist. 

Es  kommt  also  hier  wieder  die  erste  Art  der  gesehäfta- 
freundlichen  Auskunft  zur  Geltung,  und  es  zeigt  sich,  dafs  die 
einzelnen  Arten  dieser  Auskunft  keine  selbständige  Bedeutung 
haben,  sondern  dafs  sie  nur  in  Verbindung  miteinander  durch 
gegenseitige  Ergänzung  die  ihnen  anhaftenden  Mängel  einiger- 
mafsen  aufheben  können  und  dadurch  für  den  Kreditverkehr 
einen  gewissen  Wert  erhalten. 

Die  dritte  Art,  durch  welche  die  geschäftsfreundliche  Aus- 
kunft zustande  kommt,  ist  erst  recht  zweifelhafter  Natur. 

Es  fragt  sich  überhaupt,  ob  ein  gewissenhafter  Kaufimann 
irgend  jemandem,  der  ihn  um  Auskunft  angeht,  und  den  er 
garnicht  kennt,  eine  solche  erteilen  wird.  In  den  meisten 
Fällen  dürfte  er  sich  wohl  ablehnend  verhalten,  oder  wenn  er 
eine  Auskunft  erteilt,  dürfte  sie  wohl  über  ganz  allgemeine 
Angaben  nicht  hinausgehen. 

Wenn  es  sich  aber  um  einen  Konkurrenten  des  Auskunft- 
erteilenden handelt,  so  wird  dieser,  da  er  irgend  welche  per- 

sönliche Verpflichtungen  nicht  hat,  sich  nicht  so  leicht  die 
Gelegenheit  entgehen  lassen,  die  Kreditfähigkeit  des  Angefragten 
möglichst  zu  beeinträchtigen.  Und  darin  liegt,  wie  oben  schon 
angedeutet,  überhaupt  der  Hauptmangel  der  geschäftsfreund- 

lichen Auskunft.  Hier  liegt  die  Gefahr  sehr  nahe,  dafs  durch 
böswillige  Auskunfterteilung  der  Kredit  des  Angefragten  unter- 

graben wird.    Wie  leicht  kann  heute  bei  der  Konkurrenz  auf 



allen  Gebieten  ein  Kaufmann  veranlafat  werden,  über  einen 
Konkurrenten  eine  so  gefärbte  Auskunft  zu  geben,  dafs  der 
Anfragende  von  dem  fraglichen  Geschäfte  Abstand  nimmt,  wie 
leicht  kann  auf  diese  Weise  der  Kredit  eines  rechtachatFenen, 
braven  Mannes  geßlhrdet  werden,  ohne  dafs  der  Betreffende 
eine  Ahnung  davon  hat,  wer  seiner  wirtschaftlichen  Existenz 
diesen  ätofa  versetzt  bat. 

Röscher  vergleiebt  den  Kredit  mit  einer  zarten  Pflanze, 

deren  Besitzer  sie  vielleicht  absterben  sieht,  ohne  dal's  er  sieb 
erklären  kann,  wie  es  gekommen  ist,  weil  beimlieb  Bosheit 
und  Leichtfertigkeit  ihr  die  Wurzeln  untergruben, 

Hftubg  wird  auch  bei  der  gescbAftsfreuudlichen  Auskunft 
der  Zeitaufwand  für  den  Anfragenden  vergeblich  gewesen 
sein ,  da  manchmal  doch  die  Auskunft erleilung  so  mangelhaft 
ist,  dafs  der  Anfragende  aus  derselben  flir  seine  Zwecke  ab- 

solut nicbis  herauslesen  kann.  Prompt  wird  sie  ja  auf  seine 
Antrage  erfolgen,  aber  was  nützt  hier  die  von  Jacoby  so  viel 
gerühmte  Promptheit,  wenn  die  Auskunft  vollständig  wertlos 
ist.  .Sehr  häutig  trifft  dieses  bei  der  Bankierauskunft  zu,  zu- 

mal die  Banken  und  Bankiers  sehr  viel  mit  Ersuchen  um 
Auskünfte  belftstigt  werden.  Was  nützt  es  z.  B, ,  wenn  ein 
Bankier  auf  eine  Anfrage  über  einen  seiner  Kunden  dem  An- 

fragenden antwortet:  „N.  N.  unterhält  bei  mir  ein  Depot  und 
nimmt  Kredit  nicht  in  Anspruch,  seine  VerbKltnisse  sind  mir 

sonst  nicht  bekannt.     Ohne  mein  Obligo  1" 
Was  kann  der  Anfragende,  wenn  diese  Antwort  ihm  auch 

postwendend  zugeht,  damit  anfangen?  Er  mufs  sich  nun  noch 
anderweitig  bemühen,  wodurch  unnötiger  Zeitverlust  entstanden 
ist.  Ein  derartiger  Zeitverlust  kann  aber  unter  Umständen 
dazu  fuhren,  dafs  ein  für  den  Anfragenden  Gewinn  bringendes 
Geacbfift  nicht  zustande  kommt,  oder  dafa  Geschäftaverbindungen, 

die  bei  ungestörtem  Verlaufe  grofaen  Nutzen  versprechen,  da- 
durch unwiederbringlich  aufgehoben  werden.  Diesen  Nach- 
teilen würde  er  sich  wahrscheinlich  nicht  ausgesetzt  haben, 

wenn  er  sich  an  ein  grofses  organisiertes  Auakunftsinstitut 
gewendet  hätte,  welches  in  den  meisten  Füllen  auf  Grund 
eines  reichhaltigen,  stets  auf  dem  laufenden  bleibenden  Archiv- 

materials ihm  eine  für  seine  Zwecke  genügende  Auskunft  hätte 
geben  können. 

Bezüglich  der  Zuverlässigkeit  möchten  wir  nur  noch  gegen 
Jacoby  bemerken,  dafs  die  geschäftsfreundÜche  Auskunft  doch 
nur  auf  dem  Urteil  dieses  einen  Geachftfla  freund  es  beruht, 
während  sich  bei  der  berufsmäfsigen  Auskunfterteilung  bei 
einem  organisierten  Institut,  in  der  Regel  schon  mehrfaches 
Material  im  Archiv  vorfindet,  und  das  Urteil,  auf  welchem  der 
Kf«dil  fufat,  aus  der  Gesamtheit  der  Vcrbfiltnisse  geschöpft 
werden  muls. 

In  den  allermeisten  Fällen  dürfte  bei  der  geschäftefreund- 
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liehen  Auskunft  der  Auskunfterteiler  weder  Zeit  noch  LoBt 
haben,  weiter  über  den  Angefragten  Recherchen  anzustellen. 
Oder  könnte  man  wirklich  glauben,  dafs  ein  Geschäftsmann 
sich  die  Zeit  dafür  nehmen  würde,  wegen  einer  Anfrage  z.  B. 
aufs  Gericht  zu  gehen  und  etwa  die  Manifestantenverzeichnisse 
daraufhin  durchzusehen ,  ob  der  Angefragte  in  der  letzten 
Zeit  den  Offenbarungseid  geleistet  hat?  Das  wäre  auch  ein 
Dienst,   den  wohl   niemand  aus  Gefälligkeit  verlangen  kann. 

Als  Vorzug  der  geschäftsfreundlichen  Auskunft  könnte 
man  ansehen,  dafs  unter  genau  bekannten  Geschäftsfreunden 
der  Anfragende  die  Urteilsweise  und  das  Geschäftsgebaren 
seines  Freundes  kennt. 

Wir  möchten  das  Resultat  unserer  Betrachtungen  dahin 
zusammenfassen : 

Die  geschäftsfreundliche  Auskunft  hat  nur  dann  einen 
Wert,  wenn  der  Anfragende  denjenigen,  welcher  ihm  Auskunft 
geben  soll,  genau  als  einen  rechtschaffenen  und  ordentlichen 
Kaufmann,  sowie  seine  Art  der  Kreditbeurteilung  kennt  und 
auch  weifs,  dafs  er  durch  geschäftliche  und  persönliche  Be- 

ziehungen zu  dem  Angefragten  über  denselben  ein  richtiges 
Urteil  abzugeben  in  der  Lage  ist 

Der  Wert  der  geschäftsfreundlichen  Auskunft  ist  demnach 
ein  sehr  beschränkter,  und  wir  können  nicht  mit  Jacobj  sagen, 
dafs  sie  neben  der  berufsmäfsigen  ihren  vollen  Wert  behält, 
ja  sogar,  wenn  einziehbar,  dieser  vorzuziehen  sei. 

Ein  Grund,  weshalb  die  geschäftsfreundliche  Auskunft 
heute  noch  in  so  grofsem  Umfange  vorkommt,  liegt  u.  K, 
wie  auch  bereits  von  Ehrenberg  hervorgehoben,  in  ihrer 
Kostenlosigkeit,  ein  Punkt,  der  allerdings  bei  gröfseren  Krediten 
überhaupt  nicht  in  Frage  kommen  sollte. 

U.  Die  beruf smafslgre  Auskunfterteilung:. 

Die  Auskunfterteilung  ist  eine  berufsmäfsige ,  wenn  sie 
von  Leuten  erteilt  wird,  welche  sich  gewerbsmäfsig  gegen 
Entgelt  mit  der  Beschaffung  von  Auskünften  befassen. 

Bei  dieser  berufsmäfsigen  Auskunfterteilung  hat  man  zu 
scheiden : 

a)  die  nicht  organisierte  berufsmäfsige  Auskunfterteilung, 
b)  die  organisierte  berufsmäfsige  Auskuntterteilung. 

a)   Die  nicht  organisierte  berufsmäfsige  Auskunft- 
er t  e  i  1  u  n  g. 

s 
Die  nicht  organisierte  berufsmäfsige  Aukunfterteilung  be- 

gegnet uns  zunächst  dort,  wo  die  Auskunfterteilung  als  Neben- 
Sewerbe  betrieben  wird,    dann  dort,   wo  jemand  glaubt,  unter 

er    Bezeichnung   „Auskunftsbureau^    auf  bequeme    Art  und 



friste 

^  »,.».1 

aiitiT  Spekulation  auf  die  Dummheit  der  Menschen  sein  Dasein 
fristen  zu  kdiinen. 

Diese  letzteren  „Auskunt'tabureaux"  vergehen  aber  ebenso 
eil  wieder,  wie  aie  entstanden  sind,  sie  sind  aber  nur  zu  ge- 

ignet,  das  Mifstrauen  des  mit  den  Verhältnissen  nicht  bekannten 
PiibliliuiDs  gegen  die  Äuskuuftsbureaux  noch  zu  erbUhen. 

Leute,  oft  mit  dunkler  Vergangenheit  und  ohne  jedes 
Kapital,  rühmen  sich  einer  über  die  ganze  Weit  verbreiteten 
Organisation,  obgleich  ihr  sogenanntes  Jnstitut  manchmal  aus 
nichts  anderem  besteht,  als  aus  einem  Tisch  und  einem  Stuhl. 
Durch  die  nfitige  Reklame  wird  dann  dafür  gesorgt,  dafs  sich 
immer  wieder  solche  finden,  die  nicht  alle  werden,  und  die, 
auch  noch  durch  einen  billigen  Preis  angelockt,  an  derartige 
Umemehmungen  ihr  Vertrauen  wegschenken,  um  auf  ihre  An- 
imge  eine  mit  Hülfe  des  Adrefsbuches  und  etwas  Phantasie 
zusamm engestoppelte  Auskunft  zu  erbalten,  die  fllr  sie  weiter 
keinen  Nutzen  Eiat,  dem  Inhaber  dieses  sogenannten  „Auskuufts- 
bureaus"  aber  das  Vegetieren  ermöglicht. 

Es  Hellte  daher  jeder,  der  ein  Aiiskunftsbureau  in 
Anspruch  zu  nehmen  gezwungen  ist,  und  das  sind  heutzu- 

tage wohl  alle  Kaufleule,  sich  zunächst  über  die  Bonität  des 
Bureaus  orientieren  und  nur  solchen  sieh  zuwenden,  von 

denen  er  weifs,  dal's  sie  nicht  nur  der  berufsmäfsigen  Auskunft- 
erteilung  «ich  widmen,  sondern  dafa  sie  auch  wirklich  organi- 

siert sind.  Darauf  kommt  es  in  erster  Linie  an,  dafs  neben 
dem  unerlitfslichen  Kanital  auch  die  sonstigen  Unterlagen  vor- 

handen sind,  ohne  welche  eine  wirklich  reelle  Auskunft  nicht 

zustande  kommen  kann.  Diese  sogenannten  „Auskunftsbureaux" 
können  daher  für  die  Beurteilung  des  Anskunttswesens  auch 
nicht  in  Betracht  kommen,  sie  stellen  sich  als  Auswüchse  dar. 

^B   b)    Die   organisierte   beriifsmäfsige  Auskunft- erteilung, 

1.   Die  Frivatbnreaux. 

Die  Hauptgrundlagen  eines  organisierten  Auskunftsbureaus 
liegen  neben  dem  unerläfslichen  Kapitalbesitz  und  der  Intelligenz 

^Ülod   Bildung  des  Leiters: 

^E^  1.  in  einem  grofsen  und  ausgebreiteten  Netz  von  Vertrauens- ^P         mftnnern,    auch   GewährsmilDner    und   Korrespondenten 
genannt, 

2-  in  einem  geschulten  Beamten  kür  per  und 
3.  in  einem  grofsen,  sorgftltig  geführten  Archiv, 

Bezüglich     der^  Leitung     eines     Auskunftsbureaiis      sagt 
Ehren  berg : 

„Mit  Kapitalbesitz  allein  ist  hier  gar  nichts  getan.    Allge- 
meine Bildung,  Rührigkeit  und  Energie,  Organisationstalent  und 

mntnis  des  Geschftftslebons  in  möglichst  zahlreichen  Branchen, 
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Diskretion,  Takt  und  feines  Gefühl  für  alle  Abstufungen  der 
Kreditwürdigkeit,  das  sind  so  die  wichtigsten  EUgenschafien, 
•die  von  einer  Leiitung  verlangt  werden  müssen.  Nur  ausnahms- 

weise werden  sieh  Personen  finden,  die  diesen  Ansprüchen 
vollkommen  gewachsen  sind,  ein  Umstand,  der  bei  d!er  prin* 
^ipiellen  Beurteilung  des  Auskunftswesens  schwer  ins  Oesicht 

fällt!'' Aber  auch  an  die  Gewährsmänner,  die  nach  genauen 
Instruktionen  zu  arbeiten  haben,  werden  grofse  Ansprüche 
gestellt. 

„AuFser  der  Ausgedehntheit  seiner  Bekanntschaft*',  sagt 
Röscher,  „der  Schärfe  der  Beobachtung,  der  Klarheit  im  Urtttl 
und  der  Deutlichkeit  der  Darstellung,  erfordert  eine  derartige 
Tätigkeit  noch  hervorragende  Eigenschaften.  Wie  ein  Posten 
vor  einer  Festung  mufs  ein  solcher  Beobachter  wachsam,  ge- 

wissenhaft und  von  makelloser,  unnachsichtiger  Gerechtigkeit 

«ein." Wohl  schwerlich  werden  diese  Forderungen  immer  bei  den 
einzelnen  Gewährsmännern  zutreffen,  immerhin  aber  sollen  die 
Auskunftsbureaux  bemüht  sein,  Vertrauensmänner  zu  suchen, 
welche  diesem  schweren  Dienste  gewachsen  sind. 

An  Orten,  an  welchen  die  Auskunftsbureaux  keine  Filialen 
unterhalten,  sind  Korrespondenten  die  Gewährsmänner,  die  ihre 
Auskunft  schriftlich  dem  Bureau  mitteilen;  bei  Platzauskünften 
oder  an  Filialplätzen  tritt  an  Stelle  des  Korrespondenten  der 
sogenannte  Rechercheur. 

Er  hat  sich  seine  Informationen  auf  mündlichem  Wege  zu 
beschaffen  und  sich  persönlich  zu  Bekannten  des  Angefragten 
hinzubemühen,  um  Näheres  über  denselben  zu  erfahren. 
Aufserdem  mufs  er  bei  Behörden  solche  amtliche  Register  ein- 

zusehen suchen,  die  Aufschlufs  über  die  geschäftliche  Lage 
des  Angefragten  vermitteln  können,  wie  z.  B.  Handelsregister, 
Manifestanten  Verzeichnisse  etc.  Auch  sollte  ihnen  seitens  der 
Behörden  die  Einsicht  in  das  Grundbuch  gestattet  werden,  um 
zu  erfahren,  inwieweit  der  Grundbesitz  des  Kreditsuchenden 
belastet  ist. 

Auf  den  ersten  Blick  überkommt  einen  anständigen 
Menschen,  dem  das  Herumschnüffeln  in  fremden  Angelegen- 
heiten  zuwider  sein  mufs,  ein  Gefühl  des  Widerwillens  gegen 
«ine  solche  Tätigkeit,  man  denkt  unwillkürlich  an  Privat- 

detektivinstitute. Wir  dürfen  aber  nicht  vergessen,  dafs  es 
sich  hier  um  einen  kaufmännischen  Kredit  handelt,  den  der 
Angefragte  in  Anspruch  nehmen  will,  dafs  daher  der  Recher- 

cheur, wenn  er  seine  Aufgabe  richtig  erflillt,  durch  Ver- 
hinderung unlauteren  Kreditnehmens  eine  volkswirtschaftlich 

nützliche  Arbeit  verrichtet. 
Der  Kaufmann,  der  Kredit  gibt,  hat  eine  Berechtigung, 

über    die    geschäftlichen    und    pekuniären    Verhältnisse    des 



KreditnelimeDt  Auskunft  zu  erhalten,  ebenso  wie  der  Kredit- 
aehmer  die  Verpflichtung  hat,  eich  vor  Beinern  Glflubiger  zu 
legitimieren.  Beruht  duith  das  ganze  Kreditgeben  lediglieh  auf 
dem  Moment  des  Verlrauens, 

Wagiier  hat  in  seiner  Abhandlung  über  den  Kredit  im 
tichtinbergachen  Handbuche  mit  Recht  hervorgehoben,  dafä 
der  V  er  traue  nslaktor  für  die  Entwicklung  des  Kredits  von 
besonderem  Einflüsse  ist.     Er  sagt: 

„Alles,  was  sich  auf  daa  hier  mitspielende  Vertrauen  be- 
zieht, ist  teils  indtTidueller,  den  einzelnen  Kreditnehmer  oder 

Kreditaucher  betreffender,  teils  allgemeiner  Natur,  d.  h,,  es  be- 
trifft die  sittlichen,  wirtschaftlichen,  socialen,  politischen,  recht- 

lichen Goaamtznstände  der  Zeit,  des  Landes,  des  Ortes,  der 
Volkswirtschaft." 

„In  individueller  Hinsicht",  filbrt  Wagner  fort,  „kommt  die 
;anw3  Persönlichkeit  des  Kreditauchers  in  Betracht,  daher 

ten  den  rein  persönlichen  Verhältnissen  Gesundheit,  Lehens- 
Hier,  Geschlecht,  Moralität,  Charakter,  Bildung,  Begabung  etc., 
J^es,  was  sich  auf  die  sociale  und  ökunoinische  Stellung  he- 
Stieht,  auf  Familienverhältnisse,  dann  Grtifse  und  Art  des  Ver- 

mögens, Ertrags f Ah  ig keit  desselben  und  der  Unternebmung. 
Von  den  drei  Momenten,  dem  Gegen-  (bezw.  KUck)  leisten- 

wollen, -können  und  -milssen,  spielen  hier  die  beiden  ersten 
mita  also  KedlichkeÜ,  ̂ uter  Wille  sowohl  u\s  pcrailnliche  und 
in  den  Vermögens-,  Einkommens-  und  Geschäfts  Verhältnissen 
liegende  Fähigkeit  zur  Zahlung  überhaupt  und  zur  verab- 

redeten Zeit." 
Noch  heute  linden  sich  aber  sehr  häutig  Leute,  welche  es 

als  persönliche  Kränkung  emptinden,  wenn  über  sie  als  Kredit- 
nehmer Auskunft  eingezogen  wird. 

Bezüglich  der  Verpflichtung  des  Kreditnehmers,  seine  Ver- 
hältnisae  klar  zu  legen,  bemerkt  auch  Knies: 

„Die    Fähigkeit     des    Schuldners    zum    Abschlufs    eines 

Kreditgeschäftes  mul's  vor  dem  Urteil  des  Gläubigers  legitimiert 
werden,  und  zwar  sind  hierbei  drei  Fragen  mafsgebend: 

1.  wird  der  Schuldner  die  Leistung   machen  wollen,    wenn 
er  sie  machen  kann, 

^2.  wird  er  sie  machen  können,  wenn  er  sie  machen  will, 
8.  wird  er  sie  machen  müssen,    wenn  er  sie  macheu  kann 

aber  nicht  machen  will." 
agen ,    welche    in   der  Praxis    unendlich    schwer   zu   beant- 

worten sind. 

Welche  Erfolge  der  Rechercheur  erzielt,  hängt  von  der 
jizco  Art  und  Weise  ab,  wie  er  seine  Informationen  anstellt 
r  den  Erfolg  tat  aber  auch  ferner  mafsgebend,  wie  er  von 
jem  Bureau  für  seine  Bemühungen  entlohnt  wird.  Das  ge- 

Ifarticbate  System  der  Entlohnung  ist  jedenfalls  die  Bezahlung 
r  AiiskUntte  nach  der  Anzahl  derselben.     Hier  liegt  es  klar 
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auf  der  Hand^  dafs  der  Rechercheur  zur  Beschaffung  möglichst 
vieler  Auskünfte  auf  Kosten  der  Gründlichkeit  und  Zuverlässig- 

keit derselben  verführt  werden  kann,  um  ein  ausreichendes 
Einkommen  zu  erlangen. 

Das  Richtigste  ist  hier  die  Anstellung  mit  festem  Gehalt, 
wobei  allerdings  die  Höhe  der  Gebühren,  welche  die  Auskunfts- 
bureaux  für  ihre  Auskünfte  erheben,  vor  allem  in  Frage  konmit. 

Die  Korrespondenten,  die,  wie  schon  oben  angedeutet,  in 
Tätigkeit  treten  an  Plätzen,  wo  keine  Niederlassungen  eines 
Auskunftsbureaus  bestehen,  betreiben  ihren  Auskunffcsdienst 
als  Nebenerwerb.  Wichtig  ist  es  für  das  Auskunftswesen,  dafs 
ein  Auskunftsbureau  seine  Korrespondenten  verpflichtet,  nur 
für  sich  zu  arbeiten  und  ihnen  nicht  gestattet,  auch  noch 
anderen  Auskunftsbureaux  ihre  Dienste  zu  widmen. 

Wo  dies  nicht  geschieht,  liegt  die  Gefahr  nahe,  dafs  die 
einzelnen  Bureaux  von  Seiten  dieses  einen  Korrespondenten 
mit  gleichlautenden  Auskünften  bedient  werden,  die  dann  an 
die  einzelnen  Abonnenten  weitergehen. 

Die  Güte  des  Korrespondenten  wird  natürlich  auch  eng 
zusammenhängen  mit  der  Güte  des  Auskunftsbureaus,  welches 
seine  Dienste  beansprucht;  denn  wirklich  tüchtige  Leute 
werden  sieh  nur  dem  Dienste  eines  gut  renommierten  und 
leistungsfähigen  Bureaus  widmen. 

Die  Vergütung,  welche  die  Korrespondenten  für  eine  ge- 
wöhn liehe  Auskunft  empfangen,  ist  äufserst  gering  und 

überschreitet  fast  nie  den  Satz  von  50  Pfg. ;  die  Portoauslagen 
werden  selbstverständlich  zurückerstattet. 

Zu  verlangen  ist  auch,  dafs  Bureaux  an  gröfseren  Plätzen 
mehrere  Korrespondenten  zur  Kontrolle  unterhalten,  damit  sie 
durch  Vergleichung  der  Berichte  über  dieselben  Personen  die 
Gründlichkeit  und  Zuverlässigkeit  der  Berichterstatter  fest- 

stellen können. 
Von  grofsem  Einflufs  auf  die  Güte  der  Berichterstatter 

wird  auch  die  Zusicherung  der  Diskretion  seitens  des  Aus- 
kunftsbureaus sein.  Wenn  der  Korrespondent  weifs,  dafe  das 

Bureau  seine  Berichte  streng  vertraulich  benutzt  und  seinen 
Namen  den  Anfragenden  nicht  bekannt  gibt,  wird  er  viel 
offener  und  rückhaltloser  seine  Berichterstattung  machen,  als 
wenn  dieses  nicht  der  Fall  ist;  auch  werden  hierdurch  die 
besseren  Elemente  der  Kaufmannschaft  veranlafst  werden,  sich 
zu  Berichterstattern  von  guten  Bureaux  herzugeben. 

Die  Korrespondenten  sind  ferner  zu  verpflichten,  ihre 
Auskünfte  regelmäfsig  durch  Nachträge  zu  ergänzen  und  zeit- 

gemäl's  zu  erhalten.  Da  die  Geschäftstätigkeit  und  die  Kredit- 
würdigkeit der  einzelnen  Firmen  beständigen  Veränderungen 

unterworfen  sind,  so  ist  es  durchaus  geboten,  eine  derartige 
Verpflichtung  den  Korrespondenten  aufzuerlegen,  damit  der 
Wert  der  Auskunft  nicht  verloren  geht. 



Es  ist  nicht  zu  leugnen ,  daTs  die  Qualität  der  Auskunft 
in  derselben  Weise  von  der  Persönlichkeit  des  Korrespondenten 
und  der  Sphäre  seiner  wirtschaftlichen  Tätigkeit  abliBngt,  wie 

die  der  geschäl'tsfreundlichen  Auskunft  von  den  persönlichen 
Eigenschaften  und  den  Beziehungen  des  sie  erteilenden  Oe- 
scliftfufreundes.  Alle  die  oben  erwähnten  Umstände,  welche 
geeignet  sind,  die  Zuverlässigkeit  und  Brauchbarkeit  der  ge- 
»chäftsfre  und  liehen  Auskunft  zu  beeinträchtigen,  kommen  auch 
hier  in  Frage.  Ein  grofses  Bureau  wird  dalier  notwendig  sich 
veranlafst  sehen,  aus  diesem  Grunde  schon,  mehrere  Korre- 

spondenten an  demselben  Platze  zu  beschäftigen,  damit  durch 
ihre  von  einander  unabhängig  erstatteten  Berichte  eine  Kontrolle 
und  Ergänzung  ermöglicht  werden  kann.  Die  Leitung  eines 
solchen  Bureaus  wird  daher  im  ataade  sein,  sieh  nach  kurzer 
Zeit  ein  Urteil  über  die  Korrespondenten  zu  bilden  und  unter 
ibaen  eine  geeignete  und  durchaus  notwendige  Auswahl 
treffen. 

Der  zweite  Punkt,  welcher  oben  als  Fundament  einer 
guten  Organisation  angefUhrt  war,  betraf  den  BeamtenkOrper 
eines  Aukunftsbureaua. 

Zu   einer   schnellen   und   prompten  Erledigung  einer  ein- 
febenden  Anfrage  gehört  vor  allen  Dingen,  dafs  dieselbe  in 
era  Auskunftabureau  von  den  betreffenden  Beamten  richtig 

dirigiert  wird,  dura  alles  vorhandene  Material  richtig  benutat. 
dafs  aus  den  eingehenden  Berichten  das  Wesentbche  heraus- 

geschält wird,  und  dafs  die  als  Antwort  herausgehende  redigierte 
Auskunft  ein  klares  Bild  von  der  Kreditwürdigkeit  des  An- 
gefraglen  gibt.  Nur  wo  ein  so  geschultes  Beamtenpersonal 
vorbanden  ist,  kann  auf  Promptheit  und  Präzision  gerechnet 
werden. 

Der  dritte  Faktor  endlich,  auf  welchem  eine  gute  Organi- 
sation beruht,  ist  das  sogenannte  Archiv,  das  sich  im  Laufe 

der  Zeit  gebildet  hat. 
Hier  mufs  alles  Wissenswerte,  was  der  Ankunftei  über 

irgend  einen  je  zu  Ohren  gekommen  ist,   aufgespeichert  sein. 
Diese  Organisation  eines  Auskunftsbureaus  kann  auch 

dadurch  zu  einer  erhöhten  Wirksamkeit  gebracht  werden,  dafs 
die  Kaufmannschaft,  weiche  die  Dienste  diese«  Bureaus  in  An- 

spruch nimmt,  zu  einer  Mitarhciterschuft  sich  bereit  erklärt 
und  herangezogen  wird. 

Dabei  können  sowohl  die  eigenen  geschäftlichen  Er- 
fahrungen mit  Personen,  über  welche  sie  von  dem  Auskunfts- 

bureau  Auskunft  erhalten  hat,  im  Interesse  einer  Vervoll- 
kommnung der  Kreditsicherung  verwertet  werden,  als  auch 

die  Auskünfte,  welche  die  Kauflcute  über  sich  selbst  zu  geben 

geneigt  sind. 
Um  ein  Gesamtbild  von  einem  Auskunftsbureau,  wie  ee 

sein   soll,   za   geben,    erscheint   es   uns  zweckmäfsig,    die  als 
FeneliaDsaB  XZI  I,  —  f'  ii  1 1  o.  1 
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wem  Nachträge  zu  dem  vorhandenen  Material  gemacht  worden 
sind.  So  kann  es  Mappen  geben,  die  das  Material  von  Jahren 
beherbergen,  die  die  Begründung  und  Entwicklung  eines 
ganzen  Geschäftes  enthalten.  Jede  Veränderung  wird  auf  einer 
solchen  Karte  vermerkt,  sei  es  nach  der  guten  oder  nach  der 
schlechten  Seite.  „Hier  findet  sich  alles  gesammelt  und  ver- 

wertet, was  aus  amtlichen  Bekanntmachungen,  aus  geschäft- 
lichen Cirkularen,  aus  Berichten  der  Presse  und  sonstwie  tlber 

Geschäftsgründungen,  Inhaberverhältnisse,  Associationen,  ehe- 
liche Güterrechte,  Subhaatationen,  gerichtliche  Bestrafungen  etc. 

zur  öffentlichen  Kenntnis  gelangt." 
Ein  Bild  von  der  Entwicklung  der  Auskunftei  Schimmel- 

pfeng  geben  uns  nachstehende  Zahlen: 
In  den  Jahren  1880  und  1881  betrug  die  Zahl  der  erteilten 

Auskünfte  über  200000,  1885  bereits  450651,  1889  über  750000, 
während  jetzt  die  Zahl  der  jährlich  erteilten  Auskünfte  bereits 
2000000  überschritten  hat.  Auch  die  Zahl  der  Abonnenten 
ist  in  stetem  Wachsen  begriffen. 

Hieraus  kann  man  wohl  den  Schlufs  ziehen,  dafs  inner- 
halb der  Geschäftswelt  die  Gepflogenheit,  Auskünfte  durch  ein 

vertrauenswürdiges  Bureau  einzuziehen,  sich  mehr  und  mehr 
eingebürgert  hat,  was  auch  im  einzelnen  darin  sich  bekundet, 
dafs  die  auf  einjährige  Dauer  ausgegebenen  Abonnements 
immer  höhere  Ziffern  als  Bedarf  aufweisen,  sodafs  Abonnements 
loif  10(K)  Auskünfte  fürs  Jahr  schon  nicht  mehr  selten  sind. 

Entsprechend  dem  Geschäftsumfange  hat  sich  natürlich 
auch  die  Zahl  der  Angestellten  wesentlich  vergröfsert. 

Während  1880  und  1881  die  Zahl  der  Angestellten  nicht 
wl  über  100  betrug,  zählt  die  Auskunftei  jetzt  deren  1048. 

l>er  Gehaltsetat  betrug  im  Jahre  1900  1(537000  Mk.  — 
SlfiBe  derienigen  Zahlen,  welche  geeignet  ist,  die  Ausdehnung 
dbi^  Qe^^ftsbetriebes  zu  illustrieren,  ist  auch  der  jährliche 
jW^Hkbeelat  fUr  Porti.  Die  Auskunftei  hat  allein  für  die  von 
ihr  jyi)^^ebkeuden  Briefe  an  ihre  Abonnenten  und  Korresponden- 
QM  im  Jftture  1900  den  Betrag  von  395400  Mk.  zu  zahlen  ge- 
taib^  w^^n^u  27400  Mk.  auf  Depeschenkonto  konmien. 

;)b  Q^ttertdunkosten   hatte  aie  Auskunftei  im  Jahre  1900 
;iiM^4Mi.^  Mk. 

tl    ist    auch    noch,    dafs    dieselbe   321    Schreib- 
ifli  Qebrauch  hat. 

die  Auskunftei  Schimmelpfeng  wendet,   hat 
Anerkennung  der  Abonnementsbedingungen 

IKeeelben  lauten  folgendermafsen : 
it   gewährt   das   Recht,    eine  bestimmte 

zu  verlangen  und  die  übrigen  Ein- 
imakunftei  zu  ermäfsigten   Gebühren  zu 
.UMmementsbeträge  sind   bei  Abschlufs 

;e  Gebühren   bei  Erteilung  des 
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Auftrags  oder  bei  Empfang  der  RccLnung  zu  eatrichten. 
Zahlstelle  ist  diiHJenige  Bureau,  in  dessen  Bezirk  der 
Abonnent  seinen  Sitz  hat. 

'2,  Das  Abonnement  erlischt  nach  Jahresfrist  oder  schon 
vorher  mit  der  Erteilung  der  letzten  Auskunft.  Die  Aus- 

kunftei ist  jederzeit  berechtigt,  das  Abonnement  gegen 
Rllekzahlung  des  entsprechenden  Betrages  zu  lösen. 
Abonnenten,  die  ihr  Abonnement  nicht  ausnützen,  haben 

(       Anspruch  auf  Vergütung  nur  dann,   wenn  bei  Abschlufs 
'  des  Abonnements  ein  Zuschlag  für  ErgJtnzungaberichte 

vereinbart  war.  Bei  Beendigung  des  Abonnements  sind 
unverwendete  Anfrngezettel  zu  vernichten  oder  zurück- 
zugeben. 

»8.  Die  einfache  abonneraenlsmäraige  Anfrage  gilt  als  Auf- 
trag, einen  kurzen  Bericht  auf  Grund  dessen  zu 

liefern,  was  der  Auskunftei  durch  einen  oder  mehrere 
Vertrauensmänner  und  sonstwie  bekannt  geworden  ist. 
Alle  Auskünfte  müssen  das  Datum  der  letzten  Er- 

kundigung tragen,  Soll  die  Auskunft  ausführlicher  lauten, 
soll  sie  unbedingt  auf  neuester  oder  mehrseitiger -Er- 

kundigung beruhen,  sollen  bestimmte  Quellen  benutzt 
oder  besondere  Fragen  lieantwortet  werden,  so  ist  ein 
Sonderbericht  zu  erhöhter  Gebühr  einzufordern.  Be- 

rii-hte,  deren  Inhalt  die  Auskunftei  ganz  oder  teilweise 
widerruft,    mufs  Abonnent    auf  Verlangen   zurückgeben. 

4.  Die  Auskunftei  ist  für  die  Folge  keiner,  wie  immer  ge- 
arteten Entschliefsung  haftbar,  die  ein  Abonnent  auf 

Orund  ihrer  Auskünfte  oder  sonstigen  Dienstleistungen 
trifft.  Das  unvermeidliche  Kisiko,  das  mit  der  Ver- 

wendung  von  Vertrauensmännern  und  Angestellten  ver- 
I  knüpft  ist.  trägt  ausschliefslich  der  Abonnent;  er  entsagt 

jedem    Anspruch    auf  Ersatz    für  Nachteile,    welche  sich 
I  auf  Versehen  oder  Verschulden  von  Hülfsporsonen  zurück- 

führen lassen  und  verzichtet  auf  jeden  Nachweis 
darüber,  von  wem  und  durch  wen  eine  Auskunft  einge- 

holt worden  ist. 

5.  Die  Berichte  der  Auskunftei  sind  stets  nur  für  den  An- 
fragenden selbst  bestimmt;  sie  sind  demgemäfs  sorgsam 

aufzubewahren,  und  es  darf  weder  eine  Angabe  daraus 
irgend  jemandem  mitgeteilt,  noch  auf  sie  unter  Benennung 
der  Auskunftei  Bezug  genommen  werden,  wenn  dazu 
nicht  die  schriftliche  Genehmigung  eingeholt  worden  war, 
Zuwiderhandlung  verpflichtet  zur  Zahlung  von  20  Mk., 
sowie  zur  Entschädigung  der  Auskunftei  für  alle  ihr  ver- 

ursachten Bemühungen ,  Rosten  und  Nachteile ;  zugleich 
erlischt  das  Abonnement. 

Vorstehende  Bedingungen  gelten  für  alle  Mitteilungen 
der  Auskunftei,  gleichviel  wann  und  wie  sie  verlangt  oder 
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wem  Nachträge  zu  dem  vorhandenen  Material  gemacht  worden 
sind.  So  kann  es  Mappen  geben,  die  das  Material  von  Jahren 
beherbergen ,  die  die  Begründung  und  Entwicklung  eines 
ganzen  Geschäftes  enthalten.  Jede  Veränderung  wird  auf  einer 
solchen  Karte  vermerkt,  sei  es  nach  der  guten  oder  nach  der 
schlechten  Seite.  „Hier  findet  sich  alles  gesammelt  und  ver- 

wertet, was  aus  amtlichen  Bekanntmachungen,  aus  geschäft- 
lichen Cirkularen,  aus  Berichten  der  Presse  und  sonstwie  tlber 

Geschäftsgründungen,  Inhaberverhältnisse,  Associationen,  ehe- 
liche Güterrechte,  Subhastationen,  gerichtliche  Bestrafungen  etc. 

zur  öffentlichen  Kenntnis  gelangt.^ 
Ein  Bild  von  der  Entwicklung  der  Auskunftei  Schinmiel- 

pfeng  geben  uns  nachstehende  Zahlen: 
In  den  Jahren  1880  und  1881  betrug  die  Zahl  der  erteilten 

Auskünfte  über  200000,  1885  bereits  450651,  1889  über  750000, 
während  jetzt  die  Zahl  der  jährlich  erteilten  Auskünfte  bereits 
2000000  überschritten  hat.  Auch  die  Zahl  der  Abonnenten 
ist  in  stetem  Wachsen  begriffen. 

Hieraus  kann  man  wohl  den  Schluls  ziehen,  dafs  inner- 
halb der  Geschäftswelt  die  Gepflogenheit,  Auskünfte  durch  ein 

vertrauenswilrdiges  Bureau  einzuziehen,  sich  mehr  und  mehr 
eingebürgert  hat,  was  auch  im  einzelnen  darin  sich  bekundet, 
dafs  die  auf  einjährige  Dauer  ausgegebenen  Abonnements 
immer  höhere  Ziffern  als  Bedarf  aufweisen,  sodafs  Abonnements 
auf  1000  Auskünfte  fürs  Jahr  schon   nicht  mehr  selten  sind. 

Entsprechend  dem  Geschäftsumfange  hat  sich  natürlich 
auch  die  Zahl  der  Angestellten  wesentlich  vergröfsert. 

Während  1880  und  1881  die  Zahl  der  Angestellten  nicht 
viel  über  100  betrug,  zählt  die  Auskunftei  jetzt  deren  1048. 

Der  Gehaltsetat  betrug  im  Jahre  1900  1637000  Mk.  — 
Eine  derjenigen  Zahlen,  welche  geeignet  ist,  die  Ausdehnung 
des  Geschäftsbetriebes  zu  illustrieren,  ist  auch  der  jährliche 
Ausgabeetat  für  Porti.  Die  Auskunftei  hat  allein  für  die  von 
ihr  abgehenden  Briefe  an  ihre  Abonnenten  und  Korresponden- 

ten im  Jahre  1900  den  Betrag  von  395  400  Mk.  zu  zahlen  ge- 
habt, wovon  27400  Mk.  auf  Depeschenkonto  kommen. 

An  Generalunkosten  hatte  aie  Auskunftei  im  Jahre  1900 
über  3000000  Mk. 

Interessant  ist  auch  noch,  dafs  dieselbe  321  Schreib- 
maschinen im  Gebrauch  hat. 

Wer  sich  an  die  Auskunftei  Schimmelpfeng  wendet ,   bat 
sich  zunächst  durch  Anerkennung  der  Abonnementsbedingungen 
zu.  verpflichten.    Dieselben  lauten  folgendermafsen : 
„1.    Das   Abonnement   gewährt   das   Recht,    eine  bestinmite 

Zahl  von  Auskünften  zu  verlangen  und  die  übrigen  Ein- 
richtungen  der  Auskunftei  zu  ermäfsigten   Gebühren  zu 

benutzen.     Die   Abonnementsbeträge  sind  bei  Abschluls 
des  Abonnements,   sonstige  Gebühren  bei  Ekteilung  des 



AufCriigB  oder  bei  Empfang  der  RecLnung  zu  entrichten. 
Zahlstelle  ist  dasjenige  Bureau,  in  deaaen  Bezirk  der 
Abonnent  seinen  Sitz  hat. 
Das  Abonnement  erlischt  nach  Jahresfrist  oder  schon 

vorher  mit  der  Erteilung  der  letzten  Auskunft.  Die  Aus- 
kunftei ist  jederzeit  berechtigt,  das  Abonnement  gegen 

Rlickzahlung  des  entsprechenden  Betrages  zu  Töaen. 
Abonnenten,  die  ihr  Abonnement  nicht  ausnützen,  haben 
Anspruch  auf  Vergütung  nur  dann,  wann  bei  Abacblufs 
des  Abonnements  ein  Zuschlag  fUr  Ergänzungsberichte 
vereinbart  war.  Bei  Beendigung  des  Abonnements  sind 
unverwendete  Anfragezettel  zu  vernichten  oder  zurück- 
zugeben. 

3.  Die  einfache  abonnementsmäfaige  Anfrage  gilt  als  Auf- 
trag, einen  kurzen  Bericht  auf  Grund  dessen  zu 

liefern,  waa  der  Auskunftei  durch  einen  oder  mehrere 
Vertrauensmänner  und  aonatwie  bekannt  geworden  ist. 
Alle  Auskünfte  müssen  das  Datum  der  letzten  Er- 

kundigung tragen.  Soll  die  Auskunft  auaflihrliclier  lauten, 
soll  sie  unbedingt  auf  neuester  oder  mehrseitiger  Er- 

kundigung beruhen,  sollen  bestimmte  Quellen  benutzt 
oder  besondere  Fragen  beantwortet  werden ,  so  ist  ein 
Sonderbericht  zu  erhöhter  Gebühr  einzufordern.  Be- 

richte, daren  Inhalt  die  Auskunftei  ganz  oder  teilweise 
widerruft,  mufs  Abonnent  auf  Verlangen  zurückgeben. 
Die  Auskunftei  ist  für  die  Folge  keiner,  wie  immer  ge- 

arteten Entacliliel'aung  haftbar,  die  ein  Abonnent  auf 
Grund  ihrer  Auskünfte  oder  sonstigen  Dienstleistungen 
trifft.  Das  unvermeidliche  Risiko,  daa  mit  der  Ver- 

wendung von  Vertrauensmännern  und  Angestellten  ver- 
knüpft ist.  trägt  ausachliefalich  der  Abonnent;  er  entsagt 

jedem  Anspruch  auf  Eraatz  fllr  Nachteile,  welche  sich 
auf  Versehen  oder  Verachulden  von  Hülfspersonen  zurück- 

führen lassen  und  verzichtet  auf  jeden  Nachweis 
darüber,  von  wem  und  durch  wen  eine  Auakunft  einge- 

holt worden  ist. 

Die  Berichte  der  Auakunftei  aind  ateta  nur  ftlr  den  An- 
fragenden selbst  bestimmt;  sie  sind  demgemäfa  sorgsam 

aufzubewahren,  und  es  darf  weder  eine  Angabe  daraus 
irgend  jemandem  mitgeteilt,  noch  auf  sie  unter  Benennung 
der  Auskunftei  Bezug  genommen  werden ,  wenn  dazu 
nicht  die  schriftliche  Genehmigung  eingeholt  worden  war. 
Zuwiderhandlung  verpflichtet  zur  Zahlung  von  20  Mk-, 
sowie  zur  Entschädigung  der  Auskunftei  lür  alle  ihr  ver- 

ursachten Bemühungen,  Kosten  und  Nachteile;  zugleich 
erlischt  daa  Abonnement. 

r6.  Vorstehende  Bedingungen  gelten  für  alle  Mitteilungen 
der  Auskunftei,  gleichviel  wann  und  wie  sie  verlaugt  oder 
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wem  Nachträge  zu  dem  vorhandenen  Material  gemacht  worden 
sind.  So  kann  es  Mappen  geben,  die  das  Material  von  Jahren 
beherbergen,  die  die  Begründung  und  Entwicklung  eines 
ganzen  Geschäftes  enthalten.  Jede  Veränderung  wird  auf  einer 
solchen  Karte  vermerkt,  sei  es  nach  der  guten  oder  nach  der 

schlechten  Seite.  „Hier  findet  sich  alles  gesammelt  und  ver-* 
wertet,  was  aus  amtlichen  Bekanntmachungen,  aus  geschäft- 

lichen Cirkularen,  aus  Berichten  der  Presse  und  sonstwie  tlber 
Geschäftsgründungen,  Inhaberverhältnisse,  Associationen,  ehe* 
liehe  Güterrechte,  Subhastationen,  gerichtliche  Bestrafungen  etc. 

zur  öffentlichen  Kenntnis  gelangt." 
Ein  Bild  von  der  Entwicklung  der  Auskunftei  Schimmel- 

pfeng  geben  uns  nachstehende  Zahlen: 
In  den  Jahren  1880  und  1881  betrug  die  Zahl  der  erteilten 

Auskünfte  über  200000,  1885  bereits  450651,  1889  über  750000, 
während  jetzt  die  Zahl  der  jährlich  erteilten  Auskünfte  bereits 
2000000  überschritten  hat.  Auch  die  Zahl  der  Abonnenten 
ist  in  stetem  Wachsen  begriffen. 

Hieraus  kann  man  wohl  den  Schlufs  ziehen,  dafs  inner- 
halb der  Geschäftswelt  die  Gepflogenheit,  Auskünfte  durch  ein 

vertrauenswilrdiges  Bureau  einzuziehen,  sich  mehr  und  mehr 
eingebürgert  hat,  was  auch  im  einzelnen  darin  sich  bekundet, 
dafs  die  auf  einjährige  Dauer  ausgegebenen  Abonnements 
immer  höhere  Ziffern  als  Bedarf  aufweisen,  sodafs  Abonnements 
auf  1000  Auskünfte  fürs  Jahr   schon   nicht  mehr  selten  sind. 

Entsprechend  dem  Geschäftsumfange  hat  sich  natürlich 
auch  die  Zahl  der  Angestellten  wesentlich  vergröfsert. 

Während  1880  und  1881  die  Zahl  der  Angestellten  nicht 
viel  über  100  betrug,  zählt  die  Auskunftei  jetzt  deren  1048. 

Der  Gehaltsetat  betrug  im  Jahre  1900  1637000  Mk.  — 
Eine  derjenigen  Zahlen,  welche  geeignet  ist,  die  Ausdehnung 
des  Geschäftsbetriebes  zu  illustrieren,  ist  auch  der  jährliche 
Ausgabeetat  fUr  Porti.  Die  Auskunftei  hat  allein  für  die  von 
ihr  abgehenden  Briefe  an  ihre  Abonnenten  und  Korresponden- 

ten im  Jahre  1900  den  Betrag  von  395  400  Mk.  zu  zahlen  ge- 
habt, wovon  27400  Mk.  auf  Depeschenkonto  kommen. 

An  Generalunkosten  hatte  aie  Auskunftei  im  Jahre  1900 
über  3000000  Mk. 

Interessant  ist  auch  noch,  dafs  dieselbe  321  Schreib- 
maschinen im  Gebrauch  hat 

Wer  sich  an  die  Auskunftei  Schimmelpfeng  wendet,   hat 
sich  zunächst  durch  Anerkennung  der  Abonnementsbedingungen 
zu.  verpflichten.     Dieselben  lauten  folgendermafsen : 
„1.    Das   Abonnement   gewährt   das   Recht,    eine  bestimmte 

Zahl  von  Auskünften  zu  verlangen  und  die  übrigen  Ein- 
richtungen  der  Auskunftei  zu  ermäfsigten  Gebühren  zu 

benutzen.     Die   Abonnementsbeträge  sind  bei  Abschluls 
des  Abonnements,   sonstige  Gebühren  bei  Erteilung  des 



Auftrags  oder  bei  Empfang  der  Rechnung  zu  entrichten. 
Zahlstelle  ist  dasjenige  Bureau,  in  dessen  Bezirk  der 
Abonnent  seinen  Sitz  hat. 

2.  Das  Abonnement  erlischt  nach  Jahresfrist  oder  schon 

vorher  mit  der  Erteilung  der  letzten  Auskunft.  Die  Aus- 
kunftei ist  jederzeit  berechtigt,  das  Abonnement  gegen 

KUckzahluDg  des  entsprechenden  Betrages  zu  TOsen. 

Abonnenten,  die  ihi-  Ahonnement  nicht  ausnutzen,  haben 
Anspruch  auf  Vergütung  nur  dann,  wenn  bei  Abschlufa 
des  Abonnements  ein  Zuschlag  fUr  Ergänzungs berichte 
vereinbart  war.  Bei  Beendigung  des  Abonnements  sind 
unverwendete  Anfragezettel  zu  vernichten  oder  zurück- 
zugeben. 

3.  Die  einfache  abonnementsmsraige  Anfrage  gilt  als  Auf- 
trag, einen  kurzen  Bericht  auf  Grund  dessen  zu 

liefern,  was  der  Auskunftei  durch  einen  oder  mehrere 
Vertrauensmänner  und  sonstwie  bekannt  geworden  ist. 
Alle  Auskünfte  mlissen  das  Datum  der  letzten  Er- 

kundigung tragen.  Soll  die  Auskunft  ausführlicher  lauten, 
soll  sie  unbedingt  auf  neuester  oder  mehrseitiger  ■  Er- 

kundigung beruhen,  sollen  bestimmte  Quellen  benutzt 
oder  besondere  Fragen  beantwortet  werden,  so  ist  ein 
Sonderbericht  zu  erhöhter  Gehllhr  einzufordern.  Be- 

richte, deren  Inhalt  die  Auskunftei  ganz  oder  teilweise 
widerruft,   mufs  Abonnent    auf  Verlangen   zurückgeben. 

4.  Die  Auskunftei  ist  für  die  ̂ ^olge  keiner,  wie  immer  ge- 
arteten Entschliefsnng  haftbar,  die  ein  Abonnent  auf 

Grund  ihrer  Auskünfte  oder  sonstigen  Dienstleistungen 
trifft.  Dos  unvermeidliche  Risiko ,  das  mit  der  Ver- 

wendung von  Vertrauensmännern  und  Angestellten  ver- 
knüpft ist.  trägt  ausschliefshch  der  Abonnent;  er  entsagt 

jedem  Anspruch  auf  Ersatz  für  Nachteile ,  welche  sich 
auf  Versehen  oder  Verschulden  von  Hülfapersonen  zurück- 

führen lassen  und  verzichtet  auf  jeden  Nachweis 
darüber,  von  wem  und  durch  wen  eine  Auskunft  einge- 

holt worden  ist, 

5.  Die  Berichte  der  Auskunftei  sind  stets  nur  für  den  An- 
fragenden selbst  bestimmt;  sie  sind  demgemäfs  sorgsam 

aufzubewahren,  und  es  darf  weder  eine  Angabe  daraus 
irgend  jemandem  mitgeteilt,  noch  auf  sie  unter  Benennung 
der  Auskunftei  Bezug  genommen  werden,  wenn  dazu 
nicht  die  schriftliche  Genehmigung  eingeholt  worden  war. 
Zuwiderhandlung  verpflichtet  zur  Zahhing  von  20  Mk., 
sowie  zur  Entschädigung  der  Auskunftei  tUr  alle  ihr  ver- 

ursachten Bemühungen ,  Kosten  und  Nachteile ;  zugleich 
erlischt  das  Abonnement. 

6.  Vorstehende  Bedingungen  gelten  für  alle  Mitteilungen 
der  Auskunftei,  gleichviel  wann  und  wie  sie  verlangt  oder 
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wem  Nachträge  zu  dem  vorhandenen  Material  gemacht  worden 
sind.  So  kann  es  Mappen  geben,  die  das  Material  von  Jahren 
beherbergen ,  die  die  Begründung  und  Entwicklung  eines 
ganzen  Geschäftes  enthalten.  Jede  Veränderung  wird  auf  einer 
solchen  Karte  vermerkt,  sei  es  nach  der  guten  oder  nach  der 

schlechten  Seite.  „Hier  findet  sich  alles  gesammelt  und  ver-* 
wertet,  was  aus  amtlichen  Bekanntmachungen,  aus  geschäft- 

lichen Cirkularen,  aus  Berichten  der  Presse  und  sonstwie  tlber 
Geschäftsgründungen,  Inhaberverhältnisse,  Associationen,  ehe* 
liehe  Güterrechte,  Subhastationen,  gerichtliche  Bestrafungen  etc. 

zur  öffentlichen  Kenntnis  gelangt.^ 
Ein  Bild  von  der  Entwicklung  der  Auskunftei  Schimmel- 

pfeng  geben  uns  nachstehende  Zahlen: 
In  den  Jahren  1880  und  1881  betrug  die  Zahl  der  erteilten 

Auskünfte  über  200000,  1885  bereits  450651,  1889  über  750000, 
während  jetzt  die  Zahl  der  jährlich  erteilten  Auskünfte  bereits 
2000000  überschritten  hat.  Auch  die  Zahl  der  Abonnenten 
ist  in  stetem  Wachsen  begriffen. 

Hieraus  kann  man  wohl  den  Schlufs  ziehen,  dafs  inner- 
halb der  Geschäftswelt  die  Gepflogenheit,  Auskünfte  durch  ein 

vertrauenswürdiges  Bureau  einzuziehen,  sich  mehr  und  mehr 
eingebürgert  hat,  was  auch  im  einzelnen  darin  sich  bekundet, 
dafs  die  auf  einjährige  Dauer  ausgegebenen  Abonnements 
immer  höhere  Ziffern  als  Bedarf  aufweisen,  sodaTs  Abonnements 
auf  1000  Auskünfte   fürs  Jahr  schon   nicht  mehr  selten  sind. 

Entsprechend  dem  Geschäftsumfange  hat  sich  natürlich 
auch  die  Zahl  der  Angestellten  wesentlich  vergröfsert. 

Während  1880  und  1881  die  Zahl  der  Angestellten  nicht 
viel  über  100  betrug,  zählt  die  Auskunftei  jetzt  deren  1048. 

Der  Gehaltsetat  betrug  im  Jahre  1900  1637000  Mk.  — 
Eine  derjenigen  Zahlen,  welche  geeignet  ist,  die  Ausdehnung 
des  Geschäftsbetriebes  zu  illustrieren,  ist  auch  der  jährliche 
Ausgabeetat  für  Porti.  Die  Auskunftei  hat  allein  für  die  von 
ihr  abgehenden  Briefe  an  ihre  Abonnenten  und  Korresponden- 

ten im  Jahre  1900  den  Betrag  von  395400  Mk.  zu  zahlen  ge- 
habt, wovon  27400  Mk.  auf  Depeschenkonto  kommen. 

An  Generalunkosten  hatte  die  Auskunftei  im  Jahre  1900 
über  3000000  Mk. 

Interessant  ist  auch  noch,  dafs  dieselbe  321  Schreib- 
maschinen im  Gebrauch  hat. 

Wer  sich  an  die  Auskunftei  Schimmelpfeng  wendet ,   bat 
sich  zunächst  durch  Anerkennung  der  Abonnementsbedingungen 
zu.  verpflichten.     Dieselben  lauten  folgendermafsen : 
„1.    Das   Abonnement   gewährt   das   Recht,    eine  bestimmte 

Zahl  von  Auskünften  zu  verlangen  und  die  übrigen  Ein- 
richtungen  der  Auskunftei  zu  ermäfsigten   G^bttnren  zu 

benutzen.     Die   Abonnementsbeträge  sind  bei  Abschluls 
des  Abonnements,   sonstige  Gehüllten  bei  Erteilung  des 



Auftrags  oder  bei  Empbng  der  Roulinung  zu  eutrichten. 
Zahlstelle  iat  daBJenige  Bureau,  in  dessen  Bezirk  der 
Abonnent  seinen  Sitz  hat. 

,  Das  Abonnement  erliecht  näch  Jahresfrist  oder  schon 

vorher  mit  der  Erteilung  der  letzten  Auskunft.  Die  Aus- 
kunftei ist  jederzeit  berechtigt,  das  Abonnement  gegen 

Rllekzahlung  des  entsprechenden  Betrages  zu  lösen. 
Abonnenten,  die  ihr  Abonnement  nicht  ausnützen,  haben 
Anspruch  auf  Vergütung  nur  dann,  wenn  bei  Abschlufs 
des  Abonnements  ein  Zuschlag  fUr  Ergänz ungsberiohte 
vereinbart  war.  Bei  Beendigung  des  Abonnements  sind 
unverweudete  Anfragezettel  zu  vernichten  oder  zurück- 
zugeben. 
Die  einfache  abonnementsmäfaige  Anfrage  gilt  als  Auf- 

trag, einen  kurzen  Bericht  auf  Grund  dessen  zu 
liefern,  was  der  Auskunftei  durch  einen  oder  mehrere 
Vertraue nemäun er  und  sonstwie  bekannt  geworden  ist. 
Alle  Auskünfte  miisaen  das  Datum  der  letzten  Er- 

kundigung tragen.  Soll  die  Auskunft  ausführlicher  lauten, 
soll  sie  unbedingt  auf  neuester  oder  mehrseitiger  ■  Er- 

kundigung beruhen,  sollen  bestimmte  Quellen  benutzt 
oder  besondere  Fragen  beantwortet  werden,  so  ist  ein 
Sonderbericht  zu  erhöhter  Gebühr  einzufordern.  Be- 

richte, deren  Inhalt  die  Auskunftei  ganz  oder  teilweise 
widerruft,    mufs  Abonnent    auf  Verlangen    zurückgeben. 

,  Die  Auskunftei  ist  für  die  Folge  keiner,  wie  immer  ge- 
arteten Entschliefsung  haftbar,  die  ein  Abonnent  auf 

Grund  ihrer  Auskünfte  oder  sonstigen  Dienstleistungen 
trifft.  Das  unvermeidliche  Risiko,  das  mit  der  Ver- 

wendung von  Vertrauensmännern  und  Angestellten  ver- 
knüpft ist,  trägt  ausschliefslich  der  Abonnent;  er  entsagt 

jedem  Anspruch  auf  Ersatz  für  Nachteile ,  welche  sich 
auf  Versehen  oder  Verschulden  von  Hülfspersonen  zurück- 

führen lassen  und  verzichtet  auf  jeden  Nachweis 
darüber,  von  wem  und  durch  wen  eine  Auskunft  einge- 

holt worden  ist. 
Die  Berichte  der  Auskunftei  sind  stets  nur  fUr  den  An- 

fragenden selbst  bestimmt;  sie  sind  demgemäfs  sorgsam 
aufzubewahren,  und  es  darf  weder  eine  Angabe  daraus 
ii^end  jemandem  mitgeteilt,  noch  auf  sie  unter  Benennung 
der  Auskunftei  Bezug  genommen  werden,  wenn  dazu 
nicht  die  schriftliche  Genehmigung  eingeholt  worden  war. 
Zuwiderhandlung  verpflichtet  zur  Zahlung  von  20  Mk., 
sowie  zur  Entschädigung  der  Auskunftei  für  alle  ihr  ver 
orsachten  Bemühungen ,  Kosten  und  Nachteile ;  zugleich 
erlischt  das  Abonnement. 
Vorstehende  Bedingungen  gelten  für  alle  Mitteilungen 
der  Auskunftei,  gleichviel  wann  und  wie  sie  verlangt  oder 
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erteilt    werden.     Nebenverabredungen,     die    diese     Be- 
dingungen ändern,  sind  nur  gttitig,  wenn  die  Oberleitung 

der  Auskunftei  sie  schriftlich  anerkannt  hat*^ 
Wir  sehen  also  aus  diesen  Bedingungen,  dafs  die  Kosten 

nach  zwei  Tarifen  berechnet  werden   und  zwar  nach  Tarif  a 
und  nach  Tarif  b. 

Tarif  a  ist  mafsgebend,  wenn  eine  einfache  Kredit- 
auskunft verlangt  wird ,  und  zwar  schwankt  der  Preis  einer 

einfachen  Auskunft  im  Abonnement  zwischen  1,10  und  2  Mk. 
Es  berechtigt  nämlich: 

Eine  Zahlung  von  550  300  195  140  100  75  50  20  Mk. 
zur  Höchstzahl   von  500  250  150  100    70  50  30  10  Aus- 

künften im  Jahr. 
KreditauskUnfte  über  Geschäfte  in  Deutschland  und  Öster- 

reich-Ungarn unterliegen  keinem  Zuschlag;  dagegen  wird  ein 
solcher  berechnet  von:  • 

1  Mk.  bei  England,  Frankreich,  Holland,  Belgien,  Luxem- 
burg,   Schweiz,    Italien,    Dänemark,    Norwegen, 

Schweden . 

•2  Mk.   bei  europ.  Rufsland,  Portugal,  Spanien,  Griechen- 
land, Balkanstaaten,  europ.  Türkei; 

4 — 30  Mk.  (je  nach  Orten   verschieaen)  bei   den  aufsereoro- 
päischen  Ländern. 

Was  gibt  nun  eine  einfache  Kreditauskonft? 
Sie  beruht  auf  der  Aussage  gewöhnlich  nur  eines  Ge- 

währsmannes unter  Benutzung  des  im  Archiv  bereits  vorhan- 
denen Materials.  Es  ist  hieraus  ersichtlich,  dafs  der  erste  Be- 

richt über  einen  Anfänger  nicht  immer  den  Wert  haben  kann 
wie  die  Auskunft,  welche  auf  Grund  schon  vielleicht  40-  bis 
öOfacher,  im  Archiv  sich  befindlicher  Erkundigungen  erteilt  wird. 

Für  den  billigen  Abonnementspreis  mehr  zur  liefern,  ist 
aber  auch  nicht  möglich ;  eine  solche  Auskunft  soll  daher  auch 
nur  ein  Beitrag  für  die  etwa  noch  anderweitigen  Erkundigungen 
des  Kreditgebers  sein,  nur  er  allein  kann  und  soll  darüber 
entscheiden,  ob  die  Auskunft  ihm  fUr  den  Zweck  genügt,  ttar 
den  er  sie  einholt;  das  wird  immer  seine  Sache  bleiben,  und 
ein  sorgfältiger  Kaufmann  wird  auch  gewifs  hierin  nicht  anders 
verfahren.  Gänzlich  unberechtigt  ist  das  Verlangen  einiger 
Anfragenden,  dafs  die  Auskunftei  bestimmen  solle,  in  welcher 
Höhe  dem  Kreditsuchenden  solcher  zu  gewähren  sei. 

Eine  ausführlichere  Auskunft  erteilt  die  Auskunftei, 
wenn  der  Tarif  b  zu  Grunde  gelegt  werden  soll.  Gibt  hier 
der  Abonnent  keine  Grenze  an,  in  welcher  sich  die  Gebühren 
bewegen  sollen,  so  führt  die  Auskunftei  die  Erkundigungen 
nach  eigenem  Ermessen  aus;  stellt  sich  aber  heraus,  dals  die 
Gebühren  den  Betrag  von  15  Mk.  bei  Deutschland  und  Un- 

garn, von  20  Mk.  bei  den  übrigen  europäischen  Ländern 
übersteigen  würden,  so  wird  der  Abonnent  hiervon  vor  Aus- 



I 
f^hrung  der  Erkundigung  in  Kenntnis  gesetzt.  Diese  Sonder- 
berichte  erstrecken  sich  auf  eine  ganz  nuBfllhrllche  Beant- 

wortung einzelner  an  die  Auskunftei  gestellter  Fragen  und 
lind  oft  mehrere  Seiten  lang,  tiie  sind  dann  stet«  am  Platze, 
wenn  zu  besonderer  Vorsicht  mahnende  Merkmale  vorliegen, 
wenn  Verliältniase  unklar  erst^heinen,  namentlich,  wenn  un- 

gewöhnliche Kredite  in  Frage  kommen. 
Anfragen  über  Privat-  und  Familienverhältnisse  werden 

nicht  beantwortet,  sondern  im  Original  zurückgegeben,  weil 
diese  in  den  Bereich  eines  Privatdetektiv-Institutes  gehören 
und  mit  den  Zielen  und  der  Organisation  eines  kaufmUnn Ischen 
Kroditerkuudigungs-Instituts  nicht  im  Einklang  stehen. 

Auskunft  über  Privatpersonen  wird  nur  dann  erteilt, 
wenn  der  Anfragende  nachweist,  dafs  ein  geschäftliches  Inter- 

esse vorliegt. 
An  gröfseren  Plätzen,  an  denen  keine  Filialen  sind,  be- 

schäftigt 8chimmelpfeng  mehrere  Korrespondenten,  den  so- 
genannten Haupt-  und  verschiedene  Nebenkorrespondenten. 

Die  Hauptkorrespondenten  sind  kontraktlich  verpflichtet,  nur 
der  Auskunftei  Schimmelpfeng  zu  dienen. 

tjie  geht  jetzt  mit  dem  Plane  um,  eine  Niederlassung  im 
Orient  zu  errichten,  da  die  Auskunfterteilung  dort  zur  Zeit 
nur  in  den  Händen  der  Konsulate,  Banken  und  Kommissions- 

luser  liegt,  dieselben  diese  üieitraubcnde  und  schwierige  Auf- 
ibe  also  nur  nebenbei  vollziehen.  Ob  hierbei  im  Widerstreit 

igenen  Interessen  aber  immer  die  Objektivität  bewahrt 
leibt,  welche  die  vornehmste  Grundbedingung  eines  guten 

'kundigungsdienstes  ist,  mag  dahingestellt  bleiben.  Das  in 
.tusicht  genommene  Bureau  soll  in  Konstantinopel  domizilieren. 
Ift  aber  an  den  Leiter  dieser  Niederlassung  so  enorme  An- 
irderungen  gestellt  werden,  hat  sich  bisher  ein  solcher,  der 
inselben  entspricht,  nicht  ermitteln  lassen 

Schimmelpieng  verlangt  in  seinem  Jahresberichte  vom 

'Jftnoar  lOUl  von  demselben,  dafa  er  die  Verhältnisse  des  ge- 
samten in  Betracht  kommenden  Gebietes  genau  kennen,  deutsch, 

französisch,  türkisch,  griechisch  und  armeniscii  sprechen  und 
schreiben  müsse  *. 

Begleiten  wir  nun  einmal  eine  Anfrage  von  ihrem  Ein- 
treffen in  der  Auskunftei  bis  zur  Absendung  der  Antwort,  so 

•eben  wir,  dafs  zunächst  das  Archivmaterial  in  Anspruch  ge- 
nommen wird.  Ist  solches  vorhanden ,  so  geht  dasselbe  mit 

der  Anfrage  an  den  zuständigen  Beamten,  der  den  betreffenden 
Landesteil  bearbeitet.  Dieser  kennt  den  in  Frage  kommenden 

KorreapoHdent''n  durch  langjährigen  Verkehr  genau  und  weifs, 
wenn   aas  vorhandene  Archivmaterial  noch  nicht  drei  Monate 
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alt  ist,  ob  es  erforderlich  erscheint,  noch  einmal  anzufragen, 
oder  ob  er  die  vorhandene  Auskunft  ruhig  weiter  geben  kann, 
in  der  Annahme,  dafs  der  betreffende  Korrespondent  ohne  weiteres 
berichtet  hätte,  wenn  in  den  Verhältnissen  des  Angefragten  eine 
Änderung  eingetreten  wäre.  Die  Korrespondenten  sind  nämlidi 
gegen  eine  Vergütung  angewiesen,  Änderungen,  die  sich  in  den 
Verhältnissen  von  angefragten  Personen  bemerkbar  machen,  un- 

verzüglich der  Auskunftei  mitzuteilen.  Diese  Änderungen 
werden  dann  auf  den  Archivkarten  vermerkt,  so  dafs  dieselben 
möglichst  auf  deni  laufenden  sind.  Die  Abonnenten  werden  von 
ev.  eintretenden  Änderungen  durch  die  sogenannten  Nachträge 
kostenlos  ein  Jahr  lang  nach  der  Anfrage  in  Kenntnis  geaetst 

Auskünfte,  welche  älter  als  drei  Monate  sind,  werden  nor 
zur  vorläufigen  Information  weitergegeben,  und  es  werden 
weitere  Nachrichten  in  Aussicht  gestellt 

Nehmen  wir  einmal  an,  das  vorhandene  Material  wäre 
älter  als  drei  Monate,  oder  es  wäre  überhaupt  noch  kein 
Archivmaterial  vorhanden,  so  würde  also  der  betreffende  Be- 

amte am  Wohnorte  des  Angefragten  bei  einem  Korresponden- 
ten anfragen  und  zwar  im  ersteren  Falle  möglichst  bei  einem 

anderen  Korrespondenten  als  demjenigen,  der  schon  berichtet 
hat,  um  tunlichst  vielseitige  Auskünfte  zu  erhalten. 

Das  Original  der  Anfrage  vom  Abonnenten  bleibt  bei  der 
Auskunftei,  dem  Korrespondenten  geht  ein  neues  Anfrageblatt 
zu,  so  dafs  derselbe  überhaupt  nicht  weifs,  für  wen  die  Aus- 

kunft bestimmt  ist.  Ihm  ist  strengste  Diskretion  zugesichert 
Er  hat,  wenn  es  sich  um  eine  gewöhnliche  Auskunft  nach 
Tarif  a  —  also  für  gewöhnliche  Abonnementsgebühr  — 
handelt,  folgendes  Schema  vor  Augen  zu  haben  und  seine 
Antwort  danach  zu  geben: 

1.  Bestand  das  Geschäft  früher  unter  anderer  Firma  oder 
unter  anderen  Inhabern? 

2.  Wer  ist  jetzt  Inhaber  des  Geschäfts?  Seit  wann?  Ruf, 
Charakter,  Lebensweise,  Befähigung,  Tüchtigkeit,  Fleifs?  Falls 
Anfänger,  Herkunft  und  letzte  Stellung?  Falls  Kommandit- 

gesellschaft, wer  persönlich  haftender  Gesellschafter,  wer 
Kommanditär?    Handelsgerichtlicbe  Eintragung? 

8.  Kennzeichnung  des  Geschäfts  nach  Rang,  Lage,  Jahres- 
umsatz, Arbeiterzahl,  Maschinen  ?  Welche  Artikel  werden  vor- 

zugsweise geführt?  Wie  hat  sich  das  Geschäft  im  Laufe  der 
Zeit  entwickelt?  Wie  geht  das  Geschäft  gegenwärtig?  Ist 
Aufbesserung  oder  Rückgang  wahrnehmbar? 

4.  Mit  welchen  Mitteln  wurde  das  Geschäft  angefangen? 
Elterliches  Vermögen?  Leben  die  Eltern  noch?  Vermögen 
der  Frau  ?  Wer  sind  ihre  Eltern?  Besteht  Gütergemeinschitft? 
Ist  das  Geschäftshaus  bezw.  die  Fabrik  Eigentum  der  Firma? 
Wie  hoch  schätzt  man  das  gegenwärtige  Vermögen?  Hat  die 
Firma  Bankverbindungen  und  wenn  ja,  welche? 



:  Sind  Firma,  Branche  und  Strafae  richtig  an- 

Wie  zahlt  die  Firma?  Sind  Zahl ungs Versäumnisse, 
Proteste,  Klagen  schon  vorgekommeu  ? 

(j.  Wie  urteilt  man  über  die  Kreditfähigkeit?  Was 
mahnt  zur  Vorsicht?  Was  ist  als  vertrauenerweckend  hervor- 
Eubeben  ? 

Handelt  es  sich  um  einen  ausführlichen,  mehrfach  ge- 
prüften, um  einen  sogenannten  Sonderbericht  zu  erhöhter  Ge- 

bühr, so  sind  diese  Anfragen  noch  mehr  spezialisiert,  es  kommt 
dafür  folgender  Fragebogen  in  Betracht : 

1.  Fii 

gegeben? 
2.  Vorbesitzer:  Frühere  Firma,  bezw,  letzter  Vor- 

besilzer? 

[i.  Person:  Jetziger  Inhaber?  Wer  ist  handelsgericht- 
lich eingetragen?  Falls  Kommanditgesellschaft,  wer  persön- 

lich haftender  GeaellBchafter,  wer  Koranianditär  und  mit  welcher 

Einlage?  In  das  Handelsregister  bitten  wir  nötigenfalls  Ein- 
klebt zu  nehmen.  Von  wo  stammt  der,  bezw.  stammen  die 

Inhaber?  Frühere  Tätigkeit,  soweit  solche  sich  ermitteln 
IflJbt?  Wie  sind  Ruf,  Charakter.  Lebensweise?  Befähigung? 
Tüchtigkeit?  Fleifs? 

4.    Geschäft: 
A.  Wenn  Detail: 

Ob  ersten,  besseren,  mittleren  Ranges,  ob  mittclmäfsig, 
klein,  (ganz)  unbedeutend?  Lage  des  Geschäfts?  Ausstattung? 
Miete? 

B.  Wenn  Engros: 
Kennzeichnung  tunlichst  durch  Schätzung  des  Jahresum- 

satzes in  ZifFem  erbeten. 
C.  Wenn  Fabrik  oder  Werkstatt: 

Angaben  über  Produktion,  Arbeiterzahl,  Maschinen,  Web- 
stühle,  Spindeln  und  dergleichen  erbeten.     Dampf-,    Wasser-, 

elektrischer   oder   Gas-Kraftbetrieb?      Stehen   die   Maschinen- 
eiurichtungen  auf  der  Höhe  der  Zeit? 

D.  Wenn  Agent: 
Kang?  Zuverlässigkeit?  Hauptbranche ?  Welche  Ver- 

tretungen? Wird  Kommissionsiager  unterhalten?  Welche 
Artikel  werden  vorzugsweise  geführt  oder  hergestellt?  Wie 
luU  sieh  das  Geschäft  im  Laufe  der  Zeit  entwickelt,  auch  im 

kfiinblick  auf  die  bestehenden  Konkurrenzgeschäfte?  Ist  der 

^nelrieb  des  Geschäftes  gut,  vorsichtig  und  verständig?  Wie 
iit  das  Geschäft  gegi'nwärtig?  Ist  Aufbesserung  oder  RUck- 

;  wahrnehmbar? 
rmögens Verhältnisse:     Mit    welchen    Mitteln 

■de  das  Geschäft  angefangen  oder  übernommen?    Elterliches 
_  n?     Leben    die    Eltern    noch?     Ist    durch    Erbschaft 

Biteres  Vermögen  zn  erwarten?     Vermögen  der  Frau?     Wer 
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sind  ihre  £ltern?  Besteht  Gütergemeinschaft?  Ist  das  Ge- 
schäftshaus oder  die  Fabrik  Eigentum  der  Firma?  Erwerbs- 

preis? Gegenwärtiger  Wert?  Belastung?  Beruhen  die  ge- 
machten Angaben  tlber  Wert  und  Belastung  auf  sicherer 

Kenntnis  aus  dem  Hypothekenbuch  oder  nur  auf  Hörensagen? 
Wie  hoch  schätzt  man  das  gegenwärtige  Gesamtvermögen? 
Reichen  die  eigenen  Mittel  fUr  den  Umfang  des  Geschäftes 
aus?  Arbeitet  fremdes  Kapital  z.  B.  von  stillen  Teilhabern 
oder  Verwandten  im  Geschäft?  Hat  die  Firma  Bankierver- 

bindungen und  wenn  ja,  welche? 
6.  Zahlweise:  Wie  zahlt  die  Firma?  Sind  Zahlungs- 

versäumnisse, Proteste,  Klagen  schon  vorgekommen? 
7.  Kredit:  Wie  urteilt  man  über  die  Kreditfilhigkeit? 
a)  Sie  selbst? 
b)  Bankiers? 
c)  Konkurrenten? 

8.  Besonderes:  Was  mahnt  zur  Vorsicht?  Was  ist  als 
vertrauenerweckend  hervorzuheben  ? 

Hat  der  Korrespondent  an  der  Hand  dieses  Schemas  seine 
Antwort  gegeben,  so  gelangt  dieselbe  zurück  an  den  be- 

treffenden Beamten  der  Auskunftei.  Erscheint  demselben  bei 
Durchsicht  noch  etwas  zweifelhaft,  so  wird  er  eine  Rückfrage 
an  den  Korrespondenten  richten,  evtl.  auch  wohl  noch  die 
Beantwortung  einem  anderen  Korrespondenten  übertragen. 
Bleibt  eine  Antwort  auf  eine  Anfrage  zu  lange  aus,  so  wird 
vom  Beamten  bei  dem  Korrespondenten  moniert  und  um  Be- 

schleunigung ersucht.  Von  dem  betreffenden  Beamten  gelangt 
die  Auskunft  in  die  Redaktion;  nachdem  hier  in  kurzen  und 
klaren  Sätzen  alles  Wissenswerte  zusammengestellt  ist,  geht  die 
so  fertig  gestellte  Auskunft  an  das  Kontrollbureau  und  von 
hier  zur  Expedition,  die  sie  den  Abonnenten  zustellt 

Die  vom  Korrespondenten  eingegangene  Auskunft  kommt 
nun  in  die  Archivmappe. 

Durch  spätere  sogenannte  Rückfragen  bei  den  Abonnenten, 
wie  sich  die  Geschäftsverbindung  mit  dem  Angefragten  ge- 

staltet habe,  welche  Erfahrungen  und  Beobachtungen  sie  ge- 
macht haben,  verschafft  sieh  die  Auskunftei  weiteres  Material 

ftir  ihr  Archiv,  eine  Einrichtung,  die  zur  Förderung  eine» 
soliden  Kreditverkehrs  sehr  angebracht  ist. 

Wo  es  sich  um  Firmen  handelt,  über  welche,  wie  die  Er- 
fahrung gelehrt  hat,  häufiger  Anfragen  kommen,  werden  die 

vorhandenen  Auskünfte  im  voraus  mehrfach  abgeschrieben, 
damit  in  solchen  Fällen  der  Anfrage  die  Antwort  auf  dem 
Fufse  folgen  kann.  Für  prompte  und  schleunige  Erledigung 

spielt  diese  sogenannte    „vorgetane  Arbeit"    eine  grobe  Rolle. 
Falls  jemand  mündlich  über  eine  Firma  eine  Auskunft 

einholen  will,  so  ist  ihm  auch  dieses  bei  der  Centrale  oder  den 
Filialen  über  Platzfirmen  möglich. 
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Die  Filialplätze  der  Auskunftei  und  deren  Bezirke  haben 

■wir  bereits  angegeben;  zu  bemerken  ist  noch,  dafs  die  Leiter 
und  Beamten  der  Filialen  testangestellte  Personen  sind  und 
Nebenerwerb  nicht  treiben  dürfen. 

Früher  war  die  ganze  Auskunt'terteilung  zentralisiert,  d.  h. 
sämtliche  Auskünfte  der  Filialen  gingen  Über  die  Zentrale 
Berlin.  Im  Interesse  der  Suh Heiligkeit  ist  dieses  Prinzip  der 
Zentralisation  jedoch  dahin  durchbrochen  worden,  dafs  von 
sämtlichen  Filialen  die  Auskünfte  direkt  an  die  Anfragenden 
erteilt  werden  können.  Um  jedoch  des  Vorteils  der  Zentrali- 

sation nicht  verlustig  zu  gehen,  kommen  von  allen  Auskünften, 
welche  die  Filialen  erteilen,  Kopien  nach  Berlin. 

Auskünfte  englischen  oder  französischen  Ursprungs  werden 
in  der  Regel  in  der  Ursprache  erteilt,  „weil  eine  gute  Über- 

setzung grölsere  Kosten  verursacht,  als  die  Abonnementsgebühr 
betraf:!,  bei  einer  minderwertigen  Übersetzung  aber  leicht 

falsche  Auffassungen  unterlaufen".  Auf  besonderes  Verlangen 
erbätt  jedoch  der  Abonnent  die  Auskunft  kurz  gefafst  in 
deutscher  Sprache,  die  sich  aber  niiht  als  Übersetzung  darstellt- 

In  vielen  Fällen  wendet  sieh  die  Auskunftei  direkt  an  die 

Angefragten  und  ersucht  dieselben  um  eigene  Aufschlüsse, 
indem  sie  dabei  gleichzeitig  um  Beantwortung  folgender  Fragen 
ersucht: 

Richtige  Firma?  Seit  wann  bestehendV  Handelagericht- 
lich  eingetragener  Finneninhaber?  Mittel  bei  Beginn  und 
jetzt?  Wenn  fremdes  Kapital  im  Geschäft,  wer  sind  die 
stillen  Teilhaber  und  wann  läuft  der  Vertrag  ab?  Angaben 
über  Art  des  Geschäfts,  Produktion,  Arbeiterzahl,  Maschinen, 
Webstühle,  Spindeln  und  dergleichen. 

Wenn  Aktiengesellschaft  oder  dergleichen:  gedruckter 

Geschäftsbericht,  Bilanz  und  sonstige  Veröffentlichungen  er- 
wQnscht. 

Wenn    Agenturgeschäft:     Alter?     Verheiratet?     Angabe 
Hauptvertretungen  erwünscht.     Nur  Platageschäfi ?     Kom- 
lionslager   von    wem?     Inkasso    für   wen?     Werden   auch 
diftfte  für  eigene  Rechnung  gemacht? 
Zur  Kontrollo  dieser  Angaben  werden  die  Angefragten 

aufgefordert,  Firmen  imd  Personen  anzugeben,  welche  ihre 
Oescbäftsverhältnisse  näher  kennen,  auch  wird  um  Angabe  der 
Bankverbindungen  ersucht.  Diese  eigenen  Aufschlüsse  müssen 
dann  durch  Unterschrift  bestätigt  werden.  Die  Erteilung 
eigener  Aufschlüsse  erfolgt  heute  schon  sehr  viel  aus  freien 
Stücken.  Dieselben  einem  Institute  zu  übermitteln,  welches 
in  Deutschland  an  der  Spitze  der  Auskunftsbureaux  steht, 
kann  dem  Betreffenden  nur  zum  Vorteil  gereichen.  Denn, 
w«nn  einmal  böswillige  Gerüchte  über  eine  Firma  im  Umlauf 
sind,  so  ist  wohl  in  erster  Linie  eine  Zentralstelle  fiir  Kredit- 
Vricundigungen    in    der  Lage,   nach  Prüfung  der  Verhältnisse 

^^kUsii ■iescl 
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und  Mitteilung  des  wahren  Sachverhaltes  an  die  Interessenten 
diesem  Gerüchte  die  Spitze  abzubrechen. 

In  erster  Linie  sind  die  eigenen  Aufschlüsse  bei  Neabe- 
gründung  eines  Oeschäftes  am  Platze,  und  es  wird  jeder  gut 
tun,  bei  einer  solchen,  sowie  bei  Veränderungen  einem  ver- 

trauenswürdigen Auskunftsbureau  Mitteilung  zu  machen,  damit 
dasselbe  bei  Anfragen  sofort  eine  richtige  Auskunft  erteilen 
kann. 

Fassen  wir  nun  noch  einmal  kurz  zusammen,  wie  bei 
Schimmelpfeng  eine  Auskunft  zu  stände  kommt,  so  sehen  wir, 
dafs  vorhandenes  Archivmaterial,  die  Ermittelungen  des  Recher- 

cheurs, Anfragen  bei  den  Korrespondenten,  Rückfragen  bei  den 
Abonnenten,  die  eigenen  Aufscnlüsse  von  Kreditnehmern  die 
Orundlagen  fUr  die  Auskünfte  bilden. 

Die  berufsmäfsige  Auskunft  eines  alten,  gut  organisierten 
Bureaus  wird  auch  dadurch  noch  an  Vollständigkeit  und  Zu- 

verlässigkeit gewinnen,  dafs  die  regelmäfsigen  Nachträge,  zu 
deren  Lieferung  das  Bureau  sich  verpflichtet,  eine  beständige 
Kontrolle  und  eine  Ergänzung  des  vorhandenen  Materials  er- 

möglichen. Es  steht  auch  in  der  Macht  eines  jeden  Geschäfts- 
mannes, wenn  er  vermutet  oder  die  Gewifsheit  erhält,  dafs  die 

von  dem  Bureau  über  seine  Verhältnisse  gegebene  Auskunft 
nicht  zutreffend  ist,  dafür  zu  sorgen,  dafs  sie  nach  eigenen 
Angaben,  die  er  an  das  Auskunftsbureau  richtet,  korrigiert 
wird.  In  dieser  Weise  bietet  eine  ständige  Organisation,  wie 
sie  z.  B.  die  Auskunftei  Schimmelpfeng  darstellt,  jederzeit  die 
Möglichkeit,  das  Quellenmaterial  zu  vervollständigen  und  zu- 

verlässiger zu  gestalten,  um  so  die  Wahrscheinlichkeit  des 
Irrtums  zu  vermindern. 

Allerdings  sind  Irrtümer  oder  Fehler  niemals  vollständig 
zu  vermeiden;  das  liegt  schon  in  der  Natur  unseres  äufserst 
beweglichen ,  schnell  veränderlichen  Verkehrslebens.  Jeden 
Tag  tauchen  neue  Existenzen  auf,  deren  Herkunft  und  deren 
Zukunft  häufig  genug  mit  einem  schwer  zu  durchdringenden 
Dunkel  umgeben  sind. 

Es  ist  keine  Frage,  dafs  nach  dieser  Richtung  hin  die 
höchsten  Anforderungen  an  die  Rechercheure  gestellt  werden, 
denen  mit  bester  Kraft  und  bestem  Willen  nicht  immer  genügt 
werden  kann. 

Die  Auskunftsbureaux  sind  aber  nicht  in  der  Lage,  stets 
über  Persönlichkeiten  zu  verfügen,  von  denen  sie  im  voraus 
wissen,  dafs  dieselben  ihrer  Aufgabe  in  jeder  Weise  gerecht 
werden. 

Ist  der  Rechercheur  eine  in  intellektueller  und  moralischer 

Beziehung  minderwertige  Persönlichkeit,  so  wird  auch  die 
Qualität  seiner  Auskunft  dementsprechend  sinken. 

In  erster  Linie  ist  also  die  Persönlichkeit  des  Rechercheurs, 



sziebungs weise    des    Korrespondenten ,    miifsgebend    für    den 
ffert  der  Auskunft. 

Sind  nun  die  Kcchercheure,  wie  es  häufig  vorkommen  soll, 
Ureifelhafte    oder   gescheiterte  Existenzen,    die  gegen  geringe 
Vergütungen    ihre  Dienste    anbieten,    so   wird    natürlich    die 
^auclibarkeit   und    der  Ruf   des   Auskunftsbureaua    stark    in 
rage  gestellt.     Solche  Beamte  besitzen  dann  weder  den  Takt 
ich  die  Erfahrung,  welche  notwendig  sind,  um  das  Vertrauen 
■  Publikums  zu  gewinnen,    und  sie   sind  bei  der  Unsicher- 

heit   ihrer   Verhältnisse   gegen    Beeinflussungen    nicht    immer 
unzugänglich. 

Die  Quellen,  aus  denen  die  Rechercheure  ihr  Material 
schöpfen,  sind,  wie  schon  angedeutet,  aufser  den  Registern, 
die  ihnen  zur  Einsicht  offen  stehen,  die  allgemeine  Markt- 

meinung über  den  Angefragten,  die  Auskünfte,  die  sie  von 
Bekannten  des  Angefragten  hören,  und  die  eigenen  Anfschlüsse, 
die  dieser  selbst  gibt. 

Wie  weit  den  eigenen  Angaben  getraut  werden  darf,  und 
oh  die  nötige  Kontrolle  derselben  immer  erfolgen  kann ,  ist 
jedenfalls  zweifelhaft. 

Fraglich  ist  es  auch,  ob  jeder  Rechercheur  aus  dem,  waa 
er  erfährt,  immer  den  richtigen  Schlufs  zu  ziehen  in  der  Lage 
ist.  Die  Schwierigkeit,  das  Richtige  vom  Unrichtigen  zu 
scheiden,  wird  um  so  gröfser,  je  bedeutender  das  Geschäft  des 
Angefragten  und  je  geringer  der  Bildungsgrad  des  Rechercheurs 
ist.  Die  Auskunft  wird  daher  um  so  mangelhafter,  je  weniger 
der  Rechercheur  in  der  Lage  ist,  einen  Überblick  über  die 
Verhältnisse  zu  gewinnen;  deshalb  wird  sie  richtiger  ausfallen 
können  über  kleinere  Verhältnisse,  die  dem  Niveau  des  Recher- 

cheurs näher  stehen. 

Wo  es  sich  um  einen  Angefragten  handelt,  über  welchen 
schon  häutiger  berichtet  worden  ist,  und  über  welchen  sich 
schon  mehrfaches,  geprüftes  Material  im  Archiv  vorfindet,  wird 
die  Auskunft  natürlich  einen  grüfaeren  Wert  haben,  als  wenn 
e«  sich  um  einen  ersten  Bericht  handelt. 

Immerhin  wird  aber  der  Anfragende  in  der  ersten  Aus- 
kunft wenigstens  notorische  Tatsachen  erfahren,  was  ein 

ganz  wesentlicher  Anhaltspunkt  sein  kann;  denn  es  wird 
häufig  z.  B.  durch  die  Mitteilung,  mit  wem  der  Angefrugte 
verheiratet  ist,  wer  die  Eltern  der  Frau  sind,  eine  Handhabe 
zu  weiteren  persönlichen  Erkundigungen  gegeben  sein.  Ferner 
kann  der  Rechercheur  die  ehelichen  Güterverhältnisse  feststellen, 
ob  und  wie  oft  der  Angefragle  den  Offenbarungaeid  geleistet  hat, 
ob  er  schon  einmal  in  Konkurs  geraten  ist,  wie  lange  das 
Cteschäft  besteht  etc. 

Die  äul'serst  geringe  Gegenleistung,  welche  die  Bureaux Fon  dem  Anfragenden   verlangen,    kann   natürlich   nicht  eine 
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Auskunft  bediDgen,  die  den  Kaufmann  von  allen  weiteren  Er- 
kundigungen entheben  könnte. 

Der  vorsichtige  Geschäftsmann  wird  aber  auch  die  Aus- 
kunft dementsprechend  würdigen  und  sie  durch  weitere  Nach- 

forschungen zu  ergänzen  suchen. 
Sie  soll  aber  auch  den  Kauftnann  garnicht  davon  be- 

freien, selbst  zu  entscheiden  und  weiter  aufzumerken;  dafür 
ist  das  Arbeiten  mit  Angestellten  eben  zu  unvollkommen. 

Wenn  sich  die  Kaufmannschaft  dazu  verstehen  würde, 
höhere  Gebühren  zu  entrichten,  dann  wären  die  Bureaux  auch 
in  der  Lage,  qualitativ  mehr  zu  leisten. 

Auch  kann  die  Kaufmannschaft  selbst  zu  einer  Verbesserung 
dadurch  beitragen,  dafs  sie  ihre  Erfahrungen,  welche  sie  im 
Verkehr  mit  Angefragten  gemacht  hat,  den  Bureaux  mitteilt; 
bisher  geschieht  dies  nur  sehr  vereinzelt. 

Dafs  unter  den  geschilderten  Verhältnissen  auch  ganz 
falsche  Auskünfte  gegeben  werden,  liegt  auf  der  Hand;  deshalb 
darf  man  aber  nicht  das  Institut  der  Auskunftsbureaux  ab 
überhaupt  auf  unsolider  Grundlage  beruhend  bezeichnen. 

Im  ganzen  Wirtschaftsleben  gibt  es  keine  Institution,  die 
völlig  fehlerlos  wäre.  Je  gröfser  ihr  Nutzen  und  ihre  Be- 

deutung sind,  um  so  gröfser  sind  auch  die  Schattenseiten. 
Ebenso  falsch  wie  es  ist,  zu  behaupten,  die  geschäfta- 

freundliche  Auskunft  wäre  der  berufsmäfsigen  in  allen  Fällen 
vorzuziehen,  ebenso  falsch  ist  natürlich  das  Umgekehrte.  Auch 
die  berufsmäfsige  Auskunft  weist,  wie  wir  sehen,  Mängel  und 
Mifsbräuche  auf,  die  denen  der  geschäftsfreundlichen  sehr 
ähnlich  sind. 

Wir  kommen  daher  zu  dem  Schlufs,  dafs  beide  Arten  von 
Auskünften  neben  einander  fortbestehen  müssen,  dafs  die  eine 
nicht  durch  die  andere  ausgeschlossen  wird;  im  Gegenteil 
werden  beide  zum  Zwecke  gegenseitiger  Ergänzung  zu  ver- 

werten sein. 
Die  Dienste,  welche  die  berufsmäfsige  Auskunft  im 

moderneYi  Kreditverkehr  zu  leisten  hat,  sind  völlig  unent- 
behrlich, und  es  mufs  anerkannt  werden,  dafs  für  die  kurse 

Zeit  des  Bestehens  der  organisierten  Auskunftsbureaux  Grofses 
auf  diesem  Gebiete  geleistet  worden  ist. 

Es  kommt  darauf  an,  durch  geeignete  Reformen  den  Wert 
dieser  Dienste  noch  dadurch  zu  erhöhen,  dafs  man  die  Schatten- 

seiten zu  beseitigen  sucht.  Auf  die  Möglichkeit  und  Durch- 
führbarkeit derartiger  Reformen  wird  in  einem  anderen  ELapitel 

dieser  Arbeit  eingegangen  werden. 

Im  allgemeinen  ist  mit  der  Auskunfterteilung  auch  die 
Vertretung  kaufmännischer  Forderungen,  die  Einziehung  von 
Inkassi  verknüpft.  Diese  Tätigkeit  erscheint  daher  gleichsam 
als  Ergänzung  der  Auskunfterteilung,  und  es  ist  nicht  zu  be- 



sweifcln,  iah  den  Auskunftabureaux  dadurch  die  Möglichkeit 

gegeben    ist,    »ich    eingehender   und    vollständige!-    Ulier    den 
Kreditverkehr     und     die    Vermögenslage    der    Schuldner    zu 
orientieren.     Ist  es  doch  die  Hauptautgabe  dieser  Bureaux,  eine 
solche  Sicherheit    des  Kreditverkehrs    zu    bewirken ,    dafa    in 
jedem    einzelnen   Falle   die  Zahlungen   möglichst   prompt   ein- 

gehen. Da  dieses  Ziel  aber  niemals  vollkommen  erreicht  werden 
kann ,  so  soll  die  Vertretung  kaufmännischer  Forderungen  dazu 
dienen,    die  in  dem  System   vorhandenen  Lücken  auszufüllen, 

Wu       In  der  Auskunftei  Schimmel pfeng   ist,    wie  bereits   ange- 
^■BDtet,  die  Abteilung  II  ftir  diesen  Zweck  errichtet. 

^^       Es    sind    bei    der  Beurteilung    zweifelhafter  Aufaenstäiide 
»wei  Möglichkeiten  in  Betracht  zu  ziehen. 

Der  Schuldner  kann  entweder  nicht,  oder  er  will  seinen 
Verpflichtungen  nicht  nachkommen. 

In  dem  ersten  Falle  ist  wieder  zu  unterscheiden,  ob  die 

Unftlhigkeit  der  Zahlungsleistung  vorübergehender  oder  dauern- 
der Natur  ist.  Dementsprechend  wird  sich  auch  die  Geltend- 

machung der  Forderungen  anders  zu  gestalten  haben. 
Die  Aufgabe  der  Abteilung  II  besteht  daher  zunächst 

darin,  die  Lage  des  Schuldners  und  die  Ursachen,  welche  ihn 
veranlassen,  seinen  Verbindlichkeiten  nicht  nachzukommen, 
möglichst  vollständig  zu  ermitteln.  Stellt  es  sich  heraus,  dafs 
MmporÄre  Störungen  im  GeaijhSftBbetnobe  dee  Schuldners  die 
Veranlassung  sind,  die  bei  einiger  Nachsicht  der  Kreditgeber 
aicb  beseitigen  lassen,  so  liegt  es  im  Interesse  beider  Parteien, 
dio-se  Nachsicht  zu  üben  und  auf  dem  Wege  der  Vergleichung 
«ine  Regelung  zu  erzielen.  Die  Abteilung  II  sucht  in  solchen 
Fällen  die  Beschreitung  des  Rechtsweges  zu  vermeiden  und 
die  kaufmännischen  Differenzen  auf  friedlichem  Wege  beizu- 

legen. Es  ist  natürlich  wichtig,  dafs  diese  Vermittehing  recht- 
zeitig angerufen  wird;  denn  wenn  schon  ein  erbitterter  Brief- 

wechsel vorangegangen  ist,  und  die  zur  Verfügung  gestellten 
Waren  durch  langes  Lagern  an  Verkauflichkeit  eingebufst 
Itaben,  so  verschlechtern  sich  natürlich  die  Aussichten  dafHr, 
dafs  eine  friedliche  Einigung  noch  erreicht  werden  kann. 
■Stellt  sich  heraus,  dafs  die  gütliche  Beilegung  erfolglos  sein 

wird,  so  bleibt  natürlich  nichts  anderes  übrig,  als  den  Rechts- 
weg zu  beschreiten. 
Die  Abteilung  II  unternimmt  es  aber  immer  nur  mit 

auBdrtlcklicher  Genehmigung  des  Auftraggebers,  gerichtliche 
Schritte  einzuleiten.  Ehe  es  ?,um  Prozefs  kommt,  werden  so- 

wohl das  Kostenrisiko  wie  die  einschlägige  Rechtsfrage  einer 
aoi^gfältigen  Prüfung  unterworfen.  Nur  wenn  der  Auftrag  auf 

"^  rerzUgliches  Vorgehen  lautet,  kommt  es  sofort  zur  Klage, 
ren  Vertretung  in  jedem  Falle  einem  erprobten  Rechtsanwalt 

ergeben  wird.  „Der  Anwalt  wird  durch  ausreichende  In- 
■utcrung  und  insbesondere  bei  der  Zwangsvollstreckung  durch 
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zweckdienliche  Erhebungen  unterstützt.  Im  Auslände  wird  der 
Verkehr  mit  den  Anwälten  meist  durch  die  Vertreter  der  Ab- 

teilung II  am  Orte  vermittelt.  Wer  die  Leitung  seines  Pro- 
zesses selbst  in  der  Hand  behalten  will,  kann  die  Adresse  des 

von  der  Abteilung  II  benutzten  Anwalts  verlangen  und  diesem 

die  Sache  übertragen." 
Die  Abteilung  II  besorgt  auch  die  Anmeldung  von  Kon- 

kursen im  In-  und  Auslande.  Um  unnötige  Kosten  zu  ver- 
meiden, zieht  sie  Erkundigungen  über  die  Sachlage  ein,  um 

entscheiden  zu  können,  inwieweit  die  Verhältnisse  eine  Ver- 
tretung in  den  Terminen  erforderlich  machen.  ,,Wo  die  Be- 

mühungen der  Abteilung  II  sich  wegen  mangelnder  Zahlungs- 
fähigkeit der  Schuldner  als  fruchtlos  erweisen,  oder  wo  die 

Uneinbringlichkeit  der  Forderung  vonvomeherein  feststeht, 
wird  im  Archiv  der  Auskunftei  Vormerkung  von  der  Sache 
genommen,  damit,  sobald  hier  von  einer  Besserung  der  Ver- 

hältnisse etwas  bekannt  wird,  das  Verfahren  wieder  aufge- 
nommen werden  kann. 

Durch  diese  Einrichtung  ist  schon  mancher  verloren  ge- 
glaubte Posten   nachträglich   zum  Eingang  gebracht  worden.* 

Aufser  der  Vertretung  von  Forderungen  macht  es  sich 
die  Abteilung  II  auch  zur  Aufgabe,  ihren  Kunden  sachver- 

ständigen Rat  zu  erteilen.  Die  langjährigen  Erfahrungen  and 
Verbindungen,  die  genaue  Kenntnis  des  Kreditrechts  der  ver- 

schiedenen Länder  sind  Umstände,  die  sie  zur  Erteilung  eines 
solchen  Rates  besonders  befähigen,  der  namentlich  solchen 
Firmen,  die  mit  dem  Auslande  arbeiten,  von  grofsem  Nutzen 
sein  kann.  Sie  stellt  für  die  Erledigung  der  ihr  zugehenden 
Aufträge  folgende  Bedingungen: 

„Die  Übernahme  von  Aufträgen  erfolgt  gegen  eine  im 
voraus  zu  entrichtende  Gebühr. 

Aufser  dieser  Gebühr  und  etwaigen  Kosten  eines  nach  Auf- 
trag geführten  Prozesses  ist  nur  bei  voller  oder  teilweiser  Be- 

friedigung des  Gläubigers  eine  Provision  zu  zahlen.  Der  Ab- 
teilung II  steht  es  jedoch  zu,  ihre  Tätigkeit  jederzeit  einzustellen. 

Die  nähere  Festsetzung  der  Provision  ist  je  nach  Resultat^ 
Mühewaltung  und  Auslagen  innerhalb  der  tarifinäfsigen  Prosent- 

sätze dem  ausschliefslichen  Ermessen  der  Abteilung  II  anheim- 
gestellt. 

Von  direkten  Regulierungen  mufs  alsbald  Anzeige  ge- 
macht werden ;  dieselben  unterliegen,  wenn  dem  Schuldner  die 

Beauftragung  der  Abteilung  II  bereits  angekündigt  war,  der 
Provisionsberechnung. 

Regulierungen  durch  Accepte  werden  wie  Barzahlungen 
behandelt,  jedoch  so,  dafs  im  Nichthonorierungsfalle  die  bereits 
gezahlte  Provision  auf  ferner  entstehende  Gebühren  in  An- 

rechnung gebracht  wird.** 
Der  Gebührentarif  ist  folgender: 



A)    Forderungen  in  DeuUchlartd  und  Österreich- Ungarn. 
I.    Verfahren  gegen  sflumige  Schuldner. 

1.  Schriftliches  Mahnverfahren,  Gebühr  4  Mk.;  für 
Abonnenten  der  Auskunftei  2  Mk.  Provision  l^/o, 
bei  Forderungen  Hlter  als  ein  Jahr  'i'/o:  Minimum •1  Mk. 

2.  Aufsergeriehtlicho  Bemühungen  durch  persönliche 
Vorhandlungen  mit  dem  Schuldner  etc.  Gebühr 
aufser  der  zu  1. 

a)  bei  Forderungen  bis  300  Mk.   .     .     3,—  Mk. 
b)  „  ,  von  300— 1000  Mk.     4,50     , 
c)  ,  „  über  1000  Mk.      .     6,—     „ 

Nach  Umständen   wird   eine   höhere  Gebühr  ausbe- 

dungen.    Provision  2 — 10  "/o. 
II.  Vertretung  in  üifferenzftlllen  und  in  Akkord  Verhand- 

lungen. 
Prüfung  der  Sache  und  Verhandlung  mit  dem  Schuld- 

ner, schriftlich  oder  in  persönlicher  Vertretung. 
Gebühr  10  Mk..  bei  gröfueren  Beträgen  und  in  ver- 

wickeiteren Füllen  nach  besonderer  Aufgabe.  Pro- 
vieion  2-I0"/o. 

[H.   Einleitung  und  Durchführung  von  Prozeaeen. 
Gebühr  je  nach  Höhe  der  Forderung  (vergl.  I,  2) 
3,  4,.j0  oder  i>  Mk, ;  wenn  schon  Verhandlungen 
nach  I,  1  und  2  vorausgegangen  sind,  je  l,öü  Mk. 

weniger.     Provision  2 — 10"/«. 
tV.    Vertretung  in  Konkursen. 

Anmeldung  der  Forderung  und  Bericht,  sowie  Wahr- 
nehmung der  Termine,  soweit  letztere  nach  Ermessen 

der  Abteilung  II  erforderlich  erscheint.  Gebühr  und 
Provision  wie  zu  III, 

V.    Vormerkung  insolventer  Schuldner. 
Bei  Anmeldung  unter  Nachweis  der  Insolvenz  2  Mk, 
Wenn   Auftrag  zur  schriftlichen  Mahnung  gegeben 
war,    1    Mk.     Wenn   weitergehende    Verhandlungen 
stattgefunden  hatten:  ohne  Gebühr. 

"B)    Forderungen  im  Ausland. 
Gebühr  vorbehaltlich  Provision  5 — ]i°'o. 

1 .  In  Frankreich  ,  Belgien ,  Holland ,  Luxemburg, 
Schweiz,  Grofsbritannien  und  Irland,  Dänemark, 
Norwegen  und  Schweden  10  Mk. 

2.  In  Italien,  Spanien,  Portugal,  Rufsland,  Rumänien, 

Serbien,  Bulgarien,  Herzegowina,  Bosnien,  Euro- 
päische Türkei  20  Mk. 

3.  In  Griechenland,  Kleinasien,  Nordatrika,  in  den 
Vereinigten  Staaten  von  Nonlanierika  und  Kanada, 

■owie  im  übrigen  Ausland  ;(M— öO  Mk. 
XXI  1.  ~  Sulro.  3 
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Wegen  etwaiger  Gerichts-  und  Anwaltskosten  s.  A.  HL 
Bei  Ratserteilung  werden  nur  Gebühren  aber  keine  Provisionen 
in  Ansatz  gebracht. 

Alle  Aufträge  und  Korrespondenzen,  welche  diese  Ab- 
teilung II  betreffen,  sind  nach  Berlin  zu  richten. 

Bei  solider,  vorsichtiger  Geschäftsführung  kann  die  Ver- 
tretung^ kaufinännischer  Forderungen  in  den  Händen  eines  Aus- 

kunftsbureaus für  die  Geschäftswelt  bedeutenden  Nutzen  haben. 

Es  ist  aber  immer  zu  beachten,  dafs  eine  unzuverlässige  Ge- 
schäftsleitung durch  die  Höhe  der  Provisionen  und  durch  die 

Aussicht  auf  grofse  Gewinne  zu  recht  bedenklichen  Schritten 
verleitet  werden  kann. 

So  ist  die  Möglichkeit  nicht  ausgeschlossen,  dab  über 
einen  faulen  Schuldner  eine  günstige  Auskunft  gegeben  wird, 
damit  das  betreffende  Bureau  die  Aussicht  erhält,  das  Inkasso 
zu  betreiben.  Möglich  ist  auch  folgender  Fall :  das  Auskunfts- 

bureau hat  die  Vertretung  einer  Forderung  einem  nachlässigen 
Schuldner  gegenüber  übernommen.  An  dasselbe  AaskuMb- 
bureau  wendet  sich  eine  andere  Firma,  die  demselben  Schuldner 
Kredit  gewähren  will;  jetzt  gibt  das  Auskunftsbureau  dieser 
Firma  eine  gute  Auskunft;  infolgedessen  erhält  der  faule 
Schuldner  den  Kredit  und  das  Auskunftsbureau  ist  durch  diese 

Manipulation  in  die  Lage  versetzt,  die  ihm  übertragene 
Forderung  einziehen  zu  können. 

Das  Auskunftsbureau,  dem  das  Inkasso  übertragen  ist, 
kann  unter  Umständen  eine  rücksichtslose  Pression  auf  den 
Schuldner  ausüben.  Während  er  bei  einiger  Nachsicht  sich 
leicht  erholen  würde,  wird  sein  Ruin  durch  die  Mittel,  die  das 
Auskunftsbureau  gegen  ihn  in  Anwendung  bringt,  unabweis- 
lich  herbeigeführt.  Die  Möglichkeit,  dafs  derartige  Fälle  vor- 

kommen können,  hat  manche  Schriftsteller  veranlagt,  gewichtige 
Bedenken  gegen  die  Verbindung  der  Aukunfterteilung  mit  der 
Eintreibung  von  Inkassi  zu  äufsern.    So  z.  B.  Gerlach,  Kathgen. 

Die   Auskunfterteilung   im   internationalen 
Verkehr. 

Der  internationale  Verkehr  ist  für  unsere  Volkswirtschaft 
von  immer  gröfserer  Bedeutung  geworden.  Wir  haben  heute 
Verbindungen  mit  den  entlegensten  Ländern  angeknüpft,  und 
es  ist  nicht  abzusehen,  welchen  Wert  diese  für  unseren  Export- 

handel bei  der  schnell  fortschreitenden  Entwicklung  dereinst 
haben  werden.  Im  internationalen  Verkehr  spielt  aber  der  Ejredit 
noch  eine  weit  gröfsere  Rolle  als  im  inländischen  Verkehr. 

Der  Geschäftsmann,  welcher  mit  dem  Auslande  zu  tun 
hat,  mufs  sich  nicht  nur  über  die  Lage  der  dortigen  Industrie, 
über  die  Art  des  Marktes,  über  die  wirtschaftliche  Leistungs- 

fähigkeit   seiner    Kunden   orientieren,    er   mufs   auch   genaue 
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KenDtnia  von  dem  dortigeu  Kreditrecbt  haben,  um  zu  wissen, 
wie  weit  er  Kredit  geben  darf  und  wie  er  es  anstellen  kann, 
am  etwaige  nicht  pünktlich  eingehende  Forderungen  einzu- 
treiben. 

Soweit  unsere  ersten  Auskunf'tabureaux  Zweiganstalten 
oder  Agenten  im  Auslände  haben,  kann  dieses  Bedürfnis  der- 

jenigen, die  mit  dem  Auslande  Handel  treiben,  befriedigt 
werden.  Das  ist  aber  doch  nur  der  Fall,  soweit  die  haupt- 
aäcblichsten  Kulturstaaten  in  Betracht  kommen.  Was  die 

anderen  Länder  anlangt,  so  ist  der  G-eschäfts  treiben  de  daraui' 
angewiesen,  entweder  sich  der  geschäftafreundlichen  Auskunft 
zu  bedienen,  oder  sich  an  das  deutsche  Konsulat  zu  wenden, 
welches  aber  zu  einer  derartigen  Auskunfterteilung  keines- 

wegs verpdichtet  ist. 
Es  iät  anerkennenswert,  dafä  seitens  der  Reichsregierung 

die  Bedeutung,  welche  die  Konsulate  für  die  Entwicklung  des 
auswärtigen  Handels  haben  künnen.  immer  mehr  gewUrdigt 
wird ,  dafs  der  Kreis  der  wirtschaftlichen  Aufgaben ,  welche 
dieser  Behörde  zufallen,  immer  weiter  ausgedehnt  wird,  dafs 
ihnen  wirtschaftliche  Sachverständige  beigegeben  werden, 
welche  den  deutschen  Exporteuren  nach  jeder  Richtung  hin 
dienlich  sein  sollen.  Es  fragt  sich  aber,  oh  eine  derartige  Be- 

hörde wirklich  geeignet  ist,  das  schwierige  Geschäft  der  Kredit- 
jprkundigung  in  befriedigender  Waise  zu  besorgen. 

£a  erfordert  diese  Krediterkundigung,  wenn  sie  regelmlifsig 
id  zuverlässig  betrieben  werden  soll,  ja  eine  besondere  und 

sQlndige  Organisation,  die  bisher  wohl  kaum  von  einem  Kon- 
sulate eingerichtet  worden  sein  dürfte. 

Die  wirtschaftlichen  Sachverständigen  wären  vielleicht  in 
der  Lage,  sobald  sie  längere  Zeit  in  dem  betreffenden  Lande 

'  sh  aufgehalten  haben,  die  zur  Auskunfterteilung  nötigen  Ver- 
'ungen   anzuknüpfen.     Ihr  Aufgabenkreis   ist  aber  an  sich n  ein  so  grofaer  und  ihre  Zahl  bisher  noch  so  gering,  dafs 

ftr  die  Zukunft  sich  kaum  etwaä  Befriedigendes  nach  dieser 
Richtung  hin  von  ihnen  erwarten  läfat. 

Es  ist  natürlich  sehr  wichtig,  dafa  die  im  internationalen 
Verkehr  vorhandenen  Lücken  der  Auskunfterteilung  möglichst 
bald  ausgefüllt  werden. 

Das  Einfachste  wäre  es,  wenn  die  vorhandenen  grofsen 

Auskunftsbureaux  in  allen  Ländern  ihre  Korrespondenten  hielten 
und  diese  verpflichteten,  über  angefragte  Kunden  des  deutschen 
Kaufmanns  regelmäfsig  Bericht  zu  erstatten. 

Es  könnten  dann  auch  die  Konsulate  angewiesen  werden, 
diosen  Korrespondenten  der  Auskunftsbureaux  nach  Möglichkeit 
ihre  Unterstützung  zur  erfolgreichen  Durchführung  der  ihnen 
obliegenden  Aufgaben  zu  teil  werden  zu  lassen. 

Schinuneipfeng  hat  in  seiner  Schrift:  „Die  Konsulate  und 

Krediterkundigung   im  Auslande  1885"   weiter  ausgeführt, 
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wie  eine  derartige  Unterstützung  seitens  der  Konsuln  nutzbar 
gemacht  werden  könnte.  Nach  seiner  Ansicht  ist  es  vor  allem 
wichtig,  dafs  die  Konsuln  den  Auskunftsbureaux  Persönlichkeiten 
angeben y  die  sich  zu  Korrespondenten  eignen,  und  dafs  sie 
diese  stetig  im  Auee  behalten  und  von  etwaigen  Veränderungen 
ihrer  wirtschaftlichen  Lage  den  Auskunftsbureaux  Nachricht 
geben. 

Die  Idee,  Handelskammern  im  Auslande  oder  eine  Reicht- 
handelsstelle  im  Inlande  zu  errichten,  ist  in  letzter  Zeit  pro 
et  contra  lebhaft  erörtert  worden.  Sollten  derartige  Institute 
zustande  kommen,  so  könnte  man  ihnen  natürlich  auch  das 
Geschäft  der  Auskunfterteilung  im  internationalen  Verkehre 
zuweisen.  Bisher  ist  aber  die  Aussicht  ihres  Zustandekommens 
noch  sehr  zweifelhaft. 

Dafs  die  Verbindung  der  Auskunftei  Schimmelpfeng  mit 
der  amerikanischen  Bradstreet  Company  für  die  internationale 
Krediterkundigung  von  besonderer  Wichtigkeit  ist,  ist  bereits 
oben  bemerkt  worden.  Da  diese  Company  aber  auch  nach 
jeder  Beziehung  hin  lehrreiche  Aufschlüsse  über  die  Natur  des 
Auskunftswesens  zu  bieten  imstande  ist,  so  lohnt  es  sich,  hier 
näher  auf  sie  einzugehen. 

• 

Die  Bradstreet  Company. 

Die  Bradstreet  Company  ist  eine  Aktiengesellschaft,  deren 
Oberleitung  sich  in  New- York  befindet;  sie  wurde  im  Jahre 
1849  gegründet  und  1878  nach  den  Gesetzen  des  Staates 
Connecticut  inkorporiert.  Ihr  Aktienkapital  einschliefslich  der 
Reserven  beträgt  nach  der  letzten  Bilanz  über  6000000  ML 
Die  Anteilscheine  der  Gesellschaft  ruhen  in  wenigen  festen 
Händen. 

Sie  unterhält  97  Bureaux  in  den  Vereinigten  Staaten,  11 
in  Kanada,  1  in  Kuba,  2  in  Australien,  je  1  in  London  flir 
England,  in  Paris  fUr  Frankreich  und  in  Berlin  für  den  übrigen 
Teil  von  Europa;  letztere  Bureaux  stehen  mit  Schimmelpfeng 
in  direktem  Zusammenhang. 

Die  Company  beruht  sowohl  auf  einer  Zentralisation,  als 
auch  auf  einer  Dezentralisation,  insofern  jedes  Bureau  einen 
selbständigen  Arbeitsbezirk  fUr  Erkundigungen  hat  und  auch 
die  Abonnenten  dieses  Bezirkes  bedient.  An  einzelnen  Plätzen 
werden  grofse  Zentralarchive  unterhalten,  während  kleinere 
Bureaux  nur  solche  Auskünfte  aus  den  anderen  Bureaux 
bekommen,  welche  die  Abonnenten  dieses  Bureaus  bestellt, 
oder  die  auf  die  Hauptbranchen  dieses  Arbeitsbezirkes  Besug 
haben. 

In  ihren  Bureaux  hält  die  Bradstreet  Company  etwa 
V'2   Millionen   Auskünfte   dergestalt  vorrätig,    dafs  hier  fast 
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aber  alle  diese  Firmen  sofort  Auskunft  gegeben  werden  kann. 
Nicht  vorrätige  Auskünfte  werden  von  Fall  zu  Fall  ein- 
gezogen. 

Das  Archiv  wird  in  alphabetischer  Ordnung  gehalten  nach 
Namen,  Stadt,  Staat  und  Land.  Die  Berichte  werden  auf 

Seidenpapter  mit  der  Maschine  geschrieben,  auf  ein  dauer- 
haftes Manilablatt  geklebt  und  so  im  Archiv  aufbewahrt. 

Auf  diesen  Blättern  wird  vermerkt,  welcher  Beamte  für  die 
Auskunft  verantwortlich  ist,  und  an  wen  die  Auakuuft  ge- 

lben wird. 
Mindestens  zweimal  im  Jahre  werden  die  Berichte  revi- 

diert, wo  es  nötig  erscheint,  häufiger.  Diese  Berichte  werden 
den  Abonnenten  auf  ihre  Anfrage  hin  sofort  zugestellt,  voraus- 

gesetzt, dafs  nicht  ein  besonderer  Grund  zu  einer  vorherigen 
neuen  Revision  vorliegt. 

Abonnementstarife  nach  Art  der  europäischen  Auekunfts- 
bureaux  hat  die  Company  nicht,  sie  trifft  vielmehr  in  Amerika 
mit  ihren  Abonnenten  ein  deren  Geschäfts  betrieb  angepafstes 
Abkommen.  Man  abonniert  auf  ihre  Referenzbücher,  je  nach 
dem  auf  einige  Quartalsausgaben  und  erhält  daneben  das  Recht 
auf  eine  vereinbarte  Anzahl  schriftlicher  Auskünfte.  Diese 
BUcher  werden  im  fortgesetzten  Umtausch  an  die  Abonnenten 
ausgeliehen.  Der  Preis  ricbtet  sich  nach  der  Kundenzahl  der 
abonnierten  Firma,  also  gewissermafsen  nach  dem  Nutzwarte, 
den  die  BUcher  fUr  dieselbe  haben. 

Diese  Referenzb lieber  „Bradstreet  Commercial- Reports",  die 
Jitbrlicb  in  vier  Ausgaben  erscheinen,  enthalten  genaue  An- 

gaben über  Branche,  Kapital  und  Kredit  von  über  1'»  Million 
Firmen  der  Vereinigten  Staaten  und  Kanadas  Aus  diesen 

Büchern  kann  jeder  Abonnent  wenigstens  vorläufig  eine  Aus- 
kunft erhalten.  Neben  den  einzelnen  Firmen  befinden  sich 

Cbiäern,  welche  Aufechlufs  über  Kapital  und  Kreditfähigkeit 
der  einzelnen  Gewerbetreibenden  geben.  Diese  Bücher  weisen 
im  Jahre  einige  Hunderttausend  in  der  Geschäftswelt  vor- 

kommende Veränderungen  auf.  Von  der  Gröfse  dieser 
Referenzbücher  und  der  aufzuwendenden  Mühe  und  Arbeit 

kann  man  sich  eine  Vorstellung  machen,  wenn  man  bedenkt, 
da&  eigens  dazu  eine  grofae  Druckerei  unterhalten  wird,  und 
<laf<  der  Satz  der  Bücher  80  WU  Pfund  Lettern  erfordert. 

Sie  kommen  in  der  Weise  zu  stände,  dafs  die  bedeutendsten 
Finnen  der  Company  jtibrhch  ihre  Bilanzen  und  eingehende 
SelbKtauskUnfte  zugehen  lassen. 

Die  Sitte,  Selbstauskünfte  zu  geben,  hat  sich  in  Amerika 
allmählich  vollständig  eingebürgert,  so  dafs  es  geradezu  auf- 
filllt,  wenn  einmal  neben  einer  Firma  sich  die  Notiz  „not 

ratetl"  findet,  d.  h.  dafs  die  Firma  die  Selbstauskunft  verweigert 
habe.  Gegen  falsche  derartige  SelbstauakUnfte  schützt  die 

mge  des  Gesetzes,  indem  dieselben  als  Betrug  bestraft  werden. 
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Durch  diese  Mitarbeit  der  Geschäftswelt  wird  die  LieistungB* 
fkhigkeit  der  Company  in  hohem  Mafse  gesteigert;  denn  ee 
ist  nicht  zu  verkennen,  dafs  die  Zuverlässigkeit  der  Auskunft 
durch  sie  erhöht  wird,  dafs  die  Company  dadurch  in  die  Lage 
versetzt  wird,  prompter  zu  arbeiten.  Die  Kaufleute  werden 
aber  auch  daran  gewöhnt,  ihre  Kreditverhältnisse  nicht  ängst- 

lich als  ein  Geschäftsgeheimnis  zu  wahren,  da  sie  nur  auf 
Grund  aufrichtiger  Offenheit  jedes  Mifstrauen  gegen  ihre  Kredit- 

würdigkeit beseitigen  können. 
Für  die  europäischen  Firmen,  die  die  Einrichtungen  der 

Company  nicht  ebenso  ausnützen  können  wie  die  einheimischen, 
gibt  jedoch  die  Company  auch  Abonnements  auf  eine  kleine 
Anzanl  von  Auskünften  aus.  Bei  dem  Berliner  Bureau  kostet 
z.  B.  das  Abonnement  auf  ein  Jahr  flir  fortlaufende  Berichte 
über  Firmen  in  den  Vereinigten  Staaten  und  Kanada: 

1  Firma  Mk.     20  35  Firmen  Mk.  210 
5  Firmen  „65  50         „  „      275 

10        „       „     100  75        „  „      360 
20        „       „     160  100        „  „     450 

Für  fortlaufende  Berichte  über  Firmen  in  Australien,  Neu- 
seeland und  Tasmanien: 

1  Firma  Mk.       30  35  Firmen  Mk.  320 
5  Firmen  ̂ 85  50        „          „     425 

10         „       „        150  75         „          „     640 
20        „       „        210  100         „         „     850 

Auch  die  Referenzbücher  „Commercial  Reports^  werden 
in  Europa  ausgegeben;  der  Preis  ist  verschieden,  je  nachdem 
eine,  zwei  oder  vier  Ausgaben  im  Jahre  zu  liefern  sind. 

Auskünfte  erhalten  in  Amerika  nur  Abonnenten  der 
Referenzbücher,  und  zwar  ist  auch  hier  zwischen  gewöhnlicher 
Auskunft  und  Sonderbericht  zu  unterscheiden.  Sonderberichte 

werden  an  Abonnenten  nach  Art  des  Auftrages  und  der  Selbst- 
kosten der  Erkundigung  berechnet. 

Die  gewöhnlichen  Abonnementsauskünfte  enthalten  die 
Angaben,  ob  die  Firma  eine  offene  Handelsgesellschaft  ist, 
oder  Korporation  etc.,  den  vollen  Namen  der  Inhaber  oder 
der  Leiter  einer  Gesellschaft,  bei  ersterem  auch  noch  das 
Alter  eines  jeden  Inhabers,  auch  die  Angabe  ob  verheiratet 
oder  unverheiratet;  dann  folgen  der  Reibe  nach  Angaben  über 
die  frühere  Beschäftigung  oder  eine  frühere  Selbständigkeit, 
sodann  das  Kapital  im  Geschäft,  wie  eingezahlt  und  ob  ein 
Teil  geliehen.  Es  folgen  dann  die  Aktiva,  die  einzelnen  Be- 

standteile derselben,  darauf  die  Passiva  in  ebensolcher  Weise. 
Ferner  werden  Angaben  gemacht  über  die  Eigenschaften  der 
Geschäftsinhaber,  ob  die  Firma  mit  Gewinn  arbeitet  oder  nicht| 
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wie  sie  ihren  Verpflichtungen  nachkommt,  und  wie  ihre  Stellung 
in  der  Branche  ist.  Wo  die  üniätände  es  rechtfertigen,  wird 
eine  Aufstellung  der  änanziellen  Lage  von  der  betreffenden 
Partei  eingefordert.  Die  Hälfte  aller  Berichte  enthalten  der- 

artige eigene  Angaben.  Obwohl  die  Auskünfte  möglichst 
deichwertig  gehalten  werden,  sind  sie  naturgemäfs  in  der 
Vollständigkeit  aller  hier  aufgezählten  Angaben  nicht  immer 

gleich. 
Die  Company  hat  so  ziemlich  an  allen  Plötzen  Nord- 

amerikas und  darüber  hinaus  in  allen  Stiidten ,  die  filr  ihr 
Gebiet  in  Frage  kommen,  Korrespondenten,  welche  sich  aus 
angeechenen  Geschäftsleuten  der  verschiedenen  Branchen  re- 

krutieren. Dieselben  dürfen  nicht  fUr  andere  Auskunfts- 
bureaux  arbeiten.  Je  nach  der  geschäftlichen  Bedeutung  der 

Platze  ist  die  Anzahl  der  Korrespondenten  an  denselben  ver- 
schieden, wie  auch  die  den  Korrespondenten  gezahlte  Ver- 

Kiltung  eine  nach  Platz,  Verhältnissen  und  den  geleisteten 
Diensien  verschiedene  ist.  Zur  Erledigung  der  Auskünfte 
liegen  anch  hier  denselben  gedruckte  Fragebogen  zur  Beant- 

wortung vor.  Auch  ist  ihnen  Diskretion  zugesichert;  die 
Abonnenten  erhalten  nie  Kenntnis  der  Namen  der  Korre- 

spondenten. 
Verlangt  wird  von  denselben,  dafs  sie  von  allen  wichtigen 

Veränderungen  in  den  Verhältnissen  von  Firmen,  Über  die 

sie  früher  berichtet  haben,  Mitteilung  machen.  Zur  Sicher- 
heit wird  ein  grofser  Teil  der  Auskünfte  regelmäfsig  durch 

eigene  Rechercheure  kontrolliert.  Bemerkenswerte  Verände- 
rungen in  den  Verhältnissen  derer,  über  welche  sie  früher  eine 

Anfrage  gestellt  haben,  werden  den  Abonnenten  unentgeltlich 
mitgeteilt.  Wichtige  Veränderungen  werden  den  einzelnen 
Bureaux  und  von  diesen  den  interessierten  Abonnenten  tele- 

graphisch zur  Kenntnis  gebracht.  Auch  Schimmetpfeng  erhält 
jährlich    eine    gröfere  Anzahl    wichtiger  Nachrichten    gekabelt. 

Obwohl  ein  grofser  Teil  der  Auskünfte  teils  durch  Boten 
ausgetragen,  teils  von  den  Abonnenten,  die  sofort  Auskunft 
haben  wollen,  abgeholt  wird,  wird  daneben  doch  noch  für 

125000  Dollars  Porto  alljährlich  verausgabt. 
Jahresberichte  veröffentlicht  die  Company  nicht,  dagegen 

>t  sie  aufser  den  erwähnten  Heferenzbü ehern  alljährlich  eine 
genaue  Konkursstatistik  der  Vereinigten  Staaten  und 

Kanadas  und  aufserdetn  eine  wöchentlich  erscheinende  Handels- 

Kciiung  heraus  ., Bradstreets  Journal.' 
Die  Konkursstattstiken  enthalten  aufser  der  Anzahl  der 

Konkurse  und  der  Höhe  der  Aktiven  und  Passiven  auch 
höchst  interessante  Aufschlüsse  über  die  Ursachen,  welche  zum 
Ausbruch  des  Konkurses  geführt  haben. 

Die  Ursachen  sind  in  folgender  Weise  klassifiziert: 

Labe 

^Kbt 
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A)  Ursachen,  die  sich  auf  Fehler  der  Fallierenden  snrttck- 
führen  lassen: 

1.  Untüchtigkeit, 
2.  Unerfahrenheit, 
3.  Mangel  an  Kapital, 
4.  Unvernünftige  Gewährung  von  Kredit, 
5.  Spekulationen  (aufserhalb  des  regulären  Geschäfts), 
6.  Vernachlässigung  des  Geschäftes, 
7.  Persönliche  Extravaganz, 
8.  Betrügerische  Verfügung  über  Vermögen. 

B)  Ursachen,    die   sich  nicht  auf  Fehler  der  Fallierenden 
zurückführen  lassen: 

9.  Besondere  Umstände,   wie  Unglücksfälle  u.  8.  w., 
10.  Konkurse  anderer,  die  scheinbar  solvente  Schuldner waren, 

11.  Besonderer  oder  ungehöriger  Wettbewerb. 

Die  Statistik  von  1900  zeigt  z.  B.,  dafs  von  allen  Kon- 
kursen, die  in  diesem  Jahre  vorkamen,  77,4  ̂ /o  aus  Ursachen 

entsprangen,  die  sich  auf  Fehler  der  Fallierenden  zurückführen 
lassen,  während  22,6%  durch  Ursachen  bedingt  wurden,  die 
aufserhalb  der  Gewalt  des  Fallierenden  lagen. 

Unter  den  Ursachen  des  geschäftlichen  Mifserfolges  nimmt 

der  Kapitalmangel  den  hervorragendsten  Platz  ein;  32^lo  aller 
im  Jahre  1900  angemeldeten  Konkurse  sind  aus  dieser  Ursache 
entstanden.  Auf  Untüchtigkeit  kommen  17,9%  aller  Konkurse, 
7,7^/0  auf  Unerfahrenheit;  auf  unvernünftige  Gewährung  von 
Kredit  sind  2,9  ̂ /o  aller  Konkurse  zurückzuführen,  auf  die 
fünfte  Ursache,  Spekulation,  1,3  ̂/o,  auf  Vernachlässigung  des 
Geschäfts  3,4%,  auf  persönliche  Extravaganz  0,9%,  auf  die 
letzte  Ursache,  betrügerische  Verfügung  über  Vermögen  11,3  •/•. 

Unter  den  Ursachen,  die  sich  nicht  auf  Fehler  der 
Fallierenden  zurückführen  lassen,  nimmt  die  unter  9  angegebene, 

„besondere  Umstände",  den  ersten  Platz  ein.  Sie  macht  im 
Jahre  1900  14,4  ̂ /o  aller  Konkurse  aus.  Der  ungehörige  Wett- 

bewerb verursachte  6®/o,  die  Konkurse  anderer  2,2%. 
Es  folgt  hieraus  also,  dafs  die  drei  hauptsächlichsten 

Ursachen  des  Bankerotts,  die  sich  auf  den  Falliten  selbst 
zurückführen  lassen,  Kapitalmangel,  Untüchtigkeit  und  Betrug 
sind.  Diese  drei  sind  im  Jahre  1900  für  Ol  %  aller  Konkurse 
verantwortlich. 

Dagegen  kommen  diejenigen  Ursachen,  die  aufserhalb  der 
Machtsphäre  des  Falliten  lagen,  mit  22,6  ®/o  in  Betracht 

Eine  derartige  Statistik,  die  jährlich  nach  denselben  G^ 
Sichtspunkten  mit  grofser  Sorgfalt  zusammengestellt  wird,  ist 
natürlich  von  grofsem  Wert  Die  Leitung  des  Auskunfb- 
bureaus  kann  daraus  bestimmte  Schlüsse  für  die  Beurteilung 
der  Kreditwürdigkeit  der  Geschäftsleute  ziehen. 
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Wenn  also  Kapitalmangel  als  die  hauptsächlichste  Ursache 
der  Konkurse  aus  einer  solchen  durch  raelirere  Jahre  geführten 
Statistik  hervortritt,  so  ergibt  es  sich  für  die  Krediterkundigung 
als  erste  und  wichtigste  Aufgabe,  die  Gröfae  des  Kapitals  im 
Verhältnis  zum  Umfange  des  Geschäftsbetriebes  einigermafsen 
richtig  abzuschätzen.  Es  zeigt  sich  ferner,  dafs  in  Zeiten  sehr 
lebhaften  und  aussicbtsreichen  Geschäftsganges  die  Zahl  der 
Konkurse  zunimmt,  während  sie  in  Zeiten  des  geschäftlichen 
Niederganges  abnimmt.  (Es  bezieht  sich  das  natürlich  nur  auf 
den  regelmäfaigen  Geschäftsgang.)  Es  erklärt  sich  das  daraus, 
dafs  viele  Leute,  die  nicht  die  erforderliche  Tüchtigkeit,  Er- 

fahrung oder  ausreichendes  Kapital  besitzen,  in  Zeiten  leb- 
haften Geschäftsganges  durch  die  Aussicht  auf  hohe  Gewinne 

angelockt,  sich  etablieren,  dann  infolge  der  angegebenen  Ur- 
sachen nach  kurzer  Zeit  wieder  scheitern.  Ein  Auskunfts- 

bureau  mufs  also  in  solchen  Zeiten  und  solchen  Existenzen 

gegenüber  mit  besonderer  Vorsicht  die  Krediterkundigung  be- "  len. 

Reforravorschläge. 

Kaum  hatte  sich  das  Auskunftswesen  zu  einiger  Be- 
deutung entwickelt,  da  traten  auch  schon  die  Gegner  der  be- 

rufsmäfsigen  Auskunft  auf,  und  es  ertönte  gar  bald  der  Huf 
nach  Reformen. 

Die  Gegner  setzen  sich  aus  verschiedenen  Gruppen  zu- 
«ammen : 

Die  erste  Gruppe  enthält  diejenigen,  die  jedes  Aufklären 
ihrer  Verhältnisse  scheuen,   weil  sie  aus  dem  Nicbtzahlen  ein 
fewinnb  ringen  des  Geschäft  machen;  die  zweite  Gruppe  enthält 
iejenigon,  welche  wirklich  durch  ein  Auskunftshureau  ge- 

schädigt worden  sind,  sei  es  nun,  dafs  sie  eine  unzuverlässige 
Auskunft  erhalten  haben,  oder  dafs  über  sie  eine  ungünstige 
Auskunft  gegeben  worden  ist.  Die  dritte  Gruppe  umfafst 
diejenigen,  welche  ohne  eine  genaue  Kenntnis  des  Auskunfts- 
wesens  sich  gewisse  Vorurteile  dagegen  gebildet  haben,  und 
welche  aus  Furcht  davor,  dafs  die  Geschäftswelt  in  eine  zu 
grofse  Abhängigkeit  von  derartigen  Anstalten  geraten  könne, 
diese  eifrigst  bekämpfen. 

Aufser  diesen  Anhängern  der  absoluten  Negation  gibt  e^ 
eine  Gruppe  solcher,  die  die  Auskunftsbureaux  zwar  im  Prinzip 
anerkennen,  sie  aber  mit  scharf  kritischem  Auge  betrachten, 
die  bestehenden  Einrichtungen  in  mancher  Beziehung  als 
fehlerhaft  bezeichnen  und  aus  diesem  Grunde  solche  Reformen, 
welche  diese  Fehler  beseitigen  können,  zu  empfehlen  suchen. 

Was  die  Frage  der  Reformbedürfiigkeit  überhaupt  betrifft, 
ireibt  die  Pfälzische  Handels-  und  Gewerbekammer  in  ihrem 

ibericht  von  18^1  in  dem  Gutachten  über  Auskunfts- 
,ux,  ,80  liegt  unseres  Erachtens  kein  Anlaüa  vor,  sie  ud- 



42  XXI  2. 

bedingt  zu  bejahen.  Ihrem  Werte  nach  stehen  diese  Institute 
ebenso  wie  alle  anderen  dem  bürgerlichen  Verkehre  dienenden 
Unternehmungen  zweifellos  auf  verschiedener  Stufe ,  und  es 
dürfte  nicht  gerade  selten  sein,  dafs  ein  Auskunftsuchender 
sich  in  seinen  Erwartungen  getäuscht  oder  vielleicht  auch  ge- 

schädigt sieht.  Daraus  darf  aber  nicht  geschlossen  werden^ 
dafs  das  Institut  der  Ausknnftsbureaux  an  sich  auf  unsicherer 
und  demgemäfs  reformbedürftiger  Grundlage  beruhe ;  vielmehr 
stellen  sich  die  zu  Tage  tretenden  Mifsstände  im  allgemeinen 
als  Schattenseiten  einer  an  sich  zweckmäfsigen  und  wohltätig 
wirkenden  Einrichtung  dar,  welche,  wie  gesagt,  auf  jedem  dem 
Wettbewerb  unterliegenden  Gebiete  des  Erwerbslebens  zu  Tage 
zu  treten  pflegen.  Wer  nicht  in  seinen  Erwartungen  getäusdt 
sein  will,  oediene  sich  nur  anerkannt  vertrauenswürdiger  und 
gut  fundierter  Bureaux;  diese  erfüllen  u.  E.  ihre  Aufgabe  in 
zufriedenstellender  Weise  und  bedürfen  einer  durchgreifenden 

Reform  nicht." 
Ein  Vorwurf,  welcher  der  berufsmäfsigen  Auskunft  ge- 

macht wird,  ist  der,  dafs  nach  den  Verhältnissen  der  Ange- 
fragten seitens  der  Ausknnftsbureaux  nicht  vielseitig  genug 

nachgeforscht  würde. 
Hierzu  bemerkt  der  erwähnte  Bericht,  dafs  diese  Be» 

seh  werde  nach  den  Erfahruugen,  soweit  vertrauenswürdige 
Bureaux  in  Betracht  kämen,  als  berechtigt  nicht  bezeichnet 
werden  könnte.  £^  liege  ja  ganz  in  dem  Ermessen  eines 
Auskunftsuchenden,  wenn  ihm  die  Auskunft  eines  Bureaus 
nicht  genüge,  sich  noch  an  ein  anderes  zu  wenden.  Wen 
eine  gewöhnliche  Auskunft  nicht  befriedige,  der  möge  durch 
Bezahlung  eines  höheren  Satzes  einen  mehrfach  geprüften  Be» 
rieht  verlangen.  Die  Gebührenfrage  ist  es  aber  hier,  welche 
das  Publikum  von  dem  Verlangen  nach  ausführlichen  Berichten 
zurückhält.  Eis  sieht  meistens  nicht  ein,  dafs  es  für  die  ge- 

ringe Gebühr  eine  ausführliche  und  mehrfache  Erkundigung 
nicht  verlangen  kann;  zur  Benutzung  eines  höheren  Tarin 
bequemt  es  sich  nur  selten.  Im  Gegenteil,  es  tritt  häufiger 
noch  das  Verlangen  nach  gröfserer  Verbilligung  der  Preise 
hervor.  Hiergegen  wird  aber  in  dem  mehrfach  angezogenen 
Bericht  energisch  protestiert. 

.,Vor  allem**,  heifst  es  bezüglich  dieses  Punktes,  „mufs  den 
Auskunftsbureaux  geraten  werden,  dafs  sie  unter  keinen  Um* 
ständen  sich  bereit  finden  lassen,  durch  Nachgiebigkeit  in  der 
Preisstellung  ihre  eigene  Zuverlässigkeit  in  Frage  zu  stellen. 
Nicht  durch  niedere  Preise  sollten  sie  sich  zu  überbieten 

suchen ,  sondern  sie  sollten  bemüht  bleiben ,  sich  durch  Be- 
schaffung der  sichersten  und  objektivsten  Auskünfte  vor  ein- 

ander hervorzuthun." 
Um  zu  verhindern,  dafs  Auswüchse  im  Auskunftswesen 

sich  breitmachen,  hat  man  vorgeschlagen,  die  Auskunftsbureaux 
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itlicber  Konzession  zu  unterwerfen,  wie  dieses  in  Österreich 
Fall  ist. 

Mach  der  österreichischen  Verordnung  vom  18.  3.  1885 
müssen  Bewerber  um  Konzessionierung  zum  Betriebe  eines 
Informationsbureaus  die  zur  £rlangung  eines  jeden  kon- 
zessiünierten  Gewerbes  vorgez  ei  ebne  teil  Bedingungen  erfüllen 
and  sich  überdies  über  eine  zum  Betriebe  genügende  allge- 

meine und  kaufmännische  Bildung  vor  der  Gewerbebehörde 
ausweisen. 

Wenn  wir  uns  diese  Verordnung  nun  auf  ihren  Zweck 
hin  genau  ansehen,  so  müssen  wir  sagen,  dnfs  dieselbe  das 

Wesen  der  Sache  nicht  ganz  trifft.  W'enn  auch  die  Forderung 
einer  genügenden  altgemeinen  und  kaufmännischen  Bildung  zu 
begrUfsen  ist,  so  wäre  doch  u.  E.  auch  ferner  noch  zu  ver- 

langen, dafs  der  Beireffende  ein  zur  Begründung  solchen 
Bureaus  notwendiges  Betriebskapital  nachzuweisen  hätte,  ohne 
welches  die  organisierte  Krediterkundigung  nicht  ins  Leben 
gerufen  werden  kann. 

In  der  Literatur  sind  die  Ansichten  bezüglich  des  Kon- 
zession szwanges  verschieden. 

Roseher   will   die  Auskunftsbureaux   wegen    „der   grofaen 
Wichtigkeit   und  Folgenschwere   der  Dienste   und  bei 
der  ̂ Schwierigkeit,  die  Zuveriasaigkeit  eines  solchen  Bureaus 

zu  erproben",  der  Konzession  der  höheren  Verwaltungsbehörde unterstellt  wissen. 

Uerlach  spricht  sich  dagegen  folgendermafsen  aus : 
„Die  Konzessionierung  kann  in  ihrer  Durchführung  nur 

die  unlauteren  Elemente  ausscheiden,  und  es  ist  zu  hoffen,  dafe 
man  dieser  Elemente  auch  ohne  Eingriffe  der  Polizei  in  das 
ganze  Auskunftswesen  Herr  werden  kann.  Die  leistungs- 
nnfshigen  Bureaux  werden  aber  durch  solche  Mafsregeln  der 
Konzessionierung  garnicfat  getroffen  und  segeln  zum  Schaden 
des  Auskunftswesens  nunmehr  sogar  unter  der  Flagge  der  be- 
itördlichen  Konzession," 
m       Ehrenberg  sagt,  man  habe  weder  in  Osterreich  noch  über- 
■kupt  kaum  irgendwo  erhebliche  Resultate  erzielt.  — 
'  Schwer  wird  es  ja  immer  auch  sein,  die  Bedingungen  zur 
Erlangung  der  Konzession  richtig  zu  formulieren;  sie  dürfen 
weder  zu  gelinde,  noch  auch  zu  schroffe  sein. 

Würde  man  einen  speziellen  Befthigungsnachweis  ver- 
langen, so  wäre  das  Richtige  damit  auch  noch  nicht  getroffen; 

denn  das  notwendige  Organisationstalent  und  Taktgefühl  braucht 
mit  der  erlangten  fachlichen  Ausbildung  immer  noch  nicht 
verbunden  zu  sein. 

Mag  man  aber  nun  die  Sache  drehen  und  wenden,  wie 
man  will,  jedenfalls  mufs  zugegeben  werden,  dafs  die  Kon- 

zessionierung eines  Auskunftsbureaus  für  dieses  beglaubigend 
id  empfehlend  wirkt,  und  es  würde  sicherlich  diese  Empfehlung 
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auch  solchen  Bureaux  zuteil  werden,  die  sich  ihrer  besser  nicht 
zu  rühmen  hätten. 

Man  hat  zur  Empfehlung  der  Konzessionjeruag  hervor- 
gehohen,  dafs  erstens  unlautere  Elemente  dadurch  von  vorne- 

herein zurückgewiesen  w;cTden  können,  und  dafs  zweitens  die- 
selbe einer  ungesunden  Üherfliliung  vorbeugen  könm 

Es  ist  keine  Frage,  dafs  die  Konzessionierung  solche  Per-. 
eOnlichkeiten ,  die  schon  ehrenrührig  vorbestraft  sind ,  auW' 
schalten  kann;  dazu  bedarf  es  aber  nicht  der  Konzessiouierun^ 
denn  es  genügt  dazu  der  §  35  der  Gewerbeordnung,  dem  nach 
der  Novelle  von  1900  die  Äuskunftsbureaux  unterstellt  sind. 

Nach  diesem  Paragraphen  sind  die  Auskunftsburpaux  zu  unter- 
sagen, „wenn  Tatsacnen  vorliegen,  welche  die  UnzuverlUsaig- 

keit  des  Gewerbetreibenden  in  Bezug  auf  den  Gewerbebetrieoi 

dartun."  ' 

Was  den  zweiten  Punkt  betrifft,  so  dürfte  es  einer  Be-' 
hSrde  sehr  schwer  fallen,  ja  kaum  möglich  sein,  sich  eiu  Urteü 
darüber  zu  bilden,  ob  eine  ungesunde  Überfüllung  im  Aus- 

kunftswesen besteht  oder  nicht.  Es  kommt  hier  ja  keineswegs 
auf  die  Zahl  der  vorhandenen  Bureaux  an,  sondern  immer  »aS 

die  Qualität  ihrer  Leistungen.  Solange  die  Konkm-renz  dazUj 
beitragen  könnte,  die  Qualität  dieser  Leistungen  za  erhöheiM 
kann    von   einer  Überfüilung  überhaupt   nicht  die  Rede  seiiii 

Im  allgemeinen  wird  die  Behauptung  dagegen  zutreffen, 
dafs  die  staatliche  EonzessioD  dem  geschäftlichen  Verkehr  is 
weit  gröfserem  Mafse  Hindernisse  und  Nachteile  bereitet,  als 
sie  ihm  irgend  welchen  Nutzen  bringen  kann.  Selten  ist  eine 
Behörde  in  der  Lage,  der  schnellen  Entwicklung  des  Wirt- 

schaftslebens in  der  Weise  zu  folgen,  um  die  notwendige 
Einsieht  von  den  Bedingungen,  unter  welchen  diese  Entwicklung 
«rfolgt,  sich  anzueignen.  Das  Auskunftswesen  mufs  aber  not- 

wendig mit  dieser  Entwicklung  Schritt  hallen,  wenn  es  Hber- 
baupt  seine  Funktionen  in  nutzbringender  Weise  erfüllen  solL 
Jedes  Hemmnis,  das  einer  derartigen  gedeihlichen  Entfaltung 
durch  eine  behördliche  Entscheidung  in  den  Weg  gelegt  wird, 
ist  daher  nur  zu  leicht  geeignet,  den  Nutzen,  welchen  die 
Äuskunftsbureaux  für  das  Wirtschaftsleben  haben,  stark  zu 
vermindern  oder  Überhaupt  aufzuheben. 

Es  kann  von  jedem  ordentlichen  Kaufmanne  erwarl 
werden,  dafs  er  alle  Vorsichtsmafsregeln  kennt  und  anweiidet^l 
die  geeignet  sind,  ihn  vor  irgend  welcher  Schädigung  oder  v( 

Verlusten  zu  bewahren,  ohne  dafs  damit  natürlich  irgend  weh  ' Bürgschaft  in  den  individuellen  Qualifikationen  gefunden  werdet, 
kann,  die  gegen  aufsergewöhnÜche  Unglücksfälle  Sicherheit  stf^ 
leisten  vermögen.  Aber  dagegen  kann  ja  aucli  keine  staatliche 
Konzession  Schutz  verleihen.  Derjenige  Kaufmann  aber,  der 
nicht  die  Befähigung  l>eaitzt,  aus  eigener  Initiative  die  aller- 
notwendigsten   Vorsichtsmafsregeln   zu  treffen,   ist  eben  audi  _ 
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\  Dicht  im  Staude,  sein  Geschäft  in  gedeihlicher  Weise  zu  führen; 
im  allgemeinen  Interesse  ist  es  vielleicht  wünschenswert,  dafs 

I  ■  er  Sobald  wie  möglich,  ohne  allzu  grofaen  Schaden  anzurichten, 
\  ausgeschaltet  wird.  Zu  diesen  allergewöhnlichsten  Vorsichts- 
■  mafsregeln  ist  aber  auch  die  Auswahl  des  Auskunftsbureaus 

KU  rechnen,  welches  für  ihn  die  Krediterkundigung  übernehmen 
■otl.  Es  ist  keine  Frage,  dafa  jeder  Geschäftsmann  im  prak- 

tischen Leben  eine  Erziehung  durchmacht,  die  sich  aus  einer 
Summe  von  Erfahrungen  notwendig  ergibt.  Diese  Erziehung, 
die  für  den  Erfolg  des  einzelnen  und  für  die  Entwicklung  der 
Volkswirtschaft  ungemein  wichtig  isl,  kann  aber  nur  dann 
erlangt  werden,  wenn  der  einzelne  immer  auf  sich  selbst  ge- 

stellt ist,  seine  eigene  Eutscheidung  treffen  mufs  und  aus  eigener 
Initiative  handeln  kann.  Diese  Möglichkeit  wird  aber  überall 
dort  beeinträchtigt  oder  völlig  aufgehoben ,  wo  die  staatliche 
Konsu»8ion  jede  Wahl  und  jede  Entscheidung  des  einzelnen 
als  überflüssig  erscheinen  läfst.  Von  diesem  Gesichtspunkte 
aas  ist  die  Konzessionierung  daher  im  Interesse  der  geschäft- 

lichen Erziehung  ganz  entschieden  zu  verwerfen. 
Ein  anderer  Grund,  der  uns  bestimmen  könnte,  dagegen 

Stellung  zu  nehmen,  ist  der,  dafs  eine  staatliche  Behörde  es 
leicht  in  der  Hand  hätte,  politisch  unliebsame  Persönlichkeiten 
durch  Versagung  der  Konzession  für  die  Vertretung  ihrer 
politiachen  Überzeugung  zu  strafen;  denn  es  kann  in  dieser 
Weise  bei  weiterer  Ausdehnung  der  staatlichen  Konzessionierung 
ein  System  ausgebildet  werden,  in  welchem  Prämien  auf 
politische  Heuchelei  und  Kriecherei  gesetzt  werden. 

Wenn  damit   nach   unserer  Ansicht  ausreichende  Gründe 

gegeben  sind,    welche  uns   veranlassen,    ein  Urteil   gegen  die 
Konzession  abzugeben,  so  erkennen  wir  es  doch  als  notwendig 
n.    dafs    dem    geschäftlichen  Publikum   zur  Sicherung    eines 

rsoliden  Kreditverkehrs  alle  Fakta  unterbreitet  werden,  die  es 
|iD  den  Stand  setzen,    sich  einen   zutreffenden  Begriff  von  der 

~teistungsfähigkeit   und   Solidität   eines   Auskunftsbureaus    zu bilden.     Alle  Mafsregeln,  die  dazu  beitragen,  diesen  Zweck  zu 
■eichen,  sind  also  willkommen  zu  heifsen. 

_  So  könnte  die  Handelskammer    oder    irgend  eine    andere 
offizielle    Vertretung    der     erwerbstätigen    Berutsständc    eine 
ständige  Kommission  von  Sachverständigen  berufen,  welche  die 
Aufgaue  hätte,  die  Prospekte  der  Auskunftsbureaux  zu  prüfen 
and    Gutachten     darüber    zu    erstatten.      Das    Ergebnis    der 
Prüfungen  müfste    veröffentlicht    werden;    dadurch   würde  es 
jedem  einzelnen  Geschäftemanne  auf  Grund  der  ihm  vorgelegten 
Tatsachen   leichter   möglich,    sich   ein   selbständiges  Urteil  zu 

l^lnlden. 
Eine  derartige  ständige  Kommission  hat  natürlich  auch  ein 

ihr  lebhaftes  Interesse  daran,    dafs    die  Auskunfterteilung  in 
laöglichst   umfassender   und   zuverlässiger    Weise    gehandhabt 
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pflichty  die  sie  dem  Auskunftsbureau  gegenüber  auf  sich 
nehmen^  auch  erfÜlleD,  so  kann  man  sich  doch  nicht  verhehlen^ 
dafs  es  den  Auskunftsbureaux  fast  unmöglich  ist,  eine  Kon- 

trolle darüber  auszuüben,  ob  ihre  Abonnenten  ihren  Ver- 
pflichtungen nachkommen  und  keinen  Mifsbrauch  mit  der  ihnen 

erteilten  Auskunft  treiben. 
Diejenigen,  welche  die  sogenannte  Archivauskunft  als  einen 

Mifdbrauch  bezeichnen ,  vergessen  vollständig ,  daCs  bei  jeder 
neuen  Anfrage  doch  nicht  der  ganze  Erkundigungsdienst  von 
vorne  wieder  begonnen  werden  kann.  Das  einmal  im  Archiv 
Oesammelte  wird  selbstverständlich  bei  der  Auskunfterteilung 
mitbenutzt,  die  im  Laufe  der  Zeit  eingetretenen  Änderungen 
sind  in  den  Nachträgen  vermerkt. 

Ein  weiterer  Vorwurf  ist  der  des  Schablonenhaften.  Hier 

wird  auch  wieder  nicht  bedacht,  dafs  gewisse  Tatsachen  natüi^ 
lieh  in  jeder  Auskunft  wiederkehren  müssen,  wie  z.  B.  die 
Gründung  des  Geschäfts,  die  Herkunft  der  Inhaber,  die  ehe- 

lichen Güterverhältnisse  etc. 
Im  Interesse  der  Kontrolle,  ob,  wenn  nur  älteres  Material 

vorhanden  ist,  auch  nun  wirklich  von  neuem  bei  den  Korr^ 
spondenten  angefragt  werde,  und  auch  im  Interesse  der  Be- 

schleunigung wünscht  die  Pfälzische  Handels-  und  Gewerbe- 
kammer, dafs  den  Anfragenden  die  Auskunft  direkt  von  den 

Korrespondenten  erteilt  werde,  und  dafs  es  dem  Bureau  über- 
lassen bleibe,  sich  eine  Abschrift  von  derselben  zu  ver8cha£fen. 

Hiergegen  ist  zu  bemerken,  dafs,  wie  schon  oben  ange- 
führt, der  Korrespondent  durch  Diskretion  geschützt  sein  mub. 

Wenn  dieses  nicht  der  Fall  wäre,  würden  sich  die  besten 
Kräfte  des  Kaufinannsstandes  nicht  zu  Berichterstattern  eines 
Bureaus  hergeben;  das  Korrespondentenmaterial  würde  sich 
entschieden  hierdurch  verschlechtern. 

Bezüglich  der  Nachträge,  welche  den  Abonnenten  kosten- 
los auf  eine  gewisse  Zeit  gewährt  werden,  ist  die  Pfklzisehe 

Handels-  und  Gewerbekammer  der  Ansicht,  dafs  sich  dieselben 
nur  auf  notorische  Tatsachen  beziehen  sollen,  wie  Konkurs- 

eröffnungen, Proteste  etc.  Auftretende  Gerüchte  sollten  nur 

auf  besondere  Anfrage  mitgeteilt  werden.  „Die  Vorteile",  so 
heilst  es  in  dem  erwähnten  Gutachten,  „welche  der  Auskunft- 

sucher durch  diese  Nachträge  etwa  geniefst,  sollten  gegenüber 
der  Schädigung  des  zu  Beurteilenden  um  so  weniger  ins  Gte- 
wicht  fallen,  als  die  Rollen  leicht  vertauscht  und  aus  Kredit- 

gebern Kreditnehmer  werden  können,  welche  einem  wahr- 
scheinlich klingenden  und  doch  übertriebenen  Gerüchte  zum 

Opfer  fallen.  Wir  können  deshalb  die  unentgeltlichen  und 
nicht  geforderten  Nachträge,  deren  Angaben  sich  nicht  auf 
Tatsachen  stützen,  vom  volkswirtschaftlichen  Standpunkte  aus, 

nicht  für  notwendig  oder  empfehlenswert  halten." 
Im  Schmollerschen  Jahrbuch,   XV.  Jahrgang,  S.  919  be- 



merkt  BUrgel  bezüglich  der  Nachtrage,  dafs  durch  dieselben 
in  vielen  Fallen  dem  Beurteilten  die  Existenz  abgeschnitten 
werde.  Wenn  z.  B.  an  ein  und  demselben  Tage  von  einem 
Auskunftsbareau  an  mehrere  Gläubiger  ungünstige  Nachträge 
«her  den  Schuldner  abgehen ,  und  diese  Gläubiger  nun  ihrer- 

seits dem  Schuldner  daraufhin  den  Kredit  kündigen,  so  würde 
dadurch  dem  Letzteren  das  Weiterarbeiten  htlutig  unmöglich 
gemacht  werden,  Falls  keine  Nachträge  erteilt  wären,  würde 
sich  ein  umsichtiger  und  tatkräftiger  Kauftnann  vielleicht  durch- 

gearbeitet haben. 

Was  im  all^^emetnen  das  Erteilen  von  Nachtragen  betrifft, 
80  bemerkt  Schimraelpfeng  mit  Recht,  dafs  es  ein  ganz  be- 

deutender Rückschritt  wäre,  wenn  man  dieselben  Überhaupt 
falten  lassen  würde.  Der  Kreditgeber  habe  ein  gewichtiges 
Interesse  daran,  zu  erfahren,  was  einem  Mittelpunkte  der 
Krediterkundigung  je  über  seinen  Kunden  bekannt  würde, 
zumal  bei  einer  erteilten  Auskunft  doch  auch  mit  der  Möglich- 

keit eines  Irrtums  gerechnet  werden  müsse.  Notorische  Tat- 

sachen eri'ahre  der  Gläubiger  ja  auch  aus  öffentlichen  Bekannt- machungen, wie  z.  B.  Kon  kursn  achrichten.  Wenn  er  diese 
positiven  Nachrichten  erfahre,  so  sei  es  für  ihn  jedoch  zu  spät, 
dagegen  von  ungeheurer  Bedeutung  für  ihn ,  wenn  er  von 
Dingen,  wie  Verlusten,  Zahlungsschwierigkeiten  etc.  in  Kennt- 

nis gesetzt  werde,  welche  die  Eröffnung  eines  Konkurses  wahr- 
scheinlich machen.  Gerade  durch  solche  Mitteilungen  soll  der 

Interessent  aufmerksam  gemacht  werden. 
Wenn  wir  die  Einwendung  BUrgels  näher  betrachten,  so 

ist  zuzugeben,  dafs  eine  derartige  gleichzeitige  Kündigung 
sämtlicher  Forderungen  den  Schuldner  leicht  in  den  Abgrund 
stürzen  kann,  andererseits  ist  es  aber  doch  auch  einem  Gläu- 

biger nicht  zu  verdenken,  wenn  er  alles  Mögliche  tut,  um  sein 
Geld  nicht  zu  verlieren. 

Aber  nicht  nur  Ungünstiges  wird  in  den  Nachtragen  den 
loteressenten  zur  Kenntnis  gebracht,  sondern  ebenso  auch  ent- 

halten dieselben  Verbesserungen  in  den  Verhältnissen  der  An- 
gefragten ,  wie  %.  B.  Associationen ,  Betriebserweiterungen, 

Orundbesitzerwerb,  Kapitalzu£ufs  etc. 
Vor  allen  Dingen  ist  bei  diesen  Ergänzungsberichten 

grofser  Wert  auf  vorsichtige  Fassung  zu  legen.  Zwischen 
oberHacblichen  OerUchten  und  bestimmten  Behauptungen  ist 
genau  zu  unterscheiden.  Besonders  wertvoll  sind  die  Er- 
günzungsberichte.  sagt  Schimmelpfeng,  gegenüber  auftretenden 
talBchen  Gerüchten,  weil  letztere  durch  dieselben  im  Keime,  ehe 
sie  Beunruhigung  hervorrufen,  erstickt  werden  können. 

Eine  wünschenswerte  Reform  würde  es  sein,  wenn  man 
bewirken  könnte,  dafs  kaufmännische  Kredilerkundiguog  und 

«tdetektjvwesen   vollständig  voneinander  gelrennt  würden, »■  XXI  2.  -  Kutr«.  K 
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wie  das  bei  den  mustergültigen  Instituten  jetzt  schon  der  Fall 
ist.  Diejenigen  Personen  nämlich,  welche  sich  dazu  hergeben, 
lediglich  in  den  Privatverhältnissen  anderer  herumzuwühlen, 
erscheinen  für  das  objektiv  zu  behandelnde  kaufmännische 
Auskunftswesen  ungeeignet.  Die  Auskunftsbureaux ,  welche 
sich  mit  der  Erteilung  kaufmännischer  Auskünfte  befassen, 
sollten,  wie  dies  auch  Schimmelpfeng  tut,  nur  Auskünfte  über 
kaufmännische  Firmen  erteilen,  über  Private  nur  dann,  wenn 
der  Anfragende  ein  geschäftliches  Interesse  nachweist. 

Die  Unzulänglichkeit  der  Auskunfterteilung,  welche  häufig 
die  Veranlassung  ist,  die  Forderung  nach  Reformen  aufira- 
stellen,  hat  nicht  immer  ihren  Grund  in  der  Organisation  und 
dem  Betriebe  der  Auskunftsbureaux ,  sondern  in  der  Art  und 
Weise,  wie  diesen  der  Auftrag  erteilt  wird.  Wie  oft  kommt 
es  vor,  dafs  der  Anfragende  den  Namen  des  Angefragten  un- 

deutlich schreibt,  oder  nicht  genau  genug  die  Adresse  bezeichnet, 
so  dafs  dadurch  schon  ein  Irrtum  herbeigeführt  werden  kann. 
Manche  Leute  glauben  auch  eine  sorgfältigere  Auskunft  za 
erhalten,  wenn  sie  den  in  Frage  konmienden  Elredit  möglichst 
hoch  angeben.  Sie  bekommen  dann  natürlich  eine  Auskunfi^ 
die  für  den  angefragten  Kredit  zutrifft,  die  aber  fär  den  wirk- 

lich in  Betracht  kommenden  Kredit  nicht  mafsgebend  sein 
kann.  £s  ist  also  sehr  wichtig,  dafs  in  dem  Verkehr  mit  den 
Auskunftsbureaux  das  Publikum  sich  den  Bedingungen*!  welche 
seinerseits  erfüllt  werden  müssen,  um  eine  korrekte  Auskunft 
zu  erhalten,  bewufst  ist. 

Schliefslich  könnte  man  den  Vorschlag  machen,  das  Aus- 
kunftswesen zu  verstaatlichen. 

Die  Verstaatlichung  liefse  sich  in  der  Weise  rechtfertigen, 
dafs  die  Leistungsfähigkeit  der  Auskunftsstelle  durch  die  Zen- 

tralisation, die  dadurch  herbeigeführt  würde,  eine  bedeutende 
Steigerung  erfahren  müfste,  zumal  sämtliche  staatlichen  Be- 

hörden des  In-  und  Auslandes  der  Auskunfterteilung  dienstbar 
gemacht  werden  könnten.  £s  würde  damit  auch  der  Mifsstand 
beseitigt  werden,  der  bei  der  privaten  Auskunfterteilung 
in  der  Eventualität  gegeben  ist,  dafs  schwindelhafte  Auskunfts- 

bureaux das  Publikum  durch  falsche  Angaben  anlocken  und 
durch  unglaubwürdige  Auskunft  Kreditnehmer  und  Kredit- 

geber schädigen.  Die  staatliche  Verwaltung  ist  auch  nicht 
notwendig  darauf  angewiesen,  nach  rein  geschäftlichen  Prin- 

zipien zu  verfahren,  um  dadurch  den  gröfstmöglichen  Rein- 
gewinn zu  erzielen,  sie  kann  vielmehr  ihre  Qebührensätse 

der  Leistungsfähigkeit  der  Auskunftsuchenden  anpassen  und 
dabei  mehr  den  Nutzen,  der  für  die  gesamte  Volkswirtschaft 
daraus   erwächst  als  das  fiskalische  Interesse  im  Auge  haben. 

Andererseits  lassen  sich  höchst  gewichtige  Bedenken  gegen 
die  Verstaatlichung  geltend  machen. 
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Der  staatliche  Apparat  arbeitet  im  allgeraemen  langänmer 
und  echwe  HUI  liger  als  ein  Privatbetrieb;  die  möglichst  schnelle 
Besorgung  der  Auskünfte  ist  aber  gewöhnlich  die  wichtigste 

Bedingung  t'Ur  ihre  nutzbringende  Verwertung.  Die  staatliche Verwaltungsorgan isatiou  ist  auch  weniger  entwicklungsfflliig 
als  die  Privatunterneliniung,  sie  kann  sieh  daher  weniger  gut 
den  verfinderten  Umständen,  welche  die  Entwicklung  des  Wirt- 

schaftslebens mit  sich  bringt,  anpassen.  Es  ist  auch  keineswegs 
die  fiifherheit  gegeben,  dafs  die  staatlichen  Beamten  zuverlässiger 
und  sorgfältiger  arbeiten  als  die  Privatbearaten.  Der  fest  an- 

gestellte Staatsbeamte  hat  häutig  nicht  das  Interesse,  das  seine 
Dienste  gebrauchende  Publikum  nun  auch  wirklich  gut  zu 
bedienen. 

Schwerwiegender  als  alles  andere  ist  aber  der  Grund, 
dafs  der  Staat  in  dieser  Weise  in  das  Privatleben  tiefer  ein- 

dringen würde,  als  wünschenswert  ist.  Gegen  nichts  ist  der 
einzelne  empfindlicher,  als  gegen  dti^  Eindringen  staatlicher 
Beamten  in  seine  Privatverhaltnisse.  Bei  einer  Verstaatlichung 
des  Auskunfts Wesens  liefsen  sich  aber  kaum  hier  irgend 
welche  feste  Grenzen  ziehen,  und  es  kOnnte  der  Staat  leicht 
in  die  Versuchung  kommen,  die  Ermittelung  der  privaten 
wirtschaftlichen  Verhältnisse  zu  anderen  Zwecken  zu  mifs- 
b rauchen. 

Gerlach  fUhrt  aurserdem  noch  folgendes  gegen  die  Ver- 
staatlichung an: 

.Eine  Behörde  kann  eine  notorische  Tatsache  vermelden, 
nicht  aber  Urteile  Über  Leistungsfilhigkeit  und  Kreditwürdig- 

keit aussprechen  und  dergleichen  subjektive  Momente  mehr, 
welche  die  Kreditwürdigkeit  beeinflussen.  Wie  schwer  würden 
aber  die  Nachteile  einer  Auskunft  dann  ausfallen,  wenn  sich 
die  betreffenden  Behörden  in  der  Zensurierung  einer  Firma 
irrten,  und  diese  falsche  Auskunft  .lusgestattet  mit  dem  offiziellen 

Charakter  hiuausgegeben  würde." 

1  Dieselben  Gesichtspunkte  lassen  sich  auch
  gegen  den  Vor- 

dag  anführen,  den  Crawtord  in  seiner  Schrift  „Die  Kredit- 
rhAltnisse  in  Deutschland"  gemacht  hat,  nämlich  die  Aus- 
nfterteilung  den  Handelskammeru  zu  übertragen. 

Es  tag  nahe,  bei  der  Darstellung  und  Charakteristik  der 
editerkundigung  hauptsächlich  auf  die  Geschäftsführung 

«ines  hervorragenden  und  groisen  Instituts  lünzuweisen;  denn 
ea  gehört  das  Auskunftsbureau  zu  derjenigen  Gruppe  von 
Uatemehmungen ,  die  ihrer  inneren  Natur  nach  leicht  einen 
zentralis tischen  und  monopolartigen  Charakter  annehmen. 

E»  ist  ja  keine  Frage,  dafs  ein  derartiges  Zentralinatitut, 
in  welches  ununterbrochen  immer  neues  Material  einströmt, 
das  seine  Zweiganstat  ten  über  alle  Gebiete  des  modernen 
Jerkehrs  ausdehnt,    weit  eher  in  der  Lage  ist,  den  wichtigen 
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Anforderungen  y  welche  das  moderne  Ejreditgeachäft  an  die 
Auskunfterteilung  stellt,  zu  genügen,  als  eine  grofse  Zahl  un* 
zusammenhängender,  mit  einander  konkurrierender,  wenig 
kapitalkräftiger  und  wenig  vertrauenswürdiger  Unternehmungen, 
von  denen  Jede  einzelne  immer  nur  ein  räumlich  sehr  be- schränktes Gebiet  beherrschen  kann. 

Während  auf  anderen  Gebieten  des  wirtschaftlichen  Lebens 
die  freie  Konkurrenz  sehr  häufig  eine  Bürgschaft  daftir  bietet,  dab 
Leistungen  vollbracht  werden,  welche  den  Ansprüchen  der  Kon- 

sumenten genügen,  trifft  dies  in  diesem  Falle,  wie  ja  auch  in 
anderen  Zweigen  des  Verkehrswesens,  nicht  durchweg  zu.  Wir 
haben  es  hier  also  entschieden  mit  einem  Gewerbezweige  zu  tun, 
der,  seiner  inneren  Natur  entsprechend,  die  Neigung  hat,  sich  zu 
einem  Monopol  auszuwachsen.  Bei  einen!  Monopol  aber  ist  es 
immer  eine  wichtige  Frage ,  aus  welchen  Motiven  heraus  der 
Fortschritt  und  die  Weiterentwicklung  seiner  wirtschaftlichen 
Tätigkeit  erfolgen  kann,  in  welcher  Weise  seine  Nützlichkeit 
ftir  das  Publikum  gesichert  und  gesteigert  werden  kann,  und 
wie  den  Gefahren  entgegengetreten  werden  kann,  welche  die 
Geschäftsftlhrung  jedes  Monopols   notwendig  mit   sich  bringt 

Bei  dem  innigen  Zusammenhange  des  Auskunftswesens 
mit  dem  ganzen  Kreditverkehr  wird  die  Weiterentwicklung 
des  Auskunftswesens  notwendigerweise  auch  von  der  Weiter- 

entwicklung des  Kreditverkehrs  abhängen.  Diese  Entwicklung 
des  Kreditverkehrs  hat  aber  in  unserer  Zeit  immer  gröfsere 
Fortschritte  gemacht,  und  der  Kredit  umfafst  heute  schon  alle 
der  Weltwirtschaft  angehörigen  modernen  Kulturstaaten  mit 
einem  einheitlichen  festen  Band. 

Es  ist  jedenfalls  keine  leichte  Aufgabe  fUr  den  Leiter 
eines  Auskunftsbureaus,  das  seiner  Aufgabe  gerecht  werden 
will,  diesem  Fortschritte  des  Kreditverkehrs  zu  folgen  und 
sowohl  in  extensiver  wie  in  intensiver  Weise  sich  den  höheren 
Anforderungen  anzupassen;  es  ist  dies  aber  wiederum  ein 
weiterer  Grund,  der  für  den  Monopolcharakter  eines  derartigen 
Unternehmens  spricht,  denn  es  kann  eben  nur  ein  grofses,  ge- 

waltiges Zentralinstitut  eine  derartige  Leistung  vollbringen. 

2.    Die  Vereine  Kreditreform. 

Eine  weitere  Organisation  zum  Zwecke  der  Selbsthülfe 
im  wirtschaftlichen  Leben,  bestimmt  dazu,  den  isolierten  Ge- 

schäftsmann bei  seinen  Operationen  zu  unterstützen,  sind  die 
Vereine  Kreditreform. 

Ihren  Mitgliedern  ist  die  Möglichkeit  gegeben,  sich  über 
Kreditwürdigkeit  und  Kreditfähigkeit  eines  Kunden  zu  orien- 
tieren. 
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Im  Jahre  1881  wurde  der  erste  Verein  Kreditreform  zum 
Schutze  gegen  BchädÜchea  Krediigebeo  in  Mainz  nach  dem 
Vorbilde  der  früiieren  „SchutzgemeinBchaften  für  Handel  und 

Gewerbe"  auf  erweiterter  Basis  und  mit  einem  gröfaeren  Pro- 
gramme errichtet.  Weitere  Vereine  bildeten  sich  in  Bingen, 

Darmstadt,  Frankfurt  a.  M. ,  Hanau,  Offenbach  a.  M.  und 
Wtirzbiirg  und  zwar  traten  als  Mitglieder  diesen  Vereinen  bei 
Fabrikanten,  Kaufleute  und  Gewerbetreibende  aller  Branchen. 

Am  28.  Auf^ust  1082  versammelten  sich  die  Vertreter  der  be- 
stehenden Vereine  in  Mainz,  um  einen  auf  dem  Prinzip  der 

Gegenseitigkeit  beruhenden  Verband  der  Vereine  Kreditretorra 
ins  Leben  zu  rufen,  wodurch  die  Leistungsßlhigkeit  der  ein- 

zelnen Vereine  erhöht  wurde.  Mainz  war  der  erste  t^itz  des 

Verbandes,  188.'j  wurde  derselbe  nach  Speyer  verlegt,  seit 
1888  ist  der  Sitz  und  die  Verbandsleitung  in  Leipzig.  Bis 
Juni  1888  beschränkte  sich  der  Verband  auf  Deutschland, 
dann  erstreckte   er   seine  Tätigkeit   auch   auf  fremde  Länder. 

Dadurch,  dafs  die  Mitglieder  und  die  Geschäfts  reisen  den 
bei  der  Ausknnfterteiiung  mitwirken,  und  mit  Rücksicht  auf 
die  Organisation  der  Vereinsbureaux  ist  diese  Art  der  Aus- 

kunfterteilung eine  Vermischung  der  geschfiftsfreund liehen  und 
der  berufsmäfBigen. 

Ebenso  wie  die  Auskunftsbureaux  haben  auch  die  Vereine 
Ereditreform  im  Anfang  gegen  Vorurteile  der  Handelswelt 
anzukämpfen  gehabt.  Die  Auskunfterteilung  in  der  Hand  von 
Vereinen  war  etwas  Neues  und  Ungewohntes,  und  erst  all- 

mählich konnten  sie  die  Geschäftswelt  davon  überzeugen,  dafs 
ihre  Tätigkeit  darauf  gerichtet  sei,  die  Interessen  der  Mit- 

glieder zu  fördern,  und  dafs  der  Verband  eine  Institution  be- 
rechtigter Selbsthülfe  sei. 

Wie  sehr  sie  jetzt  in  BlUte  stehen,  ergibt  sich  aus  der 

Angabe  des  Jahresberichts  von  I9n(j — UHU,  wonach  sie  im 
Jahre  18W  8Ö(MKXX'  schriftliche  und  mündliche  Auskünfte  er- 

teilt haben. 
Die    Mitglieder  zahl     ist     im    steten    Wachsen    begriffen; 

wahrend  dieselbe 

18115  47U28  betrug,  stieg  sie 
18%  auf  511301,  1897  auf  5iim,  1898  auf  57927,  1899  auf 
61  278,  I9<J0  auf  63879;  sie  hat  alao  von  1895— 19(MJ  um  3b,8'io 
sugenommen. 

Zwischen  den  Vereinen  und  dem  Verbände  der  Vereine 

Btehon  die  Gauverbände,  welche  durch  engeren  Zusammen- 
schlufs  der  Vereine  nach  Provinzen  zu  dem  Zweck  gebildet 
worden  sind,  um  die  in  den  Verbands-  und  Vereinssatzungen 
zum  Ausdruck  gebrachten  Ziele  und  Bestrebungen  zu  fördern. 

Der  Verband   der  Vereine  Kreditreform    hat  den  Zweck, 
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„die  Vereine  Kreditreform  in  ihrer  Tätigkeit  wirksam  zu  unter- 
stützen ,  die  Lösung  aller  jener  im  Interesse  von  Handel,  Ge- 
werbe und  Verkehr  sich  ergebenden  Aufgaben,  welche  das 

Qebiet  eines  Einzelvereins  überschreiten  ^  anzubahnen  und 
durchzusetzen;  insbesondere  Reformen  in  der  Technik  des 
Fernhandels,  sowohl  auf  dem  Gebiete  des  Auskunftswesens, 
als  auch  des  auswärtigen  Rechtsschutzwesens  anzuregen  und 
durchzuführen ;  mit  auswärtigen ,  gleichartigen  VerbAnden 
Gegenseitigkeitsverträge  abzuschliefsen ,  wonach  den  beider- 

seitigen Mitgliedern  an  den  beiderseitigen  Geschäftsstellen  die 
gleichen  Dienste  geleistet  werden;  endlich  an  jenen  Orten,  wo 
ein  Verein  Kreditreform  noch  nicht  besteht,  von  dem  Verbände 
durch  eigene  Geschäftsstellen  Kreditauskünfte  zu  erteilen  und 
eigene  Vereine  Kreditreform  an  solchen  Orten  zu  gründen; 
an  allen  wichtigen  Plätzen  und  namentlich  im  Auslande 
Korrespondenten  und  verläfsliche  Anwälte  entweder  direkt  zu 
bestellen  und  zu  kontrollieren  und  sämtlichen  Vereinen  bekannt 
zu  geben,  oder  von  im  Vertragsverhältnis  stehenden  Verbänden 
bestellen  und  kontrollieren  zu  lassen;  alljährliche  Kongresse 
mit  gleichartigen  aufserdeutschen  Verbänden  behufs  Beratung 
und  Durchsetzung  von  Reformen  in  der  Technik  des  Fem* 
handeis  unter  den  jeweils  zu  vereinbarenden  Modalitäten  der  Ab- 

stimmung und  Beschickung  abzuhalten.  Die  Verfolgung  von 
Erwerbszwecken,  politischen,  socialpolitischen  oder  religiösen 

Zwecken  ist  ansgeschlossen''. 
In  diesen  Verband  der  Vereine  Kreditreform  wird  jeder 

Verein  aufgenommen,  der  die  vom  Verbände  festgesetzten 
Vereinssatzungen  anerkennt  und  das  Eintrittsgeld  bezaublt.  Die 
Höhe  desselben  setzt  der  Verbandsvorstand  fest,  es  mufs 
mindestens  500  Mk.  betragen. 

Aus  diesen  Eintrittsgeldern,  dem  Erlöse  der  Legitimations- 
karten, durch  welche  sich  die  Mitglieder  oder  deren  Reisende 

auf  der  Reise  bei  Vereinen  legitimieren,  und  aus  den  jährlich 
vom  Verbandstage  zu  bestimmenden  Beiträgen  werden  die 
Kosten  der  Verwaltung  des  Verbandes  aufgebracht. 

Will  ein  Verein  aus  dem  Verbände  wieder  austreten,  so 
mufs  er  seinen  Austritt  spätestens  drei  Monate  vor  Ablauf  des 
Geschäftsjahres,  mit  welchem  die  Mitgliedschaft  enden  soU^ 
dem  Verbandsvorstande  mitteilen.  Anspruch  an  das  Verbands- 

vermögen hat  kein  austretender  Verein. 
Ebenso  wie  einem  Verein  der  freiwillige  Austritt  aus  dem 

Verbände  zusteht,  kann  ein  solcher  auch  ausgeschlossen  werden^ 
wenn  er  einen  nach  den  Vereinssatzungen  unfkhig  gewordenen 
Geschäftsführer  trotz  Aufforderung  durch  den  Verbandsvorstand 
nicht  entläfst.  Gegen  die  Ausschliefsung  ist  Berufung  an  den 
nächsten  Verbandstag  zulässig. 

Den  Namen  ̂ Verein  Kreditreform"  darf  weder  ein  aus- 
getretener noch  ein  ausgeschlossener  Verein  weiterführen. 



Organisatioii  des  Verbandes. 

Die  Organe  des  Verbandea  sind  der  Verbandsvorstand 
and  der  Verbandatag, 

Der  Vorstand,  welcher  an  die  Beachliisse  des  Verbands- 
ugcs  gebunden  ist,  wird  auf  zwei  Jahre  von  demselben  ge- 

wählt, und  besteht  wenigstens  aus  1(1  Mitgliedern,  von  denen 
2  ihren  Wohnsitz  am  Sitze  der  Verbau  da  Verwaltung  haben 
mllssen.  Dieselben  verwalten  ihr  Amt  als  Ehrenamt  und  er- 

balten für  Mühewaltung,  Zeitaufwand  und  Auslagen  eine  Re- 
muneration, deren  Höhe  vom  Verbandstage  bestimmt  wird. 

Der  Vorstand  mufs  innerhalb  eines  Geschäftsjahres  regelraäfsig 
mindestens  einmal  am  Sitze  der  Verbandaverwaltung  zusammen- 
treten. 

Dem  Bureau  des  Verbandes  steht  ein  Geschäftsfülircr  vor, 
über  dessen  Anstellung  und  Entlassung  der  Verbandstag  ent- 

scheidet; von  letztcrem  wird  auch  daa  Gehalt  desselben  fest- 
gesetzt. Der  Geschäftsführer  hat  sein  Amt  nach  Anweisung 

des  Vorstandes  zu  verwalten. 

Der  Verbau  da  vorstand  hat  unter  anderem  folgende  Auf- 
gaben 2U  erfüllen:  „Die  Verbandstage  einzuberufen,  deren  Tages- 

ordnung festzusetzen  und  unter  Beigabc  eines  summarischen 
KassenabachluaaGs  den  Vereinen  zugehen  zu  laaaen,  dem  Ver- 
bandatage  Bericht  zu  erstatten,  die  Beschlüsae  der  Verbands- 

tage bekannt  zu  machen  und  für  deren  Ausführung  zu  sorgen, 
auf  ausreichenden  Antrag  die  aufscrordentlichen  Verbandstage 
zu  berufen;  die  Wahl  der  Verein sgeachäftaführer  mit  Ge- 

nehmigung des  Gauvoratandes  zu  bestätigen,  sofem  begründete 
Einwendungen  nicht  vorliegen;  die  Anträge,  Wünsche  und 
Beschwerden  der  Vereine,  Geschäftsführer  und  Verbands- 
bevollmUcht igten  entgegenzunehmen,  gütlich  zu  vermitteln  und 
die  Streitigkeiten  zwischen  Geschäftsführern  und  deren  Vereina- 
vorständen  oder  Vereinen  vorläufig  zu  entscheiden,  soweit  nicht 
die  Satzungen  anders  bestimmen;  die  Errichtung  neuer  Verein* 

und  ot^zieller  Vertretungen." 
Auf  dem  Verbandatage.  welcher  die  Mitgliederversammlung 

des  Verbandes  darstellt,  erscheinen  die  BevolbnftcbtigteD  der 

V^ereine,  die  Mitglieder  des  Verbandavorstandea  und  der  Ver- bandsgeschäftsf uhrer.  Es  gibt  ordentliche  und  au (serord entliche 
Verbandatage  Eratere  linden  alljährlicb  statt,  letztere  künnen 
vom  Verbandavorstande  in  dringenden  Fällen  einberufen  werden. 

„Die  Ginberufung  mufs  erfolgen,  wenn  6<l  Voi-oine  einen  sehrift- 
liehen  Antrag  unter  Angabc  des  Zweckes  und  der  Gründe 
beim  Verbandsvorstande  stellen." 

Die  auf  dem  Verbandslage  gefafsten  Beschlüsse  binden 
sAmtlicbe  Vereine,  welche  dem  Verbände  angehören,  wenn 
die  Tagesordnung  4  Wochen  vor  dem  Verbandatage  den  Ver- 

aitgeteilt  wird. 
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Der  ordentliche  Verbandstag  hält  eine  öffentliche  Haupt- 
versammlung und  eine  nicht  öffentliche  Versanunlung  ab.  Auf 

der  ersteren  werden  Gegenstände  von  allgemeinem  Interesse 
besprochen,  auf  der  letzteren  werden  alle  übrigen  Angelegen- 

heiten erledigt,  insbesondere  auch  die  Dechargeerteilung  an 
den  Vorstand,  die  Wahl  des  Verbandsvorstandes  und  Widerruf 
der  Wahl,  die  Wahl  des  VerbandsgeschäftsfÜhrers  und  Fest- 

setzung seines  Gehalts,  die  Genehmigung  des  vorzulegenden 
Budgets,  die  Bestimmung  des  Ortes,  an  welchem  der  nächste 
Verbandstag  abgehalten  werden  soll. 

Anträge  zum  Verbandstage  können  nur  der  Verbandsvor- 
stand  und  die  Gauverbände  stellen,  und  zwar  müssen  die  von 
letzteren  zu  stellenden  Anträge  mindestens  6  Wochen  vor  dem 
Verbandstage  dem  Verbands  vorstände  eingereicht  sein.  Ob 
dringliche  Anträge  zuzulassen  sind,  entscheidet  der  Verbands- 

tag mit  ̂ U  Mehrheit. 
Der  Verband  der  Vereine  Kreditreform  setzt  sich  aus 

Vereinen,  Gauverbänden,  Filialen  und  of&ziellen  Vertretungen 
zusammen. 

Am  31.  März  1901  zählte  der  Verband  368  Vereine,  16 
Gauverbände,  370  Filialen  und  7  offizielle  Vertretungen. 

Die  einzelnen  Vereine. 

Die  Vereine  haben  den  Zweck,  „eine  zeitgemäfse  allge- 
meine Reform  des  Kredits  anzubahnen  und  Mifsbrauch  desselben 

zu  verhindern,  insbesondere  die  Mitglieder  durch  vertrauliche 
Mitteilung  vor  geschäftlichen  Verlusten  zu  schützen,  eine 
möglichst  sichere  Auskunfterteilung  über  Geschäfts-Kreditver- 
hältnisse  herbeizuführen,  Handels-  und  Rechtsschutzinteressen 
zu  fördern.  Die  Verfolgung  von  Erwerbszwecken,  politischen, 

sozialpolitischen  oder  religiösen  Zwecken  ist  ausgeschlossen.*' 
Hei  den  Vereinen  ist  das  System  der  Selbstverwaltung  in 

unbeschränktem  Mafse  durchgenihrt. 

Organisation  der  Vereine. 

Die  Organe  des  Vereins  sind  die  Mitglieder-  (GtenenJ-) 
Versammlung,  der  Vorstand  und  der  Geschäftsführer. 

Wer  dem  Vereine  als  Mitglied  beitreten  will,  hat  ein  ESn- 
trittsgeld  von  3  Mk.  und  einen  Beitrag  von  12  Mk.  jährlich 
zu  entrichten.  Die  Geringfügigkeit  dieser  Leistungen  bedingt 
es,  dafs  die  Mitglieder  sich  verpflichten  müssen,  dem  Vereine 
mindestens  zwei  volle  Jahre  anzugehören;  falls  ein  Mitglied 
austreten  will,  hat  es  seine  Austrittserklärung  schrifÜich  ein 
viertel  Jahr  vor  Ablauf  der  Mitgliedschaft  beim  Geschäfts- 

führer einzureichen.  Wird  dieses  unterlassen,  so  bleibt  die 
Mitgliedschaft  auf  ein  weiteres  Jahr  bestehen.  Wird  ein  Mit* 
glied  aus  einem  Vereine  ausgeschlossen,  so  darf  es  von  keinem 
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ideren  Vereine  wieder  aufgenommen  werden.  Solcher  Aiw- 

'  lulä  8U8  dem  Vereine  erfolgt  durch  Beschlufs  des  Vorstandes, 
Q  daa  Mitglied  z.  B.  die  ihm  von  der  Geschäftsstelle  des 

Weins  zugehenden  vertraulifhen  Mitteilungen,  inabesondere 
ie  erteilten  Auskünfte  und  die  Listen  nicht  geheim  hfllt,  uder 
inn  es  vereinsschädliche  Tendenzen  verfolgt. 

Auf  der  ordentlichen  Generalversammlung,  welche  jährlich 
ersten  Kalenderrjuartat  stattfindet,  wird  der  Bericht  des 

'orstandes  und  des  Geschäftsführers  entgegengenommen.  Die- 
Ibe  wählt  auch  die  Vorstandsmitglieder  und  bestätigt  oder 
irwirft  die  Zuwahl  des  Vorstandes, 

„Eine    aufaerordentliche     Generalversammlung    ist    einzu- 
ufen,  so  oft  der  Vorstand  es  für  nötig  hält,  auf  Antrag  des 

'erbandsvorstandes,  auf  den  mit  Gründen  versehenen  schrift- 
lichen Antrag,   der  die  Unterschrift   von   ein  viertel   der  Mit- 

*ieder,  mindestens  aber  von  zehn  Mitgliedern  trägt." Der  Vorstand  besteht  aus  mindestens  drei  Mitgliedern,  die 
die  Dauer  von  zwei  Jahren  gewählt  werden. 
Derselbe  stellt  den  Geschäftsführer  mittelst  schriftlichen 

Vertrages  an,  die  Wahl  des  letzteren  mufs  vom  Verbandsvor- 
stande bestätigt  werden.  Zur  ferneren  Funktion  des  Vor- 
standes gehört  die  Aufsicht  über  die  Führung  der  Geschäfte, 

Jedoch  bleibtdas  Material  der  Auskunft erteilung 

..jDi  iDtereeae  der  Geheimhaltung  von  derElnsicht- 

ahme  ausgeschlossen". Aufserdem  hat  der  Vorstand  die  Beschwerden  und  Wünsche 
de«  Geschäftsführers  und  der  Mitglieder  zu  erledigen,  die 
General  Versammlungen  einzuberufen  und  zu  leiten  und  den 
Qeachäftsf uhrer  bei  Gewinnung  von  zuverlässigen  Korrespon- 

denten zum  Zwecke  der  Auskunfierteilung  zu  unterstützen. 
Der  GeBchäftsführer  fiihrt  die  Geschäfte  des  Vireins,  ihm 

liegt  die  Erteilung  schriftlicher  und  mündlicher  AuskUnfti?, 
sowie  die  Erledigung  des  Mahn  Verfahrens  ob.  Sein  Honorar 
besteht  in  den  Gesamt- Vereinseinnahmen;  dafür  mufs  er  alle 
dem  Vereine  erwachsenden  Ausgaben  bestreiten,  die  Geschäfta- 

stelle unterhallen  und  die  Beitrage  zur  Verbandskasse  leisten. 
Er  mwfa  entlassen  werden,  wenn  er  dauernd  unfähig  zur 

Geschäftsführung  oder  entmündigt  wird,  ferner,  wenn  er  wegen 
eines  Verbrechens  oder  Vergehens  rechtskräftig  zu  einer 
Strafe  verurteilt  wird,  neben  welcher  das  Strafgesetz  die  Ab- 

erkennung der  bürgerlichen  Ehrenrechte  zulUfst,  und  wenn  er 
in  Konkurs  gerät  oder  in  der  Liste  der  Jianifestanten  steht 

Entspricht  der  Geschäftsführer  den  berechtigten  Forde- 
rungen nicht,  oder  arbeitet  er  gegt^n  daa  Interesse  des  Ver- 

ides,  so  kann  der  Verbandsvoratand  den  Vorstand  eines 
lins  zur  Entlassung  des  Geschäftsführers  anhalten. 

Die  Mitglieder  sollen  im  Interesse  des  Vereins  den  Ge- 
be! der  Auakuufterteilung  unterst fitzen.     Sie  sind 
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„dem  Vereine  für  die  Richtigkeit  ihrer  der  Geschäftsstelle  zum 
Anmahnen  überwiesenen  Forderungen  verantwortlich  und 
haften  für  die  Folgen  falscher  Angaben,  sowie  für  die  Folgen 
der  in  der  Liste  durch  ihr  Verschulden  entstandenen  Unrichtig- 

keiten''. Sie  dürfen  alle  ihnen  von  der  Geschäftsstelle  zugehen- 
den Auskünfte  und  Listen  nur  für  sich  persönlich  benutzen; 

dieselben  tragen  deshalb  auch  den  Namen  des  betreffenden 
Mitgliedes.  Für  jede  Indiskretion  hat  das  Mitglied  eine 
Konventionalstrafe  von  25  Mk.  an  den  Geschäfbführer  zu 
zahlen,  evtl.  kann  auch  Ausschlufs  aus  dem  Vereine  erfolgen. 

Die  Mitglieder  können  die  Geschäftsstelle  zur  Erledigung 
des  satzungsgemäfsen  Mahnverfahrens,  sowie  zur  Einholung 
schriftlicher  und  mündlicher  Auskünfte  und  zur  Einsicht  in 
die  Listen  der  Verbandsvereine  benutzen.  Dagegen  kOnnen 
Mitglieder  der  übrigen  Verbandsvereine  oder  deren  Reisende 
die  Geschäftsstelle  auf  Grund  der  Legitimationskarte  zur  Ein- 

holung von  mündlichen  und  schriftlichen  Auskünften  in  An- 
spruch nehmen. 

Die  Tätigkeit  der  Vereine. 

Die  Tätigkeit  der  Vereine  umfafst  das  Mahnverfahren  und 
die  Auskunfterteilung. 

Das  Mahnverfahren  erstreckt  sich  nur  auf  die  Anmahnung 
von  Forderungen  ohne  Rücksicht  darauf,  wo  der  Schuldner 
wohnt.  Erfolgt  auf  Grund  der  Mahnung  seitens  des  Schuldners 
eine  Teilzahlung,  so  ist  diese  anzunehmen  und  nach  Abzug 
des  Portos   provisionsfrei   an   den  Gläubiger  abzuftihren. 

Will  ein  Mitglied  einen  Antrag  auf  Einleitung  eines  Mahn- 
verfahrens stellen,  so  hat  es  sich  hierzu  eines  besonderen 

Formulars  zu  bedienen,  welches  auf  den  Bureaux  unentgeltlich 
Abgegeben  wird.  Diese  Mahnanträge  müssen  stets  dem  eigenen 
Bureau,  d.  h.  dem  Bureau,  bei  welchem  jemand  Mitglied  ist, 
übergeben  werden.  Für  Weitergabe  der  Aufträge  ist  Porto 
und  Einschreibegebühr  beizuftigen. 

Die  ethische  Seite  des  Mahnverfahrens  liegt  darin,  dafs 
dem  Schuldner  kosten  fr  eie  Vermittlung  des  Vereinsbureaus 
angeboten  wird. 

In  dem  Antrag  auf  Einleitung  des  Mahnverfahrens,  welcher 
an  den  Vorstand  des  Vereins  zu  richten  ist,  hat  das  Mitglied 
genau  anzugeben: 

Den  Vor-  und  Zunamen  des  Schuldners,  den  Stand  des- 
selben, den  Wohnort  und  die  Wohnung,  den  schuldigen  Ge- 

genstand, seit  wann  die  Schuld  besteht,  und  wie  oft  der 
Schuldner  vom  Mitgliede  gemahnt  wurde  und  endlich  die 
schuldige  Summe. 

In  dem  Antragsformular  ersucht  das  Mitglied  den  Verein, 
den  Schuldner  zur  Zahlung  aufzufordern  und  nach  gänzlicher 
Erfolglosigkeit  den  Namen  desselben  in  der  nächsten  Liste  den 



Mitgliedern  mitzuteilen.  Das  Mitglied  hat  weiter  in  dem  An- 
trage zu  bestätigen,  dafs  es  t\lr  die  Richtigkeit  seiner  Angaben 

haftet,  und  sich  zu  verpflichten,  von  jeder  auch  der  geringsten 
Zahlung,  welche  seitens  des  in  Verzug  betindlichen  Schuldners 
direkt  an  ihn  gelangt,  den  Vorstand  innerhalb  dreier  Tage  in 
Kenntnis  zu  setzen.  Sollte  es  eine  solche  Anzeige  unterlassen, 
60  verpflichtet  es  sich  zur  Zahlung  derjenigen  Unkosten,  welche 
durch  Ermittlung  der  gezahlten  Betrüge  verursacht  werden 
sollten. 

Innerhalb  dreier  Tage  nach  Eingang  des  Antrages  hat  die 
Mahnung  zu  erfolgen. 

In  dem  Schreiben  des  Vereinsbureaus  an  den  Schuldner 
wird  demselben  nun  mitgeteilt,    duls   das  Bureau   von  seinem 
Mitgliede  X,  X.  bevollmächtigt  sei,  den  Betrag  von   Mk., 
welchen  er  dem  X.  X.  achulde,  von  ihm  einzuziehen  und,  falls 
nicht  unverzüglich  Regulierung  erfolge,  das  Mahnverfabren 
gegen  ihn  einzuleiten.  Der  Schuldner  wird  dann  noch  mit 
dem  Zwecke  des  Mahn  verfahren»  bekannt  gemacht  und  darauf 

hingewiesen,  dafs  sein  Name,  falls  er  die  Schuld  nicht  be- 
gleiche, in  einer  Liste  aufgenommen  werde,  welche  sämtlichen 

Verbau  dam  i  lg  liedern  zugehe.  Mit  Rücksicht  auf  diesen  Um- 
stand wird  er  dann  nochmals  aufgefordert,  durch  freiwilligen 

Ausgleich  das  Verfahren  flberflUssig  zu  machen. 

Bleibt  die  erste  Mahnung  unberücksichtigt,  so  erfolgt 
spätestens  14  Tage  nach  derselben  die  zweite  und  letzte 
Zahlungsaufforderung.  In  dieser  wird  auf  das  erste  Schreiben 
Bezug  genommen  und  nochmals  die  Aufnahme  in  die  schwarze 

Liste  in  Aussicht  gestellt,  „Ihr  Schweigen,"  heifst  es  in  dieser 
letzten  Aufforderung,  nS^h,  wie  bereits  in  unserem  ersten 
Schreiben  an  Sie  erwähnt,  als  Anerkennung  fraglicher  Schuld, 
und  mufs  daraus  geschlossen  werden,  dafs  Sie  keine  stich- 

haltige Einwendung  vorzubringen  in  der  Lage  sind.  Aufser- 
dem  erwuchst  Ibnen  durch  Nichtbeachtung  unserer  angebotenen 
Vermittlung,  abgesehen  von  den  hohen  Kosten  im  Falle  einer 
Klage,  der  Nachteil,  dafs  wir  bei  Auskünften,  die  über  .Sie  bei 
uns  verlangt  werden  sollten,  diese  Tatsache  im  Interesse  der 
Anfragenden  erwähnen  müssen.  Wiederholt  bieten  wir  unsere 
unentgeltliche  Vermittlung  zur  Herbeiführung  einer  gütlichen 

Verständigung  mit  Ihrem  Gläubiger  an." 
Läfst  auch  der  Schuldner  diese  letzte  Aufforderung  unbe- 

rücksichtigt, so  wird  sein  Name  in  die  schwarze  Liste  auf- 
genommen, falls  das  antragende  Mitglied  nicht  Gegenteilige» 

verfligt. 

„Dagegen  soll  unverschuldetem  Unglück  gegenüber  die 
Humanität  nicht  aus  dem  Auge  gelassen  werden;  gegen 
Schwindet,  Chikane  und  Böswilligkeit  ist  mit  aller  Strenge 

>  vorzugeben." 
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Im  Mahnverfaliren  wurden 

angemeldet  einkassiert  ^/o 
1895  9863325,40  4393365,58  44,5 
1896  10088176,49  4586676,62  45,6 
1897  10007933,36  4322102,56  43,1 
1898  10  572  975,57  4  888 104,93  46,2 
1899  11359675,81  5584993,15  49,1 
1900  11948607,01  6522845,91  54,6 

Wird  dem  Schuldner  eine  Frist  bewilligt,  oder  leistet  er 
eine  Abschlagszahlung,  oder  macht  er  die  Einrede,  daCs  es  sich 
bei  der  in  Rede  stehenden  Forderung  um  eine  Differenz  handle, 
so  ist  das  Mahnverfahren  hiermit  erledigt  Zur  Erneuerung 
desselben  ist  ein  neuer  Antrag  erforderlich. 

Die  schwarzen  Listen  werden  periodisch  herausgegeben; 
sie  tragen  den  Namen  des  betreffenden  Mitgliedes,  das  sie 
empfängt,  und  sind  nur  zu  dessen  persönlichem  Gebrauch  be- 

stimmt. Nichtmitgliedern  gegenüber  sind  dieselben  streng  ge- 
heim zu  halten. 

Die  Liste  ist  nach  folgendem  Schema  eingerichtet: 

Wohnort,  Name,  Stand  u.  Woh- 
nung des  säumigen  Schuldners. 

Aufj^enommen  vom Verein  Kreditreform 
Für  den  Verem 
Kreditrefonn 

z.  B.  Berlin,  X.X.,  Restaurateur, 
Xstrafse  Nr.  10. Berlin Stettin 

In  diesem  Falle  hat  also  der  Verein  Stettin  die  Aufnahme 
des  in  Berlin  wohnenden  säumigen  Schuldners  X.  X.  bei  dem 
Verein  Berlin  beantragt. 

Aufser  diesen  schwarzen  Listen  werden  sogenannte  Sudi- 
listen  herausgegeben,  welche  unter  ausdrücklicher  Verantwort- 

lichkeit des  Auftraggebers  ebenfalls  nur  für  den  Gebrauch 
der  Mitglieder  bestimmt  sind.  Diese  Suchlisten  haben  den 
Zweck,  den  unbekannten  Aufenthalt  von  Schuldnern  zu  er- 

mitteln und  werden  nach  folgendem  Schema  aufgestellt: 

Gesucht  werden Letzter  Wohnort Suchender  Verein 

z.  B.  X.  X  Schneidermeister Berlin StetHn 

Diese  Suchlisten  werden  in  dem  Organe  des  Verbandes, 
der  Verbandszeitung,  welche  den  Mitgliedern  unentgeltlich  zu- 

gestellt wird,  veröffentlicht. 
Durch  die  Suchliste  wurden  ermittelt: 
1895       233  Personen  1896       206  Personen 
1897       264         „  1898      224 
1899      247         „  1900      260 



^^V  Die  AuBttunfterteilung. 

^H  Oemäfs  der  ganzen  Organisation  der  Vereine  geschieht 
^Euich  die  ganze  Auskunfterteilung  nach  dem  Prinzip  der 
^^Dez  entralisution. 

Die  Vereine  erteilen  nur  an  Mitglieder  Auakilnfte  und 
nur  über  Geschäfts-  und  Kreditverhftitniase.  Die  Auskünfte 
werden  mit  der  Sorgfalt  eines  ordentlichen  Kaufmannes  ein- 

geholt unter  Ablehnung  jeder  Haftpflicht.  Dem  Auskunft- 
erteüer  wird  Diskretion  zugesichert. 

Die  Auskünfte  kommen  zu  stände  durch  Mitwirkung  der 
Mitglieder,  welche  den  Geschäftsführer  bei  der  Auskunft- 
erteilung  unterstützen  müssen  {geachäftafreundliche  Auskunft) 
und  durch  Mitwirkung  von  Korrespondenten,  welche  an  Orten 
angenommen    werden,    an    welchen    keine  Vereine   existieren, 

»Dieselben  erhalten  für  ihre  Tätigkeit  eine  geringe  Vergütung 

jK.  B.  :iU  bis  50  Pfg.  für  eine  einfache  Auskunft  (berufsmäfsige 
■Auskunft). 

Wie  bei  Schimmelpfeng  dienen  auch  hier  zur  Beantwortung 
der  Anfrage  bestimmt  vorgeschriebene  Fragen  als  Richtschnur. 

Ein  Verzeichnis  der  Korrespondenten   ist  vom  Verbands- 
bureau zusammengestellt    uud    hndet   sich  auf  jedem  Vereins- 

^-bureau    vor.      Die    Zahl     der   Korrespondenten     betrug    am 
KU.  Mfirz  19ul  35221  in  Deutschland,  8303  in  auTserdeutschen 

^^ted  überseeischen  Ländern,  also  insgesamt  43524. 

^^~       Mündliche    Auskünfte    sind,    wenn    sie    ohne    weitere Kecberchen    aus   dem    bereits    vorhandenen  Material   gegeben 
werden  können,   kostenlos. 

Will   ein  Mitglied    oder    dessen  Reisender    auf   der  Reise 
^•Ton  irgend  einem  Bureau  eine  mündliche  Auskunft  haben,  so 
Huisaen    sie    sich    durch    ihre   Legitimationskarten    ausweisen, 

^^piese    Leg itimationsk arten   gelten    für   ein   Kalenderjahr,    sie 
^Pverden  auf  den  Namen  des  Inhabers  ausgestellt,  kosten   1   Mk. 

and  sind  mit  dem  Stempel   des  Verbandsvorstandes  versehen, 
Die  Ausgabe  der  Legitimatiooskarten   wird   von  Jahr   zu 

Jahr  eine  gröfsere.     Die  Zahl  der  ausgegebenen  Karten  betrug 
18*15  29tiäii,  191X1  348*3. 

Die  schriftlichen  Auskünfte  werden  vom  Vereinsbureau 

ans  sämtlichen  Orten  des  In-  und  Austandes  besorgt.  Um  eine 
Erleichterung  des  Verkehrs  herbeizuflihren,  sind  auf  den 
Bureaux  Anfragozettel  in  Heften  (gewiesermafsen  Abonnements- 

hefte) käuflich  zu  erwerben,  und  zwar  kostet  ein  Zettel  Sil  Pfg. 
ftlr  Deutschland;  fUr  das  Ausland  besteht  ein  besonderer  Tarif. 
Eine  schriftliche  Auskunft,  welche  nicht  mittels  An  frage  zettels 
eingeholt  wird,  kostet  für  Deutschland  1  Mk.  Mittels  eines 
Anfragexettels  kann  von  jedem  beliebigen  Vereinsbureau  eine 
Auskunft  eingeholt  werden.  Will  z,  B.  ein  Mitglied  des  Ver- 
ins  Kr«ditreform  Berlin   über  einen  Kaufmann  in  Wiesbaden 
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eine  Auskunft  einholen,  so  schickt  er  seinen  aosgefällten  Än- 
fragezettely  auf  welchem  Name  und  Wohnung  des  Angefragten 
genau  anzugeben  sind,  direkt  an  das  Vereinsbiureaa  nach 
Wiesbaden.  In  einem  solchen  Falle  müssen  sich  die  Gteschlfts- 
fbhrer  der  Bureaux  Berlin  und  Wiesbaden  in  die  Gebühr  von 
80  Pfg.  teilen.  Die  Verrechnung  wird  Tom  Verbandsboreau 
in  Leipzig  besorgt. 

Jedes  Hitglied  erhält  ein  Verzeichnis  der  Boreaux  des 
Verbandes  der  Vereine  Kreditrefomii  au%estdlt  Tom  Verbands- 

bureau. Der  Verband  unterhält  Bureaux  in  Belgien,  Bulgarien, 
Dänemark,  Deutschland,  Frankreich,  Orofsbritannien,  Italien, 
Honten^ro,  den  Niederlanden,  Norwegen,  Österreich-Ungarn, 
Ost-Rumelien ,  Rumänien,  Schweden,  Schweiz,  Serbien,  der 
europäischen  Türkei. 

In  diesem  Verzeichnis  ist  neben  der  Stadt,  in  welcher  sich 
ein  Bureau  befindet,  der  Name  des  Geschäftsführers  und  die 
Sprechstunde  angegeben. 

Mit  jedem  Anfragezettel  kann  nur  eine  Auskunft  einge- 
holt werden. 
Benutzt  ein  Mitglied  keinen  Anfragezettel,  so  mufs  es  sich 

stets  an  das  eigene  Bureau  wenden. 
Ebenso  wie  unsere  Auskunftsbureaux  erteilen  auch  die 

Vereine  Nachträge  zu  ihren  Auskünften,  wenn  innerhalb  eines 
Zeitraumes  von  6  Monaten  nach  Erteilung  einer  Auskunft 
dem  Geschäftsführer  wesentliche  Veränderungen  bekannt 

werden.  Die  Korrespondenten  sollen  durch  eine  ihnen  zuge- 
sicherte Gebühr,  welche  die  gleiche  ist,  wie  fttr  neue  Aus- 

künfte, zu  Mitteilungen  über  Veränderungen  angehalten  werden. 
An  schriftlichen  Auskünften  wurden  von  den  Vereinen 

erteilt  * 
1895     1162562  1896     1194199 
1897     1354015  1898     1525049 
1899     1639384  1900    1765328 

Die  Qauverbände. 

Jeder  Verein  raufs  einem  Gauverbande  angehören;  letztere 
haben  den  Zweck,  die  in  den  Verbands-  und  Vereinssatzungen 
zum  Ausdruck  gebrachten  Ziele  und  Bestrebungen  zu  fordern. 
Die  Gauverbände  entstehen  durch  engeren  Zusammenschluls 
von  Vereinen,  welche  eine  besondere  Interessengemeinschaft 
haben.  Die  in  einem  nichtdeutschen  Staate  vorhandenen 
Vereine  bilden  ohne  weiteres  einen  eigenen  Gauverband.  Zur 
Zeit  bestehen  folgende  Gau  verbände: 

Gauverband  Baden-Pfalz, 
Gauverband  Bayern    frechs     d.    Rheins),     Württemberg, 

Koburg,  Sonneberg, 
Gauverband  Brandenburg,  Pommern, 
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QauTerband  Pronnz  Hesson-Nasaau    und  Grofslierzogtura Hessen, 

Gauverband  der  Mosel-,  Saar-  und  Reichalande, 
Norddeutscher  Gauverband, 
Gauverband  der  Provinzen  Posen,  Ost-  und  Westpreufaen, 
Gau  verband  Rheinland, 
Thüringischer  Gau  verband, 
Gauverband  der  Vereine   des  Königsreicha   und  der  Pro- 

vinz Suchaen,  sowie  der  Vereine  in  Altenburg,  Braun- 
sehweig  und  Anhalt, 

Gauverband  der  Provinz  Schlesien, 
Gau  verband  Westfalen, 

Englischer  Gauverband;  derselbe  umt'afst  sämtliche  Vereine 
von  Grofs-Britannien  und  Irland, 

Niederländischer  Gauverband;   derselbe  unifafst  sämtliche 
Vereine  in  den  Niederlanden, 

Österr.- Ungar.    Gauverband;     derselbe    umfafst    sämtliche 
Vereine  der  Öaterr.- Ungar.  Monarchie, 

Schweizer.  Verband;   derselbe   umfafat   sämtliche  Vereine 
in  der  Schweiz. 

Die  Vereine  Antwerpen,  Christiania,   Koiienhagen,  Stock- 
^Im,  Verviers  gehören  noch  keinem  Gauveroande  an. 

Der  oben  erwähnte  Zweck  der  Gauverbände  soll  durch 

„Versammlungen  und  Beratungen  der  Vereina-Geschäftsflihrer 

über  die  gemachten  \\'ahrnehmungen  und  durch  Vorschläge 
sowie  durch  den  Meinungsaustausch  über  Vereinaangelegen- 
heiten,  durch  gemeinsame  Anträge  zu  den  Verbandstagen, 
durch  regelmäfsige  Herausgabe  der  Gauliate  und  Vereins- 

berichte sowie  durch  Beseitigung  bestehender  Mängel  erreicht 
worden". 

Der  Vorstand  des  Gauverbandes  hat  unter  anderem  auch 

die  Streitigkeiten  zwischen  Vereinen  und  zwischen  Geachäfts- 
Hlhrern  zu  schlichten  und  fUr  aclileunige  Besetzung  erledigter 
Geschäftsführers  teilen  Sorge  zu  tragen.  (Die  oben  genannten 
Vereine,  welche  noch  keinem  Gauverbande  angehören,  würden 
sich  mit  Differenzen  direkt  au  das  Verbau dsbureau  nach  Leipzig 
zu  wenden  haben.)  Eine  Unterbrechung  der  Auakunfterteilung 
soll  möglichst  vermieden  werden.  lat  ein  neuer  Geschäfts- 

führer anzustellen,  so  ist  die  Wald  eines  solchen  zu  treffen 
durch  den  Vorsitzenden  oder  irgend  ein  anderes  Mitglied  des 
Gauverbandes  und  durch  den  Vorsitzenden  des  Vereins,  bei 
welchem  ein  neuer  Geschäftsführer  angestellt  werden  soll. 
Dieselben  haben  sich  persönlich  hierüber  ins  Einvernehmen 
zu  setzen. 

Filialen. 

      Filialen  können  von  einem  Vereine  mit  Genehmigung  des 
5r*rb»n  davorstand  es  errichtet  werden.    Sie  sollen  die  Auskunft- 
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erteilung  vermitteln  sowie  schriftliche  und  mündliche  Auekünfte 
über  ihren  Platz  wie  der  Verein  erteilen. 

Das  Mahnverfahren  liegt  nicht  im  Bereiche  solcher 
Filialen. 

Die  Inhaber  von  Filialen  sind  von  den  Vereinen,  durch 
welche  solche  ins  Leben  gerufen  werden,  genau  über  ihre 
Funktionen  zu  instruieren  und  stets  unter  Kontrolle  zu  halten. 

Offisielle  Vertretungen. 

Die  offiziellen  Vertreter  werden  vom  Verbands  vorstände 

in  solchen  Ländern  angestellt,  in  welchen  keine  Verbands- 
vereine Kreditreform  bestehen.  Sie  haben  die  Auskunft- 

erteilung  in  gleicher  Weise  wie  die  Filialen  zu  vermitteln. 
Aufser  dem  Mahnverfahren  und  der  Auskunfterteilung 

übernehmen  es  die  Vereine  auch,  ihren  Mitgliedern  Bezugs- 
quellen und  Absatzgebiete  nachzuweisen,  denselben  Agenten 

und  juristische  Vertreter  aufzugeben,  sowie  sie  in  Konkursen 
zu  vertreten.  Ein  Verzeichnis  von  Advokaten,  Rechtsanwälten 
und  Notaren,  welches  vom  Verbandsbureau  zusammengestellt 

ist,  geben  die  Vereine  ihren  Mitgliedern  zum  Selbstkosten- 
preise ab. 

Wir  haben  schon  oben  als  Organ  des  Verbandes  die 
Verbandszeitung  erwähnt;  dieselbe  erscheint  monatlich  und 
wird  sämtlichen  Mitgliedern  kostenlos  zugestellt.  Sie  enthält 
aufser  der  schon  aufgeführten  Suchliste  eine  internationale 
Warnungstafel,  das  ist  ein  Verzeichnis  von  internationalen 
Warenschwindlern,  das  namentlich  für  Exportfirmen  von 
Nutzen  ist,  ferner  die  Beschlüsse  der  Verbandstage  sowie  über- 

haupt alle  den  Verband  angehenden  Bekanntmachungen,  end- 
lich auch  Aufsätze  von  Fachgelehrten  über  volkswirtschaftliche 

und  Rechtsfragen. 
Zum  Schlufs  wollen  wir  noch  bemerken,  dafs  die  Zahl 

der  in  den  Vereins  bureaux  beschäftigten  Personen  am 
31.  Dezember  1900  1033  betrug.  In  dieser  Zahl  sind  nicht 
eingerechnet  die  auf  dem  Verbands bureau  beschäftigten 
Personen,  die  Leiter  der  Filialen  und  die  offiziellen  Ver- 
tretungen. 

Kritik. 

Betrachten  wir  diese  Vereine  Kreditrefonn  mit  kritischen 

Augen,  so  müssen  wir  als  etwas  ganz  Bedeutendes  die  münd- 
liche Auskunft  hervorheben,  die  der  auf  der  Reise  befindliche 

Kaufmann  oder  Reisende  eines  einem  Vereine  angehörenden 
Handlungshauses  bei  jedem  Vereinsbureau  gegen  Vorzeigung 
der  Legitimationskarte  erhält;  dieselbe  ist,  ftills  im  Archiv 
vorhanden,  wie  schon  oben  bemerkt,  sogar  kostenlos.  Es  ist 
so  dem  Kaufmann  auf  der  Reise  Gelegenheit  geboten,  ehe  er 
einen    neuen    Kunden     erwirbt,     sich    schleunigst    über    die 



Bonität  desaelben  vorher  zu  informieren ,  wodurch  das  Zu- 
atandeknmmen  von  unsicheren  Geschäften  manchmal  vermieden 
werden  dürfte. 

Andererseits  können  die  Vereinsbureaux  durch  ihren  Ver- 
kehr mit  den  Reisenden  ihr  Material  über  Zahlungsweise  und 

Geschäftsgebaren  der  Kundschaft  erheblich  bereichern,  was 
dann  wieder  allen  Mitgliedern  zu  Gute  kommt. 

Immerhin  ist  auch  hier,  wie  bei  den  Auskunftsbureaux, 
vorauszusetzen,  dafu  die  Geschäftsführer  der  Burcaux  objektiv 
und  ohne  Beeinflussung  ihre  Auskünfte  erteilen. 

Bedenklich  ist  bei  diesen  Vereinen,  dafs  die  Auskunft- 
erteilung der  Geschäftsführer  absolut  keiner  Kontrolle 

untersteht,  sondern  dafs  dieselben  in  diesem  Zweige  ihrer 
Tätigkeit  vollständig  selbstAndig  sind  (s.  ä.  57),  während  ja 
ihre  Tätigkeit  auf  dem  Gebiete  des  Mahn  verfahren«  der 
Kontrolle  des  Vorstandes  unterliegt. 

Da  die  Geschäftsführer  ihr  Amt  häuhg  neben  ihrer  anderen 
Tätigkeit  verwalten,  so  kann  ea  doch  vorkommen,  dafs  sie  bei 
den  Auskünften  nicht  uninteressiert  sind,  und  e»  mufs  deshalb 
bei  der  Auswahl  des  Geschäfttiführers  doppelt  auf  charakter- 

feste Personen  gesehen  werden. 
Die  Gefahr  läge  ja  auch  nahe,  dafs  eine  Auskunft  über 

ein  Nichtmitglied  des  Vereins  aus  dem  Grunde  ungünstig 
ausfallen  könnte,  weil  dasselbe  einer  wiederholten  Offerte  seitens 
de»  Geschäftsführers,  dem  Verein  als  Mitglied  beizutreten, 

nicht  entsprochen  hat.  P'liefsen  doch  die  gesamten  Einnahmen 
des  Vereins,  sowohl  die  aus  den  Mitgliedsbeiträgen,  als  auch 
die  aus  der  Auskunfterteilung,  in  die  Tasche  des  Geschäfts- 
führers. 

Diese  SelbsUlndigkeit  der  Geschäftsführer  bezüglich  der 
Auskunfterteilung  darf  man  deshalb  wühl  als  Nachteil  be- 
zeichnen. 

Wenn  sich  die  Vereine  auch  im  Laufe  der  Jahre  enonu 
entwickelt  haben,  und  auch  ihre  Tätigkeit  Anerkennung  linden 
mufs  und  auch  findet,  so  kann  dieses  Prinzip  der  vollständigen 
Dezentralisation  doch  nicht  solche  guten  Leistungen  hervor- 

bringen, wie  sie  ein  grofses,  zentralistisch  geleitetes  Institut 
bieten  kann,  bei  welchem  alle  Fäden  in  einer  Hand  liegen. 
Wir  haben  oben  gesehen,  dafs  Schimmelpfeng  zwar  auch  im 
Laute  der  Zeit  das  reine  Prinzip  der  Zentralisation  im  Interesse 
einer  schleunigen  Erledigung  der  Anfragen  durchbrochen  hat, 
indem  die  Filialen  die  Auskünfte  direkt  an  die  Anfragenden 
erteilen  können;  immerbin  ist  aber  das  zentral  istische  Prinzip 
dadurcii  gewahrt  geblieben,  dafs  von  jeder  Auskunft,  welche 
eine  Filiale  erteilt,  sofort  eine  Kopie  an  die  Zentrale  nach 
Berlin  geliefert  werden  mufs. 

Die  einzelnen  Bureaux  der  Vereine  Kreditreform  sind 

■inn"'"    betrachtet   nur  kleine  Institute,    während  Grofses  auf 
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dem  Gebiete  des  Auskunftswesens  nur  geleistet  werden  kann, 
wenn  ein  gewaltiger  Apparat  mit  der  nötigen  Kontrolle  auf 
zentralistischer  Basis  arbeitet. 

Dieser  Mangel,  welcher  der  Vereinsorganisation  anhaftet, 
könnte  aber  in  der  Weise  leicht  beseitigt  werden,  dafs  man 
eine  Zentrale  einrichtet,  an  welche  sämtliche  Vereine,  Filialen 
und  offizielle  Vertretungen  die  von  ihnen  erteilten  Auskünfte 
einzureichen  haben.  Hierdurch  könnte  ebenso  wie  bei 
Schimmelpfeng  ein  grofses  Zentralarchiv  geschaffen  werden, 
und  es  würde  eine  Organisation  entstehen,  die  in  vollkomjmener 
Weise  den  Aufgaben,  welche  mit  der  Erediterkundigung  ver- 

bunden sind,  gewachsen  wäre. 
Was  nun  endlich  das  Mahn  verfahren  anlangt,  so  kann 

man  hier  die  Bedenken,  welche  bei  Auskunffcsbureaux  durch 
die  Verbindung  der  Tätigkeit  der  Auskunfterteilung  und  des 
Eintreibens  von  Forderungen  berechtigt  sind,  fallen  lassen, 
da  ja  die  Vereine  das  Mannverfahren  kostenlos  besorgen. 
Es  würde  sich  hier  fragen,  ob  das  Aufnehmen  säumiger 
Schuldner  in  die  schwarzen  Listen  gerechtfertigt  erscheint 

Gerlach  will  die  Aufnahme  von  Schuldnern  in  diese  Listen 
nur  dann  zugeben,  wenn  die  Schuld  des  Angemahnten,  sei  es 
durch  Anerkennung  oder  richterliches  Urteil  bereits  erwiesen 
ist,  nicht  aber  vorher,  wie  heute  üblich. 

Wir  können  uns  dieser  Ansicht  aus  praktischen  Grttndra 
nicht  anschliefsen ;  denn,  wenn  jeder  Kaufmann  einen  säumigen 
böswilligen  Schuldner  erst  durch  einen  langwierigen  Prozeb 
zur  Anerkennung  seiner  Schuld  zwingen  sollte,  so  wäre  das 
für  unseren  Handelsstand  doch  von  unendlichem  NachteiL 
Sicherlieh  erscheint  es  uns  besser,  dafs  ein  Schuldner  durch 
die  Aussicht,  in  die  schwarze  Liste  zu  kommen,  dazu  angehalten 
wird,  seinen  Gläubiger  zu  befriedigen. 

Gerlach  hätte  u.  E.  Recht,  wenn  die  Aufnahme  in  die 
schwarze  Liste  auch  dann  erfolgen  würde,  wenn  der  Schuldner 
gegen  die  Anmahnung  aus  irgend  einem  Grunde  Widerspruch 
erhebt.  In  einem  solchen  Falle  wird  aber,  wie  wir  gesehen 
haben,  der  Schuldner  nicht  in  die  Liste  aufgenommen,  viel- 

mehr das  Mahnverfahren  eingestellt.  Es  kommen  nach  den 
Bestimmungen  des  Vereins  ja  nur  solche  Schuldner  in  die 
Liste,  welche  jeder  Aufforderung  zur  Zahlung  hart- 

näckig mit  Stillschweigen  begegnen. 
Mit  Rücksicht  hierauf  kann  man  wohl  sagen,  dafs  der 

Verband  erzieherisch  wirkt,  indem  er  den  Schuldner  moralisch 
zwingt,  seinen  Verpflichtungen  nachzukommen  und  ihm  erschwert, 
seinen  Kredit  zu  überspannen. 

Bewerkenswert  ist  auch  noch,  dafs  die  Namen  der 
Schuldner,  welche  nachträglich,  nachdem  sie  bereits  in  die 
schwarze  Liste  aufgenommen  waren,  Zahlung  leisten,  auf  der 
letzten  Seite  der  nächsten  schwarzen  Liste  deutlich  aufgeführt 



werden,  womit  die  Rehabilitierung   dieser  Schuldner  bekannt 
gegeben  wird. 

Schwarze    Listen    der    einzelnen    Erwerbszweige. 

Im  Anschlufs  an  die  Listen  der  säutnigen  und  böswilligen 
Schuldner,  die  die  Vereine  Kreditreform  herausgeben,  und 
denen  eine  Berechtigung  nicht  abzusprechen  ist,  soll  hier 
noch  auf  die  Institution  der  sogenannten  schwarzen  Listen 
hingewiesen  werden,  welche  als  Akt  der  SelbsthUlfe  die  Mit- 

glieder einzelner  Erwerbszweige  unter  sich  einrichten.  Die 
Kamen  der  in  die  Liste  aufzunehmenden  schlechten  und  sllumigen 
Schuldner  werden  von  einer  Zentralstelle  zusammengestellt  und 
den  Mitgliedern  der  Vereinigung  vertraulich  zugesandt. 

Aul'  Antrag  auch  nur  eines  Mitgliedes  erfolgt  die  Aufnahme in  eine  solche  Liste. 
Da  der  Anlafs  zur  Eintragung  häutig  nur  ein  vereinzelter 

Fall  ist,  in  welchem  der  Schuldner  nicht  zahlen  will  oder 
kann,  und  da  die  Berechtigung  zur  Eintragung  sich  in  keiner 
Weise  kontrollieren  läfst,  so  kann  man  aus  der  Aufnahme  in 
die  schwarze  Liste  noch  nicht  ein  Urteil  Über  die  Kredit- 

würdigkeit der  Eingetragenen  iUllen.  Es  wäre  also  diese 
Liste  von  allen  denen,  welchen  sie  zugeht,  mit  der  nötigen 
Vorsicht  zu  benutzen.  Die  Eintragung  beschrUnkt  sich  nicht 
nur  auf  die  Berufsgenossen,  sondern  erstreckt  sich  auf  alle 
Klassen  von  Schuldnern,  die  irgend  wie  ihren  Verpflichtungen 
einem  Berufsgenossen  gegentiber  nicht  pünktlich  nachgekommen 
«ind.  Bei  der  beschränkten  und  vertraulichen  Zirkulation  der 
Listen  wird  der  Schuldner  nur  äufserst  selten  von  der  Ein- 

tragung seines  Namens  in  die  Liste  Kenntnis  erhalten.  Es 
wird  ihm  also  auch  keine  Gelegenheit  geboten,  sich  irgend 
wie  zu  rechtfertigen,  die  Grundlosigkeit  der  Eintragung  nach- 

»isen  und  eine  Remedur  eintreten  zu  lassen. 

Es  kann  auf  selten   des  Gläubigers   nur  die  Absicht  vor- 
n,    einen  Schuldner,   dem  er   nicht  wohl  will,   zu  chika- 
m,  und  eine  solche  Absicht  kann  auch  bei  dem  geringsten 

Anlafs  zur  Eintragung  in  die  schwarze  Liste  führen.  AuTser- 
dem  kann  auch  ein  Irrtum  Aufnahme  in  die  schwarze  Liste 
veranlassen,  indem  also  eine  falsche  oder  unterlassene  Buchung 
seitens  des  Glilnbigers  eine  Schuld  konstatiert,  die  in  Wirklich- 

keit nicht  vorhanden  ist. 
Es  kann  ferner  der  Fall  sein,  dafs  die  Zahlungsunfähigkeit, 

welche  den  Schiddner  in  die  schwarze  Liste  gebracht  hat, 
Dur  vorübergehender  Natur  ist,  dafs  er  bei  einiger  Nachsicht 
seine  Verhältnisse  soweit  sanieren  würde,  um  allen  Ver- 

pflichtungen nachzukommen.  Ist  aber  die  Eintragung  einmal 
geschehen,  so  wird  ihm  diese  Sanierung  sehr  erschwert  oder 
Bnmßglicb  gemacht,    und  es  wird  dann  durch  die  Eintragung 

KUW 
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nicht  nur  der  Schuldner,  sondern  auch  der  Kreditgeber  ge* 
schädigt 

Diese  Listen  haben  dann  noch  den  Fehler,  dafs  der  Name 
dessen,  welcher  einmal  darin  aufgenommen  ist,  auch  nach 
Zahlung  seiner  Schuld  in  denselben  stehen  bleibt,  dafs  also 
eine  Umschreibung  in  eine  weifse  Liste,  wenn  man  so  sagen 
darf,  die  ebenfalls  allen  Mitgliedern  zugestellt  würde,  nicht 
stattfindet. 

Es  wird  also  ein  geheimes  Gerichtsverfahren  ausgeübt, 
es  wird,  ohne  dafs  der  Beschuldigte  oder  Zeugen  yemommen 
würden,  ohne  dafs  eine  Verteidigung  stattfände,  ein  Urteil 
gefällt,  das  die  geschäftliche  Ehre  und  den  Kredit  des  Ver- 

urteilten schwer  antastet  Einem  solchen  Verfahren  haften 

naturgemäfs  all'  die  Mängel  in  erhöhtem  Mafse  an,  die  mit 
der  Heimlichkeit  der  Rechtsprechung  überhaupt  verbunden  sind. 

Aus  all'  den  angeführten  Gründen  erscheint  diese  Art  der 
schwarzen  Liste  eine  höchst  bedenkliche  Einrichtung  zu  sein, 
und  die  Gefahren,  welche  sie  nach  sich  ziehen  kann,  ona 
auf  welche  wir  oben  hingewiesen  haben,  lassen  sich  nur  da- 

durch einschränken,  dafs  man  vor  der  Eintragung  von  der 
Tatsächlichkeit  der  Schuld  sich  überzeugt,  dafs  also  eine 
sichere  Unterlage  fUr  das  Vorhandensein  der  Schuld  au&u- 
weisen  ist 

Das  ist  z.  B.  der  Fall  bei  der  Protestliste  des  Vereins 

deutscher  Banken,  die  daher  hier  eine  nähere  Betrachtung  er- 
fahren sollen. 

Diese  Protestliste  erscheint  allwöchentlich  in  Braunschwdg. 
Die  Unterlage  für  die  Schuld  bildet  hier  das  Accept  Auf- 

genommen in  diese  Liste  werden  Acceptanten  von  Wechseln, 
die  über  einen  Betrag  von  mindestens  300  Mk.  lauten,  falls 
sie  ihr  Accept  unter  Protest  gehen  lassen. 

Jedes  Mitglied  des  Vereins  erhält  ein  Verzeichnis  der 
Mitglieder,  in  welchem  bei  jedem  Namen  die  Mitgliedsnummer 
angegeben  ist;  femer  erhält  jedes  Mitglied  sogenannte  An- 
meldezettel,  die  mit  seiner  Mitgliedsnummer  versehen  sind 
und  zum  Zwecke  der  Anmeldung  ausgefüllt  der  Zentralstelle 
in  Braunschweig  eingesandt  werden  müssen. 

Diese  Anmeldezettel  sowie  die  Protestliste  weisen  folgendes 
Schema  auf: 

1. 

Aufge- 
geben von  Nr. 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

Betrag 
Mk. 

der  A 
tan 

Na- 

iccep- ten 

Wohn- 

Bemer- kungen 

men ort 

300 X.X. Berlin H.P. 

6.  I  7. 
Der  Aussteller  bezw.  bei 
eigenen  Wechseln  des 

ersten  Indossanten 
Name      I    Wohnort 

N.  N. Magdeburg 



spalte  1  gibt  die  MitgliedBnummer  an,  nach 
s  Mitglied  aus  dem  Verzeichni 

'elcber  also 

den  Namen  der  anmelden- jedes  a 
den  Bank  ersehen   kann. 

In  Spalte  5  unter  Bemerkungen,  werden  der  Kürze  halber 
Chiffem  benutzt.     So  bedeuten: 

IAg
.  Abachlagazah

lung  (grofs) 
 Über  50  "/o, 

Ak.  Absehlfigszah
lung  

(klein)  unter  5U  "/o, 
A.F.  angebliche  Fälschung, 

D.  Domizil, 

E.\V,  Eigener  Wechsel, 

H.P.  Hautig  Proteste, 
K.  Konkurs, 

N.E.  Nachträgliche
  
Einlösung, 

Z.  Zahlungseinst
ellung. 

Irrtümliche  Meldungen   sind   hier  natürlich  ebenso  wenig, 

wie   bei   den   anderen   schwarzen  Listen   ganz  ausgeschlosse
n. 

Ist  z.  B.  der  Beamte,   welcher  die  Anmeldezettel
  

auszufüllen 

bat,    unachtsam,   so   werden   auch   fehlerhafte  Meldungen  ge- 
macht werden,   und  es  kann  dann  auch  vorkommen, 

 
dafs  der 

Name  eines  Bezogenen,  welcher  den  Wechsel  garnicht  acceptiert 

bat,    zur  Liste  aufgegeben  wird.     Fernere  Fehler,   welche  auf 
Unachtsamkeit

    
des    betretfenden   

 
Beamten    sich    zurUckfUhren 

lassen,  sind  die,  dafs  Acceptanl  und  Domiziliat  oder  Acceptant 
und  Aussteller  etc.  verwechselt  werden.     Dafs  solche  Irrtümer 

aber   eine  wirkliche  Kreditentach
ädigung  für  die  Betreffenden 

zur  Folge  haben,  unterliegt  keinem  Zweifel. 

E^   hat   infolgedessen  der   Verband  zur  Vermeidung   von 
aolchen    Vorkommnissen,    und    um    diese    Protestlisten    gegen 
Verletzung  der  Verschwiegenheit  zu  schützen,  in  der  Vereins- 
versammlung  vom  Juni  U'Ol  folgende  Resolution  angenommen: 

\.    Die  Protestlisten  sollen  nur  von  den  Direktoren  persön- 
lich  oder   falls   untunlich  nur  von  höheren  Beamten  ge- 

Cffnet   werden.     Die   Bearbeitung  soll  nur  durchaus  zu- 
verlässigen Beamten  übertragen  werden,   nach  derselben 

sollen  die  Listen  sicher  verschlossen  werden. 

P  2.    Vermutet   ein  Mitglied   einen  Irrtum,   so  soll  es  sich  an 
das  in  Spalte  I    bezeichnete   Mitglied   wenden ,    welches 
die  Sache   untersuchen   und   eventuell  Berichtigung  ver- 

anlassen wird. 

I  3.    Ist  es  ratsam ,   den  Acceptaaten  eines  als  protestiert  ge- 
meldeten Wechsels  sogleich  zur  Rede  zu  stellen,  oder  will 

ein  Mitglied  die  Proteatmeldung  zur  Wahrung  berechtigter 
Interessen  benutzen,  so  darf  dies  nur  ohne  Quellenangabe 
geschehen. 
Sollen  die  Meldezettel  durch  einen  höheren  Beamten  vor 
der  Absendung  durchgesehen  werden  zur  Vermeidung 
grober  Versehen  bei  den  Meldungen  (z.  B.  Aufgabe  un- 
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acceptierter  WecliBel,  Verwechslung  von  Acceptanten  und 
Domiziliaten  oder  von  Aussteller  und  Acceptanten). 

Die  Schwierigkeiten,  welche  der  Ausführung  der  in  obiger 
Resolution  vorgeschlagenen  Mafsregeln  besonders  in  einem 
grofsen  Betriebe  mit  weit  verzweigter  Arbeitsteilung  im  Wege 
stehen,  lassen  erkennen,  wie  mangelhaft  der  Schutz  ist,  der 
damit  gegen  irgendwelche  mifsbräuchliche  Verwendung  der 
Protestlisten  geboten  werden  soll. 

Die  Direktoren  eines  solchen  Unternehmens  dürften  wohl 

kaum  in  der  Lage  sein,  die  buchstäbliche  Befolgung  jener  Vor- 
schriften durchzusetzen. 

Die  vorsichtige  Behandlui^  einer  derartigen  Liste  und 
ihre  Zuweisung  an  zuverlässige  Beamte  gebietet  sich  eigentlich 
von  selbst. 

Ea  ist  keine  Frage,  dafs  der  Banquier  aus  der  Benutzung 
der  Protestliste  wirUichen  Vorteil  ziehen  kann.  Er  wira 
selbstverständlich  nicht  einen  Wechsel  in  sein  Portefeuille  auf- 

nehmen, dessen  Acceptant  in  der  Protestliste  genannt  worden 
ist;  in  dieser  Weise  kann  er  sich  gegen  eine  Reihe  von  Ver- 

lusten, die  ihn  sonst  treffen  wtlrden,  schützen. 



Die  rechtliche  Seite  des  Ausitunftswesens. 

Als  am  1.  Januar  10(}0  zugleich  mit  dem  BUrgerlicheu 
Gegetzbuch  für  das  Deutsche  Keich  das  neue  Handelsgesetz- 

buch vom  lU.  Mai  1897  in  Kraft  trat,  wurde  durch  letzteres 
eine  auffällige  Erscheinung  beseitigt. 

Naeh  dem  Allgemeinen  Deuuchen  Handelsgetzbuclie  von 
I8t>l  —  im  nachfolgenden  kurz  als  altes  Uandelsgcsetzbuch 
bezeichnet  —  galten  die  von  den  seit  Anfang  der  18(3Mer  Jahre 
in  Deutschland  bestehenden  Auskunftsbureaux  betriebenen  Ge- 

schäfte nicht  als  Handelsgeschäfte. 
Infolgedessen  galten  die  von  den  Auskunftsbureaux  ange- 

nommenen Bezeichnungen  nicht  als  Firmen;  sie  konnten  des- 
halb auch  nicht  in  djis  Handelsregister  eingetragen  werden; 

deuD  als  Kaufmann  im  Sinne  des  alten  Handelsgesetzbuches 
galt  nur  derjenige,  der  gewerb smüfsig  Handelsgeschäfte  betrieb. 
Artikel  4  des  alten  H.G.B. 

Den  Begriff  der  Handelsgeschäfte  stellten  die  Artikel 
271   ff.  auf 

Inhalts  dieser  gehörte  aber  auch  die  gewerbsmäfsige  Er- 
teilung von  Auskünften  nicht  zu  den   Handelsgeschäften, 

Anders  nach  dem  neuen,  jetzt  geltenden  Handelsgesetz- 
buche. 

Nach  §  1  Absatz  1  desselben  ist  Kaufmann,  wer  ein 
Handelsgewerbe  betreibt. 

Welcher  Gewerbebetrieb  als  Handelsgewerbe  gilt,  bestimmt 
§  1   Abs.  2. 

Auch  zu  den  hier  aufgeftihrten  Geschäften  gehören  indes 
die  von  den  Auskunftsbureaux  betriebenen  Geschäfte  nicht. 

Wohl  aber  findet  auf  sie  der  g  2  des  neuen  Handelsgesetz- 
buches Anwendung,  welcher  folgendermafsen  lautet: 

„Ein  gewerbliches  Unternehmen,  das  nach  Art  und  Um- 

Lfkng  einen  in  kaufmännischer  Wei
se  eingerichteten  Oe- 

Bchäftsbetrieb  erfordert,  gilt,  auch  wenn  die  Voraua- 
setsungen   des  {^  1  Abs.  2  nicht  vorliegen,   als  Handele- 
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des  Unternehmers  in  das  Handelsregister  eingetragen 
worden  ist.  Der  Unternehmer  ist  verpflichtet,  die  Ein- 

tragung nach  den  flUr  die  Eintragung  kaufmännischer 
Firmen  geltenden  Vorschriften  herbeizuführen." 

Hiemach  gelten  also  gröfsere  Auskunftsbureaux,  welche 
nach  Art  und  Umfang  einen  in  kaufmännischer  Weise  ein- 

gerichteten Geschäftsbetrieb  erfordern,  als  Handelsgewerbe,  so- 
fern die  Firma  in  das  Handelsregister  eingetragen  worden  ist 

Die  Eintragung  mufs  nach  dem  letzten  Satze  des  §  2  erfolgen« 
Die  auffällige  Erscheinung,  von  der  wir  im  Eingang 

sprachen,  bestand  somit  darin,  dafs  selbst  die  grOfsten  Auskunfb- 
bureaux,  welche  einen  durchaus  kaufmännisch  or^nisierten 
Geschäftsbetrieb  hatten  und  in  den  Augen  des  Publikums  als 
Kaufleute  angesehen  wurden,  gesetzlich  als  solche  nicht  galten, 
die  Eaufmannsqualität  auch  nicht  durch  Eintragung  in  das 
Handelsregister  erwerben  konnten,  was,  wie  wir  im  obigen 
gesehen  haben,  jetzt  möglich  ist. 

Auf  die  rechtliche  Natur  des  Vertrages,  welchen  das 
Auskunftsbureau  mit  dem  Anfragenden  schliefst,  kann  an  dieser 
Stelle  des  näheren  nicht  eingegangen  werden.  Nur  sei  hier  im 
allgemeinen  bemerkt,  dafs  der  Vertrag  sich  als  eine  locatio 
conductio  operis,  als  ein  Werkvertrag  im  Sinne  des  §  631 

B.G.B.  darstellen  dürfte.  Denn  nach  §  631  cit  kann  Gegen- 
stand des  Werkvertrages  sowohl  die  Herstellung  oder  Ver- 

änderung einer  Sache,  als  ein  anderer  durch  Arbeit  oder 
Dienstleistung  herbeizuführender  Erfolg  sein. 

Zu  letzterer  Kategorie  wird  man  die  erteilte  Auskunft 
rechnen  müssen. 

Bezüglich  der  Frage  nach  der  Haftverbindlichkeit 
der  Auskunftsbureaux  für  die  von  ihnen  erteilten  Auskünfte 
kommen  in  Betracht: 

1.  Ihre  Haftung  gegenüber  dem  Anfragenden   für  die  ihm 
erteilte  Auskunft. 

2.  Ihre  Haftung  gegenüber  demjenigen,    über  welchen  die 
Auskunft  erteilt  worden  ist. 

Zu  1.  ist  zunächst  die  Frage  zu  erörtern,  ob  eine  gesetz- 
liche Haftverbindlichkeit  des  Auskunftsbureaus  besteht. 

Da  spezielle  Vorschriften  hierüber  sich  in  den  Gesetz- 
büchern nicht  finden,  ist  die  Frage  nach  allgemeinen  Grund- 

sätzen zu  beantworten  und  zwar  bejahend  auf  Grund  des 
§  27()  B.G.B.,  welcher  bestimmt: 

„Der  Schuldner  (als  solcher  gilt  in  dieser  Hinsicht  das 
Auskunftsbureau)  hat,  sofern  nicht  ein  anderes  bestimmt 
ist,  Vorsatz  und  Fahrlässigkeit  zu  vertreten.  Fahrlässig 
handelt,  wer  die  im  Verkehr  erforderliche  Sorgfalt  aufser 

acht  läfst." 
Es  kann  somit  eine  andere  Vereinbarung  dahin  getroffen 

werden,    dafs   die    Haftverbindlichkeit   des   Auskunfbbureaus 



   Fahrlässigkeit  ausgeschlossen  wird,  wahrend  eine  Verein- 
barung dahin,  daf!«  sie  fUr  Vorsatz  nicht  haften  sollen,  un- 

zulässig ist,  weil  im  letzten  Absätze  des  §  27(3  B.G.B.  ausge- 
sprochen ist; 

Die  Haftung  wegen  Vorsatzes  kann  dem  Schuldner  nicht 
ornus  erlassen  werden." 

r'on     dieser    Berechtigung,     ihre    Vertretungspflicht    fUr 
^hrlässigkeit  auszuschliefsen ,    machen  die  Auskunftebureaux 

Auch  im  vollsten  Umfange  Gebrauch,  indem  sie  in  ihre  Aboune- 
mentsbedinguDgen  dahingehende  Vorbehalte  aufnehmen. 

Der  betreflende  Vorbehalt  in  den  Bedingungen  der  Aus- 
kunftei Sibimmelpfeng  lautet  z.  B.  folgendermafsen : 

„Die  Auskunftei  ist  für  die  Polgen  keiner  wie  immer 
gearteten  Entschliefsung  haftbar,  die  ein  Abonnent  auf  Qrund 
ihrer  Auskünfte  oder  sonstigen  Dienstleistungen  trifft.  Das 
unvermeidliche  Risiko,  das  mit  der  Verwendung  von  Vertrauens- 

männern und  Angestellten  verknüpft  ist,  trägt  ausschliefslich 
der  Abonnent;  er  entsagt  jedem  Anspruch  auf  Ersatz  für 
Nachteile,  welche  sich  auf  Versehen  oder  Verschulden  von 
Hülfspersonen  zurückführen  lassen  und  verzichtet  auf  jeden 
Nachweis  darüber,  von  wem  und  durch  wen  eine  Auskunft 

eingeholt  worden  ist," 
^t      In  den  Bedingungen   von  Lesser  &  Liman  heifst  es  nach 
^Bfeser  Richtung  hin  wie  folgt: 
^^  nDas  Bureau  garantiert  in  keiner  Weise  gegen  die  Mög- lichkeit eines  Irrtums  und  übernimmt  keine  Verantwortlichkeit 

für  entstehende  Verluste.  Die  gegebene  Auskunft  ist  streng 
privatim  und  ausschlierslich  für  den  Gebrauch  des  Empfängers 
oestimmt.  Sollte  sie  weiter  verbreitet  werden,  so  ist  nur  der 
Anfragende,  nicht  aber  das  Bureau  oder  dessen  Agenten  für 
daraus  entstehende  Folgen  verantwortlich. 

.Das    Abonnement    wird   annulliert   und   der    eingezahlte 

H3etrag  nicht  zurückerstattet." 

^V^      Die  „Vereine  Kreditreform"    schliefsen   ihre  Haftverbind- 
^Hlcfakeit  mit  folgenden  Worten  aus: 
W^  ,Ea  übernimmt  weder  der  Verein  noch  der  Leiter  des 

Bureaus  noch  der  Korrespondent  irgend  eine  Verantwortlich- 
keit fiir  eine  etwaige  unrichtige  Auskunft  oder  die  daraus 

entstehenden  Folgen." Können  nach  vorstehendem  die  Auskunftsbureaux  ihre 
Haftbarkeit  für  Fahrlässigkeit  ausschliefsen .  so  entsteht  die 

fernere  Frage,  ob  das  auch  zulässig  ist  hinsichtlich  der  Haft- 
verbindlichkeit für  Versehen  ihrer  Angestellten  und  Vertrauens- 

mftnner.  Nach  dieser  Seite  käme  §  278  B.G.B.  zur  Anwendung- 
weicher  folgenden  Wortlaut  hat: 

,Der  Schuldner  hat  ein  Verschulden  seines  gesetzlichen 
pFertreters   und   der   Personen,    deren   er  sich   zur   Erfllllung 
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seiner  Verbindlichkeiten  bedient,  in  gleichem  Umfange  zu  ver- 
treten, wie  eigenes  Verschulden." 

Haftbarkeit  für  eigenes  Verschulden  kann  nach 
obigem  der  Schuldner  vertragsmäfsig  ausschliefsen. 

Da  er  nach  §  278  cit.  für  das  Verschulden  seiner  An- 
gestellten ebenso  haftet,  wie  für  eigenes,  so  muls  man  an- 

nehmen,  dafs  er  auch  die  Haftbarkeit  für  das  Verschulden 
seiner  Angestellten  und  Vertrauensmänner  vertraglich  aus- 
schliefsen  kann. 

Das  B.G.B.  geht  hier  sogar  noch  bedeutend  weiter,  indem 
es  im  Satz  2  des  §  278  bestimmt: 

„Die  Vorschrift  des  §  276  Abs.  2  —  ,die  Haftung  wegen 
Vorsatzes  kann  dem  Schuldner  nicht  im  voraus  erlassen 

werden*  —  findet  keine  Anwendung", 
so  dafs  der  Schuldner  demnach  auch  die  Haftung  für  dolus 
seiner  Angestellten  im  voraus  vertraglich  ausschliefsen  kann« 

Zu  2.  Haftung  der  Auskunftsbureaux  gegenüber  den- 
jenigen Personen,  über  welche  sie  Auskunft  erteilen,  dea 

sogenannten  Angefragten,  kann  nur  eintreten,  wenn  die  Aus- 
kunft mit  den  Tatsachen  nicht  übereinstimmte,  also  falsch  war, 

und  wenn  dem  Angefragten  durch  diese  falsche  Auskunft  ein 
Schaden  erwachsen  ist. 

Zu  unterscheiden  ist,  ob  die  falsche  Auskunft,  wider 
besseres  Wissen  —  mala  fide  —  oder  im  guten  Glauben  — 
bona  fide  —  erteilt  worden  ist 

Im  ersteren  Falle  tritt  die  Haftung  selbstverständlich  ein, 
auch  würde  in  diesem  Falle  eine  strafrechliche  Ahndung  ein- 

treten können,  je  nachdem  §  187  des  ST.G.B.  oder  die  Vor- 
schriften des  Gesetzes  zur  Bekämpfung  des  unlauteren  Wett- 

bewerbes vom  27.  Mai  1896  —  K.G.Bl.  S.  145  in  den  §§  6 
und  7  —  zur  Anwendung  kommen  können. 

Die  Paragraphen  lauten  wie  folgt: 
§  187  ST.G.B.:  „Wer  wider  besseres  Wissen  in 

Beziehung  auf  einen  anderen  eine  unwahre  Tatsache  behauptet 
oder  verbreitet,  welche  denselben  verächtlich  zu  machen  oder 
in  der  öffentlichen  Meinung  herabzuwürdigen  oder  dessen 
Kredit  zu  gefährden  geeignet  ist,  wird  wegen  ver- 

leumderischer Beleidigung  —  bestraft." 
Neben  der  Strafe  kann  aber  nach  §  188  des  ST.G.B.  auf 

Verlangen  des  Beleidigten,  wenn  die  Beleidigung  nachteilige 
Folgen  fUr  die  Vermögensverhältnisse,  den  Erwerb  oder  das 
Fortkommen  des  Beleidigten  mit  sich  bringt,  auf  eine  an  den 
Beleidigten  zu  erlegende  Bufse  bis  zum  Betrage  von  Mk.  6000  — 
erkannt  werden. 

EUne  erkannte  Bufse  schliefst  die  Geltendmachung  eines 
weiteren  Entschädigungsanspruches  aus. 



§  ij  des  Gesetzes  zur  Bckümpfung  dea  uulauteren  Wett- 
iwerbeii : 

„Wer  zu  Zwecken  des  Wettbewerbes  über  das  Erwerba- 
ichKft  eines  anderen,  über  die  Person  des  Inhabers  oder 

des  Geschäfts,  über  die  Waren  oder  gewerblichen 
T^istungen  eines  anderen  Behauptungen  latsUchlielier  Art  auf- 

stellt oder  verbreitet,  welche  geeignet  sind,  den  Betrieb  des 
Geschftftes  oder  den  Kredit  des  Inhabers  zu  schädigen, 
ist,  sofern  die  Behauptungen  nicht  erweislich  wahr  sind,  dem 
Verletzten  zum  Ersätze  des  entstandenen  Schadens  verpflichtet. 
Anch  kann  der  Verletzte  den  Anspruch  gellend  machen, 
da£s  die  Wiederholung  oder  Verbreitung  der  Behauptungen 

unterbleibe." 
„Die  Bestimmungen  des  ersten  Absatzes  finden  keine  An- 

wendung, wenn  der  Mitteilende  oder  der  Kmpfilnger  der  Mit- 
teilung an  ihr  ein  berechtigtes  Interesse  hat." 

§  7  desselben  Gesetzes: 
„Wer  wider  besseres  Wissen  Über  das  Erwerbageschäft 

lea  anderen,  itber  die  Person  des  Inhabers  oder  Leiters 
des  Geschäftes,  itber  die  Waren  oder  gewerblichen  Leistungen 
eines  anderen  unwahre  Behauptungen  aufstellt  oder  verbreitet, 
welche  geeignet  sind,  den  Betrieb  des  Geschäftes  zu  schädigen, 

wird  mit  Geldstrafe  bis  zn  Mk,  15iJ0  —  oder  mit  Gefängnis 
XU  einem  Jahre  bestraft/  — 
Im  zweiten  Falle,  nämlich,   wenn  die  Auskunft  bona  fide 

  tilt    worden    ist,    wird    man    den    Auskunftsbureaux    den 
Schutz  des  g  IM  des  ST.G.B.  nicht  versagen  können.  Derselbe 
verordnet: 

„Tadelnde  Urteile  über  wissenschaftliche ,  künstlerische 
oder  gewerbliche  Leistungen,  ingleichen  Äufserungen,  welche 
zur  Ausführung  oder  Verteidigung  von  Rechten  oder  zur 
Wahrnehmung  berechtigter  Interessen  gemacht  werden,  sowie 
Vorhaltungen  und  Rügen  der  Vorgesetzten  gegen  ihre  Unter- 

gebenen ,  dienstliche  Anzeigen  oder  Urteile  von  seiten  eines 
Beamten  und  ähnliche  Fälle  sind  nur  insofern  strafbar,  als 
das  Vorhandensein  einer  Beleidigung  aus  der  Form  der 
Aufaemng  oder  aus  den  Umständen,  unter  welchen  sie  geschah, 

hervorgeht." 
Man  wird  den  Bureaux  den  Schutz  des  vorangefubrten 

Paragraphen  um  so  weniger  versagen  können,  als  ihnen  auch 
der  Schutz  des  §  S2i  Abs.  2  B.Q.B.  zur  Seite  steht,  welcher 
wie  folgt  lautet: 

„Durch  eine  Mitteilung,  deren  Unwahrheit  dem  Mitteilenden 
unbekannt  ist,  wird  dieser  nicht  zum  Schadenersatze  verpflichtet, 
wenn  er  oder  der  Empfänger  der  Mitteilung  an  ihr  ein  be- 

rechtigtes Interesse  hat." 
„Durch  diesen  §  824  Abs.  2"  sagt  Staub  in  seinem 

^mmentar  zum  H.G.B.  ti.  und  7.  Auflage  S.  1U83  „ist  besonders 

teil 

wirc 

^ntei 



den  Auskunftsbureaux  ein  Schutz  gewährt.     Dieselben  kOnneo 
wefreE  blofs  fahrlässig  irriger  Auskünfte  von  den  Angefra^n 
nicht  in  Anspruch  genommen   werden,    auch    wenn  densell 

dadurch   ein   Schaden    erwachsen   ist;    denn   an    soll' 
teilung  hat  der  Empfänger  ein  berechtigtes  Interesse,  jedenfi 
dürfen   sie   ein   aolcLes   voraussetzen,    and   letzteres  wird  zi 

Anwendung  des  Absatzes  genügen  raüsHen," 
Dafs  ein  berechtigtes  Interesse  sowohl  auf  seilen  dl 

Ausknnftsbureaux,  wie  auf  seifen  des  Empfängers  der  Auskui 
vorliegt,  ist  vom  Reichsgericht  bereits  auch  in  dem  Fi 
ausgesprochen  worden,  wenn  Bureaux  wie  2.  B.  die  „Vereii 

Kreditreform "  es  gewohn heitsmäfsig  tun,  säumige  und 
willige  Schuldner  in  besondere  Listen  anfnehnten  und  dies« 
ihren  Abonnenten  bezw,  Mitgliedern  vertraulich  zustellen. 

Bezüglich  dieses  Vorgehens  sagt  ein  Urteil  des  Reichs- 

gerichlH  11.  Strafsenats  vom  'Mi.  Juli  18S2: 
„Die  Praxis  einiger  Auskunfsbureaux  zum  Schutze 

die  ungehörige  Ausbreitung  des  kaufmännischen  " 
Mahnbriefe  im  Anftrage  ihrer  Abonnenten  an  deren  ' zu  richten  und  falls  diese  keinen  Erfolg  gehabt  hi 
betreffenden  Schuldner  in  die  Listen  säumiger  oder  böswilliger 
Schuldner  aufzunehmen,  welche  sie  sodann  ihren  eämtlicfaen 
Abonnenten  zur  persönlichen  Information  und  Warnung  zugehen 
lassen,  enthält  eine  Wahrnehmung  von  berechtigteo  Intereeaen, 
sowohl  seitens  des  Glfiubigers,  welcher  die  Aufnahme  d« 
Schuldners  in  die  gedachten  Listen  veranlafst,  als  auch  d« 
Inhabers  des  Auskunftsbureaus,  welcher  die  säumigen  Schuldner 
darin  aufnimmt,  und  ist  nicht  als  Beleidigung  zu  bestrafen, 
wenn  aus  der  Foi-m  der  Aufnahme  des  Schuldners  in  die  Liste 
oder  aus  den  Umständen ,  unter  welchen  sie  geschah ,  die 
Absicht  zu  beleidigen  nicht  hervorgeht.  Dieser  Schutz  des 
§  193  des  ST.G.B.  steht  den  Beteiligten  auch  dann  zur  Seite, 
wenn  der  vermeintliche  säumige  Schuldner  in  Wirklichkeit 
nichts  schuldet  und  nur  der  vermeintliche  Gläubiger,  sowie 
der  Leiter  des  Schutzinstituts  in  gutem  Glauben  an  dem 
Bestehen  einer  solchen  Forderung  gehandelt  haben;  insbeson- 

dere ist  der  Leiter  des  Instituts  nicht  verpflichtet,  vor  jeder 
Aufnahme  eines  Schuldners  in  die  Liste  sich  von  der  Existi 

der  Forderung  zu  tiberzeugen.  Ebensowenig  ist  die  in  di 
Mahnschreiben  enthaltene  Androhung  der  Aufnahme  in 

Schuldnerliste  als  Nötigung  aus  §  240  ST.G.B.  zu  bestrafen.* 
In  ähnlicher  Weise  spricht  sich  ein  Urteil  des  Oberlande«* 

gerichts  in  Karlsruhe  vom  12.  Oktober  19011  aus.  Ka  heilst 
dort  unter  anderem: 

„Die  Entwicklung  des  modernen  Verkehi 
damit    zusammenhängende    Gestaltung    und 
Kreditwesens    haben    das    Bedürfnis    ei 

Gewährung  von  Kredit  angewiesenen  Teiles 

«er 
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Bevölkerung  gegen  Mifabrauch  durcb  nachlässige  oder  btta- 
willige  Schuldner  wachgerufen.  Die  Befriedigung  dieses  Be- 

dürfnisses erfolgt  teils  durch  sogenannte  Auekunft^bureaux, 
teils  durch  Vereine,  zu  welchen  sich  die  Beteiligten  zuaammen- 
Seschlossen  haben.  Sofern  diese  Auskunftsbureaux  und  Vereine 

em  angegebenen  Zwecke  tatsächlich  dienen  und  nicht  etwa 
unlautere  Nebenzwecke  verfolgen,  mufs  ihre  Tätigkeit  als  eine 
dem  öffentlichen  Interesse  förderliche  angesehen  werden.  Die 
Rechtsprechung  ist  demgemäfs  schon  bisher  davon  ausgegangen, 
dafs  Mitteilungen,  welche  über  die  Kreditwürdigkeit  eines 
Dritten  dem  Gläubiger  von  einem  Auskunftsbureau  gemacht 
werden,  um  ihn  vor  Schaden  zu  bewahren,  den  Schutz  des 
g  19:S  R.S.G.B.  geniefsen.  und  es  ist  weiter  in  dem  B.G.B. 
—  §  824  Abs,  2  —  ausdrücklich  ausgesprochen,  dals  durch 
eine  Mitteilung,  deren  Unwahrheit  dem  Mitteilenden  unbekannt 
iet|  dieser  nicht  zum  Schadensersätze  verpflichtet  ist,  wenn 

oder  der  Empfänger  an  ihr  ein  berechtigtes  Interesse  hat." Die  in  vorstehendem  entwickelten  Grundsätze  über  die 

_  tung  für  die  wider  besseres  Wissen  erteilten  falschen  Aua- 
tttnfte  werden  auch  in  dem  Falle  Anwendung  finden  müssen, 
wenn  die  Auskunft  erteilt  wird,  ohne  dafs  ein  Vertrags- 
verhfiltnis  zwischen  dem  Anfragenden  und  dem  die  Auskunft 
Erteilenden  besteht,  wie  dieses  z.  B.  bei  der  oben  erwähnten 
sogenannten  geachäftsfreund liehen  Auakunft  der  Fall  zu  sein 
pßegt.     Denn  es  bestimmt  §  liTti  B.G.B. : 

,Wer  einem  anderen  einen  Hat  oder  eine  Empfehlung 
erteilt,  ist,  unbeschadet  der  sich  aus  einem  Vertragsverhältnis 
oder  einer  unerlaubten  Handlung  ergebenden  Verantwortlich- 

keit, zum  Ersätze  des  aus  der  Befolgung  des  Rates  oder  Em- 

pfehlung entstehenden  Schadens  nicht  verpflichtet. " 
Eine  wissentlich  falsch  erteilte  Auskunft  wird  aber  zweifels- 

ohne als  unerlaubte  Handlung  anzusehen  sein. 
Für  fahrlässig  unrichtig  erteilte  Auskünfte  würde  danach 

geaetxlich  der  Privat-Auskunft-Erteilende ,  wie  wir  ihn 
im  Gegensatz  zu  den  Auskunftsbureaux  nennen  wollen,  nicht 
haften. 

^ur  Ol 



Das  Problem  der  Kreditversicherung. 

Die  vorangegangenen  Ausführungen  lassen  wohl  keinen 
Zweifel  darüber  bestehen,  dafs  das  Auskunftswesen  bei  euter 
Organisation  dem  Ereditverkehr  notwendige  und  unersetzliche 
Dienste  zu  leisten  vermag;  aber  man  darf  sich  auch  darüber 
keinem  Zweifel  hingeben,  dafs  selbst  bei  vollkommenster 
Organisation  des  Auskunftswesens  und  bei  weitgehendster  Be- 

nutzung desselben  nun  die  Kreditgeber  gegen  alle  Verluste, 
die  sich  aus  den  Zufällen  des  Geschäftslebens  ergeben,  ge- 

schützt seien. 
Man  hat  daher  die  Einrichtung  einer  Kreditversicherung 

als  eine  notwendige  Ergänzung  des  Auskunftswesens  zu  be- 
trachten. 

Es  hat  nicht  an  Versuchen  gefehlt,  eine  derartige  Ein- 
richtung ins  Leben  zu  rufen,  aber  die  grofsen  Schwierigkeiten, 

die  damit  verknüpft  sind,  haben  sie  bisher  über  das  Stadium 
eines  noch  zu  lösenden  Problems  nicht  hinauskommen  lassen. 
Immerhin  verdienen  aber  die  Ansätze,  die  dazu  bisher  gemacht 
worden  sind,  eine  eingehende  Würdigung. 

Soweit  es  sich  um  den  Immobilienverkehr  handelt,  ver- 
schwinden die  Schwierigkeiten,  die  sonst  der  Durchführung 

der  Kreditversicherung  entgegenstehen,  und  es  sind  mit  Erfolg 
Einrichtungen  ins  Leben  gerufen,  die  den  Zweck  haben, 
hypothekarische  Forderungen  sicher  zu  stellen ;  es  ist  hier  eben 
eine  greifbare  Unterlage  gegeben  durch  das  zur  Sicherung  der 
Forderung  dienende  Objekt,  und  aus  den  Grundbüchern  ist 
stets  zu  ersehen,  inwieweit  ein  Grundstück  bereits  belastet  ist. 
Auch  gibt  hier  die  Bonität  der  Hypothek  einen  Mafsstab  für 
die  Höhe  der  Prämie. 

Die  Voraussetzungen  gestalten  sich  dagegen  anders  beim 
gewöhnlichen  kaufmännischen  Kredit,  bei  welchem,  wie  schon 
oben  ausgeführt  worden  ist,  das  Vertrauen  ein  Hauptmoment 
bildet,  da  er  in  erster  Linie  ein  Personalkredit  ist.  Die  Zufällig- 

keiten und  nicht  voraussehbaren  Ereignisse,  wie  Krie^,  Streiks, 
Revolutionen,    die  Wandlungen    unserer   Handelspolitik,    die 



KoDiunkturen  des  Weltmarktes  üben  eioen  unberechenbaren 
EinnaTe  auf  unser  wirtschahliches  Leben  aus. 

Wären  die  Hinderuisse  und  Schwierigkeiten,  wekhe  sich 
der  Kreditversicherung  entgegenstellen,  nicht  so  grofse,  so 
würden  unsere  Versicherungsgeaellachaften  sich  schon  längst 
diesem  Zweige  zugewendet  haben. 

Bei  der  Durchführung  jeder  Versicherung  ist  zunächst  die 
Art  und  Höhe  dea  Risikos  abzuschstzen. 

Wir  haben  beim  kaufmännischen  Kredit  drei  Arten  des 
^Sisikos  zu  unterscheiden: 

1.  Das  Kisiko  des  unvermeidlichen  Zufalls. 

Gegen  dieses  Kisiko  mufs  sich  jeder  Kaufmann  durch 
Selbstversicherung  schützen.  Es  geschieht  das  in  der 

Weise,  dal's  er  den  Preis  seiner  kreditierten  Waren  um 
einen  hestimmten  Aufschlag  erhöht,  der  als  Risikoprämie 
zu  gelten  hat.  In  dieser  Weise  hat  der  Kreditnehmer 
die  Kosten  dieser  Selbst  Versicherung  zu  tragen. 

2.  Da«  Risiko,  welches  durch  den  Ausbruch  irgend  einer 
Knais  oder  aufsergewöhnlicher  Ereignisse,  wie  Krieg, 
Revolutionen.  Streiks  etc.  entsteht. 

Die  Selbstversicherung  reicht  nicht  aus,  um  dieses 
Risiko  7.11  tragen;  aber  auch  die  Versicherung  durch  eine 
Gesellschaft  wird  der  Höhe  eines  solchen  Risikos  nicht 

gewftchsen  sein.  In  solchen  Zeiten  hnndelt  es  eich  nicht 
nm  den  Zusammenbruch  vereinzelter  Unternehmungen, 
tim  die  Ersetzung  begrenzter  Verluste,  sondern  unter 
Umständen  um  Notstände,  die  sich  zu  Verheerungen 
des  ganzen  Wirtschaftslebens  ausdehnen  können.  Der 
Kapitalstand  der  Versicherungsgesellschaften  wird  beim 
Ausbruch  einer  derartigen  Krisie  selbst  nicht  unberührt 
bleiben,  und  wäre  ihr  Kapital  auch  noch  so  grofs  und 
noch  so  sicher  angelegt,  so  würde  es  doch  bei  weitem  nicht 
genügen,  um  alle  derartige  Verluste  zu  tragen.  Eine 
solche  Versicherung  würde  seh'm  an  der  Höhe  der 
Risikoprämien  scheitern  müssen.  Man  denke  nur  an  die 
gegenwärtigen  Zustände,  den  Fttll  der  Leipziger  Bank, 
der  Aktiengesellschaft  für  Trebertrocknung.  der  Ter- 

linden-Gesellschaft etc.  Welche  Versicherungsgesellschaft 
wäre  wohl  in  der  Lage,  derartige  Verluste,  die  sich  auf 
viele  Millionen  belaufen,  zu  tragen? 

3.  Das  Risiko,  weiches  mit  dem  leichtfertigen  Kreditgeben 
verknüpft  ist. 

Es  ist  im  Interesse  des  gesamten  Geschäftsverkehrs 
dringend  zu  wünschen,  dafs  leichtfertiges  Kreditgeben 
nach  Möglichkeit  eingeschränkt  wird  und  alles,  was  die 
Gewohnheit  des  leichtsinnigen  Kreditgebeus  fördern  kann, 
vermieden  werde.  Letzteres  würde  aber,  wenn  man  sich 
durch    Versicherung     schützen     kiinnte,     nur     noch    in 
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gröfsereiü  Umfange  betrieben  werden.  Schliefslich  würde 
die  Sache  darauf  hinauskommen,  dafs  der  solide  Ge- 

schät'tsmann  durch  seine  Prämienzahlungen  den  leicht- 
fertigen Kreditgeber  bei  seinen  Operationen  durch  Vei^ 

Sicherung  deckt.  Wollte  eine  Versicherungsgesellschaft 
aber  alle  aus  Kreditierung  hervorgehenden  Risiken  über- 

nehmen, so  würde  sie  sich  damit  von  vorneherein  ihr 
Todesurteil  gesprochen  haben. 

Man  kann  nun  sagen,  die  Gesellschaft  braucht  doch 
nicht  alle  Versicherungen  zu  nehmen,  sie  kann  ja  wählen. 
Sie  wird  dann  aber  immer  nur  zwischen  mittelmäfsigen 
und  schlechten  Risiken  zu  wählen  haben,  denn  allererste 
Risiken  werden  überhaupt  nicht  zur  Versicherung  ge- 

langen. Wie  sollte  aber  eine  Gesellschaft  prosperieren 
können,  welche  nur  dubiose  Forderungen  zur  Versiche- 

rung erhält.  Wollte  man  auch  von  den  Versicherungs- 
nehmern verlangen,  alle,  sowohl  die  besten,  wie  die 

zweifelhaften  Forderungen  zu  versichern,  so  wäre  es  doch 
fraglich,  ob  diesem  Verlangen  entsprochen  würde,  da  eine 
Kontrolle  hierüber  unausführbar  ist 

Da  eine  Kreditversicherungsgesellschaft  eine  wirksame 
Tätigkeit  ohne  ausreichende  Benutzung  des  Auskunfts- 

wesens nicht  entfalten  kann,  so  hat  man  den  Vorschlag 
gemacht,  die  Kreditversicherung  mit  den  Auskunfts- 
bureaux  zu  verbinden.  Fa  sollen  die  grofsen  Auskunfts- 

institute zugleich  eine  Abteilung  für  Kredit-Assekuranz 
einrichten. 

Abgesehen  von  den  grofsen  Schwierigkeiten,  die  sich 
dem  Gedeihen  einer  Kreditversicherung  überhaupt  ent- 

gegenstellen, und  deren  erfolgreiche  Überwindung  nur 

einer  besonders  zu  diesem  Zwecke  eingerichteten  Or^mi- 
sation  gelingen  kann ,  würde  die  vorgeschlagene  Ver- 

einigung auch  eine  Gefahr  für  die  Wirksamkeit  und 
Integrität  des  Auskunftswesens  bedeuten. 

Es  könnte  nämlich  der  Fall  eintreten,  dafs  ein  Aus- 
kunftsbureau über  einen  Schuldner  eine  Auskunft  zu  er- 

teilen hat,  dessen  Schuld  bei  dem  Assekuranzzweige  des 
Instituts  von  dem  Gläubiger  versichert  ist,  und  dafs  es 
voraussichtlich  für  diese  Schuld  in  Anspruch  genommen 
wird,  da  der  Schuldner  auf  schwachen  Füfsen  steht 

Untersteht  ein  solches  Bureau  nicht  einer  sehr  ge- 
wissenhaften Leitung,  so  kann  es  leicht  in  die  Ver- 

suchung geraten,  die  Anfrage  günstig  zu  beantworten,  um 
dadurch  die  Existenzfrist  des  Schuldners  zu  verlängern. 
Sollte  aber  auf  diese  günstige  Auskunft  hin  ein  neuer 
Versicherungsantrag  gestellt  werden,  so  dürfte  es  der 
Versicherungsabteilung  des  Auskunftsbureaus  nicht  schwer 
fallen,  einen  Vorwand  zur  Ablehnung  zu  finden.  — 



Ein  Ansatz  zur  Lösung  des  liier  vorliegenden  Problems 
ist  von  einem  Hamburger  Rnufmana  zur  Aunfülirung  ge- 

langt. In  Anbetracht  der  Bedeutung,  welche  der  Kredit- 
versicherung zukommt,  und  der  Schwierigkeiten,  welche 

ihrer  Verwirklichung  im  Wege  stehen,  erscheint  es  an- 
gebracht, diesem  Versuche  eine  besondere  Aufmerksam- 

keit zu  widmen, 

att  Delcredere-Ko  ntor  der  Firma  Eitzen  &  Co. 
in   Hamburg. 

Herr  F.  W.  Eitzen,  in  Firma  Eitzen  &  Co.,  Hamburg, 
nt  im  Jahre  1895  in  Hamburg  ein  Delcredere- Kontor  organi- 

siert, indem  er  mit  ersten  Hamburger  Giro-Banken  und  Privat- 
Bsnkliäuaern,  die  als  Garanten  fungieren,  Verträge  ge- 

schlossen hat. 
Die  genannte  Firma  vermittelt  das  Delcredere  auf  ganz 

Europa,  soweit  von  ihrer  Seite  und  von  selten  der  Garanten 
durch  Vertrauensmänner  festgestellt  werden  kann,  dafa  die  zu 
Versichernden  den  Kredit  verdienen.  Die  Garanten  können 
sich  wieder  durch  Rückversicherung  decken  und  auch  Risiken 
gemeinschaftlich  übernehmen. 

Die  Wahl  des  Garanten  behält  sich  die  Firma  Eitzen  &  Co, 

»tet»  vor,  weil  nicht  immer  jeder  Garant  noch  fUr  ein  zu  über- 
nehmendes Delcredere  offen  ist. 

Die  Firma  Eitzen  &  Co.  selbst  tritt  stets  nur  als  Ver- 
mittlerin auf  und  erhält  für  jedes  vermittelte  Delcredere  von 

den  Garanten  eine  Courtage. 
Versichert  werden  nur  Forderungen  aus  Warenlieferungen, 

und  zwar  kann  man,  um  gleich  einen  Überblick  zu  geben, 
durch  Versicherung  decken : 

A-  Mit  Nennung  des  Namens  des  zu  Versichernden 

1.  Accepte    durch  Diskontierung    ohne   Rückgi'iffe   auf 
Aussteller  oder  Giranten  (k  forfait). 

2.  Accepte  ohne  Diskontierung. 

'A,  Offene  Bucbschulden ,   also  Forderungen  mit  offenem Ziel. 

I  B,  Forderungen    ohne   Nennung    des  Namens   des   zu   Ver- 
aicbernden  —  sogenannte  Blind-  oder  Abonnements- Ver- 
sicherung. 

A.    Versicherung  mit  Nennung   des  Namens  des  zu 
Versichernden, 

Will  jemand  sich  gegen  bestimmt  genannte  Personen  ver- 
them,  «o  hat  er  folgende  Angaben  zu  machen: 

1,  Seinen  Namen  und  Wohnort. 
2.  Den   Namen    des    Schuldners,    die    Firma    und    den 

Wohnort, 
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3.  Ob  Wechselaccept  oder  offenes  Ziel. 
4.  Ob  schon  festabgeschlossenes  oder  erst  zu  machendes 

Geschäft. 
5.  Betrag  und  Sicht  oder  Verfall. 
Nachdem  dann  seitens  der  Firma  £itzen  &  Co.  in  Qe- 

meinschaft  mit  einem  Garanten  über  den  zu  Versichernden 
Informationen  eingeholt  sind,  erhält  der  Versicherungsnehmer 
Bescheid,  ob  das  Delcredere  übernommen  wird  oder  nicht. 

Nehmen  wir  einmal  den  ersten  Fall  an,  dafs  jemand  ein 
Wechselaccept  durch  Diskontierung  ohne  Rückgriff  versichern 
will,  und  dals  das  Delcredere  angenommen  ist^  so  geht  die  An- 

gelegenheit in  folgender  Weise  vor  sich: 
Der  Versicherungsnehmer,  als  der  Verkäufer  der  Ware, 

trassiert  auf  den  Käufer  der  Ware  den  schuldigen  Betrag  und 
bringt  diese  Tratte  unter  Accept.  Die  Tratte  ist  ausgestellt 
an  die  Ordre  des  dem  Versicherungsnehmer  von  der  Firma 
Eitzen  &  Co.  aufgegebenen  Garanten  oder  an  letzteren 
indossiert.  Das  Accept  wird  nun  dem  Garanten  (also  dem 
Remittenten)  nebst  Fakturenkopie  vom  Aussteller  eingesandt 
und  gleichzeitig  über  den  Gegenwert  disponiert 

Die  Garanten  entbinden  den  Versicherungsnehmer  voll- 
ständig von  seiner  Wechselverpfiichtung.  Für  jeden  AbschluCs 

wird  von  Seiten  der  Garanten  sofort  schriftliche  Bestätigung 
erteilt. 

Bei  der  Verfügung  über  den  Gegenwert  seitens  des  Ver- 
sicherungsnehmers ist  zu  unterscheiden,  ob  derselbe  in  Ham- 

burg wohnt  oder  nicht.  Ist  ersteres  der  Fall,  so  gestaltet  sich 
das  Verfahren  sehr  einfach,  indem  der  Versicherungsnehmer 
auf  das  Kontor  des  Garanten  sich  begibt  und  sich  dort  gegen 
Abgabe  des  Acceptes  nebst  Fakturenkopie  den  Netto-Gegenwert 
d.  h.  die  Wechselsumme  unter  Abzug 

1.  der  vereinbarten  Delcrederegebühr, 
2.  des  Diskonts  bis  zur  Fälligkeit  des  Wechsels, 
3.  eventueller   Spesen   (Porti,   Wechselstempel   etc.)   aus- 

zahlen läfst. 

Wohnt  der  Versicherungsnehmer  nicht  in  Hamburg,  und 
disponiert  er  über  den  Gegenwert  z.  B.  durch  Tratte,  Scheck 
oder  Auszahlungsordre ,  so  kann  er  diese  Papiere,  da  der 
Garant  eine  bekannte  Bankfirma  ist,  überall  sofort  begeben. 
Im  Ausland  erzielt  er  hierfür  wegen  der  Bonität  des  Bezogenen 
einen  besseren  Kurs. 

Ein  Beispiel  möge  das  Vorhergesagte  illustrieren: 
Nennen  wir  den  Verkäufer  der  Ware  Karl  Schulze,  den 

Käufer  der  Ware  Hermann  Müller  und  nehmen  wir  femer  an, 
als  Garant  sei  dem  Karl  Schulze  von  der  Firma  Eitzen  &  Co. 
z.  B.  die  Vereinsbank  in  Hamburg  aufgegeben  worden.  In 
diesem    Falle  würde    also  Karl  Schulze   einen  Wechsel   aus- 



lallen,  auf  welchem  Hermann  MuUer  als  Bezogener  (bezw. 

'  Keptant)  und  die  Vereinsbank  in  Hamburg  aU  Remittentin 
jTiricrt.  Angenommen,  der  schuldige  Betrag  wäre  Mk.  5000—, 
r  würde  also  der  Wechsel  lauten: 

Dresden,  1.  August  19nl.  Mk.  5000.  — 

Prci  Monate  nach  heute  zahlen  Sie  für  diesen  Prima- Wechsel 
1  die  Ordre  der  Vereinsbank  In  Hamburg 

Mark:  Fünftausend 

Wert  erhalten  und  stellen  es  auf  Rechnung  laut  Bericht 
Kart  Schulze 

Herrn    Hermann    Müller 

Berlin,  Friedrichst.  lö.  III. 

Angenommen,  Hermann  Mliller. 

Dieses  Accept  nebst  Fakturenküpie  übersendet  Karl  Schulze 
der  Vereinsbank  in  Hamburg  und  disponiert  über  den  Netto- 
Gegenwert, 

Aufaer  der  Wechselversicherung  auf  einzelne  Fälle  kann 
man  auch  seine  silmilichen  Trassierungen  versichern.  Man 
wUrde  sich  aber  in  diesem  Falle  verpflichten  mUscien,  sowohl 
die  allerersten ,  wie  auch  die  blofs  mittelmäfaigen  Risiken 
unter  Assekuranz  zu  bringen.  Eine  Kontrolle  hierüber  ist 
aber,  wie  schon  oben  bemerkt,  sehr  achwierig  durchzuführen. 

Wir  kommen  nun  zu  dem  zweiten  Falle,  dafs  jemand  auf 
die  Diskontierung  bei  der  Versicherung  verzichtet. 

Hier  erhält  der  Aussteller  (Versicherungsnehmer)  des 
Wechsels  statt  des  Netto -Betrage«  einen  BUrgschein  für  den 
richtigen  Eingang  der  Tratte.  Der  ihm  zukommende  Betrag 
wird  ihm  erst  bei  Fälligkeit  des  Wechsels  von  dem  Garanten 
ausbezahlt. 

Im  dritten  Falle,  bei  der  Versicherung  von  Buch forderun gen 
mit  oflenem  Ziel,  mufs  natürlich  an  die  Stelle  des  Acceptes 
eine  andere  Sicherheit  treten.  Es  mufs  hier  ein  Anerkenntnis 

der  Schuld  beigebracht  werden;  die  Forderung  mufs  unum- 
stölslich  feststehen. 

Es  ist  sei bst verstund I ic h ,  dafs  der  Antragsteller  fUr  die 
Richtigkeit  aller  seiner  Angaben,  auf  welche  hin  die  Ver- 

sicherung abgeschlossen  wird,  haftet.  Hat  er  unwahre  Angaben 
gemacht,  so  sind  die  Bürgen  von  jeder  Verpflichtung  befreit, 
und  die  ge/.ahlte  Prämie  ist  verfallen. 

Für  die  zu  entrichtenden  Prämien  läfst  sich  eine  feste 

Norm  nicht  aufstellen,  da  es  natürlich  in  jedem  einzelnen  Falle 
auf  die  Beurteilung  des  Risikos  ankommt.  Sie  schwanken  im 
allgemeinen  zwischen  I  pro  mille  und  4  Prozent 

Um  an  Prämien  zu  sparen,  kann  man  auch  nur  eiiien 
Teil  des  Risikos  versichern  und  den  nichtVersicherten  Teil 
dber  laufen. 
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B.  Versicherung  von  Forderungen  ohne  Nennung  der  Namen 
der  Schuldner. 

Haben  wir  im  vorhergehenden  die  Fälle  betrachtet ,  bei 
welchen  der  Name  des  Schuldners  genannt  werden  mufa,  so 

kommen  wir  jetzt  zur  sogenannten  „Blind-  oder  Abonnements- 
Versicherung  ,  wodurch  ein  Kaufmann  Forderungen  aus  Waren- 
lieferungen  versichern  kann,  ohne  die  Namen  der  Schuldner 
dem  Delcredere-Eontor  anzugeben. 

Während^  aber  in  den  oben  angegebenen  Fällen  die  sor 
Versicherung  angemeldeten  Beträge  durch  das  übernommene 
Delcredere  voll  gedeckt  werden  können,  mufs  bei  der  Blind- 

versicherung der  Versicherungsnehmer  einen  Teil  des  Risikos 
selber  laufen. 

Bei  dieser  wird  von  dem  Versicherungsgeber  sowohl  für 
jeden  Einzelfall,  also  für  die  einzelne  Firma,  ein  Höchstverlust, 
als  auch  insgesamt  eine  bestimmte  Höchstentschädigung  fest- 

gesetzt. Diese  letzte  Summe  bildet  dann  die  Oesamtsummo^ 
über  welche  die  über  eine  Blind  Versicherung  auszustellende 
Police  lautet 

Gedeckt  werden  durch  die  Blindversicherung  alle  Forde* 
rungen  an  Kunden,  mit  welchen  der  Versicherungsnehmer 
bereits  über  ein  Jahr  gearbeitet  hat,  und  die  ihren  Ver- 

pflichtungen innerhalb  einer  bestimmt  anzugebenden  Zeit  nach 
Fälligkeit  nachgekommen  sind.  Hierüber  ist  bei  Inansprudi- 
nähme  der  Versicherung  ein  Nachweis  zu  führen. 

Die  Höhe  der  Versicherung  richtet  sich  nach  der  Höhe 
des  Betrages,  bis  zu  welchem  der  Policeninhaber  bisher  seinen 
Kunden  Kredit  gegeben  hat.  Hat  sich  dieser  Betrag  im  Laufe 
der  Zeit  verringert,  so  gilt  die  niedrigere  Summe. 

Zum  Abschiufs  einer  solchen  Blindversicherung  und  zur 
Festsetzung  des  Prämiensatzes  sind  folgende  Angaben  er- 

forderlich : 
1.  Der  Anfang  der  Versicherung.  Wird  nichts  vereinbart, 

so  läuft  die  Versicherung  ein  Jahr. 
2.  Gesamtbetrag  der  Police. 
3.  Das  zu  versichernde  Maximum  für  jeden  einzelnen 

Kunden ;  dasselbe  darf  die  Hälfte  der  Gesamtversicherung 
nicht  übersteigen. 

4.  Nennung  der  Auskunftei,  bei  welcher  der  Antragsteller 
seine  Auskünfte  einholt. 

5.  Benennung  des  Hauptartikels  des  Geschäftes  des  Antrag- 
stellers. 

(5.  Namhaftmachung  der  Länder,  nach  welchen  der  Absatz 
erfolgt,  und  wenn  die  Firmen  des  Antragstellers  älteren 
Datums  sind: 

7.  Der  Gesamtverkaufswert  in  den  letzten  fünf  Jahren. 
8.  Die  Nettoverluste  aus  Warenforderungen  in  den  letzten 

fünf  Jahren. 



Bei  jftngeren  Firmen  linden  besondere  Vereinbarungen  statt. 

Wird   auf  Grund   dieser   Angaben   die  Versicherung    an- 
fenommen,  so  werden  auch  gleichzeitig  der  Prämiensatz  und 
er  Betrag,  für  welchen  der  Antragsteller  das  Risiko  selbst 

zu  tragen  hat,  normiert.  Der  letztere  Betrag  beschränkt  sich 
gewöhnlich  auf  wenige  Tauaendteile  der  Gesauitsumme  der 
Police. 

Wie  bereits  oben  bemerkt,  erhalt  das  Haus  Eitzen  &  Co. 
ftlr  seine  Vermitlelung   eine  Gebühr   von  den  Garanten.     Da- 

fegen  hat  jeder,  der  eine  Delcrcdere- Anfrage  an  genannte 

'irma  richtet,  eine  Einschreibegeblihrzur  Vermeidung  unbilliger 
Ausnutzung  zu   erlegen,    und   zwar  betragen   diese  Gebühren 

rei
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Ob  da«  Delcredere- Kontor  die  Versicherung  jedes  Mal 
Ubernebmen  will,  hängt  von  seinem  und  dem  Ermessen  der 
Garanten  ab. 

Statistisches  Material  war  uns  leider  nicht  zugänglich, 
unsere  diesbezügliche  Eitle  um  solches  und  auch  um  Mit- 

teilung der  Verteilung  des  Risikos  auf  die  einzelnen  Garanten 
wurde  mit  der  Motivierung  abgelehnt,  d&fs  eine  solche  Mitteilung 

„zu  sehr  in  das  Leben  der  Garanten  einschneide." 
Jedenfalls  ist  den  reellen  Kreditgebern  ein  grofscr  Schutz 

und  Rückhalt  durch  diese  Einrichtung  geboten. 
Erhält  ein  Antragsteller  auf  seinen  Antrag  einen  ablehnenden 

Bescheid,  so  kann  er  hieraus  ersehen,  dab  der  betreffende 
Schuldner  sich  nicht  zur  Versicherung  eignet.  In  ihrem 
eigensten  Interesse  worden  die  Firma  Eitzen  &  Co,  und  die 
Garanten  bei  Prüfung  eines  Antrages  aufs  sorgßlltigste  ver- 

fahren müssen.  Geben  sie  leichtfertig  einem  Antrage  statt, 
so  werden  sie,  falls  der  Kredit  einem  Unwürdigen  gegeben 
ist.  8.  Z.  in  Anspruch  genommen  werden;  lehnen  sie  einen 
Antrag  ohne  triftigen  Grund  ab.  so  entgeht  ihnen  der  Gewinn. 

Ihre  Antwort,  die  indirekt  eine  Auskunft  ist,  wird  daher 
■tets  einer  genauen  Erwägung  unterliegen  müssen,  da  sie  ja 
ein  Interesse  daran  haben,  zu  einem  günstigen  Resultate  zu 
gelangen. 

Dieses  mufs  besonders  gegenüber  den  Auskunftsinstitnten 

hervoi^ehoben  werden,  welchen  eine  schlechte  Auskunft  eben- 
^t  bezahlt  wird,   wie   eine  gute.     Ihnen  entgeht  durch  die 
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erstere  kein  Gewinn,  durch  die  letztere  erwächst  ihnen  kein 
besonderer  Vorteil. 

Zum  Schlufs  sei  noch  bemerkt,  dafs  das  Delcredere-Kontor 
sowohl  Diskretion  übt,  als  auch  solche  von  den  Antragstellern 
bei  Ablehnung  eines  Antrages  verlangt.  Es  ist  bezüglich 
dieses  Punktes  dasselbe  zu  sagen,  was  bereits  oben  bei  der 
berufsmäfsigen  Auskunfterteilung  ausgeführt  ist. 

Wenn  man  auch  nicht  sagen  kann,  dafs  mit  dem  oben 
dargestellten  Versuche  das  Problem  der  Kreditversicherung 
gelöst  ist,  so  kann  man  doch  jedenfalls  behaupten,  daCs  das, 
was  bei  den  vorhandenen  Schwierigkeiten,  die  der  Lösung 
eines  solchen  Problems  entgegenstehen,  zu  erreichen  war,  auch 
wirklich  damit  erreicht  ist.  Es  ist  das  eine  weiterziehende 
Sicherung  des  Kreditgebers,  als  sie  durch  das  Auskunttswesen 
geboten  wird. 



Wenn  wir  jetzt  eiaeD  zusani  tuen  fassenden  Rückblick  auf 
den  Gang  unserer  Untersucbung  werfen,  so  tritt  uns  zunächst 
die  Tatsache  entgegen,  dafs  von  den  ersten  Anfängen  des 
Kreditverk&hra  bis  zu  seiner  komplizierten  (iestaltung  in  der 
Gegenwart  die  Auskunflerteilung  tlber  die  Vermögensverhfllt- 
nisse  des  Schuldners  als  ein  lebhaftes  Bedürfnis  empfunden 
wurde. 

Solange  der  Geschäftsverkehr  lokal  begrenzt  war,  und 
solange  er  auf  einer  persönlichen  Bekanntschaft  und  Würdigung 
beruhte,  war  die  Krediterkundigung  ohne  grofae  Schwierig- 

keiten zu  bewerkstelligen;  es  konnte  jeder  einzelne  auf  dem 
We^  der  SelbathUlfe  sich  die  nötige  Auskunft  verschaffen. 
So  entstand  die  geschäftsfreundlicbe  Auskunft.  Sie  erteilte 

jliren  Zweck,  solange  persönliche  Bekanntschaft  im  Geschäfts- 
H^ttrkehr  noch  die  Regel  war. 

^  Mit  der  Ausdehnung  des  Marktes  tjel  aber  diese  Voraua- 
Ktsung  fort,  und  mit  der  immer  weitergehenden  Entwicklung 
der  Arbeitsteilung  wurde  auch  die  Kreditinformation  der 
Gegenstand  eines  besonderen  Berufszweiges,  und  so  wurde 
Ende  der  dreifsiger  Jahre  des  vorigen  Jahrhunderts  mit  der 
berufsmftfsigen  Auskunfterteilung  der  Anfang  gemacht. 

Die  Entwicklung,  welche  das  Auskunt'tswesen  seit  jener 
Zeit  ei-fahren  hat,  und  die  wir,  soweit  Deutschtand  und 
Amerika  in  Betracht  kommen,  ausführlich  dargestellt  haben, 
beweist  die  Notwendigkeit  einer  derartigen  Arbeitsteilung 
und  die  Existenzberechtigung  der  Auskunftsinstitute.  Inner- 

halb gewisser  Grenzen  besteht  auch  heute  noch  neben  der 
berufsmäfsigen  die  gescbiiftsfreundliche  Auskunft.  Soweit  sie 
noch  zulässig  ist,  erscheint  sie  als  eine  zweckmilfsige  Ergänzung 
der  berufemUfsig  oi^anisierten  Auskunfterteilung. 

Wie  jede  Einrichtung,  die  sich  im  modernen  Wirtschafts- 
leben als  ein  unentbehrliches  HUlfsmittel  des  Verkehrs  erwiesen 

hat,  neben  dem  grofsen  Nutzen  auch  grofse  Gefahren  mit  sich 
lind  auch  mit  dem  Auskunftswesen,  dessen  Bedeutung 
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Als  Ergänzung  der  Aoskanfterteilung  iat  die  Kreditver- 
sicherung zu  betrachten  y  die  aber  noch  als  ein  Problem  er- 

scheint, da  eine  befriedigende  Durchführung  bisher  noch  nicht 
gelungen  ist.  Ein  Versuch,  welchen  eine  Hamburger  Firma 
in  beschränktem  Umfange  angestellt  hat,  kann  unter  Um- 

ständen auf  diesem  Gebiete  weitergehende  Erfolge  nach  sich 
ziehen. 

An  einer  gedeihlichen  Fortentwicklung  des  Auskunfts- 
wesens ist  bei  den  gewaltigen  Fortschritten,  welche  der  Kredit- 

▼erkehr  macht,  ungemein  viel  gelegen.  Um  eine  solche  auf 
gesunder  Basis  zu  ermöglichen,  müssen  alle  beteiligten  Faktoren 
sich  zur  Mitwirkung  bereit  erklären. 

Der  Staat  kann  durch  geeignete  Gesetzgebung,  die  Handels- 
kammern können  durch  Begutachtung  und  Beaufsichtigung, 

die  Kaufmannschaft  kann  durch  bereitwillige  Deklaration  ihrer 
Vermögensverhältnisse  die  nötigen  Vorbedingungen  einer 
solchen  Weiterentwicklung  schaffen. 

Wenn  wir  durch  unsere  Untersuchungen  dazu  beigetragen 
haben,  die  Erkenntnis  von  dem  wirtschaftlichen  Nutzen  des 
Auskunftswesens  zu  verbreiten  und  eine  Anregung  zu  einer 
derartigen  Mitarbeit  der  beteiligten  Kreise  an  der  Fortbildung 
des  Auskunftswesens  zu  geben,  so  glauben  wir  damit  die 
Aufgabe,  die  wir  uns  bei  der  Durchführung  dieser  Unter- 

suchungen gestellt  haben,  in  erfolgreicher  Weise  gelöst  zu 
haben. 

6 
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Erster  Abschnitt. 

Der  Zoll  auf  Boheisenv 

§  1.    Die  EiseDzttUe  bis  1879 '. 

Von  jeher  war  in  Preufsen  die  Industrie  von  Eisenwaren 
sehr  bedeutend;  während  die  Boheisenproduktion  den  heimi- 

schen Bedarf  nicht  deckte.  Demzufolge  liefs  man  Boheisen 
in  dem  berühmten  Zolltarif  vom  26.  Mai  1818  sowie  in  den 
folgenden  Jahrzehnten  von  jeder  Eingangsabgabe  frei  und 
versuchte  bis  1852  sogar,  die  Ausfuhr  aus  den  östlichen  Pro- 

vinzen zu  erschweren.  Erst  im  Jahre  1844  wurde  unter 
dem  Einflufs  einer  schweren  wirtschaftlichen  Krisis  und  der 
übermächtigen  Konkurrenz  Englands  ein  Zoll  von  20  Mark 
auf  die  Tonne  (t)  Boheisen  gelegt  Unter  seinem  Schutze 
machte  die  Hüttenindustrie  grofse  Fortschritte.  —  Der  Zoll 
wurde  dann  1865  durch  den  Handelsvertrag  mit  Frankreich, 
dessen  Abschlufs  wesentlich  politischen  Gegensätzen  zwischen 
Preufsen  und  Österreich  zu  verdanken  war,  auf  15  Mk. 
herabgesetzt,  weiter  1868  im  österreichischen  Handelsvertrag 
auf  10  Mk.  und  1870  auf  5  Mk.  pro  Tonne. 

In  diesen  Jahren  gewann  die  Freihandelslehre  in  Deutsch- 
land die  Oberhand,  und  zur  Herrschaft  gelangte  sie  gleichzeitig 

mit  dem  grofsen  wirtschaftlichen  Aufschwung  1871  — 1873 
nach  dem  deutsch-französischen  Kriege.  Der  Bedarf  der 
deutschen  Industrie  an  Boheisen  stieg  gewaltig,  hauptsächlich 
veranlafst  durch  die  Anlage  zahlreicher  Eisenbahnen  und 
die  Neuausrüstung  des  deutschen  Heeres.  Da  die  heimi- 

schen Hochöfen  trotz  vieler  Gründungen  und  Erweite- 
rungen der  Betriebe  den  Bedarf  in  keiner  Weise  befriedigen 

konnten,    wurde    das  Verlangen    nach    englischem    Boheisen 

^  Über  die  Geschichte  der  Eisenzölle  bis  1879  und  die  Zollkämnfe 
dieses  Jahres  liegen  erschöpfende  Darstellungen  vor:  Serins  „Geschichte  aer 
preadsisch-deatschen  Eisenzölle"  (1818— 1880X  Lotz  „Die  loeen  der  deutschen 
Uasdelspolitik  von  1860— 189r. 

Fonehung«!!  XXI  3.  —  Keatn«r.  \ 



2  XXI  3. 

immer  lebhafter.    Vom  1.  Oktober   1873   ab    kam    der   Roh- 
eisen zoll  ganz  in  Fortfall. 
Aber  schon  in  diesem  Augenblick  waren  Bedarf  und  Pro- 

duktion auf  ihrem  Höhepunkt  angelangt.  Der  Börsenkrisis 
des  Jahres  1873  folgte  in  allen  Ländern  eine  schwere  In- 
dustriekrisis ;  mit  besonderer  Heftigkeit  in  Deutschland.  Sie 
veranlafste  einen  Umschwung  in  den  handelspolitischen  An- 

schauungen. Überall  beeilte  man  sich,  die  kaum  gestürzten 
Zollschranken  wieder  aufzurichten.  Auch  in  der  bisher  durch- 

weg freihändlerisch  gesinnten  Wissenschaft  wuchs  die  Schutz- 
zollströmung an  Stärke^. 

Der  allgemeine  Zug  nach  handelspolitischer  Abschlielsung 
in  der  zweiten  Hälfte  der  1870er  Jahre  traf  nun  in  Deutsch- 

land auf  besonders  günstige  Voraussetzungen. 
Preufsen  hatte  bis  dahin  sehr  viel  Getreide  exportiert; 

seine  Landwirte  legten  demnach  mehr  Wert  auf  Erhaltung 
des  ausländischen  Absatzes  als  auf  den  Schutz  des  inneren 

Marktes.  Mit  dem  Eindringen  des  überseeischen  Getreides 
wurde  auch  bei  ihnen  der  Wunsch  nach  Schutzzöllen  laut, 
nachdem  schon  vorher  der  Mehrbedarf  der  anwachsenden  Be- 

völkerung den  Getreideexport  sehr  reduziert  hatte.  Deutsch- 
land wurde  aus  einem  Getreide  ausführenden  ein  Getreide- 

Importland  und  gleichzeitig  ein  grofser  Teil  seiner  Landwirte 
aus  Freihändlern  Schutzzöllner. 

Den  Anstofs  aber  zu  der  Zollreform  von  1879  gab  der 
schlechte  Stand  der  deutschen  Reichsfinanzen,  den  aufzubessern 
indirekte  Steuern  und  Zölle  am  meisten  berufen  zu  sein 
schienen.  Aus  finanziellen  Erwägungen  fand  der  Zolltarif  auch 
bei  grundsätzlichen  Freihändlern  wie  Treitschke  Zustimmung. 

Dazu  kam,  dafs  damals  zuerst  in  unserm  öffentlichen 
Leben  die  Meinungen  und  Wünsche  der  Produzenten  hohes 
Ansehen  und  Gehör  fanden,  während  bis  dahin  die  Beamten- 

schaft die  entscheidende  Stimme  bei  der  Gesetzgebung  gehabt 
hatte.  Zur  Geltendmachung  ihrer  Forderungen  vereinigten 

sich  die  Fabrikanten  ^ ,  und  die  Führung  im  Zollkampf  über- 
nahm der  hauptsächlich  aus  Spinnern  und  Eisenhüttenleuten 

zusammengesetzte  Central  verband  deutscher  Industriellen. 
Auch  ein  Teil  der  Maschinenindustrie  schlug  sich  auf  die 
schutzzöUnerische  Seite,  während  die  Weber  und  zum  Teil 
auch  die  Eisen  verarbeitenden  Industrien  am  Freihandel 
festhielten. 

Der  erste  Erfolg  der  Schutzzollbewegung  war  im  Juni 
1878  die  Einsetzung  von  Enqueten  zur  Feststellung  der  wirt- 

schaftlichen Lage   in   der  Baumwoll-  und  Eisenindustrie.    In 

*  Vgl.  Bd.  XVI  der  Verhandlungen  des  Vereins  für  Socialpolitik  am 
21.  und  22.  April  1879. 

*  Vgl.  darüber  Bücher  in  den  Verhandlungen  des  Vereins  för  Social- 
politik 1894.    Bd.  61,  'S.  148. 
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der  Eisenenquete  wurden  4Ö  Sachverständige,  rütmlich  vor- 
wiegend —  32  —  Hochofenbesitzer,  daneben  2  Bergbau- 

treibende, 2  Leiter  von  Eisenbahnverwaltungen ,  (i  Eiaen- 
händler  und  4  Landwirte  —  als  Verbraucher  —  vernommen. 
Pie  Vernehmungen  ergaben  seitens  der  Produzenten  Uber- 
.viegend  das  Verlangen  nach  Schutzzöllen, 

Es  folgte  die  Erklärung  der  '204  Reichstagsabgeordneten 
17.  Oktober  1878  zu  Ounaten  des  Schutzzolles,  Biamarcks 

Schreiben  an  die  Tarifkommission  des  Bundesrats  vom  15.  De- 
zember 1878,  die  Einbringung  des  Zolltarifentwurfes  im  Reichs- 

tag am  10.  April  1879  und  mittelst  eines  Btindnisses  zwischen 
schutzzöllnerischen  Industriellen  und  Landwirten  seine  An- 

nahme im  Hochsommer  18T(<  nach  heftigen  parlamentarischen 
Kämpfen.  Vom  I.  Juli  1879  ab  traten  die  neuen  Zölle  in 
Kraft,  für  Roheisen  genUlfa  der  Regierungsvorlage  ein  Zoll 
von  10  Mark  pro  Tonne.  Auf  dieser  Höhe  ist  er  bis  jetzt 
unverändert  geblieben,  und  auch  der  neue  Tarifentwurf  vom 
19.  November  190l  bringt  keine  Änderung. 

Der  im  Verhältnis  zu  andern  Ländern  wenig  gegliederte 
Tarif  von  1879  enthalt  unter  Position  ti  —  (ie  die  EisenzöUe 
in  38  statistischen  Nummern  des  Warenverzeichnisses  (227 — 
2ij5),  unter  Position  lö — 1.5  d  die  Zölle  auf  Maschinen  und 
Instrumente  in  12  Nummern. 

Bevor  man  die  ErschäJnungän  untersucht,  die  dem  Ver- 
langen nach  Schutzzöllen  zu  Grunde  lagen,  müssen  in  Ktlrze 

die  damaligen  Produktionsbedingungen  der  deutschtn  In- 
dustrie, auch  im  Vergleich  zu  denen  des  Auslandes,  geschildert 

werden.  — 

§  2.    ProdDktionäbedingnngen  und  wirtschaftliche  Lage  der 
deot  sehen  Eiseniiidnstrie  IS7!). 

Voraussetzung  einer  grofsen  Eisenindustrie  ist  das  Vor- 
kommen von  Erzen  oder  Kohlen.  Bei  den  hohen  Transport- 

kosten beider  Stoffe  infolge  ihres  niedrigen  specilischen  Wertes 
ist  die  Bildung  einer  Eisenindustrie,  die  Erze  und  Kohlen 
aas  der  Ferne  bezieht,  auf  die  Dauer  nicht  möglich,  Er- 
fabrungsgemAfs  kommen  die  Erze  leichter  zu  den  Kohlen, 
als  die  Kohlen  zu  den  Erzen. 

Auch  Deutschland  ist  reich  an  beiden  Mineralien.  Seine 
Kohlenproduktion  betrug  1877  48,3  Millionen  Tonnen  und 
stand  nur  hinter  England  und  Nordamerika  zurUck.  Die 
miiebtigflten  Kohlenlager  hnden  sich  an  der  Ruhr,  wo  vier 
Fünftel  aller  deutschen  Koks  hergestellt  werden,  ferner  in 
Oberschlesien  und  an  der  Saar,  gleichfalls  mit  grofaer  Koks- 
uroduktion.  Daneben  kommen  noch  in  Betracht  die  Kohlen- 

becken von  Aachen ,  femer  Wettin  und  Löbejun  im  Re- 
gier angsbezirk    Merseburg.     Zwickau     und    der    Plauensche 
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Qrund  in  Sachsen,  sowie  Stockheim  in  Oberfranken.  Die 
Braunkohlenlager  interessieren  hier  nicht.  Die  Verwendung 
von  Holzkohlen  war  schon  1879  unbedeutend. 

Die  berühmtesten  Erze  Deutschlands  waren  die  Sieger- 
länder,  die  das  beste  Material  für  den  Puddelprozefs  abgaben; 
es  sind  manganreiche,  fast  phosphorfreie  Spateisensteine  Ton 
sehr  hohem  Eisengehalt,  nicht  schwer  gewinnbar.  Schienen 
besitzt  Brauneiseuerze  in  grofser  Menge  und  von  mäfiugem 

Eisengehalt,  35 — 40  ̂ /o,  vor  allem  zum  PuddelprozefB  braodi- 
bar,  ferner  Thon-  und  vereinzelt  Magneteisensteine.  Ziemlich 
gering  war  damals  noch  die  Ausbeute  der  sehr  phosphor- 
haltigen  oolithischen  Brauneisensteine  des  Harzes.  In  Bayern, 
Thüringen  und  dem  Rheinland  findet  man  ebenfalls  Braun-, 
Spat-  und  Roteisensteine,  Rasenerze  schliefslich  in  den  ver- 

schiedensten Gebieten  Deutschlands.  Die  grölsten  Funde  aber 
weisen  Lothringen  und  das  zum  Zollverein  gehörige  Luxem- 

burg auf:  die  nicht  viel  eisen-,  aber  stark  phosphorhaltigen 
Minetteerze.  Wegen  dieses  hohen  Phosphorgehalts  waren  sie 
aber  vor  1879  nur  von  mäfsiger  Bedeutung. 

Weniger  günstig  ist  die  Lage  der  Kohlen-  und  Enbeig- 
werke  zu  einander.  Nur  in  Oberschlesien  und  an  der  Saar 
sind  die  Entfernungen  mäfsig;  dagegen  sind  das  Siegerland 
und  das  Ruhrgebiet  über  100  km,  die  Ruhrkohlen  und  die 
lothringischen  Erze  sogar  300 — 400  km  voneinander  getrennt 
Dabei  fehlt  es  an  durchweg  schiffbaren  Wasserwegen.  — 

Die  Produktion  von  Giefserei-Roheisen  war  in  Deatsch- 
land  schwach,  stand  weit  hinter  der  englischen  zurück  und  ge- 

nügte den  Ansprüchen  der  hochstehenden  deutschen  Oielsereien 
weder  an  Menge  noch  an  Beschaffenheit.  Dagegen  war  die 
Produktion  von  Puddelroheisen  sehr  entwickelt;  sie  hatte 
eine  auswärtige  Konkurrenz  seit  Zurückdrängung  der  belgi- 

schen kaum  zu  befürchten  und  erfreute  sich  sogar  einer 
mäfsigen  Ausfuhr.  In  diesen  Verhältnissen  hatte  seit  1861 
die  Erfindung  Bessemers  eine  vollständige  Revolution  hervor* 
gerufen.  Bessemer-Flufseisen  und  -Flufsstahl  begannen  auf 
fast  allen  Gebieten  das  Schweifseisen  zu  verdrängen ,  und 
auch  die  deutschen  Puddelwerke  mufsten  zum  Bessemer- 

verfahren übergehen. 
Hier  stellten  sich  ihnen  aber  Schwierigkeiten  entgegen: 

der  gröfste  Teil  der  deutschen  Erze,  auch  in  dem  neu  er- 
worbenen Lothringen,  liefs  sich  seines  starken  Phosphorgehaltes 

wegen  nicht  zur  Stahlbcreitung  gebrauchen.  Man  war  daher 
genötigt,  mit  hohen  Frachtkosten  spanische  und  Elbaer  Erze 
kommen  zu  lassen,  wodurch  sich  die  Flufseisenprodoktion 
wesentlich  verteuerte.  — 

Dies  hatte  solange  keine  schlimmen  Folgen,  als  die  Nach- 
frage sehr  grofs  und  demnach  die  Preise  sehr  hoch  waren; 

1873   kostete   die  Tonne  Roheisen  170  Mk.    Man  achtete  der 



hohen  Produkt! onskonten  nicht,  sondern  grilndete  zahlreiche 
AktiengeaelUchaften  und  baute  Hochofen  auf  Hochofen'.  Die 
Kapitalien  entlieh  man  sich  zu  immer  höheren  Zinsen,  und  die 
Betriebe  wurden  auf  eine  Nachfrage  wie  die  von  1^73  ein- 

gerichtet, ja  auf  eine  noch  weitere  Entwicklung. 
Infolge  der  Krise  sank  nun  seit  1874  die  Nachfrage  sehr 

stark,  und  es  trat  eine  schwere  Depression  ein;  dasBauwesen 
erlaliintc,  der  Eisenbahnbau  stocKte,  Der  Verbrauch  von 
Boheieen  pro  Kopf  der  Bevölkerung  betrug  im  Jahre  187^ 
71  kg,  dagegen  1874  —  1879  nur  50,6,  —  43,8,  —,41,1,  — 
38,5.  —  m,7,  —  34,3  kg'. 

Die  Produktion  aber  liefs  sich  nicht  dem  gesunkenen 
Bedarf  entsprecliend  einschränken,  und  so  bezahlte  man  im 
Durchchnitt  des  Jahres  1870  für  die  Tonne  Roheisen,  die  1873 
noch  170  Mk.  gekostet  hatte,  nur  etwa  50  Mk.  Es  herrachte 
eine  geftlhrliche  Überproduktion.  Dies  wurde  zwar  in  dem 

Bericht  der  Enquetokommission  (S.  2—4)  mit  dem  Hinweise 
darauf  beatritten,  dafs  die  deutsche  Produktion  den  VerbrAuch 
gar  nicht  überschritten  hätte.  Zum  Beweise  dessen  rechnete 
di.!  Kommission  die  that«ächliche  Produktionsmenge  aus  und 
stellte  ihr  den  Verbrauch,  zusammengesetzt  aus  Produktion 
plus  Einfuhr  minus  Ausfuhr,  gegenüber.  Aus  dieser  Rechnung 
kann  man  höchstens  folgern,  dafs  die  Hochofenwerke  keine 
nnverkauften  Beatflnde  auf  Lager  hatten,  Der  Begriff  der 

Überproduktion  ist  aber  der',  dafs  zwar  viel  mehr  hergestellt 
werden  konnte  nach  der  vorhandenen  Leistungsfähigkeit  der 
Betriebe,  aber  aus  Furcht,  nicht  verkaufen  zu  künnen,  that- 
Bächlich  weniger  produziert  wird.  Und  ein  solcher  Zustand 
lag  seit  1874  vor,  wie  folgende  Berechnung  zeigt: 

Die    deutschen     Hüttenwerke    stellten     1S73:    2174000  t 
Roheisen    her;    auf   eine    solche   Jahresleistung    mufsten    also 
auch    ihre  Betriebe    eingerichtet  sein.     Erzeugten  sie  weniger, 
■0  waren  die  Betriebe  nicht  voll  beschäftigt.   Nun  produzierten 

g^e  deutschen  Hochöfen  aber  in  den  Jahren: 
K  1874         1875         1870         1877         1878 

l^ütHJ  t:    185ti         1982         1802         1899        2119 
oJer  weniger  als  i.  J.  1873  in  1000  t; 

318  192  372  275  55 
oder  in  Prozenten  der  Jahresproduktion  von  1873: 

85  92  83  88      97"/«. 
Dabei  sind  etwaige  teclinische  Verbesserungen  in  den  Jahren 
1873 — 1878  ganz  unberilcksichtigt  geblieben, 

'  Kicb  T.  d.  Borgbt  im  Hanil  Wörterbuch  der  Suntswisse  ose  haften, 
Art.  Aktieogesellscbahen ,  wurden  bis  1870  in  der  Bergbau-  und  Hatten- 
tndiuirie  23,  1870—1880:  28  Aktiengesellschaften  gegründet.  — 
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Das  sind  die  typischen  Erscheinungen  der  Überproduktion. 
Wenn  die  Produzenten  dies  so  lebhaft  bestritten^  so  rührt  das 
wohl  daher,  dafs  man  fälschlicher  Weise  in  das  Wort  einen 
Vorwurf  hineinlegte. 

Sie  machte  sich  um  so  empfindlicher  bemerkbar,  als  der 
Betrieb  besonders  der  mit  hohem  Kapital  gegrtlndeten  und 
kostspielig  eingerichteten  Bessemerwerke  unbedingt  auf  starke 
Beschäftigung  und  gute  Preise  angewiesen  war. 

Geholfen  werden  konnte  nur  durch  eine  Einschränkung 
der  Produktion.  Das  aber  hätte  für  viele  Htlttenwerke  die 
Vernichtung  bedeutet;  denn  es  war  immer  noch  vorteilhafter, 
zu  niedrigen  Preisen  als  gar  nichts  zu  verkaufen.  — 

Zu  diesem  inländischen  Überangebot  kam  nun  aber  das 
Englands  hinzu.  Dort  lagen  die  Dinge  ähnlich,  höchstem 
insofern  etwas  besser,  als  die  Krise  die  unsoliden  Betriebe 
noch  energischer  beseitigt  hatte.  Die  Werke  waren  unbe- 

schäftigt und  versuchten,  dem  durch  Forcierung  des  Exports 
abzuhelfen.  Und  zwar  richtete  sich  der  Export  in  erster 
Linie  nach  dem  offenen  Markte  Deutschlands,  da  der  andere 
regelmäfsige  Abnehmer,  Nordamerika,  am  6.  Juni  1872  seinen 
Markt  gesperrt  hatte.  Die  Einfuhr  nach  Deutschland  ging 
nach  der  Krise  zwar  zurück,  aber  nicht  so  stark,  wie  es  dem 
verminderten  Bedarf  entsprochen  hätte. 

Der  überlegenen  Konkurrenz  Englands  wurde  von  den 
meisten  Industriellen  die  Hauptschuld,  wenn  nicht  die  alleinife^ 
an  dem  wirtschaftlichen  Niedergange  zugeschoben.  £^  hdffe 
daher  auch  nichts,  wenn  das  Inland  mit  seiner  Produktion 
Mafs  halte.     Diese  Behauptung  war  aber  übertrieben. 

Es  wurden  an  1000  t  Roheisen  eingeführt*: 
1873        1874        1875        1876        1877        1878 
743  549  625  584  541  485 

Sering  hat  nun  aber  meines  Erachtens  überzeugend  nach« 
gewiesen^,  dafs  diese  Ziffern  zu  hoch  sind,  weil  sie  einen 
grofsen  Teil  der  Durchfuhr  mit  enthalten,  die  seit  dem  Fort- 

fall des  Zolles  i.  J.  1873  nicht  mehr  genau  deklariert  wurde. 
Versucht  man  die  Durchfuhr  nach  dem  Verhältnis  früherer 

Jahre  auszuscheiden,  so  betrug  die  —  in  1000  t  — 
Einfuhr  zum     Ausfuhr    Mehreinfuhr    Produktion  Verhältnis  der 

Verbleib Produktion 
zur  Rinfohr 

1873 090 154 536 2174 2,9 

1874 383 76 307 1856 4,8 

1875 438 171 267 1982 4,5       . 
1876 413 149 264 1802 

4,4 
1877 380 219 

161 
1899 5,0 

1878 330 291 39 2119 

6,4 
^  Sering  a.  a.  0.  S.  164.    Die  Ziffern  weichen  von  den  in  der  Be- 

gründung zum  neuen  Zolltarif  gegebenen  unerheblich  ab. 
«  Ebenda  S.  164-167. 



engl.  =  "'» 
1875:     116         27,2 811      72.8 

1876:      94        24,7 287      76.» 

1877:    102         29.6 
243      70,4 

1878  i     102        30,S 285      69,7 

Die  in  der  letzten  Spalte  berechnete  Zahl  legt  klar,  um 
Iwie  vielmal  die  Produktion  gröfaer  ala  die  Einfuhr  iat.  — 

Nun  lagen  die  Verhältnisse  bei  Gieraereiroheisen  und 
Roheisen  für  schmiedbares  Eisen  ganz  verschieden.  Leider 
scheidet  die  Eintuhrslatistik  die  Roheisensorten  nicht.  Bis 
zum  Jahre  1882  findet  sich  aber  ein  gewisser  Ersatz  in  den 
Angaben  der  das  Eisen  verarbeitenden  Walzwerke,  ßiefsereien 
11.  a.  über  die  Herkunft  des  von  ihnen  verwandten  Materials'. 
Darnach  erkennt  man: 

1 .  In  Pud  de!  roh  eisen,  das  damals  noch  den  gröfsten  Teil  der 
deutschen  Produktion  ausmachte,  bestand  tiberhaupt  keine 
auswärtige  Konkurrenz,  Es  wurden  1878  verschmolzen: 
1  v!53<KK>  t  heimisches  und  34000  t  ausländisches  Hoheisen. 

2.  Vor  1870  wurde  etwa  dreiniat  so  viel  englisches  als 
deutsches  Giefserel-Roheisen  verarbeitet;  seit  1871  kamen  in 
I00<(  t  Qiefsereiroheisen  zur  Verwendung: 

1^          ileuttdieg  ̂ ^  "ft  engl.  =  "a 

^871:    "ve''  27,1  204        72.9 1B72:       93      22.4  323        77,6 
1873:     100      22,6  344        77,4 
1874:      115      27,2  308        72,8 

Die  Verwendung  fremden  Oiefsereiroheisens  hatte  1873 
ihren  Ilöhepunkt  erreicht,  liela  aber  bis  1878  aehr  nach.  Ee 
deckte  1878  einen  geringeren  Teil  des  deutschen  Bedarfs  als 
in  der  Zeit  des  früheren  Zollschutzes  bis  1870.  Die  Einfuhr 
von  Giefsereiroheisen  war  also  zwar  sehr  grofs,  aber  nicht 
BiArker  geworden;  sie  hatte  das  Wachstum  der  deutschen 
Produktion  kaum  aufgehalten,  war  aber  zur  Deckung  des 

■  Jiedarfs  noch  notwendig.  In  den  Bezirken  Lothringen,  Köln, 

'jachen  und  Oppeln  wurde  überwiegend  deutsches,  in  allen 
idern  Gebieten  mehr  englisches  Eisen  verarbeitet,  — 

Wie  viel  ausländisches  Bobeisen  zur  Herstellung  von 

Flufseiscn  und  Flul'astahl  verwandt  wurde,  lafat  sich  nur  Itlr 
die  Jahre  1877  und  1878  feststellen,  da  bis  dahin  nur  die 
Itohstahihlltten  Angaben  gemacht  hatten.  1877  kamen  I73UIXI  t, 
1878  IIUKMJ  t  zur  Verwendung.  Davon  ist  ein  Teil  schwe- 

disches Holzkohlenroheisen,  das  als  unentbehrlicher  Rohstoff 
fUr  die  Herstellung  besonders  harten  Stahls,  zu  Hufnägeln 
und  bestem  Gufastahl,  galt,  der  grölsere  Teil  dagegen 
englisches  Bessern erroh eisen.  Aber  dessen  Einfuhr  befand 
aich  im  Rückgang  und  machte  1878  nur  noch  wenig  über 
ein  Fünftel  des  gesamten  zur  Verwendung  kommenden  Eieena 

Cda  gleichzeitig  das  deutsche  Mate
rial  von  iGlOiAl  l  im  J. 

auf  39100t)  t  im  J.  1878  stieg. 

^ac
h 

<  Vgl-  Seriog  a.  a.  0.  S.  175. 
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Die  englische  Einfuhr  war  also  nicht  so  grofs,  dafa  man 
von  einer  Überflutung  des  deutschen  Marktes  aprechea 
konnte y  um  so  weniger ^  als  ihr  gröfster  Teil,  das  Oieberei- 
roheisen,  kein  neuer  Konkurrent  unserer  Hochöfen  war. 
Allerdings  war  der  Einflufs  des  englischen  Wettbewerbes  auf 
dem  deutschen  Eisenmarkt  wesentlich  gröfser,  als  der  that- 
sächliche  Import  andeutet.  Denn  schon  die  Möglichkeit  der 
Einfuhr  zu  niedrigeren  Preisen  vermag  die  Inlandspreise 
herabzudrücken ;  kostete  Roheisen  in  London  35  Mk.,  so  konnte 
man  auch  in  Deutschland  auf  die  Dauer  keinen  höheren 
Preis  frei  Verbrauchsort  nehmen,  als  35  Mk.  plus  Fracht 

Die  englischen  Preise  von  Giefsereirohcisen  bestimmten 
die  deutschen  nun  in  vollem  Mafse  auf  dem  norddeutschen 

Markte,  wohin  das  englische  Eisen  billiger  als  das  west- 
fälische und  schlesische  gebracht  werden  konnte,  besonden 

auch  in  Berlin.  Weniger  im  Suden  und  Südwesten  des 
Reiches,  da  hierhin  die  westfälischen  und  lothringischen  Hoch- 

öfen niedrigere  Frachtkosten  hatten.  In  Bessemerroheiaen 
war  der  Parallelismus  zwischen  deutschen  und  englischen 
Preisen  weniger  deutlich,  bei  Puddelroheisen  bestand  er 
gar  nicht. 

In  den  Jahren  1877  und  1878  standen  die  englischen 
Preise  niedriger  als  jemals  seit  1803.  Nach  einer  Steigerung 
auf  104  sh.  i.  J.  18/ -i  hatten  sie  1874  —  187G  noch  zwischen 
43  sh.  und  56  sh.  geschwankt,  1877  aber  fiel  der  Preis  auf 

37,3  sh.  und  erholte  sich  1878  nur  auf  31V^  sh.  *.  — 
Die  Fortdauer  derartig  ungünstiger  Zustände  brauchte 

man  zwar  nicht  zu  erwarten,  aber  aulserdcm  behaupteten  alle 
Fabrikanten  auf  das  lebhafteste,  die  englische  Hüttenindustrie 
sei  der  deutschen  überhaupt  durch  geringere  Produktions- 

kosten überlegen,  sowie  dauernd  auf  den  Export  zu  uns  ein- 
fi^erichtet.  Die  deutsche  Eisenindustrie  könne  die  englische 
Konkurrenz  daher  nur  bei  hohen  Preisen  aushalten  und  be- 

dürfe eines  kräftigen  Zollschutzes. 
Der  im  folgenden  versuchte  Vergleich  zwischen  Deutsch- 
land und  England  stützt  sich  im  wesentlichen  auf  die  E  i  sen- 

enquetc.  Ohne  den  nach  23  Jahren  allmählich  verblafsten 
Streit  über  die  Zuverlässigkeit  ihrer  Angaben  und  der  daraus 
von  der  Kommission  gezogenen  Schlüsse  wieder  aufzunehmen, 
kann  man  doch  soviel  sagen,  dafs  derartige  Vergleiche  nie 
von  zweifelloser  Zuverlässigkeit  sind.  Ist  es  schon  schwer, 
die  lu'imischen  Produktionskosten  mit  Rücksicht  auf  die 
zahlreichen  dabei  in  Betracht  kommenden  Faktoren  als 

Materialkosten,  Löhne,  Anlagekapital  genau  zu  berechnen,  so 
gilt  dies  erst  recht  für  das  Ausland.  Mit  diesem  Vorbehalt 
kann    man    aus  der  Enquete    doch    den  Schlufs    ziehen  ̂     dafs 

^   Nach    den    Preisnotiorun^en   des    £iscnhändlei*$   Elkan  in  Hamburg 
(Stahl  und  Eisen  ISSÖ,  S.  104  fg.). 



Englands  HUtteniuduätrie  der  deutschen  tiberlegen  war  und 
zwar  in  folgenden  fünf  Punkten: 

"  '  Enj^sDd  bezog  seine  Erze  ftir  den  Bessern erprozefs 
'tut  geringeren  Kosten,  Ein  grofaer  Teil  der  englischen  Erze ,fcr»r  jibosphorfrei  und  daher  zur  Darstellung  von  Flufeeisen 
brauchbar.  Vor  allem  aber  stellte  sich  für  England  der  Be- 

zug simniaclier  und  Elbaer  Erze  wesentlich  billiger  als  fUr 
un».  Einmal  liegen  die  englischen  Hochöfen  ganz  in  der 
Kähe  des  Meeres;  aufserdem  ist  die  Entfernung  von  Spanien 
nach  England  geringer,  und  die  Schiffefrachten  waren  niedriger. 
Infolgedessen  erhielt  England  die  für  eine  Tonne  Roheisen 

erforderlichen  Eisenerze  aus  Spanien  (Bilbao)  um  etwa  l'.'Mk, 
billiger  als  die  deutschen  Huttetiwerke,  Dies  bedeutete  aber 
—  besonders  bei  dem  niedrigen  Stand  der  Eisenpreise  —  eine 
ganz  wesentliche  Differenz'. 

2.  Die  in  England  selbst  gefundenen  Erze  und  Kohlen 
liegen  dichter  susammen  als  bei  uns.  In  Cleveland  tindet 
man  Erze  und  Kohlen  hUutig  in  demselben  Bergwerk.  Soweit 
aber  für  England  Entfernungen  in  Betracht  kamen,  waren  die 
Frachtsätze  zum  mindesten  nicht  höher,  zum  Teil  sogar 

niedriger  als  die  deutschen*. 
a.  Auf  dem  Wasserwege  lieferte  England  über  die  Nord- 

wie  Ostseehafen  den  norddeutschen  Oiefserelen  das  Eisen 

billiger,  als  es  Oberschlesien  oder  Westfalen  konnten,  um  so 
mehr,  als  die  deutschen  Wasserstrafsen  unzureichend  und  die 

Frachtkosten  hohe  waren.  Selbst  nach  dem  Hauptabsalz- 
punkt  Berlin  war  für  England  der  Transport  nicht  teuerer 
als  für  Schlesien  °. 

Diesem  besonders  schwer  empfundenen  Nachteil  konnte 
man  durch  Zölle  oder  durch  eine  Erleichterung  des  deutschen 

RLbsatzea ,  also  Frachtverbilligung .  begegnen.  Die  letztere 
letbode  war  aber  aus  finanziellen  Grlinden,  die  ja  bei  der 
B79er  Zollreform  —  wenigstens  für  die  Kegierung  —  die 
tauptrolle  spielten,  undurchführbar, 

4.    England    besafs   —   und   zwar  ebenfalls   besonders   in 
Giftfserei  roh  eisen    —    eine    seit    Generationen     ununterbrochen 

_Üilltigo,     gut    geschulte    Arbeiterbevölkerung;    die    Tages- 
Istung  des   englischen   Arbeiters   war   wesentlich  gröfser  als 

Deutschland    und   überwog  den   Mehraufwand   an   Löhnen 

Aber   auch    im  Besaemerprozefs  hatten  die  englischen 
Lrbeiter  schon  eine  längere  Schulung  durchgemacht,  während 

•  Puddelprozefs ,    in    dem    die    deutschen    Arbeiter    hervor- 
^ten,  an  Bedeutung  immer  mehr  abnahm. 

•  KonHniisionslKTicbl  S.  15:  Ver 
*  KommitsioD^berirht  S.  15 
■  EbfniU  ̂ .  14. 
'  Ebenda  S.  !■>. 
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5.  Zu  diesen  speciellen  Gründen  kam  nun  noch  dne 
Reihe  mehr  allgemeiner  Natur  hinzu: 

Englands  Eisenindustrie  besafs  seit  Jahrsehnten  einen 
Weltruf,  man  hielt  allgemein  englisches  Eisen  fUr  besseri  und 
dieses  Vorurteil  bestand  auch  in  weiten  Kreisen  Deutschlands. 
Besonders  zum  Qiefsen,  aber  auch  für  Stahl  und  Dnht, 
gab  man  dem  englischen  Eisen  den  Vorzug.  Femer  war 
England  ein  hochentwickelter  Industrie-  und  Handelsstaat 
und  erfreute  sich  aller  Vorteile  desselben :  gröfserer  Reichtum  an 
Kapitalien,  stärkere  Organisation  des  Kredites,  lebhafterer  Ver- 

kehr und  weitverzweigte  Absatzbeziehungen.  Sie  wurden  durch 
die  mächtige  Handelsflotte  und  den  grofsen  Schiffbau  unterstütit 

Bestritten  wurde  Englands  Überlegenheit  in  der  Technik; 
für  den  Puddel-  und  wohl  auch  den  Bessemerbetrieb  mit 
Recht.  Dagegen  war  es ,  wie  von  vielen  Seiten  *  versichert 
wurde,  bei  uns  noch  unmöglich,  ein  so  gleichmälsigea  Oiefserei- 
roheisen  zu  erblasen  wie  in  England. 

Zu  Ungunsten  Englands  fielen  in  die  Wagsehale  nur  die 
höheren  Abgaben  der  Bergwerksbesitzer  an  die  Gmndeigeih 
tümer,  vielfach  noch  20  ̂ /o  vom  Werte  deß  gewonnenen  Enei. 
Doch  erwartete  man  eine  Verminderung  der  Abgaben*.  — 

Der  Bericht  der  Enquetekommission  fafst  die  Angaben 
über  die  Differenz  zwischen  deutschen  und  englischen  fto- 
duktionskosten  zusammen^.  Darnach  kostete  die  H»- 
stellung  von 

in 

Westfalen 
Schlesien 
Lothringen 

Bessemerroheisen 

Mark 
61—70 
72-80 

Puddelroheisen 
ordinärem-  Oualitäts- Mark 

45           52-61 
41—54           52 
34-:38           — 

Giefsereiroheisen 
• 

Mark 
59—64 
54-60 
42-43 

England 

Dazu  Belgien 

53—58 86—38 

32    39 

f86— 38 
(42-45  (schottiadMi) 38,4 

Die  Herstellung  von  gutem  Giefsereiroheisen  war  also  in 
England  um  10 — 15  Mk. ,  die  des  ordinären  um  fast  20  ML 
billiger  als  in  Westfalen  und  Schlesien,  um  etwa  5  Mk. 
billiger  als  in  Lothringen.  In  Bessemerroheisen  war  Englands 
Vorsprung  gegen  Westfalen  8  Mk. ,  gegen  Schlesien  20  ML; 
hier  war  aber  der  Bessemerprozefs  noch  unentwickelt 

Die  Angaben  für  Puddelroheisen  sind  nur  der  VoB- 
ötändigkeit  wegen  mit  gegeben.  Obgleich  die  Kosten  seiner 
Gewinnung  darnach  in  Deutschland  wesentlich  höher  waren, 
hatte    es    doch    eine   fremde  Konkurrenz    nicht    zu   bestehen. 

^  Vgl.  Soring  a.  a.  0.  S.  178  tk. 
'^  Koinmissionsbt'richt  S.  19,  20.    Vernehmungen  S.  281. ^  Kommissionsbericbt  S.  12—18. 



Die»  läfet  darauf  schüefnen,  dafa  auch  in  den  anderen  Sorten 
die  Konkurrenz  so  schlimm  sieht  Bein  konnte.  — 

Ein  von  der  En*|uetekommission  angestellter  Vergleich 
mit  den  Verkaufspreisen  zeigte,  dafa  ein  wirklicher  Gewinn 
eigentlich  nirgends  erzielt  wurde;  bei  westfälischem  Bessern er- 
roheisen  überschritten  die  Herstellungskosten  sogar  die  Ver- 

kaufspreise '.     Diese  waren  für 
BesGemerroh  eisen  Puddel  roh  eisen  Giersereirofa  eisen 

in  ordiniirem-  tjuulitäts- 
Mark  Mark  Mark 

Westfalen  63—69  45  54-60  58-S5 
Schlesien  —  —  53  56 
Lotfaringea  —  35—38  —  42—49 

Nur  die  bayerische  Maximilianshiitte  berechnete  für 
ßesscmerroheisen  (53  Mk.  Selbstkosten  und  70  —  72  Mk.  als 
Verkaufspreis.  — 

Auch  auf  die  Konkurrenz  Belgiens  wurde  der  Preisdruck 
zurlkckgefllhrl.  In  Wahrlieit  war  sie  aber  auf  dem  Roheisen- 
narkt  sehr  gering.  Denn  der  gröfste  Teil  der  aus  Belgien 
deklarierten  Einfuhr  war  nur  belgische  Durchfuhr  und  in 
Wirklichkeit  englisches  Eisen.  Der  eigentliche  Import,  den 
man  aus  den  belgischen  AiisfuhrzifTern  erkennen  kann,  wuchs 
nicht*.  —  Die  Einfuhr  aus  Frankreich  war  mit  90*X)  t  un- 

bedeutend und  geringer  als  der  Export  dortbin;  man  be- 
fürchtete allerdings  ein  Anwachsen  des  Imports,  wenn  die 

h'ihen  Preise  in  Frankreich  sänken.  Man  nahm  die  fran- 
Eßsischen  Produktionskosten  als  den  deutschen  gleich  an.  — 

Der  Einfuhr  stand  ein  ziemlich  erheblicher  Export  gegen- 
über, immerhin  ein  Beweis  für  die  Leistungsföhigkeit  der 

deutschen  Eisenindustrie.  Zwar  wurde  von  den  Befürwortern 
des  Zolles  ausgeführt,  es  handle  sich  nur  um  eine  Notausfuhr, 
infolge  der  Bedrängnis  durch  die  fremde  Konkurrenz  auf 
dem  heimischen  Markte.  Wenn  aber  die  Industrie  schon  auf 
dem  heimischen  Markte  nicht  konkurrieren  kann,  so  kann  sie 
es  erst  recht  nicht  auf  dem  fremden,  soweit  ihr  Absatz  dort- 

bin nicht  etwa  geographisch  oder  handelspolitisch  begünstigt 
ist.  Dies  war  aber  England  gegenüber  damals  nirgends  der 
Fall;  nur  Oberschlesien  hatte  zum  Export  nach  manchen 
Teilen  Rufslanda  einen  Vorsprung.  Die  Ausfuhr  geschah  also 
zwar  2u  niedrigen  Preisen  und  wurde  mehr  als  in  normalen 
Zeiten  forciert,  aber  dieses  hatte  seine  Ursache  in  erster  Linio 

wieder  in  dem  dargelegten  Mifsverh&ltnis  zwischen 
Bedarf  und  Produktion*.  — 

Aus    den    angeführten    Daten    und   Mitteilungen 

'  KommisGioiubericIit  S.  13—18. 
*  Sering  a.  a.  0.  S.  177.  178. 
*  KommisBioDsbericht  S.  IH. 
*  Vgl.  Sering  a.  ii.  0.  S.  228  fg. 

deutschem  ^| 

3n    erkennt  ^H 
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man  demnach  als  Qründo  für  die  schlechte  Lage  der  Hütten- 
industrie : 

Die  deutschen  Hochöfen,  die  Puddelroheisen  herstellten, 
litten  nicht  unter  ausländischer  Konkurrenz,  wohl  aber  unter 
Überproduktion  und  der  Verdrängung  durch  Flufseisen;  die 
deutschen  Hochöfen,  die  Bessemerrolieisen  herstellten ,  unter 
der  herrschenden  Überproduktion,  verschärft  durch  besonders 
hohe  Produktionskosten.  Hinzu  trat  die  englische  Konkurrenz, 
die  zwar  an  sich  nicht  umfangreich  war,  aber  bei  den 
niedrigen  Preisen  schärfer  als  zu  normalen  Zeiten  wirkte. 
Sie  war  im  wesentlichen  durch  die  geringeren  Beschaffungs- 

kosten phosphorfreier  Erze  bedingt. 
Die  Giefsereiroheisen  produzierenden  Hochöfen  hatten 

sowohl  unter  der  mangelnden  deutschen  Nachfrage  als  auch 
unter  der  englischen  Konkurrenz  zu  leiden.  Diese  war  völlig 
mafsgebend  bei  Giefsereiroheisen  in  Norddeutschland,  hatte 
einen  geringen  Einflufs  auf  Flufsroheisen  und  -Stahl  und 
keinen  direkten  auf  Puddelroheisen.  — 

Während  der  Centralverband  anfangs  noch  einen  Zoll 
von  ()  Mark  vorgeschlagen  hatte,  hielt  man  schliefslich  einen 
l()-Markzoll  zum  Schutz  gegen  die  englische  Konkurrenz  für 
notwendig.  Die  Motive  der  schutzzöllnerischen  Mehrheit,  wie 
sie  insbesondere  in  der  Reichstagsrede  des  Abg.  Stumm  am 

h).  Mai  1S79  zur  Sprache  kamen  *,  waren  etwa  folgende: 
Die  Enquete  habe  bewiesen,  dafs  die  deutschen  Hoch- 

öfen dem  Untergange  verfallen  wären,  wenn  die  beständig 
wachsende  englische  Konkurrenz  nicht  femgehalten  würde. 
Das  englische  Giefsereiroheisen  sei  und  bleibe  dem  deutschen 
überlegen.  Das  vorzügliche  deutsche  Puddeleisen  sehe  seiner 
völligen  Verdrängung  durch  das  Flufseisen  entgegen;  jetii 
habe  gar  Thomas  gezeigt,  dafs  man  phosphorhaltige  Eisenene 

unter  p2*^o  Phosphor  zur  Flufseisenproduktion  verwenden 
könne;  damit  seien  die  lothringischen  Erze,  die  über  1,7 •/# 
Phosphor  enthielten,  noch  nicht  brauchbar,  wohl  aber  die 
Olevelanderze,  und  so  würde  das  englische  Eisen  auch  den 
deutschen  Markt  für  schmiedbares  Roheisen  erobern,  wie  es 
den  für  Giefsereiroheisen  schon  erobert  hätte.  In  Flufseisen 
würden  wir  nicht  konkurrieren  können;  es  müsse  daher 
einesteils  den  Puddel werken  ermöglicht  werden,  unter  hohen 
Preisen  bei  diesem  Verfahren  zu  bleiben;  ferner  sollte  ihnen 
zur  Entschädigung  für  ihre  unausbleiblichen  Verluste  bei  der 
Herstellung  schmiedbaren  Eisens  ganz  fest  der  Absatz  von 
Gielsereiroheisen  gewonnen  und  gesichert  werden.  Der  Zoll 
müsse    den    Unterschied   zwischen    englischen   und  deatscfaen 

*  Ähnli«  b  aiifsorteii  sieb  die  Al>geonlDeten  Rentzsoh  am  15.  Msi  und 
liri'jer  am  1»'».  Mai  1^T>  i*2.  Losung).  —  Vgl.  auch  die  Eingabe  des  Ver- 
ImiuIos  deutscher  Kisen-  und  Stablindustrieller.     Anfang  Febmar  1879. 



Produktionskosten  ausgleichen.  —  Neben  den  wirtschaftlichen 
—..wurden  vereinzelt  auch  politische  Gesichtspunkte  geltend  ge- 
■ipiscbt:  Es  erhöbe  Deutschlands  Unabhängigkeit,  weun  es 
^ptincn  Bedarf  an  Eisen  ganz  im  Inlando  decken  künne. 
^  Der  Zoll  von  U)  Mark  war  höher  aU  der  seit  1868  be- 

stehende. Der  Ziffer  nach  entsprach  er  dem  von  18(55— I8»i8; 
in   Wirklichkeit  war  er  wesentlich   höher,    da    der   Koheisen- 
fireis  inzwischen  sehr  gesunken  war^  Bei  dem  durchschnitt- 
ichen  Preisstand  der  Jahre  1877 — I87t'  bedeutete  er  für 
Qualitäts-Qiefsereiroheisen  einen  VVerlzuschlag  von  fast  20  "o, 
für  ordinülres  Giefsereiroheisen  von  25"o,  für  Bessenierroh- 
eisen  von  15 "/u.  Er  würde,  wäre  er  voll  zur  Wirkung  ge- 

kommen, die  Differenz  der  Selbstkosten  zwischen  englischem 
und  deutschem  guten  Giefsereiroheisen  ganz,  zwischen  dem 
ordinären  nicht  ganz,  zwischen  dem  Bessemerroheisen  mehr 

_^  völlig  ausgeglichen  haben. 

Einfahr,  Ansfnhr  und  Prodnktiou  vou  Roheisen 
1879-1900. 

Grundlegend  für  die  Entwicklung  der  Eisenindustrie  in 
letzten  zwei  Jahrzehnten  ist  das  beständige  Anwachsen 

(  Eisenverbrauchs.  Immer  mehr  Gegenstände  werden  aus 
KD  angefertigt,  iramer  neue  Länder  werden  der  Kultur 

1  damit  dem  Eisen  erschlossen:  die  Länge  der  Eiaenbahn- 
ibienen  hat  sich  seit  I8T8  verdreifacht.  Die  Welt  wird 
iBmer  eiserner. 

Mit  der  Steigerung  des  Bedarfs  Hand  in  Hand  gehend, 
iils  sie  veranlassend,  teils  durch  sie  veranlafst,  ist  auch  die 

■duktion  enorm  gewachsen,  von  18  auf  40  Mill.  Tonnen 
zwischen  1878  und  1900.  Mehr  und  mehr  konzentriert  sie 

sich  auf  die  drei  Länder  England,  Deutschland  und  die  Ver- 
einigten Staaten  von  Amerika;  erst  in  weitem  Abstand 

folgen  dann  Prankreich ,  Österreich ,  Belgien ,  Rufsland, 
Schweden,  Spanien  und  mit  geringen  Mengen  Italien,  Canada 
und  Japan.  Neben  Nordamerika  hat  an  der  grofsen  Ent- 

wicklung Deutschland  den  lebhaftesten  Anteil  genommen; 

'irioe  Produktion  stieg  zwischen  1878  und  UtOO  von  2  1480013  t 
f  8430000  t,  und  reduziert  man  —  nach  der  bekannten 

letbode  unter  Hinzufügung  von  ein  Drittel  —  die  Eiaen- 
ibrikate  auf  Roheisen,  so  betrug  die  Eisenauefuhr  1890: 

1228 IHIU  t  gegenüber  1275000  t  i.  J.  1878.  Der  heimische 
verbrauch  stieg  von  37,2  kg  i.  J.  1878  auf  81,7  kg  i.  J. 

11890  and  128  kg  189C|'  pro  Kopf  der  Bevölkerung. 
Die  Entwicklung  des  Aufsenhandels   und  der  Produktion 
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stellt  die  Tabelle  I  dar^  in  Spalte  5  ist  der  Verbrauch  an- 
gegeben, in  Spalte  (J  der  Anteil  des  Imports  am  Verbrauch.  — 

Die  Einfuhr  zunächst  weist  im  Jahre  1880  gegenttber 
1878  einen  erheblichen  Rückgang  auf,  um  98000  t  Das 
Jahr  1879  kann  zur  Vergleichun^  nicht  herangezogen  werden, 
da  der  Zoll  erst  seit  dem  1.  Juli  1879  erhoben  wurde.  Der 
Import  bleibt  allerdings  nicht  so  niedrig,  steigt  vidmehr 
i.  J.  1882  wieder  beinahe  auf  die  Höhe  des  Jahres  1878. 

Seit  dieser  Zeit  ist  ein  dauernder  Zusammenhang  zwischen 
wirtschaftlichem  Aufschwung  und  Anwachsen  der  Einfuhr  sa 
konstatieren ;  dagegen  sinkt  die  Einfuhr  in  Depressionsjahren. 
Die  Jahre  1^81  — 1883  brachten  wenigstens  eine  vorüber^ 
gehende  Besserung  der  seit  sieben  Jahren  bestehenden,  wirt- 

schaftlichen Notlage:  die  Einfuhr  steigt  auf  283000  t;  sinkt 
aber  in  den  ungunstigen  Jahren  bis  1886  wieder  auf  165  000  t 
1890  erhebt  sie  sich  auf  385000  t,  um  nach  der  Ejrise  von 
1890  wieder  bis  auf  188000  t  i.  J.  1895  herabzugehen.  Die 
glänzenden  Jahre  1890 — 1900  lassen  den  Import  bis  auf 
727  000  t  anwachsen,  was  dem  des  Jahres  1873  fast  gleich- 
kommt.  Sie  ist  veranlafst  durch  den  das  Angebot  weit  über- 

steigenden Bedarf.  In  der  Krise  des  letzten  Jahres  endlich 
ist  auch  die  Einfuhr  wieder  sehr  herabgegangen. 

Die  Einfuhr  besteht  seit  etwa  1883  fast  ausscUiefslich 
aus  Qiefsereiroheisen.  Die  Verwendung  desselben  nahm  nicht 
ab ;  gegenüber  235  000  t  i.  J.  1873  betrug  sie  in  1000  t 

.      ,  ,  1879        1880        1881         1882 
im  Jahre         ̂ 45  235  224  241 

Dagegen  war  zu  derselben  Zeit,  der  eines  wirtschaftlichen 
Aufschwungs,  das  ausländische  Flufsroheisen  auf  112000  t 
zurückgegangen. 

Eine  zahlenmäfsige  Scheidung  der  Roheisensorten  ist 
seitdem  nicht  mehr  möglich,  da  die  Angaben  der  Giefsereien 
und  Walzwerke  über  das  von  ihnen  verarbeitete  Roheisen 
aufhören,  und  ein  Ersatz  dafUr  fehlt  Es  ist  aber  ziemlich 
sicher,  dafs  seit  etwa  1883  oder  1884  englisches  Bessemer- 

roheisen fast  gar  nicht  mehr  auf  den  deutschen  Markt  ge- 
kommen ist.  Preisnotierungen  finden  nur  für  Giefereiroheisen 

statt,  kein  Interessentenverband,  keine  Handelskammer  berichtet 
über  englischen  Import  von  Flufsroheisen.  Überdies  bestätigt 
ieder  Eisenhändler,  dafs  aus  England,  aufser  etwa  in  den 
letzten  Jalircn,  fast  nur  Giefsereiroheisen  importiert  wird. 
Während  also  die  Einfuhr  des  letzteren  nach  dem  ZoUgesets 
kaum  abnahm,  sank  die  Verwendung  englischen  Bessemer- 

roheisens rasch  und  blieb  seitdem  ganz  gering. 
Auch  die  seit  1807  aus  Nordamerika  eingeführten  ge- 

ringen Eisenmengen  dienen  gröfstenteils  zum  Guis;  sie  stiegen 
1900  bis  auf  :U(MH)  t,   sind  aber  1901  schon  wieder  erhebfich 
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Rest     der    Einfuhr     entfHlll     auf zurückgegangen.  —  Dei 
^gchweden  (vgl.  g  4).  — 
^B  Das  entgegengesetzte  Bild  zeigt  sich  bei  der  Ausfuhr: 
Hpb  ist  achwach  in  Zeiten  lebhaften  Aufschwungs,  stärker, 
^Hrenn  auch  nicht  grofa,  hei  einer  Depression.  So  übertraf  sie 

in  den  Zeiten  gröfster  Notlage,  1886  und  1887,  die  Einfuhr 
ganz  erheblich  und  rückte  aucli  1804/05  nah  an  die  Einfuhr- 
suninie  heran.  Im  ganzen  ist  die  Tendenz  absteigend,  was 
aus  dem  wachsenden  Bedarf  Deutschlands,  sowie  aus  dem 
zeitweihgcn  Verlust  des  nordamerikanischen  Absatzgebietes 
filr  das  beste  Siegerländer  Spiegeleisen  zu  erklären  ist  Die 
Ausfuhr  richtete  sich  die  80er  Jahre  hindurch  ebendorthin, 
in  den  letzten  Jahren  hauptsächlich  nach  Belgien,  Frankreich, 
Österreich,  auch  nach  Rufsland  und  der  Schweiz.  Schon  seit 
1888  hat  sie  2f>i>(H>i)  t  nicht  überstiegen;  doch  ist  in  den 
nächsten  Jahren  eine  Zunahme  müglich.  Falls  nämlich,  wie 
es  den  Anschein  gewinnt,  unsere  Roheisenproduktion  seit  1890 
über  den  Inlandsbedarf  normaler  Zeiten  gestiegen  ist,  so 
kflanten  sich  die  Hüttenwerke  während  schlechter  Jahre  zu 

einer  Forcierung  des  Exports  genötigt  sehen.  Im  ganzen 
«her  exportiert  Deutschland  entschieden  Eisen  nicht  roh, 
sondern  zu  Fabrikaten  und  Waren  verarbeitet. 

Aus  der  Handelsstattstik  ergiebt  sich  demnach,  dafa 
Deutschland  seinen  Bedarf  an  Roheisen  für  schmiedbares 

Eisen,  sowohl  Flufa-  als  Puddelroheisen,  Tollauf  zu  decken 
im  Stande  ist.  Ja  sogar  einen  Überachuis  unter  Umständen 
abgeben  kann,  dafs  dagegen  die  Produktion  von  Giefserei- 
roheisen  den  Bedarf  annähernd  nur  in  Zeiten  mäfsiger  Nach- 

frage, aber  nicht  in  Zeiten  wirtschaftlichen  Aufschwungs  be- 
lli friedigt.  Deutschland  ist  insofern  also,  wie  vor  1879,  ein  Roh- 

kiben  importierendes  Land. 

f^  Allerdings  aber  spielt  das  importierte  Roheisen  eine 
'  weaeotlich  geringere  Rolle  als  1878;  denn,  während  die  Ein- 

fuhr bis  180U  überhaupt  nicht  und  seitden  nur  vorübergehend 

gestiegen  ist,  hat  die  Produktion  das  vieri'ache  ihres  da- maligen Standes  erreicht.  Das  fremde  Roheisen  deckte  1878 
noch  über  20*/«  des  deutschen  Bedarfs,  im  Jahrzehnt  bis  1890 
durchschnittlich  T^o  und   seitdem  etwa  5°ia. 

Die  Produktion  Deutschlands  stieg  nämhch  von  2  148UUU  t 
V  J.  1878  auf  —  in  1000  t  Roheisen 

1883         1888         1893         1898         1900 
3470         4337        4980         7313        8436 

r  setzt   man   die   Produktion   des   Jalu^s  1878  gleich  1'», 

102  202  232  340  393  "o». 

Reicbsamlä  des  Innern  halte    ISST   die 
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Den  grOtsten  Anteil  an  dieser  Entwicklung  hat  das  FIuGnoh- 
eisen.    Es  betrug  nämlich  die  Produktion  in  1000  t  von 

Puddelroheisen 
1 

Giefserciroheisen Flufsroheiien 

1878 ;      1549  =  72,1^/0 112=   5,2»/o 448  «  20,9o;o 1883 .     2002  —  57,90/0 380  =  10,90/0 
1072  =  30,90'o 1888 '     1898  =  43,7  <>/o 628=14,50/0 1795  «=41.10*^ 1893 1     1370  =  27,50/0 774  =  15,50/0 2832  «  56,8«/o 1898 ,      1173=16,3% 1278  =  17,20/0 4850— ei6,4o/o 1900 :      1613  =  19,10/0 1488-17,80/0 5322  —  63,10/0 Zunahme 

1878—1900 
64 1376 4874 

Die  Prozentziffern  geben  den  Anteil  jeder  Eisensorte  an 
der  gesamten  deutschen  Produktion  in  jedem  Jahre  an.  Die 
unbedeutenden  Quantitäten  Bruch-  und  Wascheisen,  die  noch 
hinzukommen^  sind  nicht  mit  aufgeführt^. 

Darnach  hat  sich  die  Produktion  von  Giefsereiroh- 
eisen  ständig  vergröfsert,  —  hauptsächlich  in  Westfalen, 
Schlesien,  Lothringen  und  dem  Harz.  Die  Technik  ist  ver- 
Yollkommnety    aber    nicht    grundlegend    umgestaltet    worden 
(vgl.  §  6). 

Dagegen  ist  bei  der  Herstellung  schmiedbaren  Eisern 
seit  1878  eine  völlige  Revolution  erfolgt  Die  Tabelle  beweist 
die  von  Jahr  zu  Jahr  abnehmende  Bedeutung  des  Puddel- 
Prozesses.  Seit  1883  geht  die  Produktion  von  Puddelroh- eisen ununterbrochen  zurück  und  erreicht  1898  ihren  Tiefstand. 
Die  Steigerung  der  Produktion  in  den  Jahren  1899  und  1900 
ist  durch  die  stürmische  Nachfrage  veranlagt  und  nur  vor- 

übergehender Natur.  —  Am  raschsten  wurde  das  Schweifseisen 
bei  der  Schienenerzeugung  verdrängt,  sodann  bei  Draht 
Länger  widerstand  es  bei  der  Verwendung  flir  den  Brücken- 

bau, für  Dampfkessel  und  Schiffsbleche,  wo  Flufseisen  lange 
für  zu  hart,  spröde  und  nicht  genügend  widerstandsfähig  galt 
In  Weifsblech  giebt  es  eine  leistungsfähige  deutsche  Industrie 
überhaupt  erst  seit  der  Anwendung  des  Flufseisens.  Von 
grofser  Bedeutung  blieb  der  Puddelprozefs  noch  fUr  die 
Fabrikation  von  Handclseisen ,  da  jetzt  noch  viele  Schmiede 
daran  festhalten,  nur  Schweifseisen  zu  verarbeiten ,  und  fbr 
Röhren. 

Aus  Schweifseisen  wurden  1899  in  1000  t  hergestellt: 
Schienen     Draht    Bleche     Weifsblech    Handelseisen     Röhren 
10  33  (37  —  903  62 

dagegen  aus  Flufseisen: 

792  480       773,5  34  2122  31" 

deutsche   Hochofenproduktion    einen    Wert  von    327  Mill.,   die   der   Hallh 
fabrikate  —  Rohscbienon  und  Ingots  —  einen  solchen  von  443  Mill.  Mark. 

1  Jahrbuch  des  OBA-Bezirks  Dortmund  1900/1901,  S.  590. 
^  Diese  Ziffer  ist  sicher  zu  niedrig. 



Im  ̂ nzon  wurden  187^!  auti  Scliweifaeisen  etwa  vier 
Ftinftel,  I8ÜÖ  nur  noch  ein  Plinflel  aller  Fabrikate  hergeatellt. 
Gewisse  VontUge  werden  ihm  auch  jebit  noch  zuerkannt:  es 
gilt  als  betionilers  leicht  dehnbar  und  schweifübar ;  seine 
Festigkeit  ist  zwar  geringer,  aber  gleichmHlsiger. 

iSehr  verbreitet  ist  der  Puddelprozefs  nur  noch  im  Sieger- 
land,  wo  ei-  sich  wegen  dea  hoben  Eisen-  und  geringen 
ächlackengehaltes  der  Erze  lohnt,  und  in  Oberachlesien.  Die 
scblesischen  Kohlen  eignen  sich  sehr  gut  für  den  Puddel-, 
(Uigegen  nur  schlecht  fllr  den  Flufsprozefa,  weil  sie  nicht 
tragfähig  sind.  Daneben  haben  die  niedrigen  Löhne  und  dio 
Absatz  Verhältnisse  den  Puddelprozefs  in  Schlesien  aufrecht 
erhalten;  viel  mehr  als  im  Westen  wird  dort  das  Eisen 
an  die  Dorfschmiede  verkauft,  und  diese  verlangen  noch  immer 
zumeist  Schweifsoisen. 

Die  geschilderte  Entwicklung  hat  Schlesiens  Bedeutung 
innerhalb  der  deutschen  Hüttenindustrie  kaum  Eintrag  getan. 

E»  wurden  1878  etwa  Il"'o,  jetzt  lU"o  des  deutsehen  Roh- 
eisens in  Schlesien  erblasen.  Dagegen  ist  das  Siegerland  durcii 

die  Verbilligung  dos  Eisens  empfindlich  geschildigt  worden. 
An  Stelle  des  Puddelbetrieoes  tritt  mehr  und  mehr  der 

basische  Prozefs. 
Der  entscheidende  Schritt  zu  dem  enormen  Wachstum 

d«r  deutschcQ  Flufseiaen-  und  damit  überhaupt  Hüttenindustrie 
geschab  durch  die  Einführung  der  1878  gemachten  Erfin- 
rtang  <I es  Engländers  Thomas  (f  1884).  Thomas  — und 
Oilchrist  —  gelang  es,  den  Phosphor,  der  das  Eisen 
kaltbrUchig  und  »o  die  Flufseisenerzeugung  im  Bessemer- 
prozeb  unmöglich  gemacht  hatte,  dadurch  zu  entfernen,  dafs 
«r  die  Converterwand  mit  Dolomit  ausfütterte  und  Kalk  in  den 

Converter  zusetzte.  Der  Phosphor  verbindet  sich  mit  dem 
Kalk,  geht  in  die  Schlacke  über  und  lufst  sich  vom  Eisen 
trennen  (Basischer  Prozefs).  Man  erhält  auf  diese  Weise 
WU  jedem  Erz  völlig  phosphorfreies  Eisen,  Die  zuerst  auf 
dem  Pariser  Kongrefs  1878  vorgetragene  Entdeckung  be- 

gegnete zunächst  allgemeinem  Milstrnuen,  fand  aber  dann 
MM  Eingang,  zunächst  bei  Bolkow,  Vaughan  and  Cie. ;  das 
fnmdlegende  deutsche  Patent  (Nr.  i2  7'Xll  erwarben  die  Er- 

finder am  10.  April  I87SI'.  Die  Nachricht  dieser  Erfindung 
rief  bereits  in  aen  Zolldebatten  des  Reichstags  lebhafte  Aus- 
einandersetzungen  hervor.  Während  v.  Wedell-Malcbow  und 
Sonnemann  sie  gegen  den  Zoll  ins  Feld  führten,  sprach  ihr 
Bamberger  keine  Bedeutung  zu  und  Stumm  meinte,  sie  werde 
die  englische  Konkurrenz  noch  verschärfen. 

Der  Thomasprozefs  nahm  von  da  an  seinen  Siegeslauf 
durch    die  Welt     Ganz    besonders    aber    kam   die   Erfindung 

'  Beck,  Geschichte  des  Elisi-ns,  Abteilung  V.  S.  Ö35  fg. 
i'ortrtKiirgtTi  XXI  3.  -  KiitDtr.  3 
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Deutschland  zu  gute,  daneben  Belgien  und  Frankreich,  weniger 

England  und  Nordamerika.  Es  betrugt  nämlich  daa  im basischen  Converter  und  Hochofen  erblasene  Flulseisen  in 
1000  t: 

in 1887 1893 1899 

Deutschland 991 2875 5758 

England 370 346 825 

Nordamerika 750 2642 

insfiresamt  auf 
der  Erde 1755 4500 10164 

Deutschland   stellt   also    nur   ein   knappes   Viertel  alles  Roh- 
eisens, aber  fast  ̂ /lo  des  Thomaseisens  ner. 

Der  Grund  hierfür  ist  in  erster  Linie  Deutschlands 
grofser  Reichtum  an  phosphorhaltigen  Erzen,  sein  Mangd 
an  phosphorfreien  Erzen;  es  veranlafste  dies  die  deutschen 
Eisenhüttenleute,  das  Verfahren  mit  aller  Kraft  au&unehmen 
und  fortzubilden.  Nordamerika  dagegen  besitzt  am  Lake 
Superior  einen  so  unerschöpflichen  Vorrat  an  phosphorfreien, 
für  den  sauren  Bessemerprozefs  geeigneten  Erzen,  daCs  die 
Anwendung  des  Thomasverfahrens  sich  erübrigt;  erst  neae^ 
dings  gewinnt  es  in  den  Südstaaten  an  Bedeutung.  EIngland 
schliefslich  ist  ebenfalls  reicher  an  phosphor reinen  ̂ «n; 
das  aus  Spanien  bezogene  Erz  stellte  sich  aufserdem  billiger 
als  in  Deutschland.  Trotzdem  ist  es  eigentümlich,  dafs  aer 
Thomasprozefs  so  wenig  Verbreitung  in  seinem  Heimatland 
gefunden  hat;  es  scheint,  als  wenn  die  englischen  Eisenhütten- 

leute nicht  die  Anpassungsfähigkeit  und  Energie  der  deutschen 
besessen  hätten,  als  wenn  sich  auch  in  diesen  technischen 
Dingen  der  englische  Konservativismus  zeigte.  —  In  fVank- 
reich  herrscht  das  Verfahren  in  den  Departements  Nord  und 
Meurthe-et-Mose]ie,  in  Belgien  ist  es  sehr  verbreitet,  dagegen 
nur  wenig  in  Schweden,  Spanien  und  Rufsland. 

In  Deutschland  förderte  Thomas'  Erfindung  vorzüglich 
die  lothringische  Eisenindustrie,  wo  sie  die  Benutzung  der 
für  die  nächsten  Jahrhunderte  unerschöpflichen  MinetteerM 
ermöglichte,  die  bis  dahin  für  den  Bessemerprozels  keine 
Verwendung  hatten  finden  können.  Ebenso  machte  sie  die 
grofsen  Ilseder  Erzlager  am  Nordabhang  des  Harzes  brauck- 
bar,  während  sie  Schlesien,  dessen  Erze  zwar  nicht  sehr 
eisen-,  aber  auch  meist  nicht  phosphorhaltig  sind,  weniger  in 
gute  kam  und  dem  Siegerland  eher  schadete.  Auch  für  die 
Hüttenwerke    der   Ruhr    wurde   sie   von   gröfster  Bedeutung; 

^  Nach  einer  auch  mit  anderen  Angaben  übereinstimmenden  Schitnmg 
in  „Iron  and  Goal  Trades  Review''.     Stahl  und  Eisen  1900,  S.  1265. 



zwar  erschloBSeD  sich  hier  nicht  neue  Fundstätten  brauchbarer 
Erze,  aber  man  konnte  nunmehr  die  bei  dem  Pnddelprozefs 
gewonnenen  phosphorhaltigen  Schlacken  verwenden,  die  bisher 
als  wertlos  auf  die  Halden  geachlLttet  waren.  Die  Schlacken 
Blanden  den  Hochöfen  zunÄchst  teils  kostenlos,  teils  zu  aehr 
geringen  Preisen  zur  Verfügung. 

Als  ein  anderer  grofser  Vorteil  des  Thomasprozesses 
(stellte  sich  heraus,  dafs  die  Schlacke,  die  im  Converter  bei  der 
Verbindung  des  zu  Phosphorsäure  verbrannten  Phosphors  mit 
Kalk  entsteht,  in  fein  gemahlenem  Zustand  ein  ausgezeichnetes 

Düngemittel  ist  (Thomaaphosphatraehl)'.  Zuerst  IHS4 
bis  188t)  von  Hoyermann  angewandt,  wurde  es  in  gröfserem 
MaTsstab  vom  Peiner  Walzwerk  hergestellt.  Es  eignet  sich  be- 

sonders für  Sand-  und  Torf-,  weniger  für  Lehmboden.  Man 
kann  Thomasmehl,  das  in  den  sog.  Kugelmühlen  sehr  fein  ge- 

mahlen und  leicht  löslich,  d.  h,  von  den  Pflanzen  leicht  fafsbar 

sein  mufa,  zu  Sommer-  und  Winterfrüchten,  hauptsächlich  zu 
Roggen,  Gerate,  Futterfrüchten  und  auch  flir  Wiesen  benutzen. 
Nach  der  Lösbarkeit  der  PhospliorsHure  —  sog.  Citratlöalich- 
keit  —  richtet  sich  die  Wirksamkeit  des  Düngemittels '. 

Der  Verbrauch  der  deutschen  Landwirtschaft  an  Thomas- 

mehl beträgt  jährlich  etwa  9fMJWJ0  t*  und  ist  noch  einer 
starken  Steigerung  föhtg.  Auch  der  Aufsenhandel  ist  nicht 
unbedeutend;  einem  durchschnittlichen  Import  von  900ÜÖ  t 
sieht  ein  gröfserer  Export  von  etwa  18n()U0  t  gegenüber,  der 
sich  nach  FloUand,  Belgien,  Italien,  Frankreich,  Österreich 
und  der  Schweiz  richtet. 

Wedding*  sagt  daher  mit  Hecht  von  Thomas:  „Kaum  je 
hat  ein  anderer  Ertinder  uns  in  Deutschland  so  viel  genützt 

und  seinem  Vaterlande  ao  sehr  geschadet.'  — 
Ganz  erheblich  hat  dem  gegenüber  an  Bedeutung  der 

saure  Bessemerprozefa  verloren.  Während  iSH'-i  noch 
etwa  57 "q  alles  Plufsroheisens  Bessemerroheisen  war,  sank 

«ein  Anteil  bis  1889  auf  SS"'»,  bis  18S""ti  auf  W>!o  und  bis 
19<W  auf  10  "o.     Es  wurden  1901)  etwa  490000  t*  produziert. 

Von  den  deutschen  Erzen  eignen  sich  für  den  sauren 
Bessern erprozefs  nur  Siegerländer  Weifsstrahl  und  OsnabrUcker 

Spiegeleisen ,  im  ganzen  nur  etwa  10  "/o.  Soweit  er  noch 
stattfindet  —  im  Westen  in  Osnabrück,  Bochum  und  Essen, 
im  Osten  in  EOnigshUtte  —  stützt  er  sich  auf  das  Verschmelzen 
auHlfindisclier.  inabesondere  spanischer  und  schwedischer  Erze. 

'  Beck,  Geschichte  des  Eisens,  V.  Ahl.,  S.  692  fg. 
'  Angaben  »on  Prof.  Marker-Halle  in  „Stahl  und  Eisen"  1 
'  Mentzel  und  v.  Lengerkcs  landwirtchsaftl.  Kalender  190! 
'  Wedding,  Das  Eisenhütlenwesen,  S.  73. 
•  Dortmunder  Jahrbuch  1900/1901,  S.  593. 



20  XXI  3. 

Grofse  Fortschritte  hat  dagegen  der  Sieme ns- Marti n - 
prozefs  gemacht,  hauptsächlich  im  basischen  Herdofen.  Da 
man  den  Vorgang  im  offenen  Flammofen  genau  beaufsichtigen 
kann,  erhält  man  ein  gleichmäfsiges  Material  für  solche 
Artikel,  auf  deren  Haltbarkeit  und  Qleichmäfsigkeit  es  be- 

sonders ankommt,  wie  Dampfkessel^.  Ein  weiterer  Vorteil 
des  Verfahrens  ist  die  Möglichkeit,  die  AbMle  von  schmied- 

baren Eisen  —  sog.  Schrott  —  durch  Zusammenschmelzen 
mit  Roheisen  zu  verwenden,  von  besonderer  Bedeutung  fbr  den 
Verkauf  alter  Schienen.  Es  werden  im  Siemens-Martinprozefs 
jährlich  etwa  VI 2  Million  t  Flufseisen  erblasen. 

Es  kann  nicht  Aufgabe  dieser  Arbeit  sein,  auch  die 
anderen  Verfahren,    wie    den   reinen   Siemens-,   den  Oement- 
Srozefs   in  ihrer  Entwicklung   darzustellen,    ebensowenig   wie 
ie  Verschiebungen  in  den  Verhältnissen  der  einzelnen  Hütten- 

distrikte  seit  1879. 
Mit  Holzkohlen  betriebene  Hochöfen  schliefslich  finden 

sich  nur  noch  an  zwei  Punkten  Schlesiens,  Bruschik  und 
Wzinsko,  sowie  in  der  Nähe  Kölns  und  in  der  Lausitz.  Das 
Eisen  ist  wertvoller  und  kostet  etwa  das  zweifache  des  Koki- 
roheisens. 

§  4.   Der  Zoll  auf  schmiedbares  Roheisen  nnd  die  ErflAdng 
des  Thomas. 

Die  Einführung  der  Schutzzölle  und  der  Erfindung  von 
Thomas  und  Gilchrist  fällt  in  dasselbe  Jahr  1879.  Seit  eboi 
dieser  Zeit  beginnt  der  durch  ungünstige  Wirtschaftsperioden 
nur  vorübergehend  gestörte  Aufschwung  unserer  Hütten- 

industrie. Jenes  Zusammentreffen  erschwert  es  der  historischen 
Betrachtung,  die  Wirkungen  des  Zolls  und  der  Erfindung 
von  Thomas   und  Gilchrist  auseinander  zu  halten. 

Der  Gewinn  einer  industriellen  Unternehmung  kann 
wachsen  entweder  durch  ein  Steigen  der  Preise  des  Prodokti 
oder  durch  eine  Verminderung  der  Erzeugungskosten.  D«r 
Schutzzoll  bewirkt  ein  Steigen  der  Preise;  wenn  auf  ihn  dar 
Aufschwung  der  deutschen  Hüttenindustrie  zurückzofbhrea 
wäre,  so  müfste  sich  dies  zuvörderst  in  einer  Preiserhöhung 
nach  der  Zollreform  zeigen.  Die  Tabelle  enthält  die  Preoo 
von  Bessemer-,  Thomas-  und  Puddelroheisen  zur  Zeit  dar 
Enquete  und  seit  1879. 

Es  kostete  darnach  das  Roheisen  in  Mark  pro  Tonne*: 

»  Wedding  a.  a.  0.  S.  86. 
'  Nach  den  Angaben  in  den  Vierte\jahrsheften  zur  Statistik  te 

Deutschen  Reichs  1897,  Heft  I.  —  Statistisches  Jahrbuch  1901. 
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PuddeleUen 

Bessemer- 
Tbomas- 

Nr.  1             Nr.  1 

^Klm  Jabre 
Dortmund Westfalen Breslau      Dortmund      Düsseldorf 

(liualitüts-)              (Quiilitaia-) 

^■•r  Eoqiiete  1  62,5-69             - 52,10           54-60 

V      1879 64.2 _ 51,7               53,2             bii.i 
^       1680 

78,7 
66,8               68.7                - 

1881 69:3 55,9              67.4             59Ä 
1882 70,1 66,1               65,0             «4,6 
1883 60.6 

48.8 
57,8               57,6             57,6 

1884 58,1 43,9 
54,5               .50.4             50,0 

1B85 45^ 41,3 
48,3               44.2             44.5 

18S6 42,6 
39.0 

43.5               41,0             40,9 
1887 

49,0 43.2 

49.5               46.6             46,7 
1888 52,7 

45,3 

52,0               50,5             50.9 

1889 65,9 
54,8 

58,5               64,5             65,3 
,              1800 

79,8 61,0 
66.6               70,0             77.5 

^      1661 
62.1 49.5 48,2               52,1             52,8 

K      1^ 57,8 
49,3 

48.9               50,5             61,4 

^P     1808
 

52,0 4S.5 
50.2              46.7             46,8 

^B     I6M 
52.0 45,2 

49,3               45.Ö             45.3 

^K     1895 
52.0 46,6 

48,3               47,0             44,7 

^1     1896 
59,0 52,8 

67,9               52,4             54,4 

■     1897 68,4 
57,.5 61.3               57.4             59,5 ■T      1898 63.5 
57,0                 59.7               56.0             58,9                          1 

'             1899 
65,4 

58.5        1          72.1               59,5             69,0                   H 
1900 86,7 

78,0        1            —              74.3              88,8                   ■ 
Eine  Vergleichung   der  Preise   nach  1870   mit  denen  der 

Enquete  stöfst  nun  aber  auf  erjiebliche  Scliwiengkeiten. 

Der  Puddel-  und  der  saure  Beasemerprozefa  naiimen  mit 
iedem  Jahre  an  Bedeutung  sehr  erheblich  ab,   der  Bessemer- 
prosess   besonders    seit    1882.      Die    Entwicklung    der   Preise 
von   Paddel-   und   Beaaemerrohetsen   ist  daher  etwa  von  1883 

Hüttenindustrie,  jedenfalls  nicht  mehr  entfernt  ao  wichtig  wk 
vor    1879.     Thomaaroheiaen    aber,    das    seit    etwa    1883    die 
Hauptrolle  spielt,  wurde  vor  1879  noch  nicht  hergestellt. 

Uan  mufs  daher  die  Produkte  des  sauren  und  des  basischen 

FroEeases    vergleichen.     Das   unterläge  für  die   fertigen  Flußi- 
ei»onblöcke   aunh    kaum   Bedenken,   da   Thomasflurseiseu   fUr 
die  meisten  Zwecke,  insbesondere  für  Schienen,  Draht,  Bleche, 
Trager    mindestens    so    gut    verwendbar    ist    wie    Bessemer- 
eiaen.    Aber   nicht  durchaus   vergleichbar  sind  Thomas-  und 

^^^^^       .^   M 
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Bessemerroheisen.  Denn  das  Thomasroheisen  mufs  erat  im 

Converter  dem  Entphosphorungsverfahren  unterworfen  werden. 
Das  erfordert  gegenüber  dem  sauren  Prozefs  noch  Kalk- 

zuschläge, die  basische  AusfUtterung  des  Converters,  sowie 

gröfsere  Reparaturen  und  Löhne  ̂ .  Die  Böden  müssen  nach 
etwa  20  Hitzen,  das  Futter  nach  100 — 120  Hitzen  erneuert 
werden.  Thomasroheisen  steht  also  noch  auf  einer  niedrigeren 
Stufe  des  Produktionsprozesses  und  hat  einen  geringeren 
Wert  als  das  Bessemerroheisen.  Da  die  fertigen  Flufseisen- 
blocke  aber  nicht  gehandelt  werden  und  demzufolge  keinen 
Marktpreis  haben,  ist  man  doch  genötigt,  die  Preise  des 
Thomasroheisens  mit  denen  des  Bessemerroheisens  zur  Zeit 

der  Enquete  zu  vergleichen.  Dann  mufs  man  aber  zu  dem 
Preise  des  Thomasroheisens  noch  die  besonderen  Kosten  des 
Umwandlungsverfahrens  in  fertige  Blöcke  hinzurechnen,  die 
das  Thomas-,  nicht  aber  das  Bessemerroheisen  hervorruft 

Seit  1882  haben  sich  die  Kosten  des  Entphosphoronga- 
verfahrens  verringert.   Wedding*  gibt  sie  flir  1883  aur4,60  IDl 
?ro  Tonne  Flufseisenblöcke  an  ®.  Das  gibt  reduziert  auf  eine 
'onne  Roheisen  knapp  4  Mk.^.  Dazu  kommen  noch  die 

Abgaben  an  die  Patentinhaber  mit  durchschnittlich  3,50  Mk. 
pro  Tonne,  auf  Roheisen  reduziert  knapp  3  Mk.  Die  gröisten 
Werke  haben  sich  durch  einmalige  Zahlungen  losgekauft*.  — 
Es  gibt  dies  zusammen  7  Mk.  bis  höchstens  8  Mk.  pro  Tonne, 
die  anfangs  der  1880er  Jahre  dem  Preise  des  Thomasroh- 

eisens bei  der  Vergleichung  mit  Bessemerroheisen  hinin- 
zurechnen  sind. 

Für  die  letzten  Jahre  gibt  Thiel-Kaiserslautem  wesentlich 
geringere  Sätze  an  *,  nämlich  etwa  3,20  Mk.  pro  Tonne  Roh- 

eisen. —  Ferner  sind  von  1894  an  die  Patentabgaben  fort- 
gefallen, so  dafs  seitdem  nur  noch  3 — 4  Mk.  Mehrkosten 

entstehen.  — 

^  Wedding,  Der  basische  Bcssemer-  oder  Thomasprozefs  1884,  S.  190  &. 
2  Ebenda  S.  192. 
^  Weddiog  berechnet  als  Umwandelungskosten  für  Zuschlagskalk  0,25— 

2,5  Mk.,  für  basisches  Futter  3,32 — 4  Mk.  pro  t  Roheisen,  an  Repantor- 
kosten  femer  2—2,30  Mk.,  an  Löhnen  3,80-— 4,50  Mk.  Er  nimmt  einen  Ab- 
brand  von  15^/o  an  und  gelangt  auf  66,50—67,97  Mk.  Kosten  des  Thomts- 
flufseisenblocks ,  für  harte  Nummern  wegen  des  hohen  Spiegeleisenznsatset 
71,70-75,70  Mk. 

*  Das  Abbrandverhältnis  ist  ebenfalls  zu  15  ̂ /o  angenommen. 
^  Die  Laurahütte  und  oberschlesische  EisenbahnbäarfsgeseUschaft  mit 

je  150000  Mk..  Phönixwerk  und  Hütte  „Gute  Hoffnung"  mit  je  850000  Mk., 
Bochum  und  Union  mit  je  400000  Mk.  (Wedding  a.  a.  0.) 

•  Thiel  berechnet  pro  t  Flufseisen:  Dolomit  1  Mk.,  Teer  0,20  Mk, 
Kalk  2,25  Mk.,  die  Löhne,  die  zur  Herstellung  des  Futters  nötig  sind,  das 
bei  einer  Produktion  von  1  t  Roheisen  verbraucht  wird:  0,20  Mk.  Dabei 
ist  angenommen,  dafs  man  zur  Herstellung  von  700  t  Flufseisen  765  t  Roh- 

eisen braucht.    (Stahl  und  Eisen  1901,  S.  1037  fg.) 



Vei^leicbt  man  unter  Berücksiclitigung  dieser  Rosten  die 
Preise  des  Thomasroheisens  seit  188^}^  mit  denen  des 
Be«eraeiToheisena  in  der  Enquete,  so  ergeben  sich  für  1883 
12—13  Mk.,  für  lS8fi  sogar  etwa  20  Mk.  weniger.  Gerade  in 
diesen  Jahren  aber  fand  der  Thomasprozers  die  gröfste  Ver- 

breitung. Auch  in  den  anerkannt  guten  Jahren  1888  und 
1889  blieben  die  Preise  noch  um  13  bezw.  5  Mk.  unter  denen 
der  Enquete;  1890  stellten  sie  sich  infolge  der  atürmischen 
Nachfrage  gleich.  Anfangs  der  189Uer  Jahre  ist  die  Differenz 
EU  Ungunsten  des  Thomasrobeisens  wieder  über  12  Mk.  und 
in  den  Zeiten  wirtschaftlichen  Aufschwungs  von  1890  an 
noch  immer  etwa  6  Mk.  Erst  1808  kommt  der  Preis  dem 

der  Enquete  fast  gleich,    tiberholt   ihn  dann  1S9?'  oder  1900*. 
In  Bessemerroheisen  blieben  die  Preise  der  Enquete 

bis  1883  unverändert.  Dann  sanken  sie  auch,  standen  aber 
immer  zwischen  3  und  15  Mk.  über  denen  des  Thomasrob- 

eisens. Die  Preise  der  Enquete  wurden  1889—1891  und  nach 
einem  wesentlich  tieferen  Stande  von  1892 — 1896  wieder 
im  Jahre  1897  erreicht.  In  den  letzten  Jahren  kostete  auch 
Bessemerrolieisen  wesentlich  mehr  als  vor  1879. 

Die  Preise  des  Puddelroheisens  endlich  waren  1880 

und  1882  erheblich  höher  als  zur  Zeit  der  Enquete,  standen  dann 
aber  von  1884  —  1888  wesentlich  tiefer  und  erreichten  die 

Enquetepreise  nur  vorübergehend  1889—1891.  Nach  einem 
Tiefstand  von  1891—1895  stehen  sie  ihnen  seit  1890  wieder 
gleich  und  überholen  sie  i.  J.  1899.  Die  Entwicklung  ist  für 
die  drei  aufgeführten  Sorten  schlesisches  und  rheinisch-west- 
fKlisehes  Eisen  im  ganzen  gleichmäfsig  verlaufen. 

Nach  alledem  haben  die  Preise  von  Roheisen  flir 
Bcbmiedbares  Eisen  nicht  höber  gestanden,  als 
die  allgemein  als  sehr  ungünstig  bezeichneten 
Preise  zur  Zeit  der  Enquete,  sogar  grofsenteils 
niedriger.  Wenn  Eleichwohl  die  Einfuhr  zurückgegangen 
ist.  und  die  Hüttenindustrie  sich  gltlnzend  entwickelt  hat,  so 
kann  das  nicht  auf  den  Zoll,  sondern  mufs  auf  die  Ver- 
billigung  der  Produktion  durch  die  Erfindung  des  Thomas 
zurückgeführt  wenlen. 

Die  VerbQligung  ist  tatsächlich  sehr  grofs  gewesen.  In 
den  Minetteerzen  Lothringens  mit  einem  Phosphorgehalt  von 

etwa  2's*u  stand  den  Hüttenwerken  ein  überaus  billiges 
Material  zur  Verfügung.  Die  Erze  sind  verhältnismäfsig 
leicht  gewinnbar  und  waren  zu  sehr  niedrigen  Preisen  zu 
kaufen.  Ein  grofser  Teil  der  Hüttenwerke  hatte  eigene  Erz- 

"  iger  billig  erworben.    Schilling  gibt  an",  dafs  das  lothringi- 

'  Eret  seit  1S83  finden  regelmäfsiffe  Preisnotieningen  statt 
'  Die  Notieningea  in  .Stahl  and  Eisen'  geben  fltr  1899  an:  Bessemer- 

  m  8*,50  Mk.,  Thoroasroheisen  70,aO  Mk.  —  Die  schlesischen  Werke 
■rbeiteii  atir  fbr  den  eigenen  Bedarf. 

■  8UU  Dod  E^sea  1895,  S.  107  ig. 
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sehe  Hüttenwerk  Düdelingen  an  Fracht  für  Kohlen  und  Erze 
zusammen  nur  9,42  Mk.  bezahlt;  die  Werke  an  der  Saar  be- 

zahlten wegen  des  Transportes  von  Lothringen  aus  etwa 
4  Mk.  mehr. 

Noch  günstiger  waren  die  Voraussetzungen  für  den 
Thomasprozefs  in  Usede,  verbunden  mit  dem  Peiner  Walzwerk 
in  Braunschweig-Hannover;  auch  hier  wurde  der  Flufsprozefs 
erst  durch  die  Erfindung  von  Thomas  ermöglicht  Neben  den 

Erzen  mit  2'/2 — 3"/o  Phosphorgehalt*  finden  sich  kalkige  Zu- 
schlagerze. Das  Ausbringen  des  Möllers  beträgt  36  ®/o  gegen- 

über 32^/0  in  Westfalen.  Das  Ilseder  Werk  hatte  die  früher 
ziemlich  wertlosen  Erzlager  sehr  billig  erworben ,  und  da  die 
Erze  leicht  zu  gewinnen  sind,  stellt  sich  die  Tonne  Erz  im  Hoch- 

ofen auf  kaum  3  Mk.  lisede  hat  damit  wohl  überhaupt  die 
niedrigsten  Produktionskosten  auf  der  Erde.  Sie  betragen 

nach  den  eigenen  Angaben  seiner  Leiter*  zwischen  23  und 
29  Mk.  pro  t  Roheisen,  —  ohne  Qeneralunkosten. 

Auen  Rheinland  -  Westfalen  erzielte  infolge  des  teilweisen 
Ersatzes  spanischer  Erze  durch  die  billigen  Rasenerze  und 
die  bisher  fast  wertlosen  Puddelschlacken  mit  3 — 6®/o  Phos- 

phorgehalt grofse  Ersparnisse.  Anfangs  waren  die  Puddel- 
schlacken überhaupt  kostenlos  oder  doch  für  nur  etwa  3  Mk. 

pro  t  zu  haben.  Der  Preis  stieg  allerdings  zwischen  1883  und 
1886  auf  4 — 8  Mk,  später  noch  höher  bis  auf  12Mk.  Infolge 
der  hohen  Transportkosten  für  lothringische  Erze  blieb  zwar 
der  Bezug  spanischer  —  später  auch  schwedischer  —  Erze 
erforderlich,  doch  nicht  mehr  im  gleich  grofsen  Umfange  im 
Verhältnis  zur  wachsenden  Produktion. 

Die  Beschaffungskosten  von  Erzen  und  Schlacken  zu- 
sammen im  Hochofen  stellten  sich  im  ersten  Decennium  nach 

dem  Zoll  darnach  auf  etwa  15  —  20  Mk.  für  Rheinland- 
Westfalen.  Das  bedeutete  gegenüber  den  28  Mk.,  die  man 
zur  Zeit  der  Enquete  auf  die  Erze  rechnen  mufste,  eine 

Ersparnis  von  ungeftlhr  10  Mk.®. 
Ebenso  brachte  die  Verwendung  der  aufgehäuften  Puddel- 

schlacken den  schlesi sehen  Hüttenwerken  eine  wesentliche 
Ersparnis,  die  sich  allerdings  kaum  herausrechnen  läfst,  um 
so  mehr,  als  die  Minderwertigkeit  der  schlesischen  Erze  nt^ck 
wie  vor  einen  starken  Bezug  ausländischer,  in  wachsendem 
Mafse  schwedischer  Erze  notwendig  macht. 

^  Nach  Wedding  a.  a.  0.  S.  91  haben  mit  Vorteil  verarbeitete  Roh- 
eisensorten niemals  über  3*^/o  Phosphorgehalt,  regelmäfsig  2 — 2*/«®/o,  sdten 

unter  l,5<*,'o,  niemals  unter  1,2 ̂ /o. 
=  Stahl  und  Eisen  z.  B.  1884,  S.  499,  1888,  S.  367. 
'  Nach  den  Angaben  der  westfälischen  und  lothringischen  Hüttenwerke 

in  dem  Streit  1895  über  die  Ermäfsigung  der  Erztarife.  „Stahl  und  Eisen^, 
1895,  S.  963  fg.,  1896,  S.  12.5,  ferner  1895,  S.  107  fg. 



Auch  das  Tliomaspliospliatmehl  steigerte  die  Krtrftge 
wesentlich.  £s  unterlag  erheblichen  FreissehwankuDgen; 
1880  war  es  zunächst  sehr  billig,  wurde  dann  aber  lüÜX)  im 

Preisa  gesteigert'.  Der  Wert  der  gemahlenen  Sehlacke  ist 
auf  etwa  22 — 30  Mk.  pro  t  anzusetzen ' ,  was  aber  nur  den 
Hüttenwerken  zu  gute  kommt,  die  die  Schlacken  selbst  ver- 

mählen. Auf  U.KH)  kg  Roheisen  kann  man  etwa  280  kg  ge- 
wonnene Schlacke  rechnen,  mit  einem  Werte  von  5—10  Mk.^. 

Z.  B.  werden  für  1895  7,50—8,1)11  Mk.  angegeben*, 

Dem  steht  wieder  gegenüber,  dal'a  der  basische  teuerer 
ist  als  der  saure  Beasemerprozefa,  und  zwar  um  li— 7  Mk.  ein- 
Echliefslich  der  Patentabgaben.  Immerhin  kann  man  die 

allein  durch  Thomas'  Erfindung  ermöglichte  Verminderung 
der  Selbstkosten  Mitte  der  1880er  Jahre  in  Rheinland-West- 

falen auf  mindestens  Hl  Mk.  berechnen.  Für  die  lothringi- 
schen, Saar-  und  Itseder  Werke  war  der  Thomasprozefs 

überhaupt  die  Voraussetzung  der  Flufseisenproduktion  und 
damit  der  Rentabilität. 

Durch  diesen  Vorgang  wurde  aber  zugleich  Englands 
Konkurrenz  in  Flufseisen  im  wesentlichen  beseitigt;  denn 
die*e  beruhte  ja  vorzüglich  auf  der  billigeren  Beschaffung 
der  flir  den  BeBaemerprozefs  erforderlichen  phosphorfreien  Erze. 
Soweit  es  aber  noch  einen  Voraprung  besafs.  wurde  er  durch 

den  koetspieligeren  Transport  zu  den  im  Binnenlande  ge- 
It-^nen  deutschen  Walzwerken  mindestens  ausgeglicheu  (vgl. 
eingehendere  Angaben  S  17). 

Die  Beseitigung  der  englischen  Konkurrenz  auf  dem 
deutschen  Markte  und  der  gleichzeitige  Aufschwung  der 
deutschen  Hüttenindustrie  sind  daher  im  wesentlichen  nicht 

dem  Zoll,  sondern  der  Ertindung  von  Thomas  und  Qilclirisl 
zuzuschreiben,  —  und  zwar  um  deswillen,  weil  nach  1870 
nicht  die  Preise  gestiegen,  sondern  die  Produktionskosten  ge- 

sunken sind.  Höchstens  hat  der  Zoll  in  der  Übergangszeit 

bia  zur  vollen  Entwicklung  des  Thomasprozesses  einen  „Schutz" 
ahrt.  — 
Aus  der  Tabelle  ersieht  man  ferner,  dafa  die  Preise  bis 

1B87/88  auch  nicht  absolut  hoch  waren  und  kaum  die  Pro- 
duktionskosten überschritten.  Der  Durchschnitt  der  Preise 

von  Bessern erroheiaen  in  We-stfalen  von  1881  —  1888  war 
5.5,40  Mk.,  also  einschlierslich  der  ungewiühn liehen  hohen 
Preise  von  1881  und  1882.  Nur  das  ganz  anormale  Jahr 
lM8t)  bleibt  aufacr  Betracht.  Thomasroheisen  kostete  von 

188.^—1888   durchschnittlich    4:1.0u  Mk.     Da^'egen   waren   die 

•  Vgl.  §  6. 
'  Einheitswert  der  Ein*  und  Ausfahrstatistik  1698. 
■  BiOlod  in  den  Schriften  d<^  Vereins  Ittr  Socialpolitik  Bd.  Ol.  S.  185. 
*  „Stahl  und  Eisen"  1895,  S.  96.1  fg. 

newi 

'1887 
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Preise  im  zweiteif  Jahrzehnt,  auch  nach  der  Krise  des  Jahres 
1890,  ziemlich  hoch.  Der  Durchschnitt  beträgt  von  1891— 
1898,  also  ohne  die  ungewöhnlich  günstigen  Jahre  1899  und 
1900,  bei  Bessemerroheisen  57,50  Mk.,  bei  Thomasroheisen 
50,40  Mk.  Zwar  bei  Bessemerroheisen  ist  die  Preissteigerang 
in  den  1890er  Jahren  zu  klein,  um  Schlüsse  daraus  ziehen  sa 
können,  erheblich  dagegen  ist  sie  bei  Thomasroheisen ,  um 
so  mehr,  als  man  erwägen  mufs,  dafs  seit  1894  durch  den 
Fortfall  der  Patentabgaben  die  Produktionskosten  noch  um 
3  Mk.  gesunken  sind. 

Diese  Differenz  zwischen  den  1880er  und  1890er  Jahren 
erklärt  sich  aus  den  Mafsregeln  der  Roheisensyndikate, 
die  1887  in  Rheinland-Westfalen  und  ungefähr  zu  derselben  Zeit 
in  Luxemburg-Lothringen  gegründet  wurden.  Die  Beschrän- 

kung des  ausländisches  Angebotes  durch  den  Zoll  genügte 
nicht,  um  die  Preise  hoch  zu  halten,  es  mufste  vielmehr  noch 
die  Beschränkung  des  inländischen  durch  Kartelle  hinsu- 
kommen;  erst  in  Verbindung  mit  diesen  konnte  der  Zoll  be- 

wirken, dafs  die  Preise  dauernd  über  den  Produktionskosten 
standen. 

Im  Anschlufs  hieran  erheben  sich  die  weiteren  Fragen: 
Wie  hoch  ist  der  Überschufs  der  Preise  über  die  Produktions- 

kosten, und  wonach  haben  sich  die  Preise  überhaupt  gerichtet? 
Hätten  die  Kartelle  auch  ohne  den  Zollschutz  die  Preise 

heben  können,  oder  war  vielmehr  der  Zoll  die  notwendige 
Voraussetzung  ihrer  Begründung  und  Wirksamkeit?  Diese 
Fragen  können  aber  erst  beantwortet  werden,  nachdem  die  Ver 
änderungen  der  Produktionskosten  dargelegt  und  auch  die  übrigen 
Faktoren  der  Preisbildung  festgestellt  sind  (§  (5  und  §  7).  — 

Puddelroheisen  stand,  wie  in  §  2  festgestellt  wurde, 
überhaupt  nur  indirekt  unter  dem  Einflufs  der  ausländischen 
Konkurrenz,  soweit  diese  nämlich  das  Flufsroheisen  betraf, 
wurde  daher  auch  von  dem  Zoll  nur  mittelbar  berührt  Da 

nun  der  Zoll  in  den  1880er  Jahren,  in  denen  die  Schweifs- 
eisenproduktion  noch  bedeutend  war,  auf  die  Industrie  von 
Flufsroheisen  keine  wesentliche  Wirkung  ausübte,  beeinflafste 
er  auch  nicht  mittelbar  das  Puddelroheisen.  Die  Verdrängung 
des  Puddel-  durch  das  Flufseisen  hat  in  Deutschland  der 
Thomasprozefs  natürlich  sehr  beschleunigt.  — 

Die  Einfuhr  des  hauptsächlich  mit  Holzkohlen  erblasenen 
schwedischen  Roheisens  schliefslich  ist  durch  den  Zoll 

nicht  gehindert  worden,  betrug  vielmehr  im  Durchschnitt  des 
Jahrfünftes : 

1880—1885:     2u:><)0  t  1800—1895:     6G000  t 
1885-189U:     44400  t  1895—1900:  112000  t; 

sie  nimmt  darnach  beständig  zu. 

Durch  die  auf  Seite  7  angeführten  vorzüglichen  Eigen- 
schaften   ist   das  schwedische  Eisen  noch  immer  für  Hufnägel 



und  WerkzeugBtahl  fast  unentbehrlich.  Deutschlands  grttrste 
Hufnagel fabrik  in  EberswaUle  bezieht  nach  den  Angaben 

ihres  Direktors'  weiterhin  schwedisches  Roheisen,  obgleich  es 
HXl  Mk.  teuerer  sei,  als  etwa  Peiner  Fl ufa eisen ;  es  enthalte 
aber  weniger  Mangan  und  Schwefel  und  sei  daher  bei  gleicher 
Zähigkeit  weicher.  —  Von  anderer  Seite  wird  das  allerdings 
bestritten.  —  Jedenfalls  ist  der  Versuch ,  Deutschland  vom 
Bezug  schwedischen  Roheisens  unabhängig  zu  machen,  als 
mUslungen  anzusehen. 

^  §  5.    Der  Zoll  anf  GiefsereiroheiBeii. 

Von  gröfserer  Bedeutung  war  der  Zoll  fUr  Giefserei- 
roheisen;  er  richtete  seine  Wirkung  vornehmlich  gegen 
England. 

Es  kostete  das  Oiefsereiroheisen  in  Mark  pro  Tonne: 

im  Jahr 

1=^5  S 

3-  1 ill ll-^ll 

i&'^
 

1  ■=> 

der 

EDqnete 58-<5 _ 55,6 _ _ _ 
1879 

70.4 62,6 7,8 

.55,6 
56,8 

—1,2 

1880 
st,« 71,1 72,9 

-1,8 

lesi 76,1 Tsiä 2,8 61,9 
62.3 

+2,6 im 82,9 
75,0 7,9 

67,3 69,5 

-2,2 

168» 80,2 72,9 7.3 62.9 63,6 

-0,7 

1884 
78,0 

65,7 
10,3 58,5 60,3 

—13 

1885 71,5 
58.4 

18,1 
53,4 56,5 

-3.1 

1886 55,9 51.9 14,0 
50,9 

51,3 

—0,4 

1887 89,2 
54,S 

14,3 57,0 54,2 
+2,8 

40,0 

1868 67,0 57,4 

9,6 

56,.1 
58,0 

—1,7 

52.0 
42,5 

1889 80,2 70.8 9,4 

66,3 65,0 

+1,3 

63,8 

1890 8»,1 83,0 

5,5 

71,8 
74.4 

-2.6 

67,2 

h  1801 80.5 71,2 8,7 
61,5 54,8 

+6,7 
60.0 

49,0 

70,3 
6.5,5 

4,8 58.7 
52,6 

+  6.1 
56.6 47,8 

68,5 62,0 

6,5 

.S5,0 

52.5 

+2,5 

53,8 

44.0 

72,3 62.8 9.5 
55,7 50.3 

+  5,4 
53,7 

44,0 

7ao 63.7 

6,3 

55,5 

49,2 
+6,3 

54,7 

46.0 

69,6 65,3 4.3 
sslo 

57,5 
+0.5 

57,5 
60,0 

69,0 
67,0 

2,0 

60,5 
61,7 

-1,2 

60,0 

71.4 67.3 4,1 
61,6 

60.5 
92.4 81.6 10,8 

75,5 

75.7 E900 105.1 101.4 3,7 ~ 
90,7 

- _ " 

Die  Tabelle  bringt  eine  Vergleichung  zwischen  1.  erst- 
klassi|;em  deutschen  (Düsseldorf)  und  schottischen.  2.  ordinärem 
englischen  (3.  Qualität)   und    deutschen  Gicraereiroheiaen   und 

'  .Siahl  und  Eisen"  1889,  S.  177. 
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zwar  sclilesiscbem  7  westfälischem  und  luxemburger.  Die 

Notierungen  sind  der  Keichsstatistik  ^ ,  und  für  Weatfisden  der 
Zeitschrift  „Stahl  und  Eisen"  ̂   entnommen.  In  mittleren 
Qualitäten  findet  ein  englischer  Import  kaum  statt. 

Für   beide    Eisensorten    sind    zwei    Fragen    au£EU werfen: 
1.  War  Deutschland  auch  nach  wie  vor  dem  Inkrafttreten 
des  Zolles   von   englischen  Preisen  abhängig   und  inwieweit? 
2.  Hat  der  Zoll  die  deutschen  Preise  erhöht? 

I.  Aus  Spalte  3  ersieht  man  zunächst,  dafs  die  Preise 
von  bestem  deutschen  Giefsereiroheisen  immer  wesentlich 
niedriger  gestanden  haben,  als  die  des  ihm  etwa  ebenbilrtigen 
schottischen.    In  acht  —  meist  Depressions   Jahren  ist  der 
Unterschied  gröfser  oder  gleich  10  Mk.,  dem  Betrage  des 
Zolles;  in  den  anderen  Jahren  ist  das  schottische  nur  durch 
den  Zoll  teuerer.  Am  nächsten  kamen  sich  die  Preise  in 

den  wirtschaftlich  günstigen  Jahren  1881,  1890,  1896—1900. 
Ein  Zusammenhang  der  Preisschwankungen  läfst  sich  kaum 
erkennen,  was  die  auch  sonst  gemeldete  Tatsache  bestfttigt, 
dafs  erstklassiges  Eisen  aus  Qrofsbritannien  auf  den  deutschen 
Markt  nur  mehr  in  geringem  Umfange  kommt;  das  geht 
zwar  nicht  aus  den  Ziffern  der  —  die  Eisensorten  nicht 
scheidenden  —  Handelsstatistik,  wohl  aber  aus  den  Handeb* 
kammerberichten  hervor. 

Ferner  erkennt  man,  dafs  die  deutschen  Preise  wieder- 
holt wesentlich  höher  waren,  als  zur  Zeit  der  Enquete,  la- 

niichst  1880 — 1884,  also  noch  über  die  Zeit  des  kurzen  Auf- 
schwungs hinaus,  sowie  1889 — 1891  und  seit  1897.  In  den 

ungünstigen  Jahren  1885—1887,  auch  noch  1888  standen  sie 
allerdings  niedriger  als  zur  Zeit  der  Enquete,  von  1892 — 1896 
ungefähr  gleich  hoch.  Der  Durchschnittspreis  des  Decenniums 
1^80  —  1890  war  00,4U  Mk.,  des  Decenniums  1890  —  1900 
7(^80  Mk.,  also  höher  als  der  in  der  Enquete  angegebene  Preii. 

Die  drei  Erscheinungen:  Höherer  Stand  der  englischen 
als  der  deutschen  Preise,  Rückgang  der  Einfuhr  und  im 
ganzen  Steigen  der  deutschen  Preise  deuten  auf  eine  Ein- 

wirkung des  Zolls  hin.  Er  gab  dem  deutschen  Eisen 
einen  Preisvorsprung  auf  dem  heimischen  Markt,  besonders 
in  wirtschaftlich  schwachen  Zeiten,  weniger  in  guten  Jahren. 
Preisstürze  in  schlechten  Zeiten  vermochte  er  nicht  zu  ver- 
liindern. 

II.  Die  Verschiedenheit  der  Märkte  beeinträchtigt  sehr 
den  Wert  der  Preisvergleichung  von  Qiefsereiroheisen  ge- 

ringerer Qualität,  dem  hauptsächlichen  Exportartikel  Englands, 
da  infolge  der  ungleichen  Transportkosten  die  Konkurrenz  in 
den  einzelnen  Absatzgebieten  sehr  verschieden  ist.    Gering  ist 

'   Vierteljahrshefte  1^96,  Heft  I.  —  Jahrbuch  für  1901. 
^  Zusaminengcfafst  iiu  Dortmunder  Jahrbuch  S    595. 



der  Wettbewerb  zwischen  englischem  und  luxemburger  Eisen, 
da  das  englische  in  des  letzteren  Absatzgebiet,  den  Westen, 
kaum  htngelnngt.  Mit  dem  weatJ^lischen  kUmpft  es  dagegen 
um  den  nordwestlicbea,  mit  dem  schlesisclien  um  den  nordost- 
deutscben  Markt,  im  Norden  aufaerdem  in  neuerer  Zeit  mit 
llaede.  dessen  Preisnotierungen  aber  fehlen.  Für  den  öst- 

lichen Hauptmarkt  Berlin  kann  man  die  Frachtkosten  von 
Hamburg  und  von  Breslau  aus  ungefähr  als  gleich  annehmen, 
während  beide  ein  Teil  niedriger  sind  als  die  Westfalens 
wegen  des  Mangels  an  west-ilstlicben  Wassers trafaen  durch 
MitteldeuiBcbland.  Die  Tabelle  ergibt  daher  ftlr  die  Be- 

messung der  jeweiligen  Konkurrenz  Englands  und  Deutsch- 
lands keine  einwandafreien  Resultate. 

Immerhin  ist  so  viel  klar,  dafs  zwischen  enghschem  und 
schlesischem  Eisen  ein  ziemlich  weitgehender  Paralleliamus 
besteht.  Ihre  Preisdifferenzen  tiberscnreiten  im  Jahrzehent 
18^0  —  1890  fast  nie  3  Mk.  1^91—1895  ist  schlesiaches 
(deutsches)  Eisen  um  etwa  5  Mk.  billiger,  doch  findet  189(3 
wieder  ein  Ausgleich  statt.  Die  —  allerdings  einer  anderen 
Quelle  entnommenen  —  westfkhschen  Preise  loco  Dortmund 
sind  bis  1890  um  einige  Mark  niedriger,  von  da  an  den 
schlesiscben  ungefHhr  gleich.  Luxemburger  Roheisen  endlich 
steht  regelmäfsig  etwa  10  Mk.  unter  dem  westfttlischen  Preis; 

ei  ist  von  geringerer  Qualität.  ~ 
Was  diese  Zahlen  andeuten,  beeltttigen  die  Handels- 

kammerberichte, besonders  Berlins,  und  die  Monats-,  bezw. 

Vierteljahrs  berichte  von  „Stahl  und  Eisen" :  die  Fortdauer 
der  Abhängigkeit  des  deutschen  Marktes  in  Giefsereir  oh  eisen 

Nr.  'i  von  den  englischen  Preisen.  Nimmt  man  hinzu,  dafs  der 
Import  dieses  Eisens  aus  England  wohl  in  den  ersten  Jahren, 
aber  im  ganzen  Durchschnitt  kaum  erheblich  abgenommen 
hat,  so  möchte  man  zunächst  dem  Zoll  keinen  wesentlichen 
Erfolg  zuschreiben.  Dabei  bliebe  aber  unberücksichtigt  ein- 

mal die  Steigerung  der  Produktion  auf  das  sechsfache  —  vgl. 
S  3  — ,  sodann  der  Umstand,  dnfs  ohne  den  Zoll  sich  eng- 

lisches Roheisen  um  weitere  In  Mk.  billiger  gestellt  haben 
würde.  Da  der  Esport  Englands  sich  leicht  steigern  liefs 
und  die  Gründe  seiner  Überlegenheit  nur  teilweise  in 
Fortfall  kamen ,  wäre  dann  die  Deckung  des  wachsenden 
Bedarfs  unserer  Giefsereien  wahrscheinlich  dem  erheblich 

billigeren  englischen  Pjisen  statt,  wie  es  geschehen  ist,  dem 
deutschen  zugefallen.  Schon  allein,  indem  der  Zoll  durch  die 
Verteuerung  des  englischen  Eisens  der  deutschen  Hütten- 

industrie diese  Vergröfserung  des  Absatzes  sicherte,  war  er 
ihr  von  Nutzen. 

Ferner   sind  aber  auch   im   ganzen  die  deutachen  Preise 
eegenUber  denen   der  Enquete   gestiegen .    zunächst  erheblich 

^n  IW'A   und   sodann   wieder   1889-90.     Von  1884—1888  und 
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1892  — 1896  standen  sie  ungefähr  so  hoch,  wie  zur  Zeit  der 
Enquete.  Der  Preis  stieg  von  1897  an  wieder  erheblich.  Er 
war  also  in  den  Depressionszeiten  dem  der  Enquete  gleich 
und  in  den  guten  Zeiten  höher.  Der  durchschnittliche  Preii 
in  Schlesien  von  1880 — 1890  war  62,50  Mk.,  der  des  zweiten 
Jahrzehnts  60,60  Mk.,  also  höher  als  1877/78.  —  Es  ißt  nicht 
wahrscheinlich,  dafs  dieses  Resultat,  sowie  die  gleichzeitige 
Vermehrung  der  Produktion  bei  der  Stärke  der  englischen 
Exportindustrie  auch  ohne  den  Zoll  erreicht  worden  wäre,  — 

Darnach  ist  der  Einäufs  des  Zolles  auf  Qualitits- 
Qiefsereiroheisen  etwa,  wie  folgt,  zu  bestimmen: 

Bei  gleichzeitiger  Preiserhöhung  des  deutschen  und  eng- 
lischen bezw.  schottischen  Eisens  hat  er  die  deutsche  Produktion 

gefördert  und  dazu  beigetragen,  den  Import  aus  Grofsbritannien 
zu  verdrängen. 

Dagegen  für  ordinäres  Qiefsereiroheisen:  Ohne  erhdh 
liche  Zurückdrängung  der  englischen  Einfuhr  hat  er  die 
deutschen  Hüttenwerke  dadurch  gefördert,  dafs  er  ihnen  die 
Möglickeit  gab,  den  wachsenden  Bedarf  Deutschlands  durch 
Produktionsvermehrung  bei  wiederholt  erhöhten  Preisen  la 
decken.  Die  Abhängigkeit  von  den  englischen  Preisen  hat  er 
nur  teilweise  abgeschwächt,  eine  denkbare  weitere  Verschi^ 
fung  aber  verhindert.  — 

Nun  war  der  Zoll  aber  als  Erziehungszoll  —  bei  Oieüserei- 
roheisen  —  gedacht :  das  Mittel  sollte  die  Preiserhöhung»  das  Ziel 
eine  Verminderung  der  Produktionskosten  sein.  Es  ist  daher 
zu  untersuchen :  Ist  es  gelungen,  die  Produktionskosten  herab- 

zusetzen? und  durch  welche  Veränderungen?  im  Zusanunen- 
hang  mit  den  weiteren  Fragen:  1.  ob  die&  unter  dem  Schatx 
der  durch  den  Zoll  erhöhten  Preise  geschehen  ist,  und  2.  ob 
die  durchgeführte  Kostenverminderung  von  einer  Preis- 

minderung begleitet  gewesen  ist? 
Die  Entwicklung  der  Betriebskosten  und  damit  überhaupt 

der  Betriebe  kann  nicht  für  Gufseisen  isoliert,  sondern  mau 
für  die  Hüttenindustrie  insgesamt  behandelt  werden.  Da  eine 
Geschichte  der  Eisenindustrie  hier  nicht  gegeben  werden 
soll,  so  werden  alle  Produktionsverbesserungen  nicht  als  solche 
beschrieben  und  betrachtet,  sondern  nur  als  Mittel  zur  Herab- 

setzung der  Produktionskosten.  Dabei  werden  natürlich  lu- 
gleich  etwaige  Erhöhungen  derselben  erörtert. 

§  6.    Entwicklung  der  Produktionskosten  von  1879— liN)0. 

Die  Verringerung  der  Erzeugungskosten  lälst  sich  nach 
folgenden  Riebtungen  hin  zusammenfassen: 

1.  Billigere  Gewinnung  und  Herbeischaffung  der  Roh- 
materialien. 

2.  Gröfsere  Ausnutzung  derselben. 



3.    Oewinnung  von  KebenerzeugDJssen. 
4-    Verbilligung  der  Arbeitskraft. 

^L       5.    Verbesserung  der  Organisation  des  Betriebes. 
^H        <j.    Verbesserung  der  Abaatzbedingungen, 
^F  I.  Bei  den  Erzen  zunächst  steht  die  schon  eingehend 

besprochene  Erfindung  des  Thomas  im  Vordergrund,  durch 
welche  die  phoaphorhaltigen  Erze  Lothringens  und  dea  Harzes 
verwertbar  wurden.  Der  Aufschwung  der  lothringischen  und 
ILseder  Hüttenindustrie  insbesondere,  sowie  die  ganz  Deutsch- 

land zugute  kommenden  Vorteile  sollen  hier  nicht  nochmals 
aufgeführt  werden.  —  Von  einer  Preiaversuhiobung  der 
Erze  kann  man  bei  Ilsede  nicht  sprechen,  da  alles  dort  ge- 

fundene Erz  dem  Hüttenwerk  gehört,  und  nichts  zum  Verkauf 
kommt.  Dagegen  sind  die  Preise  der  lothringischen  Erze 
nicht  unwesentlich  gestiegen.  Alterdings  besitzen  auch  hier 
die  meisten  Hüttenwerke  ilire  eigenen  Erzgruben,  ebenso  wie 
viele  westtUiische  Werke.  Diese  haben  sie  meist  zu  einer 
Zeit  erworben,  als  die  Erze  noch  billiger  waren. 

Im  Siegerland  hat  sich  eine  Koalition  von  Erzgruben- 
besitzern zur  Verhütung  von  Preisunterbietungen  gebildet. 

Das  Ziel  ist  meist  nur  in  Zeiten  lebhafter  Nachfrage  er- 
reicht worden.  So  wurden  die  Preise  von  geröstetem  Spat- 

eisenstein anfangs  189n  und  Ende  lÖUU  auf  20  Mk.  pro  t 
gesteigert,  im  Dezember  1893  standen  sie  dagegen  nur  auf 

i'.öO  Slk. '.  Von  einer  Änderung  in  den  Preisen  der  achlesi- 
schen,  westfälischen  und  übrigen  Erze  endlich  Ist  mir  nichts 
bekannt  geworden. 

Die  Gewinnungskosten  der  Erze  wurden  kaum  geringer. 
da  die  technischen  Verbesserungen  im  Bergwerksbetrieb  nicht 
wesentlich  sind.  In  Lothringen  ist  im  Gegenteil  der  Abbau 
der  Erze  allmählich  etwas  teuerer  geworden ,  da  man  in 
grOCiere  Tiefen  hat  hinabgehen  müssen.  Die  Verteuerung 

wurde  \H9ti  auf  Ü,I7— M,7II  Mk,  pro  t  Erze  berechnet*.  — 
Eine  Anwendung  der  in  Nordamerika  üblichen  Rieaendanipf- 
maschinen  zum  Abbauen  der  Erze  ist  bei  unseren  tief 

lii^enden  Erzen  unmöglich. 
Unter  den  ausländischen  Erzen  spielen  nach  wie  vor  die 

spanischen  die  erste  Rolle,  besonders  für  den  Ruhrbezirk; 
doch  verwendet  derselbe  auch,  zuerst  18S0  dann  seit  1892 
in  wachsendem  Mafse  schwedische  Erze,  aus  Grängesberg  und 
OeUivara,  von  denen  sich  ein  Teil  auch  für  den  basischen 
Prozefs  eignet.  Von  noch  gröfserer  Bedeutung  sind  sie  für 
Schlesien,  das  aufserdem  noch  österreichische  und  ungarische 
Spateisensteine,     sowie    in    geringerem    Umfang    schottischen 

i.  Buch  Vogel- ■tcü '  Nach  den  Mooatsberichteo  von  „Stab!  und  Eisen" ; L  a.  0.  S.  62. 
»  ,Stahl  und  Eben'^  ISäC,  S.  25  fg. 

tU^M 
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Blackband  und  Rieselbrände  beziehen  mufs,  da  der  heimische 
Erzvorrat  nicht  ausreicht.  —  Es  wurden  bei  uns  an  Millionen 
Tonnen  Erze  importiert  aus: 

Österreich- Ungarn  Schweden  Spanien  Belgien 
1890                     0,1                          0,1  0,62              0,1 
1895                    0,15                        0,0  0,78             0,12 
1900                    0,27                        1,44  1,85              0,15 

Auffallend  ist  der  immer  noch  wachsende  Import  spani- 
scher Erze  nach  Rheinland- Westfalen,  trotz  des  Reichtums 

an  Erzen  in  dem  nahen  Lothringen.  Es  ist  dies  darauf  zu- 
rückzufuhren,  dafs  die  Transportkosten  in  Deutschland  sehr 

hoch  imd  bis  1901  auch  kaum  verringert  sind,  die  Schiffii- 
frachten  für  spanische  Erze  dagegen  sehr  nicMlrig  waren  ̂  
Der  Bedarf  nach  spanischen  Erzen  stieg  wieder,  seit  die 
Puddelschlacken  teuerer  wurden.  —  Der  Transport  einer 
Tonne  Erz  von  Lothringen  nach  Rheinland -Westfalen  kostet 
etwa  4,70  Mk.  (nach  RohstoflFtarif  I  1,4  Pf.  pro  tkm,  da  die 
Entfernung  meist  350  km  tibersteigt)  * ;  eine  Wagenladung  Eri 
von  25  Mk.  Wert  in  Lothringen  bedarf  etwa  80  Mk.  Fracht- 

kosten. So  kommt  es,  dals  Rheinland- Westfalen  das  pro 
Tonne  Roheisen  erforderliche  Erz  etwa  12-16  Mk.  teuerer 
bezahlen  mufs  als  Lothringen,  und  dafs  die  Erzfracht  etwa 
28 — 30^/0  seiner  Erzeugungskosten  ausmacht®.  Für  die  am 
Rhein  gelegenen  Hochöfen  stellt  sich  der  Transport  infolge 
Benutzung  des  Wasserweges  etwas  billiger. 

Für  den  Transport  Siegerländer  Erze  nach  dem  Ruhr- 
bezirk wurde  1886  ein  niedrigerer,  sogenannter  Notstandstarif 

gewährt.  Im  übrigen  aber  blieben  die  lebhaften  Forderungen 
der  rheinischen  Interessenten  nach  Kanalisation  der  Mosel  und 
Tarifermäfsigungen  bis  1901  unerfüllt,  trotz  der  Befbrwortun£ 
des  Kölner  Bezirkseisenbahnrates  i.  J.  1896.  Der  Omnd 

dafür  liegt  einmal  in  der  durch  KonkurrenzrUcksichten  ver- 
anlafsten  heftigen  Opposition  der  Hochofenbesitzer  Lothringens 
und  der  Saar  ̂ ,  sowie  der  Siegerländer  Erzgrubenbesitzer  und 
ferner  in  der  Vorsicht,  die  der  Staat  bei  seiner  Tarifpolitik 
stets  üben  mufs.  Am  1.  Mai  1901  sind  endlich  die  Frachtsätze 
für  lothringische  Erze  ermäfsigt  worden. 

^  Spanische  Erze  franko  Rotterdam  kosteten  1882  19,70  Mk.,  188&- 
1892  14,50  Mk.,  1894  12  Mk.  („Stahl  und  Eisen«  1895  S.  107  fg.) 

^  1  tkm  kostet  nach  Rohstofftarif  I  bis  zu  25  km  Entfemnng  2,6  Pf^ 
bis  :350  km  2,2  Ff,,  über  350  km  1,4  Pf.,  samt  Expeditionsgebühr. 

3  Nach  Schilling  in  ̂   Stahl  und  Eisen"  1895,  S.  107  fg.  bezahlten  ftr 
ihre  gesamten  KohstoÄc  durchschnittlich  Lothringen  9,42  Mk.,  das  Saargebiet 
l;^,54  Mk.,  Rheinland- Westfalen  19,82  Mk. 

*  Frhr.  v.  Stumm  erklärte  es  für  eine  ̂ sociale  Gefahr**,  wenn  infolge 
einer  Tarifhorabsetzung  an  der  Tonne  Roheisen  noch  mehr  als,  wie  bisher, 
15—20  Mk.  verdient  würden  („Stahl  und  Eisen"  1897,  S.  124). 



Daneben     sind     besonders    die    Harzer    und    Lothringer 
I  Hochofenwerke     an     einer     ErmfifBigung     der     Kohlentarife, 
Schlesien  an  der  Oderregnlierung  interessiert  — 

Viel  erheblicher  als  die  Erz-  sind  die  Kohlenpreise 
gestiegen,  weniger  in  OberscMcsien,  wo  sie  nur  in  den  letzten 
Jahren  ungewöhnlich  hoch  waren,  als  vielmehr  im  Ruhrhezirk. 
Hier  hat  das  mftchtige  Syndikat,  dem  seit  1^(13  fast  alle 
Zechen  des  Ruhrgebieta  angehören  —  nach  kurzem  Kampfe 
in  Verbindung  mit  dem  Kokssyndikat  —  die  Preise  bestimmt 
und  hoch  getrieben.  Nach  dem  Jahrbuch  des  Oberbergamts- 

bezirkes Dortmund  (190U— tOtll,  S.  579  Tab.  HI)  betrug  der 
Wert  einer  Tonne  Steinkohlen  im  Oberbergamts  bezirk 

Breslau  Dortmuud 
Mark  Mark 

1878— 88  zwischen  4,20-4,1)0    4,2U-4,7ü 
_1889  4,34  5,47 
KlSeO  5,47  7,98 
^  3891  6,02  8,38 
1895  5,72  i3,m 
1899  0,44  7,06 

durchschnittlich  im  Decennium: 

188<»— 90  4,4lj  5,05 
lt<yi_9<i  5,93  7,11 

Das  Ruhrgebiet  erzeugt  71  "'o  aller 
Dortmund  betrugen'  für: 

Hocbol'en-    GiefsereikokB Mark  Mark 
1887  7.83  8,67  1892-96 
leS»  9,16  10,36  1897-99 
1889.'90        15-20  17-22  1900 
1891  13.5  n 

Die  hohen  Preise  der  letzten  Jahre  brauchten  im  wesent- 
lichen aber  nur  die  heimischen  Abnehmer  zu  bezahlen,  da 

die  Syndikate  den  ausländischen  Werken  viel  geringere  Preise 
setzten.  Zum  Ausgleich  der  Schädigung  werden  dann  den 
exportierenden  Werken  erhebliche  Ausfuhrprämien  vom  Kohlen- 
und  Koksayndikat  gewährt.  Die  erhöhten  Preise  wurden 
auch  von  den  Käufern  verlangt,  die  schon  längere  Verträge 

zu  niedrigeren  Preisen  geschlossen  hatten  *.  —  Die  Steigerung 
der  Kokspreise  bedeutet  eine  annähernd  gleiche  Erhöhung 
der  Produktionskosten  von  Eisen,  allerdings  nur  fUr  solche 
Werke,  die  ihre  Koks  nicht  selbst  herstellen,  wie  die  meisten 
Örofsbetriebe  Rheinland- Westfalens.  Dieae  haben  nur  unter 
dem  Steigen  der  Kohlenpreise  zu  leiden,  soweit  sie  nicht  auch 
eigene  Zechen  besitzen. 

■  Dortmoiider  Jahrbuch  1900/1901,  S,  576. 
■  VgL  Vogelatein  .Die  Industrie  der  Rbeinproviiu',  Ü.  96  nnd  64. 

Fenshlusni  XZI  S.  —  Kuxtncr.  H 

Bonn in  Preureen 
Mark Mark 

7,00-7,40 4,60-5,02 

7,CÖ 
5,43 10,05 

7,47 9,74 

7,83 
8,37 6,60 

9,79 

7,56 
7,42 5,24 

8,95 
7,00 Koke.    Die  Preise  in 

Hochofen- 
GiefseroikokB 

Mark Mark 
11-12 

14—14,6 

13,9-14,4 
16-16,7 

21.29 23,3a 
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Seit  der  Erfindung  des  Thomas  sind  also  die  Beschaffungs- 
kosten der  Rohstoffe  im  ganzen  nicht  herabgegangen:  der 

Erzpreis  ist  nicht  gesunken,  der  Eohlenpreis  gestiegen,  beider 
Gewinnungskosten  verminderten  sich  nur  anerheblich.  Aach 
die  Transportkosten  sanken  kaum. 

Es  ist  möglich,  dafs  der  Staat  sich  durch  den  Zoll  an 
der  Gewährung  von  Tarifermäfsigungen  hat  hindern  lasaen,  in 
der  Erwägung,  dafs  die  deutsche  Industrie  durch  den  Schuti- 
zoll  hinreichend  begünstigt  sei  und  einer  Venninderung  der 
Produktionskosten  nicht  noch  bedürfe. 

II.  Sehr  bedeutend  waren  die  technischen  Fortschritte 
der  Hüttenindustrie  zwischen  1878  und  1900,  zunächst  der 

Vergröfserung  der  Hochöfen  von  etwa  10 — 18  m  auf  20 — 22  m; 
die  Tagesleistung  stieg  von  durchschnittlich  40 — 60  t  auf 
mindestens  100—100  t^  Daneben  stehen  die  zahlreichen 
Verbesserungen  in  der  Ausnutzung  des  Brennmaterials:  die 
völlige  Durchführung  der  steinernen  Cowperschen  Wind- 

erhitzer an  der  Stelle  der  eisernen,  wodurch  weniger  Wind 

verloren  geht  und  die  Wärmegrade  von  450 — 600^  auf  700— 
800^  zu  erhöhen  möglich  wurde  ̂ .  Dies  kommt  einer  Koki- 
ersparnis  von  etwa  200  —  300  kg  pro  t  Roheisen  s^eidL 
Ferner  das  Einfangen  der  Gase  an  der  Gicht  des  Hochofins 
und  die  weitere  Verwendung  derselben  zum  Heizen  dßt 
Dampfkessel,  in  jüngster  Zeit  die  allmähliche  Ersetzung  der 
Dampf-  durch  Gaskraftmaschinen  ^.  Die  einmal  erzeugte 
Wärme  und  die  entstandenen  Gase  verwendet  man  nicht  nur 

im  Hochofen  weiter,  sondern  benutzt  sie  in  den  mit  Wali- 
werken  verbundenen  Betrieben,  um  die  Stahlblöcke  so 

Schienen,  Knüppeln,  Platinen  weiter  zu  verwalzen*.  Die 
Ersparnis  an  Brennmaterial  infolge  dieser  Verbesserangen 
beträgt  mehrere  lUO  kg  Koks  pro  t  Roheisen. 

An  weiteren  Fortschritten  sind  noch  aufzuführen:  die 

leichtere  Beschickung  des  Hochofens  durch  Verbesserung  der 
Erzzufuhr,  sowie  die  leichtere  Fortführung  des  geschmolsenett 
Roheisens  und  bequemere  Schlackenabfuhr.  Hand  in  Hand 
damit  geht  die  wachsende  Genauigkeit  in  den  chemischen 
und  mechanischen  Untersuchungen  und  Prüfungen,  z.  B.  bei 
der  Bestimmung  des  Siliciumgehaltes  im  Giefsereirobeisen. 

Die  Mehrleistungen  auf  Grund  technischer  Fortschritte 
veranschaulicht  ein  Bericht  der  Ilseder  Htitte*  aus  dem  Jalure 
1888  (für  10  Tonnen  Erze  berechnet): 

1  „Stahl  und  Eisen"  1895,  S.  107  fg. '  Ebenda. 

'  Wandl-Friedenshütte  berechnet  daraus  eine  jährliche  Elrspamis  foi 
220^270000  Mk.  („Stahl  und  Eisen"  1900.  S.  415). 

*  Ebenda  1895,  S.  1016  fg.,  1897,  S.  127  fg. 
^  „Stahl  und  Eisen"  1884,  S.  499,  1888,  S.  367. 



Iö68 1878 1887 

Enprais                              11,05  M. 26,05  M. 24,18  M. 

pro  Tonne  Roheisen        '*"^   "8 

1000  kg 
860  kg 

inkl-  Gase                          '''^  "^ 

etil  kg 
747,5  kg 

Gebläse-Wind-Temperatur  SaS» 

420" 

453° 

Lfthne                                13,85  M, 10,79  M, 8,79  M. 
Reparaturen                        ö,20  W, 2,98  M. 2,42  M. 
Tagesproduktion                 32,7  kg 
Produktionskosten  pro  t 

95  kg 

150,2  kg  Roheisen 

Robeisen  exkl.  GenenJ-  41.96  M. 27,88  M. 23,00  M. 
Unkosten 

III.  Eine  weitere  finanzielle  Yerbeaseruug  bedeutet  die 
Verwertung  von  Nebenprodukten,  wichtig  zunächst  fUr 
die  Hochöfen,  die  selbst  Koks  herstellen.  Aus  diesen  gewinnt 
man  bei  Erhitzung  der  Gase  seit  Mitte  der  8(Jer  Jahre  Teer 
und  Ammoniak,  letzterem  als  Ammoniaksuperphosphat  auuh  ein 
viel   verwandtes   Düngemittel.     l>er   Wert   aer  aus  1  t  Koks 
Sewonnenon  Nebenprodukte   wurde    18Ö5   bei  einer  Erhebung 
er  Oberbergämter  auf  mindefitentj  2,7,j  Mk.  geschätzt'. 

Die  Gewinne  der  Hmtenindustrie  aus  dem  Verkauf  der 

ThomasBch lacke  wurden  achon  dargethan  (§  4).  Andere 
ScbIiu;keD  kann  man  als  Pflastersteine  fflr  den  Chausseebau 

verwenden,  wie  vielfach  in  Oberschlesien,  oder  sie  granulieren, 
i.  h.  in  Wasser  reinigen,  mit  Kalk  verbinden  und  darana  sog. 
Schlftckenpuzzolancement  herstellen,  der  dem  Portlandcement 
an  Brauen  barkeit  zum  Hausbau  kaum  nachsteht  °.  —  Vom 
Standpunkt  des  Hochofenbetriebes  aus  ist  endlich  auch  die 
für  die  Walzwerke  gewonnene  Wflrme  und  das  Gas  als  wert- 
Toll  AB  Nebenprodukt  anzusehen. 

Der  Zoll  hat  bei  der  Durchführung  dieser  techniachen 
FortBchritte  höchstens  insofern  mitgewirkt,  als  er  der  1879 
schwer  bedrängten  Htitten Industrie  die  Teilnahme  des  Staates 
bewies  und  sie  dadurch  ermunterte.  Jedenfalls  hat  er  nicht, 
wie  manch  anderer  Zoll,  die  Industriellen  durch  Garantierung 

hoher  Preise  eingeschläfert.  — 

IV.  Die  Leistungsfähigkeit  unserer  Arbeiterschaft 
ist  in  den  letzten  zwei  Decennien  zweifellos  wesentlich  gestiegen, 
wenn  sich  auch  zahlenmäfsige  Angaben  darüber  nicht  machen 
lasaen.  Während  der  deutsche  Arbeiter  1878  nach  der  all- 

gemeinen Ansicht  hinter  dem  englischen,  belgischen,  ameri- 
kanischen, ja  auch  franzöaiachen  Arbeiter  an  Höhe  der 

Leistungen  und  der  Lebenshaltung  zurückstand^,    kann  man. 

'  -Stahl  und  Eisen"  1895,  S.  965  fg. 
*  LOrmann,   Erfinder  der  Apparate  tUr  Schlackenverwertung  ii 

BBd  Eisen'  1897.  S.  991. 
■  *  Vgl.  1.  B.  den  Bericht  der  Eisen enqueCekommission  t 
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ao  gewagt  auch  alle  solchea  Vergleiche  sind,  doch  sagen, 
daCs  er  heute  nur  noch  von  dem  amerikanischen  Arbeiter 

übertreffen  wird,  dagegen  den  tranzösischen  und  belgischen 
Arbeiter  überholt  hat.  dem  englischen  wenigstens  an  Leistungs- 

tUhigkeit  gleichkomme^. 
Die  Steigerung  der  Arbeitsleistungen  läfst  sich  an- 

gefähr  berechnen.  Während  nämlich  1878  von  16200  in 
Hüttenwerken  beschäftigten  Arbeitern  214800<)  t  Rohosen 
hergestellt  wurden,  stellten  1^91»  Sfy:yß)  Arbeiter  8143000  t 
Roheisen  her:  das  bedeutet  tur  IST 8  eine  Jahresleistung  von 
13;>  t  Roheisen,  tiir  18l*9  aber  224  t  auf  den  Arbeiter.  — 
Natürlich  heilst  dies  nicht,  dals  ein  Arbeiter  jetzt  doppelt  ao 
geschickt  ist  als  damals,  weil  er  jetzt  fast  doppelt  aovid 
herstellen  kann,  sondern  nur,  dals  man  heute  zur  Herstellung 

von  liNHj  t  Roheisen  4^  a  Arbeitskräfte  braucht,  1878  noch 
7*  i.  —  Ähnlich  berechnet  Sympher*,  dals  zwischen  1884 
und  1894  die  Jahresleistung  eines  Arbeiters  im  Ruhrgebiet 
von  183  auf  2r>ö  t,  in  Oberschlesien  von  111  auf  164,5  t 

stieg.  — 
Gegen  jene  Berechnung  kann  man  das  Bedenken  geltend 

machen,  dafs  bei  den  modernen  Betriebskombinationen  nidit 
jeder  Arbeiter  nur  als  Hünenarbeiter  gerechnet  werden  dürfte^ 
da  er  vielfach  auch  im  Walzwerk  beschäftigt  sei.  So  gewils 
dies  ein  einwandfreies  Resultat  bezüglich  der  absolaten 
Leistungen  eines  Arbeiters  hindert,  so  genügt  jene  Rechnung 
doch  allenfalls  tlir  den  hier  erstrebten  Vergleich,  am  so  mdir, 
als  die  Betriebskombinationen  sehr  viel  häufiger  geworden 
sind,  und  sich  daher  das  oben  testgestellte  Ergebnis  nur  nodi 
schärter  herausstellen  würde.  — 

Nun  waren  tur  den  Hochorecbesitzer  die  Mehrleistungen 
der  Arbeiter  keine  reine  Kostenersparnis,  weil  gleichzeitig  die 
Lohne  ur.d  die  s:c:aipoUdscherL  Lasten  gesti<^en  sind.  Aber 
diese  Steigerung  komm:  bei  weitem  nicht  der  der  Leistungen 
gleich.  Ein  Vergleich  zwischen  1S7S  und  It*»  ist  allerdingi 
sehr  erschwer:,  d^  rjar.  zwar  in  der  Eisenenquete  fiir  18i7 
zahlreiche  L  hnaciraber.  oesitzt.  tur  ISVH*  Uy»»  aber  bei  de« 
il:in;^el  einer  L.^hn>:aüs::k  leider  auf  die  Angaben  der  Be* 
rits^enossensoh Alten  angewiesen  is:.  Und  beide  Angaben  «ind 
ii\ir  sohlech:  vergleichbcir.  Einmal  sind  die  Zahlen  der 
Enirietr-  Ei'j.zelz:ifern.  die  der  Berufscenossenschaften  Durch- 
5ohn!::sziffer::.  uni  zwar  für  Hochofen-  und  Walzwerksarbeiter 

zusammen,  irrner  sind  in  der  Enquete  die  Lohne  der  Jugend* 
lichrn  Artv?:ter  mri?:  einbecriäen .  bei  den  BeruBsgenossen- 
soharten  grLin-isä-^ii:h  nich:  u.  a.  m.    In  der  Elnquete  worden 

Vji.  Ar«."-:::  IIT. 

-  In  d-rr   I^^:-i^  --'' .  '■■}''•    '^^  wjrti^-Lii'tli.h-e  Bedaitos«  des  Rhn- 
El'  -rkdCAls.  Tfi.  T.  KcE-ii-i,  Hin-jüind^iscie  toc  Oberjohiesien.  S-  230  ig* 
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für  Rheinland- Westfalen  folgende  Jahrealöhne  angegeben  (die 
Tageslöfane  sind  zur  Vergleichung  hier  mit  300  multipliziert): 
Meyer  (Krupp)  1877  lOÜO  Mk. ,  für  Bessemerarbeiter  apeciell 
II24  Mk.,  TLielen-Ruhrort  920  Mk.,  Poensgen- Düsseldorf 
in:15  Mk.,  Kamp -Hamm  (Walzdraht)  9li0  Mk.,  Schlink-Mul- 
heim  8-900  Mk.,  Massenez-Hörde  ca.  900  M.,  Baare-Bochum 
Ö12  Mk.  Der  Durchschnitt  wUrde  etwa  reichlich  lOüO  Mk. 

betragen.  Dagegen  berechnet  die  rheinisch-westfälische  Berufs- 
genoBsenschaft '  ftlr  1807  1131)  Mk.,  1S98  1165  Mk.,  1899 
1201  Mk.,  also  etwa  150—200  Mk-  oder  15— Sl*/«  mehr. 

FUr  Oberschlesien  sind  die  Angaben  noch  unsicherer : 
KoUmann:  1.  Puddler  900  Mk.,  2.  Puddler  690  Mk., 
3.  Puddler  ÖOO  Mk.,  Walzer  700  Mk.,  Schweifser  950  Mk.  — 
Brantsch :  Schmelzer  830  Mk. ,  Qicliter  775  Mk. ,  Walzwerk 
TOn  750  Mk.,  Stahlwerk  von  900  Mk.  an  aufwärts.  —  Jüngst- 
Gleiwitz:  Hochofen  660  Mk..  Former  770  Mk.  u.  s.  w.  -— 
Richter  (Königs-  und  LaurauhUtte)  Hochofen  585  Mk.,  Walz- 

werk 646— Ö71   Mk, 
Die  scblesiacbe  Berufsgenossenschaft  berechnet  für  1897 

727  Mk.,  1898  750  Mk.,  1899  771  Mk.,  was  also  auf  keine 

höhere  Steigerung  als  etwa  100  Mk.,  gleich  15  — 20"/o, 
sohliefsen  lälst. 

Daneben  geben  die  süddeutsche  Eisen-  und  Staiilberufs- 
-onoBsenachaft  für  1897  T'J2  Mk.,  für  1899  894  Mk.  an,  die 
vüd  westdeutsche  924  bezw,  972  Mk.,  die  sächsisch- thüringische 
si'O  bezw.  965  Mk.,  die  nordöstliche  934  bezw.  964  Mk.,  die 
nord westdeutsche  813  bezw.  946  Mk.  Calwer  ̂   berechnet 
daraus  als  Durclischnittslohn  für  Bergbau  und  Hüttenindustrie 
fiir  1897  1006  Mk.,  fiir  1899  1072  Mk. 

Nach  alledem  scheint  es  mir  schon  sehr  hoch  gegriffen 
zu  sein,  wenn  man  die  Lohnsteigerung  auf  200  Mk.  ansetzt, 
wobei  auch  nicht  berücksichtigt  ist,  dafa  die  Jahre  1877/78 
anormal  schlecht,  1897/99  ungewöhnlich  gut  waren.  Dazu 
kommen  die  Beiträge  der  Arbeitgeber  für  Kranken-.  Unfall-, 
Alters-  und  InTalidilätsversicherung  mit  alles  und  allem  höchstens 

,'n  Mk.  auf  den  Kopf  des  Arbeiters".  Selbst  wenn  man  ein 
"ulches  Steigen  der  Löhne  annimmt,  so  entßlllt  trotzdem  auf 
'ine  Tonne  Hoheiaen  weniger  Lohn  als  1878,  weil  die  Arbeita- 

'  Vgl.  Calwer,  Handel  und  Wanilel,  S.  194/195. 
»  EbeDd»  löOl,  S.  193—196,  271. 
*  Nach  dem  .Leitfaden  xur  Arbeit«rTersicberunf[  des  deuCscben  EUicbs" 

lni&aiDinei^efit«llt  fiir  die  WeltauBlellung  in  Paris  1900)  betrugen  die  Bei- 
u-*gBlssteQ  des  Arbeiiireber^  ror  die  gesamte  Arbeiterversichenmg  im 
Jahrndurchschiutt  15,88  Mk.  aul'  den  Kopf  des  Arbeiters,  nie  Beitrag zur  DnfalWeriicberuag  lind  in  der  HülIeninduEtrie  «esentJicb  gröfser  als  im 
Durctwchnitt  Troüdcm  igt  die  obige  Ziffer  sehr  hocb  gegriffen.  —  Übrigeiu 
'  lud  schon  ISTä  ein  allerdings  be^thnUikteres  Haftpdicbtgeeeti  seit  18^ die  Arbeilgeber. ■kr  die 



38  XXI  3. 

leistungen  noch  stärker  gestiegen  sind,  wie  sich  aus  folgender 
Durchschnittsberechnung  ergibt : 

1878  stellte  1  Arbeiter  mit  850  Mk.  Lohn  133  t  ̂  Roheisen 

her;  es  entfiel  daher  auf  1  t      -.^o     =  6,40  Mk.  Liohn. 

Jetzt  produziert  ein  Arbeiter  mit  1100  Mk.  Lohn  224  t'; 

auf  1  t  entfällt  daher  an  Lohn    ̂   '^^^   =  4,90  Mk. Die  Ersparnis  an  den  Arbeitslöhnen  betrügt  daher  troti 
des  Wachsens  der  Löhne  und  der  socialpolitischeu  Lasten  f&r 
die  Tonne  Roheisen  etwa  1,50  Mk.  oder  fast  25 ̂ /o. 

Zwischen  dem  Steigen  der  Löhne  wie  der  Leistanffen 
einerseits  und  dem  Zoll  andererseits  läfst  sich  eine  besondere 
Verbindung  nicht  herstellen  (vgl.  zu  III). 

V.  Eine  weitere  Verminderung  der  Kosten  bedeutet  die 
immer  häufiger  werdende  Betriebskombination.  Wfthrend 
sich  1878  Hochöfen  und  Walzwerke  meist  noch  in  yerBcfaie- 
denen  Händen  befanden,  werden  Roheisen  und  Fabrikate  heute 
grofsenteils  von  demselben  Unternehmer  hergestellt.  Im 
niederrheinisch- westfälischen  Industriebezirk  kommen  Untfi^ 
nehmungen ;  die  nur  den  Hochofenbetrieb  zum  Gegenstände 
haben,  kaum  noch  vor^;  dagegen  finden  sich  13  —  und 
zwar  natürlich  die  gröfsten  —  Unternehmungen ,  die  Kohlen- 

zechen, Erzgruben,  Hütten-,  Walz-  und  Stahlwerke  im  Eigen- 
tum haben.  Daneben  gibt  es  noch  fünf  Kombinationen  von 

Hochöfen  mit  Walzwerken  oder  mit  Kohlen-  oder  mit  En- 
bergwerken  und  nur  fünf  Walz-  oder  Stahlwerke,  die  nicht 
eigene  Hochöfen  besitzen.  In  Oberschlesien  liegen  die  Ver 
hältnisse  ähnlich.  —  Hauptsächlich  sind  Hochöfen  und  Walx- 
werke  zusammengelegt,  weniger  Hochöfen  und  Oiefsereien, 
nur  selten  Hütten  und  Maschinenfabriken. 

Die  Vorteile  solcher  Kombinationen  sind  technischer  wie 
wirtschaftlicher  Art.  Liegen  die  Werke  nebeneinander,  eo 
kann  man  die  einmal  im  Hochofen  erzeugte  Wärme  wieder 
für  den  Walzwerksbetrieb  benutzen ;  man  bedarf  keinen  Koki 
mehr  zum  Umschmelzen  des  Roheisens  im  Kupolofen  und 
keine  Kohle  zum  Wärmen  der  Stahlblöcke.  Ein  so  kom- 

biniertes modernes  Stahlwerk  braucht  daher  nur  noch  die 
Koks,  die  es  zur  Produktion  von  Roheisen  an  sich  ver 
wendet. 

Ferner  aber  kann  sich  der  Walzwerkbesitzer  das  sdbst- 
gewonnene  Roheisen  zu  Selbstkosten,  statt  zu  Verkaufspreisen 
berechnen,  wenn  er  nur  dafür  bei  dem  Verkauf  der  Fabrikate 
eine    höhere    Bewertung    erzielt;    er    braucht    keine   Handels- 

'  Vgl.  oben  S.  36. 
2  Nach  dem  Doitmunder  Jahrbuch  1900  1901,  S.  17—481. 



KU  uad  Gowinne  i&r  das  Roheisen,  sowie,  wenn  Hochofen 
and  Walzwerk  zusammenliegen ,  keine  Transportkosten  zu 
begleichen. 

Ferner  ist  er  von  der  Höhe  der  Roheisen  preise  unab- 
hängig; das  ist  sehr  wichtig,  weil  diese  oft  Im  Verhältnis 

höher  stehen  als  die  der  Fabrikate,  Unter  Umständen  kann 

auch  der  Unternehmer  seine  Arbeiter  besser  beschäftigen, 
wenn  er  sie  nach  Bedürfnis  hier  oder  dort  verwendet.  Über- 

haupt kommen  den  kombinierten  Betrieben  alle  Vorteile 
grofser  Unternehmungen  zu  gute.  Daher  haben  sich  auch 
die  am  stärksten  kombinierten  Werke  wie  die  von  Krupp,  der 
Laurahütle  und  das  Ilseder-Peiner  Walzwerk  am  glänzendsten 
entwickelt.  Und  andererseits  klagen  die  isolierten  Giefsereien 
über  die  Konkurrenz  der  mit  Hutten  verbundenen  Giefserei- 
betriebe.  —  Die  Vorteile  der  Kartellierung  schlierslich  werden 
für  sich  betrachtet  (§  7). 

Die  Bildung  kombinierter  Unternehmungen  ist  durch  den 
Zoll  wesentlich  gefördert  worden.  Er  trieb  die  Fabrikanten 
daxu,  sich  durch  Anlegung  eigener  Hochöfen  von  etwaigen 
Preiserhöhungen  des  Roheisens  unabhängig  zu  machen.  Denn 
die  Betriebskombination  ist  überall  von  den  Besitzern  der 

Walzwerke,  Giefaereien  u.  s.  w.  ausgegangen,  nicht  etwa  von 
denen  der  Hochöfen. 

VI,  Als  Fortschritte  zur  Erleichterung  des  Ab- 
satzes sind  der  Dortmund-Emakanal,  sowie  die  Einfuhrung 

des  Rohstotftarifs  fUr  Schiffsbaumaterialien  1804,  erweitert 
1897,  zu  nennen.  Auch  Schlesien  hat  Begünstigungen  im 

Tarit'wesen  erfahren.  Im  übrigen  aber  sind  die  Verbesse- 
ningeu   unbedeutend. 

Zu  den  Hauptzwecken  eines  Erziehungszotles  nach  List 
gehört  endlich  die  Möglichkeit  für  die  Industrie,  sich  das 
Vertrauen  der  Kundschaft  zu  erwerben  und  so  den  Absatz 

zu  erweitern.  Noch  1H78  bevorzugten  die  deutschen  Ab- 
nehmer Giefsereiroheisen  schottischer  und  Clevelander  Her- 

kunft. Es  erregte  entschiedenes  Aufsehen,  als  der  Hütten- 
inapektor  Wachner-Gleiwitz  bei  seinen  Qualitätavergleichungen 
feststellte,  dafs  das  in  Rheinland- Westfalen  erblasene  Eisen 
dem  englischea  ebenbürtig  sei.  Besonders  lange  erhielt  sich 
jenes  Vorurteil  zu  Gunsten  ordinären  englischen  Giefserei- 
roheiaens. 

In  den  letzten  zwanzig  Jahren  ist  nun  ein  grofscr  Um- 
schwung zu  Gunsten  deutschen  Fabrikates  eingetreten,  haupt- 

sftcblich  infolge  guter  Erfahrungen  mit  deutschen  \\'aren. 
Mitgewirkt  haben  dabei  aber  auch  der  Umstand,  dafs  Überhaupt 
b<^i  den  deutschen  Käufern  die  Vorliebe  tUr  ausländische  £r- 

z«ugnisse  verschwindet,  sowie  der  Zoll,  indem  t-r  durch  die 
Verteuerung   des    englischen    Eisens    zu    einem    Versuch    mit 
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heimischer  Ware  VeranlassuDg  gab.  Ganz  ohne  Beihilfe  eines 
Zolles  hat  die  deutsche  Eisenindustrie  das  Oebiet  des  Schüb- 
baues  zu  erobern  begonnen.  — 

FaTst  man  darnach  die  einzelnen  Erscheinungen  in  ein 
Gesamtbild  zusammen,  so  erkennt  man,  abgesehen  von  der 
Erfindung  des  Thomas  und  ihren  Folgen,  eine  Steigerung 
der  Produktionskosten  bei  der  Beschaffung  von  Kohlen ,  eine 
wesentliche  Verminderung  in  der  Ausnutzung  des  Brenn- 

materials und  der  Arbeitskräfte,  in  den  gesamten  Betriebe- 
kosten durch  Kombinationen,  sowie  ein  gröberer  Gewinn 

von  Nebenprodukten  und  endlich  eine  E^rweiterung  des  Ab- 
satzes durch  Erwerbung  neuer  Kunden.  Das  Resultat  dieser 

Änderungen  läfst  sich  zum  Teil  in  Zahlen  ausdrücken  (ftber 
die  Produktionskosten  zur  Zeit  der  Enquete  vgl.  S.  10). 

Es  betrugen  nach  den  Erhebungen  der  Oberbergftmter' 
im  Auftrag  des  Kölner  Bezirkseisenbahnrates  1895  in  Rhein- 

land-Westfalen die  Erzeugungskosten  von  1  t  Roheisen  43,40 
bis  43,99  Mk.,  nach  den  Angaben  der  Hüttenwerke  selbst 
41,20  Mk.  +  7  Mk.  Generalunkosten ,  nach  den  Berech- 

nungen der  Siegerländer  Konkurrenten  40,89  Mk.  +  6  Mk. 
Generalunkosten,  der  lothringischen  41,18  —  41,52  Mk.  Die 
Differenzen  entspringen  meist  aus  Meinungsverschiedenheiteii 
über  die  Höhe  des  Koksverbrauchs.  Die  lothringischen 
Werke  ̂   berechnen  für  sich  selbst  35  Mk.  Selbstkosten, 
Differdingen  «  (Luxemburg)  fUr  Thomasroheisen  1897  28,80  Mk. 
für  Puddelroheisen  27,72  Mk..  Ilsede*  schliefslich  für  1895 
27  Mk.  Für  Schlesien  liegen  mir  leider  keine  zuverlässigen 
Angaben  vor.  —  Seitdem  sind  die  Selbstkosten  infolge  dei 
Steigens  von  Kohlen-  und  Kokspreisen  zum  Teil  etwas  höher 
geworden. 

Die  Verminderung  der  Produktionskosten  gegenüber  denen 
der  Enquete  ist  also  sehr  bedeutend.  Im  Rahmen  dieser  Ent- 

wicklung kommt  dem  Zoll  nur  eine  geringe  Bedeutung  zu. 

§  7.    Ursachen   der  jeweiligen  wirtschaftliehen  Lage.  — Kartelle. 

Wenn  sich  als  Ergebnis  herausstellte,  dafs  im  ganzen  die 
Produktionskosten,  sei  es  mit,  sei  es  ohne  Hilfe  des  Zolls, 
herabgegangen  sind,  so  fragt  sich  nun  nach  der  von  Fr.  Last 
gegebenen  Theorie  weiter:  Sind  infolgedessen  auch  die  Prdse 
herabgegangen  ?  Da  diese  aber  auch  von  einer  FtQle  anderer 
Momente    abhängen,    so    mufs    vor  der  Beantwortung   dieser 

'  VjtI.  „Stahl  und  Eiseii^  1895,  S.  963  fg. -  Ebenda. 
»  Ebenda  1897,  S.  125. 
*  Ebenda  1S95,  S.  685. 



Frage  eine  kurze  Übersicht  der  preisbildenden  Faktoren  über- 
haupt gegeben  werden,  um  die  Bedeutung  jedes  einzelnen 

darzulegen.  Nach  den  Bericbten  der  Handelskammern  und 

der  Fachleute  in  „Stahl  und  Eisen"  läfst  sich  der  Gang der  wirtachafllichen  Verhältnisse  der  deutschen  Eisenindustrie 
kurz  dahin  skizzieren,  dafs  man  secha  verschiedene  Perioden 
unlerBcheiden  mufa: 

Zunächst  ein  kurzer  bei  Roheisen  ziemlich  intensiver 

Aufschwung  188U  —  H2,  ausgehend  von  grofsen  Schienen- 
ankäufen der  Vereinigten  Staaten,  in  Deutschland  unterstfitzt 

durch  zahlreiche  Anschaffungen  des  Staates  flir  Fisenbahn- 
zwet^ke.  Gleichzeitig  herrscht  im  Sommer  1880  eine  uner- 

hörte Spekulation. 
Dann  folgt  von  1882—188(3/87  eine  schwere  Depressions- 

zeit  in  der  ganzen  Weit;  ein  internationales  Überangebot 
drückt  die  Preise.  Als  Ursache  ist  die  aus  der  Gründerzeit 
herrührende  Ubermäfsige  Produktionsf^higkeit  zu  nennen. 
Aufserdem  wird  unsere  Eisenindustrie  von  österreichischen, 
rassischen  und  nordamerikanischen  Zollerhöhungen  betroffen. 
Die  lebhaft  versuchten  Kartellbildungen  haben  meist  nur  eine 
kurze  Lebensdauer. 

Von  1887  an  hebt  sich  der  Verkehr  wieder;  Produktion 
und  Preise  steigen  stark,  zuerst  bei  Rohstoffen,  dann  auch 
bei  Fabrikaten  und  Maschinen;  gleichzeitig  schwillt  die 
K arte llbe weg ung  an.  Doch  schon  ISlfl  tritt,  an  der  Glasgower 
Warrantbörse  beginnend,  eine  neue  Krisis  ein  und  folgt  eine 

schwere  Depressionszeit  bis  18".'4.  Etwas  lllnger  bleibt  die 
Haachinen Industrie  beschäftigt.  Das  Jahr  18(>2  bringt  in  den 
Handelsverträgen  mit  Österreich,  Belgien,  Italien,  der  Schweiz 
geringfllgige  und  folgenlose  Herabsetzungen  unserer  Zölle, 
bedeutendere  Frmäfsigungen  der  ausländischen,  zunächst  auch 
ohne  tieferen  EinfluTs.  Dagegen  bewirkte  der  russische 
Handelsvertrag  1H04  eine  grofse  Vermehrung  des  Exports  und 
damit  eine  Entlastung  des  unter  der  heimischen  Konkurrenz 
schwer  leidenden  inneren  Marktes. 

Ihm  folgt  seit  1895/Oii  ein  lebhafter  Aufschwung  der  ge- 
samten Eisenindustrie,  in  Deutschland  neben  den  Handels- 

verträgen besonders  durch  die  Entwicklung  der  Eiektricitäta- 
induBtrie  gefördert.  Er  ist  hauptsächlich  charakterisiert  durch 
die  enorme  Entwicklung  des  heimischen  Bedarfs,  durch  die 
Intensität  der  Kartellstrom ung  und  die  grofse  Verteuerung 
aller  Rohstoffe. 

Nachdem  der  Kohlenmangel  schon  1809  Stockungen  in 

^-einzelnen  Industriezweigen  hervorgerufen  hatte,  erfolgt  anfangs 

"00   bereits  auf  dem  Arbeitsmarkt  und  Ende  Aprü  ll¥)l)  an 
BiSrse    erkenntlich ' ,    ein    erneuter    Umschwung   zu    un- 

Vgl  Cslwer  „Handel  und  Wandel"  1900.  S.  l'J. 
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günstiger  Geschäftslage.  So  wenig  sich  schon  jetzt  ihr  Ver- 
lauf und  ihre  Ausdehnung  übersehen  läfst,  so  scheint  doch 

die  Krise  nicht  so  einschneidend  zu  wirken  wie  1873  und 
1890|  hauptsächlich  deshalb,  weil  die  Elaufkraft  des  Inlandes 
in  den  voraufgehenden  sechs  guten  Jahren  bedeutend  be- 

stiegen ist  Charakterisiert  wird  diese  letzte  Krise  neben  der 
Abnahme  des  Imports  und  der  Zunahme  der  Ausfuhr  -be- 

sonders durch  das  Mifsverhältnis  in  der  Preislage  von  Roh- 
stoffen und  Fabrikaten  —  eine  Folge  der  mächtigen  Boh- 

stoffkartelle.  — 
Darnach  kann  man  eine  Reihe  allgemeiner  Beobaohtungeo 

machen : 

I.  Die  Preise  schwankten  auch  nach  der  ZoUreform 

sehr,  bewegten  sich  insbesondere  im  ersten  Jahrzehnt  des  Zoll- 
schutzes in  Extremen.  Das  zweite  Decennium  zeigt  im  ali- 

gemeinen einen  höheren  und  festeren  Preisstand,  zugleich  in 
den  letzten  Jahren  einen  anormal  hohen.  Unabhängig  von 
den  Schwankungen  der  Konjunktur  blieben  nur  einzelne 
Specialitäten,  wie  z.  B.  guter  Tiegelgufsstahl. 

II.  Die  Gestaltung  der  Preise  hing  meist  von  der  in- 
ländischen  Nachfrage  ab,  weniger  vom  Export.  Von  allem 
—  bearbeiteten  und  nicht  bearbeiteten  —  Eisen  bezieht  das 

Inland  etwa  ̂ /6,  das  Ausland  ̂ s.  Im  Inland  ist  der  Vertrieb 
des  Roheisens  natürlich  abhängig  von  den  Bestellungen  der 
Roheisen  verarbeitenden  Werke.  Ihr  Bedarf  richtet  sich 
wieder  nach  der  allgemeinen  wirtschaftlichen  Konjunktur. 
Daneben  kommen  in  Betracht: 

a)  für  Stabeisen,  gewisse  Werkzeuge  und  Maschinen  der 
Ausfall  der  Ernten; 

b)  die  staatlichen  Bestellungen   an  Schienen,    Kleineisen- 
zeug, an  Schiffsbaumaterial  und  Lokomotiven, 

c)  für  Kriegsmaterial  —  Gewehre,  Kanonen,  Geschosse  — 
politische  Gründe, 

d)  Erfindungen. 

Die  ausländische  Nachfrage  fällt  bei  Siegerländer  Spiegel- 
eisen und  in  kleinerem  Umfange  auch  bei  schlesischem  Puddel- 

eisen  ins  Gewicht,  bedeutender  bei  Stabeisen,  Schienen,  Röhren, 
Blechen,  Dniht  und  Drahtwaren,  feinen  Waren  und  Maschinen 
(vgl.  Abschn.  II). 

III.  Das  Verhältnis  des  inländischen  Angebots  zur 
Nachfrage  bestimmte  die  Preise  allein  bei  Flufsroheisen,  Puddel- 
roheisen,  besserem  Gielsereiroheisen,  Halbzeug,  den  meisten 
Sorten  von  Ilaadels-,  besonders  Baueisen,  Draht-  ganz  über- 

wiegend auch  bei  Blechen,  Röhren,  Eisenwaren,  Schienen  und 
Maschinen.  Daneben  kam  die  ausländische  Konkurrenz  in  sehr 

geringem  Umfang  in  Betracht  in  Blechen  und   Stabeisen,    zu- 
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reÜRD    auch   Schienen,    etwas   stärker    bei   Röhren,   ziemlich 
^  erheblich  bei  ordinttrem  Giersereiroheisen  uod  Weifablech. 

Aber  auch  bei  Giefsereiroheisen  hatte  die  englische  Kon- 
kurrenz nur  inoerhalb  der,  durch  die  getfamte  Konjunktur 

gezogenen,  Grenzen  Einflurs.  Ea  kommt  nur  selten  vor,  dafä 
etwa  in  Deutschland  der  Bedarf  die  Produktion,  iu  England 
die  Produktion  den  Bedarf  llberschreitet,  und  daher  die  eng- 

lische Überproduktion  von  Deutachland  aufgenommen  wird. 
Im  allgemeinen  besteht  vielmehr  ein  Parallelismus,  der  in  den 
Depreadionsjahren  besonders  stark,  am  stärksten  Mitte  der 
8fJer  Jahre,  war.  — 

IV.  Der  Einflufs  des  Standes  der  Roheiaenpreise  auf  die 
weitervorarbeitenden  Industrien  wird  für  sich  betrachtet  (§  8). 

V.  Der  Zoll  hat  die  Roheiaenpreise  zunächst  nicht  ge- 
hoben, vielmehr  standen  aie  180^ — 1887  wesentlich  tiefer  als 

vor  1S7!'.  Ferner  aber  sind  nach  der  Verminderung  der 
Produktionskosten  nicht  auch  die  Preise  herabgegangen ,  im 
Gegenteil  in  den  letzten  Jahren  sehr  gestiegen  —  also  anders 
als  es  Liat  für  Erziehungszölle  vorhergesagt  und  gewünscht 
hatte.  Die  letztere  Erscheinung  ist  auf  die  Wirkaanikelt  der 
Kartelle  zurückzuführen. 

In  Rheinland- Weatfalen  bildete  sich  1887  ein  Roheisen- 
Syndikat,  das  bis  zur  Gegenwart  fortbesteht.  Ihm  schloff 
sich  bald  darauf  ein  Kartell  der  SicgerlSnder  Hüttenwerke 
an.  Ebenfalls  seit  Ende  der  1880er  Jahre  besteht  ein 

lothringisch  luxemburger  Kartell  und  achliefslich  seit  11"J0  ein 
oberBchlesiaches.  Die  Syndikate  vereinbarten  zuweilen  fest 
abgegrenzte  Absatzgebiete  untereinander.  Im  übrigen  kann 
es  nicht  Aufgabe  dieser  Arbeit  sein,  die  Formen  darzustellen, 
unter  denen  eich  die  Kartellierung  der  deutschen  Eisen- 

industrie vollzogen  hat.  Hier  fragt  es  sich,  ob  die  Gründung 
jener  Kartelle  auf  den  Zoll  zurückzuführen  ist. 

Das  ist  natürlich  schwer  zu  sagen,  weil  eine  Erfahrung 
unter  andern  Umständen  noch  nicht  gemacht  worden  ist. 
Voraussetzung  eines  Kartells  ist  im  allgemeinen  ein  Vorsprung 
der  beimischen  Industrie  vor  der  ausltindischen  auf  dem 
ianern  Markt,  mag  derselbe  nun  beruhen  auf  von  Natur 
gflnatigeren  Produktionahedingungen  oder  auf  besseren  Ab- 
aatzbezieliungcn ,  insbesondere  der  Bevorzugung  durch  die 
sualliche  Tarifpolitik,  oder  achliefslich  auf  einem  Schutzzoll. 
Darch  niedrigere  Tarife  werden  die  deutschen  Hüttenwerke 
oicbt  begünstigt,  Es  wilre  wohl  allenfalls  eine  Kartellierung 
der  Hochiifen.  die  Roheisen  für  schmiedbares  Eisen  herstellen, 
auch  ohne  Zoll  denkbar,  da  ihre  Produktionahedingungen 
denen  des  konkurrierenden  Auslandes  gleich  sind;  eine 
wirkliche  durchgängige  Überlegenheit  achatft  aber  erst  der 
2oll-     In    Giersereiroheisen   bestand   England  gegenüber  jene 
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Ebenbürtigkeit  nichts  und  hier  ist  daher  der  Zoll  die  not- 
wendige Voraussetzung  gewesen.  Man  kann  daher  annehmen, 

dafs  die  Syndikate  sich  bilden  und  wirken  konnten 
nur   auf  Grundlage  des  Zollschutzes. 

Wirkliche  Erfolge  hatten  die  Kartelle  erst,  nachdem  sie 
sich  nicht  mehr  auf  Preisvereinbarungen  beschränkten,  sondern 
auch  die  Produktion  kontingentierten.  Allmählich  sind  ihnen 
alle  bedeutenden  Betriebe  beigetreten,  1901  noch  drei  greise 
rheinische  Fabriken.  Eine  vollständige  Herrschaft  über  die 
Preise  haben  sie  natürlich  nicht  ausüben  können,  insbesondere 
waren  meist  nur  die  Minimal-,  nicht  auch  die  Maximalpreise 
festgesetzt;  aber  die  von  ihnen  abgeschlossenen  Verträge  sind 
doch  für  die  gesamte  Preislage  auf  dem  inneren  Markte  be- 

stimmend. Dabei  sichern  sie  sich  gegen  etwaige  eigene  Mehr- 
kosten durch  die  Klausel,  dafs  im  Fall  einer  Verteuerang 

der  Brennmaterialien  oder  Erze  die  Verkaufspreise  des  Eisens 
von  selbst  steigen  ̂  

Die  Syndikate  waren  zunächst  bei  Krisen  wiederholt 
erfolgreich  tätig  und  dienten  nach  dem  bekannten  Ausdruck 

als  „Fallschirme" ;  so  hielten  sie  nach  1890  und  1900  durch 
Preisvereinbarungen  und  Produktionseinschränkungen  die 
rapiden  Preisstürze  auf,  verhinderten  ebenso  im  Anfang 
günstiger  Perioden  ein  allzurasches  Steigen  der  Preise,  so 
1888  und  1890  — 1898.  Dagegen  ist  es  ihnen  bisher  weder 
gelungen,  während  lang  andauernder  Depressionszeiten  die 
Preise  aufrecht  zu  erhalten,  wie  1892 — 1894,  noch  auch  haben 
sie  bei  andauernd  steigender  Nachfrage  die  Preise  zu  mälßigen 
gewufst,  188990  nicht  und  ebensowenig  1898—1900.  In  der 
letzten  Krisenzeit  haben  sie  die  Preise  nicht  den  Interessen 
ihrer  Abnehmer  angepafst  und  keinen  Nachlafs  gewährt,  ab 
diese  schon  unter  schlechtem  Geschäftsgang  litten;  daher 
galten  noch  im  Winter  1900/1901  Roheisenpreise  in  der  gans 
anormalen  Höhe  von  fast  100  Mk. ,  als  man  Bleche  und 
Draht  bereits  wieder  mit  130—145  Mk.  notierte. 

Es  fragt  sich,  inwieweit  die  Kartelle  den  Zollausgenutit 
haben,  und  dies  erkennt  man  aus  einer  Gegenüberstellung  der 
deutschen  mit  den  Weltmarktspreisen,  vorzüglich  denen  Eng- 

lands ^  Es  ist  zunächst  festzustellen,  dafs  die  Preise  des 
Thomasroheisens  bis  189(3  nicht  höher  waren,  als  die  von 
scotch  pig  iron  in  London,  das  ungefähr  dem  deutschen 
Thomasroheisen  gleich  ist;  nur  1889/90  standen  sie  höher, 
dagegen  1891  —  1895  tiefer.  Seit  Ende  1896  aber  übertrifft 
der  deutsche  Preis  den  englischen  regelmäfsig  mindestens  um 
den  Zoll,    1899   und  1900   sogar   um  20  Mk.     Ob   die  Preise 

»  Vogelstein  a.  a.  0.  S.  87  und  S.  96. 
^  Nach  den  Angaben  dos  Londoner  Economist,  sowie  von  „Stahl  und 

Eisen",  citiert  bei  Vogelstein  a.  a.  0.  S.  70,  71. 
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beiden  letzten  Jahre  bei  der  allgemeinen  atUrmiechcu 
TNachfrage  nicht  auch  ohne  den  Zoll  so  hoch  gestiegen  wären, 
mag  dahingestellt  bleiben.  Die  Preise  der  Jahre  iy9Ü — 1898 
konnten  die  Syndikate  aber  nur  mit  Hilfe  des  Zolls  durchsetzen. 

Noch  gröfser  war  die  Ausnutzung  des  Zolls  bei  Giefserei- 
roheiaen  Nr.  III'.  Denn  hier  haben  die  Syndikate  den  Preis 
seit  Ende  1804  regelmäfaig  um  fast  2()  Mark  über  dem  eben- 

bürtigen Middlesbroer  Eisen  gehalten,  also  um  einen  Betrag, 
der  mindestens  dem  von  Zoll  plus  Fracht  gleichkommt,  Auch 

'iese   Preiserhöhungen    waren   nur    auf  Grundlage    des   Zolls 
tSglich.     19(K)    war    die    Differenz    noch    wesentlich    gröfser, 
■  -50  Mk. 

Es  pflegt  ferner  die  Praxis  der  Syndikate  zu  sein, 
auf  Grund  der  im  zollgeschützten  Inland  erhobenen  höheren 
Preise  an  das  Ausland  zu  niedrigen  Preisen  zu  liefern.  Roh- 

eisen wurde  aber  bisher  nur  in  so  geringen  Mengen  exportiert, 
dalJB  diese  Erscheinung  hier  kaum  von  Bedeutung  ist.  In 
Spiegeleisen  ist  die  Ausfuhr  etwas  bedeutender,  und  hier 
acheint  auch  an  das  Ausland  zu  billigeren  Preisen  verkauft 

zu  werden*.  Aufserdem  ermöglichen  die  hohen  Inlaudspreise 
den  Werken,  die  gleichzeitig  auch  Handels  eisen ,  Bleche, 
Draht  herstellen,  diese   Fabrikate  billig  zu   exportieren   (vgl. 
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Der  Zoll  hat  auf  die  Produktion  von  Giefsereiroheiseu 

einen  —  nach  Listscher  Terminologie  —  erziehlichen  Einäuls 
ausgeübt,  indem  er  den  Industriellen  half,  unter  dem  Schutze 
etwas  sicherer  Preise  ihre  Betriebe  zu  vervollkommnen.  Die 
Bedeutung  der  englischen  Einfuhr  ist  auf  die  Zeiten  starker 
Nachfrage  beschränkt;  in  Depressions  jähren  ist  Englands 
Konkurrenz  nur  noch  unbedeutend. 

An  der  Gesundung  und  mächtigen  Entwicklung  der 
Hüttenindustrie,  soweit  sie  Roheisen  Itlr  achmiedbares  Eisen 
herstellt,  bat  er  fast  gar  keinen  Anteil  gehabt.  Dieser  Erfolg 
ist  vielmehr  technischen  Erfindungen,  vor  allem  der  des 
Thomas,  zuzuschreiben.  —  Die  Einfuhr  schwedischen  Holz- 
kohlenrobeisens  ist  nicht  gebindert  worden. 

•  Vogeisieio  a.  a.  0.  S,  6Ö.  69. 
'  Vogelstem  a.  a.  0.  S.  80  folgert  das  mit  Recht  aus  den  vom  Kolcs- 

sTodUtat  gew&hrlen  AusfuhrvergütangeD ,  nacb  dem  Bericht  der  Siegener 
Uandelftkunmer  von  1897. 
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Die  Preise  sind  durch  den  Zoll  allein  nicht  erhöht  worden, 
das  ist  vielmehr  erst  durch  die  Kartelle  geschehen. 

Der  Zoll  hat  die  Grilndung  und  Wirksamkeit  der  Kartelle 
wesentlich  unterstützt 

Die  Kartelle  haben  den  Zoll  ausgenützt,  indem  sie  in 
Zeiten  guter  Nachfrage  —  neben  den  Kohlen-  und  Koks- 

syndikaten —  die  Preise  sehr  hoch  trieben.  In  Zeiten  ge- 
ringen Bedarfs  haben  sie  Preisstürze  etwas  aufgehalten. 

Der  Zoll  hat  endlich  die  Tendenz  nach  Kombinationen 
der  Betriebe  sehr  verstärkt.  — 

§  8.  Wirkungen  des  Zolles  auf  die  Roheisenverbramclier  iid 
die  Exportindustrie. 

Aus  den  in  §  7  dargelegten  Folgen  des  Zolls  für  die 
Koheisenproduzenten  ergibt  sich  mittelbar  sein  Einflols  auf 
die  Konsumenten,  d.  i.  die  das  Roheisen  weiter  verarbeitende 
Industrie.  Im  allgemeinen  sind  ihre  Interessen,  was  die 
Stetigkeit  der  Preise  anbelangt,  denen  der  Produzenten  glmch, 
was  die  Höhe  anbelangt,  entgegengesetzt  Vor  allem  der 
Wunsch  nach  Stetigkeit  der  Koheisenpreise  veranlafste  ja  die 
Eisen  verarbeitenden  Industriellen,  1879  dem  Zoll  ihre  Zu- 

stimmung zu  leihen.  Der  Zoll  hat  die  Preisschwankungen 
aber  nicht  verhindert 

Für  die  Frage  nach  dem  Vorteil  oder  Schaden  hober 
Preise  ist  naturgemäfs  zu  unterscheiden,  ob  es  der  Eisen  ver- 

arbeitenden Industrie  im  einzelnen  Fall  möglich  gewesen  ist, 
mit  ihren  Produkten  den  hohen  Preisen  zu  folgen  oder  nicht 

Aus  den  wirtschfth'chen  Berichten  der  Handelskammern  und 
der  Fachleute  in  „Stahl  und  Eisen"  ist  darüber  folgendes abzuleiten : 

Im  allgemeinen  verlaufen  die  Preise  parallel;  besonder! 
sind  niedrige  Preise  des  Roheisens  gewöhnlich  von  niedrigen 
Fabrikatpreisen  begleitet  Abweichungen  in  der  Richtung, 
dafs  bei  niedrigen  Roheisenpreisen  die  Fabrikate,  wie  Maschinen 
und  Gufswaren,  teuer  sina,  kamen  nur  im  Beginn  schlechter 
Zeiten,  wie  1882  und  1891,  vor,  hauptsächlich  um  deswillen, 
weil  sich  die  Krisen  nicht  gleich  rasch  und  weit  ausdehnten. 
Bei  schwerer  industrieller  Deroute  konnte  doch  der  Bedarf  z.  B. 

an  Müllerei-,  Brennerei-,  Zuckerbereitungs-  oder  landwirtschaft- 
lichen Maschinen  regelmäfsig  bleiben.  Dazu  kommt,  dab 

die  Industriekrisen  nie  das  Vermögen  aller  Konsumenten  in 
Mitleidenschaft  ziehen;  diese  können  sogar  durch  eine  all- 

gemeine Verbilligung  der  Bedarfsartikel  kaufkräftiger  werden. 
Viel  häufiger  war  der  Fall,  dafs  die  Fabrikate  dem 

Steigen  der  Roheisenpreise  nicht  folgen  konnten  und  auf  dem 
alten  Stande  beharrten,  besonders  in  günstigen  Jahren,  wie 
1880  —  82,  1889  90  und  1898  —  1900.    Der  Grund  dieser  Er- 



scheinung  ist  die  Unentbehrlichkeit  des  Rohstoffs,  Die  Fabri- 
kanten mofsten,  wenn  sie  die  guten  Konjunkturen  nicht  un- 
genutzt lassen  wollten,  unter  allen  UmstKnden  Rolieisün  zur 

Weiterverarbeitung  einkaufen,  was  den  Roheisenproduzenten 
sUrke  Preissteigerungen  ermöglichte.  Die  Käufer  der  Va- 
brikate  aber  waren  nicht  in  gleicher  Weise  bei  höheren 
Preisen  zum   Einkauf  genötigt. 

Erst  eine  Erscheinung  der  beiden  letzten  Jahre  ist  ea, 
dafs  in  Depres«ionszeiten  bei  gesunkenen  Fabrikatpreisen  der 
Uobeisenprois  unverhältnismärsig  hoch  bleibt.  Es  folgt  dies 
atLs  der  gröfseren  Einheitlichkeit  und  Macht  der  Roheisen- 
B^Tidikate  infolge  geringerer  Zahl  der  Beteiligten.  Die  Er- 

zeuger der  Eisenwaren,  groisenleils  Hansinduatrielle,  sind 
ihnen  gegenüber  der  Bchwächere  Teil. 

So  bestehen  also  zu  Zeiten  scharfe  Gegensätze  in  den 
Interessen  der  Hütten-  und  der  Industrie  von  Eisenfabrikaten. 
Diese  GegenaAtze  haben  sich  denn  auch  wiederholt  in  lebhaften 
Klagen  und  Abwehrmafsregeln  geltend  gemacht  1^85  bildete 
sich  z.  B,  ein  Verband  deutscher  Giefsereien  und  Maschinen- 

bauer, mit  der  ausgesprochenen  Begründung,  dafa  die  schon 
bestehenden  Verbände  nur  die  Hochofen-  und  Walzwerks- 
Örofsindustrie  verträten '.  Derselbe  Verband  bescblofa  im 
Juni  lOol,  das  rheinische  Roh  eisen  Syndikat  zu  boykottieren, 
falla  es  von  Beinen  zu  ganz  anderen  Zeiten  entstandenen 
Preisen  nicht  Nachlässe  bewillige.  Auch  sonst  sind  es  haupt- 
sSchtich  die  Maachinen-,  Draht-  und  Giefsereünduatri eilen, 
von  deren  Seiten  Beschwerden  vorliegen*. 

Die    wichtigste    Mafaregel    zur    Abwehr    dieser   zuweilen 
3tialvollen  Abhängigkeit  war  aber  nicht  die  Opposition  gegen 
ie  Roheisenindustrie,  sondern  die  Betriebskombination,  die 

Anlage  eigener  Hüttenwerke  oder  der  Ankauf  schon  be- 
stehender. Denn  fast  alle  Zusammenlegungen  sind  ja  von 

der    weiterverarbeitenden   Industrie   ausgegaugen. 
Die  Gegenafttze  wurden  femer  dadurch  gemildert,  dafs 

die  von  der  Verteuerung  des  Roheisens  am  emptindliehsten 
getroffene  Exportindustrie  von  dem  Roheiaensyndikat  Auafuhr- 
vergütungen  bewilligt  erhielt  (s,  unten). 

Und  damit  kommt  man  zu  dem  letzten  Punkte,  an  dem 
eine  Zollwirkung  zu  suchen  ist. 

Im  allgemeinen  kann  ein  Zoll  auf  eine  fremde  Ware  die 
einheimiacbe  Exportindustrie  überhaupt  dadurch  schädigen, 
dafs  er  den  aualändiachen  Verkaufer  um  seinen  Gewinn 

bringt  und  ihn  so  verhindert,  bei  uns  zu  kaufen.  Der  Roh- 
eisenzoll  richtete  sich  1S7!'  ganz  vorwiegend  gegen  England. 
&Ian  kann  nun  nicht  sagen  oder   beweisen,   dafs  England  um 
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deswillen  weniger  bei  uns  gekauft  und  so  unserer  Eiqport- 
industrie  zu  verdienen  gegeben  hätte,  weil  wir  die  Einfohr 
seines  Roheisens  erschwert  haben.  Denn  der  Import  eng- 

lischen Flufsroheisens  verlor  auch  ohne  den  Zoll  seine  nat&r- 
liehen  Ursachen.  Der  den  Engländern  bei  dem  EIxport  von 
Giefsereiroheisen  entgehende  Oewinn  aber  dürfte  Kaum  ins 
Gewicht  fallen,  um  so  weniger,  als  englisches  Giefsereiroheisen 
in  höchstem  Mafse  Weltmarktsware  ist  und  daher  von  den 
Einfuhrbeschränkungen  eines  Landes  nur  wenig  berührt  wird. 

Von  gröfserer  Bedeutung  war  der  Roheisenzoll  für  die 
Eisenexportindustrie  speciell. 

Ein  RohstofizoU,  der  die  Produktionskosten  der  weiter 
verarbeitenden  Industrien  erhöht,  wird  im  Inland  durch 
Fabrikatzölle  ausgeglichen,  aber  er  hemmt  den  Wettbewerb 
der  Exportindustrie  auf  dem  Weltmarkt,  soweit  nicht  Rück- 

vergütungen erteilt  werden.  Dies  tut  das  Reich  bei  uns  nur 
in  ganz  geringem  Umfange. 

Erst  seit  1897  ist  das  Roheisen  dauernd  verteuert  wordmi; 
seitdem  erst  könnten  sich  also  die  Folgen  für  den  Export  der 
Fabrikatindustrie  bemerkbar  machen. 

Die  schädigenden  Wirkungen  des  Zolls  versuchen  mm 
die  Roheisenkartelle  und  der  Halbzeugverband,  der  mit  ihnen 
in  Fühlung  steht,  wettzumachen,  indem  sie  den  Exporteuren 
der  Halb-  und  Ganzfabrikate  Ausfuhrvergütungen  bewilligen, 
so  z.  B.  an  die  exportierenden  Grobblechwerke*.  1897  taten 
sich  das  Koks-,  das  Roheisen-  und  das  Halbzeugsyndikat  zu- 

sammen ,  um  Stahlknüppel  an  die  exportierenden  Drahtwalz- 
werke für  7  —  8  Mk.  billiger  abzugeben,  ebenso  1901  um 

15  Mk.  ̂ .  Das  Roheisensyndikat  allein  bewilligte  1897/98 
und  seit  Mai  1901  an  die  Siegerländer  Halbzeugfabrikanten 

von  Luppen  pro  Tonne  Roheisen  6^/8  Mk.  Ausfuhrvergütung*. 
Diese  Exportprämien  ermöglichen  es  den  Fabrikatindustrien, 
an  das  Ausland  wesentlich  billiger  zu  verkaufen ,  als  im  In- 

land; so  geschieht  es  regelmäfsig  bei  Draht  und  Grob- 
blechen^, aber  auch  bei  vielen  anderen  WalzwerkserzeugnisseD. 

Die  Folge  dieses  Systems  ist  also  zunächst,  daCs  der 
heimische  Verbraucher  die  Eisenartikel  teuerer  bezahlen  moft 
als  der  ausländische.  Dadurch  wird  femer  der  Wettbewerb 

der  ausländischen  Industrie,  die  aus  den  billig  exportierten 
Fabrikaten  Waren  herstellt,    wesentlich    gefördert  und   somit 

^  Bericht  der  Siegener  Handelskammer  1898,  S.  18;  vgl.  Vogelstein a.  a.  0.  S.  80. 

^  Vogelstein  a.  a.  0.  S.  82  aus  der  Zeitschrift  „Die  Industrie''. 
'  Bericht  der  Siegener  Handelskammer  1897,  S.  15  und  bei  Vogel- stein S.  80. 

^  Vgl.  z.  B.  die  wöchentlichen  Marktberichte  der  Nationalzeitung  aus 
Schlesien  und  eingehender  §  9  dieser  Arbeit 



Be  KonkurreDzföhigkeit  unserer  Exporrinduatrie  auf  dem 
^Weltmarkt  beeinträchtigt.  Um  dlea  zu  verhindern,  sind  neue 
Exportprämien  erforderlich,  und  so  ruft  die  Exportprämie  auf 
einer  unteren  Stufe  des  Produktionsprozesses  immer  weitere 
Exportprämien  auf  den  hiiheren  Stufen  hervor.  Hier,  wie 
auf  vielen  Gebieten,  ist  das  ureprdugliche  Schutzzollsystem 
auf  dem  Wege,  sich  in  ein  iuiportprämienaystem  umzu- 

wandeln. —  Genauer  belegt  werden  Kann  dies  erst  nach  einer 
Betrachtung  der  Fabrikatzölle  (vgl.  §§  9  und  16). 

Es  ist  aber  endlich  die  Frage,  ob  der  Nachteil  der  Ver- 
teuerung des  Roheisens  für  die  Exportindustrien,  z.  B.  von 

Dralit,  durch  AuafuhrvergUtungen  wieder  völlig  wett  gemacht 
wird.  Bisher  konnten  aber  bei  dem  glänzenden  Gang  aller 
Industrien  die  Preise  der  Fabrikate  im  wesentlichen  noch 

denen  des  Roheisens  folgen.  Man  wird  die  Erfahrungen 

_  mehrerer  Depreasionsjahre  abwarten  müssen ' ,  um  die  Frage 
antworten  zu  können.  — 

Der   Export   von   Roheisen   selbst  schliefslich  war  zu  ge- 
als   dafs   er   durch   seine   billigen   Preise   den  ausländi- 
Wettbewerb   direkt   hätte  stärken   können.     (Über   die 

lirekten  Wirkungen  vgl.  §  9  am  Ende.) 

a.  0.  S.  98—100  glaubt  schon  jetzt  für  Draht,  Röhren 
e  direkte  Schädigung  konstatieren  xa  können. 



Zweiter  Abschnitt 

Die  Zölle  auf  Eisenfabrikate  und 
Eisenwaren. 

§  9.  Halbfabrikate,  Handelseisen,  Draht,  Bleche  and  PltttOL 

Bereits  in  den  70er  Jahren  übersti^  die  Produktion  deo 
Bedarf  bei  den  Eisen-Halb-  und  Oanzfabrikaten,  Stahl,  Stab- 

eisen, Winkel-  und  Baueisen,  Schienen,  Draht,  Blechen  mid 
Platten,  so  dafs  Deutschland  hierin  nicht  nur  vom  Audaai 
unabhängig  war,  sondern  auch  einen  regen  £}zport  aufwiei. 
1878  betrug  die  Mebrausfuhr  bei  Schienen  162000  t,  bei 
Stabeisen  72000  t,  Draht  48000  t,  Blechen  39000  t,  StaU 
12000  t  und  nur  bei  Weifsblech  bestand  eine  Mehreinfobr 
von  3300  t.  Insbesondere  gehörten  die  Stabeisenindoatrifl^ 
beruhend  auf  Deutschlands  vorzüglichem  Puddeleisen,  die 
Draht-  und  Schienenindustrie  seit  langem  zu  den  bedeutendsten 
des  Zollvereins. 

Die  Fabrikate  unterlagen  —  aufser  Weifsblech  —  VM 
1865  —  1870  einem  Zoll  von  50,  bezw.  70  Mk.  pro  t,  dann 
war  1870  der  Zoll  für  Winkeleisen  auf  85  Mk.,  fafonierlM 
Stabeisen  und  Blech  auf  50  Mk.,  und  1873  für  sämtliche 
Fabrikate  auf  20  Mk.  herabgesetzt  worden.  Vom  1.  Januar 
1877  ab  gingen  sie  zollfrei  ein. 

Auch   hier  wurden  in  der  Enquete  lebhafte  Klagen  über 
die  wirtschaftliche  Notlage  laut;  es  wurde  behauptet,  dafs  die 
Verkaufspreise  die  Produktionskosten  nicht  deckten.     So  ht- 
trügen  ̂   die 

in  Mark  pro  Tonne 
von  Herstellungskosten    Verkaufspreise 

westfälischem  Stabeisen  115-125  110—120 

schlesischem  Stabeisen    ̂ J^^"^^  161-170  190 Phönix-Bleche  167  150—180 
Koks-        I  190                        200 

p^«„v       Kessel-      I  p,^^.  ̂                         210                       220 
^^"^«       Feinkorn-  f  ^^^^^^                         250                       270 Stahl-        I  210                       230 

*  Bericht  der  Enquetekommission  S.  25 — 31. 



Nur  die  Drahtindustriellen  klagten  nicht  und  konstatierten 
ein  Steigen  des  Exports;  das  deutsche  Fabrikat  aei  etwas 
koEttapieliger  als  das  englische  —  12il— 145  Mk.  in  Westfalen 

itnd  14'i  Mk.  in  Schlesien  gegenüber  122  Mk,  in  England  — , dafür  aber  auch  viel  besser. 

Als  Ursache  der  wirtschaftlichen  Notlage  wurde  auch 
eettcns  der  Fabrikatinditstrie  vielfach  die  auslitndische  Kon- 

kurrenz bezeichnet;  bei  der  statistischen  Prüfung  dieser  Be- 
hauptung mllssen  wieder  nach  Serings  Methode  die  Import- 

ziffern von  11^77  und  1878  unter  Abzug  der  Durchfulir  auf 
das  richtige  Mals  zurückgeführt  werden  (vgl.  §  2). 

Der  Stabeisenimpitrt  —  vorwiegend  aus  Engtand  — 
erreichte  1873  die  grofse  Summe  von  4200U  t,  fiel  aber  nach 
der  Krise  bis  auf  9000  t  im  J.  187(3.  Nach  völliger  Be- 

seitigung der  Zölle  stieg  er  zwar  1S77  auf  16lM)0  l,  stand  aber 
bereits  1878  wieder  auf  118'H)  f.  Dos  englische  Staboisen 
wurde  besonders  im  Nordosten,  wohin  England  geringere 

Transportkosten  hatte,  als  die  achlesischen  und  westfäliat-hen 
Walzwerke,  viel  gehandelt,  oder  übte  wenigstens  einen  Preis- 
dmck  aus.  Im  Binnenlande  war  dagegen  sein  Einflufs  nur 
sehr  gering,  höchstens  wurden  in  Sachsen  noch  gröfsere 
Mengen  abgesetzt.  Aufser  England  konkurrierte  hier,  wie 
in  Stahl,  auch  Schweden,  dessen  aus  Holzkobtenroheisen  her- 

gestelltes Stabeisen  sich  fUr  Gegenstände  von  besonderer 
Festigkeit  vorzüglich  eignete  und  daher  trotz  des  wesentlich 
höheren  Preises  gekauft  wurde.  Die  Einfuhr  von  Stabeisen 
spielte  im  ganzen  gegenüber  der  Produktion  keine  bedeutende 
KoUe,  verhielt  sich  zu  dieser  wie  etwa  1 :  50.  Daneben  hatte 

sich  der  Export  eines  grofsen  Umfangs  und  stetigen  Wachs- 
tums zu  erfreuen.  Die  Verhältnisse  in  den  übrigen  Handela- 

eisenindustrion  waren  im  wesentlichen  gleiche.  — 
Ganz  ähnlich  wie  bei  Stabeisen  war  die  Entwicklung  bei 

Blechen  verlaufen;  der  i.  J.  1873  starke  Import  sank  bis 
1870  erheblich,  stieg  1877  noch  einmal,  ging  aber  1878  sehr 
zurück.  80  dafs  die  Einfuhr  nur  noch  etwa  4';2°'o  des  G&- 
samtbedarfs  deckte.  Wirklich  stark  war  Englands  Kon- 

kurrenz nur  bei  den  für  den  Schiffbau  bestimmten  Platten 

und  Blechen;  hier  überstieg  der  Import  die  Pro<luktion  be- 
Iräcbtlich  (vgl.  §  12);  in  Weifsblech  stand  er  derselben  nicht 
viel  nach  (vgl.  §  10). 

Die  Drah  teinfulif  schliefslich  war  immer  ganz  ge- 
ring, und  der  ausländischen  Konkurrenz  ist  auch  in  den 

Z«it«n  völliger  Handelsireiheit  niemals  ein  Einäufs  zuzu- 
achreiben-  Sie  machte  nur  etwa  1,7  */o  des  Gesamtbedarfs 
ans,    wfthrend    andererseits    der  Export  sehr   bedeutend  war, 

'  Sering  a.  a.  0.  S.  \»h.  201. 
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auch  nach  England  hinein.     Die  deutsche  Drahtindustrie  galt 
schon  damals  als  die  erste  der  Welt. 

Die  Verhältnisse  der  Schienenindustrie  werden  besonder» 
behandelt  (§11). 

Die  Ursachen  der  wirtschaftlichen  Depression  waren  im 
ganzen  auch  hier  an  anderen  Punkten  zu  suchen,  als  bei  der 
ausländischen  Konkurrenz.  Die  Produktion  war  in  den 

Oründerjahren  dem  Bedarf  weit  vorausgeeilt,  am  stärksten 
bei  Schienen  und  Baueisen,  aber  auch  bei  Blechen  und  Stab- 

eisen. Zu  der  geringen  Aufnahme&higkeit  des  deutschen 
Marktes  kam  die  allgemeine  Depression  auf  dem  Weltmarkt 
Der  Export  nahm  zwar  nicht  ab,  wurde  vielmehr  cum  Teil 
forciert  und  so  noch  ausgedehnt,  war  aber  doch  nicht  im 
Stande,  den  heimischen  Produktionsüberschufs  aufzunehmen.  — 
Es  traten  noch  eine  Reihe  specieller  Ursachen  hinsu:  der 
Übergang  vom  Schweifs-  zum  Flufseisen  bedeutete  fUr  die 
deutsche  Industrie  eine  teilweise  schwere  Prüfungszeit,  denn 

der  aus  Pudd eleison  hergestellte  deutsche  Drabt  galt^  an 
Schweifsbarkeit ,  Dehnbarkeit  und  Festigkeit  bisher  als  an* 
übertrefflich;  die  Stahlwerke  aber  litten  infolge  des  Mangeb 
an  phosphorfreien  Erzen  unter  hohen  Produktionskosten  (vsL 
§  2).  —  Die  ausländische  Konkurrenz  war  an  der  wirtschjA- 
lichen  Notlage  höchstens  insofern  schuld,  als  sie  das  Übe^ 
angebot  noch  vergröfserte.  Die  ausländische,  d.  h.  im  wesent- 

lichen die  englische  Industrie  war  der  deutschen  nur  bei  der 
Fabrikation  von  Weifsblech,  von  Schiffsblechen  und  bis  zur 
Erfindung  des  Thomas  bei  der  Herstellung  von  Stahl  übe^ 
legen.  Dagegen  war  im  übrigen  die  deutsche  Blech-  und 
Handelseisenindustrie  der  englischen  durchaus  ebenbürtig,  die 
Drahtindustrie  bereits  überlegen.  Für  den  Absatz  auf  den 
Weltmarkt  hatte  England  allerdings  einen  grofsen  Vorsprang 
durch  die  Ausdehnung  von  Handel  und  Schiffahrt;  dir  den 
Wettbewerb  innerhalb  Deutschlands  spielte  dies  aber  nur 
eine  geringe  Rolle. 

In  der  schutzzöllnerischen  Presse  wurde  femer  behauptet, 
dafs  Belgiens  Industrie  von  Bau-  und  Trägereisen  haap^ 
sächlich  durch  niedrigere  Löhne  der  deutschen  überlegen  seL 

Die  in  der  Enquete  vernommenen  Eisenhändler*  sagten  aber 
aus,  dafs  die  Konkurrenz  nicht  grofs  wäre,  da  die  belgischen 
Waren  viel  zu  schlecht  wären,  um  mit  Erfolg  in  Deutschland 
abgesetzt  werden  zu  können. 

Jetzt  wurde  nun  ein  Zoll  von  25  Mk.  pro  t  verlangt 
und  bewilligt,  welcher  Satz  den  des  Jahres  1873  überschritt^ 
den  von  1865  nicht  erreichte.  Nach  dem  Preisstand  der 

Jahre  1877 — 79  bedeutete  dies  einen  Wertzuschlag  von  etw» 

1  .Stahl  und  Eisen"  1889,  S.  177. 
«  Z.  B.  Ra veno- Berlin  S.  40;  vgl.  Sering  a.  a.  0.  S.  186. 



!•> — 20 "'o   fUr  Stab-   und   BaueiHen,    Grobbleche,    etwa  20  "/o 
fllr  Draht  und  10— lÖ"o  für  Feinbleche. 
-  Diese  Zölle   konnten  mit  einem  gefährlichen  Wettbewerb 
mAes  ÄUBlanda  nicht  begründet  werden,  und  es  gcachah  dies 
■ach  nur  vereinzelt  in  der  Enquete,  gar  nicht  seitens  der 
Regierung  und  kaum  ira  Reichstag.  Man  argumentierte  viel- 

mehr so :  das  Robeisen  wird  dureh  den  Zoll  um  durch- 
schnittlich h)  Mk.  pro  t  verteuert;  um  ebensoviel  werden 

die  Produktionskosten  der  Fabrikate  erhöht,  die  Industrie 
aluo  gegenüber  dem  Ausland  benachteiligt.  Der  Zoll  sollte 
nun  die  Möglichkeit  gewähren,  die  höheren  Erzeugungskostes 
durch  höhere  Verkaufspreise  auszugleichen.  Diese  Er- 

wägung war  im  wesentlichen  richtig  wenigstens  für  diejenigen 
Werke,  die  ihr  Roheisen  nicht  selbst  herstellen,  und  wurde 
auch  von  den  Zollgegnern  kaum  beanstandet,  nachdem  einmal 
der  Roheisenzoll  angenommen  war.  Als  selbstfiudige  Schutz- 

zölle waren  sie  von  der  Gesetzgebung  nicht  beabsichtigt. 
Die  Voraussetzung  war  vielmehr  der  RoheisenzoU.  — 

Nun  stiegen  aber  die  Roheisen  preise  bis  189t>  im  allgemeinen 
nicht,  bei  Giefsereiroheisen  wenigstens  nicht  ira  erwarteten 
Um&nge.  Damit  änderte  sich  der  Charakter  dieser  Zölle, 
sie  wurden  aus  Ausgleichungs-  zu  eigentlichen  Schutzzöllen. 
Es  fragt  sich  zunächst,  ob  sie  als  solche  gewirkt  haben. 

Die  Einfuhr  von  ötabeiaen  erlitt  durch  den  Zoll  zu- 
nJtvhst  keine  Beschränkung  {wenigstens  nicht  gegenüber  der 
von  Sering  berechneten  Einfuhr  zum  Verbleib),  blieb  viel- 

mehr, aufser  einer  vorübergehenden  Steigerung  i.  J.  1890, 
auf  dem  früheren  Umfang  bis  1805;  erst  die  letzten  Jahre 
haben  ein  nicht  erhebliches  Anwachsen  des  Imports  gebracht. 
Er  kommt  zum  grofsen  Teil  aus  Schweden,  19<J0:  19  150  t,  zum 
kleineren  Teil  aus  England,  6459  t,  und  besonders  in  den 
leisten  Jahren  aus  Osterreich,  10583  t  i.  J.  1900;  Abnehmer 

sind  hauptsächlich  Rufsland  (1897  —  1900  96'H)0,  107,000, 
74000.  ;iöOO(J  t),  Holland,  die  Schweiz,  Dänemark,  Japan 
und  viele  andere  Länder.  Da  die  Produktion  auch  sehr  wuchs, 

macht  die  Einfuhr  nur  wenig  über  1  "/o  des  deutschen  Ver- 
brauchs ans. 

Bei  Blechen  und  Platten  nahm  die  Einfuhr  nach  dem 

Inkrafttreten  des  Zolls  stärker  ab;  sie  fiel  von  1878  —  80 
um  2500  t,  dann  1885  bis  auf  20(J0  t  und  stieg,  aufser  vor- 

übergehend 1889'90,  auch  nicht  wieder;  selbst  i.  J.  IPOO  er- 
reichte sie  nicht  4^100  t.  Dagegen  ist  die  Ausfuhr  besonders 

nach  Bufsland,  Holland  und  der  Schweiz  beständig  gestiegen, 
ebenso  die  Produktion,  so  dafs  die  jetzige  Blecheinfuhr  nur 
etwa  OiS"'»  des  Gesamtbedarfs  dockte,  gegenüber  etwa  i"!» 
i.  J.  1878.  Bei  Blechen,  wie  bei  Handelseisen.  ist  darnach 

die  Einfuhr  gestiegen  zu  Zeiten  lebhafter  Nachfrage  und  so- 
fort gesunken    bei   schwachem  Bedarf,   also  ohne  Einflufs  ge- 
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wesen.  —  Bei   dieser  Betrachtung  sind   nicht   inbegriffen  die 
für  den  Schiffbau  bestimmten  zoUfrei  eingehenden  Bleche.  — 

Noch  geringer  war  der  Einflufs  der  ausländischen  Kon- 
kurrenz auf  Draht.  Selbst  wenn  man  die  Durchfuhr  nicht 

wie  Sering  abzieht ,  änderte  sich  zwischen  1878  und  1880 
nichts.  Die  Einfuhr  blieb  bis  1887  unter  4000  t;  die  1888 
einsetzende  kleine  Steigerung  —  wahrscheinlich  auf  dem  Ein- 

tritt Hamburgs  und  Bremens  in  den  Zollverein  beruhend  — 
dauerte  an  und  wurde  in  den  letzten  Jahren  noch  etwas 
lebhafter.  Als  Bezugsländer  kamen  Schweden  und  Elngland 
in  Betracht.  Von  dem  deutschen  Bedarf  deckt  der  Import 
etwa  ebensoviel  wie  1878,  nämlich  2^/o;  er  veriiält  sich  zur 
Produktion  wie  1 :  70.  Produktion  und  Ausfuhr  sind  sehr 

gestiegen.  Abnehmer  sind  neben  vielen  andern  Staaten  be- 
sonders England,  Belgien,  Australien  und  Holland;  fiberall 

besteht  seit  einigen  Jahren  ein  äufserst  lebhafter  Wettbewerb 
mit  den  Vereinigten  Staaten,  weshalb  unsere  Drahtindostrie 
besondern  Wert  auf  Verminderung  der  Selbstkosten,  fVachten 
und  Rohstoffpreise,  legt.  Auf  dem  deutschen  Markt  hat 
Nordamerika,  ebensowenig  wie  ein  anderes  Land  seit  1873^ 
niemals  ernstlich  konkurriert.  Auch  das  Vorurteil  der  Nadel- 
fahrikanten  für  englischen  Draht  ist  allmählich  ganz  ve^ 
schwunden*.  — 

Bei  Trägern,  Eck-  und  Winkeleisen  ist  ein  Einflub  d« 
Zolls  um  deswillen  nicht  zu  konstatieren,  weil  die  Einfuhr 
schon  1878  minimal  war,  und  dies  geblieben  ist,  bei  gleidi- 
zeitig  starker  Entwicklung  von  Produktion  und  Ausfuhr.  — 
Die  Einfuhr  der  Stahl- Halbfabrikate  der  Ingots  oder  BlOcke^ 
ist  infolge  der  Erfindung  des  Thomas  ebenso  wie  Be8Beme^ 

roheisen  auf  einen  geringen  Rest  gesunken'.  In  den  Halb- 
fabrikaten des  Puddeleisens ,  Rohschienen  und  Luppen  ht- 

stand  schon  vor  der  Zollreform  1879  kein  ausländischer 

Wettbewerb.  — 
Die  Preise  sind  im  allgemeinen  nicht  gestiegen.  In  den 

ersten  Monaten  des  Jahres  1880  wurden  sie  allerdings  durch 
die  amerikanische  Nachfrage  und  die  daran  anschlietsende 
Spekulation  in  die  Höhe  getrieben;  sobald  diese  aber  nach- 
liefs,  standen  sie  wieder  so  tief  wie  zuvor.  Auch  1881/82  e^ 
holten  sie  sich  nicht,  wie  die  des  Roheisens,  so  dafs  über  dessen 
hohe  Rosten  sehr  geklagt  wurde.  Nach  einer  tiefen  Depreasion, 
die  bis  1888  dauerte,  brachten  die  Jahre  1889/90  eine  starke 
Steigerung,  doch  liefs  sie  1891  wieder  nach.  Erat  seit 
1895-90  beginnen  die  Preise  ständig  zu  steigen,    bis    zu   der 

>  „Suhl  und  Eisen"  1887,  S.  88. 
'  Kine  genauere  statistische  Vergleichung  ist  wegen  der  verscbiedeiMB 

Klassifikation  vor  und  nach  1879  nicht  möglich. 



rise  im  Sommer  1000,  die  sich  hier  atilrker  bemerkbar 
lAcbte,  als  bei  den  mächtigen  RoheiBQitByndikdten. 

Da  in  der  Walzwerkinduatrie  schon  Iö79  die  deutsche 
Produktion  den  Bedarf  erheblich  überschritt,  versuchte  man 
bald  nach  der  Zollreform  den  heimischen  Wettbewerb  durch 
Kartelle  eiDzuschrftnken.  Ein  erster  Versuch,  die  Walzwerke 
zu  kartellieren,  scheiterte  allerdings  läH4.  Jedoch  kam  nach 

langen  eri'olgloaen  Verhandlungen  zuerst  ISBti  eine  Verkaut's- vereinigung,  sodann  ein  oberscblesischer  Walzwerk  verband 
zastsnde,  dem  im  Juni  ISHl  ein  westfälischer  und  im 

Oktober  1887  ein  geaamtdeutBcher  Verband  folgte '.  Er 
Überdauerte  1890  die  Krise,  wurde  1892  auf  fünf  Jahre  ver- 
Ifingert,  löste  sieb  dann  aber  am  31.  Dezember  1803  unter 
dem  Einflufs  des  bevorstehenden  Zollkrieges  mit  Rufsland 
auf.  Der  oberschlesisch- mitteldeutsche  Verband  blieb  be- 

stehen und  wurde  lOOl  verltlngert,  dagegen  kam  ein  ge- 
meinsames Kartell  nicht  wieder  zustande.  Im  Westen  tinden 

Bwischen  den  grofsen  Werken  zuweilen  Preis  Verabredungen 

statt,  aber  eine  feste  Organisation  besteht  nicht  ̂ . 
In  der  Blecbindustrie  handelt  es  sich  um  verhältnis- 

mAfsig  wenige  grofse  Betriebe;  daher  ist  hier  die  Gründung 
von  Kartellen  besonders  leicht,  andererseits  ist  aber  ihre  Fort- 

dauer durch  den  Austritt  nur  weniger  Werke  ebenso  leicht 
tu  erschüttern.  Ein  Feinblechkartell  löste  sieb  zwar  nach 

kurzem  Bestehen  von  1886 — 1888  oder  1890  wieder  auf,  da- 
g«gen  bat  das  nach  mehreren  vorübergehenden  Versuchen 
1897  de6nitiv  gegründete  Grobblech kartell  sich  aufrecht  er- 

halten, auch  in  der  Krise  des  Jahi'es  1900',  Verhandlungen 
zur  Wiederherstellung  des  Feinblechkartells  sind  noch  im 

Gange.  — 
In  Walzdraht  bestand  seit  1886  ein  gut  organisiertes 

Kartell*,  das  der  Preisschleuderei  in  Drabt  zunächst  Einhalt 
tat,  sich  aber  schon  im  Dezember  1888  wieder  auflöste.  Von 
neuem  gebildet,  brach  es  in  der  Krise  von  1890  zusammen, 

waa  sieb  sehr  empfindlich   geltend   machte",    da   der  lulands- 

188S  S.  312  fg.,  1881  S.  195  fg. 
*  «Suhl  und  Eisen"  ItiäT,  Juni-  und  September-Motiatslericlit  und 

I8»4,  S.  374. 
»  Ebenda,  1886  S.  215.  1887  Jiüi  -  Bericht ,  1890  S.  997,  1897  S.  889. 

Hebivre  der  Angsbeii  verdanke  ich  auch  der  Liebenswürdigkeit  des  Herrn 
Schmalrobach.  —  Geoaue  iJateo  über  die  Kartell grändungen  in  der  Blech- 
indiutrie  Tor  1890  vermocbte  ich  nicht  zu  erhallen,  da  sie,  wio  aberhuu|it 
die  Nachrichten  über  die  Kartelle,  nur  teilweise  in  die  OfFentlicbkeit  ge- 

langen. Es  ist  auch  im  Einzelfall  üchwer  zu  ?Hgen .  vnn  welchem  Zeit- 
ptinkt  an  etwa  bestehende  Vereinbaningen  die  feste  Form  eines  Kartells 
aanebmen. 

*  -Stjihl  und  Eisen"  1886,  S.  215.  1888  Sotcoiher- Bericht. 
"  Ebenda.  1890  S.  503. 
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bedarf  längst  nicht  der  Produktion  gleichkam,  und  der  EIxport, 
besonders  in  den  Jahren  1892  und  1893,  auf  grofse  Hinder- 

nisse stiefs.  Angeregt  durch  den  lebhaften  Au&chwuiig  seit 
189Ü  erfolgte  1897  die  Bildung  eines  neuen  Kartells,  das  die 
Preise  zunächst  nur  mäfsig  beeinflufste  ̂   Die  Nachfrage  stieg 
hier  so  enorm,  dafs  das  Angebot  an  Stahlkntlppeln  ftar  den 
Bedarf  der  Walzdrahtfabrikanten  nicht  entfernt  ausreichta. 
Erst  1899  trat  eine  starke  Steigung  der  Drahtpreise  ein.  Die 
Krise  von  1900  hat  das  Kartell  überdauert  Ebenso  haben 
sich  in  den  Industrien,  die  den  Draht  weiterverarbetten, 

mächtige  Kartelle  gebildet^,  so  in  Drahtstiften  seit  dem 
1.  Oktober  1898,  Drahtgeflecht,  Drahtgewebe. 

Die  Industrie  von  Bau-  und  Trägereisen  ist,  wie  der  Bau 
von  Häusern  in  den  Grofsstädten  überhaupt,  besonders  stark 
wirtschaftlichen  Schwankungen  unterworfen.  Daher  werdsn 
schon  früh  Versuche  gemacht,  die  Produktion  in  geregAtn, 
Orenzen  zu  halten.  Ein  1882  gegründetes  Elartell  in  achmiade- 
eisemen  Trägern^  reguliert  in  den  folgenden  schlechten 
Jahren  mitunter  erfolgreich  die  Preise.  Es  brach  swisclieB 
1890  und  1892  in  der  Krisenzeit  zusammen,  wurde  aber  1894 
wieder  hergestellt  und  besteht  noch.  Auch  Träger  wareo  ia 
den  letzten  Jahren  Gegenstand  grolser  Preiserhöhungen.  — 
In  Rheinland- Westfalen  besteht  seit  1895  ein  Hmbaw^g- 
verband.  — 

Man  kann  den  Entwicklungsgang  der  Fabrikatindnstris 
und  den  Einflufs  des  Zolls  innerhalb  desselben  etwa  daUa 
zusammenfassen : 

I.  Sowohl  der  heimische  Bedarf,  als  der  Export  haben 
sich  enorm  vermehrt.  Der  erstere  ist  abhängig  von  des 
wirtschaftlichen  Konjunkturen  überhaupt,  daneben  besonden 
Handelseisen  von  den  Elmten,  Bleche  und  Platten  von  des 
auf  politischen  Erwägungen  beruhenden  Bestellungen  der 
Kriegsmarine,  sowie  denen  der  Handelsschiffahrt,  cue  nicki 
immer  durch  die  allgemeinen  Konjunkturen  beeinflolst  and. 
Grofsen  Vorteil  brachten  diesen  Industrien  die  Handeit- 

verträge, besonders  mit  RuTsland.  Zwischen  dem  Durchaeluiitt 

der  Jahre  18S9— 1893  und  1S94— 1899  stieg  der  Export 
dahin  in  Stabeisen  vun  2^?  «XXl  t  auf  84  (XH>  t ,  in  Eck-  anl 
Winkeleisen  von  «>KHj  t  auf  33  W»  t  in  Blechen  und  Plattei 
von  11  «HM»  auf  42 «HM»  t.  Ebenso  wuchs  die  Ausfuhr  ▼ot 
Blechen,  Stab-  und  Winkeleisen  nach  der  Schweia,  von  Draht 
nach  Osterreich  und  von  Blechen  nach  Belgien  betrSchtücL 

II.  In  der  Produktion  erzielte  man  wesentliche  Ver- 
besserungen.     In    technischer   Hinsicht   kommt   besonden  die 

'  -Mahl  uDil  Eisen-  1S99.  S.  45^. 
*  EK^nda.  l>9v.  S.  lü^  and  S.  456. 
'  Ebenda  1>9J,  S.  IUI,  1S99,  S.  94:^. 



letxung  des  ät^^hweifs-  durch  das  Flufaeisen  in  Betracht. 
Bselblecke  kana  man  in  der  gewünschten  Zuverlässigkeit 

überhaupt  erst  seit  Benutzung  des  basischen  ä i erneu s- M ar tin- 
prozeeses  herstellen'.  Der  Stahldraht  ist  dem  Eisendraht  so 
überlegen,  wie  der  Stahl  dem  Eisen,  Dae  Walzverfahren  ist 
sehr  vervollkommnet  worden.  Die  ätahlblöcke  werden  in  der 

beim  Hoehofenprozefs  erzeugten  Hitze  gewalzt.  Stabeiseu, 

das  man  1879  groi'senteila  noch  hämmerte,  walzt  man  jetzt allgemein,  und  zwar  so,  dafs  das  Eisen  in  einem  Prozefs 
die  gewünschte  Form  erhalt  und  nicht  wiederholt  bearbeitet 

zu  werden  braucht^,  —  Die  Drahtindustrte  gewinnt  im  Eisen- 
vitriol auch  ein  wertvolles  Nebenprodukt, 

Die  meisten  Produktionsverbeasernngen ,  die  bei  dem 
Roheisen  eingehend  besprochen  wurden  [§  ti),  gelten  auch 
hier,  so  die  Verbilligung  der  Arbeitsleistuug,  die  Erwerbung 
dar  Kundschaft  uud  besonders  die  Betriebskombinationen,  die 
meistenteils  von  den  Fabrikatindustrien  ausgingen  und  sie  von 
den  Roheisen  - ,  zum  Teil  auch  Koks-  und  Kohlen  preisen 
iiBabhängig  machten. 

Die    dadurch    herbeigeführte    Kostenersparnis    lufst    sich 
teil  weniger  in  Geld  umrechnen  als  bei  Roneiaen. 

^  III.    Der  Bezug  von  auslfindischen  Fabrikaten  beeinäufste 
die  Lage  der  deutschen  Industrie  kaum,  denn  er  war  nur  in 

guten   Jahren   irgendwie   erheblich,    in  Depressionsjahren   da- 
gegen  minimal.  —  Die   deutsehe  Industrie   war  der  ausländ]- 

^_^ben  überall  mindestens  ebenbürtig. 

^b  IV.  Aufser  durch  den  Zoll  wurde  namentlich  die  In- 
Hfcstrie  von  Schiffsbleehen  durch  staatliche  Aufträge  bevorzugt, 
HiPer  Grundsatz,  zum  Bau  der  Kriegsmarine  das  Material  nur 

von  heimischen  Werken  zu  beziehen,  wirkt  unter  Umständen 
viel  radikaler  als  ein  Schutzzoll,  wie  sich  das  l'MH)  bei  den 
viel  besprochenen  Vergebungen  der  Nickelstahlplatten  gezeigt 
hat.  Mit  dem  Zoll  steht  diese  Erscheinung  nicht  im  Zu- 
sammenhang. 

V.  Der  Zoll  hat  das  schon  vorher  geringe  ausländische 
Angebot  noch  weiter  abgeschwächt.  Da  aber  die  heimische 
Produktion  den  Bedarf  weit  überstieg,  erzielten  die  deutschen 
Industrien  lohnende  Preise  nur,  soweit  sie  sich  kartellierten. 
Der  Auflösung  eines  Kartelle  folgte  regelmäfsig  ein  Nieder- 

gang der  Preise.  Die  Gründung  der  Kartelle  ist  durch  den 
Zoll  wesentlich  unterstützt  worden;  dafs  er  die  notwendige 
VorauasatzuDg  war,  lüfst  sich  nicht  beweisen,  da  die  heimi- 
■cfaeo  Produktionsbedingungen  schon  an  sich  denen  des  Ana- 

wLch 

Tal.  -SuUl  udJ  Eisen"  1387.  S.  611. 
'  Vgl.  Wedding,  Eiaenhüttengewcrlie  S.  105,  lütJ. 
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landes  zum  Teil  überlegen  waren.  —  Die  Kartelle  waren  im 
zweiten  Jahrzehnt  stärker  und  widerstandsfähiger  als  im 
ersten.  Die  Kartelle  haben  nun  zu  Zeiten  den  Zoll  aus- 

genutzt, indem  sie  den  Inlandspreis  über  den  Weltmarktspreif 
steigerten.  Feststellen  läfst  sich  das  bei  Stabeisen  fitr  die 
Jahre  1890—1893,  also  bis  zur  Auflösung  des  Walzwerkverbands*! 
bei  Trägem^  und  Draht  seit  1897^.  Für  Bleche  ist  es  bei 
den  grofsen  Unterschieden  der  Qualität  nicht  möglich.  B« 
vielen  Walzwerksprodukten  ist  die  Überlegenheit  der  deutschen 
Industrie  so  grols,  dals  die  Inlandspreise  schon  sehr  steigen 
müfsten,  bevor  ein  Import  lohnend  würde. 

Die  Syndikate  haoen  femer  den  2k)ll  benutzt,  um  an 
das  Ausland  billiger  zu  verkaufen.  Dies  gilt  regelmäfsig  in 
den  letzten  Jahren  für  Grobbleche  und  Draht  ̂ ^  aber  auch 
für  viele  Walzwerksprodukte.  Und  zwar  ist  die  Differenz  xn 
Gunsten  des  Auslandes  annähernd  gleich  dem  ZoUbetnft 
zwischen  15  und  25  Mk. 

Dies  schädigt,  wie  schon  in  §  8  hervorgehoben  wurde, 
die  Konkurrenz&higkeit  der  deutschen  Industrien,  die  Bleche 
und  Draht  verarbeiten,  gegenüber  dem  Ausland.  Um  dies  la 
vermeiden,  gewähren  wieder  die  Grobblech-  und  Wal^drah^ 
kartelle  Ausfuhrvergütungen,  jene  an  die  Fabrikanten  ge- 

lochter Bleche^,  diese  an  die  Drahtstiftfabrikanten  (1898 
10  Mk.,  1900  20  Mk.)«. 

Dadurch  wird  meist  eine  Benachteiligung  der  deatsckea 
Exportindustrie  ausgeschlossen,  und  zwar  auf  Kosten  d^ 
deutschen  Konsumenten,  aber  doch  nicht  immer.  Nun  Ittbt 
sich  allerdings  ein  sicherer  statistischer  Beweis  kaum  dafür 
erbringen,  dafs  die  auf  Kosten  des  Inlands  erfolgende 
billigere  Ausfuhr  die  ausländische  Produktion  stärkt,  und  dieie 
unserm  Export  entgegentritt.  Eine  etwaige  Vergröfserang 
der  ausländischen  Produktion,  wie  die  Abnahme  unseres 
Exports  an  Eisenwaren,  können  auch  auf  anderen  Gründen 
beruhen.  Aufserdem  handelt  es  sich  hauptsächlich  um  £r- 
scheinungen  der  letzten  Jahre.  Für  Drahtfabrikate ,  insbe: 
sondere  für  verkupferten  und  verzinnten  Draht,  läfst  sich  die 
oft  gehörte  Behauptung  aber  doch  statistisch  belegen.  Während 
nämlich  die  Ausfuhr  rohen  Eisendrahts  nach  England  und 
Belgien   die  gröfsten  Dimensionen   angenommen  hat,  zwischen 

*  Vogelstein  a.  a.  0.  S.  72  fg.    Dieser  irrt  sich  aber  wohl,   wenn  er 
die  Preiserhöhungen  nach  1894  einem  Walzwerkverband  zuschreibt. 

^  p:bende  S.  81. 
^  Vgl.  Tab.  V. 
*  Vgl.    die   schon   angeführton   Preisnotierungen   der  Nationalzeitnng, 

sowie  Vogelstoin  a.  a.  0.  S.  81  (1901  um  30  Mk.). 
^  Ebenda  S.  81. 
^  Ebenda  S.  82   nach   den   Ilandelskammerberichten   von   Siegen  und Saarbrücken. 



_  )  and  1901  nach  England  von  21 500  t  auf  38  90U  t,  nach 

telgien  von  I030Ö  auf  37400  t  stieg,  ist  die  ÄuBt'uhr  be- 
arbeiteten Drahts  seit  1800  ganz  wesentlich  her  ab  gegangen, 

noch  zwischen  lOOO  und  1901  nach  Engand  von  21  (iOO  auf 
17;J<I0  t.  nach  Bolgien  von  240L1  auf  löOU  t.  während  doch 
sonst  überall  der  Export  stark  zunimmt.  Ähnlich  hat  auch 
die  Ausfuhr  von  Drahtstiften  in  den  letzten  Jahren  nicht  zu- 

genommen, sondern  ist  eher  zurückgegangen. 
Es  dürfte  diese  Erscheinung  unbedenklich  auf  den  zu 

niedrigeren  Preisen  erfolgenden  Export  des  Walzdraht- 
a^dikats  zurilckzufUhren  sein '. 

■  §  10.    WeifsHech. 

^^        Eigenartig   gestaltete    sich    die   Entwicklung    der   Weifs- 
11    Wechindustrie,    die   das   Material   —  verzinntes   Eisenblech  — 

KU    Haushaltungs-    und    anderen    wichtigen    Gebrauchsgegen- 
at&nden  liefert. 

Unter  dem  prohibitiven  Zollschutz  von  240  Mk.  pro  t 
bia  18li.j  und  1.5U  Mk.  bis  1870  halte  sich  18ij2  eine  viel  be- 

sprochene Koalition  gebildet',  die  mit  grofsem  Erfolg  die 
Preise  so  hoch  hielt,  dafs  sie  immer  nur  etwas  niedriger 
Htanden,  als  die  englischen  plus  Fracht  plus  Zoll^  Die 
Koalition  hatte  sich  auch  nach  der  Zollreduktion  auf  TU  Mk. 

187n  gehalten,  war  dann  aber  nach  der  weiteren  Herabsetzung 
auf  20  Mk.  1873  verfallen*.  Die  Einfuhr  war  in  den 
ÖrUnderjahren  erheblich  gestiegen,  ging  dann  nach  der  Krise 
nicht,  wie  die  gesamte  übrige  Einfuhr,  zurück,  vergröfserte 
»ich  vielmehr  noch,  besimders  1877  nach  der  v&lligen  Auf- 

bebung des  Zolls.  Nicht  im  selben  Mafae  vermehrte  sich  die 
Produktion.  Trotzdem  das  deutsche  Angebot  den  Bedarf 
durchaus  nicht  deckte,  war  nach  der  Enquete  auch  die  Lage 
der  Weifsblech  Industrie  ungünstig,  hauptsJlchlich  infolge  der 
englischen  Überproduktion,  die,  auf  dem  amerikanischen  Markt 
bedroht,  sich  nach  Deutschland  ergofs.  Nach  den  Daten  der 
Handelsstatistik  machte  sie  über  die  Hülfte,  nach  den  wohl 
«utreffcnden  Berechnungen  Serings  über  ein  Viertel  der 
h-^imischen  Produktion  aus  {5300  bezw.  25i)n  t  i,  J.  1879). 
Die  Schutzzolliuehrhett  setzte  daher,  gegen  den  lebhaften 
Widerepruch  der  Minorität,  einen  Zoll  von  50  Mk.  pro  t  fest, 

'  Der  neut  Zoiltarifentwurt'  Irifst  Subeisen  im  wesentlichen  uarer- ftfldert.  Bleche  und  Ilruht  werden  uach  der  StArhi?  mehr  differenziert,  und 
der  Zoll  fOr  feineren  Drnhl  und  Bleche  wesentlich  erbSbL 

t'  Vgl,  Büi'her  in  den  Verhandlungen  des  Vereins
  filr  SoL-ittlpi)litik, 

: 

■  Nach  den  unwidersprochenen  An^alwn  des  Eisentaändlers  RuTenä  h 
^uete  S.  41. *  Jfüch  Ang.ibe  Siumms  ebenda  bestand  sir  1878  nicht  mehr. 
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Konkurrenz  bedürfen,  ebenso  sehr  ist  jener  daran  gelegen, 
dafs  ihr  Rohstoff  nicht  verteuert  wird,  um  so  mehr,  als  sie 
viel  exportiert  und  daher  eine  Steigerung  der  Selbstkosten 
schwer  empfindet.  Ein  gemeinsames  Interesse  haben  schlieih 
lieh  beide  Industrien  an  der  Herabsetzung  der  auf  der 
langen  Strecke  von  den  Montanbezirken  nach  Berlin  und 
Dresden  recht  kostspieligen  Frachten.  — 

Wie  auf  vielen  Gebieten  durch  die  Fortschritte  von 

Wissenschaft  und  Technik,  so  ist  es  auch  hier  gelungen,  die 
früher  als  wertlos  betrachteten  Abfälle  zu  verwenden,  indem 
man  auf  chemischem,  mechanischem  oder  elektroljtischem 
Wege  das  Eisen  vom  Zinn  trennt,  und  beide  in  einen  neara 

Produktionsprozefs  schickt^.  Von  grofser  Bedeutung  ist  dies 
für  die  Vereinigten  Staaten,  besonders  Chicago,  wegen  der 
so  ermöglichten  Verwendung  alter  Konservenbüchsen  ^  aber 
auch  in  Deutschland  ist  eine  Industrie  daraufhin  entstanden. 
Zu  ihrer  Unterstützung  hat  der  Bundesrat  am  9.  März  1899 
den  Ausschlufs  der  im  Auslande  entzinnten  AbfUle  vom  Be- 

züge auf  zollfreies  Lager  angeordnet.  Einer  grOfseren  Ent* 
Wicklung  stehen  aber  schon  die  hohen  Beförderungskosten 
der  sehr  voluminösen  Gegenstände  zu  den  Produktionsstitten 
entgegen,  wenngleich  Verhandlungen  über  Ermäfsigung  der 
Frachten  im  Gange  sind^.  — 

§  11.    Schienen  nnd  sonstige  Eisenbahnbedarfsaiükel. 

Die  Herstellung  von  Eisenbahnschienen  war  für  alle 
Eisenindustrien  der  Welt  von  gröfster  und  wachsender  Be- 

deutung. Auch  in  Deutschland  hatte  sich  eine  lebhafte 
Produktion  entwickelt,  und  es  fand  schon  in  den  60er  Jahren 

ein  ziemlich  reger  Export  statt.  Von  1865  —  73  hatte  der 
hohe  Zoll  von  50  Mk.  pro  t  auf  Schienen  gelegen;  auch  er 
war  1873  auf  20  Mk.  herabgesetzt  worden  und  vom  1.  Januar 
1877  an  weggefallen.  Von  allen  Zweigen  der  Eisenindustrie 
war  die  der  Schienen  in  den  1870er  Jahren  wohl  am  schwersten 
bedrängt.     Nach  der  Enquete  betrugen  pro  t  Schienen  die 

in Produktionskosten Verkaufspreise 
Mark Mark. 

Hösch 110 
140 

Westfalen 122     129 120—148 
MaxhUtte 140 165 
Laurahtttte 1G5 

150     165«. 

1  „Stahl  und  Eisen'-  1^91,  S.  833. 
'  Bericht  der  Handelskammer  von  Essen  1898,  S.  44,  1899,  8.  39. 
'  Vgl.  Kommissionsbericht  S.  30.  —  Auslandspreis  in  Bochnm    30  Ük in  Hösch  38  Mk  niedriger. 



Der  Grund  des  achlechten  PreUatandea  war  nach  Auesage 

der  schart'  agitierenden  [dustrielleu  im  ausländischen  Wett- 
bewerb, vor  allein  dem  Englands,  zu  suchen,  von  wo  der 

Export  nach  Aufhebung  des  Zolls  enorm  zugenommen  hätte. 
Die  Engländer  könnten  nicht  nur  billiger  produzieren  als 
Deuti^chland,  sondern  verkauften  auch  mit  Verlust  inn  Aus- 

land und  beteiligten  aich  mit  unverständlich  niedrigen  Preisen 
an  den  deutschen  Submissionen  in  der  ausgesprochenen  Ab- 

sicht, unsere  Industrie  zu  vernichten. 
Tatsächlich  bezogen  die  englischen  ächienenwerke 

Bessern erro bei sen  billiger  und  forcierten  auch  den  Export. 
Aber  erdrückend  grofs  war  die  englische  Konkurrenz  in 
Deutschland  gleichwohl  nicht.  Die  grolsen  Eisen  bahnan  lagen 
der  Gründerzeit  hatten  1872/73,  da  die  deutsche  Produktion 
den  Bedarf  nicht  erreichte,  einen  lobhaften  Schienenimport 
(1073  446UU  t)  veranlafst;  derselbe  ging  aber  bereits  1874 
und  noch  mehr  ll^7ti  zurück.  Nun  zeigt  allerdings  für  die 
Zeit  nach  Aufhebung  der  Zütle  ]t<?7  die  Einfuhrstatistik  aul 
den  ersten  Blick  ein  starkes  Steigen  der  Einfuhr  bis  auf 
ti4lHM.I  t;  in  Wahrheit  enthält  diese  Ziffer  aber  auch  die 

^ofse  englische  Durchfuhr  nach  Rufsland ' ;  die  Einfuhr 
zum  Verbleib  war  wesentlich  kleiner.  Sering  nimmt  auf 
Grund  der  englischen  Ausfuhrstatistik  wohl  ein  Wachsen  des 
Imports  zwischen  11:^71*  und  1877  an,  berechnet  ihn  aber  nur 
für  1877  auf  77fHl  t,  fUr  1878  auf  5500  t.  Das  bedeutet 
gegen  1870  eine  Zunahme,  nicht  aber  gegen  1874  und  1875, 
und  nur  sehr  wenig  im  Vergleich  zur  Produktion,  die  etwa 
4;}0OU0  t  ausmachte.  Von  1877  auf  1878  nahm  die  Einfuhr 
weaentlich  ab.  Die  englische  Konkurrenz,  die  durch  die 
Aufhebung  des  Zolls  zunächst  verstärkt  war,  wurde  alsbald 
wieder  mit  Erfolg  verdrängt.  Bemerkbar  machte  sie  sich  vor 
allem  im  Nordosten  Deutschlands,  wohin  England  geringere 

Frachtkosten  zu  bezahlen  hatte.  Allerdings  wnron  wahr- 
scheinlich nicht  alle  über  See  io  den  Ostseehäfen  eingehendet. 

Schienen  englisches,  sondern  zum  Teil  auch  wcstfilliaches 

Fabrikat*.  Dabei  war  der  Export  sehr  grofs;  er  wurde 
allerdings  forciert. 

Die  Hauptursache  für  die  schlechte  Lage  der  Schienen- 
industrie war  vielmehr  —  in  noch  höherem  Mafse  als  bei 

Roheisen  —  der  anormal  geringe  heimische  Bedarf  in  den 
Jahren  1875  —  1879  und  die  denselben  weit  überschreitende 
Produktionsfähigkeit  der  deutschen  Walzwerke.  Nirgends  hatte 
die  Gründerzeit    so    viele    unsolide  AnIngen  hervorgerufen  wie 

'  Sering  a.  a.  0.  S.  166,  208,  209.    Nach  der  Haoaelsäiaiialik  betrug 
iDurchfnhr  1876  18300  t.  18T7  nur  500  t! 

*  Sjo  n»ch  der  Meiauna  des  preuriiacbeD  Finaniministers :  Tgl.  Seriag 
L  0.  S.  198. 
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bei  dem  Eisenbahnbau,  da  man  eine  riesige  E^rweiterung  des 
Eisenbahnnetzes  erwartete.  Von  1871—1875  waren  6532  km 
Schienen  gelegt  ̂   und  allein  1873  570000  t  Schienen  hergestellt 
worden.  Demensprechend  waren  die  Anlagen  eingerichtet 
Um  so  stärker  wirkte  auch  die  Krise :  der  Eisenbahnbau  wurde 
vielfach  plötzlich  unterbrochen,  neue  Aufträge  nicht  erteilt; 
die  Schienen  lagen  unverkäuflich  da.  Die  Höhe  der  Üb6^ 
Produktion  ersieht  man  daraus,  dafs  hergestellt  worden  in 
1000  t: 

1873  570        1875    470        1877    399  „ 

1874  603        1876    380        1878    432        ̂ ^^    ̂ ^"* 

Dazu  kam,  dafs  immer  noch  mehr  produziert  wurde,  als  ver- 
kauft werden  konnte.  Den  Bedan  der  Jahre  1874  — 1878 

vermochten  zwei  der  grofsen  Werke  vollauf  zu  decken,  oder, 
wie  Baare  in  der  Eisenenquete  sagte:  Krupp  und  Bochum 
spielen  damit.  —  Der  Bedarf  war  aber  deshalb  ungewöhnlich 
niedrig,  weil  die  Privatbahnen  mit  Rücksicht  auf  die  be▼o^ 
stehende  Verstaatlichung  keine  Neuanschaffungen  vomahmeo 
und  ihr  Material  nicht  auswechselten. 

Einen  besonders  schweren  Stand  hatten  die  Werke,  die 
noch  bei  der  Fabrikation  aus  Schweifseisen  geblieben  wareOi 
gegenüber  der  Massenproduktion  der  Flufssts^werke.  — 

Es  war  also  die  schlimme  Lage  der  Schienenwalzwerk« 
anzusehen  als  eine  Folge  des  Mifsverhältnisses  zwischen  der 
aus  den  Gründerjahren  stammenden  gewaltigen  Produktions- 
fkhigkeit  und  der  ungewöhnlich  geringen  Nachfrage ,  wosa 
als  weitere  Verschärfung  die  englische  Überproduktion  hin- 

zutrat. — 
Trotzdem  wurden  auch  in  den  schlechtesten  Jahren 

Schienen  ins  Inland  zu  einem  höheren  Preise  als  ins  Ausland 
verkauft.  Schon  seit  18(54  bestand  nämlich  eine  Schienen- 

gemeinschaft  ̂ ,  wohl  eines  der  ältesten  deutschen  Kartelle^  und 
dieses  verhinderte  Preisunterbietungen  bei  inländischen  Sub- 

missionen. Die  Staatsbahnen  aber  bevorzugten  grundaätxlich 
die  heimischen  Werke  und  fugten  sich  daher  meist  den  Preis- 

stellungen der  Schienengemeinschaft.  Auf  Grund  dieser 
Erscheinungen  erhob  sich  daher  auch  im  Reichstag  unter 
Führung  Eugen  Richters  eine  lebhafte  Opposition  gegen  jeden 
Schienenzoll®.  Von  sehutzöUnerischer  Seite  wurde  die  Taktik 
der  Schienengemeinschaft,  an  das  Ausland  zu  niedrigeren 
Preisen  zu  verkaufen,  zugegeben ,  aber  mit  der  Notlage  der 
Fabrikanten  entschuldigt.     Stumm  erklärte ,   nach  Einführung 

*  Sering  a.  a.  0.  S.  156. 
*  Ob  ununterbrochen,  kann  ich  nicht  feststellen. 
«  Debatte  vom  16.  Mai  1879. 



auareicbender  Z'jlle  würde  auch  er  dies  Verfahren  mils- 
billigen. 

Der  Zollsatz  von  25  Mk.  pro  Tonne  kam  etwa  einem 

Wertzuschlag  von  25 "'o  gleich;  er  sollte  die  voraussichtliche 
Erhöhung  der  Produktiona kosten  ausgleichen  und  aufaerdem 
als  selhsttlndiger  Schutz  dienen.  — 

Nach  dem  Inkrafttreten  des  Zolls  sank  die  Einfuhr  sofort 

erheblich,  auf  1279  t  i.  J,  1880,  und  verblieb  auch  andauernd 
auf  diesem  niedrigen  Stande.  Nur  in  einzelnen  Jahren  1887, 
1801  zeigt  sich  ein  plötzliches  Anwachsen  auf  108UÖ  t,  bezw. 
15000  t.  Selbst  in  den  letzten  Jahren  nahm  der  Import  kaum 
zu.  Mit  wenigen  Ausnahmen  war  er  also  verschwindend 
gering. 

Die  stark  schwankende  Produktion  stieg  bis  18i'5  nicht 
wesentlich.  Erst  in  den  letzten  Jahren  hat  sie  sich  verdoppelt 
und  einen  auch  1874  nicht  erreichten  Umfang  angenommen. — 
Auch  die  Ausfuhr  wuchs  nicht  sehr ;  sie  richtete  sich  im  lelzten 
Jahrzehnt  hauptsUchlich  nach  England  (durchschnittlich  l()0O0t), 
Holland  (Ij'MJO  t)  und  dessen  indischen  Besitzungen,  RuTsland 
und  der  Schweiz.  — 

Anfangs  der  1880  er  Jahre  brachten  der  Schienen  Industrie 
neben  den  nordamerikanischen  Aufträgen  eine  entschiedene 
Besserung  die  deutschen  Bestellungen,  die  nach  der  Ver- 
ataattichuitg  der  EiBenbolinen  micmlich  lebhaft  einliefen.  Sie 
beachÄftigten  die  Walzwerke  allerdings  bei  weitem  nicht  bis 
zur  Grenze  ihrer  LeistungsiUhigkeit,  so  dafs  ein  erheblicher 
Gewinn  nicht  erzielt  wurde.  1884—1881}  verständigte  sich  die 
Schienengemeinschaft  mit  englischen  und  belgischen  Kartellen 

tlber  Absatzgebiete  und  Preise'.  In  den  folgenden  Jahren 
vermochte  sie  bei  den  schwachen  Bestellungen  des  Staates  und 
der  scharfen  Konkurrenz  auf  dem  Weltmarkte  ungdnatige 
Preise  nicht  zu  verhindern.  Von  1887/88  an  stiegen  die 
staatlichen  Aufträge,  um  in  der  Zeit  der  wirtschaftlichen  Krisis 
1891 — yy  wieder  nachzulassen.  1892  wurde  die  Schienen- 

gemeinschaft  auf  weitere  .^  Jahre  verlängert*,  ebenso  dann 
1897.  Erst  1890  beginnen  die  grolsen,  der  heimischen 
Indaatrie  vollauf  zu  gute  kommenden  Schieneneinkänfe  der 
Staaten,  vorzüglich  Preufsens.  Dies  bewirkt  auch  nach  langem 
Stillstand  ein  enormes  Anschwellen  der  Produktion. 

Dazu  kam  aufserdem  im  letzten  JahrfUnft  die  starke,  mit 

dem  Aufschwung  unserer  Elektrizi  tatst  ndustrie  zusammen- 
hängende, Verbreitung  der  Strafsenbahnen.  Ihr  Schienen  bedarf 

kam  zuweilen  dem  der  Staatsbahnen  fast  gleich ;  so  stieg 
die  Kilometerzahl   der   gelegten  Schienen   allein   in   den    zwei 

■  Stahl  and  Eisen  188 
•  Ebenda,  1892,  S.  68( 
»chuB(n  XXI  3.  -  Kei 
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Jahren  von  1896—98  von  854  auf  2812  ̂   Bei  der  Ausdehnug 
unserer  Grofsstädte  ist  ein  weiteres  Anwachsen  der  Strmfsoi- 
bahnen  zu  erwarten.  — 

Es  lassen  sich  darnach  folgende  Ergebnisse  feststellen: 
I.  Für  die  Lage  der  Schienenindustrie  waren  in  erster 

Linie  bestimmend  die  staatlichen  Bestellungen,  daneben  der 
Export  und  besonders,  in  den  letzten  Jahren,  der  Bau  von 
Strafsenbahnen.  Die  Aufträge  des  Staates  brauchen  sich  nicbt 
nach  wirtschaftlichen  Konjunkturen  zu  richten;  er  bedarf 
nämlich  neuer  Schienen  1.  regelmäfsig  zur  Auswechslung  dar 
alten,  2.  aufsergewöhnlich  zum  Bau  neuer  Bahnstrecken,  und 
beides  kann  in  guten  wie  in  schlechten  Jahren  notwendig 
sein.  Meist  trafen  allerdings  Jahre  des  AufiBchwungs  mit 
starken,  Depressionszeiten  mit  schwachen  Bestellungen  aas 
finanzwirtschaftlichen  Gründen  zusammen.  Erst  in  den  letzten 
Jahren,  wohl  seit  der  durch  Miquel  herbeigeführten  Gesundang 
des  Etatwesens,  hat  man  in  Preufsen  die  Schienenankäofe  von 
dem  Schwanken  der  Staatseinnahmen  unabhängiger  zu  machen 
gesucht.  Ein  regelmäfsiges  Eingehen  der  Schienenauftrilge, 
besonders  auch  in  schlechten  Zeiten,  ist  für  den  gleich- 
mäfsigen  Betrieb  der  Schienenwalzwerke  sehr  wichtig,  um 
so  mehr  als  sie  meist  auch  andere  Waren  herstellen. 

Der  Export  wurde  durch  die  Handelsverträge  gefördert 
Rufsland  bezog  von  uns  1889—93  durchschnittlich  1250 1, 
1894—1900  durchschnittlich  9000  t  — 

II.  Die  Fortschritte  der  Technik,  in  erster  Linie  die 
Erfindung  des  Thomas,  ermöglichten  die  Herstellung  der 
Schienen  zu  denselben  Produktionskosten  wie  in  England  — 
Aus  Schweifseisen  werden  Schienen  kaum  noch  hergesteDt 
(1898:  11800  t.) 

ni.  Insoweit  die  Roheisenpreise  nicht  stiegen,  war  der 
Zoll  lediglich  Schutzzoll.  Da  die  Produktion  den  Bedarf  weit 
überschritt,  konnte  der  Zoll  ohne  weiteres  keinen  Einflob 
haben.  Er  erlangte  denselben  aber  durch  die  Mafsregeln  der 
Schienengemeinschaft.  Diese  schränkte  die  Produktion  an- 

dauernd stark  ein  und  hielt  sie  weit  unter  dem  Stande  der 
Jahre  187374.  Darum  lassen  hier  auch  höhere  Preise  noch 
nicht  unbedingt  auf  günstige  Verhältnisse  schliefsen.  Aolser 
durch  den  Zoll  wurde  die  Schienenindustrie  auch  bei  staat- 

lichen Submissionen  im  Inlande  grundsätzlich  bevorzugt,  denn 
diese  Praxis  hörte  nach  der  Einführung  des  Zolls  keineswegs 
auf,  vielmehr  erhob  sich  bei  jeder  Submission  an  ein  aus- 

ländisches Werk  eine  heftige  Opposition  seitens  der  deutschen 
Schienenwerke.  Daher  haben  die  Regierungen  auch  nur  sehr 
selten  Aufträge  an   ausländische  Firmen   vergeben,   wie  1891 

>  Stahl  und  Eisen  1900,  S.  175. 



die  El^enbahndirektion Magdeburg'  SOUO  t  und  1892  Bromberg* 
lUlWO  t  Schienen  nach  England,  woher  billigere  Angebote  vor- 

lagen. —  Im  Spätherbst  1891  schlofa  der  preufsiche  Eiaen- 
babnminlater  sogar  mit  der  SchienengemeinBchaft  einen  festen 
Lieferungavt-rtrag  auf  alle  anzuschaffenden  Schienen;  am 
1.  April  181>4  wurde  er  auf  fünf  Jahre  unter  Zugrundelegung 
eines  Preises   von    lOy  Mk.  und  dann  wieder  1899  erneuert*. 

Dieae  doppelte  Bevorzugung  hat  sich  die  Schieiien- 
gemeinschaft  vollauf  zunutze  gemacht.  Sie  bat  andauernd 
die  Preise  zum  mindesten  um  den  vollen  Zollbetrag  über  den 
Wo Itmarktapr eisen  gehalten.  Nach  einem  Vergleich  mit  den 
Proisn otierungen  des  Londoner  E>onomist  stellt  Vogelatein* 
fest,  daf«  rheinisch  -  westfälische  Schienen  sicher  seit  18SiO 
gewöhnlich  30— 3.j  Mk.  mehr  als  Steel  rails  in  London  kosteten, 
darunter  nur  1890  und  1900,  wo  auch  die  englischen  Preise 
sehr  hoch  waren,  noch  erheblich  darüber  1890  und  1899. 
Ebenso  standen  die  Preise  immer  weit  über  den  Produktions- 

kosten, die  auf  höchstens  80—8-5  Mk.  anzusetzen  sind. 
Femer  aber  hat  das  Kartell  ständig  nach  dem  Ausland 

die  Schienen  wesentlich  billiger  verkauft  als  in  Deutschland. 
So  lieferte  1883  das  Phönixwerk  an  den  preufsiachen  Fiskus 
die  Tonne  Schienen  für  139  Mk.,  nach  Italien  für  83  Mk." 
Nach  Südamerika  wurden  1891  40000  t  Schienen  für  83  Mk. 

oder  um  25  Mk.  niedriger  als  gleichzeitig  an  Preufsen  ver- 
kauft.* Die  Zahl  dieser  Beispiele  liefse  sich  noch  leicht 

vermehren,  die  Tatsache  wird  aber  meines  Wissens  gar  nicht 
in  Abrede  gestellt,  vielmehr  von  den  Produzenten  als  etwas 
normales  bezeichnet.  Die  Auslandspreise  decken  gewöhnlich 
die  Selbstkosten,  und  die  Inlandspreise  bedeuten  einen  Über- 
achuTs.  —  Diese  Erscheinungen  wären  ohne  den  Zoll  oder 
staatliche  Begünstigung  nicht  denkbar. 

IV.  Der  billigere  Verkauf  an  das  Ausland  hat  unsere 
Exportindustrie  weniger  geschädigt,  als  bei  andern  Fabrikaten 
wie  Draht,  weil  Schienen  fertige  Waren  sind.  Desto  bedenk- 

licher sind  die  Wirkungen  auf  die  Gesamtheit,  deren  Inter- 
essen sich  mit  denen  des  Staatsfiskus  als  fast  einzigem  Ab- 

nehmer decken. 

Es  ist  natürlich,  dafs  der  Staat  die  inländischen  Sub- 
mittenten besonders  bei  schlechtem  Geschäftsgänge  bevorzugt 

hat.  Er  ist  auf  ihre  Steuerkraft  angewiesen  und  hat  ein 
aozialpolitia<.'he8  Interesse  an  ausreichender  Beschäftigung  der 
Arbeiter.     Aufserdem   entgeht   ihm  bei  Bestellungen  ans  Aua- 

■  Stahl  und  Eben  l>i91,  S.  5^8. 
«  Ebenda  1892,  S.  287. 
■  Ebenda  1893  S.  130,  401,  —  1899,  S.  102. 
*  a.  s.  0.  S.  73. 
*  Lebbftfl  besprochen  im  preufsitcben  Laodu 
*  Vgl.  prcufsiscbc  LaadtagsTcrhandlung  am  1 
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land  unter  Umständen  ebensoviel  an  Fracht,  als  er  durch 
den  geringeren  Auslandspreis  plus  seinem  Anteil  am  Zoll- 

gewinn erspart,  z.  B.  wenn  englische  oder  amerikanische 
Schienen  die  Elbe  hinaufschwimmen.  Aber  diese  Vorteile 
hören  dann  auf,  wenn  der  Staat,  wie  in  dem  angeftahrten 

Beispiel  aus  dem  Jahre  1883,  exorbitant  hohe  t'reise  bezahlen 
mufs.  Um  so  mehr  als  es  sich  bei  der  grofsen  Prodoktions- 
fUhigkeit  der  heimischen  und  ausländischen  Werke  fast  nie- 

mals um  Preise  handelt,  wie  sie  auch  auf  freiem  Markt  be- 
standen hätten.  Da  nun  im  Interesse  jedes  Standesy  besonders 

aber  der  Landwirtschaft,  jede  Ausdehnung  des  Schienennetzes 
liegt,  so  bedeutet  jede  Verlangsamung  des  Eisenbahnbaaes 
infolge  Verteuerung  des  Materials  eine  Schädigung  der  All- 

gemeinheit; denn  der  Vermehrung  der  Eisenbahnen  stdien 
doch  nur  finanzielle  Gründe  entgegen. 

Die  bisher  zwischen  Preufsen  und  dem  Kartell  geschloBtenen 
festen  Verträge  haben  dem  Staat  wohl  kaum  Nachteil  gebracht, 
da  sie  1891  wie  1894  auf  Grundlage  mäfsiger  Preise  ge- 

schlossen sind,  dagegen  dürfte  der  Vertrag  von  1899  dem 
Staate  teuer  zu  stehn  kommen. 

Der  Staat  erschwert  sich  durch  den  Zoll  die 
eigene  Situation  als  Räufer,  indem  er  den  Walzwerken  er 
möglicht,  bei  den  Angeboten  die  Preise  bis  auf  die  Zollhöhe 
zu  steigern. 

Im  ganzen  hat  danach  der  SehienenzoU  folgende  Et- 
gebnisse  gezeitigt:  Er  erschwerte  die  Einfuhr,  er  ermöglichte 
in  Verbindung  mit  staatlicher  Bevorzugung  der  Gemeinschaft 
eine  hohe  Preisstellung  im  Inland  und  billigeren  Verkauf  ins 
Ausland ;  er  schädigte  den  Fiskus  bei  Schieneneinkäufen  *.  — 

Ebenso  wie  bei  Schienen  verlangt  die  Eisenindustrie  auch 
bei  einem  anderen  wichtigen  Eisenbahnbedarfsartikel  statt- 

liches Entgegenkommen ,  besonders  in  Zeiten  schlechter  Be- 
schäftigung: bei  den  Querschwellen.  Diese  werden  heute 

noch  zum  gröfsten  Teil  aus  Holz  hergestellt,  zu  einem  erheb- 
lichen auch  schon  aus  Eisen ,  in  Preufsen  etwa  25  **/o ,  in  der 

Welt  knapp  lU^o^,  —  und  es  ist  ein  seit  fast  20  Jahren 
währender  Streit,  ob  die  hölzerne  oder  die  eiserne  Schwelle 
den  Vorzug  verdient,  insbesondere  welche  sich  rascher  ab- 

nutzt. Begründet  wird  das  Verlangen  der  Eisenenindustrie 
hauptsächlich  damit,  dafs  die  Eisenschwelle  deutschen  Werken 
entnommen  werden  kr>nnte,  die  Holzschwelle  dagegen  fremden 
Wäldern,  da  unsere  heimischen  dazu  nicht  ausreichten. 

Bei  den  Eisenbahnbedarfsartikeln  wurde  schon  in  der 
Eisonencjuete  der  ausländischen  Konkurrenz  kein  Einflufs 
beigemessen.     Eine   Einfuhr    findet    bei   Schwellen,    Laschen, 

^  Im  neuesten  Tarifentwurf  bleibt  der  Schienenzoll  unverändert 
=  Stahl  und  Eisen  1897,  S.  700.     1886,  S.  27. 



Unterlagsplatten  —  Zollsatz  25  Mk.  —  ebensowenig  statt  wie 
bei  Achseo.  Radreifen,  Kadern  — Zollsatz  30  Mk,;  durch  den 

Oaterreichischen  Handelavertrap  auf  2.')  Mk.  erinftfBtgt ,  —  und 
bei  Puffern  und  Federn  —  Zollsatz  3ü  Mk. ,  liberall  dagegen 
eine  rege  Ausfuhr".  Der  Import  an  Schwellen  und  Laschen 
erreichte  im  letzten  Dezennium  nie  IIh)0  t,  während  der  Export 
swischen  3(l000  und  63000  t  schwankte,  hei  einer  Produktion 
Ton  etwa  löOOOO  t  (1900:  202 ÜOO  t).  Die  Einfuhr  an  rollendem 
Sisenbahnmaterial  überschritt  nur  einmal  3O00  t,  bei  einer 
Produktion  von  UiOoOO— 150000  t  und  einer  Ausfuhr  von 
25000— 47lK)0  t.  Diedeutschen  Werke  stellen  weit  mehr  her, 
ale  das  Inland  bedarf,  und  sind  daher  sehr  auf  den  Export 
angewiesen,  der  nach  allen  Ländern  geht,  auch  nach  den  Ver- 

einigten Staaten.  Sie  haben  daher  aufser  an  staatlichen  Auf- 
trügen ein  grofscB  Interesse  an  günstigen  Handelsverträgen. 

Der  Zoll  ist  an  sich  nicht  hoch  und  spielt  schon  um  des- 
willen keine  Rolle,  weil  der  einzige  Abnehmer,  der  Staat,  sich 

nicht  allein  von  dem  Wirtschaftsprinzip,  bei  dem  wohlfeilsten 
zn  kaufen,  leiten  läfst.  Es  änaen  sich  auch  hier  Syndikate 
und  vielfach  Kombinationen  mit  den  Schienenwalzwerken. 

§  12.    Schiffban  nnd  Schiff banmaterialien. 

Der  einzige  gröfaere  Zweig  der  Eieeninduatrie,  der  1879 
ohne  Schutzzoll  blieb,  war  der  Schiffbau  samt  allen  dazu 

gehörigen  Materialien  —  und  gerade  dieser  stand  besonders 
weit  hinter  der  überlegenen  englischen  Konkurrenz  zurück. 
Die  deutsche  Reederei  und  Schiffahrt  begannen  aich  erst  zu 
einer  Zeil  zu  entwickeln,  als  die  Englands  bereits  eine  völlig 
beherrschende  Stellung  einnahm.  Doch  hatte  sclion  der  stetig 
aufblühende  überseeische  Handel  in  den  70er  Jahren  den 

deutschen  Reedereien  besonders  in  Hamburg  und  Bremen, 
daneben  Stettin,  Danzig,  Flensburg  eine  intensive  Tätigkeit 
ermöglicht.  Die  Zahl  der  Kauffahrteischiffe  betrug  1874;  449-5, 

wovon  jedoch  nur  4,7-5'"o  Dampfschiffe,  mit  41390  Mann 
Besatzung  und  ln;14iifnj  Registertona  Gesamtrauragehalt*. 

Ein  grofser,  wenn  nicht  der  gröfsere  Teil  der  deutschen 
Reedereien  gehörigen  Schiffe  wurden  nicht  hei  uns,  sondern  inEng- 
land  und  Holland  hergestellt.  Gerade  in  den  Jahren  187.5  70  hatte 
aber  der  deutsche  Schiffbau  wesentliche  Fortschritte  gemacht,  wie 
ea  die  Leistungen  von  Werften  wie  Vofs  &  Blohm  in  Hamburg, 
Vulkan,  Schichau,  die  Wesergesellschaft,  Germania,  Howald- 
■worke,  Flensburger  Schiffs  bau  werft  bewiesen.  Die  meisten 
Schiffe  wurden  aus  englischem  Material  hergestellt.  An  Stelle 
dea   hölzernen   Segelschiffs  trat  mehr  und   mehr   das   eiserne. 
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seit  1883  überwiegend  das  stählerne  Dampfschiff. 
Zwischen  1873  und  1883  stieg  die  Zahl  der  eisernen  Dampf- 

schiffe von  205  mit  130000  Registertons  auf  504  mit  311 000 1^ 
während  die  Segelschiffe  von  4311  auf  3855  zurtlckgingen; 
die  eisernen  Segelschiffe  speziell  vermehrten  sich  von  38 
auf  147  ̂  

Der  Übergang  zum  Stahlschiff  vergröfserte  noch  Englands 
Vorsprung  bei  der  Materiallieferung.  Seine  grofse  Schiffbta- 
Industrie  besonders  am  Clyde,  die  allein  1880  mehr  eiserne 
Schiffe  herstellte,  als  in  Deutschland  vorhanden  waren,  ver- 

mochte nicht  nur  die  erforderlichen  Waren  in  viel  gprOlserer 
Auswahl,  daher  rascher  und  zuverlässiger  zu  liefern ,  sondern 
konnte  sie  auch,  hauptsächlich  wegen  der  billigeren  Stahl- 

herstellung, mit  geringeren  Kosten  erzeugen.  Allerdings 
wurde  den  englischen  Werften  von  Seiten  Deutschlands  vid- 
fach  die  Verwendung  schlechten  Materials  voi^eworfen. 
Aufserdem  brauchten  die  deutschen  Werften  fUr  englisches 
Material  wesentlich  geringere  Frachten  zu  bezahlen  als  fdr 
den  Bezug  des  deutschen.  Es  mögen  daher  nicht  mehr  als 
10*^/o  der  Werften  deutsches  Material  verwandt  haben '. 

Rücksichten  auf  die  Interessen  der  Reederei  veranlabten 
1879  Regierung  und  Parlament,  das  Prinzip  der  allgemeineo 
Zollpflicht  fUr  Eisenartikel  in  diesem  Fall  zu  durchlöchern 
und  Schiffe  zollfrei  einzulassen.  Es  wurde  zwar  auch  hier 
ein  Zoll  in  Anregung  gebracht,  durch  den  Abg.  Mosle^  aber 
man  fürchtete,  dafs  die  Mafsregel  im  besten  Fall  den  Schiff- 

bau in  die  nicht  zum  Zollverein  gehörigen  Freihäfen  treiben 
würde.  Da  nach  den  Schiffahrtsverträgen  auch  auf  den 

grofsen  Durchgangsflüssen  Schiffe  einem  Zoll  nicht 'unterliq;^ 
dürfen,  so  liefs  man  alle  Schiffe  frei  ein.  Wurde  so  den  Werften 
ein  Zollschutz  nicht  zu  teil,  so  durfte  man  ihnen  auch  die 
Produktion  durch  Verzollung  der  Materialien  nicht  erschweren. 
die  bis  dahin  fast  durchweg  vom  Ausland  bezogen  waren,  und 
gewährte  daher  auch  diesen  Zollfreiheit,  allerdings  nicht  auch 
für  den  Bau  von  Flufsschiffen.  In  Betracht  kommen  vor- 

züglich Stabeiseii,  Bleche,  Anker,  Ketten,  Drahtseile,  Nieten. 

Es  ist  also  bei  dem  Sehifll)au  ein  interessantes  Gegenstück 
zu  den  Wirkungen  der  Schutzzölle  gegeben.  Wie  nämlich 
hat  sieh  1.  eine  lebensfähige,  den  Bedarf  nicht  deckende^ 
der  fremden  Konkurrenz  nicht  ebenbürtige  Industrie  ohne 
Schutz  entwickelt?  2.  Ist  es  den  heimischen  Werken  auch 
ohne  Preisbevorzugung  gelungen,  den  Absatz  in  der  Lieferang 
von  Schiffsbaumaterial  zu  erobern?  — 

»  Stahl  und  Eisen  1884,  S.  284. 
«  Ehen^a,  S.  *M3fg. 



Der  deutsche  Schiffbau  zeigt  seit  1875  das  Bild  eines 
■tetigen,  zum  Teil  gro£aartigen  WachütiimB.  Nicht  nur  wird  eia 
jahrlich  steigender  Teil  der  deutschen  Reedern  gehörigen 
lichiffe  auf  neimischen  Werften  erbaut,  auch  das  Ausland 
bezieht  in  wachsendem  Mafae  deutsche  Schiffe,  Der  Export 
an  stählernen  —  sowohl  Segel-  wie  Dampfschiffen ,  ist  etwa 
fünfmal  so  grofs  als  die  Einfuhr.  Unsere  Werften  haben  einen 
bedeutenden  Umfang  und  Ah»atzkreis  gewonnen  und  geben 
teilweise  denen  Englands  nichts  nach. 

Als  Ursache  dieser  Entwicklung  ist  in  erster  Linie  die 
gewaltige  Steigerung  des  Bedarfs  anzusehen,  ISl'O  war  der 
Gesamtraamgehalt  der  deutschen  Handelsflotte  1(340  onu  Tons, 
wovon  lü3S0(HI  Tons  auf  1223  Dampfschiffe  entüelen;  im 

ganzen  gab  es  3713  Schiffe'. 
Während  unsere  Handelsflotte  187071  etwa  5,  Ü"/o  von  der 

der  gesamten  Welt  ausmachte,  betragt  sie  jetzt  8,2 "/o,  ein 
grofser  Fortschritt  bei  der  gleichzeitigen  allgemeinen  Ver- 

mehrung der  Handelsschiffe'.  Die  deutschen  Schiffs- 
gesel  1h c haften  gründen  immer  neue  Dampferlinien*. 

Dazu  kam  die  Vergröfserung  der  Kriegsmarine,  besonders 
in  den  leUten  Jahren,  auf  105  Schiffe  mit  ;S77  DUO  Tons  Gehalt, 
wovon  14  Linienschiffe,  8  KUstenpnnzer ,  3i)  Kreuzer  waren. 
Ihr  Anwachsen  ersiebt  man  aus  der  Zunahme  der  Pferdekräfte 

K  Ton   77000  i.  J.    1870   auf  4710110  WMt;  im  übrigen  ist  eine 

HVergleicbung  nicht  möglich  *. 
B         Dafs  diese  Nachfrageden  deutschen  Werften  zu  gute  kam, 

"  1r»r  eine  Folge  ihrer  vorzüglichen  Leistungen,  zu  denen  sie insbesondere  der  Wettbewerb  mit  England  anspornte.  Gefördert 
wurde  sie  durch  den  Umschwung  in  den  deutschen  An- 

schauungen von  einer  Vorliebe  für  ausländische  zu  einer  be- 
wnlsten  Bevorzugung  inländischer  Erzeugnisse.  Die  Kriegs- 

marine ging  darin  unter  der  Leitung  des  Generals  v.  Stosch 
anfangs  der  70  er  Jahre  voran,  und  allmählich  wurde  auch  bei 
den  Keedern  der  Grundsatz  geltend,  womöglich  die  Schiffe  in 
Deutschland  bauen  zu  lassen,  bei  der  Hamburg- Amerika- Linie 
zuerst  1881*.  —  Da  ferner  der  heimische  Wettbewerb  ver- 
hAltniemäfsig   beschränkt  war,   die  Produktion   jedenfalls  den 

Ef  nicht  erreichte,   so   war  die   wirtschaf
tliche  Lage  der 

Gothaiijcher  ilofkaleniler  1900'01,  S.  480. suhl  und  Eiwn  1900.  B.  110. 
Wabreod  Schiller  an  der  Wende  des  vorigen  Jahrhunderts  sagte: 

Seine  Handelsflotten  streckl  der  Brite 
Gierig  wie  Polypenanne  aus  ̂  

er  deutachen   dabei   mit  einem  Wort  zu  gedenken,  hat   nn   dieser 
.„_ — iderUwende  Baltio  der  deutschen  äcbiffithrt  den  lettlen  vgn  ihr  ooch 
nicht  befithreDen,  den  StUlen  Ozean  gesichert. 

'  Brocbhaus  KonTersationslexikon  12.  Aufl.  und  Gotbaischer  ITof- 
Inlender  I.  r. 

*  Stahl  nnd  Kisen  1896,  S.  37a 
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Werften  im  ganzen  eine  günstige,  wenn  es  auch  an  Depressions- 
Zeiten,  wie  1883—1886,  nicht  gefehlt  hat.  In  diesen  Jahren 
finden  sich  lebhafte  Klagen  über  den  Wettbewerb  Elnglands, 
das  damals  im  Gegensatz  zu  anderen  Zeiten  an  starker  Über 

Produktion  litt^.  Sonst  aber  vermochte  die  starke  englische 
Konkurrenz  die  deutsche  Industrie  nicht  hintansohalten,  da 
Schiffe  keine  Massenartikel  sind,  sondern  in  erster  Linie  Ottte 
und  Solidität  in  Betracht  kommen.  Den  Wettbewerb  mit 
England  auf  dem  Weltmarkt  kann  unsere  Schiffsbauindostrie 
freilich  noch  nicht  aufnehmen.  Die  1899  gebauten  Schiflh 
wiesen  an  Registertons  Inhalt  auf  in  England  1713000,  in 
Deutschland  258000,  den  Vereinigten  Staaten  179000  und 
Frankreich  61 000  2. 

Es  war  der  Aufschwung  des  deutschen  Schiffbaus  nur 
möglich  auf  Grund  billigen  Materialbezuges,  wie  ihn  die 
Zollfreiheit  erlaubte,  denn  anders  als  bei  den  meisten  Eisen* 
fabrikaten  würde  hier  der  Zoll  wahrscheinlich  die  Preise  des 

Materials  erhöht  und  so  den  Schiffbau  getroffen  haben.  *  ESin- 
mal  wegen  der  hohen  Frachten  für  deutsche  Waren ,  ferner 
aber  weil  die  deutsche  Industrie  anfänglich  gar  nicht  die 
Materialien  in  gewünschter  Weise  liefern  konnte.  Die  Werften 
hätten  sie  daher  doch  vom  Ausland  beziehen  müssen,  nur  am 
den  Zoll  teurer.  Der  für  eisernes  und  stählernes  Schiffsbau- 
material  freigeschriebene  Zoll  betrug  z.  B.  für  1890 — 1894: 
2608000  Mk.8. 

Allmählich  fand  aber  auch  das  deutsche  Material  wachsende 
Verwendung,  empfohlen  einerseits  durch  die  guten  Erfahrungen 
unserer  Kriegsmarine  mit  deutschen  Blechen,  untersttttit 
andererseits  durch  wiederholte  schlechte  Erfahrungen  mit 

englischem  Material,  wie  bei  dem  Untergang  der  ̂ Elbe"*. 
Die  deutschen  Flufseisen-Bleche  verdrängten  die  aus  schottischem 
Puddeleisen  hergestellten  Bleche;  das  Dillinger  Werk  lieferte 
die  ersten  gröfseren  Platten,  sodann  Krupp.  Jetzt  verwendet 
man  vorzüglich  basisches  Siemens-Martin-Flufseisen.  Es  ist 
nicht  nur  billiger,  sondern  gilt  auch  als  leichter,  trag-  und  beim 
Stranden  widerstandsfähiger^.  —  Allerdings  stellte  sich 
deutsches  Material  immer  noch  teurer  als  englisches.  So 
waren  1896  nach  einer  von  den  westlichen  Interessenten  auf- 

genommenen Statistik®  die  niedrigsten  Preise  von 
englischen     deutschen  englischen     deatschen 

Stahlplatten         100  110         Winkeleisen     95-98        103—115 
Kesselblechen  119-139         174         U-Stahl  100—106      100—115 
Blechen  101-106     110—125  Mark. 

'  Stahl  und  Eisen  1885,  S.  147. 
^  Ebenda  1900,  S.  290. 
3  Ebenda  1895,  S.  558. 
*  Ebenda  1895,  S.  288. 
^  Ebenda  1885,  S.  636. 
«  Ebenda  1896,  S.  283. 



Einen  grofsen  Fortschritt  für  die  deutsche  Eiseoinduatrie 
bedeutete  die  nach  langea  Berstungen  im  Herbat  1894  er- 

folgte Herabaetzung '  der  preufsisctieo  Tarife  für  gewisse 
Materialien  nach  den  EUsten;  sie  wurde  am  1.  Februar  1899 
auf  allen  zu  See-  und  FlufsschifFen  zu  verwendenden  Stahl  und 
Eigen  erweitert*.  Seitdem  nimmt  der  Gebrauch  deutschen 
Materials  in  der  Handelsmarine  noch  stärker  zu,  neben  Blechen 
besonders  in  Ankern  und  Ketten.  Letztere  geniefsen  auch 
KUr  Schleppachiffahrt  auf  den  Flüssen  Zollfreiheit,  Die  ganze 
Eibbette  ist  französisch °.  Der  neue  Tarif  dehut  die  Zollfreiheit 
auf  alle  Materialien  zur  Flufsachiffahrt  aus.  — 

Wenn  sich  auch  der  Import  an  SchlHsbaumaterialien  noch 
nicht  absolut  verringert  hat,  so  hat  er  doch  mit  der  wachsenden 
Nachfrage  nicht  entfernt  Schritt  gelialten  und  deckt  einen 
nur  wesentlich  geringeren  Teil  des  Bedarfss  als  früher*. 

Der  Schiffbau  und  die  ihm  das  Material  liefernden  Gewerbe 
haben  sich  also  auf  Grund  lebhaften  Bedarfs  und  verbesserter 

Produktionsbedingungen  ohne  einen  Schutzzoll  so  gut  entwickelt, 
wie  nur  wenige  der  zollgeachUtzten  Industrien,  — 

^m  g  13.    Die  ZVIIe  anf  EisenTrareii. 

^  Für  Eisenwaren  hatte  der  Zollverein  im  Vergleich  zu 
andern  Staaten  von  jeher  mäfsige  und  wenig  differenzierte 
Zölle  gehabt,  die  dann  durch  die  Handelsverträge  mit  Frank- 

reich 18(35  und  Österreich  1S(58  noch  eine  weitere  Ermäfsigung 
erfuhren:  24  Mk.  für  ganz  grobe,  80  Mk  für  grobe  —  durch- 

gängig seit  18tj8  —  und  240  Mk.  für  feine  Eisenwaren;  Näh- 
nadeln, Schreibfedern,  Uhren,  Gewehre  unterlagen  dem  be- 

sonderen Zoll  von  OO'i  Mk.  pro  t.  Die  Zölle  auf  grobe 
und  ganze  grobe  Waren  wurden  1873  auf  20,  bezw.  50  Mk. 
herabgesetzt  und  üelen  dann  am  1.  Januar  1877  ganz  fort, 
während  die  feinen  Waren  den  Zoltschutz  unverändert  auch 
von  1877 — 187C  beibehielten  und  bis  heute  beibehalten  haben. 

Die  Fabrikation  von  Eisenwaren  war  in  De.:tschland 
stark  entwickelt.  Der  Ruf  deutscher  Waren,  wie  der  Solinger 
nnd  Remscheider,  erstreckte  sich  über  den  ganzen  Erdkreisi, 
und  andauernd  Übertraf  der  Export  die  Einfuhr,  Während  der 
industrielle  Aufschwung  nach  dem  französisclien  Kriege  in  der 
Hüttenindustrie  zu  zahlreichen  NeugrUndungen  AnlaTs  gegeben 

>  Stahl  und  Eis^n  1894,  S.  1076. 
*  Ebenda  1900,  S.  197. 
■  Ebenda  1895.  S.  558.  —  Diese  BestiniinuDS  bebt  der  neue  Tarif- 

entwnrf  auf:  er  legt  einen  Zoll  von  3  Mk.  auf  KeUen  zur  Schleppschiffahrt. 
'  Anf  die  Beatrebun^eD  zu  einer  Btvorsiugunit  der  ans  deutschem Materia]  hergettelltea  Schiffe  seitena  der  Versicheniogsgeaellscbaften  kann 

hier  nicht  eingegangen  werden. 
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und  alle  Produktionsverhältnisse  umgeworfen  hatte ,  war  er 
hier  auf  eine  seit  vielen  Jahrzehnten  ausgebildete  Industrie 
gestofsen  und  hatte  diese  wohl  angefeuert,  aber  keine  groitcii 
Umwälzungen  hervorgerufen.  Dafür  war  auch  die  grolse 
Krise  weniger  empfindlich  gewesen,  um  so  mehr  als  Gebraacki- 
gegenstände,  wie  die  Erfahrung  zeigt,  nicht  solchen  SchwankoDgen 
unterliegen  wie  Rohstoffe  ̂  

Am  stärksten  hatten  die  Giefsereien  die  EIntwicklung  der 
Hüttenindustrie  mitgemacht;  gegenüber  441  Betrieben  in 

Jahre  1869  gab  es  1873  783  ̂   zum  grofsen  Teil  auf  den 
Bezug  ausländischen  Giefsereiroheisens  eingerichtet.  Die 
plötzliche  Abnahme  des  Bedarfs  rief  wie  bei  der  Hütten- 
mdustrie  niedrige  Preise  der  GuTswaren  und  schlechten  Ge- 

schäftsgang hervor,  auch  noch  während  des  Bestehens  der 
Zölle.  Die  früher  nie  erhebliche  Einfuhr  war  1873  bii 
auf  71000  t  für  alle  groben  Waren  gestiegen,  nach  der  Krise 
aber  war  sie  alsbald  wieder  erheblich  gesunken  und  ging 
nach  Aufhebung  des  Zollschutzes  noch  weiter  herab.  Sie 
blieb  immer  beträchtlich  hinter  der  Ausfuhr  und  erst  recht 
hinter  der  Produktion  zurück,  die  ausländische  Konkurrens 
war  nie  umfassend,  beschränkte  sich  vielmehr  auf  Spezialititent 

als  welche  Serin^^  englische  emallierte  GuTswaren,  nord- 
amerikanische Kochgeschirre  und  österreichischen  Ofengoli 

erwähnt.  Empfindlich  war  nur  die  französische  Cinfuhr  von 
Röhren,  Dachfenstern,  Öfen,  Balkongittern  und  fthnUchen 

Gufswaren  auf  Grund  des  Systems  der  titres  d'acquits-i- caution. 
Der  französische  Eisenfabrikant  durfte  nämlich  bei  Au- 

steilung eines  Begleitscheins  (acqui^ä'Caution)  Roheisen,  du 
er  ftir  den  Export  verarbeiten  wollte,  zollfrei  einführen.  Du 
konnten  und  taten  aber  auch  die  weitaus  zahlreicheren 
Fabrikanten,  die  in  Wirklichkeit  französisches  Eisen  ver 
arbeiteten.  Sie  verkauften  dann  die  Acquits  an  Händler,  die 
fremdes  Roheisen  zum  Verbrauch  in  Frankreich  einfilhrten, 
zu  einem  Preis,  der  der  Höhe  des  Zolls  fast  gleichkam^.  Um 
diesen  Preis  konnten  sie  dann  ihre  Waren  billiger  exportieren. 
Es  lag  darin  also  eine  verschleierte  Exportprämie,  die  jeden- 

falls dem  Sinne  des  Artikels  VI  des  deutsch-französischen 
Handelsvertrags  zuwiderlief.  Trotz  lebhafter  Vorstellungen 
unserer  Regierung  war  sie  abgeschwächt,  aber  nicht  beseitigt 

worden'*.    Auf  Grund  dessen  fand  ein  ziemlich  lebhafter  Export 

*  Vgl.  Sering  a.  a.  0.  S.  190. 
-  Sering  a.  a.  0.  S.  179;  davon  lothringische  31. =»  A.  a.  0.  S.  179. 

*  \k\.  Lexis,  Die  französischen  Ausfuhrprämien  seit  der  Rettia- ration  1870. 

^  Diti  hier  nur  anzudeutenilen  z.  T.  verwickelten  Fragen  besprifbl 
eingehend  Sering  a.  a.  0.,  besonders  S.  138—140,  152. 



nach  Üeatschlanel  statt,  der  bei  dem  Torhandenen  Mangel  an 
Aufträgen  emptindlicher  wirkte,  als  zu  normalen  Zeiten;  aufser- 
dem  erwartete  man  bei  einem  Sinken  der  französischen  Preise 
seine  Zunahme. 

Die  in  der  Eiseuenquete  vernommenen  Giefaereibesitzer 
forderten  fUr  sich  hauptsKehlich  nur  einen  S<:hutz  gegen  die 

französischen  Exportprämien',  aufserdem  bei  Verzollung  des 
Roheisens  zum  Ausgleich  Zölle  auf  ihre  Waren;  man  meinte 
den  Zoll  auf  Giefsereiroheisen  ziemlich  in  ganzer  Höhe  tragen 
«u  mUasen.  — 

Auch  die  Einfuhr  schmiedeeiserner  grober  Waren 
bAtte  anfangs  der  71er  Jahre  einen  grofsen  Aufschwung  ge- 
oomraen,  war  aber  nach  der  Krise  alsbald  zurückgegangen 
und  wuchs  auch  nach  der  Zollbefreiung  am  1,  Januar  1677 
nicht  wieder.  Denn  zieht  man  nach  Serings  Methode  für 

1877  und  1878  die  nur  unvollständig  deklarierte  Durchfulir  ab*, 
80  ei^ibt  sich  als  Einfuhr  zum  Verbleib,  wobei  auch  die  ganz 

groben  güfseisernen  Waren  mitgerechnet  sind",  in  lOOU  t: 
187475:  39300.  1877:  31200.         ,^70.  loonn 

187Ö:  S49WJ.  1878:  2ÜlOO.  '*"^  '  '■'■"^" 
Wesentlich  gröfstr  war,  aufser  1873,  die  Ausfuhr,  1876 

am  48000  t,  und  die  Produktion,  fttr  die  eine  Statistik  freUich 
fehlt.  Die  Einfuhr  deckte  daher  nur  einen  unbedeutenden 

Teil  des  Geaamtbedarfa*. 
Soweit  sich  bei  der  Mannigfaltigkeit  der  in  dieser  Gruppe 

vereinigten  Industrien  durchgängige  Erscheinungen  überhaupt 
erkennen  lassen,  waren  die  Klagen  Über  den  schlechten 
Geschäftsgang  weniger  lebhaft;  insbesondere  wurde  auch  die 
Konkurrenz  des  Auslandes  in  der  Eisenenquete  nicht  als  sehr 
schlimm  hingestellt.  Andere  Erscheinungen  waren  hier  der 

Anlal's  schwieriger  Zeiten ,  so  der  vielfach  sich  vollziehende 
Cbei^ang  von  Handwerk  und  Handarbeit  zu  Fabrik-  und 
Maschinenarbeit  und  die  erbitterte,  teilweise  unreelle  Konkurrenz 
der  kleinen  Meister*. 

Über  Englands  Konkurrenz  wurde  besonders  geklagt  bei 
schmiedeeisernen  Röhren.  Der  Import  war  grofa,  wurde  aller- 

dings schon  1877  von  der  Ausfuhr  überholt,  187tl  um  das 
doppelte.  Gerade  in  den  Jahren  des  Freihandels  hatte  sich  unsere 
Produktion  sehr  stark  entwickelt  nnddie  englische  Rivalin  Schritt 

fHr  Schritt  verdrängt,  sodafsdie  Einfuhr  1877  nur  noch  12  ",'0 
de»  Gesamtbedarfs  deckte  und,  selbst  wenn  man  die  Durch- 

fuhr nicht  abzieht,  nur  22  "'0  gegenüber  27"  0  1875.    Trotzdem 

■  Sering  a.  s.  O.  S-  200. 
•  Ebenda  S.  215. 
»  Vgl.  ebenda  S.  226. 

nit  4040  t  angegeben. 
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war  der  Wettbewerb  gegen  England  und  Schottland  entschieden 
schwierig,  da,  nach  den  Behauptungen  der  in  der  Enquete 
vernommenen  Industriellen,  die  Engländer  um  10 ^o  billiger 
als  wir  produzieren  konnten  und  aufserdem  zur  Vemichtuiig 

unserer  Industrie  die  Exportpreise  noch  um  10**/o — 12®/o  herab- 
setzten ^  Es  wurde  daher  ein  starker  Zollschutz  Terlmngt 

Unsere  Qualität  sei  wohl  besser.  Die  Verkaufspreise  ühet- 
stiegen  mit  210—330  Mk.  aber  nicht  die  HerstellungskoBten 
mit  gleichfalls  215—330  Mk.  ̂ .  Am  schlechten  Qeschftfts^ui; 
trüge  die  geringe  heimische  Nachfrage  allerdings  die  Haupt- 

schuld. —  Sonst  konkurrierten  bei  uns  noch  England  mit 
gewissen  Werkzeugen,  Feilen,  Sägeblättern,  Gas-Haupthfthneiif 
Frankreich  mit  kleinen  Schrauben,  Feilen,  Sensen,  Iiobeleisen 

und  auch  Schlosserwaren®.  Ja 

Auch  in  verarbeiteten  und  sog.  feinen  Waren  überwog 
der  Export  immer  bei  weitem  die  Einfuhr.  Trotz  unter 
brochenen  Zollschutzes  hatte  sich  die  Industrie  keiner  guten 
Tage  zu  erfreuen.  Neben  der  allgemeinen  Depression  schadetenihr 
die  erhöhten  Zollschranken,  besonders  Österreichs  und  Frank- 

reichs, weniger  die  ausländische  Konkurrenz.  Neben  feineren 
Werkzeugen  aus  England  und  Amerika  kamen  auf  den  deutschen 
Markt  vorzüglich  englische  Stahlfedern,  sowie  belgische  und 
österreichische  Gewehre. 

Die  Ansichten  über  die  Nützlichkeit  von  Zöllen  waren 

hier  auch  sehr  geteilt.  Petitionen  für  und  wider  liefen  bei 
dem  Reichstag  aus  den  Bezirken  der  Kleineisenindustrie  ein; 

so  verlangten  Petitionen  der  Nadelfabrikanten,  der  Hufnagel- 
schmiede und  der  Hagener  Kleineisenindustrie  Ablehnung  der 

Roheisen-  ohne  Änaerung  der  Eisen  warenzöUe;  dagegen 
wünschten  die  Remscheider  Gewerbe  einen  hohen  Zoll  auf  feine 

Waren,  besonders  Feilen.  Nur  für  den  Fall  der  Einführung  von 
Roheisenzöllen  verlangte  man  allgemein  Ausgleichaxölk. 

Besonders  den  ost-  und  mitteldeutschen  Fabrikanten  lag  mehr 
daran,  die  Absperrung  der  fremden  Märkte  zu  verhindern  all 

den  eigenen  zu  schliefsen.  — 

Die  Debatten  des  Reichstages  erstreckten  sich  nur  auf  einzdne 
Gegenstände  wie  Hufnägel,  Blechgeschirre;  im  ganzen  unterlacen 
die  Positionen  kaum  noch  heftigen  Angriffen,  nachdem  mitder 

Annahme  des  1<)  Mk.-ZoUs  für  Roheisen  die  Hauptentscheidoitt 
gefallen  war.  Eine  wichtige  Änderung  brachte  die  dritte  Lesungmit 
der  Annahme  eines  Antrags  Stumm,  der  die  Pos.  G  e  2  wttter 
differenzierte,  für  grobe  Kochgeschirre,  Öfen,  Feilenstahl  d«a 

*  Bericht  der  Eisen-Enquete-Kommission  S.  34,  35. 
-  215:  Gasrohre.  830:  Siederohre. 
8  Sering  a.  a.  0.  194. 



Zoll  auf  (iO  Mk.  pro  t  herabsetzte  (6e  2a),  dagegen  mehr 
verarbeiteten  Gegenständen  wie  Handfeilen  und  Schneide- 
werkzeugen  den  stärkeren  Schutz  von  150  Mk.  zuerteilte 

(6e  2'/).  Ferner  wurde  der  Zoll  aufgewalzte  und  gezogene 
Röhren  von  ;iO  Mk,,  wie  ihn  der  Regierungsentwurf  vorBchlug, 
auf  50  Mk,  erhöht.  —  Auch  in  dieser  Fassung  war  der  Tarif 

noch  äul'serst  einfach  und  wenig  spezialisiert,  im  Gegensatz z,   ß.  zum  österreichischen  und  franzöaichen  Tarif. 

F§  U.  Güfs-  und  grobe  Waren.  Fortsetzung. 

Die  Position  (ie  1«  enthält  unter  einem  Zollschutz  von 

25  Mk.  pro  t  ganz  grobe  Gnfswaren,  u.  a.  HerdgufB,  grobe  Öfen, 
GufsstUcke  für  Maschinenbati,  Röhren;  etwas  mehr  verarbeitete 
Gufswaren  finden  sich  in  <je  2a;  gröbere  Kochgeschirre,  Öfen 
mit  Verzinnung,  Kamine,  Kandelaber  mit  einem  Zoll  von 
00  Mk. 

Der  Zoll  hat  den  erwarteten  Schutz  gegen  die  französischen 

Ititre«  d'ac<iuits  gebracht.     Die  Einf
uhr  betrug 

m     1873       1874       1875       I87t>       1877       1878 

h       17.4         Itj  13,5         7,8         'j,7  5,8        101)0  t 

■      Daf^e^n  nach  dem  ZoUgesetz  nur 
K     1880      1881       188t)      1830       1892      1800 

^      4,7         3,9         2,9         ij,2         3,9         4,3       lOOO  t 
Erst   von    1806   an   ist  die   bis  dahin  ganz  unbedeutende 

Einfuhr  wieder  etwas  gestiegen. 
Überhaupt  aber  ging  die  Einfuhr,  wie  seit  1877,  zurUck 

und  überstieg  in  gewöhnlichen  Jahren  nicht  90u0  t.  Nur  die 
Zeiten  besonders  lebhaften  Bedarfs  1889/90  und  1897—1900 

zeigen  einen  etwas  gröfseren  Import  —  bis  zu  25(J0O  t  i.  J. 
1899.     Aber  bereits  1900  und   1901  ist  er  wieder  gesunken. 

Neben  englischen  Artikeln  haben  in  den  letzten  Jahren 
französische,  belgische  und  nordamerikanische  Waren  bei  uns 
Eingang  gefunden,  vorzüglich  Leitungsröhren  aus  den  nach 
derGrenzegelegenenfraiizösischen  Werkenin  Pont  JiMousson,  Die 
Steigerung  des  belgischen  und  französischen  Exports  erklärt 
sich  weniger  aus  einer  Verstärkung  der  dortigen  Export  Industrie, 
als  vielmehr  aus  einer  Forcierung  der  Ausfuhr  infolge  un- 
gentlgender  AufnahmeOlhigkeit  des  eigenen  Marktes  *.  Auf- 

nahme konnte  aber  der  Export  bei  uns  linden,  weil  in 
Deutschland  der  Bedarf  und  damit  die  Preise  —  unterstutzt 
durch  neugegrUndete  Kartelle  —  besonders  in  Röhren  sehr 
gestiegen   waren.     Daher   hat  bei   dem  Rückgang  von  Bedarf 

'  G  Ol  he  in,  Deutscher  Aufsenhanael  I.  8.^94. 
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und  Preisen  seit  1900  die  Einfuhr  aus  Frankreich  und  Beinen 
auch  wesentlich  abgenommen;  die  amerikanische  vermehrte 
sich  noch. 

Die  Ausfuhr  macht  im  Durchschnitt  nicht  mehr  als  h^$ 
der  Produktion  aus  und  ist  nicht  sehr  gewachsen.  Sie  ist  is 
Depressionszeiten  eher  stärker,  als  in  Jahren  des  Aufschwuiigi, 
was  darauf  schliefsen  läfst,  aafs  Deutschland  nicht  viel  ttMr 
den  Eigenbedarf  produziert.  Die  höheren  Preise  des  Giefserei- 
roheisens  erschweren,  besonders  England  gegenüber^  den  Wett- 

bewerb auf  dem  Weltmarkt.  Abnehmer  sind  hauptsttchlidi  die 
Schweiz,  Holland,  Rufsland,  Frankreich  und  Dänemark. 

Die  Produktion  wuchs  ständig,  vorztlglich  in  Maschinen- 
und  BauguTs ,  sowie  in  Röhren ,  wo  sie  in  20  Jahren  fast  anf 
das  dreifache  stieg.  Die  Industrie  findet  in  den  Gas-  und 
Wasserleitungsanlagen  einen  regelmäfsigen  Absatz ,  bisher 
kaum  durch  die  Konkurrenz  der  schmiedeeisernen  Rohres 
beeinträchtigt  ̂   Langsamer  ist  dagegen  das  Wachstum  der 

Geschirr^ufsproduktion  —  infolge  steigender  Anwendung  einail- 
lierter  Blechgeschirre  —  und  der  Fabrikation  von  Öfen. 

Die  Gesamtproduktion  von  Gufswaren  ist  so  stark,  dib 
sie  sich  zu  der  Einfuhr  etwa  wie  100 : 2  verhält.  Für  die  Ent- 

wicklung der  Gufs Warenindustrie  spielte  daher  die  ausländisdN 
Konkurrenz  nur  eine  unbedeutende  Rolle.  Desto  wichtiger  war 
die  Gestaltung  des  Roheisenpreises,  vgl.  §  8.  Da  Huttenwerb 
und  Giefsereien  nur  selten  kombiniert  sind,  haben  die  im  gaoien 
etwas  höheren,  in  einzelnen  Jahren  sogar  sehr  stark  erhöhtes. 
Preise  des  Gicfsereiroheisens  entschieden  den  Giefsereien  0* 
schadet;  besonders  nach  der  Krise  des  Jahres  1900  befanaci 
und  befinden  sie  sich  in  einer  sehr  schwierigen  Ltage, 

Die  heimische  Konkurrenz  bot  auch  bei  diesem  Industrie- 
zweig zu  wiederholten  Klagen  Anlafs.  Besonders  sollen  öfai 

stark  unter  gegenseitiger  Unterbietung  gelitten  haben.  Eb 
1882  errichtetes  Kartell  scheiterte  alsbald'.  Dagegen  kam  ob 
solches  bei  Tempergiefsereien  und  1900  bei  Röhrengofs  wt 
Stande.  Das  Röhrcnkartell  hat  sich  in  den  letzten  jären  U 
den  sehr  starken  Preissteigerungen  beteiligt;  von  eineB 
billigeren  Verkauf  ins  Ausland  war  bei  dem  verhältnismifaiK 
geringen  Export  bisher  nichts  zu  bemerken*. 

Das  direkte  Verschmelzen  von  Erzen  zu  Gulawaren  ^" 
nicht  wieder  in  Aufnahme.  — 

Im    ganzen    war    der  Zoll    eine    notwendige    Folge  im 

'  Stahl  und  Eisen  1888,  S.  309. 
-  Vgl.  Das  deutsche  Wirtschaftsjahr  1880,  1881,  S.  227,  18S3.  BBOft- sitz  der  Industrie  ist  Frankfurt  a.  M. 

^  Nach  VoK  eiste  in  a.  a.  0.  S.  91  erhöhte  die  linksrheinische  Gnw» 
des  Verhandes  deutscher  Eisengiefsereien  zwischen  1897  und  1900  iS 
Gnuidi)rei!>e  zehnmal. 



Giefacreii-olieisenzoUa;  insofern  deasen  Preis  gestiegen  ist,  hat 
er.  wie  beabeichtigt,  als  Ausgleichungszoll  gewirkt ;  in  anderen 
Zeiten  nahm  er  die  Form  eines  selbstHndigen  Schutzzolls  an 
und  ist  als  solcher  in  den  letzten  Jahren  vom  Röhrenkartell 
benutzt  worden,  während  sein  Einflufs  auf  die  übrigen  Oiefsereien 

belanglos  war ', 
Als  Hauptberuf  übten  die  Elsengiefserei  und  Emailltcrung 

aus  1882:  35108,  1895:  7457(i  Erwerbstätige,  also  eine  Steige- 
rung aut  über  das  doppelte;  davon  waren  1882:  931,  1S95: 

86Ö  Selbständige.  — 
Unter  die  Position  ''o  1  ,^  gehurt  die  ganzeFülle  schmiede- 

eiserner grober  Waren,  als  da  sind  Ambosse,  Öcbrnub- 
stOcke ,  Winden ,  grobe  Maschinen-  und  Wagen  bestand  teile, 
Achsen  und  Radgestelle,  Hemmschuhe,  Brecheisen,  Hufeisen, 
Geschütze ;  ftlr  einzelne  Waren ,  wie  Brücken ,  Anker  und 
Ketten,  Drahtseile,  Kanonenrohre  enthält  die  Hand  eis  Statistik 
besondere  Angaben.  Auch  roh  vorgeschmiedetes  Eisen,  das 
früher  zum  Materialeisen  gerechnet  wurde,  ist  wegen  der  dabei 
verwandten  Arbeit  in  Position  lie  Iß  eingereiht,  soweit  es 
nicht  als  Schiffs  bäum  aterial  zollfrei  eingeht.  Die  Elsenbahn- 
achsen  und  anderes  Eisenbahnmaterial  sind  schon  im  Zusammen- 

hang mit  den  Schienen  besprochen  worden  {§  11). 
Mit  wenigen  Ausnahmen  bestand  in  allen  diesen  Artikeln 

bereits  vor  dem  Zollgesetz  von  1879  eine  wesentliche  Mehr- 
auafuhr.  und  die  zum  grofsen  Teil  auf  den  Export  angewiesenen 
Industrien  wurden  daher  durch  den  Zoll  kaum  berührt.  Die 

Einfuhr  ist  ziemlich  unverändert  geblieben,  dagegen  stiegen 
die  Ausfuhr  und  die  Produktion  bedeutend,  die  erstere  un- 

gehemmter als  bei  groben  Gufswaren,  weil  der  Preis  des 
schmiedbaren  Eisens  im  ganzen  nicht  gestiegen  ist. 

Den  Einblick  in  die  Verhältnisse  dieser  Industrien  gibt  die 
Vergleichung  der  Berufsstatistik  von  1895  mit  der  von  1882. 
Soweit  die  Statistik  für  die  Verfertigung  von  einzelnen  Waren 
besondere  Daten  gibt,  wie  bei  Feilenhauern,  GescliUtzgiersern, 
werden  diese  Angaben  jedesmal  bei  den  einzelnen  Waren  an- 

geführt werden.  Hier  werden  nur  die  Erwerbatfltigen  auf- 
gezählt, die  die  Berufsstatistik  unter  Saramelgruppen  zusammen- 

t&Cst,  so  dafs  eine  Scheidung  nach  einzelnen  Waren  gemäfs  den 
Positionen  des  Zolltarifs  nicht  möglich  ist.  —  Man  mufs  dabei 
noch  be  lenken,  dafs  die  Metallindustrie  gerade  seit  1895  einen 

grolsen  Aufschwung  erfahren  hat.  — 

i 
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Es  waren  darnach  Erwerbstätige  im Hauptberuf 

Steige- 1    davon  Selb- bei der  Fabrikation  ?on 1882 1895 

rung 

1882-95 

ständige 

1 

in  »/o 

1882 1895 

Schwarz-  and  Weifsblech 2575 3127 
21 

68 

56 

Blechwaren  und 
Klempner 

51355 16126 
67  432 

63 
18278 21901 

Stiften,  Nägeln,  Schrauben, 
■ 

13323 

^     5239 5243 
Nieten,  Ketten,  Drahtseilen 

Nagelschmiede 
<    20167 

18 
7  252 4961 

Eisendrahtzieher 
V 

Grobschmiede 159  142 195  167 
29 71886 

62722 
Schlosserei 128  399 295  700 

130 
25071 

24668 
Zeug-,  Messerschmiede,  Scheren- 

■ 26450 8411 
schleifer 49350 10300 — 14  740 4875 

Kurzwaren 13218 2157 
Nadler-  nnd  Drahtwaren 11068 12  750 15 2251 1453 

Die  Prozentzahlen  beweisen  eine  bedeutende  Vermehmiig, 
besonders  bei  Blechwaren  und  Schlossern,  weniger  bei  Schmieden. 
Die  Zahl  der  Selbstständi^en  weist  fast  nirgends  eine  Zunahme, 
vielmehr  meist  einen  Stillstand  oder  Rückschritt  auf.  —  Eine 
gröfsere  Hausindustrie  findet  sich  bei  den  Messerschmieden 
und  -Schleifern,  der  Nagel-  und  Kurzwarenindustrie.  Jedoch 
ist  die  Zahl  der  selbständigen  Hausindustriellen  nirgends  lo 
grofs  wie  die  der  übrigen  Selbständigen  *.  — 

Von  den  einzelnen  Waren  können  nur  die  wichtigsten 
besprochen  werden.  In  Kanonenrohren  und  Geschützen 
steht  Deutschlands  Industrie  allen  anderen  voran.  £ingefthrt 
werden  nur  vereinzelte  Probestücke  oder  Modelle,  so  1894: 
290  t-.  Die  Ausfuhr  ist  zwar  bedeutender,  aber  auch  nicht 
sehr  grofs;  weil  die  meisten  Staaten  für  ihren  Kriegsbedarf 
eigene  Werkstätten  haben,  um  politisch  unabhängig  zu  sein; 
sie  richtet  sich  daher  mehr  nach  exotischen  und  kleineren 

Ländern,  wie  Cliina,  Dänemark,  der  Schweiz  und  Holland.  — 
Der  Zoll  spielte  bei  dieser  Sachlage  keine  ßoUe,  auch  schon 
um  deswillen  nicht,  weil  der  Staat,  der  einzige  Abnehmer, 
ohnedies  nur  bei  den  heimischen  Industriellen  kauft.  — 
1805  übten  die  Geschützgiefserei  als  Hauptberuf  über  7000 
Erwerbstätige  aus^. 

Ziemlich  gering  ist  auch  der  Aufsenhandel  in  zu 
grofsen  Maschinenteilen  roh  vorgeschmiedetem  Eisen, 
hauptsächlich  wohl  wegen  des  grofsen  Gewichtes.    Die  Einfahr 

*  Über  die  Zahl  der  in  den  Hauptbetrieben  Beschäftigten  vgl.  Tab.  VIL 
«  Gothoin  a.  a.  0.  S.  393. 
^  Die  Borufsstatistik  von  1882  trennt  die  Büchsenmacher  und  die  in 

der  Geschützgiefserei  Beschäftigten  noch  nicht;  auch  1895  sind  die  Geschütz- 

giefser  in  B.  ol  noch  nicht  schart*  ausgeschieden,  weshalb  die  obigen  Angaben nur  ungefähre  sind. 



hat  sich  infolge  des  Zolls  nicht  verändert;  sie  stieg  selten  über 
250  t  =(JOWO  Mk.  Wert.  Die  nach  verschiedener  Lftndern 

gehende  Ausfuhr  war  mit  löUO— 3000  t  =  lOfHIUdU  Mk.  Wert 
noch  wesentlich  gröfser.  Die  Produktion  ist  in  bestJlndigem 
•Steigen.     Eine  Zollwirkung  ist  nicht  zu  erkennen.  — 

Ganz  verschwindend  war  der  Import  von  B  r  U  c  k  e  n  und 
deren  Bestandteilen,  während  der  Export  ziemlich  lebhaft, 
wenn  auch  naturgemäfs  schwankend  war.  In  alten  Weltteilen 
werden  von  deutschen  Ingenieuren  Brücken  geschlagen,  deren 
Bestandteile  dentaciie  Firmen,  in  erster  Linie  die  berühmte 
vormals  Harkortsche  Fabrik  in  Duisburg,  lieferten.  Der  Zoll 
hat  die  Einfuhr  nicht  beeinflufst  und  ist  gegenüber  einer  solchen 
Exportindustrie  belanglos.  — 

Weil  überwog  der  Export  ferner  die  Einfuhr  bei  Brech- 
eisen, Ambossen,  Hackennägeln;  bis  vor  wenigen 

Jahren  stand  einer  Einfuhr  von  ■iüO  bis  300  t  ein  Export  von 
■J<KX1— IIOIH)  tgegeuUber,  die  nach  Rufsland,  Holland,  der  Schweiz, 
Frankreich,  Belgien  gingen.  Erst  in  den  letzten  Jahren  ist 
bei  einem  mUfsigen  Steigen  des  Exports  die  Einfuhr,  besonders 
nita  Frankreich  und  Belgien,  lebhafter  geworden,  und  bis  auf 
liHHI  t,  etwas  über  ein  Viertel  der  Ausfuhr,  gestiegen.  —  eine 
Folge  unseres  starken  Mehrbedarfs,  wie  er  sich  nicht  gleich 
lebhaft  bei  unsern  westlichen  Nachbarn  bemerkbar  machte. 

Die  Produktion  iat  sehr  grofs  und  der  Auf^enhandel  hat  ihr 
gegenüber  nur  eine  geringe  Bedeutung.  Auch  hier  ist  ein 
Eintlufs  des  Zolls  nicht  zu  konstatieren'.  — 

Eine  Mehreintuhr  weisen  nur  Anker  und  Ketten  auf. 
Die  Einfuhr  schwankte  im  letzten  Dezennium  zwischen  1400 
und  3:^00  t,  war  1890  am  grOfsten,  ging  aber  seitdem  erheblich 
zurttck,  während  der  ExDort  in  den  letzten  Jahren  eine  wesent- 

liche Steigerung  zeigt.  Die  Einfuhr  stammt  meist  aus  Grofs- 
britaonien.  Ein  grofser  Teil  derselben  wurde  vom  Zoll  gar  nicht 
getroffen,  sondern  ging  als  ScIiifTsbaumaterial  frei  ein.  Der 
Aufschwung  des  Schiffabaues  hat  aber  mit  Hilfe  der  Tarif- 

erleichterungen von  1897  und  1899  in  den  letzten  Jahren  den 
Import  zu  Schitfsz wecken  sehr  eingeschränkt,  also  ohne  Hilfe 
des  Zolls.  —  Übrigens  tindet  auch  nach  England  ein  ziemlich 
reger  Kettenexport  statt,  so  dafs  sich  das  Unterhaus  einmal 
angelegentlich  mit  der  vermeintlichen  Konkurrenz  deutscher 
Geßlngnisarbeit  beschäftigte.  Diese  Klagen  stellten  sich  als 
unbegründet  heraus,  wurden  übrigens  auch  im  Inland  in  den 

wirtschaftlichen  Depressionsjahren   1884 — 1887  laut*.  — 
Im  ganzen  ist  demnach  bei  den  groben  Waren  in 

Pos.  "Je  IjS  der  Einflufs  des  Imports  und  auch  des  Zolls  sehr 

'  Nach  dem  neuen  Tarifentwurt'  eolt  der  Zoll  fiir  Ambosse,  Anker  u.  s.  w. }  traf  5  Mk.  ertaubt  werden. 
■  Handel  und  Industrie  S.  302. 
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gering;  entscheidend  ist  vielmehr  der  heimische  Bedarf  und 
sein  Verhältnis  zum  inländischen  Wettbewerb.  Eine  Ab- 
schwächung  desselben  durch  Kartelle  vermochte  ich  nur  bei 
Ketten  festzustellen  ̂   — 

Der  Zoll  auf  schmiedeeiserne  Röhren  (Pos.  Oe  ly)  hatte 
zunächst  den  erwünschten  Erfolg,  die  schon  vorher  stark  ab- 

nehmende Einfuhr  noch  weiter  zu  vermindern.  Auf  der  1881 
erreichten  niedrigen  Stufe  blieb  sie  fast  ununterbrochen  bis 
1895.  Seitdem  stieg  sie  rasch  bis  auf  22000 1 1899.  Die  englische 
Einfuhr  nahm  ab,  während  die  österreichische  besonders  in 
den  letzten  Jahren  lebhafter  wurde.  Dazu  kam  seit  1895 
Schweden  und  seit  1897  die  Vereinigten  Staaten,  von  wo  iier 
Import  1899  fast  10000  t,  i.  J.  1900  noch  7400  t  betrug.  Die 
Produktion  ist  seit  1879  fast  auf  das  IHinfTache,  die  Ausfuhr 
auf  das  Dreifache  gestiegen,  besonders  seit  1896;  letztere  nach 
der  Schweiz,  Belgien,  Holland,  Italien,  Dänemark,  Rufsland, 
dem  Balkan  und  einer  grofsen  Reihe  anderer  Länder.  Aufser  der 
Drahtfabrikation  gibt  es  keinen  Zweig  der  Eisenindustrie,  bei 
dem  ein  so  grofser  Teil  der  Produktion  ans  Ausland  abgesetzt 
wird.  Zwar  sind  die  Produktionsziffern  in  der  ReichsstatiBtik 
zweifellos  zu  niedrig  angenommen,  denn  in  einzelnen  Jahren 
steht  die  Ausfuhr  der  Produktionsziffer  fast  gleich  ' ;  aber  troti- 
dem  geht  man  wohl  nicht  fehl,  wenn  man  ein  Drittel  der 
Produktion  auf  den  Export  rechnet.  —  Der  Inlandsbedarf  ist 
ebenfalls,  sehr  viel  stärker  geworden,  besonders  an  Qasröhren 
seit  der  Verbreitung  des  Gasgliihlichts  und  der  häufigeren 
Anwendung  von  Gaskochern.  Die  geschmiedeten  Röhren 
haben  vor  den  gegossenen  den  Vorzug  gröfserer  Haltbarkeit 
und  werden  sich  wohl  noch  auf  Kosten  der  letzteren  vermehren; 
da  sie  aber  teurer  sind,  begnügt  man  sich  vorderhand  noch 
meist  mit  den  gufseisernen,  deren  Produktion  zwei  bis  dreifi^h 

so  grofs  ist^. 
Auf  die  Preise  hatte  der  Zoll  anfänglich  wenig  Einflob; 

nach  dem  kurzen  Aufschwung  1880  sanken  sie  sofort  wieder 
tief.  Im  Jahre  1882  aber  bildete  sich  ein  Kartell  in  Gasröhrai^ 
das  in  der  allgemeinen  Depression  von  1882  an  die  Preise 
aufrecht  erhielt,  ja  sogar  mit  belgischen  und  englischen  Werken 
Konventionen  schlofs.  Um  die  Wende  der  80  er  Jahre  ging 
es  auseinander ,  bildete  sich  aber  im  Herbst  1892  nach  einer 
Zeit  ziemlich  schlimmer  Inlandskonkurrenz  von  neuem.  In 
den  Jahren  grofser  Nachfrage  seit  189()  hat  es  für  das  Inland 

^  Eine  Reihe  weiterer  Kartelle  finden  sich  bei  Liefmann  ,yDie 
Unternehmerverbände"  aufgeführt. 

3  Die  Ausfuhr  soll  z.  B.  1889  137^/0  der  Produktion  betragen  haben, 
vgl.  auch  Gothein,  Deutscher  Aufsenhandel  S.  881. 

3  Stahl  und  Eisen  188«,  S.  309. 
*  Handel  und  Industrie  S.  186,  187. 



die  Preise  sehr  gesteigert,  während  die  Exportpreise,  wie  früher, 

mfifsig  bliehen '. 
In  diesen  Angaben  läfst  eich  der  Einflufs  des  Zolls  deut- 
lich erkennen.  Denn  bei  der  gleichfalls  hochentwickelten 

Produktion  Englands,  Belgiens  und  der  Vereinigten  Staaten 
würde  ohne  ihn  wqhl  auch  auf  dem  deutschen  ftlarkt,  sicher 
in  der  ersten  Zeit,  ein  starker  Wettbewerb  geherrscht,  und  die 
Bildung  eines  neuen  Kartells  nicht  möglich  gewesen  sein;  auf 

den  Zoll  ist  auch  der  Export  zu  niedrigeren  Preisen  zurück- 
zuführen.  Daraus  erklärt  sich  zum  Teil  die  Höhe  der  Aus- 

fuhr, aus  der  Preissteigerung  im  Inland  dagegen  die  Zunahme 

des  Imports  der  letzten  Jahre-.  Mit  der  Rückkehr  zu  noi^ 
maleren  Zuständen  und  Preisen  ist  auch  It'i'H  und  IS'Ul  die 

Einfuhr  wieder  zurückgegangen^.  — 
Eine  Fülle  heterogener  Dinge  enthält  die  Pos.  <ie  2,  und 

zwar  in  a  die  bereits  besprochenen  Gufawaren,  in  ß  die  ab- 
geschliffenen groben  Waren,  vor  allem  grobe  Werkzeuge,  Beile, 

Äxte,  Hämmer,  Zangen,  Düng-  und  Heugabeln,  dann  grobe 
Messer,  äicheln,  Sensen,  Schlösser,  Schlüssel,  Nägel,  Draht- 

stifte und  alle  Sorten  .Schrauben,  Schlittschnhe  mit  lOU  Mk. 
Zoll  pro,  t,  auch  emailliertes  Blechgeschirr.  Davon  getrennt 
sind  in  Pos.  Oe  2y  mit  einem  ZoUschutz  von  15U  Mk.  die  mehr 
bearbeiteten  Waren ,  besonders  auch  Schraiedewerk zeuge  — 
Solinger  Waren  — ,  wie  Handfeileo,  Meifeel,  Scheren,  Sägen, 
Bohrer,   Degenklingen,   Maschinen-  und   Papiermesser, 

Aus  den  P^infuhr-  und  Ausfuhrdaten,  die  alle  Waren  unter 
einer  Zahl  zusammenfassen,  lassen  sieh  nur  allgemeine  Tat- 

sachen entnehmen.  Darnach  war  für  diese  Industrie  bereits 

1871*  die  Ausdehnung  des  Exports  von  wesentlich  gröfserer 
Bedeutung  als  die  Abwehr  des  Imports,  und  mit  dem  mächtigen 
EraporblUhen  der  Fabrikation  hat  sich  dieses  Verhältnis  in 
den  letzten  2m  Jahren  noch  viel  schärfer  herausgebildet. 
Schon  damals  opponierten,  wie  gezeigt,  zahlreiche  Waren- 

fabrikanten den  Einführungen  des  Zolls,  Dieser  ist  dann 
auch  im  Verhältnis  zu  dem  allerdings  sehr  ungleichen  Wert 
der  Waren  relativ  gering,  wenn  man  z.  B.  bedenkt,  wieviel 
Millionen  von  Nägeln  und  Stiften  dem  Gewicht  einer  Tonne 
gleichkommen,  oder  welchen  Anteil  an  der  Preishöhe  einer 
Sense  ein  Zoll  von  lou  Mk.  pro  t  hat,  —  wenn  man  ferner 
4ie  Zölle  solcher  Länder  ine  Auge  fafst,  die  ihre  Eisenwaren- 

■  Das  Kartell  besteh!  aus  zwei  Abtei lunRen ,  einem  Oss-  und  einem 
iderobrkartell  —  vgl,  oucb  Liefmann  a,  a,  0.  S.  142, 

*  Vg!.  Gotbein  a.  a.  0.  ̂ ;.  382. 
■  Der  neue  Tarifentwurt  differenziert  autb  hier  nach  der  Starke  der 

Wandung,  bringt  aber  sowohl  far  starke  wie  fOr  schwache  eine  aebr  wesent- 
liche ErbChung  des  Zolls  auf  ß  betw.  10  Mk.,  was  mit  angeblich  schwerer 

Konlcurrenz  b^rUndei  wird.    Es  kann  nur  xu  einer  weiteren  Stärkung  des 

trtpräm
ienayat

ems  beitragen. 
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Industrie  mit  einem  wirklich  starken  Schutzzoll  versehen 

haben.  Auch  hier  sollte  die  Verteuerung  der  Rohstoffe  aus- 
geglichen werden. 

Infolge  des  Zolls  ging  die  Einfuhr  1880  noch  weiter 
zurück^  und  blieb  seitdem  die  beiden  Jahrzehnte  fast 
konstant;  auch  die  Steigerung  der  letzten  Jahre  war  an- 
bedeutend. 

Die  A  u  s  f  u  h  r  y  in  deren  Daten  die  Pos.  6  e  2  leider  nicht 
weiter  zerlegt  ist,  ist  etwa  auf  das  vierfache  des  1880  erreichten 
Umfanges  gestiegen.  Sie  richtete  sich  nach  allen  Ländern  der 
Welt,  besonders  aber  nach  Rufsland,  Holland,  Ehigland,  Österreich 
und  der  Schweiz. 

Über  die  Produktionsmenge  fehlen  leider  jegliche  7^%hW. 
Sie  ist  enorm  gewachsen,  wie  man  auch  aus  einem  Vereleidi 
der  Berufs-  und  Gewerbezahlen  erkennen  kann  (vergL  näeres 
in  §  17). 

Nur  in  einzelnen  Waren  macht  sich  die  Konkurrenz  des 
Auslands  fühlbar;  und  zwar  im  wesentlichen  bei  denselben 
Gegenständen,  über  deren  Konkurrenz  schon  1878  geklagt 
wurde.  Die  Handelskammerberichte'  der  90er  Jahre  stellen 
eine  bedeutende  Einfuhr  und  Konkurrenz  ßlr  folgende  Waren 
fest:  Werkzeuge,  vorzüglich  Feilen,  damals  aus  England  und 
Frankreich,  jetzt  mehr  aus  England  und  den  Vereinigten 
Staaten,  französische  und  englische  Schlosserwaren,  allerdings 
im  Rückgang  befindlich,  gewisse  Bodenkulturwerkzeuge,  wie 
amerikanische  Heugabeln  und  österreichische  Sensen,  femer 
Holzschrauben  und  französische  Muttern.  —  Es  handelt  sieb 
also  um  Spezialitäten,  deren  Import  den  ZoU  wohl  etwas  ab- 

geschwächt, aber  nicht  beseitigt  hat. 
Im  höchsten  Mafse  Exportartikel  sind  zunächst  die 

Solinger  Waren  —  z.  T.  erst  nach  Pos.  6e  3  gehörig 
— ,  d.  h.  Waffen  und  Schneideartikel,  als  Scheren,  Sensen, 
Taschen-  und  andere  Messer.  Auch  hier  haben  natürlich  gute  mit 
schlechten  Zeiten  abgewechselt,  die  bestimmenden  Faktoren  waren 
aber  immer  in-  und  ausländischer  Bedarf,  sowie  die  heimische 
Konkurrenz,  fast  nie  die  ausländische.  Gerade  in  den  Jahren 
nach  Einführung  des  Zolls  war  die  Lage  der  Solinger  Industrie 
besonders  schlecht®.  —  Ferner  sind  alle  Drahtwaren  stark 
auf  den  Export  angewiesen,  als  Drahtgeflecht,  Drahtgewebe^ 
Drahtstifte,  wo  sich  auch  Kartelle  gebildet  haben  (vergl.  §  10). 
Ein  Import  war  fast  gar  nicht  vorhanden,  ging  in  Drahtstiften 
nur  einmal  über  lOÖ  t  hinaus,  während  der  Export  von  16000 
auf  52000   t,   zeitweilig  sogar   64000    t   stieg.   —  Exportiert 

^  Infolge  der  Abweichungen  der  Handels^tatistik  kann  man  die  Zahlen 
vor  und  nach  1879  allerdings  nur  unsicher  vergleichen. 

^  Berichte  der  Ältesten  der  Berliner  Kaunnannschaft 
'  Das  deutsche  ̂ Virt8chaf^jahr  1881,  S.  240fg. 



I  irerden  femer  stark  Nägel,  besonders  Hufnägel,  gewisse 
Bodenkulturwerkzeuge,  bei  denen  eine  Verbesserung  der 
<jualitat  und  damit  zugleich  die  Verdrängung  Frankreichs 
konsiatiert  wird,  Heugabeln,  Schlittsehuhe  und  noch  sehr  viele 
andere  Waren.  Die  Beseitigung  fremder  Zollschranken  gehört 
daher  zu  den  HauptwUnschen  der  Industrie.  Bei  vielen  Waren, 
80  besonders  Sensen,  Haken,  Holzschrauben  findet  auf  dem 
Weltmarkt  ein  erbitterter  Wettbewerb  statt,  der  zeitweilig  wie 
bei  Holzschrauben  durch  internationale  Vereinbarungen  ab- 
geschwiicht  wurde '.  Auch  Heugabeln  [waren  vorübergehend 
kartelliert.  — 

Trotz  der  Zollschranken  machte  sich  die  ausländische 
Konkurrenz  der  deutseben  Feil en industrie  bemerkbar.  Die 

grofse  Produktion  Deutschlands  —  allein  in  Remscheid  werden 
jahrlich  -i  Millionen  Peilen  hergestellt,  daneben  noch  in  Biedlar, 
Efslingen,  Nürnberg*  —  wurde  nur  von  der  Englands  und 
der  Vereinigten  Staaten  übertroffen.  Der  früher  starke  Import 
aus  Belgien  und  England  wurde  mit  Hilfe  des  Zolls,  haupt- 

sächlich aber  durch  Qualitätsverbesserungen  verdrängt;  aber 
zeitweilig  wie  188(j — 1888  überschwemmten  wieder  belgische, 
französische,  auch  Schweizer  Feilen  den  deutschen  Markt. 
Es  wird  das  hauptsächlich  darauf  zurückgeführt,  dafs  bei  uns 
immer  noch  nicht  jene  seit  Generationen  herangebildete  und 
geübte  Arbeiterschaft  besteht,  wie  bei  unBern  europlliBchen 
Rivalen^.  Dazu  kam  in  den  letzten  Jahren  der  Wettbewerb 
Kordamerikas,  dessen  Industrie  der  deutschen  bisher  vor  allem 
durch  gröfsere  Anwendung  von  Maschinenarbeit  überlegen  war, 
BO  zum  Schleifen,  Feilen  und  Hauen  der  Feilen.  Darin  hatten 
die  deutschen  Feilenarbeiter  eine  besondere  Handfertigkeit  er- 

langt, so  dafs  ihnen  der  t)bergang  zur  Maschinenarbeit  besondere 
schwer  wurde,  auch  störte  anfangs  die  Ungleichmftfsigkeit  des 
Stahls.  In  diesem  Ü bergan gsprozefs  von  der  Handarbeit  zum 
Maschinenbetrieb  hat  die  deutsche  Feilen  industrie  schwere 
Zeiten  durchgemacht,  die  In  den  letzten  Jahren  aber  schon 
überwunden  zu  sein  scheinen.  Hinderlich  war  noch  die  aus 
den  früheren  kleinen  und  z.  T.  ärmlichen  Verhältnissen 

stammende  Angewohnheit,  sich  sämtlichen  oft  recht  über- 
triebenen Forderungen  der  Abnehmer  anzube<{uemen, 

statt  wie  in  Amerika  nur  einige  Sorten  herzustellen, 
zwischen  denen  dann  der  Käufer  zu  wählen  hat.  Man  kann 
hier  die  Beobachtung  machen,  dafs  Deutschland  mit  den  von 
altera  überlieferten  Manufakturen  auf  dem  Weltmarkt  schwächer 

aufzutreten  vermag  als  in  den  neu  entstandenen.  Feilen  sind 
eine    Weltmarktsware    ersten    Ranges;    Deutschlands    Export 

>  Handel  und  Industrie.  S.  2d6. 
*  Suhl  and  Eisen  IS98,  S.  TOI  (Hädicke]. 

I  '  Handel  und  ladiistrie,  S.  291. 



80  XXI  a 

übersteigt  die  Einfuhr  wesentlich.  Im  Kampf  um  den  Wdt- 
markt  entscheiden  nicht  deutsche  ZoUverhältnisse,  sondern  die 
Qualität  und  die  Selbstkosten  der  Erzeugung  und  Versendung. 
—  Im  neuen  ZoUtarifentwurf  ist  allerdings  der  Zoll,  besonders 
für  kleine  Feilen,  wesentlich  erhöht  worden.  —  Feilenhauer 
waren  1895  im  Hauptberuf  8656  Erwerbstätige,  wovon  2743 
Selbständige.  Die  Hausindustrie  ist  recht  stark:  1020  Selb- 

ständige, 347  Gehilfen  und  Arbeiter.  Von  1882  li^en  noch 
keine  besonderen  Daten  vor.  * 

Sehr  grofs  ist  der  Aufschwung  der,  besonders  in  Aachoi 

ansässigen,  Nagelindustrie,  bei  der  —  nur  anfangs  zum 
Schaden  der  Qualität  —  der  Fabrikbetrieb  mehr  und  mehr 
das  Handwerk  verdrängt  hat^    Die  Einfuhr  ist  belanglos. 

In  der  Fabrikation  von  Schlössern,  deren  HauptsitaEO 
Velbert  und  Radevormwald  sind,  hat  sich  Deutschland  zn 

einer  grofsen  Exportindustrie  entwickelt*.  Mit  der  Ver- 
feinerung des  Geschmackes  haben  sich  die  deutschen  Artikel 

neben  die  französischen  ebenbürtig  gestellt  und  sie  aus 
Deutschland  verdrängt.  Viel  hat  dazu  wie  überhaupt  auf  dem 
Gebiete  der  Eisenwarenindustrie  die  Minderung  der  deutachen 
Vorliebe  für  ausländische  Erzeugnisse  beigetragen.  Mehr  als 
über  die  Konkurrenz  des  Auslandes  wird  in  schlechten  Zeiteo 

über  die  der  Gefängnisse  geklagt^. 
Die  Herabsetzung  des  Zolls  auf  emaijliertes  Blech- 

geschirr von  100  auf  75  Mk.  durch  den  österreichisebeD 
Handelsvertrag  hat  den  Import  oder  die  Konkurrenz  nicht 
gesteigert.  Weder  die  österreichische  noch  eine  andere 
Industrie  kann  sich  mit  der  deutschen  messen.  Ihr  Hauptsiti 
ist  Berlin.  Sie  ist  auf  den  Export  angewiesen  und  widerstrebt 
daher  jeder  Erhöhung  der  Selbstkosten. 

Geschosse  schliefslich  unterlagen  unverarbeitet  einem 
Zollsatz  von  60  Mk.,  verarbeitet  einem  solchen  von  100  Mk. 
und  vernickelt  oder  mit  Bleimäntel  versehen  240  Mk.  pro  t 
Die  Einfuhr  kam  niemals  in  Betracht,  während  die  Ausfuhr 
ziemlich  erheblich  war,  aber  mit  den  Bestellungen  auswärtiger 
Regierungen  schwankte*.  Ihr  durchschnittlicher  Wert  ist 
etwa  2  Millionen  Mk.,  sie  richtet  sich  überwiegend  nach  kleinen 
und  exotischen  Ländern,  für  die  sich  die  Anlage  eigener 
Munitionsfabriken  nicht  lohnt  \  —  Von  einer  Zollwirkung  Rann 

'  Stahl  und  Eisen  1886,  S.  522. *  Ebenda. 
^  Z.  B.  Handel  und  Industrie  S.  295. 
*  Gothein,  Der  deutsche  Aufsenhandel  S.  416. 
^  Im  neuen  Tarifentwurf  ist  der  Zoll  für  die  meisten  Erzeugnisse  der 

Kleineisenindustrie  erhöht,  besonders  stark  bei  Feilen  und  Nägeln.  Die 
Differenzierung  ist  meist  verschärft,  mitunter  auch  abgeschwächt,  weshalb 
eine  Vergleichung  schwer  möglich  ist  Heu-  und  Düngergabeln  bleiben 
unverändert.  — 



^ifi 

fserdem  acliOD  um  deawülen  keine  Rede  sein,  weil  der  Staat 
Hauptabnehmer  ist,  und  dieser  sicli  in  der  Hauptsacfae  nicht 

m  wirtachaftliciien  Erwägungen  leiten  läfat.   — 
Mit  den  angeführten  geringen  Auenahmen  ist  demnach 

m  der  Fabrikation  grober  Waren  zu  sagen ,  dafa  die  aus- 
ländische Konkurrenz  nur  wenig  ins  Gewicht  fiel.  Sehr 

wichtig  war  dagegen  der  Export  und  die  Vermeidung  jeder 
Erhöhung  der  Selbstkosten.  Unter  diesen  Umstünden  ist  der 
£inäu[s  des  Zolls,  so  schwor  sith  das  im  einzelnen  detaillieren 

Tat,  geringfügig  gewesen.  — 

lli,  Fortsetzung.     Feine  Waren. 

^6af
 

übt 
von 

In  Pos.  lie  3  finden  sich  die  sog.  feinen  Eisenwaren, 
nfimlich  in  Ue  3  a  die  feinen  lackierten,  polierten,  vernickelten 
Gafswaren,  leichter  Ornament-  und  Kunsteufs,  dann  in  Ue  Sß 

Messer,  Scheren,  Schlittschuhe,  Nägel,  sowie  Patent- 
isen,  Druckplatten  und  gröbere  Nadeln  mit  einem  Zollsehutz 

'On  240  Mk.  pro  t;  —  Bchliefslich  in  Oe  3y  feinere  Nadeln, 
Uhren  aus  unedlem  Metall  und  Gewehre,  mit  einem  Zollschutz 
von   OOH  Mk.  pro  t  (für  Gewehre  vertragsmäfsig  niedriger). 

Über  die  Industrie  feiner  Waren  ist  im  ganzen  nichts 
jUideres  zu  sagen,  als  über  die  in  Ije  2  aufgeführten,  wie  es 

leb  ja  meist  um  dieselben  Gegenstände  nur  in  feinerer  Aus- 
Ibrung  handelt.  Deutschland  beherrscht  den  Weltmarkt  noch 

lehr  als  bei  gröberen  Waren.  —  Die  Ausfuhr  feinerer  gufs- 
etserner  Waren  ist  12  mal  so  stark  wie  die  Einfuhr;  in  Be- 

tracht kommt  höchstens  der  amerikanische  Import  mit  ■Uli)  t. 
Die  Ausfuhr  feiner  Bchmiedooiaerner  Waren  übertrifft  die  Ein- 

fuhr um  das  12 — 15  fache  und  ist  bedeutend  gerade  nach  den 
Ländern,  die  wie  Frankreich,  England,  Österreich  und  die 
Vereinigten  Staaten  zu  uns  in  etwas  gröfserem  Mafsstab  ein- 
ftlhren.  Es  handelt  sich  daher  meist  nur  um  eineii  Austausch 

gewisser  Spezialitäten.  —  Unsere  Hauptabnehmer  sind  England 
und  Rufsland,  auch  die  exotischen  Gebiete.  Beaonders  lebhaft 
tat  der  Export  in  feinen  Seh  neide  Werkzeugen,  Taschenmessern 
nnd  aus  dem  besten  Stahl  hergestellten  Rasiermessern;  überall, 

"^  '         aber    in   den   Vereinigten    Staaten,   früher   unserm ten  Abnehmer,  stehn  uns  hohe  Zollschranken  entgegen. 

Ein  Einflufs  unserer  eigenen  Zülte  läfst  sich  um  so  weniger 
nachweisen,  als  dieselben  seil  Dezennien  ^  seit  18''.j.  z.  T. 

seit  IS'M  —  unverändert  bestehen,  selbst  von  den  stArksten 
Wogen  des  Freihandels  nicht  weggeschwemmt'.  Seit  dem 

illtarif  von  1879  ist  die  Einfuhr  ganz  langsam  etwas  gestiegen, 
Ausfuhr  sehr  stark,  etwa  auf  das   17  fache  des  Jahres  1878. 

Tarifentnnrf  änderl  die  meisten  Zollsätze  nicht 

vnnd 
Hfteso) 
HeBte 
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Günstige  Handelsverträge  und  niedrige  Materialpreise  sind  sehr 
wichtig,  da  auf  dem  Weltmarkt  ein  sehr  scharfer  Wettbewerb, 
besonders  mit  den  Vereinigten  Staaten,  besteht  — 

In  noch  höherem  Mafse  Exportindustrie  ist  die  Nadel- 
fabrikation, wenn  auch  die  Ausfuhr  infolge  der  hohen  aus* 

ländiöchen  Zölle  wenig  wächst.  Unter  Pos.  6e  3y  —  t>00  ML 
Zollsatz  —  gehören  nur  die  feinen  guten  Nadeln  und  zwar  die 
Hundnähnadeln  aus  gleichmäfsig  gutem  Stahldraht,  die  Käh- 
und  Wirkmaschincnnadeln  aus  bestem,  gleichmäfsigem,  zähem, 
hartem,  elastischem  Tiegelgufsstahl,  während  die  gewöhnlichen 
aus  weniger  hartem  und  gleichmäfsigem  Bessemerstahl,  Eisen 
oder  Messingdraht  hergestellten  Strick-,  Haar-  und  Stecknadeln 
unter  einem  Zollschutz  von  240  Mk.  (Pos.  Oe  Sß)  stehn^.  — 
Die  Lage  der  Nadelindustrie  ist  hauptsächlich  von  der  Auf- 

nahmefähigkeit des  ostasiatischen  Marktes  abhängig  *.  Daneben 
kommen  besonders  Frankreich,  Österreich  und  Ostindien  ds 
Bezugsländer  in  Betracht 

Der  Import  ist  ganz  gering,  er  kommt  meist  aus  England, 
einige  Tonnen  Nähmaschinennadeln  auch  aus  den  Vereinigten 
Staaten.  Im  ganzen  beträgt  die  Einfuhr  etwa  1  ̂/o  der  Auf- 

fuhr, ist  also,  so  oft  sie  auch  erwähnt  wird,  wie  seit  30  Jahren 
ganz  verschwindend.  Sie  erreichte  1875  ihr  Maximum  mit 
140  Dztr.,  sank  dann  auf  52  Dztr.  1878  und  verblieb  seitdem  im 
wesentlichen  auf  dieser  Höhe ;  nur  die  letzteren  Jahre  brachten 

eine  kleine  Steigerung.  —  Die  sehr  bedeutende  Produktion, 
deren  Hauptsitze  Aachen,  daneben  Ichtershausen  in  Thtlringen 
und  Chemnitz  sind,  geht  immer  mehr  zum  Grofsbetrieb  über*. 

Unter  diesen  Umständen  ist  der  im  neuen  Zolltarif  fllr 

Nähmaschinennadeln  vorgesehene  Zollsatz  von  2000  Mk.  pro  t 
nur  als  Kompensationsobjekt  für  den  mit  den  Vereinigten 
Staaten  abzusehliefsenden  Tarifvertrag  zu  betrachten. 

Der  Import  von  Uhren  aus  unedlem  Metall  ist  seit  1874 
im  wesentlichen  stationär  geblieben,  abgesehen  von  einer 

kleinen  Steigerung  anfangs  der  80er  Jahre;  er  stammt  haupt- 
sächlich aus  der  Schweiz.  Dagegen  hat  die  Ausfuhr  ständig 

zugenommen.  Der  EinHufs  des,  im  Vergleich  zum  Wert  nicht 
hohen,  Zollsatzes  läfst  sich  um  so  weniger  erkennen,  als  Uhren  bei 
uns  nie  zollfrei  eingegangen  sind.  —  Uhrmacher  waren  1882  im 
Hauptberuf  27  721  Erwerbstätige,  1805:  :.«010;  davon  waren 
Selbständige  1SS2:  l:;s:^(i,   1895:  Wm. 

Von  Kriegsgewehren  gilt  im  wesentlichen  dasselbe 
wie  von  Geschossen.  Die  Einfuhr  war  minimal.  Der  Staat 
als  einziger  Abnehmer  läfst  sich  gelegentlich  bei  dem  Erscheinen 
eines    neuen    Modells    vom    Ausland    einen    gröfseren    Posten 

'  Stahl  und  Eisen  1x95,  S.  609. 
-  «Handel  und  Industrie  in  Deutschland '^^  II.  S.  307. 
3  Vgl.  auch  Gothein  a.  a.  0.  S.  412-^14. 



kommen,  wie  I8(H)  von  Österreidi,  befriedigt  sonst  aber  »einen 
Bedarf  im  Inland.  Unsere  grofse  Gewehrfabrikation,  besonders 
in  Sonneberg  in  Meiningen  und  in  Sümmerda,  deckt  den 
gTofsen  heimischen  Bedarf  vollständig  und  erfreut  sich  eines 
zwar  sehr  schwankenden  aber  doch  regen  Exports  von  etwa 

',i — 2ö  Millionen  Mk,  Wert;  er  geht  aus  denselben  OrUnden, 
wie  bei  Geschossen,  fast  nur  naeh  kleinen  und  exotischen 

Ländern.  —  Der  Zoll  —  von  tJfH}  Mk.  pro  t  —  hat  unter 
diesen  Umständen  keine  Bedeutung'. 

Wichtiger  ist  er  für  Jagdgewehre  und  Gewehrleile, 
eine  der  wenigen  Eisenwaren,  wo  die  Einfuhr  den  Export 
an  Gewicht  übersteigt.  Der  liHÜ  Mk.-ZoU  des  Generaltarifs 

ist  im  belgischen  Handelsvertrag  auf  (lU  Mk.  l'Ur  grobe. 
UMt  Mk.  für  abgeschliiFene  und  24ii  Mk.  flir  feine  —  polierte, 
lackierte  —  Gewehrfedern,  Hähne,  Läufe  und  Gewehrschlösser 
herabgesetzt,  ohne  dafs  diese  Mafsregel  eine  Mebreinfuhr  zur 
Folge  gehabt  hätte.  Der  fast  nur  aus  Belgien  stammende  Import 
IiaupIfiSchlich  von  Gewehrteilen  trägt  einen  ständigenCharakter; 
er  schwankt  zwischen  lUi  und  IM  t  oder  1,5 — 2  Mill.  Mk. 
Dem  steht  eine  ebenfalls  rege  Ausfuhr  gegenüber,  die  an 
Gewicht  zwar  niedriger,  an  Wert  aber  als  höher  angegeben 
wird  —  zwischen  2/i  und  1^  Millionen  Mk.  schwankend  — 
und  cbenfalia  nach  Belgien,  sowie  nach  England,  Kufsland, 
Österreich  geht,  in  den  meisten  .Staaten  aber  hohen  Zöllen 
begegnet.  —  Die  Bedeutung  der  ausländischen  Konkurrenz 
kann  man  bei  dem  Mangel  an  Produkttonsziffern  nicht 
zablenmäTsig  angeben,  doch  ist  unsere  stark  entwickelte 

Produktion  wesentlich  höher  als  der  Import'. 
Da  auch  auf  Jagdgewehren  ununterbrochen  ein  Zoll 

gelegen  hat,  kann  man  seinen  Einflufs  schwer  erkennen;  seine 
Herabsetzung  1802  hat  der  deutschen  Industrie  nicht  geschadet. 
Ebenso  wie  am  eigenen  Zollschutz  ist  diese  jetzt  an  der  Herab- 

setzung der  hohen  AuslandszOlle  interessiert  — 
Eigentumlich  sind  die  Zollverhältnisse  fUr  Fahrräder.  Bei 

der  Schaffung  des  Tarifs  von  1875'  gab  es  Fahrräder  im 
heutigen  Sinne  noch  nicht,  und  als  dann  später  die  Frage 

ihrer  Verzollung  auftauchte,  reihte  man  sie  unter  Draisinen^, 
die  seit  langem  bekannten,  auf  Schienen  taufenden  Dreiräder 

ein.  Als  solche  unterlagen  sie  in  Pos,  l'.e  :J/?  einem  Zollsatz 
von  240  Mk,  pro  t,  was  für  ein  modernes  gutes  Fahrrad  einem 

Wertzuschlag  von  2— ."f/o  gleichkommt.  —  In  Deutschland 
entstand  die  Fahrrad fabrikation  im  Anschlufs  an  die  Näh- 
maachinen-  und  Waffenindustrie,  wegen  der  Hb  ereinsti  turnen  den 

'  Vgl  auch  Golhein  a.  a.  0.  S.  416. 
»  Vgl.  Gothein  o.  a.  0.  S.  417.418. 
*  Nach  dem  badischen  Erfinder  v.  Drais  benannte  vgl.  Stab)  und  Eisen 

n.  ä.  5  fg. 
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Verwendung  der  wertvollsten  Werkzeug-,  der  Fräsmaschinen 
und  der  zu  Rädern,  wie  zu  Gewehren  erforderlichen  dünn- 

wandigen Röhren  ̂ .  Den  ersten  Fabrikanten  Seydel  &  Naumsnn 
in  Dresden,  Dürkopp  in  Bielefeld  folgte  eine  grofse  Anzahl 
anderer,  nachdem  seit  Anwendung  der  1890  erfundenen 
Pneumatics^  das  Radfahren  immermehr  aufkam.  Daneben 
beschäftigen  sich  zahlreiche  Fabriken  mit  der  Herstellung  von 
Fahrradteilen,  Gestellen,  Reifen,  Rädern,  Röhren,  Ketten ;  allein 
zur  Pneumaticherstellung  werden  jährlich  8000  t  Gummi 

importiert®. Jahrelang  herrschte  infolge  der  rapiden  Zunahme  des 
Radfahrens  fllr  alle  Fabriken  eine  Zeit  des  lebhaften  Auf- 

schwunges. Noch  vor  der  Krise  von  1900  liefsen  aber  die 
Anschaffungen  nach;  das  Radfahren  kam  aus  der  Mode,  der 
Bedarf  der  einzelnen  an  Fahrrädern  war  gedeckt,  und  schlieth 
lieh  mögen  auch  die  immer  zahlreicheren  Vorortbahnen  dem 
Fahrrad,  besonders  in  Arbeiterkreisen,  Konkurrenz  macheiL 
Andererseits  ist  bei  weiterer  Verbilligung  eine  gröfsere  Ver 
breitung  des  Fahrrads  noch  wohl  möglich,  vorzüglich  auf  dem 
Lande  für  Ärzte  und  Tierärzte.  Auch  nimmt  das  Heer  in 
wachsendem  Mafsstabe  das  Rad  in  Gebrauch  ̂   mit  überwiegend 
günstigen  Erfahrungen.  Vor  der  Hand  aber  stockt  der  Be- 

darf, auf  dessen  gleichmäfsig  starkes  Wachstum  man  gerechnet 
hatte,  —  und  so  herrscht  jetzt,  verbunden  mit  starkem  Sinkoi 
der  Preise,  eine  entschiedene  Überproduktion, 

Diese  wird  vorzüglich  durch  den  amerikanischen  Wett- 
bewerb verschärft,  und  es  verlangt  daher  ein  Teil  der 

Fabrikanten  die  Einreihung  der  Fahrräder  unter  der  Rubrik 

„Fahrzeuge",  d.  h.  einen  Wertzoll  von  6^lo,  oder  auch  einen 
selbständigen  höheren  Zollschutz*.  Der  Import  aus  den  Ver^ 
einigten  Staaten  war  zeitweilig,  besonders  1898,  sehr  stazk, 
hat  aber  in  den  letzten  Jahren,  wie  die  ausländische  Konkurrens 
überhaupt,  erheblich  abgenommen.  Es  betrug  nämlich  die 
Einfuhr  aus  —  in  Tonnen  — 

OsteiTcich  Frankreich  Verein.  SUiaten  im  ganzen 
1897:          72                  79                       224  546 
1898:  82  90  462  802 
1899:  78  91  190  513 
1900:         68  54  122  885 
1901:         53  32  85  250 

Also  belicf  sich  1900  der  amerikanische  Import  nur 
noch  auf  wenig  über  ein  Viertel  desjenigen  von  1898.  — 

»  Stahl  und  Eisen  1897,  S.  5  fg. •^  Ebenda. 

5  Ebenda  1^97,  S.  367. 
*  Vgl.  z.  K.  Stahl  und  Eisen  1897,  S.  594. 
^  Vgl.    Schriften     der   Zentralstelle    fiir   Verbreitung    von    Handels- 

vertragen Heft  13,  S.  156  fg. 



Einer  Erhöhung  des  Zolls  stehen  hier  geringere  Bedenken 
ntgegen  als  bei  Maschinen  oder  Instrumenten,  die  selbst  der 

Produktion  dienen.  Der  neue  ZoUtant"  bringt  denn  auch  eine 
Eiteigerung  auf  löO  Mk.  pro  Dztr.,  oder  elwa  2(1  Mk,  für  ein 
Fahrrad.  £s  ist  aber  sehr  fraglich,  ob  diese  Mafsregel  der 
Deutschen  Industrie  wesentlichen  Nutzen  bringen  wird.  Denn 
allein  schon  die  Zahl  der  in  Deutschland  hergestellten  Fahr- 

räder übersteigt  den  Bedarf  betrSchtlich.  Aufserdem  wird 
aber  auch  sehr  viel  mehr  aus-  als  eingeführt,  180!'  das  drei-, 
li'OO  das  vierfache,  wöhrend  ISilÜ  der  Überachufs  des  Exports 
noch  gering  war,  Hauptabnehmer  sind  Österreith  und  Holland, 
daneben  Dänemark,  Schweden,  die  Schweiz,  Kufsland  und 
England.  Die  Ausfuhr  nach  Ländern,  die  wie  England  selbst 
eine  starke  Industrie  besitzen  mit  einer  Jahresproduktion 

von  etwa  TOdOOii  Fahrrädern',  spricht  für  die  Güte  der 
deutschen  Erzeugnisse,  Dagegen  fandet  nach  den  Vereinigten 
Staaten,  dem  Haiiptkonkurrenten  auf  dem  Weltmarkt,  gar  kein 

Export  statt,  da  dort  ein  Wertzoll  von  35 "/a  erhoben  wird*. 
Die  amerikanische  Produktion  wird  auf  1  Million  jährlich 

geschätzt^.  In  Deutschland  aber  acheint  die  zeitweilig  vor- 
handene Vorliebe  für  amerikanische  Rader  mit  der  Erfahrung 

im  Schwinden  begriffen  zu  sein,  dafs  sie  zwar  eleganter,  aber  im 
allgemeinen  unsolider  sind. 

KEioe  wirkliche  Beaeerung  der  Verhilltnisse  wird  sich  nur 
pch   Vennehrung   des   Bedarfs,    der   in    wirtschaftlich    gün- 
^ren  Jahren  durch  die  niedrigeren  Preise  angelockt  werden 
rd    — ,    oder    durch    Produktionseinschränkung    erreichen 

lassen,   sei   es,   dafs   eine   Kartellierung   erfolgt,  oder  dafs  ein 
Teil    der   Fabriken   wieder  zur   Waffen-   und   Nähmaschinen- 

.erzeugung  zurUckkehrt,  wie  es  schon  vielfach  geschieht.  — 
^^      Der   Import    von    Stahlfedern    achlierfllich    geht   zwar 
^Hvigsain  zurttck,  ist  aber  immer   noch  bedeutend;   Bezugsland 
^■U    Grofsbritannien.      Gleichzeitig    hat    sich    aber    auch    die 
^fuisfuhr  besonders    nach    Österreich    und    der    Schweiz    sehr 
^Ktwtckclt.      Der   Zoll   von  tiiKi  Mk.    pro   t   kommt    nur  etwa 

^■l/o  des  Wertes  gleich'. 
KT  Trotzdem  konnte  von  einer  BedrUngung  durch  auslöndische 

Konkurrenz  oder  einer  Notlage  überhaupt  eigentlich  niemals 
gesprochen  werden.  Da  die  Nachfrage  andauernd  stieg,  er- 

freuten sich  die  wenigen  in  Deutschland  bestehenden  Firmen, 
hauptsächlich  in  Berlin,  Bonn,  Leipzig  und  Iserlohn,  eines 
regen  Absatzes.  Die  erhebliche  Zunahme  des  Bedarfs  ist 
ganz  der  heimischen  Produktion  zu  gute  gekommen.  Zwischen 

18l?2    und    ISl'.'»    verdoppelte   sich    daher   die    Zahl    der    hier 

*  Ebenda  1»9T.  S.  5%. 
•  Ebenda  11-9«,  S.  S9Ö, 
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beschäftigten  Arbeiter.  —  Während  früher  auch  bei  Stahl- 
federn eine  Vorliebe  für  ausländische  Erzeugnisse  bestand, 

werden  jetzt  mehr  und  mehr  deutsche  Fabrikate  verlaofft 
80  dafs  deutsche  Grossisten  in  Birmingham  viel£ach  engUscme 
Federn  mit  deutschen  Stempeln  versehen  lassen  sollen  ̂ .  Bri 
der  Verfertigung  von  Schreibfedem  waren  1895  erwerbstätig 
im  Hauptberuf  693  Menschen,  wovon  26  Selbständige.  — 

Über  die  Mafsregeln  zur  weiteren  Bekämpfung  der  eng- 
lischen Konkurrenz  gehen  die  Ansichten  auseinander '.  Lebhtti 

wird  ein  intensiver  Musterschutz  verlangt,  damit  die  Käufer 
wirklich  sicher  deutsche  Federn  erhalten.  Einige  Firmen 
verlangen  einen  wirksamen  Zollschutz,  andere  unter  Ablehnung 
desselben  eine  Vergröfserung  der  Nachfrage  durch  zwangsweise 
Einführung  deutscher  Federn  in  Schulen  und  Bureaus. 

Ein  verstärkter  Zollschutz  würde  in  diesem  Fall  wohl 
einer  Wirkung  auf  die  englische  Konkurrenz  nicht  entbehren. 
Der  neue  Tarifentwurf  bringt  denn  auch  eine  Einflihrung  auf 
960  Mk.  pro.  t,  welchen  Satz  Handelsverträge  kaum  modi- 

fizieren würden.  — 
Will  man  die  Wirkungen  der  Eisenwarenzölle. dar- 

nach in  ein  Gesamtbild  zusammenfassen,  so  ei^bt  sidi 
noch  weniger  ein  positives  Resultat  als  bei  den  Roheisen-  und 
Fabrikatzöllen.  Für  die  feinen  Eisenwaren  brachte  die  1879er 
Gesetzgebung  keine  Änderung,  aber  auch  ftlr  die  groben 
W^aren  ist  ein  wesentlicher  Einflufs  nur  zu  erkennen  einmal  bei 
groben  Gufs waren,  denen  der  Zoll  im  Westen  einen  Schutz  ̂ egen 
die  Unterbietung  durch  französische  Artikel  auf  Grund  du 

Systems  der  titres  d'aquits-ä-caution  brachte,  und  bei  schmiede- eisernen Röhren.  Diese  stärkte  er  in  ihrem  schon  vorher 
erfolgreichen  Wettbewerb  gegen  die  englische  Konkorreni» 
hauptsächlich  dadurch,  dafs  er  zu  dem  Zustandekommen  eines 
Kartells  beitrug.  Bei  Röhren  zeigte  sich  auch  die  bei  Roheisen 
indirekt  und  bei  den  Fabrikaten  direkt  beobachtete  Erscheinung, 
dafs  das  Kartell  die  Zölle  unter  gleichzeitiger  Erhöhung  des 
Inlandspreises  zur  Forcierung  des  Exports  benutzte.  Diese 
Wirkung  läfst  sich  sonst   bei  Eisenwaren   kaum   wahrnehmen. 

Aufser  bei  jenen  beiden  Artikeln  dürfte  den  Zöllen  eine 
erhebliche  Bedeutung  nicht  zuzumessen  sein.  Die  schon 
vorher  schwache  Einfuhr  ist  kaum  zurückgegangen,  die  Prmse 
sind  im  ganzen  nicht  gestiegen. 

Die  Eisenwarenindustrie  ist  in  Deutschland  schon  seit 
Jahrzehnten  der  des  Auslands  zum  mindesten  ebenbürtig,  zum 
guten  Teil  ferner  Exportindustrie ;  sie  unterliegt  also  im  ganzen 
nicht   dem   Einflufs   der   ausländischen   Konkurrenz,  mit  Aus- 

*  Schriften    der  Zentralstelle    für  Vorbereitung  Ton  Handelsvertrftffen Heft  13,  S.  28. 
«  Ebenda  überhaupt  S.  27  fg. 



nähme  (^ewiaser  Waren,  wie  Stahlfedern,  Röhren,  Feilen  und 
einiger  anderer  Werkzeuge,  Fahrrader,  Anker  und  Ketten, 
deren  Konkurrenz  der  Zoll  mich  nicht  beseitigt,  höchstens 

abgeschwächt  hat.  Entscheidend  ist  t'Ur  ihre  Wirtschaft  liehe 
Loge  vielmehr  der  in-  und  ausländische  Absatz  und  deren 
Verhältnis  zum  heimischen  Wettbewerb.  Sie  folgte  den 
Schwankungen  der  Konjunkturen,  die  insbesondere  Anfang 
und    Mitte   der  Suer  Jahre   schleiht,   gegen  Ende   dieser  und 

^^er  90  er  Jahre  sehr  gut  waren. 

^^      Im   ganzen   hat   sich   die    Eiaenwarenindustie   sehr   stark, 
^Btol   zwar    besonders   in   der   Richtung   auf  den   Export   hin, 

^Ktwickelt. 

17.    VerhällDis  zwischen  der  Eisen  erzengendeu  oud 
verarlieiteuden  Industrie. 

Die  Zollgesetzgebung  des  Jahres  1870  war  bezüglich  des 
Eisens  vor  allem  diktiert  von  der  Rücksicht  auf  die  Eisen 
erzeugende  Industrie.  Diese  litt  am  schwersten  unter  den 
Folgen  der  GrUnderjahre  und  wurde  ferner  durch  die  Kon- 

kurrenz Englands  bedrängt.  Die  Lage  der  Eisen  verarbeitenden, 
speziell  der  Eisen warenindustrie,  war,  mit  gewissen  Ausuahmen, 
nicht  80  ungünstig  und  vor  allem  der  fremden  Konkurrens 
weniger  ausgesetzt. 

Ein  Zoll,  der  ein  Produkt  verteuern  soll,  also  dessen 
Verbraucher  belastet,  rechtfertigt  sich  in  erster  Linie  aus  der 
Rtleksicht  aut  die  in  jenem  Produktionszweig  beschäftigten 
Menschen.  Aus  diesem  Gesichtspunkt  ist  es  von  Bedeutung, 
die  Zahl  der  Beschäftigten  in  der  durch  den  Zoll  vor  allem 
geschützten  Eisen  erzeugenden  Industrie  gegenüberzustellen  den 
bei  der  Eisenverarbeitung  Tätigen. 

Die  Grundlage  der  Vergleichung  gibt  die  Gewerbe- 
und  Berufsstatistik  der  Jahre  1875,  1882,  18!>5.  Doch 
schied  und  scheidet  diese  nicht  die  in  der  Hochofen industrie 

von  den  in  der  Eisenfabrikation  (Schweifaeisen-  und  Stahl- 
werke) Tatigen.  Eine  solche  Unterscheidung  bringt  aber  das 

im  ganzen  sehr  zuverlässige  „statistische  Bureau  des  Vereins 

deutscher  Eisen-  und  Stahlinduatrieller"'.  Dies  gibt  für  1875 
als  Arbeitskräfte  an  in  der  Hochofenindustrie  2270",  in 
Giefsereien,  Schweifseisen  und  Stahlwerken  114iMj:^  Arbeits- 

kräfte. Damach  kann  man  mit  Hilfe  der  Gewerbestatistik 

berechnen'. 

■  Dr.  Ki^nttscb,  Dread«!).  Aligetlruikt  im  Dorünundtr  .lahrbucb IMO/l&Ol.    &5»2. 
*  IHe  Za^l  der  „Gebilfen",  d.  h.  derjenigen,  die  nicht  BeUiebsleiter 

oder  AutkichupertoDBl  «ind ,  bvuug  niich  der  Gewetbeiitatieük  187Ö  in  der 
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die  Beschäftigten:  in  der  Hochofenindustrie  auf  24000  knapp, 
in  der  Eisenverabeitung  incl.  Giefserei  auf        122000. 
In  der  Eisen warenindustrie  waren  tätig  316931 
in  der  Maschinenindustrie  321447 
woraus  also  ein  ganz  erhebliches  Übergewicht  der  Eisen  ver- 

arbeitenden Industrie  folgt.  (Die  Hocho^nindustrie  macht  etwa 

3,1  ̂ /o  der  Gesamtsumme  aus.)  Nattiriich  ist  die  Rechnung 
ungenau,  da  auch  damals  schon  Kombinationen  zwischen 
Hütten-  und  Walzwerken  vorkamen,  auch  nicht  die  gesamte 
Maschinenindustrie  Eisen  verarbeitet,  und  die  Reparaturhand- 
werker  von  den  Eisenpreisen  unberührt  bleiben.  Immerhin 
folgt  soviel  daraus,  dafs  die  Zahl  der  durch  die  Zollgeseti- 
gebung  1879  zu  Unterstützenden  nur  relativ  gering  war*. 

War  somit  1879  ein  Zoll,  der  die  Hochofen  auf  Kosten 
der  Eisen  verarbeitenden  Industrie  begünstigte,  im  Hinblick 
auf  die  darin  beschäftigten  Menschen  nicht  gerechtfertigt,  so 
war  er  doch  um  deswillen  erträglich,  weil  der  Interesse- 

gegensatz einmal,  wie  schon  eingehend  dargetan  wurde, 
nur  in  gewissen  Grenzen  bestand,  aufserdem  aber  durch  die 
Ausgleichszölle  zum  guten  Teil  wieder  wett  gemacht  werdeo 
konnte. 

Die  Eisen  verarbeitende  Industrie  war  natürlich  an  dem 
Wohlergehen  der  Hochofenindustrie  stark  interessiert,  ebenso 
übrigens  wie  die  25000  in  den  Eisenerzgruben  und  die  saU- 
reichen  bei  der  Kohlengewinnung  Beschäftigten.  Auf  dem 
regelraäfsigen  Bezug  des  Roheisens  beruht  ja  in  erheblichem 
Mafse  die  Macht  der  Waren-  und  Mascbinenindustrie.  Eine 
etwaige  Förderung  der  Hochofenwerke  durch  Zölle  war  also 
auch  ihnen  erwünscht.  Den  Nachteil  der  Verteuerung  dei 
Roheisens  infolge  des  Zolls  konnten  die  Fabrikat-  und  Waren- 
zöUe  tatsächlich  wieder  ausgleichen,  weil  die  Industrien  gans 
überwiegend  auf  den  heimischen  Markt  angewiesen  waren,  und 
daher  eine  Abwälzung  des  Roheisenzolls  möglich  war.  Aufser 
dem  hatten  die  Exportindustrien  wie  die  Solingens  vielfach  in 
gewissen  Grenzen  einen  ziemlich  sicheren  Markt,  der  dem 
Wettbewerb  nicht  zu  stark  ausgesetzt  war.  Immerhin  stand  ein 
wesentlicher  Teil  der  Eisenwarenindustrie  den  Zöllen  ablehnend 

gegenüber.  — 
So  kam  es,  dafs  im  ganzen  1879  das  Interessengesets 

einer  Begünstigung  der  Hochofenindustrie  nicht  im  Wege 
stand.  — 

Eisen-  und  Stahlherstellung  incl.  Giefsereien  185  574,  die  Zahl.  der„. 
kräfte'^  nach  dem  Dortmunder  Jahrhuch  136763,  also  ziemlich  gleich  viel 
so  dafs  man  ^Gehilfen'^  mit  „Arbeitskräften^  identifizieren  kann.  Die  „Grehilte' 
machten  nun  etwa  96 ̂ 'o  aller  Reschäftigten  aus.  Um  die  Zahl  der  BeschSftiffleA 
in  Hochöfen-  und  sonstigen  Eisenbetrieben  getrennt  halten  zu  können /ragt 
man  zu  den  „Arbeitskräften"  die  fehlenden  Prozente  hinza.  « 

^  Ebenso  auch  Sering  a.  a.  0.,  S.  192.  — 



.Seitdem  hat  sich  nun  das  Übergewicht  der  Eisen  ver- 
arbeitenden Industrie  noch  vresentltch  verstfirkt  Das  Bureau 

der  Eisenindustriellelt  gibt  für  1882  die  Zahl  der  Arbeitskräfte 
im  Hochofenbetrieb  an  auf  23015,  in  der  Eieenfabrikation  auf 
125  769,  ftir  1895  auf  24059,  bezw.  18H7;i.  Darnach  kann 
man  wieder  mit  Hilfe  der  Berufs-  und  Gewerbestatistik  die 
Zahl  der  Beschäftigten  berechnen  für  1882.  1895. 
auf:  im  Hochofenbetriebe  etwa  24'HXl  2500') 

in  Gielsereien,  Schweifseisen-  und  Stahl- 
werken 131000         182000 

In  der  Eisen warenindustrie  waren  tätig    345907         439730 
in  der  Maschinenindustrie                           365120         582672'. 

Das  nähere  zeigt  Tabelle  VIU.  Darnach  wuchsen  am 
meisten  der  Schiffbau,  die  Eisen-  und  Geschützgiefsereien, 
die  Industrie  von  Maschinen,  wissenschaftlichen  und  musi- 

kalischen Instrumenten,  Lampen;  —  ferner  auch  die  Blech- 
warenindustrie (besonders  Haushai  tu  ngsgegenstfinde) ,  die 

Wagenbauer  und  Teile  der  Kleineisenindustrie,  Messer- 
Bchmiederei  und  Schlosserei,  in  denen  der  Grofsbetrieb  starke 
Fortschritte  macht.  Stabil  blieb  dagegen  die  Eisen-  und 
8tablherstellung,  während  die  in  den  Erzgruben  Tätigen  einen 
Rückgang  aufweisen.  Um  den  Zusanunenliang  dieser  Er- 

scheinungen mit  dem  Übergang  zum  Grofsbetrieb  darzutun. 
Bind  in  der  Tabelle  die  Zahlen  der  in  einem  Grofs-  oder 

Büttel  betrieb  —  über  5  Gehilfen*  —  Beschäftigten  mit  an- 
gegeben. Eine  Verbindung  mit  der  Wirkung  der  Zölle  läfst 

sich  dabei  ohne  Zwang  nicht  herstellen. 
Die  Ursachen  dt^r  Entwicklung  in  den  verechiedenon 

Gruppen  darzutun,  kann  nicht  Aufgabe  dieser  Arbeit  sein. 
Denn  dafa  die  gröfsero  Zunahme  der  Waren-  und  Maschinen- 

industrie mit  den  Znllen  nicht  zusammenhängt,  folgt  ja  schon 
daraus,  dafs  die  Roheisenzölle  relativ  die  höchsten  waren.  Es 
haDdelt  sich  vielmehr  um  eine  Erscheinung,  die  man  in  der 
Wirtschaftsgeschichte  regelmflfsig  bei  zunehmender  Indus- 
trialiaierung  eines  Volkes  beobachten  kann. 

Dafs  die  in  der  Hüttenindustrie  Beschäftigten  nicht  zu- 
nahmen, bedeutet  natürlich  nicht  eine  Stabilität  der  Industrie 

selbst,  wie  sich  das  nach  dem  früher  gesagten  von  selbst 
auascbliefst.  Im  Gegenteil  stieg  die  Produktion  enorm;  es  ist 
infolge  technischer  Fortschritte  u.  a.  m,  eben  möglich  gewesen, 
mit  derselben  Arbeiterzahl  viel  gröfsere  Leistungen  zu  er- 

zielen.    Aber    es    bedeutet    doch    soviel,   dafs   im   Falle   eines 

■  Die  Hochofen  Industrie  mscbte  nacb  dieser  RcchnuDg  läHS  etwa 
Z^"!»,  \mh  etwa  1,9"  0  der  sesunteD  Industrie  aus,  für  den  FaU  einer 
btiooderi  starken  Zunatime  der  Hochofeaarbeiter  «eit  1S96  —  nach  dem 
Bureau  der  EisenindusUi eilen  1899  auf  36384  —  etwas  Qber  1"!»  für  1899. 

■  Die  Gewerbestatigtik  von  1875  nennt  es  „Grorsbetrieb",  die  *od  lää2 
tud  1995  „Mittel-  und  Grorsbetrieb". 
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Gegensatzes  der  Interessen  diejenigen  der  Eisen  erzeugenden 
Industrie  immer  weiter  zurüktreten  müssen  hinter  denen  der 
Eisen  verarbeitenden  Industrie^.  — 

Diese  Gegensätze  traten  nun  meist  nicht  hervor,  weil  im 
allgemeinen  das  Roheisen  bis  zu  den  letzten  Jahren  im  Preise 
nicht  gestiegen  ist,  oder  wenigstens  nur  in  Zeiten,  wo  auch 
die  Fabrikat-  und  Warenpreise  hoch  standen.  Schon  1881, 
1882,  besonders  aber  seit  1898  machten  sich  die  unverhältni«- 
mäfsig  hohen  Roheisenpreise  sehr  bemerklich. 

Und  nun  fragt  sich :  Sind  die  Interessengegensätze  besQg- 
lieh  der  Zölle  in  den  letzten  20  Jahren  schärfer  oder  milder 

geworden? 
In  gewissem  Umfang  haben  die  zahlreichen  Betriebs- 

kombinationen eine  Abschwächung  gebracht,  indem 
sie  die  Werke,  die  ihr  Roheisen  nicht  mehr  kaufen,  sondern 
selbst  herstellen,  von  einer  Verteuerung  des  Roheisens  un- 

abhängig machten. 
Dagegen  vergröfserten  sich  die  Gegensätze  mit  der  zu- 

nehmendenEntwicklungunserer  Eisen- und  Maschinenfabrikatio& 
zur  Exportindustrie.  Denn  die  dieser  erwachsende 
Steigerung  der  Selbstkosten  vermögen  jetzt  die  Ausgleichung!- 
Zölle  viel  weniger  wett  zu  machen  als  aamals,  vielmehr  kOnali 
das  nur  ein  entwickeltes  System  von  Exportprämien.  Der 
Export  ist  aber  ferner  nicht  nur  wichtiger  geworden,  sondieii 
er  ist  auch  erschwert  und  zwar  durch  das  Auftreten  Norf* 
amerikas.  Es  wird  die  Aufgabe  des  III.  Abschnittes  di« 
Arbeit  sein,  darzutun,  dafs  die  deutsche  Eisenindustrie 
Wettbewerb  des  Auslands  innerhalb  Deutschlands  im  aB* 
gemeinen  weder  von  europäischen  Staaten,  noch  von  N<»4* 
amerika  ausgesetzt  ist,  —  aufser  in  einzelnen  Waren,  wie 
Röhren,  Weifsblech,  Werkzeugen  und  gewissen  MaschinenartaL 
—  dafs  aber  auf  dem  Weltmarkt  ein  äufserst  scharfer  qm 
noch  im  Wachsen  begriffener  Wettbewerb,  besonders  sdta» 
der  Union,  droht.  Dies  bedeutet  aber,  dafs  immer  mehr  die 
Notwendigkeit  einer  Verminderung  der  Selbstkosten  die  Ober 
hand  gewinnt  über  das  Verlangen  nach  einer  Verteuerung  der 
inländischen  Warenpreise  durch  Zölle. 

Bisher  hat  sich  also  ergeben,  dafs 
1)  die  Interessen  der  Eisen  verarbeitenden  Industrien  in  des 

letzten  20  Jahren  gegenüber  denen  der  Eisen  erzeugende! 
Industrie  immer  mehr  an  Bedeutung  gewonnen  haben,  —  und  da6 

2)  die  Interessengegensätze  durch  die  Betriebskos* 
binationen  zwar  eine  gewisse  Milderung,  durch  die  zunehmendi 
Bedeutung  des  Exports  aber  eine  wesentliche  Verschärfouf 
erfahren  haben. 

'  Eine  Vergleichung  des  Wertes  der  von  der  Hochofen-  und  dff 
übrigen  Eisen-  und  Maschinenindustrie  hergestellten  Waren  ist  nicht  mög^ 
da  jede  zuverlässige  Unterlage  fehlt 

ü 



Dritter  Absclinitt. 

Produktioiisbediiignngeii 
der  Kiseuindiistrieii  anderer  Länder. 

^  10,    Die  enropftischen  Staaten. 

Das  Land,  desBen  Konkurrenz  1871'  in  Deutschland  am 
meisten  Sorge  hervorrief,  und  gegen  das  sich  vornehmlich  die 
ächutzzHlle  richteten,  war  Grofsbritannien.  Seine  Übpriegenheit 

beruhte,  wie  gezeigt  wurde,  im  wesentlichea  auf  dem  billigeren 
KrzbezugzarÖtahlbereitung,  daneben  auf  der  gröfeeren  Leistungs- 

fähigkeit der  Arbeiter,  den  geringeren  Frachten,  hauptsUi-hlich 
infolge  der  Nahe  von  Kohlen  und  Erzlagern,  gröfterom  Kapital- 

reichtum und  besseren  Absatzbeziehungen  nach  dem  Ausland, 
in  beschränktem  Mafse  auch  auf  besserer  Technik.  Dazu 
kamen  gewisse  Imponderabilien,  der  alte  Kuf  der  englischen 
Eisenindustrie,  überhaupt  von  Handel  und  Industrie  in  Eng- 

land. Wflhrend  es  damals  schon  ein  hochentwickeltes  Industrie- 
land war,  befand  sich  Deutschland  noch  auf  dem  Wege  zum 

Industriestaat. 
Das  Bild  hat  sich  sehr  verschoben:  auch  Deutachland  ist 

ein  grofser  Industriestaat  geworden.  Schiffahrt  und  Verkehr 
haben  eich  mftchtig  entwickelt,  der  heimische  Verbrauch  steht 
dem  englischen  absolut  gleich  und  pro  Kopf  der  Bevölkerung 
nicht  viel  nach.  Es  wurde  schon  festgestellt,  dafs  Englands 
grofser  Vorteil  in  der  Beschaffung  zur  Stahl  her  ei  tung  ge- 
«igneter  Erze  im  wesentlichen  durch  die  Erfindung  des  Thomas 
benvitigt  wurde.  Und  ebenso  ist  auch  in  den  andern  an- 

geführten Punkten  der  Abstand  zwischen  England  und  Deutsch- 
land wesentlich  verringert. 

Dftoiit  soll  keineswegs  gesagt  werden ,  dafs  Englands 
Saprematie  auf  dem  Eisenmarkt  völlig  gebrochen  sei.  Man 
hat  sich,   vorzüglich   in   der  amerikanischen  Literatur,  daran 

PorKbuDCp  XSl  3.  -   Koitner.  7 
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sprechend  sind  auch  die  Löhne  durchschnittlich  etwas  hoher, 
und  zwar  nicht  nur  der  Geld-,  sondern  auch  der  Beallohn, 
da  die  notwendigsten  Mittel  zur  Bedürfnisbefriedigung  in  Eng- 

land billiger  als  bei  uns  zu  haben  sind,  hauptsächlich  infolge 
niedrigerer  Nahrungsmittelpreise.  Nach  Nasse  bezieht  der 
englische  Arbeiter  (1892)  Brot,  Fett,  Fleisch,  Kleider  billiger 
als  der  deutsche.  Die  Weizenpreise  Londons  standen  18Ö2— 
1890  pro  t  um  34—28—22—34-33  Mk.  unter  denen  Berlins 
und  um  36—11—11 — 12  Mk.  unter  den  Berliner  Ro^genpreisen  ̂  
1896  4  Mk.  höher.  Ähnliches  gilt  von  den  Fleiscnpreisen. 
Man  wird  nach  alledem  wohl  sagen  können,  dafs  sich  Löhne, 
Lebenshaltung  und  Leistungen  der  deutschen  Arbeiter  in  den 
letzten  20  Jahren  den  der  englischen  mehr  genähert  haben, 
ohne  sie  in  den  drei  Beziehungen  ganz  zu  erreichen. 

Die  englischen  Transportverhältnisse  sind  nicht  besser 
als  die  deutschen.  Zwar  erfreut  sich  England  verkehrsreicher 
Kanäle,  aber  die  Dichtigkeit  des  Eisenbahnnetzes  tlbertrifft 
die  des  industriellen  Deutschland  nicht  wesentlich ;  bleibt  dodi 
die  Länge  der  englischen  Eisenbahnen  um  15000  km  1899 
hinter  den  unsrigen  zurück.  Auf  den  Kopf  der  Bevölkemng 
kommen  etwa  gleichviel.  Ebensowenig  sind  die  englischen 
Frachten  billiger,  sondern  im  Gegensatz  höher,  auch  die 
britischen  Interessentenverbände,  wie  die  British  Iren  Trade 
Association,  beklagen  sich  über  ihre  Höhe. 

Der  beste  Untergrund  flir  die  Blüte  einer  Industrie  ist 
immer  ein  grofser  heimischer  Absatz  und  Verbrauch,  der 
bedingt  ist  durch  die  Möglichkeit,  den  Bedarf  zu  decken  nnd 
somit  mittelbar  durch  den  Kapitalreichtum  eines  Volkes.  In 
dieser  Beziehung  war  der  Unterschied  zwischen  Deutschland 
und  England  1879  sehr  grofs,  jetzt  nur  noch  geringfügig;  ich 
verzichte  darauf,  dies  durch  Zahlen  zu  belegen.  Der  ge- 

wöhnlich als  Wertmesser  betrachtete  Zinsfufs  ist  jetzt  im  jul- 
gemeinen  gleich,  1879  war  er  aber  bei  uns  durchschnittlich 
höher.  So  ist  auch  der  Verbrauch  an  Roheisen  auf  den  Kopf 
der  Bevölkerung  18i)*J  nicht  viel  höher  als  bei  uns,  während 
er  1880  noch  etwa  4  mal  so  grofs  war.  Und  was  der 
deutschen  Industrio  noch  an  Intensität  des  Verbrauchs  abgeht, 
das  ersetzt  die  Gröfse  der  Bevölkerung,  so  dafs  unsere  Eisen- 

industrie einen  gleich  guten  und  grofsen  heimischen  Absati 
hat  wie  die  englische.  — 

Und  schlief slich  ist  auch  das  Prestige  der  englischen 
Eisenindustrie  gegenüber  der  deutschen  nicht  mehr  so  mächtig 
wie  1870.     Nicht   als  ob  man  den   englischen  Waren  mangd* 

1  Viertcljahrshefte  der  deutschen  Statistik  1898,  Heft  I.  Vgl.  Loti. 
Handelspolitik  1890—1900,  S.  75  76.  Die  Lebensmittelpreise  in  den  enffliscbcn 
Eisenrevieren,  die  ich  nicht  besitze,  überschreiten  die  Londons  sidier  nm 
weniger,  als  die  Westfalens  die  berliner  Preise. 



hafte  Qualität  nachsageo  dürfte,  aber  die  Leistungen  der  deutschen 
Industrie  sind  ihr  ebenbürtig  geworden. 

So  ist  es  gekommen,  dafs  die  Überlegi'nheit  der  eng- 
;hen  Eisenindustrie,  wie  sie  bei  der  Zollgesetzgebung 

17'.'  noch  vielfach  bestand,  heute  auf  einzelne  Punkte  zurück- 
gedrängt ist. 

Es  ist  das  in  der  Hüttenindustrie  die  Giefsereiroheisen- 
produktion,  deren  Produktionskosten  etwas  niedriger  als  die 
von  Schlesien  und  Rheinland-Westfalen,  ungefähr  gleich  denen 
Ijothringens  und  Luxemburgs  sind.  Dagegen  sind  die  Kosten 

Ton  Fiufs-  und  Puddelroheisen  im  allgemeinen  nicht  geringer', 
um  Bo  inehr  als  die  englischen  Hüttenwerke  nicht  wie  die 
UQsrigen  einen  erheblichen  Gewinn  aus  dem  Verkauf  der 
pboaphorhalligen  Schlacke  ziehen,  die  bei  dem  Überwiegen  des 
sauren  Proaeeses  in  geringerem  MaCse  gewonnen  wird  und 
auch  in  der  englischen  Landwirtschaft  weniger  Verwendung 
findet. 

Unter  den  Fabrikaten  besteht  Englands  Suprematie 
nach  wie  vor  bei  der  Weifsblechiudustrie  in  Süd-Wales  und 
Munmouthsire  auf  Grundlage  der  dort  gefundenen  Kohlen  und 
des  aus  Australien,  China,  Banka  importierten  Zinnes,  —  sowie 
bei  dem  Schiffbau,  —  aus  sozusagen  historischen  Ursachen. 
Die  18f"9  hergestellten  Schiffe  hatten  17i;3(XiO  t  Register- 

gehalt gegenllDer  2-!)800ti  in  Deutschland.  Dagegen  steht 
die  englische  Drahtindustrie  der  deutschen  weit  nach,  die 

Handelseisen-  und  Schienenindustrie  gleich.  In  der  Herstellung 
von  Eisenwaren  hat  Deutschland  ebenfalls  Engtand  Überholt, 
so  die  Solinger  Industrie  von  Schneidewerkzeugen  die  Schefdelds. 
In  der  Maachinenerzeugung  ist  —  nach  Spezialitäten  ver- 
äLrhieden  —  teils  die  englische,  teils  die  deutsche  mächtiger, 
England  Übertrifft  uns  namentlich  noch  in  landwirtschaftlichen 
und  Textilmaschinen  auf  Grund  seiner  enormen  Baurowoll- 
fabrikation,  nicht  mehr  in  Werkzeugmaschinen. 

Ist  sonach  —  bei  aller  Differenzierung  im  einzelnen  — 
die  deutsche  der  englischen  Eisenindustrie  an  sioh  ebenbürtig, 
BO  reicht  doch  unser  Eisenexport  noch  nicht  entfernt  an  den 
englischen  heran. 

Es  berulit  dies  im  wesentlichen  auf  Englands  seit  Jahr- 
hnnderten  hochentwickeltem  Aufsenhandel,  seinen  in  alle 
Welt  reichenden  Absatzbe Ziehungen  und  zahlreichen  Kolonien, 
sowie  seiner  gewaltigen  Handelsdotte.  Darum  ist  die  englische 
Konkurrenz  nach  wie  vor  der  Hau]>tgegner  für  den  Wett- 

bewerb unserer  Exportindustrie;  darum  sind  für  diese  Handehi- 
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vertrage  von   gröfster   Wichtigkeit,   die  England  keinen  Vor- 
Erung  gewinnen  lassen,  —  um  so  mehr  als  das  freihändlerische 

igland  der  beste  Käufer  der  Welt  und  daher  auch  im  Ver- 
trieb seiner  Waren  weit  bevorzugt  ist^. 

Auf  unserem  Markte  kann  dieser  Vorsprung  der  deutschen 
Industrie  auch  ohne  Zollschutz  nur  vereinzelt  gefkhrlich  werden. 
Denn  natürlich  sind  die  Absatzbeziehungen  unserer  heimischen 
Industrie  im  Inland  günstigere  als  die  der  englischen,  seitdem 
auch  noch  die  Vorliebe  für  englische  Fabrikate  verschwunden 
ist.  Etwaige  geringere  Produktionskosten  Englands  werden 
durch  die  höheren  Frachten  mehr  als  ausgeglichen,  aufser 
etwa  bei  dem  Absatz  an  der  Nord-  und  Nordostküste.  In 
Deutschland  selbst  ist  die  Konkurrenz  von  Bedeutung  nur  in 
den  erwähnten  Artikeln,  Giefsereiroheisen,  Weifsblech,  Schiffbau 
und  gewissen  Branchen  der  Maschinenindustrie. 

Die  Hauptvorteile  des  englischen  Eisen-Ausfuhrhandels 
machen  sich  also  nicht  in  Deutschland,  wohl  aber  auf  dem 
Weltmarkt  geltend.  Auf  diesem  findet  daher  ein  starker 
Konkurrenzkampf  statt,  z.  B.  bei  groben  Oufswaren  in  Rumänien, 
Norwegen,  Dänemark,  feinen  Waren  in  Ägypten,  Australien, 
landwirtschaftlichen  Maschinen,  besonders  Pflügen,  Putzmühlen, 

Dampfdresch-,  Dampfmäh-,  Häckselmaschinen  in  Rufsland, 
Nadeln  in  allen  Erdteilen^.  — 

Von  den  andern  europäischen  Staaten  war  Frankreichs 
Konkurrenz  der  deutschen  Eisenindustrie  schon  1879  nur  in 

gewissen  Artikeln  gefkhrlich,  auf  Grund  des  Systems  der  Ein- 
fuhrscheine. Die  französische  Eisenindustrie  war  der  deutschen 

nicht  ebenbürtig  und  ist  seitdem  immer  weiter  hinter  der 
deutschen  zurückgeblieben.  Frankreich  produzierte  1865  noch 
mehr,  1869  gleich  viel  Roheisen  wie  Deutschland ;  die  Herstellung 
betrug  dann  in  1000  t 

1880  1890  1895  1899 
1733  1970  2004  2567 

Der  Puddelprozefs  ist  verhältnismäfig  noch  recht  stark, 
besonders  bei  Handelseisen,  weniger  bei  Blechen,  der  Thomas- 
prozefs  findet  sich  hauptsächlich  in  den  Departements  Nord 
und  Meurthe-et-Moselle. 

Die  Produktionsbedingungen  der  französischen  Eisen- 
industrie gelten  im  allgemeinen  für  ungünstiger  als  die  deutschen  ', 

^  Dafs  englisches  Roheisen  nicht  noch  weiter  verdrängt  ist,  dürfte 
grofsenteils  auch  darauf  beruhen ,  dafs  unsere  Industriellen  die  Herstelluug 
schmiedbaren  Eisens  lohnender  fanden,  und  daher  lieber  für  den  Export  — 
direkt  oder  indirekt  —  Flufseisen  produzierten,  als  Giefsereiroheisen  für 
den  heimischen  Bedarf. 

^  Vgl.  auch  Gothein,  Aufsenhandel  S.  895 fg. 
8  Das  Engineering  and  Mining  Journal  1897  berechnet  die  Produktions- 

kosten von   1  t  Bessemerroheisen  im  Loiregebiet  auf  58,20  Mk.,  wovon  auf 



mit  Ausnahme  etwa  der  an  der  Ostgrenze  gelegenen  Werke, 
die  denen  Deutsch-Lothringens  ungefähr  gleich  »teben.  Die 
Steinkohlen  Produktion  ist  mit  32,^3  Mill.  t  noch  nicht  ein 
Drittel  so  stark  wie  die  deutsfho,  die  Mehreinfuhr  vou  Koks 

beträgt  etwa  l'/a  Mill.  t.  Leiatiingen  und  Lebenshaltung  der 
französischen  Arbeiter  sind  ein  Teil  geringer  als  die  der 
deutschen  bei  ziemlich  gleichen  Lohnen.  Die  Tarife  sind 
durcbachnittlicb  etwas  niedriger.  Die  Lilnge  der  Eisenbahnen 
bleibt  um  8I.IOO  km  hinter  denen  Deutschlands  zurfick. 

Worin  Frankreich  im  Welthandel  hervorragt,  das  sind 
nicht  Fabrikate,  sondern  feine  Waren,  bei  denen  die  Material- 
preise  eine  sehr  erhebliche  Rolle  nicht  spielen,  vielmehr  in 
erster  Linie  die  geschmackvolle  Herstellung  wichtig  ist.  Darin 
steht  seit  einiger  Zeit  Deutschland  in  lebhaftem  Wettbewerb 
mit  Frankreich,  besonders  in  der  Schweiz,  Spanien,  auch 

Kufsland,  Rumänien,  Argentinien ',  während'Frankreiehs  Aufaen- 
handel  im  übrigen  im  Vergleich  zu  Deutschland  gering  ist. 
Auf  dem  deutschen  Markte  selbst  hat  sich  die  französische 

Konkurrenz,  wie  gezeigt  wurde,  nur  in  gewissen  einzelnen 
Spezialitäten  erbalten.  — 

Das  demnächst  am  meisten  Eisen  produzierende  Land, 
Rufsland,  kommt  als  Konkurrent  für  uns  weder  in  Deutsch- 

land noch  auf  dem  Weltmarkt  in  Betracht  Dagegen  ist  uns 
innerhalb  Rufslands,  eines  unserer  besten  Märkte,  eine  leb- 

hafte Konkurrenz  entstanden.  Seine  Roheisenproduktioa,  fast 
zu  gleichen  Teilen  Schweifs-  und  Flufaeisen,  betnig  1894: 
27O4UU0  t,  wovon  auf  Südrufsland  die  Hälfte,  ein  Viertel 
auf  dnn  Ural,  je  ein  Zehntel  auf  Polen  und  Mittelrufsland 
entfallt;  seine  Kohlenförderung  betrug  etwa  13  Mill.  t*.  Da- 

rauf näher  einzugehen,  kann  nicht  Aufgabe  dieser  Arbeit  sein. 
Unser  Export  aber,  sowie  die  sonstige  Entwicklung  scheinen 
darauf  hinzuweisen  ^  dafs  Rufsland  seinen  Bedarf  an  Rohstoffen 
mehr  und  mehr  selbst  decken  wird,  dagegen  wir  für  Fabrikate, 
Waren  und  Maschinen  noch  einen  sehr  aufnahmet^higen  Markt 
besitzen.  Rufslands  Hinfuhr  an  Stahl  und  Eisen  sank  zwischn 

lStl7  und  1«'J'J  um  über  5  Mill,  Pud  auf  Ki  12Ü  Mill.  Pud*. 
Dagegen  vergröfserte  sich  in  der  gleichen  Zeit  der  Wert  dos 
Imports  an  Eisenwaren  von  24,5  auf  32,()  Mill.  Rubel,  der  an 
Maschinen  von  M,H  auf  90.4  Rubel.  Besonders  wächst  der 

deutsche  Export  von  feinen  Eisenwaren'. 
Ebensowenig    droht  uns  im   allgemeinen    seitens   Öater- 

Ene  38,tJMk-,  Koks  13.6  Mk.,  Kalk  1.5,  Arbeit. V.  ünkoslen  I,.5  Mk.  eDtfnIlen. 
>  GotheiD.  AufseDhaiidel  I.  S.  388,  404,  410. 
•  Dortmunder  Jahrbuch  S>.  602,  60:1. 
*  r.  Schulze-GAvernitz,  Volkswirtschafiliche  Studien  in  ItTiTsland 
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reichs  eine  Konkurrenz,  seine  Eisenindustrie  macht  mäfsige 
Fortschritte  und  steht  hinter  der  unsrigen  noch  weiter  zorddL 
als  1879.  Es  stellt  bei  einer  Erzförderung  von  3,4  MilL  t 
und  einer  Kohlenförderung  von  37,8  Mill.  t.  etwa  1427000  t 
Roheisen  und  880000  t  Stahl  her^  Die  Konkurrenz  Öster- 

reichs beschränkt  sich  zum  Teil  auf  Spezialitäten,  wie  steirische 
Werkzeuge,  teils  ist  sie  vorübergehender  Natur,  wie  bei 
schmiedeeisernen  Röhren.  Von  Sensen  eehen  etwa  10*/«, 
von  Sicheln  dreiviertel  der  Ausfuhr  nach  Deutschland,  in 
beiden  Artikeln,  wie  auch  in  Feilen,  Gabeln,  Blechemailgeachiir 
stehn  Deutschland  und  Österreich  im  Wettbewerb  um  de& 

russischen  und  spanischen  Markt,  sowie  überhaupt  in  Klein- 
eisenwaren im  ganzen  Orient,  besonders  in  Rumänien '.  Inner- 

halb Österreichs  finden  wir  nur  einen  ziemlich  beschränkten  Ab- 
satz, da  die  durch  die  Schutzzölle  und  andere  Mittel  stark 

protegierte^  Eisenindustrie  im  wesentlichen  den  heimischen  Be- 
darf deckt.  —  Zum  Vergleich  der  österreichischen  Produktions- 

bedingungen  liegen  recht  wenig  Angaben  vor ;  die  Verhältnisse 
scheinen  —  in  dem  angegebenen  beschränkten  Umfang  —  den 
unsrigen  nicht  unähnlich,  Löhne,  Arbeitsleistungen,  Verkehr, 
Kapitalreichtum,  Verbrauch  niedriger,  die  Frachten  etwa 

gleich  zu  sein.  — 
Belgien  hat  seinen  von  alters  her  hervorragenden  Piati 

unter  den  Eisenländern  der  Welt  nicht  ganz  zu  behaupten 
vermocht.  Die  Roheisenproduktion  steht  mit  1036000  t  an 
7,  Stelle,  die  Kohlenförderung  mit  22  Mill.  t.  —  ein  Fünftel 
der  deutschen  —  an  fünfter*. 

Es  produzierte  1881 :  600  000,  1890:  832000,  1895: 829«X)0, 
1890:  1036000  t  Roheisen,  wovon  nur  wenig  Giefserei-  und 
etwa  drei  Fünftel  Flufsrohcisen  sind.  Die  immerhin  bedeutende 
Produktion  ist  hauptsächlich  auf  den  Export  zugeschnitten,  di 
die  Aufnahmefähigkeit  des  kleinen  Landes  naturgemäß  nicht 
sehr  grofs  ist.  So  betrug  1899  die  Ausfuhr  von  Stabeisen 
248000  t,  von  Blechwaren  6100  t,  Schienen  74000  t,  Trägem 
109  OUO  t;  sie  richtet  sich  nach  England,  Holland,  Frankreidi, 
Rufsland,  Südamerika,  auch  nach  Indien,  Japan,  China,  Spanien, 
Schweden,  Deutschland,  —  fast  überall  in  lebhaftem  Wett- 

bewerb mit  deutschen  Erzeugnissen,  besonders  Draht  und 
Drahtstiften,  groben  Gufswaren,  Geldschränken*. 

Und  diese  Konkurrenz  ist  gefthrlich ,  da  Belgien  aus- 
nehmend günstige  Produktionsbedingungen  hat     Sein  grofser 

^  Swank,  the  American  and  foreign  iron  trades  in  1899,    S.  49,  50. 
2  Stahl  und  Eisen,  1899,  S.  94.  —  Vgl.  auch  Gothein,  a.  a.  0.  S.  395ft. 
8  Stahl  und  Eisen  1?^99,  S.  506. 
*  Dortmunder  .Jahrbuch  190001,  S.  601. 
^  Nach  dorn  l^ullotin  du  Comite  des  Forges  de  France  Nr.  1548  Ab- 

gedruckt im  Dortmunder  Jährlich  1900,  S.  601  vgl.  auch  Gothein, 
Deutscher  Aufsenhandel  S.  396  fg. 



Koblenreichtum  ermQglicbt  eine  Auefulir  von  5573000  t  Stein- 
kohien  und  Koks ;  die  Erae  bezieht  ea  billig  aus  dem  nahe- 

gelegenem Luxemburg  und  Lothringen,  auf  Grund  ungewöhnlich 
niedriger  Frachten,  nämlich  bei  Erzen  1,1  Pf.  pro  tkm,  bei  Koka 
1,52  Pf,,  nach  den  Luxemburger  Hochöfen  sogar  nur  l,;i  Pf.' 
Aach  den  belgischen  Arbeitern  wird  bei  gleichen  Löhnen 
etwas  gröfaere  Leiatungafilhigkeit  nachgesagt,  doch  dürfte  dies 
Deutschland  gegenüber  nicht  wesentlich  aein^. 

Die  Gefahr  helgischer  Konkurrenz  innerhalb  Deutachlanda 
iat  nicht  grofs,  da  wir  in  den  Artikeln,  in  denen  Belgien 
excelliert,  auch  eine  hochentwickelte  Industrie  haben,  und  zwar 
gerade  in  den  Belgien  benachbarten  Gebieten.  Desto  lebhafter 
tritt  sie  auf  dem  Weltmarkt  in  Erscheinung.    — 

Den  Wettbewerb  Luxemburgs  kann  man  kaum  als 
aasländischen  bezeichnen,  da  es  innerhalb  des  Zollvereins  liegt, 
seine  Industrie  auch  teilweise  mit  der  deutschen  kartelliert  ist. 

Ea  ist  daher  schon  bei  Besprechung  der  inländischen  Kon- 
kurrenzverhältnisse auf  Luxemburg  Rücksicht  genommen 

worden.  Unter  den  Interessenten  schwankt  allerdings  die 
Stimmung,  wie  weit  man  Luxemburg  zum  Inlande  rechnen 
soll.  Der  bekannte  Ingenieur  Lürmann^  hat  einmal  in 
polemischer  Weise  die  direkten  Vorteile  Luxemburgs  aus 
der  Zollvereinszugehörigkeit  auf  48  Mill.  Mk.,  die  indirekten 
auf  2(59  Mill.  Mk.  berechnet,  indem  Deutschland  keinen  Zoll 
gegen  Luxemburg  erhöbe  und  ihm  Koka  zu  billigeren  Preisen 

liefere;  dafür  schädige  una  Luxemburgs  grol'se  Erzausfuhr nach  Belgien,  das  daraus  billiges  Roheisen  herstellt.  Anklang 
scheint  diese  Auffassung  und  kühne  Berechnung  kaum  ge- 

funden zu  haben. 
Luxemburg  erzeugte  1890  über  li  Mill.  Tonnen  Erze  und 

983000  t  Roheisen,  besonders  Thomas-  und  Giefsereiroheisen. 
Die  Selbstkosten  sind  infolge  niedriger  Erz-  und  mäfsiger 
Koblenpreise  niedrig,  etwa  den  lothringischen  entsprechend,  — 

Ler>hsft  Itberachätzt  scheint  lange  Schweden-Norwegen 
za  sein,  von  dem  man  eine  gefährliche  Konkurrenz  erwartete 
auf  Grund  der  grofsen  Erzschätze,  besonders  Norwegens,  im 
Bezirk  von  Gellivara,  Kirunawaara  und  Luosawaare.  Doch 
Btehn  der  Entwicklung  einer  lebhaften  Eisenindustrie  offen- 

bar unüberwindliche  Ilindernisae  entgegen,  der  Mangel  an 
Btarker  heimischer  Nachfrage,  an  ArbeitskrJlften  und  auch  an 
atureichendon  Transportmitteln   trotz  der  projektierten  Eisen- 

I  Stahl  und  Eisen  1^90,  S.  9UU. 
*  Die  Herstellung  voq  1 1  Beasemerrobeben  berechnet  Eng.  and  Hinins 

JonnuJ  1895  auf  43,40  Mk.  in  Lattich ,  wovon  auf  Erae  32,3,  Koks  14,C 
Kalk  1.5,  ArUnt  8,3,  Unkosten  1,6  Mk.  gerechnet  sind. 

*  Seiner  wirtscbkilspoliti sehen  AuttaBaiiDg  nach  reiner  MeTkantilist; 
er  hält  es  PXt  ein  UnglQck,  ,wenD  Geld  aus  dem  Linde  geht"  I    Stahl   oiul 

nben  1895,  S.  SOS  fg.  M 
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bahn  Lulea-Ofoten  ^  Vorderhand  ist  jedenfalls  die  KonkurrenEder 
schwedischen  Eisen produktion  für  die  deutsche  Industrie  in 
absehbarer  Zeit  weder  auf  dem  deutschen  noch  auf  dem  Welt- 

markt, aufser  in  gewissen  Spezialitäten,  bedrohlich.  — 
Die  Eisenindustrien  der  übrigen  Länder  Europas,  Italien» 

in  dem  sich  unter  dem  Schutz  hober  Zölle  eine  Industrie  n 

entfalten  beginnt^,  Spanien  mit  296000  t  Roheisenproduktion \ 
Griechenland  kommen  als  unsere  Eonkurrenten  nicht  in  Be- 

tracht, ebensowenig  wie  Japan  ̂   mit  20000  t  RoheiseD- 
produktion. 

In  der  Schweiz  wird  zwar  kein  Eisen  erzeugt,  wohl  aber 
in  gewissem  Umfange  verarbeitet,  besonders  zu  Maschinen, 
von  denen  vorzüglich  Textilmaschinen  zu  uns  importiert 
werden.  Daneben  ist  die  Schweiz  ein  wichtiges  Absatzgebiet 
für  uns. 

§  17.    Die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika. 

Von  gröferer  Bedeutung  als  der  europäische  ist  flir  die 
Zukunft  der  deutschen  Eisenindustrie  die  Gestaltunff  dei 
nordamerikanischen  Wettbewerbes.  Die  enorme  Entwicklang 
der  transatlantischen  Eisenindustrie  ist  ja  bekannt. 

Führendes  Land  ist  Nordamerika  in  der  Maschinoi- 
industrie,  und  zwar  vorzüglich  in  landwirtschaftlichen,  daneben 
auch  in  Näh-  und  Werkzeugmaschinen,  sowie  in  Fahrrädern, 
deren  Jahresproduktion  1897  auf  1  Million  geschätzt  wurde. 
Es  soll  von  24  Einwohnern  einer  ein  Rad  besitzen*. 

Ebenso  ist  die  ßoheisenindustrie  die  gröfste  der  Wdt 
Die  Produktion  m  1000  Tonnen  betrug: 

1880  1890  1894  1895  1899 
3897  9344  (5764  9597  13859 

und  war  1900  noch  überall  im  Steigen  begriffen.  Sie  machte 
1899  etwa  35  ̂ /o  der  Weltproduktion  aus,  gegenüber  23*/§  in 
Deutschland,  speziell  die  Stahlerzeugung  sogar  fast  40*/§*. 
Bemerkenswert  ist  dabei  das  starke  Überwiesen  des  sauren 
über  den  basischen  Prozefs,  etwa  um  das  achtfache.  Weniger 
bedeutend  ist  die  vorzüglich  im  Süden  ansässige  Giefserei- 
roheisenproduktion.  An  Spiegeleisen  werden  inkl.  Ferro- 
mangan  etwa  220  000  t  hergestellt,  an  Stahl  über  10,6  Mill.  t, 
wovon  ein  knappes  Drittel  in  dem  sehr  stark  entwickelten 
Herdfrischprozels.  Die  Zahl  der  im  Betriebe  befindlichen 
Hochöfen    ist    überaus    schwankend,    1895:    242,    1896:    159, 

'  Vgl.  G  0 1  h  e  i  n ,  Deutscher  Aufsenhandel  I,  S.  363. 
3  Stahl  und  Eisen,  1899,  S.  99. 
^  Dortmunder  Jahrbuch  1900,  S.  602. 
♦  Ebenda,  S.  603. 
'^  .<ttih\  und  Eisen  1S97,  S.  .5. 
«  S  w  a  n  k ,  Direktorv  to  the  Iron  and  Steel  Works  of  the  United  States,  1899. 



ISM:  289.  —  Ebenso  verBchieden  ist  die  Schien enherstelluiig 
in  den  einzelnen  Jahren  (1899:  227300"  t);  die  zum  Strafsen- 
bahnbau  beatimtncen  Schienen  zeigen  seit  mehreren  Jiihren 
keine  Vermehrung,  —  Auch  in  der  Drahtfabrikation  steht 
Amerika  mit  1  099000  t  i.  J.  1899  vorau,  wenngleich  sie  in 
den  letzten  Jahren  nicht  sehr  angewauhsen,  und  der  Import 
noch  ziemlich  erheblich  ist.  Die  Nngelindustrie  ist  schon  seit 
130  Jahren  stark  entwickelt;  neuerdings  verliert  auch  hier  die 
Herstellung  geschnittener  Nage!  an  Bedeutung  gegenüber  den 
Drahtstiften.  An  Platten  und  Blechen  wurden  1  P04o0*j  t  1899 

hergestellt;  ganz  besonders  wuchs  in  letzter  Zeit  die  Weifs- 

blechprodukiion.  von  20(H"i  t  i.  J.  1891  auf  fast  400IM)0  t  i.  J. 
18yf*,  hauptsächlich  infolge  des  groTaen  Bedarfs  an  Konserven- 
bdchaen.  In  demselben  Mafae  ging  der  englische  Import  von 
:i2800M  t  i.  J.  1891  auf  590UO  t  i,  J.  1899  zurück  und  wird 

wohl  binnen  kurzem  gänzlich  verschwinden.  —  FUr  den 
Schiffbau  werden  neuerdings  gewaltige  Anstrengungen  gemacht, 
doch  sind  die  Leistungen  bis  hierher  keineswegs  imponierend. 
Nachdem  noch  189S  ein  Rückgang  erfolgt  wnr,  belief  sich 
ISKI  die  Zahl  der  erbauten  Schiffe  auf  91  mit  131  UOO  Register- 

tons Oehalt.  — 
In  den  letzten  Jahren  hat  eich  auch  der  amerikanische 

Bxport  bedeutend  entwickelt.  Während  bei  der  Gestaltung 
lies  deutschen  Zolltarifs  1H79  die  Vereinigten  Staaten  nur  als 
Absatzgebiet  unserer  Eisenindustrie  in  Betracht  kamen  und 

erheblich  mehr  ein-  aU  ausführten,  übersteigt  jetzt  der  Export 
Hie  Einfuhr  bedeutend.  Der  Wert  der  Ein-  und  Ausfuhr  an 
Eisen,  Stahl  und  W.iren  daraus  belief  sich  in  Millionen  Dollars 
im  Durchschnitt  der  Jahre  auf: 

187li— 80    1881—85    188tv— 90    1891— 9-'>    J8".Hi~1899 
Einfuhr      34,3  48,9  45.2  30,4  15,4 
Ausfuhr      15,3  19,8  20,3  30,8  60,0. 

Zwischen   1890   und    1899   stieg  letztere   von  49  auf  120 
Mill.  Dollars  inkl.  lundwirtschaftlieher  Maschinen-  und  Werk- 

zeuge;  davon    entfallen    43    Mill.    auf   Maschinen,    besonders 
Werkzeug-,    Näh-,    elektrische.    Schreib-,    Buchdruck-    und 
8chuhmasebinen,   Pumpen,    ]3,ti   Mi!!,  auf  landwirtschaftliche 
Werkzeuge  und   Maschinen,    ferner   auf  Rühren  0,7,  Schienen 
t>,l,  Draht  5,5,  Schliisser  etc.  5,5,   Roheisen   3,3  Mill.  Dollars. 
Der  stark    zurückgegangene    Import    war    noch    bedeutend    in 

^yeifsblech,  Maschinen,  Messern,  Stahlingots  und  Roheisen, 
^       Auf  Grund   dieser  Talsachen  hat  sich  nun  allmählich  die 
'Überzeugung  gebildet  —  nicht  am  wonigsten  in  der  amerikani- 
nischen  Literatur  —  dafs  Amerikas  Eisenindustrie  die  absolute 
Überlegenheit  besäfae  und  die  andern  Ländern  neben  sich  zer- 

drückte.   Dabei  laufen  doch  aber  wesentliche  L berschStzungen 
lit  unter. 
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Auch  die  deutsche  Eisenindustrie  hat  sich  in  den  letzten 
20  Jahren  sehr  stark  entwickelt.    Die  amerikanische  Roheisen- 
t>roduktion  war  schon  1880  wesentlich  stärker,  als  die  Deutsch- 
ands,  so  dafs  in  diesem  Umstand  an  sich  noch  keine  neue 
Tatsache  liegt;  sie  stieg  seitdem  von  3,8  auf  13,6  Millionen  t 
t,  oder  die  Produktion  von  1880  gleich  100  gesetzt,  von  100 
auf  355,  die  deutsche  von  3,7  auf  8,14  Millionen  t,  oder  von  100 
auf  298.  Und  ebenso  wie  in  den  Vereinigten  Staaten  ist  auch 
in  Deutschland  die  1880  noch  unbedeutende  Mehrausfuhr  jetzt 
sehr  grofs  ̂ ,  die  Ausfuhr  selbst  erst  gerade  an  Wert  von  der 
amerikanischen  überholt,  während  beide  erheblich  hinter  der 
englischen  zurückbleiben. 

Bis  jetzt  kann  daher  keineswegs  von  einer  Suprematie 
Nordamerikas  in  der  Eisenindustrie  gesprochen  weraen;  in 
Abschnitt  I.  und  U.  war  ferner  dargetan,  dals  innerhalb 

Deutschlands  der  amerikanische  Wettbewerb  nur  in  Speziali- 
täten, Röhren,  gewissen  Werkzeugen,  Fahrrädern  hervor- 

getreten ist,  wozu  noch  landwirtschaftliche,  Werkzeug-,  Schreib- 
und Nähmaschinen  kommen.  Umgekehrt  hat  die  deutsche 

Eisenindustrie  noch  an  den  Vereinigten  Staaten  einen  guten 
Abnehmer,  wenn  sie  auch  an  Boden  sehr  verloren  hat*.  — 
Dagegen  ist  allerdings  auf  dem  Weltmarkt  die  amerikanische 
Konkurrenz  mit  voller  Kraft  in  Erscheinung  getreten  und 
kämpft  gerade  mit  der  deutschen  Industrie  aufs  erbittertste 
um  viele  Märkte,  so  mit  dem  deutschen  Draht  in  Rumänien, 
Ostasien,  Argentinien,  mit  Werkzeugen  in  Frankreich,  Italien, 
groben  Waren  in  Mittel-  und  Südamerika,  Maschinen  in  Ost- 

asien und,  besonders  landwirtschaftlichen,  in  Rufsland®. 
Nun  ist  eine  verbreitete  Meinung,  die  amerikanische 

Eisenindustrie  entwickelte  sich  so,  dafs  sie  binnen  kurzem  die 
unsrige  auch  auf  dem  deutschen  Markte  in  Bedrängnis  bringen 
würde.  Um  dies  feststellen  zu  können,  ist  notwendig  ein  Ver- 

gleich der  deutschen  und  amerikanischen  Produktions-  und 
Absatzbedingungen,  der  ergeben  wird,  1.  worauf  die  Macht- 

stellung der  amerikanischen  Eisenindustrie  beruht,  und  2.  ob 
sie  auch  in  Deutschland  uns  gefährlich  werden  kann. 

Innerhalb  Nordamerikas  selbst  ist  die  RoheisenproduktioD 
ganz  verschieden  geartet  in  den  Nord-  und  Südstaates. 
Die  nördliche  Gruppe  vom  Ozean  bis  Chicago  beruht  auf  den 
ausgezeichneten  Erzen  am  Lake  Superior  und  den  Kohlen- 

schätzen Pennsylvaniens,  die  grofsenteils  auf  dem  W^asserwege 
zueinander   gebracht   werden   können;   der  Mittelpunkt  dieser 

*  Eine  genaue  Vergleichung  der  Werte  läfst  sich  bei  der  Verschieden- heit der  Statistik  nicht  einwandsfrei  durchführen. 
2  Bei  nicht  für  den  Massenbedarf  bestimmten  Artikeln  und  Maschinen 

soll  dieselbe  sogar  noch  einer   Steigerung  fähig  sein.   —  Stahl   und  fjsen 
1895,  S.  602. 

3  Vgl.  Gothein,  S.  401fg. 



Gruppe  ist  Pittsburg.  Die  stldlicbe  umfafst  die  Staaten 
AUbama,  Tenneasee,  Georgia,  wo  Erze,  Kohlen,  Kalksteine 
grorsenteib  oft  direkt  bei  einander  lagern,  zuweilen  im  UmkreiB 
von  j  Meilen.  Der  Mittelpunkt  ist  Birmingliam ,  von  wo  das 
Eisen  zur  Ausfuhr  an  den  Mexikanischen  Golf  geschafft  wird. 

In  Boston  sind  Anlagen  von  Hochöfen  auf  Grund 
spanischer,  als  GetreiderUckfraoht  billig  zu  erhaltender  Erze 

im  Gange'. 
Die  Industrie  des  Nordens  ist  sehr  viel  mächtiger,  be- 

sonders in  Pennsylvanien,  wo  die  Hälfte  alles  Roheisens 
erblaaen  wird,  Ohio,  Illinoia,  ferner  Wisconain,  Minnesota,  den 
Erzgebieten,  Michigan,  und  den  atlantischen  KUstenstaateu 
Virginia,  New-York,  Maryland,  New-Jersey.  In  den  Süd- 

staaten, von  denen  Alabama  etwa  8"/o,  Tennessee  3''/o  des 
Roheisens  herstellt,  steht  einer  starken  Entwicklung  das  un- 

günstige Klima  und  das  Überwiegen  der  industriell  schlecht 
arbeitenden  Negerbevölkerung  entgegen.  —  In  Pennsylvanien 
wächst  die  Produktion  am  stärksten,  dann  in  Ohio,  viel 
schwächer  in  Alabama. 

I.  Was  nun  dis  einzelnen  Produktionsbedingungen  betrifft, 
so  ist  Nordamerika  enorm  reich  an  Erzen.  Neben  Deutsch- 

land allenfalls  ist  es  das  einzige  Land,  das  mit  seinen  Erzen 
im  wesentlichen  auskommen  kann,  importiert  werden  nur 

ir74<"K»  i^S,?"/!),  wovon  ^"^')i*0(Xj  t  aus  Kuba,  Seine  gesamte 
Erzproduktion  wird  für  180!i  auf  24iJS30ün  t  angegeben  oder 

29,5  "'u  der  Weltproduktion.  Die  Lager  am  Lake  Superior sind  wohl  die  reichsten  der  Welt.  Es  wurden  in  \ti<)<>  t  Erze 

verschifft  aus  den  Gebieten  Mesabi  Ij'i26,  Marquette  3757, 
Menominee  3301,  Gogebic  279ti,  Venuilion  1772.  Die  Gruben 
»ind  einer  stSrkei-en  Ausbeute  sehr  wohl  noch  fUhig.  Diese 
Erze  enthalten  im  Mittel  60%  Eisen,  eignen  sich  bei  einem 

Phosphorgehalt  von  i'.lj — 0,35  "/o  vorzüglich  zum  Bessemer- 
betrieb und  liegen  nicht  tief,  sondern  sind  meist  nur  von  einer 

mfichtigen  Kiesschicht  bedeckt,  die  durch  grofse  Dampfbagger 
einfach  und  billig  fortgeschaufelt  werden  können.  Mit  den 
grOfsten  Dampfbaggern  kann  man  bei  To  Mann  Bedienung 

tfiglich  etwa  25UU  t  gewinnen*.  Die  Gewinnungskosten  sind 
daher  sehr  niedrig  und  werden  sogar  nur  auf  IM  Cent  be- 

rechnet, was  allerdings  wohl  ein  denkbares  Minimum  bedeuten 
soll.  Dazu  kommen  die  Abgaben  an  die  Grundbesitzer,  die 
verschieden  in  den  einzelnen  Gebieten  sind,  etwa  50  Cents 

pro  t  betragen.  Darnach  stellen  sich  die  Gewinnungkosten 
pro  t  auf  Dollars  in  Mesabi  0,25 — n,(i,  Vermilion  0,0 — 1,2, 
Gogebic  0,t>— 0,ti,  Marquette  0,75 — 1,5,  Menominee    0,5 — 1  t*. 

<  Stabl  und  Eisen  1900,  S.  108, 
*  Ballod,   Die  deutach-araerikAniBchen  Handelsbeiiehungen   in   den 

Schrifteo  des  Vereins  für  Socialpolitik  Bd.  91,  S.  186. 
—  '  Stahl  und  Eisen  1S97,  S.  9-52. 
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Die  Erze  der  Südstaaten  enthalten  weniger,  durchschnittlich 
37— 40^/o,  zuweilen  44 ^/o  Eisen,  sehr  viel  Schwefel,  geringe 
doch  für  den  basischen  Prozefs  meist  unzulängliche  Mengen 
Phosphor;  sie  sind  ziemlich  kieselig  und  nach  alledem  fUr  den 
Bessemerprozefs  nur  mäfsig  geeignet.  Die  Förderung  ist  zwar 
bequem,  doch  arbeiten  die  Neger  schlecht  und  teuer,  so  dab 
sich  die  Kosten  im  ganzen  nicht  niedriger  als  im  Saai^biet 
stellen^.  Der  Preis  der  Erze  richtet  sich  nach  dem  Eisen- 
gehalt. 

Ebenso  vortrefflich  ist  Nordamerika  mit  Kohlen  versefan, 

was  anfänglich  auch  zu  grofser  Koksverschwendung  fkihrte*. 
Seine  Gesamtproduktion  wird  auf  227  Mill.  t  =  31,5  ̂   o  der 
Weltproduktion  angegeben,  wovon  auf  Anthrazit  54,  auf 
bituminöse  Kohle  173  Mill.  kommen.  Pittsburg  bezieht  seine 
Koks  aus  dem  Connelsviller  Revier,  wo  sie  mit  Bohrmaschinen 
leicht  gefördert  werden.  Es  soll  sich  der  Preis  der  Tonne 
Kohle  durchschnittlich  auf  etwa  1,5  Dollar  in  Pittsbui^  stellen, 
zuweilen  nur  auf  1  Dollar;  sehr  oft  ist  er  aber  erheblich  höher; 
seit  mehreren  Jahren  beträgt  der  Kokspreis  etwa  2,5 — 3  Dollar 
pro  t. In  den  Südstaaten  kostet  in  Alabama  die  Kohle  nur 

2,50  Mk.  loco  Grube,  eine  Tonne  Koks  etwa  6,50  Mk.*,  wii 
auf  ausgedehnter  Maschinenverwendung,  Mächtigkeit  der  Flötie, 
sowie  Geringfügigkeit  der  Grundrente  beruht*. 

Mit  Holzkohle  werden  fast  300  000  t  Roheisen  erblasen.  — 
Endlich  ist  auch  noch  der,  für  die  Koksproduktion  sehr  fbrder 
liehe,  Gasreichtum  der  amerikanischen  Erze  und  Kohlen  za 
erwähnen*^.  — 

II.  Während  in  den  Südstaaten,  wie  erwähnt,  Kohlen  und 
Erze  ganz  dicht  beieinander  lagern,  liegen  die  Erze  des  Lake 
Superior  und  die  Kohlen  von  Connelsville  sehr  weit  entfernt 
Doch  ist  der  Verkehr  durch  die  Möglichkeit  der  Benutzung 
von  Wasserwegen  sehr  erleichtert.  Man  schafft  die  Erze  «u 
den  Connelsviller  Kohlen,  jetzt  sollen  auch  Hochöfen  im  En- 

gebiet errichtet  werden®. 
Mit  der  Eisenbahn  gehen  die  Erze  zunächst  von  den 

Fundstätten  an  die  Häfen  des  Lake  Superior,  hauptsächlich 
Escanaba,  Two  Harbors,  Duluth,  Marquette,  Ashland ;  die  Ent- 

fernung Mesabi-Duluth  beträgt  130  km,  die  übrigen  zwischen 
60  und  150  km.  Dort  werden  sie  in  den  sogen.  Walfisch- 

rückenschiffen mit  grofsem  Tiefgang  verladen,  die  bis  6000  t 
Erze   aufnehmen   und   zwischen  Mai   und   Dezember    etwa  40 

1  Ballod,  a.  a.  0.  S.  185,  Stahl  und  Eisen  1897,  S.  437. 
2  Stahl  und  Eisen  1888,  S.  230. 
V  Ballod,  a.  a.  0.  S.  18o,  aus  „Kehrichten  aus  Handel  and  Indostrie 

1900,  Nr.  158." 
»^  Stahl  und  Eisen  1897,  S.  898. 
6  Ebenda,  1899,  S.  989  (Swank). 



KeiseD  machen  kßnnea'.  !□  diesen  werden  sie  über  den  Lake 
8aperior  transportiert,  dann  nach  dem  Lake  Huron  und  ent- 

weder aber  den  Lake  Michigan  nach  Chicago  oder  durch  den 
St.  Clairkanal  vom  Huronen-  nach  dem  Eriesee,  wo  sie  in 
Cleveland,  Ashtabula,  Erie  ausgeschifTt  und  wieder  auf  die 
Bahn  verladen  werden.  Die  Entfernung  Duluth — Cleveland 
beträgt  12110  km,  die  nach  Chicago  noch  mehr. 

Von  den  unteren  Häfen  des  Lake  Erie  gehen  die  Erze 
endlich  mit  der  Eisenbahn  nach  Pittsburg  oder  den  andern 
Produktionsstätten  Pennsylvanien»,  eine  Entfernung  von  etwa 
210  km. 

Der  Geaamtweg,  den  die  Erze  zurückzulegen  haben,  ist 
etwa  1200  km  zu  Schiff  und  300  km  zu  Eisenbahn,  wobei  ein 

zweimaliges  Umladen  erforderlich  ist*.  Die  Entfernung  ist 
also  gröfser  als  irgend  eine  in  Deutschland  oder  England  fUr 
die  Eisenindustrie  in  Betracht  kommende. 

Diesen  grofsen  Entfernungen  entsprechen  aber  die  Fracht- 
kosten keineswegs;  besonderB  ist  die  Seefracht  auf»erordentlich 

billig,  auf  der  ganzen  grofsen  Entfernung  etwa  nur  1  Dollar  pro 
Tonne.  Auch  die  Eisenbahnfrachten  werden,  hauptsUchlich 
infolge  der  Konkurrenz,  niedergehalten,  die  sich  die  Privat- 
eisenbahnen  untereinander  machen.  Doch  sind  sie  bisher  an 

sich  nicht  niedrig:  B  a  1 1  o  d  ̂  gibt  flir  die  Fracht  Mesabi— Duluth 
80  cent  =  3,3'>  Mk.  an,  was  ungefähr  2,0  Pf,  pro  tkra  aus- 

macht, für  die  Fracht  von  den  Eriehftfen  nacli  Pittsburg 
105  cent  =  4,41   Mk.  bezw.  2,1   Pf.  pro  tkm. 

In  den  letzten  Jahren  haben  nun  allerdings  die  grofsen 
Eisen-  und  Stablunternchmer  mehrere  der  Hauptlinien  erworben, 
BO  die  Federal  Steel  Comp.  18t'0  die  Eisenbahn  Duluth— 
Mesabi,  dieselbe,  sowie  Carnegie  Linien  von  Cleveland  nach 
Pittaburg.  Sie  hoffen,  die  Transportkosten  auf  letzterer  Strecke 
bis  zu  25  cent  pro  Tonne  heranzubringen*. 

Es  werden  darnach  die  Kosten  einer  Tonne  Erz  in  Cleve- 
land, also  nach  der  Ausschiffung,  auf  1,82—3,05  Dollars  an- 

gegeben, wovon  auf  Gewinnung  11,25 — 1,5  Dollars,  auf  Abgaben 
0,05—0,5  Dollars,  Transportkosten  1,02—1,8  Dollars  und 

liagion  0,1—0,15  Dollars   entfallen*.     Tatsächlich  waren 
flnpreise   in    den    letzten    Jahren,    auch   schon   vor    der 

'  Ballod.B.  a.  0.  S.IST. 
•  Ebenda,  S.  186. 
•  A.  L  O.  S.  187,  188. 
•  ElMDda.  S.  18d. 
•  Stahl  und  Eisen  1897,  S.  J 
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?XI.  3; Hausse  meist  höher.     Es  kostete  nämlich  in  Dollars  Flofs- 
roheisen 

1898 1899 1900 1898 1899 1900 

Marquette 
Meeabi  2,15-2,25 2,25—2,4 4,4-4,9 specolar  d,2 

Marquette  extra 
8,8 

6^ 

Nrl.Bessemer low-phospb, 
Hess    ̂ 65 Hematites     2,85 3,0 

5,6 8,9 W 
Mesabi  von 

Marquette  Don- Bessemer       1,8 2,0 4,1 Bessemer  2,4 2,5 

5; 

Zwischen  1899  und  1900  ist  der  Erzpreis  auf  mindestens  das 
doppelte  gestiegen  ̂  

Bisher  kann  man  darnach  kaum  behaupten,  dab  die 
amerikanischen  Hochöfen  ihre  Erze  etwa  wesentlich  billiger 
erhielten  als  die  deutschen  oder  englischen.  Auch  abgeseb» 
davon,  dass  die  deutschen  Erze  in  guten  Zeiten  längst  nicht 
so  rapid  im  Preise  zu  steigen  pflegen,  ist  selbst  in  gemäfirigten 
Zeiten;  wie  1898,  der  Erzpreis  nicht  geringer  als  bei  uns. 
Rechnet  man  noch  zu  den  oben  angegebenen  Summen  100  oent 
für  die  Fracht  Cleveland — Pittsburg,  so  stellt  sich  die  Tonne 
Erz  in  den  pennsylvanischen  Hochöfen  auf  reichlich  3,5  DoD. 
im  Durchschnitt  ^ ;  diese  Summe  wird  nur  von  einem  Teil  der 
rheinisch-westfklischen  und   schlesischen  Hochöfen  fibertroffen. 

Kohlen  und  Koks  bezieht  Pennsylvanien  natürlich  billim, 
als  etwa  Lothringen  bei  uns,  aber  der  Unterschied  gegenm^er 
Rheinland — Westfalen  oder  Schlesien  kommt  kaum  in  Betracht 
Bei  allem  Reichtum  der  Vereinigten  Staaten  an  den  beiden 
Rohstoffen  der  Eisenindustrie  mufs  daher  festgestellt  werden, 
dafs  sie  sich  im  Hochofen  nicht  billiger  als  bei  uns  stellen. 

III.  Sehr  unsicher  ist  wieder  der  Vergleich  zwischen 
deutschen  und  amerikanischen  Arbeitskosten. 

Es  ist  ja  bekannt,  wie  sehr  viel  höhere  Liöhne  in  Amerika 
gezahlt  werden,  als  auf  dem  Kontinent  und  auch  in  Enj^and. 

Gates,  Vorsitzender  der  , Steel  and  Wire  Comp.'  gibt  den 
Tageslohn  eines  Arbeiters  im  Oktober  1898  an  auf  7,60  Mk. 
—  Monatslohn  45,4  Dollars  ==  191  Mk.  —  im  Augast  1899 
auf  9,5  bis  lO  Mk.  —  Monatslohn  58,6  Dollars  =  240  Mk.  — 
und  zwar  für  gelernte  Arbeiter  12,8  Mk.,  für  ungelernta 
8,G  Mk.  Er  meint,  dafs  man  in  den  Vereinigten  Staaten  um 

iji) — S5^ü  höhere  Löhne  als  in  Europa  bezahle.  Die  ,Laboiir 
Gazette'  gibt  als  Jahreslohn  bei  den  grofsen  Stahltrusts  ftir 
gelernte  Arbeiter  3(K)0  Mk.,  für  ungelernte  loOO  Mk.,  durch- 

schnittlich etwa  2200  Mk.  an,  —  vor  der  Fusion  2630,  be«w. 

*  Swank,  a.  a.  O.  S.  16. 
-  Vgl.  lialloil  S.  ISS. 
"^  Vgl.  hierzu  Ballod  S.  194—197;  Stahl  und  Eisen  1900,  S.  1014. 



1250,  durchschnittlich  1900  Mk.     Es  entspräche  das  etwa  dem 

l<Q  Ate  Bachen  Prozentsatz. 
^  Nun  wird  zwar  auch  von  wesentlich  niedrigeren  Löhnen 

^Berichtet;  nach  einem  Artikel'  des  New  York  Eng.  and 
^Vining  Journal  vom  8.  X.  1898  aoll  zwar  der  Tages-,  nicht 
aber  der  Jahreslohn  der  amerikanischen  Berg-  und  Eisen- 
arbeiter  höher  als  in  Europa  sein  wegen  der  un rege Imäfs igen 
Beschäftigung.  So  verdiene  ein  Bergmann  zwar  7,35—8  Mk. 
pro  Tag,  aber  nur  etwa  840  Mk.  im  Jahr,  Doch  scheint 
mir  die  Kicbtigkeit  dieser  Behauptung  gegenüber  allen  andern 
Anguben  sehr  zweifelhaft.  Gewifs  ist  der  Betrieb  in  den 
amerikanischen  Werken  sehr  viel  schwankender  als  hei  uns, 
aber  dafs  ein  Arbeiter  durchschnittlich  nur  etwas  ober  100  Tage 
im  Jahre  beschüftigt  ist,  dürfte  doch  wohl  nur  in  Krisenjahren 

vorkommen.  Man  dart'  nicht  vergessen,  dafs  unsere  Jahres- lohnberechnungen  auch  meist  eine  stetige  Beschäftigung 
voraussetzen,  wie  sie  191.11  nur  ein  Teil  der  Metallarbeiter 
gehabt  hat. 

Im  ganzen  wird  jedenfalls  auch  in  der  amerikanischen, 
nicht  schutzzöllnerischen  Literatur  die  grofse  Höhe  der  Löhne 

ala  ein  Faktum  hingestellt^. 
Der  für  die  Lebenshaltung  der  Arbeiter  entscheidende 

Reallohn  ist  infolge  der  hohen  amerikanischen  Warenpreise 

etwas  geringer  anzusetzen.  Doch  sind  gerade  die  Haupt- 
bedtlrfnisae  des  Arbeiterhaushalts  infolge  niedriger  Getreide-^ 
und  Nahrungsmittel  preise  nicht  teurer  zu  befriedigen  als  in 
Deutschland.  Jedenfalls  ist  der  Reallohn  noch  ein  ganzes  Teil 
hf>her  als  bei  uns,  —  Ein  Teil  der  höheren  Lühne  ist  auch 
gegen  die  grösseren  sozialpolitischen  Lasten  Deutschlands  auf- 
zurechnen. 

Dementsprechend  ist  aber  auch  die  Leistungsl^higkeit  der 
amerikanischen  Arbeiter  der  der  europäischen  überlegen.  Es 
ist  anzunehmen,  dafs  die  auf  eine  Produktionseinheit  ent- 

fallenden Arbeitskosten  trotz  höherer  Löhne  den  deutschen 

etwa  gleich  sind,  wie  denn  überhaupt  die  Tatsache  wiaaen- 
achaftlicb  als  anerkannt  gelten  darf,  dafs  höhere  Löhne  und 

niedrigere  Arbeitskosten  —  wenigstens  innerhalb  einer  in- 
dnatriell  hochentwickelten  Kultur  —  meist  zusammenfallen. 
Auch  Gates  nimmt  die  amerikanischen  Arbeitskosten  als 

gleich  an*.  —  Ich  verzichte  darauf,  die  höhere  Leistungs- 
fthigkeit   der   amerikanischen    Arbeiter     in    den    Nordstaaten 

■  Zitiert  nach  Stahl  imd  Eisen  189^,  S.  1061. 
*  Atkinsoo,  in  zwei  Vortrjigen  „Tbe  iDt«rdepeDce  of  nalioDB"  und 

.Brititb  Haoafsctures  and  the  Palicy  of  onfeitered  Commerce'',  April  1901. 
*  1882— 189*)  kostete  in  Chicago  der  Vi'mxea  weniger  &iii  der  Welz«n 

in   Beriin     55-47- 50-50— M    Mk..  ü»  der  Kogaen   in  Iferlio  M-30- 
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durch  Zahlen  zu  belegen^  da  ganz  einwandsfreie  Angaben  doch 
kaum  zu  machen  sind;  als  Beispiel  führe  ich  nur  an,  dab 
man  die  Jahresleistung  eines  amerikanischen  Orubenarbeitera 
auf  450,  die  des  deutschen  auf  271  t  Kohlen  einschstst^ 
Atkinson  geht  so  weit  zu  sagen,  dafs  auf  der  Höhe  ihrer 
Löhne  die  Leistungsfähigkeit  der  amerikanischen  Industrie 
beruhe;  ein  Export  finde  nur  in  Waren  statt,  die  von  höher 
gelöhnten  Arbeitern  hergestellt  würden*. 

Immerhin  ist  der  Unterschied  zwischen  den  Löhnen  in  d^ 
Vereinigten  Staaten  und  Deutschland  so  hoch,  daf«  wenn  zwar 
nicht  höhere,  so  doch  auch  nicht  geringere  Arbeitskosten  ftr 
Nordamerika  anzunehmen  sind.  — 

IV.  Bedeutend  sind  dagegen  die  Vorteile,  die  aus  den 
enormen  Betriebskombinationen  der  amerikanischoi 
Eisenindustrie  resultieren.  Dem  Verzeichnis  von  Swank' 
entnahm  ich  einige  Angaben  über  die  gröfsten  der  Trusts: 

Die  Carnegie  Company  besitzt  eigene  Erz-  and  Kilk- 
lager,  Kohlengruben,  Eisenbahnen,  Schiffahrtslinien  mit  einem 
Kapital  von  1(30  Mill.  Dollars;  die  Federal  Steel  Comp,  eben- 

falls Erze,  Kohlen,  20  Hochöfen,  Walzwerke,  EisenbahncB 
mit  100  Mill.  Dollars  Kapital;  ebenso  die  American  Steel  and 
Wire  Comp,  in  Jersey  mit  90  Mill.,  die  National  Steel  Comp. 
im  New  York  mit  59  Mill.,  die  Renublic  Iron  and  Steel  Comp. 
mit  55  Mill.  Dollars  Kapital.  Dazu  kommen  die  National 
Tube  Comp.  —  vorzüglich  Röhren :  —  80  Mill.,  die  Amer.  Brid« 
Comp,  mit  70  Mill.,  die  American  Sheet  steel  Comp.:  52  Wm^ 
die  American  Tin  Plate  Comp. :  50  Mill.  —  Walzeisen  und  Weifr- 
blech  — ,  American  Smelting  and  Rifing  Comp,  in  New  Yoik: 
65  Mill.,  American  Car  and  Foundry  Comp,  in  St.  Lonii: 
00  Mill.,  American  Steel  Hoop  Comp,  in  Pittsburg:  33  MiB. 
Dollars,  —  vorwiegend  Bandeisen  — ,  die  Crucible  Steel  Comp. 
mit  50  Mill.,  die  Shipbuilding  Comp,  mit  30  Mill.  Dollars  um 
noch  mehrere  andere  mit  gleich  hohem  Elapital.  Das  in  den 
Trusts  angelegte  Kapital  schätzt  man  auf  im  ganzen  5000  MilL 

1  Stahl  und  Eisen  1900,  S.  MA. 
'  Er  sagt  S.  29 :  I  challenge  any  one  to  name  a  Single  artide  listcd  n 

the  inanifests  of  our  outgoing  vessels  in  which  the  wages  or  ftamitip  d 
those  who  perform  the  nianual  and  mechanical  work  of  their  prodoctloo  oe 
not  higher  in  terms  of  money  hy  twenty-üve  to  one  hundred  per  cent  tkaa  st 
the  wages  of  the  manufacturing  or  exporting  countries,  chieflj  Qntt 
Britain,  France,  Germany  and  Belgium  from  which  the  same  kinda  of  900^ 
are  seut  out  to  other  parts  of  the  world.  I  challenge  any  ooe  to  njune  9M$ 
article ,  even  of  the  crude  products,  of  the  field  and  the  mine,  in  which  tk 
wages  recovered  from  the  export  by  the  producers  of  this  coontry  are  Ml 
from  live  to  ten  times  so  greats  as  are  the  wages  or  eamings  in  moiMT  0^ 
other  countries  from  which  crude  products  of  like  time  are  sent  out  nli 
the  markets  of  tho  world. 

^  jNwank,  Direktory  to  the  Iron  and  Steel  Works  of  the  ümtei 
States,  1899;  ebenso  'The  consolidations  and  Listed  Stock  ComiMuues  io  tk 
Iron  and  Allied  Trades';  Supplement  to  the  Iron  Age  27.  XII.  1900. 
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,  —  Auch  in  Canada  hat  sich  vor  zwei  Jahren  ala 

Dominion  Coal  und  Steel  Comp,  ein  Ähnliches  Riesenunter- 
nehmen  aufgetan '. 

Die  Bewegung  macht  natdrlich  immei-  weitere  Forlschritte, 
t besonders  durch  Ankauf  eigener  Erzgruben,  Eisenbahnlinien 

jMid  Dampferflotten. 
[  Die  in  §  (i  besprochenen  Vorteile  solcher  Betriebs- 
Kombinationen  gelten  mr  Amerika  in  noch  höherem  Mafse, 
doch  scheinen  den  Vorteilen  bei  derartig  grofsen  Vereinigungen 
auch  einige  Nachteile  gegenüber  zu  stehen  ̂   «einmal  ein  starkes 
Steigen  der  Grundrente,  ferner  auch  die  Möglichkeit  der 
Kapital  ausgäbe  zu  unproduktiven  Zwecken.  Die  Kombinationen 
der  letzten  Jahre,  besonders  das  Aufkaufen  der  Transport- 
lioien  ist  teilweise  zu  so  hohen  Preisen  erfolgt,  daTs  auf 
Gründergewinn  und  Kapital  Verzinsung  ein  grofser  Teil  der 
Einnahmen  verwandt  werden  mufs,  und  die  Bestfindigbeit 
der  Riesenunternehmungen  in  Depressionszeiten  doch  in  Frage 
gestellt  ist. 

Immerhin  überwiegen  die  wirtschaftlichen  Vorteile  der 
Kombinationen  erheblich,  um  so  mehr  als  ihre  Wirksamkeit 

durch  die  Handelspolitik  der  Vereinigten  Staaten  in  hervor- 
ragender Weise  untersttltzt  wird. 

V.  Dazu  kommen  noch  mehrere  Vorzüge  technischer 

Art,  liauptBftchlich  auf  dem  Gebiete  des  Transportwesens*. 
So  verwendet  man  bessere  Entladungsvorrichtungen,  nämlich 
trichterförmig  gebaute  Wagen,  deren  Entladung  durch  blofses 
<  itfnen  der  Klappen  bewirkt  wird,  sowie  Waggons  mit  höherem 
Tonnengehalt,  was  eine  grofse  Ersparnis  bedeutet.  Nach  An- 

gaben des  Ingenieurs  Macco*  kfinnen  die  amerikanischen 
Waggons  55  t  fassen  gegenüber  10—15  t  in  Deutschland; 
datier  brauche  ein  proursischer  Durchschnittszug  von  7'J  Achsen 

oder  38  Wagen  k  l-^i  t  8ii4  ra  GeleisUnge,  ein  amerikanischer 
von  gleicher  Ladefithigkeit,  143  m  —  (13  Wagen  k  45  t).  — 
Die  Nutzlast  sei  viel  gröfer;  auf  die  Tonne  kamen  dort  nur 
35"  kg  Tara,  in  Preufsen  533  kg,  und  die  Zugkosten 
stellten  siuh  demgemafs  in  Amerika  nur  auf  U,ii2  Pf.  pro  tkm. 

Ein  anderer  Vorsprung  liegt  in  der  stärkeren  Ver- 
wendung von  Maschinenarbeit  bei  der  Produktion,  wie  dies 

für  Feilen  in  S  14  schon  dargetan  wurde.  Auch  in  der 

Na^el Industrie  hat  man  schon  frilh  mit  Maschinenarbeit  be- 
^nnen  und  fuhrt  dies  in  atiirkerem  Mafse  als  bei  uns  durch. 
Bei  den  Werkzeugmaschinen  wird  von  Fachkennern  vielfach 
<lie  schärfere  Präzisionsarbeit  betont,  von  anderer  Seite  aller- 
dinga  lebhaft  bestritten. 

■  Suhl  und  Eigen  1899.  S.  1034. 
»  Balloü  s.  a-  0.,  S.  198. 
■  Ballod  R.  a.  0..  S.  191. 
•  Stahl  ond  Kison  1900,  S.  ?  Ig.,  7k5  und  1899.  S.  78fi. 
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Ein  anderer,  viel  besprochener  Vorzug  der  amerikuii 
Industrieverhftltnisäe,  liegt  in  der  gröfseren  Uaiformitfit 
Erzeugniuae,  der  geringen  Zahl  ihrer  Modelle.  Ks  ist  drltbeo 
viel  weniger  üblich,  nach  Bestellung  zu  arbeiten  alä  bei  nn*; 

gewisse  in  der  Zahl  beschränkte  Modelle  werden  vorrätig  ge- 
halten, und  unter  diesen  mufs  sich  dann  der  Käufer  zur  W  '* 

entschllefaen  ̂  
Im   einzelnen    kann   hier   natürlich    nicht    auf  tecbni 

Differenzen  eingegangen  werden.    Von  einer  allgemeinen  Über- 
legenheit   amerikanischer    Technik    kann     man     wohl    kaum 

sprechen. 
Als  Nachteil  schliefslich  wird  noch  angeführt,  iti» 

die  wiasaeoschaftlichen  Prüfungen  und  chemischen  Cnter- 
suchungen,  besonders  in  den  Slidstaaten,  recht  unzuverlft^üg 
sind.  Daher  gilt  das  Qiefserei  roh  eisen  aus  Alabama  als  ziem- 

lich mangelhaft. 
VI,  Was  schliefslich  die  allgemeinen  Faktoren  anbelangt, 

von  denen  die  Blüte  einer  Industrie  abhängt,  heimischer 
Absatz  und  Verbrauch,  Lebhaftigkeit  des  inneren  Verkehrs, 
Kapitalreichtum ,  so  ist  es  bei  der  grorsen  Verse hiedenheJI 
der  Konsumtionsz wecke  innerhalb  der  Eisenindustrie  kanni 
möglich,  allgemein  gültige  Tatsachen  hervorzuheben. 

Nimmt  man  als  Mafsstab  den  Roheisen  verbrauch  pro  Kopf 
der  Bevölkerung,  ein  mangelhafter  Notbehelf,  ao  erhftit  m»D 
I7Ö  kg  für  1900,  also  weniger  als  in  England  und  etwas  mehr 
als  in  Deutschland. 

Es  dürfte  aber  nicht  richtig  sein,   daraus  auf  eine  grot*' 
Kaufkraft  der  amerikanischen  Bevölkerung  zu  schliefsen.    Aol 
einzelnen   Gebieten,   so   an   Maschinen,    Weilsblecb,  besondnt 
landwirtschaftlichen  Werkzeugen  und   Maschinen,   ist  der  C 

brauch  allerdings  bedeutend  höher  als  bei  uns.  —  Der  Kapil 
reichtum  steht  noch  weit  hinler  dem   Englands,  Deutschlai 
Frankreichs  zurück. 

Sehr  stark  ist  die  Verkehrsentwicklung  innerhalb  Noni- 
amerikas  infolge  ihres  enormen  Eisenbahnbaues;  sie  baban 
um  ein  Viertel  mehr  Kilometer  Schienen  liegen  als  gani 
Europa.  Trotzdem  ist  bei  den  weiten  Landflächen  Ameriku 
die  Dichtigkeit  seines  Eisenbahnnetzes  auch  nicht  annähend 
dem  Deutschlands  zu  vergleichen.  Die  ftlr  den  heimischeB 
Absatz  in  Betracht  kommenden  Eisenfrachten,  besonders  tod 
Pennsylvanien  nach  den  Industriestaaten  der  atlantischen  Ku«te, 
sind  verhältnismäfsig  niedrig.  — 

Versucht  man  die  festgestellten  Erscheinungen  in  an 
Gesamtbild  zusammenzufassen,  so  wird    man    folgendes 

'  Wedding,  EisenhiiiteoweseD 
hiBtorische  Gründe  zurUck;  in  Amerika  s 
ans  dem  Handwerk  entstaDden. 

_k^ 

den     I 

m 



können:  Nordamerika  ist  ungemein  reich  au  Kohstofien, 
Kohlen  und  Erzen.  Trotz  niedriger  Frachten  erhalten  aber 
die  Eisenwerke  infolge  der  grofsen  Entfernungen  ihre  Roh- 

stoffe nicht  billiger  als  bei  uns.  Trotz  höherer  Lühnq  sind 
die  Arbeitskosten  etwa  gleich.  Aus  den  Betrlebakotnbinationen 
ergeben  aich  fiberwiegend  Vorteile.  Der  heimische  Absatz 
ist  etwas  weniger  intensiv,  vor  allem  gröfseren  Schwankungen 
ausgesetzt  als  bei  uns.  —  Damach  sind  die  Produktions- 

kosten im  ganzen  günstiger  als  in  Deutschland,  aber  nicht 

bedeuten 'l '. 
Die  Angaben  Über  die  Produktionskosten  des  Roheisens 

speziell  sind  sehr  schwankend;  nach  dem  Dortmunder  Jahr- 
buch I9m  betrugen  sie  —  wohl  in  Pittaburg  —  tUr  die  Tonne 

Tbomasroheisen  1897:  45,02  Mk,  ohne  Oeneralun  kosten,  wo- 
von auf  Erze  18,59  Mk.,  Koka  IS,19  Mk.,  Kalk  1,94  Mk., 

Arbeitslohn,  Reparaturen  5,54  Mk.  entfallen,  also  ungefähr 
gleich  wie  in  Rhein  Und- Westfalen  und  teurer  als  in  Lothringen 
und  Ilsede.  Die  Selbstkosten  einer  Tonne  Thomasstahlblocke 

wird  auf  72,14  Mk.  berechnet,  wovon  an  Nebengewinn  für 
basische  Schlacke  2,9U  Mk.,  Stahlschrott  1,49  Mk.,  alte 
Koquillen  0,41  Mk.  abgingen.  —  Allerdings  werden  auch 
wesentlich  niedrigere  Angaben  gemacht,  so  für  die  Tonne 
Bessemerroheisen  0,75  Dollars  ohne  Generalunkoaten  in  Pitts- 

burg, wovon  Koks  nur  1,5  Dollars';  —  für  dasselbe  Jahr 
37,9  Mk.  für  Bessemer  und  37,49  Mk.  flir  Giefaereiroheisen'. 
Die  Pi-oduktionskosten  in  Alabama  sollen  1897  bis  auf  27  Mk., 
I89t)  sogar  auf  2(i  Mk.  herahgegangen  sein',  hauutsftclilich 
infolge  billigen  Kohlen-  und  Erzbezuges  GleichwonI  scheint 
die  Eisenindustrie  Alabamas  nicht  voranzugehen;  übrigens 
gab  auch  das  Peiner  Werk  fttr  dieselben  Jahre  nicht  höhere 
Ziffern  an.  Viel  ISPst  sich  aus  diesen  Berechnungen  nicht 
athliefsen*. 

Die  geringsten  Preise  zwischen  1897  und  19'X)  be- 
trugen" für 

Giefsereiroheisen  Nr.  I,.  Philadelphia  Juli  '98=  11,25  Dollare. 
graues  Puddeleisen  Pitlsburg  Juli  '97  =    8,25        , 
Bessemereisen  Pittaburg  Mai  '97=^    9,25 
Stabeisen  Pittaburg  Februar  '97  ̂   10,0  „ 
Bessemer  Flufseisenknüppel  Mai  '97=13,85         , 

'  Ebenso  im  unoEüD  Bnllod  a.  d.  0.,  Ingenieur  Schröder -DUsteldarf, 

rund  Ei»«i  1897,  S.  94>*
,  1899,  S.  152- 

»  Swhl  und  Eisen  im.  S.  948fg. 
•  Ebend«  1899.  S.  7ö, 
•  Ebenda  1807,  S.  439  fg. 
'  Vor  einer  lu  gänsligen  Beurteilung  d«r  amerilunisclien  gegenLiber 

den  englischen  Produknonsbedingungen  warnt  Scboenhoff  a.  a.  0,  S.  102 
„With  all  her  antlqultated  appllances.  a  doxen  years  ago  and  her  hutndnnn 
methods  of  lal>or  and  menagement,  Ihe  caa  of  prodaclion  (in  EnglaiOd)  WM 
not  much  higher  than  It  ia  at  the  best  appointed  works  in  America  to-daj." 

•  Swank  a.  a.  O.,  S.  46. 
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Selbst  in  so  besonders  ungünstigen  Jahren,  wie  es  1897 
für  die  amerikanische  Eisenindustrie  war,  und  wo  von  einer 
inländischen  Preiserhöhung  durch  Zölle  und  Trusts  noch  keine 
Rede  sein  konnte,  standen  die  Pittsburger  Preise  nicht  sehr 
bedeutend  unter  den  deutschen  Durchschnittspreisen  in  De- 

pressionsjahren. Die  amerikanischen  Elisenpreise  unterliegen 
so  starken  Schwankungen,  wie  die  keines  anderen  Landes,  — 
übrigens  ein  Beweis,  dafs  hohe  Zölle  an  sich  keine  Festigkeit 
der  Preise  garantieren.  Stahlschienen  z.  B.  schwanken  seit  1880 
zwischen  17,02  Doli,  und  67,5  Doli.,  Oiefsereirokeisen  Nr.  I 
zwischen  11,66  Doli,  und  28,5  Doli.»  — 

Für  die  uns  vorliegende  Frage  nach  der  Gefahr  des 
amerikanischen  Wettbewerbs  in  Deutschland  und  auf  dem 
Weltmarkt  sind  nunmehr  die  amerikanischen  Absatzbedingungoi 
in  das  Ausland  einer  kurzen  Prüfung  zu  unterziehen.  £• 
zeigt  sich  zunächst,  da(s  sie  in  keiner  Weise  mit  denen 
Deutschlands  oder  gar  Englands  verglichen  werden  können. 
Die  amerikanischen  Handelsbeziehungen  mit  anderen  Ländern 
sind  weniger  rege;  insbesondere  haben  die  Kaufleute  sich 
nicht  an  so  zahlreichen  Plätzen  niedergelassen  wie  die  deutschen. 
Das  gilt  nicht  für  Südamerika,  wo  die  Vereinigten  Staatoi 
wegen  der  geographischen  Nähe  hauptsächlich  den  Handel  an 
sich  gezogen  haben. 

Wenn  trotzdem  gerade  in  Eisen  und  Eisenwaren  die  Aosfalir 
gröfsere  Dimensionen  angenommen  hat,  so  beruht  das  zam 
grofsen  Teil  auf  den  Trusts  und  der  sie  begünstigenden  ameri- 

kanischen Handelspolitik. 
Die  hohen  Zölle  auf  Eisen  und  Eisenwaren  ermöglichen 

es  neben  der  abgeschlossenen  Lage  Amerikas  den  groCBsn 
Trusts,  unter  Ausbeutung  des  inneren  Marktes  den  EIxport  in 
forcieren.  Es  ist  eine  viel  erwähnte  Tatsache,  dafs  die  Eisen- 
industrie  der  Vereinigten  Staaten,  wenigstens  in  guten  Jahren, 
für  den  Export  in  noch  stärkerem  Mafse  die  Preise  erniedrigt, 
als  die  unsrige.  Die  einzelnen  Angaben  stimmen  allerding» 
nicht  überein.*  Nach  Gates  sind  die  einheimischen  Preise 
50—60,  ja  70%  höher  als  die  Exportpreise,  nach  Outhril, 
Präsident  der  Amer.  Steel  Hoop  Comp,  um  etwa  20*/«. 
Jedenfalls  handelt  es  sich  um  sehr  erhebliche  Unterschiede. 

Ob  die  In-  oder  Auslandspreise  den  Kosten  entsprechen, 
ob  Amerika  also  ins  Ausland  zu  Schleuder-  oder  ins  Inland 
zu  exorbitanten  Preisen  liefert,  ist  im  einzelnen  Fall  schwer  tn 
sagen.  Dafs  die  Industriellen,  wie  Guthril  sagt,  mit  Vc^ 
lust  nur  aus  Patriotismus  exportierten,  um  Geld  ins  Land  zu 
bringen,  ist  natürlich  eine  Vorspiegelung,  um  so  mehr  als  er 

^  Swank,  ebenda. 
"  Vgl.  Ballod  a.  a.  0.  S.  197,  198. 



gleichseitig  behauptet,  dafsmaD  Deutschland,  England,  Belgien 
auf  ihren  eigenen  Märkten  unterbieten  könnte'.  Wahrscheinlich 
wird  fUr  den  Elzport  ohne  Gewinn  zumKostenpreia  exportiert, 
und  werden  deato  höhere  Gewinne  im  Inland  erhoben.  Jeden- 
falU  sind  Exportpreise,  die  nicht  wesentlich  die  Selbaikosten 

Uberac breiten,  aul'  die  Dauer  nur  möglich,  wenn  auf  dem  inneru 
Markt  infolge  hoher  Zölle  ziemlich  beliebige  Preise  erhoben 
werden  kCnnen. 

Andererseits  hindert  allerdings  dieselbe  Prohibitivpolitik  die 
Entwicklung  der  amerikanischen  Ausfuhr,  weil  die  Vereinigten 
Staaten  andern  Ländern  wenig  abkaufen,  und  daher  auch  ihr 
Absatz  erschwert  ist.  Aber  dies  macht  sich  einmal  solange 
nicht  gellend,  als  sie  an  Europa  noch  verschuldet  sind,  — 
und  auftierdem  nicht  fUr  die  Eisenindustrie,  die  in  Amerika 
Ja  eigenitich  nicht  auf  den  Export  zugeschnitten  ist. 

Nach  alledem  gewinnt  die  weitere  Gestaltung  der  ameri 
kanischen  Handelspolitik  auch  für  die  unsrige  ein  weitgehendes 
Interesse.  Nicht  etwa,  weil  man  hoffen  könnte,  iür  unsern 

Eisenexport  den  amerikanischen  Markt  wieder  zu  erobern  — 
da»  ist  wohl  im  gröfseren  Mafse  ausgeschlossen,  —  sondern 
weil  die  Möglichkeit  einer  Konkurrenz  der  Vereinigten  Staaten 
wesentlich  bedingt  ist  durch  ihre  hohen  Zölle  und  die  dadurch 
ermöglichte  Forcierung  des  Exports;  diese  würde  mit  einer 
Zollreduktion  wahrscheinlich  ihr  Ende  finden.  Denn  dann 

wUrde  die  amerikanische  Industrie  ihre  Inlandspreise  er- 
mäfsigen  müssen,  um  sich  nicht  durch  die  ausländische,  in 
erster  Linie  englische  Konkurrenz  unterboten  zu  sehn. 
Eine  derartige  Schmälerung  der  im  Inland  erzielten  Gewinne 
würde  die  Beibehaltung  von  Schleuderpreisen  ftlr  den  Export 
unmöglich  machen  und  dsmit  die  Gefahr  der  amerikanischen 
Konkurrenz  wesentlich  vermindern. 

Es  ist  naturlich  noch  sehr  unsicher,  welchen  Gang  die 
Haadelspulitik  der  United  States  weiterhin  nehmen  wird. 
Zweifellos  mehren  sich  die  Anzeichen,  dafs  man  daran  denkt, 
von  der  Hochschutzpolitik  abzugehen,  wie  es  Mc.  Kinley  in 
seiner  letzten  Rede  in  der  Pan  American  Ausstellung  in 

Baffalo  am  ö.  Sept.  19Ul  gesagt  hat';  , Isolation  ia  no  longer 
possihle  or  desirable  .  ,  .  Keciprocity  treatiea  are  in  harmouy 

wiih  the  spirite  of  the  times,  measuries  of  retaliation  are  not" 
Khhler  klingt  allerdinge  die  Botschaft  des  neuen  Präsidenten 
itoosevelt.  Auch  viele  andere  amerikanische  StaatsraHnner 

und  Publizisten  sind  fUr  ErmHfsigiing  des  M  c.  Kinley- 
Tarifs   tJUig;   vor  der   Hand   scheitern   aber  die  Bemühungen 

■  Ebenda. 
*  Zitiert  nach  „The  bulletin  of  the  Amer.  Iroa  and  Steel  Association," 
'.  25.  Sept.  1901. 
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der  Resiprozitiltsfreunde  noch  an  dem  Widerstand  des  Senati 

und  der  Interessenten,  die  meinen:  ,Let  reciprocilv  wmir'.  Ei 
^*heint  ;&ach  traglich.  ob  die  Anhänger  ̂ on  HandgUrei^ 
trügen  gerade  Ermk&ignngen  der  Eisenzölle  für  den  Fall  ikra 

."^iegei»  in  Aussicht  genommen  haben ;  bisher  ist  haaptaicUicL 
auch  bei  Atkinaon.  von  einer  ErmAlsigong  der  Zölle  aaf 
fremde  Rohstotie  «iie  Bede.  Wahrscheinlich  wird  sich  aller» 
ding:»  ein  Cmschivung  der  Zollpolitik  auf  die  Eisenindiutrie 
mit  erstrecken.  —  Die  Entwicklung  der  Zölle  hingt  sehr  tob 
dnanziellen  Rücksichten  ab;  jedenfalls  bedeuteten  in  den  letsten 
Jaim^n  <üe  groi^n  Ausgaben  anläßlich  des  Krieges  mit  Spanien 
ein  starkes  Hindernis  tür  Zollreduktionen'. 

Fast  noch  wichtiger  dürfte  in  dieser  Bexiehnng  ein 
etwaiger  Kampf  gegen  die  Trusts  werden,  denn  diese  sind  ja 
isum  ^Jlstfu  Teil  auf  der  amerikanischen  Zollpolitik  aufgebaot, 
and  sie  k'.)anen  dahor  wirksam  nur  durch  Zollermlbigongeii 
;iugegntfen  werden.  Für  die  nächsten  Jahre  ist  entgegen  des 
ersten  Ankündigungen  Rooserelta  ein  solches  Vorgeben 
nach  der  Botschaft  an  den  Kongreß  ausgeschlossen.  Daft  ei 
;u>er  in  abäehbarer  Zeit  zu  einem  solchen  Kampf  swiachoi 
Ti'Uäts  und  Konsumenten  kommen  wird,  ist  sehr  wahrscheinlich. 

Denn  aui'  die  Dauer  wird  die  Masse  der  amerikanischen  Ver  . 
brauoher  nicht  wilitUhng  genug  sein^  um  sich  zu  Gunsten  dei 
Auslandes  höhere  Preise  abnehmen  zu  lassen.  Zölle  auf  & 
Zeugnisse  von  Exportindustrien  lassen  sich  nur  schwer  aufirech 
erhalten. 

Aber  sei  bat  wenn  auch  die  amerikanische  Handelspolitik 
Q'K'h  lange  unverändert  bliebe,  dürfte  doch  —  aufser  in  ge- 

wissen Waren  —  auf  dem  deutschen  Markte  der  amerikanische 
Wettbewerb  unserer  Industrie  kaum  sehr  gefährlich  werdm, 
wie  es  ja  auch  bisher  nicht  der  Fall  ist.  Eüner  weiteren  Zu- 

nahme des  Exports  stehen  die  bedeutenden  Frachtkosten 
nach  Deutschland  entgegen.  Einmal  ist  die  Entfernung  Pittt- 
burgs  von  der  atlantischen  Küste  recht  grofs,  bis  Baltimore 

52'»,  Philadelphia  'i*)."),  New- York  r>l^)  km,  —  und  wenn  die 
Fracht  auch  niedrig  ist,  so  beträgt  sie  doch  für  die  Tonne 
Roheisen  l,»J  bezw.  1,7  bezw.  2,1  Dollars,  ftlr  die  Tonne  Stahl- 

knüppel \,H  bezw.  2,1  t>ezw.  2,4  Dollars.  Fertige  Fabrikate 
kosten  :5,:Vi  Dollars  =  14,10  Mk.  bis  New- York*. 

Dazu  kommt  noch  die  viel  bedeutendere  Seefracht 

Schon  nach  P^ngland  rechnet  man  meist  8,5—4  Dollars  pro 
Tonne,  zuweilen  allerdings  auch  nur  2 — 2,5  Dollars^.  Für 
die   Seefracht   nach    Deutschland   mufs   man   aber   mindestens 

»  The  Hiillctin  10.  Okt.  1JK)1. 
*  Atkinson  n.  a.  (K  S.  37  fg. 
«  Ballojl  n.  n.  ().,  S.  Mi. 
♦  Stahl  und  Kison  IWU?,  S.  439,  948. 



lU— 12  Hk.  ansetzen,  durchschnittlich  wohl  mehr'.  In  Zeiten 
ganz  aufsergewöhnlich  niedriger  Preise  kostete  daher  1896 

amerikanisches  Gufsroheiaen  48  Mk,  eil"  Hamburg,  tj2 — G5  Mk. verzollt  in  Mitteldeutschland,  bei  ziemlich  geringer  Qualität; 
1807  kommt  einmal  aus  Alabama  Oiefaereiroheisen  Nr.  III.  fUr 

•14,4  Mk.  cif  Hamburg  und  Thomasroheisen  für  .M  Mk.  ohne 
Zoll  auf  den  Markt  ̂ ;  das  ist  aber  auch  das  niedrigste,  watt 
erreicht  ist.  Der  Frachtverkehr  wird  für  Eisen  und  Eisen- 
srtikel  solange  kaum  eine  VerbiUigung  erfahren,  als  wir  einen 
Qetreideimport  aus  den  Vereinigten  Staaten  haben,  was  auf 
absehbare  Zeit  der  Fall  ist.  Wir  dagegen  führen  nach 
Amerika  im  allgemeinen  wenig  voluminöse,  fertige  Waren  aus. 
tls  gibt  daher  keine  billigen  RUckfra;;hten,  vielmehr  werden 
die  Schiffe  auf  der  Fahrt  Amerika — Deutschland  schon  jetzt 
durch  den  Getreidetransport  stark  in  Anspruch  genommen.  — 
in  feineren,  billiger  zu  transportierenden  Waren  —  mit  hohem 
spesilischem  Wert  —  ist  aber  die  deutsche  Industrie  fast 
durchgängig  der  amerikanischen  überlegen.  — 

Aus  den  vorhergehenden  Betrachtungen  ergibt  sich: 
I.  Die  deutsche  Eisenindustrie  ist  bis  auf  wenige  Artikel 

so  stark,  dafs  sie  eine  ausländische  Konkurrenz  nicht  zu  fUrchten 
braucht.  Kein  anderes  Land  hat  um  so  viel  günstigere 
Froduktionsbedingungen ,  dafs  es  unter  Hinzurechnung  der 
Frachtkosten  uns  auf  dem  deutschen  Markte  unterbieten 
k<tnnte. 

U.  Infolge  der  den  Verbrauch  immer  leichter  über- 
steigenden Produktion  gestaltet  sich  der  Wettbewerb  auf 

dem  Weltmarkt  immer  schwieriger.  Der  Erfolg  ftUt  dem 
zu ,  der  die  günstigsten  Handelsbeziehungen  und  Verträge 
sowie  die  niedrigsten  Produktions-  und  Frachtkosten  hat. 

Hl.  Es  ist  nach  allem  nicht  wahrscheinlich,  dafs  diese 
Verhältnisse  in  absehbarer  Zeit  eine  Veränderung  erfahren 
werden.  Dies  würde  nur  dann  der  Fall  sein,  wenn  die  Ver- 

einigten Staaten  bei  weiterer  gewaltiger  Entwicklung  ihrer 
Produktion  ihr  ZoUschutzsystem  weiter  ausbauten,  das  tatsäch- 

lich zu  einem  Exportpräraiensystem  geworden  ist.  — 
Daraus  folgt  für  die  deutsche  Wirtschaftspolitik  in  Bezug 

auf  die  Eisenindustrie:  Abgesehen  von  einzelnen,  angeführten 
Manufakturen  sind  Schutzzölle  nur  noch  gegen  Länder  mit 

Exportprämien  nötig;  solange  Nordamerika  seine  Schutzzoll- 
politik aufrecht  erhält,  ist  natürlich  an  Zollreduktionen  ihm 

gegenüber  nicht  zu  denken.  Im  übrigen  kommt  es  für  die 
£üeDindustrie  nach  der  Entwicklung  der  letzten  Jahre  weniger 

T  Zolle,  als   auf  Absatzbeziehungen   und    Produktionskosten 
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an.  Unbedingt  verwerflich  wäre  ein  Minimalzoll  oder  gar 
eine  Zollerhöhung  für  Roheisen. 

In  ihrem  gegenwärtigen  Stande  kann  man  die  deutsche 
Eisenindustrie  staatlicherseits  zu  unterstützen  yersuchen,  indem 
man  unser  Schutzzollsystem  noch  weiter  zu  einem  EIxport- 
prämiensystem  ausbildet,  wie  es  tatsächlich  schon  grobenteils 
geschehen  ist  Dies  fördert  zunächst  die  Produzenten,  schädigt 
aber  die  Verbraucher  und  damit  wieder  indirekt  die  Proda- 
zenten  selbst. 

Oder  man  befördert  sie  durch  Verminderung  der  Produk- 
tionskosten, was  hauptsächlich  geschehen  kann  durch  Erhöhung 

der  Lebenshaltung  und  damit  der  Leistungsfähigkeit  der 
Arbeiter,  sowie  durch  Verkehrserleichterungen:  FraGhte^ 
mäfsigungen,  Eisenbahn-  und  Kanalbauten. 
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1 Produktion  und  Außenhandel in  Robei sen'  (iOOO  Tonnen). 

_s 
Pro- 

diiklion 
Einfuhr" 

Ausfuhr 

Mehr- 

einfuhr Vsr- #Ä 

1873 2241 744 154 590 
2  831 

26,3  o/» 
1874 1906 863 76 

807 

2  213 
17,3% 

1875 2029 438 171 267 2  296 

19,0  "k 
1876 1846 413 149 

264 

2110 

19,6»/* 
1877 1933 380 219 161 2094 18,1  % 

1878 2148 330 291 139 
2287 

14,4% 

1879 2  257 

367?
 

484? 
_ _ 

1880 2  729 232 208 24 2758 

8.4''/» 

lf«l 2  914 
245 

245 ±0 
2  914 

8,4% 1802 3  381 283 187 

96 

3  477 

8,1  «k 

1883 3  470 275 258 17 3487 

7,9% 1884 3  601 265 230 35 3686 
7.4% 

1885 8687 216 214 2 3fi89 
5,8% 

1886 3529 165 251 

-86 

3443 
4,9% 

18«7 4  024 157 

212 

-55 

3969 

3,9% 

188« 4  337 217 144 

73 

4410 

4,9''(. 
1889 4525 838 156 182 4  607 7^% 
1890 4658 385 117 268 4926 

7,8% 
1891 4  641 m 

111 

134 
4  775 5,1  % 

1892 4938 209 
113 

96 5034 
4,2% 

1893 4986 
219 

109 110 5096 
4,3% 

1694 5880 204 155 

49 

5429 

3,8% 1895 5465 
188 

135 53 
5  518 

3,4  % 1896 6373 
323 140 183 6  556 

4,9  % 1897 «882 428 91 332 7  214 
5.9  % 

1898 7313 
385 187 

198 7  511 
5.1  % 

1899 8143 
613 

182 431 8  574 
7,2% 

1900 8  521 727 129 598 

9119 
7,9  % 

1901 7856 268 150 116 7  974 

3,3  % 

*  Die  Ziffern  sind  der  Reich sstatiBtik  entnommen;  sie  veichen  von 
B  ia  iM  BenUnduns  zum  neuen  Zolltarif  gegebeuen  unerheblich  ab. 

■  it|*  ISra  nach  der  in  g  2  gemäfs  Serin^  ausgeführten  Berech- 
*"  UT9  ilt  die  Berechnung  unsicher,  weil  in  den  ersten  6  Monaten 
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■  z 

Aufcenhaniiel lud  Produktion  von  GuTswareu  in  1000  Tonueu             H 

(jauE  grober 
glML-Jllif teaf 

Feine  Gufswaren 
6e  2i> 

Produktion  von                  H 

ll CX 
Einfuhr Ausfuhr Röhren 3r Einfuhr Ausfuh 

Einfuhr 

1875 22,9 

68,0' 

_ 

0,7" 

1,2' 

_ _ _ 
1876 2S,0 

81,0' 

— 
0,7 1,8 

— — — 
^  1

877 
17,2 

114,0' 

— 0,6 1,4 33 56 333 

B   1878 
U.1 

121,0' 

— 0,5 1,6 33 

50 

336 

W   1679 8.7 

115,5' 

- 
0,5 1,2 33 

68 

357 

18»0 

iS 

10,4 3,6 0,1 6.1 37 55 423 

180 1 3,6 15,7 3,3 0,1 6,3 36 65 459 

^^188
2 

4,0 18,6 

3,2 

0,1 6,5 37 70 518 

^■less 3,9 
17,1 

2,6 

0,1 

7,2 40 69 545 

fc; 
6,0 

5,2 

18,8 

21,7 

2,8 

8,4 0,1 7,7 44 

51 

90 

86 

564 

638 

0,1 8,0 ^^Bi ;    »,9 

17,2 
3,0 0,1 8,3 

52 

107 545 

^H^ M 
22,1 2,8 

0,1 8,9 60 

104 600 

^KbB8 
5,0 24Ji 

3,0 
04! 

9,3 61 116 

661 

^KlB89 
13,0 

19,0 4,5 

0,3 

11,6 

69 

137 

784 

^■1690 n,6 18,2 5,4 

0,3 

13,2 
73 US 812 

1891 9,S 
19,3 

4,9 0,3 
13,7 

68 

157 

794 

1892 7,4 181 
4,6 

0.3 
1S,S 

64 

167 

781 

1893 8,9 10,6 4,4 0,3 

15,4 
66 188 797 

IBM 4,2 
16,2 5,0 

0,5 
15,9 

70 

190 

861 

1895 
5,1 19,1 4,1 0,3 

18,8 
74 

165 

916 

^^896
 6,7 18.6 7,6 0,3 

20,5 

89 195 
1080 

^»887 
9,4 

27,7 9,7 

0,4 

20,2 

86 

195 

1168 

^■ew 
18,2 29,6 15,1 

0,5 
20,2 

92 

212 1278 

^Km 
25,6 32,9 18,4 

0,6 
23,6 103         243        1423               ■ 

Br 81,6 31,1 17,2 0.6         24,8    1 1 
'  EnthftI l'ia    1 

79   die  Äusfulir    aller    ganz   grober   und  grober           ̂ H 

'  Enlbill  auch  s 
Tabelle  IV. 

•  Bis  1879  ist  dl 
and  ichmied  eeiseroer 

hmiedeeiserne  Waren ;  bexügiich  derAuBfuhr  vgl.            ̂ H 

e  Einfuhr,  durchgängig  die  Ausfuhr  feiner  gul^-              ̂ M 
Viuea  ungeschieden.                                                        ■ 
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Tabelle  TU.    GesamtbedarT  an  Robeisen  fllr  bmeren  Koiuuu  und 
Ansrnbr  1S78— 1001  In  1000  Tonnen '. 

1 Einfuhr  to 3. 3. 

Jahr a}  Roheisen 
und  altem 
Brucheisen 

b)  Eiaen- fabrikation 
im  Verhältnis 

100: 13ä'/^ 
aufBoheisen 

c>  Sumine der  Einfuhr, 
auf  Roheisen 
reduziert 

Hochofen- Produktion 
Gesamt- 

bedarf an 
Roheisen 

(Sumnie  von Ic  und  2) 

1873 743 392 
u;^5 2241 

3376 

1874 549 
222 

-71 

1906 2677 

1875 625 174 798 2029 2827 

1876 584 132 715 
1846 

2561 1877 
641 

345 
886 1933 2879 

1878 485 274 759 2148 2907 
1879 388 188 577 3227 2804 

1880 239 86 325 2729 3054 

1881 250 88 
338 

2914 3252 

1882 292 97 388 3331 3769 

1883 
384 100 384 

3470 

3854 

1884 272 na 
;«5 

3601 
3986 

1885 
233 

117 340 
3687 

4027 
1886 170 97 267 3529 3790 

1887 164 
119 

283 4024 4307 

1888 
225 131 346 4337 4683 

1889 
358 155 508 4525 5033 

1890 406 
191 597 4658 5255 

1891 251 162 413 
4641 

5054 
1892 216 

134 

3-3O 
4937 S2Ö7 

1893 
227 135 361 4986 5347 

1894 212 135 347 5380 5727 

1895 200 
140 

340 5465 5805 

1896 S37 190 528 6373 6901 

1897 462 139 
601 

68S1 

7482 1898 408 171 579 7313 7892 

1899 676 219 
895 

8148 »038 
1900 827 209 1036 8521 9557 

1901 
293 

144 
437 

7S56 S293 

'  Die  Tabellen  VII  und  IX  führen  die  TOn  Sering  in  der  Geschichte 
der  prea&iach-deutschen  EisenEölle  a.  a.  0.  S.  294— Ä7  gegebene  über- 
■icht  fort    Ebendort  läßt  sieb  die  Entwicklung  bis  1834  zurilckverfal^«. 

FBraebimgu  XZI  8.  —  Katlusr.  9 
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TabeUe  YIU. Beach&fH^  in  der  EImb- 
Zahl  der  in  den  Hauptbetrieben 

Gruppe 

1875 

^'^        betrieb 

1882 

Beschäf- tigte 

woTon  rni 

Groß- 

betrieb 

Eisenerzgruben 25  284  i     24814 80012 29  823 

Hüttenbetrieb,  Frisch-  und  Streck- 
werke  112075  I    110819 109  134 106518 

Eisengielserei  und  Emaillierwerke 
Schwarz-  und  Weilsblech .   .   .    . 

34  336 
2600 

83  964 
2508 

45  447 
3  011 

43692 

2907 

Klempner   
Sonstige  Blechwaren   

Nägel,  Schrauben,  Stifte,  Ketten  ̂  
Huf-  und  Grobschmiede   
Schlosserei,  Geldschränke.   .   .   . 

Zeug-,  Sensen-,  Messerschmiede 
und  -Schleifer  *,  Feilenhauer\ 
Kurzwaren   

Stahlfedern   

Näh-  und  Stecknadeln   
Nadler-  und  Dralitwaren  .    .    .    . 

I  87  762|' 
22188  [ 

134  554 
70052  ] 

42  67^ 

3  978 r>  721 

8  738 

7105 
3842 

17  417 

15960 

3  927 
3140 

37  364  . 
10130 

23  759 
140155 

66  630 

i  56  518 
1 

853 

3  459 

7  557 

2470 

8804 
11825 

2556 
12480 

21579 

847 3385 

4870 
Sa.  Eisenwaren 316  931        60129 345  907        68124 

Maschinen,  Werkzeuge,  Api)arate 
Wagenbau   
Schiffsbau   

Geschützgiefsoreien   
Büchsenmacher   
rhrmacher   
Musikinstrumente   
Wissenschaftliche       Instrumente 

und  Apparate   
Lam])cn   
Fahrrader   
Elektrische  Ind   

154  122  142  499 

95  002  I  24  343 
11094  !       9163 

5  516. 

23  099 
15  904 

13  iH'y 

h 

^^53/^  ' 

2  716 
3427 
9  406 

.5  978 

3%9 

170  798 

93  658 
24  362 

693 
6  647 

26517 

21807 

13  636 
4  687 

Sa.  Maschinen,  Instrumente 321447      200  S91 365  120 

Gesanitsuninie   (auf^er  Erz- 
gruben)      7S7  3S9      408  311 

158723 
19711 
20530 

693 

3816 
5108 
18490 

7484 

4285 

228  524 

928  619  ;    459  765 

>  Die  1^95  unter  Nägelindustrie  u.  s.  w.  eingereihten  Drahtzieher 
sind  zum  Zwecke  bes«<»»^-  ̂ -»«»lÄichung  auch  1895,  wie  1875  und  1882 
unter  Sr.  2)  „Hütte'  !Üirt 



imd  MaMblBea-Indiutrle. 

Ijostliäfi igten  l'ersonen. 

1895 Zunahme Die  Zahl  der 

Besrhäftiglen  1875 
gleich  100  gesetzt: 

1882           1895 
Beschäf- 

ligte Grofe- belrieb 

1875 

1882 

1875 

I"895 

20670 20  559 4  728 
-4  614 

119      1        82 1 

122325 122111 
—  2941 10  250 

97      1       109 
2 

84  977 84  271 11111 50  641 132 248 3 

6i61 6450 411 3861 116 248 4 

49  953 

31  Ml 

10512 

22  533 

1    9  732 

l  43  429 l    126        1    215 
5 

6 

21  773 16  071 1571 

-415 

107 98 7 

U2351 8  070 5  600 
7  79« 

104 

105 

8 

104  905 53  Sil 
-3422 

34  853 95 

148 

9 

[    M931 37  548 13838 23000 
l    133 

|.
. 

10 

744 
742 j ) 11 

4  135 4  093 

-519 

157 87 104 12 

9031 7  241 18:)6 3  310 132 158 13 

4*J  269 17!  <j;!5 2:^  970 
1 16  X1H 

lO'J      1      137 Sa.  5-13 

273  9;i5 263  um 16676 119  813 111 178 14 

128  515 57  712 
—  13« 33513 98 135 15 

35  336 33  977 13268 24  242 219 319 16 

9340 
12  564 

9  340 
10396 

l     1834 

1  16  388 

l    133 

1« 

17 

18 

3SS88 9443 3418 10289 115 

'    145 

19 

29  272 21098 
590:j 

13  368 137            184 20 

26  582 17064 
451 

13  397 103            202 21 

10  2:ö 10  080 1152 6  698 133      '      289 22 

7  186 6  935 - 7  186 —              — 

23 

26  321 24  77« - 26  «21 " 24 

M2  672 453  754 43  673 ä61  225 114              ItSl 
Sa.  14-24 

1229  704 838321 141  230 442315 118 156 

Sa.  2-24 



Tat eile  IX.    T rbraach  u 
is;8-iüoi 

Botaeisen  für  den  inneren  Bedarf 
in  M«i  Tonnen. 

1. 

Gesamt- 
bedarf  an 
RoheiEen 

2.  Ausfuhr 3. 

Im 
Jahre 

a)  Iloheiaen 
uod  altes 

Bnicii  eisen 

b|  Eisen- 
fabrikate, 

ftuf  Boheisen 
reduziert, 

1873-1879 
im  Yerhältn. 

100:140. 

1879-1900 
imVerhaltD. 

looass'/j 

c)  Summe der  Ausfuhr. 
aufRoheiaen 

reduziert 

Robeisen'n- lirauch  ftr 
den  inaetn 

BedarflDifc- reni  ^on  1 und  2  c) 

1S73 3376 
153 

268 

421 

29.54 
1874 2677 222 

341 

563 

2114 

1875 2827 389 432 771 

2057 1876 2561 30« 

500 
806 

1755 
1877 2819 

365 
782 1148 

1671 
1878 

2907 416 884 1300 
1607 

1879 2804 433 850 1283 1520 

1880 30.54 319 983 1302 1753 

1881 3252 313 II83 
1496 

17-56 
1882 3769 279 1163 1442 2328 

1883 aSM 
319 

1S19 1S38 ääi« 
1884 3986 274 1156 1430 2S56 

1885 4027 250 1177 1427 2600 

1886 3796 345 1250 1595 2200 

1887 4307 273 1321 1594 
2713 1888 4683 

195 
1258 1458 32S1 

1889 5033 
190 

1300 1490 sm 
1890 5255 

182 1152 1343 3921 
1891 5054 213 1398 1605 3449 

1892 
5287 178 1397 1574 

3713 
189H 5347 172 1517 1688 3659 
1894 5727 232 1747 1979 3748 

1895 5^05 

'220 

1842 2064 3741 
1H96 6901 193 1979 2172 

4278 
1897 7482 129 

1684 
1813 55» 

1898 7892 272 1805 2082 
.565» 

1899 9038 
2:55 

1700 
1935 69.34 

1900 9557 191 1811 2002 7555 
1901 S(2'j;i 304 

2724 
3028 52« 
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Vorwort. 

Die  Verfasserin  der  vorliegenden,  der  Berliner  philo- 
sophischen Fakultät  als  Dissertation  eingereichten  und  von 

dieser  angenommenen  Untersuchung  über  die  Berliner  Filz- 
schuhmacherei ist  kurz  nach  bestandenem  Doktorexamen  so 

ernstlich  erkrankt,  dafs  sie  ihre  im  Berliner  staatswissenschaft- 
lichen Seminar  gemachte  Arbeit  weder  nochmals  durchsehen 

und  in  den  Zahlen  und  Anmerkungen  nachprüfen,  noch  selbst 
ein  Wort  der  Einleitung  schreiben  konnte.  Um  die  Arbeit 
nicht  veralten  zu  lassen  und  den  Anforderungen  der  Fakultät 
zu  genügen,  mufdte  daher  mein  Assistent  Dr.  Spiethoff  und 
ich  die  Drucklegung  und  Fertigmachung  übernehmen.  Wir 
hoffen,  dafs  dadurch  keine  zu  erheblichen  Fehler  stehen  ge- 

blieben seien. 
Fräulein  Charlotte  Reimers  aus  Hamburg  war  eines 

der  besten  Mitglieder  meines  Seminars.  Mit  ausgezeichneter 
Vorbildung,  durch  mancherlei  soziale  Hilfsarbeit  vorbereitet, 
von  den  allgemeinsten  geistigen  und  sozialen  Interessen  er- 

füllt, hat  sie  sich  trotz  sehr  zarter,  leidender  Gesundheit  der 
grofsen  persönlichen  Mühe  unterzogen,  welche  das  Studium 
der  Berliner  Filzschuhmacherei  und  ihrer  Arbeiter  erforderte. 

Jeder  fein  empfindende  Leser  wird  neben  dem  nationalöko- 
nomischen Wert  der  Arbeit  das  psychologische  und  kultur- 
historische Urteil  in  derselben  zu  würdigen  wissen.  Fräulein 

Reimers  schickte  sich  eben  zu  einer  grofsen  Untersuchung 
auf  dem  Gebiete  der  Heimarbeit  nach  der  magna  cum  laude 
bestandenen  Prüfung  an,  als  die  Überanstrengung  der  vor- 

hergegangenen Zeit  sich  durch  einen  leidenden  Zustand  rächte, 
der  sie  auf  Monate  von  der  Arbeit  fernhält.  In  der  Hoffnung, 
dafs  sie  bald  wieder  mit  hergestellten  Kräften  sich  ihren 
Stadien  widmen  könne,  übergebe  ich  das  Heft  der  Öffent- 
lichkeit. 

Berlin,   im  Juli  1906. 

G.  Schmoller. 
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beitsxutateii  S.  46.  —  Löhne  einzelner  Arbeitergniupen 
8.  46.  —  Lage  der  Heimarbeiter  8,  48-61.  —  Äll- 
gemeincB  8.  48.  —  Lohnverhältnisse  der  einzelnen  Heiin- 
arbeitecgnippen  S.  49.  —  Verhältnis  von  Lohn  und  Lebena- -  Die  Ge ft  S.  61-71. 

deutscher  Schuhmacher 
-  Streiks  S.  70. 

bedürfnisBen  S.  52. 
Gesehifhtliches   S.   62, 
S.  f*.  —  Uiilprstütiuugi 
Volkswirtschaftliche    and.  kDltorelle   Bedentnng    der 
lilEMfanhmacherel   
Bedeutung  der  Industrie  für  die  Arbeiterschaft  und  für 

die  Verbraucher  S.  72.  —  Erklärung  der  Talmi  Industrie 
ans  den  Bedürfnissen  der  Konanmentenschaft  und  aus 
neoseillichen  gewerblichen  Organ isations-  und  Froduktiona- 
formen  8.  74.  —  Folgen  und  Neben wirknngen  der  Ent- 
wicUnng  8.  78.  —  Künftige  Entwicklung  S.  82. 





Bedingungen  und  Ursacb«!)  für  die  EDtstehung. 
Überschufs  andrer  Handwerke  an  Meistern  und 
Gesellen,  Als  in  der  zweiten  Hälfte  des  lü.  Jahrhunderte 
das  Handwerk  der  grofaindustri eilen  Fabrikation  weichen 
mufste.  blieben  fUr  die  gelernten  Handarbeiter  nur  drei  Mög- 

lichkeiten übrig.  Entweder  sie  suchten  durch  Herabsetzen 

der  Preise  den  Verzweiflungakampt'mit  der  MaschineninduBtrie 
aufzunehmen,  wie  die  Handwebor  es  getan,  um  achliefslich 
doch  dem  Stilrkeren  welchen  zu  mtlssen;  oder  sie  liefsen  sich 

zu  Mast-hinenarbeitern  degradieren,  verzichteten  auf  ihre  Selb- 
ständigkeit, gaben  alle  Vorteile  einer  mühsam  erlernten  Ge- 

schicklichkeit auf  und  gingen  in  einen  ungelernten  Beruf 
über.  Es  geschah  aber  notgedrungen  noeh  ein  drittes.  Denn 
nur  diejenigen  Handwerker  konnten  überhaupt  daran  denken, 
die  Konkurrenz  mit  der  Maschine  aulzunehmen,  die  einen 
sicheren,  ausgedehnten  Kundenkreis  oder  anderweitigen  Absatz, 
auf  den  sie  rechnen  konnten,  z.  B,  an  Verleger,  hatten.  Und 
andererseits,  da  die  Maschinen  Arbeitskräfte  überflüssig  machen, 
ao  konnten  bei  weitem  nicht  alle  Handarbeiter  ihren  Lebens- 

unterhalt als  Fabrikarbeiter  in  ihrem  alten  Gewerbe  tinden. 

Eine  grofse  Anzahl  gelernter  Handarbeiter  wird  beim  Über- 
gang vom  Handwerk  zum  maBchinellen  Grofsbetrieb  aus  seinem 

Gewerbe  verdrfingt  und  steht  vor  der  Notwendigkeit,  einen 
anderen  Lebenserwerb  zu  suchen.  Dafs  dies  nicht  so  einfach 
vor  sich  geht,  wie  der  liberale  Individualismus  es  glauben  zu 
machen  bestrebt  war,  bedarf  heute  kaum  der  Erwähnung. 
Mittellos,  ein  älterer  Mann,  kann  der  brotlos  gewordene  Hand- 

werker kein  neues  Gewerbe  lernen.  Es  mufs  vielmehr  der 
Erwerb,  den  er  ergreifen  kann,  zwei  Bedingungen  erftillen: 
er  darf  keine  grofse  Geschicklichkeit  erfordern,  keine  neue 
Technik  zu  erlernen  aufgeben,  und  er  darf  kein  Kapital  er- 

heischen.     Daher    ist    aus     allen    Handwerkermonographien 
_f^nahui]g*li  XXI  4  <W).  —  Eii|i«l  KoiniDrs.  1 

A 
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ersieh tlichy  dafs  zunäehst  ein  guter  Teil  der  aus  ihrem  eigent- 
lichen Beruf  verdrängten  Handarbeiter  Nachtwächter  wird, 

Portier,  Briefträger  oder  Badewärter,  je  nachdem  ihm  das 
Glück  günstig  ist,  ein  anderer  Teil  aber,  dem  es  schwerer 
wird,  sich  in  einer  abhängigen  Stellung  znrecht  zu  finden, 
weil  er  schon  die  lange,  schwere  Lehrzeit  hindurch  sich  mit 
der  Hoffnung  getröstet  hat,  dermaleinst  sein  eigner  Herr  sein 
zu  können,  sein  eignes  kleines  Geschäft  zu  haben,  von  dem 
er  sich  und  die  Seinen  schlecht  und  recht  ernähren  könne, 

sucht  lieber  als  „Verlegenheitserwerb"  einen  Beruf,  in  dem 
er  weiterhin,  wenigstens  äufserlich,  den  Meister  spielen  kann. 
Diesem  Bedürfnis  brotlos  gewordener  kleiner  Meister  und 
Gesellen,  einen  neuen  Erwerbszweig  zu  finden,  der  weder 
Lehrzeit  noch  Kapital  erfordert  und  doch  eine  gewisse  Selb- 

ständigkeit gewährleistet,  ist  die  Filzschuhmacherei  in  Beriin 
entsprungen,  und  daraus  erklären  sich  ihre  Anfänge.  Sie  ist 
keine  Spezialisierung  der  Schuhmacherei,  sie  wurde  Ende  der 
sechziger  und  Anfang  der  siebziger  Jahre  Zuflucht  für  An- 

gehörige aller  Gewerbe  ̂ ,  die  in  ihrem  eigentlichen  Handwerk 
kein  genügendes  Auskommen  mehr  fanden.  Einer  der  ertten 
Filzschuhfabrikanten  z.  B.,  dem  es  gelang,  seinen  Betrieb  n 
einem  Grofsbetrieb  zu  gestalten,  war  ein  früherer  Schlächter 
meister. 

Grofsstädtische  weibliche  Arbeitskräfte. 

Möglichkeit  der  Hausindustrie.  Ein  zweiter  Um- 
stand, der  das  Emporblühen  dieser  Industrie  in  Berlin  in 

der  besonderen,  vorliegenden  Form  ermöglichte,  lag  in  den 
Vorhandensein  der  grofsstädti sehen ,  müfsigen,  weiblicheo 
Arbeitskraft.  Wie  die  übrigen  Bekleidungsindustrien  nnr 
durch  die  Ansammlung  zahlreicher  weiblicher  Arbeitskräfte 
möglich  sind,  wie  sie  in  industriellen  Grofsstädten  aufheten, 
so  machte  sich  auch  die  Filzschuhfabrikation  die  immer  schärfer 
werdende  Konkurrenz  der  arbeitsuchenden  Frauen  dienstbar. 
Es  sei  an  die  Worte  Alfred  Webers  erinnert,  mit  denen  er  die 

jenigen    Industrien    charakterisiert,    die    allein    diese    brach- 

'  Namentlich  kommen  liier  die  Sattler  in  Betracht.  Durch  d» 
v(»ränderte  Vorkc^hrswirtschaft  erfuhr  die  Sattlerei  in  der  Mitte  d« 
19.  .Jahrliunderts  einen  ganz  bedeutenden  Umschwung.    Der  MaschiDen* 

1850  einen  Rückgang  ihrer  Sattlerbevölkerung  haben  ....  Sechs  Jahif 

später  ist  ....  der  Rückgang  überall  eingetreten."  Er  pbt  an,  diüi 1849  auf  einen  Sattlcrmpister  in  Leipzig  8669  Einwohner  kamen.  1361 
dagegen  4617.  Für  die  Sattlenneiater  und  Gesellen  war  die  Filzschuh* 
macherei  besonders  danim  ein  willkommener  Verlegenheitserwerb,  weil 
sie  gewohnt  waren,  mit  der  Nadel  umzugehen. 
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liegenden  Arbeitskräfte  verwerten  können ',  Wir  haben  ea 
in  der  FilzscLuhmacherei  mit  einer  solclien  zu  tun.  Der 
Arbeiter  brauchte  keine  Scbuhmacherkenntnisse  zu  besitzen; 
was  von  ihm  verlangt  wurde,  das  konnte  jpde  einfache  Frau, 
die  das  Nähen  verstand,  leisten,  ohne  eine  Lehrzeit  durchzu- 

macheii.  Ohne  diese  billigen  Arbeitäkräl't«  hfttte  die  Industrie in  Berlin  nicht  feste  Wurzel  fassen  können.  Voll  ausnützen 
konnte  sie  sie  aber  nur,  weil  sich  die  Technik  der  Ftlzschuh- 
macheroi  zur  Heimarbeit  eignet.  Das  Rohmaterial  wie  die 
fertige  Ware  sind  leicht  beweglieh,  Maschinen  wurden  in  der 
ersten  Zeit  garnicht  gebraucht,  die  Heimarbeiterinnen  konnten 
ihre  Arbeit  selbst  in  dem  kleinsten  Mansardens tubchen  aus- 

führen. Die  ersten  Filzschuhfabrikanten  haben  hiervon  in 

ausgiebigster  Weise  Gebrauch  gemacht  und  die  Produktions- 
koBten  dadurch  sehr  verringert. 

Bedürfnis  nach  billiger  Ware.  Zu  diesen  drei 
Umständen  mufste  sich  aelbstverstttndlich  als  vierter  noch  das 
Bedürfnis  oder  wenigstens  die  Aufnahmefähigkeit  für  billige 
leichte  Fufsbekleidung  im  Publikum  gesellen.  Noch  bis  in 
die  Mitte  der  sechziger  Jahre  dienten  der  ärmeren  Bevölkerung 
Berlins  Holzschuhe  als  Fufsbekleidung,  und  für  die  schmutzigen 
Strafsen  der  Stadt,  die  Balzac  noch  etwa  1.5  Jahre  vor  Ent- 

stehung unaercr  Industrie  einmal  in  dem  ehrliehen  Abscheu 
do«  durch  das  so  viel  glänzendere  Paris  verwöhnten  Franzosen 

jener  Zelten  „mauseade"  nennt,  hatte  man  sich  kaum  etwas 
Anderes  gewtlnscht.  Die  Kinder  liefen  barfufs.  Ledernes 
Fufazeug  bildete  wohl  einen  Teil  des  Sonntagsstaates,  man 
KwXngte  ^ich  nur  an  Feiertagen  in  die  .Stiefel  hinein  und 

ertrug  dann  heroisch  die  Qualen  im  Bewufstsein,  dal's  dieses 
Unbehagen  nun  einmal  zu  den  guten  Kleidern  gehöre,  Sie 

spielten  dii;  Rolle,  wie  etwa  jetzt  der  Handschuh  bei  den  Ai-- 
heitem.  Das  änderte  sich  in  den  siebziger  Jahren.  Berlin 
vergröfserte  sich,  die  Entfernungen  wuchsen,  die  Strafsen 
wurden  besser  gepflastert,  und  weite  Wege  auf  Holzpantoffeln 
zurückzulegen,  empfand  man  doch  als  Unbe()uemlichkeit. 
Von  den  siebziger  Jahren  an  stieg  auch  der  Wohlstand  der 
Bevölkerung,  so  dafs  der  Lohn  nicht  nur  ausreichte,  um  knapp 
dfti  nackte  Leben  zu  fristen,  sondern  erlaubte,  auch  aufbessere 
Kleidung  etwas  zu  verwenden.  Bekanntlich  waren  die  Löhne 
in  der  ersten  Hälfte  des  Jahrhunderts  stark  gesunken,  er- 

reichten ihren  gröfsten  Tiefstand  in  Deutschland  zwischen 
1840 — 15    und    begannen    erst    in   den   sechziger   Jahren    all- 
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mählich  sich  zu  erholen.  Barhaupt  und  barfufs  zu  gehen,  ist 
leichter  erträglich,  als  keinen  warmen  Rock  anzuhaben,  auf 
die  Schuhe  verzichtete  man  zuerst.  Bis  in  die  sechziger  Jahre 
hätte  eine  derartige  Industrie,  deren  Produkte  vornehmlich 
für  die  Arbeiterklasse  bestimmt  waren,  in  Berlin  keinen  Absati 
gefunden.  Die  Filzschuhmacherei  entstand  Ende  der  sechziger 
und  Anfang  der  siebziger  Jahre,  d.  h.  zu  einer  Zeit,  in  der 
es  wenigstens  einem  grofsen  Teil  der  Berliner  Arbeiterschaft 
möglich  war,  auch  für  Frau  und  Kinder  billiges  Schuhzeng 
zu  erstehen. 

Besonders  fördernd  auf  den  Konsum  von  FilzschoheD 

wirkte  noch  ein  anderer  Umstand:  Nach  dem  Kric^  von 
1870/71  verdrängten  grofse  Mietkasernen  die  alten  Häuser, 
in  denen  bisher  kein  Mensch  Anstofs  an  dem  Geklapper  der 
Holzpantinen  genommen  hatte.  Aber  in  diesen  neuen  Massen- 

quartieren, in  denen  oft  über  100  Menschen  hausten,  verboten 
sie  sich  fast  von  selbst.  Der  Lärm  wäre  unerträglich  gewesen, 
und  der  Wirt  konnte  auch  nicht  davon  entzückt  sein,  wenn 
die  grofse  Kinderschar  der  vielen  Familien  ihm  Treppen  and 
Dielen  durch  das  schwere  Fufszeug  ruinierten.  Ncxm  bis  vor 
kurzem  konnte  man  in  den  Hauseingängen  der  Miethäoser 
im  Osten  und  Norden  der  Stadt  eine  Tafel  sehen  mit  den 

Verbot  „auf  den  Treppen  mit  Holzpantinen  zu  klappern*. Da  war  der  Filzschuh  der  beste  Ersatz.  Auch  waren  die 
neuen,  in  der  Schwindelzeit  oft  entsetzlich  unsolide  gebauten 
Wohnungen  bedeutend  kälter  als  die  alten  Häuser,  und  der 
warme  Filzschuh  war  dadurch  doppelt  willkommen. 

Erste  Anfänge.  Die  Bedingungen,  welche  die  Ent- 
stehung der  Industrie  ermöglichten,  haben  auch  ihrer  ersten 

Entwicklung  die  Bahn  vorgeschrieben.  Noch  in  den  entei 
der  1870  er  Jahre  waren  die  Artikel,  die  man  anfertigte, 
sehr  einfach.  Es  wurden  überhaupt  nur  zwei  oder  drei  ver- 

schiedene Arten  hergestellt:  der  Cordpantoffel,  aus  Cord  mit 
Doublesohle,  der  rote  Plüschpantoffel  und  Plüschschuh  und 

der  schwere  sogenannte  „pommersche"  Schuh  aus  Filz  mit 
dicker  Filzsohle.  Nach  einem  Musterschuh  oder  -pantoffei 
schnitt  der  Meister  Oberstoff  und  Sohle  zu,  nähte  selost  oder 
mit  2  oder  3  Gesellen  nach  Sattlerart  mit  zwei  Fäden  beides 

aneinander,  so  dafs  die  Naht  nach  aufsen  kam,  und  das  Ein- 
fassen besorgten  Heimarbeiterinnen.  Um  den  Schuh  gegen 

Feuchtigkeit  widerstandsfähiger  zu  machen,  klebte  man  eine 
Ledersohle  unter  die  Double-  oder  Filzsohle.  Auch  kam  man 
bald  dazu,  die  Schuhe  zu  wenden,  d.  h.  die  Naht  nach  innen 
zu  legen,  und  liefs  auch  diese  einfache  grobe  Arbeit  von 
Heimarbeiterinnen  ausführen. 

Dieser  primitiven  Produktionsweise  entsprach  die  Ein- 
richtung  der   Betriebe.     Das   Kapital,    dessen   der   Fabrikant 



bedurfte,  war  sehr  beauheiden.  Das  Material  bekam  er  auf 
Kredit,  die  Lolme  waren  Hufaerordniitlich  gering,  Miete  für 
Arboitsräume,  Auslagen  für  Beleuchtung  sparte  er  durch  Be- 
schftftigung  von  HefinarbeiterinDen.  Dabei  waren  die  Preise, 
die  der  Fabrikant  bekam,  sehr  gUnstig,  so  dafn  er  von  den 
Verkaufspreisen  der  Regel  nach  die  Hälfte  als  Reingewinn 
gehabt  haben  soll.  Wie  blühend  daa  Geschäft  war,  dafür  ist 
der  beste  Beweis,  dafe  der  Begründer  einer  der  jetzt  gröfaten 
Fabriken  ohne  weiteres,  trotzdem  er  selbst  nicht  einen  Pfennig 
Vermögen  hatte,  von  einem  in  der  Geschäftswelt  als  sehr  vor- 

sichtig bekannten  Manne  BUUDO  M.  geliehen  bekam,  als  er 
seine  Absicht  Sufserte,  eine  Filzschuhfabrik  zu  gründen.  Der 
Fabrikant  zog  sich  nach  wenigen  Jahren  mit  einem  Vermögen 
von  ilOMiXM)  M.  zurück. 

Der  Absatz  war  ausschliefslich  ein  lokaler.  Hatte  der 
Fabrikant  einen  Posten  Schuhe  und  Pantoffel  fertig  gestellt, 
so  packte  er  sie  zusammen  und  verkaufte  sie  einem  Hausierer 
oder  ging  selbst  damit  hausieren.  Das  Berliner  Publikum, 
auf  das  er  als  Abnehmer  rechnete,  war  zu  arm  und  zu  wenig 
verwöhnt,  um  an  dem  wenig  eleganten  Aussehen  seiner  Ware 
Aobtofa  zu  nehmen.  Die  Schuhe  wurden  verkauft,  sobald  sie 
eben  fertig  waren,  ja,  es  wird  allgemein  behauptet,  dafa  damals 
kaum  soviel  hergestellt  werden  konnten,  als  verlangt  wurden. 
Und  dieaea  filr  den  Fabrikanten  günstige  Yerhältnia  von 
Kachfrage  und  Angebot  bestand  auch  noch,  als  die  Zahl  der 
Filzschiinfabriken,  die  Mitte  der  siebziger  Jahre  etwa  sieben 
betragen  haben  soll,  stieg.  Es  erklärt  sich  dies  aus  der  fabel- 

haften Geschwindigkeit,  mit  der  sich  Berlin  entwickelte.  Man 
vergegenwärtige  sich,  daPs  die  Bevölkerungszahl  Berlins 
18tJ5  =  t)57  678  betrug,  189.5  dagegen  1 1178  924.  Die  jährliche 

Zunahme  war  1875— ÖU  =  3,3''/o,  1880— 8.')  ■-_  3,40/0,  1885—90 
=  4"'«,  Und  da  gerade  die  Arbeiterbevölkerung  den  gröfsten 
Anteil  an  dieser  Zunahme  hatte,  so  wurden  Induatrien  wie 
die  Filzschuhmacherei  nicht  zum  wenigsten  durch  das  Wachsen 
der  Hauptstadt  gefördert.  Auch  besserten  sich  durch  den 
sich  vei^röfsernden  Wohlstand  die  Löhne  immer  weiterer 
Schichten,  so  dafa  auch  nach  dieser  Richtung  hin  der  Kunden- 

kreis sich  ausdehnte.  In  diesen  Bahnen  bewegte  sich  die 
Industrie  in  den  ersten  2f}  Jahren  ihres  Bestehens  von  Ende 
der  18(;öer  Jahre  bis  etwa  Ende  der  1880er  Jahre.  Die 

kleinen  Betriebe  glichen  noch  mehr  einer  Hand  werker- Werkstatt 
«b  einer  modernen  Fabrik.  Ihre  Überführung  auf  den  heutigen 
£tand  wurde  durch  eine  Reihe  von  Umatänden  bewirkt,  von 
denen  die  wichtigsten  die  Einführung  der  Durchnähmaschine 
tin<l  die  Aufnahme  der  Lederartikel  waren. 

Obergang  zur  modernen  Organisation.  Die 
Durchnähmaschine.     Aus  Connecticut  und  Massach uaets, 
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w.-  ̂ :e  nohei:  LiLn-e  der  w- iJorganiäierten  Arbeiter  in  der 

?Mh::ii:adu5tr>  .ein^  er»:aur.'i::he  geistige  Fruchtbarkeil",  um n:::  d^n  Webbs  zu  reden,  herv .  rrieten.  wanderte  die  Durch- 

zL&hrnas-i'hine  vor  •=rrw&  :>  •  Jahrer.  *.  w  wie  die  meisten  späteren 
.Sohahc^aächiner. .  zu  ans  heriber.  bürgerte  sich  zunächst  Id 

der  mechaciäcrj-en  JvhuKziaoherei  ein.  und  Ende  der  achtziger 

Jahre,  nachdri::  auswar:: ^e  iTV-i'se  Firmen  in  Sachsen.  Xümberj:, 
Erfurt  damit  v.:.ran5e^ansrei:  waren,  bequemten  sich  auch  die 
Berliner  FilzsohuLiabrikazien  dazu,  sie  in  ihre  Betriebe  ein- 
zitnhreE.  Der  Ui.:ersoh:eii  in  der  Technik  besteht  darin,  daf* 
drr  Schuh  jeiz:.  r.asihdrm  der  Schaft  auf  die  Sohle  gezwickt 
ist.  vor.  der  Masjh:r.e.  bevor  er  gefuttert  wird,  von  innen 
genäht,  ar.d  das  Faner  er*;  nachher  eingeschoben  wird.  Dat 
Wenden  wird  dadurch  e^sf^ar:.  die  Arbeit  ist  dauerhafter,  und 

die  Produkt! vi tä:  'wird  ganz  ungeheuer  gesteigert.  Während 
äOLst  ein  Beirieb  täglich  etwa  3 — 5  Dutzend  Paar  produzierte. 

zählt  mar.  die  an  einem  T.»*:e  v-.n  einer  Fabrik  gelieferten 
Paare  ;etzt  nach  Hundenen  v.n  Duaenden.  Was  früher 

fleii'sigr  Hände  niüh&iin  in  l» — lö  Minuten  fertig  stellten  — 
eine  geübte  Werdern  kanr.  rieh:  mehr  als  'i — 4  Schuhe  in 
der  Srandr  ürferr.  —  das  schar:  die  Maschine  in  wenigen 
.Sekunden  —  der  r^-irebnäher  räh:  srindlich  etwa  4<i — 5«.»  Paar, 
Ftir  solche  Mengrn  reichte  der  lokale  Markt  nicht  aus. 

Dir  Einr,:hr'.:r.i:  der  l'urchrähniAschine  wies  also  darauf 

hin.  r^r  eine  Vrr*rr  i'ser^n.:  dvr  Erz-rugung  neuen  Absatz  in 
suchen,  sei  rs.  -.^a.'s  r.eze  Arnkrl  :ku:^enömmen  wurden,  die 
au:  drm  A.ten  M:trx:  ä ":*:•='*-:;:  ̂ "irien.  sei  es,  dafs  man  fir 
dir  iilren  Ar:.kv.  r.eue  M.irk:r  suoh:e.  In  derselben  Richtung 

w-rk*r*n:  ••v:-.t  v'r  iJli^rnar:  .'.v^s  TivTTrrbes  als  Raison  Industrie. 
:r  i  :  i  •->  r r  <? :. .-. r:* k : -t  "^ .;  r .: t-  -i .; r^  h  i en  Übergang  zur  mascbi- 
n--..r.  Tr::.r.:k  -  /.  vrrsvh.ir::.  Dfr  Filzschuh  ist  ein  Saison- 

Ar:,  kr.,  irr  :n"":.r  ...s  vie  n:f>:-:^-.  v;::  der  jeweiligen  Witterung 
.1  •  h  -. r  .c :  J  r  :  r ,:  h  -  r  :  :v.  H  --  r ":  s:  i : e  sa'.te  Witterung  einsetzt 
d'.s::  rhfr  ':  .:  :  r.:  irr  V-rkii:":  he:  warmem  Wetter  will 
ke.r.  Mrr.>/..  -:.*.i>  v  r  F:  r>c..  ::.-.n  w:>*en.  Während  früher 

d  •  -  H  A  r  : .  r  i  -  y  /.  *:  r .  k ..  r :  -  r.  i  r.-.  r  -::•:■ : .  ur.  i  zur  Ei  le  an  trieben, 

■v  - : ;  j  i :  r. . . : . :  j  :  ;.  ̂ '  S : : .  .  "■  r  Vr  k  n::::  r r.  ko  nn  :en .  wurde  jetzt  bei 
.  .-  •  . v  j :  .*  r. :  r  'A' :  >  -:  ä:  s :  ■ : .: r r: v r.  Pr  d  u.k :i on  die  Nachfrage 

■::..::.  :r  '.  :*  rr:s:.\v  i  nur.  Tnr  d:-.*  Fabrikanten  die 
A  :_  '  ■  V-  i.k:  •>"':::■ .,  :n  irnrn  jvtzi  viel  Kapital 
*:-^  -N*    .  .-r  -...:•    Z    :   ..  .s:  .:r.r.:rfr..     D;is  Xi&chstliegende 

.:'<-::.-:  Ä'.::r  .iZrr^n  und  tur  den  Absaa 
'^'   -i^"    :.:    ̂ -■•■v.r.nTn.     M>in    suchte    sich   anf 

:r:  :vv    .r.:   .üv  Ware  möglichst  auch 
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.•\ .. 

.H . 
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nach  freoK^eii  Ländern  auszuführen.  Dies  glückte  aber  nur 
in  heschrftoktem  Mafse^  denn  es  standen  den  Berliner  Fa- 

brikanten hier  ältere,  gröfsere,  best  angesehene  Firmen  in 
Bayern,  öachaen  etc.  hindernd  im  Wege.  Zudem  kann  der 

Filzschuh  wegen  seines  beschränkten  Gebrauches  als  Aust'ubr 
■rue  nie  die  Bedeutung  erlangen  wie  etwa  fertige  Blusen  und 
Tantel. 

Verfertigung   von  Lederachuhen.     Es  mufste  ein 
r  Ausweg  gefunden   werden ,    und    auch  hier  zeichneten 

^eder  die   lokalen    Bedürfnisse    und    Bedingungen   den   Weg 
Man    ting   an,    bunte   leichte   Ledersuhuhe   herzustellen, 

_  taä  hatte  damit  einen  ao  grofsen  Erfolg,    dafs  der  ursprüng- 
liche Artikel,  von  dem  heute  noch  die  Industrie  ihren  Namen 

trftgt,  in  den  gröfseren  Fabriken  mehr  und  mehr  zum  Neben- 
produkt   herabsinkt,     wenn    auch    noch    in    allen    Betrieben 

^Jrilzschube  hergestellt  werden.  — 
^Kf      Bunte  Lederachuhe  waren  immer  beliebt,   aber  sie  galten 
^Bbch  zu  unsrer  Orofsmlltter  Zeiten  als  Luxus.     Saffianschuhe, 
^^^eifse    Olacäschuhe    oder    die    sogenannten    Goldkäferschuhe 

tragen  Damen  nur  zu  grofser  Toilette,   und  siuf  ihre  Herstellung 
wurde  ganz  besondere  Sorgfalt  verwendet.     Jetzt  machte  man 
solche  Schuhe  in  Scbafleder  nach,  fütterte  sie  mit  glänzendem 
Baumwollatlas,  klebte  eine  fast  durchsichtige  Ledersohle  drunter, 

und  der  hübsche  Schuh  prangte  zu  einem  Preise  von  3 — 4M. 
und  weniger  im  Schaufenster   und   entzückte  die  jugendlichen 
Käuferinnen.     Die    Ware    fand    grofsen    Anklang.     Mit    der 
steigenden  Wohlhabenheit  hat  sich   in  Berlin  ein  bisher  nicht 
gekannter  Hang  zu  Pracht  und  Putz  in  der  Bevölkerung  ent- 

wickelt,  der,   von  den   obern  Schichten  ausgehend,  sieh  auch 
^^Auf  die  ärmere   Bevölkerung   ausdehnt     Überall    macht  sich 
^Bkr  Sinn  für  das  Zierliche,  die  Freude  an  der  Farbe  geltend; 
^^nuer  Sstbetisches   Empfinden   hat    sich   verfeinert,   das  Auge 
B^l   befriedigt   sein.     Man   verlangt  vom  Hausmädchen  nicht 

nur,  dafs  sie  eine  gute  Arbeitskraft  sei,  sie  soll  auch  nett  aus- 
sehen.     Das    grobe   Arbeitskleid    ist    dem    hellen    Waschkleid 

gewichen,     die     derben     Holzpantoffel     werden     selbst     dem 

^^Mädchen    für   Alles"    nicht   mehr   gestattet.     Auch   die   Ver- 
^^Wuferin  darf  nicht  in  uneleganten  Kleidern  erscheinen.     Viel 
^^Hftr  aufzuwenden,    gestattet   das  dürftige  Gehalt   nicht.     So 
^^nm   die   Filzachuhmacberei    mit   den    neuen    billigen    Luxus- 

artikeln auf  den  Markt  zu  einer  Zeit,  wo  ein  grofaes  Publikum 

dafür    reif   war.      „Billig   und    hübsch'    war  die   Devise   der 
FUzschuhfnbri kanten,  und  nach  billigen  und  hübschen  Hachen 

ihnte  sich  die  weibliche  Jugend  Berlins. 

Wettbewerb  mit  der  mechanischen  Schuh- 
pAcherei.  Mit  der  Aufnahme  der  Lcdcrartikel  war  die  Filz- 
]iuhn[iacherei   in  eine  neue  Phase  getreten.     Sie  griff  in  das 
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Gebiet  der  mechanischen  Schuhmacherei  über  und  mubte  ver- 
suchen, dieser  einen  Teil  des  von  ihr  bereits  eroberten  Feldes 

abzugewinnen.  Die  mechanische  Schuhmacherei  hatte  das 
Handwerk  verdrängt,  sah  sich  jetzt  aber  durch  die  Filnchob- 
macherei  auf  einen  ähnlichen  Verteidigun^sstandpunkt  versetit 
wie  dieses.  Für  den  AngrijBF  der  Filzschuhmacherei  bestand 
nun  eine  doppelte  Möglichkeit:  entweder  sie  überbot  die 
mechanische  Schuhmacherei  in  der  Güte  der  Erzeugnisse  und 
suchte  sich  dadurch  einen  neuen  Kundenkreis  zu  gewinnen; 
oder  aber  sie  brachte  bedeutend  billigere  Ware  und  ergriff  damit 
dieselbe  Taktik,  welche  die  mechanische  Schuhmacherei  gegen- 

über dem  Handwerk  geübt  hatte.  Für  die  Filzschuhmacherei 
konnte  nur  das  letztere  in  Frage  kommen.  Die  Betriebe 
waren  viel  zu  kapitalarm,  um  teures  Material,  das  saubere 
Arbeit,  d.  h.  gute  Arbeiter  verlangt,  verarbeiten  zu  können. 
Es  konnte  nicht  anders  verfahren  werden,  als  tatsächlich  ge- 

schehen ist,  und  wie  es  eben  geschildert  wurde.  Die  „Rivalen 

im  Leder"  mufsten  um  jeden  Preis  unterboten  werden. 

Gefängnisarbeit.  War  durch  den  Wettbewerb  mit 
den  Schuhfabriken  schon  ein  schroffer  Kampf  für  das  Gewerbe 
nach  aufsen  gegenüber  einer  fremden  Industrie  entstanden,  so 
trat  jetzt  noch  ein  Umstand  hinzu,  der  auch  im  Gewerbe 
selbst  die  Lage  sehr  verschärfte.  Es  war  dies  die  GefiUignii- 
arbeit.  Das  Bestreben,  an  den  Produktionskosten  zu  sparen, 
führte  etwa  1870  die  Filzschuhfabrikanten  dazu,  die  Arbeit 
nicht  mehr  von  freien  Arbeitern,  sondern  von  Gefangenen 
herstellen  zu  lassen.  Der  billig»i  Arbeitslohn  —  die  Yet- 
waltung  verlangte  pro  Tag  45  Pfennige  für  die  Überlassung 
eines  Gefangenen  —  wog  dem  Fabrikanten  die  Nachteile 
dieser  Art  der  Arbeit  auf,  z.  B.  das  häuiiee  Wechseln  der 
Arbeitskräfte  und  das  damit  verbundene  Anlernen  neuer  Ar- 

beiter. Als  aber,  durch  das  Drängen  der  sich  geschädigt 
fühlenden  Konkurrenten  und  der  sozialdemokratischen  Partei 
bewogen,  die  preufsische  Gefängnisverwaltung  diesen  Preis 
zuerst  auf  60  Pfennige,  dann  auf  80  Pfennige  erhöhte,  da 
nahm  der  Wettstreit  der  Unternehmer,  in  den  Gefängnissen 
arbeiten  zu  lassen,  sehr  ab,  und  jetzt,  seitdem  der  Preis  auf 
1  Mark  gesetzt  ist,  findet  die  Verwaltung  überhaupt  fast 
keinen  Unternehmer  mehr^ 

Was  die  Gefängnisarbeit  zunächst  bewirkte,  war  eine 
schwere  Schädigung  der  kleineren  Betriebe,  die  mit  wenigen 
freien  Arbeitern  arbeiteten.    Dennoch  aber  führte  dieser  neue 

'  Es  sollon  jotzt  oini^o  Fabriken  mit  der  Gefängnisverwaltung 
ein  Abkommen  jretrofien  haben,  wonaeh  der  Fabrikant  nicht  die  Cber- 

bissnujj:  des  (T('fan«ren<Mi,  sondern  die  fertig  hergestellte?  Ware  bezahlt 
Danach  würde  die  Verwaltnn«,^  das  Risiko  für  die  verdorbeneu  Arbeiten 
tragen. 
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UmsUind  nicht  dazu,  die  Zahl  der  kleinen  fietriehe  zu  ver- 
ringern and  dadurch  das  Auswaohaeu  der  iDdustrie  zum 

Orolsbetrieb  zu  fördern,  weil  dem  Kleinfabrikanten  tum  ein 
Nachwuchs  in  den  entlassenen  Sträflingen  entstand.  Nichts 
ist  naturlicher  —  und  bei  der  Rech  Her  tigung  der  gewerb- 

lichen GefSngniaarbeit  wird  dies  auch  stete  nachdrücklich 
betont  —  als  dafs  der  Gefangene  bei  seiner  Entlassung  aus 
der  Strafanstalt  und  seinem  Wiedereintritt  in  das  blirgerliehe 
Leben  die  Kunst,  die  er  im  Gefängnis  erlernt  und  ausgeübt 
hat,  als  Broterwerb  weiter  zu  führen  sich  bestrebt,  namentlich 
wenn  es  sich  um  ein  Gewerbe  bandelt,  das  im  Aufblühen 
begriffen  ist.  Viele  von  den  ehemaligen  Gefangenen  und 
Zuchthäuslern  lierscn  sich  In  Berlin  nieder,  gründeten  kleine 
Filzschuhbetriebe,  drückten  und  mifshandelten  ihre  Arbeiter, 
wie  sie  selbst  einst  gedrückt  und  mifshandett  worden  waren, 
und  brachten  durch  Fleifs  und  Energie  ihre  Betriebe  in  die 
Hohe.  Ermöglicht  wurde  ihnen  dies  aus  denselben  Gründen, 
aus  denen  sich  die  Filzschuhmacherei  für  kapitatarme  Hand- 

werker eignete. 
Wenn  die  Gefängnisarbeil  auch  nur  eine  Episode  für  die 

Berliner  FiUschuhmacherei  darstellte,  die  heute  so  gut  wie 
überwunden  ist,  so  hat  sie  doch  die  auch  Jetzt  noch  nach- 

wirkende Folge  gehabt,  die  Neigung  des  ganzen  Gewerbes 
zu  Hungerlöhnen  und  zu  Öehundware  zu  verstärken.  Die 
Gefitngnisarbeit  hat  einen  nicht  unwesentlichen  Anteil  daran, 
dafs  das  Gewerbe  ein  parasitisches  wurde  und  blieb. 

Dies  ist  in  kurzen  Zügen  die  Entwicklung,  welche  die 
Filzschuhniacherei  seit  Ende  der  IBlJOer  Jahre  genommen  hat. 
Die  einfache  Handarbeit  ist  von  der  im  höchsten  Mafae 
arbeitnteiligen  Maschinenarbeit  zum  grofsen  Teil  abgelöst, 
aber  noch  nicht  gfinzlich  verdrängt.  Der  Kreis  der  Erzeug- 
Dtne  hat  sich  erheblich  vergröfsert.  Man  stellt  Lederartikel 

hu*,  am  die  Schäden  der  Saisonarbeit  zu  überwinden.  Aber 
die  Betriebsunkosten  sind  gewachsen,  der  Wettbewerb  ist  nach 
anfaen  und  nach  innen  verschärft,  und  alles  in  allem  ist  die 
JjMge  des  heutigen  Filzschuhfabrikanteu  bedeutend  schwieriger, 
aU  sie  es  vor  3n  Jahren  war. 

Es  bleibt  nun  zu  zeigen,  wie  nach  einer  solchen  Ent- 
wicklung die  Industrie  sich  heute  im  einzelnen  darstellt. 



II. 

Organisation  nnd  gegenwärtige  Lage 
der  Industrie. 

Produktionsgegenstände.     Die  Berliner  Qewerbe- 
ausstellung  von  1896  hat  einen  Aufschlufs  über  die  Leistangs- 
fäbigkeit  der  Industrien   der   Reichshauptstadt  gegeben ,   der 
im  höchsten  Grade  überraschend  war.     Die  Resultate  setzten 
lun  so  mehr  in  Erstaunen^  als  man  in  weiteren  Kreisen  Berlin 
nicht  unter  die  Industriestädte  zu  rechnen  gewohnt  war.    fHir 
die    überaus    schnelle  und  grofsartige  Entwicklung  dieser  In- 

dustrien,   für  die  Schwierigkeiten,   mit  denen  sie  zu  kämpfen 
gehabt  haben,  und  flir  den  Weg,   den  die  Produktion,   durcH 
diese  Schwierigkeiten  gedrängt  gegangen  ist,  schliefslich  kanf- 
die  Berliner  Filzschuhmacherei  als  typisch  gelten,  wenngleicl^- 
sie   im   ersten   Punkt  von   der  übrigen   Bekleidungsindustrie:^ 

namentlich  der  Mäntel-  und  Blusenkonfektion,  bei  weitem  über^* 
troffen  wurde. 

Die  Erzeugnisse  der  Filzschuhmacherei  sind  sehr  ver — 
schieden.     Quantitativ    den    gröfsten    Raum    nimmt   noch    di^^ 
Herstellung   der  groben   Ware   ein:   der  grobe  Filzschuh  mi 
dicker   Filzsohle   oder  Filz-   und   Ledersohle,    der  Cordschu 
und  -pantoffel  sowie  der  noch  derbere  Juteschuh.     In  grofse 
Mengen  wird  der  minderwertige  bunte  Lederschuh  hergestell 
aus    Schafleder   mit  derber  Sohle   in  einfachster  Ausführung 
oft  dient  statt  des  Leders  Ledernachahmung.    Ein  bedeutende 

Artikel  ist   für  die  Filzschuhmacherei  der  Tennis-  und  Sport 
schuh    geworden,    aus    Segeltuch    mit    Lederkappe,    in    ̂  
billiger   wie   in    besserer   Ausführung.      Daraus    hat  sich    der^ 
Segeltuchstiefel   mit   Lederkappe   entwickelt,    der  sich  wegea 

seiner  Leichtigkeit  grofse  Beliebtheit  errungen  hat;  auch  dieser" 
wird  teilweise  sehr  schlecht  hergestellt  —  man  erzählt  sich,  die 
Damen    hätten    nach    Ausflügen    Sohle    und    Absätze    in    der 
Tasche  nach  Haus  getragen,  wenn  sie  von  einem  Regen  über- 

rascht  wurden  —  teilweise   aber  aus  gutem  Material,   sauber 



gearbeitet,  ao  dafs  der  Stiefel  einen  eleganten  Eindruck  maclit 
und  dabei  bedeutend  billiger  als  ein  Lederstiefel  ist.  Die 
schweren  Obertilzachube ,  die  aus  gewalktem  Filz  liergeatelit 
werden,  sind  Produkte  der  Filz-  und  Hutfabriken.  Nur  wenn 
sie  mit  einer  Lederaohle  versehen  werden  sollen,  kommt  der 
fertige  Filzteil  in  die  Filzschuhfabrik,  um  dort  an  die  Sohle 
genAht  zu  werden. 

Die  Produktion  der  besseren  Artikel  tritt  zurück  hinter 

der  der  schlechteren  Ware.  Der  feine,  zierlicho  Filzpantoffel 
mit  Schleife  oder  Pompon  garniert  wird  in  geringeren  Mengen 
hergestellt,  da  das  Publikum,  fUr  das  er  bestimmt  ist,  ein 
wenig  zahlreiches  ist.  Er  ist  beliebter  in  der  Provinz  als  bei 
den  Grofastädtern.  Als  besondere  Berliner  Spezialität  hat 
sich  der  leichte  bunte  Lederachuh,  der  Reise-  und  Morgen- 
äfhuh,  herausgebildet,  aus  Ziegenleder,  meistens  aus  feinem 
gegerbten  Schatleder,  gewöhnlich  braun  oder  rot,  mit  Atlas 
gefüttert  und  mit  dünner  Ledersohle  versehen.  Gerade  wegen 
seiner  Leichtigkeit  wird  dieser  Schuh  gern  getragen.  Er  ist 
kein  Modeartikel  von  kurzer  Dauer  —  dazu  ist  er  zu  prak- 

tisch und  angenehm.  Sein  Publikum  ist  viel  zahlreicher  als 
das  des  feinen  Filzpantoffels;  es  will  wirklich  gute  Ware 
haben,  ist  aber  auch  ßlhig  und  willig,  den  entsprechenden 
Preis  zu  zahlen.  Da  nun  dieser  Artikel,  wie  zu  zeigen  sein 
wird,  auch  in  anderer  Beziehung  besonders  für  die  Berliner 
Industrie  geeignet  ist,  so  ist  dieser  bunte  leichte  Lederschuh 
für  die  Berliner  Fabrikanten  der  Lückenbüfser  geworden,  der 
die  Nachteile  des  Saisonartikels  Filzschuh  ausgleichen  soll. 
In  den  grofaen  Fabriken  hat  er  den  Filzschuh  fast  verdrängt, 
80  dafs  man  wohl  sagen  kann,  die  grofseu  Berliner  Filz- 
schuhfabriken  seien  keine  Filzschuhfabriken  mehr. 

Aber  erat  in  den  letzten  Jahren,  und  natürlich  auch  nur 
in  den  grofsen  Fabriken,  hat  sich  diese  Spezialität  in  der  Ber- 

liner FilzschuhfabrikatioD  herausgearbeitet.  Bislang  war  oder 
ist  auch  teilweise  noch  ein  gewisses  Suchen  und  Tasten  unter  den 
Berliner  Fabrikanten  vorhanden,  um  einen  Artikel  zu  finden, 
der  den  besonderen  Verhältnissen,  unter  welchen  sie  arbeiten, 
entspricht,  nämlich:  einerseits  die  Intelligenz  der  Berliner  Ar- 

beiterschaft, andererseits  die  Eapitalschwäche  der  Berliner  In- 
dustrie. Man  hat  versucht,  in  unrichtiger  Nachahmung  von 

Pirmasens  und  anderen  Fabrikzentren,  billige,  grobe  Leder- 
stiefel herzustellen.  Aber  der  Versuch  niufsto  mifslingen.  Der 

grobe  Lederatiefel .  d.  h,  der  schlecht  gearbeitete  und  aus 
schlechtem  Material  hergestellte  Stiefel,  hat  eine  beschrünkte 
Lebenstitbigkeit,  denn  mit  den  Fortachritten  der  mechanischen 
Leder  Schuhmacherei  wird  der  gute  Lederstiefel  so  billig,  dafs 
nicht  genug  Preisunterschied  zwischen  der  guten  und  der 
acblechten  Ware  bleibt,  um  das  Publikum  tiber  die  Nachteile  der 
tzteren  zu  täuschen.    Gutes  ledernes  Schuhwerk  können  die 
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Filzschuhfabrikanten  aber  nicht  herstellen,  weil  die  Arbeiter 
infolge  der  niedrigen  Akkordsätze  verlernt  haben,  sorgfiütig  bu 
arbeiten,  und  weil  es  an  Betriebskapital  mangelt.  Aach  die 
Ballschuhfabrikation  wurde  versucht,  ebenfalls  ohne  nennens- 

werten Erfolg.  Der  Ballschuh  widersteht  der  fabrikmäfsigen 
arbeitsteiligen  Herstell ungs weise  am  längsten.  Er  kann  nicht 
durch  zahlreiche  Hände  wandern,  ohne  an  seinem  Aufsem  Schaden 
zu  nehmen,  und  sein  Wert  besteht  einzig  und  allein  in  seinem 
Äufsern.  Mehr  Erfolg  scheint  einer  der  Berliner  Filzschah- 

fabrikanten mit  der  Fabrikation  der  sogen.  Galanterieschuhe 
zu  haben ;  das  sind  schwarze  ausgeschnittene  Schuhe  aus  feinem 
Leder,  Spangenschuhe  usw.  Er  versucht  darin  mit  den  Wiener 
Firmen  zu  konkurrieren,  deren  Spezialität  dieser  Artikel  ist, 
und  behauptet,  ihnen,  wenn  nicht  an  Gefälligkeit  der  Form, 
so  doch  an  Solidität  der  Arbeit  überlegen  zu  sein. 

Darstellung  der  Betriebe.  Die  Fabrik.  Den 
Grund,  warum  die  Produktion  diesen  Weg  eingeschlagen  hat, 
versteht  man,  wenn  man  sich  die  Gröfse  der  Berliner 
Betriebe  vergegenwärtigt. 

Es  sind  in  Berlin  84  Betriebe  vorhanden.  Von  diesen 
beschäftigten  im  November  1904: 

Betriebsgröfse Zahl  der  Betriebe 

I.              —     5  Arbeiter   .     . 

26 

davon  ganz  ohne  Hilfe  .     .     .     . 

0» 

IL            6—  10  Arbeiter   .     .     . 12 
HL          11       50         , 

28 

a)         11-20           „           .      .     . 
12 

b)         21       :J0           „           .     .     . 4 
c)         31-  40           „           .     .     . 5 
(l)         41       50           „           .     .     . 7 

IV.          51     100         „          .     .     . 
11 

V.        101-200         „          .     .     . 7 
Sa.  84 

Die    Schwankungen    während    des    Jahres    zeigt 
folgende  Übersicht: 

Es  beschäftigten: 
(Siehe  die  Tiibelle  auf  Seite  13.) 

Von  den  84  Berliner  Betrieben  arbeiten  also  fast  ̂   s  mit 
weniger  als  5  Arbeitern,  etwa  V^»  zu  Zeiten  ganz  ohne  fremde 
Hilfe.  Beinahe  die  Hälfte  beschäftigt  weniger  als  10  Arbeiter, 
mehr  als  50  Arbeiter  nur  ein  Viertel  der  Betriebe. 

*  Im  P'ebruar  desselbeu  Jahres  7,  im  Mai  8,  im  August  10- 
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Ar- 

beiter Durch- Bthllitt 

Summe 

Ar- 

beiter Durch- enhiiitt 

ST"*i  Durch. 

b^t^rl-»»-« 

1"' 
35 
80 

592 1,35 
6,67 21,14 

38 

645 

1,46 

7,42 23,04 

30 
93 

677 

1,15 

7.75 23,46 

52 
99 

778 

2 

8,25 27,78 
hl im 

ISl 
10,V. 

a7i 

11,83 
3SJ1 

271 

2i!t6 182 M,75 30,40 

r 509 
741 

46.27 
105,85 643 

779 58,45 714 
807 

64,91 
115,28 

749 
874 

68,09 
124,85 

1     s.. 1957 23,28 9194 26,11 2321 
27,63 

2552 30,74 

Die  Betriebe  der  I.  Klasse  mufs  man  als  Zwergbetriebe 
bezeichnen.  Wo  Mann  und  Frau  mit  einem  oder  zwei  Ar- 

beitern zusammenarbeiten,  die  teils  als  Heimarbeiter,  Xl-Üs  in 
der  Wohnung  des  kleinen  Meisters  tätig  sind,  die  sie  eiitlaasen, 
sobald  die  flaue  Zeit  eintritt,  da  verdienen  sie  mehr  die  Be- 

Zeichnung  „Hauaindustrielle",  trotzdem  sie  sich  stolz  den  Namen 
„Fabrikant"  geben.  Sie  kaufen  das  Material  auf  Kredit, 
lassen  die  Sohlen  in  einem  Maschinengeschäft  stanzen,  machen 
die  Schuhe  zu  Hause  fertig  und  suchen  sie  dann  um  jeden 
Preis  los  zu  werden.  Auch  die  Betriebe  der  11.  Klasse  ähneln 

durchaus  nicht  der  Vorstellung,  die  man  sich  von  einer  „Fabrik" 
macht.  Httulig  sind  sie  in  einem  Keller  untergebracht,  in  den 
weder  Sonne  noch  Mond  ihren  Weg  finden.  Der  Meister 
schneidet  zu,  ein  Durchnfther  und  ein  Stanzer  teilen  sich  in 
den  Teil  der  Arbeit,  der  nicht  auTserhalb  der  Fabrik  gemacht 
wird,  eine  oder  zwei  Zwickerinnen  vervollständigen  das  „Per- 

sonal", Alle  übrigen  Arbeiter  sind  Heimarbeiter,  In  dieser 
Kategorie  befinden  sich  auch  die  beiden  Betriebe,  welche  für 
die  der  1.  Klasse  das  Ausstanzen  und  Durchnähen  besorgen. 
Mit  diesen  Kellerbetrieben  ist  oft  ein  stehender  Detailhandel 
verbunden,  wie  mit  denen  der  ersten  Klasse  meist  ein  solcher 
im  Umherziehen. 

Von  einem  planvollen,  den  Vorteil  berechnenden  und  aus- 
nutzenden Produzieren  kann  kaum  bei  den  Fabriken  der 

III,  Klasse  die  Rede  sein.  Die  Tabelle  zeigt  uns,  dafs  sich 
hier  die  Saisonarbeit  am  stfirk.sten  geltend  macht,  weit  mehr 
als  in  den  kleinen  Betrieben.  Der  kleine  Fabrikant  wird 
durch  Hausiereu  oder  auf  Märkten  seine  Ware  los,  der  mittlere 
ist  von  Aufträgen  abhängig  und  hat  nicht  Kapital  genug,  viel 
(luf  Vorrat  zu  arbeiten.  In  den  Wintermonaten  kann  er  seine 

.  Jdaschine   nicht   vollauf  beschäftigen;   aber  auch  während  des 
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Hochbetriebes  ist  er  häufig  nicht  imstande,  eine  der  höchit- 
möglichen  Produktivitilt  entsprechende  Arbeitsteilung  dnrck- 
zuführen.  Zur  bessern  Beschäftigung  des  Durchnähers  z.  B. 
mufs  er  ihn  noch  zum  Einleisten  heranziehen,  wodurch  er 
aber  doch  nicht  voll  ausgenutzt  wird,  ganz  zu  schweigen  diTon, 
dafs  die  Maschine  brach  liegt. 

Auch  diese  Fabriken  befinden  sich  nicht  in  Häusern,  die 
zu  Fabrikzwecken  gebaut  sind.  Die  Räume  sind  klein,  niedrig, 
nicht  ventiliorbar;  fast  allgemein  sind  die  Klagen  über  schlechte 
Ventilation.  Oft  sitzen  die  Arbeiter  so  dicht  zusammen,  dab 
sie  keinen  Ellenbogenraum  haben  und  sich  gegenseitig  hindern. 
Zuweilen  sind  nicht  einmal  alle  Zimmer  heizbar.  In  einer 
Fabrik,  die  ich  besuchte,  arbeiteten  Einleister,  Zwickerinnen 
und  Polierer  eng  zusammengepfercht  in  einem  kleinen,  itark 
überheizten  Raum,  während  die  beiden  Stanzmaschioen  in 
einem  sehr  grofsen,  trotz  der  strengen  Dezemberkälte  un- 

geheizten Saal  standen. 
Erst  mit  der  vierten  Gröfsenklasse  beginnt  die  Maschinen- 

Verwendung  und  Arbeitsteilung  in  einem  Umfange,  dafs  hier 
von  höheren  Graden  der  Produktivität  gesprochen  werden 
kann.  Hier  bleibt  der  Arbeiter  bei  seiner  speziellen  Verrich- 

tung und  macht  keine  „Lückenarbeit".  Hier  kommt  die 
Maschine  nicht  zum  Stillstand.  Bemerkenswert  ist,  dafi  errt 

in  der  fünften  Klasse,  also  in  den  gröfsten  Betrieben,  die  Pro- 
duktion den  Charakter  der  Saisonarbeit  weniger  zeigt. 

Das  Aussehen  der  einzelnen  Fabriken  dieser  Klassen 

variiert  sehr  je  nach  der  Spezialität  des  betreffenden  Fabri- 
kanten, ilachen  wir  uns  zunächst  etwas  mit  den  M  aschinen 

vertraut,  mit  denen  gearbeitet  wird.  Es  sind  dieselben,  die 
in  der  mechanischen  Lederschuhfabrikation  zur  Anwendung 
kommen,  nur  sind  viele  in  der  Lederverarbeitung  gebrauchte 
Maschinen  für  das  losere  Material  nicht  tauglich.  Die  wich- 

tigsten sind  die  Stanz-  und  die  Durchnähmaschine.  Noch  vor 
25 — :3()  Jahren  niufste  der  Arbeiter  das  Stanzeisen  mit  dem 
Arm  schwingen.  Jetzt  hat  auch  die  Ilebelstanze  der  Kxzenter- 
niaschine  weichen  müssen.  Sie  wird  nur  noch  teilweise  ve^ 
wendet  zum  Stanzen  der  Lederflecken,  mit  denen  die  billigen 
Cord-  und  Filzschuhe  oft  versehen  werden.  Von  der  Hand- 

presse her  haben  die  kleinen  Betriebe,  in  denen  sie  sich  am 
längsten  hielt,  noch  heute  bei  den  Arbeitern  den  Namen 

^Quetsche"  behalten.  Eine  Stanzniaschine  kostet  etwa  tJi.M»  M. 
Zum  Durchnähen  wird  sowohl  das  System  j,Makkav*'  als  auch 
„Keats"  verwendet.  Erstere  ist  eine  Kettenstich-,  letztere 
eine  Doppelstichniaschine.  Eine  Keats  Maschine  kostet  lÄH» 
bis  isiH)  M.  Das  sind  die  beiden  lUr  die  Filzschuhfabrikation 

wichtigsten  Maschinen.  Hat  der  Fabrikant  nicht  Kapital  genug« 

um  sie  zu  erstehen,  so  mufs  er  sie  „borgen",  d.  h.  die  Arbeit 
von  andern,  natürlich  mit  unnötigem  Aufwand,  machen  lassen. 



KI  4. 

I  Verwendung   der   Übrigen  Maschinen   hän^  ganz   davon 
welche  Warenart   sich   der  Fabrikant   zur  Spezialität  ge- 

lebt hat.     Stellt   er   nur   feine  Filz-   und  Lederacbube   her, 
beide  gewendet  werden,  ao  apart  er  sogar  die  Duruhnäb- 

'  'ne  und  braucht  nur  die  Stanz-  und  Sohlenstepp-Mascbine, :   dem    Wender   die  Arbeit   vorrichtet.     Soweit  mir   be- 
lut,    ist  aber  nur  eine  Fabrik,    welche  für  eine  grofse  bay- 

»ebe  Firma  die  Ware  herstellt,  in  der  Spezialisierung  so  weit 
gangen.     Werden  auch  derbe  Filzaachen  gearbeitet,  so  tritt 
I  Durchnähmaschine  in  ihr  Keclit,  und  da  die  groben  Filz- 

tiuhe    in    den  kleinen  Fabriken  noch  den  grüfaten  Kaum   in 
r  Produktion  einnehmen  und  auch  aus  den  grofaen  Fabriken 
»ch   nicht  verschwunden  sind,    so  finden  wir  die  Durchnäb- 
ischine  mit  Ausnahme  der  einen  eben  erwähnten  Fabrik  überall 

Wo  bessere  Lederwaren  fabriziert  werden,  und  Hie  Naht, 
he  die  Durchnähuiaschine  auf  der  Sohle  macht,  verdeckt 
len  soll,  da  müssen  die  Rifs  ,  Glatt-  und  Frais -Maschinen 

Bgewendet  werden.    Die  Nagelmaachine  wird  nur  für  schwere 
iderware  gebraucht  und  gehört  nicht  eigentlich  in  die  Filz- 
iiuhmacherei.     Auch   die  Zwickmaschine,    wdche   allgemein 

■  Schuhmacherei  benutzt  wird,   aich  aber  auch  erst  spät 
[  eingebürgert  zu  haben  scheint',   kommt  in  der  Berliner 
ischubmacherei   nicht  vor.     Man  hat  einige  Male  den  Ver- 

leb gemacht,  ist  aber  immer  wieder  davon  zurückgekoniraen. 
schine  verlangt  besseres,  Widerstands  fehiger  es  Material, 

man   allgemein  heute  verwendet.     Sie  ist  auch  sehr  teuer 
—  eine  Zwickmascbine   kostet  etwa  'ifW  M,  — ,  so  dafs  sich 
die  Anschaffung    nur    dann   lohnt,    wenn   sie   voll   ausgenutzt 
werden  kann.     Die  neueste  Maschine  ist  die  Wendemosehine. 
Mit    ihrer   Hilfe  ist  es  möglich,   auch   die  leichten,   ledernen 
Reiseschuhe    usw.    maschinell    herzustellen;    für   die    leichten 
Pilzaaclien  ist  sie  nicht  zu  gebrauchen,  da  der  Filz  reifat.    Sie 
ist  aber  erat  in  vier  Betrieben  eingeführt. 

Wie  die  Art  der  Maschinen  von  der  Art  der  Produktion 
abhängt,  so  auch  das  Verhältnis,  in  dem  die  Maschinen 
xoeinander  atehen.  Werden  in  der  Hauptsatbe  schwere, 
darcbgenähte  Artikel  fabriziert,  so  braucht  der  Fabrikant 
ebensoviele  Durchnähmaacbinen  wie  Stanzmaschinen;  werden 
dagegen  mehr  leichte  Reise-  und  Morgenschulie  oder  Cord- 
und  Filzpantoffel  hergestellt,  ao  genügt  eine  Durchnähmaschine 
für  zwei,  drei,  oft  fünf  Stanzen, 

Dom  Maachinenverhftltnis  entapricht  daa  Verhältnis 
der  Arbeiter.  Auch  dies  ändert  sich  jo  nach  der  Spezialität 
de«  Fabrikanten.  Nehmen  wir  ala  Beispiel  einen  Betrieb,  in 
dem   täglich  lü  Dutzend  Cord-  und  Filzpantoffel,   ti  Dutzend 

Eni  Wickelung  des  tichuh- '  VorgL  Moritz  SchBne:  Die  mniiem 
Aorgeweriws,    Jona  1888,  H.  53. 
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grobe  Filzschuhe,  4  Dutzend  schwere  Filzartikel  mit  Fotto»' 
besatz,  davon  2  Dutzend  mit  reinem  Lederboden,  aofserdem 
5  Dutzend  farbige  Lederschuhe  mit  reinem  Lederboden  her- 

gestellt werden,  so  würde  sich  folgendes  Arbeitenrerhältnii 
ergeben : 

1  Zuschneider  (1.  Kraft), 
1  Zuschneider  (2.  Kraft), 
2  Stanzer, 
8  Zwickerinnen, 
1  Durchnäher, 
1  Glätter  (mit  Nebenbeschäftigung), 
1  Arbeiter,  um  Absätze  zusammenzustellen, 

1  Arbeiter,   um  Schnitt  und  Absätze  zu   fi^aisen  und 
zu  glasen, 

1  Arbeiter  zum  Bimsen  und  zum  Brennen  der  Kanten, 
dem 

1  Zuarbeiterin  hilft, 
2  Putzer, 
3  Einleister, 
()  Einfasserinnen  (als  Heimarbeiterinnen), 

  4  Stepperinnen. 
Sa.  33 

Mit  Motorkraft  werden  nur  in  15  Fabriken  die  Ma- 
schinen angetrieben.  In  Fabrikbetrieben,  die  neu  angelegt 

werden,  stellt  man  nur  noch  elektrische  Motoren  auf,  da  die« 
viel  kleiner  sind  als  die  mit  Gas  betriebenen.  Der  kleine 
Motor  ist  insofern  eine  Ersparnis,  als  Kraft,  die  nicht  in 
Arbeit  umgewandelt  wird,  hier  kaum  verbraucht  wird.  Nament- 

lich in  kleinen  Betrieben,  in  denen  nicht  alle  Maschinen  Tollauf 
beschäftigt  sind,  erweist  er  sich  als  sehr  vorteilhaft.  — 

Betreten  wir  nunmehr  eine  Fabrik  der  vierten  Klasse^ 
die  mit  50 — 100  Arbeitern  und  motorischer  Kraft  arbeitet, 
um  den  Produktions prozefs  kennen  zu  lernen  und  die 
Maschinen  an  der  Arbeit  zu  sehen.  Die  meisten  dieser 
Fabriken  befinden  sich  in  Berlin  N.,  NO.  oder  C.  Wir  treten 
in  eines  der  neuen  Häuser,  etwa  in  der  Nähe  des  Alexander- 

ülatzcö,  wo  uns  der  „stumme  Portier"  mitteilt :  II.  Hof  HI  Treppen befinde  sich  eine  Filzschuhfabrik.  Die  Wunderlichkeit,  aaCs 
ein  so  feuergeföhrlicher  Stoff  wie  Filz  in  der  HI.  Etage  einoi 
nur  durch  engo  Höfe  von  den  andern  Häuserreihen  getrennten 
Hauses  verarbeitet  wird,  fällt  hier  weniger  auf  als  in  den  alten 
Häusern,  auf  deren  engeren  Holztreppen  kaum  zwei  Menschen 
an  einander  vorbei  passieren  können.  Immerhin,  wenn  man 
bemerkt,  dafs  im  Parterre  eine  Kartonfabrik,  im  ersten  Stock 
eine  Buchdriickerei  und  im  zweiten  eine  Blumenfabrik  ist,  so 
wird  man  den  Gedanken  nicht  los,  das  im  Fall  einer  Feuers- 

brunst die  Feuerwehr  bei  ihrer  Ankunft  wohl  nicht  mehr  viel 



zu  retten  fände.  Haben  wir  die  Pilzachuhfabrik  erreicht,  so 
gelangen  wir  zunächat  in  einen  kleinen  Ratim,  in  welchem  die 
Heimarbeiterinnen  ibre  Arbeit  abliefern  und  neue  zugeteilt  be- 

kommen. Zwei  bleiche  Frauen  mit  milden,  abgehärmten  ZUgen, 
die  KOrbe  mit  der  fertigen  Ware  Uberm  Arm,  stehen  wartend 
da,  während  der  Fabrikant  einer  andern  in  ihr  Arbeitsbuch  die 

Zahl  der  Schuhe,   die  sie  zum  „einfassen"'   bekommt,  einträgt. 
Wir  gehen  weiter.  In  dem  angrenzenden  grofaen  Kaum 

tönt  uns  betUubender  LKrm  von  den  Maschinen  entgegen. 
Die  Luft  ist  verbraucht;  Fufsboden  und  Tische  sind  dick 
mit  Filzstaub  bedeckt.  Die  Gesichter  der  Arbeiter,  namentlich 
derjenigen,  die  an  den  Maschinen  stehen,  sind  erhitzt,  manchem 
stehen  die  Schweifs  tropfen  auf  dir  Stirn.  Kein  Kopf  wendet 
sich  der  natürlichen  Regung  der  Neugier  folgend  nach  uns 
um,  wenn  wir  eintreten,  alles  schafft  mit  aufserater,  nerven- 

zehrender Hast  weiter.  Quer  durch  den  Raum  hflngen  die 
Treibriemen,  oft  ao  tief,  dafs  man  nur  mit  Mühe  an  ihnen 
vorbeigehen  kann.  Dieser  Übelstand  fällt  fort,  wo  kleine 
Motore  angewendet  werden. 

Die  Aufstellung  der  Maschinen  ist  gröfsten teils  durch 
die  Rüume,  oder  durch  den  Motor  bedingt.  In  den  alten 
Häusern,  wo  die  Räume  klein  sind,  und  die  Fabrik  über 
mehrere  Etagen  verteilt  iat,  da  wird  auch  in  gröfseren  Be- 

trieben oft  die  eine  oder  die  andere  Maschine  —  gewöhnlich 
die  .Stanzmaschine  für  Filzsohlen  —  mit  dem  Fufs  getrieben, 
weil  das  Überleiten  der  Kraft  in  das  nndere  Stockwerk  mit 
UiDBtflnden  und  Betriebsunkosten  verbunden  ist.  Wir  nehmen 
einen  gunstigeren  Fall  an,  bei  dem  alle  Maschinen  sich  in 
einem  grolsen  Raum  befinden,  und  alle  durch  elektrische 
Kraft  betrieben  werden. 

Die  Stanzmaschine  lenkt  zuerst  unsere  Aufmerksam- 
keit auf  sich.  Schnell  hintereinander  fHUt  das  scharfe  Eisen 

mit  lautem  Schlag  herunter  und  schneidet  aus  dem  Leder  oder 
Filz  die  Sohle  aus.  Jedesmal,  wenn  der  Filz  getroffen  wird, 
fliegt  eine  dichte  Staubwolke  in  die  Höhe.  Grofse  Geachick- 
licUteit  und  angespanntcsie  Aufmerksamkeit  sind  nötig,  um 
zwischen  den  Schlägen  des  Eisens  das  Material  bereit  zu 

legen  und  es  zugleich  möglichst  so  auszunutzen,  dai's  recht wenig  verloren  geht.  Der  Oberatoff  wird  dagegen  mit  der 
Hand  zugeschnitten;  zwei  oder  drei  Zuschneider  stehen 
an  einem  Tisch,  auf  dem  Berge  von  Filz  und  Leder  aller 
Qualitäten  und  der  verschiedensten  Farben  aufgetürmt  liegen. 

Sind  Oberstoff  und  Sohle  hergerichtet,  so  werden  sie  zu- 
sammengezwickl.  Hiermit  ist  eine  Gruppe  jugendlicher 
Arbeiterinnen  beschäftigt,  welche  am  andern  Ende  des  Saales 

I  Diese  Technik  win)  bei  DsrateUuni,'  der  Ileimarbfit  näher 
erklärt  wcnieu ;  vergl.  -'*.  22. 
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um  einen  Tisch  herumsteht.  Vor  ihnen  auf  einem  Aufiwick- 
ständer  liegt  der  Schuh.  Mit  einem  Hammer  schlagen  m 
kleine  Stiftchen  durch  Sohle  und  Oberstoff,  die  auf  diese  Weitt 
zusammengeheftet  werden.  Ist  der  Schuh  gezwickt,  so  ttbor- 
nimmt  ihn  der  Durchnäher.  Die  Aufgabe  seiner  Maschiie 
ist  es,  Sohle  und  Oberstoff  endgültig  aneinanderzufügen.  Dk 
Nadel  der  Maschine  greift  in  den  Schuh  hinein  und  zieht  dea 
Faden  durch  die  Sohle  durch,  auf  der  eine  Naht  sichtbir 
wird.  Die  Durchnähmaschine  ist  der  Eckstein  der  modenM 
Fabrikschuhmacherei.  Staunen  erregend  ist  die  Schnelligköt, 
mit  der  sie  arbeitet;  sie  schafft  mehr  als  das  Zehnfache  TOt 
dem,  was  die  geschickteste  Hand  zu  leisten  vermag,  und  die 
Dauerhaftigkeit  der  Arbeit  ist  weit  gröfser.  Die  Arbdt  u 
der  Durchnähmaschine  ist  angreifend.  Keinen  Moment  km 
der  Arbeiter  seine  Maschine  unbeobachtet  lassen,  unaufhörlicb 
mufs  er  den  Schuh  drehen  und  schieben,  um  die  Stiche  n 
regulieren.  Unschön  ist  allerdings  die  breite  Naht  auf  dff 
Sohle,  deren  Stiche  sich  auch  leicht  durchtreten.  Wie  schm 
erwähnt,  dient  bei  besseren  Lederartikeln  die  Glättmaschiie 
dazu,  sie  zu  verdecken. 

Die  eigentliche  Schuhmacherkunst  üben  in  der 
Fabrik  nur  die  Ein  leisten  Unter  ihren  Händen  eiU 

der  Schuh  erst  eine  dem  menschlichen  Fufs  entsprechende 
Form.  Dem  mit  der  Maschine  durchgenähten  Schuh  schiebfli 
sie  das  Futter  ein;  auch  die  gewendeten  Schuhe  werden  di 
von  ihnen  erst  nach  dem  Wenden  gefUttert.  Wo  die  Glitt- 

maschine fehlt,  da  besorgt  der  Einleister  deren  Verrichtung 
Auf  ihren  kleinen  Schemeln  hockend,  arbeiten  die  Eo- 

leister  in  einiger  Entfernung  von  den  Maschinen.  Manch  eil 
graubärtiges  Haupt  ist  unter  ihnen,  Leute,  die  seit  30  Jthra 
und  länger  Tag  für  Tag  über  ihre  Arbeit  gebeugt  sitzen.  Si 
haben  die  Zeiten  gekannt,  in  denen  sich  die  Fabrikation  nock 
auf  den  Cordschuh  und  den  pommerschen  Schuh  —  da 
Stammvater  aller  feineren  Filzschuhe  —  beschränkte.  Einigi 
haben  in  der  ältesten  gröfseren  Filzschuhfabrik  gearbeitet  all 

erzählen  gern,  wie  sie  bei  jenem  Meister  auf  einem  Hftnp' 
bodcn  safsen,  zu  dem  man  auf  einer  kleinen  eisernen  Trmt 
gelangte,  die  durch  das  Küchenfenster  führte.  Die  mlA 

Gelassenheit,  mit  der  solch'  ein  älterer  Arbeiter  beim  Liattf 
der  Mittagsglocke  die  Arbeit  aus  der  Hand  legt,  sein  Bi< 
hervorzieht  und,  ohne  den  Platz  zu  wechseln,  es  inmitten  dBj 
Staubes  und  des  Durcheinander  verzehrt,  ohne  auch  nur  seiotf  | 
Rück(3n  eine  Stütze  zu  gönnen  oder  seine  Lungen  am  offene 
Fenster  zu  erfrischen,  verrät  den  Menschen,  der  so  abgestniBlA 
ist,  dafs  er  nicht  mehr  das  Bedürfnis  hat,  sich  die  wichtigsten  «■} 
dabei    unschwer   erreichbaren  Erleichterungen   zu  verschafi^ 

In  einer  andern  Ecke  des  Saales  rasseln  die  Stepp*] 
maschinen.      Das    Sohlensteppen    ist    Männerarbeit     wl 



verwendet  deutsche  Maschinen,  überwiegend  System  Pfaff  mit 
einem  Ringscbiffchen,  welche  100 — 300  M.  kosten.  Wo  Kraft- 

betrieb ist,  wird  auch  die  Sohlenateppmaschiue  motorisch  an- 
getrieben. Das  Steppen  dea  OberatoflFes  dagegen,  das  häutig 

an  die  Stelle  einer  Borte  bei  feineren  Schuhen  tritt,  besorgt 
die  SiDgernäbmaschine. 

Das  Nähen  an  der  Nähmaschine  hat  sich  im  Laute 

der  Zeit  zu  einem  Frauenberuf  herausgebildet,  obgleich  das 
unausgesetzte  Treten  der  Maschine  di?m  weiblichen  Körper 
schadet  und  oft  zu  Unterleibsleiden   fuhrt. 

Absatz-Bauer  und  -Glaser  arbeiten  in  gröfseren 
Betrieben  auch  mit  Maschinen,  Der  Absatz  mufs  geglättet, 
mit  Farbe  bestrichen  und  wieder  geglättet  werden.  Der  hohe 
französische  Absatz  wird  mit  der  Fratsmasehine  ausgehöhlt. 
Die  Sohle  wird  ebenfalls  geglättet.  Auch  die  kleine  BUrate 
des  Putzers  wird  in  einer  Fabrik  in  der  Gröfse  der  von  uns 

besuchten  mittels  einer  Maschine  in   Bewegung  gesetzt. 
Die  Fabrikarbeiter  besitzen  durchweg  keine  Vorkenn t- 

nisse,  wenn  sie  ihren  Beruf  ergreifen.  Nach  4 — (i  Wochen 
haben  Zwicker  wie  Stanzer  und  Durchnäher  ihre  Technik 
erlernt,  aber  ein  Jahr  vergeht,  bevor  soviel  Geschicklichkeit 
erworben  ist,  dafs  der  Durchschnittslohn  erreicht  wird. 

Von  einer  Verteilung  der  Produktionsgegen- 
stände und  der  Qualitäten  aufdieGröfsenklaasen 

kann  man  schwer  sprechen.  Der  kleine  Fabrikant  mit 
geringem  Betriebskapital  verwendet  natürlich  mit  Vorliebe  das 
schlechte  Material,  dessen  Beschaffung  billiger  ist  und  von 
billigen  Arbeitskräften  hauaindustrielT  ohne  eigene  grofse 
Fabrikräume  verarbeitet  werden  kann.  Aber  die  schlechte 

Ware  wird  auch  von  den  grofsen  Fabriken  angefertigt,  angeb- 
lich weil  die  Kunden  es  verlangen.  Nur  ein  Betrieb  ist  mir 

bekannt  geworden,  allerdings  die  gröfste  Fabrik,  welche 
die  Herstellung  der  schlechten  Ware  ganz  einem  kleinen 
Fabrikanten  in  Auftrag  gegeben  hat,  der  aussehliefslieh  fär 
sie  arbeitet.  Der  Fabrikant  erspart  dadurch  die  Verhandlungen 
mit  den  Heimarbeitern  und  kann  seinen  Betrieb  ganz  auf  die 
Herstellung  der  besseren  Ware  einrichten.  Vielleicht  ist  dies 
der  Anfang  einer  Arbeitsteilung  unter  den  Fabriken, 

Ergänzung  der  Fabrikbetriebe  durch  haus- 
industrielle  Aufaenbetriebe.  Die  hier  geschilderten 
Fabriken  werden  ergänzt  durch  hausiudustrielle  Aufsen- 
betriebe.  Wie  wir  sehen,  war  die  Berliner  Fi Izschuhm ackere i 
von  Anfang  an  auf  die  Benutzung  von  Heimarbeitern  an- 

gewiesen, und  auch  heute  noch  gibt  die  Helmarbeit  ihr 
ein  eigenartiges  Gepräge,  denn  sie  allein  ermöglicht  die 
kleinen  Betriebe.  Was  nicht  durch  die  Maschine  an  den 

Fabrikraum    gebunden    ist,    gibt   der   kleine    Fabrikant   den 



20  XXI  i 

Arbeitern  in  ihre  eigene  Wohnung.  Wollte  man  die  Frage 

steilen :  Welche  W^are  wird  als  Fabrikarbeit  hergestellt,  welw 
nicht,  80  lautete  die  Antwort:  Die  durchgenähte  Ware  ist  id 
der  Hauptsache  Fabrikarbeit,  alle  übrige  in  der  Hauptsacke 

Heimarbeit.  W^ie  schon  erwähnt,  können  die  feinen,  leichten 
Filz-  und  Lederschuhe  nicht  mit  der  DurchDähmaschine  ge- 

arbeitet werden ;  die  Maschine  kann  nur  starke  Sohlen  fassen, 
der  Schuh  aber  würde  durch  die  dicke  Sohle  seinen  haupt- 

sächlichsten Vorzug,  seine  grofse  Leichtigkeit  und  Elastizitit, 
einbüfscn.  Aus  demselben  Orunde  widersteht  der  schlechte 
Filzschuh  der  Durchnäbmaschine:  das  Material  ist  zu  wenig 
haltbar,  die  Maschine  würde  es  zerreifsen.  Daher  wird  die 
schlechteste  wie  die  beste  Ware  nicht  mit  der  Maschine  durch- 
Senäht,  sondern  mit  der  Hand  gewendet,  und  es  ergibt  sick 
as  sonderbare  Zusammentreffen,  dafs  die  schlechtesten  wie 

die  besten  Artikel  als  Heimarbeit,  wenn  auch  nicht  ganz  fertig 
gestellt,  so  doch  zum  gröfsten  Teil  angefertigt  weroen. 

Die  Ordnung  der  Heimarbeit  in  der  Berliner  Füi- 
Schuhmacherei  zeigt  verschiedene  Eigenarten.  Allgemein 
verkehrt  der  Fabrikant  direkt  mit  seinen  Heimarbeitern. 
Zwisehenmeister  scheinen  nicht  vorzukommen.  Einen 
bestimmten  Grund  hierfür  wüfstc  ich  nicht  anzugeben,  da  i.  & 
in  der  Lederschuhfabrikation  das  Schäftenähen  allgemein  von 
Zwischenmeistern  ausgeführt  wird.  Wahrscheinlich  werden 
sie  dadurch  überflüssig,  dafs  die  Heimarbeiter  und  Heio- 
arbeiterinnen  dicht  bei  den  Fabriken  wohnen,  und  somit  deren 

Hauptfunktion,  den  Arbeitern  Zeit  und  W^eg  zu  sparen,  fort- 
ßlllt.  Vielleicht  ist  der  Grund  auch  in  der  relativ  geringen 
Zahl  der  Heimarbeiter  —  verglichen  mit  andern  Zweigen  der 
Bekleidungsindustrie  —  welche  der  Filzschuhfabrikant  durch- 

schnittlich beschäftigt,  zu  suchen. 
Die  Ablieferung  der  Arbeit  geschieht  ein-,  iwei-. 

auch  dreimal  in  der  Woche.  In  einzelnen  Fabriken  e^ 
scheinen  die  Heimarbeiterinnen  regelmäfsig  um  sieben  Uhr, 
um  das,  was  sie  am  Tage  vorher  fertiggestellt  haben,  abzugeben, 
vor  allem  aber,  um  täglich  das  zugerichtete  Rohmaterial  in 

Empfang  zu  nehmen,  da  der  Fabrikant  bei  mangelhaften  Pro- 
duktionseinrichtungen nicht  in  der  Lage  ist,  so  viel  auf  Vorrtl 

zu  arbeiten,  dafs  er  seine  Heimarbeiter  für  mehrere  Tage  mit 
dem  Nötigen  versorgen  könnte.  Wo  nur  wenige  Arbeiter  alle 
maschinelle  Arbeit  verrichten,  kann  oft  der  Einleister  nicht 
so  viel  schaffen,  wie  die  Heimarbeiterin  wünscht.  Das  nötige 
Werkzeug  mufs  der  Heimarbeiter  selbst  stellen,  ebenso  ist  ei 
allgemein  üblich,  dafs  er  die  Fournituren ,  d.  h.  die  kleineren 
Zutaten,  Stifte,  Garn,  Seide  selbst  kauft.  Nur  der- vor 
gearbeitete  Schuh  wird  vom  Fabrikanten  geliefert.  Die  Be- 

rechnung geschieht  dutzendweise.  —  Die  Folgen  der  flauen 
Zeit  treffen  den  Heimarbeiter  zuerst.     Hat  der  eine  Fabrikant 



'  nichu  mebr  fUr  ihn  zu  tun,  so  wendet  er  sieb  wohl  an  einen 
andern.  Im  allgemeinen  aber  liegt  es  im  Interesse  sowohl 
ties  Fabrikanten  wie  des  Heimarbeiters,  bei  einander  zu  bleiben, 
iiamentlicb  wenn  der  Arbeiter  gesehickt  ist.  Es  ist  nichts 

t^ellenes,  dals  ein  heimarbeitender  Ei'nleister  zwölf,  dreizehn Jahre  und  länger  für  dieselbe  Fabrik  tätig  ist. 
Den  Umfang  der  Heimarbeit  genau  zahlenmäfsig 

f(.'-stzustellen,  ist  leider  nicht  möglich.  Man  mufs  sich  auf 
Schützlingen  beschranken,  da  man  keine  zablenmäfsigeu  Anhalts- 

punkte hat.  Aus  den  Büchern  der  Krankenkasse  ist  nicht  zu 
entnehmen,  ob  der  betreffende  Arbeiter  Fabrik-  oder  Heim- 

arbeiter ist,  weil  bei  der  Anmeldung  eine  genaue  Bezeichnung 

der  Beschäftigung  nicht  obligatorisch  ist.  Als  Aus»'eg  würde 
bleiben,  die  Zahl  der  Versicherten  im  Jahr  vor  der 
obtiga türischen  Versicherungspflicht  für  die  Heimarbeiter  und 
iiu  Jahr  nach  derselben,  d.  h.  19(11  und  li'Oy  zu  vergleichen. 
Hier  ergab  sich  aber  wieder  eine  neue  Schwierigkeit.  In  der 
Krankenkassenstatistik  sind  mechanische  Lederschuhfabriken, 
Hall-  und  Filzschuhfabriken  nicht  getrennt.  Man  würde  also 
nur  ein  Bild  davon  bekommen,  wieviel  Heimarbeiter  etwa  in 
der  gesamten  Berliner  Schuhindustrie  beschäftigt  waren. 

Die  Heimarbeit  in  der  Filzschuhmacherei  ist  sowohl 

gelernte  wie  ungelernte  Arbeit.  Letztere  wird  fast  aus- 
achlictslich  vo»  Frauen  betrieben,  aber  auch  die  gelernte 
Arbeit  ist  nicht  mehr  Privileg  der  Männer.  Es  kommt  hier 
als  gelernte  Arbeit  namentlich  in  Betracht:  das  Einleisten, 
Putzen  und  Zwicken.  Aufserdem  muls  noch  das  Wenden  der 

leichten,  bessern  Artikel  hierher  gerechnet  werden.  Diese 
Art  des  Wendens  wird  oft,  zum  Unterschied  von  dem  Wenden 
der  schlechten  Ware,  als  Häkeln  bezeichnet,  da  die  Technik 
dem  Häkeln  sehr  ähnlich  ist. 

Die  Lebensechicksale  der  einzelnen  Heim- 
arbeiter ähneln  sich  sehr.  Oft  ist  der  Mann  selbst  früher 

, Meister"  gewesen,  dem  die  Schubladen  die  Kundschaft  ab- 
spenstig gemacht  haben,  und  der  nun  froh  ist,  in  der  Fabrik 

einen  regelmäfsig  zahlenden  Auftraggeber  zu  finden.  Während 
die  Fabrikarbeiter,  wie  schon  erwähnt,  nur  in  verschwindender 
Zahl  gelernte  Schuhmacher  sind,  vielmehr  gröfstenteils  in  der 
Fabrik  arbeitsteilig  angelernt  werden,  haben  die  Heimarbeiter 
iiiicrwiegend  in  Jungen  Jahren  nach  allen  Regeln  der  Kunst 
<tie  Schuhmacherei  gelernt.  Aber  neben  diesen  hochgelernten 
Kräften  stehen  natürlich  auch  minderwertige.  Eine  nume- 

risch nicht  unbeträchtliche  Rolle  spielen  die  Rentenempfänger, 
sowohl  Invalide  als  auch  solche,  welche  der  Armen  Versorgung 
»nheiiiigefallen  sind.  Dn  die  Rente  nicht  nach  den  BedUrf- 
tiissen  einer  Arbeiterfamilie  berechnet  wird,  ja  nicht  einmal 
dir  die  Versorgung  der  betreffenden  Empftnger  ausreicht,  so 
wirkt  sie  nur  zu  oft  wie  oinat  in  England  die  labour  rate;  sie 
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wird  zur  Prämie  für  den  Fabrikanten.  Ohne  sie  wttrde  er 
keinen  Arbeiter  finden,  der  ihm  fUr  diesen  Lohn  die  Arbrit 
verrichtet,  er  würde  sich  gezwungen  sehen,  mehr  su  geben. 
Ähnlich  ist  es  mit  der  Armenunterstützung.  Auch  sie  ist  ge- 

wöhnlich so  knapp  bemessen,  dafs  ein  ErgänzungSTerdiemt 
hinzukommen  mufe,  und  der  Fabrikant  zieht  daraus  öimd 
direkten  Vorteil. 

In  bezug  auf  die  Herkunft  und  Schulung  der  weib- 
lichen  Heimarbeiter  mufs   zwischen  gelernten    und  mh 

gelernten    unterschieden    werden.      Die   gelernten    weiblicben 
Heimarbeiter  sind  häufig  Frauen,   die  vor  ihrer  Verheiratmig 
in   einer  Fabrik   gearbeitet   haben.     Reicht  der  Verdienst  dei 
Mannes  dann  später  für  die  Familie  nicht  aus,    so  nimmt  die 
Frau  ihre  alte  Beschäftigung  wieder  auf  und  ist  froh,  wenn  de 
die  Arbeit  im  eigenen  Heim  machen  kann.     Die  ungelemtei 
dagegen   weisen  naturgemäfs  keine  einheitliche  Herkunft  mL 
Die  Kräfte  wandern  auch  vielfach  von  einer  Industrie  in  die 

andre.     Der   ungenügende  Verdienst  des  Mannes  treibt  Hqb- 
derte    von   Frauen    aus    den    verschiedensten   Arbeiterkreiset 
dazu,  Heimarbeit  zu   suchen.     Unzählige  Gründe  ̂ bt  6S|  die 
ihnen  das  Arbeiten  im  eigenen  Heim  wünschenswerter  als  die 
Fabrikarbeit   erscheinen  lassen:   ein  krankes  Kind,  eine  «tt^ 
pflegebedürftige  Mutter,   oft  auch   nur  der  Wunsch ,    die  Net 
geheim   zu   halten.     Die   selbst   für   ungelernte   Arbeiteriooei 
ungewöhnlich  geringen  Anforderungen,  welche  die  Filsschik* 
macherei   in    bezug  auf  Vorbildung  und  Übung  stellt,   mickt 
diese  Industrie   besonders   geeignet  zum  Ergänzungsberuf  ftr 
diese  niedersten  Arbeitskräfte.    Es  wird  nichts  weiter  von  der 

Arbeiterin  verlangt,  als  das,  was  sie  von  Kind  auf  zu  tun  ge- 
wohnt  ist:   sie   mufs  etwas  nähen  können.     Aber  sie  braudbf 

nicht   entfernt  die  Geschicklichkeit  zu  besitzen ,    die  etwa  die 
Knopflocharbeiterin    oder    die    Schürzennäherin    haben   mali 

Das  „Wenden''  besteht  darin,  dafs  sie  mit  einem  derben  FadeOr 
und   daher  mit  grofsen  Stichen,   den  Oberstoff  auf  die  Sohle 

überwendlich  annäht;  beim  ̂ Einfassen"  mufs  sie  den  Racl 
des   Schuhes  erst   etwas   zusammenziehen,   alsdann   die  Bortt 
vornähen  und  dieselbe  zum  Schlufs  umbiegen. 

Durchgängig  arbeitet  der  Heimarbeiter  mit  Hilfskräftes, 
die  ihm  die  Familie  stellt.  Ist  der  Mann  Einleister,  so  Ube^ 
zieht  die  Frau  oft  Brandsohlen.  Nehmen  ihr  aber  die  Kinder 
zu  viel  ihrer  Zeit,  um  regelmäfsig  arbeiten  zu  können,  H 
setzt  sie  sich  doch  auf  ein  paar  Stunden  zu  ihrem  Mann,  idi 
ihm  die  Arbeit  vorzurichten.  —  Der  Zwickerin  hilft  wohl  eiie 
alte  Mutter,  eine  unverheiratete  Schwester,  oder  auch  eii 
kranker  Mann.  Fast  immer .  werden  die  Kinder  nach  d* 
Schulzeit  zur  Arbeit  herangezogen.  Angewiesen  auf  die  Mi^ 
arbeit  ihrer  Anfcehörigen  sind  die  Wenderinnen  und  Einfasi^ 
rinnen.      Der    Verdienst   ist  so   gering,    dafs   sich    die  Arbeil 



wrbaupt  nicht  lohnt,   wenn  der  Arbeiterin  nicht  unbezahlte 
Ulfe  zur  Verfügung  steht. 

Wie  schon  ausgeftihrt,  ist  die  ArbeitaleUtnng  des  Heim- 
arbeiter« grÖfstenteiFa  Ergänzungsarbeit  fUr  die  Fabrik. 

Nur  selten  kommt  es  vor,  dafs  der  Hoimarbeiter  den  Schuh 

verkaut'sreif  herstellt  und  sich  nur  daa  zugeschnittene  und  ge- atanzte  Rohuiateriat  holt.  GewiShnlich  macht  er  nur  eine,  oder 
auch  wohl  zwei  oder  drei  arbeitsteilige  Verrichtungen.  Das 
Zwicken  in  der  Heimarbeit,  sowohl  von  Frauen  wie  von 
Männern  ausgeübt,  ist  selten  mit  anderen  Arbeitsverricfatungen 
verbunden ;  das  Einleisten  dagegen,  fast  ausschliefslich  Mftnner- 
arbeit,  ist  gewöhnlich  mit  Putzen,  Fraisen  uaw,  verbunden. 

Diese  Arbeitsteilung  zwischen  Fabrik  und  haus- 
industriellen Aufsenbetrieben  hat  ein  unausgesetztes 

Ineinandergreifen  beider  Betriebs  formen  zur  Folge.  Keine  der 
Arbeitsleistungen  ist  ausschliefslieh  auf  die  Heimarbeit  be- 
fichritnkt,  keine  —  aufser  dem  Stanzen,  Durchnilhen  und  Zu- 

schneiden —  von  dieser  Betriebsweise  ausgeschlossen.  Daher 
ist  das  Verhältnis  zwischen  Heim-  und  Fabrikarbeit  in  jedem 
Betriebe  verschieden.  Aus  dem,  was  oben  über  die  Verteilung 
der  Warenarten  unter  die  beiden  Betriebstormen  gesagt  worden 
iat,  ergibt  sich,  dafs  derjenige  Fabrikant  die  wenigsten  Heim- 

arbeiter beschäftigt,  der  die  meiste  starke,  durchgenähte  Ware 
produziert.  Einen  je  gröfseren  Bruchteil  der  Produktion  die 
Herstellung  schlechter  Ware  ausmacht,  destomehr  wächst  die 
Zahl  der  Heimarbeiter.  Ebenso  verhält  es  sich  mit  der  feinen, 
leichten  Ware  dort,  wo  die  Wendern aschine  noch  nicht  ein- 
f^efuhrt  ist,  also  mit  ganz  geringer  Ausnahme  in  allen  Berliner 
Betrieben.  Auch  hier  wächst  die  Zahl  der  Heimarbeiter 
im  Verhältnis  zu  der  Zahl  der  guten,  leichten  Artikel, 
lue  hergestellt  werden.  Der  Grund,  weshalb  die  Arbeit  dem 
Arbeiter  ins  Haus  gegeben  wird,  ist  immer  der  gleiche:  das 
Bestreben,  an  den  Produktionskosten  zu  sparen.  Die  kapital- 
armen  Betriebe  befinden  sich  sogar  in  der  Zwangslage,  sich 
diese  Produktionsweise  zunutze  zu  machen,  da  es  ihnen  an 
Betriebskapital  zum  Mieten  einer  geeigneten  Werkstätte  fehlt. 
Und  wie  die  Kapital  schwäche  zur  Benutzung  von  Heim- 

arbeitern Hihrt,  so  wird  wiederum  die  Möglichkeit,  in  der  Filz- 
Bcbahmacherei  fast  nur  mit  Heimarbeiten  auszukommen,  zur 
Ursache  dafür,  dafs  kapitalschwache  Elemente  hier  besonders 
leicht  Unternehmer  werden.  Trotzdem  wäre  es  falsch,  etwa 

den  Umfang  der  Benutzung  von  Heimarbeitern  mit  der  Kapital- 
starke  des  Fabrikanten  in  Beziehung  bringen  zu  wollen;  nur 
die  Art  der  Ware  ist,  wie  ausgeführt,  mafgebend.  Ks  gibt 
Ä.  B,  eine  Firma  in  Berlin,  welche  hiesige  Warenhäuser  mit 
ganz  billigen  Artikeln  versorgt,  und  trotz  eines  bedeutenden 
Umsatzes  fast  auaschliefslich  Heimarbeiter  beschäftigt. 

_        Im  allgemeinen  kann  man  wohl  sagen,   dafs  in  der  Filz- 
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Schuhmacherei  die  Fabrik  arbeit  der  Heimarbeit  über- 
legen ist.  Die  Maschine  arbeitet  gleichmäfsiger,  sie  bedingt 

vor  allem  besseres  Material.  Dies  gilt  sowohl  von  der  Wende- 
maächine  wie  von  der  Durchnähmaschine.  Auch  mögen  woU 
die  besten,  leistungsfähigsten  Arbeiter  die  Fabrikarbeit  vor- 

ziehen. Nicht  in  allen  Zweigen  der  mechanischen  Schuhfabri- 
kation ist  dies  der  Fall.  Es  gibt  auch  hochwertige  Artikd, 

für  die  der  Heimarbeit  gegenüber  der  Fabrik  ausschlaggebende 
Vorzüge  innewohnen.  In  der  Ballschuhfabrikation  z.  B.  hit 
die  Ware,  die  der  Heimarbeiter  herstellt,  die  höhere  Qualitit 
Der  Heimarbeiter  fertigt  den  Schuh  vom  ersten  Stich  bis  xar 
Verkaufsreife  an,  und  nur  dadurch  bleibt  er  tadellos  sauber. 
Es  handelt  sich  beim  Balischuh  eben  um  Luxusware,  nicht 
um  Gebrauchsware;  Leichtigkeit  und  elegantes  Aufsere  sind 
da  die  Hauptsache.  Bei  der  Fiizschuhmacherci  fehlt  es  an 
derartigen  Artikeln,  und  deshalb  liegen  hier  rein  objektiv 
keine  Gründe  für  die  Benutzung  der  Heimarbeit  vor.  £• 

sprechen  lediglich  Gewinnrücksichten  für  sie,  d.  h.  die  gegen- 
über der  Fabrikarbeit  sehr  viel  billigere  Arbeitskraft. 
Befremdlich  könnte  es  nun  scheinen,  warum  der  kleine 

Fabrikant  angesichts  der  grofsen  Ersparnis,  die  ihm  die  Be- 
schäftigung von  Heimarbeitern  gewährt,  sich  nicht  ganz  auf 

deren  Benutzung  beschränkt.  Es  geschieht  wohl  darum,  weil 

die  Abh'eferung  durch  die  Heimarbeiter  nicht  regelmäfsig  genng 
geschieht,  um  dem  Stanzer  und  dem  Durclmäher  keinen 
Aufenthalt  zu  verursachen.  Der  Fabrikant  mufs  suchen,  sich 
eine  gewisse  Unabhängigkeit  von  seinen  Heimarbeitern  lo 
sichern.  Trotzdem  ist  wegen  der  z.  Z.  tatsächlich  bestehen- 

den Arbeitsteilung  zwischen  Fabrik  und  Aufsenbetrieb  die  Ab- 
hängigkeit der  Fabrik  von  den  Heimarbeitern  und  umgekehrt 

weit  gröfser  als  z.  B.  in  der  Blusen-  und  MäntelkonfektioD- 
Dies  hat  zu  einer  lokalen  Konzentration  der  Industrie  geführt 
Der  Gesundbrunnen,  die  Umgegend  des  Bahnhofs  Börse  haben 
sich  zu  Zentren  für  die  Beriiner  Filzschuhmacherei  heraiu- 
gebildet,    im  Süden    der  Stadt  ist  z.  B.  keine  einzige  Fabrik. 

Fragen  wir  nun  noch  einmal  zusammenfassend :  Aufweichen 
Umständen  beruht  die  Heimarbeit  in  der  Filzschub- 
niachereiV  Zunächst  kommt  in  Betracht,  dafs  einen  nicht  ur.- 
wesentlichen  Produktionsge^enstand  noch  immer  die  gani 
schlechte  Ware  bildet,  die  allein  mit  den  vorf2;eführten,  billigen, 
niedrig  stehenden  Arbeitskräften  hergestellt  werden  kann. 
Das  (je^cnstück  bildet,  wie  für  alle  grofsstädtischen  Beklei- 

dungshausindustrien, das  Vorhandensein  überschüssiger  weib- 
licher Arbeitskraft,  die  sich  zu  jedem  Preis  anbietet,  und 

deren  Rcnutzun*^  doshalb  für  den  Fabrikanten  stets  einen 
starken  Keiz  l)ildet,  solange  er  Verwendung  für  eine  aus  ihren 
Händen  hervorgogan^^^ene  Ware  findet.  Die  letzte  Vorbedingung 
wird  voraussichtlich  in  den  Grofsstädten  sobald  nicht  schwin- 

1 



Wenn  die  eratere  auch,  wie  schon  angedeutet,  in  ent- 
ihiedenem  Rückgang  begriffen  ist,  so  wird  sie  doch  in  ab- 

sehbarer Zeit  vorauasichtiich  nicht  ganz  aufhören.  Immerhin 
wird  man  sagen  können,  dafs  dieser  Teil  der  Heimarbeit  im 
Abnehmen  begriffen  ist. 

Eine  Ursache  fllr  die  Stärkung  der  Heimarbeit  in  der  Ber- 
liner Filzschuh  macherei  kannte  sich  dagegen  in  der  Zukunft 

nur  aus  den  Arbeitsverhältnissen  konkurrierender  Produktions- 
Zentren  ergeben.  In  den  zum  Teil  kleinstädtischen  provin- 

ziellen Fabrikationsorten  droht  Mangel  an  Heimarbeitern  ein- 
zutreten. Wie  mir  berichtet  wird,  ist  die  Heimarbeit  daselbst 

heute  gegründet  auf  die  ältere  Generation,  der  noch  die  un- 
überwindliche Sehen  vor  der  Fabrik  inne  wohnt.  Die  junge 

Generation  zieht  die  Fabrik  vor,  und  die  überschüssige  müfsige 
weibliche  Arbeitskraft  fehlt  dort.  Wenn  hier  also  in  Zukunft 

wegen  Arbeit  ermangeis  die  Heimarbeit  immer  mehr  schwindet 
und  damit  die  Möglichkeit,  die  ganz  schlechte  billige  Ware 
im  Wettbewerb  mit  der  grofs städtischen  Heimarbeit  herzustellen, 
so  könnte  für  die  Berliner  Industrie  dadurch  ein  Zuwachs  sich 

ergeben,  weil  fllr  sie  ja  die  billige  Arbeitskraft  in  unerschöpf- 
licher Menge  zur  Verfügung  steht. 

Nicht  viel  mnhr  Aussicht  auf  Fortdauer  hat  die  gelernte 
Heimarbeit,  welche  die  feinste  Ware  herstellt.  Auch  dieser 
ist  ein  bedeutender  Konkurrent  im  Kntstehen  begriffen.  Die 
Verfeinerung  und  Vervollkommnung  der  Maschinen  entzieht 
ihr  stetig  auch  die  feine,  ihr  bisher  vorbehalten  gewesene 
Ware  und  fdhrt  sie  der  Fabrik  zu.  Das  heute  in  dieser  Be- 

ziehung Wesentlichste  ist  die  Vervollkommnung  der  Wende- 
maächine,  wodurch  es  möglich  ist,  die  feine,  leichte  Ware,  die 
Berliner  .Spezialität,  in  die  Fabrik  zu  bringen, 

Bezug  des  Rohmaterials.  Das  Rohmaterial  bezieht 
der  Fabrikant  aus  den  verschiedensten  Händen.  Kapital- 

kräftige Fabrikanten  werden  immer  suchen,  den  Lederhändler 
zu  umgehen  und  von  der  Lederfabrik  das  Rohmaterial 
zu  kauten  Teilweise  ist  es  aber  auch  für  sie  vorteilhafter, 
ihre  Aufträge  den  Kommissionshäusern  in  Berlin  zu  geben, 
oder  vom  Ledergrofshändler  zu  kaufen,  namentlich,  wenn  es 
sich  um  kleine  verscliiedenartige  Aufträge  handelt,  unter  Um- 

standen in  verschiedenen  Farben,  die  nicht  besonders  in  der 
Fabrik  angefertigt  werden  können.  Filz  sowohl  wie  Leder, 
die  in  der  Filzschuhmacherei  verarbeitet  werden,  sind  deutsche 

Fabrikate,  Grofse  Gerbereien,  von  denen  das  Sohlenleder  be- 
zogen wird,  sind  an  den  verschiedensten  Plätzen,  z.  B.  in 

Württemberg,  in  Thüringen.  Oberleder  fdr  Reiseechuhe  wird 
in  Thüringen  hergestellt,  in  Ktrn  a.  N.,  in  Mainz.  Für  die 
Filzschuhe  wird  der  Oheratoff  und  der  Sohlentilz  aus  Giengen 
a.  Br,  bezogen,   aus  Fulda,   wo  eine  sehr  bedeutende  Fabrik 
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ist,  und  aus  Sachsen.  Besonders  gerühmt  werden  auch  die 
Sohlenfilze,  welche  Roth  a.  S.  liefert.  Ftir  Berlin  kommt  noch 
Adlershof  in  Betracht.  Früher  verarbeitete  man  viel  ruBsiache 

Sohlen-  und  Futterfilze.  Man  ist  aber  davon  zurückgekommen, 
seitdem  die  hohen  Zölle  eingeführt  sind,  und  seitdem  die 
deutsche  Industrie  in  der  Filzfabrikation  Fortschritte  gemacht 
hat.  In  Sachsen  fertigen  zwei  grofse  Filzschuhfabriken  den 
Filz,  den  sie  brauchen,  selbst  an. 

Alles  Rohmaterial  ist  in  den  letzten  15 — 20  Jahren  teurer 
geworden;  ein  auswärtiger  Fabrikant  meinte,  die  fertige  Ware 

sei  wegen  dieser  Steigerung  allein  um  10®/o  teurer  als  vor 
10  Jahren.  In  den  letzten  Jahren  aber  waren  die  Lederpreiie 
ziemlich  unverändert;  es  wird  sogar  allgemein  behauptet,  dals 
die  Lederfabriken  seit  längerer  Zeit  mit  Verlust  arbeiteten, 

wenn  sie  auch  teilweise  kleine  Aufschläge  von  3 — 7®.'o  er- 
reicht hätten  Sie  hoffen  durch  ein  Lederkartell,  an  dessen 

Zustandekommen  sehr  eifrig  gearbeitet  wird,  bedeutendere 
Preiserhöhungen  zu  erzielen.  Durch  ein  solches  Liederkartell 
würden  die  kleinen  Filzschuhfabriken  sehr  schwer  getroffen; 
sie  würden  den  Schlag  wohl  schwerlich  aushalten. 

Kreditverhältnisse.  Von  Anfang  an  war  die 
Industrie  auf  den  Kredit  angewiesen.  Nur  durcb  eine  Aa^ 
nutzung  desselben  in  weitestem  Umfange  konnte  sieb  die  junge 
Industrie  aus  den  kleinen  Anfängen  der  siebziger  Jahre  heruf- 
arbeiten.  Alle  heute  bestehenden  Berliner  Fabriken  haben  ohne 

nennenswertes  eigenes  Kapital  angefangen.  Als  Kreditgeber 
kommt  namentlich  der  Rohmaterialienhändler  in  Betracht 
Der  Lederhändler,  der  seine  Leute  kennt  und  oft  besser  ab 
der  kleine  Fabrikant  weifs,  wie  das  Geschäft  steht,  gibt  nicht 
nur  Warenkredit,  er  streckt  auch  Kapital  vor.  Er  weifs,  welche 
Gefahr  er  dabei  läuft,  kann  aber  durch  Ausnutzung  dieser 
Verbindung  mit  dem  ausgeliehenen  Geld  ein  gutes  Geschift 
machen,  und  hat  den  kleinen  Fabrikanten,  der  es  nicht  wag^ 
kann,  zu  einem  anderen  RohstoflFhändler  oder  auch,  in  aber 
maliger  Geldnot,  zu  einem  anderen  Geldverleiher  zu  gehen, 
in  der  Hand.  Nicht  selten  wird  eine  Fabrik  mit  dem  vom 
Lederhändler  geliehenen  Kapital  begründet. 

Der  Warenkredit  wird  allgemein  in  Anspruch  ge- 
nommen. Ab(»r  der  Fabrikant  selbst  mufs  auch  kreditieren, 

oft  80  sehr,  dafs  ihm  Schwierigkeiten  daraus  entstehen.  Die 
kleineren  Fabrikanten  sind  in  der  Regel  nicht  in  der  Lage^ 
Kredit  zu  gewähren  und  können  deshalb  meist  nur  in  be- 

schränktem Umfang  an  Kleinhändler  verkaufen,  die  ihrerseiti 
auf  einen  Dreimonatskredit  angewiesen  sind,  den  sie  auch 
regelmäfsi^  von  ̂ röfseren  Firmen  bekommen.  Deshalb  befindet 
sieh  der  kleine  Fabrikant  zum  grofsen  Teil  in  der  Zwangslig^. 
seine  Erzeugung  an  Grofshändler  absetzen  zu  müssen,  die  «wir 
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r  bezahlen,  aber  dafür  die  Preise  drucken.  Je  kleiner  und 
Vebrloeer  der  Fabrikant,  desto  mehr  mufs  er  sich  von  aeinen 
Kunden  gefallen  lassen.  Von  dem  grofsen  Fabrikanten  erhillt 
der  Orofshändler  den  üblichen  dreimonatigen  Kredit.  Der 
Kleinhändler  aber  kommt  mit  dieser  Frist  meist  niclit  aua. 
Der  Grofshändler  gibt  ihm  durchschnittlich  fünf  bis  sechs 
Monate  Ziel,  den  Fabrikanten  mufs  er,  wenn  or  nach  drei 
Monaten  nicht  bar  bezahlen  kann,  nach  diesem  Termin  mit 
einem  Dreimonatsakzept  bezahlen.  Nur  die  Warenhauser  be- 

zahlen bar  innerhalb  von  dreifaig  Tagen.  Auf  der  Schuhbörse, 
deren  Ordnung  unten  noch  näher  darzustellen  ist,  war  das 
Kreditieren  früher  verpönt,  hat  sich  heute  aber  auch  dort  ein- 
gebürgert. 

Charakteristik  der  Fabrikanten.  Interessen- 
vertretung. Eine  allgemeine  Charakteristik  der  Fabrikanten 

za  geben,  ist  nicht  leicht.  Die  Berliner  Industrie  ist  noch  zu 
jung,  es  fehlt  an  jeder  Tradition.  Sämtliche  Berliner  Fabriken 
sind,  wie  schon  erwähnt,  aus  kleinen  Anfingen  hervorgegangen ; 
ihre  Gründer  haben  einst  mitgearbeitet.  Auch  heute  noch 
sind  weitaus  die  meisten  ihren  Arbeitern  an  Bildung  kaum 

überlegen,  ja,  sie  stehen  hinter  ihnen  an  Einsicht  und  Facii- 
kenntnis  nicht  selten  zurück.  Es  fehlt  den  kleinen  Fabrikanten 

nur  2U  oft  an  aller  kaufmännischen  Vorbildung.  Darau» 
entsteht  ungenügende  Aufsicht  im  Betrieb  selbst,  Mangel  jeder 
Voraussieht  und  Berechnung,  die  sich  im  Laufe  der  Zeit  durch 
schwere  Verluste  rächen,  und  die  in  Verbindung  mit  der  durch 
die  wachsende  Konkurrenz  stets  schwieriger  werdenden  Lage 
manchen  Bankerott  herbeiführen.  Nur  an  der  Spitze  der 
wenigen  grofsen  Firmen  stehen  Kapitalisten.  Fachkenntnisse 
bringen  nur  wenige  (ür  ihren  Beruf  mit.  Häutig  verbindet 

sich  der  „Fachmann"  mit  einem  „Geldmann",  um  sein  Geschäft 
zu  vergröfsem  und  tritt  dann  selbst  bald  darauf  zurück. 
Eioige  haben  —  nicht  zum  Ruhm  des  Gewerbes  —  ihre 
Lehrzeit  hinter  vergitterten  Fenstern  durchgemacht.  Für 
diese  kapitalistischen  Fabrikanten  ist  die  Fiizschuhmacherei 

gräCstenteils  Durchgan^'sberuf,  den  sie  je  eher  desto  lieber 
mit  dem  angenehmeren  des  Rentiers  zu  vertauschen  bestrebt 
aind.  Auffallend  ist  es,  wie  oft  die  grüfseren  Firmen  in  andere 
Hände  übergehen.  Da  kann  sich  denn  ein  Zugehörigkeits- 
gefuhl  zu  den  Arbeitern,  ein  objektives  Interesse  an  technischen 
Verbesserungen,  ein  Verständnis  für  die  nationalen  Aufgaben 
der  Industrie  nicht  entwickeln.  Wer  die  Rolle  kennt,  die 

X.  B.  ein  altes  solides  Hamburger  Geschäft,  das  sich  vom  Ur- 
groftvater  vererbt  hat,  in  der  Familie  des  Besitzers  spielt,  wie 
man  sich  an  seinem  Gedeihen,  wie  an  dem  des  liebsten  Kindes, 
obue  an  den  persönlichen  Vorteil  zu  denken,  freut,  wie  der 

^»0e8itzer   keinen    gröfseren   Ehrgeiz    hat,    als    dem   Sohn    das 
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Geschäft  noch  blühender  zu  hinterlassen,  als  er  selbst  es  Tom 
Vater  übernommen,  und  wie  er,  selbst  wenn  der  Sohn  Chef 
<ier  Firma  geworden,  sich  doch  von  seinem  Kontor  nicht 
trennen  kann  und  solange  nur  die  Kräfte  reichen,  jeden 
Morgen  auf  dem  lieben  alten  Platz  sitzt  —  den  berührt  dies 
Verhalten  moderner  Fabrikanten  doppelt  befremdend  and 
peinlich.  Das  Geschäft  ist  bei  letzteren  kein  Beruf,  keine 
Lebensarbeit  und  -aufgäbe,  sondern  nur  Mittel  zuni  Zweck 
Und  dieser  eigentliche  Zweck  ist,  in  möglichst  kurzer  Zeit 
möglichst  viel  Geld  zu  verdienen. 

Die  gröfseren  Fabrikanten  —  etwa  18  bis  19  Filzschah- 
fabrikanten nach  Schätzung  der  Gewerkschaft  —  gehören  dem 

Zweigverein  Berlin  des  über  ganz  Deutschland  verbreiteten  Ver 
bandes  deutscher  Schuh-  und  Schäftefabrikanten 
an.  Der  Verband  ist  ein  reiner  Kampfverband,  und  nichts 
liegt  der  Tendenz  des  Vorstandes  ferner  als  „die  Idee  soiialer 
Gleichberechtigung  und  paritätischer  Verständigung  zwischen 

organisierter  Arbeiterschaft  und  organisi erteil  Arbeitertum*'. 
Der  Zweck  des  Verbandes  ist  nicht  das  Femhalten  des  Streiks» 
sondern  das  gewaltsame  Niederdrücken  aller  Streiks.  Eine 

sonstige  Vert]*ctung  gemeinsamer  Interessen,  aufser  dem  Kampf 
gegen  die  Arbeiter,  erfolgt  nicht.  Von  den  Verhandlangeo 
wird  nichts  veröffentlicht,  und  aus  demselben  Geist  heraus  ftr 

wissenschaftliche  Arbeiten  kein  Material  zur  Verfügung  gestellt'. 
Die  wichtigste  Waffe  dieses  Vereins  ist  der  1897  im 

Leben  gerufene  Arbeitsnachweis.  Bei  den  zahllosen  kleinen 
Streiks,  die  auf  eine  Fabrik  beschränkt  sind,  bei  denen  oft 
auch  nur  eine  bestimmte  Gruppe  von  Arbeitern  die  Arbeit 
niedergelegt  hat,  sollen  mit  Hilfe  dieser  Einrichtung  alle 
Arbeitsuchenden  derjenigen  Fabrik  zugefllhrt  werden,  bei 
der  gestreikt  wird,  um  so  den  Kampf  der  Arbeiter  zu  unte^ 
drücken.  1898  gab  der  Verband  eine  Arbeitsordnung  heraus, 
welche  von  allen  Mitgliedern  dos  Verbandes  ihren  Arbeitern 
aufoktroyiert  ist. 

EinflufsderVerschiedenartigkeitderBetriebe 
und  ihres  Wettbewerbes  auf  die  Eigenart  des  Ge- 

werbes. Das  ist  das  Bild,  wie  es  sich  uns  von  der  heutigen 
Organisation  der  Industrie  darstellt.  Eine  beträchtliche  Anzahl 
von  Betrieben,  von  denen  aber  kaum  der  zehnte  Teil  so 
gestellt  ist,  dafs  er  Produktionsmittel  und  Arbeitskräfte  rationell 
ausnutzen  und  seinen  Vorteil  beim  Einkauf  des  Rohmaterials 
und    beim    Absatz    wahren    kann.     Die   Grofsstadt   ermöglicht 

*  Vor^l.  Wiildoiiijir  ZI  mm  ermann:  Die  Streikvcraicherung  dff 
Arboit-rt'btT.     S«»z.  Praxis,  XIV.  Jahr^.,  Nummer  J^. 

-  Aiu'h  W.  Kiilemann  jribt  an,  dal's  der  Verband  der  Schah- und  Schäftefabri kanten  ihm  auf  seine  Anfra^jce  keine  Antwort  erteilt 
habe.    (Die  Giwcrk»ehaftsbewegung,  Jena  1900,  S.  545.) 



1  Bestehen  kleiner  und  kleinster  Betriebe,  die  sonst  nicht 
stieren  konnten.  Sie  halien  hier  Gelegenheit,  jederzeit  die 

billigsten  Arbeitskräfte  zu  bekommen,  und  daneben  Gelegenheit, 
ihre  Ware  an  Ort  und  Stelle  loszuwerden.  Dadurch  erklart 
es  sich,  dafa  von  den  S4  Betrieben  40  kaum  anders  als  mit 
dem  Namen  Zwergbetrieb  bezeichnet  werden  konnten. 

Wie  erweist  sich  die  Wirkung  dieser  Gröraenverbältnisse 
der  Betriebe  auf  den  Gang  der  Produktion?  Der  kleine 
Fabrikant  wird  in  jeder  Beziehung  zum  Hemmschuh.  Er  ist 
der  gesfhworene  Feind  Jeder  Neuerung,  die  für  ihn  nur  eine 
Mehraustage  bedeutet.  Und  doch  kann  er  solche  Ausgaben 
nicht  umgehen,  die  Konkurrenz  zwingt  ihn  dazu,  will  er  nicht 
Knnz  zurückgedrängt  werden.  Als  einziger  Ausweg  bleibt  ihm 
die  Verschlechterung  des  Materials.  Sobald  ein  neuer  Artikel 
auf  den  Markt  kommt,  wird  er  sofort  von  den  kleineren 
Fabrikanten  in  minderwertigem  Material  nachgeahmt  und  zu 
bedeutend  billigerem  Preis  angeboten.  Auch  in  dieser  In- 

dustrie hat  sich  eine  erstaunliche  „Wissenschaft  des  Betruges"  * 
gebildet.  Selbst  bei  der  besseren  Ware  wird  Pappe  zu  Brand- 
sohleu  verwendet;  sie  dient  aber  auch  bei  den  billigen  Leder- 

schuhen zur  Herstellung  der  Vorder-  und  Hinterkappc,  die 
daher  beim  ersten  Nafswerden  aufweichen.  Zu  einer  förmlichen 

Knust  ist  das  Verdecken  der  Pappe  durch  Leder  geworden; 
daa  gespaltene  Leder  wird  aufgeklebt,  oder  aufgenietet,  oder 
es  werden  die  Lederabfftlle  mit  Pappe  zermalilen  und  gestampft 
—  das  bereits  erwähnte  Fautis  — ;  entweder  man  bezieht  die 
Vorderkappe  nur  von  aufsen  mit  Leder,  oder  aber  auch  von 
innen,  um  die  Täuschung  vollkommener  zu  machen.  Auch 
der  Absatz  bekommt  nur  einen  schmalen  Lederflecken  zur 

Verdeckung  seiner  Pappseele,  Nicht  besser  ergeht  es  der 
Sohle.  Das  Publikum  ist  meist  nicht  imstande,  Gutes  vom 
Schlechten  zu  unterscheiden,  es  läfst  sich  durch  den  billigen 
Preis  und  das  Äufsere  der  Ware  bestechen,  und  wenn  es  den 

Betrug  merkt,  ist  schon  wieder  ein  neuer  Artikel  , modern". 
Dies  Unterbieten  zwingt  aber  die  besseren  Fabriken,  auch 
mit  den  Preisen  nachzurücken  und  ihrerseits  an  Rohstoff  und 

Ausführung  zu  sparen.  So  zieht  das  Polipolium  (die  mafslose 
Konkurrenz)  der  kapitalarmen  Betriebe  die  Produktion  in 
bezug  auf  die  Qualität  weit  unter  das  Niveau,  das  sonst  erreicht 
werden  könnte. 

In  derselben  Richtung  wirkt  die  unmfilsige  Konkurrenz 
der  kleinen  Dotailhändler  unter  einander.  Ls  gibt  in  Berlin 
nicht  weniger  als  tiOHU  scIbstAndige  Schuhmac hermeister,  von 
dencD  nur  die  wenigsten  noch  ihren  Namen  verdienen.  Ein 
Teil   hat  ein  mehr  oder  minder  gut  gehendes  Ladengeschäft 

1  Volkswirt- 
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und  treibt  dabei  etwas  Flickschuhmacherei;  für  einen  andern 
Teil  mufs  eine  Portierstelle  oder  ein  ähnliches  Amt  den 

Hauptteil  des  Einkommens  beschaffen.  Der  grölste  Bruch- 
teil der  Schuhmachermeister  ist  auf  die  Ausbesserarbeit  zurück- 

gedrängt,  im  günstigsten  Falle  Besitzer  einer  Besohlanstalt 
Auch  von  den  Ladeninhabern  können  die  meisten  nicht 
leben  und  nicht  sterben.  Das  Publikum  gewöhnt  sich  immer 
mehr  an  die  grofsen  Schuhgeschäfte  und  an  die  Warenhäuser. 
Durch  die  hohen  Mieten  sitzt  der  kleine  Meister  gewöhnlich 
von  vornherein  auf  einem  Etat,  der  seine  Verhältnisse  weit 

übersteigt.  In  der  Regel  kann  er  seine  Schuld  bei  dem  Qrofs- 
händler  nur  ratenweise  bezahlen.  Seine  Kunden  beanspruchea 
langen  Kredit,  und  er  kommt  aus  den  Schulden  nicht  heraiu. 
Diese  Kleinhändler  unterster  Ordnung  müssen  mit  allen  ihnen 
zu  Qebote  stehenden  Mitteln  Käufer  anlocken  und  sich  g^en- 
seitig  abspenstig  machen.  Das  führt  natürlich  zu  einem  Unter- 

bieten, das  oft  genug  bis  zum  Verkaufen  mit  Verlust  geht 
Verschärft  wird  dieser  Wettbewerb  noch  durch  die  sogenannteD 
Partiewarengeschäfte,  welche  grofse  Massen  schlechter  Ware 
aufkaufen  und  zu  Schleuderpreisen  abgeben.  In  den  letiten 
Jahren  haben  auch  die  Geschäfte  mit  Einheitspreisen  dem 
Schuhmachermeister  das  Leben  erschwert  Auf  einer  der  letstea 
Versammlungen  des  Vereins  deutscher  Schuhwarenhändler 
wurde  geklagt,  dafs  durch  diese  Einheitspreise  für  den  gansea 
Kleinhandel  der  Nacliteil  entstehe,  an  eine  gewisse  PreisbOhe 
gebunden  zu  sein,  die  den  Verdienst  stark  begrenze.  Dieses 
unaufhörliche  Unterbieten  der  Kleinverkäufer  setzt  sich  in 
einen  starken  Druck  auf  die  Fabrikanten  um  und  bewirkt 
ebenfalls,  dafs  die  Herstellung  in  bezug  auf  die  Qüte  nicht 
das  erreicht,  was  erreicht  werden  könnte.  Wie  schwerwi^nd 
das  ist,  wird  sich  zeigen,  wenn  wir  die  Stellung  der  Berliner 
Filzschuhmacherei  innerhalb  der  übrigen  deutschen  Filzschuh* 
macherei  näher  untersuchen.  Es  wird  sich  dabei  ergeben. 
dafs  die  Eigenart  der  Berliner  Filzschuhmacherei  in  bezug  lof 
die  von  ihr  hergestellten  Waren  und  in  bezug  auf  ihre 
Leistungsfähigkeit  bedingt  ist  gerade  durch  die  Eigenart  der 
Berliner  Produktionsverhältnisse. 

Stellung  der  Berliner  Filzschuhfabrikation 
innerhalb  der  deutschen.  Mangelhafte  Ausbildung 
des  Grofs betriebe 8.  Rufen  wir  uns  noch  einmal  die  GrOlie 
der  ersten  Berliner  Betriebe  ins  Gedächtnis  zurück.  Nur  eine 
einzige  Fabrik  arbeitet  zuzeiten  mit  mehr  als  200  Arbeitern, 
nur  sieben  mit  mehr  als  100.  Welch  anderes  Bild  bieten  die 
provinzialen  Fabriken!  Eine  der  ältesten  Filzschuhfabriken, 

die  „Vereinigten  Fränkischen  Schuhfabriken"  in  Fürth- 
Nürnberg,  beschäftigen  mehr  als  20(»0  Arbeiter,  d.  h.  beinahe 
so   viel   wie   die   gesamte   Berliner   Filzschuhindustrie,   haben 



ben  Um&ftts  von  4  Millionen  Mark  und  arbeiten  mit  20  Durcli- 
■nHhinaBchiDen.  Das  tägliche  Erzeugnis  beläuft  sicli  auf 
1000"  Paar.  Die  Gröfse  dieses  Betriebes  enmögliclit  eine 
Arbeitsteilung  und  Spezialisierung  sowohl  bei  Arbeitern,  wie 
bei  Maschinen,  die  für  kleinere  Betriebe  unerreichbar  ist.  Sie 
erhielt  aufserdem  eine  Vollständigkeit  und  Vielseitigkeit  in 
den  hergeateliton  Waren,  welche  erhebliche  Vorteile  beim  Absatz 
und  im  Verkehr  mit  den  Klein händl(;rn  mit  sich  bringt.  Auch 
in  Sachsen  gibt  ea  Fabriken,  deren  Gröfse  nicht  nur  ein  voll- 

kommenstes Ausnutzen  der  Produktionamittel  gestattet,  sondern 
aie  auch  in  den  Stand  setzt,  sich  eine  kleineren  Betrieben 
ganz  unmögliche  Unabhängigkeit  zu  schalten,  welche  sogar 
bis  zu  Betriebskombinationen  geführt  hat.  So  fabriziert  eine 
Fabrik  in  Oschatz  ihren  eigenen  Filz,  um  nicht  von  den  Roh- 

stofferzeugern abzuhängen.  Andere  sfichsiache  Firmen  lassen 
noch  heute  in  gröfstem  Mafse  in  den  sächsischen  Gefängnissen 
arbeiten,  waa  eine  ganz  erhebliche  Kostenersparnis  bedeutet. 
Von  solcher  Konkurrenz  müssen  die  Berliner  Firmen,  von 
denen  die  gröfaten,  wie  wir  gesehen  haben,  kaum  den  vierten 
Teil  des  Umsatzes  der  Nürnberger  Fabrik  z.  B.  haben,  erdrückt 
werden.  Infolgedessen  ist  die  Berliner  Industrie,  die  als  Ganzes 
durch  die  Überzahl  kleiner  und  kleinater  Betriebe  zur  Her- 

stellung von  Schundware  gezwungen  wird,  in  diesem  Artikel 
doch  gegenüber  der  auswärtigen  Konkurrenz  In  grofsem 
Nachteil.  Sie  kann  hierin  auf  dritten  Märkten  mit  der  aus- 

wärtigen Industrie  nicht  konkurrieren.  Und  in  Berlin  vermag 
sie  dies  nur,  indem  sie  sich  mit  ganz  geringem  Nutzen  begnügt, 
während  die  aufserberliner  Fabrikanten  ganz  gut  bei  den 
Preisen  bestehen  können. 

Bedeutung  des  Berliner  Arbeitermaterials. 
Einen  Vorteil  aber  haben  die  Berliner  Fabrikanten  dagegen, 
der  wohl  geeignet  wäre,  diese  Nachteile  aufzuwiegen:  das  iai 
die  intelligente  Berliner  Arbeiterschaft.  Abgesehen 

von  den  unzähligen  Bildungsmöglichkeiten,  welche  dem  Ar- 
beiter in  Berlin  erreichbar  sind,  erzieht  die  Grofsstadt  ihre 

Kinder  aelbst,  ganz  ohne  deren  Zutun.  Das  Treiben  auf  den 

8trafsen  macht  gewandt,  flink,  aufmerksam.  Durch  die  grofa- 
artigen  Ausstellungen  der  Läden  werden  Auge  und  Geschmack 
geschult,  die  Fähigkeit,  neue  Eindrücke  zu  erfassen  und  zu 
verarbeiten  geschärft.  So  bringt  der  grofsstäd tische  Arbeiter 
von  vom  herein  drei  wichtige  Eigenschaften  mit:  rasche  Auf- 

fassungsgabe, Geschmack  und  Gewandtheit.  Sic  ermöglichen 
eine  Sorgfalt  der  Herstellung,  eine  geachniackvolle  AuaHlhrung. 
wie  aie  sonst  im  Reich  nicht  erzielt  wird.  Wie  weit  dies 

atigemein  anerkannt  wird,  dafür  diene  der  Umstand  als  Bei- 
spiel, dafs  die  mehrfach   erwähnte  bayrische  Firma  ihren  Be- 
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darf  an  eleganten  Reiseschuhen  von  einem  Berliner  Fabrikanten 
herstellen  läfst. 

Infolge  eben  dieses  Vorteiles  ist  es  den  kapitalkräftigeren 
Berliner  Fabrikanten  gelungen,  eine  Spezialität  herauszubilden« 
in   der   sie  ein  bedeutendes  Übergewicht  haben.      Das  ist  der 

elegante   Fantasieschuli,   der  leichte  Reise-  und  Morgenschuh, 
der  für  ein  kaufkräftiges   und   zahlungswilliges  Publikum  ht- 
stimmt  ist.    Nicht  die  Fabrikation  guter  schwerer  Lederschahe 
und  -Stiefel  —  dazu   reicht  das  Betriebskapital   nicht  aus  — 
nicht   die  handgearbeiteten  Ballschuhe,  deren  Herstellung  aof 
billige    und   geübte   Heimarbeit  begründet   ist,    in    denen  die 
Österreicher  überlegen  sind,  kann  für  den  Berliner  Filsscholh 
fabrikanten   der  vornehmste  Produktionsartikel  sein,   sondern 
der  aus  feinem  Lcder,  mit  Maschinen  arbeitsteilig  hergestellte. 
geschmackvoll   ausgestattete   Fantasieschuh.      Die  Ausbildnnf? 
dieser  Spezialität,  die  erst  in  den  letzten  Jahren  hervorgetretcB 
ist,  bedeutet  einen  grofsen  Vorteil  und  hoffentlieh  den  Anfiug 
einer   neuen  Zeit.     Alles,   was  einer  Spezialisierung  in  dieier 
Richtung  entgegenarbeitet,  ist  eine  groise  Benachteiligung  d« 
Gewerbes.    Alles  dagegen,   was   diese  Entwicklung  beftraert, 
müfste  mit  Fleifs  verfolgt  und  ausgebeutet  werden. 

Absatzmarkt  und  Absatzverhältnisse.  Für  den 
Absatz  ist  auch  heute  noch  der  lokale  Markt  von  gröfstar 
Bedeutung.  Bis  in  die  neunziger  Jahre  kam  er  aflein  ii 
Betracht.  Versorgt  wurde  er  gröfsten teils  durch  den  Hs«* 
8  i  er  er,  der  in  die  Arbeiterwohnungen  geht  und  durch  «eine 
Überredungskunst  seine  Ware  anzubringen  sucht.  Die  kleinen 
Fabrikanten  gingen  selbst  vielfach  mit  ihrer  Ware  von  Haof 
zu  Haus.  Die  Hausierer  haben  den  zunehmenden  Verkaufe- 

plätzen und  den  Verfolgungen  der  Hauswirte  weichen  müssen. 
Ihre  Zahl  nimmt  sehr  ab.  Ebenso  gaben  Messen  and 
Jahrmärkte  dem  kleinen  Fabrikanten  Gelegenheit,  grölsere 

Mengen  seiner  \\'are  loszuwerden.  Aber  auch  ihre  Bedeutung geht  in  den  letzten  Zeiten  zurück.  Die  Grün  waren  keller. 
die  noch  bis  in  die  achtziger  Jahre  alle  neben  Obst  und 
Gemüse  auch  Filz-  und  Cordsehuhe  feil  boten,  kommen  eben- 

falls nicht  mehr  in  Betracht;  die  seit  1885  bestehenden  Markt- 
hallen verdrängen  sie  mehr  und  mehr.  Dagegen  haben  die 

Berliner  Filzscliuhfabrikanten  neue  und  sehr  gute  Abnehmer 
in  den  grofsen  Warenhäusern  gefunden.  Wie  die  Waröh 
häuser  überhaupt  eine  Arbeitszusammenfassung,  eine  Verein- 

fachung des  Absatzes  bedeuten,  so  schalten  sie  auch  den  Ter 
mittelnden  Grofshändlor  aus  und  verkehren  mit  den  Fabri* 
kanten  selbst.  Teilweise  sogar  verpflichten  sie  einzelne 
Fabrikanten,  nur  für  sie  zu  arbeiten.  Das  setzt  sie  in  d« 
ritand,  dem  Publikum  die  Waren  zu  den  Preisen  zu  ver 
kaufen,    welche    son;>t    der    Klein-    dem    Grofshändler    zahk 



lllerdings  mufs  sich  der  Fabrikant  allerlei  Abzüge  von  4 
)  für  Skonto,  UmsatzbonuB  und  Waren  h au BBteuer  vom 

vorher  vereinbarten  oder,  bei  marktgängigen  Waren,  vom 
üblichen  Preis  getallen  lassen.  Er  bat  dafür  aber  einen 
sicheren  Abnehmer  gefunden,  der  ihm  vollauf  zu  tun  gibt, 
und,  was  noch  mehr  ist,  einen  prompten  Zahler.  Die  Waren- 
hfluäer  pflegen  ihre  Konti  30  Tage  nach  Ablauf  dos  Liefe- 
rungsmonata  zu  begleichen. 

Für  den  gröfsten  Teil  der  Berliner  Filzschuhrancherei 
steht  zwischen  Fabrik  und  Kleinhändler  der  Grofshändter. 
Seine  Aufgabe  ist  eine  mehrfache.  Für  den  Kleinhändler 
bietet  er  den  Vorzug,  dafa  er  die  Gesamtheit  der  Artikel 
fuhrt,  die  in  einer  Mehrzahl  von  Betrieben  hergestellt  sind, 
and  damit  eine  Vereinfachung  des  Bezuges  herbeiführt.  Seine 
Hauptleistung  für  diesen  besteht  aber  darin,  dafa  er  ihm  jede 
belieuige  Menge  liefern  kann,  während  die  Fabrik  nur  grofee 
Posten  abgibt  Für  den  Fabrikanten  ist  der  Grofshändler  der 
grofse  Abnehmer,  der  den  Verkehr  mit  zahlreichen  Einzelge- 
sch&ften  erspart.  Kr  ist  der  kapitalkräftige  Vermittler  zwischen 
dem  auCBarzahlung  angewiesenen  Fabrikanten  und  dem  kapital- 
Bchwaehen  Kleinhändler,  der  Kredit  in  Anspruch  nehmen  mufs. 

Alter  fllr  den  Kleinhändler  niederer  Ordnung  nicht 
minder  als  für  den  kleinen  Fabrikanten  ist  der  Grofshändler 
hütitig  ein  schwerer  Druck,  da  er  eben  seine  Kapitalkraft 
rtlckaichtsloB  nach  beiden  Seiten  hin  ausbeutet.  Um  auch 
geringere  Mengen  vorteilhaft  einzukaufen  und  nicht  auf  die 
Grofshändler  angewiesen  zu  sein,  haben  darum  die  handel- 

treibenden Schuhniachermeister  1877  die  sogenannte  Schuh- 
börse eingerichtet.  Zu  dem  Zweck  haben  sie  den  Verein 

der  .Schuhmacher  Berlins  und  der  Verkaufshalle  gegründet, 

der  Jetzt  etwa  300  Mitglieder  zählt.  Jedes  Mitglied  zahlt 
S*Xt  Mark  Eintrittsgeld,  der  Verkäufer  aufserdem  ÖM  Pfennige 
filr  das  Recht  auszustellen,  der  Käufer  2ö  Pf,  Eintrittsgeld,  Der 
Oewinn  wird  an  die  Mitglieder  verteilt.  Die  Fabrikanten 
erscheinen  auf  dieser  Börse  mit  ihrer  Ware  und  geben  sie 
hier  in  Mengen  bis  zu  "j  Dutzend  ab.  Während  der  kleine 
Handler  auf  der  Börse  die  Möglichkeit  hat,  unter  den  vielen 
Ausstellern  nach  Belieben  sich  seinen  Bedarf  auszusuchen, 
liegt  für  den  verkaufenden  Fabrikanten  der  Vorteil  in  der 
Barzahlung.  Doch  hat  sich  auch  hier  die  Kreditzahlung  ein- 
geschlichen. 

Jeden  Montag  Vormittag  verwandeln  sich  die  Räume  der 
Brauerei  am  Friedrichshain  in  einen  grofsen  Markt,  auf 
welchem   alles    auageboten    wird,     was    sich    ein    Schualerherz 
mr  wünschen  kann.    Neben  fertiger  Ware  (gröberes  Fabrikat) 
Me  Lederschuho  und  -stiefel,  Cordschuhe  und  -pantofFel,  Filz- 

leiubte  bunte  und  schwarze  Lederschnhe,   findet  man 

WtnenUich  die  jeweilige  „Saisonneuheit".    Auf  andern  Tischen 
ForMhQUgai)  XXI  4  (98).  -  Engel  Keiiuar^.  1! 
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liegen  Wichse,  Schuhbänder,  Patentknöpfe  aus;  wieder  inf 

andern  ̂ ^Mafsbücher  mit  nützlichen  Winken^,  Plakate  mit 
„letzte  Neuheit",  „Pariser  Neuheit"  oder  „feste  Preise".  Von 
air  diesen  Sachen  holt  sich  der  kleine  Meister  seinen  Wochen- 

bedarf. Scharenweise  ziehen  die  Meister  und  Meisterinnen 

herbei,  alles  wird  erst  gründlich  besehen  und  geprüft,  von 

dieser  oder  jener  Sorte  ein  „Gang"  erstanden,  in  das  be- 
kannte schwarze  Schustertuch,  das  oft  vor  Alter  grün  auf- 

sieht, gepackt,  und  über  den  Kücken  geschlungen  nach  Haue 
getragen. 

Die  Schuhmacherbörse  hat  nicht  die  Bedeutung  erlangt, 
die  man  erhofft  und  erwartet  hat.  Es  liegt  das  wohl  xan 
Teil  daran,  dafs  Berlin  zu  grofs  ist,  die  Entfernungen  n 
weit,  um  für  den  entfernt  wohnenden  Händler  bei  seinen 
geringen  Bedarf  den  Zeitverlust  lohnend  erscheinen  zn  lassen. 
Anderwärts  hat  man  bessere  Erfahrungen  mit  dieser  Ein- 

richtung gemacht,  z.  B.  in  Altona,  wahrscheinlich,  weil  hier 
die  weiten  Entfernungen  fortfallen. 

Die  wenigen  grofsen  Berliner  Filzschuhfabrikanten  haben 
eigene  Reisende,  welche  in  ganz  Deutschland  an  jaden 
Platze  die  Warenhäuser,  Schuhgeschäfte,  auch  Wollgescnifie, 
die  in  kleinen  Städten  oft  Filzschuhe  verkaufen,  aofsadien 
und  Aufträge  für  ihre  Fabrik  sammeln.  Nach  aufserdentsclicn 
Ländern  werden  keine  Reisenden  geschickt 

Die  deutsche  Ausfuhr  der  Erzeugnisse  der  Filxsckik- 
macherei  nach  den  übrigen  europäischen  und  nichteuroplidchen 
Ländern  ist  leider  zahieumäfsig  nicht  festzustellen.  Die  Reiehi- 
Statistik  unterscheidet  die  Schuhwaren  nicht  genauer,  uck 
nicht  die  Filzartikei.  Die  Filzschuhausfuhr  hat  alle  Phasen 
durchgemacht,  welche  ähnliche  Industrien  erlebt  haben.  Ab 
nach  der  deutschen  Einigung  der  grofse  wirtschaftliche  Alf- 
sohwung  erfolgte,  mufste  sich  der  deutsche  Kaufmann  anf 
dem  Weltmarkt  erst  seinen  Platz  suchen  und  erobern.  & 
entwickelte  dabei  eine  besondere  Gabe,  sich  den  ausländisdm 
Verhältnissen  anzupassen  und  jede  Gelegenheit  hermuszu£nde& 
die  ihm  nt>oh  offen  stand.  Hierbei  war  eine  der  wichtigstes 
Aufgaben  die  Gewinnung  der  bisher  kauf  unfähigen  BeTölkeraa^ 
namentlich  der  überseeischen  Länder  durch  ganz  billige 
Artikel.  Diese  Spekulation  gelang  auch  den  Filz£ohiik- 
fabrikanten.  Firmen  aus  Pinnasens.  Bayern.  Sachsen,  welche 
benitii  in  den  siebziger  Jahren  maschinellen  Betrieb  haoHL 
führten  ganz  grol>e  Ware  zu  sehr  billigen  Preisen  aus.  iM 
Schlechteste  des  Schlechten  an  Material  und  Ausführung.  3ii 
hatten  damit  in  den  über>eeischen  Ländern,  namentlich  ä 
Siidamerika  und  Afrika,  greisen  Erfolg.  Auf  die 
Zeiten  des  gewir.nreichen  Ausfuhrgeschäftes  folgte  danc 
bald  ein  mafsloser  Wetti»ewerb  unter  den  unzähligen  i:««i 
Unternehmuniren,    welche  der  Gewinn   der  andern  hane  sz- 



stehen  lassen.  Eine  Überproduktion  war  imvermeidlicli ,  es 
entstand  e!n  wllstes  Unterbieten,  und  eine  grofse  Zahl  von 
Fabriken  wurde  dem  Bankerott  zugeführt, 

Die  gröfste  Bedeutung  ak  Ausfuhrartikel  hat  der  ganz 
grobe  Jute-  oder  Cordpantoffel.  Er  wandert  nach  den 
Tropen  —  Südamerika  vor  allem  —  wie  auch  nach  den 
Ländern  mit  gemäTsigtem  Klima,  während  ftir  den  eigentlichen 
Filzschuh  naturgemäfs  nur  die  letzteren,  natnentlicb  Südafrika, 
Nordchina,  Japan  und  Canada  in  Betracht  kommen  Recht 
bedeutend  ist  die  Ausfuhr  von  Filzschuhen  nafh  dem  euro- 

päischen Norden,  nach  der  .Schweiz  und  nach  Holland.  Auch 
England  ist  ein  Abnehmer  dieser  Ware.  Seitdem  aber  alle 
Kulturländer  im  Zeichen  des  Schutzzolles  stehen,  ist  die  Aus- 

fuhr, die  nie  im  Entferntesten  etwa  mit  derjenigen  fertiger 
Konfektion   verglichen  werden  konnte,    sehr  zurückgegangen. 

Die  eigentümliche  Lage,  in  welcher  sich  die  Berliner 
Industrie  in  bezug  auf  die  Ausfuhr  befand,  wird  verständlich 
durch  die  Stellung,  welche  die  Berliner  Filzschuhmacherel  zu 
der  übrigen  deutschen  Filzachumacherei  einnahm.  Die 
wenigen  Berliner  Firmen,  welche  überhaupt  flir  den  Export 
in  Betracht  kamen,  waren  alle  viel  jünger  als  die  sächsischen 
und  bayrischen  Firmen,  Sie  konnten  sich  an  der  Ausfuhr 
erst  beteiligen,  als  der  Überseeische  Markt  bereits  mehr  oder 
weniger  in  festen  Händen  war,  und  überdies  die  Preise  durch 
den  wüsten  Wettbewerb  bedeutend  herabgedrückt  waren. 
Die  Berliner  konnten  nicht  so  billig  arbeiten  wie  die  aufaer- 
berliner  —  die  Hühe  der  Mieten  und  Löhne  verbot  es  und 
Ferbietet  ea  noch  heute.  Die  Grofse  der  bedeutendsten 

aufserberliner  Firmen  übertrifft  die  der  berliner  ganz  bedeu- 
lend  und  setzt  sie  in  den  Staiid,  sich  ganz  erhebliche  Produk- 

tions- und  Abeatzvorteile  zu  verschafTeo.  Da  kann  für  die 
Berliner  von  einem  vorteilhaften  Wettbewerb  in  billigen 
Massenartikeln  nicht  die  Rede  sein. 

Dazu  kommt  noch  ein  Umstand,  der  die  Ausfuhr  billiger 
Massenware  beeinträchtigt:  der  Bedarf  an  diesen  Artikeln  ist 
ein  beschrankter.  Mit  der  steigenden  Kultur  der  aufser- 
europäischen  Länder  verliert  er  an  Bedeutung,  weil  der 
ttberseeische  Käufer  sich  dann  nicht  mehr  mit  der  Schund- 

ware begnügen  will.  Auch  gelangen  diese  Länder  bald  dazu, 
gerade  diese  grobe  Ware,  zu  deren  Herstellung  kerne  tech- 

nische Geschicklichkeit  erforderlich  ist,  selbst  herzustellen. 
Mehr  Aussieht  hat  der  Berliner  Fabrikant  bei  der  Ausfuhr 

der  feinen  Ware,  der  eleganten  Reise-  und  Morgenachuhe,  bei 
deren  Fabrikation,  wie  wir  sahen,  dem  Berliner  Unternehmer 
Vorteile  zu  Gebote  stehen,  die  anderwärts  fehlen.  Die  grofse 
Leichtigkeit  dieser  Ware  macht  sie  zur  Ausfuhr  sehr  geeignet. 
Wenn  diese  trotzdem  noch  keine  grofse  Bedeutung  gewonnen 

El  tut,    so    liegt   das   einmal   daran,   dafs  die  Herstellung   dieses 
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ArtikeLi  noch  nicht  den  ffentt^enden  Raum  in  der  BcriiMr  1 
Produktion  einnimmt,  anderseits  in  den  imgan8tige&  ZoB-  | 
verhältniBsen.  Doch  ist  anzunehmen,  dafs,  je  mehr  die  Bsr 
liner  Fabrikanten  diesen  Schuh  ab  ihre  eigentliche  Spenalitit 
erkennen  y  und  je  gröüseres  Gewicht  sie  auf  Bchdne  und  ge- 

schmackvolle Ausführung  und  Ausstattung  l^gen.  sie  ein  deito 
grölseres  Publikum  auch  in  fremden  Lindem  diesem  Artflul 
erobern  werden. 



Äi'beiterverhältnigse. 

Lage  der  Fabrikarbeiter. 

Das  Material.  Um  die  Lage  der  Berliner  Füzachiih- 
arbeiter  kennen  zu  lernen,  wurde  eine  Umtrage  vom  Verein 

^Praaenwohl"  unternommen,  die  seitens  der  Gewerkschaft 
weiteste  Förderung  fand  '.  Ea  wurden  im  ganzen  23  VVerk- 
BtlLttenbogen  —  '/u  aller  Betriebe  —  und  etwa  2W  Personen- 
fragehogen,  liO  davon  durch  Heimarbeiter,  beantwortet.  Es 
liegen  also  Antworten  von  dem  zelinlen  Teil  der  in  dieser 
Industrie  bcsthÄftigten  Arbeiter  vor.  Dafa  die  Zahl  keine 
gröfsere  ist,  liegt  nicht  an  einem  Mangel  an  gutem  Witten, 
sonders  nur  an  der  grofsen  Schwierigkeit,  mit  welcher  da» 
Auffinden  der  Heimarbeiter  verbunden  ist.  Mit  gröfster  Opfer- 

willigkeit haben  sich  die  Mitglieder  des  Vereins  „Frauenwobt" 
der  Aufgabe  unterzogen,  aber  in  sehr  vielen  Flltlen  war  ea 
trotz  sorgsamsten  Suchens  niclil  mögticli,  die  betreffende  als 
Heimarbeiter  bezeichnete  Familie  aufzuiinden.  Genügt  die 
Zabl  der  beantworteten  Bogen  nun  auch  durchaus  nicht,  um 
genaue  zahtenmäfsige  Aufstellungen  zu  machen,  so  Inssen  sich 
doch  die  Verhältnisse,  in  denen  die  Arbeiter  dieser  und  ähn- 

licher Industrien  leben,  daraus  ablesen.  Die  Heimarbeiter 
wurden  alle  in  ihren  Wohnungen  aufgesucht  und  der  Versuch 
gemacht,  in  ein  näheres  Gespräch  mit  ihnen  zu  kommen. 

Von  den  guten  Erfahrungen,  die  Gertrud  Dyhrenfurth*  bei 
diesen  Besuchen  gemacht  hat.  kann  hier  aber  nicht  viel  be- 

richtet  werden.     Die  Leute,   denen  jede  Minute   kostbar   ist, 

'  Ich  sprecln-  xlleii  Fürderfni,  buaoiidere  Herrn  Ciirl  Herrmsnii 
und  Heim  Friedi.  Weber  hiermit  meliieii  verbJudlicheten  Dank  ans. 

'  Vergl,  (Jert  rud  Dyhrenfurt  h,  Die  Imusiudustri eilen  Ar- 
beit tri  uiii'ii  iu  der  BerUiier  Blusen-,  Unterrock-,  Schüraen-  und  Trikot- 

kunfektioD,  Schmollcrs  StuHts-  und  sozialwisHimscbuftlicbe  Forsehungen 
Bd.  XV,  Heft  4,  S.  3. 
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empfinden  die  Störung  sehr  unliebsam,  und  man  wird  auch 
selost  das  peinliche  Gefühl  des  Eindringens  nicht  los.  Sie 
sind  scheu,  wortkarg,  und  leben  in  der  ständigen  Furcht, 
dafs  ihnen  der  Lohn  verringert  oder  die  Arbeit  entzogen  werde. 
So  war  es  oft  schwer,  sie  zum  Reden  zu  bringen.  Aber  wu 
der  Mund  verschweigt,  das  reden  die  Züge  und  die  UmgebanR. 
Die  Aussagen  der  Fabrikarbeiterbogen  wurden  ergänzt  darcD 
ausgiebige  mündliche  Unterhaltungen. 

Die  äufsern  Arbeitsbedingungen.  Wir  haben 
die  Arbeiter  bei  ihrer  Arbeit  schon  aufgesucht.  Wir  haben 
gesehen,  wie  schwer  sie  unter  den  ungünstigen  räumlichen 
Verhältnissen  leiden,  die  keine  Ventilation  gestatten,  und  dordi 
die  sie  gezwungen  werden,  in  staubiger,  verbrauchter  Luft 
sich  den  ganzen  Tag  aufzuhalten.  Wir  wissen  auch,  dafs  von 
84  Betrieben  nur  in  15  mit  motorischer  Kraft  gearbeitet  werde, 
dafs  in  den  meisten  Fällen  also  die  Eörperkraft  des  Arbeiten 
die  Maschinen  antreibt.  Das  macht  die  Arbeit  sehr  ermttdend. 

Aber  auch  dort,  wo  Gas  oder  Elektrizität  das  Antreiben  be- 
sorgen, ist  sie  nicht  leicht.  Die  ungeheure  Schnelligkeit,  mit 

der  die  Maschinen  arbeiten,  erfordert  unausgesetzte  Aufmerk- 
samkeit bei  ihrer  Bedienung;  ein  einziger  Seitenblick,  und  die 

Arbeit  ist  verdorben.  —  Die  Arbeit  ist  schwer,  wenn^eicli 
die  Fabrikarbeiter  der  Berliner  Filzschuhmacherei  viele  Vor- 

teile sich  errungen  haben,  um  die  auswärtige  Oenossen  sie 
beneiden  mögen. 

Die  Arbeitszeit  beträgt  seit  1896  durchschnittlick 
10  Stunden  einschiiefslich  1  Stunde  Mittagspause.  In  den  Fa- 

briken, deren  Eigentümer  Mitglieder  des  Fabrikanten  Vereins  sind, 

wird  im  Sommer  von  7 — 5,  im  Winter  von  7V« — 5*/2  gearbeitet 
und  je  V2  Stunde  als  Frühstücks-  und  Mittagspause  gewährt 
Überstunden  kommen  anscheinend  nicht  vor,  oder  doch  nar 
ausnahmsweise.  Auch  wird  den  Fabrikarbeitern  selten  Arbeit 
mit  nach  Hause  gegeben.  Die  Arbeiten  eignen  sich  daxa 
nicht,  weil  es  den  Fabrikarbeitern  zu  Hause  an  Werkieng 
fehlt.  Die  stillen  Monate  für  die  Filzschuhfabrikation 
sind  die  Wintermonate.  Es  wurde  gezeigt,  dafs  die  gröfseren 
Fabriken  durch  die  Herstellung  anderer  Artikel,  namentlich 
der  Reise-  und  Sportschuhe,  eine  gleichmäfsigere  Produktion 
anstreben.  Im  grofsen  und  ganzen  sind  die  Monate  Dezember 
und  Januar  die  schlimmen  Zeiten  für  die  Filzschuharbeiter. 

Der  Fabrikant  braucht  sich  durch  Entlassungen  keine  Un- 
annehmlichkeiten zu  bereiten;  der  ungenügende  Verdienst 

zwingt  die  überflüssigen  Arbeitskräfte,  sich  nach  anderer 
Arbeit  umzuschauen.  Dafs  diese  Zeit  der  Arbeitslosigkeit 
gerade  in  den  Winter  fällt,  ist  natürlich  für  die  Arbeiter  ein 
sehr  erschwerender  Umstand. 



Die  Lohnform  ist  im  allgemeinen  der  Akkordlohn.  Nur 
I  Stanzer  und  die  Zuschneider  stehen  durchschnittlich  im 

Stundenlohn.  Auch  bei  den  Diirchnilhern  kommt  der  Stunden- 
lohn vor,  aber  nur  ganz  vereinzelt,  Einleister  und  Fraiaer  usw. 

stehen  überall  im  Akkord. 

Die  Abneigung  der  Arbeiter  gegen  das  Akkordsystem  ist 
bekannt  und  wird  von  den  Filzschuharbeitern  redlich  geteilt. 

Sie  sind  geneigt,  dem  System  alle  Schuld  an  ihrem  Elend  zu- 
zuschreiben;  durch  diese  Lohnform  noII  sich  ergeben,  daTs 

vornehmlieh  auf  die  Arbeiter  die  Nachteile  des  Saisongewerbes 
fallen.  Jeder  Rückgang  des  Geschäfts  trifft  sie  durch  eine 
Abnahme  ihres  Verdienstes.  Der  Fabrikant  kann  den  im 
Stundenlohn  stehenden  Arbeiter  nicht  sofort  entlassen,  wenn 
die  Aufträge  spärlicher  werden;  er  bleibt  und  erhält  denselben 
Lohn.  Der  im  Akkord  stehende  Arbeiter  verdient  sofort  ent- 

sprechend weniger.  Aber  in  Industrien  wie  die  Filzschuh- 
inacherei  spielt  der  Akkordlohn  noch  eine  besondere  Rolle. 
Die  Herstellung  billiger  Massenartikel,  die  hier,  wie  wir  sahen, 
noch  den  gröfsten  Teil  der  Produktion  ausmacht,  lohnt  sich 
nur,  wenn  die  Produktionsmittel  auf  das  Aufserste  ausgenutzt 
werden.  Hierzu  ist  aber  vor  allem  ein  schnelles  Arbeiten  er- 

forderlich. Um  dies  zu  erreichen,  kann  der  Fabrikant  kein 
besseres  Mittel  ersinnen,  als  den  niedrigen  Akkordsatz,  welcher 
dem  Arbeiter  einen  leidlich  auskömmlichen  Verdienst  nur 

dann  gestattet,  wenn  er  mit  ununterbrochener  Hast  arbeitel  — 
denn  kein  Mensch  wird  Tag  für  Tag  und  Jahr  für  Jahr  einer 
anstrengenden ,  monotonen  Arbeit  mit  gleich  grofaer  Energie 
nachgehen,  wenn  die  Not  ihn  nicht  titglich  von  neuem  dazu 
zwingt.  Die  Gewandtheit,  welche  der  Arbeiter  im  Laufe  der 
Zeil  erlangt,  kann  diese  grofse  Anstrengung  nicht  mildern, 
denn  mit  ihr  rechnet  der  Fabrikant  bereits,  wenn  er  die  Lohn- 
bCthe  festsetzt.  So  wird  der  Akkordlohn  in  seiner  heutigen 
Handhabung  zur  Hetzpeitsche  für  den  Arbeiter.  Der  niedrige 
Akkordlohn  ist  aber  eine  der  wichtigsten  Grundlagen,  auf  die 
sich  die  Produktion  billiger  Maasenartikel  gründet.  ̂   Der 
«igentliche  Grund  aber,  weshalb  sich  die  Arbeiter  durch  die 
Akkordlohn ung  benachteiligt  fühlen,  liegt  tiefer  und  entspringt 
der  unbefriedigenden  Lösung  der  Akkurdberecbnung,  die 

L.  Bernhard  '  als  den  Angelpunkt  der  Akkordfrage  binstellt. 
Und  zwar  ist  es  hier  nicht,  wie  in  manchen  andern  Geworben, 
die  Arbeitsleistung,  welche  sich  nicht  berechnen  liefse.  Mag 
auch  ein  genaues  Abwägen  der  Arbeit  des  einzelnen  durch 
den  häufigen  Wechsel  der  Mode  sowie  namentlich  durch  die 
nnausgesetzte  Änderung  der  Technik  schwierig  sein  —  un- 
~"~  "  '    *  icht,    denn  in  der  amerikaniachen  Schuhfabri- 

rJ:    Die  Akkordurbeit  in  Deutdchlaud 
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kation  sowie  auch  in  mehreren  Schuh&briken  im  llbnm 
Deutschland  gelten  allgemeine  Tarife,  welche  die  toUa  Aa- 
erkennuuK  der  Arbeiter  genietsen.  Die  anttberwindlicte 
Schwierigkeit  liegt  vielmehr  darin,  da(s  die  beiden  Vertiaa» 
Parteien  von  grundverschiedenen  Gesichtspunktra  beim  0^ 
messen  des  Lohnes  ausgehen.  Der  Arbeiter  will  seine  AiW^ 
den  Aufwand  von  Muskel-  uod  Nervenkraft  bewartet  wism; 
der  Fabrikant  dagegen  den  Lohn  in  Fanklang  mit  dem  Ibok^ 
preis  der  Ware  bringen.  Je  geringer  dieser  letstere  ist»  dort» 
schärfer  macht  sich  der  G^ensatz  geltend.  Denn  es  gibt  siis 
unterste  Qrenze  ftlr  das,  was  an  schlechter  Arbeit  gekiM 
werden  kann,  wenn  die  Ware  ttberhanpt  noch  verkiafliA 
sein  soll,  und  die  wird  sehr  viel  firüher  erreicht  als  die  GnMi^ 
bei  welcher  für  den  Fabrikanten  der  Profit  aufholt.  Bei  im 
meisten  Waren  ist  der  Unterschied  der  Arbeitsleistang  bei  g^ 
ringerer  und  besserer  Gttte  weit  weniger  grols  als  der  ü■li^ 
schied  der  Beaahlung;  tatBachlich  mrd  die  Arbeit  bei  dm 
billigen  Massenartikeln  am  schlechtesten  beaahlt.  Der  LolUi  dm 
eine  Einfasserin  z.  B.  ftlr  das  Einfassen  besserer  Ware  b»* 
kommt,  ist  bedeutend  höher  als  der  für  die  geringen  Sortn. 
Und  doch  kann  sie  an  letzteren  kaum  einige  Stidie  mmigß 
machen,  ja.  sie  hat  im  Gegenteil  von  ihnen  mehr  Mllke^  wA 
das  schlecnte  Material  reiut  und  zerfiült,  wenn  sie  es  aiflll 
mit  grofser  Behutsamkeit  behandelt  Gans  allgemein:  im 
Akkordsystem  findet  in  der  Filaschuhmacherei  der  d«^ 
zeitigen  Entwicklungsstufe  eine  wesentliche  Stfltie.  Um 
System  ist  dort  schwerer  anwendbar,  wo  höchste  oder  aaek 
nur  höher  stehende  Arbeitsleistungen  verlangt  werden  mfliMi 
und  das  ist  in  der  heutigen  Filzschuhmacherei  nicht  der  ¥ui 
Vornehmlich  werden  billige  Massenartikel  hergestellt,  die  im 
billigen  Akkordlohn  zur  Vorbedingung  haben,  und  deshslb 
findet  das  Akkordsystem  hier  durchgängig  Anwendung. 

Hiermit  stimmt  es  überein,  dafs  die  wenigen  Arbeiter,  dit 
in  der  Filzschuhmacherei  im  Zeitlohn  stehen,  diejeiunt 
sind,  welche  qualifizierte  Teilarbeit  leisten,  nSmuchlil 
Zuschneider  und  die  Stanzer.  Die  Kunst  des  Zusehnddns 
sowie  des  Stanzers  besteht  vornehmlich  darin,  das  Malerid 
sparsam  zu  verwenden.  Wollte  der  Fabrikant  sie  durch  nkir 
rigen  Akkordsatz  treiben,  er  schnitte  sich  ins  eigene  Fleisdi. 
Der  Arbeiter  könnte  sich  dann  nicht  die  Zeit  nehmen,  WÜ 
Überlegung  und  Sorgfalt  seine  Arbeit  auszufiihren,  nnd  im 
Fabrikant  selbst  hätte  den  Nachteil.  Nur  wo  elektrischer  Bt*  ̂  
trieb  herrscht,  stehen  auch  die  Stanzer  zuweilen  im  Akkovfr'9 
lohn,  weil  augenscheinlich  hier  dem  Fabrikanten  mehr  dartfi^ 
zu  tun  ist,  die  teuere  elektrische  Kraft  voll  aussunutsen,  df 
mit  dem  Material  zu  sparen. 

Lohnhöhe.    Trotzdem  die  Art  der  Löhnung  -«•  ninlkL 



Akkordlohn  für  alle  Arbeiter  bis  auf  die  Stanzer  und  Zu- 
schneider —  iu  allea  Berliner  Fabriken  die  gleiche  ist,  tat 

die  Höhe  der  Löhne,  die  der  Fabrikant  für  die  einzelnen 
Arbeitaleiätungen  zahlt,  sehr  verschieden,  ich  möchte  sagen, 
kaum  in  zwei  Betrieben  die  gleiche.  Diese  Regellosigkeit, 
UDter  der  die  Arbeiter  mehr  als  unter  irgendwelchen  andern 
Nachteilen  leiden,  führt  zu  unaufhörlichen  Reibereien.  Aber 
eine  Einheitlichkeit  in  den  Löhnen  ist  ein  Zugeständnis,  gegen 
das  sich  die  Fabrikanten  am  meisten  wehren.  Solange  das 
gegenseitige  Unterbieten  eine  der  wichtigsten  WaflFen  im  Wett- 

bewerbskampf für  den  Fftbrikanten  ist,  will  er  seine  Be- 
wegungsfreiheit in  bezug  auf  die  Löhne  nicht  einbüfaen.  Un- 

erschöpflich ist  die  Ertindungagabe  des  Fabrikanten,  durch 

kleine  „Veränderungen"  irgendwelcher  Art  mehr  Arbeit  für 
den  gleichen  Lohn  von  seinen  Arbeitern  zu  verlangen.  Man 
konnte  auch  in  dieser  Beziehung  von  einer  „Wissenschaft  des 

Betruges"  reden.  Die  Einführung  einer  neuen  Maschine  be- 
deutet für  den  Arbeiter  zunächst  immer  eine  Verringerung 

seines  Einkommens,  die  er  gewöhnlich  durch  einen  Streik  ab- 
zuwehren sucht.  Ebenso  geht  es  bei  der  Herstellung  neuer 

Artikel:  der  Arbeiter  ist  oft  nicht  imstande,  seine  neue 

Arbeit  zu  beurteilen,  er  sieht  erst  ein,  dafs  er  bei  dem  fest- 
gesetzten Akkordlohn  nicht  bestehen  kann,  wenn  am  Wochen- 

ende die  Lohnzahlung  erfolgt.  Aber  noch  weit  kunstvollere 
Mittel  werden  angewendet.  Es  gibt  Fabrikanten,  die  ihren 
Arbeitern  weniger  Lohn  ins  Buch  schreiben,  als  sie  ihnen  tat- 

sächlich geben,  um  sich  auf  die  Bücher  berufen  zu  können, 
wenn  es  ihnen  bei  einem  Wechsel  der  Arbeiter  pafst.  Ein 
anderer  ersetzte,  ohne  dafs  die  Arbeiter  es  gewahr  wurden, 
die  Bezeichnung  der  Artikel  auf  der  nach  §  134  der  G.O. 
obligatorischen  Arbeitsordnung  durch  Buchstaben,  welche  aber 
nicht  mit  den  sunst  angeführten  Artikeln  übereinstimmten,  und 
betrog  dadurch  seine  Arbeiter  um  einen  Teil  ihrer  Arbeits- 

leistung. Das  Ausspielen  der  Heimarbeiter  gegen  die  Fabrik- 
arbeiter geschieht  in  der  Filzschuhmacherei  so  gut  wie  in  allen 

andern  Industrien.  Ebenso  ist  ein  bequemes  Mittel  zum  Lohn- 
druck die  Einführung  der  Frauenarbeit. 

Einwirkung  der  Frauenarbeit  auf  die  Löhne. 
Die  billige  Frauenarbeit  war  eine  Existenzbedingung  für  die 
li'fustrie.  Das  Wenden  und  Einfassen  ist  bis  heut  Frauen- 

viieit  geblieben.  Beide  Arbeilen  sind  mehr  mit  „NShen"  als 
i  .Schuhmacherarboit"  zu  bezeichnen,  und  welch  ehrsamer 

~<  hustergeäelle  hätte  sich  noch  vor  dreifsig  Jahren  träumen 
I  i>sen,  dafs  er  einst  Schulter  an  Schulter  mit  einem  Mädchen 
•Mirde  arbeiten  müssen.  In  einer  Industrie  aber,  in  der  das 
liiiuptprinzip  jedes  Fabrikanten  das  Unterbieten  ist,  war  die 
Verwendung   der   billigen   weiblichen   Arbeiter    auch   für   die 
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sonst  den  Männern  vorbehaltenen  Arbeiten  natürlich.  Für  da 
Fabrikanten  ist  die  Frau  stets  der  bequemere  Arbdtarp  den 
„Frauen  essen  wenig,  verachten  den  Tabak,  betrinkan  akh 
nicht,  sie  sind  schwer  zum  Streik  xu  bewegen  und  widfinslMi 
sich  selten  den  Befehlen*  ̂   —  was  könnte  sich  der  Fsbrikflt 
Besseres  wünschen? 

Seit  10  Jahren  etwa  werden  Frauen  auch  snm  Zwiebi 
benutzt,  sowohl  in  den  Fabriken  wie  in  der  Heimarbeit  HaiH 
sind  in  Berlin  etwa  zweihundert  Frauen  und  MidcJK«  ab 
Zwickerinnen  tätig,  und  damit  ist  diese  Beeohäftigang  IIb» 
wiegend  Frauenarbeit  geworden.  Wie  bereits  anttmkti 
arbäten  Frauen  aufserdem  an  der  Nähmaschine  und  ab  tBI^ 
arbeiterinnen.  Dafs  die  Frauenarbeit  auf  diese  Arfaeitif«' 
richtungen  eingeschränkt  bleiben  wird,  wenn  es  der  Oewvfcr 
Schaft  nicht  gelingt,  durch  einen  für  beide  Gk«chlechter  (^flicb 
Löhne  vorschreibenden  Tarif  einen  Riegel  vorsoschiebeB,  M] 
nicht  anzunehmen.  Das  Einleisten  z.  B.  wäre  dem  weiblicki 
Körper  nicht  unzuträglicher  als  das  sehr  anstrengende  Zwiete^ 
und  es  ist  nicht  einzusehen,  weshalb  nicht  eines 
Tages  ein  besonders  findieer  Fabrikant  entdecken  könnte^  dlij 
auch  zum  Einleisten  sich  Frauen  „besser  eignen*.  —  tti Zunnahme  der  weiblichen  Arbeiter  in  den  einzelnen  Jiktt, 
läfst  sich  leider  wegen  der  schon  erwähnten  ungenf 
Ejrankenkassenstatistik  ebensowenig  genau  angebm  wie 
Verhältnis  von  Fabrik-  und  Heimarbeitern.  Im  Nofwhrj 
1904  waren  in  den  Berliner  Filzschuhmachereien  im  ganfli 
1207  Frauen  beschäftigt.     Davon  entfielen  auf  die  Betriebe  it 

Betriebsgröfse Zahl  der  be Bchäftigte 

I.        —  5  Arbeitern 20  Frauen 

IL      6-11 
45 

• 

III.     11     50 410 II 

a)      11-20 94 n 

b)     21—30 50 n 

c)     81—40 89 n 

d)      41-50 
177 

n 
IV.     51      100 372 » 

V.  101—200 
360 

n 

zusammen 120^ Frauen. 

*  Beatrico  Webb:    „Women  and  the  Factory  Acte.'    ̂ JÜ 
Sammlung  von  S.  and  B.  Webb:  Problems  of  modern  indnitiy.  I^**" 

1898,  p.  "' 
82. 
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Wir  seheD:  während  in  den  kleinen  and  MittelbetridNi  ] 
das  Verhältnis  von  weiblichen  %n  minnlichen  Arbeiten  w» 
1:2  isty  verhält  es  sich  in  den  grofsen  wie  1 : 3.  Das  htt 
seinen  Grund  darin,  dals  in  den  grofsen  Fabriken,  dem 
Hauptgegenstand  gute  Ware  bildet,  Männer  sum  Zwiekei 
angestellt  werden.  Denn  in  der  filsschubroacherei  wie  m 
allen  andern  Industrien  wird  der  weibliche  Arbeiter  nur  h 
beschäftigt,  wo  es  den  Fabrikanten  weniger  um  gute  AiWi 
als  um  Kostenersparnis  su  tun  ist  Bei  unserer  heatigen  wtt 
schinellen  Produktion,  wo  Muskel-  und  Nenrenkraft  die  hof^ 
sächlichsten  Erfordernisse  des  Arbeiters  sind,  BUijgkrilfl^ 
welche  die  Ungunst  der  Verhältnisse  bei  der  Frau  aas  im 
Arbeiterstande  nicht  zur  Entwicklung  kommen  laetwm,  ist  im 
weibliche  Arbeiter  stets  der  minderwertige.  Die  einsige  B»* 
dingung,  unter  welcher  er  angestellt  wird,  iat  eine  slaAi 
Lohnkürzung  gegenüber  seinem  männlichen  Vorginger.  Dv 
geringe  Lohn  mufs  durch  rasches  d.  h.  ungenaues  AifasÜBi 
ausgeglichen  werden,  und  so  folgt  ein  circuliia  vitiosai  nä 
schlechtem  Lohn,  der  schlechte  Arbeit  zur  Folge  hat^  und  v« 
schlechter  Arbei^  welche  den  schlechten  Lohn  au  rechtfat^ 
scheint. 

Welche  Rolle  die  weibliche  Arbeit  in  der  FÜBHlik»; 
macherei  spielt,  zeigt  folgende  Übersicht  Sie  «teilt  die  Lttüj 
dar,  wie  sie  vor  Einführung  der  weiblichen  Arbeitw  flir  Zmk 
arbeiten  gezahlt  wurden  im  Vergleich  mit  den  heatigen  LBknaj 
In  der  Rubrik  der  Löhne  von  1903  sind  bessere  undniednP: 
Löhne  angegeben.  Die  höheren  werden  in  den  Fabribi 
gezahlt,  in  denen  bessere  Ware  hergestellt  wird,  die  m 
männlichen  Arbeitern  gezwickt  wird;  die  niedrigen 
Frauenlöhne,  die  für  minderwertige  Arbeiten  verwendet 

(Siehe  Tabelle  auf  Seite  45.) 

Es  geht  hieraus  hervor,  dals  der  Lohn  in  aieben  JalM 
stetig  gefallen  ist  und  heute  nur  noch  50 — 60%  des  firlkr 
gezahlten  beträgt.  Es  handelt  sich  hierbei  um  einen  ifr 
bedingten  LohnrUckgang,  da  technische  Verbeeaenmgeii  odtf 
sonstige  Arbeitserleichterungen  nicht  mitspielen. 

Sollte  wirklich   die   Zeit  einst  kommen,   in   weldier  tt 
gleiche  Arbeit  gleicher  Lohn  gezahlt  wird,  und  in  welcdier  • 
der  Frau,   auf  Grund   besserer  Ernährung  und  besserer  Vfl^ 
bildung  auch   in  der  Tat  möglich  ist,   gleiche  Arbeit  wie  dr 
Mann   zu  leisten  —  einstweilen  bedeutet  das  Eindriani  dr 
Frauen   in    eine  Industrie  vom  Standpunkte  der  Arbettortfi 
nichts  weiter   als  eine  Verschlechterung  der  LohnverhlltDin  i 
und  der  Eifer^  mit   dem   die   Gewerkschaften  einem  weilBNi 
Vordringen   der   Frauenarbeit   entgegenzuwirken  snelifln,  • 
scheint  nicht  frauen feindlich,  sondern  bedeutet  geiedilfertjlii 
Abwehr  gegen  ein  Uerabdrücken  des  ganzen  Gewerbae. 



IBftS Abnahme 

Es  wurden  bt>2iihlt  für 1893 bShere niedrige 
ahne 

in  Prozenten 

1  Dutzend L höhere 

niedrige 

-* 

4 Löhne 

mit  Seiteuleder    .... 
360 

150 
58,33 

mit  Seitenleder    .... 
300 

150 120 

50.— 
60,— 

480 
350 300 27,08 

37;.W 
TiblwsBtiBtiefel  f.  Dftmen 420 325 300 

22,61 
28.57 

FiUbesatietiefel  f.Mädcheu 360 270 

25,— 

Fibsticfcl  mit  PHitter,  ohne 

Herren   
300 

150 

130 

50,— 

56,66 
FilsBtiefel  mit  Futler,  ohne 

BesatE,  Doppelaohle  fiic 
DnmBn   

S40 150 

130 37,50 45,83 

Oherfilzschuhe,      Doppel- 
aohle  ohne  Futter   .    .    , 135 lOü 

70 

25,92 48,14 
Oberfilzschnhem.  Pilzsohk 100 85 50 

15, -- 
50.- 

peUoKle   90 

60 

45 

33,33 

50,- 

Oberfilmantoffel  mit  Filz- 
»ohle   

70 

SO 40 
28.57 

42,85 

SehlnTspHntofl'el   
125 90 60 

28,- 
52,- 

80 

60 

26,- 

50 

40 35 

20,- 

30^ 

für  Mädchen   40 35 30 
12.50 

25.- 

135 lOO 70 
25,92 

48,14 
Herreu  lederpuntolTel      mit 

Bieae      225 150 135 33,33 

40,— 

Dfunenledeipantoffel      mit 
Biese    .    ,   200 125 

87,50 

Plüsch-  und  CordpautofTel 100 60 50 

40.- 
50,- 

Creaschube  m-  Loderaohle 
and  Lederspitee  .   .    .    . 100 

90 

75 

10,- 

25,- 

Orenachnhe  mit  PiüsBohlo 
und  Loderapitzc  .    ,    .    . 80 6.5 18,75 

Kontorschuh        125 90 

28,- 

sohle   
480 

3ao 225 31,25 53,12 

sohle   
420 

240 175 
42,85 

58,33 

Uidehenachoh  mit  Leder- 
Kihlc   360 200 130 4(,« 63,88 

LutingBchuli  für  Herren  . 480 350 
27,08 

LMtingsehnh  für  Damen  . 
Cord«*uh  für  Herren    .    . 

420 325 22,61 
420 250 40,47 

Tomachah  für  Herren   .    . 360 300 265 16.66 26,38 

Tumachnh  für  Damen  .   . 300 275 240 
8,33 

20.- 

Tnraochuh  täi  M&dehen    . 
275 

200 

150 

27,27 45,45 
Tora«cbah  für  Kinder  .   . 250 

175 

120 

30.- 
52,- 
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11 — 12  Mk.  bringt  die  Stepperin  nicht  heim  für  Um  n- 
«trengende  Arbeit.  Nur  eine  einsige  der  Befragten  gibt  IS  MLoL 

Stellt  man  die  durchschnittlichen  Wc^enverdieute  mt 

sanunen,  so  ergibt  sich  folgendes^:  Es  verdienten  duck- «chnittlich  in  der  Woche 

Lohnhöhe Mftnner Franen 

Über  80         Biark 
26-30      , 

21-25      " 16-20      „ 
11-15      , 

Unter  10             „ 

2 
U 
89 

27 9 
1 

"l 

18 1 

So  stellen  sich  uns  die  Lohnyerhflltnine  in  der 

Fihsschuhmacherei  nach  den  Ergebnissen  der  ümfinage  dar,  «- 

Nur  ein  geringer  Teil  der  Arbeiter'  kann  auf  einen  iHkiSgm Verdienst  von  30  Mk.  rechnen;  selbst  ein  Durchaclinittafir 
dienst  von  23—25  Mk.  für  die  Woche  wird  nur  von  im 
besseren  Arbeitern  erreicht  Wo  ein  höheres  Woebeoaih 
kommen  erzielt  wird,   da  mufs  der  Arbeiter  es  mit 
rütteter  Gesundheit  bezahlen.    Ein  grofser  Teil  der   
mufs  sich  mit  15—18  Mk.  wöchenttich  begnilgen.  und  • 
sind  diese  letzteren  durchaus  nicht  junge  Lieute,  die  hoAi 
können,  im  reiferen  Alter  zu  besser  lohnenden  Beschäftiguaffi 
aufzurücken.  Der  Akkordlohn  sorgt  im  Gegenteil  daftlr|ttl 
bei  abnehmenden  Körperkräften,  zu  einer  Zeit,  in  welcher  in 
Mensch  gröfserer, körperlicher  Pflege  bedarf  das  riiit inn— 
geringer  wird.  Über  die  Bedeutung  dieser  Lohnsitae  wd 
unten  noch  ein  Wort  beizuftigen  sein ,  nachdem  savor  A 
Verbältnisse  der  Heimarbeiter  dargestellt  sind. 

Lage  der  Heimarbeiter. 

Allgemeines.     Wir  haben   oben  ausgeOthrt.  dali  K 
auf  das  Zuschneiden ,  Stanzen   und  Durchnähen  alles  tai* 
als  Heimarbeit  vergeben  wird.    Selbstverständlich  ist  diefaf 
der  gelernten  Heimarbeiter  eine  ganz  bedeutend  besNntf^.^, 
die  der   ungelernten.    Ist  aber  nominell  auch  der  VeiÄ^Ä^ 
des  gelernten  Heimarbeiters  oft  ein  recht  gater,  so  *^'K^ 
sich  doch  schlechter  als  der  Fabrikarbeiter,  weil  seine  ̂ ^'^■j|S 
zeit  eine  sehr  ausgedehnte  ist    Charakteristisch  fär  albBfli^l^ii 

1  Bei  (lieser  Zusammenstelluiig  konnten  nicht  alle  Bogen  ̂ ^\ 
frage  benutzt  werden ,  weil  nicht  alle  Gefragten  genau  gitfV  (f^\ wortet  hatten. 

V, 

'
^
 



Rirbeiter  aber  ist  es,  dafs  Bie  weder  die  Zeit,  die  sie  bei  der 
K^beit  zubringen,  noch  die  Mitarbeit  etwaiger  Fatnitiemnitglieder 
■  bei  der  Berechnung  ihres  Verdienstes  in  Anschlag  bringen. 
m  So  täuschen  sie  sich  meistens  über  dessen  Höhe, 
L  Ein  Milästand.  unter  dem  die  Heimarbeiter  der  Filzschuh- 
■iBdustne  besonders  leiden,  ist  der  schlechte  Filz,  der  ihnen 
Wjke  Luft  geradezu  verpestet.  Man  kann  sich  in  der  kleinen 
Haedrigen  Kammer,  in  welcher  solch  eine  Filzschuharbeiterin 
Hitzt,  nicht  aufhalten,  ohne  sehr  bald  einen  ganz  empfindlichen 
HSustenreiz  zu  spUren.  In  dieser  Luft  sitzt  gewöhnlich  die 
H|!amilie  den  ganzen  Tag,  nimmt  ihre  Mahlzeiten  dort  ein  und 
^fchltlft  auch  wohl  noch  in  derselben  Kammer  oder  Küche,  in 
H|l)r  des  Tags  gearbeitet  wird.  Es  war  nicht  zu  verwundem, 
^■ftTs  fast  bei  iedem  besuchten  Heimarbeiter  Lungenkatarrh 
^ber  Lungenscnwindsucht  festgestellt  wurde.  Wie  sehr  die 
^Krankheit  durch  die  unter  diesen  VerhAltnissen  hergestellten 
^Klzschuhe  verbreitet  wird,  Iftfst  sich  denken. 
^V  Das  Fehlen  des  Zwischenmeisters  in  der  Berliner 
^Blzschuhmacherei  hat  keineswegs  verhindert,  dafs  die  Löhne 
^kenao  gesunken  sind  wie  in  andern  Heimindustrien,  in  denen 
^K  sein  Wesen  treibt  —  ein  neuer  Beweis  dafür,  dafs  Beatrice 
^Vebb  recht  hat,  wenn  sie  meint,  nicht  der  Zwischenmeister 
Hii  der  eigentliche  Blutsauger,  sondern  die  gesamten  Pro- 
HnktionsveriiAltnisae '. 

K  Lohnverhältnisse  der  einzelnen  Heimarb  ei  ter- 

^buppen.  Nach  den  Ergebnissen  der  Umfrage  stellten  sie 
^Heill  wie  folgt: 
^H  Das  Wenden.  Wir  erinnern  uns,  dafs  es  sich  hierbei 
^Hl  eine  zweifache  Technik  handelt.  Die  ursprüngliche  Art, 
^Blzachuhe  herzustellen,  nach  der  das  Oberzeug  auf  die  Sohle 
^Bwrwendtich  angentllit  wird,  und  welche  vor  Einführung  der 
^^nrchnähmaschine  allgemein  zur  Anwendung  kam,  wird  auch 
^■Mb  heutu  bei  den  ganz  billigen  Schuhen  beibehalten.  Sie 
^Wt  Frauenarbeit.  Wegen  der  schlechten  Qualität  der  Ware 
^■rird  sie  sehr  schlecht  bezahlt;  sie  ist  mUhsam,  schmutzig  und 

^»gesund.  Für  1  Dutzend  (also  24  Stück)  werden  25—30  Ptg. 
HlBsahlt.  Die  Zutaten  mufs  die  Wenderin  selbst  liefern,  es 

^DMeiben  ihr  dann  als  wirklicher  Verdienst  bei  12 — 14  stündiger 
^Urbeit  i — 7  Mk.  wöchentlich.  Aber  7  Mk.  werden  selten  er- 
i^Wcht,  nur  von  besonders  kräftigen  und  gewandten  Arbeite- 
jjjyen.  Eine  47 Jährige  Frau,  die  seit  Hi  Wochen  dieser  Be- 
PP™*ftigmig  oblag  und  infolgedessen  eine  genügende  Übung 
•jWj''***  hatte,  konnte  es  trotz  14sttindiger  Arbeit  nur  auf 
w*Mk.    wöchentlich   bringen,   von   denen   noch  eine  Mark  für 

abai  ̂ "^'"  Bratrice  Webb,  „How  to  ib  awny  wilii  tlie  Sweatinn 
JgjKPm."    (a  j,.r  Sammlung  von  S.  and  B,  Webb;  Prublema  of  modern 

B""^"Hiinj.n  XXI  4  (98).  -  EDgel  R«iiD*n..  4  ^H 
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Nähgarn  abging.  Ihr  selbst  hatte  die  schwere  ungesunde  Ar> 
beit  einen  Lungenkatarrh  eingetragen.  —  Die  gute,  feine  Wai« 
wird  nicht  überwendlich  angenäht,  sondern  der  Oberstoff  wird 
mit  einem  hakenförmigen  Instrument  auf  die  Sohle  von  der 
verkehrten  Seite  angehäkelt.  Die  Arbeit,  die  ebenfalls  ak 
Wenden  bezeichnet  wird,  geschieht  meist  von  Männern  and 
wird  ganz  bedeutend  besser  bezahlt;  fUr  1  Dutzend  Paar  gibi 
es  je  nach  der  Qualität  2,  3,  4,50  Mk.  Zutaten  werden  auch 
hier  vom  Arbeiter  geliefert.  Der  Arbeiter  hat  Mühe,  selbtf 
bei  12  stündiger  Arbeit  täglich  1  Dutzend  Paar  fertigzustellen. 
und  so  bringt  ein  geschickter  Wender,  selbst  wenn  die  FrM, 
wie  das  meist  der  Fall  ist,  einige  Stunden  hilft ,  es  sdites 
auf  mehr  als  25 — 27  Mk.  wöchentlich,  schwächlichere  Arbeiter 
dagegen  nur  auf  14 — IG  Mk.  So  sahen  auch  hier  die  Ver 
hältnisse  oft  trüb  genug  aus,  und  die  Arbeiter  machten  meiit 
einen  müden  resignierten  Eindruck. 

Sehr  kümmerlich  ist  auch  der  Verdienst  der  Einfasie- 
r innen.  Ihre  Arbeit  besteht  darin,  die  fertigen  Filzsehube 

mit  einem  Plüschstreifen  oder  sonstigem  Besatz  zu  ,pgamieren', einzufassen.  Der  Schuh  mufs  zu  dem  Zwecke  dreimal  b^ 

näht  werden:  zuerst  wird  er  etwas  zusammengezogen,  dum 
der  Plüschstreifen  vorgenäht,  und  zuletzt  dieser  nach  innei 
umgebogen.  Die  besseren  Sorten  werden  dann  noch  mit  einer 
Schleife  oder  Rosette  verziert.  Die  Arbeit  ist  nicht  anstrengend, 
aufreibend  wird  sie  nur  durch  die  Hast,  mit  der  die  Fraaen 
des  erbärmlichen  Lohnes  wegen  arbeiten  müssen.  Die  bessen 
Sorten  werden  mit  60 — 70  Pfg.  das  Dutzend  Paar  bezahlt 
die  geringem  nur  mit  25  Pfg.  Da  mufs  dann  in  der  flottfli 
Zeit  alles  übrige  liegen  und  stehen  bleiben,  wie  es  einmal  iit 
zum  Kochen  und  Waschen  bleibt  keine  Zeit.  Tag  und  Nachi 
Sonntag  und  Alltag  wird  fieberhaft  gearbeitet.  Die  Kinder 
müssen  helfen,  wie  müde  sie  auch  sein  mögen ,  von  Schul- 

arbeiten ist  keine  Rede  —  und  am  Ende  der  Woche  sind 
4 — o  Mk.,  im  allergünstigsten  Falle  7  Mk.  verdient.  Welche 
Verwüstung  Gram,  Entbehrung  und  Überbürdung  in  einen 
Menschenantlitz  anrichten  können,  sieht  man  bei  diesen  Fraues. 
Klagen  hört  man  selten  —  dazu  fehlt  die  Zeit. 

Wenderinnen  und  Einfasscrinnen,  die  ausschliefslich  Fit 

schuhe  verarbeiten,  leiden  sehr  unter  der  Unregelmäfsij- 
keit  der  Arbeit.  Vom  Dezember  bis  in  den  Sommer  gibt 
es  oft  nichts  zu  tun,  gerade  zu  einer  Zeit,  in  der  auch  viifc 
Männer  arbeitslos  sind,  und  die  Ausgaben  steigen. 

In  grofsem  Umfange  wird  auch  das  Zwicken  als  Hein- 
arbeit  vergeben.  Die  männlichen  Heimarbeiter,  welche  di* 
Zwicken  betreiben,  sind  meistens  gelernte  Schuhmacher.  Si« 
bekommen,  namentlich  von  kleineren  Betrieben,  die  bessere 
Ware  zum  Verarbeiten,  und  ein  kräftiger,  gewandter  Zwicker 
kann,    allerdings    bei    sehr   ausgedehnter   Arbeitszeit,    täglici 



.  Mk,    verdienen.      Der    Verdienst    der    Frauen    ist    weit 

  ihlechter.    Die  Heimarbeiterin,  welche  Filz-  und  Reisescbuhe 
zwickt,  verdient  etwa  12 — 15  Mk.  die  Woche,  Selten  aber 
iirbeitet  sie  nilein;  meist  hilft  ihr  eine  Schwester  oder  die 
Mutter,  und  der  Verdienst  ist  also  auf  zwei  Arbeiterinnen  zu 
Kcrechnen.  Auch  wKhrt  die  tägliche  Arbeitszeit  12  Stunden, 
ivenn  nicht  länger.  Die  übermäfsig  lange  und  angestrengte 
Arbeit  rScht  sich  bald.  Auch  unter  diesen  Heimarbeiterinnen 
ist  die  Schwindsucht  ein  häufiger  Gast;  sie  leiden  auch  viel 
HD  geschwollenen  Filfsen,  Krampfadern  usw.,  die  durch  das 
viele  und  andauernde  Stehen  verursacht  werden.  Eine  48)ährige 
Frau,  die  mit  ihrer  jungen  Tochter  täglich  12  Stunden  an  der 
Arbeit  steht,  erzählte,  dafs  sie  in  gänzlicher  Erschöpfung  den 
Sonntag  über  zu  Bett  liegen  müsse,  weil  sie  sonst  die  Arbeit 
nicht  nushielte.  So  geht  das  Leben  dieser  Frauen  hin!  Häufige 
Erscheinungen  sind  bei  den  Zwickern  Zahn-  und  Kieferleiden; 
um  Zeit  zu  sparen,  nimmt  der  Arbeiter  die  Nägel  in  den 
Mund,  was  allmählich  diese  Beschwerden  hervorruft. 

Das  gröfste  Elend  herrscht  unter  den  Stepperinnen. 
Sie  erhalten  für  das  Steppen  von  I  Dutzend  Paar  (24  StUck) 
Filz-  oder  Lederschuhe  5,  8  oder  10  Pfg.  Davon  gehen  noch 
bedeutende  Auslagen  ab.  Die  Stepperin  mufs  sich  eine  Maschine 
anschaffen,  deren  Preis  ca.  14u  Mk.  ist.  (>  Mk.  werden  an- 

gezahlt, das  übrige  wöchentlich  in  Raten  von  \,'}fl  Mk  ab- 
getragen. Wie  schwer  sind  diese  l,5lJ  Mk.  oft  aufzubringen, 

wie  oft  wandert  die  Maschine  wieder  zum  Fabrikanten,  und 
das  angezahlte  Geld,  das  die  Arbeiterin  sich  buchstäblich  ab- 

gehungert hat,  ist  verloren.  Einige  Beispiele  aus  der  Um- 
frage: Das  Ehepaar  K.,  von  dem  der  Mann  sieh  als  Erdarbeiter 

den  Fufs  verstümmelt  hat,  steppen  Filzschuhe.  Sie  arbeiten 
in  der  flotten  Zeil  17  Stunden  täglich  und  verdienen  dann  zu- 

sammen 24 — 30  Mk.  In  der  stillen  Zeit  arbeilen  Itlann  und 
Frau  je  S  Stunden  und  verdienen  dann  zusammen  9  Mk. 
wöchentlich.  Ein  anderes  Ehepaar,  beide  leidend,  verdient, 
wenn  beide  je  13  Stunden  arbeiten,  zusammen  wöchentlich 
20  Mk.  Die  Frau  hat  acht  totgeborene  Kinder  gehabt.  Der 
Unterschied  im  Verdienet  ist  auf  den  in  der  Arbeitszeit  zurUck- 

sufUhren.  —  Frau  A.,  auf  der  die  Erhaltung  der  ganzen  Fa- 
milie ruht,  verdient  durch  Steppen  mit  Hilfe  des  invaliden 

M&nnes  und  der  Kinder  bei  „endloser"  Arbeitszeit  täglich 
1,80,-2  Mk.  —  wenn  Mann  und  Kinder  während  des  ganzen 
Tages  helfen  auch  wohl  4  Mk.  Die  Frau  ist  durch  die  An- 

strengung unlerleibsleidend  und  lungenkrank,  der  Magen  nimmt 
nur  noch  flüssige  Nahrung  auf. 

Heimarbeiter,  welche  das  Ein  leisten  ausführen,  gewöhn- 
lich zugleich  auch  das  Putzen  besorgen,  bringen  es  bei  12  bis 

14stUnaiger  Arbeit  auf  nicht  über  22 — 24  Mk.  wöchentlich. 
OewOhnlich    hilft    die    Frau    dann    noch   einige  Stunden,    l^— 
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einem  Fall  gab  der  Arbeiter  30  Mk.  pro  Woche  an ;  er  ar- 
beitet dann  aber  lü  Stunden,  und  die  Frau  hilft  4 — 5  Standen. 

Eine  besondere,  wenig  zahlreiche  Gruppe  bilden  die  Ar- 
beiter, welche  nur  das  zugeschnitteneMaterial  bekommeo 

und  die  Ware  fertig  liefern.  Es  ist  nur  ganz  grobe  Ware^ 
die  auf  diese  Weise  hergestellt  wird ,  und  der  Verdienst  iä 
äufserst  kümmerlich.  Der  46jährige  G.  z.  B.,  der  scImmi 
14  Jahre  in  dieser  Weise  für  sich  und  die  Seinigen  deo 
Lebensunterhalt  erwirbt,  verdient  täglich  nur  2  Mk.,  trotsdem 

er  „von  früh  bis  spät^  arbeitet,  und  seine  Frau  und  ein 
13 jähriger  Junge  ihm  tüchtig  helfen. 

Übersicht    über    die    Lohnhöhe    der     Heimar- 

beiter nach  den  Ergebnissen  der  Umfrage*. 

Es  verdienten  durch- 
schnittlich wöchent- lich. 

Männer Frauen 

Über  30          Mark 
26—30      „ 
21-25      „ 
16-20      „ 
11-15      „ 

Unter  10             „ 

1 
2 
6 
8 
5 
5 

1 
2 
6 

11 

41 

Um  einen  Anhaltspunkt  für  die  Beurteilung  der  Hein- 
arbeiterlöhne  zu  geben,  stelle  ich  sie  in  nachstehender  Tabelle 
den  Fabrikarbeiterlöhnen  gegenüber.  Zu  beachten  ist  dabei, 
dafs  der  tatsächliche  Verdienst  des  Heimarbeiters  noch  writ 
geringer  ist  als  sein  nomineller  Lohn,  weil  ihm  die  Miete  ftr 
den  Arbeitsraum,  die  Ausgaben  für  Beleuchtung,  HeisoBg 
und  selbst  auch  für  Maschinen  zufallen. 

(Siehe  die  Tabelle  auf  Seite  53.) 

Die  Zahlen  sprechen  beredter  als  Worte.  Es  kann  die 
Tatsache  nicht  geleugnet  werden,  dafs  hunderte  von  Mfinnen 
und  Frauen  unsers  Volkes  dem  langsamen  Hungertode  pwi»- 
gegeben  sind. 

Verhältnis  von  Lohn  und  Lebensbedürfnisses. 
Zu  einer  richtigen  Würdigung  der  Löhne  aber  kann  man  cnt 
gelangen,  wenn  man  sich  bewufst  ist,  was  in  Berlin  die  Be- 

friedigung der  notwendigsten  Lebensbedürfnisse  einer  Arbeiter 
farailie  kostet:  £s  sei  daher  gestattet,  zunächst  das  EinkomoM» 
der  Fabrikarbeiter  daraufhin  zu  untersuchen^: 

(Siehe  die  Tabelle  auf  Seite  53.) 

^  Auch  hier  konnten  nicht  alle  eingelaufenen  Antworten  bennttt werden. 

2  Die  Gewerkschaft  rechnet  für  Durchnäher  und  Stanzer  1* 
Arbeitswochen,  für  alle  übrigen  Fabrikarbeiter  45  Arbeitswochen. 



r D rc hschn ttl cl er  Stundenlohn 

Fabrikurbeitcr 

I. Zw-icker   ,    . MfinnerSSV» 

Frauen   26 

-i 

^ 
Manner  6-10  4. 
in  einem  Füll  ÖS  A. 

Frauen  5'/.-30  -A. 
40  "/<.  der  befragten  Frauen  gfib  20 

21  ̂   an. 
21-26  4. 2 Eiuleieter   . 37 

35 

22 

5! 

4 

5 

« 
7 

Siepper   ,    . 

WpiL.Ier  .    . 

EinfaBser    . 

FQrdaaFer 
■  teilen 

ig- 

für  die  beasere  Ware  8'/»  ̂ , 
für  die  aeblechtere  Ware  iVr.  ̂ . 
Mfinner:  für  daa  Wenden  (H&bdn) 

der  leichten  Ware  7'/.  A. 
Frauen:     für     düs     Wenden     der 

groben  Ware  4»/i— 5  Ä. 
In  einem  Fall  3'/.,  4. 
für  die  bessere  Ware  8V1  4. 

für  die  schlechtere  Ware  iVs-S  -»J. 

sescbnitteDen 
MalerialB    .   . 

9—10  A. 

In  einem  Fall  22V,  4. 

Männer. 

Woclieu- JfthruB- 
Einnahme 

dur<.-b   Ab- 
vermieten 

MietB- Durch- 

Prozent 

Durcli- loliii dienst 

preiä 

schnitt 

Jahres- 

schnitt 

Mark Mark Mark 
Mark 

Mark 
dienst Prozent 

12.50 562,50 

120.- ' 

21,23 

14.- 630.- 

144.— ■ 
19,71 

15.- 
15.- 

675.- 

675.- 120.— ■ 

120.-' 

}  120.
- 

19,61 
19.«  1 19,61 

810.- 

M.—  ' 

10,12 

18.- 8ia— 
120.—  ' 

15,  4 

810- 

120.-' 
}  112.80 

15,  4 

14,00 

1         W.- 
810.- 

120.-' 

15,  4 

M    18.- 810.— 

120.-' 

15.  4 

M  19.- 
■  19.- 855.- 

855.- 14.5.-' 

120,-' 

[  132.50  j 

16,96 

U.  4 

}    15.50 

^P  19.60 
882,- 

210.—  ' 
■    «0- 

20- 
960.- 

960.- 
300.- 

432.— 
)».-) 

31.25 

45,- 1    38.12 
Anieabeu  Hegen  der  folgenden  Berechnung  zu  Grunde,  —  Vergl.  auch 
die  Berliner  Statistik  von  1903.     Heft  3.  8.  25. 

Es  konnte  auch  zu  dieser  Aufatelluiig  nur  ein  Teil  der   Bogen 
»utxt  werden. 

■  Schlafstelle. 
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Wochen- Jahres- 

ver- 

Einnahme 

durch  Ab- Miets- Durch- 

Prozent 
vom 

Durch- lohn dienst vermieten 

preis 

schnitt 
Jahres- 

ver- 

schnitt 

Mark Mark Mark Mark Mark 
dienst Prozent 

20.— 900.— 
222.— 

\              1 
24,66 \ 

20.— 900.— 
120- 400.- 

31,11 

20.- 900.- 
192.— 382.— 

)  214-  \ 
21,11 

}  24,95 20.— 900.— 180.- 
288.— 

1             1 20,88 f 
20.— 900.— 

96.— 366.— 

1              l 

30,- 

1 
20.50 922.50 

84.—  » 
9,10 9,10 21.— 945.— 

276.— 
1              1 29,20 

21.— 

21.— 
945.— 945. 

252.— 288.- 

\  270.-  1 26,66 
30,47 

28,56 

21.— 945.— 
264. 1 27,93 

21.— 
22.- 

1008.— 

990.— 

246. 

264.— 

|255.— 1 
24,44 
26.66 

1   25,75- 

22. 

22.— 

990. 

990.— 246.— 

264.— 

1  2^-  } 
24,84 
26,66 

}   25,75 

22.- 1056.- 
240.— 

22,72 

22,72^ 
22.50 

1080.— 
294. 27.22 27,22 

22.50 101250 

240.— 

1 23,71 
22.50 1012.50 

144.     1 
}  218. 

14,22 
21,53 

22.50 1012.50 

270.— 

1             1 26,66 

23. 

23.— 
1035.— 
1035.— 

276 

258.— 

}  267.      1 
27,28 
24,93 

1   26,10 

23.— 1104.- 
240.— 

21,73 21,73 
23  50 
23.50 1128.- 

1128.— 120.— 225.— 

336.— 

1  280^1 19,94 21,80 
i  20,78^ 23.50 1157.50 

144.—  » 

18,61 
18,61 

24.— 1152.- 

258.- 
1              1 22,39 

24.— 24. 1152.- 
1152.- 

120.-1 
180.—« 

l  228.50  1 
10,42 15,62 

17,05- 
24. 

1152.— 
336. 1              1 19,80 

24.- 
1080. 

280.- 
\              1 25,92 \ 

24.— 
1080. 

108.— 315.— 

19,17 

24.- 1080.— 

300.— 

}  284.60  { 27,77 

}  24,34 

24. 
1080  — 

252.—« 

1             1 23,30 f 
24.- 

1080. 

60.- 276.— 

1              1 
25,55 

) 

25.— 
1200. 

360  — 

30,— 30,- 

25.— 1200.— 
180.— 

348. )              1 

14,- 

\ 

25.- 
1200. 

180.— 2 

lo.n 

15,- 

25.— IlOO.— 
270. 

>  259.—  { 22,50 

)  19.08^ 

25.— 
1200. 

144.     « 

12,- 

f 
25.— 1200.— 

252.— 

1              \ 

21,- 

) 

25.50 1147.50 

240.- 

20,91 20,91 
25.50 

1224.— 
240.- 

19,60 19,60 

26.- 1170.— 
270. 

23,07 23,07 
26.50 

1272.- 

324.— 

ft 25,51 25,51 

27.— 1215.— 
264.— 400.— 

1    j\^\^\ 

11,19 

27.- 1215.— 

■»^^    AV 

267.- 
\  309.—  { 21,97 18,ia 

27.— 
1215. 260. 1 21,39 

27.50 1237.50 267. 21,57 21,57 

28.- 1260.— 

276.— 

21,90 21,90 

1  Schlafstelle. 
«  Aftermiete. 



Woehen- 

lohn 

Mnrk 

durch  Ab- 
vennieten 

Mark 

sctiuitt 

ProKenl 

Jahrea- 

1392.— 

1392.— 
1350.— 
1350,- 
1440.— 
1485.— 1912  50 

20,68 

l.'j.94 

22,22 
17,77 
15,63 
18,02 

16,31 

F auen. 

9.50 427.50 

lOÖ.- 

25,26 

12.— 540.— 

96-' 

17,80 
12.50 562.50 

96.- 1 

17.06 
13  50 607.50 

?     ■ 
36,12 

15.— 675.- 

72.— 1 

10,66 

15.— 675.- 

72.—' 

10,66 

15.— Ö75.~ 

120.- ' 

15,.55 

15.— 675,- 

120.-1 

145.28 
15..^5 

15.— 675.— 

144.- ' 

21,33 

15.— 675.- 219.- 

32,47 

15.— 675.- 

270.^ 
40.- 

15.50 697.50 

252.— 

36,12 

15.88 
18.02 16,31 

17,85 

n.06 36,12 

Es  sind  keine  Überraschungen,  die  sich  uns  hier  zeigen. 
Die  Höhe  der  Berliner  Mieten  ist  genugsam  bekannt  und 

Gegenstand  eingehender  Erörterungen  gewesen.  Will  man 
aber  dem  Arbeiter  gerecht  werden,  so  mufs  man  sich  immer 

wieder  vergegenwärtigen,  dafs  die  Mehrzahl  von  ihnen  25  bis 

SO^/o  und  mehr  ihres  Einkoramens  bergeben  mnfa,  um  fUr 

sich  und  die  Seinen  Überhaupt  ein  Obdach  zu  erlangen  — 
fast  das  doppelte  von  dem,  was  der  wohlsituierte  Bürger  in 
Prozenten  von  seinem  Einkommen  für  seine  Wohnung  zahlt. 

Und  was  hat  der  Arbeiter  dafUr!  Fast  in  jedem  Bogen  wird 

die  Wohnung  als  „dunkel  und  feucht"  bezeichnet. 
Nichts  gefährdet  das  Familienleben  des  deutschen  Arbeiters 

80  sehr  wie  dies  Mifsverhilltnis  zwischen  Verdienst  und  Miete; 

es  wird  geradewegs  zu  einer  Prämie  auf  das  Zölibat,  Solange 
der  Arbeiter  unverheiratet  bleibt  und  sich  mit  einer  Schlafstelle 

begnügt,  reicht  sein  Verdienst  aus,  um  ihm  ein  erträgliches 
dasein   zu   schaffen.      „Der  Mensch    ist  das,    was   ihn   seine 
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Ig  werden  läfst'^  ̂   —  ein  Familienleben  kann  in  unsen 
Arbeiterwohnungen  nicht  gedeihen.  Oft  wird  der 

lie  Schuld  daran  aufgebürdet,  und  man  sucht  durch 
iing  von  Haushaltungsschulen  usw.  dem  Übel  abzuhelfen. 

Aber  weit  mehr  als  alle  solche  Einrichtungen,  wie  segensreich 
sie  auch  an  und  fUr  sich  sein  mögen,  wird  der  Besits  einer 
Wohnung,  welche  sauber  und  ordentlich  zu  halten  sich  der 

Mühe  lohnt,  welche  die  Bezeichnung  „Heim"  verdient,  die 
deutsche  Arbeiterfrau  wieder  zur  guten  Hausfrau  machen. 
Jetzt  gesellt  sich  zu  der  Müdigkeit,  —  {UUt  ihr  doch  nur  zu 
oft  die  dreifache  Aufgabe  einer  Hausfrau,  Mutter  und  Er- 

werbenden zu  —  verbunden  mit  mangelhafter  Elmfthnuig, 
noch  die  trübe  Resignation  beim  Anblick  der  trotz  aller  Ar- 

beit stets  schmutzigen  und  unfreundlichen  Kammern.  Sie  ver 
liert  den  Mut  und  gibt  den  Kampf,  dem  sie  sich  nicht  ge- 

wachsen fühlt,  auf. 
Wandert  so  fast  ein  Drittel  des  Arbeitereinkommens,  oft 

sogar  die  Hälfte,  zum  Hauswirt,  so  fragt  es  sich  weiter:  Woia 
reicht  das  übrige  Geld?  Diese  wichtige  Frage  kann  in  der 
vorliegenden  Arbeit  nicht  in  angemessener  Weise  erOrtert 
werden,  sondern  bedarf  einer  auf  allgemeinerer,  breiterer  Grund- 

lage aufgebauten  Untersuchung.  Zur  Vervollständigung  des 
Materials  seien  hier  aber  einige  Budgets  aus  dem  Haushalt 
der  Fabrikarbeiter  unserer  Industrie  wiedergegeben: 

I.  Die  Familie  besteht  aus  drei  Köpfen,  Verdienst  de« 
Mannes  2U  Mk.  wöchentlich,  Miete  24  Mk.  monatlich. 

Während  dreier  Wochen  wurde  ausgegeben': 
Für  Milch  (21  1)    3,78  Mk. 

„     Brot  (Schwarzbrot  und  Schrippen)      .     .  7,35  , 
.     Butter  3  Pfd.,  Schmalz  5  Pfd.  und  Talg 

2  Pfd    6,75  , 
.,     Fleisch    8, —  , 
«     Aufschnitt  4*2  Pfd    4,50  ̂ 
.     Kartoffeln  4U  Pfd    2,25  . 
>     Gemüse    2,45  ̂ 
-     Obst    1,~  „ 
.     Zutaten   (Salz,   Zucker,  Eier,   Mehl  usw.)  8,95  • 
.     Petroleum,  Seife  usw    1,88  • 

Kaffee  und  Zichorien    2,45  ,. 
.     Kohlen    2,50  , 
.     Bier       .     .  1,50  ̂ 

   Sa.    53,36  Mk. 

*  Vorirl.  O.  Sihmollor:  .Ein  Mahnruf  in  der  Wohnnn^sfnce.* 
Zur  Sozial-  und  (^owerhopolitik  der  Gegt?nwÄrt,  Leipzig  1890,  ö*.  3& 

-  nie  zUiTFunde  li«*:renden  Preise  der  Lebensmittel  sind  im  Ost» 
und  Norden  B«'rlin>  »'twa  folirende:  1  l  Milch  18  P£.,  1  PAind  Äittcr 
1  Mk.,  1  Pfund  Schmalz  4o— o5  Pf.,  1  Pfund  Aufschnitt  1  Mk,  aDPfind 
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Auf  vier  Wochen  berechnet,  stellt  sich  das  Verhältnis  von 
Einnahmen  und  Ausgaben  folgendermafsen : 

Einnahmen:  Ausgaben: 

Miete     ....      24,—  Mk. 
        Lebensmittel  .     .     101,16     „ 

80,—  Mk.  Sa.     125,16  Mk. 

II.  Die  Familie   besteht  aus  vier  Köpfen.     Verdienst  des 
Mannes  16  Mk.  wöchentlich.     Miete  23  Mk.  monatlich. 

Während  dreier  Wochen  wurde  ausgegeben: 
Für  Milch  20  1    3,60  Mk. 

„     Brot    6,25  „ 
„  Butter  2  Pfd.,  Schmalz  5  Pfd..  Talg   .  5,50  „ 
„     Fleisch    7,30  „ 
„     Aufschnitt  6V2  Pfd    6,50  „ 
„     Kartoffeln  72  Pfd    2,16  „ 
„     Obst  und  Gemüse    4,20  „ 
„  Zutaten  (Salz,  Zucker,  Eier,  Mehl  etc.)  7,88  „ 
„     Petroleum,  Seife  etc    1,40  „ 
„     Kaffee  und  Zichorien    0,25  „ 
„     Bier    2,04  „ 
„     Kohlen       .     .  3,60  „ 

Sa.    50,68  Mk. 

Auf  vier  Wochen  berechnet,  stellt  sich  das  Verhältnis  von 
Einnahmen  und  Ausgaben  wie  folgt: 

Einnahmen  Ausgaben 

Miete     .    .     .    23,—  Mk. 
   Lebensmittel  .    67,44      „ 

64,—  Mk.  Sa.    90,44  Mk. 

III.  Die  Familie  besteht  aus  fünf  Köpfen.    Verdienst  des 
Mannes  26  Mk.  wöchentlich.     Miete  beträgt  19  Mk.  monatlich. 

Es  wurde  während  fünf  Wochen  ausgegeben : 
Für  Milch  19  1   3,32  Mk. 

„     Brot    16,45     „ 
„     Butter  5  Pfd.,  Schmalz  und  Talg    .     .  11,75     „ 
„     Fleisch    12,30     ̂  
„     Aufschnitt  10  Pfd    10,05     „ 
„     Gemüse   7,75     „ 

Kartoffeln  1  Mk.,  Gemüse :  1  Pfund  Mohrrüben  10  Pf.,  1  Kohlrübe  10  Pf., 
1  Pfund  Hülsenfrüchte  20  Pf.,  11  Petroleum  18  Pf.,  1  Pfund  Seife 
20  Pf.,  1  Pfund  Kaffee  1  Mk.,  100  Prefskohlen  1  Mk.  Die  Budgets  sind 
im  Oktober  und  November  1904  aufgestellt,  also  zu  einer  Zeit,  wo 
noch  keine  strenge  Kälte  herrscht. 
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Fttr  Obst    3.30  ML 
„     Zutaten    11|40    , 
„     Petroleum,  Seife  etc    2,10    , 
„     Kaffee  5  Pfd.,  Zichorien  4  Pfd.       .    .  6,—    , 
„     Kartoffeln  2Vs  Ztr    6,25    , 
„    Kohlen    4,65    . 
,     Bier   ■    ,     ,  4^    . 

Sa.  99.75  WL 

n 

Auf  vier  Wochen  berechnet,  stellt  sich  das  Verhlltnis  rm 
Einnahmen  und  Ausgaben  wie  folgt: 

Einnahmen  Aasgaben 
Miete    .    •    .    23,—  ML 

   Lebensmittel .     79,64    . 
104.—  Mk.  Sa.  102,64  ML 

IV.  Die  Familie  besteht  aus  sieben  Köpfen.    Vardiflnst  im 
Mannes  30  Mk.  wöchentlich.    Miete  betrftgt  20  Mk.  monatlicL 

Es  wurde  während  3  Wochen  ausgegeben: 
Fttr  Milch  25V8 1    5^—  ML 

Brot    14^70 
Butter  4  Pfd.,  Schmalz  11  Pfd.,  Talg  .  9,95 
Fleisch    9,60 

„    Aufschnitt  OV*  Pfd    6,30 
Gemüse   •  3,80 
Zutaten  (Mehl,  Zucker,  Salz,  Eier  etc.)  9,35 
Petroleum,  Seife  etc    1,65 

„     Kartoffeln  80  Pfd    2,10 
„     Kohlen    19,60 
„     Bier      .     .  2,65 

Sa.     84,70  Mk. 

Auf  vier  Wochen  berechnet,  ergibt  sich  das  Verhiltnis  m 
Einnahmen  und  Ausgaben  wie  folgt: 

Einnahmen  Ausgaben 
Miete  .    .    .       20,—  Mk 

   Lebensmittel     112,92    «  _ 
120,—  Mk.  Sa.     132,92  Mk 

Ohne,  wie  noch  einmal  gesagt  sei,  die  Arbeiter-Hitf* 
haltungsfrage  hier  erörtern  zu  wollen,  sei  zur  Kennseichnifll 
der  Berliner  Filzschuhmacherei  nur  folgendes  beigefbgt:  b 
Berliner  Arbeiterkreisen  gilt  allgemein  ein  wöchentliches  fii' 
kommen  von  30  Mk.  als  erforderlich,  um  eine  leidliche  Lebsoi' 
haltung  zu  ermöglichen.  Ist  aber  die  Familie  groti,  so  rokÜ 
auch  dieser  Verdienst  nicht  aus.    Und  selbst  bei  einer  iiiiBi> 
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1  Kinderzahl  bleibt  bei  einem  Einkommen  von  130  Mk. 

monatlich  fUr  Kleidung,  Fahrgeld,  Beitrage  zur  Organisation 
und  alle  unvorhergeHehenen  Fälle,  die  in  keiner  Familie  aus- 

bleiben, fast  nichts  übrig.  So  mufs  Belbal  bei  diesen  besser 
gestellten  Arbeitern  die  Frau  mitverdienen,  wenn  mehrere 
Kinder  vorhanden  aind.  Wo  aber  die  Frau  auch  aut  Erwerb 
ausgehen  mufs,  da  verkümmert  das  Familienleben,  denn  es 
fehlt  der  Mittelpunkt,  von  dem  aus  die  Strahlen  eines  warmen, 
ruhigen  Qltickes  auf  die  übrigen  Glieder  sich  verbreiten  aollen. 
Statt  einer  heiteren,  milden,  sorgenden  Mutter,  welche  die  oft 
widerstreitenden  Charaktere  der  Ihren  auagleicht  und  versöhnt, 
stet»  bereit  mit  verständnisvoller  Liebe  die  grofsen  Sorgen  des 
Mannes  wie  die  kleinen  der  Kinder  zu  teilen,  kommt  des 

Abends  eine  müde,  abgehetzte,  nervöse  Frau  heim  in  das  ver- 
nachlässigte Hauswesen.  Und  wie  wir  sahen,  können  nur 

wenige  Familien  der  Filzschuharbeiter  auf  den  Verdienst  der 
Frau  verzichten,  denn  das  Einkommen  der  allermeisten  dieser 
Fabrikarbeiter  bleibt  weit  unter  3Ü  Mk.  wöchentlich.  Für 

die  bei  niedrigerem  Einkommen  mögliebe  Lebenshaltung  bieten 
die  andern  Hauehaltrechnungen  einen  gewissen  Anhalt.  Sie 
enden  sämtlich  mit  einem  Fehlbetrag,  der  eben  durch  den  Erwerb 
der  Frau  gedeckt  werden  mufa ;  eine  lediglich  auf  den  Verdienst 
des  Mannes  angewiesene  Familie  wtirde  sich  also  noch  beträcht- 

liche Einschränkungen  auferlegen  mUsaen. 
Aus  der  Tatsache,  dafs  auch  in  der  ärmlichsten  Haushalt- 

rechnung noch  ein  gewisser  Satz  für  Fleisch  enthalten  ist, 
dürfen  keine  falschen  Schlüsse  gezogen  werden.  Die  Ernährung 
ist  derjenige  Punkt,  an  dem  am  wenigsten  gespart  werden  kann. 
Der  Mann,  der  als  Durchnäher  oder  Stanzer  täglich  seine 
Kräfte  aufs  äufserste  anspannen  mufs,  würde  In  den  ersten 
Wochen  der  Anstrengung  erliegen,  wenn  er  nicht  täglich 
ein  Stück  Fleisch  bekäme,  und  keine  KochkunatstUckchen 
der  Frau  könnten  darüber  hinwegtäuschen.  Es  kommt  hier 
der  gesunde  Sinn  unserer  Arbeiterklasse  zum  Ausdruck,  der 
sich  nicht  wie  die  Mittelklasse  durch  falsche  Vorurteile  be- 

stimmen läfst,   zuerst  an  dem  zu  sparen,   was  niemand  sieht. 
Wie  steht  es  nun  um  die  Lebenshaltung  derHeim- 

arbeiter?  — 
Das  Verhältnis  von  Miete  zum  Verdienst  stellt  sich 

{ol^Ddennafsea : 
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Männer. 

Wochen- Jahres- 

ver- 
lohn dienst 

Mark Mark 

12.50 562.50 

14.- 6:^.- 

15.— 675.— 
15.— 720.— 
15.— 720.- 
15.— 720.— 
16.— 

742.50 

16.— 
768. 

17.- 765.— 
17.— 

765. 
17.50 747.50 

18.— 810.— 
18.— 810.— 
18.— 810.— 
18.- 810.— 
18.— 810.— 
18.— 810.- 
19.— 855.- 
19.- 855.- 
19.— 855.- 
19.— 855.- 
19.— 855.— 

19.— a55.— 
15- 

675. 

21.- 945.— 
21.— 945.- 21. 

945.- 

Einnahme 

durch  Ab- 
vermieten 

Mark 

8. 
135. 

4.— 180.— 5. 225. 

5.— 225.— 5. 225. 

5.— 225.  - 5. 
225.— 

5.— 
225. 

i). — 225.- 

5.— 225.- 

i. — 315.— 
12.- 

540. 

15.— 
675. 

llUil 

Schwester 
17. 

765.— 19. 855. 

96.— 120.- 
228.— 

72.— 
 
375.— 

120.- 

276  — 
276.— 

324.— 

818.— 
256.—

  
400.— 

240.— 

84.— 120.- 

120.— 
120.— 
120.— 

270.- 

120.- 
180.— 
192.— 
255.— 

264.— 
84.— 

 
360.— 

216.— 
240.— 
240.— 
258.— 

Frauen*. 
(Mann  krank) 
(Mann  krank) 

96.— 

Miets- 

preis Mark 

Durch- schnitt 

Mark 

257.— I 

}  859.—  I 

189.- 

214.05 

216.— 

Pn>2ente 
vom 

Jahres- 

ein- 

kommen 
Durch- schnitt 

Prozent 

72.- 
(Mann  Alters- versicherung) 

234. 
216. 
168. / 

72.     9 

72.     2 
72.     2 

216.— 

>  159.50  1 

288. 
228. 

228.- 

\ 

240. 
228. 
276. 

150.— 
240. 

17,06 
19,04 
83,77 
57,87 
16,66 
88,88 
87,17 
42,18 
41,56 
18,81 

30,47 
10,37 
14,81 1431 
14,81 
14,81 

a%38 14,08 
21,05 
22,45 
27,42 
80,87 32,28 

82,- 

25,89 
25,89 
27,2J0 

160,— 

120,- 

82,- 

32,— 82,— 

32,— 

96,— 
96,— 

101,38 
101,38 
76,19 
42,22 
40,76 

19,60 

28,07 

( 

17,06 19,04 

83.77 

87,62 

87,17 42,18 

I   30,18 

30,47 

I 17,08 

} 

24^ 

32,- 

86,03 

16a- 120,- 

65.33 

76,19 42i2 

4a7« 

19,60 

28,07 
^  Berücksichtiget  sind  nur  solche  Fälle,  bei  denen  der  Verdienit 

der  Heimarbeiterin  das  Haupteinkommen  — also  nicht  Nebenverdienst  — 
der  Familie  ist. 

*  Schlafstelle. 



Oemeinsamer  Verdienst  von  Mann  und  Frau. 

■RTocbeii- JahreB- 
durch  Ab- 
vennieten 

MiefB- Durch. 

Prozente 

Durch- r- dienat 

preis 

Bchnitt 

Ja^""«- 

Bchnit 

'    M„k Miirk Mark 
Mark 

Mark Prozeut 

12.— 540.- 

282.— 

52,22 52.22 

14.— 630.— 
120.- 288.— 

26,66 
26,66 

li- 
fi?5.- 

228.- 

3:vT 
33,77 

16.— 720.— 

222.- 

30,83 30,83 

18.— 810.- 

240.— 

29,62 

18.- 810.- 

240.— 

29,62 

18.- 810.— 
258- 

1  253.20 31,85 
31,25 

18.— 810.- 

258.- 
31.85 

18.- 810.— 270.- 33,33 
19.- 855.— 

240,— 

28.07 
28,07 

«.- 960.- 
276.- 

28.75 
28,75 

25.- 1125.- 

324.- 

2g,88 
28,88 

26.- 
1170.— 

264.- 
22,56 

22,56 

27.— 1215.- 228.- 
18,76 

27.- 1215.- 
18,76 

27.- 1215.— 

270!— 
274.— 

22,22 22,34 

■    K— 1215.- 

324.— 

26,66 

I    «.- 1215.— 

270.- 

22,22 

1    27  - 1215.- 
324.- 

26.66 

\  27.-
 1  m.- 129Ü.— 

1296.- 240.— 240,- 
240.- 

18.51 
18.51 

[    18,51 
l  Sl.- 

139.5.- 
2:14.- 

16,77 

16,77 1«- 1800.- 

264.- 

14,66 14,66 

Während  bei  den  Männern  sich  das  Verhältnis  nicht  viel 

anders  gestaltet  als  bei  den  Fabrikarbeitern  —  d.  h.  ein  Drittel 
biß  ein  Viertel  des  Verdienstes  mufs  für  Miete  gezahlt  werden 
—  sind  die  Familien,  in  denen  die  Frau  als  Heimarbeiterin 
der  haupterwerbende  Teil  ist,  in  weit  schlechterer  Lage.  Hier 
beträgt  die  Miete  oft  mehr,  in  einem  Fall  das  etnundeinlialb- 
fache  des  Fraueneinkommens  überhaupt.  lat  der  Mann  krank 
oder  tot,  wie  in  den  meisten  Fällen,  so  müssen  auch  bei 
helfendem  Eingreifen  von  Krankenkassen  oder  Armenunter- 
stQtzung  die  Kinder  ganz  iin verbal  tnismäfsig  zum  Mitverdienen 
herangezogen  werden.  Über  die  Ernährung  dieser  Heim- 

arbeiter noch  zu  sprechen,  erscheint  überflüssig.  Wenn  irgend 
welche  Arbeiter,  so  bieten  sie  den  Beweis  dafür,  dafs  „man 

auch  hungernd  leben  kann",  sich  sogar  in  das  Ungenügende, in  daa  Entbehren  hineinlebt. 

Die  Gewerkschaft. 

Was  haben  die  Arbeiter  nun  selbst  getan,  um  ihre  Lage 

zu  verbessern?  Man  hat  soviel  von  der  „reinen  Selbsthilfe' 
der  Arbeiter  erwartet,   als  Ende   der  sechziger  Jahre  die  Ko- 



1 
<52  XXI 4. 

alitionsverbote  fielen,  dafs  vielfach  das  Errungene  weit  hinter 
den  Erwartungen  zurückbleiben  mufste.  Nur  wenn  man  mit 
den  unendlichen  Schwierigkeiten  rechnet,  mit  denen  unsere 
deutsche  Gewerkschaftsbewegung  zu  kämpfen  hatte  und  noch 
hat,  kann  man  ihren  tatsächlichen  LfCistungen  gerecht  werden. 
Es  erscheint  deswegen  angebracht,  einen  Blick  auf  das  Werden 

der  Schuhmachergewerkschaft,  welcher  die  organisierten  Fili- 
schuharbeiter  seit  1893  angehören,  zu  werfen,  bevor  die  obige 
Frage  beantwortet  wird. 

Geschichtliches.  Die  gänzliche  Umgestaltung  der 
Produktionsverhältnisse  nach  Aufhebung  des  Zunftzwanges 
traf  die  Schuhmacherei  mehr  als  viele  andere  Gewerbe.  Dti 

Fufszcug  gehörte  zu  den  wenigen  Kleidungsstücken,  die  mao 
allgemein  seit  langem  nicht  mehr  im  Hause  anfertigte.  Die 

Publikum  brauchte  nicht  erst  an  das  Kaufen  fertiger  Schuh- 
waren gewöhnt  zu  werden.  Es  gelang  leicht,  durch  vermehrte 

Absatzmöglichkeit  —  nun  der  Verkauf  nicht  mehr  an  die 
Herstellung  gebunden  war  —  den  Konsum  zu  steigern,  und 
die  Hoffnung,  diese  Steigerung  durch  Ausdehnung  des  Kunden- 

kreises nach  unten  noch  erheblich  zu  verstärken,  lockte  btU 
den  Grofsbetrieb  an.  Der  Kampf  des  Handwerks  mit  den 
Grofsbetrieb,  der  nur  in  wenigen  Gewerben  so  qualvoll  und 
langwierig  war,  begann.  Die  Fabriken  bezahlten  ihre  Arbeiter 
aufserordentlich  schlecht,  um  die  Handarbeit  unterbieten  so 
können.  Die  Handwerker  drückten  und  schraubten  an  den 

Löhnen  ihrer  Gesellen ',  um  mit  der  Fabrikarbeit  konkurriereo 
zu  können.  Den  letztern  nahmen  die  Schfiftefabriken .  die 

schon  in  den  fünfziger  Jahren  entstanden,  auch  einen  grofsen 
Teil  ihrer  Arbeit.  So  ging  es  den  Fabrikarbeitern  wie  den 
Gesellen  gleich  schlecht.  Den  Gesellen  hatte  die  Gewerb^ 
freiheit  den  Schutz  der  Zunft  genommen,  ihnen  aber  keinea 
Ersatz  geboten.  Teilweise  hielt  man  noch  an  den  alten  Sitten 

fest,  die  Gejisellen  schliefen  beim  Meister,  Kost  und  Logii 

wurden  vom  Lohn  abgerechnet,  auch  das  ungleiche  Kündigungs- 
recht bestand  noch  fort.  Aber  die  alten  Gebräuche  hatten 

ihre  Berechtigung  verloren,  weil  ihr  eigentlicher  Sinn  —  di* 
patriarchalische  Verhältnis,  der  väterliche  Schutz  und  er 
zieherische  Eintlufs  des  Meisters  abhanden  gekommen  wir. 
Die  Gesellen  empfanden  sie  nur  als  Druck  und  unberechtigt? 

Beeinträchtigung.  Alle  diese  Zustände  machten  die  Sclrnk- 
niacherf^esellen  — von  den  Fabrikarbeitern  nicht  zu  reden  — 
l^esondcrs  eniptan<i^lich  für  die  neuen  Ideen  der  Organisation 
und  der  Arbeiterbefreiung  durch  den  Sozialismus.  Und  «b 

im  Jahre  18t)>'    die   Gewerkschaftsbewogung   wie   über  Xacbl 

'  1>71  i'rkläivn  liio  strcikemlon  Knni^?l»er^or  SchuhmachercesHfll^- 
ihr  Durchiiitt^oinkniiuiuMi  hotrajjo  120  Taler  im  Jahr.  Verpl.  Di»>D^^ 
Z i  niio  r,  „(le^'l.'hi^ht*'  dt*r  «ItMirsohon Srhuhmachorbowegimp."  Gotha  1Ä!4 



ptstand,    da   liefBen   aie   es  auch  nicht  an  sich  fehlen.     Aber 
  ^.8  Gewerksfhaftabewegung  bis  Ende  der  siebziger  und  Anfang 
der  achtziger  Jahre  war  nicht  dazu  angetan,  um  diese  noch 
kaum  der  Bevormundung  durch  die  Zünfte  entwachsenen 
Arbeiter  zum  Genoasenschaftsgeist  und  zum  richtigen  Ver- 
Btttndnia  ihrer  Interessen  zu  erziehen.  Die  Oewerkvereine 

waren  keine  Schöpfungen  einer  zur  Selbsthilfe  entschlossenen 
Schar;  sie  waren,  wie  Baiuberger  sich  ausdrückte:  „als  Nach- 

bildung der  englischen  Trade  Unions  im  Kopfe  der  Politiker 

aus  dem  höheren  BUrgeratande  entstanden".  Was  in  Engliind 
in  jahrzehntelanger  Entwicklung,  unter  mühsamer  Arbeit  und 
lehrreichen  Erfahrungen  erreicht  worden  war,  das  sollte  bei 
uns  als  fertiges  Oauzea  plötzlich  geschaffen  werden.  Die 
gänzliche  Verschiedenheit  des  historisch  Gewordenen,  durch 
die  verflossenen  Jahrhunderte  Bedingten  übersah  man;  was 
in  England  geglückt  war,  daa  konnte  auch  in  Deutachland 
»eine  Wirkung  nicht  verfehlen.  Man  hatte  keine  Zeit,  Er- 

fahrungen zu  sammeln,  man  brauchte  die  Arbeiter  zu  politischen 
Zwecken,  uud  darum  umwarb  man  aie.  Und  so  erging  es  den 
Arbeitern  wie  den  Heiden,  sie  wurden  bekehrt  und  wieder 
umbekehrt.  Auf  der  einen  Seite  ertönte  Lassalles  mächtige 
Stimme,  welcher  eine  neue,  gerechtere  Weltordnung  denen 
versprach,  die  sich  um  seine  Fahne  scharten,  auf  der  anderen 
Seite  lockte  der  Liberalismus,  der  mit  Kredit-  und  Vorschufa- 
vereinen  vorgearbeitet  hatte. 

Die    Schuhmacher    wurden    in    den    Strudel    mit    hinein- 
gerisaen.     Von    allen    Saiten    wurden    aie    organisiert,    und    in 
allen  Lagern  verfuhr  man  dabei  nach  einem  vorgefafaten,  be- 
atimmteti  Schema,    das  oft  seltsam  genug  mit  den  wirklichen 

Zuständen    kontrastierte.      In    dem    Glauben,    dal's    wie    die 1  Arbeitemotsoauch  die  Arbeiterinteressen  in  allen  Kulturländern 
■jrledch   seien,   gründeten   die   Marxisten    internationale 
BÖflwerkachaftsgen  ossenschaften,    —   zu    einer   Zeit. 
■in  der  diu   kapitalistische  Entwicklung    in  Deutschland  kaum 
K'Wgonnen    hatte,    während    sie    in   England   in  vollster  Blüte 
Bstsnd,  ja,  in  welcher  selbst  innerhalb  Deutschlands  das  Bildungs- 

liTeau  zwischen  Nord  und  Süd,  zwischen  den  grofaen  Städten. 
^roD  enormes  Wachsen  schon  begonnen  hatte,  und  den  kleinen, 
l  welchen  für  den  Handwerker  die  Landwirtschaft  noch  die 
icberste  Einnahmequelle  bildete,  ein  grundverschiedenes  war, 
ud   in  der   diese   Verschiedenheit   durch   die   politische   Zer- 
plitterung   begünstigt  wurde.     Ein  einfaches  Ignorieren  aller 
Jiranken,  welche  Sprache,  Rasse,  Bildung,  ja  Nahrungs-  und 

A'obnungs weise  errichten.     Auch  die  Schuhmacher  wurden  zu 
Uner   solchen   Gewerksgenoasenschaft  zuaammengetan ,    deren 

latuten '    ein    seltsames    Qemiscb    von    grauer    Theorie    und 

'  Abgedruckt  bei  Diouys  Zii a.  a.  0,  a.  3ä. 
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Konzessionen  an  die  Wirklichkeit  waren.  So  wenig  hatte 
sich  noch  die  Scheidung  zwischen  Unternehmer  und  Arbeiter 
vollzogen,  dafs  man  die  Kleinmeister  in  die  Gewerkschaft  mit 

aufnahm.  Krankenkassen-,  Invaliden-  und  Reiseuntersttttning 
mufste  gewährt  werden,  um  den  dringendsten  Bedürfnissen  so 
entsprechen,  daneben  aber  hielt  man  fest  an  dem  Gedankeo, 
Produktivgenossenschaften  zu  gründen,  „um  das  Hauptmittd 
zur  Hebung  des  Arbeiterstandes  zu  erlangen,  indem  aadmdi 

der  Arbeitslohn  durch  den  Arbeitsertrag  ersetzt  wird**  — 
Man  konnte  von  den  Mitgliedern  nur  einen  monatUcIiei 
Beitrag  von  20  Pfg.  fordern  und  dem  Vorsitzenden  wOchendick 
nur  1  Taler  Entschädigung  gewähren. 

Nicht  viel  mehr  Fühlung  mit  der  Wirklichkeit  hatten  die 
Lassalleanischen  Gewerkschaften^.  Eine  der  lelu 
Gewerkschaften,  welche  aus  dem  Allgemeinen  Arbeiterveran 
des  Herrn  von  Schweitzer  hervorgingen,  war  der  „Allgerndne 
deutsche  Schuhmacherverein".  Auch  hier  suchte  man  durch 
grofse  Versprechungen  die  Arbeiter  an  sich  zu  locken,  konnft 
aber  wegen  der  bittern  Armut  der  Schuhmacher  nicht  den* 
entsprechende  Beiträge  erheben. 

Schwer  hatten  auch  diese  jungen  Gewerkschaften  mil 
einem  Übel  zu  kämpfen,  das  sich  wohl  in  allen  Demokrat!« 
geltendmacht:  mit  dem  Mifstrauen  gegen  die  Führer.  Die 
flammende  Begeisterung  weicht  bald  der  Verdächtigung,  gcgn 
die  sich  der  betreffende  oft  nicht  wehren  kann.  Immer  wiedff 

taucht  diese  „Krankheit"  auf,  bald  begründet,  bald  vOUig 
grundlos^. 1869  bestanden  drei  Schuhmachergewerkschaften  inDeutsdh 
land  —  neben  den  beiden  genannten  noch  eine  Hirsck- 
Dunckersche.  Zu  einem  energischen,  planvollen  Wiikai 
nach  aufsen,  einem  kräftigen  Stofs  gegen  die  Unternehmer 
konnte  es  natürlich  nicht  kommen.  Die  drei  Gewerkschaften, 
jede  in  sich  selbst  noch  gänzlicli  ungefestigt,  befehdeten  ein* 
ander  unaufhörlich  und  suchten  sich  gegenseitig  die  Mitglieder 
abspenstig  zu  machen.  Immerhin  dienten  diese  Keibungd 
doch  wohl  dazu,  Persönlichkeiten  hervortreten  zu  lassen,  die 
sonst  uncntdeckt,  ihrer  eigenen  Begabung  vielleicht  unbewolst; 
in  der  Masse  verschwunden  wären.  Überall  ist  die  Gewerk- 

schaftsbewegung in  ihren  Anfängen  von  einzelnen  Personeo 
abhängig.  Erst  wenn  sich  der  rechte  Mann  findet,  der  die 
Gemüter  begeistert  und  mit  sich  reifst,  der  es  versteht,  braudh 
bare  Leute  herauszufinden    und  für  seine  Zwecke  anzustellen, 

*  Verpl.  hierzu  J.  Sc  hm  öle,  „Die  sozialdemoknitischen  Geweik* 
schjiften  in  Deutsohlaiid."     Jena  1896,  S.  15. 

-  So  wurde  der  erste  Präsident  des  allgemeinen  deutschen  Schuh* 
maehervereins  schon  im  nächsten  Jahr  we^en  ̂ politischer  Ün2uv^'^ 
lässijrkeit"  abgesetzt  (D.  Zinn  er,  S.  51).  Noch  1888  konutc  der  ve^ 
dienstvolle  Bock  schwer  das  Mifstrauen  besiegen. 



Erfolge   erreicht   werden.     In  Deutachland   aber,   wo 
Organiaationsgedanken  einer  grörstenteiU  kaum  den  Zunft- 

irhilltnisseii    entwachsenen    Arbeiterschar    ana    Herz    gelegt 
(werden    niursten,    wo    man    für    die  Idee    der  InterüationaUtttt 

Meisterung  erwecken    wollte,   als   es   noch   keine   Deutsche, 
oidern  nur  Sachsen,   Preufsen,   Bayern  —  ja,  eigentlich  nur 
^pzigor,  Berliner,   Nürnberger  gab,    da  war  die  PeraÖnüch- 
Ht  besonders  wichtig.    Und  wie  die  Hemmung  erst  die  Kraft 
ulOst,  so   war  jedenfalls  die  Spaltung  ein  Mittel,   den  Eifer 
■  Fuhrer  besonders  anzustacheln,  ihre  Bemühungen  um  den 
rein   zu   verdoppeln.     Männer  wie  Vahlteich,   Ullrich,   be- 
dera  Bock  sind  Erscheinungen,  wie  sie  nur  dann  auftreten, 
nn  es  gilt,    einer  Sache  gegen  Anfechtungen  zum  Siege  zu 

irbelfen. 
Aber  gerade  die  Beeten  unter  den  Führern  fühlten  die 

tckteilc  der  Spaltung  sehr  emptindlich  und  strebten  elirlich 
jcb  einer  Vereinigung.  Doch  Uefa  der  giftige  Wurm  des 

Efstrauens  gegen  die  „Andersgläubigen"  den  auf  dem  Kongrefs 
E  Berlin  1872  geschlossenen  Bund  zwischen  Lasaalleanem  und 

Tcisten  nicht  bestehen.  Erst  die  steigende  Bedrängnis  der 
bsten  Jahre,  die  Verfolgungen  durch  Tessendorff,  die  zu  der 

ifaliersung    des   Las sallean Ischen   Allgemeinen   Schuhmacher- 
  reines  führten,  die  antisoziale  Politik  Bismarcks,  gegen  dessen 
Vorschlag,  Ärbeit«b(lcher  eiozufUhren,  auch  die  Schuhmacher 

Protest  einlegten  ',  vollends  die  Not  der  beginnenden  Stockung, 
I'raohten  zustande,  was  den  eignen  Führern  nicht  gelungen 
war,  eine  einige,  nationale  Organisation.  Den  eminenten  Fort- 
■  hritt,  den  Schmöle'  in  den  dem  Gothaer  Kongrefs  187Ö 
ti>lgenden  Gewerkschaften  zeigt,  sehen  wir  auch  bei  den 
Schuhmachern.  Die  vage  Idee  der  Intemationalität  ist  ge- 
.ehwunden;  man  fordert  nur  noch  auf,  ,die  Schuhmacher  von 

Nord  bis  Süd,  von  Ost  bia  West",  sich  zu  vereinigen.  Auch 
vor  den  häufigen  Streiks  warnten  Bock  und  die  übrigen 
Führer  eindringlich  und  suchten  einen  Beschlufs  durchzubringen, 
rlafs  nur  dann  gestreikt  werden  dürfe,  wenn  zwei  Drittel  der 
Arbeiter  organisiert  seien.  Man  hatte  nicht  umsonst  viel  ge- 
'iilen  und  bittre  Erfahrungen  gesammelt. 

Die  Mitgiiederzahl  der  Gewerkschaft  nach  dem  Einigunga- 
^i.ngrefs  gibt  Zinner'  auf  40011  in  83  Städten  an.  Einen  leichten 
"<[jind  hatte  man  nicht.  Unaufhörliche  Lohnreduktionen,  die 
«^u  kleinen,  lukaien  Streiks  führten,  mangelhafte  Leitung 
<4er  Ortsverbflnde ,  vielfach  sogar  Veruntreuungen  durch  die 
Kassierer,  Verfolgungen  der  Polizei  als  Vorboten  des  Sozia- 

listengesetzes,  dem   die   Gewerkschaft    1878   zum   Opfer    fiel. 

»  DionvB  Zinncr  a,  u.  0.  S,  75. 
«  *.  B.  (5.  S.  47. 
'  S.  257  a.  a.  O.  8.  86. 
nrbntxttn  XXI  4  mi-  —  Eogol  B*iiii*r> 
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Dadurch  wurde  das,   was  die  Arbeiter  in  10  Jahren  mühsam 
aufgebaut  hatten,  mit  einem  Schlage  vernichtet 

Es   ist  hier  nicht  der  Ort  zu  untersuchen,   wie  sehr  dies 
Gesetz,  noch  verschärft  durch  manchen  Übereifer  der  Polizei- 

beamten, der  Organisationsbewegung  geschadet,  der  Propaganda 
des  Sozialismus   aber  genützt  hat.     Leicht  begreift  man,   da(s 
der  Arbeiter  an  die  Besserung  seines  Loses  durch  Erringung 
von  Zugeständnissen  auf  gesetzlichem  Wege  nicht  mehr  glaubte 
und  sie  erst  von  einem  Umsturz  der  bestehenden  Gesellschafts- 

ordnung   erwartete.     Die    erziehliche   Wirkung    der   Gewerk- 
schaften war  unterbunden,  den  revolutionären  Ideen,  die  man 

hatte  beseitigen  wollen,  bereitete  man  selbst  den  Boden  durch 

die  Empörung  und  den  Hafs,   der  in  den  Unterdrückten  ent- 
stand.   Den  Führern  erwuchs  die  schwere  Aufgabe,  zu  retten, 

was  zu  retten  war  —  doppelt  schwer,  weil  gerade  auf  sie  die 
Polizei    ihr   Augenmerk    gerichtet  hatte.      Der   unermüdliche 
Bock   scheint   von   allen  Gewerkschaftlern   der  erste  gewesen 
zu  sein,   der   durch   eine  Zeitschrift  „Der  Schuhmache r% 
deren    Gründung   er    noch    in    demselben   Jahre   unternahm  ^ 
wenigstens  das  Zusammengehörigkeitsgefühl  unter   den  Fach- 

genossen  aufrecht  zu   halten   suchte.     Sehr  vorsichtig  mufste 
zu  Werke  gegangen   werden ,  und  das  Blatt  durch  beigelegte 
Schnittmuster,  Besprechungen  über  Verbesserungen  der  Tech- 

nik ein  möglichst  harmloses  Aussehen  bekommen.    Die  groH 
Abonnentenzahl  —  zeitweise   über  2500  —   beweist,    dafs  di 
ehemaligen   Gewerkschaftler    die    Absicht   ihres    Präses    woh 
verstanden    und    würdigten.      Den    Flugblättern    folgten    di 
Fachvereine.     Überall  entstanden  sie,    überall  suchte  ma 
den    Charakter  eines    politischen    Vereins   zu   umgehen,    teil 
durch    Anschlufs    an    einen    Arbeiterbildungsverein ,    wie    i 
Hannover,    teils    durch    die    Aufnahme    kleiner    Meister,    in 

dem   man    dann    den  Verein  bieder  als  „Innung"  bezeichnete,     *■ 
wie   in  München.     Zinner  ̂    gibt   für    1882  30  solcher  lokale 
Fach  vereine  der  Schuhmacher  an,    Sie  schulten  ihre  Mitgliede 
—  der  Berliner  soll  deren  400  gehabt  haben  —  vielleicht  besser, 
als  es  früher  die  Ortsgruppen  der  Gewerkschaften  getan  hatten 
Die  stete  Gefahr,  in  welcher  der  Verein  schwebte,  machte  ih 
den  Mitgliedern  um  so  teurer. 

Einen  solchen  lokalen  Fachverein  gründeten  im  Septembe 
1889,  nachdem  schon  mehrfach  Anläufe  dazu  gemacht  worden — 
waren,    die   Berliner  Filzschuharbeiter®.     Protokollbücher  exi — 
stieren    leider  nicht  mehr.     Die  Ämter  des  Vorsitzenden  usw. 

waren  Ehrenämter,  die  Mitgliederzahl  belief  sich  durchschnitt- 

'  Zinnor  a.  a.  0.  S.  108. 
2  a.  a.  0,  8.  109. 
^  Die  Nachrichteu  über  diesen  Berliner  Lokalvereiu  verdanke  ich 

der  Liel)cnswür(ligkeit  des  ehemaligen  Vorsitzenden. 



I  auf  2lX).  In  den  Versammlungen  ging  es  oftmals  etwaa 
riuiBcb  zu,  und  sie  wurden  nicht  selten  von  der  Polizei 
gelöst,  wobei  dann  wohl  auch  gelegentlich  ein  Bierseidel 
n  Schutzmann  au  den  Kopf  flog.  Man(;hmal  fand  man 
neu  Wirt,  der  sein  Lokal  bergeben  wollte,  und  man  inufste  auf 
ler  Strafse  tagen.  1893  hatte  der  Filzschuhmacher  verein 
e  erfolgreiche  Lohnbewegung,  1894  lilste  er  siuh  duri;h  ein- 
ainigon  Beachlufs  auf  und  ging  in  den  Verein  deutscher 
buhmach  er  Über. 

Das  Interessante  an  dem  Verein  ist  die  negative  Seite, 
fs  er  sich  nicht  den  übrigen  Fachvereinender  Schuhmacher 
ichlofs,  sondern  allein  blieb.  Es  zeigt  dies,  wie  wenig  sich 
•h  Ende  der  achtziger  Jahre  die  Filzschuharbeiter  als  Schuh- 
cher  fühlten.  Erst  Anfang  der  neunziger  Jahre  ging 
se  Wandlung  vor  sich.  Der  nie  rastende  Bock  hatte  die 
luhraaclierfach vereine  schon  1883  wieder  vereint  tn  einen 

nteratU tzuugsveretn  deutscher  Schuhmacher"' 
der  sechste  Schuhmacherverein  seit  18091  —  Nichts  hfitte 
ler  gelegen,  als  dafs  sich  der  Berliner  Filzschuharbeiter- 
ein  diesem  angeschlossen  hatte.  Aber  die  Technik  war 
dl  nicht  weit  genug  vorgesehritten,  das  Fluktuieren  der 
heiter  zwischen  Lederschuh-  und  Filzschuhfabriken  noch 
bt  liäuHg  genug,  um  ein  SolidaritätsgefUhl  zwischen  den 
beitern  beider  Branchen  hervorzurufen.  Der  neue  „Unter- 

txungsverein "  bezeichnete  als  seine  Hauptaufgabe  die  Wander- 
II  Arbeitslosenunterstützung,  Er  trat  aber  auch  mit  der 
sieht  hervor,  den  Zehnstundentag  durchzusetzen  und  die 
untagsarbeit  zu  bekämpfen.  Noch  immer  herrschte  das  Mifs- 
phaltnis  zwischen  Beiträgen  der  Mitglieder  und  verheifsenen 
iatungen  des  Vereins.  Man  konnte  die  Unsummen  ver- 

klingende Arbeitslosenunterstützung  nicht  aufrecht  erhalten 
d  niufste  sich  mit  der  Reise  Unterstützung  von  1885  an  be- 

iigen. Es  war  eine  Riesenaufgabe  für  Bock,  den  Unler- 
Czungaverein  zu  erhalten.    Die  kleinen  Fachvereine  kämpften 
Leben  und  Tod,  fast  jeden  Mouat  verschwand  einer,  er- 

It  dann  vielleicht  nachtrttgUch  die  Erlaubnis  zu  existiereu 
1  tauchte  wieder  auf.  Die  Kassen  wurden  aufgezehrt  durch 
eiks,  welche  die  nie  aufhörenden  Lohn  red  ukt  tonen  an  allen 
«n  hervorriefen.  Bei  derartigen  lokalen  Schwierigkeiten 

"  es  natürlich  unendlich  schwer,  Interesse  für  die  Zentral- 
oiiisation  wach  zu  halten.  Um  die  kostspieligen  Streike 

ein  möglichst  geringes  Mafs  henibzuaeCzen,  wählte  man 

"k  als  Schiedsrichter.  Mit  grofacr  Umsicht  und  viel  Ge- 
:  versah  er  sein  Amt,    und  es  gelang  ihm  mehr  als  ein- 

I  die  Parteien  zu   einigen,  die  Forderungen  der  Arbeiter 
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auf  gütlichem  Wege  durchzusetzen,   und  so  manchen  Streik 
im  Keime  zu  ersticken  ̂ . 

Aber  der  Kampf  wurde  immer  schwerer.  Alle  Freodk* 
keit  und  aller  Enthusiasmus ,  der  Glaube  an  die  Selbsthiln^ 
diese  erste  Bedingung  jeden  Erfolges  einer  Oif;ani8ation  schwoj 
den  Arbeitern  immer  mehr.  1887  strich  man  die  Bc8timmaiig«i 
über  das  Unterstützungswesen,  und  gab  dem  Verein  im 

Namen:  „Verein  deutscher  Schuhmacher**.  Die  Zweck- 
bestimmung wurde  geändert  in  das  vage:  Die  geistigen  und 

fachlichen  Interessen   der  Mitglieder   durch  theoretischen  and 
Sraktischen  Unterricht  zu  fördern.  Obligatorisch  war  nur 
le  Errichtung  unentgeltlicher  Arbeitsnachweise  in  jeder  Filiale. 

Bock  brachte  im  „Fachblatt^  einen  Arbeitsmarkt ,  um  ooe 
Übersicht  über  die  Arbeitsverhältnisse  zu  geben. 

Verein  deutscher  Schuhmacher.  Dals  die  Orguu- 
sation  all'  diesen  Drangsalen  nicht  erlegen  ist,  sondern  nit 
14  (K)0  Mitgliedern  und  59  Zahlstellen  den  Fall  des  SoziaUsten- 
gesetzes  begrüfsen  konnte,  gibt  der  Opferfreudigkeit  iluer 
Mitglieder  und  der  Energie  und  Begabung  der  Lieiter  eia 
glänzendes  Zeugnis.  Wie  sehr  die  Gewerkschaft  seit  der  Ao^ 
hebung  des  Sozialistengesetzes  gewachsen  ist,  bezeugen  folgende 
Zahlen. 

• 

Es  waren  vorhanden: 

im  Jahre 

Mit- glieder 
Zahl- stellen im  Jahre 

Mit- 
glieder 

Zahl- 
stellen 

ISSS bSßS 171 1896 13336 204 

1SS9 8  925 
188 

1897 15976 233 
1S90 14  019 2o3 1898 15205 239 

ISdl 9  789 

22*^ 

1899 18038 239 

1S92 9084 243 1900 19558 244 

ij^iKH 9:^7 227 

l'JOl 

19263 247 
1S94 9170 

i>2S 

1902 23419 247 
1<95 

9  83.5 
198 1903 26296 

259 

Die  Unterstützungen,  welche  die  Gewerkschaft  ge- 
währt, bestehen  in  Arbeitslosen-,  Kranken-  und  Reiseunter 

Stützung.  Die  Arbeitslosenunterstützung  betrigt  je 
n.Hch  der  Höhe  der  Beiträge  (1.  Klasse  2«»  Pfg-,  2.  Kla^e 
;V>  Ptg.,  o.  Klaic>e  :>t»  Pfg.  wöchentlich)  3  Mk.,  4,5«J  ML, 
7,>«,»  Mk.  für  die  \Vt>che  und  dauert  höchstens  4*}  Tage.   Geringer 

^  W^hl  die  >vhwionjr>te  Aut^l>e  -ler  Gx^werkscfaaiVsieitiuig  ist  ei. 
viio  Herr>.h.;:T  übor  >rrrik'.i;sn^o  Arlviter  zu  behalten  imd  eintm  Stieft 

.•<'.  <  halTeiu  zu  verhindern.     Auch  Bock  €f .-  O.  S.  I36v  da.s  die  Berliner  MitirlieAi 

i..:.he!i  Foldzu^   ct^i«!  Bock  «'•r^nisieTtea' -..ur  konriten. 

•  ■  ••■«  ,\  — 

ihv.  v«^ 

"-i-i" 

v-'^»- :.sc:.t:^:t 

.    "vv 
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>ch  sind  die  Unterstützungen  in  Krankheitsfällen; 
3  betragen  3  Mk.,  3,30  Mk.,  6,60  Mk.  für  die  Woche.  Wöch- 
»rinnen  erhalten  einmal  eine  Unterstützung  von  6  Mk.  Wie 
■ring  die  Hilfe  auch  ist,  die  dem  einzelnen  Mitglied  gewährt 
srden  kann,  die  Aufwendungen  der  Gewerkschaft  datur  sind 
rnz  erhebliche. 

Sie  betrugen  im  Jahre: 
1888    4718,93  Mk. 
1889    13517,58  „ 
1890    22211,99  „ 
1891    19912,44  , 
1892    15338,—  „ 
1893    10556,—  „ 
1894    10406,—  „ 
1895  M 

1890  >    30050,-  „ 
1897  f 

1^^^^   20786,-  „ 1899 
1900 

1901  ■ 
1902 
1903 

26878,— 

57  396,— 

Aufserordentlich  hoch  sind  die  Summen,  die  für  Streiks 
ifgewendet  werden.     Sie  betrugen  im  Jahre: 

1888    9660,70  Mk. 
1889    9146,39     „ 
1890    38181,36 
1891    46656,22 
1892    4879,05 
1893    3296,68 
1894    39494,02 
1895  M 
1896  }. 
1897  j 
1898 

n 

n 

n 

191 978,64 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

264 125,43 

96450,— 

182237,— 

I) 

Solche  Summen  bedeuten  natürlich  für  die  Gewerkschaft 

ne  grofse  Last.  Ruhigere  Zeiten  sind  aber  nicht  zu  er- 
arten,   bis  der  Fabrikantenverband    sich   entschliefsen  wird, 

•  Seit  1894  erscheinen  nicht  mehr  jährliche  Abrechnungen,    seit 
98  erscheinen  sie  regelmäfsig  alle  zwei  Jahre. 
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die  beiden  Hauptforderungen  der  Arbeiter :  Einheitlichkeit  der 
Löhne  und  Lieferung  der  Zutaten  zu  bewilligen.  Dafiär  aber 
sind  wenig  Aussichten  vorhanden.  Noch  im  Jahre  19(6 
haben  in  Weifsenfeis  a.  S.  mehr  als  2000  Arbeiter  und  A^ 

beitcrinnen  die  Arbeit  niedergelegt  ̂  ,  um  einen  Tarif  dnrdh 
zusetzen,  mufsten  aber  nach  mehrwöchigem  Streik  den 

Kampf  aufgeben.  Nicht  gröfsern  Erfolg  hatte  die  Gewerk- 
schatt  mit  Eingaben  an  den  Fabrikantenverein  um  Abschld» 
eines  Tarifs,  zuletzt  im  Jahre  1900. 

In  der  Berliner  Filzschuhmacherei  sind  die  Streiks  Mit 
10  Jahren  gröfsten teils  Abwehrstreiks.  Oft  sind  es  nur 
Kleinigkeiten,  wegen  deren  die  Arbeit  niedergel^^  wird,  und  die 
Gewerkschaftsleitung  weifs  wohl,  dafs  die  Kosten  selbst  des  ktr 
zesten  Streiks  dann  in  keinem  Verhältnis  stehen  zu  dem  Streit- 

objekt. Und  doch  kann  man  den  Arbeitern  nur  Recht  geben, 
wenn  sie  auch  dann  in  den  Ausstand  treten ;  denn  jede  ruhig  hin- 

genommene Lohnreduktion  würde  eine  endlose  Kette  weiterer 
Abzüge  zur  Folge  haben.  Es  handelt  sich  dabei  im  Grande 
immer  um  die  Frage:  sollen  die  Arbeitgeber  unumschränkte 
Herren  in  ihrer  Fabrik  sein,  deren  Anordnungen  sieh  die  A^ 
heiter  widerspruchslos  zu  fügen  haben,  die  jede  Folge  schlechter 
Konjunkturen,  etwaiger  eigener  Rückständigkeit  und  Untüchtig- 
keit  auf  die  Arbeiter  sofort  abwälzen  können,  ohne  ihnen  n 
Zeiten  flotteren  Geschäftsganges  einen  gröCseren  Anteil  am 
Gewinn  einzuräumen  —  oder  sollen  die  Arbeiter  bei  Fragen, 
die  ihre  Existenz  betreffen,  mitreden.  Sobald  die  Arbeitgeber 
diese  Frage  durch  Annahme  eines  allgemeinen  Tarifes  in 
letzterem  Sinne  entschieden  haben,  wird  es  der  Gewerkschaft 
auch  gelingen ,  alle  kleinen  Differenzen  zu  beseitigen ,  so  ̂ t 
wie  dies  bei  den  Buchdruckern,  Buchbindern,  im  Verkehrs- 
gewerbe  usw.  der  Fall  ist. 

Die  Listeder  Streiks  in  Berliner  Fabriken  ist  folgende. 
Es  fanden  statt: 

Kosten. 

1898:  Allgemeiner  Ausstand  wegen  Er- 
langung eines  paritätischen  Arbeits- 

nachweises      19843, —  Mk. 
1809:           439,60    . 
1900:    186,75 

1901 :  Allgemeine  Aussperrung  wegen  Lohn- 
forderungen     31 189,50 

1903:    435,25 
1904:    1249,— 

Die  Einbufse   der    Fabrikanten   wird    diesen   Ziffern  ent- 
sprechen.    Man    möchte    glauben,    dafs   das   Geld   besser  an- 

»  Vergl.  Soziale  Praxis  XIV.  Jahrg.  1905  Nr.  29,  S,  759. 
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gewendet  worden  wäre,  wenn  man  sich  mit  den  Arbeitern  ver- 
ständigt und  wenigstens  einen  Teil  ihrer  Wünsche  befriedigt 

hätte. 

Hält  man  sich  vor  Augen  einerseits  die  schweren  Ver- 
folgungen, denen  die  deutschen  Arbeitervereinigungen  bis  in 

die  neusten  Zeiten  ausgesetzt  waren,  anderseits  die  Armut 
und  wirtschaftliche  Not  der  Schuhmacher,  so  kann  man  vor 
dem,  was  die  Schuhmacher  in  ihrem  Streben  nach  Besserung 
ihres  Loses,  nach  Anteil  an  den  Kulturgütern  der  Nation  er- 

reicht haben,  nur  die  gröfste  Achtung  haben.  Es  ist  ihnen 
nichts  in  den  Schofs  gefallen,  alles  mufste  in  harter  Arbeit 
errungen  werden.  Unendliche  Mühe  macht  die  Organisation 
der  weiblichen  Arbeiter.  Den  Heimarbeitern  steht  die  Ge- 

werkschaft ganz  machtlos  gegenüber.  Ihr  Los  zu  verbessern, 
wird  nie  gelingen,  wenn  der  Staat  nicht  mit  kräftigem  Durch- 

greifen eine  Heimarbeitergesetzgebung  schafft. 



IV. 

Volkswirtschaftliche  and  knltnrelle  Bedenteng 
der  Filzschahmacherei. 

Bedeutung    der    Industrie    für    die    Arbeiter- 
schaft  und    für  die  Verbraucher.     Nacb   Darstelluiig 

der  Einzelheiten  bleibt  die  Aufgabe,  den  volkswirtschafklichea 
Wert    oder    Unwert    der   Filzschuhmacherei    zu    untenuchflo. 

Die  Frage  dürfte  in  der  Hauptsache  in  zwei  Unterfragen  w&t- 
fallen,  von  denen  die  eine  dahin  geht,  welche  Bedeutung  die 
Industrie    für    die    Verwertung    persönlicher    Produktivkrifier 
oder,   zugespitzter  ausgedrückt,   fUr  die  in   ihr   beschäftigteil 
Arbeiter   hat.     Die   andere  Frage  ist  die  nach  der  Bedeutung 
der  Industrie  für  die  Konsumentenschaft,  also  nach  dem  Wert 
der    von    ihr    hervorgebrachten    Güter.      Die    voraufgehende 
Untersuchung  hat  uns  reichlichen  Stoff  an  die  Hand  gegeben. 
um  die  erste  Frage  zu  beantworten.    Die  zwei  und  ein  halbes 
Tausend   in   der  Berliner  Filzschuhmacherei  beschäftigten  Ar- 

beiter   sind    nicht   so   gestellt,    dafs   ihnen   der  Aufwand   von 
Muskel-   und  Nerven  kraft  ersetzt  wird.     Nur  ein  kleiner  Teil 
verdient  genug,  um  sich  und  die  Seinen  zu  erhalten.     Weitau 
die  meisten  müssen  Frau  und  Kind  auch  auf  Arbeit  schickeD, 
nur  um  die  nötigsten  Ausgaben  bestreiten  zu  können,  und  be- 

schwören dadurch  alle  die  unseligen  Folgen  für  das  Familien- 
leben  in   ihr  Haus.     Die   bestgelohnten  Arbeitskräfte   der  In- 

dustrie,  die  gelernten  Fabrikarbeiter  und  die  gelernten  Haut- 
industriellen  erreichen  bei  einem  Wochenlohn  von  24  Mk.  bii 
30    Mk.    den    Durchschnittsverdienst    Berliner   Fabrikarbeiter 
besser  gestellter  Gewerbsarten.     Es  ist  dies  Ergebnis  aber  in 
der   Filzschuhmacherei   mit  gröfserem   körperlichen    Kraftanf- 
wände  und  stärkerer  Gesundheitsschädigung  verkntlpft  als  in 
der   Mehrzahl    der    anderen    Industrien,    denn   die    Arbeit  ist 
durchweg   anstrengend    und    sehr   gesundheitsschädlicb    wegen 
des  vielen  Staubes,   den   der  Filz  verbreitet.     Der  ungelernte 



I^il  der  Arbeiterschaft  aber  und  Damentlich  der  haueiDdustriell 

'ttttige  gehört  zu  den  aÜerniedrigst  gelohnten  Arbeitern,  die 
Berlin  überhaupt  kennt.  Die  Mehrzahl  von  ilinftn  darbt.  Durch 
ihre  Benutzung  zehrt  die  Industrie  am  Marke  des  Volkes.  D.i 
wir  aulserdem  über  die  Zeiten  hinaus  sind,  in  denen  der  kranke 
oder  invalide  Arbeiter  wie  ein  unbrauchbares  Glied  von  der 

Gesellschaft  abgestofsen  wurde,  so  tUllt  die  Last,  das  un- 
guDtigende  Einkommen  zu  ergänzen,  auf  das  ganze  Volk. 

Überall  da,  wo  es  sich  um  die  Herstellung  der  billigen 
»c'hlechteu  Ware  handelt,  was,  wie  wir  sahen,  in  mehr  als  der 
Hslfte  der  Betriebe  der  Fall  ist,  werden  die  Kräfte  der  Ar- 
beiler  vom  Standpunkte  der  Volkswirtschaft  aus  in  unwirt- 

schaftlicher Weise  verwertet,  d.  h.  es  könnte  mit  ihnen  er- 
beblich Besseres  geleistet  werden  als  tatsächlich  geschieht. 

Wir  haben  der  Vorteile  gedacht,  die  der  Berliner  Arbeiter  für 
die  Industrie  mitbringt.  Was  aber  für  Gesundung,  Erziehung 
und  künstlerische  Bildung  der  Arbeiter  von  ihnen  selbst  und 
der  Nation  aufgewendet  wird,  wird  vernichtet  durch  die  minder- 

wertige Beschäftigung,  zu  welcher  der  gröfste  Teil  der  Filz- 
schuharbciter  gebraucht  wird.  Dies  alles  bedeutet,  dafs  die 
Berliner  Filzschuhmacherei  nichts  tut,  um  die  in  ihr  be- 
«cbäftigte  Arbeiterschaft  zu  erziehen  und  emporzuheben.    Und 

^^A    die  Industrie   der    Überzahl    auch    wirtschaftlich    nur    Un- 
Hnnügendes  bietet,  wird  man  ihre  Bödeutung  für  die  Arbmter 

^^pcht  zu  hoch  anschlagen  dlirfen. 
^F  Wie  steht  es  nun  mit  der  Befriedigung  des  Konsu- 

tnen tenbedUrf nisses?  Wir  sahen,  dafs  die  grofse  Mafse 
der  hergestellten  Waren  darauf  berechnet  ist,  dorn  Publikum 
in  bezug  auf  Material  äand  in  die  Augen  zu  streuen  und  es 
Ober  die  Wertlosigkeit  und  den  Mangel  an  Dauerhaftigkeit 
hi  nwcgzutäuschen.  Nur  einen  geringen  Bruchteil  der  Produktion 
bildet  der  elegante,  gute  Reisescbub,  der  aus  gutem  Leder  ber- 
g«stellt  und  sorgfältig  gearbeitet,  nicht  mehr  zu  sein  vorgibt, 
ala  er  ist,  und  dessen  Gebrauchswert  seinem  Verkaufspreis 
entspricht.  Pappe  und  Ledernachahmung,  die  der  Kunde  zu 
erkennen  nicht  fähig  ist,  spielen  eine  fUr  ihn  unheilvolle  Rolle, 
so  dafs  er  sich  nur  zu  oft  davon  überzeugt,  dafs  der  Preis 
trotz  seiner  anscheinenden  Niedrigkeit  viel  zu  hoch  war  für 
den  Nutzen,  den  ihm  die  Schuhe  leisteten.  Man  wird  also 
io  gleicher  Weise  wie  für  die  Arbeiterschuft  auch  für  die  Kon 
8 umenten Schaft  behaupten  kUnnen,  dafs  die  Filzschuhmacherei 
in  ihrem  heutigen  Zustand,  wenigstens  in  zwei  Drittel  ihres 
Umtanges  Ungenügendes  leistet  und  grundlegende  Änderungen 
erfahren  mUfste. 

Nach  alledem  mufs  man  diese  Industrie  als  ein  parasiti- 
schem Gewerbe  bezeichnen.  Es  entsteht  hieraus  die  weitere 

Frage,  welche  Ursachen  dem  zugrunde  liegen,  und  wie  die 
Industrie  sich  voraussichtlich  in  der  Zukunft  entwickeln  wird. 
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In   bezug  auf  die  Ursacherklärung  kommen  namentlich  zwei 
Umstände  in  Betracht. 

Erklärung  der  Talmiindustrie  aus  den  Bedürf- 
nissen der  Konsumentenschaft  und  aus  neuzeit- 
lichen gewerblichen  Organisations-  und  Prodak- 

tions formen.  Die  Ursachen  fUr  die  geschilderten  Zustände 
können  liegen  entweder  in  einem  derzeitigen  Bedürfnis  der 
Verbraucher  oder  in  allgemeinen  Herstellungsbedingungen,  die 
das  Gewerbe  in  diese  Bahnen  drängen.  —  Was  die  erste  LV 
sachreihe  betrifft,  so  können  wir  den  derzeitigen  Stand  der 
Filzschuhmacherei  nur  richtig  verstehen,  wenn  wir  sie  im  Ge- 

samtbild der  Bekleidungsindustrie  und  des  grofsen  Ejitwick- 
lungsprozessesy  der  sich  hier  vollzieht,  betrachten.  Noch  bii 
in  die  zweite  Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts  drückte  sich 
der  Klassenunterschied  auch  äufserlicfa  durch  die  Kleidung 
aus.  Nicht  nur  Samt  und  Seide  lagen  ganz  aufserhalb  der 
Sphäre  des  gemeinen  Mannes,  alles  irgendwie  Entbehrliche  in 
der  Kleidung  —  Hut,  Handschuh,  Uhr,  Schirm  und  Stock, 
und  zum  groiscn  Teil  die  Fufsbekleidung  —  war  ein  Luxni» 
den  er  sich  nicht  leisten  konnte.  Und  man  empfand  die  Not 
als  eine  Tugend;  die  Kleidung  sollte  den  Menschen  klatti- 
fizieren.  Auch  das  Alter  kennzeichnete  sich  auf  diese  Weite. 
Die  verheiratete  Frau  kleidete  sich  anders  als  die  unverhei- 

ratete. Noch  jetzt  stecken  sich  in  vielen  Gegenden  die  Mid- 
chen  erst  bei  der  Verheiratung  die  Zöpfe  auf.  Gewisse  Farben 
und  Formen  waren  in  ausschliefslicher  Weise  der  Matrone 

vorbehalten,  andere  der  Jugend.  Erst  mit  dem  steigenden 
Selbstbewulstsein  der  unteren  Klassen,  mit  den  verbesserten 

Lohn-  und  Einkommensverhältnissen,  die  sich  seit  Beginn  der 
sechziger  Jahre  geltend  machten,  mit  der  demokratisierenden 
Wirkung  der  Volksschule  und  der  allgemeinen  Wehrpflicht. 
mit  der  steigenden  Industrialisierung  der  Bevölkerung,  dem 

Zusammendrängen  grofser  V^olksmassen  in  den  Grofsstädten 
ergriff  eine  grofse  allgemeine  Bewegung  die  untern  Klassen, 
die  von  dem  Wunsche  nach  Emporsteigen  getragen  war. 
Äufserlich  tritt  diese  Bewegung  dadurch  hervor,  daCs  man 
auch  die  bis  daliin  in  der  Kleidung  hervorgehobenn  Klassen* 
unterschiede  zu  verwischen  sucht.  Der  kleine  Mittelstand  ging 
natürlich  voran,  erst  langsamer  folgte  die  Arbeiterschicht.  In 
den  äufsercn  Lebensgewohnheiten  ist  der  bezeichnendste  Aus- 

druck für  diesen  Wandel,  dafs  jede  Arbeitertochter  zum  Priii- 
loin  aufgerückt  ist.  Und  ähnlich  ist  es  mit  tausend  andern 
Eigentümlichkeiten,  die  früher  Vorrecht  der  Besitzenden  wmran. 
Während  z.  K.  vor  In — lo  Jahren  die  blaue  Schürze  und  dm 
Kopftuch  Ahzeichen  der  Arbeiterfrau  waren,  trägt  heute  die 
jugendliche  Berlinerin  jeden  Standes  fast  allgemein  einen  Hot 

Diese  ganze  Bewegung  zeitigte  lediglich  aus  Grtlnden  d» 



»ialen  Niveilierungswunaches  BedUrfniase,  die  nur  in  diesem 
usammenliang  entstanden  und  zu  verstehen  sind,  Bedürfnisse, 

die  im  atigemeinen  mehr  dem  Wunsch  mich  einer  höheren 
(lurseren  Kultur  entsprangen,  als  dafs  sie  aus  den  veränderten 
Lebensbedingungen  selbst  hervorgegangen  wären.  Ein  be- 

sonders charakteristisches  Beispiel  in  dieser  Beziehung  ist  der 
Regenschirm.  Heute  noch  trägt  der  Bauer  in  manchen  Gegen- 

den ihn  nur  .Sonntags,  und  wenn  er  in  die  .Stadt  geht;  nicht 
anders  ist  es  mit  der  Uhr  und  dem  Taschentuch.  Auch  sie 

«ind  noch  filr  den  Bauer  Staat,  keine  Gebrauchsgegenstände. 
Die  Bäuerin  trägt  ihr  Taschentuch  »orgfältig  gefaltet  auf  dem 

Gesangbuch.  So  sehr  all'  diese  Dinge  jedem  Kulturmenschen 
ein  wirkliches  Bedürfnis  sind,  so  wenig  sind  sie  aus  diesem 
Grunde  zu  allgemeiner  Verbreitung  gekommen. 

Sollte  aber  dies  Streben  der  untern  Klassen  sich  in  Wirk- 
lichkeit  umsetzen,   so   mufsten  GegensUinde  zur  Befriedigung 

dieser  neuen  Bedürfnisse  angeboten  werden,  deren  Preis  inner- 
hulb   der   Grenzen   des   für  diese  Kreise  Möglichen  lag.     Die 
Spekulation  bemächtigte  sich  dieses  neuen  Triebes,  suchte  die 
Wünsche   nicht   nur   zu  befriedigen,   sondern  unentwegt  neue 
Bedürfnisse  zu  wecken.    Dies  tat  sie  und  konnte  sie  zunächst 

nur  tun  durch  die  Herstellung  von  Talmiware,  d.  h.  von  Ware, 
^^»elche    in     minderwertigem    Material    teuern     Gegenständen 
HiiOherer  ftufserer  Kultur  Uluscbend  ähnlich  siebt.    Die  Nach- 
^Hpldung   des    Schildpatt    in   Zelluloid,   die  Pelzimitation    sind 

^Krofae  Industrien    geworden.     Zum   Teil   gelang   es   den  tech- 
^^Büchen  Wissenschaften,  früher  nur  durch  grofsen  Aufwand  zu 
^^■Rielende  Effekte  billig  zu  gewinnen.  So  wurtle  das  teure  Indigo 
^Hnirch  die  Anilinfarben  ersetzt  usw.    Im  Rahmen  dieser  neuen 
^industriellen  Bewegung   ist  die  Filz  sc  hu  hm  acherei  entstanden. 

Sie   achliefst   sich  mit  einem  grofsen  Teil  ihrer  Produkte  den 
angeführten  Talmi  Industrien   an.     Die  Artikel,   welche  sie  zu 
Beginn  jeder  Saison   auf  den  Markt  bringt,  sind  gefällig  und 
attfserordentlich    hillig,   aber   unpraktisch   und    unsolide,    und 
können    weder   Schmutz    noch   Kegen    vertragen.     Es    wurde 
schon    eingangs   betont,    wie   schwer  sich  die  Bevölkerung  an 
das   Tragen   einer  Fufsbekleidung   gewähnle.     Noch   sind   die 
groben    Pantinen    selbst    in   Berlin    nicht   ausgestorben.      Der 
Katscher  trögt  sie  auf  dem  Hofe,  wenn  er  seine  Wagen  scheuert, 

der  Hausknecht  eines  ̂ ^'eingeschäftes,  wenn  er  Flaschen  spUlt, 
der  Maurer  auf  dem  Neubau,     Sie   konnten  in  den  sechziger 
und   siebziger  Jahren   nur  durch   einen   sehr   billigen  Artikel 
verdrängt  werden.    Die  Cordpantoffel  bildeten  immerhin  einen 
Fortschritt  den    Pantinen    gegenüber.     Sie   sind  leichter,   der 
Träger   macht   sich   nicht   überall   durch  Klappern   unliebsam 
bemerkbar,   der  bunte   Cord    vermochte   eine   .Stickerei   wohl 
vorzutäuschen,    er  muCste   dem  Auge    besser  gefallen   als  das 
plumpe   Holz,     Und   wegen   seiner   Billigkeit  konnte   er   zum 

^ 
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Pionier  in  der  Gewinnung  der  untersten  Schichten  der  Be- 
völkerung fUr  eine  bessere  Fufsbekleidung  werden.  Und 

wiederum  ist  der  grobe  Filzschuh  dem  Cordpantoffel  Ube^ 
legen.  Schon  die  Tatsache ,  dafs  es  ein  Schuh  ist,  in  dem 
der  Fufs  fest  sitzt,  kein  Pantoffel,  dessen  man  sich  jeden 
Augenblick  entledigt,  macht  ihn  wertvoller.  So  kann  man  der 
Filzschuhmacherei  das  Verdienst  nicht  absprechen,  dab  sie 
einer  festen  Fufsbekleidung  den  Weg  gebahnt,  ihr  die  ärmste 
Bevölkerung  erobert  hat  und  noch  erobert.  Die  Gewöhnung 
an  eine  stete  und  solide,  dabei  aber  auch  leichte  und  bequeme 
Fufsbekleidung  mufste  aber  in  unserm  Klima  in  grofsstftdti- 
^chen  Verhältnissen  notwendig  erfolgen. 

Eine   ähnliche  Aufgabe    fiel   der  Filzschuhmacherei  dem 
kleinen  Mittelstand  gegenüber  zu.     War  dieser  Teil    der  Be- 

völkerung  auch   an   feste  Fufsbekleidung  gewöhnt,   so  muftte 
hier   die  Überzeugung  wach  gerufen  werden,  dafs  das  Scholi- 
werk  nicht  nur  zum  Schutz  gegen  Schmutz  und  Feachtigkett 
diene,   sondern   auch   dem  Auge  angenehm   sein  könne.    Die 
Tradition    des   farbigen  Schuhes,    der  im  Mittelalter,    in  der 
Rokokozeit  eine  grofse  Rolle  spielte,  erhielt  sich  in  den  sech- 

ziger  und  siebziger  Jahren   durch   den  hellen    Lastingschnli, 
der  oft  mit  bunter  Seide  abgesteppt  und  mit  gleichen  Schleifen 
und  Ponpons  verziert  war,  eine  in  wohlhabenden  Elreisen  jener 
Zeit  verbreitete   Mode.     Aber,   wie  erwähnt,   war  der  Schoh 
sehr  teuer,    vollends   gar  der  feine  Glacö-,  Saffian-  und  Maro- 

quinschuh.     Das    alles    war    absolutes    Vorrecht    der    reichen 
Frauen.     Für  die  Männer  war  im  19.  Jahrhundert  durch  die 
Kinförmigkeit  der  Kleidung,   neben  Kniehosen    und   seidenen 
Strümpfen,   auch  das  bunte  Schuhzeug  verschwunden  —  dem 
Schimmer   und  Glanz  der  Rokoko-  und  Empirezeit  folgte  du 
nüchterne  Schwarz    und    Braun.     Für  den  Mittelstand  gab  ei 
nur  den    derben,    unbeholfenen    Rofs-   oder  Rindleder  -  Schaft- 

stiefel,   der   sich   dem  Fufs  nicht  anschmiegen  konnte  und  im 
Hause    sofort   mit   dem    weichen   Filz-   oder  Plüschschah  ver 
tauscht    wurde.      Nun    kam    die    Filzschuhmacherei,    als  die 
Durchnähniaschine    zur    Aufnahme    andrer    Artikel     drängte. 
mit  den    leichten   roten    und    braunen  Schuhen,    die  so  billig 
waren,  dafs  auch  Minderbemittelte  sie  sich  anschaffen  konnten. 
Man    lernte    dadurch    auch    auf   die    Fufsbekleidung    achten. 

Am  „Ausgehtag^  wünscht  die  Berlinerin  nicht  nur  wegen  ihre» 
Kleides  und  Hutes,  sondern  aucli  wegen  ihrer  hübschen  Schuhe 
bewundert  zu  werden.      Auf  den  äufsem  Effekt  sind  die  kt- 
tikel,  welche  die  Filzschuhmacherei  auf  den  Markt  bringt,  be 
rechnet.     So   gut   wie   die   begüterte  Frau  zu  einem  Somme^ 
kleide    helle    Schuhe    trägt,    will    auch    die   Verkäuferin,  die 
Kindergärtnerin    zu    ihrem    weifsen    Kleid    keine    schwanet 
Schuhe  anziehen.    Die  hellen  Segeltuchschuhe  mit  ihren  rotea 
Spitzen,  die  schon  für  2,40  bis  3  Mk.  zu  haben  sind,  machet 



erat  die  „Toilette"  voUständig.  Mögen  die  Schuhe  hinten  er- 
barmungBlos  drücken,  mögen  sie  auch  bei  dem  ersten  Regen- 
Bohauer  aufweichen  —  der  erste  Eindruck,  den  sie  machen, 
ist  tadellos,  und  das  entscheidet 

Gewifs  ist  die  Aufgabe,  den  Mittelstand  ftlr  Farbe  und 
Formen  emptäuglich  zu  machen,  keine  gleichwertige  mit  der 
Gewinnung  des  Arbeiters [andea  flir  Fufabekleidung  Überhaupt, 
Aber  gerade  der  Mittelstand,  namentlich  der  neue,  durch 
unsere  modernen  Wirtschafts Verhältnisse  sich  entwickelnde 
Mittelstand  fühlt  den  Wert,  in  aolch  äufsern  Dingen  sich 
aicht  von  den  begüterten  Klassen  zu  unterscheiden.  —  Am 
Sonntag,  im  Gasthof  will  der  Rayonchef  von  seinem  Prinzipal 
nicht  abstechen;  die  Ladnerin  erträgt  die  Muhseligkeiten 
ihres  Bernfes  leichter,  wenn  sie,  in  der  elektrischen  Bahn 

sitzend,  sich  bewufst  ist,  vom  Kopf  bis  zu  den  Fufsen  „modern" zu  sein.  Dafs  sie  ihr  mllhsam  verdientes  Geld  besser  l^r 
andere  Zwecke  ausgeben  könnte,  ist  zwar  eine  unleugbare 
Tatsache,  auf  die  nnch  einzugehen  sein  wird.  Aber  es  mufs 
doch  anerkannt  werden,  dafs  durch  die  billigen  und  im  Ver- 

gleich mit  dem,  was  in  den  sechziger  und  siebziger  Jahren 
getragen  wurde,  reizvolleren  Erzeugnisse  auch  die  Filzschuh- 
macbcrei  zum  Ausgleich  der  Standesunierschiede  beigetragen  hat. 

Wie  wichtig  auch  diese  allgemeine  Entwicklung  für  die 
Entstehung  der  Talmiindustrien  war,  eine  weitere  unerlafsliche 
Vorbedingung  mufste  noch  erfüllt  werden:  das  zeitliche 
Zusammentreffen  mit  neuen  Organisations-  und 
Prod  ufc  t  ionsformen.  Erst  die  freie  Konkurrenz  gab  die 

Möglichkeit,  jede  noch  so  leise  Regung  im  Publikum  auszu- 
spliren  und  auszunutzen,  durch  tausend  Mittel  die  Kauflust 
zu  reizen  und  dadurch  neue  Wllnache  zu  wecken.  Reklame 

and  strahlende  ächaufenster,  in  denen  die  Gegenstände  in 
möglichst  günstiger  Beleuchtung  ausgestellt  und  mit  Preisen 
vera«hen  sind,  mufston  das  Verlangen  reizen  und  zugleich  den 
schüchternen  Käufer  davon  überzeugen,  dafs  er  es  wagen 
dürfe,  sich  einmal  eine  solche  Sache  zu  spendieren,  deren 
Besitz  ihm  bisher  nicht  möglich  war.  Und  weiter:  Nur  durch 
die  Entstehung  neuer  Produktion aformen  konnten  die  Artikel 
zu  dem  Preis  hergestellt  werden,  der  sie  deu  untern  Schichten 
erreichbar  machte.  Für  die  Bekleidungsindustrie  im  all- 
g«iiieinen,  wie  eingangs  gezeigt,  auch  für  die  Filzschuhmacherei, 
war  die  Entziehung  der  neuzeitlichen,  grofsatäd tischen  Frauen- 
bitusindustrie  ausschlaggebend;  die  uberschUfsige  weibliche 
Arbeitskraft,  die  sich  zu  jedem  Preis  anbietet,  liefert  Heim- 

arbeiterinnen, auf  die  die  Bekleidungsindustrien  sich  gründen. 
Der  Filzach uhmacherei  im  speziellen  führte  das  untergehende 
Handwerk  auch  gelernte  Heimarbeiter  zu,  welche  für  den 
Fabrikanten  eine  grofse  Ersparnis  bedeuteten.  Dafs  auf  die 
Knstebung   der  Filzschnhmachorei  dieser  letzte  Umstand,   die 
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billige  Arbeitskraft,  bestimmend  wirkte,  braucht  hier  nickt 
nochmals  ausgeführt  zu  werden;  aber  auch  ftkr  ihre  fernen 
Entwicklung  zu  einer  Talmi industrie  war  er  ausscUaggebend. 
Die  Möglichkeit,  jederzeit  billigste  Arbeitskräfte  zu  bekommen, 
hat  nicht  nur  die  grofse  Zahl  kapitalarmer  Betriebe  zur  Folge, 
welche  wegen  ihres  geringen  Betriebskapitals  gezwungen  sind, 
das  billigste,  d.  h.  schlechteste  Material  zu  verarbeiten,  sie 
verleitet  auch  kapitalkräftige  Fabrikanten  dazu ,  schlechte 
Ware  zu  produzieren.  Denn  die  Fabrikation  von  Schundware 
bietet  dem  Fabrikanten  manchen  Vorteil:  der  Herstellangs- 
prozefs  ist  ein  einfacher,  die  Arbeit  braucht  wegen  ihrer 
Ausführung  nicht  beaufsichtigt  zu  werden;  der  Akkordlohn 
ist  darum  bei  dieser  Warengattung  leicht  anwendbar.  Die 
Technik  ist  nicht  so  vielen  Änderungen  unterworfen  wie 
bei  der  guten  Ware,  weil  die  Kunden,  welche  diese 
billigen  Artikel  kaufen ,  anspruchsloser  sind ;  der  Absatz  ist 
wie  noch  zu  zeigen  sein  wird,  leichter;  schliefslich  ist,  wegen 
der  einfacheren  Technik,  der  Arbeiter,  der  Schundware  her- 
stellt,  leichter  anzulernen  und  darum  auch  leichter  zu  ersetzen. 
Alle  diese  Vorteile  machen  es  begreiflich,  wenn  die  Fabrikanten 
Schundware  bevorzugen.  Da  aber  diese  Schundware  nur 
Absatz  findet,  wenn  sie  zu  aufserordentlich  niedrigen  Preisen 
verjcauft  wird,  und  die  grofse  Konkurrenz  diese  Preise  noch 
obendrein  drückt,  so  lohnt  sich  ihre  Herstellung  nur,  wenn  es 
gelingt,  die  Produktionskosten  auf  ein  Mindestmafs  henb- 
zudrücken.  Da  nun  bei  der  geringeren  Ware  der  Lohn  einen 
weit  gröfseren  Bruchteil  der  Herstellungskosten  ausmacht  als 

bei  der  guten  —  der  Lohn  für  einen  groben  pommerschen 
Schuh  ohne  Ledersohle,  den  der  Kleinhändler  mit  75  Pfg. 
bezahlt,  beträgt  etwa  10  ̂ a  Pfg.  ̂ =22'^o  vom  erzielten  Preis. 
für  einen  bunten  Lederschuh  mit  Ledersohle,  den  er  mit 

3J)^)  Mk.  bezahlt,  etwa  :38V'3  Pfg. --ll"o  —  so  sind  sehr 
billige  Arbeitskräfte  die  Vorbedingung  für  die  Herstellung 
von  Schundware.  Auf  der  andern  Seite  zieht  der  billig« 
Arbeiter  die  Produktion  schlechter  Ware  nach  sich,  weil  sie 
die  vorerwähnten  Vorzüge  vom  Stiindpunkte  des  Fabrikanten 
aus  hat.  So  ist  auch  in  der  Filzschuhmacherei  die  billige 
Arbeitskraft  ein  nicht  zu  unterschätzender  Faktor  in  ihrer 
Entwicklung  zu  einer  Talmiindustrie  geworden;  ohne  sie  hfltte 
sich  für  den  Fabrikanten  die  Herstellung  der  sehr  billig» 
Talmiartikel  nicht  gelohnt,  ja  sie  wäre  technisch  unausfühiW 
gewesen. 

Folgen  u  n  d  N  e  b  e  n  w  i  r  k  u  n  ̂  e  n  d  e  r  E n  t  w  i  c k  1  ung. 
Ilaben  nun  die  Talmi industrien,  wie  wir  sahen,  nicht  wenig 
dazu  beigetragen,  einer  höheren  Kultur  der  unteren  Stände 
vorzuarbeiten,  sie  zunächst  an  eine  vt^rfeinerte  äufsere  Ub- 
gebung  zu  gewöhnen,  welche  den  Weg  bahnen  mufs  tilr  eine 



teigerte  innere  Kultur,  so  sind  sie  doch  von  Folgen  be- 
reitet, die,  wenn  sie  bleibend  waren,  als  in  hohem  Mafae 

ungünstig  zu  beurteilen  wären.  Denn  es  kann  keinem  Zweifel 
unterliegen,  dafs  die  untern  Klassen  dieses  Aufsteigen  zu  der 
ftufsern  Lebenskultur  der  höhern  aufserordentlich  teuer  be- 

zahlen. Die  Arbeiterschaft  ist  dem  Fabrikanton  gegenüber 
die  wehrloseste  und  darum  die  bequemste  und  sicherste 
Kundüchaft.  Er  braucht  sie  oieht  zu  umwerben,  er  kann  mit 
ihr  rechnen,  fast  wie  mit  einer  gegebenen  Grölse.  Unbedingt  fallt 
nie  dem  zu.  der  am  billigsten  liefert.  Die  Arbeiterfrau  kann 
nicht  wählen,  kann  nieht  ihren  Vorteil  abpassen,  die  Summe, 
die  sie  für  ihren  Haushalt  in  die  Hand  bekommt,  ist  so  klein, 
dafs  jeder  Pfennig,  den  sie  erübrigen  kann,  einen  Gewinn 
bedeutet.  Die  augenblickliche  Ausgabe  ist  es,  die  sie  fürchtet, 
und  ao  wird  sie  unter  allen  UmstAnden  immer  das  Billigste 
kaufen ,  auch  wenn  sie  die  feste  Überzeugung  hat,  dafs  der 
etwas  teuere  Gegenstand  ihr  einen  weit  gröfsern  Nutzen  ge- 

währen würde.  So  hat  der  Fabrikant  sie  ganz  in  seiner  Hand; 
auf  die  Abnahme  seiner  schlechtcsien  Ware  kann  er  stets 
sicher  zählen,  das  Publikum  für  seine  teuern  Artikel  mufs 
er  sich  erst  durch  besondere  Vorzüge,  die  er  bietet,  erwerben. 

Wäre  dem  nicht  so,  die  Erzeugnisse  der  Bekleidungs- 
industrie hätten  nie  den  Tiefaland  erreichen  können,  wie  es 

tatsächlich  der  Fall  ist.  ̂ J^'^'  ̂ ^^^  <^>^  Filsacbuhe  so  schlecht, 

schlechter  können  sie  nicht  werden",  war  der  Ausspruch  eines 
Fabrikanten.  —  Man  raufa  nur  einmal  einen  solchen  Schuh, 
ik-r  mit  11,90  Mk.  bia  1,20  Mk.  das  Paar  im  Kleinhandel  zum 
Verkauf  kommt,  genauer  betrachten.  Im  Vergleicii  zu  seinem 
Nutzen  ist  der  Schuh  zehnmal  kostspieliger  als  die  teure 
Ware.  Er  vertragt  weder  Hegen  noch  Schnee,  und  doch 
siebt  man  im  Winter  die  Kinder  mit  diesen  Schuhen  an  den 

Füfsen  durch  die  schmutzigen  Strafsen  zur  Schule  stapfen, 
und  die  Frauen  tragen  sie  im  Hause  so  gut  wie  bei  ihren 
kleinen  Besorgungen. 

Auf  diese  Weise  gibt  die  Arbeiterschaft  viel  mehr  Geld 
für  ihre  Kleidung  aus,  als  sie  es  tun  wUrde,  wenn  sie  in  der 
Lage  wäre,  etwas  teurere,  solide  Sachen  zu  kaufen.  Und  mit 
'liesem  Schaden  ist  es  nicht  allein  getan,  auch  mittelbar  macht 
-ich  eine  verderbliche  Rückwirkung  geltend.  Mehr  als  alles 
andere  ist  ea  diese  schlechte  Ware,  die  der  deutschen  Arbeiter- 

trau das  Sparen  abgewöhnt.  Der  billige  Preis  raubt  dem 
ätüek  den  Wert,  und  das  Ausbessern  dieser  Sachen  lohnt  sich 
uiltäthlich  nicht.  Während  früher  die  Haupttfttigkeit  der 
Hausfrau  im  Sparen  bestand,  findet  sie  es  heute  vorteilhafter, 
das  I>eschädigte  Stück  durch  ein  neues  zu  ersetzen  und  ihre 
if^it  zum  Geldverdienen  anstatt  zum  Nähen  und  Waschen  zu 

benutzen.  Das  Angebot  dieser  billigen  Gegenstände,  die  so 
Jilecht  sind,  dafs  sie  keine  Ausbesserung  erwünscht  erscheinen 
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lassen,  schaltet  einen  erheblichen  Teil  ihrer  hauswirUchaft- 
liehen  Tätigkeit  aus.  Sie  verlernt  das  Rechnen;  Wert  hat 
nur  das  bare  Geld,  das  ins  Haus  kommt.  In  lausenden  vod 

Fällen  zwingt  dit?  Not  die  Frau  zum  eigenen  Erwerb.  Aber 
immer  häutiger  werden  die  Beispiele,  dafs  die  Frau  auch  dann 
mitverdient,  wenn  das  Einkommen  des  Mannes  wohl  ausreichen 

würde,  um  die  Familie  zu  erhalten.  So  lange  sie  gesund  i$t 
und  die  Anstrengungen  nicht  emplindet  ist  der  Zuschufs,  den 
ihre  Arbeit  ihr  einbringt,  sehr  willkommen;  er  gibt  ihr  aach 

w.~>hl  dem  Planne  gegenüber  eine  gewisse  Selbständigkeit,  die 
ihr  behagt.  Wie  sehr  sie  den  Ihren  schadet  bedenkt  sie  nicht 
Und  so  vermehrt  sie  das  Heer  der  Gelegenheitsarbeiterinnen, 
•tie  tur  alle  andern  die  Löhne  verderben.  Mit  mehr  ils 

einem  Fall  wurden  wir  durch  die  Umfrage  bekannt,  in  welchem 

d'e  Frau,  trotzdem  der  Mann  einen  Wochen  verdienst  von 
Vi  Mk.  hatte,  sich  Zwickarbeit  ins  Haus  holte.  Auf  die«e 
Weise  wird  durch  die  Scliundware  die  hauswirtschaftlidte 

T:U'i:keit  der  Frau  veniriingt,  die.  richtig  angewendet,  für 
die  Familienwirtschaft  einen  weit  höhern  Wert  hat  als  da 
ar.  ihrer  Stelle  hinzuverdiente  Geld.  Andererseits  zwingt 
nariirlioh  die  Notwendigkeit  des  H inzuverdienen s  und  di? 
Fehl-n  der  für  die  Flickarbeit  erforderlichen  Zeit  in  tausend 
ur.ii  abertausend  Fallen  die  Frau  dazu,  neue  Schund  wäre  an- 
/.ii^L-h:itfen. 

Treibt  so  die  X'^t  und  wirtschaftliche  Unbildung  die 

.\rl»eit'''rsch;ift  tlazu,  mehr  für  ihre  Kleidung  auszugeben,  ak 
t^:;:er.t!ich  iiiren  Verh:il:r.i>*eri  entspricht,  so  ist  eine  andrf 

:i»le  F'.'lgo  der  Talir.iir.'.lustrien .  dal's  sie  auch  den  kleinen 
MitirUtar.d  zu  grülVeni  Au-gaben  verleiten.  Wir  deutet« 
>«hö::  darauf  hin,  d^r  lilli^jre  Preis  täuscht  und  lockt  ur- 
•A i.ifT>teiiI:ch.  Per  Wunsch,  eine  neue  Mode  mitzumachen 

ist  /M  irr.  i's  ::i  dei;  lUirerdlfchor.  Herzen.  Der  Entschluß  isi 
i»alil  ::fial">:.  Uv.d  ein  «^eire:! stand  zieht  den  andern  laA 

>'w\\.  Z;i  lier  ̂ .liik'.^r .  elej:au:er. ,  billigen  Bluse  gehört  e?E 
fe>«iier  tiürte!  mit  iriror.-lweiol-er  extravaganten  Schnalle,  -i? 
ina:^.  mit  der  Har.d  zerbreche::  kann,  die  aber  aussieht  ̂ ^ 

>tai:l.  Hin  >oidv*:".er  Unterr:ck.  •■ünn  wie  Papier,  der  sfjff 

.raii-^ilif.  kann  r.icht  t'eliler..  Da  gibt  denn  die  Ladnehi. 
'!:«•  Näh<  rir.  eiie  Mei:i:e  Geld  für  ganzlich  wertloses  ZrUt 
'i-.  :i!:i  iiirh:  iiinur  ihren  V>f^iitcrten  .Schwestern  der  oben 
K:ft.-> -»i  zunUk/nsti'hen,  um  nicht  als  das  erkannt  zu  werdöL 

v.;^  >[.-  ist.  Man  verjrii'st,  das  auch  das  einfachste  Kleidacg^ 
-*  ■  k:  klt'i'isar.;  sei:^.  kann.  Man  fragt  nicht:  was  ist  pn? 
-  irr. :  was  ist  uiniierr.?  I>a>  S^h  ritthalten  mit  der  Maie 

-'.:  lüei:;  als  Merknia!  ,i)0»t'n:  Standes",  als  Zeichen  hi'herff '1  4.— rt.r    Kultur. 

K-  ii-;:i    ::.:    b-irTossv    ditscr  Industrien,    mehr    nocb  *> 
.*:.•:  r«?  zu  !>Mzer;.      Hii-rzu  dräiiirt  auch  die  grofse  KonkurreiSS' 



Das  hat  zu  einem  Wechsel  der  Mode  g;efllhrt,  der,  man  mOchte 
sagen,  mit  jedem  Jahre  rascher  wird.  Heute  sind  runde 
Kamme  Mode,  in  vier  Wochen  eckige;  bahl  haben  die  Ärmel 
vor  dem  Handgelenk  einen  riesigen  Beutel,  bald  ist  der  Unter- 
ilrmel  stramm,  dagegen  der  Oberärmel  so  breit,  dafa  der  Kopf 
fast  in  den  Schultern  verainkt.  Je  gröfser  der  Kontrast 
zwischen  der  alten  und  neuen  Mode  ist,  desto  unliebsamer 
tUllt  derjenige  auf,  der  die  neue  Mode  nicht  mitmacht,  desto 
mehr  Aussicht  ist  vorhanden,  dafs  der  neue  Artikel  grofaen 

Absatz  findet.  Das  gibt  t'Ur  die  Fabrikanten  den  Anlafs  zu den  auffälligsten,  bizarrsten  Formen,  und  da  die  Sachen  sehr 
billig  sind,  so  scheut  man  sich  nicht,  der  Mode  zu  huldigen. 
Und  der  billige  Preis  Iftfst  auch  wiederum  verschmerzen, 
wenn  der  Schuh  oder  die  Bluse  nur  eine  Saison  hält.  Auf 

diese  Weise  vergeudet  die  Jugend  unseres  Mittelstandes  eine 
Unsumme  von  Zeil,  Gedanken  und  Geld  auf  die  Frage: 
womit  soll  ich  mich  kleiden?,  die  der  Ausbreitung  einer 
höhern  Kultur  geradezu  im  Wege  steht.  Das  ÄuUerliche 
spielt  eine  gan^  unverhältniemäfaig  grofse  Rolle,  die  Mode 
wird  zur  Allein  herrschen n,  der  Sinn  für  das  Soüde  schwindet, 
alles  wird  auf  den  Sufsern  Effekt  hin  beurteilt. 

Das  sind  einige  der  sehr  üblen  Folgen  der  Talmi induatrien. 
Sie  bereiten  eine  höhere  Kultur  vor,  tragen  aber  zugleich  die 
grofse  Gefahr  in  eich,  den  Geschmack  zu  verflachen  und  einer 
gesunden  Bedürfnisbefriedigung  im  Wege  zu  stehen.  Die 
Filzschuhmacherei  hat  die  untern  Klassen  der  Bevölkerung 
an  eine  feste,  stete  Fufsbekleidung  gewöhnt,  sie  hindert  aber 
durch  ihre  billigen  Talmi fabrikate  die  gesunde  Ausbreitung 
der  Leder  Schuhindustrie,  die  in  Amerika  z.  B.,  wo  der  teuern 
Arbeiter  wegen  die  Herstellung  der  Talmiware  nicht  Wurzel 
gefafat  hat,  eine  weit  gröfsere  Bedeutung  gewonnen  hat  und 
wegen  des  enormen  Absatzes  nicht  minder  als  wegen  der 
rationelleren  Produktionaweiae  sehr  viel  billigere  und  bessere 
Ware  liefert  als  unsere  mechanischen  Lederschuhfabriken. 
Die  Preise  für  gute,  solide  Lederstiefel  sind  absolut  um  ein 
Drittel,  relativ  mindestens  um  die  Hälfte  billiger  als  bei  uns. 

Mit  den  genannten  Folgen  sind  die  Nachteile  der  Talmi- 
industrie  aber  nicht  erschöpft.  Sie  sind  noch  von  Neben- 

erscheinungen begleitet,  welche  auch  nur  als  höchst  ungünstige 
bezeichnet  werden  können.  Die  wichtigste  dieser  Neben- 

wirkungen ist  die,  dafs  sie  ihren  Kundenkreis  nicht  nur  nach 
unten  ausdehnen,  sondern  auch  nach  oben,  und  dadurch 
Schichten  der  Bevölkerung  in  eben  diesen  Kundenkreis  hinein- 

ziehen, für  die  sie  einen  Rückschritt  bedeuten.  Der  ungeheure 
Wechsel  der  Mode,  der,  wie  erwähnt,  gerade  im  Interesse  dieser 
Industrien  liegt,  verlockt  eine  grofse  Zahl  Bessergestellter, 
deren  VermfSgenaverhältnisse  es  ihnen  wohl  gestatten  würden, 

j-'0ehte,    solide  Artikel   zu  kaufen,   sich  mit  Imitationen  zu  be- 
romsbuDgaD  XXI  *  m).  -  Kugel  Keimer«.  6 
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gnügei) ,  nur  um  ja  bei  jeder  Änderung  der  Mode  in  der 
Lnge  zu  sein,  diesen  Wechsel  mitzumachen.  Man  denke  ui 
die  Pelzindustrie:  in  jedem  Winter  ist  eine  andre  Pelzart 
modern ;  auf  Nerz  folgt  Seehund,  der  von  Chinchilla  abgelöst 

wird.  Ein  Nerzcape  kostet  15W— 200<j  Mk.,  ein  gutes  See- 
hundcape 8(K) — IWO  Mk.y  das  sind  Ausgaben,  die  alljährlich  zu 

machen ,  selbst  der  Begüterte  sich  scheut.  Um  nun  nicht  in 

Norz  sich  kleiden  zu  müssen,  wenn  .,alle  Welt^  Seehand 
trügt,  werden  lieber  unechte  Sachen  getragen,  die  so  imitien 

sind,  dais  die  Triigerin  nicht  Gefahr  läuft,  ̂ entdeckt''  zu  werden, 
und  die  kaum  den  zehnten  Teil  kosten.  Ea  geht  auf  diese 
Weise  das  Gefiihl  für  das  Solide,  Echte  auch  den  obem 

Klassen  verloren;  verzerrte  Figuren  in  unechter  Bronze,  ge- 
malte Gobelins,  geprefste  Lederstühle,  deren  Muster  Hand- 

5 unzerei  vortäuschen  sollen,  das  ist  die  Umgebung  der  Frau, 
ie  im  Sommer  über  ihre  Batistbluse  eine  unechte  Pelzboa 

legt  und  unechte  Kämme  ins  Haar  steckt.  Unser  Volk,  d«» 
einen  Peter  Vischer  hervorbringen  konnte,  opfert  bis  in  die 
obersten  Kreise  hinauf  jede  Rücksicht  auf  individuelle  Ve^ 
anlagung  der  Mode,  mag  sie  noch  so  unschöne  Formen  zeitigen. 

Auch  die  Filzschuhmacherei  hat  solchen  Elinflufs.  Die 

Mode  der  Strand-  und  Sportschuhe,  der  wechselnden  Formen 
und  Farben  etc.  n^itzumacnen.  ist  ein  teurer  Luxus,  der  manche 

wohlhabende  junge  l>ame  dazu  verleitet,  sich  mit  Segeltach- 
schuhen  zu  beirnügen.  anstatt  gute  Lederstiefel  zu  tragen.  S*) 
>t'lir  wie  z.  B.  bei  der  Pelzimitation  unterscheidet  sich  echt 
und  unecht  nicht  in  der  Filzsohuhmacherei.  Aber  um  die 

Mo.le  uiitnuiohen  zu  k«>nut'n.  werden  billige  Schuhe  gekautL 
bei  denen,  wie  wir  >ahen,  Papj>e  und  Kleister  den  Hanpt- 
bosr:i:id:eil  bilden. 

K  ü  n  t" :  i .:  e  E  n  r  w  i  c  k  1  u  ri  •^.  S-.^  un^nstig  nun  auch 
aiejicT  i:e^o:.\\;ir:'i:e  Z.i^ia!  li  lierTiilmii-dusirien  unter  absolaten 
Ot'<:crii?i»-;:*.k:on  zu  l'^^urieil-^r.  !?:,  so  taUch  wäre  es.  danin: 

•  •:o>o  ^oworb!i».':-.o  Ki^^linri:  überhauyt  zu  verdammen.  Die 
H:r.r.  :>v:rs:-.i  :r:r!*:  iii-.'  Löiieren  Klassen,  die  sich  durch  di^ 
Bowr^-.::.:  i.;^:  o::  rai:re":'se::  '.:i?sor. ;  ihr.en  fehl:  das  GetuLl 
.1 .'  :■  \  ̂  :• ; i  V :  ̂ ^  r : '.  i  ».• ': :  k  ■: • ! :,  :  i  v  .:  -.^ r  B ̂-  <  i  :z  am" -e r i e*:: .  A nsi  a tt  d*f» 
>i.     .:■.:■    Iv. '.;>::[  V    iir/.v.or    ::.:.r/   Zielr    srevker.    und    dadurch 
•iv  .;>:':.:-/..  K:r: -':.■.::-:.  •■vv'.ci:>  j:o  durch  ir.p?  bevorzugten 
l."  •; -SV  v!- *:.;'.  ::*.!->-  ̂ - *  •  .">  :\  v^rw-rter..  hallen  sie  durch  ihn? 
K  :  ■  ■  > V ! .  . :":    ■      l :: .:  v.  ? :  r :  r  ■  ̂  ■ : :'  .1  i •:■> r r  r. iedriiTer.  Siui e   ie*l.    Für 

■ .  « T .  \  :';."■.;:  .:  :  r  •.: v. : ■; r :.  K ". ;i> ? e::  ar.  e ir.e  hoher?  äuisere 
i\  .  V.:  .■  •:•  va:-.:.  . -^o  1 .:.:::::" '.u^irifi:  u~rr:::e^.rlloh.  Und 

...;.'.    :  :r     i:r  «.•-^^^:.  ̂ .-r:    \::: :    :ur    .::e    üÄchste  Zukunft  wirJ 
    -  .    *        .  ̂   :       r    ..  ..  r.-..  -v   .-..     .■\..*?r»i:«i^  w-:rvi  aiesff 
r    ■;:?.    :■•.::  ■■         -..::  •:-.:  r::  rv. -.?*■:■::  :iu.>cp:rie:i:».:oa    teuer  rr 



Eine  aber  wird  man  mit  allem  Nachdruck  betonen  mÜBeen: 

kfa  die  jetzigen  Verliältniese  nur  ein  Durcligangsatadium 
bleiben  dürfen.  Das  Ziel  darf  nicht  sein,  die  untern  Klassen 
mit  einer  äufseren  Kultur  zu  umgeben,  welche  äufserlicli  der 
Bedtlrfniflbefriedigung  der  AUerreichsten  gleicht;  mit  einfaclien 
Mitteln,  welche  dem  Vermögensstand  dieser  Kreise  entsprechen, 
mufs  vielmehr  eine  sobde,  wahrhaft  künatlerisclie  äufeere 
Kultur  geschaffen  werden,  die  geeignet  ist,  Herz  und  Sinne 
zu  erquicken  und  zugleich  zu  einem  immer  feineren  Ver- 
BtAndnis  für  die  hOchste  Kunst  zu  erziehen.  Der  Einflur»,  den 
die  tägliche  Umgebung  auf  den  Menschen  austtbt,  ist  un- 

schätzbar. Die  staunenswerten  Fortschritte  in  der  Verviel- 
lUtigung  der  Meisterwerke  unsrer  bildenden  Kunst  machen 
ea  wenigstens  dem  kleinen  Mittelstand  möglich,  sich  täglich 
künstlerische  Eindrücke  zu  verschaffen.  Künstlerische  Ver- 

anstaltungen alier  Art,  an  denen  auch  der  besBcr  gestellte 
Arbeiter  teilnehmen  kann,  wollen  zu  einem  edlen  Ausnutzen 
der  Mufsestunden  verhelfen,  teilweise  zum  Selbststudium,  dem 
die  Volksbibliotheken  entgegenkommen,  anregen.  Hier  muls 
sich  auch  die  Bekleidungsindustrie  anschliefsen.  „Kleider 

machen  Menschen"  auch  in  dem  Sinne,  data  sie,  als  die 
ständigsten  Begleiter,  den  Geschmack  und  dadurch  den  Cha- 

rakter ihres  Trägers  beeinflussen. 

Die  Wichtigkeit  dieser  Geschmackabildung  charakteriaiert 

einer  unsrer  grüfsten  Volkserzieher'  mit  folgenden  Worten: 
„Die  Zukunft  unsrer  Industrie  wird  mit  davon  alihAngen,  ob 
wir  entschlossen  und  imstande  sind,  der  nächsten  Generalion 
eine  sorgßlltige,  künstlerische  Erziehung  des  Auges  und  der 
Empfindung  angedeihen  zu  lassen.  Bisher  haben  wir  nur  für 
die  Ausbildung  von  Künstlern  gesorgt,  Dals  wir  damit  allein 
eine  erste  Rolle  auf  dem  Weltmark  weder  erringen  noch  be- 

haupten können,  springt  uns  jetzt  in  die  Augen,  und  wir  er- 
blicken in  der  Erziehung  eines  heimischen  Konsumenten,  der 

die  höchsten  Anforderungen  stellt,  eine  der  wichtigsten 

Lebensaufgaben'*. Es  ist  dies  ein  Ziel,  dafa  sich  zum  Teil  gewifs  selbsttätig 
durchsetzen  und  aus  den  Bedürfnissen  der  untern  Klassen 
erfüllen  wird.  Aber  es  kann  und  mufs  in  dieser  Richtung 

doch  auch  noch  viel  durch  tätige  und  bewufsle  Mitarbeit  ge- 
leistet werden.  Eine  Hauptsache  dabei  wird  ein  gutes  Beispiel 

der  obern  Klassen  sein.  Je  mehr  man  sich  hier  von  der  Äll- 
herrscbaft  der  Mode  emanzipiert  und  es  lernt,  Kleider  und 
Umgebung  des  Eigners  als  einen  Rahmen  betrachten,  der 
dem  individuellem  Geist  nngepafst  sein  mufs,  und  von  diesem 
erst  seinen  Inhalt   bekommt,  je   mehr   die  Besitzendon  allem 

')  Alfreil  Lichtwark,  Übungen  in  der  Betrachtung  von  Kunst' 
werkeu.  2.  Aufl.  Drcflden  1898.  8,  IS. 

A         k. 
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UnwahreD,  Minderwertigen,  Schablonenhaften  den  Krieg  er- 
klären, desto  eher  werden  auch  die  Nichtbegttterten  den  Weg 

zu  einer  eigenen,  ihrem  besonderen  Empfinden  und  ihren  Be- 
dürfnissen entsprechenden  soliden  und  künstlerischen  Kultar 

finden. 

Die  Erziehung  zu  diesem  Ziel  liegt  aber  nicht  zum  ge- 
ringsten Teil  in  den  Händen  unsrer  Fabrikanten.  In  der 

Kundenproduktion  ist  fiir  die  Fabrikanten  ausschliefslich  der 
Wille  und  Geschmack  des  Kunden  mafsgebend ;    in  der  Harkt- 
Sroduktion  aber  tritt  die  Konkurrenz  als  selbsttätiger  Faktor 
azwischen.  Ich  lasse  mir  einen  Gegenstand  anfertigen,  genaa 

wie  ich  ihn  haben  will ;  ich  kaufe  an  fertigen  Artikeln  schUef»- 
lieh  doch,  was  mir  geboten  wird,  auch  wenn  es  nicht  meineo 
Wünschen  entspricht.  Alles,  was  dazu  beiträgt,  dem  Fabri- 

kanten die  Verwertung  des  schlechten  Materials  unerwünscht 
zu  machen  —  eine  durchgreifende  Heimarbeitergesetzgebung, 
eine  Beseitigung  der  Hungerlöhne  durch  Eingehen  von  Tarif- 
gemeinschaften  etc.  —  wird  eine  Entwicklung  im  vorsteheod 
geschilderten  Sinne  ganz  erheblich  fördern  und  beschleunigen. 

Dafs  eine  in  dieser  Richtung  laufende  Politik  in  der 
Filzschuhmacherei  auf  besonders  fruchtbaren  Boden  fallei 
würde,  bedarf  nach  den  vorausgegangenen  Ausführungen  keioer 
besondern  Erhärtung. 

P'.erxr^v'h*  HofbacEdmckerei 
>ti»phjui  iT«:hel  4  Co. 
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Um  die  Handelsbeziehungen,  die  Deutschland  mit  Spanien 
verbinden,  richtig  verstehen  und  eine  sichere  Grundlage  fUr 
die  Beurteilung  ihrer  zukünftigen  Gestaltung  gewinnen  zu 
können,  ist  es  nötig,  sich  die  gesamte  wirtschaftliehe  Lage 
Spaniens  zu  vergegenwärtigen.  Man  ist  im  allgemeinen  geneigt, 
die  Spanier  als  eine  absterbende  Nation  zu  betrachten,  und 
diese  ungünstige  Meinung  rührt  keineswegs  erst  von  dem 
Krieg  mit  Amerika  her. 

Pasaarge  hat  einmal'  die  Spanier  der  europaischen  Kultur 
gleich  unfähig  erklärt  wie  die  Türken  oder  Ägypter.  Wenn 
diese  Ansicht  auch  in  den  weitesten  Kreisen  als  gerechtfertigt 
anerkannt  wird,  so  sind  doch  gerade  in  neuester  Zeit  von 
kompetenter  Seite  völlig  anders  geftrbte  Urteile  geftllt  worden. 
Der  englische  Historiker  Martin  A.  S.  Hume,  der  in  mehreren 
Werken  die  Geschichte  des  spanischen  Volkes  dargestellt  hat, 
charakterisiert  in  einem  derselben,  das  den  Krieg  mit  Amerika 
schon  mit  in  den  Kreis  seiner  Betrachtung  zieht,  die  Lage  in 

Spanien  während  der  letzten  2 — '^  Jahrzehnte  folgen derniafsen  " : 
Die  politischen  Parteien  wechseln  im  Amt  mit  so  wenig  Grund 
oder  Nutzen  f\lr  das  Land  als  früher;  die  alten  Mifsbräuche 

der  „empleomania"  ̂   und  der  Verwaltungakorruption  dauern 
ohne  grofse  Änderung  fort;  die  ländlichen  Klassen  sind  noch 
von  so  schweren  fiskalischen  Lasten  bedrückt,  dafs  in  vielen 
Fällen  ihr  trockenes,  unbewftssertes  Land  nicht  mehr  der  Be- 

arbeitung wert  ist;  aber  die  Nation  lebt  ihr  Leben  und  schreitet 
fort,  unabhängig  von  der  Politik,  indem  sie  nur  verlangt,  dafs 
man  sie  in  Frieden  arbeiten  und  einen  Teil  des  Arbeitsertrages 
für  den  eigenen  Unterhalt  behalten  Iflfst.  Eine  gewisse  Ein- 

seitigkeit Isfst  sich  in  dieser  AufTassunginsofern  nicht  verkennen, 
als  sie  die  Tätigkeit  des  Volkes  so  gänzlich  unbeeinflufst  von  der 

staatlichen  Politik  hinstellt,  aber  wichtig  ist  —  abgesehen  von  der 
kurzen  und  doch  treffenden  Schilderung  der  Haiiptsehäden  in 
der  spanischen  Staatsverwaltung  —  vor  allem  das  Zugeständnis, 

>  Aoa  dem  heutigen  Siianien  und  PortugKl.    8.  X, 
•  Moderu  Spain  8.  551. 

_  *  Stell enjjl^rei,  ^^_ 
L       ForMkuufan  XXI  i.  -  Waatphnl.  I  ̂ ^H 
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dafs  das  Volk  im  Fortschreiten  begriffen  ist;  eine  Ansicht,  die 
selbst  der  fUr  Spanien  unglückliche  Ausgang  des  Krieges  von 
1898  in  dem  Verfasser  nicht  zu  erschüttern  vermochte.  Noch  sein 

letztes  Buch^  schliefst  derselbe  mit  den  Worten:  „.  .  .  Spanien 
wird  nicht  mehr  zurückzugehen  brauchen ,  um  ein  neues 
Leben  zu  beginnen;  denn  jetzt  nach  3  Jahrhunderten  des 
Wanderns  geht  sein  Volk  fest  und  hoffnungsvoll  den  Weg 

des  Fortschrittes,  indem  es  naturgemäfs  von  seinen  primi- tiven Traditionen  zu  dem  höheren  Stand  eines  erleucnteten 

modernen  Staates  schreitet."  Diese  Äufserungen  eines  sach- 
kundigen Geschichtschreibers  verdienen  um  so  mehr  Be- 

achtung, je  mehr  sie  der  landläufigen  Auffassung  wider- 
sprechen^. Soviel  mufs  man  auch  zugestehen,  dafs  das  Ver- 

halten der  Spanier  nach  dem  ELriege  in  gewisser  Hinsicht 
jene  optimistische  Auffassung  bestätigt  hat  Denn  es  scheint 
zweifellos,  dafs,  wie  sich  im  Verlauf  dieser  Arbeit  zeigen  wird, 
die  durch  den  Krieg  hervorgerufene  Erschütterung  des  Wirt- 

schaftslebens im  grofsen  und  ganzen  eine  vorübergehende  war, 
dafs  vielfach  danach  in  Handel  und  Industrie  ein  neuer  Auf- 

schwung eintrat.  Auch  die  noch  immer  wenig  erfreulichen 
politischen  Zustände  haben  dies  nicht  zu  verhindern  vermocht 
Deren  Betrachtung  scheidet  nun  allerdings  im  allgemeinen  bei 
der  nachfolgenden  Untersuchung  aus;  es  sollen  hier  nur  die 
Hauptzweige  der  spanischen  Volkswirtschaft,  sowie  die  Finanzen 
und  die  wichtige  Valutafrage  erörtert  werden,  woran  sich 
sodann  die  Darstellung  der  Handelsbeziehungen  zwischen 
Spanien  und  Deutschland  anzuschliefsen  hat 

*  The  spanish  people  S.  514. 
2  Auch  m  einem  Aufsatz  in  „Der  Lotse"  vom  14.  Dezember  1901 

(IL  Jahrg.  Heft  11,  Spanien.  S.  v.  H.)  ist  mit  allem  Nachdruck  darauf 
hingewiesen,  wie  sehr  man  sich  fast  allenthalben  im  Ausland  über  die 
Kräfte  des  Landes  im  unklaren  beündet. 



Erstes  Kapitel. 

Die  wirtschaftliche  Lage  Spanieus. 

Bei  einer  Qesamtoberääche  von  504552  qkm  hatte  Spanien 
nach  der  ZÄhlung  tod  1897:  18(JÖ950U  Einwohner  und  zwar 
157737^0  Männer  und  SI315770  Frauen;  es  kämen  also  auf 
I  qkm  ungefähr  dti  Personen.  Wahracbeinlich  ist  die  Summe 
von  18  Mill.  au  niedrig,  und  die  Bevölkerimg  wäre  auf  20  Mill. 
7.U  schätzen.  Infolge  des  Fehlens  einer  zuverlässigen  Statistik 
zeigen  sich  gänzlich  unzureichende  Angaben  bei  einer  Scheidung 
der  Bevölkerung  nach  Berufegruppen,  Der  bei  weitem  grölst« 
Teil  der  berufstätigen  Bevölkerung  treibt  Ackerbau.  Ob  die 

von  Koutier'  für  das  Jahr  1897  angeführten  Zahlen  genau 
der  Wirklichkeit  entsprechen,  soll  dahingestellt  bleiben:  gegen 
,-»  Mill.  Personen  mögen  in  der  Landwirtschaft  tätig  sein, 
während  wohl  nur  l*'*  Mill.  Handel,  Industrie  und  Gewerbe 
angehören. 

Obachon  so  die  Landwirtschaft  die  zentrale  Stellung  im 
Wirtschaftsleben  Spaniens  einnimmt,  genügt  eine  Angabe,  um 
darzutun,  wie  sehr  sich  die  Agrikultur  im  Rückstände  be- 
Badet.  Die  mit  Getreide  bebaute  Fläche  ist  in  Spanien  und  in 

Frankreich  ungefähr  gleich  grofs;  aber  während  liier  die  Jähr- 
liche Ernte  270  Miil.  hl  beträgt,  erhebt  sie  sieh  dort  günstigen- 
falls nicht  viel  über  90  Mill.  hl.  Dabei  darf  freilich  nicht 

öberaehen  werden,  dafs  der  spanische  Boden  in  seiner  Ge- 
samtheit keineswegs  durchweg  besonders  vorteilhafte  Pro- 

doktionsbedingungen  darbietet,  dafs  er  etwa,  ohne  die  Mühe 
intensiver  Kultur  zu  erfordern,  die  reichsten  Erträgnisse 

liefere'  Namentlich  zeigt  sich  ein  schwer  zu  überwindendes 
Hindernis  in  dem  oftmals  langanhaltenden  Regcnmangel.  Dies 
gilt  namentlich  von  dem  Hochplateau  in  der  Mitte  und  von 
sablreichen  Strichen  im  Süden  des  Landes,    wo   sich  nur  ein 

'  I.'iDdnatrte  et  \o  commi>rcp  il<?  l'Esps^p  S.  20. 
•  Ein  ncTierer  apanischer  Geologe,  RibejTo  y  Saales,  hat  dies  un- 

lAugrat  nfthi^T  ausgeführt  in:  El  suelo  de  la  pntria  (Baltetin  de  la  ̂ ociälä 
de  ft^ogntphie  dp  Madrid.    1899).    Vgl.  Behins  geographisches  Jahrbuch 

—(bngeg.  ' .  Wagner).    1901  S.  ÜU. 

1* 
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spärlicher  Niederschlag  findet.  Deshalb  macht  man  aich  daran, 
soweit  die  Flufsbetten  genügend  Wasser  führen^  umfangreiche 
Bassins  anzulegen,  von  denen  aus  durch  Kanäle  der  trockene 
Boden  berieselt  wird.  Allerdings  hatten  sich  bis  jetzt  seitens 
der  Privatpersonen  kaum  vereinzelte  Anstalten  gezeigt,  schon 
bestehende  Kanäle  wie  die  von  Urgel,  Henares  u.  a.  in  aas- 

gedehnterem Mafse  für  Bewässerungszwecke  zu  benutzen.  In- 
folgedessen hat  hier  die  Regierung  die  Initiative  ergriffen  und 

mit  beträchtlichen  Kosten  einen  Plan  f&r  über  das  gantt 
Land  sich  ausdehnende  Bewässerungsanlagen  ausarbeiten  lassen, 
auch  bereits  in  einigen  Provinzen  mit  der  Anlage  grofser 
Wassersammelbecken  begonnen.  Es  scheint  fraglos,  dafs  eine 
nach  dem  weit  ausschauenden  Plan  systematisch  durchgeführte 
Berieselung  die  spanische  Landwirtschaft  in  aulserordentlidi 
hohem  Mafse  zu  fbrdem  geeignet  wäre.  Bislang  wurde  im 
künstlich  bewässerte  Land  auf  nur  900000  ha  geechätzt;  der 
Reichtum  der  auf  diesem  Boden  gewonnenen  Ertragnisse  lilst 
die  Tragweite  der  geplanten  Meliorationen  erkennen.  Z.  B. 
betrug  im  Jahre  1901  bei  der  Weizenemte  auf  bewflssertai 
Acker  der  höchste  durchschnittliche  Ertrag  26  dz  pro  ha  ii 
der  Provinz  Valencia,  der  geringste  in  der  Provinz  Madrid 
9,48  dz ;  auf  unbewässertem  Land  der  höchste  Ertrag  24,87  ds 
in  der  Provinz  Gerona,  der  niedrigste  4,15  dz  in  der  Provin 
Alicante. 

Ein  wie  grofser  Teil  der  Gesamtfläche  bebaut  ist,  li&t 
sich  nicht  mit  völliger  Sicherheit  feststellen.  Ein  Bericht  dei 
Fomentoministeriums^  gab  1898  48  ̂ /o  als  unbebautes  Land  u 
gegenüber  9  ̂/o  in  Frankreich.  Nimmt  man  mit  dem  Geologa 
Mallada  ̂   an,  dafs  10  ̂ /o  der  Oberfläche  sich  aus  gänzlich  vb- 
produktiven  Felsen  zusammensetzt,  so  erhellt,  dafs  bei  dff 
Durchführung  der  Meliorationen  die  Landwirtschaft  noch  einer 
beträchtlichen  Ausdehnung  ftlhig  ist. 

Nach    amtlichen    Sehätzungen    waren    dem    Anbau  voe 
Cerealien  1890/1901  folgende  Flächen  gewidmet: 

1899 1900 
1901 

Hektar 

Woizen    .     . 3  663  500 3  568  676 3711937 

Gerste      .    . 1  402  300 1  389  053 1835943 

Koggen    .     . 748  200 730  926 
796899 

Hafer       .    . 377  200 379  254 
382112 

Mais    .    .    . 469  500 475  778 467  878 

Reis     .    .    . 33  700 3:3749 34182 

Total  .    .    . 6  694  400 6  577  436     j 6  728  891 

»  Vgl.  Routier  a.  a.  0.  S.  24. 
2  Zitiert   bei   Vivien   de    Saint-Martin : 

g^ographie  UDiveraelle. 
8  Für  1899  abgerundete  Zahlen. 

Nouveau    dictionnaife  ii 



Auf  diesen  Flächen  wurden  geerntet: 

Weizen     .     . 26592000 27  406  791 37  259  «B 
»erste      .     . 11750  000 12  348482 17381917 

Ä"  :  : 
541Ji000 5 .531 889 7  20*1364 ■2  192000 2  384  642 3307  609 

Maia     .     .     . 6  5!0  000 6  608358 6543097 
Reis      ,     .     . 1470  000 1Ö56263 1736  868 

Total  .     .    . 53929  000 56  2S6  375 73  4.S5  3U 

Bei  einer  nur  geringen  Zunahme  der  AubauSftche'  hat 
das  Jnhr  1901  also  eine  ganz  beträchtliche  Ertragaateigerung 
dem  Jahre  1899,  das  freilich  eine  mäfaige  Ernte  geliefert  hat, 
und  lÜOO  gegenüber  aufweisen  können.  Vor  allem  iat  be- 

achtenswert die  Produktionszunahme  in  der  hauptaHchlichsten 
Brotfrucht  Spaniens,  dem  Weizen,  und  daneben  der  Gerste, 
Von  7,25  dz  pro  ba  ist  der  Durch  schnitte  er  trag  des  Weizens 
»of  10,04  dz  gestiegen.  Vergleichsweise  sehr  stark  iat  die  Zu- 

nahme der  Koggenernte,  da  bei  einer  Ausdehnung  der  Anbau- 

fläche von  ij,ö"'o  der  Ertrag  um  33,1  "/o  zugenommen  hat, 
von  7,^  dz  auf  9  dz  pro  ha,  So  sehr  dieae  ganzen  Ertraga- 
ziffern  auch  z.  B.  hinter  denen  Deutschlands  zurückstehen, 
ihre  Steigerung  beweist  schon  einen  gewissen  Fortschritt  der 
spanischen  Landwirtschaft.  Es  erhebt  sich  nunmehr  die  Frage, 
OD  Spanien  in  der  Lage  iat,  den  Bedarf  an  seinem  wichtigsten 
Brotgetreide  selbst  zu  decken,  eventuell  vielleicht  noch  einen 
Überschufs  zu  exportieren?  Da  1h93  bei  der  Beratung  des 
Handelsvertrags  mit  Spanien  im  deutsuhen  Reichstag  Be- 

sorgnis vor  der  Konkurrenz  der  spanischen  Landwirtschaft 
laut   wurde,    erscheint   ein   Hinweis   darauf  nicht  überflüssig. 

I  In 

llandelBbericht  fiber  Madrid ,  Deiitxi'hes  Hundetsarchiv 
S.  699,  findet  sich  die  b^fTemdlicbc  Angabe,  dars  die  Getreide- 
!  seit   1879   um   40''.'o   verkleinert   sei.    Da  gleichseitig  die 

1900  T.  11  S.  f 
mnbanHäche  »l..          .,    .          „     „    .... 
Fläche  fiir  1899  mit  3861977  Im  angegeben  ist,  so  zeigt  sieh,  dafs  hier 
nur  die  Weizen anbanflSche  mit  dem  geaaniten  Getreideland  verglichen 
iat.  —  Bei  Routier  a.  a.  O,  S.  85  Ut  die  umgekehrte  Verwechslung  (u 
finden,  er  meint,  dafa  die  mit  Weiico  bMtsndene  Fl&cbe,  die  er  auch 
auf  3861977  ha  angibt,  aicb  um  40'>;o  verringert  habe,  indem  er  die 
pe«anitp  Gelreideflftche  von  6,5  Mill.  ha  im  Jflire  1879  fiir  das  Wdaen- 
land  ansieht.  —  Auch  im  itconomixte  europöen,  Jahrg.  1900  Nr  4-14.  wird 
TOD  dem  gleichen  Rückzog  gesprochen.  —  Dafs  diese  Angaben  irr- 
lümlicb  sind,  Iftfst  sich  einmal  aas  den  Ertragsziffem  entnehmen,  aodaan 
daraus,  dafs  1850  die  den  Ccrealien  gewidmete  Fläche  auf  ca.  6  Mül.  ha 
geschätzt  wurde.  Dafs  in  der  kurzen  Zeit  eine  Verdoppelung  und  dann 
wieder  ein  Sinken  auf  fast  die  HUfte  eingetreten  sem  si 
■DsgeachloueD. 

scheint 
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Man  hat  Spaniens  Bedarf  an  Weizen  auf  2695  MilL  kg  ge> 
schätzt.  Diese  Höhe  erreichte  die  Produktion  von  1899  Dicht 
ganz.  Nach  der  spanischen  Handelsstatistik  sind  aber  1899 
eingeführt  an  Weizen  373496263  kg  und  an  Weizenmdil 
22139291  kg;  exportiert  dagegen  82663  kg  Weizen  und 
1646871  kg  Weizenmehl  so  dafs  ein  Überscbuls  der  Einfuhr 
von  ca.  394918  Tonnen  vorlag.  Für  den  Konsum  blieben 
demnach  ca.  3054  Hill.  kg.  1900  belief  sich  die  Eünfuhr  in 
Weizen  und  Weizenmehl  auf  230700  t,  der  eine  Ausfuhr  von 
2630  t  gegenüberstand :  auf  den  Landeskonsum  würden  mithin 
2968  Hill,  kg  entfallen.  Man  könnte  nach  diesen  Zahlen  jene 
Schätzung  des  inländischen  Bedarfs  für  zu  niedrig  balten, 
aber  es  ist  zu  berücksichtigen  ̂   dafs  im  Innern  des  Landet 
teilweise  die  über  Bedarf  vorhandene  Menge  als  Viehfutter 
dient,  da  es  bei  den  schlechten  Verbindungsstrafsen  und  der 
teueren  Fracht  nicht  lohnt,  den  Überfluüs  an  andere  Landet- 
teile  zu  verschicken,  die  vorläufig  durch  das  Ausland  billiger 
versorgt  werden  können.  Soweit  die  vorläufigen  Ziffern  filr 
1901  erkennen  lassen,  hat  in  diesem  Jahre  eine  abermalige  Ve^ 
minderung  der  Weizeneinfuhr  stattgefunden. 

Für  die  übrigen  Getreidearten  ist  1899  folgendes  n 
verzeichnen:  Überschufs  der  Einfuhr  über  die  Ausfuhr  bei 
Mais  72000  t;  hingegen  überwiegt  die  Ausfuhr  bei  Gerste  um 
8800  t,  bei  Roggen  um  400  t  und  bei  Reis  um  8000  t  1900 
übersteigt  die  Einfuhr  die  Ausfuhr  bei  Gerste  um  9750  t,  bei 
Roggen  um  700  t  und  bei  Mais  um  50790  t,  Keis  wurde 
nicht  importiert,  wohl  aber  9500  t  ausgeführt. 

Diese  und  die  oben  angeführten  Zahlen  machen  es  walu^ 
scheinlich,  dafs  es  für  Spanien  sehr  leicht  wäre,  einen  Import 
von  Cerealien  zu  vermeiden,  dafs  es  sogar  nicht  unbetrfichtliclie 
Mengen  exportieren  könnte.  Einmal  sind,  wie  erwähnt,  noch 
weite  Strecken  völlig  für  die  Kultur  zu  erobern ;  dazu  kommt 
ein  anderes.  Als  Spanien  in  den  achtziger  Jahren  Gelegen- 

heit für  gewaltige  Weinexporte  nach  Frankreich  hatte,  schien 
es  vorteilhaft,  gewisse  Flächen  Getreideland  für  den  Anbiu 
der  Weinrebe  zu  verwenden.  Da  nun  dieser  Absatz  stark 
zurückgegangen  ist,  und  der  Export  nach  anderen  Ländern 
kaum  einen  so  grofsen  Aufschwung  nehmen  wird,  scheint  e» 
geraten  zu  sein,  wiederum  gröfsere  Gebiete  zum  Getreidebau 
heranzuziehen.  Am  folgenreichsten  aber  wäre  eine  Intensi- 

vierung der  Boden bewirtschaftung.  Bis  jetzt  hat  man  von 
einer  wirklich  rationellen  Bearbeitung  des  Ackers  nur  sehr 
wenig  Gebrauch  gemacht,  betreibt  vielmehr  in  veralteter  Weise 
die  Landwirtschaft  ohne  genügende  Düngemittel  und  ohne 
Unterstützung  durch  landwirtschaftliche  Maschinen,  oft  in  roher 
und  sehr  primitiver  Form. 

Dem  gegenüber  sucht,  wie  gesagt,  die  Regierung  mit 
ihren  Meliorationsplänen  hier  fordernd  einzugreifen  und,  davon 



gesehen,  hat  sie  es  sieb  auch  sonst  vielfa(.'li  angelegen  sein 
_  wen ,  durch  positive  Mafsregeln  den  Ackerbau  zu  heben, 
indem  sie  durcli  Anlegung  von  Verauchsatationen.  van  Acker- 
bausclmlen  u.  s.  w.  es  unternimmt,  Kenntnisse  in  der  land- 
wirtso haftlichen  Technik  zu  verbreiten.  Man  mag  immerhin 
einige  Zweifel  hegen,  ob  alle  in  Angriff  genommenen  Projekte 
auch  wirklich  zur  Ausführung  gelangen,  jedenfalls  zeigt  sieb 
soviel,  tiafs  man  bemüht  ist,  neues  Leben  auf  diesem  Gebiete 
zu  erwecken. 

Du  ober  den  Anbau  der  übrigen  landwirtscbaftlichen 
Produkte  und  deren  Ernte  eine  Statistik  meist  nicht  besteht, 
HO  läfst  sich  ihre  Bedeutung  nur  einigennafsen  durch  die 
Zahlen  der  Ausfuhrstatistik  erweisen.  Ausgedehnte  Flächen  sind 
mit  Gemüse  und  Kttchengewächsen  bestanden:  unter 
ersteren  nehmen  eine  hervorragende  Stellung  die  Erbsen  ein, 
von  denen  3 — 4  Mill.  kg  im  Werte  von  2  —  ■^  Mill-  Poseta 
jährlich  exportiert  werden ;  unter  den  Küehengewächsen  werden 
Bamentlich  Zwiebeln  an  das  Ausland  verkauft:  181^!^  über 
50  Mill.  kg,  IHW  sogar  über  72  Mill.  kg  im  Werte  von 
5— ti  Mill.  Peseta;  Gewürze  wurden  1898  für  lö,8  Mill.  Peseta 
und  180!'  für  9,4  Mill.  Peseta  exportiert,  darunter  Saffran  für 
13  bezw.  für  7  Mill.  Peseta,  daneben  Anis,  Kümmel  und  Pfeffer, 
Sodann  ist  Spanien  reich  an  allen  denjenigen  Früchten, 
die  überhaupt  unter  einem  südlichen  Himmel  reifen: 
Orangen,  Zitronen,  Trauben,  Mandeln,  Nüssen.  Oliven  u.  s,  w. 

Voran  stehen  Orangen,  von  denen  189S:  '2;J7,7  Mill.  kg  im 
Werte  von  23,7  Mill  Pesata,  18'.>'J:  310,<l  Mill.  kg  für  4li,Ü  Mill. 
Peseta  exportiert  wurden:  sodann  Rosinen  1898:  33,8  Mill,  kg 
im  Werte  von  lii.O  Mill.  Peseta;  1899;  35,7  Mill.  kg  für 
17,7  Mill.  Peseta.  Insgesamt  gingen  1898  für  ca.  77  Mill. 
Pesata  und  1899  für  ca.  103  Mill.  Südfrüchte  ins  Ausland. 

Erwiihnt    mag    femer    das    Espartogras    werden,    dessen 
Anbau   ohne   grofse   Arbeit  und   selbst   in  unfruchtbaren  und 

^KWt^ig^i  Gegenden  möglich   ist;   zum  Teil  wird  es  im  Lande 
Hkplbst   verarbeitet,    do(di    bleiben    für  den  Export  immer  noch 

^^Hi  50  Mill.  kg  im  Werte  von  rund  (>  Mill.  Peseta  übrig. 
^P       Etwas    eingehender   als    über    die   Südfrüchte    mag   über 

einige  ander«;  wichtige  Bodenprodukte  und  die  damit  in  Ver- 
bindung stehenden  landwirtschaftlichen  Industrieen  gesprochen 

werden.      Grofser    Gewinn    licfse    sich    durch    die    Oliven- 

pflanzungen    erzielen.     Die    Angaben    über   die    hierzu  be- 
teten Fischen  sind  folgende: 

1898:  1092328  ha 
iy!i9:  1152ii37  „ 
I90O:     1153827   „ 

Wieviel  hier  noch  zu  verbessern  ist,   zeigt  die  Tatsache, 
idAvonnur  71  650  ha  bewässertes  und  I  U82177  ha  trockenes 
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Land  sind.  Die  ölpflanzungen  sind  nicht  in  einer  Gtegoid 
konzentriert,  sondern  linden  sich  in  33  Provinzen ,  am  au- 
gedehntesten  in  Jaen,  Cordoba  und  Sevilla.  Die  Menge  dei 
gewonnenen  Öles  betrug  1900:  2970384  hl  im  Werte  von 
195427  017  Pes.  Ein  schlimmer  Feind  des  ölbaomea  ist  die 
Larve  der  Ölfliege.  Die  von  ihr  angefressenen  FrUchte  Bind 
zwar  nicht  schlechthin  zur  Ölgewinnung  unbrauchbar,  aber 
sie  liefern  ein  minderwertigeres  öl  und  nur  eine  geringe 
Menge.  Wenn  das  spanische  Öl  nicht  die  gleiche  Nachfrage 
wie  das  französische  und  das  italienische  findet,  so  liegt  d« 
an  der  geringen  Sorgfalt,  die  auf  seine  Herstellung  verwendet 
wird.  Würde  man  verstehen,  die  öle  besser  zu  behandela 
und  zu  reinigen,  so  läfst  sich  annehmen,  dalis  sie  dem  Provencer 
öl  kaum  nachstehen  und  weitere  Absatzgebiete  gewinnen 
könnten.  Dies  beweist  namentlich  der  Umstand ,  dab  in 
Frankreich  ein  Teil  des  aus  Spanien  bezogenen  Öles  einer 
besseren  Behandlung  unterworfen  und  dann  als  französisclief 
öl  exportiert  wird.  Immerhin  ist  auch  jetzt  die  apanieche 
Ausfuhr  nicht  unbedeutend.  Dafs  im  Jahre  1898  54,59  MAL 
kg  im  Werte  von  40,4  Mill.  Pes.  exportiert  worden,  war 
allerdings  eine  Ausnahme;  1897  waren  es  11,4  Mill.  kg  nnd 
1899  21,6  Mill.  kg  für  18,3  MiU.  Pes.. 

In  ähnlicher  Weise  wie  bei  der  Ölproduktion  mangelt  ei 
auch  bei  der  Weinbereitung  vielfach  an  der  Kenntnis  der 
richtigen  Behandlungsart  Wo  man  dagegen  tüchtige  finn- 
zösische  Winzer  ins  Land  gezogen  hat,  ist  es  gelungen,  mit 
deren  Hilfe  die  vorzüglichsten  Sorten  herzustellen.  Man  hofi 
durch  eine  Verbesserung  der  Qualität  dem  Wein  neue  Absati- 
märkte  zu  schaffen,  nachdem  seit  Jahren  der  Export  in  einem 
Rückgang  begriffen  ist,  und  zwar  datiert  dies  von  der  Be- 

endigung des  Handelsvertrages  mit  Frankreich  1892,  worttber 
weiter  unten  einige  Worte  zu  sagen  sein  werden.  1891  wtr 
der  Wert  der  Weinausfuhr  310  Mill.  Pes.,  davon  allein  ftr 
2ü2  Mill.  nach  Frankreich;  im  nächsten  Jahr  war  der  Oe- 
samtexport  auf  142,8  Mill.  Pes.  gesunken,  da  der  fran- 

zösische Bezug  nur  noch  105  Mill.  betrug.  Als  dieser  sidi 
1803  auf  70,7  Mill.  stellte,  umfafste  der  Gesamtwert  nur 
94,9  Mill.  Auch  in  den  folgenden  Jahren  wurde  im  ganien 
niemals  mehr  als  für  145  Mill.  exportiert,  und  das  Jahr  19<ni 
wies  die  überhaupt  niedrigste  Ziffer  auf  mit  82  Mill.  Der 
Anteil  der  Weinausfuhr  am  Gesam^export  Spaniens  ist  von 
38^0  im  Jahre  1891  auf  12^/0  für  1900  gesunken.  Für 
Spanien  war  es  einmal  nachteilig,  dafs  man  seit  Beginn  der 
neunziger  Jahre  in  Frankreich  immer  mehr  die  Weine  am 
Algier  und  Tunis  l)erück8ichtigte,  sodann  schadete  ihm  in 
neuester  Zeit  die  Konkurrenz  der  ii  Menischen  Weine,  auf  die 
Frankreich  seinen  Minimaltarif  jetzt  anwendet.  Dafs  es  nun, 
auch   wenn   allenthalben   auf  die  Weinproduktion  mehr  Mlilie 



irwendet  wUrde,  möglich  wäre,  den  Absatz  auf  die  frühere 
Elthe  zu  bringen,  wird  trotz  des  niedrigen  Preises  kaum  an- 
■nehmen  sein.  Daher  scheint  die  vielfach  geplante  Ver- 

feinerung des  Weintandes  und  seine  anderweitige  Verwen- 
long  von  Nutzen  zu  sein.  Die  18B3  auf  1,4  Mill.  ha  ge- 
Bfaützte  Flache'  wurde  1890  auf  1,(J  Mill.  ha  und  18W  auf 
L?  Mill.  ha  angegeben.  Die  Weinproduktion  ist  allerdings 
Mcht  in  entsprechendem  VerhUltnis  gestiegen.  So  unsicher 
be  Zahlen  auch  sein  mögen,  so  viel  Ififst  sich  doch  ersehen, 
dafs  1890  ca.  30  Mill.  hl  gewonnen  wurden  gegen  20  bis 
23  Mill.  hl  in  den  Jahren  ISOftdÜUl.  Die  Ausfuhrmenge 
in  diesen  letzten  Jahren  betrug  5— ti  Mill.  hl;  doch  wurden 
die  reaiierenden  14  16  Mill.  hl  keineswegs  von  der  Bevölkerung 
konsumiert,  sondern  die  schlechte  Kommunikation  und  die 
teueren  Frachten  in  Verbindung  mit  der  hohen  Konsumsteuer 
machen  oftmals  einen  weiteren  Transport  in  weinärmere 
Gegenden  unmöglich,  so  dafs  der  Wein,  wofern  er  nicht  in 
der  Industrie  gebraucht  wird,  keine  Verwendung  finden  kann 
und  verdirbt.  Deshalb  hat  man  sehr  energisch  betont,  dafs 
eine  Hebung  des  Weinbaues  vielmehr  durch  die  Eroberung 

des  ,tast  noch  gänzlich  unausgobeuteten  inneren  Marktes"  als 
durch  Handelsverträge  zu  ei'zielen  sei.  Als  Mitttel  dazu  scheint 
den  Vertretern  dieser  Ansicht  %'or  allem  die  Abschaffung  der 
Konsumsteuer  geeignet,  Richtig  ist,  dafs  deren  Beseitigung 
wiederholt  von  den  Vertretern  verschiedener  Parteien  ver- 
«prochen  ist,  aber  da  diese  leicht  einzutreibende  Steuer  die 
Grundlage  zahlreicher  lokaler  Einrichtungen  bildet,  so  ist 
nicht  zu  erwarten,  dafs  hier  so  bald  eine  völlige  Änderung 

eintreten  wird '.  —  Der  Grund  für  den  Rückgang  der  Pro- 
duktion seil  18!'0  ist  zu  einem  guten  Teil  in  den  Ver- 

wüstungen durch  die  Phylloxera  zu  erblicken ,  deren  schild- 
liche Wirkungen  man  durch  Anhau  amerikanischer  Reben  an 

zahlreichen  Stellen  zu  hemmen  hofft. 
Da  sich  so  der  Weinbau  teils  infolge  der  Schädigungen 

durch  die  Reblaus,  teils  infolge  der  Konkurrenz  anderer 
LAnder  auf  dem  Auslandsmärkte  nicht  mehr  in  dem  Mafse 

wie  früher  lohnt,  will  man  von  einer  weiteren  Ausdehnung 
der  Weinbeige  absehen  und  wendet  sich  immer  mehr  dem 
Anbau  der  Zuckerrübe  zu,  weil  hierdurch  noch  höhere  Ge- 

'  Die  wirklicbp  Ausdehaung  des  geaamteu  Weialnniies  IfiTst  sich 
schwer  fe»tiit(iüen .  da  die  voll  den  BeiiUEern  an  das  Hiniateriiim  ge- 
niKchlen  Aiigalifn  meist  zu  niedrig  sind. 

'  Die  sptnisrhe  Regierang  hat  auch  dit^sem  CicgeDBlande  ihre  Auf- 
merluftTnkeit  zugewendet  und  ein  aus  Weiubcrg besitzen)  und  Wein- 
h&ndtem  bestehendes  „Syndikat"  erricbtet,  das  seinerseits  in  den  Wein- 
g:eg«nd<^ii  .UnteTSyudika'te"  Q^^chten  soll.  Diese  Korporationen  sollen snr  Hebung  des  Weinbaues  tnitwirkcu  durch  Verbesserung  der  Be- 

handlung, da  rch  ErliingungbilliKererTransportkosten  und  EmtäfsigungeB 
H^r  Konsumsteuer  u.  dcrgl.  mehr.  -•^^h 
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.] winne  als  durch  Getreidebau  erzielt  werden  kOnnen.  Bu  Ai- 
fang  der  neunziger  Jahre  war  eine  nennenswerte  Rflbenknltir 
in  Spanien  nicht  zu  finden^  obschon  der  Boden  dazu  geeignet 
ist  wie  kaum  sonst  irgendwo  in  Europa ^ 

Der  Bau  des  Zuckerrohres,  seit«rahrhiinderten  in  Spsniei 
heimisch  und  nach  langer  Vernachlässigung  am  die  Mitte  dei 
19.  Jahrhunderts  wieder  eifriger  betrieben,  hatte  nicht  entfernt 
solchen  Umfang,  um  genügend  Zucker  fbr  das  Inland  liefin 
zu   können.     Auch   begünstigte   man   mit  Rücksicht    anf  die 
Kolonien  weder  den  Anbau  von  Zuckerrohr  noch  tod  Runkei- 
rübon    im   Muttorlande   besonders.    Da  die  in   den  neunziger 
Jahren   zuerst    nur   vereinzelt  vorgenommenen   Versacbe  mit 
der  Kultur  der  Kuben  glänzende  Erfolge  erzielt  hatten,  nahm 
man   nach   dem   Verluste   der  Antillen    und    der   Philippinea 
mit  dem  gröfsten  Eifer  den  Anbau  der  Runkelrübe  vor.  und 
allenthalben  entstanden  Aktiengesellschaften  zum  Betriebe  von 
Zuckerfabriken.    Dafür,  dafs  die  Entwicklung  durch  eine  über- 

mächtige ausländische  Einfuhr  nicht  gehemmt  wurde,  sorgte  ein 
hoher  Zoll,  der  jetzt  85  Pes.  pro  dz  beträgt.    Während  An&og 
der    achtziger   Jahre    nur   2    Zuckerfabriken    bestanden,  die 
Runkelrüben   verarbeiteten,   waren   1900    schon   mehr  als  25 
in  Betrieb;    aufserdcm   diente  eine   fast  ebenso  grofse  Anzahl 
Fabriken    der    Erzeugung   von    Rohrzucker.    Der  Gewinn  an 
Rübenzucker  wurde  für  1898'99  auf  49  Mill  kg  und  1899  19iJU 
auf  45   Mill.  kg   geschätzt,    an   Rohrzucker  auf  21t   und  taf 
ao  Mill.  kg:    1901    auf  ca.   58  Mill.  kg  Rüben-  und  28  MilL 
kg    Rohrzucker.     Wenn    alle   noch  nicht   in  Betrieb  gesetzten 
oder   noch   im  Bau   befindlichen  Fabriken  mit  der  Arbeit  be- 

ginnen würden,  so  ergäbe  sich  eine  Produktion  von  mehr  als 
150    Mill.    kg.      Da    eine    derartige    Menge    den    Bedarf  dei 
Landes,    der   auf  80/90  Mill.  kg   zu  veranschlagen  sein  wiid, 
bei  weitem  übersteigt  und  den  jetzt  schon  stellenweise  niedriges 
Gewinn  ̂    der    Produzenten   noch    mehr  zu    schmälern   droht, 
haben    die    Rübenzuckerfabrikanten   mancherlei    Versuche  ge- 

macht,   zur  Verliütung   einer  starken  Überproduktion  in  ähn- 
licher Weise  ein  Syndikat  zu  bilden,  wie  es  unter  den  Roh^ 

zucktTfabrikanten    schon   seit   langem    besteht.      Bereits   1899 

hatte    man   Verabredungen    getroffen,    die    Fabrikation    ein»- 
schränken,    allein    diese    Einigung     war    nicht   von   Bestand. 
Man  wollte  ein  Syndikat  derart  bilden,   dafs  jede  Fabrik  nur 

'  Kontier  a.  a.  0.  S.  14^)  erwähut,  dafs  Spanien  in  dieser  Besiehmf 
uMiiuMitlioh  deshalb  äufserst  vorteilhafte  Bedingungen  darbietet,  weu 

es  mit  'M')[){)  Stunden  Sonnenschein  im  Jahre  günstiger  dasteht  als  alle anderen  Länder  Euroj»as. 

'^  Der  (.iriind  liegt  in  den  oft  noch  recht  hohen  Produktionskoctci, 
wobei  besonders  die  Bezahliin^^  des  vielfach  ausländischen  Penonalf 
mitspielen  soll.  V.M  mufsten  eine  Keihe  Fabriken  von  der  VcrtdliDi^ 
einer  Dividende  absehen. 



le  gewisse  Menge  produzieren  dUrfe,  die  in  einem  bestinirolen 
laTse  ihrem  Aulagekapitat  entspräche.  Dadurch  sollte  die 

'Produktion  bis  zu  50  "/u  eingescnränkt  werden.  Auch  diese 
;hon  weit  gediehenen  Verhandlungen  haben  sich  wieder  zer- 

schlagen. Zu  dem  Hilfsmittel  der  Produktionseinschrankung 
hat  man  deshalb  greifen  wollen,  weil  eine  starke  Ausfuhr  und 
eine  Konkurrenz  auf  dem  Weltmarkt  bei  den  noch  ziemlich 
teueren  Produktionskosten  vorlÄuüg  schwer  möglich  ist.  Eine 
Verbilligung  der  Produktion  wird  dann  vielleicht  eintreten, 
wenn  man  die  besseren  Kulturmethoden  anzuwenden  gelernt 
bat  und  die  Diffusionsrückstände  in  ausgedehnterem  Mafse 
ftlr  die  Viehzucht  verwendet  werden. 

Die  Bedeutung  der  Zuckerproduktion  filr  den  nationalen 
Bedarf  zeigen  folgende  Zahlen,  welche  die  Einfuhr  von  Zucker 
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Eine  nicht  minder  unentschiedene  Frage  ist  es,  ob  es 
möglich  sein  wird,  Baumwolle  in  heimischen  Plantagen  zu 
gewinnen,  nachdem  man  seit  der  Mitte  des  HL  Jahrhunderts 
deren    früher   geförderten    Anbau    veroachlSssigt    hat.     Auch 

JaLr Menge  in  kg Wert  in  Pes. 

1892 76438151 42  233  109 
1895 46  929  374 19  002  735 
1896 37  7»1  600 17163825 

1887 28  064950 13  195681 
1898 8  682  474 4  083339 
1899 9  301663 4  420597 
1900 4Ö7779 

274  B(W 
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hier  sind  die  neuerlich  angestellten  Versuche  befriedigend 
ausgefallen,  und  man  wendet  ihnen  seitens  der  Regierung 
weiterhin  Aufmerksamkeit  zu.  — 

Soviel  lassen  alle  diese  Betrachtungen  über  die  spanische 
Landwirtschaft  erkennen ,  dafs,  wenn  man  verstände ,  unter 
Benützung  der  vielfach  so  aulserordentlich  günstigen  natfir 
liehen  Bedingungen  die  im  Boden  ruhenden  Kräfte  zu  ent- 

wickeln ,  der  Ertrag  im  hohen  Mafse  vervielfältigt  werden 
könnte,  und  es  ist  auch  nicht  zu  leugnen,  dafs  weit  mehr 
^s  gemeinhin  angenommen  wird,  hier  entsprechende  Versuche 

vorliegen.  — 
Als  das  wichtigste  Produkt  der  Forstwirtschaft  sei  die 

Korkeiche   erwähnt.   250000  ha  von   7/8  Mill.   ha    Waldland^ 
sind  ihrem  Anbau  gewidmet.     Sowohl  nach  Menge    wie  nach 
Qualität  des   gewonnenen   Korkes   steht   in    erster   Linie  die 
Provinz  Gerona.    Daneben  wird  die  Korkeiche  in  Teilen  von 
Andalusien  und  Extremadura  kultiviert.    Die  besseren  Sorten 
Kork,   die  in   Gerona  gewonnen   werden,   werden    in  unver 
arbeitetem    Zustand    nicht    ins    Ausland    versendet,    sondern 
bleiben  zur  Verarbeitung  im  Inlande.    Obschon  Kork  mittlerer 
Sorte  in  rohem  Zustand   in   grofsen  Massen  fUr  die  Industrie 
anderer    Länder    versendet   wird,    hat   die    Korkindustrie  in 
Spanien   selbst  stark  zugenommen.     Das   Zentrum    tiXr  dieie 
Industrie   wie   ihr  Hauptausfuhrhafen   ist  der   kleine  Ort  San 
Feliu  de   Guixols,   wo   75  Korkfabriken   bestehen.     Fast  die 
ganze   Bevölkerung   der   Provinz  Gerona  ist   an    dem  Blühen 
der  Korkindustrie  interessiert  und  stellt  die  geschulten  Arbeiter 
filr  dieselben.     In    letzter  Zeit  hat   die  Maschinenarbeit  einen 
gröfseren  Umfang  erreicht,  ohne  jedoch  die  Handarbeit  dadorcli 
einzuschränken.    Die  Wichtigkeit  dieser  Industrie  für  Gerona 
zeigen   die  Ausfuhrziffern:   diese  Provinz  hat  1899  für  14  bii 
18    Mill.    Pes.    Korkstopfen    exportiert;    1900    für    mehr   ak 
32   Mill.,    eine  Menge    von   ca.   (30000  dz.     An    KorkabfiÜlen 
wurden  in   den    letzten  Jahren  58 — 59000  dz  an  das  Ausland 
verkauft;  aufserdem  andere  Produkte  der  Korkindustrie.    IW) 
hatte   die  gesamte  Ausfuhr   von  Kork   einen  Wert    von   über 
34  Mill.  Pes. 

Von  der  spanischen  Viehzucht  hat  man  behauptet  ̂   dab 
sie  stets  eine  der  bedeutendsten  Erwerbsquellen  des  Laodei 
gewesen  ist;  doch  ist  es  schwierig,  ein  sicheres  Bild  davon  in 
geben,  da  die  Zahlen  über  den  Viehbestand  unzureichend  und 
durchweg  zu  niedrig  sind.  So  soll  der  Viehbestand  1895  be- 

tragen haben: 

*  Von  dem  gesamten  Waldareal  sind  5  Mill.  ha  für  Schutxw&lder 
erklärt,  da  man  eingesehen  hat,  wie  sehr  die  Bewässerunc:  des  Landei 
durch  das  schonungslose  frühere  Abholzen  der  Wälder  gelitten  hat. 

-  Handelsbericht  über  Madrid,  Deutsches  Handelsardiiv  1900.  T.  D 
S.  701. 



Pferde           397172  Stück 
Maultiere  und  Esel       .  1521842      „ 
Hornvieli    2217(559      , 
Schafe    164ti9303      „ 
Ziegen    2534219      „ 
Schweine   1927864      , 

Zuammen:     25  068  059  Stück  Vieh. 

Die  UnwahrscheinÜcbkett  dieser  Ziffern  leuchtet  sogleich 
j  wenn  man  flieht,  dafs  die  Schätzung  für  1891  ganz  genau 
Melben  Zahlen  aufwies;  nur  wurden  damals  13359473  St^hafe 

P8*gßbßn ;  noth  deutlicher  zeigt  es  sich  bei  einer  Vergleichung 
pt  1803;  damals  hatte  eine  Bevölkerung  von  10  Mill.  Menschen 
ItieQ  Viehbestand  von  über  17  Mill.  Stück;  dafs  eine  Be- 
läkerung  von  —  jedenfalls  —  20  Mill.  nicht  mehr  als  25  Mill. 
Ifick  Vieh  haben  sollte,  ist  kaum  anzunehmen.  Routier' 
laubt  für  1899  den  Viehbestand  auf  32—35  Mill.  Stück 
^Btzen  zu  können  und  wird  damit  wohl  so  ziemlich  da« 
iichtige  getroffen  haben.  Und  auch  hier  wird  man  sagen 
mdsBcn,  dafs  damit  selbst  unter  gegenwärtigen  VerhftltniBsen 
die  Hötihslgrenze  bei  weitem  nicht  erreicht  ist.  Die  aus- 

gedehnten Flächen,  die  vorderhand  noch  nicht  ala  Ackerland 
bearbeitet  werden  können,  würden  treffliche  Weiden  abgeben. 
Hier  kämen  namentlich  die  Schafherden  in  Betracht,  voraus- 

gesetzt, dafs  die  Rassen  verbessert  würden;  denn  während  in 
trüberer  Zeit  die  Wolle  der  spanischen  Merinoschafe  ein  be- 

rühmter UandeUartlkel  war,  hat  heutzutage  deren  Bedeutung 
stark  abgenommen,  so  dals  die  Ausfuhr  an  Wolle  der  Einfuhr 
nicht  stets  das  Gleichgewicht  hält.  In  ähnlicher  Weise  wie 
die  Schafzucht  hat  auch  die  Pferdezucht  ihren  alten  Ruhm 

eiogebufst,  und  der  Verkauf  andalusischer  Pferde  an  das  Aus- 
land hat  lilngst  aufgehört.  —  Bei  einem  Vergleich  der  Ein- 

und  Ausfuhr  ergibt  sich  im  ganzen,  dafs  die  Einnahmen  aus 
der  Viehzucht  für  Spanien  gar  nicht  so  sehr  grofs  sind.  1898 
Qbertraf  allerdings  die  Ausnihr  an  Vieh,  Häuten  und  Fellen. 
Wolle  und  Haaren,  Fleisch  die  entsprechende  Einfuhr  um 
ca.  24  Mill.  Pes.,  1899  blieb  sie  dagegen  um  l(i  Mill.  dahinter 
snrück. 

Dafa  ein  Land  in  einer  derartigen  Lage  wie  Spanien  nicht 
ein  hochentwickeltes  Fischercigewerbe  besitzt,  liegt  wohl 
bauptsächlich  an  der  Schwierigkeit,  bei  den  mangelhaften 
Transportwegen  den  Bewohnern  des  Binnenlandes  frische 
Fische  zuzuführen.  Einige  Bedeutung  hat  der  Fischfang  in 
den  baskischen  Provinzen  und  in  Galicien,  wo  hauptsächlich 
Sardinen  gefangen  werden.  Wie  stark  in  dem  katholischen 

Spanien  die  Nachfrage  nach  Fischnahrung  ist,  zeigt  die  beträcht- 

'  A.  a.  O.  S.  91. 
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liehe   Einfuhr  von   Stoekfisch,   die  mit  ca.  40  MilL  kg  eineo 
Wert  von  rund  28  Mill.  Pes.  repräsentiert.  — 

Wenn  man  hört^  dafs  von  Spanien  gesagt  wird^,  es  sei 
das  reichste  Land  der  Erde ;  dies  oeweise  schon  der  Umstand, 

dai's  seine  Bewohner  seit  mehr  als  3000  Jahren  daran  arbeiteteB, 
es  zu  ruinieren,  ohne  dies  schon  völlig  erreicht  zu  haben,  so 
ist  man  versucht,  dem  beizustimmen.  Nicht  nur  wäre  sein 
Boden  in  der  Lage,  landwirtschaftliche  Produkte  der  manni^ 
fachsten  Art  in  reicher  Fülle  hervorzubringen,  sondern  es  rohen 
im  Schofse  der  Erde  auch  die  gewaltigsten  Mineralachätia 
Und  gerade  hier  zeigt  sich  der  Reichtum  des  Landes;  denn 
obschon  man  seit  Jahrtausenden  mit  deren  Abbau  bescliftfügt 
ist,  so  scheinen  sie  doch  fast  unerschöpflich,  und  die  Zahl  d« 
Bergwerke  wächst  noch  von  Jahr  zu  Jahr.  Dabei  ist  nick 
etwa  eine  einzige  Gegend  im  Besitze  eines  natürlichen  Mono- 

pols, sondern  die  Minerallager  ziehen  sich  durch  das  game 
Land  hin.  Freilich  dient  zum  Betriebe  der  Minen  vielfMik 

nicht  einheimisches  Kapital,  sondern  ausländische  Elapitaliatn 
sind  im  Besitze  zahlreicher  Gruben.  Beim  Bergbau  ist  in 
hohem  Mafse  deutsches  G^ld  beteiligt,  nicht  minder  englischei; 
man  denke  nur  an  die  berühmten  Kupferminen  von  Rio  Tinto. 

Die  Zahl  der  im  Betrieb  befindlichen  Bergwerke  betrog 
nach  der  amtlichen  Minenstatistik: 

1898:  1912  mit  einem  Flächenraum  von  251  Öll  ha 

1899:  1991     „         „  „  „     25(5730    „ 
1900:  204(5     „         „  „  „     250394    ̂  

Im  Jahre  1900  waren  im  Bergbau  beschäftigt:  71i»ö2 
Männer,  338(3  Frauen  und  9224  Kinder,  d.  h.  also  die  Kinder 

machten  mehr  als  ll^/o  der  gesaraten  Arbeiter  aus.  An 
mechanischen  Kräften  wirkten  in  den  Bergwerken  1900:  875 
Dampfmaschinen  (1899:  831)  mit  2(3590  Pferdekräften.  Be 
merkenswert  ist  die  grofse  Zahl  von  Bergwerken,  für  welche 
Konzessionen  zwar  erteilt  sind,  die  aber  noch  nicht  ausgebeutet 
werden.     Es  waren  dies: 

1898:  141(35  mit  einem  Flächenraura  von  327  354  ha 
1899:  15555     „         „  „  „     3(34900    . 
1900:  17401     „         „  „  ,     419788    ,, 

Viele  Mutungen  werden  nur  deshalb  angebracht,  dtimt 
das  Recht  für  den  späteren  Betrieb  gesichert  ist.  Es  feUt 
vorläufig  oft  an  dem  Betriebskapital,  oder  die  schlechten  Ver 
kehrsverhältnissc  gestatten  noch  nicht  den  Transport  der  Em 
nach  dem  zur  Verarbeitung  geeigneten  Platze. 

^  Zitiert  bei  Th.  Fischer,  Die  Iberi.sche  Halbinsel,  S.  694  95  {laä dem  Bulletin  de  la  soci^^te  de  g^ographie  de  Madrid  XIII,  1882  S.  l^ 



Zu  den  Dachstehenden  Produktionsziffern  iat  wiederum 

1  sagen,  dafs  sie  wohl  durchweg  hinter  der  Wahrheit  zurUck- 
bleibeu.  Weun  auch  offiziell  in  der  Minenstatistik  publiziert, 
öo  beruhen  sie  doch  auf  den  Angaben  der  CtrubeubeBitzer, 
die,  um  eine  höht-  Besteuerung  zu  vermeiden,  die  Ertrags- 
ziffern  und  namentlich  den  Wert  möglichat  niedrig  ansetzen. 
Zur  Illuätrierung  dessen  mag  folgendes  dienen:  nach  der 
Minenstatistik  wurden  [899  an  Eisenerz:  93S'7  7B3  t  im  Werte 
von  43001056  Pes.  gewonnen,  während  die  Ausfuhratatistik 
;d8  Export  in  diesem  Erz  8613137  t  im  Werte  von  103357  644 
Peseta  verzeichnet^  die  Produktion  von  Rupfererz  soll  im 
sleichen  Jahre  2443044  t  im  Werte  von  14925005  Pes.  um- 
fafst  haben,  während  048852  t  im  Werte  von  341586^4  Pes. 
ausgeführt  sind.  Ahnliches  läfst  sich  auch  fltr  andere  Erze 
nachweisen.  Dafa  diese  enormen  Wertdifferenzen,  seibat  wenn 

man  den  Wert  der  Erze  au  den  Minen  noch  so  gering  an- 
sohljlgt,  nicht  die  Frachtkosten  von  der  Mine  bis  an  die 
Grenze  ausmachen  kOnnen,  liegt  auf  der  Hand.  Wenn  auch 
zum  Teil  andere  Ziffern  als  die  der  offiziellen  Statistik  vor- 

liegen, so  sind  sie  deshalb  nicht  mit  herangezogen,  weil  sie 
nicht  gleich  vollständig  sind,  jene  also  nicht  gänzlich  ersetzen 
kOnnen,  eine  Verbindung  aber  das  Bild  völlig  verschiebt. 

Die     Erzeugnisse     des     Bergbaues      hatten     1898— 190U 
folgenden  Wen: 

1898:     152371842  Pes. 
1899:     l(i7 154437     „ 
n>00:     18ill37550     , 

Im  einzelnen  gestaltete  sich  die  Förderung  für  1899 
folgendermafsen :  den  reichsten  Ertrag  lieferten  die  Eisenerz- 

gruben, nämlich  939773:i  t  im  Werte  von  43liOUJ5t>  Pes. 
Den  Hauptteil  trugen  die  131  Eisengruben  der  Provins  Vizcaya 
dazu  bei,  die  allein  li''*  Mill,  t  forderten;  es  folgten  Santander, 
Murcia,  Almeria  und  eine  grofse  Zahl  Provinzen  mit  geringeren 
Erträgen.  Gegenüber  1898  war  eine  Produktionssteigerung 
von  mehr  als  2  Mill.  t  zu  verzeichnen,  an  der  fast  sämtliche 
Provinzen  beteiligt  waren.  Man  hatte  früher  die  Befürchtung 
gehegt,  dafa  die  grofsen  Erzlager  bei  Bilbao  beinahe  erschöpft 
wären,  und  diese  Produktionazunahme  schien  Jene  Besorgnis 
zu  beseitigen.  Doch  hat  es  den  Anschein,  als  ob  gerade  die 
Gruben,  welche  das  für  den  Export  bestimmte  Erz  Hefern,  in 
nicht  iemer  Zeit  abgebaut  sein  werden,  während  die  Lager 
noch  von  unermefalicher  Stärke  sind,  welche  bisher  das  für 
den  Inlandsbedarf  verbrauchte  Erz  geliefert  haben.  Aufaerdem 
sind  in  anderen  Provinzen  noch  viele  neu  erschlossene  Gruben 

in  Benutzung  zu  nehmen.  Das  Jahr  190iJ  hatte  allerdings 
einen  Rückgang  in  der  Eisenerzfärderung  von  über  7("t(M>IJ  t 

I  verzeichnen   gehabt.     Das   grofae  Interesse    des  Auslandes 
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an  diesen  Produkten  erhellt  aus  der  Tatsache  ̂   dafs  der  bd 
weitem  gröfste  Teil  des  Erzes  nicht  im  Inlande  selbst  to- 
hüttet  wird,  sondern  der  Industrie  anderer  Länder  xor  Bok- 
eisenerzeugung  dient. 

Zwar  nicht  der  Menge  aber  dem  Werte  nach  das  swdt- 
wichtigste £rz  ist  silberhaltiges  Bleierz,  wovon  211  Minen  — 
155  in  der  Provinz  Murcia  —  184906  t  im  Werte  von  38122534 
Peseta  förderten ;  an  anderen  Bleierzen  wurden  in  339  Minen 
128261  t  im  Werte  von  23872041  Pes.  gewonnen,  wozu  die 
227  Minen  von  Jaen  das  Meiste  beitrugen. 

Seinen  uralten  Ruf  als  eines  der  ersten  Kupferländer 
der  Welt  —  namentlich  auch  hinsichtlich  der  Qualität  des  ge- 

wonnenen Erzes  —  hat  Spanien  noch  immer  bewahrt:  ̂  
Minen  produzierten  2443044  t  im  Werte  von  14925005  Pes."; 
Huelva  mit  178  Gruben  allein  für  mehr  als  14,5  Hill.  Pet. 

An  Quecksilber  ist  Spanien  auch  heute  wohl  der  beil» 
Produzent:  es  wurden  32144  t  Quecksilbererz  im  Werte  nm 
6373016  Pes.  in  21  Minen  gefördert;  in  der  einen  Mine  der 
Provinz  Ciudad  Real  für  mehr  als  6  Mill.  Pes. 

Nicht  gering  ist  die  Ausbeute  an  Zinkerz:  119770  tflir 
6  044  937  Pes. ;  ferner  werden  eine  grofse  Anzahl  anderer  Em 
aufserdem  abgebaut:  Schwefel-,  Manganerz,  Eisenkies,  Sib^ 
Silber,  Phosphor  u.  s.  f.,  auch  beträchtliche  Mengen  Minenl- 
wasser  gewonnen. 

Seit  viel  kürzerer  Zeit  als  die  meisten  dieser  Erze  werdes 

Kohlen  in  Spanien  gefördert.  Die  gewaltigen  Kohlenlager 
sind  zum  Teil  erst  nach  1850  entdeckt,  und  sie  werden  jctrt 
in  der  Hauptsache  von  spanischen  Kapitalisten  oder  von  den 
Eisenbahiigesellschaften  ausgebeutet.  An  Steinkohlen  lieferten 
1899:  475  Minen  2565437  t  im  Werte  von  23000572  Pe^ 
davon  über  1,5  Mill.  t  die  Provinz  Oviedo,  demnächst  CordoH 

Ciudad  Keal,  Leon  u.  s.  w.  •,  an  Anthracit  wurden  in  Cordobt 
34842  t  von  491278  Pes.  Wert  gewonnen;  der  Ertrag  n 
Braunkohlen,  die  hauptsächlich  in  den  Provinzen  Barcelom» 
Guipuzcoa  und  den  Balearen  gefunden  werden,  stellte  sich  «af 
70  901  t  im  Werte  von  393  151  Pes.  Freilieh  vermochten 
vorderhand  die  im  Inland  gewonnenen  Brennmaterialien  ii 
keiner  Weise  den  Bedarf  zu  decken.  Gegentiber  einer  ge* 
ringen  Ausfuhr  von  8085  t  wurden  1899:  1783453  t  Stria- 
kohlen  und  Koks  eingeführt  so  dafs  nach  Abzug  der  Ausfalff 
der  Gesamtverbrauch  an  Kohlen  und  Koks  4454633  t  betrug; 
es  war  dios  eine  Zunahme  von  13  ̂ /o  gegen  1898.  Eine  weit 
geringere  Zunahme  wies   dann   allerdings   das  Jahr  190<)  ani 

^  Aus  der  mir  nur  unvollständig  vorliegenden  Statistik  fftr  1901 
entnehme  ich,  dafs  in  diesem  Jahre  2  714  714  t  im  Werte  von  46  280067 
Peseta  gewonnen  wurden.  Auf  welche  Weise  diese  hohe  Wertangftbe 
zu  erklären  ist  —  ob  vielleicht  durch  eine  genauere  Sch&tzuog  — v 
vermag  ich  nicht  anzugeben. 



da  bffl  einer  Produktion  von  2771 32ö  t,  einer  Einfuhr  von 
1  987  124  t  und  einer  Ausfuhr  von  8587  t  ein  Kohlenverbraucb 

von  4  7498Ö3  t  blieb,  also  (},tJ"/o  mehr  als  1899.  Die  in 
den  letzten  15  Jahren  erfolgte  Ausdehnung  der  spanischen 
Industrie  beweist  das  Wachsen  des  Kohlenverbrauches,  der 

1900  sich  um  HO*'/»  höher  stellte  als  1885;  damals  kamen 
ungefähr  130  kg  auf  den  Kopf  der  Bevölkerung,  heute 
ca.  263  kg. 

Die  Erträgnisse  der  H  litten  und  Hochofenindustrie 

1898 

1899 
1900 

H>6774920  I 
1761S42HJ 
21644(5778 t ■K      Die  131  im  Jahre  1899  im  Betrieb  betindlichen  Hochöfen 

H  beschäftigten    13430  Munner,    442  Frauen   und  2086  Kinder; 
femer  waren   49    hydraulische    Maschinen    mit    1716   Pferde- 
krfiften  und  4U9  Dampfmaschinen  mit  28500  Pferdekrilften  in 
Tätigkeit. 

Bei  der  Verhüttung  der  Erze  repräsentierten  unter  den 
gewonnenen  Metallen  den  höchsten  Wert  Blei:  91739  t  im 
Werte  von  37252329  Pes.;  es  folgten  Kupferniatte  mit  41927  t 
für  29297  725  Pes.,  silberhaltiges  Blei  mit  7U874  t  im  Werte 
von  24476617  Pes.,  Stahl  mit  112982  t  ftlr  20091584  Pes., 
feines  Silber  mit  88409  kg  für  lu807657  Pes.,  weiter  weiches 
Eisen,  Gufseisen,  Quecksilber  u.  a.  m.,  auch  bedeutende  Mengen 
Koks,  ohne  jedoch  einen  starken  Import  hieran  UbcrdUssig 
zu  machen.  —  Dafa  übrigens  auch  die  Zahlen  bezüglich  der 
verhüttoten  Erze  und  der  gewonnenen  Metalle  sehr  ungenau 
sind,  läfst  sich  bei  einer  Vergleiehung  mit  den  AusfuhrziJfern 
leicht  feststellen.  So  wenig  zuverlässig  also  alle  diese 
Daten  sind,  sie  erleichtern  doch  die  Vorstellung  von  den 
Bodenschätzen  Spaniens:  nur  mufs  man  daran  denken,  dafs 
in  Wahrheit  die  Erträge  viel  reicher  sind. 

Der  Krieg  mit  Amerika,  der  zunächst  einen  hemmenden 
Einäufs  auf  das  ganze  Wirtschaftsleben  Spaniens  ausübte, 
vermochte  die  Montanindustrie  nicht  nacnhaltend  nieder- 

zudrücken: in  den  baskischen  Provinzen  hat  man  auf  diesem 

wie  auf  anderen  Gebieten  fortgesetzt  eine  lebhafte  Tätigkeit 
entfaltet;  daneben  in  GaÜcien  und  in  Asturien.  die  am  Meere 
gelegen  nicht  allzusehr  unter  der  Ungunst  der  Verkehrswege 
zu  leiden  haben  und  in  Bilbao  einen  trefflichen  Exporthafen 
besitzen.  Selbst  die  wenig  ermutigende  Lage  im  Jahre 
1900  hat  es  nicht  verhindern  können,  dafs  die  Metall- 

gewinnung einen  um  4U  Mill.  höheren  Wert  erreicht  hat 
aU  1899.  — 

Bei  der  Betrachtung  der  industriellen  Lage  Spaniens 
I  mofs  man  im  Auge  behalten,  dafs  in  zahlreichen  Zweigen  der 

Ponobutisaii  XXI  :..  -  Wcatphnl.  2 
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Industrie  ebenso  wie  beim  Bergbau  ausländisches  Kapital 
die  treibende  Kraft  ist.  Mao  kann  nicht  sagen ,  daÜB  es  im 
Inlande  so  sehr  am  Gelde  fehle:  es  wird  im  Gegenteil  an- 

genommen, dafs  viele  Millionen  sich  untätig  im  Lande  be- 
finden; allein  es  mangelt  noch  in  den  weitesten  Kreisen  an 

dem  nötigen  Unternehmungsgeist.  Die  nach  dem  Verlast  der 
Kolonien  aus  diesen  zurückgezogenen  Kapitalien  —  aUein  im 
Jahre  1899  sollen  dies  ca.  500  Mill.  Pes.  gewesen  sein  — 
könnten  grofse  Gebiete  befruchten.  Vorläufig  ist  eine  r^ 
industrielle  Tätigkeit  wieder  nur  in  den  baskischen  Provinzen 
und  in  Katalonien,  teilweise  auch  in  Asturien  zu  finden. 

Der  entwickelteste  Industriezweig  ist  die  Textilindustrie. 
In  den  Baum wollenfabriken  sollen  1899  38 8(>0  Arbeiter 

beschäftigt  gewesen  sein,  und  Maschinen  mit  insgesamt  l9d<Xi 
Pferdekräften  Verwendung  gefunden  haben.  Die  HersteUung 
der  Waren  geschah  durch  2614525  Spindeln  und  dorck 
68360  Webstühle.  An  Rohbaumwolle  wurden  in  der  ZA 
1880—84  im  Jahre  durchschnittlich  48633  t  und  1893-9$ 
68302  t  eingeführt;  speziell  1899  betrug  die  Einfuhr  86461t 
gegen  65376  t  1898;  Bezugsland  war  hauptsächlich  Amerika» 
in  letzter  Zeit  wegen  der  billigeren  Frachten  daneba 

Ägypten. 
Während  hierbei  das  Ausland  als  Bezugsort  des  Bob- 

stofFes  nicht  entbehrt  werden  kann,  steht  es  wesentlich  anden 
bei  der  Fabrikation  der  Wo  11  waren.  Es  ist  bereits  oboi 

der  nicht  gerade  glänzende  Stand  der  heutigen  Schafzucht  div* 
gelegt:  von  der  gesaraten  verarbeiteten  Wolle  sind  nur  10*i 
heimischen  Ursprungs,  während  Argentinien  70%  joi 
Australien  20  «/o  liefern.  1880—84  betrug  die  durchschnitdicke 
jährliche  Pjnfuhr  1808  t  1803—99:  2795  t.  1899  selbst  stelte 
sie  sich  auf  3217  t  gegen  1964  t  1898.  Tätig  sind  in  der 

Wollindustrie  fK)2000  .Spindeln,  5600  gewöhnliche,  1200  J«- 
guard-  und  2000  mechanische  Webstuhle.  Bezüglich  dff 
Leistungen  der  Textilindustrie  mufs  man  sagen,  dafs  die* 
sich  unter  dem  Schutze  des  hohen  seit  1892  geltenden  Zdki 
kräftig  entwickelt  hat.  Wie  es  ihr  gelungen  ist,  den  heimiscba 
Markt  mehr  und  mehr  zu  erobern,  so  hat  sie  auch  to 
Export  beträchtlich  ausdehnen  können.  Dabei  lieferte  in  dff 
Tat  die  spanische  Textilindustrie  Erzeugnisse,  die  in  ihm 
Güte  hinter  denen  anderer  Länder  nicht  zurückstehen.  B 
läfst  sich  dies  daraus  erkennen,  dafs  ein  erheblicher  Teil  d» 
Ausfuhr  nach  europäischen  Ländern  geht,  obschon  dii 
spanische  Textilindustrie  insofern  ungünstigere  ProdaktioBf 
bedingungen  hat,  als  die  erforderlichen  Ronstoffe  -wie  BuV 
wolle  u.  s.  w.  nicht  zollfrei  eingehen,  auch  beim  Export  kcta 
Rückvergütung  des  Zolles  stattfindet.  Das  Wachsen  d» 
Textilindustrie  veranschaulichen   am   besten   folgende  ZaUs^ 



. Einfuhr: HilL  Pm. Auafuhr: MiU.  Pm. 

'         Jahr 
UaumwolleQ- WöUwaren Baumwollen- Wollwaren 

16,0 
29.5 

28,5 

a,9 

1832 13,0 22,5 

40,5 

6.5 

1893 
11,0 

12.ti 

50,7 
6,5 

.        1894 
13,5 

18.0 
52.2 

4.5 
1895 12,2 

16,0 46,5 

3.7 
1896 

9,5 

10,0 
60,5 

3.5 
1897 8,0 9,0 

70,0 
3,0 

'       1898 

5,7 

5,5 
45,0 

2.9 
1       18S9 10,6 

12.5 41,2 
2.1 

,       1900 
11,1 

13,2 

34,0 
1.7 

Namentlicb  die  BaumwollenitidiistriB  liat  bis  18'.17  einen 
ganz  ungemeinen  Aufschwung  erlebt:  bei  einem  Rückgang  der 

Einfuhr  auf  die  HHlfte  iat  die  Ausfuhr  auf  das  Ü'/sfiiche  ge- 
steigert worden;  spaniache  Wollwaren  haben  zwar  nur  geringe 

oder  nur  vorUbei^ehend  erhebliohe  Bedeutung  ftlr  die  Ausfuhr 
gehabt,  um  so  mehr  aber  haben  sie  die  ausländische  Ware  vom 

heimischen  Markt  zu  vei-drSngen  vermocht.  Der  Rückgang 
der  Ausfuhr  in  Textilwaren  seit  1898  ist  eine  Folge  des 
Krieges  mit  Amerika.  Durch  den  Verlust  seiner  Kolonien 
hat  Spanien  einen  wichtigen  Käufer  aeiner  Fabrikate  ein- 
gebüfst;  zudem  wirkte  der  Krieg  selbst  durchaus  lahmend  auf 
diese  Fabrikation.  Was  im  besonderen  die  weitere  Ver- 

schlechterung im  Jahre  1000  anlangt,  so  ist  daran  zu  erinnern, 
dafs  dieses  Jahr  für  die  gesamte  spaniache  Industrie  einiger- 
mafscn  kritisch  war.  Während  aich  aber  in  anderen  Zweigen 
eine  gewisse  Überstürzung  und  eine  starke  Spekulations- 

tätigkeit regte,  wurde  die  Textilindustrie  geschädigt  vor  allem 
durch  den  ungünstigen  Ausfall  der  Baum  wollen  ernte  und  die 
dadurch  bewirkte  Verteuerung  der  Rohbaumwolle;  dazu  kam 
das  Steigen  der  Preise  fllr  Kohle.  Wiederholte  Arbeits- 

einstellungen verschärften  die  schlechte  Lage;  doch  ist,  soweit 
ee  sich  Übersehen  läfst,  die  Krise  in  ihren  schlimmsten  Er- 
«cheinungen  jetzt  überwunden. 

Eine  vor  Jahrhunderten  in  höchster  Blüte  stehende  In- 
dustrie war  die  Seidenindustrie,  die  ala  älteste  von  ganz 

Europa  seit  dem  11.  Jahrb.  in  Andalusien  heimisch  ist.  8eit 
Anfang  des  lü.  Jahrh.  in  stetem  Rückgang  begriffen,  hat  sie 
auch  durch  mancherlei  Unterstützungen  seitens  der  Regierungen 
nicht  zu  ihrer  früheren  Bedeutung  erhoben  werden  können, 
da  Krankheiten  unter  den  Seidenwürmern  und  widrige 
klimatische  Verhältnisse  die  Ausbeute  an  Seide  beeinträchtigten; 
so  ist  z.  B.  der  geringe  Gewinn  im  Jahre  1899  durch  die 
^orme  Hitze   verursacht,    und  die  frühere   Ertragaziffer   von 
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1  Mill.  kg  Kokons  und  mehr  nicht  erreicht  worden.  An  Bob- 
seide  wurden  ca.  70000  kg  erzeugt,  so  dafs  154000  kg  eiih 
gefuhrt  werden  mursten  gegen  8(5000  kg  1898.  Ein  Tdl 
dieser  Rohseideneinfuhr  ist  freilich  nur  deshalb  notwendig  g^ 
wesen,  weil  die  spanische  Industrie  so  wenig  entwickelt  irt» 
dafs  grofse  Mengen  Kokons  zur  Seidegewinnung  ins  Aoaliiil 
geschickt  werden  mufsten:  1898  noch  1190GO  kg,  1899: 
51000  kg.  Wie  geringe  Fortschritte  Spanien  selbst  in  der 
Seidenindustrie  gemacht  hat,  zeigt  sich  darin,  data  einmal  der 
fröfste  Teil  der  Filaturen  sich  im  Besitz  von  Franzosen  be* 
ndety  und  dafs  ferner  ein  Teil  der  hier  gewonnenen  Bobieide 

nach  Frankreich  geht,  um  in  Lyon  verarbeitet  zu  werden.  Die 
Ausfuhr  von  Seidenwaren  ist  unbedeutend,  und  die  Einfolir 
hat  nur  1898  einen  nennenswerten  Rückgang  erlitten,  flbertnf 
aber  1899  mit  17,5  MiU.  Pes.  und  1900  mit  15,2  Mill.  Pet 
den  Wert  von  12,5  Mill.  Pes.  1891.  — 

Recht  wenig  entwickelt  ist  bis  jetzt  noch  die  Maschinei- 
i  n  d  u  s  t  r  i  e.  Bedeutende  Fabriken  hat  wiederum  nur  Kataloniü 
aufeuweisen  und  auch  dies  nur  eine  geringe  Ansahl.  Dock 
heifst  es,  dafs  man,  während  bislang  die  einheimische  Ha>> 
Stellung  von  Maschinen  und  Geräten  nicht  mehr  als  '/4  dv 
betreffenden  Einfuhr  ausgemacht  habe,  in  letzter  Zeit  disMB 
Fabrikationszweig  eine  gröfsere  Aufmerksamkeit  sugeweodcC 
habe.  Der  Wert  der  Maschineneinfuhr  ist  flir  den  Dorel' 
schnitt  der  letzten  10  Jahre  auf  30  Mill.  Pes.  ansasdüsgca, 
und  zwar  betrug  er  seit  1896: 

189(5: 27,0  MiU.  Pes. 
1897: 30,3   „   „  . 
1898: 25,3  „   „ 

1899: 
40,0   „   , 

1900: «0,5   ,   , 

Diese  Zahlen  beweisen  im  übrigen,  dafs  die  schlimiiMB 
Rückwirkungen  des  unglücklichen  Krieges  von  1898  zumTd 
von  der  Industrie  überwunden  sind,  da  wohl  von  ihr  haiqil* 
sächlich  die  gesteigerte  Nachfrage  nach  Maschinen  ausgeht  -* 

Vielleicht  noch  härter  als  die  Textilindustrie  ist  die  MetsU* 
Warenindustrie  von  der  katalonischen  Krisis  beliofti 
worden,  da  gerade  in  diesem  Zweig  die  ArbeitseinsteUnnpi 
einen  aufserordentlichen  Umfang  annahmen.  Daher  waren  Ar 
die  Auefuhr  1900  nur  Waren  im  Werte  von  2,3  Mill.  P» 
verfügbar  gegen  0,1  Mill.  Pes.  1891.  Einen  hohen  Arf 
Schwung  hatte  diese  Industrie  in  der  Mitte  der  neunziger  Jahit: 
sie  exportierte  1895  für  18  Mill.  und  1896  fiir  17  MilL  ?m^ 
wohingegen  in  dieser  Zeit  die  Einfuhr  nicht  30  Mill.  üb«^ 
schritt  gegen  34,2  Mill.  Pes.  1891  und  36,7  MiU.  19<.)0. 

Nicht  unbedeutend  ist  die  spanische  Schuhwarei* 

i  n  d  u  s  t  r  i  e.   W^esentlich  für  sie  ist  die  Einfuhr  von  Häuten  mrf 



Fellen  beatimmt,  welche  von  einem  Jahresdurchschnitt  von  aber 

7(JW  t  in  der  Zeit  1880—1884  auf  über  lUOOO  t  1899  atieg, 
nach  einem  Hinken  auf  5200  t  1898.  So  Hndet  denn  auch 

ein  starker  Export  von  Schuhwaren  statt;  sein  Wert  betrug 
1899:  17,5  Mill.  Pes.  gegen  8,9  Mill.  1898  und  liefe  den  Ein- 

fuhrwert völlig  hinter  sich  zurück.  An  Häuten  nnd  Fellen 
selbst  wurden  Mengen  im  Werte  von  14/15  Mill,  Pes.  ins 
Ausland  verschickt.  Die  Schuhwarenindustrie  ist  gleichfalls 
ein  Industriezweig,  dem  der  Verlust  der  Kolonien  nicht  ge- 

ringen Abbruch  tat,  und  selbst  die  lange  Gewöhnung  der 
Bewohner  in  den  ehemaligen  Kolonien  an  die  Waren  des 
Mutterlandes  hat  nicht  verhindern  können,  dafs  dort  andere 
LSnder  nunmehr  erfolgreich  mit  Spanien  konkurrieren. 

Oleiuhfalle  höher  —  wenn  auch  nicht  um  sehr  viel  —  als 
der  Einfuhrwert  ist  der  Ausfuhrwert  in  Papierwaren,  da 
sich  seit  einigen  Jahrzehnten  die  Papierindustrie  kräftig  ent- 

wickelt hat,  wobei  zu  bemerken  ist,  dafs  in  dieser  blühenden 
Industrie  vielfach  —  namentlich  in  Katalonien  —  Handarbeit 
vorherrscht.  Der  Einfuhr  von  7,2  Mill,  Pes.  stand  eine  Aus- 

fuhr von  M,(i  Mill.  1899  gegenüber. 
Auf  keiner  hohen  Stufe  steht  die  chemische  Industrie, 

niufsten  doch  an  Chemikalien  1898:  90103  t  und  1899  über 
1300l>ii  t  im  Werte  von  über  30  Mill.  Pes.  eingeführt  werden, 
denen  ei»  nur  geringer  Export  nicht  das  Gleithge wicht  hielt. 
Von  den  mehr  als  200  Seifenfabriken  wurden  immerhin 

0—7000  t  Seife  für  3— 3"  a  Mill.  für  den  Export  erzeugt. 
Nur  erwähnt  mögen  werden  die  Glasindustrie,  die 

Holz  Warenindustrie  u.  a.  m.,  manche  mit  kräftigen  An- 
sätzen, doch  noch  4(eine  zur  BlUte  gelangt,  keine  im  stände, 

auch  nur  annähernd  dem  Bedarf  zu  genügen  oder  einen 
gröfseren  Absatz  im  Ausland  zu  erlangen. 

Wie  skeptisch  man  auch  immer  die  Aussichten  der 
apanischen  Industrie  betrachten  mag,  man  wird  nicht  sagen 
können,  dafa  keine  Anzeichen  auf  ein  weiteres  Wachsen  vor- 

banden sind.  Es  bleibt  eine  beachtenswerte  Tatsache,  dafs  in  den 
eewerber eichen  Gegenden,  trotz  der  starken  Erschütterungen 
im  Wirtschaftsleben,  gleich  nach  dem  Kriege  wieder  reges 
L«ben  pulsierte:  so  lassen  die  Handelsberichte  aus  zahlreichen 
Provinzen  einen  Aufschwung  auf  sämtlichen  Gebieten  von 
Handel  und  Industrie  erkennen.  Und  auch  die  Überwindung 
der  katalonischea  Krlsis  mit  ihren  Folgeerscheinungen  hat  be- 

wiesen, dafs  in  dem  Volke,  das  so  viele  Pronunciamentos, 

eeparnt istische  Unruhen,  Sozialrevolutionäre  Bewegungen  über- 
stsnden  hat,  doch  eine  erstaunliche  Lebenskraft  wohnt.  Somit 
ist  es  keineswegs  unwahrscheinlich,  dafs,  namentlich  wenn  die 
industriell  tätigen  Elemente,  die  Katalonen  und  die  Banken, 
ihren  Unternehmungsgeist  noch  mehr  wie  bis  jetzt  in  anderen 

~  betätigen,   zahlreiche  Industriezweige,   ähnlich   wie 



die  Textilindustrie,  zur  höheren  Entwicklung  gelangen '.  Mi. 
könnlt;  freilich  darauf  hinweisen,  wie  wenig  gerade  jene  gi 
Trerblich  hochstehenden  Volkskreise  geneigt  sind,  eine  innig€ 
Verechmelzung  mit  den  übrigen  Provinzen  herbeizufuhn 
wie  sie  vielmehr  auf  eine  Loslösung  von  diesen  bedacht  seil 
Und  gewifs  ist  ziizugeben,  dafs  diese  sepftratistischen  F 
strebungen,  die  teils  darauf  hinausgehen,  Katalonien  an  Frai 
reich  anzugliedern,  teils  ̂   und  das  ist  die  weit  sUtrkei 
Tendenz  —  es  völlig  selbständig  zu  machen,  nicht  ohi 
Gefahr  sind;  aber  heutzutage  erscheint  diese  ganze  Hichtm 
als  ein  Anachronismus.  Die  katalanische  Industrie  ist 

sehr  mit  dem  Wirtschaftsleben  des  übrigen  Spanien  verknü] 
ist   so    sehr    mit    ihren    Erzeugnissen    auf   diesen    Markt 
fewiesen,  dafs  sie  selbst  von  einer  Trennung  den  schwersti 
chaden  haben  würde. 

Eine  noch  engere  Verbindung  mit  den  übrigen  Teilen  dM 
Landes  wird  um  so  schneller  vor  sich  gehen,  je  mehr  die 
innere  Kommunikation  ausgestaltet  wird,  wie  diese  über- 

haupt die  Grundlage  für  die  weitere  wirtschaftliehe  Hebung 
des  Landes  ist.  Allenthalben  werden  Klagen  darüber  laut,  wia 
unzureichend  die  Zahl  und  die  Lfinge  der  Land  straf sen  i 

und  in  welch'  schlechtem  Zustande  sich  diese  meist  betind< 
Auch  gibt  dies  die  Regierung  durchaus  zu,  ohne  jedoolT 
bisher  hier  die  bess-irndc  Hand  anzulegen.  Nun  könnte  zwar 
ein  weitverzweigtes  Eisen  bahnnetz  diesem  Mangel  einiger- 
mafsen  abhelfen,  aber  auch  damit  ist  es  nicht  allzugut  bestellt, 
so  dafs  im  Innern  nicht  wenige  Gegenden  eich  einer  gänzlichen 
Abgeschlossenheit  erfreuen.  Die  Folge  ist,  dafs  ein  Ans- 
tausch  der  Produkte  von  Provinz  zu  Provinz  nicht  möglich 
ist,  und  dafs  es  sich  nicht  lohnt,  landwirtschaftliche  und 
industrielle  Erzeugnisse  auf  den  weiter  vom  Meere  entfernten 
Gebieten  über  den  lokalen  Bedarf  hinaus  zu  produzieren.  Es 
betrug   die  Länge   des  gesamten  spanischen  Eisenbahnnetzes: 

'  Gegenüber  dm  aureerhalb  Spaniens  herrscliendeD  Ansiebten  üb^H 
die    spanische   Industrie    seipn    folgende    Darlegungen    Ups    spanisi'hwf 
Sozialdemokraten  A.  Garcia  Quejido  aus  der  „Neueu  Zeit"  20.  Jaiurg:.! 
Bd.  II  Nr.  1  S.  12  angeRibrt:  „  .  .  .  Jetzt  haben  wir.  da  die  Eraeugnisse 
unserer  Industrie  grörstenteils  noch    zu  minderwertig  sind,  um  auf  den 
Auslnndsmärkten  mit  Erfolg  konkurrieren  zu  können"  (vgl.  dazu  aber  das 
oben  über  die  Ausfuhr  einzelner  Waren  Gesagte)  „als  hauptsäi^hlichBteB 
Absatzgebiet  nur  den  Innern  Markt.    Aber  trotzdem  oder  Tielleicht  ̂ ruto  M 
dadurch    ist   hei   uns   seit    einigen   Jahren    eine   Ära   industriell       " 
Prosperilftt   eiiijgetreten,   die   wohl   in  Verbindung  steht  mit  der  »_ 
gemeinen  ProspcntStsepoche  auf   dem  Weltmarkt,    die   bis  vor  kiuMI 
bestand.     Unsere    Industrip    hat   sich    enorm    entwickelt, 
schon  die  Tatsache  beweist,  dafs  seit  Beendigung  des  Krieges  mit 
Vereinigten  Stsaten  der  Güterverkehr  auf  den  Ibieettbahuen  sich 

verdoppelt  hat." 



1897: 
1898: 

12916  km 
13048  „ 
13281     „ 

So  entfielen  1899  auf  lOOOü  qkm  Grundfläche  nur  263  km 
r  GiBenbafaneD.  Von  einer  einlieitliclien  GeBtaltung  dea  ge- 

samten Betriebps  ist  man  natürlich  sehr  weit  entfernt,  da 
eine  grofse  Anzahl  Gesellschaften  sich  in  den  Besitz  der 
Linien  teilt.  Die  wichtigsten  gehören  französischen  K anitalisten; 
doch  ist  gerade  an  den  Eisenbahnen  belgisches  Geld  gleich- 

falls stark  beteiligt;  so  hat  sich  1899  wiederum  eine  Gesell- 
schaft in  Brüssel  gebildet,  um  lOUOf)  km  Neben  eisen  bahnen 

in  Spanien  zu  erbauen.  Die  bedeutendste  Linie  ist  die  nord- 
spanische  Eisenbahn  mit  einer  Länge  von  3683  km,  die  mit 
einem  Kapital  von  232 750 WO  Pes.  gegründet  worden  ist; 
dann  die  Linie  Madrid-Zaragosea-Alicante  von  3(it35  km  Länge 
mit  einem  Kapital  von  17801)0  000  Pes.  u.  s.  f. 

Die  Einnahmen  sämtlicher  Gesellschaften  betrugen  189t): 
224407543  Pes.,  woran  die  nordspanische  Eisenbahn  allein 
mit  I02  0142.M  Pes.  beteiligt  war.  Da  infolge  der  hohen 

Interessierung  fremden  KapitJils  viele  Obligationen  der  Gesell- 
schaften sich  im  Ausland  befinden,  so  ergeben  sich  bei  dem 

hohen  Wechselkurs  beträchtliche  Einbufsen  an  dem  sonst  nicht 
unbedeutenden  Gewinn, 

Im  Vergleich  mit  den  ungenügenden  Verkehrsmitteln  im 
Lande  selbst  ist  die  Handelsmarine  verhältnismäfsig  hoch 
entwickelt.  Die  günstige  Lage  der  Halbinsel,  die  mit  einer 
grofsen  Anzahl  vorzüglicher  Häfen  versehen  ist,  bietet  die 
geeignetste  Grundlage  ftir  den  Betrieb  einer  regen  Schiffahrt, 
Der  wichtigste  Einfuhrhafen  ist  Barcelona,  über  das  im  Jahr 
1900  ein  Drittel  der  gesamten  Einfuhr  ging.  Einer  grofsen 
Entwicklung  fthig  ist  der  Hafen  von  Bilbao,  wo  man  seit 
1888  mit  der  Errichtung  eines  gewaltigen  Aufsenhnfens  be- 

schäftigt ist,  der  bis  I9U3  fertiggestellt  werden  soll.  Es  ist 
ein  Zeichen  für  die  rege  Betriebsamkeit  in  diesem  Teile  des 
Landes,  dafs  man  bemUht  ist,  neue  iSchiETahrtslinien  ein- 

zurichten und  mit  den  transatlantischen  Gebieten  Handels- 
beziehungen anzuknüpfen;  da  man  nämlich  befürchtet,  dafs 

Bilbao  später  einmal  nach  dem  Abbau  der  hier  befindlichen 
Erzgruben  in  seiner  Bedeutung  stark  zurückgehen  wird,  sucht 
man  sich  einen  dauernden  lebhaften  Verkehr  zu  sichern:  so 

hat  sich  denn  an  diesem  Platz  ein  blühendes  Reede reigeschäft 
entwickelt. 

Die  Angaben  tlber  den  Bestand  der  spanischen  Flotte 
sind  zu  unvollständig  und  auseinandergehend,  als  dafs  sich 
feststollen  liefse,  in  welcher  Weise  die  Flotte  selbst  gewachsen 
ist.  1900  setzte  sie  sich  zusammen  aus  512  Dampfschiffen 
von  zusammen  714 'Jö9  Reg.-Tons   und    532  Segelschiffen   von 
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94698  Reg.-Tons.  Über  den  Schiffsverkehr  in  den  spanischen 
Häfen  mag  folgende  Übersicht  fUr  1899  orientieren:  Es  liefen 
ein  18  726  Schiffe ,  davon  8345  in  Ballast.  Von  den  übrigen 
10381  brachten  6140  spanische  eine  Ladung  von  1014833  t 
und  4241  fremde  eine  solche  von  2385177  t.  Die  Häfen 

vörliefsen  17418  Schiffe  und  zwar  in  Ballast  1914.  An  spani- 
schen Schiffen  trugen  6555  eine  Last  von  2723714  t  und 

8949  fremde  Schiffe  9 133  960  t. 
Von  den  fremden  Marinen  beteiligten  sich  namentlicli 

folgende  am  Schiffsverkehr: 

Flaggenstaat 

Ladung  nach  Tonnen 

Einfuhr Ausfuhr 

Grofsbritannien .    .    . 
Frankreich     .... 
Norwegen   
Italien   
Deutschland  .... 
Rufsland   
Belgien   
Holland   

1  599  821 
134718 
151858 
121 915 
94498 
138692 
44664 
18  316 

7  117  790 
535  205 
435  674 
239  122 
258  985 
57  210 

147  898 
168  194 

Der  Anteil  der  spanischen  Flotte  am  Aufsenhandel  hat 
sich  in  den  letzten  Jahren  ein  wenig  gesteigert:  1895  be- 

förderte sie  19  "/o  der  Gesamtmenge  von  Aus-  und  Einfuhr, 
1900  bereits  24**/u.  Von  verschwindender  Bedeutung  ist  die 
Beteiligung  der  ausländischen  Flaggen  an  der  KUstenschiflfahrL 
Hierbei  liefen  in  Ballast  gegen  2000  Schiffe  auswärtiger 
Flotten  aus  und  ein ,  ohne  einen  grOfseren  Anteil  an  der 
Küstenschiffahrt  erlangen  zu  können.  — 

Der  Übersicht  über  die  Gestaltung  des  spanischen 
Handels  im  letzten  Jahrzehnt  mag  vorausgeschickt  werden, 
dafs  die  spanische  Handelsstatistik  die  Unterscheidung  zwischen 
General-  und  Spezialhandel  nicht  kennt.  Es  hatte  der  ge- 

samte Handelsverkehr  folgenden  Wert: 

1891 
1892 
1893 

1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1951015525  Pee. 
1610034954  „ 
1480452285  „ 
1 477  678 186  „ 
1643447022  „ 
1932841716  „ 
1984422033  „ 
1 642  387  575 
1 909  759  868 
1822563112 

n 



Einen  beaaeren  Rtlckschlufs  auf  die  wirtachaftliche  Lage 

isen  die  Zahlen  zu,  wenn  man  die  nur  „vorübergehende'" 
n-  und  Auetuhr  sowie  den  Edelmetall  verkehr  nicht  berllck- 
:litigt.     Dann  ist  der  Wert  des  auswärtigen  HundeU: 

1439  12»  84» 
13«  22«  580 
1  358  B92  7S2 
145«06284S 
1568913  US 
1  584  796  888 J 

1434442510'! 1753  8169561 

1659  800426    ' 

Zunächst  fällt  hierbei  in  die  Augeo,  dafs  der  Handel  im 
mzen  seit  1801  nicht  forlgeacbtitten  ist,  nachdem  der  höhere 
Snd  von  1899  wieder  verlaaa™  iat.  Das  äinken  des  Gesamt- 

indela  datiert  vom  Jahre  1892,  in  dem  die  alten  Handela- 
ntrlige  abgelaufen  waren  und  eine  stärker  schutzzöllnerische 
»litik  eingeschlagen  wurde.  Diese  äufsert«  sich  am  iiach- 
Itigsten  in  der  Einfuhr,  welche  dann  1898  während  des 
[ieges  einen  aufserordentlichen  Tiefstand  erreichte.  Ob  und 
(rieweit  hier,  wie  auch  bei  der  Ausfuhr,  das  hohe  Goldagio 
m  EinSufs  war,  wird  weiter  unten  im  Zusammenhang  mit 
3  Stande  der  Valuta  untersucht  werden.  Fragt  man,  welche 

r»ren  einen  besonders  hohen  Rückgang  in  der  Einfuhr  auf- 
n,  so  zeigt  sich,  dafs  die  Rohstoffe  am  wenigsten  von 
Ichwankungen  berührt  wurden.  Von  334  Mill.  Pes.  1891 
ir  Einfuhrwert  bis  1897  nicht  unter  307  Mill.  Pes.  ge- 

BTiken,  und  1897  selbst  betrug  er  318  Mill.  Pes.,  erst  1898 
ifolge  der  gestörten  Industrietätigkoit  des  Landen  sank  er  auf 
lO  Mill.  Pes.;  dann  aber  —  und  dies  ist  wiederum  ein  Beweis, 
e  sich  in  der  Industrie  nach  dem  Kriege  neues  Leben 
r<e  —  stieg  sie  auf  403  Mill.  1899  und  hielt  sich  1900  mit 
t  Uill.  auf  annähernd  derselben  Stufe.  Bei  der  Einfuhr 

J^abrikate  äufserte  sich  die  namentlich  gegen  sie  gerichtete 
iitzollpulitik  zwar  nicht  sogleich  1892,  wohl  aber  1893, 

fSm  mit  2IJ8  Mill.  Pes.  um  02  Mill.  gegen  1891  zurUckblieb. 
^<^^  iat  es  bemerkenswert,  dafs  die  Zurllckdrängung  dieser 
'a^*-'  hr  nur  eine  vorübergebende  war,  da  sie  sich  sogar  über 

VV^rt  von  Igfll  erhob,   bia  dann  die  ungünstigen  Absatz- 
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bedingungen  des  Jahres  1898  den  Wert  auf  197  Mill.  steDtOL 
Auch  hier  lieGs  die  gesicherte  Lage  und  die  gestärkte  KMat 
kraft  der  Bevölkerung  1899  eine  Einfuhr  von  350  MilL  und 
1900  von  327  Mill.  Pes.  zu.  Weit  weniger  eine  Folge  der 
jeweiligen  Handelspolitik  als  vielmehr  des  Ernteergebnisses  io 
Spanien  ist  die  Einfuhr  der  Nahrungsstoffe  gewesen.  Anck 
die  aufserordentlich  geringe  Einfuhr  von  113  Hill.  1898 
gegen  194  Mill.  1891  ist  hauptsächlich  durch  die  gQnstige 
Ernte  veranlafst,  weniger  durch  verminderten  Konsum;  diM 
erhielt  sich  die  Ausfuhr  in  diesem  Jahre  ebenfalls  auf  eineB 
hohen  Stand.  Die  weniger  reich  ausgefallene  Ernte  von  1899 
veranlafste  eine  Einfuhr  von  200  Mill.  Pes.,  und  die  im  gamas 
besseren  Erträge  von  1900  eine  solche  von  140  Mill. 

In  anderer  Weise  verlief  der  A  usf  u  hrhandeL  Im  Qtgatr 
satz  zur  Einfuhr  hatte  der  Export  schon  1896  seinen  frtüiem 
Stand  überholt  und  selbst  1898  blieb  er  über  demselben,  u 
dann  1899  und  noch  mehr  1900  beträchtlich  zu  fallen.  Der 

Hauptgrund,  dafs  die  Ausfuhr  in  ihrer  Gesamtheit  zurttdL* 
gegangen  ist,  liegt  in  dem  verminderten  Absatz  von  Mill^ 
Stoffen  an  das  Ausland ,  der  sich  1900  auf  255  Mill.  gecei 
434  Mill.  1891  stellte.  Es  ist  bereits  oben  das  Nähere  flw 
den  Rückgang  des  Weinexports  mitgeteilt  worden,  der  Imt 
wohl  in  der  Hauptsache  das  bestimmende  Moment  wVp 
Fabrikate  wurden  zwar  1899  mit  195  Mill.  und  1900  mX 
16(3  Mill.  nicht  weniger  ausgeführt  als  1891  mit  164  MiD., 
aber  das  Herabfallen  von  dem  Höhepunkt  mit  248  MilL  ia 
Jahr  189(3  beweist,  wie  schwierig  es  nach  dem  Verlust  der 
Kolonien  für  die  spanische  Industrie  ist,  diese  Absatzgebidi 
zu  behaupten  oder  entsprechende  neue  sich  zu  erwerbei. 
Weit  weniger  schwankend  war  die  Ausfuhr  der  Rohstofc 
Allerdings  trat  auch  hier  nach  1891  ein  Rückgang  ein,  der 
1894  mit  im  Mill.  gegen  228  Mill.  1891  seinen  tiefsten  Puakt 
erreichte,  aber  die  dann  folgende  aufsteigende  Periode  wnrfc 
selbst  1808  mit  287  Mill.  nicht  unterbrochen  und  erreiekii 
ihren  Höhepunkt  in  den  322  Mill.  des  Jahres  1899,  wonrf 
dann   llMM)  ein  Sinken  auf  282  Mill.  erfolgtet 

Die  Angaben  darüber,  mit  welchen  Ländern  Sptiuü 
hauptsächlich  in  Handelsbeziehungen  steht,  können  nur  ib 
relativ  richtig  angesehen  werden,  da,  wie  sich  nachher  •■ 
Beispiele  Deutschlands  zeigen  wird,  die  spanische  HsimW^ 
Statistik  für  Kegistrierung  der  Herkunfts-  und  Bestimminigi' 
länder  nicht  völlig  einwandfrei  ist. 

*  Über  den   Edolmetallverkehr    finden  sich    unten   in  der  Vt/Hf 
suchung  über  die  Valuta  einige  Angaben. 
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Einfuhr 

Qischeu 

Äu.fuh[ 

Emfuhr  Ausfuhr 

i Einfuhr  |A.>.fuhr 

B»üe„. 194  578 218  371 
_ 23  793 241360 281299 _ 39  939 

iA.    .    . 292  292 425  604 133311 157  644 250297 92  653 

rte  Staaten 
[ord-Amerik a    79:193 24S21 54872 119564 18212 106352 
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\'     '.     '.     '. 34873 35672 — 
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29  389'  32576 
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i      .     .     . 26it55 374 2-5  980 46043;     1901 44142 
16:«3 8082 8  301 234161   16120 7  296 

Dien'    .'     '. 
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15409 4829 
248441   18147 11697 

13890 11051 7  584^  38  225 20  741 
24563 9213 15  349 21  182    11  658 S524 

Rico     .    . 23127 22617 510 9  751     17  604 
7853 

en    .    .    . 19H17 493 18  723 15  603      1 842 
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loMlLftDde 84  007 26  914 - — 109  889  ■   52  550 — 
F »41  W 937  759 104ÖS92S64  368 

F  In  erster  Reihe  steht  Grofabritannien,  das  an  der  Einfuhr 

St  2^''/o  und  an  der  Ausfuhr  sogar  mit  S^^/o  beteiligt  ist. 
a  hat  dadurch  Oankreieh  verdrängt,  das  frUher  hauptsäch- 
i;hstes  Absatz-  und  ßezugsland  fiir  Spanien  gewesen  war,  und 
na  11^90  31  "'u  der  gesamten  Einfuhr  nach  Spanien  Btellte, 
an  dessen  Gesamtausfuhr  aber  nicht  weniger  als  45  "/o 
npfing;  dagegen  betrug  der  entsprechende  Anteil  1899  15"/o 
BZ.    29";«. 

Was  der  Verlust  der  Kolonien,  auf  denen  siuh  der 
panische  Handel  ein  ausgedehntes  Monopol  erworben  hatte, 
edeutet,  zeigt  der  UUekgang  der  spanischen  Ausfuhr  nach 
Laba  and  Puerto  Rico.  Als  der  spanische  Ausfuhrhandel 
B97  einen  so  hohen  Aufschwung  nahm,  wurde  nach  Kuba, 

'uerto  Rico  und  den  Philippinen  fiir  3li5 4fll 1 028  Pes,  expor- 
iert,  1899  dagegen  für  103050402.  Dies  ist  eine  Abnahme 
m  72''/o.  Um  einen  Ersatz  dafür  zu  gewinnen,  hat  man  sich 
«müht,  in  Mittel-  und  Süd-Amerika  grttfsere  Absatzgebiete 
a  erringen,  ohne  damit  freilich  bis  jetzt  allzuviel  zu  erreichen. 

Aus  welchen  Artikeln  sich  der  spanische  Aufsenhandel 
DBBinmen setzt,  hat  sich  im  wesentlichen  bei  den  Betrachtungen 
itter    die  Landwirtschaft    und    die  Industrie  gezeigt.     Es  mag 

e  Zusammenstellung   der   wichtigsten  Waren  für  1898 
l9  Platz  greifen: 
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Spaniens   Einfuhr  nach  Waren  geordnet 
Werte  in  Pesetas. 

Artikel Einheit  der 
Mengen 

1898 

Menge    i     Wert 

18» 
Menge 

Baumwolle,  roh     .    . 
Weizen   
Die  übrigen  Cerealien 
Steinkohlen  .... 
Wasserfahrzeuge  aller  Art 
Holz  (ausg.  Fässer)  . 
Maschinen  u.  einzelne  Teile 
Chemische  Erzeugnisse. 
H&ute  und  Felle  .  .  . 
Kabliau  und  Stockfisch 
Eisen,  Stahl  u.  Waren  daraus 
Vieh   
Kaffee   
Gewebe,  seidene  .  . 
Gewebe,  wollene  .  . 
Wolle  und  Haare,  roh 
Kakao   
Seide,  roh  und  gezwirnt 
Alle  übrigen  Artikel     . 

Kilogramm 

Tonnen 
verschiedene 

Kilogramm 
n 
n 

n 

Stück 
Kilogramm 

n 

n 

n 

n 

n 

65  876  122 
59  476  887 
114927110 

1 440  570 

16  771 855 
90108084 
5 149  023 

84  924  778 
86441756 498828 
6846686 
189892 
402992 

2  097  547 
5184791 
178956 

71918 
14869 
16158 
48217 
9812 

80906 
25447 
25  610 
18994 
22  701 
18  528 
28185 
17  291 
8094 

4547 
9977 
10226 
6685 

855881 

784 86460  742 
0971378  496263 

82266  725 
1783453 

26461978 
180034187 
103178581 
37  671 590 
62120926 

371929 
8794546 
294440 

1198364 
3452235 
6582675 
293525 
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Spaniens   Ausfuhr   nach  Waren   geordnet 
Werte  in  Pesetas. 

Artikel Einheit  der 
Mengen 

Erze   
Wein   

[Blei   
{Quecksilber  .  .  . 
I  Kupfer  und  Messing Eisen  und  Stahl  .  . 

^Die  übrigen  Metalle 
Südfrüchte,  frische  . 

„  trockene 
Gewebe  aus  Baumwolle 
Korkholz      .     .     . 
Korkstopfen     .     . 
Yieh   
Ol,  gewöhnliches 
Schuhwerk  .     .     . 
Häute  und  Felle 
Konserven   .     .     . 
Wolle  und  Haare,  roh 
Gewürze      .... 
Die  übrigen  Artikel 

Kilo^amm Liter 
Kilogramm 

n 

Tt 

n 

1000  Stück 

_  Stück Kilogramm 
n 
n 

\
 
 ~
 

7  931126  873 
642  750  509 
180  496  874 

1  741  892 
38  829  047 
49  295  205 
4  799  596 

5  871284' 10  274  248 ; 
2046  961 

528  9091 54  593  124 
560  438 

5  451  918 
11926384 
18  673  158 

129  185  020 
139  739  698 
57  074  389 
9403517 

80  426  586 
5058  515 
2997  857 

85  «82  752 
41  a^  551 
88  2926141 
3469  417 

28^59  608 
82  375  270 
46404155 
8967  008 

20  087  420 
17  889  501 
16  576  321 
15  887  217 

289  626845 

—         |918  948  206 

10162356617113 
487  30346^108 
162855945  tf 
8221101  n 

29561067  » 
47659945   $ 
3131919    t 

4t 
5958 4890 
2158 
158 

21619 
1094 
6029 10  758 
12423 

66^81 
278  2 

391  91 257  18 

618  18 
410  17 
031  II 
212  18 72»  U 
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Die  spanische  Handelsbilanz  ist  im  letzten  Jahrzehnt 
Säur  vorli hergehend  für  Spanien  aktiv  geweaen;  1899  und  1900 
dagegen  übertraf  die  Einfuhr  um  158  Mill.  Pes,  die  Ausfuhr. 
Schwierig  ist  es  natürlich,  Genaueres  Über  den  Stand  der  Zah- 

lungsbilanz zu  sagen.  Man  wird  von  vornherein  zu  der 

Annahme  geneigt  sein,  dal's  auch  diese  fur  Spanien  passiv  ist. Dem  gegenüber  hat  Edmond  Thery  nachzuweisen  versucht, 
dafa  Spanien  im  Gegenteil  nicht  Schuldner,  sondern  Gläubiger 
des  Auslandes  sei.  Er  kommt  zu  diesem  überraschenden 

Resultat  für  das  Jahr  lüMU  auf  folgendem  Wege':  Für  den 
Dienst  der  auswärtigen  Schuld  und  andere  im  Ausland  unter- 

gebrachte Papiere  nimmt  er  im  ganzen  etwa  (>(J  —  Ob  Mill. 
Frank  an,  für  Zinsen  der  Eisenbahnobligationen  5U  Mill.  Fr, 

für  Reisen  der  Spanier  ins  Ausland,  speziell  zur  Pariser  Aus- 
stellung, yo  Mill.  Fr.  Der  Überschu/s  dur  Einfuhr  über  die 

Ausfuhr  betrug  153  Mill.  Fr,  und  dies  wäre  bei  einem  mitt- 
ler<?n  Wechselkurs  von  29,55 ".o  ein  effektiver  Ausflufs  von 
]l.'*i  Mill.  in  Gold.  Auf  dieüe  Weise  hätte  Spanien  mindestens 
Jri5  Mill.  Fr.  ans  Ausland  zu  zahlen.  Dagegen  kämen  von 
den  im  Ausland  lebenden  Spaniern  mindestens  20U  Mill.  an 

Ersparnissen  ins  Mutterland^;  fremde  Reisende  bezahlten  im 
Lande  wenigstens  50  Mill.  Fr.,  und  die  Zinsen  von  fremden 
Papieren  brSchti?n  ihren  spanischen  Besitzern  auch  gegen 
5U  Mill.,  so  dafs  durch  alles  dies  EinnahnieD  von  ItOO  Hill, 
erzielt  würden.  Ein  reiner  Gewinn  wäre  freilich  auch  hiermit 

nicht  erzielt,  da  einmal  19MII  die  Gesamtausfubr  der  Edel- 
metalle die  Einfuhr  um  über  15  Mill.  überstieg,  und  dann 

von  Spanien  im  Ausland  Papiere  zurückgekauft  wurden  für 
ca.  llJii  Mill.  Pes.  Nun  kann  man  selbstverständlich  nicht  im 

einzelnen  nachweisen  ,  ob  und  inwieweit  jene  Schätzungen 
—  etwas  anderes  ist  es  doch  meist  nicht  —  der  Wahrheit  ent- 

sprechen. Wenn  nach  einer  anderen  Angabe*  angenommen 

wird,  dal's  Spanien  nur  140  Mill.  Pes,  vom  Ausland  eropßlngl, dagegen  211  Mill.  zahlt,  so  erscheinen  beide  Zahlen,  besonders 
die  ersten,  als  zu  niedrig.  Aber  so  günstig,  wie  Th^ry  meint, 
wird  die  Sache  i\ir  Spanien  doch  nicht  liegen.  Zunätliat  sind 
in  den  Abgaben  ans  Ausland  nicht  einbegriffen  alle  Zahlungen, 
welche  in  Form  von  Dividenden  oder  als  Gewinnbeteiligungen 
ausUndischen   Kapitalisten    zufallen;    denn    es   sind  ja   z.   B. 

'  Im  ̂ conomiste  eiiropfcn.    1901.     Bd.  19  Nr.  476. 
'  In  Lh  Situation  ̂ cnnomiquo  et  flnaticierr  de  rE^paBne  8.  58 

BchAtcl  Th^iy  diesen  Hetrijg  nuf  50  Mill.  Fr.  im  Minimum ;  doch  lat  diui 
in  niedrig  fcei^riffen.  Im  Euonomiste  europäen  a.  a.  O.  gibt  er  an,  dafa 
au«  Argentinien  und  Algier  mindestenB  100  Mitl.  Fr.  von  den  dort 
wohnenden  Spauiem  geschickt  würden;  die  Banco  Eapaüol  del  Rio  de 
la  Plkti  habe  allein  während  des  leUten  Geschäft sjahree  fOr  2  Mill.  £ 

>  Nachricliten  für  Handel  uod  Industrie  vom  19.  MAri  1902- 



30  XXI  5. 

nicht  nur  die  Obligationen  der  Eisenbahngesellsckaften,  sondern 
auch  Aktien  davon  im  Auslande.  Dazu  kommt  ein  anderes. 
Die  703  Hill.  Pes.,  welche  Spanien  für  die  ausgeführten 
Waren  sich  anrechnet,  bedeuten  nicht  lediglich  einen  Zuwachs 

des  spanischen  Nationalvermögens,  sondern  sie  flielsen'z.  B.  den ausländischen  Kapitalisten  zu,  welche  in  Spanien  aus  ihren 
Bergwerken,  aus  ihren  Fabriken  u.  s«  w.  exportieren,  und  da 
die  Einfuhr  in  weit  höherem  Mafse  den  Bedarf  der  Spanier 
selbst  deckt,  so  wird  die  Differenz  zwischen  Einfuhr  und 
Ausfuhr  noch  gröfser  zu  Ungunsten  Spaniens.  Auch  nur 
eine  annähernde  Schätzung  hier  vorzunenmen,  ist  allerdings 
gänzlich  ausgeschlossen,  aber  es  läfst  sich  doch  mit  einiger 
Gewilsheit  annehmen,  dafs  Spanien  auch  eine  passive  Zah- 

lungsbilanz hat 



Zweites  Kapitel. 

Die  finauzielle  Lage  uud  die  Valutafrage. 

Wenit  die  Untersuchung  sich  jetzt  der  finanziellen  Lage 
,niena  zuwendet,  so  betritt  sie  damit  ein  Gebiet,  Uber 

das  die  Urteile  im  allgemeinen  seit  langem  die  denkbar  un- 
günstigsten sind.  Indem  z.B.  Ehrenberg'  unter  Hinweis  auf 

die  Bankerotte  von  1820.  IH37 ,  1851  und  187:1  meint,  dafs 
„Spanien  auch  in  neuerer  Zeit  der  Gewohnheit,  etwa  alle 
zwanzig  Jahre  einen  Staatsbankerott  zu  veranstalten,  treu 

geblieben"  ist,  kommt  er  zu  der  Ansicht:  „V,a  handelt  sich 
hier  offenbar  um  eine  innere  Notwendigkeit,  welche  die  Jahr- 

hunderte überdauert."  In  letzter  Zeit  war  es  der  Ausbruch 
des  Krieges  mit  Amerika,  der  nicht  nur  im  Austand  die 
Meinung  erweckte,  Spanien  werde  dies  Beginnen  mit  dem 
tinanziellcn  Ruin  bezanlen,  sondern  auch  im  Lande  selbst 

ähnliche  trübe  Anschauungen  hervorrief".  Die  Erfahrung 
scheint  nun  gelehrt  zu  haben,  dafs  man  sich  über  die  Kapital- 

kraft Spaniens  aufserord  entlich  getHu8i:ht  hat.  Denn  der  Staat 
ist  unter  der  gewaltigen  Schuldenlast,  die  er  auf  sich  nehmen 
mufste,  nicht  zusammengebrochen,  und  die  nach  dem  Kriege 
unternommenen  ReorganisationsverBuche,  die  zum  Teil  schon 
befriedigende  Resultate  gezeitigt  haben,  liefsen  hin  und  wieder 
zuversichtlichere  Meinungen  aufkommen.  Ohne  aber,  wie  es 
gewöhnlich  geschieht,  die  wirtschaftlichen  Krfifte  des  Landes 
und  deren  Auasicliten  zu  unterschätzen,  wird  man  sieh  doch 

vorläufig  hüten,  zu  weit  gehende  Folgerungen  aus  jenen  Er- 
gebnissen der  Finanzreform  zu  ziehen;  es  bleibt  immerhin 

fraglich,  ob  es  sich  hier  um  dauernde  Errungenschaften 
handelt,  und  gerade  in  einer  der  wichtigsten  Fragen,  der 
Valutaregulierung,  haben  die  hierin  unternommenen  Versuche 
noch  nicht  den  beabsichtigten  Erfolg  hervorgebracht. 

Die  Beendigung  des  Krieges  mit  Amerika  hat  also  den 
Anstofs  zu  einer  Besserung  der  spanischen  Finanzen  gegeben. ■    Ansti 

L 
Zeitalter  der  Fugger,     Jena  ltiS6.     Ud.  U  S.  2 
Vgl  z.  B.  Maestu,  Kkm  otra  Eapaüa  S.  91. 



:i2  XXI 

BiH  (liiliin  hatte  in  der  2.  Hälfte  des  19.  Jahrh.  der  Staati- 
h  ii  u  H  h  a  1 1  trotz  aller  günstigen  Voranschläge  fast  stets  mit 
einem  Detizit  abgeschlossen,  das  in  den  letzten  20  Jahres 
sich  auf  durchschnittlich  70  Mill.  Pes.  belief;  zwar  enidte 
nmn  kurz  vor  dem  Kriege  1890/97  einen  geringen  Überscholif 
aber  dieser  war  in  der  Hauptsache  verursacht  durch  die  infolge 
dos  KolonialaufsUuules  gesteigerten  Mehreinnahmen  aus  der 
Militärbetreiung.  Da  liegt  es  denn  auf  der  Hand,  wie  sehr 
die  Hofilrchtungen  wegen  einer  Zahlungsunfähigkeit  des  Staslei 
gorochtfertigt  waren.  Zunächst  wurden  einmal  grofse  Au- 
gabon  durch  den  Kriec  nöti^  gemacht  Villaverde,  der  fliisns- 
minister,  im  konservativen  Ministerium  Silvela,  das  1899  nsck 
dorn  Krieg  ans  Kuder  gekommen  war,  veranschlagte  die  ge- 
samtiMi  Kosten  auf  1909  Mill.  Pes.  Da  dies  nur  einmalige 
Ausgabon  waren,  gelang  es  durch  Verkauf  Ton  PapiereiL 
dureli  eine  besondere  Kriegssteuer  u.  s.  w.  die  n6tigen  Gelder 
Bu  tindon.  Schwieriger  verhielt  es  sich  mit  den  Aasgmbea 
die  eine  dauernde  Belastung  des  spanischen  Haushaltas  dv- 
stellen  mufsten.  Die  filr  die  Kolonien  aufgenonunenen  wai 
vom  Mutterland  garantierten  Anleihen  nebst  den  koloniakB 
Zollobligationen  betrugen  1409425025  Pes.  im  Nominal««! 
und  orfoniorttMi  eine  jährliehe  Ausgabe  von  135612449  Pm. 
I>aKU  kam  eine  schwebende  Schuld  tlir  die  Kolonien,  die  äck 
nach  Abzug  der  Knt^i^ohädtgung  von  2<>  Mill.  DoUar  t^  £t 
rhilipmnon  auf  l;<2ii279T8T  Pes.  stellte,  mit  t>^yd5«">.»  IW 
J4il\rlioner  Ausgabe:  ferner  verschiedene  andere  Aus^besi  är 
die  Kolonien,  so  dafs  die  jährliche  Ge^an.caus^bir  faz 

diese  Sciuilien  2">2'^2loMo  l^es.  betrug.  Früher  wAr^sa 
den  Spo/iariMidsreis  der  Kolonien  zugefallen;  nach  «iea 
x\oia:cr:o".  sivh  diese  durchaus  die  Schulden  auf  s:ob.  z;a  zj 

auch  aio  Vcreiuicion  Staaten  hielten  s''oh  nicn; 
anl.^fst,  un^i  >o  mufste  J>[^nien  sie  infolge  «'•■*r  »3- 
aviorkcr.r.ov..  Nach  dem  Budgetauschlag  tur  ISv-S^r 

c.cr  P:cr.s:  der  v^ffeiitliche::  Schuld  bereite  ü':*rr 
.:.  ::.  ;;* 'Ct^r'Sihr  4o  *'  .  der  fiesem trr.  SiaaiSA -.!&;£ 
v\or  Vv  r:iv.>v:/..ii:  *  ■.:*.  —  allen:  in  es  ireris 
V,*-  '  >l-l'.  v.^r:  ir.r.  .::e  rr« herer.  Denii»  i;i 
'.•.;v.V;r    w:;\:?r    c:   e    Sv'r.we':T?::«ie    Schild 

•  •  >««^  ..  • 

-'fc     .  .  ̂   .      .   »      >v  -  A.      .«      ̂ >      .>•      -..JL^       »  T-^-.-T^—^-.      » 
» %         ■  •  ^^ 

•  •    -.  »  ' '      . .  -  T>  ..*  .     ,  "  >         r .  -    .  _  4L  •   -  -  ?^—         1  «— 

-  ■  —  ■         ^  -  -•       •    ■-,..-  ...  .>  — r  -      ̂     ■       ̂    r  -* 
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lünanzjalir  fUr  sich  bildete ' ,  mit  einem  ÜberschuTs  von 
i8,7  Jiill.  Pes.  abaciilofs.  Der  Voranschlag  für  I9üU  wies 

wiederum  ein  Defizit  auf,  aber  die  achliersliche  Abrechnung 
ergab  einen  Überschufs  von  88,8  Mill.  Pes,;  als  1901  die 

Kriegssteuer  forttiel,  und  somit  eine  Einnahmeminderung  sich 
ergab,  erhielt  mau  einen  Überachufa  von  noch  48,7  Mill.  Pes. 

I>nbei  ist  zu  beachten,  dafs  man  heute  keineswegs  aparaamer 

wirtschaftet  als  tVuher,  im  Qegentett:  jetzt,  wo  Spanien  keine 
Kolonien  mehr  besitzt,  weiaen  die  Ausgaben  für  fast  sämtliche 

Ministerien  zum  Teil  betrJlchtliche  Erhöhungen  auf,  trotz  der 

fast  allseitig  erhobenen  Mahnungen  zur  Sparsamkeit.  Zum 
Vergleich  mögen  die  Budgetanachlilge  für  1897/98  und  fttr 
IiN>2  hier  angeführt  werden: 

INrckte  Steuern  und  Goschenk  der  KCuigiu 
Indirekte  Steuern   

Stempel  und  StnatBinoDopole   
Einnalimen  aus  den  Sttttttegütem     .... 
Einniihmiiii  des  Staatsschatzes   

  J^T^lTtTTT:   
Zivilliste   
Geeptzpebender  Körper   , 
ÖBentlicfae  Soliuld  (Gewölinliche  AuBgabeo) 

lAuBg,  f.Feldz.  nufKuba) 
OericbtEAiiseabeu   ,    . 
A'erbiDdticbKeiteu  des  Staats  u.  PenaioneD 
HiniBter^räfidium   
AaewärtigeB   
Ju^iz  und  Gnade   
Krieg   

h^vL  '.'.'.'.'..'.','.'.]'.'.'. Öffentlicher  Unterricht  und  schöne  Künste 
Aekerlia»,    Industrie,    Handel,    öffentliche 

Arbeiten   
Finanzen   
VerwHltnDK  der  Steuern   
Fernando  Po   

297460810  41-3470377 
307  2a.'i000  339  590000 
141148000  162820000 
2«713942  29375.3Ä8 

n0  72l0!9l    29182014 

13278  771    974  437  749 

9250  000 
1638  085 

324  662  773 
y.5  071019 
1  585  447 

58  699  730 

1013 -107 

.M  5(111  OM 

142120  396 
28:144  991 
27  527  569 

79  446  806 

16109  442 

28222  212 875000 

985  883 
5  3-t4  662 

64202  655 
1.54  506  71'; a'i94!702 

52  578  158 
43360160 

74375  820 
19  337  253 

30259  820 
2000000 

Das  Budget  für  1902  zeigt  in  seinen  Einnahmen  vor 

allem  die  Wirkung  der  inzwischen  eingeführten  Steuergesetze, 
während  der  Rückgang  in  den  Ertrttgnisaen  dea  Staatsschatz  es 

'   1900   BoliCe    nämlich    d«a   Finansjahr   mit   dem 

1  einziges  Ministerium. 
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auf  das  Verbot  der  Silberprägung  zurückzuführen  ist.  Jedenfidk 
kann  man  zugestehen,  aafs  das  Gleichgewicht  im  Budget  et- 
reicht  ist,  und  obschon  die  gewonnenen  Überschüsse  bisher  meist 
zu  aufserordentlichen  Ausgaben  verbraucht  werden  motsteii, 
scheint  es  nicht  mehr  allzuschwierig  zu  sein,  hier  die  Ordnung 
aufrecht  zu  erhalten  ̂ . 

Wie  erwähnt,  war  mit  der  Herstellung  des  Budgetgleicb- 
gewichts  eng  verknüpft  die  Regelung  der  Staatsschuld. 
Nachdem  Spanien  sich  einmal  bereit  erklärt  hatte,  die  Kolonial- 
schulden  auf  sein  Budget  mit  zu  übernehmen ,  lag  es  auf  der 
Hand,  dafs  die  Inhaber  der  spanischen  Wertpapiere  irgend- 

welche Opfer  bringen  mufsten.  Solange  es  sich  dabei  nicht 
um  die  auswärtige  Rente  handelte,  die  zum  gröfseren  Teil 
sich  in  Händen  ausländischer  Gläubiger  befindet,  war  es  nickt 
schwierig,  günstige  Ergebnisse  zu  erzielen.  Zunächst  wurde 
im  August  1899  die  Amortisation  der  4^ioif^en  amortissablen 
Rente,  der  Zollobligationen,  sowie  der  kolonialen  Papiere  wat 
gehoben.  Da  nun  die  kolonialen  5  und  Geigen  Anleihen 
höhere  Zinsen  brachten  als  die  innere  Schuld,  wurde  im  Min 

1900  zur  Konversion  jener  wie  der  4 ̂/o igen  amortissablea 
Rente  in  eine  4^/oige  innere,  ewige  Schuld  aufgefordert  Ob- 

schon gewisse  Kompensationen  beim  Umtausch  gewährt  wurden, 
waren  doch  teilweise  Benachteiligungen  nicht  zu  vermeiden, 
und  so  führte  die  freiwillige  Konversion  nicht  gans  zum  ZcL 
Daher  entschlofs  sich  die  Regierung,  die  nicht  zur  KonvernoB 
eingereichten  Papiere  nebst  den  nicht  abgestempelten  —  abo 
im  Inlande  befindlichen  —  Exterieurs  zum  1.  Februar  19U2 
zwangsweise  zu  konvertieren.  Höhere  Einnahmen  als  durch 
diese  Zinsroduktion  wurden  dadurch  erzielt,  dafs  unter  des 
neuen  Stouergesetzcn  eines  in  Geltung  trat,  welches  die 

Zinsen  von  Staatspapieren  mit  einer  20**/oigen  Abgabe  be- 
legte. Endlich  schritt  man  zur  Konsolidierung  der  schwebenden 

Schuld,  zu  der  man  die  infolge  ihres  schnellen  TilgoDEt- 
erfordcrnisses  besonders  drückenden  Zollobligationen  und  oie 
in  Händen  von  Privatpersonen  befindlichen  Zahlungsverpflicb- 
tungsscheine  des  Tresor  (Pa'rares)  hinzuftigte.  Eine  mnere 
5  *^  oige  amortissableAnleihe  im  Nominalbetrag  von  1200  Mill.  Fes. 
wurde  zum  Kurse  von  83 ^/o  aufgelegt,  und  obschon  sock 
sie  dor  20 ^o igen  Einkommensteuer  unterworfen  wurde,  war 
der  Erfolg  ein  unerwartet  günstiger,  da  eine  fast  2o&clie 
Lberzeichnung  sich  ergab.  Aufser  der  Konsolidierung  jeDcr 
Papiere  gestattete  die  zum  Teil  in  Metallgeld  geseichnele 
Anleihe  die  Rückzahlung  von  148  Mill.  Pes.,  welche  die  Bank 

^  Um  die  Mitte  des  Jahres  1902  liefsen  sich  in  der  spaniacha Presse  BefürchtuHgeii  darüber  hören,  dafs  der  definitive  Jahresabscblvft 
wieder  mit  oiiiom  Defizit  absohliefsen  würde.  Sichere  und  einwandfreie 
Nachrichten  nach  dieser  Richtung  sind  nodi  nicht  bekannt  gewoido. 



Spanien  in  Obligationen  der  BchwebeDden  Schatzachuld 
seata.  Damit  war  freilich  erst  ein  gewisser  Anfang  gemacht, 

die  enge  Verbindung  von  Staateachatz  und  Bank  zu  lösen, 
während  diese  noch  immer  Über  044,H  Mill.  in  Schatzanwei- 

sungen (Pagarea)  beaafa;  allein  da  deren  Zinefufs  von  5  auf 

2'/>'''u  heraogesetEt  war,  ao  hatte  man  auch  diese  Last  be- deutend erleichtert. 
Weit  weniger  eriolgreieh  verliefen  die  Versuche  der 

spaniBchen  Regierung,  die  Zinsen  der  im  Besitze  von  aus- 
wärtigen Gläubigern  befindlichen  4  "/u  igen  Exterieurs  ebenfalls 

zu  verkürzen.  Zunächst  wollte  man  von  vornherein  vor- 
sichtiger vorgehen,  da  eine  einseitige  Zinsreduktion  dem 

spaniochen  Kredit  im  Auslande  empfindlich  geschadet  hätte, 
und  es  war  wahrscheinlich,  daTs  man  frUber  oder  sptlter  doch 
wiederum  die  Hufe  des  Auslandes  in  Anspruch  nehmen 
mufstc;  äodann  aber  war  es  stark  bestritten,  ob  Spanien  ohne 
den  offenkundigsten  Kechtsbruch,  ohne  Vertragsverletzung  eine 
derartige  Zinsherabsetzung  den  ausländischen  Gläubigern 
gegenüber  vornehmen  konnte.  Im  Jahre  ltj76  war  nämlich 

festgesetzt  worden  und  zwar  gesetzlich,  dal's  die  äufsere  Schuld 
von  jeder  Steuer  frei  sein  sollte,  und  als  1883  die  alte 
il^/oige  äuTsere  Schuld  in  eine  4''/aige  Rente  umgewandelt 
wurde,  erklärte  die  spanische  Regierung,  an  jener  Bestimmung 

feathalten  zu  wollen.  Sie  war  auch  ihren  Zahlungsverpflich' 
tungeii  durchaus  nachgekommen,  und  trotz  des  zeitweise  sehr 
hohen  Goldagios  waren  die  Coupons  der  äufseren  im  Aus- 

land belindliehen  Rente ,  die  zu  diesem  Behufe  abgestempelt 
war,  in  Gold  bezahlt  worden,  1899  vertrat  man  nun  die 
Ansicht,  das  Gesetz  sei  kein  zwischen  Spanien  und  seinen 
Gläubigern  getroffenes  Übereinkommen,  sondern  eine  einseitige 
gesetzliche  Mafsregel,  die  durch  ein  neues  Gesetz  aufgehoben 
werden  könne.  Trotz  dieser  Anschauung  war  die  Regierung 
darauf  bedacht,  ein  gewaltsames  Vorgehen  gegen  die  Inhaber 
der  Schuld  zu  vermeiden,  und  sie  Hefa  sich  ermächtigen, 
in  Verhandlungen  mit  ihnen  einzutreten,  um  auch  diese 

Papiere  der  Steuer  zu  unterwerfen.  Erst  im  Juni  If'OU  be- 
gannen die  Verhandlungen  darüber.  Zwar  gestand  man  seitens 

der  auswärtigen  Gläubiger  zu,  dafs  das  Vorhalten  Spaniens 
in  der  Bezahlung  seiner  Schulden  vollste  Anerkennung  ver- 

diene und  dafs  man,  um  ihm  über  die  schwierige  Lage  hin- 
wegzuhelfen, gewisse  Opfer  bringen  wolle,  allein  an  die  Über- 

oafame  jener  Steuer  könne  mit  Rücksicht  auf  die  Abmiichung 
von  1882  nicht  gedacht  werden.  Bei  dem  Entgegenkommen 
der  Gläubiger  mochte  wohl  auch  die  Besorgnis  mitspielen, 
dafs  eine  absolute  Ablehnung  jeglicher  ZinsverkUrzung  die 
spanische  Regierung  veranlassen  würde,  ohne  jede  Rücksicht 
die  Couponsteucr  auf  die  auswärtige  Rente  auszudehnen.  Nach 
mancherlei  Verhandlungen  wurde  dann  vereinbart,  an  Zinsen 



36 

sollten  künftig  nur  3,50  ̂ /o  Rezahlt  und  0,50  ®/o  sä  eil 
Amortisationsfonds  angesammelt  werden.  Dieser  VorteUig 
sollte  den  Gläubigern  zur  Abstimmung  unterbreitet  werden 
und  nur  bei  Zustimmung  von  ̂ U  des  Betrages  Oflltigkeit 
finden ,  wobei  dann  freilicn  jede  Nichtftufserung  des  Proteitei 
als  Einwilligune  aufgefafst  würde.  Die  abgestempdten  Ei- 
terieurs  im  Auslande  verteilten  sich  nun^: 

Frankreich    671830400 
England    140925100 
Belgien    121158700 
Deutschland    53778800 
Holland    34815000 
Portugal    17474100 
Verschieden    175000 

1 040 157 100  Fm. 

Widerspruch  wurde  nur  erhoben  von  BesitEeni  fHi 
88  791  700  Pes.,  so  dafs  weit  mehr  als  ̂ U  Majorität  mit  dem  Fla 
einverstanden  schien.  Als  dieser  dann  cfen  Cortes  nur  Oe* 
nehmigung  vorgelegt  wurde,  erhob  sich  hier  starker  WUgt- 
stand  und  zwar  deshalb,  weil  man  die  Abmachung  als  im 
Ausland  zu  günstig  ansah.  Formell  wäre  ja  damit  mneriunit» 

dafs  jenes  „convenio"  von  1882  fUr  die  R^enmg  bindeii 
sei;  dafs  also  niemals  eine  Steuer  von  den  Exterieurs  erlwlMt 
werden  dürfe;  sodann  war  damit  die  Verpflichtung  der  B^ 
gierung  gegeben ,  stets  in  Franken  die  Zinsen  zu  zahlen  wai 
nie  in  Silberpeseta.  Während  trotzdem  die  DeputiertenkamiDer 
mit  grofser  Majorität  den  Vorschlag  annahm,  scheiterte  er  im 
Senat.  So  ist  die  Sachlage  denn  die,  dafs  die  ausländisckai 

Gläubiger  nach  wie  vor  4^/o  Zinsen  in  Gold  empfangen;  die 
Frage  freilich,  ob  eine  von  Spanien  getroffene  Einschrinkinf 
zulässig  sei,  ist  offen  geblieben,  und  der  Grund  fiir  kflnftjp 
Differenzen  liegt  noch  immer  vor.  Allerdings  scheint  dii 
bisherige  Verhalten  der  Regierung  die  Ansicht  za  reckl* 
fertigen ,  dafs  man  aufs  äufserste  bestrebt  ist,  das 
des  Auslandes  nicht  zu  erschüttern.  Wiederholt  ist  in  1 
Zeit  von  den  verschiedenen  Finanzministem  versichert  worda» 
dafs  die  äufsere  Rente  völlig  unverändert  bleiben  soDibl 
Wesentlich  veranlafst  durch  die  Erfordernisse  der 
war  eine  vielfach  kritisierte  Mafsregel:  die  Einforderung  _ 
Zölle  in  Gold.  Durch  die  Zinszahlung  an  das  Ausland 
die  Regierung  immer  in  die  Notwendigkeit  versetzt,  eine  be- 

stimmte Menge  Gold  aufzukaufen,  eine  bei  den  spaniscte 
Wfthrungsverhältnissen  sehr  kostspielige  Operation ,  die  cA» 
mals  von  Spekulanten  ausgenutzt  wurde.  Deshalb  griff  nua 
zu  dem  Mittel ,    die   Ausfuhrzölle  und  gewisse  Einfuhrzölle  ii 

*  Nach  EcoDomiste  europ^o  1900  Nr.  454. 



I  zablen  zu  lassen;  zu  den  letzten  gehöreo  u.  a.  die  Zölle 
Steinkohle  und  Koks,  Petroleum,  Stockfisch,  Weizen, 

FWeizenmehl ,  Kukao,  Kaffee,  Tee  a.  a.  w.  Auch  hier  laXst 
■ich  nicht  verkennen,  dafs  man  bemllht  war,  dem  Ausland 
keinen  Grund  zu  Beschwerden  zu  geben :  eine  Erhebung  der 
Zolle  in  Gold  anstatt  in  Silber  wäre  natürlich  einer  be- 

deutenden ZotlerhöbuQg  gleichgekommen  ',  und  deshalb  wurde 
bestimmt,  dafs  die  betreffeaden  ZOtle  ermäfsigt  werden  sollten 

je  nach  dem  mittleren  Wechselkurs  auf  das  Ausland.  —  Eine 
weitgehende  Zustimmung  errang  sich  ein  in  der  zweiten  Hälfte 
von  1902  eingebrachter  Gesetzesvorschlag,  betreffend  die  Ab- 

schaffung des  „Atfidavits",  d.  h.  der  Abstempelung  der  in  den 
Hflnden  von  Ausländem  befindlichen  Exterieurs.  Vom  1.  Ja- 

nuar 190;)  ab  sollten  alle  Coupons  der  äuTseren  Schuld  in 
Gold  bezahlt  werden,  ohne  Rücksicht  darauf,  ob  dieselben 
im  Besitze  von  In-  oder  Ausländern  sich  befinden.  Der 
eigentliche  Sinn  dieser  geplanten  Änderung  war  der,  dafs 
man  ein  leicht  zu  verhandelndes  internationales  Zahlungs- 

mittel schaffen  wollte;  denn  hierfür  konnten  bei  dem  bis- 
faerigenModus  der  Zinszahlung  und  infolge  der  vorzunehmenden 
Abstempelung  die  Exterieurs  nur  in  beschränktem  Mafse,  die 
tlbrigen  Staatspapiere ,  deren  Zinsen  ja  nur  in  Silberpeseta 
gezahlt  wurden,  fast  gar  nicht  in  Betracht  kommen.  Unmög- 

lich oder  doch  mit  grofsen  Schwierigkeiten  verknüpft  wäre 
eine  derartige  Umwandlung  nun  keineswegs,  da  die  Zölle  ge- 

nügendes Gold  liefern.  Es  fragt  sich  aber,  welche  Wirkung 
eine  derartige  Mafsnahme  hervorrufen  würde.  Man  wird  ohne 
weiteres  annehmen  können,  dafa  sie  in  hohem  Mafae  die 

Spekulation  in  Spanien  selbst  anreizen  mufs;  denn  die  Aus- 
sicht darauf,  die  Zinsen  in  Gold  zu  erhalten,  wtlrdc  die 

spttnischen  Kapitalisten  zu  umfangreichen  Ankäufen  der  Ex- 
terieurs veranlassen  und  die  Kurse  stark  in  die  Höhe  treiben, 

lodea  rechnete  man  damit,  dafs  hier  bald  eine  Höchstgrenze 
erreicht  und  diese  nicht  viel  unter  dem  Parikurs  sich  befinden 
and  erhalten  wtirde.  Da  bei  dem  höheren  Kurse  die  in  Gold 
gezahlten  Zinsen  dann  keine  so  aufserordentlich  günstige 

Stellung  mehr  einnehmen  würden,  wäre  ein  Ausgleich  ge- 
schaffen und  das  Papier  könnte  seine  Funktion  im  Inter- 

nationalen Zahlungsverkehr  erfüllen.  Auch  diese  Projekte 
sind  nicht  ausgeführt  wurden;  die  Neukonstituierung  des 
Ministeriums  liefs  sie  verschwinden,  und  ihre  Wiederaufnahme 
ist  vorläufig  wenig  wahrscheinlich. 

Über  den  Betrag  der  spanischen  Staatsschuld  mag 
folgende  Übersicht  orientieren,    nach   dem  Jahresbericht    des 

■  Deshftlb  hat  man  vno  fraaxUsi scher  Seite  die.a  vorgescblagen  als 
Mittel  zur  Aufbesserung  der  FinaaseD.  Vgl.  i.  fi,  EconomUle  europfen 
Bd.  19  (Jahrg.  ISOl)  Nr.  476. 
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Council  ofthe  Corporation  of  Foreign  Bondholders,  die  den  Stand 
von  Anfang  Juli  1901  gibt,  und  die  mir  als  ziemlich  genn 
erscheint,  während  völlig  korrekte  Zusammenstellungen  nickt 
vorliegen. 

Art  der  Schuld Kapital 
Zinsfufs JibrUclMr Snsbetiag 

Staatssohuld. 

Äufsere  Schuld. 

5®/o    Schuld    (gegen    die    Ver- 
einigteu  Staaten)   

Äufsere  Rente   

Innere  Schuld. 

Nicht     abgestempelte     äufsere 
Rente   

3000000,00 
1 026  296  700,00 

,6401292135,00» 

178  000,00 
109500,00 

1116500,00 
1  191  555  000,00 

33112830,00 

994  842639,47 

5«/o 
4»/o 

4«/o 

2Vi  o/o 
2Vi  »/o 
5  0/0 

5»/o 

2V2  »/o 

15000(M» 
41051  ffiS^ 

Ewige  innere  Schuld    .... 
Tilgbare   „           „         .... 
KuDsnische  H3rpothekenscheine 

von  1886  und  1890    .... 

Hypothekenobligationen    der 
Philippinen   

Aktien  öffentlicher  Anlagen 
„       von  Landstrafsen      .    . 

Schulden  an  die  Beamten    .    . 
5^/o  amortissable  Schuld  .    .    . 

BchatsBchuld. 

Obligationen,  durch  die  Zollein- 
nanmen  garantiert     .... 

Zahlungsverpflichtungsscheine 
bei  der  Bank   

1 

1 

25ßO5168&.40 

4450,00 
273750 

65476750,00 

1655641iO 

23  621 145.00 

9651503304,47 888014277.40 

Verschiedene  Zinszahlungen       .       10  990  900»00 
399  005  177.40 

Dazu  ist  Anfang  des  Jahres  1902  eine  neue  Emission 
von  Sehatzbonds  im  Betrage  von  125000000  Pes.  getreten. 

Wenn  somit  Spanien  die  Aufstände  in  seinen  Kolonien 
bekämpft  und  den  Krieg  mit  Amerika  geführt  hat,  dann  das 
Gleichgewicht  im  Budget  und  im  wesentlichen  die  Liquidation 
der  durch  den  Krieg  hervorgerufenen  Ausgaben  erreicht  hat, 
ohne  die  Hilfe  des  Auslandes  in  Anspruch  nehmen  zu  mttssoit 
so  ist  es  fraglich,  ob  ein  Gleiches  bei  der  Regulierung  der 
Münz  Verhältnisse  erfolgen  kann.  Bekanntlich  besteht  seit 
1868  in  Spanien  gesetzlich  die  Doppelwährung,  und  die  Mttns- 

*  Dabei  ist  allerdings  angenommen,  dafs  die  genannten  Schulden 
schon  konvertiert  seien,  was  in  der  Tat  am  1.  Juli  1901  noch  nicht 
völlig  der  Fall  war. 



kJ^ung  erfolgt  nacb  dem  Fufsc  dea  lateinischen  MUnzbundes, 
lern  Spanien  jedoch  nicht  beigetreten  ist.  Die  Entwicklung 
tat  derart  gewesen,  dals  das  Gold  fasl  gänzlich  aus  der 
Zirkulation  verschwunden  ist,  und  tataäcblich  jetzt  Silber- 
währuDg  besteht  mit  einem  starken  Umlauf  von  unterwertigen 
Noten.  Auch  dies  ist  kein  durch  den  Krieg  entstandenes, 
sondern  alt  eingewurzeltes  Übel;  bereits  1891  sah  Leroy- 
Beaulieu'  neben  der  Herstellung  des  Gleichgewichts  im  Budget 
in  der  Reduzierung  des  Notenumlaufs  die  dringendste  tinan- 
ziellc  Mafsnahme,  und  doch  betrug  Ende  1891  der  Noten- 
mnlttuf  erst  8f)l,5  Mill.  Pes.,  während  1901  mehr  als  der 
doppelte  Betrag  davon  umlief,  nämlich  16;]12,8  Mill.  Pes. 
Dafs  in  dieser  fortwährend  ge.ateigerten  Notenausgabe  der 
Hauptgrund  lUr  die  Entwertung  der  Valuta  liegt,  darüber 
herrscht  kaum  Streit.  Uas  Recht  Noten  auszugeben  war  1874 
allein  der  Bank  von  Spanien  zugebilligt  worden,  und  zwar 
Noten  bis  zum  Betrage  von  750  Mill.  Im  Jahre  1890  war 
diese  Höchstgrenze  fast  erreicht,  und  deshalb  setzte  man 
unter  entschiedenem  Widerspruch  der  handeltreibenden  und 
industriellen  Kreise  es  durch,  dafs  in  einem  neuen  Bank- 

statut die  Höchstgrenze  des  umlaufenden  Notenbelragea  auf 
IjOO  Mill.  Pea.  normiert  wurde,  wovon  '/a  metallisch  gedeckt 
sein  sollte  und  zwar  die  Hälfte  davon  in  Gold;  dafUr 
mulste  die  Bank  ihr  gesamtes  Grundkapital  im  Betrage  von 
150  Mill.  Pes.  dem  Staat  zinslos  bis  1921  vorachiefsen.  Als 

1898  die  Zirkulation  sich  wieder  jenem  Höchstbetrage  näherte, 
glaubte  man  darüber  hinausgehen  zu  müssen  und  als  Emisalons- 
grenze  wurde  2'/i  Milliarden  festgesetzt,  so  zwar,  dafs  die 
Metallreserve  der  Bank  die  Hälfte  der  Papiere  deckte,  so- 

lange der  Umlauf  r.wischen  l'/a  und  2  Milliarden  betragen, 
und  */s,  sofern  er  darüber  stehen  würde.  Erst  1900  ist 
dann  die  Höchstgrenze  wieder  auf  2  Milliarden  herabgesetzt. 
Sicherlich  ist  nun  diese  fortwährende  Erhöhung  nicht  vor- 
anlafst  durch  die  Geschäftserfordemisae ;  die  zunehmende  Ent- 

wertung der  Noten  zeigte,  wie  sehr  sie  die  Bedürfnisse  des 
Landes  überschritten :  es  war  vielmehr  dii'  Konseuuenz  der 
schlechten  Finanzwirtschaft  des  Staates.  Den  dauernden 
Defizits  im  Budget,  den  gesteigerten  Anforderungen  an  den 
Staatsschatz  während  der  Kolonialaufstände  und  des  Krieges 
mit  Amerika  glaubte  man  durch  Anleihen  nicht  völlig  ge- 

wachsen zu  sein,  und  so  griff  miin  zu  dem  Mittel,  sich  von 
der  Bank  von  Spanien  Vorschlisse  macheu  zu  lassen,  und  je 
noehr  Schatzanweisungen  und  Papiere  der  Bank  von  Spanien 
verpfändet  wurden,  um  so  stärker  wuchs  die  Emiasion  der 
Noten.  1895  befanden  sich  im  Portefeuille  der  Bank  an 

diesen  auf  solche  Weise    in    ihren  Besitz  gelangten  Papieren 

'  Im  EFonomiate  frant;ai 
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waren  im  Mai  1900  von  jenen  noch  gegen  1038  Hill,  und  t« 
diesen  nicht  mehr  als  50  Mill.  in  den  Händen  aualäadiid« 
Besitzer^  Man  wird  diese  Tatsache  zwar  nicht  dniduuu 

als  ein  erfreuliches  Zeichen^  der.  grofsen  Kapitalkraft  d« 
Landes  anerkennen,  aber  es  bleibt  bemerkenswerti  dafs  di 
trotz  der  ungeheuren  Kriegslasten  zu  einer  derartig 
fassenden  Zurückziehung  seiner  Schuld  im  stände  war. 
durch  wurde  freilich  das  starke  Ausströmen  des  Ooldet  Ter 

anlafst.  Nachdem  in  den  neunziger  Jahren  bis  1896  eiii- 
fichliefslich  die  Goldeinfuhr  die  Ausfuhr  überstiegen  hstte, 
zeigte  sich  1897  zum  erstenmale  ein  Überwiegen  der  letiten 
um  1,1  Mill.  (Münzen  und  Barren),  1898  bei  dem  hohen  Stuide 
des  Goldagios  sogar  um  3,3  Mill.,  und  doch  war  in  beides 
Jahren  der  Wert  der  Warenausfuhr  weit  höher  als  derienige 
der  Einfuhr;  auch  1899  überwog  die  Goldausfiihr  nocli  vm 
2,2  Mill.   und  1900  um  0,76  Mill. 

Über  die  tatsächliche  Gestaltung  der  spanischen  Vshrti 
ist  nun  zu  sagen,  dafs  sie  bis  1881  ungefähr  die  Parität  mit 
den  französischen  Franken  hatte;  von  1882  an  ist  eine  fiyt 
ständige  Zunahme  der  Madrider  Wechselkurse  auf  Pari%  d.  k 

des  Goldagios ^  bemerkbar,  ohne  jedoch  eine  bedrohlicke 
Höhe  zu  erreichen,  da  1890  der  Wechselkurs  im  Jahresdordh 

schnitt  erst  4,33  ̂ /o  über  Pari  stand.  Unter  dem  Eindruck  im 
neuen  Bankgesetzes  von  1891  wuchs  dann  das  Agio  bedeatend,  it 
dafs  es  noch  in  diesem  Jahre  15  ̂ /o  überschritt.  Der  Jahra- 
durchschnitt  im  Stande  des  Agios  zu  Madrid  betrug: 

1891 1892   1893 1894   1895 1896   1897   1898   1899  |  1900 

6,5(> 
15,32  18,86 20,15  14,86 20,65  29,58  53,85  24^  ̂ gf$ 

In  dieser  bis  1898  steigenden  Verteuerung  des  Oold« 
machte  nur  das  Jahr  1895  eine  Ausnahme.  Man  betrachtett 
auf  den  ausländischen  Börsen  die  Lage  Spaniens  wieder  nit 
günstigeren  Augen,  und  während  in  den  gesamten  Torsi- 
gehenden  Jahren  zahlreiche  Exterieurs  von  Spanien  aufgeksofi 
waren,  wurde  die  Nachfrage  danach  im  Auslande  wihrtad 
der  letzten  Monate  von  1894  und  des  Anfangs  von  1895  •• 
stark,  dafs  das  dafür  nach  Spanien  fliefsende  Gold  da 
Wechselkurs  wesentlich  verbesserte.  Am  15.  März  1895,  km 
bevor  Martinez  Campos  zur  Unterdrückung  des  Aa&tandei 
nach  Kuba  geschickt  wurde,  betrug  das  Ooldagio  ii 
Madrid  nur  7,20  ̂ o.  Die  darauf  einsetzende  Steigerung  erUdt 
ihren  Höhepunkt  im  Anfang  Mai  1898,  wo  man  in  I^m 
überhaupt   keine  Wechsel   auf  Madrid  handelte,    und  hier  im 

»  Vorpl.  Economiste  europ^en  Bd.  17  (1900)  Nr.  43s. 
-  So  geschieht  e«?  im  Koonominte  europeen. 
^  In  Mailrid  und  Barcelona  werden  Wechsel  auf  Paris  in  GM 

aufgeld  gehandelt. 



llb"li>    betrug.      Die    WiederherateUung    gesicherter 
c    führte   iS99   eine  Ermärsigung  hierin  herbei ,    1900 

5ie    M-iederum   ein  Steigen  infolge  der  teilweise  gedrückten 
der   Industrie,    des  südafrikanischen    Krieges   u.  s.  w. ; 

zOgernde  Politik   in   der  Bankreform   und   das  Milälingen 
3er    ersten   Versuche   hielten    1901    und   10fi2   das    Agio    auf 
30 — :ii),  zeitweise  sogar  auf  Sti— SS^/o. 

DerEinflufs  der  hohen  Wechselkurse  auf  den  Aufsen- 
bandel  ist  von  mancher  Seite '  —  namentlich  in  seinen 
günstigen  Wirkungen  auf  die  Ausfuhr  —  stark  übertrieben 
worden.  Es  ist  oben  gezeigt  worden,  wie  aich  der  Aufsen- 

bandei  gestattet  hat.  Die  verminderte  Einfuhr  1898  ist  gewii'b 
mit  verursacht  durch  das  hohe  Öoldagio,  in  der  Hauptsache 
scheint  sie  doch  die  Eulge  der  durch  den  Krieg  herbeigeführten 
schlechten  Ökonomischen  Lage  des  Landes  gewesen  zu  sein. 
Von  der  angoblich  die  nationale  Produktion  xu  gesteigerter 
Ausfuhr  stimulierenden  Wirkung  des  Goldagios  läfst  sich  auch 
Dicht  viel  nachweisen-  Mit  1^  Mill.  1898  gegfn  857  Mill. 
1897  (beidemal  ohne  Edelmetall  verkehr  und  die  vorüber- 

gehende Ausfuhr)  ist  ein  absoluter  Rückgang  eingetreten.  Bei 
den  Waren,  deren  für  den  Export  bestimmte  Produktion  am 
ehesten  hätte  ausgedehnt  werden  können,  bei  den  Fabrikaten, 
ist  die  Ausfuhr  um  45  Mill.  zurückgegangen;  Kohstofie  wurden 
um  14  Mill.  mehr  ausgeführt,  und  wenn  an  LebenBinitteln 
um  Hl  Mill.  Pea.  mehr  versendet  wurden,  so  war  dies  mehr 
durch  den  besseren  Ernteausfall  —  also  unbeeintiufst  durch 
den  Wechselkurs  —  verursacht,  Obschon  1899  und  besonders 
1900  das  Goldagio  noch  eine  ansehnliche  Hohe  hatte,  ist  die 
Abnahme  der  Ausfuhr  weiter  fortgeschritten,  ein  Aufschwung 
der  Einfuhr  nicht  verhindert  worden. 

Fragt  man  noch  umgekehrt,  inwieweit  der  Aufsenhandel 
ilic  Valuta  heeinflufst  hat,  so  liegt  auch  hier  kaum  eine 
auffällige  Einwirkung  vor.  Obschon  1898  mit  einem  Überschufs 

[  von  'lö'i,^  Mill.  der  Warenausfuhr  über  die  Einfuhr  die 
[»□delsbilanz  für  Spanien  sich  so  günstig  wie  niemals  ge- 
kltet  hat,  ist  doch  dadurch  keineswegs  der  hohe  Stand  des 
dos  verhütet  worden:  dies  hielt  sich  vielmehr  bis  in  den 

ptober  auf  über  ö0"'o.  sank  erst  im  November  auf  41  "o 
I  blieb  über  35  "/o  im  Dezember.  Auch  189(i  und  1897  war 

t  Handelsbilanz  ftlr  Spanien  durchaus  aktiv,  aber  trotzdem 

•  der  Wechselkurs  höher  als  in  irgend  einem  Jahre  vorher, 
und    190U    war   die    Bilanz    passiv;    in    beiden    Jahren 

'  Dies  gilt  in  erster  Linie  von  EdtnODd  Th^r^v.  La  aituution  ̂ cono- 
mique  et  financi^re  de  TEspagne  S.  27  ff.  Seine  Itewejse  eCOtien  sich 
uher  auf  höchst  problemaliscbti  handelsetiitiBtische  Ziflern ;  teils  sind  dies 
iiuT  proi-iBOriHche,  teils  läfst  sich  gar  nicht  ermitteln,  woher  «iu  stammeii. 
Xach  Th^rys  Anraben  übertrifft  auch  die  Ausfuhr  von  1S98  die  von  1897 

■aoch  um  ca.  30  Mill.,  obschon  sie  in  Wahrheit  dahlDter  surackbleiÜi'H 
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EmiBsionBabteilung  fiollten  repräsentiert  werden  durch  die 
um]  auf  enden  Noten,  die  Aktiva  durch  die  mehr  hU  OÜU  Hill. 
Sehatzschuldscheine,  welche  die  Bank  besitzt,  den  Baiikvor- 
achufa  von  150  Mill.  Pes.,  den  vorhandenen  Goldbestand  und 
soviel  Silbergeld,  daTs  durch  diese  Metalle  und  die  Effekten 
der  Betrag  der  Noten  erreicht  wird.  Eine  Reduktion  dieser 
sollte  in  dem  Mafse  eintreten,  als  die  Kegierung  ihre  Schuld- 

scheine gegen  Barzahlung  zurückzog.  Auf  diese  Weise  hoffte 
man  es  zu  erreichen ,  dafs  der  Staat  einen  Einäufs  auf  den 
Notenumlauf  erhielt,  so  dafs  dieser  nicht  mehr  über  Bedarf 
ausgedehnt  würde.  Obgleich  es  zunächst  den  Anschein  hatte, 
als  liefee  sich  für  diesen  Entwurf  eine  Majorität  unter  den 
Deputierten  finden,  ao  zeigte  sich  bald  solch  Widerstand,  der 
seine  Waffen  vornehmlich  in  den  zahlreichen  Argumenten 
gegen  die  Feekche  Akte  fand,  dafs  man  sehliefslich  das  Gesetz 
in  der  geplanten  Fassung  aufgab. 

Als  ein  neuer  Entwurf  eingebracht  wurde,  zeigte  er  weit 
miger  einschneidende  Bestimmungen  und  wurde  deshalb  mit 
igen  Abänderungen  nueh  wenig  ausgedehnten  Beratungen 

angenommen.  Danach  hat  der  Staat  innerhalb  lu  Jahren  ̂  
bis  spätestens  81.  Dezember  1911  —  der  Bank  von  Spanien  den 
Betrag  seiner  bei  ihr  schwebenden  Schuld  zurückzuzahlen. 
Hierzu  soll  verwendet  werden  einmal  die  nach  dem  Gesetz 

vom  2.  August  1890  zu  emittierende  Schuld-,  zweitens  be- 
sondere Mittel  und  Emissionen,  welche  die  Cortea  zu  be- 
willigen hatten;  drittens  die  Überschüsse  der  Budgets.  Die 

Maximalgrenze  der  Notenemissiun  beträgt  2  Milliarden  und 
zwar  so,  dafs  bis  12U0  Mill.  der  dritte  Teil  —  die  Hälfte 
davon  in  Gold  -  metallisch  gedeckt  ist;  von  1200— 1500  Mill. 

sollen 60"'o  des  überschiefsenden  Betrages  —  davon  mindestens 
W/o  in  Gold  —  Bardeckung  haben  und  von  1500—2000  Mill. 
TO"/»  des  Überschusses  und  zwar  mindestens  SO^/o  in  Gold. 
Die  Regierung  wird  sieh  u.  a.  mit  der  Bank  wegen  Fest- 

setzung des  Diskonts  für  Darlehen  mit  Garantie  durch  Öffent- 
liche Fonds  in  Verbindung  setzen,  desgl.  über  den  Ver- 

kauf von  Papieren  der  öffentlichen  Schuld  u.  s.  w.,  so  dafs 
das  PortefeuUle  sie!]  nur  aus  Wechseln  mit  90tägiger  Verfall- 

zeit zusammensetzt;  doch  darf  dieser  Verkauf  erst  stattfinden, 
wenn  die  Bank  von  Spanien  die  dem  Staat  geleisteten  Vor- 

schüsse zurückerhalten  hat. 

Dafs  diese  Bestimmungen  —  die  anderen,  welche  die 
Valutafrage  nicht  so  unmittelbar  berühren ,  sind  hier  über- 

gangen —  geeignet  sind,  eine  baldige  und  anhaltende  Besserung 
der  Valutaverhfiltnisse  herbeizuführen,  wird  man  kaum  sagen 
können.  Einmal  ist  der  Zeitraum,  den  man  zur  Regelung 
der  Beziehungen  zwischen  Bank  und  Staatsschatz  festgesetzt 
hat,  ein  zu  langer,  und  dann  ist  durch  das  gekünstelte  System 
der   Notendeckung,    wie   man    es   hier   durchführen   will,   ein 



Mifsbraueh  der  Emission  nicht  zu  verhüten;  denn  di«  Er 

fahrung  hat  gezeigt,  wie  es  trotz  solcher  Einschränkungen  'i-: 
Bank  gelungen  ist,  den  Umlauf  der  Noten  zn  erhöben.  Vr,a 
aeiten  französischer  Finanzmänner  war  vorgeschlagen  wonlen, 
den  Notenumlauf  auf  1200  und  dann  auf  800  Mill.  htnh 

zusetzen;  dahingehend  eine  gesetzliche  Bestimmung  zu  «■ 
lassen,  wJlre  aber  auch  nicht  zu  empfehlen,  da  ma.6  hier  n 
leicht  eine  allzu  willkürliche  Grenze  aufstellen  könnte.  Uotn 
den  gegenwärtigen  Verhältnissen  wird  das  einzige  Mittel  »eia, 
um  die  Entwertung  der  Landesvaluta  zu  beseitigen,  dalÄ  nun 
so  schnell  als  möglich  die  Vorschriften  des  neuen  Gesetzes  n 
erfüllen  sucht,  da  bei  Rückzahlung  der  gewährten  Vorac4ibK 
an  die  Bank  diese  den  Notenbestand  verringern  könnte.  C 
die  Valutaregulierung  ffir  die  spanischen  Produktionexweu 
die  hochgespannten  Erwartungen  erfüllen  wird,  wie  man  • 
hauptsächlich  in  Frankreich  hegt,  mufs  die  Zukunft  lehrec 

Neuerdings,   im   Laufe   des  Jahres  1902,    sind    mehri^ 
weitere  Vorschläge  und  Pläne  aufgetaucht,  welche  die  Seßkn 

des  Agios  zum  GegL'nstand  hatten.    Am  meisten  erörtert  war 
die  Bildung   eines   Syndikats,    das   die   BeschafTung   der  : 
wendigen  ausländischen  Goldmünzen  durch   gröfsere  Aakü. 
erleichtern  sollte.    Als  Mitglieder  des  Syndikats  waren  ge^» 
der  Staatsschatz,  die  Bank  von  Spanien,  die  Eisenbahnge^ 
Schäften  und  endlich  alle  anderen  Unternehmungen,  die  !■ 
Dividenden-  oder  Zinszahlungen  auswärtigen  Goldes  bednrflc' 

Dafs  die  Durchfuhrung  dieser  Pläne  einen  weitgehenden  l'-v. flufs   auf  den   Wechselkurs   ausüben    würde,    erscheint   waiu 
glaublich.     Es  handelt  sich  nicht  um  eine  grofse  Goldanleii)'. 
aondoni  um  die  Erwerbung  verhältnismäfsig  geringer  Meng^- 
unter  dem  jeweiligen  Durchschnittskurs.    Den  gröfaten  Vor 
würden  die  Eisenbahnen  und  andere  private  Unternebmni 
haben,   während  der  Staatsschatz   das  für  Zinszahlang  n 
Goldgeld,  solange  das  Gesetz  über  die  Zahlung  gewisser  2 
in  Gold  besteht,  stets  zur  Verfügung  gehabt  hat.  Auch  die  ff 
hat  nicht  ein  unmittelbares  Interesse  an  dem  Erwerb  grfid 
Goldbestände;  die  ihr  zukommende  Goldmünze  würde  boclu 
7M  einer  gewissen  Verstärkung  ihrer  Reserven  dienen  köL 

Die  praktische  Ausführung  des   geschiklertr^n   PlAoea] 
derart  beabsichtigt,  dafs  einige  Filialen  der  Bank   von  $M 
im  Auslande,  so  vor  allem  in  Paris,  vielleicht  auch  in  Li 
Berlin  u.  s.  w,  errichtet  werden  sollten,  denen  der  MUnu 
zufallen   sollte.     Ob  bei   der  im  November  1902 

eingeir 

Umbildung  des  Ministeriums  und  dem  dabei  erfolgten  W<^ 
in  der  Person  des  Finanzministers  eine  Verwirk lichong  I 
dieser  Projekte  eintreten  wird,   läfst   sich  noch    nicht  t   "" 

'  Inzwischen   ist  Anfang    1903  das  Sjudilcat   zwischen    den  | bahneeaellBchaften   und  der   Bank,   aber   ohne  den    Staataaohi 
geHchlossen  worden. 



Die  handelspolitischen  Beziehungen 
zwischen  Spanien  niid  Dcntschland  im  letzten 
I.  Jahrzehnt. 

Wie  schon  bei  der  Ülterdlcht  Über  deu  spanischen  Aufsen- 
handel  erwähnt  wurde,  bezeit'hnele  das  Jahr  1892  einen 
Wendepunkt  in  der  spanischen  Handelspolitilc  insofern,  als 
damals  bei  der  Regulierung  der  Handelsbeziehungen  zum 
Aueland  die  hochschutzzöllnerisch  interesBsierten  katalonischen 

Industriellen  wiederum  ihre  frühere  dominierende  Stellung 
einnalimen,  die  sie  1882  verloren  hatten.  Im  Jahre  1882  war 
das  ausschlaggebende  Moment  bei  der  Gestaltung  der  spanischen 
Handelspolitik  der  Weinexport  nach  Frankreich  gewesen. 
Infolge  der  Verwüstungen  der  französischen  Weinberge  durch 
die  Reblaus  ira  Jahre  187(1  reichte  die  französische  Wein- 

produktion bei  weitem  nicht  aus,  den  inländischen  Bedarf  zu 
decken,  und  man  sah  sich  daher  genötigt,  grofse  Mengen  an 
spanischem  Wein  zu  importieren.  Um  sich  das  so  gewonnene 
Absatzgebiet  möglichst  zu  sichern,  verliefa  Spanien  die  Bahnen 
des  HochschutzzoIIijs ,  die  es  1877  durch  Aufstellung  eines 
Maximal-  und  M inimal tarifes  —  beide  mit  einem  angeblich 
vorübergehenden,  aber  sehr  hohen  Zollzuschlag  —  eingenommen 
hatte,  und  schlofs  am  0.  Februar  1882  einen  Handelsvertrag 
mit  der  französischen  Republik.  Durch  diesen  Vertrag  setzte 
Frankreich  u.  a.  den  Zoll  auf  spanische  Weine  bis  zu  einem 

Alkoholgehalt  von  \bfi  Grad  von  3'/«  fr.  auf  2  fr.  für  l  hl 
herab.  Die  Konzessionen  hatte  Spanien  ziemlich  teuer  zu 
erkaufen,  da  es  eine  grofse  Anzahl  wichtiger  Zollsätze  beträcht- 

lich ermäfsigen  mufste,  so  unter  den  Fabrikaten  auch  trotz 
des  lebhaften  Widerspruchs  der  Textilindustriellen  Kataloniens 
die  Zölle  auf  Baumwollen  waren.  Die  Folge  war,  dafs  die 
Wflinaasfuhr  nach  Frankreich   den  gröfsten  Umfang  annahm. 
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IH7r>  uiniAfato  sie  nur  124000  hl  und  1891  über  0  MilL  U 
im  WtTto  von  2i\2  Mill.  Pes.  Wenn  man  auch  zugab,  dab 
dorn  grgtMiUbor  zahlreiche  Zweige  der  Industrie  durch  dec 
llinuloUvortra^  u^oHohAdigt  und  in  ihrer  Entwicklung  gehemmt 
wtlrdon,  8o  glaubte  man  doch,  dafs  der  Vorteil,  der  aus  des 
Woincxport  gezogen  wurde,  jene  Schädigungen  bei  veiteB 
autwicgo.  Aber  es  niufste  von  vornherein  klar  sein,  dafs  «De 
drrartigo  llandoUpolitik,  die  so  ausschliefslich  einen  einiigK 
Zwoig  dor  nationalen  Produktion  förderte,  doch  nur  so  Uap 
autVeclit  zu  erhalten  war,  als  man  in  Frankreich  auf  äe 
Huaniselien  Weine  angewiesen  war.  Zunächst  jedoch  f:I^ 
du^em  grundlegenden  Vertrag  eine  Reihe  Meistbe^cscgvc^v 
vertrüge  mit  anderen  Staaten  im  Jahre  ISS3:  mm  12.  Ji: 
dieses  «lahn^s  der  mit  dem  Deutschen  Reich.  Aola^r  is 
gegtMtseitigeu  Meistbegünstigung  fanden  sich  in  dem 
UindungtM\  resu.  Kmiäfsigungen  tilr  eine  Anzahl  Tarifpoisd 
Si^anien  gewährte  dies  tur  Eisenbahnschienen .  E^deü- 
Stahldraht«  künstliche  FÄrl>en,  lackierte  Felle,  lazidw^r 
Hohe  Maschi!;er..  l^ranniwein  u.  s.  w. ;  Deuischlazc  ftr  Khx 

xind  KorkstoptVn,  ̂ ^udtVuchte.  Wein  u.  s.  w. 
lu  der»  tv^lgtniden  Jahren  gewann  die  Agitacoc  r^ara  zt 

llaudv'lsvenri^gt*  iu  Sj>an?en  weite  Kreise,  Setz  lLT?t  « 
ach:rigx*r  jAhrt*  w,nr  dfe  Rückkehr  runi  HocLscixriÄid  «aaff 
der  rrv*^rairirp:irk:e  der  kor.s^'rvanvec  Parte»  «»rfi-sa.   ü 
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So  deutete  alles  dar&ul'  hin,  dals  die  spanischen  leitenden reise  entschloBsen  waren,  die  bestehenden  Verträge  nicht  zu 
erneuern. 

Diesem  Bestreben  kam  man  in  Frankreich  entgegen.  Hier 
war  die  Opposition  gegen  den  Handelsvertrag  in  den  letzten 
Jahren  nicht  minder  lebhaft  gewesen.  Der  Grund  hierzu  lag 
einerseits  lüarin,  dafs  die  fran^.Osischen  Weinberge  sich  all- 
niählich  von  den  Verheerungen  durch  die  Heblaus  erholten, 
und  man  sich,  soweit  als  möglich,  von  dem  Übermafs  der 
npanischen  Konkurrenz  befreien  wollte ;  andererseits  vor  allem 
in  den  im  gröfsten  Mafsstabe  betriebenen  Wein  verfälsch  ungen 
der  spanischen  Exporteure.  Wie  erwähnt,  hatte  der  in  Frank- 

reich importierte  spanische  Wein  bis  15,9  Grad  Alkoholgehalt 
nur  2  fr.  für  das  Hektoliter  zu  zahlen,  während  reiner  .Sprit 

einem  Zoll  von  15ti'.'*  fr.  pro  hl  unterlag.  Der  spanische 
Exporteur  wie  der  französische  Händler  machten  nun  glänzende 
Geschäfte,  wenn  man  dem  für  den  Export  bestimmten 

spanischen  Wein,  dessen  natürlicher  Alkoholgehalt  nicht  \'),9 
Grad  betrug,  einige  Prozente  zusetzte  und  so  den  hohen  Zoll 
für  diesen  sparte.  Oder  man  nahm  sogar  gefärbtes  Zucker- 
wasser.  vermischte  dies  mit  Sprit  und  sandte  es  als  spanischen 
Wein  nach  Frankreich.  Zwar  entdeckte  man  in  Frankreich 

—  allerdings  erst  ziemlich  spät  —  diesen  Betrug  und  suchte 
ihm  entgegenzuwirken,  desgleichen  wurde  die  spanische  Re- 

gierung veranlafst,  einzuschreiten;  allein  gänzlich  vermochte 
man  dem  Übel  nicht  zu  steuern.  Um  so  erregter  war  man 
in  Frankreich,  und  namentlich  fehlte  es  nicht  an  zahlreichen 
Hetzereien  gegen  Deutschland,  dem  man  die  Schuld  an  jenen 
Betrügereien  beimafe,  weil  Spanien  einen  grofsen  Teil  seines 
Sprit  aus  Deutschland  bezog. 

Unter  dem  Druck  der  Öffentlichen  Meinung  eutschlofs 
*icb  die  französische  Regierung  im  Jahre  1891,  von  dem  ein- 

jährigen Kündigungsrecht  Gebrauch  zu  machen,  und  Spanien 
hatte  nun  guten  Grund,  seinerseits  die  Verträge  mit  den 
übrigen  Mächten  zu  kündigen;  der  mit  dem  Deutschen  Keicb 
;;escn]oBsene  sollte  zum   1.  Februar  1Ö92  ablaufen, 

Es  wurde  sodann  ein  neuer  ZoHtarif  mit  Maximal-  und 

Minimalsätzen  publiziert,  die  geeignet  schienen,  die  hoch- 
gebendeten  schutzzöllnerischen  Wünsche  zu  befriedigen.  Dafs 
es  aber  mit  derartig  hochgeschraubten  Sätzen  nicht  leicht  sein 
wurde,  vcrtragsmäfsige  Handelsbeziehungen  mit  dem  Ausland 
anzuknüpfen,  sah  die  spanische  Regierung  sehr  wohl  ein,  und 
man  hielt  es  daher  für  gut,  den  Minimaltarif  nicht  etwa  für 
unabänderlich  zu  erklären,  sondern  weitere  ErmSfsigungen 
^gen  entsprechende  Konzessionen  anderer  Länder  zuzulassen. 

Hieraus  ersah  das  Ausland,  dafs  Spanien  neuen  Handels- 
verträgen   nicht  durchaus   abgeneigt  sei,    und    neben  anderen 

■  '        FonFhonOD  XSI  S.  -  Wc.Iplial 
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Staaten  suchte  auch  Deutschland  Verhandlungen  darttW  an- 
zuknüpfen. Um  Zeit  hierfür  zu  gewinnen,  sicherten  rick 

Deutschland  una  Spanien  provisorisch  gegenseitige  Meit^ 
begünstigung  zu,  ausgenommen  davon  blieb  der  Alkohol  beim 
Eintritt  in  Spanien  und  der  Wein  beim  Eingang  in  Deutsch- 

land. Die  nun  folgende  Zeit  bietet  in  den  HandelsbeiiehaiigeB 
zwischen  beiden  Ländern  ein  Bild  der  gröfsten  Unsicherheit: 
immer  wieder  muTs  das  Provisorium  erneuert  werden;  mehr- 

mals tritt  die  Verlängerung  nur  auf  einen  Monat  ein;  der 
betreffende  Notenaustausch  findet  erst  kurz  vor  Ablauf  der 
Frist  statt;  ohne  dafs  man  zum  Handelskrieg  su  schreitn 
beabsichtigt  y  bestehen  für  einige  Zeit  —  vom  30.  Juni  bb 
31.  August  1893  —  überhaupt  keine  vertragsmäfsigen  Handeb- 
beziehungen,  worauf  dann  wiederum  gegenseitige  MeistbegOih 
stigung  festgesetzt  wird. 

Inzwischen  hatten  die  Verhandlungen  über  den  Vertng 
begonnen.  Am  26.  November  1892  waren  die  Delegierten  beider 
Länder  zusammengetreten  und  begannen  am  28.  November 
die  Beratungen.  Eine  Verzögerung  trat  ein,  als  der  Stan 
des  spanischen  Ministeriums  die  Demission  der  spanischen 
Kommissionsmitglieder  veranlafste.  Nachdem  diese  ersetit 
waren,  wurden  die  Sitzungen  am  10.  Februar  1893  unter  den 
Vorsitz  des  Herzogs  de  Almodovar  del  Rio  eröffnet:  im 
3.  August  desselben  Jahres  setzte  die  Kommission  die  end- 

gültigen Beschlüsse  fest  und  schloüs  am  8.  August  mit  der 
Unterzeichnung  derselben  die  Beratungen. 

Im  allgemeinen  hatte  man  sich  über  die  einzelnen  Artikel 
des  Vertrages  sowie  über  die  Höhe  der  Zölle  bald  geeinigt 
Der  einzige  Punkt,  über  den  man  sich  erst  ganz  zuletzt  ver 
ständigte,  betraf  den  deutschen  Zoll  auf  spanische  Korkstopfen. 
Nach  dem  deutschen  Generaltarif  betrug  derselbe  30  Mk.  ftr 
100  kg,  während  der  Vertrag  1883  10  Mk.  festgesetzt  hatt& 
Im  Interesse  der  deutschen  Korkfabrikanten,  die  aufser  von 
Spanien  auch  von  Algier  und  Portugal  Korkholz  einführten 
und  in  Deutschland  verarbeiteten,  schlugen  ciie  deutscha 
Delegierten  einen  Satz  von  20  Mk.  vor,  dem  die  Spanier 
8  Mk.  entgegensetzten.  Schliefslich  erklärten  diese,  unerUfi- 
iichc  Bedingung  für  den  Abschlufs  des  Vertrages  sei  mindestens 

der  Satz  von  1 88'^,  da  ein  höherer  Zoll  das  industrielle  Leben 
von  3 — 4  Provinzen,  dessen  Mittelpunkt  die  Korkindostrie 
wäre,  aufs  schwerste  schädigen  würde.  Nach  langen  Am- 
cinandersetzungen  wurde  dann  der  Zoll  von  1883  mit  10  Mk 
angenommen. 

Deutscherseits  hatte  man  versucht,  eine  Ermäfsigung  des 
Zolles  auf  Alkohol  zu  erlangen,  um  die  gewaltige  Ausfiur  in 
diesem  Artikel  weiterhin  betreiben  zu  können.  In  dem  neuen 
Tarif  betrug  nämlich   der  Zollsatz   für  1  hl  Alkohol  160  Fe*. 
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een  21, lOPes.  früher,  wozu  noch  die  Kons  ums  teuer  von  25Pe8. 
kommen  war.  Allein  diese  Versuelie  mufsten  scheitern,  da 

die  spanischen  Delegierten  durch  eine  kgl.  Verordnung  vom 
31.  Dezember  1891  gebunden  waren,  wonach  bei  künftigen 
Hand  eis  vertragen  keine  Herabsetzung  der  Zölle  auf  Alkohol 
oder  Liqueur  stattfinden  sollte.  Man  hat  den  deutschen  Unter- 

händlern seitens  der  Landwirte  später  vorgeworfen,  nicht 
sUes  getan  zu  haben,  um  hier  eine  Konzession  zu  erlangen. 
Aber  dieser  Vorwurf  war  um  so  unberechtigter,  als  selbst  im  Fall 
eiuer  Zollreduktion  der  deutsche  tipritexport  doch  den  enormen 
Rückgang  hätte  aufweisen  mUssen,  wie  er  nach  1891  eintrat: 
Frankreich  hatte  nämlich  die  Höchstgrenze  des  Alkoholgehaltes 
bei  den  importierten  Weinen  auf  10.9  Grad  normiert,  so  dafs  es 
also  unmöglich  gewesen  wäre,  den  spanischen  Wein  ferner  mit 
Sprit  zu  verschneiden.  Weiterhin  aber  konnte  ein  grofser 
Teil  an  spanischen  Weinen,  der  einen  höheren  Alkoholgehalt 
beeafs  als  10,9  Grad,  nicht  mehr  nach  Frankreich  exportiert 
werden;  er  fand  so  im  eigenen  Lande  die  Verwendung,  dals 
er  zn  Weinsprit  gebrannt  wurde  und  den  Bezug  vom  Aus- 

lände gänzlich  überflüssig  machte.  — 
Derjenige  spanische  Delegierte,  der  dem  Staatsmi nister 

über  die  Verbandlungen  den  Bericht  zu  erstatten  hatte,  kam 
in  der  Beurteilung  derselben  zu  dem  Resultat,  dafs  die  Er- 

gebnisse der  Beratung  für  Spanien  im  wesentlichen  durchaus 
günstige  seien.  Es  sollte  sich  bald  zeigen,  dafs  man  in  weiten 
Kreisen  Spaniens  gänzlich  anderer  Ansicht  war.  Wie  steh 
hier  die  Opposition  erhob,  so  hat  man  wohl  auch  gelegentlich 
in  Deutschland  —  allerdings  erst  als  der  Vertrag  gescheitert 
war  —  diesen  als  Muster  dafür  hingestellt,  wie  man  nicht 
versuchen  dürfe,  Handelsverträge  abzuschliefsen,  da  aus 
solchen  nicht  ein  Staat  einseitig  Nutzen  ziehen  solle,  wie  es 
liier  Deutschland  gewollt  hätte.  Eine  nähere  Betrachtung  des 
Vertrages  sowie  eine  Vergleichung  mit  den  früheren  Zoll- 

sätzen mag  zeigen,  ob  und  inwiefern  diese  Ansicht  be- 
gröadet  ist. 

Eine  Eigentümlichkeit  des  Vertrages  bestand  darin,  dafa 
er  nicht  mehr  die  Klausel  der  allgemeinen  Meistbegünstigung 
entbiclt.  Die  Abneigung  dagegen  war  damals  in  Spanien 
allenthatben  zu  mächtig  gewesen,  als  dafs  man  sie  wiederum 
bfltte  festaetzeu  können.  So  gewährten  sich  beide  Länder  nur 
für  eine  Reihe  besonders  aufgeführter  Artikel  die  Meist- 
be^nstigung;  für  eine  Anzahl  anderer  Waren  wurden  die 
Zölle  ermäfsigt  resp,  gebunden. 

Die  so  gebundenen  Sätze  mögen  für  eine  Reihe  wichtigerer 
«panischer  Waren  den  Zöllen  von  188:1  gegenübergestellt 
werden.     Die  Zölle  galten  fUr  lOU  kg: 
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Artikel 
ZoUsats 
von  I8d3 

Mark 

Zolkiti 
▼OB  m 

lUik 

Binsen  und  fispartogras   
Weinbeeren,  frische  zum  TafelgenufiB      .    . 
Wein  und  Most  in  Fässern   
Frische  Apfelsinen,  Zitronen,  Limonen    .    . 
Pomeranzen,  Granaten,  Mandeln',  Datteln* 
Safrim   

frei 

4 
20 

4 
40 
80 

3 
6 

frei 
8 

  i 

4 

4 

50* 

Oliven   

90^ 

Olivenöl  in  Fässern   
Erdnufsöl  in  Fäsem,  amtlich  denat    .    .    . 
Olivenöl     „        „             „            -    .    .    .    . 
Getrocknete  Feigen,  Korinthen,  Bosinen 

4 

8 

4     , 

.       « 

2,50   , 

.    1,50 
2,50   , 

.    1^ 

6     , 

.  JWO 
2,60   . 

„  <w 

«     » 

.   0,25 

3     . 

»       1 

Für  73  Nummern  seines  ZoUtarifes  räumte  Deutsddaii 

Spanien  die  Meistbegünstigung  ein.  Auf  Orund  der  Vertr%i 
mit  Österreich,  Italien,  Schweiz,  Belgien  trat  eine  Redoktiot 
der  Zölle  für  einige  Artikel  ein,  unter  denen  ich  hervorhebe: 

Stmmpfw^aren  aus  Baumwolle      •    .    .    .  von   120  Mk.  auf    96  Mk Besen  aus  Bast,  Stroh  oder  Schilf  .    .    .  , 
Schmiedbares  Eisen  in  Stangen   .    .    .    .  „ 
Eisen  in  Blöcken  u.  s.  w    „ 
ßoggen    „ 
Holz  aus  Buchsbaum,  Zeder,  Rokos  u.  s.  w.  „ 
2iedemholz,  geschnitten    „ 
Ziegenfelle,  gegerbte  oder  halbgare     .    .  „ 

Wie  man  sieht,  waren  die  Bindungen  und  Emiedrigimgei 
im  allgemeinen  nicht  dazu  angetan,  die  deutsche  Produktiü 
schädigend  zu  beeinflussen.  Es  handelte  sich  doch  meist  na 

Artikel ,  die  gar  nicht  oder  nicht  derart  in  Deutschland  ge* 
Wonnen  werden  können.  Widerspruch  erregte  es  im  deutachli 
Reichstag,  dafs  Spanien  auf  Roggen  die  MeistbegünstignBg 
erhalten  sollte;  die  praktische  Bedeutung  der  Bestimmmf 
war  aber  sehr  gering,  da  eine  starke  Konkurrenz  der  spanisclNi 
Landwirte  auf  dem  deutschen  Markt  nicht  zu  beftircnten  war. 

Wie  wir  sahen,  wäre  Spanien  in  der  Lage,  nicht  nur  dk 
Getreidezufuhr  aus  dem  Auslande  zu  vermeiden,  sonden 
selbst  Agrarprodukte  zu  exportieren.  Allein,  wie  die  Ver 
hältnisse  lagen,  namentlich  infolge  der  unentwickelten  Ver 
kehrswege,  war  Spanien  doch  von  diesem  Ziele  aufserordentiick 
weit  entfernt.  Wenn  nach  der  deutschen  Statistik  1892  fr 

»V/2  Mill.  spanischer  Roggen   importiert  wurde,    so   blieb  du 

'  Im  Vertrage  von  1883  nicht  enthalten. 
^  Im  Vertrage  von  1888  nicht  enthalten ;  allgemeiner  Zoll  12  ML 
»  1885  auf  40  Mk.  herabgesetzt. 
*  1885  auf  20  Mk.  herabgesetzt. 
^'  1883  nicht  festgesetzt;  allgemeiner  Zollsatz  10  Mk, 



nufBcrgewüha liehe    und    vereinzelte    Erscheinung;    diese 

^^war  wohl  dadurch  verursacht,  dafs  man,   um  den  Ausfall  der 
niBsischcn  Einfuhr  zu  decken,  an  allen  erreichbaren  Plfltzeti, 
selbst  mit  hohen  Kosten,  Koggen  aufkaufte. 

Unter  den  17li  ermäfsigten  «panischen  Einfuhrzöllen  fithre 
ich  an  und  stelle  mit  der  2.  Kolonne  des  Tarifs  von  1891  — 
Minimaltarif  —  und  dem  Zollsatz  von  1883  zusammen  folgende 
wichtigere  Positionen : 

Artikel Hafastab 
Vertrags- tarif 

von  1»93 

Pesetas 

Minimal- larif 
von  IS91 

Pesetas 

VertragB- tarif 
von  1883 

Pesetas 

Bllan   
liedeeiaen  ii.  Stahl  ia  Eisenbahn  st  hieaen 

en  in  Pulver  oder  io  Stücken      .    .    . 

100  kg 

100  kg 

1  kg 

100  kg 1  kg 

100  kg 

40 
40 
5 

/     1,75 i    0,50 6 

1,50 13 

: 
21,50 

3,50 12,50 

12 
12 

50 

52,60 6 

3 

7,50 
8.75 15 

}   ^ 

6,20 

27,50 

4 
20 

IS 
23 

84,6.5 37,50 

4,55 

{    0,10 
4Ä> 

{  r 

;h.  Samt  u.  Doppelgewebe  an  KleidungB- 
«rken    .           

«■  aag  Hanf  oder  aus  Leinen,  von  Nr.  21 
SFÄrta   
L«h«n,   Felbel  ii.  Samt   auB  Wolle  oder 

2.49 
27,20 

r 
2.40 

10^ 

a.   Felbel   au«   Seide   oder  Floretgeide 
»en  jeder  Art,   mit  oder   ohne    Kessel 
vie  dfie  Kessel  allein   

»-wagen,  Gepäckwagen  u,  s.  w.     .     .    . 

ÄulBerctem  erlangte  Deutschland  für  weitere  172  Sfltze 
des  spanischen  Tarifes  die  Meistbegünstigung.  Infolge  der 
spanischen  Verträge  mit  der  Schweiz,  mit  Norwegen  und  den 
Niederlanden  ergaben  sich  u.  n.  folgende  Zölle: 

Artikel 
Minimaltarif 

von  1891 

Vertragstorif 
von  1893 

7.80 
2,50 

1,25 
1,75 

1 

Farben,  aus  Steinkohlen  gewonnen       ,     . 

Taschenuhren,  goldene   
„             silberne   

öltuch  und  Wachaleinwand   

1        0.50 

i        1.50 

1 
1 

0.50 

0,75 
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Von  den  weiteren  Beidmomiigeii  des  Vertnges  mag 
folgendes  erwähnt  werden :  auf  deutscher  Seite  hiltte  man  im 
Interesse  der  heimischen  Industrie  die  Aufhebung  der  spanisches 
Ausfuhrzölle  gern  gesehen;  wurde  auch  dies  nicht  erreichl 

so  verpflichtete  sich  Spanien  doch  den  Ausfuhrzoll  auf  Kork- 
holz nicht  über  5  Pes.  zu  erhöhen:  falls  die  Cortea  ihre  6«^ 

nehmigung  erteilen  würden,  sollte  der  Ausfuhrzoll  auf  nicbt 
silberhaltigen  Bleiglanz  im  Betrage  Ton  1.25  Pes.  aofgehobes 
werden.  Ferner  wurde  vereinbart,  dafs  die  Festsetzungen 
Aber  Meistbegünstigung.  Ausfuhrzoll  u.  s.  w.  nicht  beruiit 
werden  sollten  durch  die  einer  dritten  Macht  im  Grenzverkekr 

gewährten  Begünstigungen. 
Die    oben    angeführten   Zollsätze   sind   zwar    üast   durcb- 

gehends   höher  als    die   Sätze  von   1883,    aber   ea    war   da 
deutschen   Unterhändlern   doch    gelungen,   ganz    beträchtlidie 

Ermäfsigungen,    zum  Teil   bis  S'.t^e   und   darüber   gegenüber 
dem   Minimaltarif  von    1891    zu   erlangen.     Wenn    man   du 

später   behauptet  hat,   die  Konzessionen   wären   zu   grofs  ge- 
wesen, sie  hätten  den  Vertrag  für  Spanien   unannehmbar  ge- 

macht,  so   erscheint  es  doch  mehr  als   fraglich ,    ob  weniger 
weitgehende  Ermäfsigungen  die  Zustimmung  der  einfluIsreiebeD 

Kreise  gewonnen  hätten,  die  keine  Neigung  zu  einem  Handeb- 
vertrag  mit   Deutschland   auf  Grund   eines  besonderen  Koo- 
ventionaltarifes  besafsen.    Dies  zeigte  sich  deutlich  in  der  Art 
der   Polemik   gegen    den   Handelsvertrag;    dabei    suchte  msn 
meist   gar    nicht    im    einzelnen    nachzuweisen,    dafs    die  Er 
mäf:sigungen  zu  stark  wären,  sondern  hielt  sich  ganz  äulserlicb 
daran,   dafs  Spanien  17H  Positionen   und  Deutschland  nur  ä> 
erniedrigt  habe,  ohne  daran  zu  denken,  dafs  die  übrigen  sack 
für  Spanien  keinen  Wert  hatten.    Oder  aber  es  wurde  betont 

dafs  der  einzige  Vertrag  —  aufser  dem  mit  Portugal  — ,  von 
dem  Spanien  Vorteil  haben  könnte,  der  mit  Frankreich  wirc. 
und  dieses  würde  zu  einem  solchen  wenig  geneigt  sein,  wenn 
es  die  Konzessionen  erhielte,   die  sein  Todfeind  Deutschlsoi 

gleichfalls  genösse. 

Dem  Vertrag  war  die  Erklärung  angefügt,  dafs  die  Rsö- 
rikationen  bis  31.  Dezember  1S93  ausgetauscht  werden  sollten. 
Die  Beratung  im  deutschen  Reichstag  nahm  nicht  allzuviel 
Zeit  in  Anspruch.  Nachdem  am  23.  November  1893  & 
Generaldebatte  begonnen,  vom  3n.  November  bis  2.  Dezember 
die  Kommissionsverhandlungen  stattgefunden  hatten,  wurde 
der  Vertrag  am  14.  Dezember  1803  angenommen.  Die  Qegoa 
desselben  hatten  wohl  die  prinzipiellen  Bedenken  wie  gegtt 
jeden  Handelsvertrag  auch  gegen  den  vorliegenden  nt 

gesprochen ,  aber  die  speziell  gegen  diesen  erhobenen  Eil* 
Wendungen  konnten  nicht  als  überzeugend  angesehen  werden 

Bei  weitem  erbitterter  und  langwieriger  gestaltete  «ick 
der  Kampf  in   Spanien.     Für   den  Handelsvertrag  traten  b^ 



Widers    lebhaft     die     Angehörigen     der    Korkindustrie     von 
  LKtretnadura,  Gerona  n.  s.  w.  ein.     In    zahlreichen  Eingaben 
and  Petitionen  an  die  Cortes  hoben  sie  hervor,  wie  sehr  das 
Blühen  der  Korkindustrie  abhängig  wäre  von  einem  gesicherten 
Absatz  im  Ausland;  sie  wiesen  ferner  darauf  hin,  dafs  die 

Exporteure  von  Wein  und  von  Südfrlichten  ein  gleiches  In- 
teresse hätten,  um  so  mehr,  da  das  Ausland  nicht  auf  Spanien 

angewiesen  sei,  sondern  Italien  die  Nachfrage  befriedigen 
k&nnte.  Doch  trotz  ihrer  Anstrengungen  und  obschon  wiederum 
ein  liberales  Ministerium  die  Regierung  inne  hatte,  vermochten 
sie  nichts  auszurichten  gegen  den  entschlossenen  Widerstand 
der  SchutzzöUner,  die  aufser  den  vorbin  erwähnten  Argumenten 
besonders  noch  die  mit  Nachdruck  hervorhoben,  dals  durch 
einen  solchen  Vertrag  die  nationale  Industrie  schwer  geschadigt 
wtirde,  und  dafs  somit  auch  die  Arbeitslöhne  heruntergehen 
mUfsten.  Der  Hauptsitz  des  Widerstandes  war.  wie  stets  früher 
gegen  jeden  Vertrag,  der  Mittelprinkt  des  industriellen  Lebens, 
Barcelona,  wo  Industrielle,  kauimännische  Vereinigungen  und 
Gemeindebehörden  nicht  mUde  wurden,  die  Schädlichkeit  des 
Vertrages  hervorzuheben.  Den  schärfsten  Ausdruck  fand 
diese  Opposition  in  einer  grofsen  im  Dezember  1893  ab- 

gehaltenen Prot  est  Versammlung  zu  Bilbao,  zu  der  sich  120 
Abgeordnete  aus  Katalonien,  Galicien  und  den  baskischen 
Provinzen  einfanden  und  unter  der  Parole  „Spanien  fllr  die 

Spanier"  beschlossen,  das  Zustandekommen  des  Vertrages  mit allen  zu  Gebote  stehenden  Mitteln  zu  verhindern. 

Im  Parlament  gelang  es,  die  entscheidende  Abstimmung 
durch  lange  Beratungen  und  ein  endloses  Verschleppen  immer 
wieder  hinauszuschieben,  ohne  dafs  das  liberale  Kabinelt,  in 
dem  der  Freihändler  Moret  Minister  des  Auswärtigen  war, 
etwas  Ernstliches  unternahm,  den  Vertrag  zur  Annahme  zu 
briogen.  Unterdessen  war  das  Handelsprovisorium  und  der 
Zeitpunkt  für  den  Austausch  der  Katitikationen  mehrmals 
verlängert  worden,  zuletzt  bis  zum  15.  Mai  1894,  Da  jedoch 
die  deutsche  Regierung  sah,  wie  sie  hingehalten  wurde,  und 
dala  alle  weiteren  Verhandlungen  nutzlos  sein  würden,  er- 

neuerte sie  das  Provisorium  nicht  wieder  und  wendete  den 
deutschen  autonomen  Tarif  auf  spanische  Waren  an.  Der 
Handelskrieg  war  somit  eröffnet  und  Spanien  liefs  seinen 
Maximaltarif  in  Kraft  trelen.  Dessen  exorbitant  hohen  Sätzen 
gegenüber  niufste  Deutschland  weitere  Mafsregeln  ergreifen, 
und  eine  kaiserliche  Verordnung  von  25.  Mai  I8t^4  bestimmte, 
dafs  die  Einfuhrzölle  auf  die  wichtigsten  spanischen  Waren 
um  ÖO'/ü  erhöht  würden.  Dazu  gehörten  u.  a.  lloheiaen, 
Weinbeeren,  grobe  Korkwaren,  Korkstopfen,  Wein,  die  Süd- 

früchte, Oliven  u,  s.  w. 
Trotz  des  Zollkrieges  hatten  dieCortes  inzwischen  weiter 

geraten.     Die  Deputierten   beschränkten   sich   im  allgemeinen 



darauf,  sehr  umfangreiche  Erörterungen  anzastellen .  ob  e> 
jeUt  überhaupt  noch  möglieh  sei,  den  Vertrag  zu  ratiGzier«n 
Da  der  zur  Ratifikation  bestimmte  Termin  verstrichen  j«. 

könne  der  Vertrag  wohl  nicht  mehr  ab  existent  angenehm 
werden.  Ohne  dafs  ein  praktisches  Resultat  erzielt  w%t<: 
trat  aro  11.  Juni  1894  die  Vertagung  ein,  — 

Über  zwei  Jahre  dauerten  diese  DifferenzeD  ',  bis  im  JaU^^ 
11^90  die  spanische  Regierung  es  filr  gut  hielt,  nachxugeben. 
8ie  unterbreitete  den  Cortes  einen  Gesetzentwurf  dabiogehotid. 
dafs  auf  deutsche  Waren  der  spanische  Minimaltarif  An 
Wendung  finden  sollte,  wofern  Deutschland  seinen  Genenl- 
tarif  ohne  die  Zuschläge  anwenden  würde.  Der  Entwurf  find 
die  Genehmigung  der  Cortes  und  wurde  auch  von  der  deutsch^i 
Regierung  angenommen,  so  dafs  vom  25.  Juli  189f>  die  beideii 
Länder  ihre  niedrigsten  autonomen  Tarife  gegeneinander  in 
Kraft  setzten.  Da  Spanien  mit  anderen  Staaten  Vertrftge  ttr 
schlofs,  durch  die  es  Eonzessionen  auf  seinen  Minioiallan: 
einräumte,  wollte  man  in  Deutschland  an  diesen  Vorleilei 
teilhaben,  und  so  wurde  denn  bei  Gelegenheit  des  Ankaut- 
der  Karolinen  ein  neuer  Vertrag  abgeschlossen ,  durch  dti 
sich  beide  Länder  die  Meistbegünstigung  gewährten.  Spanien 
hatte  anfangs  einen  unkündbaren  Vertrag  nach  Art  des  deulscb 
französischen  abschliefsen  wollen,  aber  die  deatsche  Regiemc^ 
war  dazu  nicht  geneigt;  man  einigte  sich  sohliefslich  atr 

.'■.  Jahre,  vom  1.  Juli  1899  bis  I,  Juli  1904.  d.  h.  der  Verti^- läuft  ein  halbes  Jahr  länger  als  die  meisten  mit  andere! 
Staaten  abgeschlossenen.  Spanien  erreicht«»  dadiu 
mttfsigungen  für  seine  Hauptausfuhrartikel :  Weine,  i 
a.  s.  w.,  während  fUr  Deutschland  in  Betracht  koi 
schiedene  Textilwaren,  elektrische  Maschinen,  . 
U.   8.    f. 

Dafs  Spanien  im  übrigen  nicht  daran  denkt,  da«  Sri 
eines  hohen  ZoUen  zu  verlassen,  hat  es  mit  der  Neupabliki 
des  Tarifes  am  28.  Dezember  1899  bewiesen.  Die  wen  „ 
Erhöhungen  —  es  sind  sonst  die  alten  Sätze  von  1891  — ■ 
sind  wohl  hauptsächlich  im  Interesse  der  Finanzen  erfolgKl 
aber  neben  den  Finanzzüllen  haben  auch  einige  Zolle  slffl 
Industrieprodukte  eine  Erhöhung  erfahren.  ■ 

Durch  die  Erhebung  einiger  Zölle  ia  Gold  werden  Wai*l 
aus  Deutschland  kaum  betroffen. 

■  Bei  Zimmermana ,  Die  Handelspolitik  n.  e.  w.  II.  Aufl.  S.  3 
uiid  bei  GruDZel,  Ilandclepolitik  S.  4i!l  findet  sich  angegeban. 
Deutsriiland  am  30.  Juni  1805  das  Gesetz  vom  16.  Mai  d<!SselbeD  J 
auf  SpsDicn  aogewendet  habe,  wonach  der  Zoltzuacblag  aof  j 
erhöht  wurde  und  zollfreie  Waren  eine»  Wertzoll  von  20*'»  beai 
iDnfsten,  Dies  ist  nicht  richtig;  in  jener  Verordnung  vom  90. 
wurde  lediglich  der  Zoll  auf  Honig  auf  54  Mk.  erhebt,  aonst  trat  k 
Vec&nderung  ein. 



Die  dentsch-spanischeu  HaudelHbeziehnngeii 
im  einzebieu. 

Nachdem  wir  gesehen  haben,  anter  welchen  handels- 
politischen Verbttltnisaen  sich  der  Warenaustausch  zwischen 

Spanien  und  Deutschland  im  letzten  Jahrzehnt  vollzogen  hat, 
soll  nunmehr  der  Warenverkehr  selbst  untersucht  werden. 

Es  fragt  flieh,  "b  dieser  Betrachtung  die  deutsche  oder  die 
spanische  Handelsstatistik  zu  Grunde  gelegt  werden  soll. 
Naturgemltra  kOnnen  die  Wertangaben  in  den  Handele- 
siatistiken  nicht  übereinstimmen,  da  —  ganz  abgesehen  von 
den  Verschiedenheiten  In  der  Abschätzung  des  Wertes  —  die 
Ware  beim  Eintritt  in  das  Bestimmungsland  infolge  der  Fracht 

einen  höheren  W'ert  reprftsentierl  als  beim  Verlassen  des  Ur- 
sprungslandes. Nach  der  deutschen  und  nach  der  spanischen 

Statistik  stellte  sich  der  Handel  von  18P1  — 19(Xt  folgender- 
marsen  dar: 

Jthr 

Einfiihr  in ÄuBfahr  nach  Spanien 

Spanische 
Statiatik 

Deutsche 
Statistik 

Deutsche 

SUtiatik' 
SUtistik ' 1000  Pes. 1000  Hk. 1000  PeB. 1000  Mk. 

1891 10156 34  872 42  528 49  260 
1892 11412 40  743 22815 40  558 
1893 14  473 35  935 20326 

33051 

1894 8550 39  349 22  215 
30  567 1896 6  499 28  607 34250 31158 

1896 9S»0 35  942 44063 39  428 
1897 21474 42  118 525B3 29  960 
1898 17  874 48148 43903 3*725 
1899 3-i  551 

89  548 
64  557 44019 

IBOO ai976 

edalhandeL 

82  432 77  835 
54  329 

>  Im  Sp 

, 
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Es  stand  zu  erwarten,  dafs  die  spanische  Ausfuhrstatisl 
geringere  Wertangaben  enthielt  als  die  deutache  Einf 
und  dies  zeigt  sich  auch  durchgehends.  Dafs  aber  diese 
gewaltigen  Differenzen  nicbt  durch  die  Transportkosten 

allein  verursacht  sein  können,  liegt  aui*  der  Hand,  um  so mehr,  wenn  man  berücksichtigt,  diifs  der  Kurs  der  Peseta 
im  allgemeinen  ziemlich  niedrig  war.  Man  wird  die 
deutsche  Statistik  deshalb  für  zuverlässiger  zu  erklären 
haben,  weil  beim  Eingang  infolge  der  Zollerhebung  die 
Prlifung  sorgföltiger  ist  als  beim  Export.  Freilich  zeigen  sieh 
die  Abweichungen  auch  bei  den  Mengenangaben;  so  sind  nach 
der  deutschen  Statistik  z.  B.  1899  an  Eisenere  eingeführt 
18447(Jt)2  dz,  wohingegen  die  spanische  nur  128251II  dz  als 
Export  nach  Deutschland  anführt;  andere  Artikel  wie  Mangan- 

erze, Schwefelkies,  die  \899  in  der  deutschen  Statistik  mit 
445579  dz  bezw.  3260285  dz  Hgurieren,  weist  die  spanische 
Statistik  gar  nicht  oder  mit  verschwindenden  Mengen  auf. 
Der  Grund  liegt  darin ,  dafs  der  Verkehr  zwischen  beiden 
Ländern  sich  nicht  immer  direkt  abspielt,  so  dafs  es  schwierig 
ist,  das  eigentliche  Bestimmungsland  von  vornherein  anzugeben. 
Bis  189(j  verzichtet  denn  die  spanische  Statistik  auch  darauf, 
und  erst  von  1897  an  versucht  sie,  einmal  das  Land  des  Ur- 

sprungs (origen)  von  dem  der  Herkunft  (proveniencia)  und 
sodann  das  nächste  von  dem  definitiven  Bestimmungsland 
(destino  real)  zu  trennen.  Jedoch  ist  auch  damit  noch  keine 
völlige  Sicherheit  erreicht,  da  zahlreiche  Erze  immer  noch  als 
Export  nach  Holland  und  Belgien  angegeben  sind,  die  in 
Wahrheit  für  süd-  und  westdeutsche  Plätze  bestimmt  sind. 
In  diesem  Punkt  ist  auch  die  deutsche  Statistik  nicht  vOlljg 
korrekt,  da  natürlich  die  starke  Erzeinfuhr  aus  jenen  beiden 
Ländern  sich  nur  als  deren  Durchgangsverkehr  darstellt, 
während  die  Waren  aus  Rufsland,  Schweden,  Spanien  u.  s.  w. 
stammen.  Zudem  sind  in  einigen  Jahren  die  Angaben  über 
die  Erzeinfuhr  deshalb  zu  hoch,  weil  statt  Schweden  fftlschticb 
Spanien  als  Hurkunftsland  angegeben  ist. 

Auch  für  die  Ausfuhr  nach  Spanien  soll  die  deuti 
Statistik  angewendet  werden,  sowohl  um  der  besseren  Vw? 
gleichbarkeit  willen  als  auch  deshalb,  weil  selbst  für  den 
Import  die  apanische  kein  völlig  richtiges  Bild  gibt:  ein  un- 

gesetzlicher Handel  findet  immer  statt,  und  bei  der  Unter- 
suchung der  Waren,  welche  die  Zollämter  wirklich  passieren, 

wird  durchaus  nicht  stets  zuverlässig  verfahren.  Bringt 
man  dies  in  Anschlag  sowie  den  Kurs  der  Peseta,  so 
zeigen  die  Zahlen  für  189(j — 19011  gar  keine  so  erheblichen 
Differenzen. 

Sehen  wir  zunächst,  wie  sich  im  allgemeinen  der  Handel 
gestallet  hat,  so  ergeben  sich  ohne  den  Edelmetallverkehr 
folgende  Zahlen: 

i 



De UtB<!hU nda 

Jahr Einfuhr 1 AuBÜihr 

1000  Mark 

m\ S4852 48  991 
1892 40740 40  557 

35  831 33  050 
1804 39  273 30  533 

1895 
28  563 31153 

1896 
35  908 

39  428 1897 42  aw 29  959 
1888 48  106 24  724 

69  520 44  019 
1900 82  355 54  314 

   DieEinfulir  ist  stark  gestiegen,  ohne  clafs  die  handels- 
politischen Streitigkeiten  zwischen  beiden  LäDdern  allzutief- 

greifende oder  dauernde  Nachteile  nach  sich  gezogen  hätten; 
noch  geringeren  Einflufs  darauf  hat  aber  die  zeitweise  recht 
ungünstige  wirtschaftliche  Lage  Spaniens  gehabt.  Das  Jahr 
1092,  in  dem  der  Handelsvertrag  erlosch,  brachte  sogar  eine 
Steigerung  mit  jeich,  die  zwar  im  nächsten  Jahre  nachUefs. 
aber  181>4  sich  abermals  zeigte.  Einen  wirklich  bedeutenden 

Ktlckgang  weist  nui-  das  Jahr  1805  auf,  das  in  seiner  ganzen 
Dauer  dem  Zollkrieg  angehörte.  Von  da  ab  ist  ein  erheb- 

licher Aufschwung  zu  konstatieren,  namentlich  von  1:^08  auf 
iy09  und  10<"i,  Hieran  hat,  wie  wir  sehen  werden,  nur  zum 
Teil  der  Umstand  mitgewirkt,  dafs  vom  I.  Juli  18!W  ab  der 
VertragBtarif  auf  spanische  Waren  angewendet  wird.  Der 
Anteil  des  spanischen  Handels  an  unserer  Gesamteinfuhr  hat 
sich  von  0,8^'o  im  Jahre   1801  auf  l,4''o  für  IPun  gehoben. 

Wesentlich  anders  liegt  es  bei  der  Ausfuhr:  bis  I89f> 
ist  llberhaupt  keine  Zunahme  erfolgt,  und  die  Steigerung  im 
Jahre  I9*)t>  lüfst  sich  nicht  entfernt  mit  derjenigen  in  der 
einfuhr  vergleichen.  Das  Aufhören  des  Handelsvertrages 
lielä  die  deutsche  Ausfuhr  beträchtlich  zurlickgehcn :  als  diese 
dann  nach  dem  Zollkrieg  sich  189G  zu  erholen  begann,  wurde 
sie  im  folgenden  Jahre  herabgedrUckt  infolge  der  geringeren 
AufnahmelUhigkeit  Spaniens,  welche  der  Aufstand  auf  Kuba, 
der  Krieg  mit  Amerika  und  die  damit  verbundenen  wirt- 

schaftlichen Schädigungen  veranlafst  hatten.  Den  tiefsten 
Sund  hatte  das  Kriegsjahr  18Ü8  inne,  in  dem  unsere  Ausfuhr 
fast  nur  noch  die  Hälfte  von  der  des  Jahre»  18i'l  umfafste. 
Erst  unter  günstigeren  Verhältnissen  näherte  man  sich  189!) 
dem  früheren  Betrag,  der  dann  U'OO  noch  überschritten  wurde. 
1891  machte  die  Ausfuhr  nach  Spanien  1,6 "o  unserer  gesamten 
Ausfuhr  aus  und   VMI't  nur   1,1  "d. 

Die  Handelsbilanz  hat  sich  nach  mehrfachem  Schwanken 
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von  1897  an  für  Deutschland  passiv  gestaltet  Dabei  ist  da 
Edelmetallverkehr  fast  durchweg  von  ganz  geringer  B» 
deutung.     Er  betrug  in 

1000  Mark 

1891 1892 1893 1894 
1895 1896 1897 1898  ,  1899  )  190D 

Einf. 
Ausf. 

20 
269 

3 
1 

54 
1 

76 

34 
44 5 

34 
0 

62 
1 42 1 

28 

0 

77 

15 

Also  mit  Ausnahme  von  1891 ,  wo  wir  schon  ohnehia 
eine  aktive  Handelsbilanz  hatten,  übertrifft  die  Einfuhr  weit- 

aus den  Export  an  fklelmetallen. 
Eine  Darstellung  der  Zahlungsbilanz  ist  nicht  mOglick, 

da    die    Höhe    des    in    Spanien     untergebrachten     deutraea 
ELapitals    sich   leider  der  Feststellung  entzieht.      Wir  wimm 

nur,   dafs  ca.  54  Mill.  Pes.  Nominalwert  der  4  ̂/o igen  quai- sehen  Exterieurs  sich  in  deutschen  Händen  befinden.   Danebci 

aber  sind  bedeutende  Mengen  an  deutschem  Gelde  in  Elisenbib- 
papieren  angelegt,  desgleichen  an  BergwerkBuntemehnraoga^ 
elcKtrischen    Anlagen ,   Fabriken  der  verschiedensten  Art  W 
teiliet,  so  dafs  erhebliche  Zahlungen  als  Zinsen  oder  Dividoii 
an  Deutschland  gemacht  werden.     Zudem  wäre  von  dea  St 
fuhrziffern  die  Summe  in  Abzug  zu  bringen,   welche  den  B^ 
trag  für  die  Erze  umfafst,  die  von  deutschen  Industriellen  m 
ihren  eigenen  in  Spanien  belegenen  Qruben  bezogen  werte 
Dagegen  finden  sich  kaum  spanische  Kapitalisten  an  deatsdki 
Papieren  oder  Unternehmungen  interessiert  und,   da  Spunci 
fUr  deutsche  Touristen  weniger  in  Betracht  kommt,  wird  flu 
in  der  Annahme  nicht  fehl  gehen,  dafs  Deutschland  Oläol^gv 

Spaniens  ist.  — 
Als   der  bei   weitem    wichtigste  Artikel   unserer  Eiofiik 

sind  die  Erze  anzusehen,  die  im  letzten  Jahre  mehr  als  (k»'i 
des    gesamten   Bezuges    aus    Spanien    umfafsten.     Es   wonfei 

importiert  an  „Erden,  Erzen,  edlen  Metallen"  u.  s.  w. : 
Wert  in  1000  Mk. 

1891: 
1892: 
189:3 : 
1894: 
1895: 

18208 
19  7()0 
18  294 
28  070 
15  895 

1896: 
1897 : 
1898: 
1899: 
1900: 

22995 
26368 
29916 
49324 
54913 

Hieraus  sehen  wir  auch,  weshalb  unsere  gesamte  Eiofi'V^ 
aus  Spanien  so  wenig  von  den  handelspolitischen  KonffiUV^ 
berührt  wurde :  die  Hauptartikel  waren  eben  Waren,  ̂ Vf*^ 
man  notwendig  in  Deutschland  gebrauchte  und  die,  kebiB'ä 
Eingangszoll  unterliegend,  ungestört  eingeführt  werden  koF«"^ 



Das  wichtigste  unter  den  Erzen  ist  Eisenerz,  wovon  in  Spanien 
so  vorzügliciie  und  reine  Qualitäten  gewonnen  werden ,  dafe 
ein  Ersatz  dafUr  anderswo  kaum  zu  tinden  ist.  Daher  haben 
auch  einige  deutsche  Grorsinduatrielle,  um  dies  unentbehrliche 
Material  stets  sicher  erlangen  zu  können,  eigene  Eisengruben 
in  Spanien  erworben.  Die  Wichtigkeit  dieses  Artikels  erhellt 
aus  folgenden  Ziffern: 

Einfiihrwert  iu   1000  Mk. 

1892  I    1893      1894  1    1)^95  i    1896  ;    1897  |    1898  I 

13  108  I  15  040 1 12  728'  17  880  1 10  190  j  16  493  1 18  B45|  20381  [32 

^(  Auch  im  Bezüge  dieses  Artikels  ist  der  Zollkrieg  nicht 
^nirlos  vorübergegangen,  aber  der  geringe  Betrag  von  1895 
ist  daneben  mit  verursacht  durch  den  Preisrückgang,  den 
spanische  Eisenerze  damals  erlitten. 

Von  grofser.  immer  steigender  Bedeutung  ist  der  Import 
von  Schwefelkies  geworden,  der  ISiü  2!*7eOOUMk.,  189(i  ca. 
i;  Mill.  Mk.  betrug  und  lOut)  mit  über  13  Hill.  Mk.  nach 
Eisenerz  den  wichtigsten  Einfuhrartikel  darstellte. 

Wie  bei  Schwefelkies  hat  auch  bei  den  Manganerzen 
eine  fortgesetzte  Steigerung  stattgefunden.  18111  betrug  ihre 
Einfuhr  noch  nicht  lOuO  Mk.  und  stieg  dann  von  flOiK)  in 
1898  auf  807  OUO  Mk.  1S96  und  auf  1  76:i()0l)  Mk.  191)0. 

Wuhrend  die  spanische  Statistik  diese  Erze  nicht  oder 
wenigstens  mit  weit  geringeren  Mengen  angibt,  figuriert  in 
derselben  Kupfererz  als  bedeutendster  Artikel  der  Ausfuhr 
Qach  Deutschland.  Die  Angaben  von  1897 — 99  sind  folgende: 

l 
ia<i7 
18S8 

385947  dl 

|7<12886    . 

Demgegenüber  fUhrt  die  deutsche  Statistik  nur  an: 

1897 
55  dz 920    , 

8427    , 

m*' 

Würde  man  annehmen,  dafs  die  spanische  Statistik  die 
Bestimmungsländer  genauer  angibt  als  die  deutsche  das  Her- 
kunlUland,  so  müfste  diese  doch  jene  Erze  als  Import  aus 
anderen  Ländern  enthalten;  hier  körne  also  Belgien  und 
Holland  in  Betracht.  Aus  diesen  Ländern  wurde  aber  Kupfer- 
.yrz  eingeführt: 
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Jahr 
Einfuhr  nach  dz  ans 

Niederland Belgien 

1897 
1898 
1899 

11 
17 16 

4720 
7707 
1878 

Selbst  wenn  man  meint,  fUr  diese  Importen  habe  Spanien 
als  Herkunftsland  zu  gelten,  so  wird  auch  damit  nicht  ent- 

fernt die  Höhe  der  spanischen  Statistik  erreicht.  Diese  scheint 
hinsichtlich  der  Wertangabe  ebenfalls  sehr  unzuverlässig:  die 
gewaltige  Menge  von  1014455  dz  im  Jahre  1899  soll  einen 
Wert  von  nur  3652000  Pes.  repräsentieren:  dafs  dies  un- 

zureichend ist,  leuchtet  ein,  wenn  man  bemerkt,  dafs  die  im 
Jahre  1900  nach  der  deutschen  Statistik  eingeführten  41 972  ds 
mit  einem  Wert  von  3,148  Mill.  Mk.  angegeben  sind.  Nach 
der  spanischen  Schätzung  verhält  sich  demnach  die  Menge 
zum  Wert  wie  1 : 3,6  und  nach  der  deutschen  wie  1 :  75 !  Es 
ist  natürlich  undenkbar,  dafs  die  Erze  in  Spanien  selbst 
solch  geringen  Wert  haben  und  dann  durch  den  Transport 
80  ungeheuer  verteuert  werden. 

Von  den  übrigen  Erzen  mag  noch  erwähnt  werden  Zink- 
erz, das  auch  in  immer  stärkerem  Mafse  bezogen  wird:  1891 

erst  für  29000  Mk.  und  1900  für  778000  Mk.,  sodann  Blei- 
erz, dessen  Einfuhr  recht  schwankend  gewesen  ist  zwischen 

174000  Mk.  im  Jahre  1896  —  vorher  wird  Blei-  und  Kupfer- 
erz nicht  getrennt  angeführt  —  und  820000  Mk.  im  Jahre  1899; 

1900  war  es  nur  für  414000  Mk.  Dafür  hat  im  letzten  Jahre 
der  Import  an  rohem  Blei,  Bruchblei  u.  s.  w.  einen  grofsen 
Aufschwung  genommen :  er  betrug  nämlich  1 091  000  Mk.  gegen 
303000  Mk.  1899.  Die  Einfuhr  dieses  Metalles  zeigt  gleich- 
falls  ein  unregelmäfsiges  Schwanken  in  dieser  ganzen  Periode, 
obschon  niemals  ein  Eingangszoll  darauf  erhoben  wurde.  Die 
gleiche  Erscheinung  trat  ein  bei  Rohkupfer  u.  s.  w. ,  dessen 
Einfuhr  nach  dem  Erlöschen  des  Handelsvertrages,  wiewohl 
auch  dann  noch  zollfrei,  ebenso  sank  wie  die  des  Rohblei 
und  nach  einem  vorübergehenden  Aufschwung  auf  600000  Mk, 
in  1893  gegen  501000  Mk.  1891  und  156000  Mk.  1892  erst 
1900  mit  669000  Mk.  einige  Bedeutung  gewann.  Ebensowenig 
bietet  ein  drittes  Metall,  Roheisen,  eine  stete  Entwicklung  in 
der  Ausfuhr  dar.  Dasselbe  ist  mit  einem  Einfuhrzoll  von 
1  Mk  für  100  kg  belegt,  der  während  des  Zollkrieges  auf 
1,50  Mk.  erhöht  wurde.  Die  geringe  Einfuhr  dieses  Artikels 
wurde  wenig  dadurch  gehindert:  sie  betrug  1891  352000  Mk., 
1895  245000  Mk.  und  1900  gar  nur  164000  Mk. 

Diese   Zahlen  zeigen,   dafs   die   Bergwerke  in  gröfserem 



Ise  die  Materialien  fflr  aualändischa  Hochöfen  liefern,  als 
I  Lande  seibat  gewonnene  Metalle  zur  Ausfuhr  gelangen.  Es 

;  hier  kurz  die  Frage  der  spanischen  Ausfuhrzolle 
itrt  werden.  Die  Tarif kommission  hatte  1889  solche 

_^r  Erze  in  Vorschlag  gebracht,  ohne  dafe  die  Regierung 
darauf  eingegangen  wäre.  Bei  der  Beratung  des  Handels- 

vertrages im  deutschen  Reichstag  1HII3  war  in  der  Eommisaion 
an  die  deutschen  Regierungsvertreter  die  Anfrage  gerichtet, 
ob  man  Spanien  nicht  verpflichten  wolle,  auf  die  unentbehr- 

lichen Erze  keine  Ausfuhrzölle  zu  legen.  Es  wurde  darauf 
erwridert,  dies  sei  nicht  beabsicbtigt;  auch  könne  Spanien 
nicht  zugemutet  werden,  auf  gewisse  Ausfuhrzölle  zu  ver- 

zichten; aufserdem  aei  es  wenig  wahrdcheinlich ,  dafä  man  in 
.Spanien  zur  Einführung  neuer  Ausfuhrzölle  achreiten  würde. 
leb  glaube,  man  wird  gut  tun.  bei  einer  Neuregelung  unserer 
Handelsbeziehungen  mit  Spanien  diesen  Punkt  doch  nicht 
aufser  acht  zu  lassen.  Projekte  für  Ausfuhrzölle  waren  auch 
damals  keineswegs  aus  der  öffentlichen  Diskussion  ver- 
Bcbwunden,  und  nicht  blofs  von  spanischer,  sondern  auch  von 
»uslAndischer,  hauptsächlich  französischer  Seite  hat  man  der 
spanischen  Regierung  zu  diesem  Mittel  geraten.  Es  kann 
auch  nicht  zweifelhaft  sein,  dafs  mit  Hilfe  von  höheren  Aus- 

fuhrzöllen eine  wesentliche  Unterstützung  der  spanischen 
Finanzen  zu  erreichen  wäre,  um  so  mehr,  als  der  Zoll  lediglit'b 
den  auslftndischen  Verbrauchern  zur  Last  tiele,  welche  mit 
ihrem  Erzbezug  auf  Spanien  angewiesen  sind.  So  hat  man 
denn  neuerdings  zu  dieser  Aushilfe  gegriffen  und  im  Mfirz 
IW  ist  u.  a.  ein  Ausfuhrzoll  von  (),i3(i  Pes.  auf  Kupfererz 
und  von  M,02  Pes.  auf  Eisenerz  eingeführt  worden.  Sollte 
man  sich  auf  deutscher  Seite  späterhin  abermals  scheuen,  von 
Spanien  Verzicht  auf  derartige  Ausfuhrzölle  zu  fordern,  so 
mtlfste  man  mindestens  gerade  deren  Bindung  durchsetzen. 

Viel  mehr  als  die  industriellen  Rohprodukte  waren  die- 
jenigen Artikel  abhängig  von  der  jeweiligen  handelspolitischen 

Lage,  in  denen  sich  eine  starke  Konkurrenz  anderer  Länder 
geltend  machen  konnte.  So  stellte  sich  die  Einfuhr  in  der 

nach  den  Erzen  wichtigsten  Warengruppe,  den  „Material-, 

Spezerei-  und  Konditoreiwaren"  folge nderm afsen : 
ELnfiihr  in  lOOO  Mk. 

1891  I    1892      lH9;i  I    1894  1    189-5  |    1896  j    1897      1S98      1899  1    1900 

8853  '  10138,  9  344  |  9  299     .5  877  ■  5;W9  ̂   7  078  1  7  31.')  j  9  4"  |  13  195 

Daa  Erlöschen   des  Handelsvertrages  1892   brachte  keine 
wesentliche  Änderung   im   Bezüge    dieser  Artikel    hervor,   da 

■!■  zunächst  immer  wieder  provisorisch  die  MeistbegUnstigungs- 
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Sätze  Spanien  zugestanden  wurden.  Deutlich  zeigt  sich  dam« 
der  schädigende  Einflufs  des  Zollkrieges  1895  und  1896.  Nodi 
besser  läfst  sich  dies  beobachten,  wenn  man  die  einidiMii 
unter  diese  Gruppe  fallenden  Artikel  untersucht  Von  den 
Freunden  eines  Handelsvertrages  mit  Deutschland  war  1893 
in  Spanien  besonders  darauf  hingewiesen,  dafs  bei  einem  Zoll- 

krieg mit  Deutschland  Italien  sehr  leicht  in  der  Lage  sein 
würde,  die  spanischen  Exporteure  von  Südfrüchten  aus  dem 
Felde  zu  schlagen.  Diese  Joesorgnis  war,  wie  wir  gleich  sdien 
werden,  vollauf  gerechtfertigt. 

Von    den    Südfrüchten    kommen   in   erster   Linie   firisd« 
Apfelsinen  in  Frage.    Deren  Einfuhr  betrug: 

Einfahrwert  in  1000  Mk. 

1891 1892 1893 1894   1895   1896 1897 1898 1899   1900 

1500 2811 2448 8094   348   418 
1017 470 

1850  8110 

Der  Zoll  des  Vertrages  von  1883  war  6  Mk.  geweiCB, 
der  auch  nach  1891  durch  Meistbegünstigung  weiter  sor  An- 

wendung kam.  Vom  15.  Mai  1894  an  wurde  zunächst  der 
Zoll  von  12  Mk.  und  infolge  der  Verordnung  vom  24.  Mai 
ein  solcher  von  18  Mk.  erhoben.  Die  Wirkung  dieser  Zoll- 

erhöhungen trat  sofort  in  Erscheinung:  von  den  128753  di 
an  eingeführten  spanischen  Apfelsinen  kamen  allein  93072  di 
auf  die  ersten  fünf  Monate  und  nur  29681  dz  auf  die  übrig«o 
sieben.  Im  Jahre  1895  sank  der  Wert  auf  fast  ein  Zehntel 
desjenigen  von  1894.  Gleichzeitig  wies  die  betreffende  Enr 
fuhr  aus  Italien  eine  ungemeine  Steigerung  auf;  sie  naha 
von  1804  auf  1895  um  mehr  als  das  Doppelte  zu: 

EiDiiihr  in  1000  Mk. 

1894:  2819 
1895:  6247 
1896:  7576 

Dafs  die  spanische  Einfuhr  nicht  gänzlich  verschwiod, 
wird  jedenfalls  daran  gelegen  haben,  dafs  f)ir  die  besten  und 
teuersten  Qualitäten  der  Zoll   nicht  so  sehr  ins  Gewicht  fii 

Für  eine  Reihe  anderer  Stidfrtlchte  gilt  ähnliches  wie  fta 
die  Apfelsinen;  dafs  ihre  Ausfuhr  für  Spanien  keinesfidb 
nebensächlich  ist,  zeigt  die  vielfach  in  den  letzten  Jahren 
eingetretene  Steigerung,  welche  zu  erhalten  die  spanischen 
Exporteure  Ursache  genug  haben.  Hierher  gehören  n.  B. 
Rosinen  und  getrocknete  Mandeln,  die  folgende 
Einfuhrwerte  zeigten : 



Einfuhr n  1000  Mk. 

RoHineD Getrocknet«  Mandeln 

1Ö91 
18» 
1900 

608 

1027 

404 

18 

«7-2 

Die  Zolldifferenz  ftlr  diese  beiden  Artikel  war  aber  auch 
eine  ganz  beträchtliche;  nach  dem  deutschen  Vertragatarif 
zahlen  Rosinen  S  Mk.  und  getrocknete  Mandeln  10  Mk.  Air 
KH)  kg;  nach  dem  Generaltarif  diigegen  24  bezw.  IUI,  Mk., 

und  diese  Sstze  wurden  Dir  den  Zollkrieg  auf  HU  bezw.  i'i  Mk. 
erhöht.  Die  Nachwirkungen  des  Zollkrieges  dauerton  in  der 
Einfuhr  von  Mandeln  noch  mehrere  Jahre  fort:  1898  betrug 
sie  erat  46000  Mk.,  uro  sich  dann  1899  auf  273000  Mk.  zu 
heben,  wohingegen  die  Einfuhr  von  Rosinen  schon  von  I89(i 
an  mit  1081100  Mk.  beginnend  zu  steigen  anfing. 

Der  einzige  bedeutende  Artikel  dieser  Gruppe,  desHon 
Import  während  des  Zollkrieges  nicht  abnahm,  war  Safran, 
obschon  auch  dieser  von  den  Zollerhßhungen  betroffun  wurde, 
indem  er  infolge  davon  75  Mk.  für  lOU  kg  entrichten  mufate 

gegenüber  dem  seit  1885  gehenden  öatze  von  40  Mk,  Troto- 
dem  steigerte  der  Konkurrent  Spaniens  hierin  ,  Frankreich, 
seinen  Export  nach  Deutachland  nicht,  derselbe  nahm  viel- 

mehr in  den  kritischen  Jahren  sogar  ab :  1891  hatte  er 
ö24(XMi  Mk.  betragen,  1894  iHJ^cxw  Mk.  und  1895  gar  nur 
2250ff)  Mk.  Aus  Spanien  bezogen  wir  dagegen  1891  fllr 
4(i20<Mj  Mk.,  1893  sank  der  Betrag  vorUberfiehcnd  auf 
216000  Mk.,  um  dann  jedoch  1895  auf  die  bis  dahin  »och 
nicht  erreichte  Höhe  von  572fMH)  Mk.  und  1890  auf  ii92f»<i()  Mk. 
sich  zu  erheben.  Auf  einen  vcrhättnismitfsig  so  hochwertigen 
Artikel  vermochte  also  selbst  eine  immerhin  beträchtlich"  Zoll- 

erhöhung nicht  einzuwirken.  Der  hohe  Stand  von  1H90  iit 
freilich  in  den  folgenden  Jahren  verlassen  worden,  und  lifOO 
hatte  die  Einfuhr  einen  Wert  von  524ttO'J  Mk. 

Die  wichtigste  der  unter  diese  Orupm-  fallenden  Waren 
ist  jedoch  der  Wein.  Für  Wein  und  Most  in  Fll«Ncm  iit 
nach  dem  Oeneraltarif  ein  Zoll  von  24  Mk.  fltr  101)  kg  zu 
zahlen:  durch  den  Vertrag  mit  Spanien  von  HmH  war  dieaer 
Salz  gebunden ,  und  <]a  m  Verträgen  mit  andoreo  lJLnd«m 
eine  Ermäliiigung  auf  20  Mk.  zug'tHtandirn  war,  so  wurde  bei 
den  provisorischen  Gewflhning'ii  der  MeislbegllnatJgiioeAn  an 
Spanien  in  den  Jahren  1892—94  Wein  ausgenomincn ;  infolg« 
des  ZollzuBchlagea  betrag  der  Zoll  '.Üi  Mk.,  und  ani:h  nacb 
der  Beendigung  des  Zollkn'>geit  war  HranifR  anffiinatiMr 
gestellt  als  die  andern  nach  Deutschland  Wein  exportierenaen 
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Länder,  bis  es  1899  infolge  der  Meistbegünstigung  ebenfaUs 
nur  20  Mk.  zu  entrichten  hatte.  In  den  3  Jahren ,  die  Tom 
Zollkrieg  betroffen   wurden,    trat   ein    anfangs   mäfsiger,  Ui 
1896  zunehmender  Rückgang   der  Einfuhr  ein,    der  aber  tob 
1897  an  wieder  ausgeglichen  wurde.    E^  wurde  eingefbhrt  an 
Wein  und  Most  in  Fässern  (exkl.  Verschnittwein    und 

zur  Cognacbereitung)  ^ : 
Wert  in 1000  Mk. 

1891 1892 1893 1894   1895 1896 

1897  1 

1896 1899  1900 

5209 5321 5445 4882  4601 3601 4703 5417 5887  61« 

Im  Jahre  1891  stand  die  Menge  des  aus  Spanien  impor 
tierten  Weines  hinter  der  aus  Frankreich,  Österreich-Unnn 
und  Italien  zurück^  während  der  Wert  von  dem  der  mar 
zösischen  und  österreichischen  Einfuhr  übertroffen  wurde 

Von  1898  an  steht  dagegen  Spanien  nach  Wert  und  Mepce 
des  importierten  Weines  an  zweiter  Stelle,  hinter  fVankreia. 
Der  Grund  liegt  sowohl  in  dem  Wachsen  der  EUnfuhr  an 
Spanien  als  auch  in  dem  Abnehmen  derselben  aus  den  ttbriga 
Ländern.  Eine  Übersicht  über  die  Einfuhr  aus  den  wichtigilei 
europäischen  Ländern  mag  dies  veranschaulichen. 

JJlnder 
Einfuhr  in  1000  Mk. 

Frankreich  .  .  . 

Österreich -Ungarn . 
Italien   
Spanien  .  .  .  . 
Portugal  .  .  .  . 
Griechenland  .  . 
Türkei   

20900 
6  248 
2  5:33 
5  209 
2  371 
581 
147 

15878 
5433 
1682 
4  601 
3094 599 
532 

16704 
5170 

1478 6132 

3087 
700 

928 

Besondere  Beachtung  verdient  die  Einfuhr  von  Verschnio- 
weinen.  Dieselbe  wurde  1802  zum  ersten  Male  verzeiciuNl 
mit  104000  Mk.  und  stieg  auf  457000  Mk.  im  Jahr  12^ 
nahm  dann  rapide  ab  und  verschwand  1807  und  1898  gänili^ 
Durch   den  Vertrag  von  1800   trat   der  Zollsatz   von  10  ML 

^  In  der  vom  Reichsamt  des  Innern  herausgeeebenen  Zui 
Stellung:  „Auswärtiger  Handel  des  deutschen  Zollgebiets  .  .  .  ii 
Jahren  1880  bis  1896"  ist  hier  ein  Irrtum  untergelaufen.  Es  ndk 
der  Einfuhrstatistik  zuerst  die  Nummern  607/609  zusammengelsCrt  <* also  Wein  und  Most  in  Fässern  einschl.  Verschnittweine  und  Wo* 
zur  Cognacbereitung  —  und  dann  darunter  Nr.  608  und  609  eestwdtft 
Während  bei  den  übrigen  Ländern  die  Zusammenfassung  richtig  9- 
gegeben  ist,  enthält  die  bezügliche  Angabe  für  Spanien  lediglich  Nr.  60i 
nicht  607,  608,  609. 



fiir  diese  Sorte  Wein  in  Kraft,  und  die  Folge  war  eine  Ein- 
fuhr von  1391)0(1  Mk.  1899  und  870000  Mk.  1900.  Während 

1893  und  1899  die  deutschen  Weinhändler  dringend  die  Er- 
leichterung des  Importeis  von  Verschnittweinen  verlangt  hatten, 

war  von  seilen  der  Weinbauern  behauptet  worden ,  dafs  die 
Einfuhr  von  npanischen  Weinen  den  deutschen  Weinbau 
schädige.  Eine  solche  Gefahr  halte  ich  flir  sehr  wenig  wahr- 

scheinlich. In  jedem  Falle  ist  sie  aber  von  den  spanischen 
nicht  in  höherem  Grade  zn  erwarten  als  von  den  anderen 

ausländischen  Weinen.  Im  Gegenteil:  von  sachverständiger 
Seite'  wurde  im  Reichstage  1893  darauf  hingewiesen,  dafa 
der  spanische  Wein  dem  italienischen  für  den  Verschnitt  vor- 

zuziehen sei;  jener  wäre  extraktreicher  als  der  italienische; 
es  genügten  also  geringere  Mengen  zum  Verschnitt,  und 
dennoch  kämen  dabei  grOfsere  Quantitäten  deutschen  Weines 
zur  Verwendung.  Infolge  des  Zollkrieges  wurde  dies  Ziel  ja 
nicht  erreicht,  und  1890  führte  der  Abgeordnete  Deinhardt 
im  Reichstage  aus,  auch  jetzt  wäre  nicht  zu  erwarten,  dafs 
apanische  Weine  in  stÄrkerera  Mafao  zum  Verschnitt  benutzt 
würden,  woran  nach  seiner  Meinung  freilich  das  deutsche 
Weingeaetz  die  Hauptschuld  trage.  Wie  wir  sahen,  hat  nun 

doch  der  Import  an  spanischen  Verschnittweinen  zugenommen, 
und  vergleicht  man  damit  den  an  italienischen,  so  geht  regel- 
mäfsig  mit  dem  Steigen  der  spanischen  Einfuhr  ein  Sinken 
der  letzteren  Hand  in  Hand.  Dieselbe  betrug  1892  2188U00 
Mark  und  nahm  bis  1894  ab  auf  1  llti4l.HI0  Mk.,  stellte  sich  dann 
in  den  nächsten  drei  Jahren  auf  ca.  l.öOmiOn  Mk.  und  1898 
auf  1048000  Mk.  Nun  zeigte  sich  die  spanische  Einfuhr 
abermals,  und  die  italienische  ging  zurUck  auf  1531i)<i(l  Mk. 
18S*9  und  1101 000  Mk.  UIOÜ.  Die  Konkurrenz  anderer 

Länder  ist  hierin  für  Spanien  bis  jetzt  nicht  sehr  bedeutungs- 
voll gewesen.  Es  betrug  z.  B.  die  Einfuhr  im  Jahre  1900  aus 

Frankreich  .  .  .  39(}000  Mk. 
I  Griechenland      .     .     280000     „ 

^P  Österreich- Ungarn  ,     ITiHOOll     „ 

^^  Diese  Ziffern  sind  zwar  gegenüber  1892  ein  Fortschritt, aber  derselbe  ist  keineswegs  stetig  gewesen,  da  sich  mancherlei 
Schwankungen  aeigten,  und  Frankreich  z.  B.  1898  für  541IKMJ 
Mark,  Österreich  1897  für  213  000  Mk.  importierten. 

Wenn  wir  späterhin  eine  Neuregelung  unserer  Handels- 
beziehungen zu  Spanien  vornehmen,  so  besteht  meines  Er- 

achtens  kein  Grund,  eine  etwa  Italien  gewährte  Herabsetzung 
unseres  Weinzolles  Spanien  zu  versagen.  Aus  einer  Kon- 

kurrenz der  Weine  beider  Länder  wird  Deutschland  den 
Nutzen  ziehen,  indem  es  den  mehr  zusagenden  sich  auswählen 

Abg.  Bürklin. 
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kann.  Die  Frage  des  Weinzolles  scheint  mir  Überhaupt  ftr 
einen  künftigen  Handelsvertrag  von  grofser  Bedeatmig,  dt 
hier  die  Konzessionen  unsererseits  einzusetzen  hätten.  DoR^ 

alle  spanischen  Zeitungen  ̂   in  denen  „La  crisis  vinicola*  {yt 
eine  ständige  Rubrik  bildet,  ziehen  sich  die  Klagen  aber  dm 
Rückgang  der  Weinausfuhr,  und  es  fehlt  nicht  an  bittera 
Vorwürfen  gegen  das  Ausland,  das  sich  um  Spanien  nidit 
mehr  kümmert,  sobald  es  anderswo  genügend  Wein  zu  ßnim 
vermag.  Unter  solchen  Umständen  wird  man  in  SpaniM 
nicht  geneigt  sein,  die  verbleibenden  Märkte ,  die  noch  eiocr 
Mehraufnahme  fkhig  sind,  ohne  zwingende  Not  aofrogeba 
und  sich  zu  einem  billigen  Vertrage  mit  Deutschland  —  anck 
ohne  Zollkrieg  —  vielleicht  williger  zeigen  als  1893. 

Die  Warengruppe  „Getreide  und  andere  Erzeugniiie 

des  Landhaus**  ist  von  hervorragender  Bedeutung  nur  einmal, 
im  Jahre  1892,  gewesen,  als  für  3  622  000  Mk.  Roggen  eingeAbit 
wurde.     Es  ist  das  Nähere   darüber  oben  bereits   mitgeteilt; 
jedenfalls  hat  die  Erfahrung  gelehrt,  daTs  von  einer  Konkurren 
spanischen  Roggens  auf  deutschem  Markt  keine  Rede  sein  kaiiB. 
Von  1893  an  sind  nur  3  dz  und  zwar  im  Jahre  1897  eingefUut 
und  es  liegt  kein  Grund   zu   der  Annahme  vor ,    dab  wir  je 
in  nennenswertem  Mafse  Roggen  aus  Spanien  beziehen  werte 
Wenn  man  dort  den  Getreidebau  weiter  ausdehnt,   ao  konot 
dafür  nur  der  Anbau  von  Weizen   in  Betracht.     Unter  im 
übrigen  Erzeugnissen  des  Landbaues  wären  frische  Weinbeera 
zu  erwähnen.    Es  ist  bemerkenswert,  dafs  im  Jahre  1900  te 
Import   aus    einer    Reihe    anderer    hierfür    wichtiger    Lindff 
nachgelassen  hat,  der  aus  Spanien  dagegen  gestiegen  ist.    Diu 
lieferte  uns  frische  Weinbeeren  —  und  zwar  bis  1898  einickL 

nur  „ Tafel trauben"  —  im  Jahre  1891  flir  445000  Mk.,  woW 
100  kg    einen    Zoll    von   4  Mk.    zu   entrichten    hatten;   18B 

waren  infolge  des  oO^oigen  Zuschlages   auf  den  Oeneraltaöf 
22,50  Mk.  zu  bezahlen,  und  so  betrug  die  Einfuhr  1780wMt; 
IPOO  dagegen  l:3ü40i)()  Mk.  und  zwar  für  532000  Mk.  Tau* 
trauben  und  für  832  000  Mk.  andere,  fiir  welche  ein  Zoll  v« 
lo  Mk.  als   Meistbegünstigungssatz   besteht.     Von    Italien  be 
zogen    wir  1890  noch   für   5  972  000  Mk.  frische  Weinbeera. 
1900  nur  noch  für  3(^28000  Mk.    Besonders  auffallend  istdff 

Rückgang  in  ,,anderen  Weintrauben"  (d.  h.  exkl.  Tafeltranbcf) von   2  448  000   Mk.    1899   auf   518000   Mk.    1900.     ÄhnHd» 

zeigte  sich    für  Osterreich- Ungarn ,   dessen  1(522000  Hk.  n 
fassender    Import    lb99   auf  1079000   Mk.    1900    zurückga|, 
Frankreichs    Einfuhr    liefs    zwar    im    Werte    nach    —   181  i 
182(MjOO  Mk.  und  1445000  Mk.    1900   —   nicht    aber  in  l^i 
Menge,  wfihrend  der  geringe  griechische  Anteil  von  ISlOOOft 
in   1899  im    folgenden  Jahre  gfinzlich  verschwand ,    und  atf 
der    portugiesische   nicht    von    Belang   ist,    vielleicht   dedJ 
weil  Portugal  nicht  im  Meißtbegünstigungsverhttltnis  zu  Deutd 



land  steht.  Id  weit  geringeren!  Mafse  hat  Spanien  bis  jetst 
in  frischem  Obst  mit  den  übrigen  Lfindern  zu  konkurrieren 
vermocht;  es  hat  nur  zweimal  für  mehr  als  eine  halbe  Million 
nach  Deutschland  exportiert:  1807  für  P76000  Mk.,  1898  für 
641000  Mk.  und  der  Wert  für  1900:  381 000  Mk.  bleibt  stark 
hinter  dem  italienischen,  österreichischen,  französischen  u.  s.  w. 
Anteil  zurück.  Die  spanische  Einfuhr  besteht  fast  ausschliefa- 
lich  aus  Bananen,  Melonen.  Ananas,  also  Artikeln,  für  die  es 
allerdings  wohl  günstigere  Produktionsbedingungen  besitzt  als 
seine  Konkurrenten. 

Ein  wichtiger  Artikel,  der  aber  gegenüber  1891  nicht 
gewachsen  ist,  sondern  sogar  eine  kleine  Abnahme  zu  ver- 

zeichnen hat,  sind  Rorkstopfen,  Korksohlen  u,  s.  w., 
deren  Einfuhr  betrug: 

Wert  in  1000  Mk. 

1892  1    1893  I    lö94  |    1895  | 1899  i    1900 

4250  I   4121  I    .3574  |   3697  j  3ai3  |    3276  |  3364  |   3857  |   373:i  |   3873 

Der  Zollsatz  des  deutschen  Generaltarif  es  beträgt  3U  Mk. 
für  diesen  Artikel,  und  durch  den  Vertrag  von  1883  war  er 
auf  10  Mk.  ermäfaigt.  Nach  dem  Erlöschen  des  Vertrages 
hatte  aber  auch  Spanien  trotz  provisorischer  Meistbegünstigung 
30  Mk,  zu  zahlen,  da  der  Satz  in  keinem  andern  Vertrage 
erniedrigt  war;  deshalb  lilieb  dieser  Zoll,  der  während  des 
Zollkrieges  auf  45  Mk,  erhöht  war,  nach  dem  Vertrage  von 
1899  ebenfalls  in  Kraft,  und  so  erklärt  sich,  dafs  Portugal, 
das  ja  in  diesem  Artikel  nicht  ungünstiger  behandelt  wird 
als  Spanien,  sich  als  Konkurrenzland  regen  kann,  wohingegen 
der  schwankende  französische  Anteil  geringere  Bedeutung  hat. 
Es  betrug  die  Einfuhr  aus 

K     
Hauptsache  um  bessere  Qualitäten;  nach  Italien,  Osterreich, 

Grolsbritannien,  Hul'sland  u.  s.  w,  werden  zwar  auch  gering- 
wertigere Erzeugnisse  geliefert,  aber  mit  der  hierfür  in  Betracht 

kommenden  deutschen  Industrie  vermag  es  infolge  des  Zolles 

von  30  Mk.  die  spanische  nicht  aufzunehmen.  Dafs  die  ge- 
samte Ausfuhr  von  rohem  Korkholz  aus  Spanien  wesentlich 

auf  minder  gute  Sorten  beschränkt  ist,  sahen  wir  bereits  oben; 

■  •  Deutschland    ist  hieran    nicht   stark    beteiligt,    da    es    seinen 

Portugal Frankreich 
Wert iD  1000  Mk. 

1891: 614 

540 
1895: 1)93 231 
1900: 1032 506 
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Bedarf  meist  in  Portugal  und  neuerdings  zum  Teil  in  Algiv 
deckt ,  abgesehen  von  geringen  Mengen  aus  Frankreich  «nl 
Italien. 

Einfuhr  von  rohem  Korkholz  aas 

Jahr 
Portugal Algier 

Spanien 
Wert  in  1000  Mk. 

1891 
1895 
1899 
1900 

4872 
5560 
4949 
5243 

218 

1        1021 

499 
411 
252 
348 

Unter  der  Gruppe  „Drogerie-,  Apotheker-  und  FiiV 
waren"  sind  zwei  Artikel  von  wachsender  Wichtigkeit  ge- 

worden, deren  Einfuhr  infolge  der  Zollfreiheit  auch  wihrm 
des  Zollkrieges  keine  Einbufse  erlitt:  es  sind  dies  Weinsteil 
und  Weinhefe.  1891  umfafste  die  Einfuhr  von  WeinsM 
32000  Mk.,  die  von  Weinhefe  88000  Mk.  und  1900  lO930(» 
Mark  bezw.  1218000  Mk.  Es  ist  beachtenswert,  wie  Uff 
Spanien  die  konkurrierenden  Länder  gänzlich  aus  demFeiii 
geschlagen  hat.  1891  nahm  es  den  letzten  Rang  ein,  nl 
1900  übertraf  seine  Einfuhr  die  aller  ttbrigen  susasuMi- 
genommen.  Italien  importierte  z.  B.  1891  ftir  834000  ML 
Weinhefe  und  für  517 OOU  Mk.  Weinstein;  1900  nur  230UÜI» 
Mark  bezw.  381 000  Mk ;  in  ähnlicher  Weise  hat  die  Einfnkr 
aus  Frankreich,  Österreich-Ungarn  u.  s.  w.  nachgelassen.  Di 
Deutschland  kaum  in  der  Lage  ist,  die  zur  Herstellung  toi 
Weinsäure  erforderlichen  Fabrikate  selbst  gentlgend  za  pio- 
duziereu,  so  ist  die  Einfuhr  aus  Spanien  von  erheUicbr 
Bedeutung. 

Die  gröfsten  Schwankungen  hat  der  Bezug  von  Olivenöl 
(in  Fässern,  amtlich  denaturiert),  aufzuweisen  wie  folgende  Über 
sieht  zeigt: 

Wert  in  1000  Mk. 

1891 1892 1893 1894      1895      1896      1897  \    1898 1899   m 
115 185 1253 102        Hl        758       66        1223 165 1  m 

Noch  unter  dem  Handelsvertrag,  wo  es  frei  einging,  w* 
die  Einfuhr  zeitweise  sehr  gering,  kaum  viel  höher  als  ii 
Jahre  1895  bei  einem  Zoll  von  8  Mk.  und  niedriger  ab  ii 
einigen  Jahren  —  bis  zur  Gewährung  der  Meistbegünstigung— i 
in  denen  ein  Satz  von  2  Mk.  bezahlt  wurde.  E^s  ist  kla 
dafs  hier  nicht  die  Zölle  das  hauptsächlich  Mafsgebende  wiits 
sondern   dafs  die  wechselnden  Ernten  einen  groüsen  EinM 



auf  den  Export  aus  Spanien  ausübten,  und  dafs  die  Einfuhr 
in  Deutschland  sich  ebenso  regulierte  nach  dem  jeweiligen 

Anteil  der  anderen  Öl  einführenden  Länder.  18111 'und  1894 z.  B.  betrug  die  italienische  Einfuhr  4,3  bezw.  4,4  Mill.  Mk. ; 
die  Üsterreichische  1891  5i)8ilOO  Mk.,  und  wenn  diese  1894 
stark  abnahm,  so  trat  dafür  die  türkische  mit  1,3  Mill.  Mk. 

ein.  1897,  als  die  spanische  den  niedrigsten  Stand  hatte,  um- 
fafste  die  italienische  Einfuhr  zwar  nur  2,5  Mill.  Mk.,  aber 
die  türkische,  die  18%  auf  72200(1  Mk.  gesunken  war,  erhob 

^  «ich  wieder  auf  1,4  Mill.  Mk.  Die  geringe  Einfuhr  1899 
B  wurde  ausgeglichen  durch  die  italienische  mit  3,9  Mill.  Mk., 

^  die  türkische  mit  399U0O  Mk.,  die  französische  mit  381  OUO  Mk. 
und  die  marokkanische,  welche  8ö7'HV)  Mk.  umfafate  gegenüber 
IWM  Mk.  1898;  und  ähnlich  für  die  übrigen  Jahre.  Zur  Zeit 

des  hohen  Standes  der  spanischen  Einfuhr  nahm  in  der  Haupt- 
sache der  Bezug  aus  den  Konkurrenzländern  ab:  so  betrug 

die  italienische  1893  2,4,  1898  2,7,  1900  2,7  Mill.  Mk.;  die 
türkische  1893  20000  Mk.,  1898  allerdings  578mJO,  lyOO 
33000  Mk.  Entsprechendes  gilt  fUr  Österreich,  zum  Teil  für 
Frankreich  u.  s.  w.  Günstig  war  das  Jahr  1900  neben  der 
spanischen  auch  der  marokkanischen  Einfuhr  mit  303  000  Mk. 
DaTs  unter  Umständen  Spanien  uns  sehr  wohl  noch  bedeutende 
Mengen  liefern  kann,  beweist  der  Bezug  des  Jahres  1889  mit 
2,5  Mill.  Mk. 

Einige  Bedeutung  hat  seit  1895  die  Einfuhr  von  Häuten 
und  Fellen  genommen;  es  sind  dies  überwiegend  Schaffelle. 

PBo  importierten  wir  Schaf-  und  Ziegenfelle  1891  für  211000 
Mk.,  1895  für  700000  Mk.,  1900  für  521000  Mk. 

Alle  übrigen  Artikel  sind  von  geringer  Wichtigkeit.  Über- 
blickt man  den  gesamten  Import  aus  Spanien,  so  zeigt 

eich,  dafs  er  sich  in  der  Hauptsaene  zusammensetzte  aus  land- 
wirtschaftlichen Erzeugnissen ,  industriellen  Rohprodukten, 

einigen  Halbfabrikaten;  von  Industrieprodukten  kommen 
lediglich  die  Erzeugnisse  der  Korkindustrie  in  Betracht. 

Die  Ausfuhr  nach  Spanien  ist,  wie  wir  bereits  sahen, 
nicht  im  gleichen  Mafse  fortgeschritten  wie  die  Einfuhr;  von 

48,991  Mill.  Mk.  1891  auf  54,314  Mill.  Mk.  1900,^  das  bedeutet 
eine  Vermehrung  um  1(1,9  "/o,  und  zieht  man  für  1891  den 
Wert  der  Spiritusausfuhr  im  Betrage  von  3,194  Mill,  Mk.  ab, 

HO  beträgt  der  Zuwachs  auch  nur  ll,li  "'u.  Von  1892  an 
hörte  Dämlich  aus  den  oben  angeführten  Gründen  die  Spiritus- 
anafuhr  fast  gänzlich  auf,  während  bis  1891  Alkohol  der 
Hauptartikel  unserer  Ausfuhr  gewesen  war.  Es  wurde  an 

r  Spiritus  exportiert: 
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Wert  in 1000  Mk. 

1885, ;  15820 1890 :  7801 
1886; ;  15 120 1891. :  3194 
1887 :   8227 1892: 195 
1888, 4283 

1895: 
— 

1889; 4544 1900: 307 

Nach  der  spanigchen  Statistik  war  es  bis  1891    noch  er 
heblich  mehr^   hauptsächlich  wohl  deshalb,   weil  die  aas  dem 
Freihafen    Hamburg    stammende    Ausfuhr    ja    nicht    in    der 
deutschen  Statistik  mit  einbegriffen  ist    So  gibt  die  spanische 
Statistik  den  Wert  für   1885   auf  45,788  MiU.  Pes.    und  1886 
auf  52,898  Hill.  Pes.  an.    Der  von  der  deutschen  Landwirt- 

schaft seinerzeit  schwer  empfundene  Ausfall  ist,  wie  von  dieser 
Seite  selbst  zugegeben  wird  ̂ ,  jetzt  verschmerzt,  und  ea  bestebt 
auch  nicht  die  geringste  Aussicht,   dafs   unter  normalen  Ver 
hältnissen  Spanien  in  absehbarer  Zeit  in  diesem  Artikel  Ab- 

nehmer Deutschlands  werden  könnte,   da  die   heimische  Plro- 
duktion  den  Bedarf  fast   gänzlich  deckt:   1891  bezog  SjMUÜeB 
aus  dem  Auslande  im  ganzen  46 197  027  Liter  and  1900  nur 
4258.     Bei   der  Beratung  des  Vertrages  von  1893  wurde  im 
Reichstag  darauf  hingewiesen,  dafs  die  deutsche  Landwirtschift 
einen  Ersatz   für   den  Spiritus   darin   finden  könne,   dab  der 
Export   von    Kartoffelmehl    und    Kartoffelstärke,    sowie   tob 
Dextrin,   Kleber  nach  Spanien   erleichtert  würde.     Während 
der  Export  von  Dextrin  immer  sehr  gering  gewesen  ist,  hat 
der  von  Kartoffelmehl  zeitweise  eine  ziemlich  hohe  Bedeatnng 
gehabt.     Von  1044000  Mk.  im  Jahre  1891  sank    er   zwar  im 
folgenden  Jahre  auf  fast  die   Hälfte,    wuchs   dann   aber  anf 
über  IV2  Millionen  Mk.  und  betrug  selbst  1895  1265  000  ML, 
schwankte   dann  vielfach  in  den   nächsten  Jahren,   und  trots 
des   Meistbegünstigungsvertrages   konnte   er  mit   617  0<X)  llk 
im  Jahre  1900  die  Stellung  von  1 123000  Mk.  von  1899  nick 
behaupten. 

Eine  bedeutende  Getreideausfuhr  fand  nur  1899  statt, 
wo  707:^7  dz  Weizen  im  Werte  von  1013000  Mk.  nacb 
Spanien  gesandt  wurden.  Es  war  dies  das  Jahr,  in  dem 
Spanien  genötigt  war,  infolge  seiner  schlechten  Elmte  auCnr 
gewöhnlich  viel  an  dieser  seiner  hauptsächlichen  Brotfrackt 

aus  dem  Auslande  zu  beziehen.  W^enn  Spanien  sonst  Weiieo in  Deutschland  kaufte,  so  waren  dies  nur  geringe  Mengen: 
1891  5  dz,  1892  10  dz,  1897  592  dz,  1900  noch  4283  di 
für  71000  Mk.  Jedenfalls  hat  der  Export  von  1899  nur 
analoge  Bedeutung  wie  die  Koggeneinfuhr  in  Deutsehlancl 
von  1891. 

^  Vcrgl.  Deutsche  Tageszeitung  vom  20.  VI.  1899. 



Man'  hat  gemeint,  Spanien  könne  mit  der  Zeit  ein  Ab- 
ihmer  ßlr  unseren  Rübenzucker  werden,  da  es  am  Bezüge 

Kolon ialzuck er  kein  Interesse  mehr  habe;  dabei  wird 
r  völlig  llbersehen,  dafa  »ich  im  lalande  selbst  eine  echon 
r  Bedarf  produzierende  Industrie  entwickelt  hat.  Sollte 

man  spftter  einmal  dazu  übergeben,  den  Zoll  von  Hb  Pes. 
herabzusetzen,  ao  wird  man  dies  doch  sicherlich  erst 
dann  tun,  wenn  die  Industrie  so  entwickelt  ist,  daTs  sie 
vor  der  fremden  Konkurrenz  den  heimischen  Markt  be- 

haupten kann. 
Die  einzigen  tand wirtschaftlichen  Produkte,  deren  Aus- 
fuhr namentlich  bei  einer  fortschreitenden  Bodenkultur  in 

Spanien  zu  einiger  Bedeutung  gebracht  werden  könnte,  sind 

„Sämereien  nicht  besonders  genannt";  deren  IS91  nur  230  dz 
mit  47000  Mk.  umfassender  Export   hat  sich  fast  regelmäfsig 
festeigert  —  seibat  während  aes  Zollkrieges,  in  dem  der 
ioU  von  2,lU  Pes.  gegen  I,()M  Pes.  des  2.  Tarifes  erhoben 

wurde  —  und  betrug  19()0  bereits  574.''>  dz  im  Werte  von 57i>00U  Mk. 

Im  übrigen  aber  kommt  Spanien  für  unsere  Ausfuhr  fast 
nur  als  Käufer  industrieller  Erzeugnisse  in  Betracht.  In  den 
letzten  Jahren  fiel  der  Hauptteil  der  Maschinenindustrie  zu. 
Die  Ausfuhr  der  Gruppe  „Instrumente,  Maschinen, 

Fahrzeuge"  betrug: Wert  in   1000  Mk. 

1S91  I    1892  I    1893 1895   1896  I r  I  1898  I  1899  I  1900 
8227  I 1905  I    2135  I    1927  |    2058  |    2:00  |    : 

Aufs  deutlichste  zeigt  sich  hierin,  wie  wenig  günstig  die 
onsicheren  Handelsbeziehungen  und  der  Zollkrieg  selbst  einem 
stetigen  Absatz  der  Fabrikate  waren,  bis  der  gewaltige  Auf- 

schwung If'H)  eintrat,  und  der  Anteil  dieser  Gruppe  an  der 
gesamten  Ausfuhr  von  (i,'i"'o  im  Jahre  I8ill  auf  17,()"'u  fUr 
IWM»  stieg.  Von  jener  Gruppe  entfielen  nun  speziell  auf 
Maschinen  exkl.  Nähmaschinen,  Lokomotiven,  Lokomobilen, 

,  Dampfkessel: Wert  in  1000  Mk. 

2  i    189;-!  I 1896  I  ■ 1897      1898 

[  »16  {    UTO  I    1138  I    l.%7  {    1165  [    1399  {    1526  |    1625  |   3297  |   8164 

Da  die  deutsche  Statistik  IWi  zum  erstenmale  die  Ma- 
Ishinen  nach  ihrer  Verwendung  unterscheidet,  so  läfst  sieb 
icht  feststellen,  wie  sehr  bei  den  einzelnen  Arten  der  Export 

■  Qothein.  Dpiitschi^r  Äiirepnhandel  IS.   146. 



74  XXI  Sl 

geschwankt  hat  Ich  führe  für  einiee  wichtigere  Sortea 
Maschinen  folgende  Zollsätze  an,  von  aenen  der  erste  Tarif 
den  spanischen  Maximaltarif  enthält,  der  während  des  Zoll- 

krieges in  Geltung  war,  der  zweite  den  dann  bis  1.  JiE 
1899  angewendeten,  und  der  dritte  endlich  die  KonsessioneB 
und  Bindungen  umfafst,  welche  Spanien  anderen  NatioiMB 
gewährt  hat,  und  die  Deutschland  infolge  der  Meistb^^ünstigiuig 
jetzt  ebenfalls  genieHst: Pes  etas 

I  n  lü 
Landwirtschaft!.  Maschinen          18,20        14        12^ 
Motoren  jeder  Art,  mit  oder  ohne  Kessel 

sowie  Kessel  aliein          21,60        Ib  17 
Maschinen  aus  Kupfer  und  Legierungen 

derselben          57,20        44  44 
Dynamo-elektrische  Maschinen  ....  —  —        18,50 

Da,  wie  wir  sahen,  die  spanische  Maschinenindustrie  lehr 
wenig  entwickelt  ist,  so  läfst  sich  annehmen,  dab  selbst  bd 
fortschreitender  Verbesserung  der  wirtschaftlichen  Ltgt 
Spaniens  oder  gerade  infolge  dieser  unser  Maschinenexpoit 
auf  seiner  Höhe  bleiben  und  sich  noch  stärker  entwickeln  wiri 
Besonders  scheint  mir  dies  für  elektrische  MaschinsB 
zu  gelten,  von  denen  1900  7630  dz  im  Werte  von  1373000 
Mark  verschickt  wurden.  Elektrotechnische  Betriebe  findei 
nämlich  in  Spanien  eine  aufserordentlich  weite  Verbreitaiig» 
und  die  Zahl  der  elektrischen  Zentralstationen  betrug  Anfuig 
1902  bereits  gegen  000.  Die  Ursache  ist  darin  zu  suchen, 
dafs  für  die  anderen  Beleuchtungsarten  wenig  gflnstige  B^ 
dingungen  vorliegen:  das  Petroleum  ist  infolge  der  hoben 
Steuer  und  der  städtischen  Abgaben  ziemlich  teuer ,  und  die 
Errichtung  von  Gasanstalten  würde  für  die  kleinen  Städte. 
welche  den  überwiegenden  Teil  der  städtischen  Bevölkemig 
beherbergen,  zu  grofse  Kosten  machen,  weil  die  meistentdk 
aus  England  eingeführte  Kohle  ohnehin  nicht  billig  ist  uai 
durch  den  schwierigen  Transport  ins  Innere  noch  weiter  ▼«^ 
teuert  wird,  die  Förderung  der  einheimischen  Kohle  nock 

nicht  groi's  genug  ist.  Dagegen  lassen  sich  an  sahireichen 
Orten  Wasserkräfte  günstig  verwerten,  und  so  sehen  wir,  d«Ii 
mehr  als  die  Hälfte  der  ganzen  Anzahl  von  Werken  dmck 

diese  betrieben  werden,  'der  Kraft  nach  allerdings  weit  weniger, 
weil  die  Wasserkraft  hauptsächlich  wenig  bevölkerten  StUtti 
zugute  kommt.  Der  Hönepunkt  ist  vermutlich  noch  nick 
erreicht,  da  eine  grofse  Anzahl  Städte  ebenfalls  noch  dmit 
versorgt  werden  können.  Auch  für  die  Anlage  von  elektritcbci 
Bahnen  ist  hier  noch  ein  reiches  Feld  dargeboten.  Zahlreieki  I 
Minen,  die  für  den  Versandt  ins  Ausland  abgebaut  werdet 
fehlt  eine  billige  Transportgelegenheit.  Ein  bislang  weaf 
entwickeltes   Netz   von  Kleinbahnen   ergänzt  nur  in  gmof/^ 



oTse  das  der  —  vielfach  eingleisigen  —  Hauptbahnen.  Eine 
vreitere  Ausgeetalhing  unter  Anwendung  des  elektrischen 
Betriebes  würde  durchaus  lohnond  sein.  Die  deutsche  In- 

dustrie hat  hier  um  so  mehr  Auasiclit  auf  Erfolg,  als  gerade 
auf  diesem  Gebiet  andere  Konkurrenten  ihr  schon  öfters  haben 

weichen  müssen,  wie  ja  auch  die  grofsen  Werke  von  Madrid, 
Malaga,  Barcelona,  Sevilla  u.  e,  w.  von  Deutschen  errichtet 
sind 

In  anderen  Industriri'zweigen  wird  man  In  höherem  Mafse 
als  seither  zur  Verwendung  von  Maschinenkräften  schreiten 
mttssen.  Wie  erwähnt,  haben  bei  der  hochstehenden  Kork- 

industrie erst  in  letzter  Zeit  Maschinen  Eingang  gefunden, 

und  es  ist  wahrscheinlich,  dal's,  je  mehr  die  Industrie  sich 
entwickelt,  die  Handarbeit  zurückgedrängt  wird.  Hier  haben 
deutsche  Maschinen  bis  jetzt  nur  in  geringer  Menge  abgesetzt 
werden  können ,  da  die  Hobel-  und  Schneidemaschinen  aus 
Frankreich  geliefert  wurden,  Deutschland  dagegen  neben 
England  als  Fabrikant  für  die  erforderlichen  Gasmotoren  in 
Betracht  kam.  Überhaupt  scheint  man  auf  deutscher  Seite 
wenig  geeignete  Fabrikate  für  die  Korkindustrie  hergestellt 
2U  haben,  da  auch  die  Versuche  mit  den  Messern  zur  Kork- 

bereitung die  spanischen  Industriellen  nicht  dem  deutschen 
Uarkte  zuführten,  sondern  die  französischen  Erzeugnisse 

■wurden  vorgezogen.  Die  flir  die  zahlreichen  neuen  Zucker- 
fabriken erforderlichen  Maschinen  sind  gleichfalls  nicht  von 

Deutschland  geliefert,  sondern  zum  grofsen  Teil  von  Österreich. 
Dafs  landwirtschaftliche  Maschinen  in  weit  höherem  Mafse  als 

bisher  —  l!'0(i  waren  es  ftlr  lOOMOO  Mk.  —  exportiert  werden 
könnten,  liegt  auf  der  Hand;  aber  hier  ist  nicht  in  der  Haupt- 

sache die  Konkurrenz  anderer  Länder  zu  fürchten  als  vielmehr 

die  Abneigung  gegen  moderne  Betriebsarten  bei  der  acker- 
bautreibenden Bevölkerung  Spaniens,  die  nicht  so  raäch  zu 

überwinden  sein  wird.  Gröfsero  Wiclittgkeit  hatte  die  Aus- 

""  von  Müllereimaschinen  für  2870(H»  Mk.,  Weberei- 
Mchinen  für  21IKHKJ  Mk.  und  namentlich  DampfmaaLhinen 
■  47lJU(N)  Mk. 

Von  den  in  dieser  Gruppe  nicht  enthaltenen  Maschinen- 
ten hatten  Lokomotiven  und  Lokomobilen  besonders 

Ipfindlich  unter  den  handelspolitischen  Differenzen  zu  leiden. 

'  hatte  ihre  Ausfuhr  den  Höhepunkt  mit  li82(IÜ0  Mk.. 
mk  dann  aber  rasch,  um  auf  pfiiHKJ  Mk,  während  des  Jahres 

)  anzulangen.  Als  dann  an  Stelle  des  Maximalsatzes  von 

^60  Pes.  der  2.  Tarif  mit  2><  Pes.  Anwendung  fand  — 
nkomotiven,  von  Eisenbahngesellschaften  eingeführt,  zahlen 
1  Fes.  —  änderte  das  nicht  viel,  da  nach  einer  kleinen 
(eigerung  189!>  nur  für  7(iOlXi  Mk.  exportiert  wurden;  unter 
r  Geltung  des  Zolles  von  24  Pes.  waren  es  1900  dann  fUr 

!r)4tX10  Mk. 
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yäciLäi  ier  MiiMiiur.enintiuätne  ist  unsere  Eisenindustrie 

im  Zjor:  201.1  :?Danien  inter^seiert:  der  Anteil  der  Qruppe 
.Zlä&TL  md  Zlä^n waren  *  m  ier  (jesamtaasfuhr  ist  von  13," 
.n  >"■_    kill    'j\'''j   ntr   !'»*'«•   zesriegtjn.     Es    betrug  nämlich 
de  Aosnuir- 

.!^I       >r2      :r^:      l^^^M:      :?yö      1>W      1?9T      189S  j    1899      1900 I 

v->v      *i-f»:       ilMl      ̂ ^.r**      Vi  14    I2OÖ0     -325*  '   4013  '    6417      dSTS 

Z'er  zv-waia^*?  AoraciiwTinff  I  ■?*.*•?  ist  nicht  etwa  vernrucht 
äur:a  iie  Beile^in^  ieä  Züilkrieges.  infolge  deren  ein  lang 
^ar-ick.z»:»iuurbr  3eaarr  -indlich  i^edeckt  werden  konnte,  sondern 
•*r  sc  .»*ä:i::ien  ̂ «.»raniaiit  iurch  den  gesteigerten  —  nor 
T  rijeri»-n-^n«i  ier»rt  bedeiiran;r»vQUen  —  Export  eines 
Ar::kfis:  lämiit-'b  in  L^weiiren  nir  Krienzwecke,  deren  min 
r»^a  i'fr  iibaniscnen  Aufsdniie  bedurtte.  189*>  betrug  die 
Aiäii^ir  iiiri:!  ••^•'  12  im  Werte  von  7»>W«mh»  Mk.  In  des 

iiar:~n  Ja^ir^n  l^'-H— '*7  ̂ cnwankt  der  Export  swischen  1,2 
m.i  :.-  il'II.  Mk..  :iad  I-.'M  betrug  er  1,3  MilL  Mk.,  ver 
äv:bvinti  iiir.n  i'jer  Iv««»  ̂ Inzlioh.  wie  er  gleichfalls  vor  1S94 
T-n  x^rn^f^r  '•V'n.'hdtfk-eic  gewesen  war.  —  Sonst  bildeten  den 
bei'iit^n'L^Cfii  B«?s=ip.*t:eil  -iieser  Gruppe  ̂ grobe  Eisenwaren*. 
^L-f  it;ii -vir. i:en  in  iiir-r  Austulir  von  1>9-  an  bis  1898  swischen 
:.-  lud  :.:  ItlL  Mk.  i-?g*fn  ±^  MiU.  Mk.  1891,  wobei  allc^ 
•::z:r^  rijh:  ::L5  Jjuir  ies  ZoUknej^ijs  IS95  mit  1,2  MiU.  Mk 
«:-*n  rl^Tire::  S:a~'i  hane.  sondern  l^i'^  mit  1«»77«HM)  Mk.  Im 
zd*:iis:.?c  Jihr  w^oiis  sie  «ii::?.  aut  mehr  als  das  Doppelte,  snf 
i:^^'.  ••  Mk.  i-i  1  '•■  aiu  :>•».>"•<•<»  Mk..  wodurch  auch  der 
bi*  ::i>.in  >.  Vii?:^  Aisrahrwert  von  -.VJ4i.h)0  Mk.  im  Jahre 

".'?■♦'  ibfrtrorr-  '^«■'ir'i;?  Durch  Jen  Vertrag  von  18W  haben 
wir  ::r  i-ese  Waren  zwar  keine  einzige  Ermäfsigung  der 
äpar.i^oii^r.  Zrll^ilize  erhalten  ̂ genüber  dem  2.  Tarif,  aber 
eir.:;r^  wlohti^e  Po»ino::er.  iind  im  Vertrage  mit  der  Schweiz 
i^eb :ir.i er. .  ur.  i  «iieser  Vergricsti^ng  werden  wir  ja  ebenfalb 
teilh:irti^. 

Der  ni'jh:  ̂ ranz  so  hohe  Export  an  «feinen  Eisenwaren* 
ha:  sich  in  äLnlioher  Weise  gestaltet:  der  Stand  von  I7s4i"** 
Mark  l^'.'I  konnte  in  den  f<^lgenden  Jahren  nicht  aufrecht 
erhalten  werden,  sondern  sank  auf  12' »2 «mm»  Mk.  fllr  1>"Ä> 
und  '.»«)liNiM  Jik.  für  l>9^.  Nach  einem  kleinen  Aufschwung 
l^\*U  brachte  da,s  .Jahr  U*«»««  eine  Zunahme  auf  2 386 IHN»  Mk 
Der  Vertrag  lafst  uns  hier  gleichfalls  keine  ZoUermäfsigang. 
.sondern  nur  einige  Hindungen  zukommen. 

Kben.iO  un-^i'-her  und  wechselnd  war  der  Absatz  von 
Eisenbahnsrhienen.  deren  Ausfuhr  1891  41<;hhjii  Mk.,  l:?Öö 
JOoOoo  Mk.,   Ht»7  gar  nur  o7<hmi  Mk.  und  19<X>  592<.mni  Jft. 



__  ert  hatte.  Dabei  hat  dieser  Artikel  im  Anfang  der  achtziger 
.Jahre  einen  ganz  beträchtlichen  Bruchteil  unserer  Ausfuhr 

nach  Spnnien  dargestellt,  z.  B.  1881  4i:-i;i00()  Mk.  -=  14,2«/o 
der  GeaamtauBluhr ;  aber  auch  in  den  Übrigen  Jahren  1880 — 84 
waren  es  über  2  Mill.  Mk.  Der  —  nicht  gebundene  —  Zoll 
auf  Eisenbahnschienen  betrügt  6  Pes.  nach  dem  2.  Tarif  gegen 
7,20  Pes.  des  1,  Tarifes;  werden  sie  aber  von  Eieenbahngesell- 
schaften  tlkr  ihr  Material  eingeführt,  so  ist  der  Hatz  nur 
4,50  Pes. 

Unter  den  „ganz  groben  Eiaenwaren"  hatten  Eisen- 
bahnachsen, Hader  u.  s.  w.  im  Jahre  KHJO  mit  77inOO  Mk. 

einen  starken  Fortschritt  zu  verzeichnen  gegen  19ÖO0U  Mk. 
18Ü5  und  310000  Mk.  18^11. 

Die  Ausfuhr  von  „Kupfer  und  Kupferwaren"  machte 
1891  3,0"(i  unseres  Exportes  aus,  1900  dagegen  10,7"/o  und 
stellte  sich  folgendermalsen : 

^Ksi 

Wert  in   1000  Mk. 

I    1893  I    I8M  {    1895  |    1896  |    1897  |    1898  |    1S99  |    1900 

B  I    1948  t    1827  |    1541  |   4242  |   6814  [   3806  |   3130  |   <365  |   3833 

Nachdem  18(13  und  1894  eine  kleine  Abnahme  eingetreten 
war,  zeigte  eich  1895  und  91)  ein  Überraschend  starkes  WachGen. 
Die  Ursache  ist  einmal  die,  dafs  Spanien  1895  einen  grofsen 
Posten  Arlilleriezündungen ,  Palronen,  ZllndhUlchen  bezog, 
für  1525000  Mk.  gegen  241i0i)O  Mk.  im  Jahre  1894.  Ver- 
anjafat  wurde  dieser  starke  Bedarf  jedenfalls  durch  die  Aub- 
rttstUDg  des  gegen  die  kubanischen  ßebellen  gesandten  Heeres. 
Gröfsere  Bedeutung  halte  der  Artikel  sonst  noch  189:!  mit 
tiUiUm  Mk.,  IWi  mit  8230(10  Mk.  und  1897  mit  1  070000  Mk.; 
in  den  folgenden  Jahren  hielt  er  sich  weit  unter  100000  Mk. 
Sodann  war  jene  Steigerung  hervorgerufen  durch  den  ver- 

mehrten Export  von  Telegraphenkaheln ,  der  im  Werte  von 
1724000  Mk.  1895  stattfand  gegen  309000  Mk.  im  Jahre  1894. 
Diese  Kabel  sind  der  wichtigste  Posten  der  Gruppe  geblieben: 
auf  dem  Höhepunkt  von  1890  mit  41103000  Mk.  hielten  sie 
aich  zwar  nicht,  sanken  vielmehr  im  nächsten  Jahre  auf 
1  037  OOO  Mk.,  stiegen  aber  1898  auf  1 004000  Mk.  Der  Grund 
war  freilich  der,  dafs  in  diesem  Jahr  das  deutsch- amerikanische 
Kabel  gelegt  wurde,  das  über  Spanien  geht.  Doch  betrug 
1900  die  Ausfuhr  wiederum  21ulO00  Mk.  Durch  den  Meist- 
hegünstigungsvertrag  erhielten  wir  den  Zollsatz  von  18,50  Pes. 
gegen  20  Pes.  im  Minimaltarif. 

Eine  gute  Aussicht  für  fortschreitenden  Export  bietet  un- 
nlattierter  Kupferdraht,   der  1891   erst  mit  500(10  Mk.  in  der 

I      Statistik  figurierte,    nach    einigem    Schwanken    sich  1891    auf 

^^79000   Mk.   und    1900   auf   lOOGOOO   Mk.    stellte.     Danehen 
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zeigte  sich  ein  nicht  geringer  Verkauf  von  feinen  Warrai 
Messing  und  anderen  Kupferlegierungen,  deasen  Wert  1891 
(inkl.  feine  Kupferwaren)  364000  Mk.,  1899  1080000  ML 
und  1900  057000  Mk.  betrug;  daneben  1900  feine  Kupfer- 
waren  mit  505000  Mk. 

Die  Erzeugnisse  unserer  chemischen  Industrie  machten 

bei  der  Ausfuhr  nach  Spanien  1891  7,1  ̂ lo  und  1900  9,4  *• 
der  Gesamtausfuhr  aus.  £s  betrug  nämlich  der  Export  aa 

„Drogerie-,  Apotheker-  und  Farbwaren" : 
Wert  in 1000  Mk. 

1891 1892 1893 1894   1895 1896   1897  j  1898 1899   1900 

3490 3580 2964 3783   2620 2934  3224  |  8178 5184  5109 

Neben  einer  ganzen  Reihe  der  verschiedensten  Chemikalieo 
als :  ätherische  Öle,  Chlorkalium,  Kalisalpeter,  Anilinöle  u.  8.  w^ 
von  denen  keines  im  Werte  von  einer  halben  Million  ver 
schickt  wurde,  handelte  es  sich  in  erster  Reihe  um  Anilis 
und  Teerfarbstoffe.  Sie  wurden  ausgeführt  1891  im  Wate 
von  596000  Mk.,  1892  im  Werte  von  834000  Mk.;  der  ZoD 
von  3  Pes.  übte  insofern  seine  Wirkung  aus,  als  die  Ausfuhr 
1895  auf  306000  Mk.  zurückging;  sie  stieg  dann  —  aoCugi 
sehr  mäPsig  —  unter  dem  Zoll  des  Minimaltarifes  im  Betrag 
von  2,50  Pes.  auf  1 007  000  Mk.  für  1900. 

Eine  Warengruppe,  deren  Ausfuhr  nach  dem  Aufhöroi 
des  Handelsvertrages  ebenfalls  zurückging,  aber  1895  höher 
war  als  3  Jahre  vorher  und  3  Jahre  nachher,  bilden  „kurte 

W^aren  und  Quincaillerien"  mit  einem  Export  von: 
Wert  in  1000  Mk. 

1891 1892 1893 1894   1895   1896   1897* 18d8   1899   1900 

2453 1898 1854 1618   2111   1970   1633 1188   2187   8920 

Nachdem  die  früher  nicht  ganz  bedeutungslose  Ausfiihr 
von  Uhren  -  sie  betrug  z.  B.  1891  389  0(X)  Mk.  —  stark 
abgenommen  hatte  und  selbst  1900  nur  189000  Mk.  umfabtft 
kamen  hier  hauptsächlich  in  Betracht:  „Waren  aus  GeapinsteD 

in  Verbindung  mit  anderen  Materialien,  nicht  besonders  tarifieit'' 
und  ̂   Waren  aus  edlen  Metallen^,  und  zwar  ist  das  Anwachseo 
von  1895  durch  jene  Gruppe  veranlafst,  die  1891  für  859000 
Mark,  1804  für  490  UOO  Mk.  und  1895  für  1010000  Mk.  ex- 

portiert wurde,  ohne  sich  freilich  auf  dieser  Höhe  zu  erhalten, 
da  1900  der  Export  sich  auf  418000  Mk.  stellte.  Wenn  die 
Gesamtgruppe  trotzdem  1900  noch  höher  war  als  1895,  so  iit 
dies  veranlafst   durch  das  Anwachsen   der  Ausfuhr  in  Waren 



aus  edlen  Metallen,  die  1900  2:i07(W0  Mk.  wertete  gegen 
7IH00I»  Mk.  \S%  und  852(J00  Mk.   1801. 

Unter  den  titerarischen  und  Eiinatgegenstttnden  sind 
Farbendruckbilder  und  Kupferstiche  für  die  Ausfuhr  von 
einiger  Bedeutung  gewesen.  Der  Export  liefa  zwar  gegen 
1891  mit  81900f»  Mk.  und  I892  mit  894  imo  Mk.  in  den 

folgenden  Jahren  etwas  nach,  war  aber  18Ö.")  bei  einem  ZoU- 
satE  von  l.lKl  Pea.  für  1  kg  mit  T'flMHIO  Mk.  immerhin  höher 
mIs  1898  mit  52OU0O  Mk.  unter  einem  Zollsatz  von  1,25  Pes. 
ftlr  1  kg.  Der  Aufschwung  der  gesamten  Ausfuhr  kam  diesem 
Artikel  gleichfalls  zu  gute,  und  VM)  erreichte  sein  Export 
1177I.MK)  Mk. 

Auch  die  deutsche  Kautschukinduatrie  hatte  von 

1892— 9K  unter  der  Ungunst  der  handelspolitischen  Verhältnisse 
so  leiden,  bis  sie  dann  1899  und  WW  eine  höhere  Ausfuhr  auf- 
xnweisen  hatte  als  1891.  In  diesem  Jahre  wurde  ausgeführt 

ftli  „Kautschuk  und  Guttapercha  sowie  Waren  daraus"  für 
871  (MMi  Mk.;  der  mit  'i20(XH>  Mk.  im  nächsten  Jahre  ein- 
»etzende  Rückgang  hatte  189:)  mit  497000  Mk.  den  tiefsten 
Stand;  hingegen  betrug  der  Export  1899  1132000  Mk.  und 
1900  970000  Mk.  Es  handelt  sich  dabei  in  der  Hauptsache 
um  „grobe  Waren  aus  weichem  Kautschuk",  die  mit  (iti40i«i 
Mark  1899  und  mit  bblWO  Mk.  190o  mehr  als  die  Hälfte 

des  Exportes  ausmachten. 
Unter  den  Warengriippen  von  geringerer  Bedeutung,  die 

aber  in  den  letzten  Jahren  eine  Ausfuhr  von  über  einer  halben 

Million  aufzuweisen  hatten,  mögen  zuerst  Tonwaren  genannt 
werden.  Da  Deutschland  nur  als  Lieferant  feiner  Artikel  in 

Fayence  und  Porzellanwaren  in  Betracht  kam,  in  den  gering- 
wertigeren Massenartikeln  aber  der  apanischen  Industrie  keine 

Konkurrenz  machte,  hatte  man  189;^  kein  Bedenken  getragen, 
an  Stelle  dea  Minimaltarifsatzes  von  52,50  Pes,  für  Porzellan 
einen  solchen  von  40  Pea.  zu  bewilligen.  Da  dieser  nun  nicht 

in  Kraft  trat,  im  Zollkriege  aber  ein  Satz  von  ti8,2.')  Pes.  für 
Porzellan  und  für  die  Übrigen  Waren  analoge  Zölle  erhoben 
wurden,  so  nahm  die  Ausfuhr  von  Tonwaren  nb  von  495IM/I 
Mark  im  Jahre  1^91  auf  222  000  Mk.  1895;  durch  den  Ver- 

trag von  1899  erhielten  wir  keine  ErmÄfsigung,  und  trotz 
des  Zolles  von  52,50  Pes.  stieg  der  Export  auf  <i2'>(Kiu  Mk. 
fUr  18ii9  und  auf  7240IKJ  Mk.  1900. 

Ferner  seien  angeführt  „Tiere  und  tierische  Produkte, 

anderweit  nicht  genannt",  welche  einen  Ausfuhrwert  von 
:(94  0*KI  Mk.  1891  und  dann  ein  nnregelmafsiges  Schwanken 
aafwiesen;  l89'l  wurde  für  nur  9900i)  Mk.  exportiert,  I9"ü 
filt  S'ilOOO  Mk.  Die  Gruppe  wurde  fast  gilnzlich  ausgefllllt 
von  Därmen,  Blasen  u.  s.  w. 

Bei  den  bisher  betrachteten  Warengruppen  hatte  im  Jahre 
19O0  veiglichen   mit  1891    ein  Anwai  ir  Ausfuhr   statt- 
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gefunden;  daneben  haben  iedoch  auch  bedeutende  Indofttriei 
ihren  Elzport  nicht  zu  fördern  vermocht  In  erster  Linie  in 
hier  die  Textilindustrie  in  Betracht  zuziehen.  Wir  wisMo, 
daCs  es  hauptsächlich  die  Abeicht  gewesen  war,  die  deaticke 
Konkurrenz  in  Textilwaren  zurückzudrängen,  welche  18M 
den  Handelsvertrag  zum  Scheitern  brachte;  wir  haben  ferner 
gesehen,  dafs  die  spanische  Industrie  so  sehr  erstarkte,  daii 
sie  selbst  mehr  und  mehr  den  inländischen  Markt  versorgec 
konnte,  bis  dann  l^lH^  und  19«)  zum  groüsen  Teil  infolge  der 
katatonischen  Krisis  der  Bezug  aus  dem  Auslande  abennab 
anwuchs.  Es  fragt  sich,  inwieweit  die  deutsche  Ausfuhr  tm 
alledem  berührt  wurde.  An  Baumwolle  und  Baumwollen- 

waren wies  die  Ausfuhr  in  den  Jahren  folgende  Entwicklung  aof: 

Wert  in  1000  Mk. 

1891      1892  ,   1893      1894  !   l^9b  ̂    1896  ,   1897  |    18^8  |    1899  j  1900 

2866  I    1916  '   1510  >    1290  '    962       769   ,    914   |    636    j    1483  I   1>32 

Deutlich  spiegeln  diese  Ziffern  die  verschiedenen  PhaMO 
wieder:  sobald  nach  dem  Elrlöschen  des  Handelsvertrages  der 
neue  Tarif  angewendet  wurde,  liefs  der  Export  nach,  sank 
besonders  unter  der  Wirkung  des  ZoUkri^c»,  und  die  18!C 
gegen  189(>  eingetretene  Belebung  mufste  wieder  weichen,  ik 
in  dem  unglücklichen  Jahr  1898  der  spanische  Markt  so  wenig 
aufnabmefiihig  war.  dafs  in  diesem  Janr  der  Export  geringer 
war  als  während  des  Zollkrieges;  1899  nahm  die  Ausfuhr  um 
mehr  als  das  Doppelte  zu  und  stieg  19<M>  noch  weiter,  abff 
während  sie  18^1  5.9  "o  unserer  Gesamtausfuhr  nach  Spanies 
ausmachte,  waren  es  19nn  nur  ::^,1  ®  o.  Dabei  ist  der  Rück- 

gang der  dfutschen  Ausfuhr  ein  unverhältnismttfsig  hober 
gewesen.  Wenn  auch,  wie  gezeigt,  der  gesamte  E^ezug  u 
Baumwollen  waren  aus  dem  Auslande  abgenommen  hat,  M 

betrug  diese  Verminderung  nur  04,4®  o*,  dagegen  speziell  ini 
Deutschland  77,8  "o,  sobald  man  das  Jahr  1891  mit  1898  rer- 
gleicht;  stellt  man  1S91  und  19<M>  gegenüber,  so  betrfigt  die 
Abnahme  der  Gesamteinfuhr  ^i<»,»>*^o,  aus  Deutschland  immer 
noch  40^0.  Fafst  man  die  bemerkenswertesten  Artikel  dieiff 
Gruppe  und  die  dafür  festgesetzten  Zölle  ins  Auge,  so  wiri 
es  klar,  wie  sehr  die  hnhen  Sätze  geeignet  sind,  ausländiscbeB 
Mitbewerb  zu  beschränken.  An  Strumpfwaren  betrug  unsere 
Ausfuhr  1^S91  9lS(HM>  Mk.,  1895  2n7  0önMk.  und  selbst  lÄ^«' 
noch  nicht  ein  Viertel  derjenigen  von  1891,  nftmlich  222W* 
Mark.    Der  Zoll  beträgt  für  W)  kg  nach  dem  Maximaltarif  59(^ 

^  Di(*:«c  und    die  r-ntsprecheDdon  folgenden  Ziffern   sind  bereefco^ 
den  Zu8animenst«'llung«*n  der  „Ik 

vom  27.  Juni  1901    Band  fi  Heft  19). nach  den  Zu8animenst«'lliing«'n  der  „Berichte  über  Handel  und  Indnstri'* 



w.  760  Pes. ,   nach  dem  2.  Tarif  49U  bezw.  63Ö  Pes.     Die 
ihr   von    Posamentier-  und   Enopfmacherwaren ,    die    im 

ximaltarif  einen  Zoll  von  585  bezw,  2li0  Pes.  und  im 

MinimaltArit'  einen  solchen  von  45U  und  20U  Pea.  zu  bezahlen 
haben,  ging  zurück  von  5l>ÜO0U  Mk.  im  Jahre  1891  auf 

1370U')  Mk,  1895  —  noch  niedriger  freilich  war  der  Export 
1894  und  1898  mit  je  IUI  ÜUU  Mk.;  1900  umfafste  er  3S9000 
Mark.  Der  Meistbegünstigungsvertrag  änderte  nichts  an  den 
Zollsätzen  dieser  Artikel  Eine  sehr  geringfügige  Steigerung 
wiesen  dagegen  baumwollene  Gewebe  auf  mit  5ij20'JO  Mk. 
!891,  29300(1  Mk.  1895  und  190(J  mit  555000  Mk.,  obschon 
auch  jetzt  noch  die  Zölle  für  die  verschiedenen  Arten  von 
Geweben  hoch  genug  sind;  hier  aber  aind  im  Vertrage  mit 
der  Schweiz  Ermäfsigungen  festgesetzt,  die  Deutschland  seit 
dem  1.  Juli  1899  ebenfalls  geniefst,  z.  B.  beträgt  danach  der 
Zoll  für  Gewebe,  bedruckt,  geköpert  u.  s.  w.  bis  25  Fäden 
400  Pes.  gegen  IWO  Pes.  im  2.  und  750  Pes.  im  1.  Taril  und 
itbnliclies  gilt  für  andere  Gewebe. 

In  analoger  Weise  ist  der  Verlauf  bei  der  Ausfuhr  von 
Woll  waren  gewesen;  nur  hat  diese  sich  1900  nicht  auf  der 
Höhe  von  1899  erhalten  können: 

Wert  in  1000  Mk. 

3  I    1896  I    1897  I    189H  |   1899  |    1900 

-\.927  I   4»ti6  I    22T2  1    löll      11Ö7  1    1299  I    1241  I 

Der  Rückgang  ist  sogar  noch  erheblicher  als  bei  Baum- 
wollwaren. 1891  wurden  Wollwaren  in  ihrer  Ausfuhr  nur 

von  Eisenwaren  übertreffen,  da  sie  12,1  "'a  der  Gesamtausfuhr 
Musmachten;  1900  standen  sie  mit  3,4°/))  erst  an  neunter  Stelle. 
Von  1891—98  bat  der  gesamte  Bezug  Spaniens  an 
ländischen  Wollwaren  81,3''/o  nachgelassen,  der  deutsche  Ex' 
fMiTt  um  85,9'*/o;  von  1891— UIOO  dagegen  betrögt  die  Ab- 

nahme der  betreffenden  spanischen  Einfuhr  55,3"/«,  die 
deutschen  Anteils  ti8,6*','u.  Besonders  machte  sich  eine 
minderte  Ausfuhr  von  Strumpfwaren  bemerkbar.  Wir  expor- 

tierten 1891  für  2008000  Mk.,  1895  für  10900()  Mk.  und  1900 
nur  für  31000  Mk. ;  eine  derartig  niedere  Ziffer  wie  1900  isl 
mit  Ausnahme  von  1898,  wo  es  nicht  mehr  als  25IKJU  Mk. 
waren,  in  der  ganzen  Periode  nicht  erreicht,  und  dabei  wurde 
I;hX)  ja  nicht  der  spanische  Maximaltarif  mit  1040  Pes.  fttr 
l'K)  kg,  sondern  der  zweite  Tarif  mit  8(i5  Pes.  angewendet. 
Kinen  gleiclifalls  beträchtlichen  Rückgang  wiesen  Tuch-  und 
/.eugwaren  auf,  die  1891  in  Höhe  von  1884000  Mk.,  1895 
von  3490(t0  Mk-,  1898  von  1810'lOMk.  und  1900  von  501000 
Uark    exportiert    wurden.     Es    ist   dies    nicht    überraschend, 
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wenn  man  sieht,  dafs  z.  B.  Tuche  aus  reiner  Wolle,  die  li> 
1891  43:i  Fes.  Zoll  bezahlten,  jetzt  1075  PeB..im  MiDinnJttni 
zu  entrichten  haben;  während  des  Zollkrieges  war  sogar  d^^- 
Satz  von  1-290  Peä.  für  100  kg  in  Kraft.  Nicht  ganz  m  m. 
günstig  liegt  die  Sache  bei  Poaamenti  er  waren  und  Knnjn 

mac  her  waren,  die  1900  mit  6(iÖ0IHJ  Mk.  den  Wert  von  ilK,',i-' Mark  für  1Ö91  wenigsten»  betnahe  erreichten,  nachdem  <]i 
Ausfuhr  1895  202lHlfi  Mk.  und  mm  19(5  IKMI  Mk.  betf»gr 
hatte. 

Wenn  die  Ausfuhr  dieser  Textilwaren  io  den  Jahren  If"" 

und  1900  die  in  den  Vorjahren  bis  zurück  auf  l«93be«*. ' 
einschl.    wiederum    übertraf,    so    Iflfst   sich    doch    nicht   oIjt 

weiteres  sagen,  ob  dies  der  Anfang  für  ein  dauerndev  S:-  _- 
war,  oder  ob  es  lediglich  als  Folge  der  vorübergehend  -i. 
spanischen    Industrietätigkeit    anzusehen    ist.       Das     ' 
jedenfalls  als  sicher,  dafs  es  unter  normalen  Verhslim  -• 
die  deutsche  Industrie  keine  leichte  Aufgabe  ist,  ihrrn  Morl 
in    gröfserem    Umfang   auszudehnen,    so    lange    sie    mit  tU: 
jetzigen  hohen  Zöllen  rechnen  mufa. 

Wesentlich  anders  Verhaltes  sich  mit  den  Seidenwam 

Dafs  die  Entwicklung  der  spanischen  Seidenindustrie  »kh  > 
keiner  Weise  mit  der  in  der  Baumwollen-  und  Wollenindunn 
vergleichen  läfst,  ist  bereits  dargelegt.  Trat  nach  l^^.U  i 
einigen  Jahren  ein  Rückgang  der  Einfuhr  aueUndischer  Srido 
waren  ein,  so  war  derselbe  sehr  gering  mit  Ausnahm«  v 
1898,  worauf  dann  über  in  den  nächsten  Jahren  «ine  Vfr 

doppelung  folgte.  Mit  dem  Schwanken  der  gesamten  Einfnb- 
geht  nun  der  Wechsel  des  deutschen  Anteiles  keineswegs  Hin 
in  Hand.     Dieser  betrug  nämlich: 

Wert,  in  1000  Mk. 

"l89l  I    imz  I    1893  I    1894  |    1895  |    1896  |    1897  |    1S98  |    1899  \   If 
2382  I   2617  j    1862  |    1035  j    671    |    fi37   |    688  |     681    [    1809  |    Iv- 

Im  Jahre  1895,  in  dem  unsere  Ausfuhr  fast  ihren  tiefu' 
Punkt  erreicht  hatte,  bezog  Spanien  aus  dem  Auslande  i- 
15  Mill.  Pes.,  d.  h.  am  meisten  in  der  ganzen  Epoch«  < 
1891— il8;  mit  dem  Wachsen  unseres  Exportes  1892  war  »■■' 
knUpft  ein  gleichzeitiger  Rückgang  der  spanischen  Gcuc: 
einfuhr:  12,.^  Mül.  Pes.  betrug  sie  1891  und  11,5  MilL  tv- 
1892.  Dagegen  hatte  an  dem  vermehrten  Verkauf  de«  Ao' 
landea  1899  und  19011  die  deutsche  Industrie  ebenfalls  i^ 

Seidene  Waren  exportierte  diese  nur  in  geringem  Uabe:  1"." 
fUr  1851X10  Mk.  nach  87000  Mk.  189.-.  und  17700"  Mk.  Is"*: 
Der  grflfste  Teil  unserer  Ausfuhr  besteht  aus  halbsvHleii' : 
Waren ,    meist    Zeugen ,    Tüchern ,    Schals,     Den   Hnhepoct : 
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Üldete  1892,  wo  für  218701)0  Mk.  halbseidene  Waren  aus- 
eeführt  wurden.,  davon  für  1EI2;1UUU  Mk.  Zeuge,  Tücher, 
Schals,  infolge  der  Maximal tarif zolle  von  1500  und  1200  Pee. 
fing  die  Ausfuhr  zurück  auf  425nilll  Mk.  1895  und  347000 
Hark  1890.  Die  dann  angewendeten  Sfltze  des  Minimaltarifea 
waren  mit  12öU  und  1000  Pes.  hot:h  genug,  um  nur  ein  lang- 
wunea  Anschwellen  zuzulassen;  erat  189!)  mit  ]:'t08000Mk. 
ond  1900  mit  1521 0(K>  Mk.  wiesen  eine  starke  Zunahme  auf; 
hierbei  war  von  Vorteil,  dafa  uns  die  der  Schweiz  gewährte 
Ermäfsigung  des  Zolles  von  lUOO  auf  800  Pea.  zugute  kam. 
Jedenfalls  ist  in  diesem  Industriezweige  eine  Erhöhung  der 
Ausfuhr  schon  eher  möglich  als  bei  WoU-  und  Baumwollen- 
waren,  da  aufser  den  Übrigen  fremden  Industrien  —  haupt- 
aSchlicb  treten  die  französisclie  und  die  schweizerische  auf  — 
nicht  auch  noch  eine  blühende  spanische  grofse  Mengen  von 
Fabrikaten  abzusetzen  hat. 

Allein  eine  Warengruppe  der  Textilindustrie  hatte  — 
mn  auch  nur  mäfsig  —  ihren  Export  1900  über  den  von 

1891  zu  fördern  vermocht,  nämlich  die,  welche  Leinengarn 
und  Leinwand  umfafst;  von  7ti;J0(Kl  Mk.  1891  ist  die 
Ausfuhr  auf  82-:lO0O  Mk.  19UU  gestiegen,  nachdem  in  den 
Schwankungen  der  dazwischen  liegenden  Jahre  1898  mit 

""linni  Mk.  den  tiefsten  Stand  erreicht  hatte.  Den  über- 
wiegenden Teil  dieser  Gruppe  bilden  die  Oarne  der  ver- 

»chiedenen  Arten. 

Die  Lederindustrie  hatte  1899  einen  gröfaeren  Export 
als  im  Jahre  1891,  aber  1900  ist  wieder  ein  Rückgang  erfolgt 
hinter  den  Stand  von  1891.  Leder  und  Lederwaren  wurden 

ausgeführt : 
Wert  in  1000  Mk, 'I 

1893   1894  1  1895   1896 >l  : 

2340  I    2161      20*5      17R4  j    1940      l^iSA  '.    1412      1083 
1902 

Die  Abnahme  gegen  1891  fiel  hauptsächlich  den  Fabrikaten 

l  KU,  die  unter  der  Bezeichnung  „feine  Lederwaren"  zusammeu- 
Igefafst  werden;  von  090(tOO  Mk.  1891  sanken  sie  auf  352000 
[Mark  1895  und  315000  Mk,  1900.  Eine  spezielle  Angabe Ider   einzelnen   Artikel   fand   in   der   deutschen   Statistik   1900 
■  ■um  erstenmal  statt,  so  dafs  sich  nicht  untersuchen  läfst,  ob 

l'ntld  inwieweit  z.  B.  feine  Schuhwaren  eine  verminderte  Aus- 
.ifahr  zu  verzeichnen  hatten.  190(1  war  ihr  Anteil  ganz  mini- 

llttal:  25fXH)  Mk.,  und   es   Ufst   sich  annehmen,    dafs  die  Ent- 
■  vicklung  der  spanischen  Schuhwarenindustrie  unseren  Export 
Ictwaa  zurückgedämmt  hat.  Weit  günstiger  stand  ein  Halb- 

Ifrbrikat  da:  Handsehuhleder,  Korduan  u.  s.w.,  das  mit  1  "illOOt) 
f  Mark    1895   die  Ausfuhr  der  vorhergehenden  Jahre   Übertraf. 
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und  auch  in  der  epäteren  Zeit  war  nur  der  Export  1890  i 
1805000  Mk.  höher,    19{H)   ging  er  wieder  auf  \384iMHt  l 
zurück.      Freilich    blei bt    zu    berückaichtigcD ,    dafs    die 
geminderte  Ausfuhr  1805  nur  dadurch   vielleicht   aufrecht  ( 
halten    wurde,    dafs    die    deutschen    lodustrietlen    deo 
trugen,    um   für   künftig   ihre   Abnehmer    nicht   dauernd 
verlieren. 

An    der    für    die    spanische    Schuhindustrie   notwendig». 
Einfuhr  von  Häuten  und  Teilen  ist  Deutachland  nicht  aehr  starlS 

beteiligt,    fast  nur  mit  gekalkten  und  trockenen  Kalb*^ 
feilen.     Diese  speziell  litten  auch  kaum   unter  den  handd»tl 
politischen  Differenzen:    bei    einer  Gesamtausfuhr  von  Häuteftl 
und   Fellen    von   711000   Mk.    1891    umfafsten    die   KalbfelUl 
505000  Mk.;  von  (145000  Mk.  1895  sogar  590(X)0  Mk.;  18981 
allerdings  nur  37:3nOO  Mk.  von  4(i40<K)  Mk.;   trotzdem   danni 
1899  ein   grolaer  Aufschwung   eingetreten    war,   nahm   dieser  f 
190U  wieder  ab,  und  es  wurden  nur  für  4(15000  Mk.  Kalbfelle 
ausgeführt,  obachon  der  Zoll  von  125  Pes.  für  100  kg  derselbe 
war  wie  unter  dem  früheren  Handelsvertrag. 

Zu  den  wenigen  Positionen,  die  bei  Beratung  des  Ver-  i 
träges  1893  im  Reichstage  als  für  Deutschland  nicht  günstijfa 
hingestellt  wurden,  gehörten  die  Zölle  auf  Papierwaren,  diej 
wie  man  fürchtete,  unseren  Absatz  hindern  würden. 
Reg! erungs Vertreter  hingegen  wies  darauf  hin,  dafa  eia^fl 
Hemmung  unseres  Absatzes  viel  eher  durch  einen  Auf«! 
Bchwung  der  spanischen  Papierindustrie  verursacht  werdea 
könnte  In  der  Tat  hat  nun  die  Ausfuhr  von  Papier-  un 
Pappwaren  einen  Rückgang  zu  verzeichnen  gehabt. 

Ausfuhr' 
in  1000  Mk. 

1891  I  1892  I  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1898  | 

2B27   2870  |  2461  |  1651  |  1763  1  1719  1  1.W4  I I   lö-W  I 

Dafs  es  nicht  die  spanische  Konkurrenz  allein  war,  weicht 
unsere  Ausfuhr  zurückdrängte,   zeigt   die  Tatsache,   dafs  d!ä  j 
gesamte  Einfuhr   von    Papier  in  Spanien  1892—94   nicht  ab- 

nahm,   sondern    sich    mit  lO  Mill.  Pes.   und   mehr   über  den 
8  Mill.  Pes,   von    1891    hielt,   erst  1895   trat   eine  allgemeine 
Abnahme  ein,    die  unserer  Ausfuhr  erfolgte  aber  schon  1893^-^ 
Ein  besonders  aufffllliges  Sinken  wies  der  früher  sehr  wichti] 

Artikel  „Gold-  und  Silberpapier,    buntes  Papier"  auf,    de« Ausfuhr  sich  verminderte  von  1 IITOOD  Mk.  1890  und  1  0731» 
Mark  1892  auf  191000  Mk.  189H;   19il()  erfolgte  eine  Zunahni 
auf   378000    Mk.      Bei    dem    zweitwichtigsten    Artikel    die« 
Gruppe:   Cellulose,   Stroh    und  Faserstoffe  war  die  Lage  ( 
wenig  günstiger,   wenngleich   das  Jahr  190n  mit  581000  Uld 
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')ch  nicht  wieder  er- 

bsatzes  zum  Teil  doch 
sehe  Bezug   aus  dem 
^o  lag  bei  den  Holz- 

war hat  die  Holzwaren- 
ri  Jahren  nachgelassen, 
e  die  Papiereinfuhr  — 
iideren  Jahren  besonders 
L891,    ohne   dafs    unser 

iiätte.     Wir  exportierten 

1897 

600 

1898   1899   1900 

497   I    718  I    794 

e 

) 

am  wenigsten   ausführten, 
Bezug  auf  40  Mill.  gegen 

er  aber  1898  mit  33,5  Mill. 
a  Rückgang  unserer  Ausfuhr 
nur  hinter  1900  mit  59,8  Mill. 
d  stellten  für  uns  feine  Holz- 
allerdings   eingebüfst   haben. 

JOOOMk.  1891  nahmen  sie  ab 
st   1900  waren   sie  mit  115000 
«000  Mk. 

lerweit  nicht  genannt  und  Fette** 
sfuhr  von  Palm-,  Palmnufsöl 
gen  Jahren   einen  beträchtlichen 
,1303000  Mk.,  1893  mit  1 140  000 
n  702000  Mk.  1894  weiter  ab  bis 

i 

11 it  habe,  sowohl  bei  einigen  Artikeln 
ihr  anzugeben,   wie   sich   nach  der 
enden   Tendenz  der  Warenverkehr 
ine,    so    läfst   sich    natürlich    etwas 
der  Handelsbeziehungen  mit  Spanien 
ausschlaggebende  Faktor  ein  so  un- 

ie   fortschreitende    ökonomische    Ent- 
Der  andere  in  Betracht  zu  ziehende 

ng    unserer    Handelspolitik    gegenüber 
es  gegenwärtigen  Vertrages  am   1.  Juli 

hat,  wie  ich  ghuibe,  gezeigt,  dafs  unter 
^vertrage  beide  Länder  am  besten  fahren. 
He  sein,    ob  wir  versuchen  sollen,  einen 
?   zu  scbliefsen,  oder  ob  wir  uns  wiederum 
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mit  der  Meistbegünstigung  begnügen,  wenn  Spanien  mit  irgend 
einem  anderen  Lande  sich  über  einen  Tarifvertrag  geeinigt 
hat.  Das  Entscheidende  dabei  ist,  welches  das  betreffende 
Land  sein  wird,  welchen  Bedürfnissen  also  der  Vertrag  an- 
gepafst  ist.  Der  jetzige  grundlegende  Vertrag  ist  der  mit 
der  Schweiz  und  mir  scheint,  dafs  er  in  vielen  Punkten  nicht 
den  Bedingungen  unseres  Exportes  entspricht;  denn  wir  haben 

.  gesehen  y  dafs  für  nicht  wenig  wichtige  Artikel  nach  dem 
Vertrage  von  1899  keine  Zollermäfsigung  eintrat,  weil  sie  als 
für  die  Schweiz  belanglos  nicht  vorgesehen  war.  Sodann, 
meine  ich,  mufs  man  versuchen,  für  eine  möglichst  grofse 
Anzahl  von  Zöllen  eine  Bindung  auf  Seiten  Spaniens  durch- 

zusetzen ;  man  ist  ja  niemals  vor  einer  Änderung  der  spanischen 
Handelspolitik  und  einer  Heraufsetzung  der  ungebundenen 
Zölle  sicher,  wie  die  Erfahrung  gelehrt  hat  Für  eine  weit- 

gehende Zahl  von  Positionen  Ermäfsigung  resp.  Bindung  und 
für  die  übrigen  die  Meistbegünstigung,  in  der  Art  wie  der 
Vertrag  von  1893  geplant  war,  scheint  mir  das  geeignetste 
System  zu  sein. 
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Am  3i>.  August  ]H7<.i  haben  G.  F,  Knapp  und  ich  den 
Vertrag  mit  Diincker  ä  llumblot  über  die  Ilerauegabe  der 

Staats-  und  sozial  wissenschaftlichen  Forschungen  abgeschlossen. 
Die  \S7*\ — 77  vorbereiteten  ersten  fünf  Hefte  wurden  kurz 
nacheinander  I87B  ausgegeben;  heute  sollen  diese  Geleitworte 

das  hundertste  Heft  begleiten. 

Fünf-  bis  sechsundzwanzig  Jahre  sind  seither  verflossen. 
Die  Sammlung  war  in  ihrer  Begründung  wohl  die  erste  dieser 

Art  in  Deutschland.  Mein  Naclilolger  in  Halle,  J,  Conrad,  folgte 

mit  der  Saniniinng  seiner  äeininarächriften  unmittelbar  darauf. 
Schon  in  Halle  a.  S.  hatte  ich  oft  Schwierigkeiten  gehabt, 
die  besseren  der  unter  meiner  Leitung  im  dori  begründeten 

Seminar  gemacliten  wissenachaftlichen  Arbeiten  zu  veröffent- 
lichen. Das  Bedürfnis  steigerte  sich  in  Strafsburg ;  mein 

Freund  Scherer  hatte  für  die  germanistischen  Studien  eben 

eine  solche  Sammlung  begründet.  Die  Teilnahme  von  Knapp, 
der  1875  nach  Strafsburg  berufen  nun  gemeinsam  mit  mir 

die  Seminarllbungon  leitete,  tbrderte  den  Wunach,  Ahnliches 
KU  versuchen.  Wir  gingen  frischen  Mutes  ans  Werk,  Knapp 
wünschte  aber  schon  vor  der  Publikation  des  ersten  Heftes 

nicht  mehr  als  Herausgeber  genannt  zu  werden,  wohl  nur  um 

die  Geschäftsführung  zu  vereinfachen,  die  gemeinsame  Arbeit 
und  das  freundschaftliche  Zusararaenwirkon  blieb  nach  wie 

vor  dasselbe. 

Von  Anfang  an  aber  war  beabsichtigt,  nicht  blos  Seminar- 
Arbeiten  und  Dissertationen,  sondern  auch  kleine  selbständige 

Forschungen  von  Gelehrten,  Arbeiten  von  Beamten,  die  über  die 

Zeitschriftenabhandlung  hinausgehen,  in  die  etwa  (>— 2"  Bogen 
haltenden,  selbstJlndig  erscheinenden  Hefte  der  Forschungen 
aufzunehmen,  sowie  andererseiis  alle  sehwÄcheren  Dissertationen 
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auszuschliefsen.  Auch  aus  vielen  Gründen  zufklliger  Art, 
z.  B.  wegen  zu  grofsen  Umfangs  etc.^  sind  manche  unter  meiner 

Leitung  begonnenen  Arbeiten  nicht  in  den  Forschungen  ver- 
öfFentlicht  worden.  Ich  schätze  ̂   dafs  etwa  die  gleiche  ZaiA 
von  Arbeiten^  auf  die  ich  einen  leitenden  Einflufs  übte,  anderswo 
als  Dissertationen,  als  Bücher,  in  meinem  Jahrbuch ,  in  den 

Schriften  des  Vereins  für  Socialpolitik ,  in  provinziellen  oder 
historischen  Zeitschriften  etc.  erschienen  sind.  Etwa  27  der 

hundert  Hefte  enthalten  Untersuchungen  von  Doktoranden, 

Gelehrten  und  Beamten,  die  nicht  meine  Schüler  sind,  resp. 
mehr  von   anderen  akademischen  Lehrern  beeinflufst  worden. 

Die  wenigsten  der  Hefte  sind  den  Tageafragen  gewidmet 
So  gerne  Studierende  an  derartige  Themen  sich  machen,  so 
wenig  halte  ich  sie  im  ganzen  für  be&higt  zur  Lösung  solcher 
Aufgaben.  Sie  haben  meist  keine  Lebenserfahrung ,  keine 

praktischen  Kenntnisse,  und  so  entsteht  die  Gefahr ,  dals  die 
Doktrin,  die  Parteistellung,  die  Ansicht  des  Lehrers  in  solchen 

Arbeiten  vorherrscht,  dafs  die  objektive  Untersuchung  nicht 
zu  ihrem  Rechte  kommt.  An  ferne  Zeiten  und  Gebiete  kann 

der  AnfUnger  viel  leichter,  sine  ira  et  studio  herantreten;  es 
ist  die  Vertiefung  in  andere  etwas  ferne  liegende  Zeiten, 

Staaten,  Gebiete  nach  meiner  Empfindung  ein  besseres  wissen- 
schaftliches Erziehungsmittel.  So  bewegen  sich  die  Mehrzahl 

der  Hefte  auf  historischem  Boden,  wie  es  meinen  eigenen 
Studien  entspricht.  Man  kann  nur  in  dem  unterrichten,  wo 

man  selbst  zu  Hause  ist.  Wirtschafts-  und  verwaltungs- 
geschichtliche Arbeiten  Iierrschcn  vor;  der  theoretischen 

Nationalökonomie  gehört  kein  einziges  Heft  an.  Meine  G^ner 
werden  sagen,  weil  ich  sie  nicht  schätze;  ich  antworte,  weil 

ich  sie  zu  hocli  stelle.  Anföngereinfälle  und  -Spekulationen 
auf  diesem  Gebiete  schienen  mir  meist  nicht  ausgereift,  neu 
und  bedeutungsvoll  genug,  um  sie  aufzunehmen. 

Dreiunddreifsig  der  Hefte  stammen  von  Staats  wissenschaft- 
lichen und  historischen  Professoren  und  Dozenten,  vielfadi 

sind  es  ihre  Anfängerarbeiten;  ein  Teil  derselben  steht  heute 
in  der  Gelehrtenwelt  bereits  in  erster  Linie.  Manche  deckt 
schon  der  kühle  Rasen.  Einer  derselben  hat  seine  Laufbahi 

als  Minister  geschlossen.  Beamte  aus  der  juristischen,  vc^ 
waltungsrechtlichen ,  archivalischen  und  statistischen  Karriere 

bilden    die   zweite  Gruppe  der  Mitarbeiter;    einer  ist  der  1C^ 
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■Under  unserer  grofaen  deutschen  Versieherungsgesetzgebung 
(Bodther),  mehrere  leiten  staatliche  oder  kommunale  statistische 
Ämter,  angesehene  Kniumunfilbeamte  sind  daninter.  Die  dritte 

Hauplgruppe  bilden  die  Handelskninmeraekretäre  und  Journa- 
listen. Ein  Mitglied  der  deutschen  haute  finance,  zwei  grofse  Buch- 

händler (der  eine  davon  zugleich  einer  unserer  tüchtigen  Afrika- 
reisenden  Hans  Meyer),  ein  praktischer  Aral  Behliefsen  die 
Keibe.  Die  Mehrzahl  der  Verfasser  sind  Deutsche,  einige  sind 
Österreicher  und  Russen,  zwei  Nordamertkaner. 

Mit  den  meisten,  soweit  sie  noch  leben,  verbindet  mich 
Freundschaft  und  OesinDungsgemeineebaft,  auch  wenn  ich  sie 
selten  seither  gesehen  habe.  Ich  möchte  vielen  von  ihnen 

vfie  anderen  teuren  Schtllern  es  hier  aussprechen,  dafe  ich 

diese  oft  durch  Jahre  und  Jahrzehnte  hindurch  gehenden  Be- 
ziehungen zu  einer  der  schönsten  Früchte  akademischer 

Lehrtätigkeit,  zu  einem  immer  sieb  erneuernden  Schmucke  des 
inneren  Lebens  rechne.  Gewif*  hat  es  auch  an  Reibungen 

nicht  gefehlt.  Die  selbständigen  Köpfe  sind  entrüstet,  wenn 
tnan  ihnen  sensationelle  Phrasen  und  Kraftslellen  sowie  Über- 

treibungen 8treit;ht;  sie  glauben  „ihrer  Perlßn'  beraubt  zu 
sein,  und  es  brauchte  dann  oft  Monate,  ja  Jahre,  bis  solche 
Wunden  vernarbt  sind.  Andere  Hchülerj  die  man  vielfach 

gefördert,  glauben  doch  nicht  nach  Verdienst  voranzukommen, 
klagen  dann  ihren  Lehrer  an.  Aber  das  sind  kleine  Störungen. 
die  doch  stets  wieder  überwunden  wurden.  Und  darum  rufe 
ich  allen  noch  lebenden  Mitarbeitern  heute  meinen  herzlichen 
Grafs  und  Dank  zu. 

Die  Arbeit  meinerseits,  die  in  den  hundert  Heften  steckt, 
ist  eine  sehr  verschiedene.  Vielleicht  an  der  Hälfte  der  Hefte 

habe  ich  auFser  der  Lektüre  des  Manuskripts  nur  dem  Ver- 
&saer  meine  Zustimmung  aussprechen  können.  Bisweilen 

aber  habe  ich  dem  Verfasser  das  Thema  gestellt,  die  ganze 
Ausarbeitung  geleitet,  und  zuletzt  noch  die  verschiedensten 
Änderungen,  Ergänzungen,  Umstellungen  gewünscht;  manche 
haben  Vorarbeiten,  Archivalien  und  Kollektaneen  von  mir 

benutzt.  Bei  einzelnen  war  ich  sogar  stiller  Kompagnon  und 
Mitarbeiter.  Was  im  Moment  Pllieht,  oft  auch  Last  und  Mühe 

war,  empfand  ich  doch  überwiegend  und  zumal  nach- 
träglich als  Glück  und  Segen.  Denn  was  braucht  der 

Mensch    zum  Glucke   anderes,   als   eine   den   eigenen  Kräften 
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entsprechende  Wirksamkeit?  Und  dafs  in  der  Wirksamkeit 
der  heutigen  deutschen  akademischen  Lehrer  gleichwertig 
neben  die  Vorlesungen  die  Licitung  von  Seminaren,  iaa 
wissenschaftliche  Zusammenarbeiten  von  Lehrern  and  Stu- 

dierenden in  ungedruckten  Anfkngerarbeiten ,  in  Diflser 

tationen  und  Editionen,  in  kleinen  und  grofsen  Untersuchunget 
getreten  ist,  das  ist  ein  bleibender  Gewinn  für  den  Lehrbetrieb 
und  die  ganze  heutige  Wirksamkeit  der  Universitäten.  Ufid 
man  dankt  auf  dem  Gebiete  der  Staatswissenschaften  diesen 

Fortschritt  doch  wesentlich  den  Dozenten,  die  von  der  G^ 
schichte  oder  Statistik  herkommend  dieses  Bedürfnis  nator- 

gemäfs  stärker  fühlten  und  zu  befriedigen  suchten,  als  die 
reinen  Theoretiker. 

Ich  hatte  früher  oft  gedacht,  die  Forschungen  mit  den 

hundertsten  Hefte  abzuschliefsen  oder  sie  dann  anderen  jüngeren 
Kräften  zu  übergeben.  Aber  da  ich  auf  die  Seminartätigkeit 
und  auf  den  belebenden  direkten  Verkehr  mit  den  Studierendes 

doch  auch  heute  noch  nicht  verzichten  will,  so  habe  ich  mich  mit 
meinem  Kollegen  und  Freunde  Prof.  Dr.  Max  Ser  ing  geeinigt, 
dafs  er,  von  dem  das  vierzehnte  Heft  dieser  Forschanges 
stammt,  nun  neben  mir  als  Herausgeber  eintrete  und  mieii 
unterstütze.  Wir  werden  vom  101.  Hefte  an  die  Sammlung 

gemeinsam  herausgeben. 
Zum  Schlüsse  aber  habe  ich  noch  meinem  verehrten 

Freunde  Dr.  Carl  Geibel,  dem  ersten  Chef  der  Firma  Duncker 

&  Humblot,  für  die  Mühe,  die  Arbeit,  die  Opfcrwilligkeit  n 
danken,  mit  der  er  seit  187t)  diese  Publikationen  gefördert 
und  ermöglicht  hat.  Wir  haben  uns  stets  über  alles  auf? 

leichteste  verständigt,  und  für  viele  ärmere  Anfänger,  die  ihrt 

Arbeiten  in  unseren  Forschungen  publizierten ,  hat  er  grofe- 
inütig  erhebliche  Geldopfer  gebracht;  er  hat  nie  geklagt  wenn 

manche  Hefte  —  nach  der  Natur  ihres  Gegenstandes  —  nur 
geringen  Absatz  fanden ;  er  hat  den  Verlag  dieser  Samn 

lung  ebenso  als  verständnisvoller  Gönner  der  W^issenschifi. 
wie  als  guter  Geschäftsmann  weitsichtig,  geschickt,  taktroü 
zu  fördern  und  zu  behandeln  gewufst. 

Palmsonntiio^,   'k  April   19o:^. 

Gastav  Schmoller. 
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8.  137  Anm.  4:  Anlage  IV  statt  Anlage  IL 
S.  148  Z.  5:  beteren**.  statt  beteren. 
S.  162  Anm.  3:  Die  Vermutung  ist  nicht  haltbar* 
S.  203  Anm.  1:  Gksamtsununen  statt  Gesamtsumme. 



Die  materiellen  Grundlagen  alter  und  neuer  StaatsweHcn 
sind  vQllig  verschieden. 

Der  alte  Staat  bestritt  seinen  Bedarf  aus  den  persönlichen 
Diensten  seiner  Untertanen,  aus  dem  Ertrag  der  Domänen, 
aus  Geschenken  der  Grofsen,  aus  Heerbann-  und  Friedens- 

geldern, endlich  aus  Verkehrsabgaben.  Das  moderne  Gemein- 
wesen deckt  seinen  Aufwand  vorwiegend  aus  Steuern. 

Die  alte  Zeit  kannte  keine  Steuerpflicht  des  freien  Mannes. 
Steuern  galt  als  Zeichen  der  Unfreiheit.  Erst  mit  der  Änderung 
der  ökonomischen  Grundlagen,  mit  der  gröfseren  beruflichen 
Gebundenheit,  wie  sie  die  steigende  IntensitAt  der  Arbeit 
mit  sich  brachte,  und  mit  den  gleichzeitig  gesteigerten  An- 

forderungen des  Staates  an  den  einzelnen  begannen  eich 
diese  Anschauungen  zu  wandeln.  Die  sachlichen  Dienst« 
traten  in  eine  Reihe  mit  den  persönlichen,  die  Steuer  neben 
den  Waffendienst.  Schliefslich  ward  sie  die  normale  Form 

der  staatsbürgerlichen  Pflichten. 
Dieser  Umschwung  ist  zuerst  in  der  mittelalterlichen  Stadt, 

dem  Mikrokosmus  des  modernen  Staates,  vor  sich  gegangen. 
In  ihr  nahm  die  Idee  der  öffentlich-rechtlichen  SteuerpHicht  der 
Bürger  als  solcher  gegen  das  Gemeinwesen  als  solches  zuerst 

Gestalt  an'. 
Die  mittelalterlichen  StAdtesteuern  waren,  wie  alle  ersten 

direkten  Steuern  *,  Vermögenssteuern. 
Sie  trugen  sehr  verschiedene  Namen:  Bede  (im  Suden 

und  in  Teilen  Mitteldeutschlands,  z.  B.  in  Frankfurt  a.  M, 
Gelnhausen  etc.),  Losung  (in  Nürnberg,  Zittau,  Görlitz  etc.), 
Gewerf  (in  Strafabnrg,  Freiburg  i.  Br.,  Eonstanz.  Zürich, 
Schaffhausen  etc.,  also  besonders  in  Baden  und  der  Schweiz), 
Schätzung  (in  Mainz,  Osnabrück  und  Württemberg)  und 
Schofs  (in  ganz  Norddeutschland )^ 

*  Zeamer,  Dii?  dcutsi^IiCD  StiUltiwtouem  in  Schmollers  Staitta- 
niid  eoeUl  wisse  ose  haft  liehen  Forschungen  I  Heft  2,  S.  ■^:  Wigati, 
Finanz  wissen  Schaft  III  S.  59  ff.:  tiierkc.  Das  deutsche  Gnnouca- 
«chaftsrecht  II  K.  742  fT. 

>  Schanz,  Die  Ijteuern  ilec  Scliweiz  I  S.  tö  u.  59. 
'Maurer,  Geschichte  der  Stldleverfassang  in  Dentsehland  II 

For«b«ng.n  XXI  B   -  Bur.wlg. 
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Schot  (scot,  scat,  schosz,  gescoz  und  dergleichen  Varia- 
tionen mehr)  bedeutet  das,  was  der  Einzelne  zur  Beatrmtoog 

gemeinsamer  Ausgaben  zuschiefst  ̂ .  Dieselbe  Vorstellung  liegt 
bei  „Gewerf*  zu  Grunde.  Das  Wort  wurde  von  Anfang  an 
zur  Bezeichnung  der  direkten  Abgabe  der  Bttrger  ge- 

braucht^ ^.  Es  ist  niederdeutschen  Ursprungs  und  deshalb 
in  älterer  Zeit  nur  im  nördlichen  Deutschland^,  bis  nach  Thü- 

ringen, Hessen  und  Schlesien  hinein,  im  Umlauft.  Über  die 
Mainlinie   ist   es  vor  der  Reformation  nur  selten  gekommen*. 

Später  wurde  dies  anders.  Bekanntlich  hat  Luther  das 

griechische  yq)OQog'^  sinngemäfs  mit  Schofs  übersetzt^.  Die 
lutherische  Bibelübersetzung  machte  es  zu  einem  gemein- 

deutschen Wort.  Zunächst  nicht  recht  verstanden  —  im  Baader 
Neuen  Testament  von  1532  z.  B.  mufste  es  mit  sinsz,  steor. 
rent  erklärt  werden^  —  ging  es  bald  in  den  hochdeutscheD 
Sprachschatz  über,   allerdings   unter  Veränderung   seines  Ge- 

1 

S.  848  ff.;  Gierke,  8.698  Anm.  46;  Zeumer  S.  8  ft.,  23,  25,  62,  65: 
Langf  Historische  Entwickelung  d.  Teutsch.  Steuerverfassangen  S.  100  £ 

n.  163  ff.;  Kölle,  Zur  Entstehung  der  Ertn^s-  und  Katastersteuem  ia den  deutschen  Staaten  im  Finanzarchiv  lo99  S.  1  ff.  Das  Wort  iit 
übrigens  Bestandteil  der  verschiedensten  Sprachen,  z.  B.  der  schwedischei 
(Steuer    -  skat).     Vgl.    Grimm,  Deutsches  Wörterbuch  IX  S.  159697. 

^  Grimm  ib. 

^  Im  Idioticon  Bremcnse  (Teil  4  S.  680)  heifst  es:  „Insonderheit 
bedeutet  diefs  Wort  ....  das  Geld,  so  die  Bürc^erschaft  zum  BeW 

des  gemeinen  Wesens  zusammen  schiefst."  —  vgl.  auch  Schiller- Lübben,  Mittelniederdeutsch.  Wörterbuch  IV  S.  123. 

^  Unter  Schofs  ist  aber  nicht  immer  eine  Vermögenssteuer  xn 
verstehen.  In  Schlesien  wurde  eine  Gewerbesteuer  so  genanot 
(Maurer  II  S  861;  Gierke  II  S.  (599  Anm.  53).  Auch  Zölle  (vgl.  Wehr- 
mann,  H.(.i.Hl.  1878  8.  82)  und  Einkommensteuern  haben  dieMo 
Namen  getragen;  letzteres  war  z.  B.  in  Bremen  (Ortloff,  Jahrrente  und 
Geschofs  im  Archiv  staatswissenschaftlicher  Abhandlungen  Bd.  1  Heft  f 
S.  184.  Lübeck  18<)3)  und  vorübergehend  auch  in  Lübeck  der  Fill 
(L.  Verordnungen  Bd.  2  S.  76).  Hier  hat  sich  dieser  Name  am  längsten 
im  „Abschofs"  erhalten,  einem  Abzugsgeld,  das  bis  zum  1.  Januar  1869 
zur  Erhebung  kam  (ib.  Bd.  Ho  S.  175.) 

*  Stieda,  Stadt.  Finanzen  im  Mittelalter  im  J.  f.  Nat.  und  SUt 
Bd.  17,  3.  Folge  S.  27. 

^  Doch  heifst  es  dort  häufig  Geschofs,  z.  B.  in  Jena,  Eisleben, 
Dresden ,  Schlesien ,  Frankenberg  (Hessen)  und  Gelnhausen.  VpL 
Maurer  a.  a.  0.  S.  849  u.  861:  Ortloff  ib.;  Frankenbergische  Chronik 
V.  1(;19  von  Faust  von  Aschaffenburg  S.  30;  Kölle  1.  c.  S.  17. 

*^  Z.  H.  nach  Speier  (Lang  S.  102;  Bücher,  Zwei  mittelalterlickf 
Steuerverordnungen  in  der  Festschrift  z.  deutschen  Historikertag  in 
Leipzig  1894  S.  141),  wo  es  dauernd  gebraucht  wurde,  femer  nicb 
Nürnberg  (Chroniken  der  tränk.  Städte  II  S.  83 »  u.  ii)  und  Roten- 

burg (nach  den  Statuten  soll  jeder  seine  Habe  „versteuern  und  rtf- 
schozzen**:  Scliönberg,  Finanzverhältnisse  der  Stadt  Basel  im  14.1-V Jahrhundert  S.  2^1  Anm.  1). 

•  Römer  13  *i.  t,  Lukas  20  22;  23  2. 
^  Grimm  ib. 
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ichts.    Eb  war  uräprüngllcli  ein  Neutrum '.  heute  sagt  man 
imein   „der"   Schora'. 

Die  Schrii'taprache  war  bis  ins  15.  Jahrhundert  überwiegend lateinisch.  In  Lübeck  z.  B.  befahl  der  Rat  erst  U^^)  dem 

damaligen  Syndikus"  Arnold  von  Bremen,  ,dat  he  der  stat 
rentheboke  nu  vort  in  tokamenden  tiden  uppe  Dudesch 

und  nicht  uppe  Latin  Bcriven  scolde".'  Deshalb  sind  auch 
die  urkunatichen  Namen  der  Vermögenssteuern  in  älterer 
Zeit  regelmäfsig  nicht  deutsche,  sondern  lateinische.  Letzterer 
gibt  es  gleichfalls  eine  grofse  Anzahl:  collecta,  tallia,  petitio, 
precariu,  collatio,  contributio,  exactio,  conjectus,  eonsagittatio, 
»cotum,  offen  sieht!  ich  Übersetzungen  deutscher  Bezeichnungen'. 

Alle  diese  Namen  waren  aber  lediglich  Schrit'tausdrHcke  und 
dem  Volke  nicht  bekannt*. 

Die  älteren  Lübecker  Urkunden  gebrauchen  nur  zwei 
dieser  Namen:  collecta'  und  tallia".  Tallia  ist  der 

häufigere.  Er  wird  allgemein  mit  „Kerbe"  übersetzt  und  dahin 
erklfirt,  der  Steuereinnehmer  habe  ursprünglich  die  Zahlungen 
auf  je  zwei  Kerbhölzern  vermerkt ,  von  denen  jedesmal  eins 
dem  Zahler  als  Quittung  verblieben  sei".  Collecta  findet 
»ich  nur  in  früherer  Zeit,  wird  aber  später  gelegentlich  zur 
Bezeichnung  eines  aufserordentlichen  Scnosaes  verwendet'". 

'  Orimtn  ib.  Auch  in  den  Lübeckisclien  Urkunden  heif^t  vs  liat 
schot.     Vpl.  L.U.B.  VI  8.  758    und    den    ganzen    folRendeii   Teil,  k.  B. 

'  Koppinann  hält  noch  heute  iLn  der  neutralen  Fonii  des  Wortes 
f««t  (KiUnmereirechnuDBen  der  Stadt  Hamburg  I  S.  LV;  Mecklcitburc. 
U.B.  XX  S.  498-500). 

'  V.  Melle.  Gründliche  Nachriclit  von  der  Kaixerl.  freyeii  und  des U.  R.  Reiehs  Stadt  Lübeck.    3.  AnH.    Lübeck   1767.    S.  88. 
•  Rehme,  Das  Lübecker  Oberetadtbucb  |1895)  S.  16. 
*  Vgl.  die  oben  S.  1  Anm.  3  zitierten  Stellen,  femer  Grimm  ib.; 

Ortlofr  a.  a.  0.  S.  1.%  ff.;  Waitz,  DenUi'he  Verfasaungageschichle 
VTII  S.  402:  Zeumer  S.  128;  Inaina-Slernegg,  Deutsclie  Wirt- 
schaftBKeschtchtc  III,  1  S.  fS  Anm.  I  etc 

•In  Piner  Urkunde  Münatera  von  1184  heifst  es;  a  civili  cjlh-cta, 
quam  Schot  vocant  (Maurer  II  S.  8f>5  Anm.  29),  in  einer  Dortmunds: 
coUecIa  dicta  dat  schoet  (Keutgen,  Urkunden  znr  städt.  Ver- 
fasBungBgeachkhte  S.  245).  in  MühlhanBen:  collecta  qiie  vulgo  dicitur 
geacoK  (Zeumer  S.  3  nnd  581,  in  Andernach:  tallia,  que  vulgo  bede 
dicitur  (ib.  S.  23),  in  (Stendal:  quod  ynlgo  Bonat  vorscolli  (ib. 
S.  68  Anm.).     Vgl.  femer  Paasche  in  J.  f.  Kat.  n.  SUt.  Bd.  :!9  S.  83d 

'"<  Vgl.  L.U.B.  I  Nr.  165  S.  152;  U.B.  des  Biatums  L.  Nr.  7 S.  11  etc. 

Oeechichte  S.  75  ff.  und  Koppmann,  H.G.bT  1880/81  8.  1.53. 
•  Lang  S.  100;    Wag_uer    im   H.    d.    polit.    Ok.    III    .->.   jij 

Anm.  29  etc.     Eine   andere    Erkl am ng    bei    v.   Hcckel    im    W.   d.    V. 

'"  Z.'  B.    1616   (Z,    Bd.   2    S.  25H   u.  260)  und    1626  („Schofs   oder Collecta",  M.  Heft  5  S.  .^1). 

1» 
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Auch  in  Lübeck  sind  diese  Namen  nie  in  das  Volk  ge- 
drungen. Hermann  Komer  erzählt  in  seiner  Chronik ,  die 

Unruhen  von  1408  seien  durch  multa  gravamina  indebita  in 
annuali  tributo,  quod  in  materna  lingua  (vulgariter) 
schot  et  vorsehet  nuncupatur,  veranlaCst  worden^  Dai 

Wort  „Schofs^  taucht  urkundlich  zum  ersten  Male  in  dei 
deutschen  Handschriften  des  Stadtrechts  auf'  ̂ . 

1 

1  Korn  er,    Chronica  Novella.    Ausgabe  Schwalm.     G^ttii 1895  S.  106  u.  878. 
*  Nachweislich  zum  allerersten  Mal  erscheint  das  Wort  in  eiBcr 

Urkunde  Heinrichs  I.  (conjectnm,  quod  ab  ipsis  Geschat  ▼ocatnr;  tkL 
Ortloff  S.  182).  Heinrich  Y.  be&eite  1111  die  Büiger  Speien  rm 
„scozfenninch^  (Keutgen  a.  a.  0.  S.  15  bei 

'  Die  Entstehung  der  ältesten,  der  £)lbinger,  fUlt  in  die  Jihi« 
1260—1282.  Frensdorff,  Das  lübische  Recht  nach  seinen  ilteitei 
Formen  S.  64  ff. 



Der  Lübecker  Schofs  ist  über  600  Jabre,  Tom  12.  Jalir- 

bnndert  an  bi&  1811 ',  erhoben,  soll  aber  in  der  vorliegenden 
Arbeit  nur  bis  zur  Reformation szeit  dargestellt  werden.  Vor- 

arbeiten sind  nur  in  geringem  Umfang  getan.  Bisher  hat  man 
den  Schofs  nur  gelegentlich  erwähnt,  zur  Illitstrierung 
bestimmter  Zeiten  und  Vorgänge.  Besonders  sind  die 
Abhandlungen  dps  Lübecker  Historikers  Wehrmann  zu 

nennen '. 
Das  urkundliche  Material  Ist  sehr  verstreut  und  lücken- 

haft^, bietet  aber  doch  die  Möglichkeit  einer  Rekonatruktiou, 
DieGr  undzügederScho  fspfÜcht  nach  Umfang  und  Inhalt 
sind  in  den  niederdeutschen  Redaktionen*  des  lii- 
bischen  Rechts^  enthalten,  wie  denn  überhaupt  die  mittel- 

alterlichen Stadtrechte  des  öfteren  eine  Kodifikation  der  Steuer- 

gesetzgebung darstellen".  Die  jeweiligen  AuafUhrungsbestim- 
mungen  gibt  die  Bursprake. 

Die  Bursprake  (civÜoquium.   Bilrgersprache)  ist  die  Ver- 

1  Vgl.  QDteo  Hub  XX. 
'  Von  Beineu  Schriften  sind  besonderB  zu  nennen:  Die  Alteren 

Lob.  Zunftrollen  S.  40  ff.;  Der  Aufstand  in  L.  bis  zur  Rückkehr  des 

alten  Rslea  1408-1416  in  H.G.Bl.  1S78  S.  103  t!'.  I>ie  obrigkeiUiche 
StelInnK  des  Rates  in  L.  ib.  1IS84  8.  ,'>3  tf. 

''  Es  ist  tum  überwiegenden  Teil   noch  angedrückt, 
'  Vgl.  den  Kodex  des  Kanslers  Albrechl  von  Bardewik  bei  H&cli : 

Du  alte  lüb.  Recht  Kodex  II  Art.  113  n.  114,  ib.  Kod.  lU  Art.  44  o. 
54;  femer  da«  Revidierte  Statut  von  1586  Lib.  II  Tit.  lU  3.  u.  3.  Et- 

waige Abweichungen  sonstiger  Handuchriftitn  «ind  im  Text  berück- 
atchtjgt 

*  In  den  älteren  Uleinl»cheu  Aufzeichnungen  den  Stadtrecht»,  «o- 
weit  sie  noch  erhalten  sind,  wird  des  ̂ ^chosses  nicht  gedacfat.  Vgl. 
Fr«nsdorff  a.  a.  O.  B.  4  ff.;  Hoffmnnn,  Oeschichte  der  freien  und 
Hansestadt  L.  I  S.  60  tf.    Siehe  »ber  unten  8.  10. 

*  Z.  B.  enthalt  das  Freiberger  Stadtcek^bt  eine  fBimlicbe  Qeschoä- 
t(TjL  Ortloff  S.  144  ff.). 
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Sammlung  der  Bürger  ̂   Sie  fand  ursprünglich  zur  Beschlnli- 
fassuDg  über  Oemeindeangelegenheiten  statt,  als  Echteding^ 
verblafste  aber  später,  nach  Beseitigung  des  letzteren,  zu  diier 
Art  bürgerlichen  Kontrollversammlung,  in  der  der 
Rat  sein  Küren  verkündete.  Viermal  im  Jahre,  zu  Kadiedn 
Petri  (22.  IL),  Jakobi  (25.  VII.),  Martini  (11.  XL)  und  Thoml 
(21.  XII.),  wurden  die  Bürger  auf  den  Marktplatz  beordert 
Der  Rat  trat  auf  die  ,,Laube"  des  Rathauses  (einen  an  der  Süd- 

seite befindlichen  Vorbau)  ̂ ,  der  Bürgermeister  gebot  Schweigen 
(wy  beden  juw  to  hörende)  und  verlas  die  vorgesehena 
Bekanntmachungen.  Sie  sind  verschiedenen  Inhalts,  meiit 
jedoch  polizeilicher  Art.  Die  regelmäfsige  Wiederholung  dieMi 
Vorgangs  hatte  zur  Folge,  dafs  die  Bürgerversammlung  biU 
zur  Ergänzung,  Unterstützung  und  Weiterbildung  des  Stadt- 

rechts benutzt  ward,  durch  gesetzliche  Regelung  vorQbe^ 
gehender  Verhältnisse  sowie  Wiederholung  und  planmilsige 
Ausgestaltung  der  statutarischen  Vorschriften.  So  entwickelte 
sich  die  Bursprake  zu  dem  offiziellen  Publikations- 

organ des  Rates®. 
In  die  Verlesung  der  Verordnungen  kam  bald  System.  Der 

Text  wurde  redigiert  und  in  Abschnitte  zerlegt,  die  fortiB 
an  den  verschiedenen  Versammlungstagen  verlesen  wurden  ̂  
Manche  Artikel  erschienen  nur  vorübergehend,  die  Bursprake 
änderte  sich  nach  Umfang  und  Inhalt,  aber  die  grofse  MehraU 
wurde  zum  eisernen  Bestand  der  Institution,  blieb  Jahrhunderte 
hindurch  in  Kraft,  ohne  dafs  auch  nur  der  Wortlaut  abgeändert 
ward.  Im  Laufe  der  Zeit  wurde  „Bursprake"  auch  die  tech- 

nische Bezeichnung  der  in  der  Bürgerversammlung  verkündeten 
Normen  ̂ . 

Diese  Bursprake  diente  zur  Interpretation  und  praktischen 
Auslegung  der  allgemein  gehaltenen  Stadtrechtsbestimmongen 
über  den  Schofs.    Sie  gab  z.  B.  den  Schofssatz  und  Sjahlung»- 

1  Vgl.  für  das  folgende  Frensdorff  a.  a.  0.  S.  80  ff.  Stadt-  und 
GerichtsverfassuDg  L.s  S.  164  ff.;  Wehrmann  L  d.  H.Ü^I.  18&4  S.  57 
und  Z.  Bd.  3  8.  400.  Der  Text  der  jüngsten  Bursprake  ist  abgedruckt 
bei  V.  Melle,  Gründliche  Nachricht  S.  110  ff. 

'^  Brehmer,  Beitruge  zu  einer  Baugeschichte  Lübecks  in  dn 
H.G.Hl.  1890/91  S.  1^;  ferner  M.  Heft  8  S.  87.  Vgl.  auch  Dreyer, 
Einleitung  zur  Kenntnis  der  lüb.  VerordnuDgCD  (17^)  S.  201  mid 
Maurer  a.  a.  0.  III  S.  208  ff. 

^  Sie  blieb  dies  bis  zur  Refonuationszeit  Von  da  au  liefs  der  Rtf 
seine  Beschlüsse  von  den  Kanzeln  verlesen.  Die  Bursprake  sak 
infolgedessen  zu  einer  blofsen  Förmlichkeit  herab,  blieb  seit  1620  text- 

lich unverändert,  wurde  seit  1768  nur  noch  auf  Kathedra  Petri  Ter- 
lesen  und  1808  ganz  beseitigt.    (Wehrmann,  Z.  Bd.  8  S.  400.) 

*  Aufzeichnungen  haben  sich  erst  aus  dem  Aufaug  des  15.  Jth^ 
hunderts  erhalten.     Vgl.  L.U.B.  VI  S.  756  ff.  und  IX  S.  958  ff. 

^  Bereits  1294  spricht  der  Rat  der  Stadt  Hamm  von  „vestra  pro- 
mulgatione,  tjue  bursprake  dicitur"  (L.B.U.  II  Nr.  98  S.  78). 



min  an  •.     Dae  Anpassen  beider   Rechtequellen   aneinander 
ichte  den  Erlafs  besonderer  Steuer  Verordnungen  entbehrlieh. 
1  ist  denn   auch   aus   der  ganzen  Zeit  vom  12.  Jahrhundert 

Beginn  des  Iti.  nur  ein  einziges  Sehormnandat 

prlialten.     Es  stammt  autt  dem  Jahre  1410*. 
Diea  Mandat  gibt  im  Verein  mit  den  Bestimmungen  des 

tadtrec'hu  über  den  Erwerb  des  Bürgerrechts  genaueren 

[ufsehlufs  tiber  den  Kreis  der  schol'ap flichtigen  Personen. 
Steuerbefreiungen  erhellen  aus  den  Exemtions- 

rilegien  und  den  SchofBregistern,  Desgleichen  aus  der 
fldtisehen  Immobiliargesetzgebung,  die  die  Über- 
igung  von  Grundstücken  an  Privilegierte  im  Interesse  der 
nierkraft  regelt,  damit  auch  einen  gewissen  Einblick  in  die 

'ekte  der  Best  euerunggewflhrt.  Die  praktische  Durcb- 
ing  dieser  Mafsregeln  ist  in  den  S tadlbtlchern"  zu 

rfolgen. 

Die  Veranlagung   und    Erhebung   des   Schosses   ist 

der  Bursprake   und   besonders    den    Seh o l'sregistern 
ichtlich.    Letztere  geben  auch  die  individuellen  Schofs- 

Vetrftge   an.     Sein  Gesamtertrag  ist   mehrfach,    in    den 
»echnungsbUchern    der    Schofsherren*   und  in  den 
Abrechnungen  der  Kämmerei",  verzeichnet. 

I  wenigste  Material  tragen  die  C  h  roniken*  bei,     Sie 
n  des  Schosses  überhaupt  nur  bei  abnormen  Zuständen, 

'  L.D.B.  Vi  und  IX  1.  c. 
'  L.U.B.  V  S.  378/79. 
■  Vgl.  unten  aub  XII  Anm.  1, 
*  f^n  solches  ist  erst  1428  angelegt.  Das  Alteite  enthält  die  Jalire 

1428—1501,  das  aweite  die  Zeit  von  1502—1587. 

»  Es  ̂ bt  deren  mehren:  1.  Die  Kammereibücher  (libri  camera- 
rionim),  eine  vollBtändige  Zusammei) stell ung  und  Verrechnung  der 
stidtiachen  Einnahmen  und  Ausgaben,  wohl  1301  eingerichtet  und  seit 
1816  meist  erhalten.  Das  älteste  ist  im  L.U.B.  II  (S.  1045-82)  ab- 
eedmckl.  Diese  Bucher  geben  erst  im  15.  J&hrhnndert  den  Ertrae  des 
Kcboises  an.  Sie  zer6el(^n  damsls  in  ein  Einnahme-  und  Ausgahebuch. 
Hier  kommen  nur  erster«^  in  Betracht;  das  älteste  beginnt  mit  dem 
Jahre  1460.  3.  DieKfimmnreirolIen,  sumniariBche  AnfzeichnunKen 
über  dti>  Einnahnien  und  Ausgaben  der  Stadt  auf  lusam mengerollten 
PergHinentblättem ,  seit  1421  erhalten.  Ein  Teil  ist  abgedruckt  im 
L.trB.VUS.409ff.  itGleicheAufzeiehunngeningrofsenFoliiuiten, 
seit  1514.  —  Femer  sind  noch  au  städtischen  Abrechnungen  vorhandeo: 
eine  litCtr»  de  ceneu  civitatis  von  1262  (L.U.B.  I  Nr.  269  S.  247  ff.), 
vereinzelte  Anrieichuungen  seit  1280  (L.U.B.  II  S.  1017  IT.)  und  zwei 
BrO&ere  Abrechnungen  Br  di.:  Zeit  von  1283-87  und  1288—98  fib. 
S.  1020-1035:  vgl.  S.  1020  Anm.  3).  Sie  schweigen  »bfr  über  den Sc  hör«. 

Vgl.  Webrmann,  Das  Lübecker  Archiv  Z.  Bd.  3  S.  396  fi. 
'  Sie  sind  aufgeführt  bei  Hoffmann,  Geschichte  der  freien  und 

Hansestadt  L.  I  S.  4'5. 
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wenn  die  Bürgerschaft  gegen  seine  Höhe  revoltierte  ̂  ,  wie  m 
1408  und  1531  der  Fall  war » «. 

Endlich  enthalten  noch  die  amtlichen  Berichte  und 

Aktenstücke  über  die  Revolutionsjahre  1403  —  1408  wert- 
volle Angaben  über  die  derzeitige  Geschichte  des  Schösset. 

^  Über  Steuerrevolten  im  Mittelalter  vgl.  die  ZnsammenateUBiif 
bei  Georges  Espinas,  Les  Finances  de  la  commune  de  Dooai  d» 
origines  au  XV«  si^cle.  Paris  1902.  S.  54  Anm.  1;  auch  Haber,  Der 
Haushalt  der  Stadt  Hildesheim.    Leipzig  1901.    S.  199. 

«  Wehrmann  Z.  Bd.  3  S.  864. 
"  In  den  Chroniken  der  niedersächsischen  St&dte  II  (Löbeekt 

S.  381  fF.  abgedruckt. 



III.    Alter  niid  Entstellung  des  Schosses. 

Der  Lübecker  Schofs  läfst  sich  bis  ins  12.  Jahrhundert 
ückverfolgen. 
Die  Stadt  ist  1143  gegründet.  Sie  gehörte  anfHnglich  dem 

Grafen  Adolf  II.  von  Schaueiiburg .  ging  aber  bald  in  den 
Beaitz  Heinrichs  des  Löwen  über.  Eine  seiner  ersten  Kegierungs- 
handlangen  war  die  Begründung  des  Domkapitels,  llti'J  wies 
er  dem  Bischof  Gerold  von  Oldenburg  Bauland  an  zum  Bau 
einer  Kirche  und  von  Wohnungen  für  den  Bischof,  Probat 

und  12  Domherren.  Zugleich  teilte  er  dem  Kapitel  feste  Ein- 
künfte zu'.  Auch  spAter  erwies  er  ihm  noch  seine  Gunst; 

2.  B.  befreite  er  es  mittels  eines  Privilegs  von  11(54  von  allen 
städtischen  Abgaben. 

In  dem  Privileg  ist  auädrücklich  hervorgehoben  :  nulla  eis  in 

coltectisadopusciuitatis  faciendi»  imponatur  necesaitas^. 
Hier  ist  die  älteste  Spur  des  Schosses^.  Auch  die  Erklärung 
Arnoida,  des  Abtes  vom  Jolianniskloster,  aus  dem  Jahre  1183, 
die  Klosterwurten,  die  gegen  Wnrtzins  vergeben  waren,  seien 
selbstverständlich  (scilicet)  unter  der  Bedingung  ausgetan,  ut 
ciuitati  omnem  iusticiam  factant*,  durfte  auf  den  Schofs  zu 
deuten  sein. 

Der  Schofs  war  im  Anfang,  wie  alle  direkten  Steuern'"', 
keine  stilndige  Abgabe.  Der  Name  „collecta"  (Bede)  zeigt. 
dafs  er  als  eine  aus  au fserge wohnlichem  Anlafs  erbetene  und 

bewilligte  Steuer  begann".  Denn  die  damalige  Zeit  gab  den 
Institutionen,  die  sie  schuf,  sinnvolle,  nicht  willkürliche  Namen. 

Br         '  Boffroann,  Geachiclite  der  freien  und  Hansestadt  L.  I  S.  15  ff.; 
■*«nli.  Die  satr.  Wiebolderenten  S.  9. 
IT        1  u.B.  des  Bistums  h.    S,  II. 

*  Er  ist  zweifolloB  gRineint.    Vgl.  unten  Vit  sub  A  1. 
*  L.UB.  1  Nr.  6  8.  6.     Es    handelt   sieh    um   urcas  quasdain,    dii- 

der  Bischof  Heinrich  I.    In   prefata    i'iuitat«    comparauit.    quas   "'* 

'         '         '    '  utum   qnoiAnnis    in    raanus    es  '     '* 
!,  qood  wigbeledbe  dicitur.  eollocaaitn 

»  W.  d.  V,  II  S-  662  sab  6  u.  H,  666;  Cohn 
8.  12  u.  319;  Maurer  II  8.  850;  Zoumer  S.  43. 

■  Jastrow,   Die  Volkszahl  deutscher  StMic  lu  Ende  des  Mittel- 
alters etc.    Berlin  1886.    S.  42. 

pnrsolui'ndiim    trjbutum   qnotannis    in    Tnanus    eas   colentinm   civil!  uel 

L 
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Aber  in  kurzer  Zeit  ward  er  aus  einer  freiwilligen  n 
einer  unfreiwilligen  und  aus  einer  aufserordentlichen  zu  riner 
ordentlichen  Auflage.  Als  in  der  Mitte  des  13.  JahrhunderU 
der  Elbinger  Rat  in  Lübeck  eine  Auskunft  über  mehrere  Be- 

stimmungen des  ihm  von  dort  übersandten  Rechtsbachs  erbtt, 
fragte  er  unter  anderem :  Item  cum  eines  commanem  dant 
collectam  ad  vsus  ciuitatis^  .... 

Der  Elbinger  lateinische  Kodex  ist  bald  nach  1237  ent- 
standen. Er  enthielt  nach  obiger  Anfrage  Vorschriften  über 

den  Schofs^.  Daraus  erhellt ,  dafs  der  Schofs  damals  schon 
eine  ständige  Steuer  war;  aufserordentliche  Mafsnahmen 
würden  schwerlich  im  Stadtrecht  geregelt  sein.  Auch  die 

Redewendung  „communis  collecta"  spricht  daflir,  dafs  er  seinen aufserordentlichen  Charakter  bereits  verloren  hatte.  Seine 

bisherige  urkundliche  Bezeichnung  war  damit  unrichtig  ge- 
worden. Sie  wurde  trotzdem  beibehalten;  das  entsprach  den 

konservativen  Zuge  der  Zeit.  Fortan  gilt  aber  von  der  „coUecta* 
die  Erklärung  des  Emser  Stadtrechts:  petitio  dominorum  pro 
mandato  habetur^. 

Es  läfst  sich  nicht  mit  Sicherheit  feststellen,  in  welchem 
Jahre  der  Schofs  eine  ordentliche  Steuer  geworden  ist.  Ve^ 
mutlich  122(3^.  In  diesem  Jahre  wurde  Lübeck  freie  Beiclis- 
stadt.  Es  war  fortan  auf  sich  selbst  gestellt  und  bedurfte  zur 
Verteidigung  seiner  neuen  Errungenschaft  gröfserer  Einnahmen 
als  vorher.  In  demselben  Jahre  begann  die  Immobiliaif^eseti- 
gebung  des  Rates.  Sie  ist  im  wesentlichen  eine  steuerpolidsclie 
Mafsregel^,    hat   also   das  Bestehen    einer  ordentlichen  Steuer 

'  L.U.B.  I  Nr.  166  S.  152. 

'-^  Er  ist  verloren  gegan^ou  (Frensdorff,  Das  lübisvhe  RecM 8.  8).  £r  war  die  einzige  lateinische  Handschrift  des  Lübecker  Rechti. 
die  Bestimmungen  über  den  Schofs  enthielt.  Vgl.  oben  S.  5  Anm.  5 
lind  den  Danziger  Kodex  bei  Hach,  Kod.  I  S.  185  ff. 

^  Zeumer  S.  37. 
*  Der  Zeitpunkt  ist  keineswegs  besonders  früh.  Köln  erhob  beretti 

1154  eine  communis  civium  collecta,  Worms  kennt  schon  vor  1188 
Kollekten  (Gierke  1  S.  328;  Zeumer  S.  52;  Arnold,  Verfassang^ 
geschichte  der  deutschen  Freistädte  II  S.  267—269).  Der  Bnm- 
Schweiger  Schofs  ist  bis  1227  zurückzuverfolgeu.  (Mack,  Fidau- 
verwaltunff  der  Stadt  Br.  bis  zum  Jahre  1374  in  den  Untersuchiiiigci 
zur  Deutscnen  Staats-  und  Rechtsgeschichte  von  ü  ierk  e  Heft  32  S.21..I- 
Einige  direkte  Steuern  haben  ihren  aufserordentlichen  Charakter  ja^ 
hundertelang  behalten,  z.  B.  die  Frankfurter  Bede,  die  bereits  1251 
nachweisbar  ist,  bis  1495  (Bücher  in  d.  Festschrift  S.  124  und  ii 
Entstehung  der  Volkswirtschaft  S.  243),  die  Nürnberger  LfOsung,  ̂  
noch  im  15.  Jahrhundert  nur  alle  drei  Jahre,  erst  seit  1450  jährlich  er 
hoben    ward   (Chroniken    d.    fränkischen   Städte  1   S.  282  ff.;    Sander, 

Vereins  Bd.  11  S.  47). 
»^  Vgl.  unten  sub  Vll  A2 



zur  Voraussetzung.  Auch  in  Lübeck  scheint  demnach  die 
Entstehung  von  selbständiger  bürgerlicher  Verfassung  und 
städtischer  .Steuer  zusammenzufallen'.  Jedenfalls  ist  der 
Schofa  aber  in  der  ersten  Hälfte  des  Vi.  Jahrhunderts  zur 

ständigen  Steuer  erhoben^. 
Vom  12.  Jahrhundert  an  wurden  überall  in  Deutschland 

sog.  Städtesteuern  erhoben^.  Es  sind  dies  direkte  Steuern 
der  Stadtgemeinden  an  ihrn  Herren.  Anfänglieh  wurden  sie 
von  letzteren  eingetrieben.  Aber  die  Städte  drängten  bald 
darauf,  Veranlagung  und  Erhebung  in  die  eigene  Hand  zu 
bekouinien.  Vielfach  hatte  dies  Drängen  Erfolg.  Die  Steuern 

wurden  zu  Jahrrenten,  Pauschquanten*,  fixiert,  die  fortan 
die  Stadt  als  sokhe  schuldete,  deren  Beschaffung  ihre  Sache 
war.  Der  Stadtherr  konnte  §ich  nur  noch  an  sie,  nicht  mehr 
an  die  einzelnen  BUrger  halten.  Diese  Stadtsteuern  sind 
in  der  Regel  Ursprung,  Kern  und  Lebensbedingung 
der  direkten  Steuern  (Zeumer*).  Die  Stadt  erhielt  oft  erat 
mit  dem  ius  subcollectandi ^  ein  „selbständiges  finanzielles 

Leben" '. 
Sie  brachte  nämlich  ihr  Stouertixum  durch  Umlagen  auf 

das  Vermögen  auf.  Man  konnte,  wie  das  bei  allen  kontingen- 
tierten Steuern  der  Fall  ist,  nie  genau  wisaen,  welcher  Steuer- 

satz erforderlich  sei.  Der  Vorsicht  halber  wurde  ein  hoher 

gewählt,  so  dafs  regelmäfsig  ein  Uberschufs  über  das  Fixum 
verblieb,  der  im  städtischen  Interesse  verwendet  wurde. 
Dieser  Uberschufs  ward  bald  absichtlich  vergröfsert  und  zwar 
■o  sehr,  dafa  scbliefslich  der  Ertrag  der  Stadtsteuer  vor- 

wiegend der  Stadt  zufiel.  Die  Repartitionss teuer  verwandelte 
sieb  in  eine  Quotitätasteuer,  die  Steuer  fllr  den  Stadtherrn 
in  eine  solche  fUr  die  Stadt  selbst". 

Im  allgemeinen  gilt  dies  auch  vom  Schofs.     Die  Stadt- 

■  Zemner  8,  93. 
"  Einen  Beweis  dafür,  dafa  er  um  die  Mitte  des  13.  Jahrhunderts 

iäbrlich  zu  erlegen  war,  geben  die  Vermerke  in  der  ältesten  Ifibeckiacben 
nürgcnnatrikel  von  I2S9 ;  ̂ alliauit",  „in  talliig  fucrunt".  (L.U.B.  II 
Nr.  31  S.  22  ff;  Mantels.  BeitrilÄe  x.  lüb.  Geacbichte  8.  7.V76.)  Vgl. 
»nch  den  Vertrag  zwischen  Stadt  und  Domkapit«!  U.B.  des  Bistums 
Labeck  S.  110. 

■  Vgl.  ffir  das  folgende  Zoumer  S.  I  ff.,  20  ff.  und  61;  Lan^ 
S.  162;  luama-Sternegg,  Deutscho  Wirtschaftsgeschichte  111  Teil  1 
S.   110. 

*  Jastrow,  Volkszahl  deutscher  Städte  S.  42. 

1^ ges  Espinas,    Les   Finances   de   In  Commune  de  Douai «o  KV'  »iMe  S.  15. 
ler  S.  93.     Auch  dir  Frankfurter  Bede  begann  als  „kaiser- 

liche" Steuer.    (Bücher  in  der  Festschrift  8.  124.) 
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«teuer  zu  Hamburg  und  Lüneburg  hiefs  „scot  und  8Ciilde*\ 
Die  Jahrrenten  in  Holstein  wurden  scot  genannt.  In  Bremen. 
das  kein  Fixum  zu  zahlen  hatte,  wurde  in  filterer  Zeit  nv 
ausnahmsweise  ein  Schofs  erhoben'. 

Ortloff  vermutet  nun,  dafs  auch  der  Lübecker  Schob 
infolge  der  Jahrrente,  die  dem  Kaiser  zu  zahlen  war,  entstuideo 

sei^.  Als  die  Stadt  1226  reichsfrei  wurde,  behielt  sich  der 
Kaiser  Münze,  Zoll,  Gericht  und  Mühlen  als  Regalien  ror. 
Im  Laufe  der  Zeit  ging  ihre  Ausübung  auf  den  Rat  fibcr. 
Die  Stadt  begehrte  dies  aus  politischen  und  finanziellen  GrOndea, 
und  der  Kaiser  willigte  ein,  weil  es  ihm  ja  nicht  auf  die 
Verwaltung,  sondern  auf  den  Ertrag  ankam.  Als  Entgdt  ftr 
die  Überlassung  war  jährlich  eine  runde  Summe,  der  Reichi- 
zins,  zu  zahlen.  Er  ist  verschiedentlich  erhöht.  Seit  1279 
belief  er  sich  auf  750  -^  Pf.  ̂ .  Der  Betrag  wurde  von  der  StMik 
als  solcher  geschuldet'^. 

Nach  Ortloff  war  der  Schofs  zuerst  nur  zur  Auf- 
bringung dieser  Jahrrente,  nicht  für  den  städtischen  Haasbik 

bestimmt.  Ein  urkundlicher  Beweis  für  und  wider  ist  nickt 
möglich.  Ortloff  stützt  seine  Ansicht  darauf,  der  Schob  werde 
weder  in  den  Verzeichnissen  der  städtischen  Einkünfte  ooek 

in  den  Kämmereibüchern  aufgeführt  *.  Das  ist  im  allgemeinea 
richtig',  beweist  aber  nichts  für  Ortloffs  Vermutung. 

Die  damalige  Zeit  kennt  keine  allgemeinen  Einnahmen- 
Verzeichnisse.  Besonders  haben  die  Kämmereibttcher  nie  alle 

Einnahmeposten  enthalten®.  Die  Kämmerei  war  nur  ein 
Ratsausschufs*;  sie  braucht  nicht  notwendig  alle  Kassen- 

angelegenheiten zu  führen. 
Gradezu  gegen  Ortloff  spricht  aber  folgendes:  Die 

erste  Jahrrente  wurde  1247  konstituiert,  der  Schofs  w»r 
schon     um     1287     eine     ordentliche     Steuer.      Der    Elbinger 

^  Zcumer  S.  24  und  41. 
8  Ortloff  S.  174  und  178.  Vcl.  ferner  ib.  S.  94  flF.  und  114: 

Finanzarchiv  1899  S.  477  Anm.  6;  mr  Braunschweig  Mack  a.  i.  0. 
S.  24  ff. 

3  Ib.  S.  178. 

*  Ortloff  S.  178;  Drcyer,  Einleitung  etc.  S.  44ff.:  Hoffmann. 
Geschichte  L.s  I  S.  42  ff.;  Dittmer,  Die  Reichsvögte  der  freien  Sttdt 
L.  während  des  13./14.  Jahrhunderts.    Lüb.  1858,  S.  9—14  u.  22—34» 

'^  L.U.B.  I  Nr.  810  S.  295,  II  Nr.  703  S.  652;  Ortloff  S.  177: Gierkc  II  S.  711  Amn.  83. 
e  S.  178. 

"  Die  Kämm(»reibücher  erwähnen  ihn  allerdings  nicht.  Di* littera  de  censu  civitatis  von  1282  ist  augenscheinlich  unvollständig: 
vgl.  L.U.B.  I  8.  247  ff.  Die  Abrechnung  von  1283  erwähnt  ihü. 
wenn  auch  nur  an  einer  Stelle  (vgl.  L.UJB.  I[  8.  1025  dritte  Reib«» 
von  unten). 

8  Unten  sub  IX  u.  XVIII. 
*  Unten  sub  X. 
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Rat  spricht  vom  Schofs  als  der  collecta  ad  vsus  civitatis^; 
schon  damals  gab  demnach  das  städtische  Interesse  bei  der 
Erhebung  des  Schosses  den  Ausschlag.  Endlich  enthält  eine 
Aufzeichnung  des  Jahres  1307  eine  vollständige  Schofs- 

abrechnung  (conputacio  tallie)'  über  3700  ̂ . Daraus  dürfte  hervorgehen ,  dafs  der  Reichszins  nicht 
die  Ursache  der  Entstehung  des  Schosses  war.  Auch  ist 
nirgends  überliefert  und  wenig  wahrscheinlich ,  daüs  er  aus- 
schliefslich  oder  auch  nur  vorwiegend  zur  Abfindung  des 
Kaisers  dienen  mufste.  Die  Eämmereibücher  lassen  diesen 
Schlufs  nicht  zu.  Nur  das  kann  eingeräumt  werden^  dafs  die 
Jahrrente  (schon  seit  1226  war  ein  Jahresbetrag  von  60  -^  Silb. 
ftlr  die  Überlassung  des  Münzregals  zu  zahlen ^)  zur  ständigen 
Erhebung  des  Schosses  mit  beigetragen  hat.  Ins  Leben 
gerufen  ist  er  aber  nicht  aus  einem  speziellen,  sondern 
aus  dem  allgemeinen  Finanzbedürfnis  der  Stadt^ 

»  Oben  S.  10. 
«  L.U  B.  II  8.  1041/42. 
•  Vgl.  8.  12  Anm.  4. 
^  Erst  1665  wurde  er  für  einen  bestimmten  Zweck  ausersehen» 

nämlich  zur  Aufbringung  der  neu  eingeführten  Ratsherrengehälter. 
Vgl.  Ortloff  8.  180  und  M.  Heft  2  S.  70. 



Erster   Teil 

IV.    Die  schofspflichtigen  Personen. 

L  Bürsrer. 
Ursprünglich  war  die  Steuer  eine  rein  persönliche 

Last\  Alle  Rechte  und  Pflichten  ruhten  aof  der  Person. 
Für  die  Besteuerung  eines  Gutes  war  nicht  dessen  örtliche 
Lage  bestimmend,  sondern  Stand  und  StaatszogehOrigkeit', 
kurz  die  rechtliche  Stellung  seines  jeweiligen  B es itseri. 

Die  mittelalterliche  Stadt  legte  demgemäfs  alle  Lasten  auf 
die  Schultern  der  Bürger.  Bürgerliche  Rechte  und  Pflichten 
waren  untrennbare  Korrelate.  Wer  erstere  nicht  besaCi,  wir 
von  letzteren  frei^.  Nur  der  Bürger  mufste,  kraft  seines 
Bürgerrech tS)  der  Stadt  mit  seinem  Körper  und  seinem  Vermögen 
dienen  *. 

Der  Lübecker  Bürger  hatte  vor  allem  drei  Pflichten  za  er- 
füllen: Er  mufste  schoten,  waken,  wepen er e  vtmakeD^ 

'  Zeil  in  er  S.  85. 

-  Vgl.  unten  siib  V,  1  und  4. 
5  Zeumer  S.  71:  Gierke  I  S.  328  ff.,  II  S.  696  ff.:  Maurer  II 

S.  861  ff..  III  VSS,  —  Bürgerrecht  und  Bürgerpflicht  erschienen  der  di- 
maligen  Zeit  so  gleichbedeutend,  dafs  erstere»  geradezu  zur  BezeichDang 
der  letzteren  verwandt  ward.  Z.  B.  erklärten  1483  mehrere  Buchbinder 
in  einer  Beschwerde:  ^se  weren  ock  hvr  borger  vnde  mosten  boreer 

recht  doen,  schoten,  wakon  vnde  vtnmaken"  (Eintragung  im  Niedcr- 
stadtbuch:  vgl.  Z.  Bd.  3  S.  26:3.  IV). 

♦  Fronsdorff,  Stadt-  u.  Gerichtsvorf.  S.  196. 
•^  1397  wurde  dem  Kitter  Abrahamson  verbrieft:  dat  he  nicht 

scoten  en  scal  noch  wakeu  noch  wepenere  vtmaken  noch  nenerlere 

iling  doiK  dat  me  \'p  de  borgere  settet  (LU.B.  IV  S.  735).  Vgl.  ferner 
Anm.  3.  M.  Heft  4  S.  188  ff.  u.  L.U.B.  I  S.  271.  —  Ebenso  in  Kiel  (tUe 
rechtichovt  der  stad ,  schot  wacht  unde  alle  andere  unplicht;  Reuter, 
Kieler  Erbebuch  Nr.  1112  S.  166);  Rostock  (die  Stadt  bekundet  in  Reise- 

pässen: js  vnser  stad  jnwoner  vnde  borgher  vnde  hefft  dar  sinen 
einheilen  rock  vnde  schatet  dar  ock  \n\ae  waket  vnde  deyt  vorder 
alle  %iiser  stad  pleghe  vnde  vmpleghe  lyk  %Tisen  anderen  borgneren . . .: 

Z.  Bd.  1  S.  39.')%);  Hildesheim  (scnot,  Vacht,  utyacht  und  menewerk. 
d.  h.  notwendige  Arbeiten  auf  der  Allmende,  an  der  Stadtmauer  und 

am  Stadtgraben:  11  üb  er,  Haushalt  Hildesheims  S.  59  u.  64'65:  soan 
det  coUectam  et  vigilet  sicut  alter;  Inama-Sternegg  III,  1  S.  80 
Anm.  11 



niren,  Wachtdieust  tun  '  und  BewafTiiete  susrilsten  °.    äpilter 
noch   die  Amae   und   daa    Grabengeld   hinzu*.     Aber 

Hauplpflicht   war   und    blieb   der   Schofs.     Die   ür- 
indeu    nennen   ihn   stets   an   erster  Stelle,     Er  galt  gradezii 

I  Erkennungszeichen  des  Bürgers*.  Die Schofspflicht 

:  die  Bürgerpflicht  aoz'  i^oxtjv^. 
Diese  TatBache  gibt  aber  noch  keinen  Aufachlufä  über  den 

■  mt'ang     der     schofs  Pflichtigen     Bevölkerung.      Denn     der 
idtische  Bürgerverband  des  Mittelalters  war  ein  persönlicher, 

"  1  territorialer".    Die  Stadt  barg  rechtlich  sehr  verschiedene 

'  In  älterer  Zeit  mufste  jeder  Burger  den  Wachtdienst  persöolieli 
n.  Spftter  war  es  erlaubt,  »ich  durch  Zahlung  eines  WnchtgeldcR 

Jrmnachen.  Vgl.  Z.  Bd,  8  S.  501  Anm.  272;  für  Rostock  Paaache 

I  360  ff.  Idort  gelten  Wachen  und  Walt-  oder  Grabengchen  für  oncra 
"'■   ;  von  jedem  WoUuliau«  war  eine  Mark  xa  uahlen,  auch  von  den m);  für  Hildoslieim  Huber  S.  43  u.  90. 

'  1427  zahlten  k.  B.  die  Handwerkaämter  1613  1!  tax  AnsrüBtiiDg 
von  Böldnom  (L.U.B.  VI!  Nr.  428  S.  413;  Z.  Bd.  7  S.  246).  Vgl.  auefi 
Z.  Bd.  5  S.  290  ff. 

»  M.  Heft  3  S,  182;  Z.  Bd.  7  S.  395  tt".,  430  u.  481.  Letzteres  als 
die  FeBtanssarbeiCcn  begannen  (Sander,  Hauehaltung  Nürnbergs  S.  232). 
Bei  der  Scbanzarbeit  war  Stellvertretung  erlaubt. 

'  Die  Goslarer  Statuten  bestimmen:  We  mit  uns  nicht  ne  seotet, 
de  18  en  gast  unde  nen  borgere  (Frensdorff  a.  a.  O.  S.  197);  das 
Bremer  Stadtrecht:  We  oclc  darup  unsse  borgcr  wurde  und  ain  gudt 
nicht  rorschottede  . . .  den  wrll  de  Raedt  na  dem  dage  vor  nrnea 

borger  holden  (Statnta  Bremeiisia  von  1409  Art.  9  Ausgabe  Oe'lrichs 1771  S.  850). 

'  Zahlreiche  Quellenstellcn  ergeben  das.  Das  Stadtretlit  verordnet; 
Dat  Hi  witlic  dat  en  icwelic  borghere  van  hibeke  schal  scheten 
(Bach,  Kod.  II  Art.  113  S.  304).  In  der  Bursprake  verkündet  der  Rat, 
dala  er  einen  Schofs  vppe  sik  sulneti  vnde  mee  menen  borghere 
setie  |L.U,B.  VI  S.  7581.  Das  Privileg  Heinrichs  des  Löwen  lu  Gunstr-n 
des  Domkapitel»  spricht  von  collectia  .  .  .  oncribua  que  ratione 
ciailitatis  exigi  solent  (U.B.  d.  Bistums  L.  Nr.  7  S.  11).  Der  Elbinger 
Rat  fragt:  Item  cum  ciup»  communem  dant  col1e)ctBm  (oben  S.  10|.  Das 
Kloster  Reinfeid  beurkundet  1266  bei  Brworb  eines  Grundeigentums  in 
L.:  „Omnia  facere  tenebimoe  in  talltia  ....  qua  unus  civium 

fecere  teneretur"  (L.U.B.  I  Nr.  283  S.  271)  und  wiederholt  1270:  „eg 
jure  poasidemus,  quo  ceteri  veatri  ciuea"  (ib.  Nr,  325  8.  ;»7).  Die 
AhrenabOker  Karthäuaer  verpflichten  sich,  ein  Haas  in  der  Stadt  lu 
vPTSchoisen  aicut  a  1  i  i  c  i  u  o  s  (L.U.B.  IV  S.  775).  Vgl.  ferner  L.U.B.  IV 
S.  735  Nr.  648,  V  S.  378/79,  IX  S.  960,  den  folgendon  Teit.  auch 
Wehrmann.ZunftroUen  S.  110,  M.Heft  4  8-  lÜS.  Chroniken  dernieder- 
sAchsischen  Städte  II  S.  385  u.  a.  w.  Dasselbe  gilt  in  anderen  Städten, 
».  B.  Bremen  (StatuU  Bremensia  Art.  8),  Rostock  (Mecklenb.  U.B.  XX 
S.  499:  auitud  datun,  quia  non  est  civis),  Hildeaheim  (Hnber  a.  a.  O. 
S.  58),  Oldenburg  i.  Holstein   (wonte    vnae    borghere    all  jar   owiglio 

Bchetende ;     Hollenateiner,     Aus    vergangenen    Tagen. 

Chronikbilder   aus   der'  Vergangenheit  O.a'in  H.  8.  iSi).  "Weitero  I »piele  oben  S.  3  Anm.  6  und  S  14  Anm.  5. 

*  Bücher,  Die  Bevölkerung  von  Frankfurt  im  14.  und  15.  Jahr- 
hnndert  8,  319  u.  368.  —  Der  Burger  brauchte  infolgedessen  nicht  in 
der  Stadt  zu  wohnen,  der  er  angehörte.  Man  denke  an  die  Aus- 
büi^er,  die  in  fremden  Städten,  und  di<*  Pfahlbürger,  die  in  Land- 

gemeinden    ihren     Wohnsita     li  litten.       Soli' he     auswärts     wohnenden 
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eoDst  werden  Kuut'Ieute  und  Bürger  des  üfteren  identifiziert '. Aber  der  KaufmannaatiLnd  dachte  noch  nicht  daran,  die  alten 

Eitionellen  Grundlagen  anzu
tasten. 

Diese  grundbesitzenden  Eaufleute  hatten  das 
lopol  den  Bürgerrecht».  Wenn  auch  nicht  rechtlich,  so  doch 
isch.  Den  Krilmern  und  Handwerkern  war  der  Grund 

und  Boden  nicht  gesperrt*.  Aber  sie  waren  damals  zumeist 
ohne  nennenswertes  Vermögen,  lebten  noch  von  der  Hand 
in  den  Mund  und  konnten  sich  keine  Grundstücke  und 

Häuser  kauten".  Wer  aber  zur  Miete  wohnte,  war  nicht 
bürgerfähig. 

Haus-  und  Grundeigentum  an  sich  genügte  übrigens  nicht. 
Es  muTste  unbeschwert  sein*  (wenigstens  in  der  ältesten 
Zeit)  und  nach  Stadtrech t  besessen  werden.  Wer  auf  kirch- 

lichem oder  klösterlichem  Gebiet  angesessen  war,  unterstand 

dem  kirchlichen  Uecht,  nicht  dem  städtischen". 
Die  ersten  Bürger  waren  demnach  freie,  zumeist  dem 

Kaufmannssiand  angehörige  Grund-  und  Hans- 
eigentlimer.     Nur  sie  mufsten  SchoFs  zahlen. 

Wer  kein  eigenes  schuldenfreies  Haus  hatte  oder  ein  solches 
nicht  zu  Stadtrecht  besafs,  stand  aufserhalb  des  BUrgerverbandes 
und  war  infolgedessen  steuerfrei.  Die  Zahl  dieser  Öchofsfreien 
darf  man  sich  nicht  zu  grofs  denken.  Lübeck  war  in  den 

Anlangen  seiner  Entwicklung  kaum  mehr  als  ein  grofses  be- 
festigtes Dorf,  mit  vielem  Bautand.  Die  Mehrzahl  der  Ein- 

wohner war  zweifellos  grundgesessen.  Das  ist  ja  grade  das 
Charakteristikum  der  jungen  KoloniaUtadt.  Jedenfalls  hat  die 
BesitzTcrteiiung  damals  nouh  keinen  Anlafa  gegeben,  die 
Voraussetzungen  des  Bürgerrechts  zu  ändern. 

Dies  wurde  aber  bald  anders.  Die  Bevölkerung  nahm  zu, 
Handel  und  Gewerbe  blühten  auf,  das  mobile  Kapital,  bishei 
nur  von  untergeordneter  Bedeutung,  mehrte  sich,  die  Geld' 
Wirtschaft  kam  neben  und  in  der  Naturalwirtschaft  empor, 
kam  die  Stadt  begann  ihren  dörflichen  Charakter  abzustreifen 

>  Deel^ke,    Uruadliiiieii    zur  Geschichte  Lübecks  von  1I4.S— 1228 
(1839)     S,  35;  Inmna-SterDegK  S.  80, 

*  Auch  letitere  waren   in   oer  Stadt  von  Anfang  an  frei  iWehr- 
mann,  Z.  Bd,  1  S,  263). 

»  Inama-äterneKg  S.  78;   Arnold,   Zur  (ieschkbte  dea  Eigen- tnmB  in  den  deutschen  btadten  8.  10  ff. 
'  Abgaben  frei  bei  t  gehKrte  damals  zum  Wesen  des  EigcntuoiB 

lArnold  S,  249  ff, I.  —  In  Lübeck  war  anftnglich  ein  torfacht  egen 
binnen  dhcr  muien.  d.  b.  ein  freies  unbescbwcrtos  Eigen  'Frensilorff 
S.  ä4  Anm-  27;  Pauli,  Lüb.  Zn^täude  I  S.  82  und  Wiebold^euteD 
S,  33)  Voraussetzung  der  RatHfAbigkcit  und  auch  der  vollkommenen 
Kcchtvföliigkeit;  nar  f r e i e  ßruDdeigentümi^r  konnten  Zeugen  und 
»chsffen  sein.  (Uach,  Kod  II  Art.  109;  Frensdorff  g.  197  7.) 

egg  S,  70  ff.  u.  8.  S5. 
«biuig*D  XX]  H 
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Die  bisherige  Stellung  des  Immobiliarbesitzes  geriet  infolge- 
dessen ins  Wanken.  Früher  gab  es  keinen  Reichtum  ohne 

Grundeigentum,  jetzt  entstand  eine  mobile  Wohlhabenheit 
Damit  war  die  ausschliefsliche  wirtschaftliche  Bedeutung  des 
Bodeneigentums  erschüttert,  seine  politische  Bevorzugung  grund- 

los geworden. 
Aufser  diesen  wirtschaftlichen  zerstörten  auch 

politische  Momente  den  alten  bürgerrechtlichen  Begriff. 
Die  Zunftbewegung  setzte  ein.  Der  Handwerker  verlangte 

Gleichberechtigung,  Bürgerrecht.  Er,  der  so  oft  seine  Arme 
zur  Verteidigung  der  Stadt  regen  mufste,  wollte  Anteil  an  ihrer 
Leitung^.  Der  Rat  bemühte  sich  zunächst,  die  alten  Rechts- 

grundlagen zu  erhalten.  Er  tat  den  städtischen  Baugrund' gegen  Wortzins  aus,  soviel  er  konnte,  suchte  durch  die  städtische 
Leihe  weiteren  Kreisen  den  Erwerb  von  Grund  und  Boden 

und  damit  des  Bürgerrechts  zu  ermöglichen*. 
Aber  auf  die  Dauer  verschlug  diese  Erweiterung  der 

bürgerlichen  Rechte  auf  beschwertes  Eigen  nicht.  Die  alte 
Verkettung  von  Bürgertum  und  Scholle  konnte  die  veränderten 
Zeiten  nicht  überdauern. 

b)   Die  wirtschaftlich  Selbständigen. 

Die  Bedingungen  des  Bürgerrechts  sind  in  der  Regel 
schrittweise  erleichtert,  vom  Besitz  eines  Grundstücks  auf  den 

einer  Rente,  von  der  Rente  auf  Zahlung  eines  Bürgergeldes'. 
Bedingungslos  wurden  die  politischen  Rechte  nicht  erteilt 
Die  Stadt  wollte  nach  wie  vor  (sie  mufste  es)  ein  leistungs- 

fähiges Bürgertum.  Sie  trug  diesem  Erfordernis  nur  anders 
als  früher  Rechnung. 

Auch  in  Lübeck  wird  diese  Entwicklung  nicht  ex  abrupto 
erfolgt  sein.  Sie  dürfte  sich  im  2.  Viertel  des  13.  Jahrhunderts 
vollzogen  haben  *.    Einzelheiten  derselben  sind  nicht  tiberliefert 

»  Vgl.  Gierke  I  S.  822  ff.;  Maurer  11  S.  792  ff.;  Arnold,  Ver- 
fassungsgeschicbte  II  S.  251  ff'.;  Inaraa-Sternegg  82  ff*.;  Deecke a.  a.  O.  S.  37. 

2  Inama-Sternegg  S.  70  ff.  u.  190. 
^  V.  Below  W.  d.  V.  1  S.  504  und  Ursprung  der  deutschen  Stadt- 

Verfassung  S.  52.  —  Frankfurt  a.  M.  verlangte  zunächst  eine  hereditas, 
dann  eine  Rente  von  Va  Jf  und  ein  Bürgergeld  von  3  €L  Heller, 
schliefslich  nur  letzteres  in  Höhe  von  10  ̂   4/?  (Buch  er,  Bevölkerung 
von  Frankfurt  S.  334  ff.). 

^  In  den  lateinischen  Statuten  ist  bestimmt:  Nullus  hospes  .  .  po- 
test  esse  mundibordius  alicuius  ciuis  aut  burgensis  (Hach,  Kod.  I 
Art.  24  S.  192).  In  einer  späteren  Redaktion  ist  das  Wort  „burgensis" 
gestrichen  (Hach,  Kod.  II  Art  98  S.  293).  Deecke  (S.  37)  meint, 
unter  „burgenses"  seien  die  Handwerker  zu  verstehen;  anfänglich  sei 
ihnen  der  Name  „civis"  vorenthalten  worden.  —  Eine  Ausdehnung  des 
Bürgerrechts  auf  die  Handwerker  ist  gleichbedeutend  mit  Preisgabe 
der  alten  Bürgervoraussetzungen. 
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1259  bestand  die  wir t^Jchaftliche  Voraussetzung  des 
Bürgerrechts  nur  noch  in  der  Erlegung  eines  BUrger- 
geldes.  Es  wurde  anfänglich  nicht  in  einem  Fixum, 
!iondem  in  einem  nach  Stand,  Gewerbe  und  Vermögen 
wechselnden  Betrage  erhoben.  Der  allgemeine  Satz  war 

(j  und  8  Schillinge,  der  höchste  1  Mark  lub. '  ̂,  Das  Bürger- 
geld war  also  relativ  gering,  genügte  aber  in  Verbindung 

mit  anderen  Vorschriften*  zur  Abwehr  unvermügeDder  Exi- 
stenzen. 

Diese  Neuerung  bedeutet  Aufhebung  der  alten  Einheit 

von  Grundeigentum  und  Bürgertum.  Die  BUrgersehat't  wurde 
aus  einer  Realgemeindc  zu  einer  Personalgemeindt-.  Grund- 

besitz war  hinfort  nicht  nur  entbehrlich  zum  Erwerb  bürger- 
licher Rechte,  er  war  auch  nicht  mehr  ausreichend. 

Der  Eintritt  in  den  Bürgerverband  war  früher  ohne  weiteres 
erfglgt.  Von  jetzt  an  wurde  aber  niemand  von  selber  Bürger, 
aondernnurdurcb  Au  in  ahme  seitens  der  städtischen  Behörden, 
nicht  mehr  durch  wirtschaftliche  Erwerbungen,  sondern 
durch  einen  politischen  Akt.  Die  Änderung  der  Grundlagen 
des  Bürgerrechts  liatte  eine  solche  der  Form  seines  Er- 

werbes zur  Folge. 

Dies  ging  noch  weiter.  Bisher  hatte  es  in  jedes  Belieben 
gestanden,  ob  er  Bürger,  d.  h.  Grundeigentümer,  werden  wollte 
oder  nicht.  Nur  der  Landhunger,  das  Streben  nach  wirt- 

schaftlicher Macht,  hatte  zum  Eintritt  in  den  Bürgerverband 
getrieben.  Jetzt  tiel  dies  Motiv  fort.  Die  Frage  des 
Bürgerrechts  konnte  aber  nicht  der  Willkür  der  Ein- 

wohnerschaft überlassen  bleiben.  Das  hätte  f\lr  die  .Stadt 
ruinös  werden  können.  Einheimischer  Nachwuchs  und  fremder 
Zuzug  wären  vielleicht  Nicbtbürger  geblieben,  um  dem  Schofn 
zu  entgehen.  Die  Erleichterung  des  Bürgerrechts  hätte  nicht 
die  beabsichtigten  praktischen  Folgen  geliabt.     Deshalb  wurde 

'  L.Ü.B.  II  S-22ft.;  Man 
Die  niedrigeren  Satte  wurdeu 
Frankfurt  Bücher.  Bevölkeni 

'  Die  Satze  sind  ap&ter  n 
den  Erwerb  dea  Bürgorrechts  i 
erleichtern.     I61I 

üb.  Geschichte  S.  73  ff. 
L   gezahlt.   —  Vgl.  für 

enrfach  abgeändert,  heraufgesetzt,  um 
X  erscUwerca,  herabgesetit ,  um  ihn  lu 

      .     .      ..   _._  allgemeiner  Satz  von  5  Talern  üblich. 
Da  aber  duaus  .linconvenientia"  entatanden.  wurde  bestimrnt,  daf« 
dieser  Satz  künftig  nur  noch  von.  Oflehrten,  Kaufleuten,  Schiffern  und 
den  MitgliedexD  der  sog.  grofsen  Ämter  (je^ahlt  werden  sollten.  Fremde 
hatten  fortan  mindeatena  10  Taler  Zfx  zahlen,  die,  „ao  in  den  ße- 
ringaten  Aembtern  sitzen,  wie  denn  auch  die  Bootsleute,  Drägers,  Arbeita- 
Volk  undt  Taglahner"  nur  2  Taler.  {Z.  Bd.  5  S.  233  ff.)  Heute  wird 
ein  Finum  von  28  M.  erhoben.  Doch  steht  eine  Reform  des  Bürger- rei^bta  bevor. 

'  Der  Erwerb  der  Meisterwürde  z.  B.  war  an  den  Nachweis  eine« 
für  die  einzelnen  Ämter  verschieden  hoeh  bemessenen  Vermögens  ge- 

bunden (Wehr  mann,  Zunftrollen  S.  125  ff.).     Vgl.  weiter  unt«n. 
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die  Aafnahme  iu  den  Bürgerverband  zu  einem  „obliga- 
torischen Formalakt**  gemacht^.  Die  Stadt  zwang  jeden, 

Bürger  zu  werden*. 
Die  deutschen  Aufzeichnungen  des  lübischen  Rechts  be- 

stimmen für  den  eingeborenen  Nachwuchs:  Vortmer 
wanner  en  jungelinck  is  mundich  gheworden,  de 
schal  vnse  borgerschop  wynnen^.  Die  Mündigkeit 
begann  mit  Vollendung  des  18.  Lebensjahres:  Vord  mer 
hebe  wi  des  keiser  recht  also  dat  un  vord  mer  en  iewelic 
iungelinc  al  en  he  mundich  si  vnde  to  sinen  achtein 
iaren  comen  si^  .  .  .  .  Erreichte  der  Bürgersohn  dieses 
Alter ;  so  mufste  er  um  Aufnahme  in  den  Bürgerverband 
nachsuchen. 

Bezüglich  des  Zuzugs  wurde  verfügt:  So  wellic  man 
cumpt  inunse  stat  mit  sineme  wiue  ofte  mit  sinen  kinderen,  dhe 
mach  dar  inne  wesen  dre  manede.  blift  he  dar  leng  inne,  he 
schal  unse  burschap  winnen.  dat  schal  auer  st  an  in  den 
ratmannen,  weder  se  eme  de  burschap  gunnen  oft  nicht ^  und weiter:  Cumt  van  buten  to  ein  kint  van  tu  elf  iaren  vnde 
dar  beneden  in  vnse  stat  vnde  blift  id  dar  inne  also  vord 
io  to  wonende,  dat  ne  darf  de  burscap  nicht  winnen.    De 

^  Jastrow,  Volkszahl  deutscher  Städte  S.  11. 
^  über  die  Formalien  der  Aufnahme  vgl.  Melle,  Gründl.  Nach- 

richt S.  127.  Der  Eid  hatte  folgenden  Wortlaut:  »Ich  gelobe  und 
schwöre,  dafs  ich  einem  Hochweisen  Kath  und  dieser  Stadt  will  getreu, 
hold  und  gehorsam  seyn,  ihr  bestes  Wissen;  höre  oder  vernehme  ich 
was,  das  wider  den  Kath  und  diese  Stadt  seyn  mag,  solches  will  ich 
fetreulich  anmelden.  So  wahr  mir  Gott  helfe."  —  In  späterer  Zeit  er- 
ielt  ieder  Burger  auch  einen  Bürgerbrief,  z.  B.  des  Inhalts:  Anno 

1622  den  31.  October  is  Jochim  Wulff,  ein  Schipper,  tho  Borgerrechte 
gelaten  worden.    Juravit  7.  February  1628  (M.  Heft  9  S.  154). 

8  Hach,  Kod.  II  S.  366,  Anm.  zu  Art.  232;  Frensdorff,  Stadt- 
und  Gerichtsverf.  S.  192;  Kevidiert.  Stadtrecht  von  1586  Lib.  I  Tit.  11 
Art.  7.    Vgl.  für  Bremen  Statuta  Bremensia  von  1489  Art.  7. 

*  Hach  Art.  102  S.  296.  Desgleichen  heifst  es  im  Art.  101:  . .  oc  be 
uinde  we  des  uele  dat  iunghelinge,  de  comen  sint  to  eren  acht  ein 
iaren,  wan  se  de  uormunden  en  antwordet  ere  ghut,  dat  se  den  noch 
der  wisheit  vnde  der  clocheit  nicht  an  sie  hebbet,  dat  se  ere  ghut 
nutteleken  vor  stan  moghen  vnde  dar  uan  is  manech  mundich 
junghelinc  gan  uan  ^hude  (S.  295)  und  im  Art.  203:  Also  en  knecht 
IS  achtein  iar  olt,  so  is  he  sulf  mundich  vnde  wanso  en  iuncvruwe 
ist  twelef  jar  alt,  den  is  se  komen  to  eren  jaren.  iedoch  so  ne  wert 
se  nicht  sulfmundich  nicht  mer  mit  creme  uormunde  (S.  353).  — 
Dem  mündigen  Jüngling  wurde  aber  vom  18.  bis  25.  Lebensjahre  noch 
ein  „bisorghere"  beigegeben,  ohne  den  er  privatrechtlich  nicnt  handeln 
konnte  (Art.  102).  —  In  der  Regel  scheint  das  14.  bezw.  12.  Jahr,  ent- 

sprechend den  römisch -rechtlichen  Bestimmungen,  das  bürgerliche 
annus  discretionis  gewesen  zu  sein.  Vgl.  Bücher,  Bevölkerung 
S.  185;  Schönberg  in  d.  J.  f.  Nat.  u.  Stat.  Bd.  40  S.  345  ff.; 
Jastrow  S.  33. 

»Hach,  Kod.  II  Art.  180  S.  339. 



I  tuelf  jar  is,  demutde  burscap  wiiiiien  ofte  he 
iar  na  vort  sie  in  der  stat  wÜ  neren'.  Zugewanderte  konnten 

I  drei  Monate  lan^  ohne  weiteres  in  der  Stadt  verbleiben, 
m  hatten  der  Mann  und  die  UberzwölQährigen  Söhne  um 

Aufnahme  ins  Bürgerrecht  einzukommen.  Der  Fremde  wurde 
y  Jahre  früher  bürgerpfliehtig  aU  der  Einheimische.  Der  Rat 
rar  aber  nicht  verpflichtet,  jeden  Fremden  zum  Bürger  an- 
mnehmen.  Er  behielt  sieh  ausdrücklich  die  Entscheidung  von 

'i'all  zu  Fall  vor".  Wer  einen  ablehnenden  Bescheid  erhielt 
überhaupt  nicht  um  Aufnahme  nachsuchte ,  mufste, 

wenigstens  nach  dem  Buchstaben  des  fiesetzea",  die  Stadt 
reriassen.  Unterzwölfjährige  Einwanderer  wurden  mit  dem 

Vater  Bürger*. 
Der  gesetzliche  Zwang  zum  Erwerb  des  Bürgerrechts  er- 

reckte sich  aber  nur  auf  das  männliche  Geschlecht.     Die 

reden    ausdrücklich    vom    „man"    und    ̂ jungelinck". 
:  „kint"  ist    deshalb    nur    der   Knabe   gemeint^.     Die  Frau 

'urde  ja  damals  nie  „sulfmundieh"  *,   erreichte   nie   eine  un- 
eschr&nktc  privatrechtliche  Handlungsfähigkeit.    Um  so 

'  weniger  eine  offen  rechtliehe,     Allerdinga  sind  auch  Frauen  in 
den    Bürgerverbnnd    aufgenommen.     Mantels    zflhlt   in    den 

BUrgermatrikeln   von  1317 — 13r>">   unter  7401   Personen  etwas 
über  100  weibliche'.    Die  Zahlen  zeigen  aber,  dafs  eine  Frau 
nur  ganz  ausnahmsweise  Bürgerrecht  erwarb.    Ks  handelt  sich 
fast   aussehliefslich  um  Unverheiratete    oder  Witwen,    die    ein 
selbständiges   Gewerbe  (Kramerei)    anfangen   oder   das    ihres 
verstorbenen    Mannes    fortsetzen    wollten  *•.     Die   urkundliche 

Unterscheidung  „borgersche"    und    „inwonerache"  *    will    nicht 
eine  Verschiedenheit   der   persönlichen   politischen  Be- 

'  Ib.  Art.  2H2  S.  3ß&. 
*  Die  Börffemiatrikel  enthält  1336  bei  zwei  Peraonen  den  \'er- 

merk;  propter  homicidium  non  debeot  rc.api  in  civcs  (Mantels 
a.  65).  Ablehnungen  aus  persönlichen  Qründen  dürften  nicht  häufig 
erfolgt  sein.  Öfter  geschahen  solche  aus  bcntflichen.  Vgl.  weiter 
unten.  —  In  Rostock  wurde  von  Eueiehenden  Fremden  eine  Art 
Fühmapsatteat  vfrlangt. 

*  Vgl.  aber  unten  sub  3. 
*  Is  dat  se  sjrnt  bcnedde  XCI  juren,  so  werden  se  borger  mit 

creme  vader  (Hach,  Kod.  II  S.  36t)  Anm.  zu  Art.  283).  Sie  brauchten 
deshalb  auch  kein  Bürgi^rgeld  zuzahlen.  Vgl.  Frensdorff,  Stadtverl. 
B.  192  (de  moghen  der  borghi>rschup  van  sjuit  [des  Vaters]  wegbeae 
brukeii). 

"  Auch  in  Frankfurt  wurde  nar  die  männliche  BerSlkerung  von 
über  14  besw.   12  Jahren  zum  Bürgereid  gezwungen  (Bücher  1.  c). 

*  Vgl.  S.  20  Anm.  4  und  unten  S.  25. 
'  L.  tr.  S.  61  und  8.  68. 
^  Ib.  Z.  T.  waren  sie  auch  Zunftmitglieder,  Schon  die  älteren 

Lübecker  Zunftrollen  gestatten  den  Witwen  das  Gewerbe  ihres  Mannes 
fortEnsetzen  und  seine  Zunftrechte  auszuüben  (Wehrmaun,  Zunft- 
roUen  S.  IW  ffj. 

»  Vgl.  z.  B.  Z.  Bd.  2  S.  509  ff. 
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rechtigung  hervorheben,  sondern  nur  auf  die  verschiedene 
Stellung  der  Männer  hinweisen.  Der  mittelalterliche  Bürger- 

verband war  ein  Verband  von  Männern. 

Das  Stadtrecht  verpflichtet  die  ganze  männliche  Ein- 
wohnerschaft zum  Eintritt  ins  Bürgerrecht.  Es  fragt  sich,  ob 

die  Praxis  denselben  Standpunkt  einnahm.  Reisner  ninmit 
dies  an.  Er  meint  im  Anschlufs  an  die  bestehenden  Rechts- 

vorschriften :  ,,Danach  konnten  und  mufsten  die  Gesellen  und 
Knechte  der  Handwerker,  die  Gehilfen  der  Kaufleute,  ebenso 

die  gewöhnlichen  Arbeiter  das  Bürgerrecht  erwerben*."  „Es 
ist  wohl  kein  Zweifel,  dafs  die  Handlungsgehilfen  und  die 

Gesellen  der  Handwerker  im  allgemeinen  Bürger  waren*.* 
Aufser  den  eigentlich  Priviligierten  und  den  Gästen  verblieben 
nach  seiner  Auffassung  nur  die  Dienstboten,  Lehrlinge  und 
Lehrburschen  aufserhalb  des  Bürgerrechts. 

Dies  ist  nicht  zutreffend.  Es  heifst  im  Stadtrecht :  dat  schal 
auer  stan  in  den  ratmannen  weder  se  eme  de  burscap  gunnen 

ofte  nicht®.  Von  diesem  Recht  ist  weit  häufiger  Gebrauch 
gemacht  als  Reisner  glaubt.  Eine  weitere  Einschränkung  des 
Bürgertums  geschieht  durch  die  Höhe  des  Bürgergeldes. 

Tatsächlich  gelangten  die  Gesellen,  Gehilfen  und 
Knechte  nicht  in  den  Besitz  des  Bürgerrechts *.  Vielleicht» 
weil  sie  das  Bürgergeld  nicht  zahlen  konnten,  vielleicht  auch^ 
weil  sie  grundsätzlich  nicht  zu  Bürgern  angenommen 
wurden^.  Arbeiter  sind  dagegen  in  den  Bürgermatrikeln 
verzeichnet.  Sie  führen  auf:  Träger  (dregere),  Hühnerträger 
(honredregere),  Schweinetreiber  (swindrivere) ,  Karrenschieber 
(kameschuvere),  Sandfahrer  (santforer),  Gräser  (graminatores) 
u.  8.  w.  Diese  Namen  rechtfertigen  aber  nicht  die  Annahme 

von  Mantels®  und  Reisner,    alle  selbstfindigen  Arbeiter  seienr 

^  Wilhelm  Reisner,  Die  Einwohnerzahl  deutscher  Städte  in 
früheren  Jahrhunderten  mit  besonderer  Berücksichtigung  Lübecks. 
Halle  1902.    S.  40. 

2  S.  41. 
3  Oben  S.  20. 

*  Das  Schofsmandat  von  1410  sagt:  de  in  koste  ghad,  de  nene 
böiger  en  sint  (L.U.B.  V  S.  378).  Noch  der  Verfassungsentwurf  vom 
s.  April  1848  unterschied  zwischen  „Bürgerrecht"  und  „Einwohnerrecht*. 
Die  Gesellen  und  Arbeiter  konnten  nur  letzteres  gewinnen  (Fun k^ 
Die  Strafsentumulte  in  Lübeck,  1848  und  1848.    Z.  Bd.  8  S.  290  ff.). 

"^  Eine  Vorschrift  von  1611  über  den  Erwerb  des  Bürgerrechts 
nennt  die  „Bootsleute,  Drägers,  Arbeits  Volk  und  Taglöhner"  „geringe" 
Bürger.  Sie  wurden  in  ein  „absonderlich"  Buch  geschrieben,  zahlten 
weniger  (oben  S.  19  Anm  2),  mufsten  aber  mehr  persönliche  Dienste 
leisten  (Z.  Bd.  5  S.  290).  Also  noch  im  17.  Jahrhundert  war  der  kleine 
Mann  kein  Vollbürger.  Von  Gesellen  etc.  ist  in  obiger  Vorschrift 
überhaupt  keine  Rede. 

«  Mantels,  S.  67;  L.U.B.  II  Nr.  31  S.  22  ff. 
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lörger  geworden.    Denn  die  Matrikel  enthält  nur  wenige,  die 
Iteste    sogar    fast    gar    keine    Arbeitsleute'.      Und    die    auf- 
ifülirten  sind  durchweg  im  Dienste  der  Stadt  oder  doch  von 
r  konzessioniert".    Demnach  dürfte  auch  von  ihnen  nur  ein 

^Bruchteil  im  Bürgerrecht  gestanden  haben.    Sie  waren  ent- 
weder mittelloa  —  dann  konnte  man  sie  nicht  zwingen,  Bürger 

KU   werden  —  oder   wenig   bemittelt   —  dann   verzichtete   die 
Stadt  auf  ihren  Eintritt  in  den  BUrgerverband     Nur  diejenigen, 
die  ein  Amt  von  ihr  empfangen  hatten,  wurden  dem  Jiürgereid 

.unterworfen,  abei-  nicht  des  Schosses  wegen,  sondern  zur  Ver- 
ichtung  auf  gewissenhafte  Führung. 
Die  Erweiterung   des  Bürgerrechts    kam    also  im   wesent- 

lichen nur  dem  Handwerk  zu  gute.      Es  bildete  fortan  den 
Bauptteil  der  ganzen  Bürgerschaft.     Die  Biirgermatrikel  führt 
zumeist  Handwerker  auf^. 

Der  Kreis  der  bürgerfähigen  Bevölkerung  wurde  nicht 
ao  ausgedehnt,  wie  es  nach  den  Bestimmungen  der  deutschen 
Statuten  scheint.  Der  Rat  sah  in  erster  Linie  darauf,  neben  den 
Handelstreibenden   auch  die  Gewerbetreibenden   bürger- 
5 dichtig  zu  machen.  Immerhin  hatte  diese  legislatorische 
lafsregel  den  Erfolg,  dafs  die  alte  Grundeigeutümer- 
gemeinde  sich  zu  einer  Gemeinde  der  wirtschaftlich 
Selbständigen  vergröfserte. 

Der  Rat  hat  diesen  wirtschaftlich  Selbständigen  gegenüber 
jStreng  auf  Gehorsam  gegen  das  Gesetz  gehalten.  Der  Artikel 

'der  Statuten  über  den  Erwerb  des  Bürgerrechts  ist  öfters 
von  neuem  verkündet,  später  auch  in  der  Bursprake  verlesen*. 
Aufser  politischen  wurden  auch  gewerbliche  Zwangsmittel 
verwenaet.  Das  Bürgertum  galt  als  Vorbedingung  wirtschaft- 
li  eher  Selbständigkeit  Nur  ein  Bürger  konnte  Meister  werden, 
nur  ein  Bürger  an  der  Verlosung  der  Verkaufs  platze  am  Markt 

teilnehmen ".  Auch  die  Seh  iffer  mul'sten  im  Bürgerrecht  stehen  *. 
Wer  es  in  der  Stadt  zu  etwas  bringen  wollte,  war  also  genötigt, 
um  Aufnahme  in  den  Bürgerverband  einzukommen. 

Die  Veränderungen  dos  Bürgerrechts  sind  steuerpolitische 

'  L.U.B.  1,  c. 
■  Vgl.  die  BcBmten  drr  Stadt  sub  VI,  3,  besonder«  die  Ver- 

jtobnten.  Mantels  selber  gagt  {ü.  67|  von  einem  Teil  der  Arbeiter:  ̂ die 
Scher  durch  das  BGrgerwerden  in  Dienst  und  Ptliclit  gunommeo  sind, 
/eil  ihnen  der  Bürger  Eigciitutii  anvertraut  wurde.'  —  Denkbar  ist 
icb,  dafg  der  Erwerb  des  Bürgerrecht«  ins  Belieben  der  Arbeiter  ge- eilt war. 

'  Vgl.  L.UB.  11  I.  c;  Mantels  S.  -57  n    93. 
__       «Revidiertes    Stadtrueht    I.ib.    I    Tit.    11.   8;    v.  Melln.    Gründl. 
Nachricht  8.  US«.;    Reisner  I.  c.  8.  49  ff.  etc.     Vgl.    auch   Bücher, 

■völkeruug  Frankfurts  S.  178  ff. 
»  Webrmanu,  Zunftrollen  S.  125  ff.;  femer  M.  Heft  1  8    115  ff. 

Vgl.  oben  S.  19  Anm.  8. 
•  Vgl.  ihre  Ordnung  von  1542  bei  Hasse,  Aus  der  Verguigenheit 

r  SchiffergesellHchaft  m  Lübeck.    L,  1901.    S.  43. 
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l^«'»"^    '  .jüiiunjc  der  Bür^-r:L:.:£tu 
woliTM.Ts.  '  i.i.iirn  Kreise  der  ̂ a: -  Ih". 
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^®^.    *y'  ,-      :ai's  die   alten  Orur.Lk^- Aulsor  •  •  ^    t-riassen  werden. 
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L^*'^'»"'  .  ,     -r  rechtlichen  Zug»*h  r.- 
l^i'  '  .-Teilung   der    Lasten   zuri.k. auer  si,i  .  -..  :r:nisse   brachen  der  Al?:.:. 

«fte   ni«  .  ̂ C(3uerpflicht  begründe,  ♦iil' 
g^m«t^J''  .  -  3.?völkerung  den   städiisih-: 
Bii^^'^'»'^'  .  ?'^  Stadt  begann  auch  solci- 
Tat  .         aren,   aber   gleich    ihnen  i^f: 

K  n  CM-  !• :  ;.-  Steuer  heranzuziehen  *. 
weil  si'  •                                     -     {.'.iwicklung    bereit;*    in   ier. 
weil    si.  •  .Lt..rr'^-hts.     Sie  bestimmen:   Da: 
wurd'i!  ^  -^  "an  lubeke  schal  scheten  v  r 
vor'/A'h  •  ■:  .1  e  s  i  n  e  r   k  i  n  d  t*  r  e  v  r.  «i  i 
(honi'  ifuet  uan  uo  rni  un  tsi  ha; 
(kam«' 
u.  s.  V.  "    vorher  (»ine   Pflicht  der  er- 
von  ̂ '  .-ner.     Niemals    sind  Kraur:. 

.     .--.rTrechts  gesetzlich  gozwungrv. 
,  ̂      i::e   auch    wenig  8iifin  gehal-i. 

'  -    -nri    konnten    sie    doch    iikhi 
S"iV  *'  ■  ■':^^"  sie,  und  es  war  nur  billi::. Hall«  j^  ,       . 

-     a:en;  denn  auch  sie  gcn">»:v. 
In    der  Roirel    ist    denn  auri. 

. .  ircpflichtigon**   Klassen^  ziier-: 

•  I '.  .\] .  :*•  c:  Bürger,  neben  dem  «igoi-ei. 
PI»'  <•  ._     i.  :•:    und  Mündel  zu    vcr>teuer:v 

:    ::  Angehörigen  schofsprii^-ht'.: 

j^    ̂  ̂ ^  -   \:ndeln  gehörten  damals  nicht 
iifir.l.  ,.    ̂ 't«£^rn  aucli  alle  unverheiratete: 
wv.u'iL  ,     'fcö-  >>e!b   stand    zeitlebens   unter leistn. 
Mnni: 
über)«: 



mandschaft ,    in    und   aufser   der   Ehe '.     Die  Stadtrechts- 
mung    bedeutet    also    eine    erhebliche   Erweiterung    des 

«Ines  der  Steuerpflichtigen,    Alle  Unmündigen,  die  faktisch 
I  Bürgerrecht  standen,    hatten   fortan   der   Stadt   mit   ihrem 

^«nnOgen  zu   dienen.     Ihr   gesetzlicher  Vertreter    wurde   für 
ren  Schofs  haftbar  gemacht. 

Ein  Schofsmandat  von  1410  verfllgt:  wedewen,  de  dat  Tor- 
>ghen,  vnde  vormunder  vnmundiger  kindere  ...  de  moten 

))deBsemjare  schoten  ^   D»s  Mandat  zieht  im  allgemeinen 
lonen    zum    Schofs  heran,    die   früher    steuerfrei    waren^, 
I  Terleitet  Ortloff*  zu  dem  Schlufs,  Witwen  (mit  Ausnahme 
rer,  die  selbständige  Bürgerrechte  ausübten)  und  Waisen  seien 

tader  Regel  vom  ächofs   befreit  gewesen.     Diese  Ansicht  ist 
faltbar.    Sie  steht  zunächst  im  WiderMpruch  mit  dem  Stadl- 

lit.    Dasselbe  will  jedes  MUndelverraögen  versteuert  haben. 
_i|loff  scheint  sich  bei  seiner  In terpretation  der  lübiachen  Statuten 
i  den  Wortlaut  des  Kodex  der  Qöttinger  Bibliothek  gehalten 

haben,    der   die  Einbeziehung   des   Mündel  vermögen«    Im 

ran  Sinn  in  die  Schofspflicht  nicht  deuthch  erkennen  läfst*. 
I  deutlich   ist   sie   aber  wieder   im    revidierten  Stadtrecht 

  wproohen",   entgegen   OrtlofFs  Behauptung.     Ferner  wird 
i  SteuerpSicht  der  Witwen  und  W'aiaen  durch  die  Schofs- 
nster  bestätigt.  Bereits  im  14.  Jahrhundert  geben  sie  an, 
I  viduae  und  pueri  geschofst  haben.  Das  obige  Mandat 
weckt  wohl  nur  eine  besondere  Vermahnung  ihrer  geset/- 

i  Vertreter. 
Den    finanziellen  Erfolg   dieser  Mafaregel   wird   man  sich 

Int    zu   gröFs   vorstellen    dürfen.     Die   meisten  Frauen  und 

Panli,  Lrib.  Zustände  I  S.  119.  Schon  die  ättesteii  Rechts- 
leioliDUDgen  faeBtimmen :  NuUh  mulier  potcst  bona  sua  inpigDOrarc. 
~*~ie  vel  dar?  sine  proeurittore.    Item  null&  malier  poteat  uariiis 

  inberc    quam   pro    duobuR    oummia    et   dimidio    aiiie    procuratore 
\  (L.U.B.  I  S.  40'4I).  Sie  setzen  aUo  voraus,  dafs  jede  Frau  einen  Vr>r- 

mniHl  hat.  Vgl.  hierzu  diu  Bursprake  L.U.B.  IX  S.  9S9.  Dooh  war 
den  Kauflratien  (que  habent  KonBühat  et  solent  emere  et  vender«)  eine 
freiere  Slellnng  eingerftumt.  (Hach,  Kod.  I  Art,  21  S.  191;  Kod.  il 
Art.  96  S  281/92.)  —  Seit  1570  werden  die  Frauen  in  der  Buraprake 
nater  Strafandrohungen  aufgefordert,  sich  binnen  einem  Vierteljahr  nach 
Absterben  ihren  Ehemanna  einen  Vormnnd  xu  w&hlen  (v.  Helle 
8.  117).  —  Vgl,  oben  S.  20  Anin.  4. 

»  L.U.B.  V  8.  378. 
"  Vgl.  unten  sah    3. 
■  Jäirrente  und  Geschofa  S.  180  ff. 
"  Nach  ihm  aoll  der  Bürger  schössen  „vor  ayaes  wineB  VTide  BVner 

kvndere  gut,  dat  hc  sonderüken  heeft  van  vormunderacop  wegfieii" 
(Hauh.  Kod.  III  Art.  44  8.  392).  Der  Naehsatx  „dat  .  .  .  weghen' meint  zweifelloa  daa  Mündelgiit,  nicht  das  Kindergut,  wie  ein  Vergleich 
mit  der  analogen  Bestimmung  des  Kod    EI  (S.  24)  ergibt. 

*  Ea  bestimmt:  Ein  itzlicher  Bürger  lu  LQbeek  sol  .  .  .  .  aui-h 
was  er  als  ein  Vormünder  vnder  seiner  gcwalt  hat  ....  innorachoeoeii 
MbQldig  eciu  [Lib.  II  Tit.  III,  2). 
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Kinder  haben  kaum  ein  Sondervermögen  gehabt.  Aber  ei 
war  doch  eine  Handhabe  gegeben,  die  Vermögenderen  unter 
ihnen  an  den  Ausgaben  der  Stadt  zu  beteiligen. 

Das  Steuerreeht  war  demnach  seit  etwa  1260  folgender 
mafsen  gestaltet:  Die  aktive  Schofspflicht  beschrftnkte  och 
nach  wie  vor  auf  die  Bürger,  die  wirtschaftlich  selbstftndiges 
Männer.  Aber  neben  ihnen  wurden  fortan  ihre  Frauen,  Witwen. 
erwachsenen  Töchter  und  unmündigen  Kinder  passiv  steoer 
pflichtig  ̂  

Hierbei  ist  es  gegen  150  Jahre  geblieben. 

3.  Einwohner. 

Manche  mittelalterliche  Stadt  hat  später  den  Zusammenhaog 
von  Bürgerrecht  und  Steuerpflicht  völlig  gelöst  und  auch  die 

„Einwohner"  zur  Steuer  verpflichtet*. 
Einwohner  (Beisassen)  sind  diejenigen  Bewohner  der 

Stadt,  die  trotz  dauernder  Anwesenheit  in  ihr  kein  Bürger 

recht  erworben  haben  ̂ .  Zu  ihnen  gehören  die  eigentUdi 
dienenden  Elemente  der  Bevölkerung:  die  Tagelöhner, 
Gesellen  und  Dienstboten^,  auch  besitzlose  Hand- 

werker, endlich  die  Bettler^,  kurz  die  wirtschaftlich  Un- 
selbständigen. 

'  Genaueres  unten  sub  XV,  1. 
^  Das  Bremer  Stadtrecht  verordnet :  Ock  welic  borger  offle  Iniroiicr 

unsser  Stadt  vrygheit  bruken  unde  siek  mit  uns  behelpen  willen,  de 
8choIen  uthgeven  er  schot  ghel^ck   anderen  unsen   borgeren.    (StttaU 
Bremensia  von  1489  Art.  8.)    Eine  Rostocker   Schofsordnim^    von   159i) 
beginnt:     Witlick   sy   dat   eynem  jewelken   borger   und    mwonre  der 
stad  .  .  .  (Beiträge  zur  Geschichte  der  Stadt  R.  II  Heft  3  8.  12;  vgl 
auch  Paascho  in  J.  f.  Nat.  u.  Stat.   Bd.  89  S.  345.)     Frankfurt  leftf 
durch  Statut  von  1:^9  dem  Beisassen  das  Gelübde  auf:   von  allen  dn 
guden,  di  or  inwendig  oder  ufswendig  der  stad  hette  oder  gewosae. 
zu   geben,  .  .  .  glicher   wiso    als    obe   er    burger   were   (Bücher.  Be- 

völkerung  S.    179  u.  321;    ferner    in    der    F'estschrift    zam    deatoekei Historikertag  in  Leipzig  8.  116  ff.).    Köln    zog  die   Beisassen   schoD  ia 
18.  Jahrhundert  zur  Steuer  heran  (Maurer  11  S.  t<T2).     Auch  io  Dudw- 
8t«dt     mufston    die    nichtbürgerlichen    Einwohner    schössen    (Cohi. 

Finanzwi8«enschat*t   S.  328).     Feiner    traf    die    direkte    Steuer   Böiger und  Einwohner   in    Mainz   (Chroniken    der   mittelrheini^hen  Stidte  U 
Abt  2  S.  99),  Nürnberg  (auf  Grund  eines  Privilegs  Friedrichs  III.  tos 
1475,    Maurer  II  S.  872),     Braunschweig  (Mack,    Finanzverwaitof 
S.  1(X))  etc.     Vgl.  weiteres  bei  Gierkc  1  S.  381  u.  II  S.  642;  Maarer 
S.  869  ff.;   Zeumer  S.  71  u.  110:    Schönberg   in    J.    f.   Nat  u.  Stit 
Bd.  40  S.  856.    Peinige   Städte    richteten    für   die    Einwohnerschaft  be 
sondere   Steuern    ein,    z.    B.    Dresden   (Richter   im    nenen    Archiv  t 
Sachs,  (jeschichte  11  S.  279;  Stieda,  Stadt.  Finanzen  S.  20)  und  Bvel 
(Maurer  S.  87278). 

8  V.  Below  i.  W.  d.  V.  I  S.  504. 
♦  Inama-Sternegg  HI,  1  S.  94/95;  Paasche  in  J.  f.  Nat  a 

Stat.  1.  c.  S.  878  (die  «Hilfsarbeiter«)  u.  897  (er  z&hlt  dort  anf:  Trigv, 
Karrenführer,  Handlanger  und  Handarbeiter;  in  L.  kommen  die  entern 
als  konzessionierte  ins  Bürgerrecht  [oben  S.  21^1). 

ß  Härtung  in  Z.  f  G.V.  XIX  S.  95  („habnits"). 



_  Dasselbe  gilt  m  Lübeck.  Nach  dem  Gesetz  sollte  jeder 
Lübecker  ein  Bürger  sein.  Aber  der  Erwerb  des  Bürgerrechts 
war  durch  wirtschaftliche  Aufwendungen  bedingt.  Auch  wollte 

der  Rat  nicht  jeden  zum  Bürger  annehmen ',  Infolgedessen 
gab  es  einen  besonderen  Stand  von  Einwohnern,  Sie  waren 
keine  HtadtrechtHuhe  Kategorie.  Aber  sie  bestanden  nicht 
|ier  nffas,  sondern  mit  Wissen  und  Willen  der  Stadt.  Die 
Publikationen  des  Rates  behandeln  sie  als  besondere  Klasse". 

Die  Einwohner  rekrutieren  sich  aus  den  Bevölkerungs- 
achichten,  de  in  koste  ghad%  d.  h.  aus  denen,  die  bei  fremden* Leuten  ihren  Unterhalt  verdienen.  Zu  ihnen  sind  demnach 
zu  rechnen;  das  Gesinde,  die  Gehilfen  und  Gesellen, 

die  Angestellten  im  Handel  und  Gewerbe'^  und  die  Tage- 
löhner. Von  letzteren  aber  nur  die  , gemeinen  Dach- 

Ion  e  r,  alse  Grevers,  Rammers,  Watergeters.  Pumpers.  Inladers, 

W'allsetters  und  der  glikendc"*,  nicht  diejenigen,  die  von  der 
.Stadt  in  Dienst  und  Pflicht  genommen  waren'. 

Alte  Änderungen  des  Bdrgerroclits  geschahen  auf  Kosten 
der  Einwohnerschaft  im  engeren  Sinn.  Dennoch  machte  sie 
immer  einen  grofsen  Teil  der  Bevölkerung  aus. 

Das  Gesinde  war  wie  anderswo"  auch  in  Lübeck  seil 
jeher  stark  vertreten  ■.  Die  Zahl  der  Gesellen  gewann 
Bedeutung,  als  die  Zünfte  sieh  abzusperren  begannen,  die  Aus- 

sicht Meister  zu  werden  geringer  und  der  Gesellenstand  zum 

Lebensberuf  wurde'".  Endlich  ist  auch  die  jeweilige  städtische 

'  Obnn  S.  22  ff. 
'  Der  Prieitensrexers  von  1416  wendet  sich  an  -borgere  vnd 

[nwonore"  (L.U.B.  V  S.  648).  Dasselbe  gilt  von  den  KleideronlnungeD 
(oben  S.  16  Anm.  1).  —  Vgl.  auch  B.  26  Anm.  2  und  die  Speierer  Steuet- 
verordnune  bei  BQcher,  Festsclirift  S.  161. 

»  L.Ü.B.  V  S.  ,178. 
*  Du  Gegenteil  zn  dem,  de  in  ko»te  ghad,  ist  deijeno,  de  sine 

eghenen  koste  heret.     Vgl.  M.  Heft  2  S.  62. 
^  Gesellen,  die  sich  BelbstäadiK  machen  woÜten,  mulsten  erat  das 

BüTjrerreeht  erwerben  (M.  Heft  1  S.  1101.  Sie  besalsen  ea  also  nocli 
nicbt.  Mantels  leitet  neine  Ansiclit,  die  Gesellen  etc.  seien  Bürger 
ueweitcn.  aus  einem  Fall  ab.  Ein  Hamburger  Bürgerbuch  führt  einen 
Wandb^reilt^rknccht  auf.  M.  knüpft  daran  die  Bemerkung:  .,so  dürfea 
wir  davfiii.  ob$choD  einer  späteren  Zeit  angehürig,  doch  auf  die  vor- 

liegende Anwendung  marhen"  (S.  67|. 
•  Z,  Bd.  7  S.  480. 
'  Oben  8.  2a. 

*  In  Nürnberg  bildete  das  Gesinde  18.6 °.'a  der  Itevulkemng 
.Bücher,  Bevölkerung  Frankflirts  S.  47),  in  Rostock  gar  IS.09% 
il'aaBche  in  d.  J.  f.  Nat.  u  Stat.  Bd.  39  S.  858  (f.).  Uorl  hatten  selbst 
i'iofache  Handwerker  2—4  Migde.  Naeh  Jastrou-  hat  das  Gesinde  in 
gewerbe-  nnd  handeltreibenden  SlÜdten  20 — 25  "/i  der  ganxen  Be- 

völkerung ausgemacht  (Voikazahl  deutseher  StidU:  S.  40). 
•  Mantels  S.  66;  Pauli,  Lob.  Zustande  Teil  I  R.  (S3. 
">  Vgl.  Inama-Stecnegg  III,  1  S.  96  ff-,  2  fs  70  ff. 
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4.  Ödste. 

Das  Streben  der  Stadt  ging  dahin,  alle,  die  ihren  Schutz 

ptOHsen,  an  ihren  Lasten  zu  beteiligen'. 
Nach  grundBätzlicher  Einbeziehung  der  Einwohner  in  die 

Schofapflicht  standen  nur  noch  drei  Klassen  der  Bevölkerung 
Aufserhalb  der  städtischen  Steuergewalt:  die  Geistlichen, 
Kitter  und  Gaste. 

Die  beiden  ersteren  waren  an  sich  und  überall  privilegiert*. 
Anders  die  „Gäste".  Unter  „Gästen"  sind  die  Fremden  zu 
■-L-rstehen,  die  sich  in  Lübeck  aufhalten,  insbesondere  fremde 
Kaufleute  und  Handwerker*,  die  zur  Ausübung  ihres 
Berufes  in  die  Stadt  gekommen  sind. 

Sie  sind  nicht  schlechthin  steuerfrei.  Sie  steuern  dort, 
wo  sie  Bürgerrecht  haben.  Ihr  Privileg  ist  nur  ein  Ausflufs 
der  Personalität  des  Steuerreclits,  nur  von  lokaler  Bedeutung. 

Es  gilt  auch  nur  flir  die  direkten  Steuern*.  Der  Zoll  traf 
sie,  ja,  anfilnglicb  sie  allein.  Wie  der  Schofs  als  Abgabe 
der  Bürger  entstand,  so  entstand  der  Zoll  als  Steuer  der 

Fremden  '*. 

I  8.  292  ff.  u.  312).  1551  verpflichtet  sicli  das  Ratzeburger  Domkapitel 
bei  £rw(-rb  eioes  Hauses  „alle  borgerlii^he  plicht"  zu  tun  „gArke 
Anderen  der  stat  gemenen  borgeren  unde  InwaDeren*  iH.  nelt  3 B.  162  Anm.  1).     162Ö   traf   ein    aurBerordentücher   Schofe    Bürger   und 

Einer 
 (M.  Heft  5  S.

  32). Gierke  I  S.  380. 
Vgl.  Dnteti  VI  sub  1  u.  2 
T.  Below  im  W.  d.  V.  1  S.  777.  —  Sie  treten  in  der  vorüber- 

ann-esenden  Bevölkerung 
 
besoaders  hervor.  Daraus  folgt  aber 

Hiebt,  dafa  sie  deo  Haupt bee tandteil  der  Fremden  ausmachteD. 
 
Die 

fremden  Arbeiter  fielen  ökonomisch  nur  nicht  so  ins  Gewicht.  Auch 
die  liberalen  Berufe  sind  unter  den  Gästen  vertreten.  Das  GAate- 
register  führt  z.  B.  einmal  eine  Person  auf,  de  de  schote  plach  to 
bebbonde.  Vd.  hierzu  den  Artikel  Ruges  ober  die  de ntachen  Schulen 
L.B  Z.  Bd.  8  8.  410  ff.  Ober  den  Beruf  der  Gä«tc  ergeben  die  Re- 

gister nocli  folgende  Einxclbeiten.
  
OenannI  werden  Müller,  Schuh- 

macher, Schiffer  ( Bergen fahrer),  Bleicher  i^tc.  Lübeck  war  femer  der  Sit* 
einei  lebhaften  Fferdeliandela

.  
Die  „pcrdekoper" 

 
wohntüu  in  den  Tor- •trafBeD.  £iii  Begistcr  unbekannten 

 
Datums  zählt  unter  der  Rubrik: 

item  de  jungen  pcrdekoper  11  in  der  Burg-  und  12  in  der  Müblen- 
BlraTse  auf.  Sie  machten  weite  HandeL-reisen ,  z.  B.  nadi  Frankreich 

hinein  iZ.  Bd.  1  S.  177).  1463—66  wird  ein  orgelcnmaker
  

registriert; 
in  letzterem  Jahre  heiTst  es  von  ihm:  to  hus  tagen.  1466  sind  drei 

Penonen  als  vp  sunte  j'acopes  warkhuse  [mjt  dem  warkmestere  yacobjf wohnhaft  bezeichnet.  In  diesen  Jahren  scheinen  demnach  auswärtige 
Kiftfte  zu  Kirchenbauten

  
herangezogen 

 
zu  sein. 

'  Vgl.  das  hieraus  erklärliche  Verbot  der  Übertragung  von  Gruud> 
1  nnten  sub  VII,  A  2. 

■  Ihre    spezielle   Zollpflicht   ist   nach    Inama-S ternugg   (111.  2 
'"  -'-''   erste   entschiedene  Äufscrung  der  städtischen  Abspcrmnge- .    Frankfurt  bestimmt:  Nullus  civium  solvet  Iheloneuni 
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Die  Gäste  waren  zugleich  gewinnbringende  Handelsfreunde 
und  gefährliche  Konkurrenten.  Ihre  rechtliche  Behandlung 
war  deshalb  nicht  ganz  einfach.  Überall  entstand  ein  be- 

sonderes Gästerecht. 

Das  Lübecker  Stadtrecht  bestimmt,  jeder,  der  von  „buten^ 
käme,  solle  nach  dreimonatiger  Anwesenheit  Bürgerrecht  ge- 

winnen, ofte  he  dar  na  vort  sie  in  der  stat  wil  neren  ̂ .  Dar- 
nach war  eine  dauernde  Niederlassung  von  Gästen  verboten. 

Aber  das  Verbot  ist  nicht  streng  durchgeführt.  Nur  zuweilen 
vermerken  die  Gästeregister':  der  is  nu  borgen  Die  meisten 
Namen  kehren  von  Jahr  zu  Jahr  ohne  diesen  Zusatz  wieder. 
Der  Rat  hat  doch  gestattet,  dafs  Gäste  mehr  als  ein  Vierteljahr 
in  Lübeck  blieben*.  Man  wufste  aber,  welch  eine  Gefahr  sie 
für  den  einheimischen  Bürgerstand  waren.  Um  ihm  den 
städtischen  Markt  zu  sichern ,  unterwarf  man  s  i  e  allerlei  Be- 

schränkungen ^.  Sie  durften  nur  an  drei  Tagen  im  Jahre 
Waren  im  Kleinhandel   feilbieten^.    Es  war  ihnen  untersagt, 

in  nostra  civitate,  sed  alii  hospites  advene  solvere  tcnentur.  Eine 
Göttinger  Rechtsaufzeichnung  verfugt:  is  he  eyn  ghast  so  ne darf  he 
nicht  tinsen,  aber  he  mod  tollen.  Das  ßraunsch weiger  Ottonianam 
ordnet  an :  swelich  borgere  en  wile  veret  uth  dere  stat  unde  pleget  hir 
inne  schotes  unde  rechtes,  he  is  gelike  toln  vri  also  he  hir  inne  were 
(Frensdorff,  Die  Zollordnung  des  Lüb.  Rechts  H.G.Bl.  1897  S.  180). 

1  Oben  S.  20.    Vgl.  Hub  er,  Haushalt  Hildesheims  S.  58. 
-  Über  sie  unten  sub  XI. 

'  Die  Fremden  wohnten  in  der  Regel  bei  Bürgern.  Gasthäuser 
im  heutigen  Sinn  waren  wenig  vorhanden  (Hub er  §.  120).  Die  Bur- 
sprakc  gibt  besondere  Vorschriften  für  alle  die  „gheste  pleghcn  to 
holdendc"  (L.U-ß.  VI  S.  757).  Auch  die  Mitglieder  des  Rates  nehmen 
Oäste  auf,  ja  sie  gerade  sehr  häufig.  In  der  Regel  begnügte  sich  jeder 
mit  einem  Gast.  1489  z.  B.  verteilen  sich  die  141  Gäste  auf  105  ViTirte. 
13  beherbergten  2,  8:3,  je  einer  4  und  5.  In  zwei  Fällen  wird  re- 

gistriert :  Item  8  geste  mit  heidericke  (Fischstr.)  und  mit  buch  (Mengstr.). 
Vereinzelte  bewohnen  ein  Haus  für  sich,  andere  einen  Keller.  Zuweilen 

haben  sie  auch  f^amilie  bei  sich  (geschotet  vor  sik  vnd  sine  husvrouwe; 
mit  siner  moder).  Öfter  werden  sie  von  Bedienten  beeleitet  (dyt  is 
sin  brodighe  knecht  [brodig  =  einer,  den  man  in  Kost,  Wohnung  und 
Lohn  hat:  Z.  Bd.  7  8.  159];  mit  drei  knechten;  sin  geselle).  Sie  wohnen 
meist  auf  der  Travenseite  und  zwar  im  Komplex  Holstenstrafse- 
Beckergrube,  auch  am  Soltmarkt  (Klingenberg).  Elinigo  sind  im  LÜid- 
gebict  ansässig:  de  bleker  bij  dem  reperbarge,  de  molre  to  der  wynt- 
molen ,  to  krempelstorpe.  Auch  der  rustenbraderhof  wurde  zeitweilig 
von  einem  Gast  Dewohnt.  Vgl.  hierzu  Pauli,  Zustände  I  S.  65  ff.  Ihre 
Zahl  war  sehr  schwankend.     Vgl.  unten  sub  XXI. 

*  Vgl.  Inama-Sternegg  III,  2  S.  238  ff.;  Wehrmann,  Zunft- 
rollen und  V.  Bclow  im  W.  d.  V.  I  8.  490. 

^  Die  Gästerolle  der  Krämer  bestimmt:  Kremer,  de  gheste  sin,  de 
moghen  dre  daghe  in  deme  iare  vnd  nicht  dicker  mit  erer  kremerie 
.stan  vor  den  kerken  edder  vp  deme  markede  (L.Ü.B.  III  S.  186; 
Wehrmann  ib.  S.  270).  Nur  die  Nürnberger  duriften  immer  offene 
Keller  halten,  ebenso  auch  die  Lübecker  in  Nürnberg.  Das  Gäste- 

register   macht    sie    besonders    kenntlich    (norenberger,    heft   1   kelre). 



Waren,   die  sie  in  der  Stadt  gekauft  hatten,   dort  wieder  zu 

verkaufen'.     Den  Bürgern  war  verboten,   sich   mit   ihnen  ku 
,  «Mociieren^.     Wer  es   doeh   tat,    wurde  in   die    hohe   Strafe 

von   lu  ji  Silb.  genommen"*. 
Trotz  dieser  Beschränkungen  zogen  sie  manchen  Vorteil 

von  der  Stadt.  Und  zwar,  ohne  dafs  sie,  die  steuerOlhigen. 
etwas  zu  deren  Lasten  beizutragen  brauchten.  Das  wurde 
ungern  gesehen.  Schliefslich  entachlola  man  sich,  sie  zur  Steuer 
heranzuziehen.  Nachweislich  zuerst  im  Jahre  1454  gab  die 
Biireprake  (zu  St.  Thoniae)  bekannt:  Desse  heren  bedet  alle 
den  jennen,  de  hiir  in  deaser  stad  Hggen  vnde  kopalagen 
lijk  vnsen  borgeren,  dat  se  vorschot  gheuen  vnde  scliote  n 
ok  gelijk  vnsen  bürgeren,  hiirummc  beware  zijk  een  jewelik, 
dat  he  des  in  neuen  schaden  en  kome". 

Dieser  Befehl  gilt  selbstveratändlich  nur  für  die  Gäste. 
lehr  als  drei  Monate  in  der  Stadt  sind,  und  unter  diesen 

ich  nur  für  die  kaufschlagenden ",  die  kaufmännische  Vorteile 
r  Stadt  hatten.  Die  übrigen  blieben  steuerfrei'. 

Seit  dieser  Erweiterung  war  der  Kreis  der  Sc hofs Pflichtigen 
hsetzlich  geschlossen.  Aber  im  Verwaltungswege  sind  noch 

I  ihn  hineingezogen". 

(  sind  ihrer  4  registrier!.    DU-  übrigen  GäBte  durften  ihre  Verkauf«- 
len  nur  AiTncn.  wenn  mn  Käufer  kam.  und  mufsteD  xif  nach  Oc- 

tfftsabxchliirs  sofort  wieder  schlieraen  (Wehrmann  ib.  S.  106  IT.}. 
'  Welk  gast  hir  goRt  koft,  de  ne  saaX  dat  sulue  goet  hir  niclit 

Uer   votkopen  (L.U.H.  III  S    187).      V.i\.   hierzu    InamnStern  egg 
T41  Anm.  2 

•  M.  Heft  3  S,  7  u.  Heft  7  S.  14,  Vgl.  Inama-Steniegg  S.  339. 
idem  kamen  Handelsgenossenschaften  zwischen  BUrgern  und  Gästen 
Im  G&Steregieter  vou  146.5  ist  eingetragen:  kuntze  sotxcnbeim 

J  nnd  sin  geselle  iTeilhaber]  2  /,  de  den  kelre  upholt  mil 
fitainge    (ein     Itürger).      Später    noch    einmal:     sin    aelschop    mit 

  S.  1038  (Reinerus   de  Aken    tenetur  X   mnrc-    pro   eo, 
I  liaboit  Bocietatem  cum  hoapitibus|,  Z.  Bd.  1  S,  215. 
*  Weiteres  Ober  die  den  Gssten  aufgelegten  Besrbränknngen  bei 

leda,  Studien  zur  Gewerbegeschichte  Lübecks.    M.  Heft  8  S.  6  u.  7. 
*  L.n.B.  IX  S.  959  Art.  8.  Der  Wortlaut  ist  in  den  einzelnen 
nksn  vorschiedeD.  Zu  Ksthedrn  Petri  1455  heifut  es:  Vortmer 
e  Jennen  de  binnen  vnser  Stad  liggen  vnde  kopslagen,  like  vnsen 
*n,  de  scholen  vorschot  geuen  vnd  schoten  alse  vnse  borgere, 
I  Thomi  1595  schaltet  hinter  „kopslagen"  ein:  apene  Boden  nni 

Eller  holden. 
'      •  Im  GBsteregister   ist  öfter    hinter  den   Namen   vermerkt:    dii8*e 

kopslaget  nicht  alse  be  secht. 
'  Ob  die  Gast«  für  ihr  ganzes  Vermflgen  achorspflichtig  wurden oder  nnr  (üi  den  Teil,  der  aich  in  Lübeik  befand?  Die  Bursprake 

UUst  keinerlei  Bt^schränkungen  erkenuen.  —  In  Dortmund  mufsten  di<' 
Gftate  b(.4  den  Punlingen  lor  ganzes  Vermögen  verateuern  (Kübel. 
Kinanzwnsen  D.s  I  S.  68.'69).  In  Frankfurt  blieb  ihr  gauiea  Mobüiar- 
vi^rmflgen  und  ihr  aufaerhRlb  der  Stadt  belegener  Grundbeait*  steuer- 
fr«!  (Bacher  in  der  Festschrift  S.  126.27). 

•  Einige  Stildte   licfaen   sich  auch    zu  Vereinbarungen  mit  Steuer- 
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Ursprünglich  waren  Bürgerrecht  und  Sehofspflicht  untrenn- 
bar mit  einander  verbunden.  Dann  wurden  auch  Einwohner 

und  Gäste  schofspflichtig  gemacht  ̂ .  Aber  die  alte  Verbindant 
wirkte  in  den  Gedanken  fort.  Das  revidierte  Stadtrecht'  and 
die  Bursprake^  wandten  sich  nach  wie  vor  an  die  Bfirger, 
wenn  sie  vom  Schofs  sprachen.  Die  Gäate  erhielten  eine 
besondere  Aufforderung.  Die  Besteuerung  von  Nichtbürgen, 
die  faktisch  längst  zur  Regel  ward,  galt  noch  immer  alsAuft- 
nahme.  Der  Bürger  blieb  doch  vorzugsweiser  Träger  der 
Steuerlast^. 

6.  Die  steuerliche  Behandluns:  derLandbevöllLeniiig^ 
Gewöhnlich  reichte  die  städtische  Steuer  ebensoweit  wie 

die  städtische  Gerichtsbarkeit^;  war  sie  doch  nichts  als  deren 
Zubehör.  In  Lübeck  erfolgte  die  eben  geschilderte  Aosdehnimg 
der  Sehofspflicht  aber  nur  auf  alle  Bewohner  der  Stadt 
selbst,  nicht  auf  die  des  Stadtgebietes.  Die  allgemeine 
Steuerpflicht  endete  an  den  Toren.  Zwar  bestimmt  das  Stadt- 

recht über  seinen  Geltungsbereich:  Soghedan  recht  alse  we 
hebbet  in  vnser  stat  alsoghedan  hebbe  we  also  verre  alie 

vnse  wicbelde  reket  vnde  wäret*.  Auch  pfl^te  nck die  Stadt  bei  Verkäufen  aus  ihrem  Landbesitz  ausdrücklich 
die  Gerichtsbarkeit  vorzubehalten'.  Dennoch  waren  die  Be- 

wohner des  lübeckischen  Landgebiets  als  solche  steuerfrei, 
nur  als  Bürger  schofspflichtig. 

Dieser  Rechtszustund  barg  Gefahren  in  sich.  Er  konnte 
Einwohnern  und  Gästen  nahe  legen,  sich  vor  den  Toren  fest- 

zusetzen und  von  dort  aus  ihr  Gewerbe  zu  treiben.  Sie  hätten 
dann  den  Schutz  und  die  Vorteile  der  Stadt  genossen,   ohne 

pflichtigoii  herbei.  Der  Braunschweiger  Rat  verglich  eich  mit  denn. 
aie  nach  eidlicher  Versicherune  nicht  „dryer  mark  werd  pudcs*  b^ 
safsen,  um  den  Schofs  (Chroniken  niedersächsischer  Städte  Br.  I  15^1 
In  Hildeslieim  konnten  sich  alle,  die  ihren  Schofs  drei  Jahre  im  von» 
festgesetzt  haben  wollten,  mit  der  Stadt  über  dessen  Höhe  einigfs. 
Sie  wurden  unter  der  Rubrik  ̂ Deghedinghe"  gebucht  (Hob er  S.  61» r.B.  Bd.  6  S.  LH). 

'  In  eini;]^^!!  Städten  blieb  das  Burfcerrecht  bis  ins  16.  Jahrhniideit 
alleinige  Grundlage  der  Steuerpflicht.    (Maurer  II  S.  868.) 

2  Lib.  II  Tit.  III  Art.  2. 
«  L.U.B.  IX  1.  c.  Seit  dem  17.  Jahrhundert  aber  crgioff  der  B^ 

fehl  der  Bursprake  an  ^einen  jeden".  Trotzdem  wurden  die  Girtf 
auch  hier  noch  besonders  aufgefordert  (v.  Melle  S.  114'15). 

♦  Zeumer  S.  71. 

'^  Zeumer  S.  47'48;  Ulrich,  Bilder  aus  Hannovers  Vergangenheit 
S.  48  ff.;  Bücher,  Festschrift  S.  125:  Schönberg,  FinanzTerhftltniise 
Basels  S.  272. 

«  Hach,  Kod.  II  Art.   192  S.  346. 
•  V^l.  Pauli,  Lüb.  Zustände  I  S.  167-169;  L.U.B.  II  S.  237{8aluo 

tarnen  ciuitatj  iudicio  suo)  etc. 
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zu  ihren  Lasten  beizutragen.  Der  Versuch  ist  auch  öfter  ge- 
macht. Aber  der  Rat  duldete  „dar  nyne  vorstad  noch 

k  roge  .  .,  wente  de  jenne,  de  dar  woneden,  de  seien  dar  vnsen 

borgeren  to  vorfange',  schoteden  nicht"'...  Er  erklärte 
in  einem  Besctilufs  von  1405',  er  wolle  „nv  vnde  ok  vor 
desser  tijd  .  ,  ,  vthe  den  doren  nyne  (kroge  noth)  lüde 

wonende  hebben",  es  sei  denn  mit  seinem  „vulborde,  weten 
vnde  willen". 

Die  Besiedlung  des  vorstädtischen  Geländed  war  also  direkt 
verboten.  Es  diente  vorwiegend  xn  Freiwetden,  zur  All- 

mende. Die  wenigen  Felder,  die  sich  vor  den  Mauern  aus- 
dehnten, befanden  sich  im  Besitz  städtischer  Ackerbürger 

und  wurden  von  der  Stadt  aus  bestellt*. 
Nur  ganz  ausnahmsweise  gestattete  der  Rat  eine  Anaiedlung 

vor  dem  Tore,  unter  sehr  erschwerenden  Bedingungen.  Der 

Bittsteller  mufste  für  sieh  und  „zine  lüde"  versprechen,  die 
städtischen  Lasten  zu  tragen,  den  Vorkauf  und  desgleichen  zu 
unterlassen  und  seine  Baulichkeiten  weder  auaaubesaern  noch 
neu  aufzurichten,  d.  h,  auch  ihrem  Verfall  nicht  vorzubeugen. 
Bei  Veratöfaen  gegen  diese  Bedingungen  wurde  der  Widerruf 

des  Konsenses  in  Aussicht  gestellt".  Infolgedessen  war  die 
vorstädtische  Bevölkerung  verschwindend  gering  *,    Auch  später 

'  Ea  war  ein  alteg  Recht  der  Ämter,  dar«  Handwerker  nur  in  der 
Stadt  wohnen  durften  (Wehrmann.  Zanftrollen  g.  98). 

"  M.  Heft  4  S.  188. 
Eingetragen   im   Nii>derstadlbucU   am  29.  August   dieses  Jahres, 

'gl.  Brebmer,  Zur  Geschichte  der  Vorstädte.     M.  1.  c. 
•  Brehmer,  Die  Landwehr  in  Z.  Bd,  7  S.  453  ff. 

14ti5  bat  Thomas  Luneborg  darum,   dafa  er  seinen  Hof  „bnikcn 
mochte  mit  xinen  wonnigen,  tobenoringen  vnde  vrijheiden,  so  zin  selige 
vader  des  bij  zinen  tjden  gebruket  hedde".  Seine  Leute  wollten  auch ßome  acbossen  nud  sich  des  Vorkaufs  enthalten.  Der  Rat  antwortete, 
dnfs  er  „oppe  diitmaoU  ome  noeh  gunneii  wolde  sodanen  erscreuen 
hoff  to  besettanae  vnde  to  bewonende  in  nabeacreueDcr  wijse,  also 
AaX  men  sodanc  huse  vnde  bodeo ,  vppe  demc  sulfften  houe 
vresende,  nicht  bouwen  üdder  beteren  achall,  dar  ok  nyne  nye  husere 
wedder  buweii,  dan  allenc  vnder  dake  to  holdene,  vnde  de  jeane, 
de  dar  vppe  woiieu,  de  scbolen  Bchoteu  vnde  wakeu,  gelyk 
den  voracrenen  borgeren,  dar  njn  beer  tappen,  kroch  holden,  noch  vor- 
kopp  doD  den  aulfften  borgeren  to  vorfanee,  so  vorgerort  is,  Unde 
weret  xake  dat  hjr  en  jagen  sehege  vnde  alsus  njcht  geholden  worde, 
so  en  will  de  erbenomede  rod  to  Lubeke  dar  nyne  woninge  staden  t« 
hebbende ,  edder  to  bewonende"  (M.  Heft  4  S.  1B8'89).  Vgl. 
oben  S-  14. 

•  Die  Schofsregister  registrieren  in  der  Regel  nur  2 — 4  Personen 
vor  dem  Mühlentor.  1465  aufserdem  7  vor  dem  Holstentor  (C  vp  pu^te- 
brader  houe ,  1  vp  her  lunchorgez  hofe  hüten  dem  holstendore)  und 
einen  Bleicher  vor  dem  Hfliterior.  Das  Bewohnen  des  Puatenbrader- 
hofes  wurde  noch  in  demselben  Jahre  verboten  (M.  I.  c  I.  —  Femer 
hefandt'n    sich    Siechenhäuser    aus    sanitären    QrOnden    aufserhalb    der 



V.    Die  schofspfliclitigeii  Gegenstände. 

Die  städtische  Steuer  des  Mittelalters  war  anfänglich  eine 
rein  persönliche  Last,  den  Bürgern  um  ihres  Btlrgertoms  willa 
aufgelegt  und  deshalb  an  sich  für  jeden  gleich.  Aber  da  Hie 
Steuerpflicht  darin  bestand,  nach  der  wirtschaftlichen  Leistungi- 
fkhigkeit  zu  den  städtischen  Ausgaben  beizutragen,  war  der 
Erfolg  für  den  Einzelnen  ungleich.  Denn  von  Anfang  an  gilt 
der  Besitz  als  natürliche  Grundlage  für  die  Abmessung  der 
Steuerbeiträge.  Je  nach  seinem  Umfange  wurden  die  Pflichtigen 
verschieden  in  Anspruch  genommen*. 

Zunächst  traf  die  Steuer  aber  nicht  den  ganzen  Besiti, 
sondern  nur  einzelne  Vermögensteile,  diejenigen,  die 
steuertechnisch  am  besten  zu  veranlagen  waren.  Erst  gans 
allmählich  wurde  das  gesamte  Vermögen  in  die  Besteuerong 
einbezogen  ̂ . 

1.   Grundbesitz. 

Am  Anfang  war  der  Grundbesitz  die  alleinige 
Basis  für  die  Verteilung  der  städtischen  Lasten,  ße 
städtische  Kultur  war  nur  unwesentlich  von  der  l&ndlicheo 

unterschieden;  Bürger  und  Bauer  bildeten  noch  keine  beruf- 
lichen Gegensätze^.  Auch  in  der  Stadt  war  der  Reichtom 

vorwiegend  immobil^,  damit  das  Bodeneigentum  der  beste 
Mafsstab  der  Wohlhabenheit  und  der  Besteuerung.  Es  kommt 
hinzu,  dafs  bei  der  damaligen  unentwickelten  Steuertechnik 
die  Immobilien  als  ganz  besonders  steuerf^hige  Gegenstinde 
ins  Auge  fielen.  Niemand  konnte  sie  der  Steuer  entziehen, 
niemand  sie  unter  ihrem  Wert  versteuern.  Alle  älteren 
Vermögenssteuern  haben  deshalb  einen  grundsteuerartigai 
Charakter*. 

Man   darf   sie   aber    nicht    deswegen   Grundsteuern 

1  Zeumer  8.  85  ff.;  Gierke  II  S.  697  ff.;  oben  S.  14  ff. 
*  V.    H  e  c  k  e  1  8    Artikel    „VennögeDssteuer"    im   W.    d.   V.  11 S.  781. 

^  Zeumer  ib.;  Bücher,  Entstehung  der  Volkswirtschaft  S.  4du 
*  Zeumer  S.  15;  Inama-Sternegg  III,  1  S.  89. 
»  Bücher  a.  a.  O.  S.  42. 



nennen.  Da«  wäre  eine  falsche  Wiedergabe  einer  richtigen 
Beobachtung!  Denn  die  Steuerlast  ruhte  nicht  auf  dem  Grund 
und  Boden,  sondern  auf  der  Person,  war  keine  dingliche, 
sondern  eine  persönliche.  Die  Person  wurde  nach  Mafsgabe 
ihres  immobilen  Besitzes  besteuert.  „Erst  die  recht- 

liche Stellung  des  Besitzers  entschied  über  die  Besteuerung 
oder  Freiheit  des  Besitzes'."  Das  Grundstück  wurde  des- 

halb auch  nicht  dort  versteuert,  wo  es  lag,  sondern  dort,  wo 
sein  Herr  seinen  rechtlichen  Wohnsitz  hatte'.  Das  forum 
domicilii  war  entscheidend,  nicht  das  forum  rei  sitae. 
Mit  jedem  Wechsel  in  der  Staalszugehörigkeit  ihres  Eigners 

, walzten"  die  Guter  in  eine  neue  Steuergewalt*  Die  Ent- 
Mtehung  der  Objektsteuern  gehurt  einer  späteren  Zeit  an'*. 

f 2.   Das  ganze  Vermögren. 

Die  alleinige  Belastung  des  Grund  und  Bodens  wurde 
aber  unbegründet  und  ungerecht,  als  die  Verteilung  der 

städtischen  Gutshöfe  an  Besitzlose  gegen  Zins"  neue  Einnahme- 
quellen schuf,  und  Handel  und  Gewerbe  als  besondere  Er- 

wcrbszwejge  in  die  Höhe  kamen'.  Die  Steuerpflicht  wurdn 
zunächst  auf  Zins  und  Rente,  dann  auf  das  Mobiliar- 

vermögen   ausgedehnt,    damit   die    direkte    Steuer   aus    einer 

m  e  r  S.  85. 
*  OenAneres  unten  aub  4. 
'  Lan^,  Teutsche  Steuer  Verfassungen  S.  240  ff,:  auch  Zeumer S.  84. 
*  Kölle,  Zur  Entstehung  der  Ertrags-  und  Katast  ersteuern  in  den 

deutseben  Stnatün  im  Pinanzarchiv  16.  Jahrg.  S.  4  ff.  —  Die  Perso- 
nalitit  der  Utetten  Steuern  ergibt  sich  echon  aus  der  Tattiaebe  der 
Immobiliargesetisgebung;  sie  wäre  bei  einer  dinglichen  Steuerlast  ud- 
nötig  gewissen.  Die  Objcktsteuem  sind  vielfach  erst  eingeti'ihrt  worden, 
um  den  Über^ng  von  Orundeigentum  in  steuerfreie  Hftnde  nnaehädlicli 
CD  machen.  Die  Verdinglicbung  der  Steuerlast  stellt  sich  nomit  als 
«ine  MsIsrpRol  gegen  das  Umsichgreifen  der  Eiemtionen  dar  (Zeumer 
ib.;  Cohn,  FinanivissenRchaft  S.  4.V2;  KCIle  1.  c.  S.  39).  Ji'dpofalN 
■st  rie  die  spitere  Stenerform.  Z,  B.  ist  der  Oresdener  G^'achofs  erst 
im  I^ufe  der  Zeit  aus  einer  Vermögenssteuer  xa  einer  auf  den  Hsus- 
besitz  gelegten  Realloat  geworden  (Stieda,  St&dt.  Finanzen  8.  20). 

"Übereinstimmend  Wagner  im  H.  d.  poüt.  öt.  Ill  S.  25:. 
(„Diese  [(iTundsteuerl  erscheint  früher  regelmfifsig  nicht  rein  als  solchi', 
Modern  sIb  Hauptteil  einer  Vermögenssteuer")  und  S.  26(4 
(„Waten  die  Beden  auch  in  der  Kegel  zunächst  Insofern  Personal - 
steuern,  als  sie  «ich  an  bestimmte  pflichtige  Personen  hielten 
and  nach  subjektiv  ökonomischen  Momenten  [„Vermögen"]  aufgelegt 
wurden,  eo  waren  sie  nach  den  tatsfichlichen  Verhiltnissen  de-* 
Vermögens  und  Erwerbs  doch  wieder,  besonders  in  früherer  Zeit,  über- 

wiegend Steuern  vom  Grundvermögen,  auf  dem  Lande  wie  in  der 
Stadt")  und  Jastrow,  Volkstsahl  deutscher  St&dte  8.  18.  —  Andenir 
Ansicht  Maurer  II  3.  778  ff.  u.  851;  Gierke  tl  S.  674  ff.  O.  699. 

*  Vgl.  oben  S.   18. 
Vgl.  Inama-Sternegg  8.  73. 
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grundsteuerartigen  zu  einer  allgemeinen  VermögeDssteiNr 
erweitert  \ 

Das  Lübecker  Stadtrecht  bestimmt: .  .  .  en  iewelic  borghere 
van  lubeke  schal  scheten  uor  sin  ghut^  Wehrmann  in 

der  Ansicht,  unter  „ghut"  sei  zunächst  (d.  h«  nach  Inkraft- 
treten des  deutschen  Statuts)  nur  das  immobile  Yermögn 

verstanden^,  während  Paasche  sich  dahin  erklärt,  die  Statuten 
ergäben  nichts  sicheres  über  die  Steuerf^icht  der 
Mobilien^.  Beides  ist  unzutreffend.  Das  Stadtrecht  branclit 

das  Wort  „ghut^  als  übergeordneten  Begriff  für  „erue  cod- 
schat  vnde  rente"  (Art.  105)  und  stellt  das  „wicbelde  ghna* 
dem  „copschatte  ghud^  gegenüber  (Art  124) \  Cops^ 
bedeutet  aber  Kaufmannsgut  und  im  weiteren  Sinn  fahrende 

Habe®.     Daraus  erhellt,   dafs   mit  „ghut"  der  gesamte  Besiti 
femeint   ist.     Die  Mobilien    waren    also    spätestens    seit  dem 
Irscheinen    der    deutschen   Statuten,    d.  h.   seit    etwa   r260\ 

schofspflichtig. 
Dieser  Rechtszustand  ist  zweifellos  schon  der  Abschlob 

einer  Entwicklung.  Allerdings  sind  aus  älterer  Zeit  krinerlei 
Bestimmungen  über  den  Inhalt  der  Schofspflicht  erhalten. 
Aber  dafs  sie  ursprünglich  nur  die  Immobilien  ergriff 
ergeben  folgende  Erwägungen. 

Der  Schofs  war  eine  Bürgersteuer.  Bürgerfilhig  war  aber 
bis  ins  2.  Viertel  des  13.  Jahrhunderts  nur,  wer  Grundeigentum 
besafs®.  Der  Grund  und  Boden  war  als  alleinige  Quelle  det 
Bürgerrechts  auch  einziges  Objekt  der  Steuerpflicht. 

Um  1225  kam  die  städtische  Immobiliargesetzgebung  in 
Gang.  Sie  ist  eine  Mafsregel  zum  Schutz  der  Steuerkrafl^ 
entstammt  einer  Zeit,  in  der  nur  das  Bodeneigentum 
steuerpflichtig  war.  Deshalb  wurde  auch  nur  seine  Übertragung 
in  natura  Einschränkungen  unterworfen,  während  die  Hingabe 
seines  Geldwerts  überall  gestattet  blieb*. 

Auch  der  Lübecker  Schofs  hat  also  zunächst  nur  die 

liegende  Habe  ergriffen.    Die  fahrende  wird  zur  Steuer  hentn- 

1  Wagner,  Finanz  Wissenschaft  III  S.  58  u.  im  H.  d.  polit.  Ök.  lU 
S.  260  ff.;  Äfaurer  II  S.  851. 

^  Hach,  Kod.  11  Art.  113  S.  304. 
^  Zunftrollen  S.  111  und  H.G.Bl.  1884  S.  55.  Vgl.  auch  Ortloff S.  182. 

*  Die  städtische  Bevölkerung  früherer  Jahrhunderte  in  d.  J.  i Nat.  u.  Stat.  Bd.  39  S.  aso. 
^  Vgl.  ferner  die  Artikel  115,  116.  249  und  Frensdorff,  Die 

Zollordnung  des  Lüb.  Rechts  U.Vr.Rl  1897  S.  121. 
^  Kohme,  Das  Lübecker  Oberstadtbuch  S.  140.  Das  bewe^Ucbe 

Vermögen  wurde  deshalb  ̂ copschat"  genannt,  weil  es  haupts&chli(ä  tut Waren  bestand. 
^  Oben  S.  4  Anm.  4. 
«  Oben  S.  16  ff. 
9  L.U.B.  1  8.  41. 
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die  Vorausseteungen  d»  BUt^errechta  herab- 
wurden*. Die  Ausdehnung  des  Kreises  der  schofs- 

^Q  Personen  raufstc  eiue  solche  der  schofäpäichtigen 
:  nach  sich  ziehen.  Denn  jeder  BUrger  hatte  Sc^hofs 

1  zahlen,  und  nur  ein  Teil  der  Bürgerschaft  war  noch  grund- 
geseesen.  Dieser  Sachverhalt  machte  eine  Einbeziehung  der 
Mobilien  in  die  Schofspflicht  erforderlich. 

Aber  auch  ohne  diese  persün liehe  Enveilerung  der 
äteuerpflicht  hätte  sich  deren  sachliche  Erweiterung  nicht 
umgehcD  lassen.  Das  mobile  Kapital  errang  sich  in  einer 
UandelBstadt  wie  Lübeck  bald  grolse  Bedeutung',  Seine  fort- 

gesetzte Steuerfreiheit  wUre  nicht  nur  einer  einseitigen  Belastung 
der  Grundeigentümer  gleichgekommen,  es  hätte  auch  gradezu 
veranlafst,  Kapitalien  nicht  mehr  in  Grund  und  Boden  an- 

zulegen, um  sie  dadurch  von  der  Steuer  freizuhalten.  Endlich 
würde  bei  andauernder  Beschränkung  des  Sch'isBea  auf  den 
Grund  und  Boden  nur  eine  geringe  Steigerung  seines  Ertrages 
möglich  gewesen  sein. 

Das  trieb  überall  zu  einer  Ausdehnung  der  Schofspflicht  auf 
den  beweglichen  Besitz".  Er  beginnt  im  i:>.  Jahrhundert  zur 
Steuer  beizutragen*  und  war  im  15.  Jahrhundert  nUgemein 
steaerpäicbtig ^.     Die    Entwicklung    des     Lübecker    Schosses 

'  Oben  S.  lö  ff. 
«  Vel  Pauli.  Darstt^llung  des  Rechts  der  Erbt;üteriAbhBiullun(;en 

paa  dem  lab.  Recht  I|  i^.  H.  :J9.  193  ff,  beHonders  Anm.  .347, 
'  Das  Auswachsen  der  direkten  Steuer  aus  einer  partikularen  zu 

Piner  allgemeinen  Vermögen B9 teuer  läfat  sich  fast  überall  verfdgan. 
In  Hamburg  »i-hof»te  der  Hurger  anfUnglich  nur  von  Krben  und  Erbe- 
zitie«ti.  Bpfiter  auch  „van  Itfghedinfce  unde  van  al  sineme  gude" 

.  .irechnungen  1  S.  LV).    Die   Franktiirter  Bede    war  aunftchet 
Hufen-  und  Emlesteuer,  ergriff  erst  sp&lor  auch  Mobilien  und 

ftin».!n  (Bücher  in  der  Featsehnft  z.  deutseli.  Histcrikertag  S.  139). 
Vgl.  femer  für  Braunechweig  Chroniken  der  niedewächsiscben  Sl&dte 
1  ä.  137  Adid.  2  (dort  ist  der  Schofs  ab^r  unrichtiK  eiue  Qruod- 
■tener  genannt),  für  Nürnberg  Chroniken  der  frftuk.  Städte  1  S.  2ä2,  t&T 
i>ortinand  Rubel,  Dortmunder  Finan«-  und  Steuerweflen  I  8.  39  u. 
7«  ff;  auch  Maurer  11  S.bSl;  Ortloff  S.  140  und  Espina«  S.  119/20. 

•  Das  älteste  Iteianicl  findet  sich  in  Warm».  1182  (Zeum  er  S.  871 
VgL  fenier  ib.  S.  15:  Maurer  8.  SSZ'SSi  Ortloff  S.  143  ff. 

*  Vgl.  Anm.  S;  femer  Si:hi3nberg.  PinanzverhAltniüse  Basels 
172  u.  359i  Huber,  Der  Haushalt  der  Stadt  Hildesheim  S.  60  u.  136; 
Toniken     der     m tttelrh ein  i sehen     Städte     Mainz     11     Abt.    2     8.   99; 

•  •trow,  Volkszahl  !4.  130  u.  s.  w.  ~  Die  Eutwieklung  ging  aber 
tcht  überall  gleieh  schnell  vor  sich.  Der  Kölner  Svhafs  naftete  noch 
na«h  VJäe  am  Grundbesitz  (Knipping.  Kölner  Sladtrechnnngen  1 
S.  XXVi;  der  Jenaer  war  noih  1406  ein  Realgeschor»  {Ortloff  S.  1141. 
Vgl.  femer  für  Rostock  Pnasche  I.  c  S.  372.  —  Die  Stadt  Eutin  er- 
hAt  noch  heute  einen  Hnusschofa,  Hrheiabar  der  einzige  Rest 
tier  milteUherlichen  fiteuer  Er  wurde  bisher  nach  B  Sirapla  erhoben 

MÜ  fortan  das  Hauseigenluin  prozentual  belaxlen.  Workhäuser 
dei^lcichen     werden    niir    halb    ao    hoch    wie   Wohngebäude    be- 

■-  «icht 
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zu  einer  allgemeinen  Vermögenssteuer  geschah  zwischen  12K 
und  1259 ^ 

3.  Die  Schofsol^Jekte  im  einzelnen. 

Die  neueren  Vermögenssteuergesetze  geben  von  der  Fiktion 
aus,  das  Vermögen  einer  Person  habe  einen  in  Geld  ausdrttdi- 
baren  Wert,  und  dieser  gebe  ihre  steuerliche  Lieistangsfthig- 
keit  an  ̂ .  Derselben  Fiktion  bedienen  sich  schon  die  deutschen 
Statuten  des  Lübecker  Rechts^.  Sie  besteuern  das  ,^at* 
schlechthin,  ergreifen  also  das  Vermögen  nicht  mehr  in  seinen 
konkreten  Erscheinungsformen,  sondern  in  einer  einzigen. 
auf  den  Geldausdruck  gebrachten  Masse ^.  Daraus  ergibt 
sich,  dafs  das  Geld  bereits  damals  zum  Mafsstab  des  VermOgeof 

geworden  war*^. 
Wie  vordem  die  Veranlagung  des  Schosses  geschah,  ob 

auch  schon  nach  einer  in  Geld  bestehenden  Steuereinheit, 
oder,  was  glaubhafter  erscheint,  nach  bestimmten  Flächenmaben 
bzw.  Wohnungstypen,  darüber  ist  nichts  zu  ermitteln. 

Heute  pflegt  ein  Steuergesetz  die  Steuerobjekte  nicht 
generell,  mittels  gesetzlicher  Definition  von  Begriffen,  son- 

dern speziell,  mittels  Aufführung  der  einzelnen  VermOgeni' 
und  Einkommensbestandteile,  von  denen  die  Steuer  entrichtet 

werden  soll,  anzugeben^.  Diese  Spezialisierung  scheint  auch 
im  Mittelalter  die  Kegel  gewesen  zu  sein^. 

Schwert.  —  Vorstehende  Angaben  verdanke  ich  der  Auskanft  d« 
Herrn  Bürgermeisters  Mahlstedt-Eutin. 

^  Die  Steuerpflicht  der  Mobilien  in  späterer  Zeit  ergibt  sich  auch 
aus  den  Schofsregistern.  Sie  enthalten  eine  beträchtliche  Anzahl  von 
Mietern,  kenntlich  durch  die  Bindeworte:  et,  cum  u.  a.  w.  [Allerdinff^ 
war  nicht  jeder,  der  das  Haus  mit  anderen  teilte,  Mieter.  Dus  Lab. 
Recht  kennt  auch  ein  Eigentum  an  Hausteilen»  Vgl.  Rehme  S.  286 
Nr.  70;  Pauli,  Wieboldsrenten  U.B.  Nr.  97.]  Auch  cfie  Kellerbewohner 
und  die  Insassen  der  Seiten-  und  Hintergebäude  sind  in  der  Regel 
Mieter  (Brehmer  H.G.Bl.  1886  S.  11;  Ar  Rostock  Paasche  L  c. 
S.  328  29).  Also  der  Mieter,  der  normalerweise  kein  Grandeifirentdraer 

ist,  zahlt  Schofs.  Auch  daraus  erhellt  die  Steuerpflicht  der  MoDilien.  — 
Die  sachliche  Erweiterung  der  Schofspflicht  ging  jedenfalls  achnellcr 
vor  sich  als  die  persönliche. 

«  Bücher  in  der  Festschrift  S.  128  u.  S.  140. 
^  Das  älteste  Beispiel  der  Besteuerung  von  Geld  und  Geldeswert 

findet  sich  in  Neufs.  Dort  wurde  schon  1259  eine  Quote  de  qnalibct 
marca  gefordert  (Zeumer  S.  87  u.  129).  —  Später  war  die  Steuereinheit 
allgemein  eine  Geldsumme  (Maurer  II  S.  852  fF.),  in  Frankfurt  aber 
erst  seit  1495  (Bücher  S.  129). 

*  Bücher  S.  125. 
'^  Arnold,  Verfassungsgeschichte  II  S.  265. 
«  V.  Heckel  im  W.  d.  V.  I  S.  596. 
^  Vgl.  die  Frankfurter  Bedeordnung  von  1475  bei  Bücher  in  der 

Festschrift  S  151  flP.,  die  Rostocker  Schofsordnung  von  1 1580  in  den 

zur    Geschichte    der   Stadt   Rostock  II  Heft  S  S.  10  ff.,    die   Gescbolft' 
Ordnungen    von    Freiberg    und    Eisenach    bei    Ortloff  S.  143  £,  Ar 



Nicht  ao  in  Lübeck.  Das  Stadtreclit  begnügt  sich  mit 

■  kurzen  Angabe,  der  Bürger  solle  sein  „ghut"  verschosBen. 
späterer  Zeit  wurde  im  Schofseid  die  nötige  Ertlluterung 

igebcn ' ;  ob  auch  in  der  ülteren,  ist  nicht  bekannt.  Nur  die 
künden  geben  einigen  AufsohlufB  darüber,  welche  Vermögens- 

loile  bei  der  Besteuerung  besonders  hervortreten.  Nach  wie 
vor  hatten  die  Immobilien  unter  den  Scborsobjekten  einen 

besonderen  Platz.  Sie  sind  das  Steuerobjekt  xor'  b^ox^v.  Im 
einzelnen  werden  aufgeführt:  hereditates  (Erben)*,  curiae*, 
mausi  (Hufen),  areae  (Wurten,  Bauplatze),  Gftrten,  Wiesen. 

Felder,  Hopfeniänder*,  ferner  Wohnhäuser  (domua.  bodae)* 
und  WerkhÄuser  aller  Art,  x.  B.  Badestuben  (stubae,  stoven)'. 
Gerbehäuser  (gerhus)',  Brauhäuser  (brughus),  Speicher  (koern- 
hus)  und  andere  werkstede. 

Die  Kategorie  der  fahrenden  Habe  tritt  in  den  Ur- 
kunden als  Objekt  der  Besteuerung  nirgends  spezifiziert  zu 

Tage,  Kaufmannsgüter  und  Handwerksgeräle  werden  am  meisten 
in  Betracht  gekommen  sein. 

Der  Schofs  wird  die  Vermögenssteuer  des  Mittelalters 
genannt.  Wer  diese  Benennung  braucht,  mufs  sieh  gegen- 
wftrtig  halten,  dafa  er  eine  moderne  Kategorie  auf  eine  mittel- 

alterliche Einrichtung  Überträgt    Dem  Mittelalter  waren  aber 

Freibi-rg  ancli  Lan^  S.  167.  lu  Spcier  waren  Bchorspfliohtig:  Hdb  und 
Nahrung,  aühior  uiid  anderswo  gelegen,  liegend  und  fahrend.  Gült, 
Zins,  KanfraannBchaft,  Wein,  Pracht,  HaiisraC.  Kleinodien,  Barschaft 
(Arnold  8.267)  In  Soest:  Kauftnanachaft .  Getreide,  Geldeinkünfte 
und  Häuser,  letztere  lu  Vt  des  wahren  Werts  (Lang)  u.  a.  w. 

'  M.  Holt  5  S.  .11  Anm.  1. 
*  Nach  R  e  h  m  e  der  allgemetnste  Ausdruck  für  unbewegliche  Sachen. 

nach  Frpnsdorff  ein  städtisches  Grundstück  mit  den  zugehörigen 
Rechten  und  Gerechtigkeiten,  nach  Pauli  ein  Komplex  von  H&usern 
und  unbebauten  Plätzen ,  vorzugsweise  an  Btrafseneckeii  gelegen  und 
sn  vollem  Eigentum  besessen  iRehnie,  Oberstadtbuch  S.  28  ff.;  Frcns- 
dorff.  Stadt-  u.  GerichUverf.  S.  84  Anm.  26). 

"  Nach  Pault(Lüb.  Zustindel  S,  39)  völlig  freiligende.  von  einem 
Uofplati!  umgebene  Gebäude,  x.  T  förmliche  Uofstellen  mit  Ländereiea 
vor  dem  Tore,  t.  T.  Wohnungen,  wie  die  des  Bischofs  oder  der  militeH 
Christi.  Kehme  (S.  27)  dagegen  versteht  unter  ihnen  unbebaute  PlStsc 
wie  die  areae ,  nur  grüfser  »Ts  diese.  Die  curia  di 
spricht  jedenfalls  Paulis  Auffassung. 

*  Beispiele  besonders  unter  VII. 
*  Vgl.  unten  sub  XI.  Als  Immobilien  wurden  sie  schon  betrachtet, 

wiJhrend  sie  noch  ans  Höh  gebaut  w-aren,  trotz  des  deutscbrechllifhen 
Gm&dsatiie*:  Fahrnis  ist,  was  die  Fackel  veriehrt  (Pauli  1.  c  S.  42 
und  Abbandhingen  I  S.  2425). 

*  Vgl.  über  sie  Pauli,  Zustfinde  S.  41. 
*  Sie  stehen  im  Eigentum  von  Hand  werk  crkorpo  rationell  idii- 

Schnhmarher  besafsen  zwei  in  der  Wcberstrafsc)  oder  eimelnen.  Her 
&T  sie  fällige  Schofs  wurde  heim  Eigentümer  gebucht  (wi^e  1  ̂  
vnd  I   ̂   vor  2  gerhus). 

register  ent- 
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Vermögen  und  Einkommen,  die  unantastbare  Gftfeer 
ausstattung  der  Person  und  der  Bedarfsfonds,  aus  dem  der 
Empfänger  seinen  Privatbedarf  und  den  Steueransproch  dei 
Staates  zu  bestreiten  hat,  noch  eine  ununterscheidbire 
Gütermasse  (Bücher)  ̂   Es  unterschied  nur  zwischen  liegendes 

und  fahrendem  Gut;  es  hatte  seinen  „eigenen  Vermögensb^riT'. 
Und  dieser  entsprach  nicht  der  heutigen  wissenscharafichen. 
sondern  etwa  der  volkstümlichen  Anschauung  der  JetitKfi. 
Eine  Vermögenssteuer  im  modernen  Sinn  ist  die  direkte  Stssff 
nur  in  der  ersten  Zeit  gewesen.  Später  vermischte  sie  sick 
überall  mit  Elementen  der  Einkommenbesteuerung'.  Cbenl 
wurden  z.  B.  die  Renten  steuerpflichtig,  bevor  die  HobÜki 
der  Steuer  unterworfen  waren*. 

Die  Renten  (redditus,  wicbelde,  wicbelde  g^t,  restt^ 
houetstolen) ^  galten  der  damaligen  Zeit  als  Immobilien^ 
Sie  konnten  nur  aus  Grundstücken  oder  Grundstflcksrentn 
verkauft  werden^,  waren  alle  auf  den  Grund  und  Boda 
radiziert.  Man  dachte  sie  sich  als  ideelle  Bestandteile  einei 

Grundstücks,  die  durch  Veräufserung  zu  selbständigen  (m- 
körperlichen)  Sachen  werden  konnten  (Rehme)^. 

Deshalb  wurde  auch  ihr  Kapitalwert  verateoert'. 
Als  1421  eine  Stiftung  der  Jakobikirche  eine  Rente  von  3  t 
zum  Geschenk  erhielt,  wurde  im  Niederstadtbuch  eingetragen: 
Insuper   dicte   capelle   vicarius   perpetuis  temporibus  debet  et 

1  Festschrift  S.  146.  —  Besitz  und  Ertrag  hatten  den  einen  NaotfB 
gitregidi,  Getreide  (Kölle  im  Finanzarchiv  16.  Jahrganir  1899  S.  h\ 

^  Bücher  S.  137. 

^  Bücher,  Entstehung  der  Volkswirtschaft  S.  66. 
*  Zeumcr  S.  88;  Wehrmann  in  fl.G.BL  1884  S.  55. 
»  Hach  in  Z.  Bd.  6  S.  461/62.  Vgl.  für  das  folgende  Pauli.  Zi- 

stände  I  8.  45  ff.;  Abhandlungen  1  S.  82  Nr.  71:  Wieboldsreata 
S.  44/45. 

^  Für  Lübeck  seien  folgende  Beispiele  grenannt:  Das  Obentadt- 
buch  nennt  sie  1288  hereditates.  Ein  Kentenbrief  von  1290  stellt  «c 
den  res  mobiles  gegenüber  (Pauli,  Abhandlungen  I  1.  c).  Znweila 
wird  ihre  Lage  angegeben,  nicht  die  des  von  ihnen  beschwertes 
Grundstücks  (Rehme,  Oberstadtbuch  S.  117).  —  Nur  das  HildeAheincr 
Stadtrecht  von  1300  rechnet  die  Rentenbezüge  zum  mobilen  VermSfff 
(Huber  S.  60). 

"  Es  gab  zwei  Arten  von  Renten,  gekaufte  und  vorbehaltene. 
Letztere  entstanden  durch  Vorbehalt  von  Grundeigentümern  bei  Ver- 

kauf von  Bauplätzen.  Der  erste  Rentenkauf  erfolgte  1260  (Paoli. 
Wieboldsrenten  8.  14  ff.).  Geldbedürftiee  Grundbesitzer  nahmen  Geld 
auf  gegen  das  Versprechen  einer  jährlicnen  Zahlung  aus  ihrem  Gmod- 
eigeutum.  Das  Mittelalter  sah  diesen  Vorgang  aber  als  wirkliehco 
Kauf  einer  Geldsumme  an,  nicht  als  Aufnahme  einer  Kapitalftchuki 
und  deren  Verzinsung.  Vgl.  ib.  S.  33  ff.;  Rehme  S.  46  ff.:  Bücher  ia 
Festschrift  S.  134. 

»  S.  117. 

^  Die  Versteuerung  geschah  beim  Rentenverkftufer  (Schuldner'. 
Vgl.  unten  sub  XV. 



t  prefatoa  redditus  aiagulis  aimis  volgaritev  verschoteu  pro 
III  marcis  lubicensium  denariorum  dominibus  consuli- 
huiua  ciuitatlfl'^.     Ihr  Wert   wurde   nach   dem   zur  Zeit 

rer  Entstehung   Üblichen   Zinsfufs   berechnet".     Dabei   wird 

'ifn  Leibrenten  und  ewigen  Renten  unterschieden  worden 

Ebenso   wie   die   Renten    wurden    die    ̂ almissen"    be- 
fodelt,  die  re gel mäfs igen  Frübenden  an  Naturalien  und  Geld, 

i  Stiftungen  gcwHhrt  wurden.    Im  Schofsregister  Prima 
La*  1474   ist   eingetragen:    almiasen  ganl   vor   rente. 

Die  Vermögensateuern   sind   in   der   Regel   nominelle, 
ine  reelle.    Die  Veranlagung  geschieht  nach  dem  Vermögen. 

quelle   aber   ist   das    aus  dein  Vermögen  fliel'sende  Ein- 

Auch  der  SchoTs  will  das  Einkommen  treffen.  Er  vermag 
B  aber  nur  durch  Besteuerung  des  Erwerbs  vermögen  8,  des 

Btriebskapitals.  Die  damalige  Zett  war  aufaer  stände,  seine 
fichiedenc  Rentabilität  zu  berücksichtigen.  Sie  muTste  sich 

t  der  Annahme  begnügen,  dafs  das  Anlagekapital  sich  überall 
\i  hoch  verzinse*.  Nur  wo  es  sich  um  dauernde,  regel- 

ige, im  voraus  berechenbare  Einnahmen  mit  festem  Kapital- 

'  L-Ü.H.  VI  S,  33.Vfi,    Vgl,  auch  ib.  S.  223;  L.U.It.  IV  S,  770  Anm. en  8.  4. 
>  Nach  Büt^her  bildete  in  Frankfurt  nicht  der  Kapitalwert  der 

Buten berechtigUD^;  die  BemesaungBf^nindlaee,  sondern  der  Rentenbetnu;, 
kB  Einkommen  (Feetacbrlft  S.  131),  Anchin  Nürnberg  wurden  die  KapitaT- 

Ejnaeu  besteuert  (Chroniken  I  S.  183;  Stieda,  StBdt.  Finanzen  S.  19). 
Die  Besteuerung  des  Ertrages  ist  aber  die  Ausnahme  (Zeumer  S.  S8). 
Ee  ist  unrichtig,  wenn  Büeher  allgemein  behauptet,  dem  Mittelalter 
ue'i  die  Ableitung  des  Ertragswer  Ees  eines  \  ermögensobjektB  aus seinem  Ertrag  fremd  gewesen  (S.  1H8).  Er  meint:  „Wo?  nicht  ud 
Verkehr  liquid  wird,  untorliogt  aneh  nicht  der  regeluiäffligea 
TauschwertschfttBung"  |S.  189).  Das  trifft  aber  ffir  die  Renten  nicht flberall  tu. 

'  Er  betrug  also  14!^I  bfi'lo.  Derselbe  Zinsfufs  wurde  bei  den 
Dortmunder  Puntingen  au  Grunde  gelegt;  auch  dort  wurden  die  Renten 
mit  dem  ISfaehen  ihrer  GrundiifTerlierauKezogen  (Rubel,  Finanawesen 
0.a  1  S.  38).  —  Lübeck  nahm  1406  bei  HerechDung  des  Werice  seiner 
Weichbildrenten  einen  ZinsfufB  von  ö'ia  an  (L.Ü.B.  V  S.  Id^!  Anm.l. 
Desgleichen  Rostock  lä31;  bei  Hftuitem,  Liiegenechaften  und  Renten 
BoUien  für  je  5  ,J'  Ertrag  100  J^-Kapital  angesetEt  werden  (Koppmann 
in  d.  Beiträgen  zur  (Jesehichte  der  Stadt  Rot  lock  II  Heft  3  S.  10).  - 
i£iii«  Zusammenstellung  von  RenleuzinsfüfBeu  bei  Espinas,  Financec: 
*    la  commune  de  Douai  S.  321  u.  326  Anm.  1. 

Das  ist  zwar  nicht  urkundlich  überliefert,  aber  doch  wohl  aufser 
In  Frankfurt  wurden  Leibrenten  nnr  hiilb  fii  hoch  besteuert 

ewige  (Fealschrift  S.  132^3).  Desgteivhen  in  Nürnberg  das  Ewig- 
seld  doppelt  AO  hoch  wie  Leibgcding  (Sander,  lieiehsl  Ad  tische  Hau»- 
K»llDng.S.B  S.  .138  ff.).     Vgl.  ferner  Zeumer  S,  89. 

'  Ober  die  Quartiere  der  Stadt  vgl.  unten  sub  XI. 
■  Nnch  Härtung  ward  in  Augsburg  ein  „Normal einkomraen*  sa 

Crunde  gelegl  (Z.  f.  U.V.  XIX  S.  131). 
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wert  handelte  \  konnte  statt  des  generellen  VermögenswertBi 
der  individuelle  Ertragswert  zu  Grunde  gelegt  werden.  SoM 
zahlten  also  zwei  gleich  grofse  Vermögen  auch  dann  deoielbtt 
Betrag,  wenn  sie  verschiedene  Erträge  erzielten. 

Dieser  Mifsstand  trat  im  Gewerbe  nur  wenig  zu  Tage.  Die 
mittelalterliche  Stadt  sorgte  durch  gesetzgeberische  MafsnahmeD 
dafür ;  dafs  ein  Meister  sich  so  gut  nähre  wie  der  andere^ 
Der  gewerbliche  Arbeitsertrag  wird  überall  annähernd  der 
«elbe  gewesen  sein.  Die  Besteuerung  der  Handwerksstitta 
und  Werkzeuge  garantierte  im  allgemeinen  eine  gleiche  Bfr 
lastung.  Auch  bei  dem  landwirtschaftlichen  Betrid»* 
kapital  sind  die  Ertragsdifferenzen  nach  der  Natur  der  Sack 
mäfsig.  Anders  stand  es  mit  dem  Handelskapital.  Es  wirf 
«ehr  verschiedene  Erträge  ab.  Seine  Besteuerung  mit  ein« 
Satz  bedeutete  daher  eine  verschiedene  Belastung  der  einzdsa 
Kaufleute.  Im  ganzen  wurde  das  weniger  ergiebige  Unter 
nehmen  stärker  besteuert  als  das  rentabelere,  das  fundiertF 
Einkommen  stärker  als  der  Handelsgewinn^. 

Das  Mittelalter  hat  diese  Rentabilitätadifferenzen  nick 

ateuertechnisch  ausnutzen  können^.  Das  war  der  wunde  Punkt 
in  seinem  Steuersystem.  Mit  dem  Laufe  der  Zeit  wurde  di» 
immer  fühlbarer.  Der  Wert  der  einzelnen  Vermögensteilf 
hörte  auf,  zutreffender  Mafsstab  ihrer  LeistungsfilhiRkeit  zu  aein 
Das  wurde  mehr  und  mehr  der  Ertrag.  Spätere  Jahrhondeite 
sind  denn  auch  allgemein  zum  Ertragssteuersystem*  über- 
gegangen. 

Die  Besteuerung  des  Ertrages  durch  die  des  Ertragsobjekti 
war  aber  nicht  überall  möglich.  Zum  Beispiel  nicht  beim 
reinen  Arbeitseinkommen.  Wurdediesaber  deshalb  steuer- 

frei gelassen  ?  Dem  Mittelalter  ist  die  Besteuerung  des  Lohn«) 
nicht  fremd.  Eine  Speierer  Steuerordnung  von  1381  bestimmt 
die  Handwerker  sollten  steuern  „von  allem  dem,  das  sye  ver 

'  Zeumer  S.  89.  1283  bestimmte  der  Hamburger  Hat  e\\^ 
Stiftung  von  180  J^  solle  erst  schofspflichtig  werden»  wenn  «e  in  fe»tn 
Renten  angelegt  sei;  die  Zinsen  der  Stadtkasse  erschienen  nicht  stabil 
genug  (ib.  S.  88). 

^  Bücher,  Die  wirtschaftlichen  Aufgaben  der  modemon  Stadt- 
gemeindc.     Leipzig  1898.    S.  7  (Hochschulvorträge  Heft  X). 

3  Härtung  in  Z.  f.  G.V.  XIX  S.  119. 
*  Bremen  machte  1653  diesen  Versuch.  Es  verordnete,  je  50  TtJfr 

Handelsgewinn  sollten  gleich  1000  Talern  Kapital  gerechnet  werdn 
Aber  diese  Relation  wurde  bald  wieder  aufgegeben  (Ortlo^ff  S.  183S4l 
Lübeck  selber  bestimmte  1542  anläfslich  einer  Türkeusteuer  von  *t** 
des  Vermögens,  geistliche  Güter  und  die  Rentner,  die  mehr  als  5^'«  Rentt 
bezogen,  sollten  10 "/o  ihres  Einkommens  geben  (Becker,  Umstindl 
Geschichte  der  Stadt  L.  II  S.  115).  —  Hier  ist  vorübergehend  der  Ver- 

such gemacht,  die  das  gewöhnliche  Mafs  überschreitende  Rentabilitit 
bei  einem  Teil  der  Steuerpflichtigen  zu  berücksichtigen. 

''  K  ö  1 1  e  im  Finanzarchiv  16.  Jahrgang  (1899)  S.  5. 
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und    in    zu    lone   wirf  '.     Meifsen    forderte   von    den 

phnarbeitern     Z"!»    ihres     Jahieäverdienetes^.      Desgleichen 
rden    in   Dresden    die   Dienstboten*    und   in  Hannover   die 

leinen  Handwerker,  Tagelöhner  und  städtischen  Diener  nach 

'Mm  Lohne  besteuert*. 
Aber   diese   besonderen  Ei nito mm en steuern   sind  die  Aus- 

Gewähnlich  diente  die  allgemeine  direkte  Steuer  auch 

r  Belastung  des  Arbeitslohnes*.  Sie  halte  ein  System  direkter 

leuern  zu  ersetzen.     Es  ist  bereits  erwähnt,  dafs  die  m' 
Brlichen  Steuern  im  Sinne  des  modernen  Vermögenssteuer- 
riffs  nur  a  potiori  Vermöge  na  steuern  genannt  werden  ktinnen. 
il  Einkommen  und  Vermögen  noch  nicht  scharf  unterschieden 

lirden.     Zum  Teil   wird   gar   kein  Unterschied   in   ihrer  Be- 

nerung   gemacht.     Der    Baseler    Pt'undzoU   von    1451   z.  B. 
rderte  von  jedem  Pfund  4  Pfennige,  mochte  es  sich  um  Roh- 
ikommen,    Vermögen  oder  Reineinkommen  handeln".     Eine 
»ierer  Steuerverordnung  traf  die  Rente  und  deren  Kaufpreis 

,  einem   Satz'*.    Andere  Verordnungen    setzen   einen   ver- 
miedenen Steuerfufs  an*,   halten  aber  doch  den  Unterschied 

iBchen  Vermögen  und  Einkommen  für  so  geringfügig,  dafs 
^en  besondere  Steuern  entbehrlich  erscheinen. 

Auch  dort,  wo  nach  dem  Wortlaut  des  Gesetzes  nur  das 
mögen  steuerpflichtig  war,  wird  man  eine  Besteuerung  des 

Enkommcns  annehmen  müssen,  wenn  die  äteuer  ausdrücklich 

Jttelloae   Leute,    z.    B.    „habnit   handwerker" '",   Tagelöhner 
]  Bettler  traf.    Der  Unvermögende  wurde  einfach  mit  seinem 

seinem  Lohn,    in   Anspruch    genommen".     Die 

[I  der  Fnataclirift  S.  1«. 
*  Richter  im  Neuen  Archiv   f.  Sächsische  Geschichte  II  Heft  1 

8.  273  ff. 
■  Richter    in    d.    H.     des    Vereins    f.    GeBdiichte    der    Stadt 
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Böcber,  Entstehung  der  Volkswirtnchaft  S.  64. 
Id.  Festschrift  S.  145, 
Die  BesteucrunfT  von  Vermitgen  nnd  Einkomiuen  mit  einem  Sat 

ifth  ferner  in  Frankfurt. 

Z.  B.  in  Nfiniberg  iChrouiken  I  S.  183)  und  Augsburg  (Hartun. 
Z.  f  G.V.  XIV  8  95,  20ti  ff.  u.  131). 

Hlachi 

•  Hai I  i.  c.  S.  9 

»  Jastrow,    VolkBxahl    dcatscher    Städte    S.    135.      In    Schlesien 
die  Schatznns    eine   direkte   VennOfrcns-    ud  E^nkomroensteiier im). 
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„Vermögens  ̂ ^  Steuer  hat  sich  den  kleinen  Leuten  gegenüber  in eine  Einkommensteuer  verwandelt. 

Auch  vom  Lübecker  Schofs  darf  dasselbe  galten.  Wenigstens 
in  den  Jahren,  in  denen  auch  die,  de  in  koste  ghad,  schols- 
pflichtig  waren.  Sie  waren  in  der  Regel  ohne  Vermögen.  Die 
Absicht  ging  also  dahin,  sie  mit  ihrem  Einkommen  zur  Steuer 
heranzuziehen.  Wie  die  Veranlagung  geschah,  ist  nicht  fiber- 

liefert ^ 

In  späteren  Jahrhunderten  ist  der  Unterschied  von  Ver 
mögen  und  Einkommen  immer  klarer  geworden.  DenDOch 
wurden  sie  nicht  durch  verschiedene  Steuern  belastet.  Viehnehr 
suchte  man  den  Arbeitsertrag  künstlich,  durch  eine  Fiktion, 
zu  einer  verselbständigten  Vermögensgröfse  zu  konstroieren: 
man  schuf  durch  Vervielfkltigung  des  Lohnes  ein  sog.  Arbeits- 
kapital  und  behandelte  dies  als  Vermögensmasse  ^. 

Mit  Hilfe  solcher  Konstruktionen'  ist  dann  der  Schob 
wieder  zu  einer  reinen  Vermögenssteuer  geworden. 

Der  Schofs  war  vom  Verkaufs  wert*  des  Vermögens 
zu    entrichten.     Die    einzelnen    Vermögensteile    wurden   mit 

^  Im  Schofseid  des  17.  Jahrhunderts  schwur  der  Bürger,  alles, 
wozu  er  einige  HoffnuDg  habe,  es  sei  zu  Wasser  oder  Lande,  in«i^<WB 
soweit  ihm  möglich  gewesen,  einen  richtigen  b erschlag  davoa 
gemacht  habe,  zu  versteuern  (M.  Heft  5  S.  81  Anm.  2).  Unter  diesen 
Passus  ist  wohl  das  Einkommen  zu  verstehen.  Es  scheint ,  dafs  sein 
Jahresbetrag  zu  Grunde  gelegt  wurde.  Ob  dies  aber  auch  bei  den 
kleinen  Leuten  der  Fall  war?  Der  Schofs  traf  aJles  „ehut*,  d.  h. 
den  jeweiligen  Besitz,  ohne  Unterschied,  ob  er  von  früher  über- 

nommen oder  erst  im  laufenden  Jahr  entstanden  war.  Vielleicht  ist 
nur  der  Einkommensteil  besteuert,  der  sich  zur  Schofszeit  im  Besitz 
des  Schossers  befand. 

-  V.  Heckel,  Einkommensteuer  im  W.  d.  V,  I  S.  590. 
^  Derart  künstliche  Konstruktionen  lagen  dem  Mittelalter  völlig 

fern.  —  Welirmann  i>t  der  Ansicht,  in  Lübeck  sei  der  Erwerb 
(direkt)  schofspflichtig  geworden.  Er  sucht  dies  so  zu  erklären,  der 
Rat  habe  die  Kraft,  ein  (iewerbe  zu  betreiben,  verbunden  mit  der 
Berechtiirung  und  gesicherten  Gelegenheit  dazu,  als  Vermögen  auf- 
gefafst  und  deshalb  Kaufleute  und  Handwerker  zum  Schofs  beran- 
«rezogen  |H.(;.Bl.  1S85  S.  55:  Zunftrollen  S.  111;  vgl.  auch  Ortloff 
S.  18i^).     Diese  Erklärung  ist  als  gekünstelt  abzulehnen. 

*  Das  Mittelalter  besteuert  in  der  Regel  den  subjektiven 
< T e  1  d w c r t  des  Vermögens  (Schönberg,  Finanzverhältnisse  Ba«el> 
S.  275  Anm.  1)  In  Frankfurt  waren  „gewar  und  kaufmanscliaft"  zu 
dem  Wert  zu  versteuern,  .,als  sie  gildet  uff  den  tag,  als  man  nach  der 
bedc  umb  geet"  (Bücher   in  der  Festschrift   Art.  §4  der  Bedeordonng 
von  1475  S.  158).  Vgl.  für  Spei  er  ib.  S.  141  und  Arnold,  VerfasauDp- 
geschichte  II  S.  267.  Hildesheim  gab  seinen  Bürgern  auf  ihr  Gut 
zu  verschossen  „alse  lejff  alse  gv  dat  hebben,  alse  gy  darror 

nemen  wolden  unde  daraff  laten***  (U.B.  VI  S.  969).  VgL  Hnber. Haushalt  ll.s  S.  186.  Die  Augsburger  sollten  ihr  Gut  versteuern 
.,uf  den  ait,  als  lieb  es  in  ist**  (Zeumer  S.  66  u.  89;  vgl.  Härtung 
Z.  f.  G.V.  XIX  S.  98  Anm.  '^).  Weitere  Angaben  bei  Espinas. Finances  de  la  commune  de  Douai  S.  1JJ6. 



einem  einheitlichen  Satz  belebt  *,  Es  machte  keinen  Unterschied, 
ob  sie  unmittelbar  oder  mittelbar  benutzt  wurden'. 

Jedes  VerraBgenaaubjekt  war  ein  Steuersubjekt  fllr  sich. 
Nur  die,  welche  in  einer  ungeteilten  Erben  gern  ei  aschaft  Bafsen^, 
wurden  als  eine  Person  behandelt''.  Nach  den  Vorschofsregistem 
hatten  z.  B.  Kinder,  deren  Erbgut  noch  nicht  geteilt  war,  nur 
einmal  zu  steuern". 

4.   Örtliche  Lage  des  Vermügsna. 

Die  Srtliche  Lage  des  Vermögens  blieb  beim  ächofs 
auTser  Betracht. 

Das  Stadtrecht  betont  ausdrücklich:  dal  ghut  si  binnen 

der  »tat  oder  dar  buten".  Der  städtische  Steueranspruch 
machte  nirgends  am  Stadtgraben  halt ^.  PersDnliche,  nicht 
sachliche  Momente  bestimmten  seine  Grenzen**. 

'  Das  ist  bei  den  entwickelten  VerinÖ(;enBBteuem  des  Mittelaltere 
die  Regel.  Vgl.  z  B.  für  Braunschweig  Dürre,  IreBChichte  der  Stadt 
Br.  S.  827,  für  Mainz  Chromken  II  Abt.  2  Ü.  299.  Verschiedeae  Iteils 
fixe  teils  prozentuale)  Sätze  kamen  bei  der  Frankfurter  Bede  (bis  1495) 
und  bei  der  Nürnberger  Losung  Kur  Anwendung(Biicher,  Entstehnng 
d.  Volkswirtschaft  8.  240-243  u.  Festschrift  8.  130  u.  138:  Cbroniken 
der  fränkischen  Städte  I  S.  283;  Sander  S.  337;  Stieda,  Stadt.  Finanzen 
S.  19  ff),  [n  Augebure  wurde  das  Immobile  Besitztum  nur  halb  so  hoch 
bestiuert  wie  Am  mohilelHartung  I,  u  S.  Itk'iffO.  wohl  weil  letzteres sieb  der  Steuer  leichter  pntzieheu  konnte.  In  Oldenburg  i.  H.  forderte 
1599  eine  Tfirkensleuer  von  jedem  Pflug  7  Gniden  nnd  von  jedem  Hun- 

dert „freyhes  Geldes"  2  ̂   10  /(t  iHoilens teiner.  Aus  vergangenen 
Tagen8-:«)2).  Vgl-  femer Cobn,  Finanzwissenschaft  S.29SundEspin»B 
S.  l41. 

'  Hamburg  scherst  z.  B.  auch  för  die  vermieteten  Buden  und  Keller 
•einer  Herberge.    Vgl,  oben  H.  35  Anm.  3. 

K         '  Unten  VIII,  2  sob  c, 
^to      *  Arguroentiim    e  contrario  buh  L.U.B.  V  S.  379. 
^H      *  Pneri,  (2,  3»  Kinder  zahlen  nur  einmal  das  Steiierfixum. 
^      ■  Hach.  Kod,  11  Art.  113  S  304. 
■  '  Wagner,   Fin  aus  Wissenschaft  111  S.  ÖÖ;    Bücher  In  der  Fest- 

•rhrift  K.  127;  Zcumer  S.»:1ff.;  Huber.  Haushalt  Hildesheiros  S.  I3.5-. 
auch  U  B  VE  S-  969:  Dürre  S.  326;  Arnold,  Verfaasnngsgescbichte  II 
8.  2ß7;  Kspinas  6.  121.  Nach  einem  Aagsburger  RatadeUret  von  1.^ 
ist  es  ein  .aralles  unfürdenklicbes*-  Herkommen,  dafii  das  gesamte,  nicht 
nur  das  in  der  Stadt  liegende  Vermögen  versteuert  wird  (Härtung  Z.  f. 
O.V.XIXS.  1187  Anm.  3)  Auch  Ausbürger,  die  überhaupt  nicht  in  der 
Stadt  wohnten,  hatten  dort  ihr  ganzes  Vermögen  zu  versteuern.  Vgl. 
Cohn,  Finanz  Wissenschaft  S.  322  (Zürich);  Bücher  in  der  Festschrift 
Art.  80  d>>r  Frankfurter  Bedcordmmg;  Rubel.  Finanzwesen  Dortmunds  1 
S-  39.  Dirtmund  liefs  seine  abwesenden  Bürger  frei,  wenn  sie  in  der 
Stadt  weder  Wohnung  noch  Erbfrut  faeeafsen.  Poch  mufsten  sie  bei  ihrer 
Kßckkfhr  für  das  laufende  Jahr  nachzahlen  (ib.  S.  76). 

*  Folgende  Beispiele  seien  genannt:  1466  richtete  König  Christian  I. 
vnn  Dänemark,  als  er  in  Schleswig  -  Holstein  eine  allgemeine  Bade  er- 

heben wollte,  an  den  Rat  die  Bitte,  ihm  eine  Besteuening  der  in 
diesen  L&ndern  belegenen  Güter  des  St.  Johannisklosters,  des  Heiligen 
Geist  Hospitals  und  einzelner  Lübecker  Bürjnr  in  gestatten.  Der 
Rat     versprach    mit    den     Bürgern    zu    reden    (Wehr mann    Z.     Itd,  2 
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Das  war  für  Lübeck  von  grofser  Bedeutung.  Das  Stadt- 
gebiet war  nur  klein.  Es  konnte  nicht  allen  Wünachen  der 

Bürger,  die  ihren  Erwerb  in  Grundstücken  anlegen  wollten, 
genügen.  Manche  kauften  sich  deshalb  in  den  NachbarlAndera 
an^  Die  Stadt  verlangte  auch  dort  ihre  Steuer.  Das  gilt 
selbst,  wenn  ein  Lübecker  bei  Gelegenheit  eines  Ankaufes  um 
Lehnsmann  ward.  Denn  das  Stadtrecht  filhrt  fort:  he  hebbet 
(dat  ghut)  van  vorsten  oder  van  heren  to  lene  oder  wo  het  anden 
heuet  wat  allene  he  den  herren  dar  afdene,  he  mot  doch 
der  etat  dar  van  scheten  liker  wis  alse  van  sineme  anderen 

fhude^.     Es  nimmt  also  auf  Verpflichtungen  zum  Lehndienst 
[einerlei  Rücksicht®. 

Der  Lehnbesitz  Lübecker  Bürger  brachte  ein  doppeltes 
Abhängigkeitsverhältnis  mit  sich.  Dieses  Zweiherren  recht  ist 
die  Quelle  mancher  Konflikte  geworden^.  E^  wurde  deshalb 
nicht  gern  gesehen,  weder  bei  den  Berechtigten,  noch  bei  den 
Verpflichteten.  Die  Bürger  machten  sofort  bei  ihren  Ankäufen 
Versuche,  das  Lehn  Verhältnis  zu  lösen.  Eine  Gelegenheit  bot 
sich  beim  Einholen  der  landes-  und  lehnsherrlichen  Bestätigung 
für  ihren  Erwerb.  Die  Fürsten  zeigten  meistens  Entgegen- 

kommen^. Zuweilen  hat  die  Stadt  den  Bürgern  gradezu  ver 
boten,  Land-  und  Lebngüter  zu  erwerben  ®.  Die  Verbote  sind 
aber  nie  lange  in  Kraft  geblieben.  Sie  wurden  hinfiülig,  sowie 
die   aus  dem  Lehnbesitz  erwachsenen  Streitigkeiten  vergessen 

S.  89).  Desgleichen  verlangte  der  Herzog  von  Lauenburg  im  An£ng 
des  17.  Jahrhunderts  die  Besitzerin  von  Krummeftse  solle  ihm  Türken- 
Steuern  zahlen.  Aber  umsonst.  Sie  war  Lübecker  Bürgerin  und  sahlte 
ihre  sämtlichen  Steuern  an  die  Stadt  (Wehrmann  ib.  Bd.  7  S.  218). 
Vgl.  ferner  Dreyer,  Apparatus  iuris  publici  Lubicensis  Tom.  II  S.  268 
und  Becker,  Umstand  1.  Geschichte  III  S.  59—63. 

1  Wehr  mann,  Das  Lüb.  Patriziat  H.G.Bl.  1872  S.  97*98  u.  100  ft. 
L.U.B.  II  Nr.  53  S.  41,  Nr.  92  S.  73,  Nr.  145  S.  122;  III  Nr.  69  S.  66£. 
Nr.  82  S.  77  ff.,  Nr.  103  S.  95  ff.  etc. 

^  Hach  1.  c.  Im  Kod.  III  ist  der  Wortlaut  kürzer  und  klarer: 
...  he  hebbe  dat  ghut  van  heren  edder  van  vorsten  edder  id  sv  war 

dat  aft  sy  .  .  .  (Art.  44  S.  392).  Das  revidierte  Stadtrecht  sagt'  statt 
„dene"  genauer :  „vnd  wann  er  gleich  daruon  Rossdienste  leisten  müsste* 
(Lib.  II  Tit  III  2). 

^  Versuche,  das  Problem  der  Doppelbesteuerung  da,  wo  es  prak- 
tisch ward,  zu  lösen,  scheinen  nicht  gemacht  zu  sein.  Anders  in  Frank- 
furt. Dort  blieb  der  Bürger  in  Ansehung  der  auswärtigen  Immobilien 

für  den  Betrag  der  auswärtigen  Belastung  steuerfrei  (Bücher  ib. 
S.  127). 

^**Vgl.  z.  B.  Z.  Bd.  7  S.  230. '^  Wehrmann  in  den  H.G.Bl.  1872  S.  99;  femer  L.ÜB.  I  8.536, II  S.  169  u.  312,  III  S.  31415  etc. 
^  1400  befahl  der  Rat,  kein  Büreer  solle  aufserhalb  der  Land- 
wehr Lehngüter  bet^itzen  (Dreyer,  Einleitung  etc  S  85).  Gertdf 

damals  war  die  Stadt  durch  den  Lehnbesitz  ihrer  Bürger  in  nnliebsaiM 
Fehden  verwickelt  worden.  1405  verlangte  ein  Bürgerausschnfs  Maf«- 
nahme  gegen  jode  Art  von  Landbesitz  im  Gebiet  benachbarter  Fürsten 
(Wehrmann     H.G.Bl.     187»    S.   107).      Vgl.  L.Ü.B.  V  S.  184  Abs.  i 



Waren.     Er  liat  aber  der  Stadt  immer  von  neuem  zu  schaffen 

^maclit '. 
6.  Existenzminiraum. 

Dem  Mittelalter  itit  die  griindsätzUche  Freilassung  von 

Vermögensteilen  und  Vermögensgröfsen  nicht  unbekannt^. 
Gewöhnlich  wurden  die  steuerfreien  Gegenstände  einzeln 

aufgezählt".  Es  sind  Teile  des  mobilen  Gebraut  ha  Vermögens, 
wie  Kleinodien,  Kleider,  Hauerat  und  Waffen.  Zudem  durften 
die  Schulden  bei  Bewertung  des  Vermögens  abgerechnet 
werden*.  Zuweilen  war  das  Existenzminimum  auch  reichlicher 
bemessen  *. 

Manche  Städte  Hefaen  statt  bestimmter  Vermögensteile 
bestimmte  Vermögensgröfsen  frei.  Wer  unter  einer  festen 
Summe  besnfs,  blieb  von  der  Steuer  verschont*. 

'  In  der  zweiten  Hftifte  des  16.  Jahrhunderts  muFsle  der  Rat  in 
drei  faesondiTen  Mandaten  (154S,  1592  und  1596)  daran  erionom,  dafs 
die  Land-  und  Lehiisgüter  in  der  Stadt  schofaptiichtig  seien  (Dreyer, 
Einleitung  S.  95  «od  1391. 

*  Stioda,  Stadt.  Finanzen  S.  22. 
»  H.  W.  St.  Bd.  B  8.  440;  Zeumor  S.  89  Anm.  2  u.  Härtung  in 

Z.  f.  G.V.  XIX  S.  102;  Schönberc,  Finanzverbfiltnisso  UbbcIs  S.  133 
Aum.  (in  fi.  selber  wurden  koine  Gebrauchsgegenstände  frei  gel  asaeiOi 
Stüve  in  d,  M.  d.  liiBtur.  Vereios  zu  Osnabrück  XI  S.  il.  Vgl.  die 
folgenden  Anmerkungen. 

*  Grofaes  Uui versa] leiikon  von  Zedier.  Halle  und  Leipzig  1743 
Bd.  35  Spalte  1024;  Wagner,  FinanzwissenBchaft  IH  S.  58;  Sander, 
Bei cLsBt^ tische  HauBhallung  Nürnbergs  S.  337. 

"  Frankfurt  liefs  das  Gebrauch« vermögen  innerhalb  der  Grenzen 
df^r  notwendigen  Wirtpohaftsausststtuiig  und  des  HaushalttingBbedarfes 
sowie  die  Uedcsamme  bedefrei  (Bücher,  Entstehung  d.  Volkswirtschaft 
S.  240/42;  Bevölkerung  Fr.  S.  263;  in  d.  Festschrift  S.  128/29  und 
S.  155  ff.)-  Freiberg  befreite:  Korn  Für  die  Haushaltung,  Gerste  Eum 
Bierbrauen,  Fleiai'h,  Pferde,  Sattel,  Schweine,  Kinder,  Kleinodien,  es 
oei  denn,  dafs  sie  Gegenstand  eines  Handels  waren,  itergwerkaanteile, 
Schulden,  die  aber  gegen  etwaige  Forderungen  aufzurechnen  waren, 
Vermögen  unter  1  J£  etc,  (Lang,  Steuerverfassung  S.  167;  Ortloff 
S.  143). 

*  In  Frankfurt  waren  die  Dienstboten  nur  bedepfliehtig,  wenn sie  ein  Naturaleinkommen  in  Frucht  bezogen  oder  mit  emen  die  Summe 
von  10  ß  Heller  übersteigenden  Betrage  Handelsgeschäfte  trieben. 
Desgleichen  die  Insassen  der  Beginenliäuaer  nur,  obe  sie  über  zehcn 
pbunl  hoUer  betten  (Bücher  in  der  FeBtsuhrift  S.  127  u.  155  Art.  56). 
In  Basel  wurden  im  Jahre  1446  Personen  rait  weniger  als  30  FL  Ver- 

mögen steuerfrei  gelassen  (SchQnbcrg  S.  207  ff.,  auch  8.  132).  Der 
Brannte hweiger  Rat  II efs  jeden  ecbofafrei,  der  nach  eidlicher  Versiche- 

rung kein  Gut  im  Werte  von  3  Ji  besais,  vereinbarte  aber  mit  ihm 
eine  anderweitige  Steuerzahlung  (Dürre,  Geschichte  der  Stadt  Bt. 
S.  327).  Hildeaheim  verlangte  von  Knechten  und  Mägden,  dir  mja 
wen  tein  markwort  ghudes  hesafsen.  keinen  Schofs  (U.B.  IV  Nr.  1 
S.  2:  VI  S.  LI).  In  Speier  sehofaten  Einwohner,  Knechte,  M&gdc  und 
Kinder  nnr  dann,  wenn  sie  Güter.  Renten  nnd  Gülten  im  Werte  von 
10  (t   und  darüber  hesafson  (Arnold.  VerfassuDgageschichte  II  8.  2S7). 
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In  Lübeck  lassen  weder  Stadtrecht  noch  Bursprake  der- 
gleichen Befreiungen  erkennen.  Deshalb  ist  nur  wenig  von 

ihnen  zu  sagen.  Jedenfalls  war  der  Abzug  von  Schulden  ge- 
stattet ^.  1444  kaufte  Hamburg  ein  Haus  am  Klingenberg  für 

1600  /,  zahlte  aber  nur  600  ̂   an.  Die  restlichen  im)  i 

wurden  zu  5  ̂/o  verzinst  ̂   und  kamen  erst  1479  zur  Auszahlang. 
Bis  dahin  wurde  das  Grundstück  nur  zu  600  J^  versteuert ^ 
1399  überliefs  der  Rat  den  Karthäusern  zu  Ahrensboek  ein 
Haus  in  der  Dankwärtsgrube.  Ea  war  mit  einer  Rente  von 
6  -fi  beschwert.  Bis  zu  deren  Ablösung  brauchten  nur  10^  Schofe 
gezahlt  zu  werden^.  Auch  ein  Existenzminimum  scheint 
eingeräumt  zu  sein.  Die  untere  Grenze  der  individuellen 
Schofssummen  läfst  sich  zwar  nicht  genau  feststellen.  Doch 
gehen  sie,  soweit  aus  den  Registern  de^  15.  Jahrhunderts  er- 

sichtlich ist,  selten  unter  4  ̂   hinab.  Damals  war  auf  je  2  i 
Silb.  (=  4  /  Pf.)  *^  1  /^  zu  zahlen.  Es  wären  also  Vermögen 
von  etwa  4—16  ̂   Pf.  frei  gelassen  ̂  

>  Vgl.  Hartunff  in  der  Z.  f.  G.V.  XIX  a  1170.  Frankfurt  ge- 
stattete aufserdem  Abzüge  bei  unsicheren  Ausständen,  bei  Gebiadei. 

für  Bodenzinsen  und  Unterhaltungskosten  (Bücher  in  der  Festscluift 
S.  129,  130  u.  134). 

«  Oben  S.  35  Anm.  3. 
«  Unten  sub  IX,  2. 
^  L.U.B.  IV  S.  775:  Preterea  sciendum,  quod  consilium  de  speciafi 

fauore  et  graoia  Carthusiensibus  in  Amdesbuken  fanet,  qnod  ipn 
eadem  domo  vti  possint  ad  inhabitandum  ad  beneplacitum  consilü  et 
quousque  consilio  placuerit.  Et  quolibet  anno  pro  ea  dare  debent  no- 

mine taliic  prccipue  debite  et  tallie  communis  decem  solidos 
Lubicenses  et  postquam  illi  sex  marcarum  redditus,  qui  nunc  exsoluoutor 
de  domo  predieta,  reempti  fucrint,  extunc  ultra  illos  X  solidoi 
quolibet  anno  dare  debent  attcnta  valore  ipsius  domus  ad  numerom 
marcarum  de  qualibet  marca  argentea,  prout  tunc  tempus  postnlauerit 
sicut  alii  eines.  Et  si  aliouid  contingerct,  quod  consilium  ipsis  eadem 
domo  amplius  fauere  nollet,  extunc  consilium  ipsis  suas  peconiaä 
restituere  debet.  Das  Haus  war  erat  kurz  vorher  von  den  KämmereiD 
für  die  Stadt  angekauft.  Leider  fehlen  Angaben  über  den  Rauft>reis 
und  den  derzeitigen  Schofssatz,  so  dafs  sich  nicht  feststellen  Uftt 
welcher  Summe  die  10  /?  entsprechen.  Die  6  J^  Rente  haben  einen 
Kapitalwert  von  rund  120  ̂ .  —  Das  Haus  wurde  von  den  Karthäusera 
käuflich  erworben,  wie  obiger  Schlufssatz  ergibt,  nicht  ihnen  zur  Be- 

nutzung überlassen,  wie  Brehmer  (M.  Heft  3  S.  78)  meint. 
^*  Unten  sub  IX,  1. 
ö  Bei  der  Türkensteuer  von  1542  waren  Besitzer  von  unter  50  M. 

vermögensteuerfroi,  aber  kopfgeldpflichtig  (Becker,  Umstand  1.  Ge- 
schichte II  S.  115). 



Die  Schofsprivilegien  und  sonstigen 
Steuerfreiheiten. 

Die  Schofapfliclit  entstand  als  Bürgerpflicht  Wer  aufaer- 
halb  des  Bürgerrechts  litaad,  war  steuerfrei'. 

Die  Grenze  zwischen  dem  schofapflichtigen  und  schofs- 
freien  Teil  der  Bevölkerung  lag  aber  nicht  fest.  Der  Rat  hat 
sie  mehrfach  zu  Gunsten  des  ersteren  verschoben.  Zuerst 

durch  Änderungen  im  Bllrgerrecb t,  dann  durch  Ein- 
beziehung der  Büi^erangehörigen  in  die  ächofspflicht  und 

durch  Belastung  der  Einwohner  mit  dem  Schols,  endlich 

durch  Besteuerung  der  Ollste^. 
Die  Steuerpolitik  des  Rates  erreichte  aber  nie,  dafs  jeder, 

der  steuern  konnte,  zum  Schofs  beitrug.  Immer  ist  ein 
Rest  von  Steuerprivilegien  und  faktischen  Befreiungen  ge- 
blieben. 

1.  Kirche  —  Plae  causae  —  Klerus  —  Kirchen beamte  - 
Kirchliche  Hintersassen. 

Das  wichtigste  der  Privilegien  ist  das  der  Kirche. 
Sie  verlangte  von  Anfang  nn  Steuerfreiheit,  fUr  ihren 

jetzigen  und  künftigen  Besitz  und  für  den  ihrer  Diener.  Sie 
forderte  ein  Privileg  auch  für  den  Fall,  dafa  ihr  Besitz  durch 
Hintersassen  bewirtschaftet  ward.  Sie  wollte  über,  nicht  in 
den  irdischen  (trdnungen  stehen  und  keiner  weltlichen  Obrigkeit 

Tribut  geben'. Zuerst  kamen  die  weltlichen  Mächte  diesem  Bestreben  aller 

Orten  entgegen*.    Auch  in  Lübeck.    Es  ist  bereits  erwähnt^, 

'  Gierke  II  S.  703  ff. 
»  Oben  S.  16— H2. 
■  Oierko  r  S  330  ff-,  11  S.  642,  67ö  n.  700;  Wagner.  FioNu- 

Wissenschaft  ni  S.  58;  Zeurnnr  S.  72  ff. 
'  Zeamer  S.  lll  Anm.  2;  Maurer  11  S.  7»9ff.:  L.U.B.  VI 

Nr.  879  S.  394  ff.    [Schreiben  dt^s  Papstes  Martin  V.] 
*  Oben  S.  9. 
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dafs  Heinrich  der  Löwe  1164  das  Domkapitel  von  allen 
städtischen  Lasten  und  Abgaben  befreite:  sicut  serui  dei  plena 
gaudeant  immunitate  et  uacatione^  Fortan  war  dis 
Kapitel  kraft  Rechtstitels  steuerfrei  und  bildete  innerhalb  der 
Bürgergemeinde  eine  solche  von  Klerikern  mit  besonderen 
Rechten. 

Was  der  ersten  Lübecker  Kirche  und  den  ersten 
Lübecker  Geistlichen  eingeräumt  ward,  ist  später  allen  übrigen 
ohne  weiteres  gewährt.  Das  Privileg  galt  ftir  den  gesamten 
Besitz  der  toten  Hand  zu  allen  Zeiten.  Das  Stadtrecht 

verlangt  nur  ab  omnibus  personis  laicalibus'  Gehorsam. 
Das  Kirchen  vermögen  konnte  sich  unter  diesen  Um- 

ständen ungehindert  entfalten.  Das  Domkapitel  befand  sich 
im  13.  Jahrhundert  im  Besitz  fast  des  ganzen  südwestlichen 

Teiles  der  Stadt ^.  Auch  die  Stadtkirchen  (Marien,  Jakobi, 
Petri,  Egidien),  Kapellen  (St.  Clemens,  St.  Gertrud  and 

St.  Johannis  „uppe  deme  Sande")*  und  Klöster**  gelangten durcli  fromme  Vermächtnisse  zu  ansehnlichem  Wohlstand. 

Die  ,,immunitas  et  vacatio""  beschränkte  sich  aber  nicht 
auf  kirchliche  Anstalten  im  engeren  Sinne.  Sie  kam  aach 
den  piaecausae  zu  Gute.  Zu  ihnen  gehören  das  Heilige- 
Geist-Hospital,  die  beiden  aufserhalb  der  Stadt  belegenen 
Siechenhäuser  St.  Gertrud  und  St.  Jürgen^^  die  beidoi 
Fremdenherbergen     (Gasthäuser)®     und    die     Armen- 

^  Es  lautot  im  einzeluen:  nullis  umquam  debeant  exactionibus 
grauari  ucl  angariis.  nulla  eis  in  structuris  collectis  ue  ad  opus  ciüitttis 
laciendis  imponatur  necessitas.  nullis  omnino  prcstationibus  nel  qnibu- 
cumque  oneribus.  que  ratione  ciuilitAtis  exigi  solent.  astringi  possint 
uel  alligari  (U  B.  des  Bistums  Lüb.  Nr.  7  S.  11). 

^  Sicut  edicta  imperialis  dignitatis  ab  omnibus  persoDis  lai- 
calibus  ...  sunt  obscruanda.  ita  recte  persimile  (]|^uitquid  Ciuitatis..- 
ordinat  consilium  .  .  .  secundum  jusjurandum  ciuitatis  debet  a  suis  con- 
ciuibus  firmiter  obseniari  (Hach,  üas  lüb.  Recht  S.  170). 

^  Sein  Besitztum  wurde  begrenzt  durch  die  Trave,  Marlesgrube« 
Klingenberg,  Mühlenstrafse  und  Mühlenteich  (Brehmer,  Beitrigtf  n 
einer  Baugeschichte  Lübecks  Z.  Bd.  5  S.  128). 

*  Z.  Bd.  7  S.  258. 
^  Hoffmann,  Geschichte  L.s  I  S.  93  fF.;  Z.  l.  c. 
^  Es  gab  deren  in  älterer  Zeit  drei,  das  Johanniskloster. 

zuerst  mit  Benediktinern,  seit  1247  mit  Cistercienserinnen  belecrt,  du 

Bur^-,  auch  Marien-Magdalenenkloster,  von  DominiiLaneni 
(Predißcrmönchen)  erbaut,  und  das  Katharinenkloster,  in  dem 
Franziskaner  (Minoriten,  mynrebroder)  angesessen  waren.  1502  kam 
noch  das  Annenkloster,  auch  Augustiner  Nonnenkloster, 
hinzu,  das  Kegulissemonnen  beherbergte  (Hoff mann  ib.  u.  S.  2S: 
V.  Melle,  Gründl.  Nachricht  S.  256  ff.;  M.  Heft  1  S.  178;  Z.  Bd.  6 
S.  55  u.  83,  Bd.  7  S.  258). 

'  V.  Melle  S.  291  ff.,  300  ff.  und  327  ff.;  Z.  Bd.  7  S.  258  ff.  Sie  frie 
die  Gasthäuser  hatten  jedes  einen  eigenen  ,,ga8tme8ter". 

^  Das  eine  ,,gasthus"  lag  an  dem  vpgang  molenstrate,  das  andere 
in  der  Gröpelgrube.  Sie  waren  in  der  zweiten  Hälfte  des  14.  Jahr- 

hunderts angelegt,  um  armen  zureisenden  Fremden  (Gästen)  und  Pilgeni 



bttuser,    die  zur  Verpflegung  bedürftiger   Frauen   dienten'. 
rNur    die   5    Konvente   (Beginenhäuaer) *    wurden   wie  auch 
anderffSrts  ^    als    weltliche    Haushaltungen    betrachtet    und 
deshalb  zum  Schofs  angehalten*. 

Das  Privileg  erstreckte  sich  weiter  auf  die  Legate,  die 
zu  Gunsten  Armer  ausgesetzt  waren.  Diese  al  missen  (Almosen) 

kamen  jährlich  iu  festen  Beträgen  zur  Auszahlung''.  Die 
gestiftete  Summe  pflegU;  als  Hypothek  eingetragen  zu  werden*. 
Die  einzelnen  Präbenden  bestanden  in  Geld  oder  Naturalien 

(Wohnung,  Speise,  Feuerung)'.  Häutig  wurden  Korporationen 
bedacht,  um  mit  dem  Vermächtnis  eyne  alniiasen  to  maken* 
und   die   Zinsen   an  Arme   zu   verteilen".     Auch    die   Frei- 

nehrerc  Tagp  freie  Unterkunft  und  BekCatigune 
S.  300  ff.;  ßTehmer,  M.  Heft  3  S.  132,  Heft  4 
mann,  Z.  Bd.  6  S.  62'63). 

'  DomuB  paaperum.  elendehus.  Am  Ende  dea  15.  Jahrhundert« 
gab  es  dorpn  12,  SpAlJjr  kamen  noch  *wei  hinzu.  Vgl.  v,  Mel  le 
S.  3M  ff,;  Brchraer,  Lüb.  Häuseniamen  M.  Heft  3  u.  4;  unten  sub  SI 
und  XXI. 

'  Die  Konvente  sind  VerH(ir^unKsa"*^''6n  für  aUeinstehende  Per- 
sonen weiblichen  Geechlecht«,  meist  geringer  Herkunft,  aber  nicht  ge- 

rad<^  mitteilon.  Die  Beinen  waren  Keine  Nonnen.  Sie  behieltun  ihr 
Vermögen  zur  vollen  Verfügungsfreiheit,  mufsten  nur  nach  gewissen 
klJisterlichc-n  Regeln  leben  (Brelimer  Z.  Bd.  4  8.  83  ff.,  die  Beginen- 
ordüung  im  L.U.B.  VII  S.  760  ff.),  Die  Namen  der  Lübecker  Kon- 

vente Bind:  Convenfua  Cranonia,  Criapi  lauch  Krusen),  beide  in  der 
kleinen  Burgstrafse ,  Johannis ,  Aegidii ,  Dn.  Volmari  (achter  sunte 
Katharinen  IcloBter,  daher  auch  Katharinenkonvent  genannt).  Vgl. 
BreUmcr  I.  t;  v.  Melle  8.  803  ff.  -  Lübeck  hatU>  nur  fünf  Be- 
ginenhäuaer  mit  es.  100  I'lfttzen,  das  kleinere  Frankfurt  dagegen  57 
mit  300  Ineassen  (Bücher,  fUntatehung  der  Volka Wirtschaft  S.  223). 
Dafür  bcsafa  Lübeck  aber  eine  beträchtliche  Zahl  von  Ärmenhäueem, 
die  demselben  Zweck  dienten.  —  ..Konvent"  ist  übrigens  kein  terminua 
technicus.  Z.  B.  wird  Segebei^a  Armenhaus  in  der  St.  AnnenatrufBc 
Öfter  Segebergakonvent  genannt. 

"  Bücher,   Bevölkerung  Fr.  S.  51314  u.  1 
Anm.  1;  Schünberg,  Finanzverhältniase  Basels 
Stadt  Hannover  Nr.  370.  ~  Dasselbe  gilt  v< 
wurde   I.  B.   1327   Ina  Bürgerrecht   aufgen 
-  m- 

1  der  Festschrift  S.  126 
B  S.  170  Anm.;  Ü.B.  der 

Begarden.    Ein  aolcher 
I   (Mantels,    Beiträge 

'  Folg* angeführt:  sontc  Johann i 
.hiend  eingetragen.    Bei  einem  der  Kon- 
II   dem   Schorsregister  Sekunda  Travena 
begyne  dt  4  /f. 

im  VorschoTiregister  1411 
vente   an   der  Burgtreppe 
1464  vermerkt:  4  fi,  14«5 

"  Vgl.  oben  8.  43. 
•  Näeh  den  Schoraregistern  lagen  derartige  almissen  auf  Hänaern 

in  der  B reiten a tra fse ,  am  Kobimarkt,  am  Klingenberg  und  in  der 
Schmiedestrafae.  Zuweilen  haben  sie  besondere  Namen,  nach  den  Stif- 

tern, Empfsn^em  etc..  z.  B.  almisse  vneer  leuen  vrowen  bi  Her  andreas, 
almisse  mafgister  paiily.  Her  brolingh  3  almiaten ,  der  aeken  rente. 
Einmal  ist  nur  der  Betrag  einer  almias«,  12  ̂ ,  registriert. 

'  Vgl.  Hasse,  Ana  der  Vergangenheit  der  Schi ffergese  11  Schaft  in L.  8.  32:  M.  Heft  1  S.  178,  Heft  4  S.  22  ff. 
•  Z.  Bd.  7  8.  259. 
•  Heinrieh  Czerntin  bealimmte   1451  in  seinem  Testament.'  mau 
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Wohnungen^  aller  Art ,  die  sog.  Gottesbuden  (bisweilen 
eiDen  ganzen  Gang  einnehmend)^,  die  Gotteskeller  und  die 
Freistuben  (dornsen)®  waren  steuerfrei.  Und  das  Steuer- 
privileg  galt  neben  den  Stiftungskapitalien  auch  für  die 
Stiftungsinsassen  und  -Empfänger^. 

Endlich  blieben  auch  die  geistlichen  Brüderschaften 
grundsätzlich  beim  Schofs  aufser  Ansatz.  Es  gab  ihrer  eine 
grofse  Zahl^.  Aber  nur  wenige  waren  vermögend*.  Eine 
Unterart  derselben  sind  die  K  a  1  a  n  d  e ''.  Sie  verfolgten  aufser 
religiösen  Zwecken  auch  solche  der  Wohltätigkeit®.  Zwei  von 
ihnen  haben  eine  gröfsere  Bedeutung  gehabt,  der  Klemens- 
(auch  Papen)kaland  in  der  Hundestrafse  und  der  Egidienkaland 
in  der  TVahmstrafse®. 

Das  Privileg  der  Kirche  schlofs  das  ihrer  Diener  in 
sich  ̂ •.  Der  Privatbesitz  der  Weitgeistlichen  war  ebensowenig 
schofspflichtig "  wie  das  Eirchengut. 

solle  den  ganzen  Rest  seines  Vermögens  in  Renten  anlegen,  daraus  120 
almissen  machen,  islike  almissen  werdich  to  wesende  enen  Inbeschen 

Bchillingk,  und  dieselben  .verlenen*^.    (M.  Heft  4  S.  22  ff.) 
^  Testamentarisch  euer  bei  Verkäufen  dazu  bestimmt  (v.  Melle 

S.  326/27;  M.  Heft  3  S.  28  Nr.  6,  S.  72/73  Nr.  7). 

^  Sogenannte  Armengänge.    Vgl.  v.  Melle  S.  322  ff. 
'  Heizbare  Zimmer,  Wonnsäle,  meist  von  armen  Frauen  bewohnt 

(M.  Heft  4  S.  137),  im  zweiten  Stock  belegen  (Reisner,  Die  Einwohner- 
zahl deutscher  Städte  in  früheren  Jahrhunderten  mit  besonderer  Be- 

rücksichtigung Lübecks.    S.  22). 
^  Statt  Steuersummen  vermerken  die  Registerführer  öfter:  in  dem 

hilghen  gheste,  in  dem  elendehns,  in  dem  ghasthnse,  vryg  ein 
dorneze  etc. 

^  V.  Melle  S.  336  ff. 
*  Die  Schofsregister  führen  nur  wenige  auf,  nämlich  eine  fratemitas 

marie  magdalene  (Hartengrube),  je  eine  des  billigen  lichnames  in  der 
Fischer-  und  Beckergrube,  im  Fünfhausen  und  m  der  Egidienstraüse 
(vgl.  Z.  Bd.  6  S.  67),  endlich  eine  fratemitas  im  hilligen  geste. 

■^  Von  calendae. 
»  V.  Melle  S.  310  ff.;  Wehrmann  Z.  Bd.  1  S.  363,  Bd.  6  S.  71  ff 
^  Die  Gästeregister  fuhren  einen  Kaland  in  der  Fischstrafse  auf. 

Offenbar  ward  er  von  Gästen  gebildet. 
J<>  Vgl.  Zeumer  S.  72  ff.;  Bücher  in  der  Festschrift  S.  126.  — 

Ihr  Privueg  ist  in  L.  selten  verbrieft.  Es  war  der  damaligen  Zeit 
ganz  selbstverständlich. 

1^  Es  war  nicht  zu  ermitteln,  ob  der  Klerus  in  Lübeck  allgemein  auch 
von  indirekten  Steuern  befreit  gewesen  ist.  Das  DomKapitel  war 
zur  accisefreien  Einfuhr  Hamburger  Bieres  berechtigt.  1497  geriet  es 
darüber  in  einen  Streit  mit  dem  Rat.  Hans  Regkman  berichtet: 
„Darumb  sie  dryste  worden  vnd  wurden  alzumal  kroger  vnd  zappeten 
Bier  aus."  Darauf  verfügte  der  Rat:  Dieweil  sie  ihrer  Freiheit  miss- 
braucheten  solten  sie  billich  deren  verfallen  seyn  vud  fortan  Schoss 
vnd  Syse  geben  gleich  andern  Bürgern.  Durch  Veimittlnng 
des  Bischofs  wurde  der  Streit  dahin  verglichen,  dafs  die  Domherren 
ihren  Ausschank  einstellten  und  der  Rat  ihr  Privileg  erneuerte  (Regk- 

man s  Chronik,  gedruckt  von  Faust  von  Aschaflfenburg  1619  S.  89; 
V.  Melle,    Ausführliche  Beschreibung  L.s  [Manuskript   der   Lübecker 
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iriker'.  Sie  waren  aber  zum  griifsten  Teil  Vikare  mit  meist 
jeringeti  Einkünften.  Auch  die  eigentlichen  Pfavror  haben 

wlten  n<-nnenswerte3  Vermögen  besessen ;  nur  wenige  vermochten 

Beb  eigenen  Grundbesitz  zu  kaufen^,  Ihr  Privileg  hatte  also 
auf  den  Ertrag  des  Schosses  nur  geringen  Einflufa, 

Das  gilt  noch  mehr  von  den  Kirchenbeam ten^,  den 
Werkmeistern  der  Kirchen*,  den  kostern  und  kerkvrouwen, 

dem  Organisten  (orkonyata),  cuatua.  lichtdreger.  dodengrouer' 
nd  sonstigen  denern  der  kerk.  Auchdie  Privat  bedien  ten"' 

tadtbibliotbek]  S.  784).  Dafs  die  Geistlichkeit  als  solche  in  L.  nicht 
acciee^i  war,  ergibt  wiihl  der  Vermerk  im  ReehnunKsbuch  der 
St.  Katharinenkirche  1 1.^45):  den  brodersa  ceffen  to  Riasiaa  for 

S  tnnnen  berees  up  dat  ralhhnsB  iae  8  ̂ 3  (M.  Heit  8  S.  1161.  lii  anderen 
8tildten  ist  die  Geiatlichkcit  üfter  auch  von  indirekten  Abgabeu  befreit 
(Maurer  [I  S.  883  ff.;  Bücher,  Bevölkerung  Frankfurts  B.  510^ 

'  Das  Domkapitel  beatand  anfung*  aus  14  Hitg-Üedem  ̂ oben 
S.  9|.  1263  belief  sich  die  Zahl  der  Domherren  auf  19,  1525  auf  88 
(Wehrmann,  Mittel !unf;iin  iiber  das  ehemalige  Domkapitel  in  Z.  Bd.  3 
S.  1-S).  Jede  der  vier  Stadtkirchen  hatte  einen  rcctor  (pluhanus. 
kerheren)  und  Tcrschii:dene  cappellanj;  im  15.  Jahrhundert  gab  es 
deren  11  (Z.  Bd.  6  S.  98).  An  den  beiden  Jungfranenklnstern 
waren  besondere  Keixiliche  angestellt  (M.  Heft  4  S.  90  Nr  8.^1  Am 
h&nfigsten  warondie  vicarii  vertreten, Priester, die  an geatifteten  Altliren 
Üeelenmesapn  leBen,  auch  den  Chordienat  vorrichleD  inursten.  Über  ihre 
Zahl  bei  Beginn  der  Reformation  sind  Ewei  verschiedene  Angaben 
erhalten  (Z.  Bd.  n  S.  24  u.  Bd.  6  8.  103).  Dana<-h  gab  es  iin  IHarien 
68  (64X  am  Dom  m,  eu  Petri  29  (281  z\i  Jakobi  21  (21)  und  zu  Egidien 
19  (13);  daa  lind  203  (192)  Vikare.  Weiter  gab  ea  noch  Offizianten, 
Inhaber  kleiner  kirchlicher  Stiftungen.  Am  Heiligen  Geiat  x.  B.  waren  5 
angestdlt  (Z.  Ild.  7  S.  255  Anm.  1h  u.  260).  Die  Geistlichkeit  ist  also 

auf  über  250  Kfipfe  zu  beziffern.  Sie  betragt  fast  1  "'s  der  Bevölkerung. 
INe  Zahl  ist  muht  auffallend  grofs.  In  Nürnberg  z.  B.  kamen  im 
15.  Jahrhundert  auf  rund  20000  Einwohner  446  Geiatliche:  allerdinga 
ii>t  iliT  Anhang  mitgerechnet  (Jastrow  S.  13).  Nach  Einführung  der 
Reformation  ivurde  die  Geiatlicbkeit  an  den  Stadtkircben  auf  einen 

Superintendenten.  5  Pastoren,  12  Kaplfinc  und  3  (.Teiatliche  an  Neben- 
Lirchen,  also  auf  21  KSpfe  reduzii;rt  (Funk,  Einige  Notizen  ilber  die 
Amtswohnungen  der  Geiatlichen  in  L.  Z.  Bd.  4  S.  686Ö|. 

*  Beiapiele:    Z.   Bd.  4   S.  236  (Nr.  1821  und  S.  2«  (Nr.  2881.   Bd.  6 
B.  96;  LU.B.  H  S.  151;  Rehme,  Oberstadtbuch  S.  311  No.  164.     Vgl. 

n  sab  Vir. 
'  Die    folgenden    Angaben   aind   den   Sc h ofs regist ..-rn Mantels  S.  92. 
*  Z.  Bd.  4  S-  297. 

'  to  sunte  gerdrud.    Er 
Idtitche  Beamte  sein. 

*  Da*    Gesinde    der   Kleriker   besteht    i 
1  den  Schofsregisteru   sind  sie  durch  Zut<äti 

~[bede«  preabiter  kenntlich  gemacht. 
"i  Diese    Bevorzugung    von    Kirch enbeamten    und   geistlichen   Be- bten   iat   allgemein.     Vel.  Zeumer   S.  73  (T.     Worms    liefa   nur    die 

'~;ticheu  Diener  der  Kirche  steuerfrei   und  anch  diese  dann  nicht, 
in    sie  Handel    trieben    oder   in  fraudem   legis  in    geistliche  Dienste 
!len  waren  (Arnold,  Verfaasnngsgesohichte  I  S,  269). 

r  Lichtträger 
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der  Geistlichen  genossen  ein  finanziell  unbedenkliches 
Privileg.  Nur  die  Steuerfreiheit  seiner  Angehörigen  ver- 

mochte der  Klerus  nicht  durchzusetzen.  Sie  hatten  zum 
Schofs  beizutragen  ̂   Dagegen  waren  die  kirchlichen 
Hintersassen,  die  auf  kirchlichem  Grund  und  Boden  an- 

gesessen waren,  der  weltlichen  Obrigkeit  zunächst  zu  keinerlei 
Dienst  verbunden.  Ihre  Zahl  war  erheblich^.  Sie  haben 
zweifellos  oft  in  guten  Vermögensverhältnissen  gelebt.  Um  so 
schwerer  ertrug  man  es,  dafs  sie  ihrer  Zinsberechtigten  wegen 
nicht  zu  steuern  brauchten. 

Das  Privileg  galt  aber  nicht  nur  für  alle  Arten  kirch- 
licher Institute  und  alle  Personen ,  die  zur  Kirche  in  irgend 

welchen  rechtlichen  Beziehungen  standen,  sondern  auch  für 
alle  Vermögenskategorien.  Nicht  nur  für  die  Kirchen- 

gebäude und  Klosterräume  selbst  und  die  Amtswohnungen 

(Kurien,  Wedemen,  Papenkollatien)®  der  Geistlichen  und 
sonstiger  Kirchenbeamten,  sondern  auch  für  die  ganze  übrige 
liegende  und  für  die  fahrende  Habe,  auch  für  kirchliche  Werk- 

häuser und  Fabrikationsstätten  (Ziegeleien),  ohne  Unterschied, 
ob  das  einzelne  Vermögensstück  unmittelbar  gebraucht  wurde 
oder  anderen  zur  Benutzung  ausgetan  war. 

Die  kirchliche  Steuerfreiheit  war  also  sachlich  wie  persön- 
lich sehr  weit  ausgedehnt.  Die  Zahl  der  immunen  Objekte 

wie  Subjekte  unterlag  keinerlei  Einschränkungen;  sie  konnte 
ins  Ungemessene  wachsen. 

Das  Privileg  der  Kirche  blieb  formell  bis  zur  Reformation 

in  Kraft*.  Dann  hat  es  der  Reformator  Lübecks,  Bugen- 
hagen, beseitigt.  Er  ordnete  1531  in  seiner  Kirchenordnung 

die  Errichtung  zweier  kirchlicher  Kassen  an,  eines  allgemeinen 
Kirch enschatzkastens     und     eines    Armen  -  Hauptkastens,    in 

'  Das  ergeben  Eintragungen  wie  presbiter:  fraternalis  6  ß ,,  pres- 
biter  et  soror  1  ̂ .  Wenn  Priester  Schofs  zahlen,  tun  sie  es  in  der 
Regel  für  ihre  Angehörigen.  Die  zweite  der  eben  angeführten  Notizen 
findet  sich  im  Scnofsregister  Prima  Travena  von  1493 — 1497.  Von 
1498  an  enthält  es  nur  den  Vermerk:  pbtr.  1  M.  Augenscheinlich  ist 
hier  der  Zusatz  „et  soror"  der  Bequemlichkeit  nalber  weggelassen. 

^  Das  Domkapitel  z.  B.  hatte  seinen  städtischen  Grundbesitz  in 
über  150  areae  elaustrales  zerlegt  und  dieselben  einzeln  gegen  einen 
jährlichen  Wortzins  ausgetan.  Vgl.  L.U.B.  II  Nr.  343  S.  295  ff.: 
Pauli,  Lüb.  Zustände  I  >^.  45. 

8  Die  Kurien  lagen  fast  alle  in  der  Gebend  des  Doms.  Sie 
waren  Wohnstätten  der  Kapitelherren.  Die  Wedemen  (Weden)  sind 
die  eigentlichen  Pfarrhäuser.  Sie  liegen  in  unmittelbarer  Nähe  der 
Kirche  und  enthalten  meist  mehrere  Wohnungen.  Die  Papen- 
koUatien  lagen  weiter  von  den  Kirchen  entfernt  und  dienten  den 
jüngeren  Geistlichen,  den  Vikaren,  als  Unterkunft.  Sie  sind  die 
näufigsten  Amtswohnungen  (Funk  Z.  Bd.  4  S.  68  ff.;  Grautoff,  Histor. 
Schriften  I  S.  224). 

*  Vgl.  oben  S.  54  Anm.  11. 



I  das  gesamte  Kirchen  vermögen  konzentriert  wurde '.  Bei 
:  Gelegenheit  bestimmte  er:  „Die  Diakene  beyder 
let  Gasten  achoelen  van  allen  hoeuetatoelen  yar- 
B  gemey  ne  Schot  geuen,  dat  gemeyne  gudt  tho 

4)oldende  .  .  .  Unde  Chrietus  hefft  suluest  den  tyns 
_  tt  vor  sick  vnde  vor  Petrum  gegeuen,   alae  gescreuen 

steit  Math.  17."  *.  Damit  war  alles  Kirchengut  schofspflichtig 
geworden  °.  Auch  die  Steuerfreiheit  der  Geistlichen  nahm  ein 
Ende.  )ti^2  wurden  selbst  die  „besitter  van  der  Domherrn 

Houe"  vertraglich  verpflichtet,  bei  allgemeinen  Kontributionen 
gleich  den  Bürgern  zu  steuern'. 

Die  Praxis  der  späteren  Zeit  scheint  allerdings  diesen 
Anordnungen  nicht  immer  entsprochen  zu  haben*  ". 

2.    Ritter. 

Zweitens  besafs  der  Ritterstand  ein  Steuerprivileg.  Es 
war  ein  altes  Vorrecht  der  Ritter  hurtigen,  dafs  sie  keine  Steuer 
zu  zahlen  brauchten.  Sie  dienten  den  weltlichen  Gewalten 

mit  Mann  und  Rofs,  nicht  mit  klingendem  Geld^,    Ihr  Privileg 

'  Das  Vermögen  der  Kirchen  wuHe  im  allgemeinen  Kirchen- 
Bchatzkasten  vereinigt  Znm  Armeu-Hauiit kästen  HoHten  eehären:  „alle 
Eudere  der  Hospitalen  edder  aller  broederschoeppen,  kalanden,  gasl> 
hneen.  Ivfigedingen  wo  woeutlick,  aller  testamenten  gudere,  de  /n 
Oades  ere  gegeuen  siut  vnn  aller  andere  willige  gauen  vnn  allmisBen, 
WBt  namen  de  hebben,  de  gegenen  aint  den  armi'n  vnde  rechten 
notrofftigen."  Lübeckische  Kirchen  Ordnung  von  liagenhagen  L.  1877 
rCtrantoff)  S.  159  ff.  und  164.  Grautoff,  Hiator.  Schriften  I  S.  291  ff.: 
Funk,  Das  Armen diakonat  an  den  Kirchen  der  Stadt  L.  Z.  Bd.  2 
S.  171  ff.,  bes    S.  172;  Wehrmann,  Z,  Bd.  6  S.  73. 

»  Kirchenordnung  S.  ISä'S};  Grautoff  1,  c. 
'  Zur  KrmitthinK  des  Kirchonvermügens  wurde  durch  Vertrag  vom 

W.  März  1-531  den   Vikarien  der  vier  Stadtkirchen ,   durch  solchen  vom 

der  SUdt  nachzuweiaen  (Üceker.  Umständliche  Geschichte  L.a  II  S.  32 
und  +5  ff.)  Vgl.  die  Rata  Verordnung  von  1684  bei  Drever,  Eiiil. 
8.  140  Nr.  XI, 

'  So  aoholen  ee  (die  „hesitter  van  der  Domherrn  Houe"X  Im  valle. 
datt  alle  Borgere  vnde  ynwaiiere  diser  Stadt  van  ercn  HuHeni  vnd 
gndem,  thor  gemene  nolt  ettwaa  worden  geuen  daraff  .  ,  .  vnde  van 
erem  egonem  Rikedome  gelick  den  Borgern  geuea  vnde  darcnlbauen 
nicht  wider  beswerelh  werden  (Grautoff  S.  äl2;  Becker  S.  46). 

^  Schon  Bugenhagen  legte  dem  Rat  nahe:  „Wyl  eyn  Er.  Radi 
sulckes  (die  Beateuernng  de»  Kirchenvermilgens)  nalaten  erne  trdt- 
lanck.  so  lange  de  Caaten  n'ker  werden,  dat  Bta  tho  ainein  wolgeuallen" 
( Kirch ennrdnunfi  S.  1S2).  I^r  setzt  aber  hinzu:  flacht  ouera  suickea 
tho  voerderndc  und  tho  beerende  schall  ejn  Er.  ttadt  heblien." 

*  Übin'  die  Steuer  Verhältnisse  der  Qeiatlichcn  und  dea  Domkapitels 
in  «pSterer  Zeit  vgl.  Neue  Lüb.  Blfiiter  1861  S,  9  (Die  St  euer  verhalt- 
nisse  der  lüb.  OeiBtliehen  seit  der  Reformation)  Z.  Bd.  3  S.  105  Art,  12, 
Bd.  8  S.  502;  Dreyer,  Einleitung  etc.  8.  140  Nr.  XI. 

'  Vs'-  *'•  Below,  Zur  Entatehung  der  deutschen  Stadtverfassung !■  der  Hifltoriachcn  Zeitschrift  Bd.  56  S.  197. 



58  XXI 6L 

war  aber  auf  ländlichem  Boden  erwachsen  und  auf  ländlidie 
Verhältnisse  zugeschnitten.  Es  entbehrte  in  der  Stadt  jeder 
inneren  Berechtigung^.  Dennoch  hat  es  sich  lange  Zeit  in  ibr erhalten. 

Es  war  aber  in  Lübeck  nur  von  gerinfi;er  Bedeatung. 
Der  Ritterstand  hat  dort  nie  eine  Rolle  gespielt;  Stftdte  ohM 
Hofhaltung  waren  überhaupt  ein  schlechter  Boden  Air  ritter 
bürtige  Geschlechter^.  Die  Stadt  suchte  von  Anfang  an  du 
Auf  kommen  einer  kriegerischen  Aristokratie  zu  verhindern'. 
Fremde  Ritter  sind  nur  ungern  auf  längere  Zeit  in  den 
Mauern  geduldet^.  Man  sah  in  ihnen  eine  Oefahr  fär  deo 
städtischen  Frieden*^. 

Deshalb  darf  aber  das  ritterliche  Element  in  Lübeck  nicht 

ganz  in  Abrede  gestellt  werden*. 

3.  Beamten. 

Auch  ein  Teil  der  Bürger  wurde  schofsfrei  gelassen,  der 

städtische  Beamtenstand''.  Nur  der  Rat  machte  eine 
Ausnahme.  Er  ging  der  Bürgerschaft  in  der  ErAllluDg  der 

bürgerlichen  Pflichten  mit  gutem  Beispiel  voran.  Seine  Hit- 
glieder gaben  jährlich  in  der  Bursprake  bekannt,  dat  se  en 

scot  setten  willen  vppe  sik  suluen  vnde  vnse menen  borghere'. 
Erst  im  16.  Jahrhundert  haben  sie  sich  vom  Scbols  frei- 

gemacht ®. 
Die  Stadt  hat  schon  früh  Beamte  angestellt  Mit  ihrer 

Gröfse  wuchs   deren  Zahl.     Es  waren    meist  Subaltem beamte. 

'  Maurer  II  8.  867.     Vgl.  jedoch  Zeumer  82'83. 
«  Maurer  I  S.  538. 

^  Frensdorff,  Stadtverf.  L.s  S.  45.  Bereits  im  Privileg  Friedrich«  IL 
von  1188  wurde  bestimmt:  Quicunque  etiam  spacia  ciuitatia  per  occQ- 
pationem  edificiorum  usurpauerit,  si  pulsatus  fuerit,  LX  solides  compon^ 
(L.Ü.B   I  S.  11). 

*  Mantels,  Beiträge  S.  65. 
^  De  ecke,  Historische  Nachricht  vom  lüb.  Patriziat  S.  45. 
ö  Z.  B.  von  Pauli  (Zustände  I  S.  71).  Nach  dem  ObersUdtbacb 

haben  Adelige  gar  Grundbesitz  in  der  Stadt  gehabt  (Z.  Bd.  4  S.  222  £ 
u.  258;  Pauli,  Wieboldsrenten  S.  12).  Vgl.  auch  Reuter,  Kieler 
Erbebuch  S.  XXVI II. 

'  Das  ist  die  Regel.  Vgl.  Paasche  in  J.  f.  Nat.  u.  Stat.  Bd.  » 
S.  312.    Anderer  Ansicht  Schönberg  ib.  Bd.  40  S.  354. 

^  L.U.B.  VI  S.  758.  Ausweislich  der  Schofsre^ster  haben  «> 
auch  tatsachlich  zur  Steuer  beigetragen.  —  Dem  Mittelalter  ist  ei» 
derart  vorbildliches  Steuern  nicht  fremd.  In  Göttingen  brachten  die 
20  Ratsherren  Vto  bis  Ve  des  ganzen  Schosses  auf.    Der  absehende  Rtt 

205). 

heimer  Räte  zahlten  durchschnittlich  V?  des  Schosses  (U.B.  VI  S.  LÜ) 
^  Ortloff  S.  182.     Scheinbar  auch  von  allen   anderen  städtischeB 

Lasten  (Z.  Bd.  7  S   405  Anm.  142).   —    Der  Rostocker   Rat   war  schoo 
früher  steuerfrei  (Meckl.  ÜB.  XX  S.  499). 



mn  die  wichtigeren  Ämter  wurden  von  Mitgliedern  des 
lates  bekleidet.  Zu  den  höheren  Beamten  zählten  nur ' : 

der  Syndikus,  3  Stadtschreiber  (protonotarü,  secretarü)*, 
der  Stadlkaplan  {clericiia  noster,  sacerdoa),  die  2  Stadtnotare^ 
und  andere  Gerichtsbeamte*,  der  StadtarzI,  der  Stadtchirurg', 
der  Kriegshauptmann  {Ausreitervogt),  der  Schenk,  Schaffer 
und  Marschalk. 

Die  Beamten   verteilen    sich    nach   folgenden    Kategorien. 

Gerichlsbeamte  waren;  4  vorspraken  (advocatl,  pro- 
locutores,  rhetoresl^  Personen,  die  im  Auftrage  des  Rates  vor 

rJericht  auftraten',  und  etwa  ebensoviele  degedingealude 
( procura to res,  vtnemcr).  die  besonders  mit  dem  Strafvollzug 
nach  Art  der  heutigen  Gerichtsvollzieher  betraut  waren.  Je 
einer  von  ihnen  hatte  den  Titel:  des  radea  vorsprake,  des 
rades  dcgedingesman,  also  wohl  eine  tibergeordnete  Stellung. 
Im  16.  Jahrhundert  wurden  noch  4  plaggere  (vulmechtige) 
ernannt,  de  eynes  anderen  klegers  vulmacht  anwenden  mugen 
vmme  gelt  offie  andere  dinge  inthofuderen,  also  städtische 
Rechtskonsulenten.  Die  Exekution  aller  der  Strafen,  die  nicht 
in  Geld  bestanden,  geschah  durch  die  2  Büttel  (bodelniester) 
oder  die  2  Frone  (vronenmester,  vron,  schobant,  racker). 
Sie  bewohnten  eigene  Häuser;  jeder  hatte  zwei  Gesellen 

(bodel knechte)  unter  sich".  Die'  Bllttel  waren  Gefängnis- wärter, die  Frone  Scharfrichter  und  Zuchtmeister.  Sie  be- 
zogen z.  B.    Entgelt   vor  dat    swert   tho    richtende,    vor    den 

'  Die  folgende  ZusBtnmeDBtellung  will  keine  erschöpfende  sein. 
Sie  beiuht  zwo  grofsen  Teil  auf  bisher  unbenutzten  Quellen,  z.  H.  auf 
den  Schofsregistem  und  dem  1532  von  Nicolaus  von  Bardewik  und 
Anton  von  Stilen  .to  behueff  des  rnchteD"  sngelegten  Memorial  buch. 
(Z.  Bd,  3  S.  398.)  Vgl.  femer  L.U.B.  II  S.  1077  fT.  (das  Kämmtreibuch 
von  1816— IS38  mit  Angaben  der  Gebälter  der  ofGciati);  Mantels 
S.  9Iir.t  Pauli,  Zustftnde  1  S.  95ff.,  II  S.  T8'T9:  lloffmann  I  S.  91/92; 
M.  Heft  2  8.  166  ff.;  Z.  Bd.  4,.  S,  112  tf,;  v.  Melle,  Gründl.  Naehr 
S.  88  ff. 

*  Nach     dem    Kämmereibuch    von     1816 — 1338,     Es    verzeichnet 
Smagisler.    Auch  nach  Z.  Bd.  4  S.  114  gab  ei 
Haushalt  Hildi'sheima  S.  85. 

'  advocati,  judiüii. 
*  Kach    dem    Kämmereibuch.     Einer    beifst    i 

Rottems)  flchlecbthin,  der  andere  notaria?  aduocatOTum      Sie  sind  z.  T. 
wohl   mit   den   richtescrinern   identisch.     Vgl.  Z.  Bd.  4   S.  289  und  298. 

"  Mantels  8.  93:  LU.B.  II  S.  1081  [cirulieus);  Z.  Bd.  4  S.  lU. 
£r  erhielt  im  14.  Jabrhundert  15  ̂   Pf.,  pro  quibus  famitiam  ciuitatis 
Iceam  vet  wlnerstatn  in  quoc:unque  tempore  gratis  ourabit  et  sanabit 
Vgl  anih  Riedel,  Ärztliche  Zur tände  in  früherer  Zeit  in  d.  Festschrift 
rar  67.  Vcrsammhing  deutscher  Naturforscher  u.  Ärxte  in  LQIieck  |189G> 

"T.  87  ff. 
'  Mantels  S.  93, 
'  K&mmerelreehnungcn  der  Stadt  Hambnrg  VII  8.  CCLX. 
■  Unten  aub  X,  3. 
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oucrsten  (nedd  ersten)  galgen,  vor  leuendich  tho  grauende  und 

vor  stupende  by  dem  kake  vp  dem  markede*. Aber  Büttel  und  Fron  waren  nicht  nur  Gerichtsbeamte. 
Ersterer  hatte  auch  die  fremden  Bettler  auszutreiben.  Letzterem 

lag,  wenigstens  in  späterer  Zeit,  die  Reinigung  des  Marktet 
ob  ̂ .  F4r8tere  mufsten  dat  schot  ropen,  letztere  hatten  der  deiie 
kameren  reyne  to  maken.  Beide  endlich  nahmen  die  EIxekution 

gegen  säumige  Schosser  vor®. 
Sie  sind  also  auch  allgemeine  Aufsichtsbeamte. 

Aber  bei  weitem  nicht  die  einzigen.  Die  Aufsicht  auf  den 
Strafsen  stand  den  4  weddeknechten,  den  Bedienten  der 

Wette  ̂ ,  zu.  Sie  wurden  auch  slupwachter  und  im  Volksmand 
^Brückenkieker"  genannt^.  Die  Beaufsichtigung  des  Marktes 
und  Aufrechterhaltung  der  Marktordnung  war  Sache  des 

Marktvogtes.  Er  war  zugleich  Wirt*.  Die  Schifflfahrt  auf 
der  Trave  wurde  von  4  Travenvögten  überwacht.  Zwei 
hatten  die  Ober-,  die  anderen  die  Untertrave  zu  ihrem  Rcvie^^ 
Für  die  Waldungen  im  Landgebiet  waren  Holzvögte  ange- 

stellt®, die  z.  T.  in  der  Stadt  wohnten*.  Die  Allmende  wurde 
von  einem  Heu  vogt  ̂ ^  behütet.  1345  berichtet  das  Kftmmerei- 
buch:  coco  porcorum  dabimus  annuatim  1  mr  pro  eo,  qaod 
custodit  de  wieren  (Frieden)  in  aggere.  Als  die  Stadt 
Festungsgräben  aufgeworfen  hatte,  stellte  sie  einen  Oraben- 
m  e  i  s  t  e  r  an  ̂ ^  In  der  städtischen  Feldmark  waltete  ein  mark- 
greue  seines  Amtes.  Endlich  ist  1527  zur  Entlastung  ier 
Büttel  noch  ein  P  räch  er  (Bettler-)  vogt  angestellt.  Er  sollte 
dar  vpp  wachten  vnde  sehen,  dat  de  armen  lüde,  dede  der 
almissen  bynnen  Lubek  leueden,  gudt  geschick  hebben  mitb 
biddende  vnde  vpp  denn  kerkhauen  tho  sittende.  Vnde  holden 
de  fromm eden  beddelers  effte  landlopers,  der  hir  bynnen 
nicht  vorarmet  sinth,  vth  der  Stadt  ̂ *. 

So  standen  Stadt  und  Land,  Markt,  Strafsen  und  Flüsse 
unter  polizeilicher  Aufsicht. 

'  Vgl.  Iluber  S.  91. 
2  Z.  B.  5  S.  248. 
«  Unten  sub  XVII,  2. 
4  P^Jji  RätsÄUssoliufs. 

6  Pauli,  Zustände  I  S.  58;  M.  Heft  1  S.  82,  Heft  4  S.  (iS.  Slup- 
wachter bedeutet:  heimliche,  Schleich  Wächter. 

6  Z.  Bd.  3  S.  562  ff. 

"^  Das  älteste  Kämmereibuch  zählt  4  custodientes  Travenam  auf 
(L.U.B.  II  S.  1081  Anm.  91).  Sie  wohnten  nach  den  Schofsregisten  in 

der  Prima  Travena  (Depenau,  Alfstrafse)  und  Sekunda  Travena  jEngrel*- 
und  Fischer^ube).     Über  die  städtischen  Quartiere  unten  sub  XL 

^  .M.  Heft  10  S.  31.    Das  Kämmereibuch   nennt  einen  ̂ custodienr 

ligna'^. ^  Nach  den  Schofsregistern. 
*^  heu-,  hoi-,  hau-,  hou-,  houwevaget. ^1  Z.  B.  7  S.  474. 
'2  Nach  dem  Memorialbuch. 
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Kriegeriacbe  Unterneliraungen  der  Stadt  wurden 
1  KriegafStadUbauptmanii  (bovetman,  Aiisreitervogt) ' 

Er  befehligte  die  rydender  (rideade  knapen),  die 

igleicb  eine  Leibwache  des  Rates  waren'  (ihre  Zabl  läfal 
nur  zum  Teil  angeben;  sie  betrug  über  lü*)  und  die 

pderen  BtftdtiBcben  Söldner^.  Femer  waren  die  arm- 
■  (buHsenscbutten,  balistarii),  der  machiniala,  der 

purschutte*  und  dergleichen  mehr  zur  Verteidigung  der  Stadt 
'stimmt.  Ihre  Bewachung  besorgten  die  tomemanB**  (Türmer), 
ichter,  sluter  (Tnrwilchter-  und  -scbliefser) ,  deren  es  auch 

10  gab'.  Der  Wachtdienst  wurde  von  ^kuren""  ge- 
.  Aurserdem  besoldete  der  Rat  noch  2  Personen  dafilr, 

B  sie  dos  nacbts  vppe  de  wacht  gban. 
Für  Krieg  und  Frieden  war  der  stjtdtiscbe  Maretall  be- 

Er  unterstand  dem  Marschalk  (stabularius,  Stallherr}, 
r  ein  berider",  der  z.  B.  deo  berittenen  Dienern  Heit- 

tmterricht  gab'",  zugeteilt. 
Ebenso  werden  sniggenmester  und  Bootsme  ister  für 

kriegerische  und  friedliche  Verriebtungen  verwendet  worden  sein. 
Der  geschäftliche  Verkehr  in  der  Stadt  wurde 

durch  mehrere  mekeler  der  heren  vennittelt.  Sie  hatten 

Angebot  und  Nachfrage  zusammenzubringen  und  die  Interessen 
der  Stadt  wahrzunehmen".  Es  gab  besondere  körn-,  herings- 

iind  perdemekeler ".  Das  Zumessen  und  Ziiwiegen  der  Waren 
war  Sache  der  Wrak er  (holt,  teer,  hoppenl'",  Messer'*  und 
Wäger'*,  Den  Nacbricb tenverlcehr  besorgten  die  4 
cursores,  loper'*,    und  die  nuncii  consulum.     Sie  waren  Vor- 

■  Z.  Bd.  1  g.  208;  Mantels  8.  16  ff. 
'  8i'e  bildeten  eine  Brüderecfaaft,  Die  10  jüngsten  wohnten  im langen  Lohberg,  Einige  hausten  auch  in  Türmen.  Vgl.  M.  Heft  tt 

S.  74  Nr.  38.  S.  75  Nr.  1,  Heft  4  S.  27  und  137  und  Heft  10  8.  127. 
•  Hoffmsnn  S.  92.     Ihre  Zahl  iflt  nicht  bekannt. 
'  Hildeaheim  hatte  30-86  beritten«  Söldner  (Huber  S.   100). 
«  Mantels  S.  92. 
•  Z.  Bd.  4  S.  305. 
^  Vgl.  die  Zahl  der  Turm  wob  nun  gen  unten  in  der  Anlage. 
•  Huber  S.  88.  —  Das  Kämmereibuch  witfl  zweimal  für  eine 

Person,  cum  vigilee  institncrit,  ein  Entgelt  aus. 
•  M,  Heft  2  S.  166;  Z.  Bd.  4  8.  SSS.  Vgl.  Böuher,  Bevölkerung Frankfiiru  S.  409  Anm.  3. "■  M.  Heft  10  8.  m. 
"  Pauli  IS.  139  n.  ni  8.  74 ff.:  Ilflcher  1.  e.  S. '250  u.  Entstehung 

der  Volkswirtschaft  S.  2!tti:  Inama-S t ernegg,  Wirtschaftsgeschichte 
lU,  2  8.  262;  Huber  S.  94. 

'*  Über  den  Lübecker  Pferdehsndel  oben  8.  29  Anm.  3. 

""  Sachverständige.     Vgl.  Z.  Bd.  4  S,  297. •  Das  KAmmereiDuch  nennt  mensorea  hutnuli  und  cimenti  (L.U.ß.  11 
.  1142  3.  Spalte). 

"  LU.B.  ib. 
■*  Das  Käinmereibuch  von  1816—1338  lAhlt  4  auf.  (L.U.  H  8.  1080 

I  1082.)    Nach  Pauli  (11  8.  8ä'ä4)  gab  aa  in  16.  Jat  "      '    ' 
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giinuer  der  headgen  Po8t^  Der  Rat  hatte  aafser  ihnen  nod 

andere  Boten  iprecones)*. 
Zar  Kor^weii  dienten  die  Spielleute  (spellude,  ioct- 

!acurr*:k  piper.  tLstulatores,  trumppers).  Es  waren  im  ganscB 
>  M^uin«  die  aber  bei  besonders  festlichen  Gelegenheiten  aif 

I'i  ▼vncLrkt  wurden*.  Sie  standen  unter  einem  Spielgndin 
■  v:onie!{>  iocoLatorum^  spelgreue)^. 

Die  innere  Stadtverwaltung  war  folgendermaÜMD 
verteilt: 

Die  Aasfertigung  der  Urkunden  und  Briefe  sowie  die 
iruiinLn^  der  Stadtbücher  war  Sache  der  Stadtschreiber*. 
LVr  ZoU  wurde  von  den  Zöllnern  (tolner,  telonarii)  einicehobea*. 
Die  ytlnxe  war  einem  Münzer  (raonetarius)  anvertraut  FOr 
Scho&  und  Accise  gab  es  keine  spezielle  Vollzugsbeamte.  Nor 

Ton  einem  ̂ svseschriuer^  und  „syseknecht^  ist  die  Reile^ 
Kat&mitglieder  nahmen  die  Geschäfte  der  Steuerverwaltung 
wahr.  Aber  sie  liefsen  sich  von  ihrem  niederen  Dienstpersoniu 
helfen,  von  den  vier  Hausschliefsern  (husslutem,  hos- 
denern),  ihrer  engeren  familia.  Letztere  wurden  fiberhaupi 
bei  der  Ausübung  obrigkeitlicher  Befugnisse  verwandt,  be- 

sonders aber  in  der  Finanzverwaltung  ^.  Jedem  war  eins  der 
st&dtischen  Quartiere  überwiesen'. 

Der  Rat  hielt  sich  ein  eigenes  KüchenpersonaL  & 
bestand  u.  a.  aus  2  Schaffem,  als  Vorgesetzten  ̂ ^,  einem  Ratt- 

koch, 2  kokemeistern  ^^  und  einem  weiblichen  Kuchenbäcker". 
Die  beiden  Ratskeller'^  unterstanden  Schenken,  auch  Keller* 

'  Vel.  Bücher,  Bevölkeruug  S.  25556;  Huber  S.  92 ff.:  Sander. 
Reiehsjtädtische  Haushaltung  Nürnbergs  l  S.  128  ft 

-  Kämmereibuch;  Mantels  S.  92.  Auch  wem  er,  d.  h.  solche,  di»' 
eine  ̂ worf^  (Auftrag)  ausrichten. 

*  Sie  wohnten  meist  an  der  Waknitzmauer.  Vgl.  Wehrmtnn 
Z.  Bd.  2  S.  94;  Dreyer,  Einleitung  S.  92  93;  Z.  IM.  4  S.  114. 

*  Stiehl  M.  Heft  2  S.  68'69.  -  Vgl.  hierzu  Huber  S.  97. 
^  Hoffmann  S.  9192. 
*  1495  ward  die  tollbode  in  der  Mühlenstrafse  von  einer  Frto. 

taloko«  bewohnt. 
"  M.  Heft  1  S.  32. 
^  Z.  Bd.  4  S.  114;  M.  Heft  2  S.  166;  unten  sub  X,  3.  1475  mofMen 

zie  z.  B.  die  zur  Schanzarbeit  befohlenen  Einwohner  überwachen  (M. 

S.  61.  —  Vgl.  auch  Sander  S.  125  ff.  und  Huber  S.  86.  In  Hilde*- 
heim  hatten  die  „Bürgerhoten"  dieselbe  Stellung.  Ausschliefslich  zar 
Verfügung  des  Rates  stehend  vermittelten  sie  alle  mit  der  Bärgerschtl^ 
vorzunehmenden  Verwaltungsgeschäfte. 

^  Item  de  veer  husdener,  eyn  islick  sin  qnarteer  (M.  U  d.  Bei 
der  Einnahme  des  Schosses  kamen  aber  auf  die  4  Quartiere  nur  2  Schof»* 
eiuuehmer.  Seit  1464  bewohnte  einer  von  ihnen  eine  Dienstwohnung 
und  übte  dort  eine  Kruggerechtigkeit  aus  (M.  Heft  8  S.  110  Art.  34i. 

»^  Z.  Bd.  4  S.  294  fbede  schaffers). 
'»  Z.  Bd.  2  S.  9298,  Bd.  4  S.  117;  M.  Heft  2  S.  16667. 
'*  146;^— 85  diente  greteke  ?  der  Stadt  als  kokenbekersche. 
'*  Vgl.  über  sie  unten  sub  XIX. 
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lÜQUte  genannt'.  Der  Ratuwelnkeller  beschäftigte  2 
:  (tepper),  je  einen  Bänder  und  Schreiber,  zwei  Rohl- 
1  (kälgreuen)  zur  Heizung  und  Reinigung  und  etwa  5 

tdiente  (winachroder,  winknecnte,  kalgreuen  knechte)*.  Im 
Rtabierkeller  (dem  hamborgeachen)  waren  mindestena 

\  Personen,  darunter  mehrere  Zapfer,  angeHtellt. 
Die  Stadt  besoldete  ferner  in  den  einzelnen  Ämtern  eine 

Reihe  von  Handwerkern,  z.  B.  im  Bauamt  einen  Bau- 
und  Maurermeister  (buwmester*,  rauremeater),  Steinbrücker 
(brügger)*,  Holzspalter  (klowers),  Dachdecker  (dekker)*,  aller 
Art  Zimmorleute  (tymmerlude)  und  Bauarbeiter  (murlude)", 
Sie  alle  wurden  von  ihr  belehnt  (belenet  timmorman,  sagher). 
Die  Stadt  hatte  eine  Menge  Verlehnte.  Im  Sehofsregister  sind 
Vermerke  wie:  heren  len,  belenet,  keine  Seltenheit'. 
Die  Verlehnungen  erfolgten  besonders  im  Handel  und  Ver- 

kehr, z.  B.  bei  den  Trägern  (sie  bildeten  ein  Amt,  das 

von  2  dreghermeatern  geleitet  ward)",  Sandfahrern,  Wagen- 
ladern, Karre n fii h re rn ,  Dielenträgern,  und  blieben  dort  bis 

ins  li>.  Jahrhundert  üblich*. 
Der  Rat  hatte  ferner  eigene  Fischer  (piscatores) '"  und 

Mllhlenmeister",  auch  Schmiede  alter  Art."". 
Zur  Reinigung  der  Stadt  waren  eine  Reihe  von  „Straten- 

uegheren"  angestellt.  In  der  Zeit  von  131Ö  — iy;W  gab  es 
deren  11.  Ein  „prcco"  erhielt  2  /,  pro  quibua  fat-iet  purgare 
forum  et  lutum  deportare.  Später  hatte  der  Fron  fflr  die 

Reinigung  des  Marktes  aufzukommen  '*.  Das  l'j'd'i  angelegte 
Memorialbuch  zählt  eine  „marktuegersche"  auf.  Pro  purgatione 
koberch  und  klingenberch,  der  beiden  anderen  Plätze  in  der 
Stadt,    waren   zwei    besondere   Beamte    in    Pflicht   genommen. 

<  Wehrmann  iu  Z   Bd.  2  S.  79  IT. 
«  Z.  ib.:  M.  Hflft  2  S.  166. 
«  Z.  Bd.  4  S.  288  u    297. 
•  Pflaitercr.    Vgl   Z,  Hd.  5  S.  2ä4. 
"  Z,  IW.  7  S.  iis  (des  nides  decker).    Vgl.  M.  Heft  10  8.  Hl. 
■  Z.  Bd.  4  8.  288  und  297.  Der  Baumeister  hatte  ihrer  .SO 

unter  eicb. 
'  Hie  scheinen  von  allen  städtischen  Abgaben  befreit  gewesen  tu 

•ein  (Z.  Bd.  7  S.  40-1  Anm.  143). 
•  Z.  Bd.  4  S.  297  u.  304. 
•  Klug.  Geschichte  Lübecks  während  der  VereiniguDg  mit  dem 

fruuQaiachen  Kaiserreich  1811—1813.    L.  1816.    S.  2  u.  8. 
'»  Z.  Bd.  2  8.  92.    Vgl.  M.  Heft  10  H.  ."(1. 
■>  H.  1.  c  Das  Kämmereibucb  von  1^16  fl'.  registriert  L5hne  pro 

labore  in  regendis  molendlnis.  (L.U.B.  II  S.  1081.)  —  Ober  die  itädtiachen 
H&blen  unten  sub  XIX. 

>»  M.  I.  c.;  Z.  Bd.  7  S.  477  ff. 
"  Woiteres  über  die  atädtiachen  Handwerker  bei  Pauli,  Zust&ndc 

in  8.  30  u.  Wehrmann,  ZunftroLlen  S.  26,'27.  Vgl.  sach  Bücher. BerSIkerung  Pr.  8.  227  und  Entstehung  der  Volkswirtschaft  8.  236. 
"  Oben  S.  60. 
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Ein  weiterer  hatte  „pro  purgatione  platee  prope  domum 

coDsilij*'  aufzukommen.  Für  die  Breitestrafse  waren  aufser 
ihm  noch  2  Personen  als  Strafsenkehrer  verpflichtet.  Die 
Reinigung  von  Ratswegen  scheint  sich  auf  die  Plätze  und 
Hauptstrafsen  beschränkt  zu  haben. 

Endlich  standen  noch  verschiedene  Fährleute  (schipper 
to  der  fer,  des  rades  schiphere)  ̂   und  Schleusenbeamte  (dener 
vp  der  sluse),  graminatores ^  d.  h.  Gräser,  die  das  Gras  aut 
der  Allmende  mähen  mufsten*,  und  vielleicht  auch  ein  Toten- 

gräber im  Dienste  der  Stadt®. 
Die  Gesamtzahl  der  städtischen  Beamten  läfst  sich  nicht 

genau  bemessen.    Jedenfalls  belief  sie  sich  auf  über  200^. 
Nicht  alle  waren  aber  Beamte  im  heutigen  Sinne.  Manche 

dienten  der  Stadt  nur  nebenbei,  z.  B.  die  Strafsenkehrer*, 
die  sonst  anderen  Berufen  nachgingen^.  Aber  das  Mafs  des 
Dienstes,  der  von  den  einzelnen  geleistet  ward,  kam  nicht  in 
Betracht.  Alle,  die  nur  irgendwie  von  der  Stadt  aus  beamtet 

wurden,  alle  „dener"  genossen  Befreiung  vom  Schofs.  Sie 
ist  als  pars  salarii  aufzufassen.  Denn  ihre  Angehörigen  waren 

schofspflichtig ''. 

4.  Private  Bediente.  —  Stadtvermögren. 
Weiter  waren  die  Dienstboten  sowie  die  Handels- 
und Gewerbegehl Ifen  (früher  immer,  seit  dem  15.  Jahr- 

hundert in  der  Regel)  steuerfrei.  Nur  bei  aufserordentlichen 
Anlässen  wurden  sie  zur  Steuer  herangezogen®.     Die  Schofs- 

J  Z.  Bd.  7  S.  486. 

2  Die  älteste  Bürgennatrikel  L.U.B.  II  Nr.  31  S.  25  ff.  Vgl.  hierzu Huber  S.  96. 

8  Oben  S.  55  Anm.  5.     Vgl.  Huber  S.  92. 
*  Schon  1316  zählen  die  Kämmereibücher  über  40  auf  (L.U.B.  11 

S.  1077  ff.).  Die  aus  den  Schofsregistern  ersichtliche  Maximaisumme 
beläuft  sich  nur  auf  89.  Aber  die  Registratoren  lassen  sehr  oft  bei 
den  Nichtzahlenden  die  Angabe  von  Stand  und  Benif  fort.  Vgl.  unten 
sub  XI.  —  In  Frankfurt  standen  etwa  200  Personen  im  städtischen 
Dienst,  aber  nur  60  ausschliefslich  (Bücher,  Bevölkerung  Fr.  S.  222 ff., 
255  ff.  u.  408  ff.;  Entstehung  der  Volkswirtschaft  S.  235/36).  In  Basel  gab 
es  etwa  100  Beamte  (Schönberg,  Finanz  Verhältnisse  S.  558  0.).  Vgl. 
ferner  für  Rostock  Paasche  in  J.  f.  Nat.  u.  Stat.  Bd.  39  S.  379/80,  fir 
Nürnberg  Sander  S.  114  ff. 

»  Z.  Bd.  5  S.  248. 

«  Bücher,  Bevölkerung  S.  230,  234  u.  235. 
'  Auch  die  Witwen,  z.  B.  richtschriuersche  dedit.  Wo  neben 

Beamten  ein  Steuerbetrag  eingetragen  ist,  handelt  es  sich  um  Zahlungen 
für  Angehörige. 

*  Oben  S.  26  ff.  Ferner  bei  den  Türkensteuem  des  16.  Jahr- 
hunderts.    1540  wurde  von   allen  Einwohnern   einschliefslich  der  Säug- 
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igister  fahren  deshalb  die  in  fremden  HauBhaltungen  wohn- 
dienende Bevölkerung  gar  nicht  auf.  Die  separat 

-wohnenden  Bedienten  werden  durch  Vermerke  wie:  knecht, 
husknecht,  maget,  dener,  denerache,  in  dem  denat.  piper  der 

koplude,  des  kopmans  loper  etc.  kenntlich  gemacht.  Vor- 
atenende  Randnotizen  linden  sich  aber  nur  »elten**. 

Endlich  wurde  das  Vermögen  der  Stadt  nicht  ver- 
»cborst.  Von  den  öffentlichen  Gebäuden  ist  daher  nur  ein 

kleiner  Teil  in  den  Registern  verzeichnet.  Es  sind  die 

„munte"  *  (Fletschbauerslrafse),  das  „schriuerhus"  (Jobannis- 
strafso),  das  „kuterbus""  (an  der  Mauer),  die  „abbeteke" 

(Königstrafae)  und  eine  „tulnbodo"   (Mühlenatrarse), 

5.    Individuelle  Befreiungen. 

Weitere  generelle  Betreiungen  vom  Scbol's  wurden  nicht 
iwfihrt*.  Aber  aufser  ihnen  zuweilen  individuelle,  auf 
jrschiedeue  Dauer'  und  aus  versciiiedenen  Gründen*.  1(547 
B.  befreite  der  Rat  den  Arnold  Möller  auf  Lebenszeit  vom 

acht-  und  Soldatengeld ,  weil  er  ihm  ein  Rechenbuch  ge- 

idmet  hatte.    Genauere  Angaben  sind  nicht  möglich  ̂ .    Jeden- 

ling«  3  ß  erhol)«]].    1&44  und  1519  inhlte  jede  Persoa 

den  gldcben  Betrag-,     1543   hatten  KDei-nte    und  Mägdi 

Gber  10  JahreD 
sowit!  geringe 

geben  (Kecker, Leute,  die  weniger  uIb  -^0  Jf  beBafsen,   2  Gulden 
Umständl.  Geschicbte  II  S.  113/16). 

>  Nnr  einmal  int  eine  ancilta  aufgeführt. 

•  Die  kaufin&nniBchen  Korporation eii  halten  zuweilen  ein  nicht 
Dnbedeutendea  Personal,  2.  B.  aas  Schonenfalirorkollegium  in  späterer 
Zeit  einen  Sc iiüttings boten  und  Eeha  ̂ leringspacker  (M.  Heft  1  S.  ST'^IB). 

"  Ober  die  steuerliche  Behandlung  der  Bedienten  in  anderen 
Städten  vgl.  Heckl.  U.B.  XX  S.  499;  Schönberg  S.  4»»;  oben  S.  49 
Kma.  6. 

•  Etwa  1367  angekauft  (Z.  Bd.  1  S.  41/42). 
'  Mit  ihm  waren  5  Wohnungen  für  Kütermeister  verbunden,  die 

aber  im  privaten  Eigentum  standen  und  daher  acbofapflichtig  waren 
(M.  Heft  4  S.  57). 

•  Die  letzte  Schorsordnung,  die  Bremer  von  1H4S,  läfst  steuerfrei: 
die  derzeit  angestellten  Prediger  und  Lehrer,  die  besoldeten  Htlitär- 
personen,  eine  Reihe  niederer  Angestellter,  unverheiratete  volljiihrige 
Tochter.  Dienstboten,  Alumnen.  Stiftungen,  UemeinBchuliIner  und  Anne. 
IJ.  f.  Nat.  u.  Stet.  18W  S.  39:1  ff.;  Ortroff  8.  181  u.  183.) 

^  Zuweilen  nnr  für  ein  Jahr.  Ein  Einwohner  namens  brabant 

«ahlt  z.  B.  I49a'99  8  ß,  1499/1500  4  ß,  1501/2  8  ß;  1500/1  war  er  aber 

,vriet". I.  Heft  7  S.  14. 

Ke   Schorsregiater    seben   die  Gründe   nicht   an.     In    der  Regel 
a  folgende :  1.  Belohnung  treuer  Dienste,  eine  Art  Ehrenbürger- 

(Stieda.   Stftdt.  Finanzen  S.  21 ;   Mack.    t'inanzyer waltung 
ForMhuBgcm  XXI  9,  —  Hkrl<r<g.  5 
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falls  fielen  diese  Fälle  gegenüber  der  Befreiung  der  Kirche, 
der  Ritter,  des  städtischen  Beamtentums  und  der  privaten 
Angestellten  nicht  ins  Gewicht. 

Braunschweigs  S.  66;  Haber  S.  59.)  2.  Gewährung  von  Schmerz enB- 
geld  (Huber  ibA  8.  Heranziehung  fremder  Handwerker.  (Bücher^ 
Entstehung  der  Volkswirtschaft  S.  52;  Ulrich,  Bilder  aus  Hannovers 
Verffangenheit  S.  52;  Fabricius,  Das  älteste  Stralsondische  Stadt- 
buch  S.  75  Nr.  36.)  4.  Eine  besondere  Gnadenerwebung  {fmtiB  pro 
deo,  nihil  dat  ex^ratia;  vgl.  U.B.  der  Stadt  Hildesheim  V  S.  410  nnd 
532,  VI  S.  249).  Vgl.  auch  L..U.B.  IV  Nr.  294  S.  315  und  unten  sub  XV 
am  Schlufs. 



Yn.   Mafsuahmen  zum  Schutz  der  Stcuerki-att. 

A.    Gegen  die  Privilegien. 

Das  äteucrprivileg  der  mittelalterlichen  Stadt  war  in  der 
Kegel  ein  generellefi,  erteilt  für  den  Besitz  Bchk^chthin, 
ohne  jede  quantitative  Einst^ihränkung, 

Darin  lug  eine  grofse  Gefahr.  Jedes  Besitztum,  das  bisher 
zur  Steuer  veranlagt  gewesen  war,  konnte  jeden  Augenblick 
in  steuerfreie  Hftnde  übergehen  und  daduriih  der  stSdtisclien 
Oewalt  entzogen  werden. 

Solange  die  Eximierten  nur  Über  bescheidene  Vermögen 
verfügten,  ist  man  sich  dieser  Gefahr  wohl  kaum  bewufst  ge- 

worden. Als  aber  ihr  Reichtum  grfifser  wurde,  hat  die 

ätadt  alöbald  die  Nachteile  der  Privilegien,  die  in  ihre  Steuer- 
verfassung immer  grüfsere  Lücken  rissen ,  mit  Unbehagen 

empfunden.  Ihr  wachsender  Finanzbedarf  machte  sie  zu  einer 
ungeahnten  Last',  Überall  regte  sich  deshalb  das  Beatreben, 
sie  nach  Möglichkeit  abzuachiltt(?ln. 

1.  VerwaltungfsmafBregreln. 
Lübeck  begann  das  Steuerprivileg  der  Kirche  bald  zu 

apürfin.  Das  Besitztum  der  toten  Hand  mehrte  sich  schnell', 
die  nachteiligen  Folgen  für  die  städtischen  Finanzen  traten 
dementsprechend  früh  zu  Tage.  Das  veranlafste  die  Stadt, 
bei  Gelegenheit  ihr  Steuerrecht  zu  wahren. 

Sic  verfügte  über  einen  ausgedehnten  Grundbesitz. 

Der  ganze  städtische  Grund  und  Boden  war  ihr  Eigentum'. 
Wer  sich  auf  ihm  niederlassen  wollte,  mufste  von  ihr  Land 
kaufen  oder  pachten. 

Traten  nun  Kirchen  oder  Klöster  als  Käufer  auf,  so  stellte 
die  Stadt  Bedingungen,  Das  geschah  nachweislich  zuerst  1177, 
als  Bischof  Heinrich  I.  einten  umfangreichen  Bauplatz  zur 
Errichtung    des    Johannisklostens    erwarb.      Der    Abt    Arnold 

•  Zenmer.  StädtestPiieni  S.  72  ff. 
*  Oben  S.  52  ff. 
■  Brebmer,  Beitr&ge  lu  einer  Daugoscbicbte  I..b  Z.  Bd.  d  S.  ISZ; HD  Z.   Bd.  3  S.  64. 
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Die  Vorgeschichte  diesee  Vertrages  iat  unbekannt.    Er  be- 
t  einen  vollen  Erfolg  dea  Rates.    Der  ganze  sUdweBtlicbe 

eil  der  Stadt,  der  bisher  .lufserbalb  dessUidtischenSteuerbezirks 
„       hatte,    war  jetzt   in   ihn   einbezogen.     Nur   der  Dom 

plbst,  der  ihn  umgebende  Kirchhof,  die  Kapelle  St,  Johunnis 
die    Kurien    der    Domherren    verblieben   aufäerhalb    des 

Ichbildes'.     Das   Privileg   des    Kapitels    war   alao,   soweit 
Ad ti acher  Grund  und  Boden   in  Frage   kommt,   auf  den 
ssitzstand  von  etwa  1164  reduziert  worden. 

Dieser  Weg  war  aber  nur  selten  gangbar,  nur  dann, 
fenn  sich  ein  Anlafs  bot,  die  Kirche  zum  Nachgeben  zu  zwingen, 
md  auch  in  diesem  Fall  war  doch  immer  nur  das  mittelbare 

mgut  für  den  Sehofs  zu  retten.  Wo  eine  solche  Gelegenheit 
blieb  der  Besitz  der  toten  Hand  unantastbar  und  un- 

p-enzt  vermehrungsfähig.  Private  konnten  nach  wie  vor 
nndstlicke  an  Kirchen  und  Klöster  bringen  und  dadurch 
"teuer  entziehen. 
Ein  wirksamer,  durchgreifender  Schutz  dea  atftdtischen 

lauerrechts  war  überhaupt  nicht  im  Verwaltungswege, 
ndem  nur  durch  gesetzgeberische  Mafanahmen  zu 
reichen. 

2.  Die  Immobillargesetze. 
Im  IS.  Jahrhundert   begannen   die  deutschen  Städte  eine 

bhafte  Amortisationsgesetzgebung.  Aller  Orten  erging 
IB  Verbot,  Grundstücke  an  Kirchen  zu  bringen,  oder  statt 
^ner  das  Gebot,  Immobilien  sollten  bei  jedem  Besitzwechsel 

I  onere  tibergehen,  oder  der  bUndige  Befehl  an  geistliche 
Werber,    ihr    neu    erworbenes    Grundeigentum    binnen 

bestimmten  Frist  (z.  B.  Jahr  und  Tag)  an  Laien  zu 

erSufsern^.     Zur    Erreichung    eines    Zieles    wurden    die 
«rBchiedensten  Wege  eingeschlagen. 

Verbote     von     Übertragungen     an     Kirchen    — 
Geistliche  —  Ritter  —  Gäste. 

Lübeck  hat  in  seinem  Kampf  gegen  das  kirchliche  Steuer- 
;  öfter  die  Methode  gewechselt. 

hmerib.  IS.   |;J1      Die    Inhaber    der    areae.    oenauales    ver- 
1  I>oiii  zinspfliuhtig.     Dadurch   wurden  sie  fortan  Dicht  dop- 

t  beateaprt,   wir  Brehmer  nn  zu  nehmen   achuint;   denn   der  Grand- 
I  ist  eine  privatrerht liehe  Abgabe.    Vgl  Zeumer  S.  40  ff.  und  unten 

_.  »  Vgl.  Frensdorff.  Stadt-  u.  Gericbtsverf.  S.  134  Anm.  87  u.  39; 
Zeamer  S.  80  ff.;  Inama-Sternege  Hl.  I  S.  164  ff.:  Arnold.  Ver- 
fassungsgeschu'hte  d,  deutschen  Frcistädte  II  S.  1T7  ff.:  Pauli,  Das 
Erbrecht  der  Blutsfreunde  (Abhandlungen  auri  dem  lüb.  Recht  111)  S.  178 
M.279  Addi.  235;  HnUmann,  Finaiugeachichte  S.  165  ff.  und  die  SUdte- 
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Es  begann  mit  dem  strikten  Verbot,  Immobilien 
an  Kirchen  zu  übertragen.  Etwa  1225 *  willkQite 
der  Rat: 

Nemini    siquidem    licet    im  mobilia    8ua    conferre 
ecclesiis,   quin   vendat  pro    argento   et   illud  con- 
ferat  illis*. 
Diese  Küre  ist  wohl  die  älteste  Äufserung  der  auto- 

nomen Befugnisse  der  Stadt®.  Sie  verbietet  jedernuiOD 
den  ecclesiis  oder  godeshusen,  wie  die  deutschen  Statuten 
sagen  ̂ ,  Grundeigen  zuzueignen.  Das  Verbot  richtet  sich 
zweifellos  nicht  nur  gegen  die  K  i  r  c  h  e  n  ̂ ,  sondern  auch  gegen 
die  Klöster;  der  Grundstückserwerb  letzterer  war  der  Stadt 

doch  ebenso  nachteilig  wie  der  ersterer*.  Eis  scheint  anftng- 
lieh  nur  Immobilien  im  engeren  Sinn,  das  sog.  tor  fachte  igen 
im  Auge  gehabt  zu  haben  —  wenigstens  erklärt  der  Danzieer 
Kodex  des  lübischen  Rechts  „immobilia''  mit  ,id  est  tortadit- 
eigen"'  — ,  galt  aber  sehr  bald  auch  für  Renten®,  also  ftr 

^  Das  ergibt  das  Schreiben  Gregors  IX.  vom  18.  Dezember  1227. 
Vgl.  U.B.  des  Bistums  L.  Nr.  59  S.  61. 

«  L.U.B.  I  S.  41.  —  Der  Wortlaut  der  Veräu(seniDgs¥erboCe 
stimmt  oft  auffallend  überein.  Ein  Privileg  Friedrichfi  n.  an  die  Stadt 
Goslar  von  1219  bestimmt  z.  B.:  nulli  licitom  est  dar«  domnm  sna» 
ecclesiae,  nisi  vendatur  et  ecclesiae  argentum  tribuatur(Zeiimer  S.  801 

»  Frensdorff  S.  188.  Sie  wurde  in  die  ältesten  ReebtauS- 
Zeichnungen  übernommen  (id.,  Das  lüb.  Recht  nach  seinen  ilteitei 
Formen  S.  80)  und  kehrt  mit  geringen  Abweichungen  des  Wortlante  in 
allen  Redaktionen  des  Stadtrecnts  wieder. 

*  Ncn  man  ne  mach  noch  ne  mot  sin  torfacht  eghen  to  godes 
husen  gheuen  hene  ver  kopet  umme  suluer  vnde  gheae  den  dtt 
godeshusen  (Kodex  Alhrechts  von  Bardewik  bei  Hac  h  II  Art.  82  S  262; 
vgl.  auch  Art    122). 

^  So  Rehme,  Oberstadtbuch  S.  198. 

^  Nach  einer  Eintragung  des  Wettebuchs  wurde  Johannes  Cnue  is 
eine  Geldstrafe  von  10  ̂   Silber  genommen  pro  eo,  quod  conces^it 
domum  suam  monachis  et  posuit  pro  eis.  (Z.  IM.  1  S.  209  Nr.  44.'. 
Vgl.  auch  Anm.  8. 

'  Ys\.  Hach  Kod.  I  Art.  26  S.  192  und  oben  S.  17  Anm.  4.  Auch 
hier  ist  Rehme  anderer  Ansicht. 

^  Hach  Kod.  II  Art.  122:  Godeshusen  ne  schal  neman  wicbeldeiB 
sime  erue  gheuen  oder  vor  copen.  neu  man  ne  schal  oc  wicbelde  ̂ eveo 
godeshusen.  Das  erste  Mal  sind  neue,  das  zweite  Mal  bereits  be- 

stehende Renten  gemeint,  ib.  Art.  124  S.  309:  Koft  ieman  ̂ ncb^lde 
ghot  weder  to  kopende  dat  wicbelde  mach  he  gheuen  setten  vmdf 
seilen  vnde  in  allen  sakendarmede  don  liker  wis  also  mit  copschatt^ 
cyhude  s  und  er  tho  ghodeshusen  vnde  to  anderen  saken.  Vgl.  anch 
Frensdorff  S.  133:  Pauli,  Abhandlungen  Ul  S.  5  u.  280,  IV  8.  82. 
In  anderen  Städten  blieb  der  Kirohe  der  Erwerb  von  Renten  gestattet: 
vgl.  z.  B.  Reuter,  Kieler  Erbebuch  S.  XXXI.  Zuweilen  braocfateo 
Häuser  ,  auf  denen  Klosterzinsen  ruhten,  nur  zum  halben  Wert  ver- 

steuert zu  werden.  Gegen  den  Mifsbrauch,  der  mit  dieser  Venrünstigunf 
getrieben  wurde,  bestimmt  das  Freiberger  Stadtrecht:  , Welch  man 
eins  verkoufit  von  sime  huse  durch  geschozzes  willen,  daz  he 
deste  minner  schozze  von  der  vur statt,  der  hat  argelist^  (Ortloff 
8.  144).    Vgl.  oben  S.  39. 



itede  Art  des  Grundbesitzes.  Es  traf  endlich  auch  jede  Art 

■des  Immobiliarerwerbes.  Unter  „conferre,  gheuen"  ist  nicht 
nur  der  Verkauf  und  die  Schenkung  unter  Lebenden  zu  ver- 
Btehen,  sondern  auch  die  VerptiindunR,  Vergabung  von  Todes- 

wegen und  letztwiUige  Vertagung,  Gregor  IX.  fafst  den 
Inhalt  der  Kilre  dabin  zusammen,  ut  nullus  Ciuin  Lubicensis 

sliqusB  res  immobiles  uendere  aut  donare  audeat  uei  legare'. 
Das  Verbot  liatte  demnacli  zur  Folge,  dafs  die  Kirche 

fortan  vom  städtischen  Grund  und  Boden  abgesperrt  war.  Die 
mittelalterliche  Stadt  konnte  und  wollte  nicht  jedes  weitere 
Anwachsen  des  Kirchen  Vermögens  schlechthin  unmöglich 
machen.  Aber  sie  bemühte  sich,  jedes  weitere  Anwachsen 
des  kirchlichen  Grundbesitzes  zu  verhindern  Das  Grund- 

eigentum ist  das  geeignetste  Objekt  der  Besteuerung;  es  war 
damals  noch  einziges  Steueronjekt  und  Mafsstab  der  tinan- 
ziellen  Loistungsfthigkeit*.  Darum  sollte  es  in  der  .Steuerpflicht 
verbleiben. 

Die  tote  Hand  konnte  ihr  Mobiliarvennögen  noch 
mehren;  die  Hingabe  von  GrundstUckswerten  an  sie  blieb 

gestattet".  Aber  obiges  Verbot  machte  es  ihr  so  gut  wie 
unmöglich,  Geld  zinstragend  innerhalb  der  Mauern  an- 

zulegen. Deshalb  haben  sich  die  lubischen  Kirchen  und 

Klöster  in  der  Folgezeit  in  den  Nachbargebieten  angekauft*. 
Bei  Beschränkung  auf  das  Stadtgebiet  mufsten  sie  sich  versagen 
Kapitalmächte  zu  werden. 

Wer  diesem  Verbote  zuwider  Grundstücke  an  die  tote 
Hand  übertrug,  wurde  mit  einer  Geldstrafe  von  Kl  >  Silb. 

belegt".  Die  Strafe  war  hoch;  die  gewöhnliche  Bufse  des 
Htadtrechts     betrug    nur    (i(l  ß'^.       Aufserdem     ßrkllirten     die 

>  U.B.  des  itlBtums  L.  Nr.  59  S.  61;  Kehnie  I.  c.;  die  letite  An- 
merkuDK-  —  Vurgabucg  von  TodcsweKcn  bedeutet  ÜbertrSiguDg  von 
Immobilieij  unter  Lebenden  unter  Vorbehalt  des  Be»itxea  und  Ge- 
uDsaeH  Huf  Lebeneieit  {Gerber- Coaatk,  .System  des  deutschen 
Privatrechts  17.  Aufl.  S,  532).  Nach  Pauli  aind  lun&cliBt  nurdie  eigent- 

lichen Vergabungen  verboten,  weil  bei  Testamenten  die  Übertretung 
nicht  beatraft  werden  konnte;  wenn  sie  bekannt  wurde,  lebte  der 
Testator  nicht  melir.  Später  war  sber  auch  die  Tostiernng  su 
Gniulen  der  Kirche  untersact  (Erbrecht  der  itlutefreunde  S.  280  —  282 
Stau.  238  ii.  S.  läO).     Vgl.  die  folgenden  Seiten. 

»  Oben  8.  17  und  &. 
"  8.  70. 

•  Vgl.  2.  B.  ttlr  das  Johanniakloster  L.L'.B.  U  Nr.  89  S.  65,  Nr.  112 S.  «J,  Nr.  138  8.  117.  Nr.  166  a  133;  L.U.B.  III  Nr.  1,  Nr.  5.  Nr.  8 
S.  II.  Nr.  U  S.  13.  Nr.  23,  Nr.  50  S.  57,  Nr.  151,  Nr.  63  S.  59,  Nr.  81 
S.  7S.  Nr.  KJ  8.  m.    Nr.  131  .S,  126,  Nr.   152  S.  151,    Nr.  160  S.   IBl  etc. 

'•  Hacli  I  Art.  26;  qui  hoc  iufregerit,  X  marcas  argenti  componet. 
Desgleichen  Kod.  II  Art.  32,  —  VbI.  8.  70  Anm.  6. 

*  Pauli,  Über  die  urapünglicne  Bedeutung  der  ehemaligen  Wette 
in  Z.  Bd.  1  S.  198/99,  bes.  Anm.  14.  -  Über  die  Lübedcer  Manie 
vgl.  unten  »tAi  IX. 
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deutschen  Statuten  die  verbotswidrige  Übertragung  für 

nichtig  ̂ .  Da  in  den  ältesten  Rechtsaufzeichnungen  eine  Strafe 
nicht  vorgesehen  ist^,  hat  sich  die  Küre  dem  Wortlaut 
nach  von  einer  lex  imperfecta  zu  einer  lex  plus  quam  perfecta 
entwickelt. 

Nachdem  die  erforderlichen  Mafsregeln  gegen  die  Pri- 
vilegien der  Kirche  und  Klöster  getrojffen  waren,  wendete 

sich  die  Gesetzgebung  gegen  den  Klerus.  Zunächst  wurde 
1247  den  Kloster-  und  Ordensgeistlichen  verboten, 
neue  Wohnungen  in  der  Stadt  anzukaufen  und  die  alten 

zu  verlegen  oder  gröfser  machen  zu  lassen^;  die  immunen 
Häuser  sollten  in  ihrem  derzeitigen  Bestände  fixiert  werden. 
Etwa  1260  verordnete  ferner  das  deutsche  Stadtrecht:  De 

ghemene  Rat  is  des  to  rade  worden,  dat  nen  borghere  .  .  . 
ne  schal  vor  copen  en  erue  papen  oder  gheistlicden 
luden  ...  to  neghener  wis  so  we  dat  brecht,  de  schal  dat 
erue  to  voren  uorloren  hebben  vnde  dar  to  schal  he  der 
stat  gheuen  viftich  mark  suluers.  Liker  wis  eset  bi 
eneme  erue  dat  eneme  gaste  tu  höret,  dat  hir  in  der  stat 

beleghen  is*. 
Damit  wurde  den  Bürgern  und  grundgesessenen  Gästen^ 

auch  die  Übertragung  von  Immobilien  an  papen  (Welt- 
geistliche) und  gheistlicde  lüde  (Klosterleute)  verboten; 

denn  das  Stadtrecht  meint  trotz  der  einschränkenden  Ausdrücke 

„erue"  und  „vorcopen"  jede  Art  von  Grundeigentum 
und  jede  Art  ihres  Erwerbes®.  Nur  der  erbliche 
Anfall  von  Liegenschaften  an  Geistliche  ist  nie  direkt  ver- 

boten. Aber  die  Stadt  wollte  auch  auf  diesem  Wege  keine 
Einbufse  am  Schofs  erleiden.  Sie  veranlafste  deshalb  seit 

dem  13.  Jahrhundert  geistliche  Erben  immobiler  Erb- 
stücke    dieselben     binnen    kurzer    Frist    an    einen    Bürger 

>  Hach  II  Art.  32:  .  .  .  den  noch  so  ne  schal  de  gift  nicht  stede 
bliuen. 

8  L.U.H.  I  S.  41. 
8  Hach  Kod.  II  Art.  243  S.  371:  Van  der  ghestliken  lüde 

wonin ge  in  der  stat:  Dat  si  witlic,  dat  wi  mit  ganceme  Rade  .  .  . 
ghewilkoret  hebbet,  dat  nene  ghestlike  lüde  man  oder  vrowen 
anderes  ieneghe  woninge  in  der  stat  maken  scolen  mer  den 
se  nv  hebbet.  Se  ne  scolen  ok  de  rume  de  se  nv  hebbet,  nicht 
grotter  noch  rumer  maken  wan  se  nv  sint.  Se  ne  scolen  oc  ere 
woninge  nicht  wandelen  oder  wesselen  van  den  steden  dar  sc 
nv  inne  lieget  te  nener  wys  ne  scal  oc  de  stat  des  steden  na  vnses 
Stades  rechte.  Dit  is  gheschen  na  godes  bort  Dusent  vnde  Twehun- 
dert  iar  an  deme  seuen  vnde  vertignesten.  Vgl.  auch  das  revidierte 
Stadtrecht  Lib.  I  Tit.  II,  4. 

^  Hach  Kod.  II  Art.  226. 
^  Über  sie  oben  S.  29  ff.»  besonders  S.  30  Anm.  3. 
*  Rehme  1.  c.  Die  letzte  Verpfändung  eines  Hauses  an  einen 

Kleriker  scheint  1262,  zur  Zeit  der  Entstehung  des  deutschen  Stadt- 
rechts, erfolgt  zu  sein  (Brehmer  i.  d.  Z.  Bd.  4  S.  236  Nr.  182). 



zu  verkaufen ',  Unter  Umständen  gab  sie  sich  auefa  mit 
einer  VerpiHndunR  zufrieden,  nämlich  dann,  wenn  der  bürger- 

liche Pfandgläubiger  ausdrücklich  die  Lasten  dea  Grundstücks 
übernahm  '. 

Übertretungen  diesem  Verbots  wurden  mit  Konfiskation 
des  OrundstUoks  und  aufserdem  mit  einer  Geldstrafe  von  nicht 

weniger  als  TiO  ̂   Silb.  beatraft'.  Die  Bufse  gehört  zu  den 
liOchsten,  die  das  Stadtrecht  zuläfst*,  ist  fünfmal  sa  hoch  wie 
die  bei  Kontraventionen  zu  Gunsten  der  Kiri'he  vorgesehene'. 
Hier  wurde  die  fromme  Gesinnung  des  Kontravenienten  straf- 

mildernd in  Betracht  gezogen ;  bei  Übertragungen  an  Kleriker 
verdiente  dieses  Motiv  keine  Berücksichtigung. 

Die  geselzgcberiscbon  Mofimahmen,  die  zum  Schutz  der 
ätädtischen  Steuerkraft  gegen  das  Privileg  der  Kirche  erforder- 

lich waren,  wurden  somit  bereits  in  der  2.  Hälfte  des  \'■^.  Jahr- 
hunderts zura  Abschlura  gebracht.  Die  tote  Hand  blieb  grund- 
sätzlich schofsfrei,  wurde  aber  in  ihrer  privatrechtlichen 

Bewegungsfreiheit  beschränkt  Sie  war  fortan  nicht  mehr  im 
Stande,  den  ach  ofspfli  cht  igen  Stadtgrund  seiner  Bestimmung 

zu  entziehen.  Der  Grund  und  Boden,  der  bisher  zum  Schol's 
beigetragen  hatte,  sollte  ftir  alle  Zeit  der  städtischen  Steuer- 

gewalt unterworfen  bleiben,  das  schofsfreie  kirchliche  Areal 
nicht  mehr  auf  Kosten  des  schofspflicht igen  städtischen 
wachsen  können.  Beider  Umfang  war  durth  die  Kflren  des 
Rnles  gesetzlich  voneinander  abgegrenzt. 

Da.s  Privileg  der  Kirche  war  das  praktisch  bedeut- 
eoinste  und  daher  zuerst  unschädlich  zu  machen.  Abt'r 
auch  die  übrigen  Steuerbefreiungen,  die  auf  Staml, 
Staatszugehörigkeit  oder  GewnltverhSltnis  beruhten,  die  der 

Ritter.  Hofleute  und  Gäste",  wurden  ungern  gesehen. 
wenigstens  insoweit  sie  Immobilien  dem  städtischen  Recht  und 
Interesse  entfremdeten.  Der  Bat  verordnete  deshalb  in  einer 

Küre   von   1248'.   dat  nen  borghere  ne  schal  vor  copen  .  . 

<  Vr-I.  oben  S.  <)9  und  die  folgenden  Seilen. 
'  "  ihuie  S.  201;  Frensdorff,  Stadtverf.  S.  IM  ff.  Vgl.  auch jirnoia,  VeHaBBungsf^eschichtif  [I  ̂ .  177  ff.  und  Gierke  II 

g.  676  etc. 
'  Daj  Verbot  war  also  von  Anfang  an  eine  Ipi  p1a>  qunin  per- 

fecta, die  zudem  noch  Konfiitkatiou  dca  Grundstücks  verfügte. 
'  l'auli  in  der  Z.  Bd.  1  ».  201  If.  Ihre  Hübe  läfat  »iub  daran 

pnnftsaeti,  dafs  im  Anfang  d^a  14.  Jahrhunderts  der  Ausrcil«rvogt. 
einer  der  ersten  Beamten  der  Stadt .  ein  Gehalt  von  80  M  Pf.  bexog. 
das  nach  «oitgenössiachfr  Anachauung  eEnen  „rikon  Sold"  daKtnlTl 
(ib.  S.  203). 

"  Oben  S.  71.  Rphmes  Ansicht,  diese  schärfere  Strafe  sei  später 
ancb  boi  Veräufaernngen  an  Kirchen  vcrh&ngt  worden,  entbehrt  de« 
BeweiaeB. 

•  Oben  S.  39  ff.  und  58. 
"  '  ,  Einleitung  8.  85. 
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en  erue  .  .  ridderen  jof  houeluden  to  neghener  wis. 
Das  Verbot  wurde  später  ins  Stadtrecht  übernommen  ^.  Es 
galt  wie  die  oben  erwähnten  für  alle  Arten  von  Grundeigen- 

tum und  seiner  Übertragung*.  Zuwiderhandlungen  wurden 
wie  verbotswidrige  Übertragungen  an  geistliche  Personen  mit 
Verlust  des  Kontraventionsobjektes  und  einer  Bufse  von 

50  /  Silb.  bestraft«. 
Später  war  den  Rittern  überhaupt  der  Aufenthalt  in 

der  Stadt  untersagt  Das  Lübecker  Recnt  übernahm  die  Be- 
stimmung des  Hamburger  Stadtrechts  ̂  :  Dat  en  schal  nen 

Ridder  wonen  bynnen  desseme  wicbilde;  dat  hebben  de 
wittighesten  ghelouet  vnn  gewilkort**.  Damit  war  das  Problem 
ihrer  Besteuerung*  hinfällig  geworden.  Die  Steuerfrage  wird 
aber  kaum  für  ihren  Ausschluüs  entscheidend  gewesen  sein. 
Der  Ritterstand  war  ja  immer  nur  ungern  in  der  Stadt  ge- 

duldet worden,  und  die  freie  Reichsstadt  war  durch  keinerlei 

höfische  Rücksichten^  gezwungen,  diesem  fremden  Element 
dauernd  Einlafs  zu  gewähren. 

Das  Wohnverbot  traf  aber  nur  die  Ritter  als  solche. 
Jeder  von  ihnen,  der  auf  seine  Standesrechte  verzichtete, 

sich  selber  deklassierte  und  einen  bürgerlichen  Beruf  ergriflF*, 
konnte  in  der  Stadt  bleiben®. 

1  Hach,  Kod.  II  Art.  226  S.  364.  Der  ursprüngliche  Wortlaut  ist nicht  erhalten. 

^  1296  mufste  z.  B.  ein  Bürger  eine  Rente  von  8  ̂ ,  die  der  Kitter 
Marquard  von  Hagen  in  seinem  Hause  hatte,  ex  rigor e  mandati 
consulum  (für  168  ̂   ablösen  (Mantels  S.  96). 

^  Oben  S.  73. 
*  Stadtrecht  von  1270  Art.  I  4  (Frensdorff,  Stadtverf.  S.  191 

Anm.  3). 

"^  Hach,  Kod.  III  Art.  245  S.  461.  Ebenso  bestimmt  „dat  Lübecksce 
Kecht-Bock*^,  das  angeblich  1254  dem  Deutschorden  in  Livland  zu- 

gefertigt wurde,  im  Art.  204:  Ene  wilkore  des  rades  vnd  der  gantzen 
gemente:  Dar  schal  nen  riddermatich  wanen  an  vnseme  wickbeide,  dat 
hebben  de  wittegesten  vnd  de  Kadt  bewillekort  (Krön  he  Im,  Corpus 
statutorum  provincialium  Holsatiae  Abschnitt  VI  S.  47;  Dreyer,  Einl. 
S.  92  Nr.  8  u.  S.  232). 

*  Die  mittelalterliche  Stadt  hat  dies  Problem  in  sehr  verschiedener 
Weise  gelöst.  Sie  schlofs  die  Ritter  aus  oder  verbot  ihnen  den  Erwerb 
von  städtischem  Grundbesitz  (Z  cum  er  S.  82  ff.)  oder  besteuerte  sie 
gleich  den  Bürgern  (Schönberg,  Finanz  Verhältnisse  Basels  S.  170  u. 
526;  Doebner  H.G.Bl.  1879  S.  18;  Inama-Sternegg  III,  1  S.  88)  oder 
befreite  sie  von  allen  Abgaben  gegen  ein  jährliches  Satzgeld  (Maurer 
II  S.  786).  Hannover  beteiligte  sie  auf  Grund  besonderer  Vereinbarungen 
an  den  städtischen  Lasten  (Frensdorff,  Die  Stadtverfassung  Han- 

novers, H.Ct.BI.  1882  S.  19).  Freiburg  erlaubte  ihnen  das  Wohnen  in 
der  Stadt  nur  ex  communi  consensu  omnium  urbanorum  (Zeumer  ib.). 
Vgl.  femer  Maurer  S.  863  ff.  und  Inama-Sternegg  S.  87  ff. 

'  Wie  z.  B.  Hannover  (Frensdorff  in  d.  H.G!b1.  1882  S.  19). 
*  Das  geschah  nicht  selten.  Vgl.  Wehrmann,  Das  lüb.  Patriziat in  d.  H.G.BL  1872  S.  129  ff. 

«  Kehme,  Oberstadtbuch  S.  200  Anm.  32;  Frensdorff,  Stadt- 
verf. Lübecks  S.  191  ff. 



Endlich  wurde  auch  gegenüber  den  Gästen  zu  gesetz- 
lerischen  Mafsnahmen  gegriffen.  Der  Rat  wollte  verhindern, 

liibetikischer  Enden  in  fremden  Städten  steuerpflichtig 
U-de.  Er  erliefa  deshalb  1247  die  Willkür;  Oc  so  ne  acal  nen 

hebben  wicbelde  glielt  in  ieneghenie  erue  in 

laer  stnt'.  Das  deutsche  Stadtrecht  fllgt  als  weitere  Be- 
stimnjung  hinzu:  Dhe  gliemene  Rat  ia  des  to  rade  worden, 

(lat  nen  borghere  mut  selten  sin  erue  vor  enen  gast '',  Die 
Strafen  sind  die  gleichen  wie  oben.  Rehnie  entnimmt  au» 
beiden  Artikeln*,  man  habe  den  Gästen  nur  das  Eigentum  ^n 

Renten  und  den  Pt'andbeH  itz  an  Grundstücken  verwehrt; 
der  Erwerb  von  Grundstücken  zu  Eigentum  sei  ihnen 
offengeblieben.    Diese  teilweisen  BeschrÄnkungen  wären  steuer- 
eilitisch  nichl  begründet.  Warum  soll  der  Bürger  sein 
aus  an  einen  Gast  verkaufen,  nicht  aber  verpftlnden  dürfen? 

In  letzterem  Fall  würde  die  Stadt  doch  weniger  geschädigt 
werden.  Man  wird  den  Wortlaut  dieser  Verbote  daher  ebenso 

extensiv  interpretieren  ratissen  wie  den  der  Amortisations- 
gesetze*. Nun  haben  allerdings  GBste  Grundbesitz  in  Lübeck 

gehabt^  Den  dürften  sie  aber  durch  erblichen  Anfall  erworben 
haben.  F^r  war  nie  verboten,  ihnen  auch  nicht  durch  Vor- 
waltungsmafsregeln  benommen  *, 

So  wehrte  die  Stadt  alle  ihrer  Steuer  Verfassung  nach- 

teiligen Einäfissä  ab,  verbot  überall'  den  weiteren  Übergang 
von  Immobilien  in  steuerfreie  Hände. 

>  Dreier,   Einleituag  S.  Üb;  lUch  Kod.  11  Art.  244  S.  372. 
•  Hach  Art.  226  S.  364. 

■  Rehme  S.  199.  Ebenso  ist  Frensdorf  f  (8.  135  Anm.  43)  d"r 
Anaii-hl.  den  (jftsten  sei  der  Ankauf  städtisi'hen  Grundeigentums  erst 
durch  clsit  revidierte  Stadtrecht  uiimüglich  gemacht  worden. 

'  Auch  nach  Welirmann  war  es  den  Fremden  im  nllKemeinen 
nicht  gestattet,  Renten  nud  GmndstQijke  in  L.  zu  besitzen  l£.  Hil.  3- 
<-  403|. 

*  Vgl.  den  Schlufs  der  Stadtrechtebeatimmiing  oben  8.  72. 
Vgl.  oben  S.  72.  —  Das  ergibt   besonder»  die  Bestimmung  de» 

idierten  Stodtrecbts:  Es  aol  kein  Biirgcr  sein  Erbe,  Rente  vnd 
jenthumb  einem  Gast  oilerFrembden  odernnderen,  welche  vnser 
Srger  nicht  sein,  vorsetzen  oder  vorpfenden,  vorkauffen 

oder  zu  trawen  banden,  demselben  zum  besten,  zuschreiben  lassen. 
Gleicher  gestalt  anl  es  auvh  gehalten  «erden,  wann  einem  Frembden 
ein  Erbe  allhir  anstirhet;  der  sol  dasHellic  auch  nicht  an  frembde 
voreufiBem,  sondern  an  Uürgcr  bringen  (I.ib.  I  Til.  11,  5>  Vgl, 
oben  S.  71. 
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b)    Das  Verhalten   der    Kirche. 

Die  Kirche  nahm  die  Immobiliargesetzgebung  deiRitei 
nicht  ruhig  hin;  bedeutete  dieselbe  doch  eine  faktische  B^ 
schränkung  ihrer  Privilegien.  Die  lübeckische  OeistUchkot 
erhob  gleich  nach  Erlafs  der  ersten  Küre  Protest  und  wandte 
sich,  als  er  nichts  fruchtete,  beschwerdeführend  nach  Bon. 
Gregor  IX.  griff  ein  und  beauftragte  am  18.  Dezember  1227 
einige  der  Stadt  benachbarte  KirchenfUrsten ',  den  Rat  dord 
kirchliche  Zensur  zur  Aufhebung  seines  Statuts  zu  bewcgea. 
Der  Rat  liefs  sich  aber  auch  durch  diese  nicht  beirren,  flshrt» 
vielmehr  die  begonnene  Oesetzgebung  fort. 

In  den  60er  Jahren  des  13.  Jahrhunderts  rief  das  Doüh 

kapitel  die  Hilfe  des  Papstes  an.  Der  Grund  ist  unbekanDL 
Vielleicht  gab  das  Erscheinen  des  deutschen  Stadtreehtes  nit 
seinen  verschärften  Bestimmungen  die  Veranlassung.  Der 
Papst  entsandte  den  apostolischen  Legaten  Kardinal  Oaido 
Dieser  beauftragte  den  Dompropst  von  Ratzeburg,  nach 
Lübeck  zu  gehen  und  jeden  mit  dem  Bann  zu  hestraien, 
der  die  der  kirchlichen  Freiheit  zuwiderlaufenden  Ver 

Ordnungen  anwende'.  Auch  diese  Mission  hatte  aber  koneii 
nachweislichen  Erfolg. 

Die  70er  Jahre  desselben  Jahrhunderts  sind  ausgeföllt 
durch  einen  langjährigen  Streit  zwischen  der  Stadt  und  des 
lübeckischen  Bischof  Burchard  von  Sercken*.  Er  war  nicht 
durch  die  Bodengesetze  verursacht,  aber  sie  spielten  doch  w 
stark  in  ihn  hinein^  dais  sie  schliefslich  einen  Gegenstand  der 
Friedensverhandlungen  bildeten.  Der  Streit  wurde  1282  durch 
einen  Vergleichsvorschlag  des  zum  Schiedsrichter  angerufenen 
Kardinals  Jacobus  de  Columna  beigelegt.  Die  Verbote  blieben 
auch  jetzt  in  Kraft.    Aber  die  verbotswidrigen  Übertragun^n 

^  Er  schrieb  dem  Abt  zu  Stade,  dem  Propst  von  Zeven  und  d^n 
Domscholaster  von  Bremen;  .  .  .  Episcopus  et  dilecti  filii  Capitnlu» 
Lubicense  transmissa  nobis  conq^uestione  mondtrarant.  Consule.«  Labi- 
<:en8es  habentes  occasionem  malitie  übertat em  .  in  odium  eonim,  «lao- 
tanquam  xpi  ministros  reuereri  tenentur,  quedam  iniqua  8t«tata 
contra  deum  dampnabiliter  ediderunt,  uidelicet  ut  nolbr 
-Ciuis  Liubicensis  aliquas  res  immobiles  uendcre  aut  d" 
nare  audeat  uel  logare,  ut  sie  quantum  in  eis  est,  xpm  a  commer- 
cii 8  suis  e X c hl d a n t ,  cui  bona  ecclesiastica  speciali  titulo  aj^scribaDtur 
(U.H.  des  Bistums  Lüb.  Nr.  59  S.  61).    Vgl.  auch  Rehme  S.  197 

«  Vgl.    dasselbe    U.B.    Nr.    197   S.    196/97:   omned.   qui  df 
cetero  seruari  fecerint  edita  et  consuetudines  introductas  contra 
lubicensis  ecclesie  libertatem,  nisi  ea  de  suis  capitalariis  infri 
duos  menses  post  huiusmodo  publicationem  nostri  mandati  feceriot 
amoueri,  uuncties  excommunicatos.  Item  statutarios  n^! 
scriptores  statutorum  ipsorum,  nee  non  potestates,  consale^- 
rectores  et  consiliarios  locorum  ....  nee  non  et.il los,  qne  secoD- 
dum  ea  presumnserint  iudicare. 

3  Pauli,  Lüb.  Zustände  H  S.  25  -32. 
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Tirden  t'ortau  anders  behiindelt.  Bisher  waren  letztwillige  Immo- tiliar Verfügungen  zu  Gunsten  vou  Kirchen  und  KlÖBtern  nur 
dann  gültig  gewesen,  wenn  sie  der  statutarischen  Vorschrift  ent- 

sprechend den  Verkauf  der  vermachten  Grundstücke 
anordneten'.  Jetzt  wurde  vereinbart,  dafs  sie  auch  ohne 
diese  Anordnung  gelten  sollten,  wenn  nur  die  Grundstücke 
innerhalb  zweier  Monate  nach  Inkrafttreten  des 

Testaments  an  Laien  verkauft  würden*.  Derartige  Le- 
gate sollten  aber  nur  vor  Ratsherren  errichtet  werden  können. 

Doch  waren  sie  bei  Gefahr  im  Verzuge  und  bei  Verhinderung 

des  Rates  auch  ohne  deren  Anwesenheit  rechtsgiittig*.  So 
wurde  die  Bestimmung,  dafs  verbotswidrige  Übertragungen 
an  die  tote  Hand  nichtig  sein  sollten,  in  Ansehung  der  Im- 
mobiliarlegate  aufser  Kraft  gesetzt,  ohne  dafs  die  Stadt  da- 

durch Einbufsen  an  der  Steuer  erlitt. 

c)   Die   Durchführung  der   Immob i  1  iargesetz e. 
Diese  Konflikte  zwischen  Stadt  und  Kirche  haben  aber 

nie  einen  chronischen  Charakter  angenommen,  wie  denn 

tiberhaupt  Lübeck  von  langwierigen  Steuerkfimpfen  verschont 
blieb.  Die  Kirche  hat  ihren  Widtrstand  gegen  die  Immobitiar- 
gesetze  immer  bald  wieder  aufgegeben,  wenigstens  äufserlich. 
Und  das  mit  gutem  Grund.  Denn  die  Veräufserungsverbote 
wurden  nicht  streng  durchgeftihrt.  Man  wollte  den  Zweck, 
nicht  das  Mittel.  Der  Zweck  war  aber  die  Erhaltung  der 
städtischen  Steuerkraft,  nicht  Kampf  gegen  die  Kirche  an 
aicb.  Es  mufste  bald  klar  werden,  dafs  dieses  Ziel  noch  auf 
andere  Weise  als  durch  strikte  Verbote  zu  erreichen  war,  dafs 
es  möglich  war,  das  Streben  der  Kirche  nach  Erweiterung 
ihres  Grundbesitzes  und  den  Wunsch  der  Bürger  nach  Er- 

weiterung ihrer  Verkaufsgelegenheit  mit  den  stltdtisi'hen  Steuer- 
interessen in  Einklang  zu  bringen. 

Der  Rat  hat  denn  auch  elfter  in  Einzelfällen  die  Vor- 
schriften des  Stadtrechts  suspendiert.  Die  Erteilung  solcher 

Dispense    war    aber    ein    reiner    Akt    der   Gefälligkeit 

bewirken  udiI  «war  nach  der  Taxe  »v 
und  dem  Bcdaditeo  lu  beBlimroen  wai 

•  ÜB.  des  BisttimB  LQbeck  Nr.  2E 
nrro  rei  immobilis  eccleBÜs  ad  ad  [ 
hii,  qiii  loro  heredum  sunt,  uel  alis 

e  Testamcnteexekuloruri 

la 

ausas  legate 
ü  legitima.  ii 

iiendact 
         n  eligendomm  ab  eis  et  ab  h üs,  qnibus 
poseesBio  prcdicta  legatiir,  et  deindc  precmm  per  emplorcm  piis  locis 
ucl  eirclesiis  persoluatur  in  termioo  seu  terminis  a  iDemoratie  «xtima- 
toribuB  ordinandis .  .  statutis  diete  duilatis  .  .  .  sicjna  in  contrariuin 
fJila  sunt.  Dcquaquam  obstantibua  .  .  .  Vgl.  aucb  Pauli  ib.  S.  279  (T-, 
WipboldBTcnten  S.  »2,  Zuntändc  II  S.  81. 
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{gracia  specialis)^  und  geschah  nur  gegen  alle  erdenklicbei 
Kautelen.  Der  Erwerber  mufste  sich  urkandlich  Ter- 
pflichten,  seinen  neuen  Erwerb  in  vollem  Umfang  xa  rtr* 
«chossen^,  überhaupt  alles  zu  tun^  que  anus  ciuiam  ipiiti 
ciuitatis,  si  emisset,  facere  teneretur®. 

Die  Stadt  behielt  sich  das  Vorkaufsrecht  vor.  Woite 
der  neue  Eigentümer  sein  Orundstück  wieder  verkaufen,  » 
hatte  er  es  ihr  vorher  anzubieten.  Wenn  sie  von  ihrem  Haciit 
keinen  Oebrauch  machte,  konnte  er  es  verkaufen^  an  wen  er 
wollte,  nur  mufste  der  Käufer  ein  Bürger  sein^.  Hituiittr 
wurde  auch  ausbedungen,  dafs  nur  an  Bürg^er  vermietet 
werden  sollte  ̂ .  So  lange  das  Grundstück  im  Besiti  dei  er 
werbenden  Teiles  verblieb,  hatte  der  Rat  das  Recht,  seineB 
Dispens  zu  widerrufen,  wenn  irgendwelche  Schwierig- 

keiten gemacht,  der  Schofs  und  die  sonstigen  Abgaben  niek 
willig  gezahlt  wurden^.  War  der  in  Frage  kommende  Orond 
und  Boden  früheres  städtisches  Eigentum,  so  nahm  er  ihn 
gegen  Zahlung  des  früheren  Kaufpreises  zurück  ̂  ;  handelte  e» 
sich  um  alten  Privatbesitz,  so  hatte  er  „plena  auctoritas*  ib 

^  Andere  Urkunden  heben  die  specialis  favor  et  mitia,  benivoU 
permissio  und  das  beneplacitum  consilii  hervor.  Vgl.  oben  S.  50  Amn  4 
und  die  folgenden  Anmerkungen. 

^  Als  1420  dem  Dominikanerkonvent  im  Burgkloster  eine  Batt 
von  20  ̂   gestiftet  ward,  mufste  er  sich  verpflichten :  Jodoch  wille  wi 
vnde  scholcn  de  vorbenomeden  XX  mark  gheldes  iarlikes  vorschotei 
vnde  der  stat  plicht  darvan  entrichten  (L.U.B.  VI  Nr.  179 
S.  223).  Über  die  Stiftung  einer  Rente  für  die  Jakobikirche  im  Jahre 
1421  oben  S.  48.  Vgl.  femer  M.  Heft  3  S.  145  Anm.  1,  S.  162  Anm.  1 
und  das  folgende. 

(|uod  sp 
Ciuitatis  Lubiconsis ,  ob  reverentiam  iehsu  christi  ac  precum  uostianm 
intuitu,  admiserunt ,  ut  in  ciuitate  prodicta  quandam  hereditatem  . . 
emeremns,  uobis  cum  tali  conditione  interposita  construendam :  Omnit 
eteniiii  ex  oa  facere  tenebimus  in  talliis..  et  in  ceteris  omniboi- 
quo  unus  ciuium  ipsius  ciuitatis,  si  emisset,  ex  ea  facere 
teneretur.  Adjcctum  est  preterea,  vt  s i  aliquo  tem{>ore  hanc  heredi- 

tatem nobis  vendere  placuerit,  eam  vendere  debemus  ipsi  ciuitati 
Sro  tanta  pecunia,  quantum  ualet  hereditas  memorata,  Si  uero  sepe- 
icta  ciuitas  emere  noluerit,  possumus  eam  vendere  cui  volae- 

rimus,  dum  tarnen  vni  ex  ipsius  concivibus  vendamus  eandea 
(L.U.B.  I  Nr.  283  S.  271).  1270  beurkundet  es  noch  einmal:  Tenore 
presentium  protestamur,  quod  hereditatem  quam  in  ciuitati  vestra  df 
vestra  beniuola  pcrmissioue  comparauimus ,  eo  iure  omni  ]p08^' 
demus,  quo  oeteri  vestri  ciues  suas  possident  hereditates.  Snper  quiho« 
nobis  ad  gratiarum  semper  tenebimur  actiones  (ib.  Nr.  325  S.  30«^ 

*  V^l.  Anm.  3,  S.  75  Anm.  6,  Z.  Hd.  7  S.  177,  M.  Heft  3  S.  Ißf 
Anm  1 .  ib.  S.  145  Anm.  1.  Vgl.  auch  oben  S.  77  Anm.  3.  Fast  sämt- 

liche Stellen  sind  weiter  unten  zitiert. 
^  M.  Heft  3  S.  162  Anm.  1. 
0  L.U.B.  II  S.  331:  oben  S.  50  Anm.  4;  unten  S.  79  Anm.  S. 
"  Obeu  S.  50  Anm.  4. 



r  verkAufen  und  don  Erlös  an  den  Eigentümer  auszukehren, 
K   Stiftungen   auch   wohl   die   Befugnis,    ihn    im   Sinne   des 

■Stifters  zu  verwenden'. 

'  Diese   Bedingungen   wurden   nicht  gerade  alle   in  jedem 
Fall  gestellt^.  Immer  aber  bo  viele,  wie  erforderlich  waren, 
um  den  Grundbesitz  trotz  seines  Übergangs  in  kirchliche 
Hände  in  der  städtischen  Steuergewalt  festzuhalten. 

Bisweilen  zeigte  der  Rat  ein  gröfseres  Entgegenkommen. 
Die  Deutschritter  kauften  in  den  20er  Jahren  des 

13.  Jahrhunderts  eine  Kurie  an  der  AltenfUbre.  Sie  wurde 
ihnen  gegen  die  Zusage  eines  jährlichen  Schosses  von  4  ß 

eingeräumt^.  Die  Stadt  verzichtete  auf  den  vollen,  nach  dem 
jeweiligen  Steuersatz  und  Bodenwert  veränderlichen  Schofa 
und  begnügte  sich  mit  einer  konstanten  Abfindungssumme*. 
In  der  Zeit  zwischen  1318  und  13.')')  ist  auch  auf  diese  ver- 

nichtet". Darin  zeigt  sich  deutlich  ein  Wohlwollen  gegen  den 

Orden  • '. IHOl   behielt  sich  der  Rat  bei  Ankauf  eines  Hauses  durch 

die  Egidienkirche  gar  nur  das  Recht  des  Widerrufs  vor*". 

I   L,U.B.  11  S.  :!31,  oben  S.  50  Anm.  4, 
'  Vgl.  üie  vorstehenden  Zitate. 
»  Wehrmann  Z,  lld,  5  S.  461;  Brüh  tn  er  M.  lieft  3  S.  76  Nr.  20 

und  Z  Bd.  4  8.  248  Anm.  10,  Das  beatStigt  dio  Notiz  der  Kämmerei- 
b&cJier  von  r2S3— 98:  Curia  militum  Christi  [et  Duni^munde  daut 
quelibetl  IUI  sol  in  tallii«  (L.U.B.  II  S.  ViS,)     Vgl,  Anm.  .5. 

■  Ancli  andere  mittelalterlirlte  Städte  DegDÜf;en  sich  mit  aolclien 
Ab6DduDgs5ummeD,  sub  Wohlwolle«  oder  um  das  Widerstreben  der 
Geistlichen  leichter  lu  überwinden  (Zeumcr  8.  81/82;  Giorke  I 
S.  331).  In  Braunschweig  z.  B.  iet  öfter  Htatt  des  Schosses  der 
Bchnteltina,  eine  Rente,  vereinbart  worden (Mack.  J^nansgeschicbto 
S.  23  u.  2S;  Chroniken  Bd  1  S.  494)  Hildesheim  versprach  dem  Kloster 
RiddsKahaiiBen  bei  Ankauf  zweier  »ehorspflichtiger  Häuser,  diese  nie 
aber  67  #  cinBcliätien  zu  wollen  (Ü.B.  VI  S.  L).  Seine  Steuer  wurde 
dadurch  aber  nur  von  den  Schwankungen  des  Bodenwertes  unabhängig, 
nicht  von  denen  des  Steuersatzes. 

'  Eine  Aufzeichnung  berichtet;  Notardimi.  quod  curia  militum 
christi  .  .  .  dare  consueuit  annuatim  ad  talliam  quatuor  solidos  dena- 
riorum.  Quoe  domini  consules  decreuerunt  relaxandos  et  quitos  dimit- 
tendoa  ad  instanciam  ordinis  militum  prcdictoniin  (L  IIB.  II  S.  919). 
Sie  ergibt  aber  nicht ,  dafs  der  Orden  den  Schors  abgeltst  hat .  wie 
Wehrmann  (I.  c.)  behauptet. 

•  1260  war  ein  miles  christi  im  Besitz  einer  hereditas  (Z.  Bd.  4 
S.  AM  Nr.   156). 

''  Auch  andere  Städte  haben  ihm  besondere  VereGnsttgungen  er- wiesen.    Vgl    Arnold,  VerfaasungsgeBchichte  II  S.  178. 
*  Sed  dicta  eectesia  non  utetur  ista  domo  diutius,  quam  plaeuorit 

eonaulibus  (Mantels,  Bcitrfige  S.  66  u.  97  Nr.  3).  Vgl.  L.U.B.  II 
Nr.  41  S.  33  u.  oben  S,  78  Anm.  T 

'  1256    beurkundet   Bischof  Johann:    Cum    ad   instantiam    precum 
fecorint 

ipplicari. fL,UB.  I  Nr.  299  S.  213).     E^   handelt   sieh   um  die  Minorilen  iTi 

nostrarum    Conaulea     Lubicenses     fratribii 
videlicet   ut    aream ,    que    bat 

ira  tenebatur,  fratrum  unibus  permittcrcnt  app 
■  pecialem 
Cnoitali« 

lerK     Dil'  Urkunde  acheint  sagen  zu  wollen,  dafs  der  Itauptalz  ohne 
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Aber  dies  waren  Ausnahmen.  Nicht  so  seine  klausolierten 

Dispense.  Je  mehr  sich  die  Stadt  entwickelte,  desto  h&afiger 
stellte  sich  heraus,  dafs  die  starren  Veräufserungs verböte  nicht 
mit  den  Bedürfnissen  des  Lebens  harmonierten.  Sie  erreichten 

zwar  ihren  Zweck,  bewirkten  aber  auch,  dafs  das  Kirchen- 
kapital  anlagesuchend  aus  der  Stadt  und  dadurch  dem  städti- 

schen Verkehr  verloren  ging.  Das  war  zur  Sicherung  der 
Steuerkraft  nicht  erforderlich.  Deshalb  kam  die  neue  Me- 

thode der  bedingten  Verkaufskonzessionen  immer 
mehr  in  Aufnahme.  Ihr  Erfolg  war  derselbe,  nur  daCs  die 
Schofspflicht  nicht  auf  Gesetzen,  sondern  auf  privatrechtlichen 
Vereinbarungen  beruhte. 

Das  neue  System  kam  in  vereinzelten  Fällen  auch  den 
Rittern  zu  gute,  trotz  des  Ansiedlung^verbotes^.  1397 
wurde  dem  schwedischen  Ritter  Jakob  Abrahamson  erlaabv 
zeitlebens  mit  seiner  Familie  in  Lübeck  zu  wohnen,  auch  ein 
eigenes  Haus  zu  erwerben.  Dafür  mufste  er  jährlich  40  ̂  
zahlen.  Von  den  bürgerlichen  Lasten  ward  er  aber  befreit*. 
Das  Satzgeld  war  so  hoch  bemessen,  dafs  die  Stadt  filr  «De 
ihre  Ansprüche  vollauf  befriedigt  war. 

d)   Gebot  des  Übergangs  cum  onere. 
Der  alte  Kechtszustand  blieb  in  der  Theorie  noch  eine 

Weile  bestehen.  In  der  Praxis  gewann  aber  die  neue  Art 
des  Steuerschutzes  immer  mehr  Boden.  Durch  ein  Ratsstatnt 
von  129(3  erlangte  sie  auch  Gesetzeskraft.  Es  bestimnate. 
Güter,  die  von  Kirchen  und  Klöstern  erworben  würden, 

sollten  unter  den  bürgerlichen  ünpfliehten  bleiben®. 

Vorbehalt  der  Schofspflicht  überging.  Der  Rat  ist  deo  MiDoriten  immer 

wohlwollend  gesinnt  gewesen  Schon  früher  hatte  er  ihnen  den  Bii- 
platz  für  ihr  Kloster  geschenkt  (ib.  Nr.  86  S.  90).  1823  besafs  letzterei 
Kenten  in  einem  städtischen  Grundstück  (Pauli,  Wieboldsrenten  S.S 
u.  U.B.  Nr.  207).  P.  meint,  dieser  Kentenbesitz  erkläre  sich  dartoi. 
dafs  die  Nichtigkeit  verbotswidriger  Legate  später  aufgehoben  word« 
sei.  Dadurch  wurde  dem  Reschenkten  aber  doch  nur  der  Geldwert 
des  verbotswidrigen  Geschenkes  gesichert,  nicht  das  Geschenk  selber. - 
Öfter  läfst  sich  nun  feststellen,  dafs  kirchliche  Anstalten  und  Person» 
Immobilien  besitzen,  nicht  aber  unter  welchen  Bedingungen.  So  hesab 
im  Anfange  des  14.  Jahrhunderts  der  Priester  Seegenwange  zwei  fläus« 
(L.U.B.  II  8.  151).  LS50  hatte  ein  Geistlicher  ein  Hau»  in  der  Hund^ 
strafse  und  eine  Nonne  (monialis)  eine  Rente  in  demselben  (Rehm«. 
Oberstadtbueh  Nr.  164  S.  :311'12). 

'  Oben  S.  74. 

-  Wil  Jacob  to  Lubeke  wonen  vnde  wil  he  een  eghen  hus  kopea 
dat  men  em  toscriue  in  des  Stades  boek  to  Lubeke,  zo  scal  he  gbeuei 
alle  iar  dem  rade  to  Lubeke  XX  mark  to  den  XX  mark,  de  he  rfde 
vtghift.  Vor  desse  XL  mark  scal  Jacob  vnde  sin  wif  vnde  sine  kindere. 
de  mit  em  in  einer  were  sittet,  wonen  bynnen  Lubeke,  dewile  he  lenft 
qwit  vnde  vry,  dat  he  nicht  scoten  en  scal  noch  waken  noch 
wepenere  vtmaken  noch  nenerleve  ding  don,  dat  me  \t)  de  borcff* 
settet  (L.U.B.  IV  Nr.  648  S.  735.  —  VgL  oben  S.  14. 

8  Dreyer,  Einleitung  S.  137. 



Damit   war  der  GrundatUcksTerkehr    wieder  freigegeben. 
BA&  die  Stelle  des  Verbots  der  ImmobiliarUbertragung 
trat  das  Gebot  des  Übergangs  cum  onere'. 

e)   Das  Oberstadtbuch  (Grundbuch)  als  Mittel  der 
Uurchfulirung   und  Erweiterung   der   Immobiliar- 

gesetzB. 
Lübeck  hatte  Handhaben ,  den  Gehorsam  gegen  seine 

Bodengeselze  zu  erzwingen. 
Der  Erwerb  von  Grund  und  Boden  mu&te  nach  deutschem 

Recht  öffentlich  vor  sich  gehen.  Die  älteste  Zeit  ver- 
langte einen  an  Ort  und  Stelle  vorzunehmenden  Formal- 

akt, das  Mittelalter  eine  Erklärung  der  Übereignung 
(Auflassung).  Die  Auflassung  fand  zuerst  vor  dem  Gericht, 

dem  „L'cliten  Ding",  später  vor  dem  Kat  statt  und  ptiegte «ehr  bald  in  StadtbUchern  beurkundet  zu  werden.  Schliefshch 

war  es  die  Eintragung,  die  den  Übergang  des  Grundstücks 
bewirkte  *. 

In  Lübeck  gehörte  es  anfangs  zur  Kompetenz  des  legi- 
timum  placitum ,  der  allgemeinen  Bürgerversammlung,  „de 

ceepitalitatum  proprietatibus"  zu  Gericht  zu  sitzen^.  Das 
echte  Ding  wurde  aber  noch  in  der  ersten  Hillfte  des  13.  Jahr- 

hundert» beseitigt*.  .Seitdem  nalim  der  Kat  die  Auf- 
laasungen  vor". 

Bereits  1227  ist  dus  Oberstadtbucli  angelegt.  Es  diente 
zur  Beurkundung  des  Immobiliarverkehrs.  Alle  GrundatUcks- 
übertragungen  unterlagen  dem  Eintragungszwang.  Der  Grund 
und  Boflen  war  also  einer  ständigen  Kontrolle  unterworfen. 
Verbotswidrige  Übertragungen  fanden  einfach  nicht  die  er- 

forderliche amtliche  Niederschrift. 

Und  wie  das  Grundbuch  ursprünglich  jede  verbotswidrige 
Übertragung  unmöglich  machte,  so  ermöglichte  es  später  die 
neue  Methode  der  bedingten  Verkaufskonzessionen.  Alle  die 
Bedingungen,  die  die  Ötadt  bei  dem  Erwerb  von  Grund- 
sttlcken  zu  stellen  hatte,  wurden  zugleich  mit  dem  Eigentums- 

wechsel im  Oberstadtbuch  vprmerkt'. 
Der  Rat  benutzte  seine  grundbuchrichterliche  Tätigkeit 

aber  nicht  nur  dazu,  das  jeweilige  Recht  der  Stadt  zu  wahren. 

'  Vgl.    dHB  Gebot  Rudolfs   von   üabsburg:    bona   trmnsennt    cvm 
onerc  bei  Zeumer  S,  US),  ferner  ib.  S.  81. 

>  6erber-Cosai;k.  System  des  deutschcu  PrivatrechtB  17.  Aoll. 
8,  150  ff. 

»  L.U.11.  1  S.  89;  Frenadorff.  Stadt-  ö.  Gerichtsverf.  S.  84. 
*  Uoffmann.  (ietchicbtc  L.a  I  8.  65. 
>  Freoedorffä.  136. 
•  VgL  oben  S.  77  ff. 

ForMbai«wi  XZl  B.  -  HartKi^.  6 
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Sie   dieDte   ihm   auch  als  Mittel  zu  dessen  Ergäniangsd 
Erweiterung. 

Er  suchte  alle  Gefahren,  die  dem  städtischen  Sm» 
anspruch  aus  der  Person  eines  an  sich  scholspflichtigen Er- 

werbers infolge  Änderung  seines  bürg^errechtlichen  ChanhBL 
z.  B.  durch  Übertritt  in  den  Stand  der  Geistlichen'  oderdotk 
Aufsage  des  Bürgerrechts*,  erwachsen  konnten,  im  Edmea 
ersticken*.  Er  dehnte  ferner  die  Vorschriften  des  Stidtncis 
auf  analoge  Fälle  aus.  Das  Gesetz  verbot  nur  die  Cl»- 
tragung  an  „godeshusen"  * ;  der  Rat  verhinderte  auch  die  « 
piae  causae  oder  machte  sie  doch  unschädlich,  lädier 
klärte  er  von  zwei  den  Armen  gestifteten  Hufen:  miDdoi 
astricti  ad  talliam  et  ad  alia  ciuitatis  onera'^.  Bei  Sckt- 
kungen  von  Immobilien  an  Siechenhäuser  und  derglekki 
behielt   er   sich  ausdrücklich   den  Schofs   vor  *.     Zuweilen  bl 

^  1295   kaufte  AVede^hc,   plebanus   de  Seveneken,   seinen  SStai eine  hereditas.    Die  Ratsnerren  fügten  der  Benrkandung  die  Klw 
an:    Si  facti  fuerint    clcrici  dicti  pueri,    hacH!  hereditas 
tabit  super  laicos  vel  ipsa   laicis   vendetur  (Pauli 
renton  U.B.  Nr.  94).    Vgl.  oben  S.  78  Anm.  4. 

-  1350  wurde  einem  Bürger,  der  auch  in  seiner  Vatentsdt  _ Bürgerrecht     besafs,     ein    Haus    nur    unter     der    Veipflichtinv  _ 
§escnriebenf  «piod  hie  ei  vis  Lubicensis  debeat  permanere  &ehiDe&  A 
T.  188). 

^  Wie  auch  femh'egende  Möglichkeiten  berdcksichtigt  wvd» zeigt  folgender  Vorfall.  1423  wechselte  ein  neben  dem  Frmnmktaff- 
klostor  belegenes  Haus  seinen  Eigentümer.  Bei  der  Eintragung  wuri- 
im  Oberstadtbuch  betont:  Notandum,  quod  eadeni  donans  non  debet  9^ 
poterit  in  toto  ucl  in  parte  ali(j[ua  dictis  fratribtis  aut  ipsonim  <:oe- 
uentui  aliquo  modo  appropriari  absque  consensu  con^alatiip  et  ̂ rim 
eadem  domus  portabit  onera  ciuitatis,  sicud  huousque  fecitiLUB^ 
VI    S.  542/43).     Vgl    oben  S.  78  Anm.  2. 

*  Oben  S.  70. 
^*  1318  kaufte  der  Ratsherr  Andreas  VIome  zwei  Hufen,  um  ihn 

Ertrag  den  Armen  zuzuwenden.  Bei  der  Eintra^ng  der  Stifmiur  i" 
Oberstadtbuch  im  Jahre  1320  wurde  folgende  Klausel  angefugt:  .  .  nca 
tÄmen  propter  hoc  dicti  mansi  et  redditus  debent  oensen  \-eI  i^ ccclosiaatici  nee  iuri  ecclesiastico  subiacere  nee  wiic 
per  in.^tauracionem  aiicuius  beneficii  aut  quocumque  alio  modo  deb«' 
in  vsus  ecclesiasticos  conuerti »  sed  juri  secnlari  perpet«^ 
su])iacebunt  et  manebunt  astricti  ad  talliam  et  ad  alia  ei&: 
tatis  onera,  ad  que  agri  vel  mansi  alii  positi  extra  eandem  niluic 
(molendinorum)  in  ciuitatis  marchia  sunt  astricti  ....  I^eterei  si  d<^ 
minis  consulibua  in  futurum  videretur,  quod  oiuitaäs  a  personis  ec^'l^ 
siastii'is  posset  quomodolibet  grauari  aut  turbari  oi*casione  pr^ scriptorum  aut  quod  ciuitati  in  suo  iure  posset  aliquid  dero^ari 
consules  habebunt  plenam  auctoritatem  vendendi  Jictos  mansch  •* 
conuorteiidi  pecuniam  inde  deriuautem»  vbi  per  dictum  Amoldum  fn»T' 
deputatum  (L.U.B.  II  S.  331). 

^  Joh.  Barenbnicghe  vermachte  1413  dem  St.  Jürgen  Siech^^uKa:- 
eine  jährliche  Rente  von  10  ̂ ,  dem  Gasthaus  in  der  Gropelgruhi'  »:t' 
solche  von  20  ̂ .    Das  Niederstadtbuch  enthält   darüber  oen  Vennerk 
.  .  .     ita  quod  predicti  pauperes  leprosi  (peregrini)  eis  redditibus  .  . 
libere  pcrfruantur,  salua   tamen  ciuitati  Lubicensi  tallia   ann.ii: 
eisdem  (L.U  B.  V  Nr.  4ö6  S.  499). 



deshalb  der  Stifter  auch  dea  auf  das  Stiftungaobjekt  ent- 
fallenden Sohofsbetrag  geschenkt,  indem  er  eine  besondere 

Rente  zur  Bestreitung  der  Steuer  hingab'. 

f)  Verbot  der  Zuschrift  im  Oberstadt 
Schrift  zu  treuen  Randen. 

Zu- 
^K        Ea   ist   bereits   ausgeführt,    dafs  das  VerJlufserungs verbat 
^  im  IvHufe  der  Zeit   immer    mehr  durchlöchert  und  scliliefsüch 

durch    das    Gebot    des  Übergangs    cum    onere    ersetzt    ward, 
und  dafs  das  Oberatadtbuch  diesen  Systemwechsel  ermöglichte. 

Auch  die  neue  Methode  hat  später  einer  anderen  Platz  ge- 
macht. Vielleicht  stellte  sich  heraus,  dafs  die  vertragliche 

Verpflichtung  Privilegierter  zum  Schofs  oft  nicht  ausreichend 
war.  Und  wieder  wurde  das  Oberstadtbuch  die  Grundlage 
des  neuen  Systems. 

Der  Ausgang  des  14.  Jahrhunderts  förderte  ein  statutum 
civitatis  zu  Tage,  nach  welchem  allen,  qui  cives  bujus 
civitatis  non  sunt,  Liegenschaften  nicht  mehr  zu- 

geschrieben werden  sollten^.  Das  neue  Verfahren  bestand 
also  in  einem  Verbot  der  Zuschrift  im  Oberstadt- 

buch*, Der  Nichtbllrger,  der  keine  regelmäfsige  Erfüllung 
der  bürgerlichen  Pflichten  erwarten  liefs*,  konnte  hinfort  kein 
gr  undbuchmafsiger  Eigentümer  werden. 

Nun  war  aber  die  Beurkundung  im  Oberatadtbuch  ein- 
ziger und  daher  unumgänglicher  Beweis  des  Eigentums. 

Wenn  sie  versagt  blieb,  erlangte  der  Erwerb,  der  unverboten 
war,  keine  Gesetzeskraft,  Die  niehtbUrgerlichen  Kreise 
inufsten  einen  Ausweg  aus  diesem  Dilemma  suchen.  Sie 
fanden  ihn  in  der  Verwendung  von  Treuhändern. 

Schon  früher  war  es  bei  ImmobiÜarvergabungen  auf  den 

'  1395  überwies  Hinr,  Brandenburg  seinem  linider  Johannes  ein 
Maus  iD  der  Johann! sstrarse  tali  conditione,  quod  idem  Johannes 
X  marras  den  Wieb,  aniiiiatim  de  dicta  domo  ex.inluere  'lebet,  sie  quod 
dp  ipso  Wicbelde  Ciuitati  nostre  Callia  suapro  qiiadam  alia  domo 
eiuadem  Hinrici  sita  in  dicta  platca  aancti  Jonannis  singuiis  annis  per- 
Holai  debet,  quam  quidem  domum  uaui  quorundam  paupernm  in  suo 
testsmento  depntanit  (Schroeder,  Topograph! sr he  und  genealogische 
Notiien  ans  aem  14.  Jahrhundert  Liib.  1343  S.  13/14).  Vgl  ferner 
Z.  Bd.  8  S.  :w  und  M.  Heft  4  S.  22. 

'  Rehme  S.  199  ff.  Im  Niederatadtbaeh  von  1410  ist  eingetragen 
....  quod  decrctuin  duitatis  et  atatutum  non  suetlnet  preabiteris 
hereditatea  iure  scu  titulo  empcionia  aaseribi  (L.U.B.  V.  S.  21ä  Anm.  1). 

»  Reuter,  Kieler  Erbebuch  S.  XXXIV.  -  In  Kiel  erhielten  Witwen 
und  Kinder  aus  demaelben  Grunde  bei  I mm obiliarerw erbungen  einen 
Vonnund.  der  für  sie  die  bür|^»rlic1ie  „nnplicht."  zu  Qbemehnien  ver- 

sprach.   Ihm   wurde   das  Grundstück   zu  treuen  HAnden  mgeBuhrieben. 
*  Es  galt  wie  das  alte  VeTänfseruitgs verbot  für  alle  Arten  des  Er- 

werbes, auch  für  den  erblichen  Anfall.    VrI.  Behme  S.  201/2. 
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Todesfall  üblich  gewesen,  die  Grundstücke  vorläufig  an 
Zwischenpersonen  zu  treuer  Hand  au&ulassen.  Der 
Treuhänder  mufste  sich  verpflichten,  nach  dem  Tode  de» 
Gebers  dessen  letztwillige  Bestimmungen  au8zuf)ihren ,  d.  k 
die  Immobilien  an  die  Bedachten  weiter  aufzulaasen  ^. 

Solcher  Mittelspersonen  begannen  sich  jetzt  auch  die 
nichtbürgerlichen  Kreise  zu  bedienen,  wenn  sie  sich  in  der 
Stadt  ankaufen  wollten.  Sie  liefsen  fortan  alle  neu  erworbenen 
Grundstücke  auf  den  Namen  eines  Bürgers  eintragen.  Bd 
der  Eintragung  fehlte  jeder  Hinweis  auf  den  wahren  Eigen- 

tümer^. Aber  der  Bürger  gab  im  Niederstadtbuch*  oider 
sonstwie  ̂   zu  Protokoll,  die  Liegenschaft  sei  ihm  nur  ad  fidelei 
manus,  to  truwer  band  zugeschrieben  worden.  £r  war  also 
nur  buchmäfsiger,  nicht  wirklicher  Eigentümer.  Aber  in  An- 

sehung der  bürgerlichen  Lasten,  insbesondere  des  Schosaei, 
wurde  er  als  der  Besitzer  behandelt'^. 

Dies  Verfahren  ist  im  14.  Jahrhundert  aufgekommen. 
Nach  Rehme*  erfolgte  die  erste  nachweisliche  Zuschrift  m 
treuen  Händen  im  Jahre  1383.  Aber  schon  1315  scheint  eine 

solche  vorgenommen  zu  sein^. 
Im  Anfang  des  15.  Jahrhunderts  waren  sie  allgemein«  I4iEi 

erklärt  der  Lübecker  Bürgermeister  auf  die  Anfrage  dei 
Revaler  Rates,  eft  me  sulk  gud  (vicarien,  ofBciacien  vnde 
almissen)  plege  to  vorschetende:  dat  men  nenen  gest- 
liken  luden  in  unser  stad  buk  gestlik  gut  plecht  laten 
to  scriuende.  Werit  auer  dat  jengem  borger  gestlik 
gud  worde  toscreuen  to  truwer  band,  de  moste  da r- 
vore  doen  lik  sinem  egenen  gude®'. 

1  Pauli,  AbhandluDgen  III  8.  810/11;  Gerber-Cosack,  Spteo des  deutschen  Privatrechts  S.  532  Anm.  3. 

*  Erst  später  wurde  hinzugefügt,  dafs  der  Eingetragene  nur  unttr 
Genehmigung  der  und  der  Person  (des  Eigentümers)  >  eränderunga 
mit  dem  Grundstück  vornehmen  könne  (Z.  Bd.  7  S.  192). 

»  Rehme  S.  203.  Ysl  L.U.B.  V  Nr.  216  S.  218.  Die  Erklirun? 
erfolgte  in  der  Regel  gleichzeitig  mit  der  Eintraming. 

*  Z.  B.  dunh  schriftliche  Versicherung.     Vgl.  Z.  BcL  1    S.  3eS67. 
•^  Rehme  S.  204;  L.U.B.  V  Nr.  72  S.  71. 
6  Ib.    Vgl.  Pauli,  Abhandlungen  1  S.  62. 
^  L.U.B.  II  Nr.  385  S.  279.  Das  Domkapitel  erklärt,  sein  Kano- 

niker Alard  von  Esdorf  habe  ein  Haus  erworben,  .  .  licet  ad  manni 
Arnoldi  Nigri  ciuis  Lubicensis  sit  resignata  et  scripta  secandain 
conswetudiuem  ciuitatis. 

^  L.UB.  V  Nr.  72  S.  71;  Rehme  ib.  -  Über  den  Ersatz  der 
Auslagen  der  Treuhänder  vgl.  unten  sub  XV,  l. 

^  Beispiele  von  Zuschriften  zu  treuen  Händen  im  L.U^.  V  Nr.  216 
S.  218,  Nr.  350  S.  379,  Nr.  359  S.  401,  Nr.  517  S.  562/63,  Nr.  641  S,  728; 
L.U.B.  VI  Nr.  159  S.  204,  Nr.  194  S.  254,  Nr.  305  8.  835,  Nr.  547  S.  54S: 
I^U.B  VIII  S.  472.  —  Femer  bei  Rehme  S.  203  ff.,  887  u.  341;  M. 
Heft  4  S.  88  Nr.  58  (1448  wird  dem  Ratsherrn  Bere  ein  Haus  fctr  dm 
Herzog  von  Holstein  zugeschrieben)  und  S.  156  Nr.  72  (Heinrich  Yledfr- 



Das  Verbot  der  ZuHckrift  von  Immobilien  an  Nichtbürger 

^cd  die  dadurch  bedingte  Verwendung  von  Treubändern '  be- 
irkten  eine  Änderung  der  Öchofapflieht  aller  nichtbUrgerHcheo 

Qente.    Bisher  war  sie  eine  vertragliche  und  direkte, 
ward   sie   eine    erzwungene   und   indirekte.    Jeder 

Jpwerb   in   atädttscliem  Grund  und  Boden  wurde  fortan  ohne 

'eiteres  in  der  Steuerpflicht  festgehalten. 
Das  war  der  Kirche  nicht  nach  Wunsch.  Sie  wollte 

(ch  wenigstens  noch  getragt  werden.  Die  Geistlichen  der 
tadt  und  Diözese  wandten  sich  wieder^  nach  Rum.  Martin  V. 
Muftragte  auch  1421  einige  Würdenträger,  gegen  alle  die- 
nigen  einzuschreiten,  die  die  lUbeckischen  KirchengÜter  zu 

Steuern  heranzögen  *.     Aber  ohne  Erfolg. 
Der  Rat  war  wie  früher  streng  auf  die  Durchführung 

seiner  Immobiliar Verordnungen  bedacht  Aber  auch  jetzt  galt 
ihm  der  Zweck  mehr  als  das  Mittel.  Er  schrieb  Grundstücke 
auch  direkt  zu,  wenn  sich  der  Erwerber  nur  verpflichtete, 

dasselbe    „rnjl   dem    erste"*    oder  binnen   bestimmter   Frist'' 

tnaon  der  Brigitteohof  zu  treuen  Händen  des  Brigitten  klotiters  in 
Marienwoldel,  v.  Melle,  Gröndl.  Nachricht  S.  320  etc. 

'  Die  Obcrtragung  zu  treuen  Uändcn  geachah  übrigcDS  auch  bei 
Mobilien  (Kapitalien).  (Rehme  S.  203  Nr.  44;  L.U.B.  V  Nr.  .«9  S.  5S6. 
VII    Nr.  686  S.  668.) 

»  Vgl.  oben  S.  76  ff. 
»  LAJ.B.  VI  Nr.  a73  S.  894  ff..  Martin  gedenkt  in  seinem  umfang- 

reicben  Schreiben  der  conatua  nepharios  peruersoium,  qui  personas  et 
loca  ctelesiastica  aupor  bonis  et  juria  »uis  offendere  doii  vereutiir,  er- 

innert daran,  dafa  in  concilio  LateraneuHJ  .  .  .  sub  anathematis  diatric- 
tione  prohibitum  extitit,  ne  consules,  rectores  et  alii  .  .  .  ei'detias  et 
viros  ecolosiaaticos  taltüs  seu  colloctis  agerauare  presumerent.  beruft 
sich  auf  die  kirchen  freund  liehe  Haltung  der  Kaiser  Friedrich  IL  und 
Karl  IV.  und  gibt  den  Auftrag,  cum,  eicut  lamentabili  qaerola 
venerabilis  .  ,  episcopi  .  .  diocesia  Lubicensis  accepimua,  nonniilli  secu- 
lares  .  .  parsonis  ecclesie  .  .  et  beneficiis  eccleBiasticia  .  .  . 
talllas  .  .  ä:itorserint,  so  lange  mit  kirchlichen  Zensuren  einzu- 

schreiten,    donec    ab    earundem    talliarum     collectaruni  .  .  .  inuasiome 

'  Z.  I).  1508  den  Vorstehern  des  Katharinenklosters  ein  Haus  unter 
der  Bedingung,  dat  sc  sodann  hns  myt  deme  ersteren  wcdcrume 
enem  borger  acbolen  vorkopen  vnnd  nene  rente  byruppe  tho  ne- 
mende,  und  in  middeles  tyd.  dewilc  sodan  husa  in  dyssec  scbryfft  etejt, 

■  lle  rechtigknit,  ao  anderen  borgeren  thob'ehoret,  tho  donde willen  verp6ichtet  sjn  (M.  Heft  3  S.  145  An(n.  1).  1511  den  Vorstehern 
der  St.  Leonhardsbroderachafi  eine  Ronte,  da  se  deine  Rade  lavet  uudc 
thosecht  hebbcn,  desse  Reathe  mjt  dem  erste  tho  verkopende  unde 
wedder  tho  bringhende  in  borgher  recht icheyt,  undc  ok,  de  wile 
se  bj  en  is,  borgherrecht  darvan  tho  donde  (Pauli,  Wieboldsrenteu 
U-B.  Nr.  3.M).  Vffl.  oben  8.  78.  Das  Verbot,  Renten  aufiunehmen,  er- 
rolgte,  weil  der  Steuerwert  des  Hauses  nicht  gemindert  werden  sollte. 
Vgl  oben  8,  50. 

"  1315  berichtete  das  Dotokauitel,  Alard  von  Estorf  habe  sieb  bei 
Ankauf  eines  Hauses  ihm  gegenüber  verpflichtet,  dasselbe  infra  decem 

IS  a  data  prc!ieni.'ium  numerandos   vni   burf^ensi   in   Lubeke  .  . 
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an  einen  Bürger  zu  verkaufen  und  bis  zum  Weiterverkauf 

^borgherrecht  darvan  tho  donde"^  Fremden  Städten  ist 
immer  direkt  zugeschrieben  worden*.  Bei  ihnen  genügte  die 
Erklärung,  ihre  Häuser  sollten  auch  weiterhin  zu  den  öffent- 

lichen Lasten  beitragen^. 

g)    Wiederaufnahme    des   Veräufserungsverbotes. 

Das  Zuschreibungsverbot  blieb  über  150  Jahre  in  Kraft 
Im  Laufe  der  Zeit  scheint  aber  die  Verschiedenheit  von  Buch- 

eigentum und  materiellem  Eigentum  zu  Mifsständen  geftihrt 
zu  haben  ̂ .  1543  wurde  deshalb  der  Rechtszustand  des 
13.  Jahrhunderts  wiederhergestellt  Der  Rat  erneuerte  das 
Verbot,  Nichtbürgem  Häuser  oder  Renten  zu  verkaufen, 
mit  dem  Zusatz :  und  sich  zu  treuen  Händen  derselben 

zuschreiben  zu  lassen^.  Diese  Bestimmung  ist  später  ins 
revidierte  Stadtrecht*  und  die  Bursprake  übernommen^®. 

So  kehrte  die  Immobiliargesetzgebung  der  Stadt  zu  ihrem 

reuendere  .  .  et  quod  alteri  nisi  ciui  Lubicensi  non  possit  veodere 
(L.U.B.  II  Nr.  335  S.  279). 

^  Vgl.  hierzu  oben  S.  14  Anm.  3. «  Oben  S.  35. 
'  Die  Umschrift  des  Domus  Hamburgensis  erfolgte  „mit  dem  Be- 

dinge, dafs  das  Haus  zu  Bürgerrecht  stehen,  von  einem  Bürger  bewohnet 
weraen,  auch  Schofs  und  bürgerliche  Onera  abnalten  soll'' 
(Dreyer,  Einleitung  S.  139). 

*  Rehme  S.  204 
»^  Dreyer  S.  94. 
ö  Lib.  I  Tit.  II,  5.    Vgl.  oben  S.  75  Anm.  6. 

"^  Vgl.  die  jüngste  Bursprake  bei  v.  Melle  S.  113.  Der  Rat  legte ihr  grofses  Gewicht  bei.  Sie  ist  in  allen  Abschnitten  der  Bursprake 
verlesen. 

^  Das  Verbot  ist  erst  1818  beseitigt.  (Wehrmann,  Die  lüb.  Land- güter in  Z.  Bd.  7  S.  192.)  Faktiscn  bestand  aber  wie  vordem  die 
Methode  der  bedingten  Verkaufskonzessionen.  1551  erwarb 
das  Domkapitel  zu  Ratzeburg  ein  Haus  in  der  Königstrafse.  Es  er- 

klärte, nachdem  der  Rat  ihm  „uth  sunderlicher  gunst  unde 

fruntsc hofft"  die  Zuschrift  „nagegeven  unde  bewilliget,  dat  sullich hus  alleine  to  unser  unde  nemandes  ander  behoif  schall  gebmket 
werden,  ock  dorch  uns  noch  unse  nachkomen  in  jenigen  tokunpftigen 
tiden  nemande  schall  vorkofft  edder  vorhuret  werden,  he  sy 
denne  borg  er  to  Lübeck.  Dam  eifens  willen  unde  scholen  wy  unde 
unse  nachkomen  vor  uns  van  dem  huse  und  dejenige,  de  tor  tid  darinne 
wonet,  vor  syne  person  van  synen  gude  borgerrecht  doen 
unde  alle  borgorliche  plicht  und  uplage,  als  accise,  schot, 
wachtgelt,  gravengelt  unde  anders,  wie  de  genompt  unde  van 
der  ouericheyt  upgesagt  werden  mochten,  nichts  uthbescheden,  gelyk 

anderen  der  stat  gemenen  borgeren  unde  inwaneren  dragen*^ 
(M.  Heft  3  S.  162  Anm.  1).  Vgl.  hierzu  oben  S.  77  ff.  u.  S.  14  ff.  — 
Weitere  Beispiele  Z.  Bd.  7  S.  180,  184/85  (gegen  Verpflichtung  zum 
Erwerb  des  Bürgerrechts),  225  etc.  Auch  das  Institut  aer  '^Treuhänder fand  wieder  Verwendung,  wenn  auch  in  etwas  abgeänderter  Form 
(Z.  1.  c.  S.  192j. 



^LUsgftngapunkt  zurück.  Ibr  Ziel  war,  den  städtischen  Qrund 
_  md  Boden  steuerpflichtig  zu  erhalten,  Sie  erstrebte  es  auf 
verschiedenen  Wegen;  zuerst  durch  Übertragung«  verböte, 
dann  durch  das  Gebot  des  Übergangs  cum  onere,  endlich 

durch  Untersagung  der  Zuschrift'.  8eit  Beginn  der  gesetz- 
geberischen MarsnKhmen  gingen  der  Stadt  nicht  mehr  wider 

Willen  Grundstllcke  verloren.  Der  Scliofa  war  kraft  Verein- 
barung oder  gesetzlichen  Auftrages  vom  geistlichen  Erwerber 

oder  seinem  Treuhitnder  weiter  zu  zahlen**, 

^ft  8.    Allgemfline  Marsnahmen. 

J7        Die  ganze  Boden poliiik  der  .Stadt  Imi  eine  steuerpotitisehe 

^ilafsregel *.     Aber    die    ganze    Steuergesetzgebung    ist    nicht ausBchlierslich  eine  Inimobiliargesetzgehung.    In  einigen  Fällen 
ergriff  eie  auch  bewegliche  GegenslÄnde. 

Sehon  die  ältesten  Rechtsaufzeiehnungen  bestimmen,  dafs 
Frauen,  die  einen  Kitter  (miles)  oder  einen  solchen,  der  ein 
ritterliches  Leben  zu  führen  beabsichtigt,  heiraten,  ihren  ge- 

samten Besitz  und  alle  ihre  AnsprUche  bis  auf  ihre  Aus- 
steuer in  Kleidern  verlieren  sollen".  Fremde  Frauen,  die  nach 

Lübeck  geheiratet  haben  und  als  Witwen  wieder  in  ihre  Heimat 
zurtlckziehen  wollen,  dürfen  nur  ihre  eingebrachten 
Sachen  mitnehmen.  Der  Mann,  der  letztere  Bestimmung 
durch  Zuwendungen  an  seine  Frau  zu  umgehen  sucht,  wird 

'  Rehine  (S.  201  u.  204)  und  Reuter  (Kieler  Erbebucti  8,  XXX VI) im terscli  Eiden  nnr  zwischen  der  ersten  und  letjsten  Methode.  Hie  Hind 
-lieh  aber  nieht  darüber  einlKi  ob  dan  Zu  Schreibung«  verbot  dait  Ver- 
nufserUDf^verboI  auriier  Kraft  setzte  oder  nur  eine  gewohiiheilsin&riiige 
Umgehung  der  Statuten  bedeutetp. 

*  Die  Versteuerung  geietlit'her  (Jüter  durch  Treubänder  i«  ferner 
überliefert  aus  Rostock  (Meckl.  U.B.  XX  B.  500),  Frankfurt  (nach 
der  Bedeordnuog  von  1475  hatte  jeder  bei  der  Oeklaratioo  oncugeben, 
ob  er  iiioDip<?r  oder  truwenhender  sy.  damit  die  Stadt  dann  von  ihnen 
ihre  Bede  erhalte;  Bücher,  Festschrift  S.  152  Art.  6  u.  S.  155  Art.  58) 
und  Kiel  (war  eine  Partei  kein  Bürger,  ao  murrte  sich  die  andere  oder 
ein  Treuhänder  verpflichten,  der  stad  noch  to  don  vor  alle  rechlichheyt; 
Renter,  Ältestes  Kieler  Rentenbiich  XCVI). 

*  Andere  Städte  besteuerten  das  geistliche  Vermögen  durch  Be- 
steuerung geistlicher  Renten  bei  ihren  Schuldnern.  Auch  in  Lübeck 

ist  dies«  Art  der  mittelbaren  Besteuerung  bekannt.  Vgl.  L.U.B.  V 
S.  379  und  die  folgende  Seite. 

*  Wenn  nicht  ganz,  so  doch  fast  ausschliefslich.  Es  üelen  mit 
ins  Qewicht  die  Sorge  um  die  Selbständigkeit  der  Stadt,  gegenüber  den 
Rittern  auch  der  Wunsch,  kriegerische  Verwicklungen  fernauhallen. 
Vgl.  V.  Bclow,   Ursprung  der  deutschen  Stadt  Verfassung  S.  104. 

'  Quecunque  matrona  uel  vidua.  existcns  in  civitate.  militi  nel 
alicui  volenti  militari,  nnpsertt,  uon  plus  quam  fonnntas  ueste.i  suas 
de  omni  substancia  sua  retincbil.  Reliuua  uero  totalis  substancia  soa 
proiimis  heredibns  remanebit  IL.U.H.  I  S.  40;  Mach.  Kod.  I  Art.  17 
S.  18»).  —  Dre  jpr  fEinl.  S.  80  Anm.  3)  schliefst  aus  dieser  Bestimmung, 
dafd  Kauflenle.  so  lange  die  Handwerker  nicht  zum  Bürgerrecht  zu- 

■  felassen  wurden,  für  ritterlich  galten. 
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mit  einer  der  höchsten  Strafen  ̂   des  Stadtrechts,  100  -^  Silb^ 
bedroht*. 

In  beiden  Fällen  sollte  verhindert  werden,  dafs  die  Stadt 
durch  Heiraten  finanzielle  Einbufsen  erlitt^.  Deshalb  wurde 
einer  Frau,  die  aus  aem  städtischen  Verbände  ausschied,  fiast 
ihre  ganze  Habe,  selbst  die  fahrende,  vorenthalten.  Die 
zweite  der  beiden  Mafsregeln  ist  eine  Retorsion  gegen  die 
Nachbargebiete.  Nach  Sachsen-  oder  Holstenrecht  war  die 
Witwe  verpflichtet,  die  ihr  am  Vermögen  ihres  verstorbenen 
Ehemannes  zugefallenen  Rechte  an  Ort  und  Stelle  zu  ge- 
niefsen,  auch  wenn  sie  als  Bürgerstochter  auf  das  Land  ge- 

heiratet hatte ^.  Die  Stadt  ordnete  dasselbe  an,  um  sich  vor 
Schaden  zu  bewahren. 

Übrigens  sind  auch  diese  Vorschriften  nicht  nur  im 
Steuerinteresse  erlassen.  Als  sie  ergingen,  war  das  bewegliche 

Gut  noch  gar  nicht  schofspflichtig  ̂ .  Die  erste  wurde  später 
aufgehoben  ®,  die  zweite  ins  Stadtrecht  übernommen  ^. 

Weitere  Versuche,  das  Mobiliarvermögen  abgabepflichtig 
zu  erhalten,  sind  nicht  gemacht  ®.  Es  war  ja  schwer,  die  Ein- 

haltung solcher  Vorschriften  zu  kontrollieren.  Die  Stadt  hat 
ihr  Bestreben,  die  Steuerkraft  zu  schützen,  auf  die  Sicherung 
des  unbeweglichen  Vermögens  beschränkt 

Die  Mafsnahmen  des  Rates  richteten  sich  in  erster  Linie 
gegen  die  Kirche.  Ihr  Privileg  war  das  gefährlichste.  Sie 
hat  sich  auch  am  meisten  betroffen  gefühlt  Die  notwendigen 
Mafsregeln  wurden  nicht  ohne  Geschick  ergriffen.  Die  Im- 

munität der  toten  Hand  blieb  grundsätzlich  unan- 
getastet, Kirche  und  Klerus  sind  nie  schlechthin  schofs- 

»  Pauli  in  Z.  Bd.  1  S.  202. 

*  Quecun(jue  matrona,  manens  foris  extra  civitatem,  nupserit  alicai 
concivi  nostro  intra  civitatem,  et  ipse  premoritur  et,  eo  mortuo,  ipsa 
forsan  extra  civitatem  mansura  declinare  uoluerit,  non  plus  de 
facultatibus  educere  debet  quam  introduxit,  cum  ad  con- 
sorcium  viri  declinauit;  hereditas  autem  et  facultates  alie  iustis  heredibus 
permanebunt.  Si  vero  aliquis  civis  huie  decreto  ausu  temerario  contraire 
presumserit,  uxori  sue  amplius  contradendo,  centum  marcas  argenti  civi- 
tati  componet  (L.U.B.  I  S.  40). 

»Frensdorff,  Stadtverf.  S.  158/59;  Pauli,  Abhandlungen  111 
S.  35  Anm.  89.    Dreyer,  Gemischte  Abhandlungen  III  S.  1284. 

*  Pauli  ib.  II  S.  89/90,  III  S.  284. 
»  Vgl.  oben  S.  39. 
«  Pauli  III  S.  35  Anm.  89. 
^  Hach,  Kod.  II  Art.  6  S.  248. 
®  Vielfach  ist  versucht,  alles  in  fremden  Wirtschaften  an- 

gelegte Vermögen  der  Kirche  zu  den  städtischen  Lasten  heranzuziehen, 
nur  das  selbstbenutzte  steuerfrei  zu  lassen.  Z.  B.  bestimmt  die  Frank- 

furter ßedeordnung  von  1475  im  Art.  3:  Item  obe  eyns  pfaffen  .  .gelt 
oder  gut  inne  habe  und  kauf  f  man  seh  äfft  oder  anderen  nutze 
damit  schicke,  das  dafs  verbedet  werde  (Bücher,  Festschrift  S.  152). 
Vgl.  ib.  S.  126  (besonders  Anm.  2)  und  die  folgende  Seite. 



fÜchlig  gemacht'.     Alle  Gesetze  und  Verwaltungaraafaregelii 
sr  Stadt  erreichen  den  Schutz   der  Steuerkraft  ohne  direkte 

^fhebuug  des  kirchlichen  Privilegs'.    Der  Rat  begnügte  sich 
lit,  neue  steuerfreie  Erwerbungen  au  verhindern,  iadem  er 
1  Immobiliar verkehr  Schranken  zog.    Die  Scholispflicht  war 

"ur    Bedingung    der   Mehrung    kirchlichen    Boden- 
kapitals.    Wer  sie  nicht  orfilllen  wollte,  mufate  alle  Imino- 

biliargeac  hafte     unterlaasen.       Wo    ein      kirchliches     Institut 
steuerte,  geschah  es  nie  ganz  unfreiwillig. 

'  In  allen  mittplalterlicben  Städten  ging  das  Streben  dabin,  die  in 
den  Mauern  angesespenen  Kirchen  und  iultster  an  den  BtädCiai'.ben 
Lasten  zu  beteiligen  (Inaraa-SterueeK  HI,  1  S.  1091.  Aber  nicht 
alle  verfuhren  so  diplomatisch.  In  HilueBheini  mufstcn  alle  Geist- 

lichen und  Klöster  acboBsen,  wenn  sie  auf  städtischem  dingpflichtteen 
Grund  und  Boden  Vermögen  »besitz  hatten  (Hub  er,  Haushalt  H.s 
8.  .58),  Hraunsehweig  veroräneto  schon  1232:  alle  gatden  eder  worde, 
de  to  wikbilde  ligget,  se  sin  papen  eder  goddeshuaen,  de  echolen 
dem  berthogen  und  der  sUt  scotoa  plegen  (Gierke  [1  S.  675 
Addi.  92).  Frelburg  besteuerte  die  Klöster  schlechthin,  die  Geistlichen 
für  ihr  weltliches  Qut  („sullent  gowerf  geben  von  irem  weltlichen  Guot 
vnd  nicht  von  pfruonden",  Maurer  118.  7881.  In  Basel  waren  Klöster, 
Htifter  und  Domherren  steuerpflichtig  (ib.  8.  787),  in  üaderatadt  Hie 
kirchlichen  Pfründen  und  Stiftungen  (Cohu.  Finaus Wissenschaft  3.3231. 
Regensburg  zog  die  Geistlichkeit  für  das  Geld,  das  sie  ,ad  negotiationem 
aliquam"  gab,  zur  Steuer  heran  (Keutgen,  Urkunden  zur  stftdtiseheii 
VerfassanesiKgchichte  8.  137.  4).  Hamburg  erhob  schon  vor  1374  eine 
coUei-tB  cleritomm  von  den  Renten,  die  Geistliche  aus  bürgerlichen 
Grundstücken  bezogen.  Der  Urundstückseigentümer  haftete  für  die 
Zahlung  des  Schosses  (Känimeretrochnungen  i  S.  LVII]. 

*  Im  strikten  Gegensatz  zur  Sorge  des  Rates,  den  städtischen 
Grund  steuerpflichtig  zu  erhalten,  steht  das  Verfahren  der  Nachbar- 

länder. Ihre  Fürsten  und  Herren  geben  bei  GmndstScksverk&ufen  an 
lübeckische  Kirchen  und  RlOster  (oben  S.  71  Änm.  4)  sowie  Kaufleute 
ihr  Sleuerrecht  preis,  entlassen  auch  die  Bewohner  der  verkauften 
Dörfor  aus  ihrer  Steuerpflicht.  Den  Laien  unter  den  Ankäufern  wird 
ausdrücklich  gestattet,  ihren  Erwerb  an  Kirchen  weiter  9su  ver. 
äufsern.  Vgl,  s.  B.  L.U.B.  1  Nr.  244  S  220;  II  Nr.  227  S.  308;  IV  S,  331 
(noch  to  yenigher  bcde,  ghifte  ofte  ghave,  schote  eder  besebattinge 
plichtich  Wesen),  V  S.  12  |.  .  ,  also  oat  ae  dat  moeghen  verkoepeu, 
vergheuen  vniie  ouersetten  in  gheystÜke  vnde  werlike  personc). 



Dritter  Teil. 

VIII.   Die  Elemente  des  Schosses. 

Der  Schofs  zerfiel  in  mehrere  Teile,  den  Schofs 
schlechthin  oder  Hauptschofs,  den  Vorschors  und 
den  Feuerstellenschofs.  Er  war  eine  Verbindung  von 
Vermögenssteuer  und  reiner  Personalsteuer,  wie  sie  in  der 

mittelalterlichen  Stadt  häufig  anzutreffen  ist^. 

1.  Der  eigrentliohe  Schors. 
Der  älteste  und  wesentlichste  Teil  der  Gesamtsteuer  war 

der  eigentliche  oder  Hauptschofs.  Die  Bezeichnung 
„Nachschors**  ist  für  ihn  nicht  zutreffend  ̂   Nachschofs  bedeutet 
nachträglich,  verspätet  gezahlter  Schofs^. 

Der  eigentliche  Schofs  wurde  nach  Mafsgabe  des  ganzen 

^  Wo  ein  Schofs  zur  Erhebuue  kommt,  wird  in  der  Regel  auch  ein 
Vorschofs  erhoben.  Vgl.  die  folgenden  Seiten  und  Anmerkungen. 
Nürnberg  erhob  neben  der  Losung  den  Schilling,  eine  Kopfsteuer 
(Chroniken  fränkischer  Städte  I  S.  282/83).  Frankfurt  und  Mainz 
forderten  neben  Bede  bezw.  Schätzung  den  Herdschilling,  eine  Haus- 
haltungssteuer  (Bücher»  Entstehung  der  Volkswirtschaft  S.  239/40; 
Chroniken  der  mittelrheinischen  Städte  XVIII  Abt.  2  S.  99).  In  Augs- 

burg hatten  die  Besitzlosen  ein  Kopfgeld  zu  zahlen  (Härtung  Z.  f. 
G.V.  XIX  S,  102  ff.)-  In  Speier  war  der  Schofs  sogar  mit  zwei  Neben- 

steuern, einer  Herdsteuer  und  einem  Kopfgeld,  verbunden  (Bücher, 
Festschrift  etc.  S.  141).  Rostock  erhob  1572  und  1576  den  halben 

Hundertsten,  ein  „Hufsgelt"  und  ein  „Houetgeld"  (Paasch e,  J.  f. 
Nat.  u.  Stat.  Bd.  39  S.  342;  vgl.  auch  338  und  340).  Eine  Zu- 

sammenstellung weiterer  mittelalterlicher  Steuerkombinationen  geben 
Schönberg,  Finanzverhältnisse  Basels  S.  87ff.  und  Espinas,  Finances 
de  la  commune  de  Douai  S.  142.  Auch  Frankreich  kennt  derartige 

„doubles  taxes".  —  Lübeck  selber  erhob  als  Türkensteuem  1542:  V2*/o 
vom  Vermögen,  von  Knechten  und  Mägden,  sowie  allen,  die  weniger 
als  50  J^  besafsen,  2  fl.,  von  geistlichen  Gütern  und  Rentnern,  die  mehr 
als  5%  Rente  bezogen,  10 ^/o  ihres  Einkommens;  1544:  eine  Wohnungs- 

abgabe, ein  Kopfgeld  von  3  Schillingen  und  von  den  Wohlhabenderen 
1—30  fl.  (Becker,  Umständl.  Geschichte  II  S.  115/16). 

2  Unrichtige  Terminologie  bei  Ortloff,  Jahrrente  und  Geschofs 
S.  182  u.  185  und  Hu  her,  Haushalt  Hildesheims  S.  60. 

^  Kopp  mann  H.G.Bl.  1896  S.  198;  Mack,  Finanz  Verwaltung Braunschweigs  S.  79  etc. 



Vermögens  in  individuell  verschiedener  Höhe  erhoben ,  wah- 
rend Vorachofa  und  Feuers tellenschnfB  in  fixen  Beträgen 

bestanden '. 
2.  Der  Vorsohors. 

Der   Vorschofs   nahm   also   auf  die  individuellen  Ver- 
mögensumstände keine  KUcksicht.    Er  war  von  allen,  die  ihn 

zahlten,  in  gleicher  Höhe  zu  entrichten*. 

a)    Allgemeine  Anaich  t. 

Was  er  zu  bedeuten  hat,  ist  nicht  nhne  weiteres  klar°. 
Die  herrschende  Anaicht  nimmt  an,  er  sei  im  Unterschied  von 
dem  sich  nach  dem  Vermögen  abstufenden  Schofa  von  allen 
Steuerpflichtigen  gezahlt  worden;  er  habe  die  Aufgabe  gehabt^ 
auch  die  kleinen  Leute,  die  keinen  Schofs  zahlten,  zu  den 
stadtischen  Lasten  heranzuziehen.  Sie  hält  also  den  Vdrschofs 

für  eine  allgemeine  Kopfsteuer  und  deshalb  fUr  den 

•  •igentlichen  Schol's,  den  Scfiofs  selber  nur  flir  eine  Abgabe 
der  Wohlhabenderen*. 

Diese  Ansicht  hat  H  u  b  e  r  am  klarsten  vertreten.  Er 
i'rkl«rt  den  Vorschofs  für  den  Rest  der  Ältesten  rohen  Be- 

steuerungsform, nach  der  jeder  Steuerpflichtige  mit  dem 
gleichen  Betrage  herangezogen  sei.  Diese  alte  Herdsteuer  sei 
später  durch  Einführung  des  proportionalen  Schosses  korrigiert 
worden.  Denn  die  Anschauung  habe  sich  Bahn  gebrochen, 
dafs  eine  gerechte  Steuer  einen  jeden  nach  Mafsgabe  seinea 

Vermögens  zu  trefi'en  habe*.  Die  Verbindung  beider  Steuern 
habe  den  Zweck  gehabt,  eine  den  Vermögensverhöltnisse» 
entsprechende  Behistung  herbeizuführen. 

Noch  einen  Schritt  weiter  geht  Stieda,  Er  sieht  in  der 
Verbindung  von  Schofs  und  Vorschofs  eine  Vorstufe  der 
heutigen  progressiven  Besteuerung.  Zum  Beweise  dient 

ihm  eine  Koatocker  Schofaordnung  aus  dem  Jahre  liy'MK  Nach 
ihr    werde    der  Vorschofs    wegen    eines   Teils    der    fahrenden 

'  Im  Vorschofaregister  Uli  wird  deshalb  auch  registriert  je.  B. 
20  ̂   V p  rekeiischop  und  2  /  to  vorsehote 

1  Die  Behaiipttuig  Ortloffs  iS.  182),  der  Vorschofa  sei  eine 
WoliDiiDgeabgabe  gewesen  und  in  verschiedenen  nach  der  GrSfee  der 
Rfinaer  abgeeluftcn  Sätzen  erhoben  worden,  ist  im  xwotten  Teile  un- 
zutretTeud.  Eine  Abatufiing  desselben  ist  nur  aus  Bremen  [vgl.  [dioticon 
Bremenae  Teil  4  S.  eW)  (1770),  Teil  6  S.  2Ö8  (1869)]  überliefert.  Die  Fix«, 
die  bei  den  Türkensteuern  des  16.  Jahrhnoderta  gefordert  wurden,  aind 
nie  Vorschob  genannt, 

'  Chroniiien  der  deutscijeu  Stftdte  VI  (Braun schweig!  S.  IHT  Anm.  2. 
'  Wehrmann  H.G.Bl.  1878  S.  126  und  L.Ü.B,  V  S.  378  Anm.; 

Hack,  Finanzverwaltung  Brsiinsi'hweigs  S.  100;  Chroniken  der 
deutschen  Städte  VI  S. -SlÖj  Paasche  I.  p.  S.  .■MO'42.  361  u,  :«8; O i e rk c ,  GenosaenBchaftsrecbt  II  S,  700;  Wagner.  Finanzwiseen- ■chaft  in  S,  51  ir.  etc. 

*  Uuber,  tUuahalt  Hildesheims  S.  66, 
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Habe,  des  gewöhnlichen  „ingedömpte"  (Haus-  und  Küchen- 
gerät, Speisevorräte,  alltägliches  Tischgerät  und  Alltagskleider) 

entrichtet.  Daraus  werde  verständlich,  warum  der  Vorschofs 
von  allen  Einwohnern  in  gleicher  Höhe  gefordert  sei:  die 
ihm  zu  Grunde  liegenden  Gebrauchsgegenstände  des  all- 

täglichen Lebens  seien  eben  bei  allen  in  gleichem  Um&ng 
vorausgesetzt.  Die  Erhebung  des  gleichen  Betrages  habe  eine 
gleichmäfsige  Belastung  aller  verbürgt.  Das  übrige  Vermögen 
sei  je  nach  seinem  Umfang  verschieden  besteuert  worden. 
„Gewifs  war  hier  der  Gedanke  mafsgebend,  das  gröfsere 
Vermögen  stärker  als  das  kleinere  belasten  zu  wollen  .... 
Gewifs  mufste,  wenn  der  Vorschofs  in  einem  festen  Satz  be- 

stand, und  der  Schofs  dann  in  der  Höhe  von  so  viel  Pfennigen 
pro  Mark  verlangt  wurde,  als  Schillinge  bei  dem  ersteren 
eingehoben  worden  waren,  doch  der  Gedanke  diesem  Er- 

hebungsmodus innewohnen,  die  Wohlhabenderen  höher 

zu  belastend" 
Diese  Schlufsfolgerung  ist  auch  dann  unhaltbar,  wenn  die 

Prämissen  als  richtig  anerkannt  werden.  War  der  Vorschofe 
wirklich  eine  allgemeine  Kopfsteuer,  so  bedeutet  seine 
Verbindung  mit  dem  Schofs  nicht  eine  relativ  stärkere 
Belastung  der  Wohlhabenderen,  sondern  im  Gegen- 

teil eine  solche  der  ärmeren  Bevölkerungsschichten. 
Dies  gilt  auch  dann,  wenn  der  Vorschofs  nur  wenige  Schillinge 
betrug,  und  das  kleine  Vermögen  vom  eigentlichen  Schofs  be- 

freit blieb. 

Zum  Beweise  dienen  folgende  Rechnungen:  In  Rostock 
wurden  gewöhnlich  8  ß  Vorschofs  und  1  ̂   von  der  Mark 

Schofs  erhoben  2.  Wer  10  ̂   besafs,  mufste  also  8  ß  Vor- 
schofs (=5®/o),  eventuell  auch  noch  10  /^  Schofs,  insgesamt 

etwa  5^/o  Steuer  geben.  Wer  über  ein  Vermögen  von  50  ̂  
verfügte,  hatte  8  ̂   +  50  /^  =  146  ̂   ,  also  nur  IVa^/o  zu 
zahlen ;  wer  100  /  besafs ,  8  /?  +  100  4  =  196  /^  ,  d.  h. 
nur  noch  1,02%. 

Zu  demselben  Resultat  gelangt  man  für  Lübeck.  In  der 
zweiten  Hälfte  des  15.  Jahrhunderts  war  der  übliche  Satz: 

4  ß  Vorschofs  und  \  ̂   von  2  /  Silber  (=  4  ̂   Pfennig) 
Schofs^.  Das  bedeutet  für  ein  Vermögen  von  10  4^  Silber 
eine  Belastung  von  4  ß  b  /^  ̂ =  1,4  ̂ /o,  für  ein  solches  von 
100  /  Silber  eine  Belastung  von  4  ̂   H-  50  ̂   =  98  4, 
d.  h.  nur  noch  eine  von  0,26%. 

Danach  bewirkt  der  Vorschofs,  wenn  er  eine  allgemeine 
Kopfsteuer  ist,  eine  Progression  nach  unten,  auch  wenn 

'  Stieda,    Stadt.  Finanzeu  S.  18/19;    Kopp  mann,    Beiträge   zur 
Geschichte  der  Stadt  Rostock  II  Heft  3  S.  10  ff. 

*  Koppmann  ib. 
^  Vgl.  unten  sub  IX. 



JBJiie  Grundziffer  bo  viel  SL'hillinge  entliält,  wie  der  Schofa 
Pfennige  von  der  Mark  verlangt,  d.  h.  12iiial  uo  hoch  ist  wie 

dieser  ', 
Huber  gibt  zu,  dafa  der  Hüdesheimer  Schofs  eine 

höhere  Belastung  des  kleinen,  eine  progressive  Ent- 
lastung des  gröfaeren  Besitzes  bewirkte'.  Dann  hätte  alao 

die  Korrektur  der  Herdeteuer  durch  den  Schofs  nicht  das 
erwünschte  Ergebnis  gehabt. 

■  b)   Keine  Kopfsteuer. 

^^  Bedeutet  aber  der  ganze  Schofa  wirklich  eine  stärkere Belastung  der  kleinen  Vermögen? 
Nach  Wagner  treffeu  die  direkten  Städteateuern  die 

wirtschaftliche  Leiatungafähigkeit  im  allgemeinen  nach  dem 

Prinzip  der  Proportionalbesteuerung'.  Progressionen 
nach  unten  kommen  ohne  Zweifel  vor*,  bilden  jedoch  die  Aus- 

nahme. Die  Verbindung  dea  Schoasea  mit  einem  allgemeinen 
Vorechofa  m  iifs  aber  progressiv  nach  unten  wirken.  Es  fragt 
sich  daher,  ob  die  Prämisse,  der  Vorachofa  aei  von  allen 
Steuerpflichtigen  erhoben,  richtig  ist.  Nach  dem  Wortlaut  der 
Steuergesetze  scheint  das  der  Fall  zu  sein".  Alle  anderen 
Tatsachen  sprechen  aber  dagegen. 

Schon  der  Name  „Vorscbofa"  ergibt,  dafa  der  Schofs 
die  eigentliche  Steuer  war.  Der  Vorachofü  aetzt  ihn 
voraus,  baut  sich  auf  ihm  auf.  Der  Schofs  ist  die  slten- 
und  allgemeine  Abgabe,  der  Vorschofs  nur  eine  Zuaatzateuer. 
Schon  dieae  Erwägung  ist  geeignet,  die  von  Huber  behauptete 
Priorität  des  Vorschosses  ins  Wanken  zu  bringen. 

Und  was  heifst  denn  Vorschofs?  Es  bedeutet  einen 
Schofs,  der  vor  dem  eigentlichen  Schofa  oder  darüber 
hinaus  entrichtet  ward*.  Gewöhnlich  ist  die  erstere  Er- 

klärung unbesehen  als  richtige  Übernommen  worden.  Aber 
sie  ist  tatsächlich  wenig  begründet.  Nur  vereinzelte  Bei- 

spiele   ergeben,    dafs    der   Vorschofs    vor    dem    eigentlichen 

r      »  s.  so. 
*^  '  Fin&DEwiHsenM'haft  III  K.  51  ff. 

'  Hnrtung,  Die  Augaburger  ZuBchlsgateaer  von  1415  in  Z,  für 
G.V.  XIX  1^.  109  ff.;  SchSuberg.  Finanzverhältnisae  Basola  8.  87,  182, 
168,  175-177,  284,  342,  367,   432.  467  etc. 

•  Vgl.  den  Teit  dei  Bursprske  L  U.B.  IX  S.  958  und  das  folgende. 
Dueclbc  Kfigt  sich  in  Koetock.  Dort  eollte  auch  Jeder'  Bürger 
aad  Einwohner  VorBchofB  geben  (Paasche.  J.  f.  Nat.  u.  SUt.  Bd.  as 
B.  331J. 

■  ScbilleT-Lübben,    Mittelniederdeutsches   Wörterbuch   Bd.  6 
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^Schofs  erhoben  ward^  Gewöhnlich  ßlllt  die  Erhebung  beider 
zusammen.  Hält  man  sich  aber  an  die  zweite  Interpretation, 
so  zeigt  sich  wieder,  dafs  der  Schofs  die  allgemeine^ 
grundsätzlich  von  allen  Steuerpflichtigen  erhobene  Abgabe 
und  der  Vorschofs  nur  eine  partielle  Steuer,  ein  Auf- 
43chlag  war. 

Diese     allgemeinen     Erwägungen     werden      durch     die 
lübeckischen  Urkunden  bestätigt. 

Der  Lübecker  Schofs  reicht  bis  ins  12.  Jahrhundert 
zurück.  Ein  Vorschofs  wird  erst  1374  erhoben.  Detmar 
erzählt,  der  Rat  habe  ,,dorch  notrofticheit  unde  nutsamicheit 

der  stad**  den  Ämtern^  ein  „sunderlik  schot"  aufgelegt, 
nämlich  „to  vorschote  ene  mark  Lubesch"^.  Darauf  baten 
^ie  in  einer  Eingabe:  dat  gy  vns  togheuen  dat  ghelt,  dat  gy 
nemen  van  den  ammeten,  vtghenomen  dat  rechte  schote 
Die  Angaben  Detmars  sind  in  der  Regel  unrichtig  interpretiert. 
Man  hat  die  Worte:  „sunderlik  schot  to  gheuende  aen  am- 

meten, to  vorschote  ene  mark  Lubesch'^  unter  Einschiebung 
^ines  „und"  hinter  „ammeten"  dahin  verstehen  wollen,  den 
Ämtern  sei  ein  „besonderer",  d.  h.  über  den  üblichen  Satz 
hinausgehender  eigentlicher  Schofs  und  ein  Vorschofs  von 

1  #  abverlangt  worden^.  Mit  Unrecht!  „To  vorschote"  ist 
nichts  als  eine  Erläuterung  von  „sunderlik  schot".  Die  übrigen 
^chronikalischen  Berichte  bestätigen  das.  Körner  erzählt,  dat 
de  rad  eschede  boven  dat  rechte  schot,  dat  men  won- 
liken  plach  to  gevende  in  der  stad,  ene  mark  to 
vorschote ^    und  Regkman    berichtet,    dafs  der  Rat  als  „Jar- 

'  Eine  Stendaler  Urkunde  spricht  vom  solidus  de  ante  dando 
quod  vulgo  sonat  vorscoth  (Zeumer  S.  67  Anm.).  Die  Hildesheimer 
Stadtrechnungen  sagen:  IV2  lot  tovoren  (U.B.  VI  S.  LI).  Nürnberg 
verlangt  von  jedem  Zensiten  zum  „Voraus"  einen  Schilling  (Sander, 
Reichsstadt.  Verwaltung  S.  337).  Vgl.  ferner  Jastrow,  Volkszahl 
deutscher  Städte  S.  130.  —  Denkbar  ist  übrigens  auch  in  diesen  Fällen» 
dafs  der  Vorschofs  zunächst,  bei  seiner  Entstehung,  vor  der  eigent- 

lichen Steuer  erhoben  ward  und  danach  benannt  wurde,  später  aber 
gleichzeitig  mit  der  Hauptsteuer  eingetrieben  ward  [unter  Beibehaltung 
des  ursprünglichen  Namens]. 

2  Oben  S.  34. 

'  Chroniken  der  niedersäehsischen  Städte  1  S.  557.  —  Detmar  und 
andere  Chronisten  haben  diese  aufserordentliche  Besteuerung  mit  dem 
Besuch  Kaiser  Karls  IV.  in  Lübeck  in  Verbindung  gebracht  und  deshalh 
ins  Jahr  1376  gesetzt.  Sie  erfolgte  aber  im  Jahre  1374  (Chroniken  1.  c. 
Anm.  3). 

*  L.U.B.  IV  S.  357  Anm.  1.  Detmar  sagt  statt  „ghelt"  „de  mark 
to  vorschote". 

ß  Z.  B.  Wehrmann  Z.  Bd.  1  S.  268  und  Zunftrollen  S.  40.  — 
Vgl.  Becker  I  S.  289;  Dittmer,  Die  lüb.  Wassermühlen.  U  1857 
^S.  21  und  Neue  Lüb.  Blätter  1852  S.  121. 

«  Schiller-Lübben  I.  c. 



jedem     geuonlert    ein    mark ike    ThoUge    von    • 

tübisch-' '. 
Der  Vurscliufs  isi  Hoinit  erst  im  Laufe  der  Zeit  ah  ein  be- 

'  aondererSchofs  entstanden,  und  ist  dies  auch  immer  geblieben. 
lo  einer  Urkunde  von  1399  Keifst  der  Schofa  die  tallia 

communis,  der  Vurschofs  die  tallia  precipue  debita'; 
im  Vorschofsregister  von  141 1  ist  eingetragen :  de  oldedorpesclie 
lieft  vtligeuen  to  reyten  schote  8  mr.^. 

Allerdings  trat  insofern  ein  Wandel  ein,  als  der  Vorscbols 
vom  15.  Jahrhundert  an  dauernd  erhoben  wurde  Aber  nur 
ein  Teil  der  Schofa  Pflichtigen  brauchte  ihn  zu  zahlen.  Er 
hatte  nicht  den  Charakter  einer  Kopfsteuer.  Das  ergibt  eine 
grofso  Zahl  von  Erwjlgungen : 

1.  Seine  Höhe*.  Sie  betrug  in  der  Regel  4  ß,  seit  dem 
17.  Jahrhundert  8  ß.  Dieser  Normalsatz  ist  zugleich  der 
Minimalsatz.  Üer  Vorschufs  war  nur  nach  oben  beweglich. 

Er  ist  vorübergehend  auf  1  ̂ ,  2  -.^i  und  li  -fi  erhöht  worden*. 
Schon  der  niedrigste  Satu,  4  ß,  ist  für  eine  ständige  Kopf- 

steuer reichlich  hoch,  denn  1  -fi  lUb. ,  das  Vierfache,  ist  in 

heutiger  Währung  etwa  2*i  Mark*^.  Allerdinga  sind  anläfslich 
der  Ttirkcnsteuern  noch  höhere  Kopfgelder  eingetrieben '. 
Aber  damals  handelte  es  sich  auch  um  Ausnahmen.  Noch 

weit  stärkere  Bedenken  erheben  sich  gegen  den  Kopfgeld- 
charakter der  hf^heren  Sätze,  Man  vergleiche  nur  die  da- 

maligen Löhne  und  Qehulter.  Der  Jahreslobn  der  Perga- 
mentenmacher  betrug  im  Maximum  S  ̂ ''.  Die  Ooldsehraiede- 
^esellen  bekamen  wöchentlich  höchstens  if  ß,  also  im  Jahre 
nöchstens    2(i  $".      Bei    diesen    Löhnen    erscheint    es    völlig 

ri  Handschrift    der    Lübecker   Stadtbibliothek    S.   29.      Vd.    obcu 93  Anra.  5. 
»  L.Ü.B.  IV  S.  775.  oben  S.  50  Anm.  4. 
'  Der  VorBcliofs  dieaea  Jahres  beltef  sith  auf  2  mr. 
*  Er  betrug  in    Braunechweig  2— 8/3  (Mac k,   FinaDsverwultung 

S.  100;    Dürre,    Qescbicbte  der  Stadt  lir.  im  Mittelalter  S.  :;27/28),  in 
Hamburg.'    in    der  R^el    ä  ß   (Kämmereirechiiuagen  I   S.  LV:    collecta 
naaalia,  vldelicet  8  ßta  vorschote),  aber  U99  2  >  fib.  VII  S.  XLVII). 
in  Rostock   gleichfalls    gewöhnlich  8  ß,    aber   am  Ende   des    16.  Jahr- 

hunderts 24  ,•'  (1  ä.|.     ijtendal  setzte  ihn   1285  nur  zu  1  ̂   an  (Zeumer 
S.  67  Anm,).     Auch  Nürnberg  verlangte  in  der  Hegel  nur  1  '^,  zuweilen 
aber  1  ß,  das  Zwanni^ftche  [Sander  -S.  :ia7). 

''  Vgl.  unten  «nb  IX.  Wehnnann  waren  obige  SÄüe  nur  zum 
Teil  bekannt.  Daraus  erklärt  sich,  dafs  er  den  Vori'cbofs  eine  nur 
geringe  Abgabe  nennt. 

•Vgl.  HaBse,  Der  frühere  Alster-Trave- Kanal  M.  Heft  9  S.  114. 
auch  Schäfer,  Die  Hansestädte  und  Kitnig  Waldemar  von  Dänemark 
1879  K.  207/8. 

'  Vgl.  oben  S.  90  Anm.  1.  —  Rostock  erhob  l.'i69  ein  „Honetgeld" 
von  den  Armen  zum  Betrage  von  6  ß.  Fast  die  llftlfte  aller  £in- 
registrierten  blieb  es  schuldig  |Paaache  J.  f.  Nat.  u  Stat.  Bd.  39 
8.  340.'42). 

•  W.;hrmHnn,  Ziinftrollen  S.  120. 

f^ 
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ausgeschlossen,  dafs  jeder  Schorspflichtige  auch  den  Voncholi 
zahlen  mufste. 

2.  Seine  Elastizität.  Er  ist  das  beweglichere  dement 
im  gesamten  Schofs,  denn  er  übertrifft  seine  Grundziffer  um 
das  24 fache,  der  Schofs  die  seine  nur  um  das  12 fachet  Ei 
hat  also  bei  besonderer  Anspannung  der  Steuerkraft  der  Vo^ 
schofs,  der  die  individuellen  Vermögensumstände  aufser  acht 
liefs,  mehr  herhalten  müssen  als  der  eigentliche  Schofs.  Damit 
steht  aber  die  Annahme,  dafs  der  Vorschofs  eine  Kopfsteuer 
war,  wenig  im  Einklang.  Jedenfalls  wäre  diese  Methode  der 
Steuerverteilung  sehr  ungerecht  gewesen. 

3.  Die  Bürgerschaft  hat  mehrmals  indirekte  Steuern 
(Accisen,  Biersteuern)  abgelehnt  und  statt  ihrer  eine  Erhöhung 

von  Schofs  und  Vorschofs  verlangt^.  Auch  hiermit  läfst  sich 
der  Kopfsteuercharakter  des  letzteren  nicht  zusammenreimen. 
Man  müfste  denn  annehmen,  dafs  die  Gemeinde  die  Steuer- 

vorschläge des  Rates  abgelehnt  hat,  weil  sie  zu  wenig 
drückend  waren! 

4.  Wenn  der  Vorschofs  eine  allgemeine  Kopfsteuer  war, 
hätte  doch  jedermann  mindestens  seinen  Betrag ,  4  ß^  zahlen 
müssen.  Das  ist  aber  durchaus  nicht  der  Fall.  Wie  die 

Schofsregister  ergeben,  haben  in  den  Jahren  1460/61,  1461*62, 
1487/88  und  1502/3  3456,  2528,  3749  und  4592  Personen  offen 
Schofs  gezahlt.  Der  Steuerbetrag  bleibt  in  1719,  1387,  2316 
und  3190  Fällen  hinter  4  ß  zurück ^  d.  h.  bei  50,  55,  62 
und  68  "/o*  der  Schosser.  Besten  Falls  hat  nur  die  Hälfte 
aller  Steuerzahler  den  Vorschofssatz  entrichtet 

Man  könnte  einwenden,  der  Vorschofs  sei  besonders  re- 
gistriert worden.  Das  ist  aber  nur  ausnahmsweise  geschehen, 

bei  besonderer  Höhe  des  Vorschosses,  z.  B.  1411  und  1415*. 
Für  letztere  Jahre  ist  ein  gröfseres  Heft  angelegt,  aber  nicht 

weitergeführt*'. 

*  Vgl.  unten  sub  IX  und  oben  S.  95  Anm.  4. 
-  Z.  B.  140:i  1405  und  1410.     Vgl.  unten  ib. 
""  Unten  sub  XI  und  XVIII. 
*  Dasselbe  fand  Hoebner  in  den  Stadtrechnungen  Hildeshei1n^. 

Auch   er   stellt    infolgedessen   in  Abrede,  dafs  der   Vorschofs   eine  ill- 
femeine  Kopfsteuer  war  (U.H.  VI  S.  LI).  Das  ist  von  Haber  nicht 
erüeksirhtiirt  worden.  Ebenso  bleiben  die  Rostoeker  Schofsbetrage 

hinter  dem  Vorsoliofs  zurück.  Vgl.  Meckl.  U.B.  XX  S.  412  ff.,  x.  B. 
8.  414,  41H,  422.  424:  Stieda  8.  21;  Paasche  l.  c.  S.  831  und  :«1. 
r.  meint,  1594  habe  die  Bestimmung,  ieder  solle  Vorschofs  zahlen, 
nicht  gegolten.  Aber  auch  in  anderen  Jahren  zeigt  sich  dasselbe  Bild: 
„kleinere  Betrage  sind  unendlich  viel  häufiger**  (ö.  361).  Der  Satz  des Vorschosses  wird  konstant  unterschritten.  Man  mufs  daher  annehmen. 
dafs  hier  wie  anderswo  eine  inkorrekte  Ausdrucksweise  vorliegt 

t^berall  ist  hinter  «jeder"  (oben  S.  98)  einzuschalten:  „der  überhaopt 
Vorschofs  zu  zahlen  hat**. 

^  Unten  sub  XL 
*  Eins    ist    später   als    Keclmungsbuch   der   ̂ ^cbofsherren   benutxt 

ein  anderes  registriert  Zolleingänge. 
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Aus  diesem  Grunde  Btimmen  auch  die  Schofsertrftge 
nicht  mit  dem  Kopfsteuercharakter  des  Vorachossea  uberein. 

1502'3  z.  B.  haben  im  ganzen  4502  Personen  offenen  Schofs 
gezahlt.  Hatten  sie  alle  den  Vorschofs  (4  ß)  erlegt,  so  mlifate 
er  allein  1148  /  eingebracht  haben.  Nun  sind  Überhaupt 

1474  tä'  vereinnahmt.  Davon  entfallen  auf  den  offenen  Schofs 
98«  ̂ .  Eb  bleibt  also  gar  kein  Raum  für  die  1148  -A  des 
VorachoBHBs. 

■j.    Endlich   ist   die   Zahl    der    in   den   Vorafhofsregistern 
eingetragenen   Personen    von    entscheidendem    Gewicht'.     Sie 
sind  zwar  alle  unvollstfindig,  nber  doch  vollständig  genug,  um 
über  den  Charakter  des  Vorschoases  Aufschlufs  zu  geben. 

Sie  verzeichnen  in  den  einzelnen  Bezirken 
Prima         Sekuodii  Fritna  Sekunda 

Travena      Travena    Wakeiiidaa     Wakeniasa 
?  314 

463« 

1411':  ? 
1415":  55(J* 

zwischen  150(>  u.  1527':     ? 
Personen.     Dagegen  enthält 

14(iil;61:  %'m 
257  • 

528  ?  323 

<  allgemeine  Schofsregister 
97U  8tj4        ma 

ScboBser.  Da»  zweite  Travenquarlier  war  etwas  weniger  be- 
völkert als  das  erste.  Veranschlagt  man  seine  Vorachosser 

fdr  1415  auf  G(hj,  so  hUtten  damals  im  ganzen  1770  Personen 
Vorschofs  gezahlt.  14(i()/lil  schofsten  dagegen  345ti  Personen, 

XisA  sind  fast  10ü"/u  mehr.  Es  ist  ganz  undenkbar,  dafs  die 
Bevölkerung  sich  in  diesen  45  Jahren  so  stark  vermehrt  hat. 
Denn  die  Gesamtheit  der  Schofszahler  ^  nahm  z.  B.  Ton 
14(30—1502,  in  einer  Friedenszeit,  nur  um  etwa  11 'o  zu; 
sie  stieg  von  432(J  auf  4801   Personen*. 

'  UenauereB  ülier  sie  nuten  sab  XI. 
*  Eb  JBt  überschrieben;  dyt  is  dat  vorachot.  —  Die  kleineTen 

StraTsen  des  Quartiers  sind  mm  Teil  Dicht  registriert,  vermutlich,  weil 
dort  keine  Vorsthofsp flichtige  wohnten. 

'  Es  ist  undalipft.  Die  Jalireszahl  ergibt  sich  aus  den  Namen  der 
registrierten  Baleherren.  Es  sind  15  Mitglieder  dpa  neuen  Kates 
(1*08-1416).  darunter  Berent  Biwhop,  der  erat  U15  Ratsherr  wurde 
(r.  Melle,  Oründl.  Nachricht  S.  56— 58|. 

*  Dil  ys  8uute  peters  verdendel.  —  ICnial  ist  der  Vermerk  „pueri" regiBtriert.     Dafür  sind  je  *wei  PerBOneii  gerechnet. 
"  Die  Aufschrift  ist  verwischt.  Vielleicht  handelt  es  sich  daher 

n»  das  Register  des  2.  Travenquarticrs.   Fnr  7  „pueri"  sind  14  gerechnet. 
'  Sante  Jacobs  verdendel.  —  5  „kiuder"  =^  10.  —  Einige  Male  sind 

Bewohner  des  2.  Travenquartiers  registriert,  z.  B.  in  der  oldenuere. 
''  Obige  Zahl  ergibt  sich  aus  der  AnführunE  des  Uerru  Tomas von  Wicken,  der  von  1506-1527  im  lUte  safs,  und  der  wedewc  Hiur. 

Weatfals,  der  1505  ataib  (v.  Melle,  .S.  64  u.  05). 
*  Die  heimlich  zahlenden  eingeschloäseu. 
*  In  Aoesburg  hob  ?ich  allerdings  die  Zahl  der  Steuernden  in 

56  Jahren,  von  1498  bis  1554.  om  54''/MHartung,  Z.  f.  G.V.  XIX 
8.  879).  Die  Zunahme  der  Lübecker  ächosser  wäre  aber  in  geringerer 
Zeit  doppoll  RO  stark  gewesen! 

Femdhuugm  XXI  U.  —  Hartwig-  T 
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Also  auch  die  Zahlen  der  Vorschosser  zeigen  ganz  klar, 
daTs  der  Vorschofs  nur  von  einem  Teil  der  Steuerpflichtigen 
entrichtet  ward. 

Aus  alle  dem  ergibt  sich  folgendes:  Der  Vorschofs  war 
keine  allgemeine,  sondern  eine  partielle  Kopfsteuer. 
Nicht  wie  die  „Stiura  minor **  in  AugSDurg  eine  Abgabe,  die 
von  allen,  ob  arm  oder  reich,  im  voraus  zu  erlegen  war^, 
nicht  dazu  bestimmt,  die  kleinen  Leute  zu  den  städtischen 
Lasten  heranzuziehen,  sondern  ein  Steueraufschlag  fhr  die 
Wohlhabenderen.  Seiner  Verbindung  mit  dem  Schofs  liegt 
also  doch  der  Gedanke  zu  Grunde,  die  Vermögenderen  stärker 
zu  belasten,  wie  Stieda  annahm',  aber  der  Vorschofs 
bewirkt  die  Progression,  nicht  der  Schofs.  Der  Vorschofs 
bedeutet  also  auch  nicht  eine  Abweichung  von  dem  Grund- 

satz das  Vermögen  als  Mafsstab  der  Steuerverteilung  zu  be- 
trachten^, sondern  im  Gegenteil  eine  bessere  Durchführung 

desselben.  Und  weil  er  ein  Extrabeitrag  der  Reicheren  war, 
deshalb  zeigt  er  auch  die  gröfsere  Beweglichkeit^. 

c)   Eine  Zuschlagssteuer  der  Hausbesitzer. 

Es  bleibt  noch  übrig  zu  ermitteln,  wer  als  vermögend 
und  damit  als  vorschofspflichtig  angesehen  wurde. 

Das  urkundliche  Material  gibt  darüber  keinen  hinreichenden 
Aufschi ufs.  Detmar  berichtet,  der  erste  Vorschofs  von  1374 

sei  den  Amtern  aufgelegt  worden^.  Damit  stimmt  überein, 
dafs  diese  den  Rat  um  Erlafs  des  Vorschosses  gebeten  haben  ̂  
Aber  Detmar  fahrt  fort:  dit  was  der  menheit  towedderen'. 

Danach  wird  „Amt"  nur  als  pars  pro  toto  gebraucht.  Auch 
Regkman    berichtet,    dafs   die  Zulage   von    einem  jeden  ge- 

M  Härtung,  Die  Augsburger  Zuschlagsteuer  von  1475  in  Z.  £ 
G.V.  XIX  S.  103  u.  869.  Sie  belief  sich  auf  60  ̂ .  Vgl.  oben  S.  90 
Anm.  1. 

^  Oben  S.  92.  Über  Versuche  progressiver  Besteuerung  im  Mittel- 
alter vgl.  Bücher,  Festschrift  S.  123  und  oben  S.  93  Anm.  4.  Dabei 

ist  jedoch  zu  bedenken,  dafs  in  den  Jahren,  in  denen  auch  das  Ein- 
kommen schofspflichti^  war,  und  zwar  zu  demselben  Satz  wie  das  Ver- 

mögen, eine  Progression  nach  unten  stattfand,  die  teilweis  die  nach 
oben  gehende  aufhob. 

«  Zeumer  S.  90. 

*  Der  Vorschofs  wird  sicher  überall  dort,  wo  er  hoch  bemessen 
war,  eine  partielle  Kopfsteuer  gewesen  sein.  Hamburg  erhob  1499 
einen  solchen  von  2  ̂   (oben  S.  95  Anm.  4).  Der  Ertrag  belief  sich  auf 
3550^.  Koppmann  schliefst  daraus,  es  habe  damals  1775  schossende 
Bürger  gegeben.    Dieser  Schlufs  ist  nicht  haltbar. 

»*  Oben  S.  94. 

®  Ib.     Die  Bittschrift  fahrt  fort:  wente  de  neringhe  is  snode  vnde 
kranck  vude  de  ammete  werdet  dar  sere  mede  vorderuet. 

•^  Chroniken  I  S.  557. 



fordert  ist'.  Stieda  meint,  luan  habe  in  den  Ämtern  den 
kapitalkräftigeren  Teil  der  Bevölkerung  treffen  wollen  *.  Aber 
der  eigentliche  Wohlstand  befand  sich  doch  bei  den  Kauf  teuten. 

Mehr  ergibt  das  .Schofsmandat  von  141n.  Es  bestimmt: 
Vortmer  de  ghenne,  de  in  ener  sameden  were  sitten  vnde  dar 
en  islik  persone  vt  der  were  heft  vyf hundert  mark 
vnde  dar  enbouen,  en  jewelik  van  den  personen  schal  dit 

jar  vorschot  glienen*.  Eine  sameJe  were,  d.  h.  eine  un- 
geteilte Erbengemeinsehaft  (sie  besteht  zwischen  Kindern  und 

aem  überlebenden  Klternteil  und  zwischen  Geschwistern)' 
war  in  der  Regel  nnr  einmnl  schofapflichtig*.  Dieses  Mal 
sollten  alle  Miterben,  deren  Anteil  5'K)  /  und  mehr  betrug, 
den  Vorschofs  besonders  entrichten. 

Aber  diese  8umme  kann  nicht  allgemeine  Grenze  der 
Vorschofsp flicht  gewesen  sein.  Sie  stellt  flir  die  damalige  Zeit 
einen  sehr  bedeutenden  Betrag  dar.  Und  im  Vergleich  dazu 
ist  die  Zahl  derer,  die  Vorschofs  zahlen,  zu  hoch.  Die  51")  ̂  
kommen  nnr  für  die  Glieder  einer  ungeteilten  Erbengemein- 

schaft in  Betracht. 
Es  gilt  also  die  Vorschofspflichtigen  auf  andere  Weise 

abzugrenzen. 
Nach  einer  Vermutung  Doebnera  brauchte  der  Hildes- 

heimer  Vorschofs  nur  von  denen  bezahlt  zu  werden,  die  „vollen 

ScLofs"  erlegten,  d.  h.  mindestens  einen  dem  Vorschofsfixum 
gleichkommenden  Betrag".  Nimmt  man  dasselbe  für  Lübeck 
an,  an  ergibt  sich  folgendes: 

1410;  2  ̂        i-i   voneler^Silb. 

141ci'17;  l  j:        ■    " 1450  IT.;  4  jS 
1403'4:  4  J 
1407/a:  li  # 

Dann     eatapracli 
„vollen"  Sthofa  ein   ver- 

|9li,^'Silb. -192#I'f. 

1 
■24  J-  äilb.  =  48  ̂   Pf. 

Sß  von  liMi  ̂   1200  /  Pf.'. 
Die  Berechnung  ergibt  sehr  verschiedene  Resultate,  die 

kaum  zutreffend  sein  dürften.  Nicht  weit  die  Grenze  zwischen 

Schofs  -nnd   Vorschofs    gleitend   ist.     Das    ist   wohl    möglich. 

'  Oben  8.  96. 
»  H.G,BI.  18Ö6  S.  103. 
"  L.ÜB.  V  S.  378/79. 
•  Pauli,  Abhandl anfreu  aus  dem  lüb.  Recht  II  S.  9  u.  LH  Ü.  110  «. 
»  Vgl.  oben  8.  47. 
■  Eine  flildesheinier  lUtswillkür  von  1367  befreit  sämtliche  Dienxt- 

bolea  vom  Vorschofs.  Audi  die,  welche  über  10  Jl  besitzen,  sollen  nur 
Scbofs  znhieD.  Doebner  folgert  aus  diesem  BedientenpriviW,  dafs  die 
aUgemeine  Vorachofaiitiieht  bei  10  JC  begann.  10  ̂   ist  nämlich  ein  Ver- 

mögen, das  einen  dem  Vorscholsfixum  gleichkommenden  Betrag  ala 
Schofs  xahlen  mufste  (U.H.  der  Stadt  B.  VI  S.  LI). 

'  Vgl.  nnien  anb  IX. 
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Sondern  weil  die  oben  berechneten  Sätze  zu  sehr  Yoneinander 
abweichen. 

Stieda  vertritt  dieAnsicht,  der  Vorschofs  sei  wegen  der 
alltäglichen  Bedarfsgegenstände  entrichtet  worden.  Sie  harmo- 

nierte mit  seiner  Auffassung  vom  Vorschofs  als  einer  all- 
gemeinen Kopfsteuer^.  Wenn  er  dies  nun  nicht  ist,  ruft 

sein  angebliches  Objekt  Bedenken  hervor.  Die  Rostocker 
Schofsordnung  zwingt  aber  gar  nicht  zur  Annahme  der 
Stiedaschen  Interpretation.  Sie  bestimmt:  dat  (das  gewöhn- 

liche ingedömpte)  entfryet  eyn  islick  mit  dem  vorschate  *.  Das 
soll  heifsen:  das  macht  jeder  mit  dem  Vorschofs  freu  Ge- 

wöhnlich waren  die  Hausgeräte  nicht  steuerpflichtig*.  Anden 
in  Rostock.  Wer  aber  Vorschofs  zahlte,  oei  dem  wurde  ei 
so  angesehen,  als  ob  sie  durch  den  Vorschofs  bereits  yersteaert 
seien ;  er  konnte  sie  bei  dem  eigentlichen  Schofs  aufser  Ansati 
lassen.  Der  Vorschofs  war  in  Rostock  besonders  hocli^ 
Daher  wurden  die  Vorschofszahler  in  Ansehung  des  ingedOmpte 
entlastet. 

Diese  Auffassung  wird  dadurch  bestätigt ,  dafs  die  ganze 
Ordnung  nur  vom  eigentlichen  Schofs  handelt  Sie  gibt  gar 
keine  Vorschriften  über  die  Höhe  des  Vorschosses. 

Auch  wenn  der  Vorschofs  aber  von  der  fahrenden  Habe 
entrichtet  sein  sollte,  dürfte  diese  Tatsache  nicht  Yerallgemeinert 
werden.  Nirgends  ist  das  gleiche  überliefert.  Der  Rostocker 
Vorschofs  bleibt  eine  lokale  Besonderheit. 

In  einigen  Städten  ist  die  Grundlage  des  Vorschosses 
klar  beschrieben.  Stendal  fordert  „solidum  de  mensa  vel 

amplius  de  ante  dando,  quod  vulgo  sonat  vorscoth"  *.  Jastrow 
erzählt  von  den  Städten  Brandenburgs  •:  ̂ Bevor  man  diese 
allgemeine  Steuer  (den  Schofs)  erhob,  wurden  aber  die 
Hausbesitzer  mit  einem  bestimmten  Prozentsatz  vorweg 
herangezogen ;  dies  scheint  ursprünglich  den  Charakter  einer 
vollen  Doppelbesteuerung  getragen  zu  haben ,  so  dab 
der  Hausbesitzer  sein  ganzes  Vermögen  (auch  Mobilien 
und  Geldeswert)  zweimal  versteuern  sollte.  Schon  früh  aber 
nahm  dieser  Extrabeitrag  der  Hausbesitzer  den  Chi- 
rakter  einer  blofsen  Grundsteuer  an;  man  schätzte  jede 
Feuerstelle  ab  und  erhob  von  ihr  zunächst  einen  ent- 

sprechenden Beitrag.  Hinterher  veranlagte  man  das  ganze 

Vermögen    ....   Jene    Grundsteuer    hiefs    „Vorschofs"    oder 

] 

'  Oben  S.  92. 
2  Beiträge  zur  Geschichte  der  Stadt  R.  II,  3  S.  12. 
^  Oben  !S.  49. 
*  Vgl.  oben  S.  95  Anm.  4. 
^  Zeumer  S.  67  Anm.  6.    Der  Sinn  ist  nicht  klar.    Wabr»cheinlicli 

ist  die  Familie  (Tischgenossenschaft)  gemeint. 
«  Volkszahl  deutscher  Städte  S.  130. 
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„Feuerschofs  .  .  .,  weil  man  sie  vor  der  atlgemeineD  vor- 

weg oder  von  der  Feueratelle  erhob".  Bremen  erhob  1524 
einen  Schofs  „van  elkere  Mark  l  zuaren  unde  ''i  Mark  to 
Vorschate  vom  Huse,  unde  van  der  Bude  8  grole. 
Waned  ock  we  in  Keller  edder  Buden,  unde  syn  giid  aver 

100  Mark  gewerd  ya,  gyfft  to  Vorachote  '/a  Mark"'.  I54n 
wird  auB  derselben  Stadt  berichtet:  „Up  Begehr  des 
Rahdes  gaff  de  gantze  Gemeinheit  veerfoldige  Schattinge,  van 
einer  Bremer  Mark  veer  Schwären.  Jder  Hufa  aver  de 

gantze  Stadt  tho  Vorachatte  twe  Bremer  Mark,  unde  de 

Keller  und  Boden  eine  Mark*."  Das  süddeutsche  Analogon 
des  Vorschosaes  endlich,  der  Herdschilling,  eine  feste  Abgabe 

von  '/s  fl.  (^  12  j6  =  4,2h  M,)*,  war  eine  Hauahaltungs- 
oder  Familiensteuer*,  traf  nur  den,  der  einen  eigenen 
Rauch  hatte.  Die  Kostgänger,  das  Gesinde,  die  Gaste  und 
die  abwesenden  Bürger  blieben  von  ihm  veraehont^. 

Die  Beispiele  ergeben,  dafa  das  Fixum,  welches  die  Stadt 
□eben  der  Hnuptateuer  erhob,  eine  Familiena teuer  oder  ein 
Extrabeitrag  der  Hausbesitzer  war. 

Der  Lübecker  Vorschofa  war  keine  Herdateuer.  Es  gab 
dort  einen  besonderen  Feueratellenachofs,  Der  Vorschofs  traf 

zudem  auch  die  „GiUte"*,  die  doch  in  der  Stadt  keinen  eigenen 
Rauch  hatten.  Er  wird  aber  ein  Extrabeitrag  der  Haus- 

besitzer geweaen  sein.  Positive  Beweise  lassen  sich  allerdings 
nur  wenig  erbringen.  In  den  Vorachoraregiatern  ist  zuweilen 
neben  zwei  Personen  vermerkt:  in  enem  huse.  Der  Ver- 

merk deutet  darauf  hin,  dafs  nur  ein  Vorschofs  gezahlt 
werden  sollte.  Als  die  Stadt  im  1(1.  Jahrhundert  des  öfteren 

Türkenaleuern  erhob,  lagen  die  Steuertixa  (vom  Kopfgeld  ab- 
gesehen) auf  Hfiusern.  Es  mufston  z.  B.  zahlen: 

H&uaet  Badea  Keller 

154ü :  I  ̂         8  ̂        4  ̂  
1544  u.  1549:         2  /         l  /        8  ̂ *. 

Es  scheint,  ala  wenn  diesmal  der  Extrabeitrag  der  Haus- 
besitzer klassifiziert  wurde*,  denn  die  Extrasteuern  pflegten 

keine  steuertechnischen  Neubildungen  zu  sein. 

I  Idiotii'oa  Bretnensr  Teil  6  H.  288. 
'  n>.  Teil  4  S.  680. 

F*  Sie    wuide     ia   Frankfurt  IAdhi.   4)    UDil   Maiiii   (Chroniken   der ttelfheinisflien  Städte  XVIIl  Abt.  2  S.  ä9)  erhoben. 
•  Bacher,  Featschrift  S.   125. 
'  Ib.  S.   126. 
•  Vgl.  oben  8.  31. 
^  Becker,  ümatiiidl.  Geschii.hte  II  S.  115'IS;  Kirehriug  uud 

Müller,  Compendium  HiBtoriae  Lubeconaia  (1677)  ä.  '223;  fomor  Neue Lüb.  Blätter  1850  8.  32,  1862  S.  72. 
"  Im  17.  Jahrhundert  wurde  neben  dem  Vnrcckorsfiium  ein 

proEentualer  BausHchofs  Thoben. 
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Vielleicht  hat  auch,  wie  in  Bremen ,  das  mobile  Ver- 
mögen von  einer  bestimmten  Höhe  an  Vorschofs  zahlen 

müssen. 

Der  Vorschofs  wird  also  bestimmte  Vermögens- 
teile und  Vermögensgröfsen  getroffen  haben.  Ob  er 

aber  alle  Hausbesitzer  traf  oder  nur  den  wohlhabenderen 

Teil,  wo  die  Grenze  zwischen  gewöhnlichem  Schofs  und  Vor- 
schofs lag,  ob  sie  fest  oder  gleitend  war,  läfst  sich  nicht 

sagen. 
Der  Vorschofs  war  ein  Fixum.  Da  nicht  alle  Vorschofc- 

pflichtigen  gleich  bemittelt  waren,  bedeutete  die  Erhebung  dei 
gleichen  Betrages  eine  stärkere  Belastung  der  minder  Wohl- 

habenden. Im  allgemeinen  wurde  dies  aufser  acht  gelassen. 
Nur  die  beiden  Male,  als  der  Vorschofs  6  ̂   betrug ,  ist  auf 
die  Leistungsfähigkeit  Rücksicht  genommen. 

1403  wurde  ausdrücklich  betont,  nur  der  Bürger ,  ,^de  it 

vormochte **,  sollte  ihn  zahlen  ̂ .  Die  Vorschofsregister  von  1415 
zerfallen  in  zwei  Rubriken :  1.  Dyt  sint,  de  ere  vulle  vor- 

sehet heben  geuen.  2.  Dit  sint  de  nen  wul  vorscot  ghe 
gbeuen  hebben.  In  den  einzelnen  Bezirken  entfallen  auf 

Rubrik  1:  395  ?  314  178 

Rubrik  2:         155        ?        149  t>6« 
Personen.    Die  Zahlen  sind  zu  berichtigen.    Es  sind  in  Rubrik 

1:  4        ?  6  1 

Personen   eingetragen,    die  weniger  als  6  -^  zahlen,    dagegen 
in  sunte  Jacobs   verdendel   unter  der  zweiten  Rubrik  48  Pw- 
sonen,   die  (i  ̂     geben.     Es  ergeben  sich  also  ftir: 

Rubrik  1:         391         ?        308         225 
Rubrik  2:         159        ?         155  19 

Personen.     Demnach   zahlten   924  Personen   vollen  Vorschofs. 

333  lieferten  nur  Beträge  zwischen  4  ß  und  6  -^  ab'*. 

3.   Der  Feuerstellenschors. 
Endlich  erhob  die  Stadt  noch  einen  besonderen  Feuer- 

stellenschofs.  Eine  Abrechnung  aus  dem  Jahre  14^30 
gibt  an: 

I 

'  Chroniken  der  niedersächsischen  Städte  II  S.  885.  —  Auch  Bremen 
bestimmte  1542:  de  armoet  im  Vorschate  na  nodbederff  to  ver- 

schonende (Idioticon  Breraense  Teil  6  8.  288). 

•  Diese  Rubrik  ist  überschrieben:  Dit  is  dat  na  scot.  —  13  Per- 
sonen sind  wegjrelassen,  11,  weil  sie  durch  den  Zusatz  „is  nen  borger* 

ausgeschaltet  sind,  2  weitere,  weil  der  Registerfuhrer  bei  ihnen  ver- 
merkt hat:  disse  en  wilt  nyn  vorschot  gheuen. 

»  Von  ihnen  zahlen:     5-6  ÄxYl        2-3  Jr:65        4—8  /J:9 
4-5^:38         1-2  5:82  ?  .=» 
3-4^:81         8/?-!/:  36 

^  Mit  Einfuhrung  des  prozentualen  Hausschosses  wurde  eine  gleich- 
mäfsige  Belastung  hergestellt. 
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.    .     II"'  LXXVI. 
HtedL'   ane  de   raet  vnde 

H  brai 

Prima  Traveoa    ,     , 
Secunda  Travena 
Prima  Wakniaaa 
Secunda  Waltniusa  , 

«umma  V'"  IIP    LXXXV 

prestere. 
Summa  na  wane  vorslagen,  dea  jarB  elk  vursteda 

dortein  wert't'e,  tor  tid  twe  penninge.  Summa  vurslagen 
op  VI''  mark  vnde  LXXX  mark'. 

Danach  mufate  jede  Feuerstelle  18 mal  im  Jahre,  alle 
Tier  Wochen,  2  Pfennige,  also  im  ganzen  20  Pfennige 
(2  Schillinge  2  Pfennige)  geben. 

Aus  dem  Jahre  1511  sind  Steuerregister  erhalten*,  die 
sich  nicht  genau  bestimmen  lassen,  aber  für  den  Feucr- 
atellenschofs  bestimmt  gewesen  zu  sein  scheinen.  Hinter  den 
Namen  sind  durchweg  i;i  Striche  eingetragen  (in  folgender  Form : 

■■y^.  ■    |.     Sie   entsprechen   gerade   der  Zahl   der   Zahlunga- 

termine.     Die  llegiBter   wurden    das  ganze  Jahr  hindurch  ge- 
braucht.    Daher  linden  sich  viele  Änderungen  in  ihnen.     Sie 

[istrieren  anfänglich: 
Prima  Travena     Secunda  Wakenissa 
710  i>45    Personen, 

und       97  hinzut 
und        48  gestrichen 

nter   obigem  Voranschlag   nicht  un- 

Ks  kommen  im  Laufe  des  Jahres    179 
während  53 

sind.     Die  Zahl   blei 
bedeutend  zurtlck. 

Der  Geaamtachofs  war  demnach  eine  kunstvolle  Pjramide. 
Das  Fundament  war  der  eigentliche  Schufa,  im 

Prinzip  von  allen  su  entrichten.  Den  ersten  Aufsatz  bildete 
der  Feuerstellenschofs,  ein  Zuschlag  für  alle,  die  eine 
eigene  Feuorstelle  hatten.  Die  Spitze  nahm  der  Vor- 
Bchofaein.  Er  traf  die  Hausbesitzer,  vielleicht  auch 
die  Vermögenderen, 

'  L.U  ö.  IX  Nr.  9U  S.  948'«.    Die  Addition  ergibt  riihtig  729  ̂  
S'ltA-    Vielleicht  wurde  beim  VoranBchlag  schon  der  aasfallende  Betn^ »tat  RechnimK  eezoeen. 
^  •  Vgl.  Boten  sub  XI. 



IX.   Die  Höhe  des  Schosses. 

L   Schorssatz. 

Die  Höhe  des  Schosses  wurde  jährlich  in  der  Bursprake 
verkündet. 

Aber  nur  der  Vorschofs,  der  für  alle  gleich  hoch  war, 
konnte  unmittelbar  bekannt  gegeben  werden.  Bei  dem 
eigentlichen  Schofs,  der  die  Bevölkerung  nach  ihrem  Vermögen 
traf,  mufste  man  sich  mit  der  Angabe  des  auf  die  Steuer- 

einheit entfallenden  Betrages  begnügen. 
Steuereinheit,  d.  h.  der  bestimmte  gesetzliche  Ein- 

heitswert, nach  welchem  der  Schofssatz  als  Quote  normiert 

wurde ^,  war  die  Mark  Silber*  (marca  examinata,  pura). 
Nach  ihr  wurde  der  Schofssatz  in  Pfennigen  festgesetzt. 
Nur  wenn  er  den  Bruchteil  eines  Pfennigs  ausgemacht  hätte, 
wurden  2  -^  Silber  zur  Steuereinheit  genommen. 

Der  Satz  für  den  eigentlichen  Schofs  war  ein  einheit- 
licher, gleich  hoch  für  alle  Vermögen sgröfsen  und  Vermögens- 

teile®. Aber  ebenso  wie  der  Satz  für  den  Vorschofs  ver- 
schieden hoch  für  verschiedene  Zeiten. 

Es  wurden  gefordert: 
Vorschofs  Schofs 

1374/5 : 
1375/6 : 
1403/4: 

1  / 

4  4  ̂on  der  ̂   Silber* 
8  ß  von  100  /  Pf.« 

^  Wagner  im  H.  d.  jjolit.  ök.  III  S.  268. 
-  Sie  war  die  allgemeine  Rechnungseinheit. 
«  Oben  S.  47. 
*  Ob  dieser  Vorschofs  erhoben  wurde?  Nach  De t mar  wurde 

den  Ämtern  auf  ihre  Bitte,  „dat  man  en  wolde  togevcn  de  mark  to 
vorschote"  vom  Rat  zur  Antwort  gegeben,  „dat  se  weren  entwidet 
erer  bede"  (Chroniken  der  niedersächsischen  Städte  I  S.  557),  Dagegen 
berichtet  Regkman,  dafs  die  ßür^crgemeinde  nach  anfänglichem 
Widerstrebon  „willichlicken  de  schatmge  und  tholage  der  mark 
lübisch  ingerumet"  (Handschrift  der  Lübecker  Stadtbibliothek  8.  29; 
vgl.  auch  Kirchring  und  Müller,  Compendium  Historiae  Lübe- 
censis  S.  41). 

^  Ista  fuit  tallia,  quando  dabantur  quatuor  denarii  de  marca 
argenti,  anno  Domini  MCCCLXXVI  (L.Ü.B.  IV  S.  357). 

«  Chroniken  II  S.  385  Anm.  1  u.  408;  L.U.B.  V  S.  153.    Reimar 



1404;5  (5V,): ? 

1405'tJ: 

6/ 

1407/8: 
4  J! 

14Il)'ll: 
2/ 

1416/1Ö; 
6  / 

1416'?: 

1   / 

1450  ff. : 

4  ß 

15U7/8: ? 

1515-20: 

4  M 

15211130: ? 
1532  ff.  T ? 

Schofs 

0  ̂ ^  von  der  -.5   Silber' 
8  j(?  von  lOO  ̂   Pf. ' 

2   4  von  der  /  Silber» 
4  ̂    von  der  ̂   Silber* 

?* 

2   ̂     von  der  /  Silber* 
'     "        n  2  ̂   Silber' 

von  der  ̂   Silber" 

,  von  2  /  Silber" 

von  100  /  Pf. '» 

von   100   M  Pf."  " 

Kock  burichtpt  nur  von  den  6  ̂   VorachofH  (Grautoff,  Die  IQbeckJ- 
scheu  Chroniken  II  S.  618).  Im  L.U.B,  I.  cit.  ist  in  einur  Anmerkung 

geea^t.  im  Manuskript  atehe  6  .^;  es  sei  sber  offenbaT  6  ̂   zu  leden. 
Diceu  Annahme  ist  unrichtig.  Gemeint  iet  der  Vorsi'hofa,  der  nie  unter 
4  ß  gesuDken  int. 

'  Genau  Ififat  sich  das  Erliebungejahr  nicht  feutstellen .  ea  liegt 
aber  awischeo  IWS  und  1406,  Im  li'lzteren  Jahre  richteten  die  Bürger 
eine  Beflchwerdeai'hrift  an  den  Bat.  In  ibr  heifst  ea  unter  anderem : 
Item  kIbo  gi  ghekundighet  hadden  van  der  louen  {vgl.  oben  S.  6) 

VI  penning  lo'achotp,  dar  de  menheyt  iv  volgaftich  ane  wart  orame  ere vnde  endracht  willen  der  stat .  .  .  (L.U.B.  V  S.  153;  Chroniken  der 
oieders&chBich.  Stftdte  II   8.  407  Nt.  8]. 

'  I>er  alte  Kat  selieint  den  Vorachofa  von  6  ̂   zweimal  erhoben 
ZU  haben.  Die  eben  zitierte  BeBehwprdeschrift  fahrt  fort:  Item  do  de 

borgher  des  myt  iv  enes  worden  to  aunte  Katerinen,  dat  ee  ehingen 
voder  de  VI  mark  vnde  van  C  marken  acht  »ehill  .  .  .  (LU.B.  1.  e.i. 
Hiermit  acheint  nicht  der  Steuersatz  des  Jahres  140ä  gemeint  >u  nein. 
denn  Reimar  Kock  berichtet,  dafs  wegen  einer  Fehde  „de  ander 

Handlung  der  Schattinge'  bis  zum  Jahre  140S  liegen  blieb  und  daf:! 
1406  die  „Sostigen"  {vgl.  unten  subH)  jede  neue  Steuer  ablehnten,  „de- 
wile  vor  einem  Jbare  hebben  ider  Borger  sosa  Mark  geven  moten" 
(Grautoff  B.  619  und  633;  Becker  I  S.  326). 

>  Die  Erbebung  dieses  SchosaeB  f%lll  in  die  Zeit  zwlsihen  den 
Bi'8uhwerde«chriften  von  1406  und  1408  (L.U.B.  V  S   153  und  185). 

*  Twe  mark  to  vorechote  vnde  veer  penninghe  van  der  mark 
■iluera  (_L.U.B.  V  S,  378).    Desgleichen  nach  dem  Vorschorsregisler. 

"  Nach  dem  Vorflchofaregister, 
•  Ene  mark  to  vorschote  vnde  twe  penningc  van  der  mark  subiers 

»ppe  belegheiike  tijd  (L.U.B.  V  S.  648). 
'  Veer  schillin^o  to  vorsehote  vnde  van  twen  marken  suluera  euen 

penningk   (L.U.B.   IX   S.   960;    ebenso     in    den   Burspraken    von    1451, 

"  Hach,  Aus  Paul  »onckinge  ältestem  Testamen li^bue he  in  Z. 
IW.  6  S.  4-57:  vor  do  m  .^  1  wyttc  (=  4  ̂ ).  Zweifellos  ist  die  ̂   Silb. 

gemeint. 
*  Nach  der  ßnrsprake  Petri  dieser  Jahre. 

'«  Hach  S.  461. 

"  Ib,  S.  462,  auch  Kämmereirprhnungcn  der  Stadt  Hamburg  V 
S.  475,  Dieser  sog.  „hundertste  P.mninck"  ist  auch  1535  (ib.  S.  468). 
1547  (M.  Heft  4  S.  64)  und  1563  (Heft  8  S.  127  fF.)  erhoben.  Er  kommt 
aber  schon  1529.'30  nicht  im  Ertrag  dea  Sehosaes  zum  Ausdruck.  Der 
hundertste  Pfennig,  die  derseitige  Bezeichnung  für  1  "'o  (vgl.  M.  Hoft  5 
tj.  32  Anm.  und  für  Rostock  Paaschs  J.  f.  Nat.  u.  Stat.  Bd.  ;!9 
S.  340).    ist   nichts   anderes   als   ein    P/oiger  Schofs.    Er  scheint  aber 
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Der  Normalsatz  der  älteren  Zeit  war:  4  ß  Vorschofs 

und  2  /^  von  der  ̂   Silber*,  seit  1450:  4  ß  Vorschofe  und 
1  J^  von  der  ̂   Silber'.  Letzterer  stellt  den  Minimalsats 
dar.  Der  Vorschofs  hat  ihn  um  das  24  fache,  der  Schofs  nur 
um  das  12  fache  tiberschritten. 

In  mancher  Stadt  standen  Vorschofs  und  Schofs  in  festem 
Verhältnis  zu  einander.  Ersterer  belief  sich  auf  ebensoviel 

Schillinge  wie  letzterer  Pfennige  betrug*;  sein  Fixum  war 
12  mal  so  hoch  wie  die  Grundziffer  des  Schosses.  Derartige  Rela- 

tionen sind  aber  nicht  allgemein^.  In  Lübeck  z.  B.  ist  von 
einer  festen  Verhältniszahl  zwischen  Schofs  und  Vorschofs 
keine  Rede.  Der  Normalsatz  der  älteren  Zeit  enthält  die 

Relation  1:24,  der  der  späteren  1:48.  1410/11  ist  das  Ver- 
hältnis von  Schofs  und  Vorschofs  gar  wie  1:96*. 

Der  Sqhofssatz  befindet  sich  seit  1436  in  ständigem  Rück* 
gang.  Er  ist  aufser  den  angegebenen  Jahren  noch  1436  und 
1443  herabgesetzt.  Das  ergibt  der  Ausfall  im  Ertrag*.  Wie 
grofs  der  Nachlafs  ziffernmäfsig  war,  ist  nicht  überliefert 
Die  derzeitige  Steuerpolitik  war  durch  eine  günstige  Finanz- 

lage' bedingt®. 

selbst&Ddig  neben  dem  Schofs  erhoben,  jedenfalls  selbständig  neben  ihm 
verwaltet  zu  sein.  Die  besondere  Verwaltung  betraf  auch  die  Ver- 

ausgabung. Denn  sein  Ertrag  ist  in  den  Kämmereibfichem  nirgends 

verzeichnet.  1547  vereinbarte '  der  Eat  mit  Kordt  Kester:  „vnnd  dewile 
he  dem  Erbam  Rade  etlich  jar  echot  vnd  den  hundersten  pennjnck 
schuldich  gewesenn,  schall  ome  sodanes  hirmit  ock  nagegeuen  83rn* 
(M.  Heft  4  S.  64).  Auch  dieser  Wortlaut  spricht  für  eine  getrennte 
Behandlung  beider  Steuern.  Damals  wurde  es  üblich,  statt  die  eine 
Steuer  zu  erhöhen,  eine  zweite  gleicher  Art  zu  erheben. 

^2  Der  noimale  Vorschofs  wurde  im  Anfang  des  16.  Jahrhunderts 
ständig  auf  8  ß  erhöht.  Er  betrug  1542  2  /,  1613  1  M  (Z.  Bd.  2 
S.  258-60). 

1  Chroniken  II  S.  408;  Wehrmann  H.U.Bl.  1878  S.  126;  Kopp- 
mann in  d.  Beiträgen  z.  Geschichte  Rostocks  1.  c. 

'  Im  17.  Jahrhundert  belief  sich  der  Normalsatz  auf  8  ß  und  2^/oo 
(Z.  Bd.  2  8.  258—60;  Neue  Lüb.  Blätter  1852  S.  121).  Der  Satz  ist 
höher  als  der  frühere;  denn  1  /^  von  der  -^  Silber  sind  nur  l,3®/oc. 

^  Z.  B.  in  Braunschweig  (Chroniken  der  deutschen  Städte  VI 
S.  137  Nr.  2;  Mack,  Finanzverwaltung  S.  100);  Hannover  (Bilder  aus 
Hannovers  Vergangenheit  S.  50);  Hildesheim  (U.B.  VI  S.  LI)  etc. 

^  Stieda  nimmt  dies  an  (Stadt.  Finanzen  S.  18/19). 
^  Auch  in  Rostock  verhielten  sich  Schofs  (1  /^  und  Vorschofs 

(8  ß)  wie  1 : 96  (Kopp mann  1.  c). 
e  Vgl.  unten  sub  XVIII. 
•^  Vgl.  unten  sub  XIX. 
^  Hierbei  ist  aber  zu  bedenken,  dafs,  wie  eben  erwähnt,  im 

16.  Jahrhundert  das  System  der  impöt  unique  aufgegeben  ward.  Anno 
1510  int  der  vasten  schach  ene  boleuinghe  van  deme  ersamen  rade  vnd 
der  gannzcn  gemenheyt  der  stat  lub.,  dat  vmme  wedder  to  stände  der 
groten  auerlais  des  koninges  to  denremarken  eyn  islick  man  ock  wedewen 
vnd  vnmundigge  kinder  (vgl.  oben  S.  24)  nummer  buten  boscheden  sal 
vpbringen   by   synem   eede  van  isliken  dusent  ̂   ̂  ̂   lub.  an  gudem 



2.    Schofselnheit. 

Hchorsetnheit  urni  Schofaeatz  lassen  zumeist  nicht  ohne 
eiteres  die  prozentuale  Belastung  der  Steuerzahler  erkennen, 
enn  die  Mark  Silber  oder  fein  war  nur  eine  Rechnungs- 

ratiiize.  Sie  wurde  nur  rechnerisch  in  llj /f  zu  12  ̂   ein- 
geteilt, nicht  geprägt'.  Neben  ihr  gab  es  eine  Mark  ge- 

luttnzten  Silbers,  eine  Zahlmark,  die  Mark  Pfennige, 
die  gleichfalls  in  lli  _//  7.a  12  ̂ ^  zerfiel.  Aber  auch  sie  ge- 

langte bis  zum  Beginn  des  lli.  Jahrhunderts  nur  in  TeitstUekcn 

(Schillingen  und  Pfennigen*,  das  gröfate  war  der  Doppel- 
schilling) zur  Ausprägung,  iJie  ersten  silbernen  Markstücke 

wurden  15'Xi  gemünzt*. 
Die  Mark  Silber  und  Mark  Pfennig  waren  also  beide 

„kein  besonderes  Gepräge,  sondern  es  ward  damit  ein  gewisses 
Gewicht  oder  eine  gewisse  Zahl  verschiedener  kleiner 

Geldaorten  angedeutet"'. 
Auch  diese  Angaben  ermfigliehen  noch  nicht  die  Be- 

rechnung der  prozentualen  Höhe  des  SehoBses;  denn  der 

Münzt'ufs  war  alle  paar  Jahre  ein  anderer. 
Anfänglich  kamen  auf  die  /  Silber  2  /  Pf.  {=  32  ß 

^=■'■184  /^).  Aber  bald  verschlechterte  sich,  da  der  Si!herprei& 
sti^,  die  Währung  in  Schrot  (Schwere)  und  Korn  (Peinailber- 

eelde  iaiik  maiite  ....  vnn  dai  boiengende  vp  letare.  Die  Steuer 
wnrde  auch  noch  1511  erhoben.  1510  erbrachte  sie  18843  ̂   »  fi.  1526 
zahlte  Hamburg  IW  Ji  {9b  d)  »d  uon tribu tionem  rei  bellire  de 
estimacione  domua,  (|uain  civitae  habet  in  Labeck.  Der  gewöhnliche 
ächor»  belicf  sii'h  auf  2  /.  1582  wurden  noch  ad  contribiitioiiem  rei 
bellice  .  .  .  reetnntia  de  anno  25  10  ̂   (S  ß.)  nachbezahlt.  In  dem- 

selben Jahre  salille  die  Stadt  neben  ilßm  Schofe  ron  f/o  24  ß  ad 
contributionem  rei  bellice.  Die  pi  ei  che  Summe.  24^,  war  bereit« 
1531  gegeben.  1583  gab  Hamburg  pro  taxa  domus  ad  uBum  guem- 
und  ad  taxam  de  boda  ad  guerram  je  24  y?  (KänimereirechDungen 
der  Stadt  H.  V  S,  276,  475  und  515).  Alle  die  bo  eingehenden 
Mehrbeträge  wurden  durch  ad  hoc  gebildete  Bebltrden  vereinnahmt  and 
verausgabt. 

'  Nach  Grautoff  wurde  sie  lu  16  Lot  Silber  zugewogen iBiBtorische  Schriften  III  Lübeck  1686  S.  21).  Die  Hihlesheraier 
Schortregister  reebnen  bis  142ti  nach  Silber,  erst  von  da  ab  nach  ge- 

prägtem Geld  iKoppmann  H.G.Bl.   1896  S.  197). 
'  Nämlich  in  Sechalingen.  Witten  |4  Pfennigen),  Dreilingea. 

BlafTerten  |Doppel«chillingen)  und  Srberfen  (die  kleinste  SeheidemODte. 
"t4  wert).  Vgl.  Curtiuh,  Miftelalterliebe  Münzen  Löbeckfl  inHoff- 
mauD.  GeechicTiteLs;  v.  Melle.  Gründl  Nachricht  S.  474  ff.;  Grau- 
loff,  111  8.  149.  —  GoldRiänzen  prägte  L.  schon  seit  1341  (Dittmer 
Z.  Bd.  1  8,  25  D.  30  ff.). 

»  Grautoff  8.  20-23;   Cn 
Hoffmann  i.  Z.  Bd.  7  S.  242  Anm.  2;!. 

*  V.  Melle,  S.  470.  Desgleiche; 
Schillinge  nnd  Pfund  bedeutet  daher  u 
der  Pfennige  und  keine  selbständige  Mu 

bei    Hoffi 

in  Uildeaheim;  „Die  Benennung 
r  die  12-  resp.  240fache  Vielheit 
len' (Huber,  Haushalt  tl.sÄIV 
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gehalt)^  1372  z.  B.  wurde  die  marca  argenti  bereits  su  4  ̂  
2  J3  4  A,  1410  zu  5  /  9  /  10  >^,  1450  sogar  zu  9  /  12  jS 

2  "^  und  1461  zu  11  /  8  jö*  10  4  ausgeprägt«.  Der  Knn- wert  der  ̂   Silber  veränderte  sich  beständig';  er  war  im 
allgemeinen  im  Steigen  begriffen. 

Die  -^  Silber  stellt  sich  also  als  eine  variable  Steuer- 
einheit dar.  Um  den  Schofssatz  in  Prozenten  aoszudrttckeo. 

hat  nun  Wehrmann  folgenden  Weg  eingescblagen :  er  stdlt 
zunächst  die  jeweilige  Ausprägung  der  Mark  fein  fest 
und  ermittelt  dann  aus  Mtlnzfufs  und  Schofssatz  die  prozoH 
tuale  Höhe  des  letzteren.  1376  z.  B.  wurde  die  J^  Silber  n 

4  -^   2  jff  6  y^  *  ausgeprägt   und   ein  Schofsbetrag   von  4  j{ 

verlangt;   das  ergäbe   nach  der  Gleichung  ̂ qö  =  Trinn    ̂ '°* 

Belastung  von  etwa  ö^/oo*^. 
Nach  derselben  Methode  berechnet  Wehrmann  für  Ulf 

einen  Schofs  von  4^/00,  und  als  Norm  einen  solchen  von  2*«i*. 
Diese  Resultate  sind  bisher  überall  unbesehen  oder  doch  un- 

beanstandet angenommen ''. 
Wehrmann  setzte  bei  seinen  Berechnungen  als  selbst- 

verständlich voraus,  dafs  die  -fi  Silber  auch  reell  Steuer- 
einheit war,  dafs  ihr  jeweiliger  Kurswert  ftir  die  Be- 

steuerung in  Betracht  kam. 

Gegen  diese  Annahme  erheben  sich  von  vornherein 
Bedenken.  Die  Normierung  des  Steueranspruchs  in  dem 
Bruchteil  eines  gesetzlichen  Einheitswertes  hat  den  Zweck, 
den  Steuerpflichtigen  eine  bequeme  Handhabe  zur  Berechnung 
des  auf  sie  entfallenden  Betrages  zu  geben;  sie  sollen  den 
Steuersatz  so  oft  zahlen,  als  ihr  Vermögen  die  Steuereinheit 
enthält.  Dieser  Bestimmung  vermochte  die  ̂   Silber  nur  «ehr 
unvollkommen  gerecht  zu  werden.  Denn  sie  hatte  ja  keinen 
festen  Wert:  der  war  nur  durch  eine  jährlich  zu  erneuernde 
Umrechnung  zu  ermitteln. 

»  V.  Melle  S.  471  ff.;  Grautoff  S.  86  und  124  ff.;  Dittmer. 
L.S  älteste  Silbermünze  i.  Z.  Bd.  2  8.  151  ff.  Für  das  ganze  rniml- 
alterliche  Slünzwesen  sind  fortwährende  Münzverschlechtemn^en  trpisch 
(Hiibor  S.  S) 

-  Grautoff  S.  265  66. 
^  1879  wurdt»  ein  Rückkauf  von  18  /  Renten  vereinbart  für 

110  y&  puri  argenti  lubicensis  vel  saltem  pro  lubicensiba^ 
denariis  in  valore  dicti  argenti  secundum  modnm  tanc  oor- 
rentem  (^L.U.B.  IV  Nr.  ;^7  S.  387).  Man  suchte  sich  gegen  die  Ent- 

wertung des  Kurantgeldes  zu  schützen.  —  Vgl.  auch  Hnber  S.  11 
*  4  t*  2  J  6  4l  -=  798  4. 
'^  L.U  B.  IV  S.  ;i^7  Anm. 
*  L.r.B.  V  S.  :r:s  79  Anm. 
'  Z.  B.  von  Stieda.  Stadt.  Finanzen  S.  21  und  Koppmann  ini niedersächsischen  Chroniken  II  8.  407  Nr.  7  u.  408  Nr.  2. 
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Die  Burspr&ke  gibt  keine  Aufschlüsse  Über  iie  jeweilige 

'^AosprÄgung  der  /  Silber.  Eine  Bekaontgabe  des  Miinzfufses 
auf  anderem  Wege  ist  nicht  überliefert'.  Vermutlich  werden 
also  die  Bürger  die  Steuereinheit,  nach  der  sie  »ich  doch  richten 
sollten,  UberhauTit  nicht  haben  taxieren  können.  Aber  auch 

wenn  ihnen  dieselbe  „aus  dem  Deutachen  ins  Deutliche"  Übersetzt 
aein  sollte,  hätten  sie  nur  zum  geringen  Teil  etwas  mit  ihr 
anfangen  können.  14Ht  z.  B,  wurden  4  ̂   von  der  ̂   Silber 

gefordert*;  letztere  war  damaU  zu  5  t)!^  9 // 10  ̂   ausgeprägt". 
Wieviel  hatte  dann  der  Eigentümer  von  50  .^  Pf.  zu  zahlen? 
Dies  zu  ermitteln  —  jeder  mufate  seinen  Öteuerbetrag  selber 
ausrechnen,  eine  behördliche  Festsetzung  desselben  erfolgte 

nicht*  —  erfordert  eine  rechneriche  Befähigung,  die  noch 
heute  kein  Steuergeaetz  vorauszusetzen  wagt, 

Aus  diesen  Erwägungen  schon  erscheint  die  ̂   Silber  zur 
reellen  Steuereinheit  völlig  ungeeignet.  Eine  Anwendung  der 

Methode   Wehnnanns    auf   eine    Reihe    von    Jahren*    vermag diese Bedenken  nur  zu  verBtflrken 
Es  betrug: 

„JÄ|Si.  -"S"5^ÄiSf--  l 
Die  promiliare ihe  de»  SdiosBes 
acti  WelirmiuiiiB Methode) 

I37e 4  4           4/2/     6  4=    798  4 
5»;«> 

1405 Ii  4           5#     3/     7  , 
=  11103  4 0  »/«o 

1410 4  4           hfi    QJ  10  A 
-  1078  / 

3,7  •/» 
14111 2  4        ej  I3y(  10  A 

=  1318  . 
=  1874  , 

1,5  "/oo 1450 
'/.  4           9/  13j((     2  < 

0,27  'Im 
1462 

'/.  4         12/     8/     - 
=  2400  - 

0,31  '1«, Danach  wÄre  der  reelle  Schofssatz  von  1405— 1462 
ständig  gefallen.  Da  der  nominelle  Schofasatz  in  der  zweiten 

Hälfte  des  15,  Jahrhunderts  dauernd  auf  ''»  /^  von  der  ̂  
Silber  stehen  blieb  und  die  Münzverschlechterung  weiterging, 
mufs  man  sich  den  reellen  Schofssatz  noch  immer  weiter  sin- 

kend denken. 
Die  vorstehend  berechneten  Prozentsätze  sind  auffällig 

gering',    zumal    für   die  spätere  Zeit.     Dies  um  so  mehr,   als 

'  Hildeeheim,  das  dienelbe  „ideelle"  (Huber  S.  11)  Kechnuugs- 
eiiibeit  hatte,  gab  Jnhrlich  am  Kopf  der  Schofaregiater  an,  wie  hoch  sie 
in  der  Valuta  anxuBetzeii  sei.  1401  z.  B.  pro  marka  2>/i  p.  4  d.,  1410: 
gherekent  vor  de  mark  2</i  p,  3  n  4  d.  (U.B.  V  S.  236  uud  401;  Kopp- 
rnauD  H.GBI.  1896  S.  197). 

»  L.U.B.  V  8.  378. 
■  Grautoff  lU  S.  266. 
*  Unten  eub  XII.  —  In  HiIdei»liPim  wurde  der  8t4ioribetrag  von 

den  Steuereinnehmern  bereehnet.  Dorl  fand  aber  auch  eine  uckia- 
ration   statt.    In  Lübeck  nicht. 

*  Webrnianii  hat  sie  mir  für  die  ältere  Zeit  darch^eflihrt. 
'  Grautoff  S.   266/66.      Wo    die    Angaben    für   eineeine    Jahre 

iileu,  sind  mittlere  Werte  genommen. 
'  Wehrmann  hfilt  einen  SchofBaatz  von  5°.'oo  für  ungewöhnlich 
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der  Schofs  eine  der  HaapteinnahmequeUen  der  Stadt  war.  Sie 
würden  ferner  ergeben,  dafs  der  reelle  Schofsaatz  in  der  Zeit 
von  1405—1462,  in  57  Jahren,  am  fast  das  SOfiiche  herab- 

gesetzt worden  ist  Dem  steht  aber  der  Ertrag  des  Scbotiei 
entgegen.  Die  Stadt  vereinnahmte  durch  ihn  1407/8 :  7900  ̂ ^ 
1462/63 :  3590  /  \  Also  auch  sein  Ertrag  ging  zurttck,  aber 
nur  um  das  2 Vs  fache.  Der  Rückgang  des  Scholsertrages  ist 
über  12  mal  geringer  als  der  des  Scholssatzes. 

Diese  grofse  Differenz  läfst  sich  aus  einer  Zunahme  tos 
Bevölkerung  und  Wohlstand  nicht  erklären.  Die  mittel- 

alterliche Stadt  kennt  kein  derartig  sprunghaftes  Empor 
schnellen.  Zudem  ward  Lübeck  in  der  ersten  Hälfte  dei 
15.  Jahrhunderts  durch  kriegerische  Verwicklungen  an  einen 
ruhigen  Wachstum  verhindert 

So  ruft  die  Annahme,  dafs  die  ̂   Silber  reelle  Steuer- 
einheit war,  Bedenken  über  Bedenken  hervor. 

Sie  ist  es  denn  auch  tatsächlich  nicht  gewesen. 
Der  Text  der  Bursprake  zu  Martini  1457  ist  im  Jahre 

1513  durch  zwei  Marginalnotizen  erweitert.  Neben  den  Worten 

„twe  mark  suluers^  ist  vermerkt:  „syn  ver  mark  lab.  ge- 
teilet", neben  den  Worten  „teyn  mark  suluers'' :  „sjn  20  i 

lüb.  getellet"  ̂ .  Desgleichen  heifst  es  in  der  Burspnke  Mar 
tini  von  1541:  „vnd  van  twen  marck  suluers,  sint  veer  maiA 

lub.  getellet,  einen  penninck". 
Eine  Mark  Silber  wird  gleich  zwei  Mark  Pfennig^i  ge- 

rechnet. Diese  Relation  gibt  nicht  den  derzeitigen  Kurs- 
wert der  -^  Silber  wieder.  Allerdings  war  letztere  ursprünglich 

zu  2  -^  Pf.  ausgemünzt  worden ;  das  war  jedoch  vor  1226  der  Fill 
gewesen.  1513  kamen  auf  1  #  Silber  12  ̂   Pf.*!  Aber  beim 
Schofs  sollte  die  alte  Relation  zu  Grunde  gelegt  werden.  Die^ 
ist  zwar  nur  aus  den  Jahren  1513  und  1541  überliefert.  Aber 

da  es  in  beiden  Jahren  keiner  besonderen  Anspannung  der 
Steuerkraft  bedurfte,  darf  man  ohne  weiteres  annehmen^,  dat 
es  sich  hier  nicht  um  eine  vorübergehende,   sondern  um  eine 

hoch  (L.U.B.  IV  S.  :357),  Das  ist  aber  nicht  zutreffeud.  In  Rostock 
war  ein  Satz  von  5®/oo  das  Normale  (Meckl.  U.B.  XX  S.  499;  Beitrifv 
zur  Geschichte  R.s  II  Heft  3  S.  lOl  Desgl.  in  Aagsbare  tob 
1516-40  (Härtung  in  d.  Z.  f.  G.V.  XIX  S.  102).  Hiidesheim  forderte 
gewöhnlich  7,8^/oo  (Koppmann  H.G.Bl.  1896  S.  198;  Haber  S  60:. 
1342  aber  lO^/o  (ib.  S.  135);  Mainz  l-l'/s^/o  (Chroniken  XVIII  Abt  ̂  
8.  99).  Nach  Inama- Sternegg  (III  1  S.  111)  betrug  in  der  erst« 
Hälfte  des  13.  Jahrhunderts  der  mittlere  Satz  l^/o.  Kolmar  erhob 

1285  30'o(Zeumer  S.  68  Anm.  1;  vgl.  S.  91).  Weitere  Angaben  bfi Stieda,  Stadt.  Finanzen  S.  21. 
'  Vgl.  unten  sub  XVIII. 
2  L.tr.B.  IX  S.  960  Anm.  1. 
3  Grautoff  S.  264  und  266. 
*  Die  BestalVgxxtLC  d\^^«  Zunahme  geben  die  Kämmereirechnangn 

<ier  Stadt  Hamburg.    \g\.  \m\.eÄ '^i.  Wa.  feissnjL.  V. 
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erung  der  /'  Sil 
iiernde  gesetzliehe  Tari fit 
beckUcher  Valuta  handelt'. 

Die  /  Silber  ist  anfangs  zweifellos  reelle  Steuereinheit 
wesen.  Zunächst  waren  die  aus  ihr  geprägten  Währunga- 

_RBUnzen  bei  Berechnung  des  Schosses  zu  Grunde  zu  legen. 
Aber  sobald  die  Munzverscblecbterung  begann,  konnte  nicht 
verborgen  bleiben,  dafo  die  erwilhlte  Steuereinheit  durchaus 
ungeeignet  war.  Sie  drückte  den  Ertrag  des  Schosses  relativ 
herab*  Ein  nominell  gleicher  Schofsaatz  war  reell  ver- 

schieden. Wurden  z.  B.  1220  und  VMO  von  der  ̂   Silber 

-  '^  gefordert,  so  waren  1370  4  ̂   Pf.  nur  ebenso  hoch  be- 
lastet wie  122ti  2  #  Pf.;  der  Schofsfatz  blieb  sich  nominell 

gleich,  war  aber  reell  nur  noch  halb  so  hoch.  Diese  finanziell 
nachteiligen  EinäUsse  der  Steuereinheit  mufsten  sich  immer 
stärker  bemerkbar  machen;  wurde  doch  der  gesetzliche  Ein- 
heitawert,  von  dem  der  Steuersatz  zu  entrichten  war,  immer 

gröfser,  folglich  der  Satz  immer  geringer'.  Eine  Erhöhung 
des  Nominalzinsfufsea  hätte  den  Ausfall  decken  können,  wUrde 
aber  nicht  als  notwendig  begriffen  sein  und  deshalb  Wider- 

spruch gefunden  haben. 
Dennoch  wurde  die  alte  Steuereinheit  nicht  beseitigt*. 

Der  konservative  Zug  des  ganzen  Zeitalters  war  Änderungen 
nicht  geneigt".  Aber  der  Kat  machte  sie  durch  gesetzliche 
Taritierung  zu  einer  fegten,  durch  den  jeweiligen  MUnzfuTs 
nicht  mehr  verÄnderlichen  Gröfse.  Die  ̂   Silber  wurde  aus 
einer  reellen  zu  einer  nominellen  Steuereinheit.  Nicht 
ihr  wirklicher,  sondern  ihr  gesetzlicher  Wert  war 

fortan  bei  der  Berechnung  des  Schosses  mafsgebend". 

'  Geactzliclie  Fixierungen  des  Kurswerts  der  j*  liilber  sind  deiu 
Mitlelaller  nicht  unbekannt.  Vgl.  Nirrnheim,  Das  Handlungsbueh 
Vickoe  von  Gelder»en  Eiul.  S.  L.XXI. 

*  Koppmann  in  den  Beiträgen  z.  Gescbii-Iite  der  Stadt  Roätocli U  Heft  3  S.  n. 

"  Die  KeEenteilige  Wirkung  hntte  die  Münzversi'hlechterung  bei 
den  in  /  Silber  angesetzten  Geldstrafen  des  St&dtrechts  eli:.  Hier 
mafsten  die  Verurteilten  im  Laufe  der  Zeit  immer  melir  zahlen  Auch 

deshalb  wurde  eine  gesetzliche  Tarifienuig'  notwendig.  —  Hamburg hatte  dieselbe  Steuereinheit  und  dieselben  Scliwicrigkeiteii.  Bis  ins 
16.  Jahrhundert  betrug  der  normale  Steuersatz  1  ii^  von  der  ̂   .Silb. 
1504  wurde  ein  neuer  ge.'ictzlicher  Einheit» wert.  100  Jl .  eingeführt: 
der  hierauf  eu  zahlende  Durehsehnittssatz ,  i  ß  d  /^  {öl  /X],  war  im 
Vergleich  zum  alten  eine  konstante  Gröffle.  (Vgl.  Hamb.  V.U.  S.  421: 
DitlmarZ.  Bd.  2  8.  153.) 

*  Bie  erscheint  in  der  Bur^rake,  so  lange  diese  den  S^hofssati 
bekannt  gibt.  Auch  Mandate ,  Luiusordnuugen  etc.  behalten  sie  bei. 
Vgl    Z,  Bd.  1  S.  .108,  Bd.  2  S.  .5I»9  ff.;    Wehrmann.  Zunftrollcn  S.  91. 

^  Vgl.  oben  8.  6. 
*  Lübeck  enizog  sich  den  aus  der  Variabilität  der  Steuereinheit 

hervorgehe  öden    Schwierigkoitm    durch    deren    Tarifierung,    Hamburg 
fcfareh    Vertausühung    der   alten    Steuereinheit   ni\t    maKX    aavusa. 
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Wann  diese  Tarifierung  erfolgte,  läfst  sich  nicht  mebr 
feststellen.  Vermutlieh  noch  nicht  im  13.  Jahrhundert,  weil 
damals  der  MUnzfufs  noch  ziemlich  konstant  war^  und  nicbt 
erst  im  15.  Jahrhundert,  weil  dann  eine  gesetzliche  Rehabili- 

tierung der  alten  Relation  1 : 2  zu  drückend  gewesen  war«*. 
Vielleicht  geschah  sie  im  Anfang  des  14.  Jahrhunderts,  als 
die  MUnzverschlechterung  gröfsere  Dimensionen  annahm*. 

All  dies  ergibt,  dafs  die  Methode  Wehrmanns  zur  Be- 
rechnung der  prozentualen  Höhe  des  Schosses  unrichtig  ist, 

keine  zutreffenden  Resultate  ergeben  kann.  Statt  des  reelleo 
ist  der  gesetzlich  festgelegte  Wert  der  -^  Silber  zu  Grunde 
zu  legen.     Dann  kommt  man  zu  folgenden  Ergebnissen.    Der 
Scho^satz  betrug: 

auf  die  Steuereinheit:        .     ü^^^m^ 

1  ̂   Silber  =  2  ̂   Pf.        ''^  
Fromille 1376:  4  ̂   10,4 

1405:  6  /^  15,6 
1410:  4  4Ü  10,4 
1416:  2  ̂                         5,2 
1450:  V2  ̂                           1,3 

1462  ff.:  V2  ̂                           1,3*». 
Er  ist  also  von  1405—1462  um  das  12  fache  herab- 

gegangen, nicht  um  das  30  fache.  Der  Ertrag  des  Schotses 
ging  in  derselben  Zeit  um  das  2 Vs fache  zurück»,  also  nur  um 

1  Grautoff  S.  264. 
*  1462  z.  B.  würde  sie  eioe  Erhöhung  des  Schosses  um  das  6  fache 

bedeutet  haben. 

^  Die  seltene  Erwähnung  der  Tarifierung  erklärt  sich  daraus,  daCi 
sie  eine  inveterata  consuetudo  darstellt  und  nur  eine  kleine  Zahl  ron 
Burspraken  erhalten  ist.  In  den  S.  110  angeführten  ist  sie  vielleicht 
pro  memoria  genannt. 

*  Das  Domus  flamburgensis  war  bis  1479  zu  600  J^  zu  versteuern 
(oben  S.  50).  Der  Schofs  betrug  1461-65  und  1474—78  1  >,  1478  2  i 
(es  handelt  sich  offensichtlich  um  den  Schofs  zweier  Jahre,  denn  14 li 
ist  nachweislich  keiner  gezahlt);  1471:  20  /?  (Kämmereirechnungen  der 
Stadt  Hamburg  U  S.  184,  168,  202,  270,  III  S.  88/39,  125,  165,  208,  2.M. 
292  u.  330).  Bringt  man  den  Vorschofs  von  4  /if  in  Abzug,  so  ergibt 
sich,  dafs  für  je  100  >  2  j(?,  das  sind  1,25 ^/oo,  gegeben  wurden.  14T1 
ist  vielleicht  ein  doppelter  Vorschofs  erhoben  worden.  Von  1479  4« 
betrug  der  Wert  des  Hauses  1600  /.  Der  Schofs  belief  sich  1479- H' 
auf  36  /?,  1482—90  auf  32  A  I Kämmereirechnungen  111  S.  :^9  und  40S, 
IV  S.  29,  56,  108,  130,  153  ff  bis  463).  Das  würde  bei  der  Annahme, 
dafs  nur  1479  u.  1480  ein  Vorschofs  gezahlt  wurde,  gleichfalls  eine  Be- 

lastung von  1,25  °/oo  ergeben. 
'^  Die  Angaben  Wehrmanns,  der  gewöhnliche  Schofs  habe  2*t». 

der  von  1410  4  ̂  oo,  der  von  1376  5%c  betragen  (oben  S.  108  u.  H.GBL 
1884  S.  55)  sind  also  zu  berichtigen.  Ebenso  die  gleichen  An^ben 
Stiedas  in  den  Stadt.  Finanzen  S.  21  und  Koppmanns  in  den  nieder 
deutschen  Chroniken  II  S.  407  Nr.  7  und  S.  m  Nr.  2.  Übrigens  hit 
Koppmann  bei  seiner  Rechnung  zum  Teil  statt  de»  derzeitigen 
Kurswertes  der  J^  Silber  den  des  19.  Jahrhunderts  zu  Grunde  geM 
und  daduTc\\  i\oppe\t  ̂ «iWVi^  Resultate  erzielt.  Der  Satz  von  2*m  *» 

Norm  gebort  emei  sip^Vex^xi  Ti^M  ««v  V^^-ül  %,  \Qß  Anm.  2). 



den  fünften  Teil  des  Schofsaatzes.  Biese  Differenz  kann  aber 

sehr  wolil  aus  einer  Steigerung  der  Bevölkerung  und  des 
Wohlstandes  erklärt  werden.  Ein  Mi fs Verhältnis  zwischen  dem 

Rückgang  dcH  Schorssatzea  und  Sc  ho  fs  ertrag  es  besteht  jeden- 
falls bei  diesen  Ziffern  nicht  mehr. 

Und    ferner    war,    wenn    der   gesetzliche    Kurswert   der 
■^  Silber  die  Steuereinheit  bildete,    die  Ermittlung  der  indivi- 

duellen Schofsbetrilge  nicht  mit  rechnerischen  Schwierigkeiten 
verbunden, 

fc         Kurz:  die  Bedenken,  die  sich  gegen  Wehrmanna  Methode 
^Srhoben,  treten  bei  dieser  Auffassung  der  Steuereinheit  zurück. 
F       Das     15.    Jahrhundert    begann     die     alte    .Steuereinheit 
"■tlurch  eine  neue  reelle,    100  ̂   ',  zu  ersetzen,   die  auch   sonst 

vielfach   bei   Ausmessung   des   SteuerfufBes  zu   Grunde  gelegt 
wurde.     Zweifellos    war    sie    in  der  Praxis  bald  allgemein  Üb- 

lich und  fand  selbst  in  amtlichen  Schriftstücken  Verwendung*, 
obwohl  die  Bursprake  an  der  alten  Einheit  festhielt. 

Auffallend  ist  aber,  dafs  die  von  beiden  Steuereinheiten 

geforderten  Quoten  nicht  ganz  übereinstimmten.  Der  Schofs- 
satz  der  Bursprake  belief  sich  in  der  zweiten  Hälfte  des 
15.  Jahrhunderts  auf  1  4  von  2  /  Silber  (4  /  Pf.).  Es 
hätten  also  auf  lUO  ̂   2b  /^  kommen  müssen.  Die  Hamburger 
Herberge  am  Klingenberg,  die  bis  1479  ein  Steuerkapitsil  von 

iKMJ  /  darstellte,  wäre  demnach  in  dieser  Zeit  25()  ̂   =  12'/a  ß 
schuldig  gewesen.  Sie  zahlt  aber  nur  12  ß',  d,  h.  auf 
100  ̂   24  /^.  Diese  Abrundung  nach  unten  hin  dürfte  sich 
aus  Steuertech ni sehen  Gründen  erklären.  Die  Stadt  verzichtete 

filr  je  10*1  /  auf  1  ̂   ihrer  Steuerforderung,  um  den  Pflich- 
tigen die  Erstattung  des  Schosses  in  wenigen  Geldstücken 

zn  ermöglichen. 

W  3.   Schofssatz  und  politische  Geschichte. 

P         Die  Schofssütze  spiegeln  die  politische  Geschichte  Lübecks 
wieder.     Ein    hoher   Satz   läfst   auf  eine   grofse   Schuldenlast, 

diese  in  der  Regel  auf  Krieg  schliefaen*. 

■  Sie  war   Steuereinheit   z.  B.  in   Hambure  (KüminereirechuungeD 
I  S.  LV:  de  quolibet  ceiiteiiario  marcamm  A  ß^  4   "    "  ~ berg,   Finanz  Verhältnisse  S.  284).     Uremeu    und 
sich  der  Bremer  Mark  (Ortloff  S.   184/85;    ülri 
Vergangenheit  S.  50),  Augsburg  bin  1472  des  grofsen  Pfundes,  von  da  ab 
der  100 B.  (Härtung  Z.  f  O.V.  XIX  S.  1031 

»  Vgl.  oben  8.  104  Anm.  fj. 
*  8.  112  Anm.  4. 
GrCfBere  AusKabeii  Latten  im  Mittelalter  meist  eine  kriegeriHche 

Ullaasang  (Stietfa,  St&dt.  Finanzen  im  Mittelalter  S.  13  u.  141     Die 
"«  pflegten  sieb  znn&chst  mit  Kreditgeschäften  zu  helfen:    Üie  Schnld tpiter  durch  Erhöhung  der  Steuern  abgetragen.    Vgl.  für  Lübeck 

^  '    "ä.  68,    Z.    Bd.   7    S.  246,    femer   Schöubere,    Vmaio.- 
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In  den  70  er  Jahren  des  14.  Jahrhunderts  war  die  Stadt 
durch  einen  siegreichen  Krieg  gegen  Dänemark  (Friede  zu 
Stralsund  1370)  und  andere  Umstände  in  Schulden  geraten^, 
die  ihr  jahrzehntelang  zu  schaffen  machten.  Als  der  Rat 
1374  zu  ihrer  Tilgung  eine  Erhöhung  der  Matten  (Mtlhlen- 
abgäbe)  und  einen  Vorschofs  von  1  -^  in  Vorschlag  brachte, 
entstand  nach  Detmars  Bericht  „de  erste  misbehegelicheit 

unde  wrank  der  menheit  jegen  den  raat"  *.  Wie  der  Kampf 
um  diese  Steuerforderungen  endete,  steht  dahin ^.  Jedenfalls 
wurde  nicht  genug  vereinnahmt,  um  die  Schuld  abtragen  zu 
können.  Im  Gegenteil,  der  Besuch  Kaiser  Karls  V.  trieb  sie 
wieder  in  die  Höhe,  so  dafs  1376  ein  erhöhter  Schofs  not- 

wendig^ und  bewilligt  wurde.  Auch  hiermit  liefs  sich  die 
Schuld  nicht  begleichen.  Sie  wurde  vielmehr  fortan  von  Jahr 
zu  Jahr  übernommen  und  wuchs  dabei  derartig  an,  dafs  neue 
Mafsnahmen  nicht  mehr  zu  umgehen  waren  ̂ .  Der  Rat  be- 

auftragte deshalb  im  Sommer  1403  zwei  Ratsfaerren,  mit  den 
Bürgern  über  die  Art  der  zu  erhebenden  Extrasteuer  Verein- 

barungen zu  treffen. 

Sein  Vorschlag,  eine  „zise  to  allerley  wäre*  zu  erheben, 
fand  kein  Entgegenkommen^.  Nach  längerer  Unterhandlung^ 
einigte  man  sich  auf  einen  Schofs  von  ̂ /a^/o  und  einen  Vor- 

schofs von  G  ̂ ®.  Der  Ertrag  war  ein  hoher;  er  belief  sich 
auf  gegen  14000  n^». 

Aber  auch  dadurch  konnte  der  Not  nicht  gesteuert 
werden.  Neue  Fehden  trieben  die  Schuldsumme  wieder  in 
die  Höhe'^.  Bereits  1405  waren  die  Kassen  wieder  er- 
schöpft. 

Verhältnisse     Basels     S.    96/97;     Hub  er,    Haushalt    Hildesh.    S.    72; 
Espinas,  Finances  de  la  commune  de  Douai  S.  269. 

»  Wehrmann  Z.  ß.  1  S.  268;  Becker  I  S.  321. 
-  Chroniken  niedersächsischer  Städte  l  S.  557. 

^  Vgl.  oben  S.  104  Anm.  4. 
*  Über  die  aufserordentliche  Form  seiner  Erhebung  unten  sub  X,  1. 
^  Der  amtliche  Bericht  über  die  damalige  Zeit  erzählt:  „Witlick 

sy,  dat  de  stat  Lubek  van  langen  jaren  her  heft  in  groten  schulden 
gewesen"  (Chroniken  II  S.  883). 

®  Die  Amter  waren  anfangs  nicht  abgeneigt,  liefsen  sich  aber 
später  von  der  mächtigen  Brauerzunft  lunstimmen  (Chroniken  S.  384). 

"^  Erst  im  Dezember  1403,  ein  Halbjahr  nach  Ablehnung  der Accise,  auf  die  Mitteilung  des  Rates,  die  Stadt  schulde  zu  Weihnachten 
26  000  /  (ib.). 

^  ReimarKock  berichtet  nur  vom  Vorschofs  (oben  S.  104  Anm.  6). 
Das  hat  Hoff  mann  zu  der  irrigen  Ansicht  verleitet,  1403  sei  eine 
einmalige  Vermögenssteuer  erhoben  (Geschichte  L.s  I  S.  145). 

»  Chroniken  S.  885. 
'0  Grautoff,  Die  Lübeckischen  Chroniken  II  S.  618  flP. 



Der  Rat  ahnte  das  Widerstreben  gegen  neue  Ebctra- 
steuern.  Er  kam  deshalb  der  Bttrgerschaft  weit  entgegen. 
Er  gab  ihr  anheim,  einen  Ausschufu  zu  bilden,  der  die  Steuer- 

verhandlungen führte.  Die  Bürger  wählten  darauf  (5(1  Per- 
sonen '.  Der  Katavorschlag  ging  wieder  auf  eine  Bierateuer, 

fand  aber  auch  diesmal  kein  Gefallen*.  Dagegen  scheint 

der  aul'serordentliche  Scbofs  von  141)3  noch  einmal  bewilligt 
zu  sein*. 

Der  Bürgeraussi'hufö  blieb  aber  weiter  bestehen  und  ging 
bald  über  seine  ursprungliche  Bestimmung  hinaus.  Er  ver- 

langte Reuhenachaft  über  den  Staatshaushalt*,  Teilnahme 
an  der  Verwaltung,  schUefslich  auch  solche  an  der  Rats- 

wahl. Der  Rat  gab  den  ersten  beiden  Anliegen  nach  *, 
wollte  sich  aber  sein  Recht  der  Kooptation  nicht  nehmen 
lassen.  Er  widersprach  aufs  energischste,  mufste  aber  echliefs- 
lieh  die  Vergeblichkeit  seines  Widerstandes  einsehen  und 
verliefs   deshalb  14U8  die  Stadt". 

Die  Büi^er   wählten    jetzt  den   sogenannten  neuen  Hat. 

'  Oben  S.  105  .Anm.  2. 
*  Auch  diesmal  infolge  WiderspriichB  iler  Brau(>rzLiii<t  (Grautoff 

S.  616;  Chroniken  S.  .364). 
'  Nach  dpn  Clironiken  hat  die  Hilhe  der  Steuer  Unruhe  iii  der 

ätadt  hervorfterufen.  DelmAr  erzählt:  Eyn  grot  schedderlik  twedrai'ht 
stunl  nii  twisplien  der  meenheyt  unde  deme  rade  unde  hadde  enen 
orteprunK  daraf,  dal  den  borgheren  duchte,  dat  se  anwontljken  sunder 
noedsake  unde  recht  ivorden  beawaret  van  deme  rade  an  deme  vor- 
achote  unde  schote  unde  ak  an  tzjae  [Urantoff  11  S.  5).  Ebenso 
giebt  Korner  den  „miilta  gravamina  indebita"  die  8cfauid  (Chronica Novella.  Ausgabe  Schwalm  S.  lOÖ  a.  373).  Wehrmann  sieht  in  den 
äteuerfordeningen  nur  die  Jittrsere  VeranlasBung  der  Unruhen.  Innerer 
Grund  ist  ihm  die  Erbitterung  der  niederen  Stande  gegen  die  höheren 
IH.G^I.  1SS4  S.  61]. 

'  Nach  Heimar  Kock  sind  diese  Fordenmgen  schon  vor  Ent- 
stehung des  AuawhuBses  an  den  Rat  gi'richtet  (Grautoff  S.  022: 

Becker  I  S.  32H). 
^  Ober  die  lieteiligung  an  der  Verwaltung  vgl.  unten  sob  X,  1.  — 

Dss  ächntdenverzeiebn^  des  Rates  ergab,  daf^  seit  1394  710S0  >  an- 
feliehen  waren  (L.U.B.  V  Nr.  157  S,  ISS:  Wohrmann  H.G.Bl.  I87S 
.  10T|.  Der  Ausschufs  beantwortete  die  Rechenschaft  im  Febmar  1406 

mit  einer  fieschwerdeschrift  von  etwa  100  Artikeln.  Et  hielt  dem  Rat 
vor,  er  habe  bei  Verkündung  der  Schofssfitze  von  B  j^  beaw.  von  6  Ji 
Vorschofs  und  Ö  fi  von  100  ̂   gelobt,  -des  en  acholde  an  neu  not  mor 
dun,  wo  jv  (.iot  bewarde  vor  sundcrke  kridi  vnde  anval",  sei  aber 
doch  immer  wieder  mit  neuen  Stenerforderungen  gekommen  (L.U.B.  V 
.S.  15.')].  Der  Rat  entgegnete,  er  habe  sein  Ijei  aer  Bekanntgabe  des 
Schosses  von  6  ̂ 4  gegebene»  Versprechen  gehalten  und  erinnerte  daran, 
dals  beim  Schofs   von  6  ̂   und  H  /^    „do    van    etlikeu    unaen   borgeren 
fesecht  wart,  ae  wolden  nummer  schoten,  den  van  der  mark  stuvers 
^  unde  tho  vorschote  4  /S ,  dat  dar  tho  antwordet  wart,  men  konde 

der  etat  rentc  unde  acholde  dar  nicht  mede  holden  unde  betalen"  (Chro- 
Dikeu  ir  a.  407/«!. 

8  WehrmauTi  I.  c.  S.   108  ff.;  Pauli,  Lüb.  Zustände  11  S.  54. 
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In  den  70er  Jahren  des  14.  Jahrhunderts  v.-. 
durch   einen   siegreichen   Krieg  gegen   Dänemark 
Stralsund  1370)  und  andere  Umstände   in  Schuld 
die   ihr   jahrzehntelang    zu    schaffen    machten. 
1374   zu   ihrer  Tilgung   eine   Erhöhung   der  Mai 
abgäbe)  und  einen  Vorschois  von  1  #   in   Vorsc 
entstand    nach    Detmars    Bericht    ̂ de    erste    m 

unde   wrank   der  menheit  jegen  den  raat" '.     \' 
um  diese  Steuerforderungen  endete,  steht  dah 
wurde  nicht  genug  vereinnahmt,  um  die  Schi 
können.     Im  Gegenteil,  der  Besuch  Kaiser  K 

wieder   in   die  Höhe,   so  dafs  1370   ein   erhfi' 
wendig*   und    bewilligt   wurde.     Auch    hierrn' Schuld  nicht  begleichen.    Sie  wurde  vielmeh 
zu  Jahr  übernommen  und  wuchs  dabei  dera' 
MaTsnahmen   nicht   mehr  zu   umgehen   war< 
suftragte  deshalb  im  Sommer  1403  zwei  Rp 
Bürgern  Über  die  Art  der  zu  erhebenden  ' 
barungen  zu  treffen. 

Sein  Vorschlag,    eine  „zise  to  allerle* 
fand  kein  Entgegenkommen".    Mach  Uln^' 
einigte  man  sich   auf  einen  Schofs  von  ' 
schofs  von  l>  ̂''.     Der  Ertrag   war  ein 
auf  gegen  UDOi)  /". 

Aber  auch  dadurch  konnte  der 
werden.  Neue  Fehden  trieben  die  Si 

die  Höhe'".  Bereits  1405  waren  d 
schöpft. 

verhäUniaac     Itastls     S.     96''9T;     Hiiber, 
EHpinas,  Finani-es  de  la  commune  de  D< 

'  Wehrmanii  Z,  B.  1  8.268;  Beck 
'  Chrouikcu  nicdersHclisi scher  St&dti 

^  Vgl.  oben  S.  104  Anm.  4. 
'  Über  die  aufsiTOrdenlliche  Korm  ̂  
''  Der  amtliche  Bericht  über  die  dn 

S7,  dat  de  atat  I.uiiek  van  langen  jarc 
gewesen"  (Chroniken  II  S,  '■^6^^). 

B  Die  Ämter   waren   anfanga  nicl> 
später  von  der  mächtigen  Brauersnnfl 

'  Krst    im    Dezember    1403,    eü Aceiäe,  auf  die  Mitteilung  des  Rates,  < 
26000  ̂   (ib.i. 

"  RcimarKoc-k  berichtet  nur  \ 
Das  hat  Uoffmann    in    der   irrigei- 
einmalige  VerniOgensateuer  erhoben 

1»  GraatoU,  0\e  V.i'tÄÖöii'^. 

der  ehanmi 
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Damit  war  der  Friede  wiederhergestellt. 
Auch  alle  weiteren  aufserordentlichen  Besteuerungen 

der  Bürger,  von  denen  der  Schofssatz,  unmittelbar  oder 
mittelbar,  durch  den  Ertrag  des  Schosses,  Kunde  gibt,  waren 
durch  Kriege  verursacht.  Die  Stadt  befand  sich  z.  B.  in 
den  20  er  Jahren  des  15.  Jahrhunderts  und  16.  Jahrhunderts 
im  Kampfe  mit  Dänemark ^  Sowie  er  beigelegt  war,  ging 
der  Steuersatz  sofort  wieder  herab. 

Die  geringen  Sätze  der  zweiten  Hälfte  des  15.  Jahrhunderts 
lassen  erkennen,  dafs  Lübeck  damals  von  gröfseren  kriegeri- 

schen Verwickelungen  verschont  geblieben  ist*. 

>  Vel  Mantels  H.G.Bl.  1871  S.  135;  Hoffmann  Z.  Bd.  7  S.  245  ff. 
und  Geschichte  11  S.  11  ff. 

•  Vgl.  unten  sub  XIX. 



Vierter  Teil. 

X.   Die  Verwaltung  des  Schosses« 

1.  Die  BtfldtlBChe  Oesetzfirebunsr. 
Kaiser  Friedrich  bestimmte  in  dem  Freiheitsbrief,  den  er 

der  Stadt  Lübeck  1188  erteilte:  Preterea  omnia  ciuitatis 

decreta  (köre)  consules  iudicabunt^.  Schon  im  12.  Jahr- 
hundert hatte  also  die  Stadt  das  Recht,  ihre  Angelegenheiten 

selbständig  durch  sogenannte  Willküren^  zu  regeln,  damit 
auch  die  Befugnis,  den  Bürgern  steuerliche  Leistungen  abzu- 

verlangen ®. 
Anfänglich  nahm  die  ganze  Stadtgemeinde  dies  städtische 

Gesetzgebungsrecht  wahr. 
Bereits  Heinrich  der  Löwe  hatte  seinem  Vogt  geboten, 

dreimal  im  Jahre  ein  „openbares  Echtding**  auf  dem 
Markte  zu  halten  * ;  jeder  Grundgesessene  war  bei  Strafe  zum 
Erscheinen  verpflichtet^.  Dieses  Echtding  erledigte  alle 
städtischen  Angelegenheiten,  auch  die  legislatorischen. 

Der  Rat  war  zunächst  nur  Behörde,  Verwaltungsorgan, 
Vertreter,   nicht  Regent  der  Stadtgemeinde®,   wenn  ihm  auch 

1  L.U.B.  I  S.  10. 
-  Willküren  sind  autonomische  Satzungen,  mittels  derer  die  Stadt 

die  ihr  auf  dem  Gebiete  des  Kriegs-  und  Finanzwesens  etc.  eingeräumten 
Befugnisse  wahrnimmt.  Ihre  Spur  läfst  sich  in  Lübeck  bis  zum  Jahre 
1212  zurückverfolgen.  Manche  Küre  ist  später  in  das  Stadtrecht  über- 

nommen (Frensdorff,  Das  lüb.  Recht  in  seinen  ältesten  Formen 
S.  80;  vgl.  oben  S.  70). 

»  Frensdorff,  Stadt-  und  Gerichtsverf.  L.s  S.  27  und  127.  Da» 
Recht  der  Selbstbesteuerung  ist  der  freien  Stadt  charakteristisch 
(Geffcken  H.  d.  polit.  ök.  III  S.  16). 

*  Frensdorff  S.  24  Anm.  15. 
•^  Die  ältesten  Aufzeichnungen  des  Stadtrechts  bestimmen:  Tribus 

vicibus  anni  conuentus  erit  legitimi  placiti.  Omnis,  cjui  possessor  est 
proprii  cavmatis,  adierit,  si  fucrit  intra  muros  civitatis.  Si  preter 
ficentiam  defuerit  et  preses  vult  prosequi,  statutam  pecuniam,  id  est 
ludschillink,  componet  ei  (L.U.B.  I  S.  39).     Vgl.  oben  S.  16. 

«Frensdorff  S.  42  ff.;  Grautoff,  Historische  Schriften  II 
S.  375  ff.     Wichtigere  Urkunden    ergingen    im    Namen   des  Vogts,  der 
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recke,   Grundlinien  zur  Ge- 

-r  Rat  habe  auch  die  Befugnis 
.  24)i     Das    ist    aber   nirgends 

j::^  apricht  dagegen.    Vgl.  Frens- 

S.  41.    Cespitalitatum  proprietates 
tm   „torfachteigen*"   (vgl.  oben   S.  17 

..    Vgl.  auch  Espinae  a.  a.  O.  S.  21. 

•h,  Das  lüb.  Recht  S.  46. 

nur,  quod  a  .  .  .  IjX  anuis  citra  et  ultra 
oria  hominum  non  oxistit,   etiain  de  con- 

v;ita  .  .  .,   quod,  .  .   .  quotions   et    quando 
iiiaßna  opido  .  .  incumbebant  .  .,  oportebat 
optmcre   spccialiter  cousiliuni  et  consensum 

M'clianicorum    ar    univerHitatis   dicti    opidi  .  . 
oHt  .  .  (L.U.B.  II   S.  714,   S.  664;   %'gl.   oben 

Macht 
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Einflufs  der  Bürgerschaft  beseitigt.  Besonders  in  den  inneren  ̂  
Angelegenheiten  der  Stadt  verblieb  ihr  ein  fakultatives  Mit- 
bestimmungsrecht. 

Das  gilt  auch  vom  Schofs«  Gewöhnlich  hat  der  Rat 
allein  seine  Höhe  normiert *.  Aber  beiaufserordentlichen 
steuerlichen  Mafsnahmen  bemühte  er  sich  um  die  Einwilligung 
der  Bürgerschaft®.  Er  tat  dies  auf  sehr  verschiedenen 
Wegen,  ohne  feste  Formen  der  Unterhandlung.  Er  wollte 
nichts  dafs  sich  eine  bestimmte  Vertretung  der  Bürger 
bildet 

Er  pflegte  sich  zunächst  der  angesehensten  Personen  zu 
versichern.  Einzelne  Männer^  sogenannte  viri  discretiores  oder 
wittighesten  ̂ ,  denen  besonders  guter  Wille  und  Einflufs  zugetraut 
ward,  wurden  vorgeladen*.  1403  z.  B.  ging  der  Auftrag  der 
beiden^  Ratsdeputierten  dahin,  zuerst  mit  den  „erfseten 
guden  borgeren,  jo  teyne  by  sick"  zu  verhandeln,  „wat  er 
rat  dar  tho  were,  dat  de  stat  best  uth  den  schulden  queme, 
dat  drechlick  were  den  armen  als  den  ryken®,  malk  na  siner 
macht**,  dann  die  Ämter  zu  befragen^.  Nach  Reimar  Kock 
haben  sie  mit  den  „erffgeseten  Borgeren  unde  den,  de 

se  vor  de  beschedesten  unde  fredesamsten  achteden*', 
Unterhandlungen  gehabt*®. 

Diese  Vertrauenspersonen  hatten  die  Vorschläge  des  Rates 
an  die  Btirgergemeinde  zu  übermitteln.  Unter  Umständen  wurde 
allerdings  schon  ihre  Zustimmung  als  Einwilligung  der  gesamten 
Einwohnerschaft  angesehen.  Aber  dies  abgekürzte  Verfahren 
war  nicht  immer  möglich.  Zuweilen  mufsten  sogar  alle 
Bürger  aufs  Rathaus  oder  in  eine  Kirche  beschieden  werden  *^ 

'  Wehrmann  H.G.Bl.  1884  S.  61. 
«  Anders  Wehrmann  Z.  Bd.  3  S.  364. 
^  Die  mittelalterliche  Stadt  hat  oft  bei  aufserordentlichen  Auflagen 

die  Zustimmung  der  Bürger  eingeholt.  Vgl.  für  Köln  Gierke  II  S.  ö05 
Anm.  97;  für  Basel  Schönberg,  Finanzverhältnisse  B.s  S.  26;  för 
Hannover  Frensdorff,  Die  Stadtverfassung  H.s  in  H.G.BL  1882 
S.  26  ff.;  für  Göttingen  Schmidt  ib.  1878  S.  21;  für  Braunschweig 
Dürre,  Geschichte  der  Stadt  Br.  S.  327.  —  Auch  bei  sonstigen 
aufserordentlichen  Anlässen  kam  der  Rat  den  Bürgern  entgegen.  Bei 
der  Aufschüttung  der  grofsen  Wälle  im  Jahre  1475  z.  B.  betraute  er 
wöchentlich  je  vier  von  ihnen  mit  der  Beaufsichtigung  der  Arbeiten 
(M.  Heft  2  S.  61), 

<  Grautoff  11  S.  17;  Deecke,  Grundlinien  S.  38. 
5  Hach  Kod.  111  Art.  245  S.  461. 
®  Zuweilen  in  die  Hörkammer  des  Rathauses. 
•  Oben  S.  114. 

^  Die  Bezeichnung  für  die  hauptsächlichsten  Standesunterschiede 
(Zeumer,  Städtesteuern  S.  71).     Vgl.  auch  Grautoff  S.  616. 

»  Chroniken  II  S.  383;  Wehr  mann  H.G.Bl.  1878  S.  105  flP. 
^0  Grautoff  1.  c. 

^^  Über  derartige  Verhandlungen  zwischen  Rat  und  Bürgerschaft 



_  Die  VerBammlung  der  gaozen  Blirgerechaft  war  ein  aua- 
ehliefsliches  Recht  des  Ratee.  154'1  machte  er  den 

Älterleuten  der  Bei^enfahrer  zum  Vorwurf,  „ae  weren  buteii 

er  bevel  by  den  hupen  gegan"'.  Jedes  eigenmächtige 
Zusammentreten  der  Bevölkerung  galt  daher  als  nnrecht- 
mäTsige  Zusammenrottung'^.  Der  Rat  duldete  keine  bürger- 

liche Verbindung  zu  Regierungszwecken ". 
Die  Befugnisse,  die  ratsseitig  der  Bürgerschaft  zugestanden 

wurden,  waren  meist  nur  d  iskretio  nKrer  Art.  Die  Ver- 
waltung des  Schosses  im  engeren  Sinn,  seine  Erhebung. 

Verrechnung  und  Verwendung,  pflegte  sich  der  Rat  ganz  vor- 
zubehalten*. 

Aber  einige  Maie  hat  er  den  Bürgern  auch  in  Ansehung 

der  V  erwaltung^  Zugestandnisse  machen  mUssen,  auf  direktes 
Verlangen  oder  um  den  Steuerunwillen  der  Bevölkerung  zu 
beschwichtigen.  Er  bemllhte  sich  jedoch  ihrer  Beteiligung 
von  Vornherein  einen  vorübergehenden  Charakter  zu 
geben  und  sie  möglichst  auf  Zweige  der  Verwaltung  zu 
beschränken*. 

Nicht  immer  mit  Erfolg.  141»;  z.  B.  fordorte  die  Bürger- 
schaft das  Recht,  zu  einer  Reihe  von  Ratsämtern,  darunter 

auch  zum  Schofs^,  „erlike  borger  Byzitters"  beizuordnen. 
Diese  Forderung  übertraf  alle  vorgehenden.  Die  bisherigen 
Verwaltungabefugniaae  bürgerlicher  Deputierter  hatten  zwnr 
alle  eine  Beschränkung  derer  des  liates  zur  Folge  gehabt. 
Aber  die  Deputierten  selber  waren  doch  eine  ad  hoc  ge- 

bildete Behörde  mit  zeitlich  und  sachlich  beschränkter 

Kompetenz  gewesen.  Jetzt  wurde  eine  Erweiterung  der 
RatsAmter  durch  bürgerliche  Mitglieder,  eine  Überwachung 

I  S.  273  A:.  296  (f.  und  S2i  ff,;   Bd.  2  S,  ̂ — 

lufriedemen    Bürger Ausstrliurs 

e  S.32;  Ortloff.  Jalic- 

in  späterer  Zuit  vgl.  Z.  1) 
12  und  S.  256  ff. 

1  M.  Heft  2  8.  140. 

bildeten. 
'  Graut  off,  S.  Kl  ff..  20  un<i  377  ff. 
*  Wehrmann  H.G.Bl.  1684  8,  £9:  De 

rente  und  Geechors  S.  179. 
'  In  anderen  Stödton  war  die  Bürgerschaft  immer  an  der  Ver- 

waltung des  Scbosaea  beteiligt.  Das  Preiberger  Stadtrecht  t.  B.  bo- 
Btimtnt ;  Wenn  die  Stadt  ein  GeBchoFa  Diufs  liabeu,  des  sollen  die  Bürger 
setzen  unteieiu ander  .  uud  sollen  kiehen  zween  unter  ihnen,  die  da 
pfänden  mit  den  Hi<jhtern,  zween.  die  es  einnehmen,  und  zween  biderbe 
M&nner  aus  der  Stadt,  die  such  bei  den  Bürgern  sitzen  darüber,  dieweil 
es  währt  (Lang.  Teutache  SteuervcrfasBung  S.   16*64). 

•  I40!{  waren  „tlio  der  tit  berve  borgere  tho  voget,  de  dat  geld 
mede   upboreden"  (Chroniken  II  ü.  408;   vgl.  auch  Reimar  Kack 
bei  Grantoff,  Chroniken  II  8.  618)   —  Ober   der   Dortmunder    Bürger    berichtet    Rubel; 
Steuerwesen  1  S.  209. 

'  Ferner    zur    Kämmerei,    Wette    und    Weinkeller   (Wehrmann 
QSl  1878  S.  108  u.  1884  S.  62). 



der    ständigeu    Behörde     durch    bürgerliche    KontroUeutfl 
verlangt.  fl 

Der  Rat  hat  alles  versucht,  die  Bürger  zur  ZurUcknahnH 
dieser  Forderung,  die  ein  Mifstrauensvotum  für  ihn  bedeuteUfl 
zu  bewegen.    Er  kam  ihren  Wünschen  weit  entgegen:  „Avei^^ 
dat   de  Gemeine    uth    aick    Borgere    keaen,    weicke    de    nye 
belevede   Schattinge   upbohren  unnd   uthgeven,    kan  ein 

Rhat    wol   liden" ',    hat    aber    dringend,     „dat    men    bj    der 
Kemmerye,    Schottheren  .  .  .    nene    Borgere    aeltede"'. 
Aber   sie  gaben  nicht  nach  und  er   gestattete  die  Beiordnung 
von  Beisitzern,  zunächst  ftir  ein  Jahr.    Ein  Versuch,  sie  naeü 
Ablauf  dieser  Frist   wieder   zu  beseitigen,   scheiterte   an  dem 

heftigen  Widerspruch  der  ganzen  Gemeinde'. 
Diese  Institution  blieb  auch  unter  der  Herrschaft  de^ 

neuen  Rates  in  Kraft*,  bis  zum  Friedensrezefs  von  I41ii,  dri 

bestimmte:  „Ok  besecge  wy  de  borgere  vnd  inwonere  dar-  ' sulues,  dat  se  deme  rade  to  Lubeke  in  tokoni enden  tiden 
nenerleie..  hi sitters,  vorstendere  efte  medewetere 
setten  schullenj  dar  des  rades  herlicheit,  macht,  vrigbeit  vnde 

der  stad  olde  gewonheit  edder  rechticheit  moghen  mede  \-orJ 
neddert,  gemynret  efte  verändert  werden"  *. 

Derselbe  Vorgang  wiederholte  sich  im  Reforraationszäff 
alter.  1528  erzwang  die  Bürgerschaft  für  die  Bewilligung 
eines  erhöhten  Schosses  die  Zulassung  eines  Ausschüsse«  von 
:W  Personen,  der  geraeinsam  mit  dem  Rat  die  Steuer  aus 
schreiben,  einheben  und  verwenden  solle".  Dieser  Aussehufi 

wurde  152!1  auf  48,  153(1  zuerst  auf  fJ4'.  dann  auf  104  P«?  ' 
fconen  verstärkt  ̂ ,     Auch   er  griff  bald   über  die  Extrasteuai 

dai-" 

den 
äre 

nde 

eiuec  anderen  Slot 
inelimen,  welck  n 
a  den  Rnlle: 

die    uiiRbbtuigis   vom 
war   eine   BeteiliguDg 

es  Geldes  2  Rate- 
beTtimmt.     Einige 

der  Einkassiei     ' 

'  Grautoff  S.  631.  Ebenso  heifst  eit  ( 
.,dat  men  utb  den  Horgereti  kohre,  de  dat  Geldt 
den  G^ldt  Artickelen  kamen  wert  nnnd  ni 
tpkent"  (S.  6^6). 

*  Ib.  —  Bei  den  direkten  Eitrasteiicrn ,  ■ 
Sohofs  erhoben  wurden  loben  S.  106  Anm.  8),  i 
der  Bürger  die  Regel.  1510  waren  zum  Empfatu 
herreö,  4  Bürffer  und  4  „vth  den  ernten  ampte 
Monate  nahmen  auth  9,  Ja  12  bürgerliche  BeiBitret 
der  Steuer  teil. 

»  Wehrmann  H.G.H1.  1878  S.  108'^. 
*  Im  VorsuhorsregiBter  1411  Prima  Wakenieaa  steht  am  Ehi(,- 

vermerkt:  do  seten  to  scbote  van  des  rades  wegen  hinr.  croptjn 
wnrde  141^  Ratsherr)  vnn  van  der  borgher  weghen  hinr.  Kjncke.  ~ vnn  stendel,  hiins  boldenHn,  bans  van  nettelen. 

»  L.U.B.  V  Nr.  ,583  S.  648. 
»  Grautoff    II    S.    69  ff.;    Hoffmftnn   II  8.  20  ff. 
'  Von  ihnen  sollten  monatlich  8  Kurammen  mit  ebensoviel  Büi 

die  Steuern  an  der  Studtkiste  in  Empfang  nehmen,  wCchcntlieh  ao 
Tageu,  und  am  Ultimo  Rechnung  legen  (Grautoff  S.  118). 

'  64  griffen   unmittelbar   in  die  Staatsgesch&fte  ein,  die   flb: 



Ijinaus  Id  alle  Verwaltungsge schufte  ein  '.  Aber  in  dem  die 
Itefonnatioagunruheti  abschliefsenden  Rezeld  von  l'»35  mufaten 
äich  die  Bürger  aue drück! ich  ̂ jeder  Vollmacht  und  Mede- 
weterie"  begeben '. 

80  zeigt  sich  ein  entgegengesetztes  Streben.  Die  Bürger- 
schaft nutzte  jede  Gelegenheit  aus,  sich  Teilnahme  an  der 

Verwaltung  zu  sichern".  Der  Rat  verstand  sieh  nur  bei  außer- 
gewöhnlichen Zwecken  zu  einem  Entgegenkommen,  sah  alle 

Eingriffe  der  Bürger  in  die  gewöhnlichen  Verwaltungs- 
geschäfte als  lästige  Kontrolle  an  und  beseitigte  sie  wieder, 

Hobald  es  ihm   nur  möglich  war. 
Erst  der  Kaasarezefs  von  lli65  hat  der  Bürgerschaft  einen 

bleibenden  Einflufs  auf  die  Verwaltung  des  Schnssß»  gegeben'. 

2,   Die  Amtsführung  des  Rates. 

Der  Rat  war  in  der  mittelalterlichen  Stadtverfaesung  zu- 
gleich gesetzgebendes  und  ausführendes  Organ '^.  Anfangs 

erledigte  er  alle  Angelegenheiten  im  Plenum,  also  kolle- 
gialisch".  Mit  dem  Anwachsen  der  Geschäftslast  übertrug  er 
jedoch  die  Exekutive  mehr  und  mehr  auf  Verwaltungs- 
ausEchüsse ,  die  er  zur  selbstJlndigen  Wahrnehmung  einzelner 
Regierungsrechte  dauernd  oder  vorübergehend  aus  seiner 
Mitte  bildete'.  Sie  Btanden  unter  seiner  I )berauf8icht,  waren 
ihm  zur  Rechnungslegung  verpflichtet*. 

Der  ttlteste  dieser  Ratsaus schlisse  war  die  KämmBrei", 
die  Finanzbehörde. 

100  wurden  gefragt,  wenn  die  Zuatimmung'der  Börgerachaft  erforderlich war.    (Ib-  8.  172.1 
'  Dtia  K&mmeruibuch  enthalt  folgende  Eintragung:  A'  1581  cathe- 

dra petrij  antoghande  beth  vpper  märgaruta  virginU  (13.  V[I)  do  wy 
oelden  kemerera  äff  vndc  de  9  vor  ordectcD  borgere  wedder  rp 
gbiagen  .  .  .  Am.  la.  Juli  wird  diese  Eintragung  fast  wörilich  wieder- 

holt. 1532  fehlt  eine  derartige  Notiz.  —  Diese  164  waren  es  flbngi'n» 
auch,  die  den  katholisch  geeinnten  Rat  zur  Einführung  der  evungelisehen 
l^ehce  zH' fingen. 

'  Grautoff  S.  379. 
»  Vgl.  I.  B.  rar  1613  Z.  Bd.  2  S.  259—261. 
'  Hoffmann  I(  S.  100;  Becker  III  S.  37  und  in  der  Beilage 

ti.  17.  —  Es  wurde  damals  eine  FinanzbehSrde  eingerichtet,  die  aoa 
2  Bateberren  und  24  Bürgern  bestand  (Wehrmnnn  Z.  Bd.  3  ».  364). 
Auch  das  Schofsdepartement  war  fortan  eine  cemischte  Behörde.  Nach 
der  Kstssetzung  von  1751  gehörten  ihm  11  Personen  an  (Lübeckische 
Anzeigen  vom  6.  Mflrz  175t  S.  3|, 

'Bücher,  Der  öffentliche  HHiishalt  der  Stadt  Frankfurt  a.  H. 2.  f.  SlW.  Bd.  52  S.  7  ff. 
«  Wehrmann  H.G.Bl.  1872  S.  SM. 
"         ;  Wflhrmawn  H.G.Bl.  1884  t- '  Oder  auch  nur  den  Bärgermeistem,  vgl.  Stieda,  Stüdt.  Finanzen 
ff,;  Kimmereircchnniigeu  Hamburgs  1  S,  XXII.  —  Die  Rechmtnes- 
)K  war  eine  rein  interne  ̂ .ngelegenbei 
*^Bie  1226  ist  von  einer  .\mterteiluui' ■  .\mteTteiluug   Diehts  überliefert.    Anfaer 
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Nach  und  nach  wurden  für  alle  wichtigeren  Verwaltung»- 
zweige  besondere  Ausschüsse  mit  eigenen  Kassen  errichtet 
Infolgedessen  erhielt  die  Kämmerei  die  Stellung  einer  städti- 

schen Hauptkasse,  dazu  bestimmt,  die  Einzelverwaltungen 
föderativ  zusammenzuhalten,  ihnen  mit  Zuschüssen  zu  Hilfe  zu 
kommen  oder  die  Überschüsse  abzunehmen  ^.  Ihre  An- 

rechnung, die  jährlich  zu  Petri  Stuhlfeier  (22.  Febr.)  verlesen 

wurde  ̂ ,  enthielt  daher  zum  grofsen  Teil  nur  Nettoeinnahmen 
und  -ausgaben. 

Der  Schofs  wurde  aber  durch  diese  Einteilung  nicht  be- 
rührt. Er  blieb  vorerst  Sache  des  gesamten  Rates.  Noch 

am  Ende  des  13.  Jahrhunderts  gab  es  kein  besonderes  SchoCs- 
departement^.  Auch  die  Kämmerei  war  nicht  mit  der  Ver- 

waltung des  Schosses  betraut;  ihre  Bücher  erwähnen  ihn  nur 

ausnahmsweise^.  Später  ist  eine  besondere  Steuerbehörde  ge- 
schaffen. Es  läfst  sich  nicht  genau  feststellen,  wann  dies  ge- 

schah. Jedenfalls  spätestens  im  14.  Jahrhundert,  denn  «e 
gehörte  im  Anfang  des  15.  Jahrhunderts  bereits  zu  den  alten 
Ratsämtern  ^. 

Zum  Schofs  wurden  zunächst  zwei^,  später  vier^  Rats- 
herren delegiert,  mit  denselben  Befugnissen,  die  früher  der 

Oesamtrat  hatte.  Doch  mufsten  sie  den  Nettoertrag  an  die 
Kämmerei  abliefern. 

Wie  alle  Ratsämter  wurde  auch  das  der  SchofsherreD  am 

Schlufs  jedes  Rechnungsjahres  in  der  sogenannten  ^Rats- 
setzung"  (am  22.  Februar)  neu  verteilt.  Diese  Verteilung 
brachte  nicht  notwendig  einen  Personenwechsel  mit  sich. 
Überall,  wo  zur  Ausübung  eines  Amtes  besondere  Kenntnisse 
erforderlich  waren,  pflegten  die  bisherigen  Inhaber  von  neuem 

den  Kämmerern  gehören  zu  den  älteren  Ratsausschüssen  die  Cancelere. 
Voghede,  Wyn,  Marck-  und  Weddemestere  (De ecke  S.  :ö;  Wehr- 

mann 1.  c). 

*  Bücher  und  Kämmereirechnungen  1.  c. 
2  Z.  Bd.  1  S.  835. 

^  Die  Chronik  Albrechts  von  Bardewik  von  1298  zählt  die  der- 
zeitigen festen  Staatsämter  auf,  ohne  die  Schofsherren  zu  erwähnen 

(Pauli,  Zustände  I  S.  93  ff.). 
*  Oben  8.  12. 

^  Ruf  US  berichtet,  dafs  bei  Rückkehr  des  alten  Rates  (Ul»> 
„der  stat  ammete,  de  von  older  wonheit  in  deme  rade  to  weaende. 
also  kemmerere  ....  schotheren  unde  weddeherm"  (Graut off.  Chn>^ 
niken  II  S.  16  Anm.)  neu  besetzt  wurden.  In  Stralsund,  das  mit 
lübijsrhem  Recht  bewidmet  war,  gab  es  schon  1333  besondere  Schofs- 

herren (collectarii). 

«  Wie  bei  jedem  Ratsausschufs  die  Regel  war  (Pauli  1.  c.L 

*  Vgl.  das  Verzeichnis  der  Schofsherren  unten  Anlage  I.  —  Htm- burg  hatte  S  Schofsherren  (Kämmereirechnungen  I  S.  LvTI),  I>ortinao<i 
6  Schofsmeister  (Rubel,  Dortmunder  Finanzwesen  I  8.  39l 



f 
mit  der  Aiutet'tlhnuig  betraut  zu  werden'.    Manche  RatsLerren 
sind  dauernd,  manclie  nie  zum  Schofs  delegiert^. 

3.   Die  Amtsführung  der  SchoreherreD. 
Die  Scliorsherreii  nahmen  bei  weitem  iiicbt  alle  Geschäfte 

der  Steuerverwattung  persönlicli  wahr,  Ihre  Tätigkeit  be- 
schränkte sich  im  allgemeinen  auf  die  Oberaufsicht,  die  Ver- 
rechnung der  eingegangenen  Betrüge  und  Ablieferung  der 

Nettoeinnahme  an  die  Kämmerei,  auf  Zahlung  der  Unkosten, 
auf  Verbängung  von  Strafen  und  Anordnung  von  Exekutionen. 
Auch  der  Schofaeid  dürfte  von  ihnen  abgenommen  sein. 

Allerdings  verfügten  sie  über  kein  spezielles  Hilfaperaonal". 
Aber  die  allgemeinen  städtischen  Beamten  halfen  aus. 

Vor  allen  hatten  die  „busslu  ter"  *,  die  Eassenbeamten 
des  Rates",  beim  Schofa  mitzuwirken.  Hie  mufaten  die  zur 
Hegiatrierung  der  Einwohnerschaft  erforderlichen  Erbebungen 
machen,  die  Steuerbeträge  einnehmen  und  buchen  und  die 
«ftumigen  Schoaser  pi^nden.  Nur  der  Schofs  der  Reicheren, 

der  heimlich  erlegt  ward*,  ist  zeitweilig  von  den  Schofsherren 
persönlich  entgegengenommen'. 

Die  Anfertigung  der  Schofaregiater  war  Sache  zweier 

.Stad tsclireiber*.     Das   Ausrufen    des    Schosses    lag    den 

'  Jeder  Ralahorr  war  Mil^Ued  verschiedener  Denartementa. TidemsDD  Czemtin  z.  B.  war  zugleich  Käiomerer  und  Schoftherr. 
^  Vgl.  das  Verzeichnis  der  Schorsherrea  in  Anlage  I  mit  der  Rats- 
liste bei  V.  Melle,  Gründl.  Kacfaiicht  S.  56  ff. 

'  Allerdings  erwlint  die  „Rekenschop  der  kemerere"  von  1407/8 
einen   Schofaeinnehmer,  Wessel   Make,    mit    einem    Lohn    von    25  ̂  
&r.U.B.  V  8.  179).    Vielleicht  hängt  dieser  Posten  mit  den   damaligen 

nmfaen  xusammcn. 

•  Vgl.  oben  S.  62. 
•  Vel.z.B.  Grautoff,  Chroniken  II  S.  239/40.  -  Noch  im  18.  Jahr- 

hundert Kavierten  «ie  die  Kämmereiintraden  ein. 
•  Unten  *ub  XU  u.  XV,  8. 
<  Z.  B.  1460/61  in  53  Fällen  (unter  B2(i).  1461/62  in  45  (unter  14ä2)i 

1466/67  allein  in  den  beiden  Travenquurtieren  in  7S  Fallen.  Später 
wurde ,  Boweit  die  Register  erkennen  lassen,  ihre  Beteiligung  immer 
seltener. 

•  Ihre  Namen  sind  zum  Teil  erbalten.  Es  haben  das  Register  an- 
gelegt (nach  dem  Rcchnungsbuch  der  Scborsberren); 

143S — 4H     Mester   Diderik   (8ukotv7|    und    Mester    Hermann    (vamme 
Hagen). 

1449>— 50    Johann  Hertze  und  de  richtschriuer, 
1452 — 60     Siebter  JoImdd  Bracht  und  de  riclitschriuer, 
14(50-80    ?    und   mester    Feter   (monuik?  2.   Bd.   4   S.  5(M|  de  richt- 

scliriuer, 
lonbrünEe   

'  itnd  Euert  (Euerhardus)  de  i 

B  der  ProlonotHrii  und  Secrelurü  bei  v,  Melle 



1-:  X\!-. 

--  'ilon  ob.     Weitere  .iV'ti'':" 
/•  .       :  :  tun. 

'  -riierren    der    der    >iadti^/:. 
-  >ich  nicht  in  diesolUi  :•■ 

■  .-:»ier  in  allen   wahrgen<mii:i- 
'  -  Ablieferungen  der  Rt'zirk- 

'-•.hiedenen  Händen  gebuclit. 
.i»*ber,     zwei     an     d«*r    ZaL.- 

-    -ine  die  Traven-,    «1er  ah  i  r- 

-:   der    14S1    für    die  iriir^w  ..: 
^-^iren  nicht  an  bestimmtest.»:: 

«    :->  Schosses  wurde  e:<  tulL'-iM»-: 

;rerien    die    aus     di/n    ei i. /.•.:.- 
-  ivr  in  leiten  an   di«»  Schnfsh-TPr: 
..:-:*  Terminen  noch    in   tesir.ri  !»• 
'    I"».  Jahrhunderts    ist    .'twa   aW 

«      -r.'rt,  später  seltener '^     Nur  »^ „v. 
.    _    •?     der    Kämm<»rei ,      ̂ ^«'ir'Mi      i--: 

.  ̂^-ere     l  'berweisun^^'fu     statt.      I  ♦ 
emüht  zu   haben,   zu  <lie>tMii  Z-  * 

?  v-*reinnahuu  war,   abzup-b»-:  . 
-    r:  währte.     Der  Kinn»diirj«'r  :  .  .:•* 

■  vMV^  kamen.    sorti«-nM'  ̂    .;.i"    i 

.  •     Sclireiln'r  in  «ler  Ki-i^ol  ••in  i;.r:.    * 
•  V.Tinerk:    Irmi  «liu  -triui  in   \^  .kf.    i 
:.  i'^ren.     Dir   Mitwirkinii:    (l.>   x,-i  i-, 
-.jun^  von  \44S:   Unix   »...falt  II   rfl::- 
•-    knapen    ilat  srlmt  to  -.  lirv!!«!.. 

Kjunm«TrMriTlinun::rMi   I   *s.    I.Vi. 
Atilairo  II. 

-  Srhtir>.uTrap->   ̂ in-   ;ni,:i    .ji,    / ....   . 
-  M  i.xiniuni   Ii-tzfi-nT.  .^n:a!.    '-r    I  JT- T  • 

-;  i/.ir  •J'Jmal    ahgrlii-tVit.      1  ".•.•■•  f:  . -.': :>•  ,i.»    wiinl.«   jiMlo^iiial    ;iI»u'«-Ii.T- ir  ?   l .  • 
^•-raiilt   und  in  (TnMi»n  uinu'v\vi-.|.^r-l!  -v -. 

.  ̂ .   1-*'.      Vi:l.   tnr  IIilil.'-InM:]i    K-.i.Vt': 

j*    'vhillinp',  klt-nt'  ̂ \u^U  ipi-nninj.-         n" 
.'  —  crotV  igraui»!   ̂ ln*It .    kii-nt-    _'{..:• 

«^  •  ..ir.^..'n.   St^-h.<lin^r,.„    „^^j  Wirr.'"     -  _• ■    ̂ Mt'lt     —    .irol.i.     s.-hillin^r,.      kUw 
*  l'\  Jahrhunilorts  fülirt  it  auili   j.\j_.'\ 



Scblols  der  Schofsiegiater  buchen'.  Bisweilen  wird  seine 
Eintragung  durch  Quittungen  der  Schofsherren  bestätigt-. 

Der  Verkehr  zwischen  Hchofadepartement  und 
Kämmerei  war  anfangs  wenig  geregelt.  Der  Nettoertrag 

wurde  in  sehr  verschiedenen  Summen  abgeliefert.  14'2S  z.  B. 
belauft  sich  der  gräfste  Betrag  auf  :iäUU  /,  der  kleinste  uuf 
3^8/.  Er  passierte  ferner  nicht  immer  die  Hände  der 
Kämmerer,  sondern  wurde  auf  deren  Geheifs  direkt  veraus- 

gabt, z.  B.  ibr  Reisen  der  Katsherren  °,  filr  AoschafFungen  im 
Interesse  der  Stadt*  und  zur  Abfindung  städtischer  Gläu- 

biger''. Mitunter  wurde  er  auch  zu  Darlehn  an  andere  RatB- 
ämter  verwandt* '. 

Um  die  Mitte  des  lö.  Jahrhunderts  wurde  dies  jeduch 
anders.  Seitdem  ging  der  Reinertrag  in  voUem  Umfang  au 
die  Käranierei  und  zwar  in  konzentrierten  Summen  von  je 

:iOIJ  ̂ .  Die  Ablieferungen  pflegten  am  „guden  dinstag' 
(Dienstag  vor  Ostern)  zu  beginnen.  Gewöhnbch  sind  auch 
an  den  i)eiden  folgenden  Tagen  je  ■iOU  -^  überwiesen.  Jeden- 

falls waren  die  letzten  Schofstage  die  hauptaächlichsten  Alt- 
Ueferungstermine,  besonders  gegen   lO'X)  und  später". 

Von  weiteren  festen  Terminen  konnte  schon  deshalb  keine 

Rede  sein,  weil  diu  Fixum  von  3'XJ  ̂   nicht  in  irgendwie  be- 
istimmten Fristen  verfügbar  ward. 

Die  Überweisung  selber  vollzog   sich  in  der  Form,    dafs 

>  Z.  B.  in  folgender  Art; 
Item  so  brnchte  j'k  vp  rrrdage  vor  sunte  peter 

dommi  15011  ™  "^56'''  i|lJ  f  ™J  S ..    . Item  vn  blafferden     iii   Ji  luj  fl  li  A 

■  .umm  ,lvi  J  vj  A  4  -l«mI6/ a  ß  t>  -^  hebbe  tk  bemC  stall  am  dinsdedage  oa  palme  deu  «chothereu 
ypKebrscht.  Item  ̂ c  bringlie  ik  bemt  stal  sin  frowe  vp  18  Jf  14  ;J 
(SchofsTe^iater  von  1406  nod  1408). 

'  Hie  sind  eine  Wiederholang  der  Eintraj^ngen  der  Sehora- 
einnehiner,    nur  dafs   statt    ̂ \k'    ,he"   oder   der  N^oie   dea  Einaehmer* 

'  3S  ,&  worden  Her  Joban  Kolemann,  do  he  to  roatoke  leet  (1430). 
*  Do  antworde  lleuerden)  wi  (de  acbothereo)  van  de«  scliotes  wegen: 

6  ̂   to  enur  ahnten,  5V,  Ji:  Dar  butalte  he  bosseD  stMie  mede  (ll28>. 
hinr.  Dieyger  vor  1  pert  16  Jf  (1432;,  »9  ̂   6  #  vor  7  lunnen  boteren 
vnde  vor  3  taanen  erwelen,  dal  hetea  vna  de  kemerer  (UäS). 

'  Item  so  aloch  bans  von  dajneo  vns  äff  3  Jl,  de  eme  de  k«mei«r 
t«  luttik  gaff  (1431);  225  ̂   to  den  pruseasi  soldeneren  (1433).  Vgl. 
auch  L.U.B.  11  S.  1030  u.  1041. 

■  Den  wiuUeren  gbr  lenet  van  dem  schote  3(X)  /:  300  ̂   dra 
kemerera  worden  den  stallheren  (1430). 

^  Die  vorstehenden  Vermerke  entatamtnen  dem  BecliuuDg*bucli der  Sehorafaerren. 
Seit  1.Ü20  wird  äbngeii«  der  oeoe  Abliefernngamodiu  niefal  ii 



128  XXI  6. 

das  Geld  Dach  Sorten  abgeschichtet,    in  Säcke  getan  ̂   und  8<f 
zur  Eämmerei  hingetragen  ward. 

Was  sie  vom  Schofs  vereinnahmte,  ist  unter  der  Rubrik 

,van  dem  schote**  in  ihren  Rechnungen  gebucht.  Diese  Summe 
gibt  aber  stets  nur  den  Nettoertrag  des  Schosses  an. 

4.  Die  Kosten  der  Scholsverwaltunsr. 
Die  Kosten  der  Schofsverwaltung  waren  gering. 
Das  Amt  der  Schofsherren  war  ein  ehrenamt- 

liches. Sie  erhielten,  wie  alle  Mitglieder  des  Rates,  kein 
festes  Gehalt  ̂ .  Der  einzige  Vorteil,  den  sie  von  ihrer  Mühe- 

waltung zogen,  war  der,  dafs  sie  nach  besonders  arbeitsreichen 

Tagen  auf  städtische  Kosten  verpflegt  wurden*. 
Die  Stadt  richtete  jährlich  einige  Tage  nach  Allerheiligen 

(1.  November),  wenn  die  Steuerregister  fertig  gestellt  waren, 
ein  Schofsmahl  (schottkost)  an^  Der  ganze  Rat  fand  sich 
ein.  Auch  die  Oberbeamten,  die  bei  Aufstellung  der  Register 
beteiligt  waren,  die  Stadtschreiber,  dürften  geladen  sein. 

Das  Schofsmahl  wurde  von  1451 — 1522  beim  Marktvogt* 
eingenonmien,  dann,  der  Kostenersparnis  halber®,  in  das  Haus 
eines  der  Schofsherren  verlegt.  Wein  und  Gewürz  lieferten 
Ratskeller  und  Ratsapotheke. 

Die  Abrechnung  gliederte  sich  dementsprechend  in  drei 

Teile'':  vor  kost  (spyse,  vngelt)  bi  dem  marketvoget, 
vor  win®,  dat  gedrunken  wart,  do  men  dat  sehet 
sehr e ff  (geuen  in  dem  winkeller)  und  dem  abbeteker  vor 
wyn,  klaret,  ypenkraes  krud  (kokenkrud),  safferan» 
puder,      alseme     dat     schot     schreff    (Gewürze     und 

*  Das  Kechnungsbuch  der  Schofsherren  registriert  1524:  ein  sack 
mit  blafferden,  drelingen,  wytten. 

2  Oben  S.  13  Anm.  4.  Dies  ist  überall  die  Regel.  Vgl.  z.  B. 
Bücher,  Bevölkerung  Frankfurts  S.  257.  Nur  in  Hildesheim  empfinden 
die  Ratsherren  im  15.  Jahrhundert  ein  festes  (allerdings  unbedeutendes) 
Gehalt  (Huber,  Haushalt  H.s  S.  78 ff.). 

"  Desgleichen  in  Hildesheim  (Hub er  S.  81). 
*  Eine  Eintragung  im  Rechnungsbuch  der  Schofsherren  berichtet: 

Item  plecht  men  dat  schot  to  scryuende  des  mandaghes  na  alle  ghodei< 
hilghen  daghe.  Die  Verbindung  von  Schofsmahl  und  Fertigstellung 
der  Register  ergibt  die  Abrechnung.  —  Die  gleiche  Einrichtung  bestand 
in  Braunschweig  (Mack,  Finanzverwaltung  S.  70),  Hildesheim  (U.B.  V 
S.  493  u.  531;  Huber  l.  c;  Koppmann  H.G.Bl.  1896  S.  208),  Göttingen 
(Z.  für  Niedersachsen  1857  S.  207),  Frankfurt  (Bücher  Z.  f  St!>V. 
Bd.  52  S.  18). 

^  Er  war  zugleich  Wirt  (Z.  Bd.  3  S.  562).  —  1450  richtete  ein 
„hussluter"  das  Mahl  an.  Diesen  Posten  bekleidete  von  1502 — 20: 
Friedr.  Streberch,  von  1520—23:  Lutke  Mantels. 

®  Vgl.  die  folgende  Seite. 
■^  Die  nachfolgenden  Angaben  finden  sich  im  Rechnung^buch  der Schofsherren. 

"  Darunter  häufig  malmesie  (Malvasier). 



IST' 

rewürzweine)'.    Seit  1502  wurden  die  ersten  beiden  Rubriken 
1  eine;  vor  koat  vnd  wyn,  zusammengezogen, 

Ftir  die  Kost  wurden  im  Durchschnitt  25-^  verausgabt, 
am  meisten  1482  (Si  /  Vi  ß  4  4),  am  wenigsten  14S.HI 
(19  -^  ;^  jfT  »'  4)-  Der  Ratskeller  lieferte  in  der  Regel 
für  10—11  /,  nm  meisten  1493  (für  16  ̂   1  jff  4  4),  am 
wenigsten  1473  (für  5  /  7  ̂   4  4).  Vor  kost  vnd  win 
wurden  von  1502  —  1510  durchschnittlich  25  ̂   zahlfällig,  von 
1510  an  40-50  Ji,  1521  gar  5ü  /  9  ̂   0  4,  seit  1523  aber 
cur  noch  17 — 20  ̂ ;  der  Schofsherr  hat  entweder  weniger 
aufgetischt  oder  geringeres  Entgelt  verlangt.  Der  Apotheker 
endlich  erhielt  gewöhnlich  0—7  -^,  1480  ii  -^  7  j3,  1475  nur 
4  >  11  j!?,  seit  1510  aber  mehr,  z.  B.  1510:  U  ̂   (3/  8  4, 
1521:  10  ̂   13  ̂   4  4,  Die  achottkost  erforderte  also  im 

15.  Jahrhundert  einen  jährlichen  Aufwand  von  40—50  -A,  im 
10.  zunächst  einen  höheren  (1521  z.  B.  kostete  sie  70  -^  IJ  ̂  

Tip  4)i  äö't  1523  aber  nur  noch  einen  solchen  von  15-25  Ji^  '. 
Alle  übrigen  an  der  Vorbereitung  und  Erhebung  des 

s  beteiligten  Personen  erhielten  besondere  Vergütungen: 
ke  Summen,  Tagegelder  und,  dem  Brauch  der  Zeit  ent- 

^rechend^,  Trinkgelder  \ 
^  Den  beiden  Schreibern  (schriiieren,  aecretarien  vnn 

_j0QbBtituten)  wurde  für  Anfertigung  der  Register  (vor  dat  schot 
to  achriuen,  vor  de  schotbreue,  vor  de  4  schotboke,  vor  nygge 
ruilen,  ere  loen  vor  dat  schriuent  to  dem  schote)  ein  fester 
Lohn  gezahlt,  anfllnglich  je  27  j8,  seit  1479  je  2  /,  dazu  seit 
1458  je  ti  J3  vor  1  slofken  wins*.    Das   sind  im  ganzen  S -fi 

'  Klaret  ist  weifser,  ypenkraea  roter  (iewarawein.  krud  Ciewüri, 
Speierei,  puder  Gewilrzpulver,  Vgl.  Schiller-Lübben,  Mittelnieder- 
deataches  Wörterbuch;  Wehrninnn.  Der  Lüb.  Rat« Weinkeller  Z. 
Bd.  2  a.  87. 

»  Spikter  war  sie  wieder  erheblich  tüurer,  1587  2.  B.  sind  122  # 
fßr  sie  veransKabt. 

*  E»  sind  mehrere  Spcxialabrechnuogen  erhalteü,  fünf  über  ds8 
Scbofsmahl  nDd  drei  andere.  Die  erstcren  zeieen,  dafs  cin<t  Art  fester 
Speisefolge  bestuid.  Die  Abrechnung  über  das  Schofamahl  von  1460 
ist  unten  (Anlage  111)  abgedruckt. 

*  Vgl.  Z.  Bd.  1  S.  ̂/39,  Bd.  (J  S.  463  („vor  bibalee",  „tbo  drank- 
geldc")  u.  492.  Die  Spenden  wurden  dem  Range  entsprechend  quanti- 

tativ und  qualitativ  abgeatuft  (Z.  Bd.  2  K.  89  u.  92). 
"  Desgleichen  in  anderen  mittelalterlichen  Städten,  z.  B.  in  Braun- 

sciweig  (Mack  S.  70  und  87/88);  Hildeaheim  (U.B.  V  S.  92,  570  etc., 
VI  S.  XIII,  6B9,  T07.  757  etc.;  Koppmann  H.G.BL  1896  S.  198-200); 
Hannover  (Ulrich,  Bilder  aus  Hannovers  Vergangenheit  S.  36  u.  4Q; 
Göltingen  (Schmidt  H.G.Bl.  1878  8.  10);  Frankfurt  (Bücher  Z,  f.  St.W. 
Bd.  52  6. 181  und  Kassel  (StadtrcchDuugen  von  1468—1553  in  Z.  d. 
Vernina  f.  Hessiache  Geschichte  u.   Landeakoude  N.  F.  3.    Supplement 
a  60, 90. 107.  mi  ff,) 

*  Stübchen  ist  ein  Mafa  von  FlüsNgkoiten,  das  vier  Flaschen  ent- 
hält. —   Die  Schreiber    erhielten    ihrer   sozialen  Stellung  entsprechead 

pWein,  von  1453—60  direkt,  von  da  ab  ein  Weingeld. 
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6  ̂   bis  4  ̂   12  ß.  1528  erhöhte  sich  dieser  Betrag  auf 
h  -i^  2  ß.  Es  ist  aber  nicht  ersichtlich ,  ob  der  Lohn  oder 
das  Weingeld  erhöht  wurde. 

Die  eigentliche  Erhebung  des  Schosses  und  die  Schot- 
exekution verursachten  folgende  Kosten :  Die  beidenHaus- 

schliefser,  die  vor  allen  mit  der  Einhebung  uod 
Pfändung  betraut  waren  (de  denre,  de  dat  schot  boren, 
manen ,  inmanedcn ,  de  mit  der  pandinge  gingen ,  vor  dat  se 
dat  schoet  vnde  pande  sammelden,  de  beiden  schoisameler!)) 

erhielten  je  4  ̂ ',  die  zwei  Diener,  die  ihnen  dabei  an die  Hand  zu  gehen  hatten  (einer  hatte  im  IG.  Jahrhandert 
die  Aufgabe,  den  Schofs  der  Gresellen  beizutreiben:  der 
denre ,  der  de  gesellen  manet,  vorbadet  vmme  eren  schot  to 
bringen)  je  8  ß.  Der  Hausdiener,  dem  1481  der  Gästeschofs 
übertragen  ward  (de  de  gheste,  den  ghastbref  manede,  de  mit 
dem  ghastbreue  ghing),  wurde  mit  einem  Rheinischen  Oaldec 
1^/2  -fi)  abgefunden.  Wer  sonst  noch  bei  der  Einnahme  des 
chosses  mitwirkte,  bezog  Tagegelder.  Sie  beliefen  sich  in 

der  Regel  auf  1  ß,  betrugen  aber  gegen  Ende  der  SchoCneit 
auch  das  Doppelte.  Zuweilen  wurde  ein  Trinkgeld  von  tig* 
lieh  2  /^  to  bere  gegeben.  Ausweislich  der  Schofsr^gister 
sind  folgende  Diäten  gezahlt: 

Prima  Trairena    Secunda  Travena     wS^Sä      V^^L 

1461/62^:  1^11/?104  2Jr  2/?84  3Jr   5/?24  IJTlo-' 
1462/63«:                Iß  6/?  2JlUß  25'  S - 
1463'64«:               15/?  ?  iMVSß  \  JC  1 - 
146465*:  \M   ̂ ß  14/?  6  4  \M   ̂ ß  1^3- 
14a5'66^             ?  ?  1J^14/?  IJl   7*: 
1466/67«:  1/10/?  1/10/?                      ?                            ? 

g 

*  Die  Angaben  dieses   Jahres  sind   am  vollständigsten.     Nur  di^ 
Abrechnung  für  den  ersten  Travenbezirk  ist  lückenhaft.    Sie  reicht  nni 

Auf  alle  drei  entfielen  14  /?  8  >il  to  bere. 

*  Jakob  Tzellcn  erhielt  in  Prima  Wakenissa  für  34  Tage  und  iL 
Sekunda  für  HO  Tage  je  1  ß^  einmal  auch  2  ß^  Strutze  für  je  20  Tip 
in  beiden  Quartieren  je  1  /?,  einmal  2  /?.  Trinkgelder  wurden  nicfat 
gegeben.     In  den  Travenquartieren  war  Ghert  Sagher  tätig. 

»  Strutze  für  6  +  26  +  22mal.  Michele?  in  den  Wakni*^bexirkrt 
für  3+1  mal,  Ghert  Sagher  in  der  Prima  Travena  für  2mal,  Pawel  fir 
Imal.  —  Vereinzelte  Trinkgelder. 

*  Nur  für  die  Waknitzbezirke  sind  individuelle  Angaben  erhtltei^ Strutze  erhielt  für  21  +  17  Tage  je  1  ß.  Den  gleichen  Lohn  bekir 
Hanse?  für  5  Tage  im  ersten,  Michel  für  2  im  zweiten  Bezirk. 

ß  Strutze  für  22  +  19  Tage  6  +  3  Tage  2  /? ,  die  übriiren  1  > 
„Noch  euer"  für  2  Tage  je  \  ß. 

ö  Nur  generelle  Angaben. 
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Priiiim  TimTOia      Senmda  Tim 

1467/68':      2^   \ß  1/^10^6^        2/12  J  1  / 10  J 
U75/76«:      3/  5^  2/ IS  J  ?  ? 

Die  Angaben  sind  hiiifig  onvollstSndig,  wie  die  grofsen 
Abweichungen  darton.  Ein  Vergleich  der  einzelnen  Jahi^ 
gänge  ergibt  jedoch,  dafs  dorchschnitdich  5 — IM  /  verausgabt 
wurden.  Somit  kostete  die  eigendiche  Erhebung  inkL  Exeku- 

tion rund  20  /• 
Die  Hausdiener  des  Rates  waren  auch  sonst  noch  am 

Schofs  beteiligt  Alle  rier  erhidten  \e  2  ß  daför,  dafs  sie 

„mit  dem  schote  gingen^,  das  soll  wohl  heifsen:  die  zur  Re- 
^strierung  erforderlichen  PerBonalaufhahmen  machten.  Femer 
wurden  zwei  Ton  ihnen  fbr  das  Zu-  und  Wegtiagen  der 
Rechen  (Zähl)bretter*  (de  twe  de  de  schottbrede  drogen,  de 
de  brede  drogen  mit  dem  schotte)  nochmals  mit  dem  gleichen 
Betrage  entlohnt^.  Sie  bekamen  also  insgesamt  zu  den  obigen 
Summen  noch  12  jS  hinzu« 

Endlich  empfingen  die  beiden  Büttel  (oder  statt  ihrer  die 
beiden  Frone  oder  auch  Läufer)  mit  ihren  Gesellen,  die  viermal 

im  Jahre y  zu  Ostern,  am  Spieltag^,  zu  Weihnachten  und  zu 
St.  Peter  (22.  Februar),  den  Schols  ausrufen  mufsten«  zu* 
sammen  1  ̂ ,  für  jedes  Ausrufen  also  4  jS.  Von  dieser 
Summe  fiel  auf  die  MeiBter  je  1  j^,  auf  die  vier  Qeselleu 

je  6  /&  «. Die  jährlichen  Kosten  der  Veranlagung  und  Erhebung 
stellten  sich  demnach  im  15.  Jahrhundert  auf  (.K)  bis  1H>  /, 
Im    IG.  Jahrhundert    betrugen    sie    bis    1523    im    Maximum 

1  In  den  Waknitzbezirken  Stnitze  für  38  +  21,  Hanso?  fiir  C  4  8 
Tage  je  1  fi. 

*  Diese  Ziffern  sind  in  den  Eintragungen  der  SchofsKorrt^n  vor< 
steckt;  vgl.  oben  S.  127  Anm.  1  und  unten  sub  XV HL  Woiterr^  Wk^ 
rechnungen  waren  nur  für  die  Travenquartiere  möglicK.  Sio  or^n^bcn 
immer  zwischen  5  und  6  /. 

»  Koppmann  H.G.B1.  1896  S.  199. 
^  Item  wen  men  dat  schoth  scrifft  des  manda^^s  na  allo  ̂ Imdtvn 

hillighen,  so  giift  men  ieweiken  hulsdener  2  ß  vnde  jewolken  hrrHldrt^gt'r 
2  ßi  JB  to  samende  12  fi. 

^  Welcher  Tag  gemeint  ist,  läfst  sich  nicht  sa|;eu.  Zuwoilon  \M 
statt  seiner  Pfingsten,  auch  Assumptio  Marie  (15.  Au|n>At)  ̂ ouHunt. 

*  Item  hört  in  elk  bodelhus  den  knechten  2  fi  vndo  olkom  bodol- 
mester  2  /?  to  den  4  hochtjden.  —  Item  to  ver  hochtydon  to  ylker  tjnl 
in  jslik  hus  4  ß,  —  Item  gift  me  den  bodclen  in  boydo  hu»«  wau  »o 
dat  schot  ropen,  tor  tijd  enen  Schilling,  is  in  elk  hua  tor  tyd  0  4|.  — 
Item  den  lopenden  knechten  to  4  tiden,  als  to  paschen,  ton  ̂ nolda^on, 

to  wynachten  vnde  to  sunte  peters  dage  to  ofker  tyd  jowolktMj  *J  ß: 
jB  S  ß.  —  Item  den  twen  vronenmestem  mit  den  knapon  1  ̂ ,  in  olk 
hus  8  /?.  —  Über  die  Wohnungen  von  Büttel  und  Fron  vgl.  M.  Heft  4 
S.  58  u.  158  und  Z.  Bd.  5  S.  228  Anm.  10. 
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86  /  6  /  10  ̂   (1521),    im  Minimum  54  ̂   2  ß\   seit  1523 
infolge  Änderung  des  Schofsmahls  nur  noch  30 — 40  •^^. 

Die  Kosten  wurden  vorweg  aus  dem  Ertrage  des  Schosses 
bestritten'.  1465  z.  B.  ist  unter  der  Abrechnung,  deren  ein- 

zelne Posten  fast  alle  Anfang  November  ausgekehrt  wurden, 
vermerkt:  dyt  is  al  betalt  van  dem  schote  dat  men  boret 
van  66,  so  hir  vnder  gescreuen  stet^. 

^  Die  Erhebunffskosten  betragen  in  Basel  46  bis  62  €t  (Schön- 
berg,  FinanzverhäitnisBe  S.  40S/4),  in  Nürnberg  12  bis  15  #9  (Sander» 
Reichsst&dt  Haushaltung  S.  340). 

*  Ebenso  in  Nürnberg  (Sander  1.  c.)  and  Hildesheim  (Haber, Haushalt  der  Stadt  H.  S.  18). 

*  1466  ist  neben  der  Abrechnung  über  das  Schofsmahl  notiert: van  dem  schotte  bez. 



Fünfter  Teil. 

Die  Veranlagrungf  des  Schosses. 

XI.    Die  Ermittlung  der  schofäpflichtigeii 
Personen  (Schofsi-egistei'). 

Bei  Veranlagung  einer  Steuer  sind  zunächst  die  Steuer- 
subjekte zu  ermitteln. 

Lübeck  behalf  sich  in  ältester  Zeit  mit  den  Eintragungen 
der  StadtbUclier'.  Wenigstens  sind  besondere  Aufnahmen  der 
Bevölkerung  zu  Steuerzwecken  nicht  überliefert.  Aber  als_difl 
Stadt  wuchs,  die  Sehofspflicht  nach  Umfang  und  Inhalt  er- 

weitert, und  infolgedessen  die  Zahl  der  Steuerpflichtigen  immer 
gröfeer  und  unüberBichtlicher  wurde,  genügte  dieser  Behelf 
nicht  mehr.  Üie  Aufzeichnung  der  Bevölkerung  in  besonderen 
Registern  ward  dringend  erforderlich, 

Schofsbücher  lassen  sich  denn  auch  schon  um  1250 
feststellen. 

Am  Schluls  der  Blirgermatrikel  von  1259  ist  vermerkt: 
Littern  civilitatum  post  talliain.  Dieser  Vermerk  kann 
nach  Mantels  zweierlei  bedeuten:  entweder,  dafs  die  Matrikel 
nach  den  Angaben  der  Seh  ofs  reg  ister,  oder  dafs  sie  bestimmte 

Zeit  nach  dem  Schofs  angefertigt  ist^.  Uie  erstere  Annahme 
dürfte  die  zutreffendere  sein.  Zur  Herstellung  der  Schofa- 
register  mufsten  jährlich  neue  Erhebungen  atatttinden;  denn 
Meldeämter,  die  die  Bevölkerungsbewegung  fortlaufend  re- 

gistrierten,   waren   nicht  vorhanden',  ebenso   ist    von    einem 

'  Vgl.  aber  sie  sub  XII  Anm.  1. 
-  Mantels,  Beiträge  S.  Tä.  Kr  Qbersetzt  poitt  talltam:  nach  dem 

gtrlioInanBatz  oder  der  SchorBtafel.  Beide  Ausdrücke  aind  inkofrekt. 
Die  ScbofBregister  enthalten  keinen  Schorsanaatz  und  sind  etwas  andeTes 
als  8c hofa tafeln. 

■  I'aasche  schlierst  aiiH  den  Steuerböehem ,  dafa  eino  weit  auB- 
gebildete  polizeiliche  Kontrolle  der  Kinwohnerachaft  bestanden 
babe  (J.  f.  Nat,  u.  Stat.  Bd.  39  S.  304).  Das  ist  aber  wenig  glaubhaft, 
sudem  der  Scbluls  nicht  notwendig;  ea  können  doch  Aumännien  ad 
*   1  ■tattgefundeo  haben. 
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MeldezwaDg^  für  die  Steuerpflichtigen  nichts  bekannt.  Bei 
diesen  Ermittlungen  wird  nachgefragt  sein,  ob  alle  Ein- 

wohner den  gesetzlich  geforderten*  Eintritt  ins  Bürgerrecht 
vollzogen  hatten^.  Wenn  sich  heraussteUte,  dafs  jemand  per 
nefas  kein  Bürger  war,  so  wurde  er  doch  schon  in  die  Listen 
aufgenommen  und  zum  Schofs  herangezogen,  und  erst  nachher 
zum  Erwerb  des  Bürgerrechts  gezwungen.  Die  Vermerke  „in 

talliis  fuerunt"  und  „talliavit"  der  Bürgermatrikel*  besagen 
also,  dafs  diese  neuaufgenommenen  Bürger  schon  vor  i  Irr  er 
Aufnahme  geschofst  hatten. 

Das  13.  Jahrhundert  hat  aber  keine  Schofsregister 
überliefert.  Auch  aus  dem  14.  sind  nur  noch  fUni  er- 

halten. Eins  von  ihnen  ist  datiert.  Die  Überschrift  lautet: 

(13)51  Martini  Tallia.  Alle  enthalten  lediglich  den  west- 
lichen Teil  der  Stadt,  die  Travenseite,  die  in  zwei  Hälften 

zerfUUt^.  Aus  dieser  Einteilung  erhellt,  dafs  Lübeck  schon 
damals  in  vier  Quartiere  zerfiel®.  Sie  hiefsen:  Prima  Tra- 
vena,  Secunda  Travena,  Prima  Wakenissa,  Secunda  Wakenissa. 
Ihre  Grenzen  werden  in  einem  Bericht  aus  dem  Jahre  1462 
folgendermafsen  bestimmt:  L  Dat  erste  quarter  der 
Travene,  dat  angeit  vor  deme  molendore  unde  keret  wedder 
upp  dem  orde  in  der  Mengenstrate  bii  der  cappellen  tegen 
den  viffhusen.  11.  Dat  andere  quarter  der  TrAvene» 
dat  angeit  boven  in  der  Mengenstrate  tegen  der  apoteke  bii 
deme  gülden  zode  unde  keret  wedder  bii  der  boigL 
lU.  Dat  erste  quarter  der  Wakenisse,  dat  angeit  vor 
deme  molendore  unde  keret  wedder  in  sunte  Johannisstraten. 
IV.  Dat  andere  quarter  der  Wakenisse,  dat  angeit 
in  sunte  Johannisstraten  unde  keret  [wedder]  vor  deme  borgh- 

dore  ....''.  Sie  entsprechen  also  dem  heutigen  Marien-, 
Marien  Magdalenen-,  Johannis-  und  Jakobiquartier®. 

*  Wagner,  Finanz  Wissenschaft  II  S.  584,  608  ff. 
«  Vgl.  oben  S.  20. 
'  Das  gleiche  geschah  in  Frankfurt  a.  M;  vgl.  Bücher,  Die 

Bevölkerung  Frankfurts  S.  188/89. 
*  L.U.B.  n  Nr.  31  S.  22  ff.;  Mantels  1.  c. 
^  Zwei  enthalten  die  ganze  Travenseite,  die  übrigen  nur  die  süd- liche oder  nördliche  Hälfte  derselben. 

®  Wehrmann  setzt  die  Einteilung  der  Stadt  in  vier  Quartiere 
erst  in  das  Ende  des  14.  und  den  Anfang  des  15.  Jahrhunderts  (Z.  Bd.  8 
S.  602  ff.).  Er  wie  Grau to ff  (Historische  Schriften  II  S.  375)  erklären 
sie  aus  militärischen  Gründen.  Allerdings  wurde  manche  mittel- 

alterliche Stadt  zu  militärischen  und  polizeilichen  Zwecken  in  vier 
Teile  zerlegt  und  diese  Einteilung  später  auch  für  Steuerzwecke  ver- 

wendet (Maurer,  Städteverfassung  I  S.  518  ff.  und  II  S.  155  ff.; 
Espinas,  Finances  de  la  commune  de  Douai  S.  114,  bes.  Anm.  6^ 
Für  Lübeck  ist  aber  die  Priorität  eines  dieser  Zwecke  nicht  nach- 

weisbar. —  Vj^l.  auch  Hagedorn  Z.  Bd.  4  S.  289  Anm.  2. 
"^  Nach  cmem  Bericht  über  die  Aufnahme  Königs  Christian  I.  im Jahre  1462  (Z.  Bd.  4  S.  289  ff.). 
^  Brehmer,  Beiträge  zu  einer  Baugeschichte  Lübecks  Z.  Bd.  5 S.  230  Anm.  la 



"isf" äeit  1458  ist  eine  fortlaufende  Reibe  von  Steuerbüchern 

Erhalten '  '. 
Es  wurden  damals  verschiedene  Register  gefllLrt. 
Das  Hauptregister  (registrum  domioorum  Lubicensium, 

dat  register,  de  rechte  brev*)  zeräet  in  vier  Einzelregisler  fttr 
die  stÄdiischen  Quartiere  llittera  prima  Travena,  Wakenissa  etc., 
Dat  andere  Bock  tor  Travensyden  etc.,  schotbref,  bok  der 
denre).  Sie  bestanden  aus  papierenen,  10X29  cm  grofsen 
Schmalherten ,  die,  wenigstens  in  der  Regel,  mit  einem 

Pergament  um  schlag  versehen  waren*. 
Ihrer  Anfertigung  ging  jährlieh  ein  Hausumgang  voraus '. 

Es  ist  dies  zwar  nicht  ausdrücklich  überliefert,  aber  aus  der 
Art  der  Registrierung  klar  ersichtlich.  Die  Register  führen 
z,  B.  auch  Privilegierte,  ja  selbst  leerstehende  Wohnungen 

aul'      Der    Umgang    fand    vor    dem    November    statt";    denn 

■  Ana  der  Zeit  1458  bis  1518  von  324  EnGinplureii  (Sl  x  4)  204. 
*  Vollständige  Register  sind  erst  aus  relativ  Bpttter  Zeit  erhalten. 

I  Frsnlcfurt  z.  B.  reidieii   sie  bis   i:ffiO  beicw.   ISH  zurück  (Bücher 
L  c.  S.  52),  in  Rostock  bis  lä42  (Meckl.  U-B.  IX  S.  354),  io  Hannover  bis 
1386  (Dlrich,  Bilder  aus  H.s  VerRangenheit  S.  36  u.  78  ff.|. 

*  Im  Oästeregister  so  genannt. 
•  Vgl.  anch  M.  Heft  9  h.  197.  —  Die  Register  des  14.  Jahrhunderte 

bestellen  aus  lusammen gerollten,  beideTseitig  beschriebenen  Pergament- 
biaitern,  die  sehr  verschieden  (17  bis  S8  x  ab  bis  44  cm)  grora  sind. 

'  BrannscbweiK  verordnete:  Vortmer  iu  der  andern  weken  na 
sante  Micheles  daghe  schal  eyn  .  .  rad  .  .  myt  den  scr^ueren  .  .  . 
sciyuen  dat  scbotbok,  vnde  de  bumicsterc  vmmevragbcn  vnde  vmme- 
aeen,  wur  de  lüde  vt  vnde  in  taghen  vnde  we  hnsen  myt  sek 
inne  hebbe . . .  Vnde  de  acryuer  schall .  . .  scryuen  eya  schotbok  dar  he 
in  sCTTue  de  namen  alle  der,  de  to  demc  scnote  ueme  meldet  werden 
lU.B.  I  ä.  179  Art.  132).  Ebenso  sollten  in  Basel  die  Rataherrcn  144Ö  von 
Ilaus  zu  ilaus  gehen  und  alle  über  14  Jahre  alten  Personen  auf- 

schreiben (SchSnberg,  Finanz verhältniase  S.  206  und  J.  f.  Nat.  u.  Stat. 
Bd.  40  S.  .'M6).  Vgl.  ferner  Paaache  ib.  Bd.  a9  S.  332  und  Bücher, 
Bevölkerung  Ft.  S.  189.  In  Nürnberg  mnlaten  die  Uassenhauntleute 
Verzeichnisse  der  Steuerpüiclitigen  einreichen.  Dam  ach  wurde  das 
Losungebncb  angelegt  (Sander,  fieichsstfidt.  Haushaltung  S.  230).  — 
Von  Iol5  bis  1527  sind  grofse  Register  (62  bis  72  x  78  cm)  ant  Pergament- 

rollen erhalten.  Sie  sind  überschrieben;  De  erato  Hülle  tor  Traven  Int 
Jar  na  Christi  vnses  Hern  gebort  dusent  vidliundert  Sostejnn  etc. 
und  führen  die  Pflichtigen  strafsen  weise  auf,  aber  nebeneinander, 
nicht  untereinander.  Die  erforderlichen  Charakteriaierungsmerkmale 
(Wohnung,  Familien atand)  atehen  über  den  Namen.  Zahlungsungaben 
fehlen.  Nur  Zahlungsatiiche  sind  zuweilen  eingetragen.  Weshalb  von 
1513 — 17  zwei  Register  geführt  worden  sind,  ist  nicht  ursichtlich. 

•  Wann,  läfst  sich  nicht  genau  sagen.  In  der  Pr.  Wakenissa  1495 
iat  vermerkt:    Anno  Domini  95  na  Jacobi  Aposloli  (25.  Juli)  dijt  Re- 
ffistcr  des  schotbreues  vth  gescreuen  iuxta  quod  raoris  est  —  Ein 
ftugeres  Zeitiutervall  xwisehen  Anlage  der  Büoher  und  Erhebung  des 
Schosses  wäre  übrigens  nicht  auffällig.  Auch  andere  Städte  lassen 
zwischen  beiden  Akten  eine  längere  Pause  eintreten.  Vgl.  Bchön- 
berg  J.  f.  Nat  u.  Stat.  Bd.  40  S.  ;}59  und  U3.  der  Stadt  Uiidesheim 
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am  Montag  nach  Allerheiligen  (1.  November)  schrieben  die 
Stadtschreiber  den  Schofs  ̂ .  An  diesem  Tage  wurden  die  Er- 

gebnisse der  angestellten  Ermittlungen  zu  Buch  gebracht  Die 
Reinschrift  geschah  nach  Vorlagen.  Öfter  sind  ganse  Seiten 
überschlagen  und  später  nachgefolgt:  Dat  dar  fejlet,  is  kijr 
schreuen. 

Bis  zum  11.  November,  dem  Beginn  der  Schofszeit,  molste 
alles  fertiggestellt  sein. 

Die  Buchungsmethode  war  folgende':  Der  Umschhig 
und  der  Kopf  eines  jeden  Registers  geben  Bezirk  und  Jahr 
an,  z.  B.  Secunda  Wakenissa  (14)81.  Lietzteres  bedeute 
aber  seltsamerweise  nicht  das  Jahr,  in  dem  das  Buch  ge- 

braucht, sondern  das,  in  dem  es  angelegt  ward.  Die  Re> 
gister  wurden  bereits  ein  Jahr  vor  ihrer  Benutzung  geheftet 
und  datiert.  Die  Schofsbücher  von  1460  enthalten  die  F&- 
sonen  und  Steuerbeträge  des  Steuerjahres  1461/02  •. 

Die  Bevölkerung  wird  strafsenweise  aufgeführt  Durch- 
weg sind  nur  die  Haushaltungsvorstände  registriert^ 

Die  Personalangaben  sind  dürftig.  Häufig  ist  nur  der  Vo^ 
name  genannt,  auch  dann,  wenn  mehrere  Nachbarn  denselben 
tragen.  Oft  ist  sogar  von  jeder  namentlichen  AufiPlihninff  ab- 

gesehen. Bäcker  und  Wirte  ̂ ,  Knochenhauer  und  Weber 
werden  lediglich  durch  Angabe  ihres  Gewerbes:  pister. 
taber[nator,  narius],  knakenhower,  weuer  bezeichnet  Die 
Angabe   von  Strafse    und  Beruf  genügt    hier   zur   Kenntlich- 

'  Oben  S.  128  Anm.  4  uod  131  Anm.  4. 
*  Äholich  die  Rostocker  Schofsregistcr;  vgl.  Meckl.  U.B.  XX 

S.  412  ff. 
3  Das  erp:eben  die  Quittungen  der  Schofsherren  über  die  an  «i»- 

abgelieferten  Gelder.  In  der  Prima  Wakenissa  1479  datiert  die  ewte 
Quittung:  in  sunte  kathrinen  auend  (24.  XI)  b9  80,  in  der  Prima  Tri- 
vena  1481  die  letzte:  Sonnabend  vor  nativitatis  marie  (6.  IX)  83.  Die  Se- 

kunda Wakenissa  1481  enthält  die  Notiz:  Item  starff  bans  kock  den 
fhod  gnad  des  sonnauendes  vor  Andree  (29.  X)  82  vnd  dedit  de  regster 
ans  oddeler.  Lüneburg  erwarb  1486  ein  Haus  im  Fegefeuer  loben 

S.  i^5  Anm.  4);  es  steht  bereits  im  Register  von  1485  als  domujt  lane- 
burgensis.  1506  (See.  Wak.)  und  151 1  (Prim.  Wak.)  steht  bei  der 
ersten  Eintragung:  int  jar  7  bzw.  12.  Diese  Beispiele  lassen  sich  be- 

liebig vormehren. 
*  Nach  dem  Beispiel  Schönbergs  (J.  f.  Nat.  u.  Stat.  Bd.  4(' 

S.  346)  sind  alle,  die  nach  den  Steuerregistern  nur  irgendwie  als  ßr 
flieh  lebende,  selbständige  Personen  angesehen  werden  konnten,  al- 
Haushaltungsvorstände  gezählt. 

"^  Die  Kegister  führen  auf: 
Bäcker 

Wirte 

1460/61 : 
28 

47 1461/62: 45 
75 

1487 '88: 
50 

45 

1502':3: 
50 

28 

Die  Aufzählung  ist  offensichtlich  unvollständig.     1395  zählte  z.  B.  die 
Bäckerzunft  60  Köpfe  (Wehrmann,  Zunftrollen  S.  8). 



machung  der  Person,  zuiual  bei  den  beiden  letzteren,  die  den 

Schofa  besonders  entrichten  '.  Auch  der  Geistliche  (presbyter. 
prester,  pape,  dominus*,  clericus,  cieryk),  der  städtische  Be- 

amte (dener)"  und  der  Kirchenbeamte  (koster,  kerltvrouwe) 
wird  nicht  namentlich  genannt.  Sie  alle  waren  ja  vom 
Schofs  befreit. 

Hinter  jeder  Person  ist  die  Art  der  von  ihr  bewohnten 
Häuslichkeit  vermerkt,  ein  Ersatz  der  fehlenden  Hausnummern. 

Es  gibt  im  wesentlichen  drei  Wohnungakategorien ' :  do[mus]'', 
bofda]"  und  cel|larium]'.  Aufserdem  kommen  „treppen""  und 
„dornssen" "  vor. 

Oft  wird  auch  nur  die  Wohnung  charakterisiert,  nicht  ihr 
Bewohner.  Das  Grundeigentum  nichtphysischer  Personen  er- 

scheint in  den  Registern  unter  Benennung  seines  Besitzers 
(Domus  Hamburgensis ,  Curia  Reinfeld  etc.)  oder  unter 

Angabe  seines  Zweckes  fschutting,  kumpanye  etc.) '".  Einige 
Gewerbetreibende  und  Beamte  werden  durch  Angabe  ihrer 
Werk-  und  Arbeitsstätten  kenntlich  gemacht,  x.  B.  die  Schuh- 

inacher  und  Gerber  durch  die  Eintragung  „gerhus" ",  der 
Badstöver  durch  „stuba"  '^,  MUnzer  und  Zöllner  durch 
„raunte"  bzw,  „tolnbode".  Aber  auch  wenn  offensichtLche 
Beziehungen  zwischen  Wohnung  und  Insassen  fehlen,  ist  häufig 

rnnr  erstere  genannt. 

k*      Die  Bewohner   der  Seiten-  und  Hintorgebäude  sowie  der 

'  Unten  siib  XV,  2. 
•  Der  Ehrentitel  fSr  Katshcrreo,  Ritter,  Weltgeistlicbe  und  sehi' 

angesehene  reiche  Peraönlicljkeiten  (Z.  Bd.  4  8.  85  u.  Bd.  7  S.  3). 
'  Oben  S.  58  ff. 

'  Über  die  Häufigkeit  der  einzelnen  vgl.  Anlage  II. 
'  DomuB  =  Giebelhaus.  Vgl.  (auch  für  das  folgende)  KeiBnor, 

Die  EiDwohnenahl  deutscher  SUWte  in  früheren  Jahrhunderten  mit  be- 
sonderer Berücksichtigung  Lübecks  S.  ̂ 6. 

•  Uoda  =  Haus  ohne  Giebel,  mit  der  Dachaeite  der  Strafse  zuge- 
wandt, meist  nur  aus  einem  niedrigen  ErdgeBchofs  beBtebcnd,  das  dureh 

Querwände  in  mehrere  Wohnungen  abgeteilt  war,  die  Handwerkern 
und  Arbeitern  zur  Unterkunft  dienten  (Brehmer  II.G.BI.  1886  S.  U 

'  CctUrinm  —  Wohnkeller.  Seit  dem  15.  Jahrhundert  machte  das 
Anwachsen  der  Bevölkerung  einen  Umbau  der  Keller  xu  Wohnungen 
erforderlich  (Brehmer  2.  Bd.  5  S.  237). 

"  Wohnräume  bzw.  Wohnsäle  über  Lagerräumen  oder  im  «weiten 
Stock  der  Hänser.   Vgl.  Reisner  I.  e..  M.  Uefl  8  S.  123  |de  eale  baveu 

dem  dorwege.  haven  ein  saal),  Heft  4  S.  U  Nr.  2,  S.  133  "   "~ Nr.  111).     Es  sind  billige  Mietswohnungen. 
•  Heilbare  Zimmer.    Vgl.  oben  S.  54. 
'•  Oben  S.  35. 
"  üben  8.  41. 

><  Über   sie   Pauli.   Lüb.  Zustäade  I  S.  41    und    Hach, 
Art.  237;  auch  Kämmereirechnungen  Hamburgs  I  S.  XXXI  ff. 
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Von  den  Nebenregistern  ist  das  Gästeregister 

(gast-,  gestebref)^  das  wichtigste.  Es  bestand  zuerst  aus  ein- 
zelnen Blättern,  meist  in  Quartformat,  dann  aus  einem  Quart- 
heft. Die  Gäste  werden  namentlich  aufgeführt,  gewöhnlich 

unter  Beifügung  des  sie  beherbergenden  Wirtes,  z.  B.  peter 
kale  to  hus  myt  bertolt  wermbeken^  Die  Auffllhrung  ge- 

schieht aber  nicht  nach  Strafsen,  überhaupt  nicht  nach  ört- 
lichen Grenzen;  nur  einmal  wird  unterschieden:  Item  djt 

«int  de  geste  in  der  wakense  syden  —  in  der  trauen  syden. 
Von  1480 — 1483  sind  sie  alphabetisch  (nach  Vornamen)  ge- 

ordnet. Sonst  läfst  sich  in  den  Registern  kein  Prinzip  der 
Anordnung  erkennen.  Die  einzelnen  scheinen  regellos  ein- 

getragen zu  sein,  in  späterer  Zeit  dann,  wenn  sie  zum 
SchoU  erschienen. 

Selbstverständlich  wurden  nur  die  schofspflichtigen',  seit 
1483  an  gar  nur  die  schofszahlenden  Gäste  registriert. 

Weiter  wurden  besondere  Knochenhauerlisten  ge- 
führt ^  Sie  schofsten  in  corpore  und  bedurften  deshalb  einer 

besonderen  Kontrolle.  Da  das  Hauptregister  nach  Anlage  und 
Umfang  dazu  wenig  geeignet  war,  wurden  die  Amtsgenossen 
auf  einem  besonderen  Blatt  notiert*. 

Dann  gab  es  (wenn  nicht  ständig,  so  doch  zeitweilig) 
Spezialregister  für  den  Vorschofs  und  Feuerstellen- 
«chofs®.  Die  Bücher  haben  meist  dasselbe  Format  wie  die 
Hauptregister.  Nur  das  Register  von  1415  hat  Quartformat^. 
Die  Pflichtigen  sind  mit  Ausnahme  des  vorgenannten  strafsen- 
weise  geordnet.  Im  Register  für  den  Feuerstellenschofs  sind 
die  Namen  der  Strafsen  am  Rande  eingeschnitten.  Genauere 
Angaben  der  Wohnungen  fehlen.     Ebenso  Berufsangaben. 

Ferner  ist  eine  Reihe  von  Listen  der  heimlichen 
Schosser  erhalten®.  Ihr  Dasein  erklärt  sich  aus  der 
differenziellen  Behandlung  der  Schosser  bei  Entrichtung  des 
Schosses  ®.  Sie  unterscheiden  sich  dadurch  von  allen  anderen 
Registern,  dafs  sie  nicht  im  voraus  angefertigt  werden 

konnten  ̂ ^.     Das  Recht  des    heimlichen  Steuerns   besafs   nur, 

Der  Kaufmann  in  der  deutschen  Vergangenheit  (in  den  Monographien 
zur  deutschen  Kulturgeschichte)  Bd.  2  S.  62. 

^  Es  sind  gegen  40  Jahrgänge  erhalten.    Genaueres  unten  sub  XXI. 
2  Oben  S.  30  Anm.  3. 
«  Oben  S.  31. 
♦  Es  sind  vier  erhalten,  aus  den  Jahren  1458,  1459,  ?,  1463. 
^  Dasselbe  pflegte  dem  Hauptregister  eingelegt  zu  werden. 
ö  Ober  ihre  Zahl  oben  S.  97  ff. 
^  21  X  37  cm.    Eins  von  den  drei  Buchern  ist  später  als  Rechnungs- 
buch der  Schofsherren  fortgeführt,  ein  anderes  als  Zollregister. 
^  Auf  Zetteln  und  Blättern. 
^  Genaueres  unten  sub  XV,  3. 
^^  Bei  einigen  der  Vorschofsreg ister  hat  es  allerdings  den  Anschein, 

dafs  sie  im  voraus  angefertigt  sind. 
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wer  über  einen  bestimmten  Betrag  zaiilte.  Wer  diea  tat,  war 
nicht  im  voraus  foatzustellen ;  denn  in  Lübeck  wurde  nicht 
deklariert.  Die  heimlichen  tichosser  wurden  deshalb  in  der 
Reihenfolge  aufgezeichnet,  in  der  sie  steuerten.  Von  einer 
strafeenweisea  Aufzeichnuag  konnte  bei  ihnen  keine  Hede  sein. 

Endlich  wurden  zum  Zwecke  der  Exekution  Restanten- 

liaten  angelegt'. 
Die  Nebenregisler  dienen  zur  Unterstützung,  nicht  zum 

Ersatz  des  Hauptregiaters.  Was  sie  enthalten,  steht  auch  in 
diesem.  Sie  sollen  nur  die  Einhebung  des  Schosses  erleichtern. 
Besonders  gilt  dies  von  den  Listen  der  heimlichen  Schosaer. 
Sie  zeigen  deshalb  auch  das  Bestreben,  die  Wohnung  der 
einzelnen  Personen  möglichst  genau  anzugeben,  damit  sie  im 

Hauptregister  leicht  aufgefunden  werden  können.  Haus- 
nummern kennt  das  Mittelalter  überhaupt  nicht,  üie  Sitte 

der  Hauanamen  war  in  Lübeck  wenig  verbreitet".  Man 
half  diesem  Mangel  in  der  Weise  ab,  dafs  man  die  Namen 
der  Nachbarn ,  der  benachbarten  Strafsen  und  Gänge  angab, 
z.  B. :  Item  clawes  to  dem  radhuae  twyaschen  merten  jn  bo 
vnd  clawes  yn  cel;  moller  in  der  bekkergroven  negest  na 

Hagen  12  boden  etc.*.  Auch  auf  Kruzifixe  wurde  Bezug 
genommen:  wedewe  van  der  clus  vpgang  wagcmanstrate 
benedden  dem  cruae.  Endlich  niufsten  Vor  Weisungszeichen 

im  Hauptregister  zur  Identifizierung  herhalten:  Item  vpgang 

wagemanstrate  vor  dem  ,  |  |,  gescreuen  na  her  hinr,  hant;  de 
lesle  in  dem  breue;  in  der  lesten  reye  des  breues.  So  wurde 
es  ermöglicht,  den  Inhalt  des  N  eben  reg  iaters  ohne  viel  Arbeit 
ins  Hauptregister  zu  übernehmen. 

Das  Qästeregister  hatte  jedoch  eine  gewisse  Setbatändigkeit. 

Die  Mehrzahl  der  Gäste  war  nur  in  ihm  registriert*. 
Die  Anlage  der  Register  war  wegen  der  Zahl  der  zu  re- 

trierenden  Personen  keine  Kleinigkeit.  Eine  DurchzShlung 
i  vier  Jahrgängen  ergab: 

Genaueres  unten  sub  KVII. 
Wenigstena    vor    iler    Reformation. 

"      meieten    Häuser,    nicht    i 

'  Dieae  weitichweiöecn  Urtssn^ben  wurden  auch  aonst  erforder- lich, z.  B.  im  Oll erstaal buch.  Eine  Eintragung  von  1551  lautet 
z.  H,  „ejn  hua,  dat  belegen  is  in  der  kon  in  gelraten  (wischen  Lucas 
Bermers    unnde   Hans  LntkeOH    tegen    Sanct    Katharineucloster   over." 

■  |H.  Heft  3  ü.  161  Anm.  1.) 
Bi'       *  Zuweilen   verweisen   auch   sie    auf  dts  liaaptregister;    steyt  in 
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Jahr 

Hauptregister 

Gäste- register 
Travena 

Prima         Sek. 

Wakenissa 

Prima         Sek. 

13611 

1372' 
13491« 

16361» 

1242« 
1225» 

130918 
15481» 

1720» 1688»   ̂ 

1708 1* 
1677 «» 

1255« 

1218 1» 

13221» 

1334«« 

39» 

? 

89'» 

? 

ToUl 

1460/61 
1461/62 
1487/88 
1502/3 

5617« 

550311 5727" 

6195«««* 
Censiten  ̂ *. 

Anmerkung: 

Bei  der  Auszählung  ist  nach  folgenden  Grundsätzen  verfahren: 

Für  generelle  Eintragungen  wie  „pueri*'  und  „hospites''  wurden  je 2  Personen  gerechnet.  Der  Aunimalsatz  mufste  genommen  werden,  weil 
die  Register  nie  die  Kopfzahl  der  Kinder  angibt,  also  die  Berechnung 
einer  Durchschnittszahl  unmöglich  macht.  Auch  bei  den  Gästen  war 
die  Ermittlung  eines  Durchschnitts  für  den  Haushalt  unmöglich;  vgl 
oben  S.  30  Anm.  3. 

Wo  statt  Menschen  Häuser  registriert  sind  (oben  S.  187  ff.),  wurde 
angenommen,  dafs  jede  Wohnung  bewohnt  war,-  es  sei  denn  das  Gegen- 

teil (va)  vermerkt ,  und  zwar  von  einem  Steuerpflichtigen.  Letztere 
Annahme  dürfte  um  so  richtiger  sein,  als  es  sich  meist  um  Buden 
handelt.    Nur  einmal  ist  nämlich  vermerkt:  twe  in  ejn  bode. 

Bei  den  Wirten,  z.  T.  auch  bei  den  Bäckern  (vgl.  obeu  S.  186 

Anm.  5),  lautet  die  Eintragung!;  regelmäfsig:  moller  vna^taber  etc.  In allen  diesen  Fällen  ist  nur  eine  Person  gezählt.  Zweifellos  bedeutet 
gtaber"  und  „pister"  nur  die  Angabe  des  Berufes  der  vorstehende 
Person.  Das  ergeben  u.  a.  folgende  Fälle:  In  der  Prima  Wakenissa 
1460  ist  die  Notiz  pilstikker  vnd  taber  überschrieben:  is  en  taber;  in 
der  Prima  Travena  1466  steht  vor  frans  vnd  pister:  dat  is  de  bekker; 
in  der  Prima  Travena  1472  heifst  es :  Domus  Hamburgensis  et  bostede 
et  pueri  et  lambertes  taber.  Lambert  ist  aber  der  Vorname  des  Wirtes 
Bostede  (vgl.  oben  S.  85  Anm.  3).  Das  ergibt,  dafs  die  Zählung  zweier 
Personen  tür  derartige  Vermerke  unrichtig  ist. 

Die  Dirnen  sind  1487/88  und  1502/3  nur  generell  genannt  (de  vro- 
wen  omnes).  In  die  Tabelle  wurden  die  S.  139  Anm.  4  angegebenen 
Ziffern  eingesetzt. 

1  Darunter  21  mal  pueri  (=  42),   2  mal  hospites.    Ferner  ein  domus 
Eauperum,  ein  Kaland  (Fischstrafse),  eine  Rente  der  Siechen  (by  witten- 
orge).  2  curiae  presbyterorum.  Das  Domus  Hamburgensis  und 

Holsacie  (oben  S.  84  Anm.  9).    Endlich  3  stubae. 
«  Darunter  12  mal  pueri.  2  Schüttinge.  1  domus  pauperum  und 1  fraternitas.    3  stubae. 

^  Darunter  10  mal  pueri  und  7  mal  hospites.  Je  .ein  Konvent, 
gasthufs,  fraternitas.  10  iturien,  meist  in  der  Gegend  der  Agidienkirche; 
eine  PapenkoUatie  (oben  St  56  Anm.  3).  Munte  und  toUenbode.  Endlich 
an  Werkhäusern:  8  gerhufs,  1  bachufs  und  2  stubae. 

^  Darunter  17  mal  pueri  und  Imal  hospites.  Femer  6  domus 
pauperum,  1  conventus,  1  Kaland,  1  gasthufs,  3  almissen  und  1  fi^ter- 
nitas.     1  curia.    An  Werkhäusem:  8  gerhufs  und  3  stubae, 

»  Das  Gästeregister  dieses  Jahres  führt  57  Personen  auf.  Da  das 
Hauptregister  aber  bereits  9 mal  hospites  registriert,  sind  hier  nur 
39  emgesetzt. 



'  Darunter  60mal  pueri,  lOmnl  lioapites.  Ferner  8  Amienliäiiser, 
4  Almbacn,  2  Konvente,  Kalande,  Gasthäuser,  fraternitates,  SchCttinge. 
13  Kurien,  2  mit  dem  Zusatz;  presbyterorura.  An  Werkhttusern;  16  ger- 
liufs,  II  stubae  etc. 

^  Oaninter  20mal  pueri  und  Imal  hospites.  Ein  Kaland,  der  sekeu 
reute,  ein  domus  paupenim.  Domus  Hamlturgenaia ,  CarthuBienais  und 
Uolsacie.    2  c:uriae  presbjterorum.    4  »tiibae. 

^  Darunter  12inal  pueri.    Ferner  2  fratemitates,  2  SchfittiDge  und 
3  stubae. 

"  Darunter  12rDal  pueri  und  Imal  hospites.  Je  ein  Konvent,  Gast- 
haus, Armenhaus.  Eine  Brüdurschaft  7  Kurien,  eine  mit  dem  Zusatz 

pregbyteroram.  Die  Münze,  eine  Zollbude,  das  Schreiberhaus  und 
KütcrhauB.  Eine  Papenkollatic.  An  Werkhausem!  9  GerbeliSuser  und 
1  Badestube. 

'"  Darunter  12  mal  pueri.  6  Armenhäuaer,  3  Almisaen,  3  Konvente, 
je  1  Kalaud  und  GaethauB,  endlich  eine  Brüderechaft  und  ein  Gottes. 
Tieller.     An  Werkhäusern:  4  gerhufs  und  3  stubae. 

1'  Darunter  56mBl  pueri  und  2nial  hospites.    Ferner  8  Armenhüuser, 
4  Almiasen,   3  Konvente,   3  Brüderschaften  etc.     9  Kurien.     An  Werk' 

häuscrn:  1.'}  gerhufa  und  II  atubae. 
'I  Darunter  13mal  pueri.  1  dotnus  pauperum ,  1  fraternitas.  Do- 
mus Hamburgensifl,  Lüneburgenais,  kartüserhufs.  2  Kurien  (preebyte- 

rorum  und  birgitte).  Eine  Kollatie.  Der  Puatebrader  HotF  (oben  8.  3a 
Anm.  (i).     4  stubae. 

"  Darunter  Umal  pueri.    2  ächüttinge,  1  Konvent.    3  stubae. 
"  Darunter  Smal  pueri  und  Imal  hospites.  2  Armenhüuser,  2  Kon- 

vente, je  1  Kaland  und  Gasthaus.  8  Kurien,  2  KoUatien.  Der  Kreyen- 
hoff.  Munte,  tollenbode,  domua  acriptorum.  An  Werkh&usern:  10  ger- 

hufs, 2  stubae  und  I  brughufs.  Endlich  zwei  Hagen  pauperum  in  der 
Wamsiraten  und  Saluue um akera traten,  zu  19  bezw.  12  Buden  gerechnet 
(V.  Melle,  Grüudl.  Nachricht  S.  322  ff.  und  Sc  ho  fa  buch  er). 

"  Darunter  gmal  pueri,  7  Armenhäuser,  3  Konvente,  je  1  Kaland 
und  Gasthaus.     Ein  Hagen    paunerum   mit    12  boden   in    der  Hundestr. 
5  Kurien  und  1  Kollatie.     An  Werkbäusem;  5  gerhufs  und  3  stubae. 

'*  Das  Gästeregister  enthält  41  scho fax ahl ende  Peraoucn.  Die  beiden 
im  Hauptregiater  registrierten  wurden  abgerechnet. 

"  Darunter    14  mal    pueri    und    I  mal    hospites.      10    Armenhäuser, 
6  Konvente,   2  Kalande   und   Gasthäuser  etc.     15  Kurien,   4  KoUatien. 
An  Werkhäusern;  15  gerhufs  und   13  stubae. 

1»  Darunter  Smal  pueri.  2  Kumpcnyen,  1  domus  pauperum.  Curia 
dobberan  it.  reynvelt,  2  KoUatien,  3  gadeskeller.  Der  Pustebraderhof. 
Das  Domus  Hamburgensis.    4  stubae  und  1  kombus. 

"  Darunter  7mal  pueri.  2  Konvente,  1  Companiee,  1  broderschop. 
Daa  gadesriddcrbus  (oben  S.  79) ,  5  gadesboden ,  4  gadeskeller. 
3  stubae. 

*"  Darunter  6mal  pueri.  2  Konvente,  2  Armenhäuser  (elendehua), 
1  Gasthaus  und  die  Greveradenkompagnie  (oben  S  35).  Die  Armen- 
g&iige  wie  Anm.  14.  4  Kurien,  je  1  Kollatie  und  Wedeme.  2  scholen. 
Der  Kreyenhof.     Schreiber-  und  Küterhaus,  Münze.     An  Werkbäusem: 
7  gerhur»,  2  stubne,  1  walkemole. 

"  Darunter  4mal  pueri.  7  Armenhäuser,  2  Konvente,  1  Kaland, 
1  Gasthaus,  die  curia  spiritua  samt,  und  1  Cumpenie.  Der  Anm.  15 
aufgeführte  Armengang.  2  KoUatien,  1  aula.  An  Werkhäusern ;  4  ger- 
hüls,  3  stuhae.    1  blcke. 

"  Darunter  22mal  pueri.  10  Armenhäuser,  6  Konvente,  4  Kom- 
pagnien, je  2  Kalande,  Gasthäuser  und  .Schulen  etc.  7  Kurien,  3  Kolla- 

gen etc.    An  Werkhäusern:  11  gerhufs,  12  stubae. 

"  Keisner  hat  das  zahlenmäfsiee  Ergebnis  der  vorgenannten 
SchoCsregiater    bereits    in     aeiner    Abhandlung:     Die    Einwohneraab! 
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deutscher  Städte  in  firäheren  Jahrhanderten  mit  besonderer  Beröck- 
sicktignng  Lübecks  (Halle  1902)  S.  43  ff.  veröffentlicht  Die  Ab- 

weichungen von  den  oben  anfgefuhrten  Ziffern  bemhen  auf  zwei 
Gründen.  Erstens  darauf  dafs  es  sich  damals  am  die  erste  Anfinachoof 
handelte.  Zweitens  (bei  den  Waknitzbesirken)  auf  einer  veränderten 
Aa£Eiaäsang  der  Registrienmg.  Die  Schofsböcher  enthalten  öfter  ̂  
tragnngen  wie  helmstede  vnd  4  1  >,  smid  in  do  >nid  2  1  >.  moller 
vnd  6  4/?,  bei  denen  die  Zahl  der  Wohnungen  in  den  Seiten-  ond 
Hintergebiüiden  (4,  2,  6)  durchstrichen  ist.  Ich  hatte  zunächst  die  durch- 
strichenen  Ziffern  nicht  mitgezählt,  weil  ich  annahm,  die  Buden  stinden 
leer,  habe  mich  aber  nachträglich  überseugt,  dafs  das  Durchstreicben 
nur  den  Zweck  hatte,  den  hmter  der  Eintragung  vermerkten  Scbofs- 
betrag  anf  den  ersten  Namen  zu  beziehen. 

**  Über  die  gesamte  Bevölkerung  vergleiche  unten  sub  XXI. 



XII.    Die  Ermittlung  der  schofspflichtigen 
Cregenstände. 

Wie  in  der  älteaten  Zeit  die  schofepflichtigen  GegensUlnSe 
emiittelt  wurden,  steht  daliin.  Vermutlich  im  Wege  behörd- 

licher Einschätzung.  So  lange  der  Schofs  nur  offen- 
kundige, allgemein  sichtbare  Vermögensbeatandteile  ergriff, 

wie  die  Immobilien,  war  es  ja  leicht,  die  steuerpflichtigen  Tat- 
aachon  festzustellen;  die  Beurkundung  des  Imtnobiliarverkehra 
im  Oberstadtbuch'  bot  die  erforderlichen  Handhaben.  Zweifel- 

los war  bei  Anlage  der  Grundbücher  nicht  nur  der  Gedanke 
mafsgebend  gewesen,  die  Rechtsverhältnisse  der  Liegenschaften 
offenkundig  zu  machen,  sondern  auch  die  Absicht,  gewisser- 
mafsen  ein  Kataster  der  Steuerkraft  zu  schaffen^. 

Durch  die  Ausdehnung  der  Schorapflicht  auf  die  Mobilien 
wurde  die  behördliche  Einschätzung  äufserst  erschwert,     Den 

'  Das  Oberatndtbiich  (über  civitatis  oder  hereditatuin)  ist  1227 
angelegt.    In  ihm  wurden  zuDächat  die  verschiedensten  Vorgänge  re- 
fietriert.  Doch  überwogen  von  Anfang  an  die  Beurkundungen  von 
mmobilifttrcchtflgescli&ftifn  der  Bürger,  Später  wurde  ea  nusKOlieralieh 
Grundbuch  (Rehme,  Oberatadthnch  S.  1  ff.;  Brohmiir  Z,  Bd.  4 

S.  222  fi'.).  Die  Eintragungen  in  dasselbe  waren  obligatorisch.  Aufeer dem  Oberstadtbuch  caci  ea  ein  Niederstadtbuch  (über  debitorum). 
Es  wurde  1277  angelegt  und  diente  zur  Beurkundung  eingegai^ener 
Verbindlich  k ei ten ,  um  die  aus  ihnen  fliefsenden  Ansprüche  «icher- 
mstellen.  Die  Eintragungen  betreten  Schuldverschreibungen,  Bürg- 

schaften ,  G  es  etla  eh  afU  vertrage ,  Schenkungen ,  Verpfändungen  von 
Mobilien  und  [mmobilien ,  Abteilungen  von  Kindern  etc..  kuTE  allerlei 
Handlungen  der  freiwillicen  Gericbtabarkeit  niit  Ausnahme  der 
.\uflnsBungen  und  Rentenk&ufe  (Pauli,  Lüb.  Zustände  1  S.  124;  Ab- 

handlungen aus  dem  lüb.  Recht  I  S.  tl).  Die  Eintragung  war  eine 
fakultative.  (Wehrmann,  Das  Lüb.  Archiv  Z.  Bd.  3^.  401;  die  Er- 

klärung der  Namen  bei  Hagedorn  M.  Heft  1  8.  19/80.)  —  Vgl. oben  S.  Sl  ff. 
•  Maurer,  Stadteverf.  III  S.  U2'43.  Gana  deutlich  ist  dies  in 

Brannscbweig.  Es  richtete  seine  DegedinKsbüeher  ein  zur  Klarstellung 
der  EigentnmsverhältnisBe  und  um  eine  Handhabe  zur  Bestimmung  der 
Schof^quote  zu  schaffen.  Deshalb  erstreckte  sich  der  Eintragungszwang 
über  Veränderungen  und  Beschr&Dkung;en  im  Immobiliarbesitz  hinaus 
auf  die  Einnahmen  aus  ausstehenden  Kapitalien,  Hjnotheken,  Leibrenten, 
Pfandzinsen  und  ländlichen  Grundstücken  au  rserhath  der  Stadt  (Dürre, 
Oeschichte  der  Stadt  Brannschweig  S.  ) 

FonohDngaD  XXI  6.  -  H«rli.ig. 
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lIzisaLZi^    -eire»    S:i«lli4rr*r=iriraii*     ijkZJL    nxzr    sein    Besitzer 
Ä^H^el-si-     !»*$  ATiäTTBcias-i:    q«  Sc-i>-:is»e§    zu  einer  ifl- 

?:r.*r.  VerziTi^-scs«^:;«-  isszst  ä-Ex  msch  eazaen  Wechsd  in 

Se::  irrzu  lä.  J&Äix-zsiat.  dcsc  2£cipiiiikt.  in  welchem 
das  mobiZ-s-  Venzrüc^c  t^*rsz  MeaerpöSdiiif  vnrde  '•  kam  die 
eidliche  .>rlb*ie:n*tiiii -r^  iz.  Aafhalmie*.  Die 

minelaltenicLe  Sifci:  "cegarr.  lire  Böiger  m  iwingen,  selber das  Dunkel  ihrer  iz>iiT^i2<&£  TemS^ensunsiftiKie  za  Iiclite&. 

Die  SeIb?:eLi:«or.i33sr  bueb  todc^li  in  der  Regel  mh 
einer  vbri^k-riilicheE  Taxaii<:n  verbanden.  Ge- 

wöhclich  moisie  der  S:e;ierpäkiai££e  sein  g'acze«  Vennögn 
eidlich  deklarieren,  wc^asf  darr  die  Stenerbehörde  aen 

auf  den  Einzelnen  enralkzideg.  Beoae  festsetzte*.  Hlii% 
hane  die  Deklaraiioxi  räch  obri^eidliciken  Werttaxeo, 
s.  B.  fnr  Benign.  Vieh.  Frächtc.  ja  fnr  den  Grund  and  Boden, 

zu  erfolgen*.  Zuweilen  wzr  n^r  e:n  Teil  des  Vermögen* 
zu  deklarieren,  nämlici:  der  s<:hver  zn  taxierende,  das  mobile 

Kapiial.  während  «ias  irr.ns r^bile  nach  wie  vor  beht$rdb*ch 
eingeschäizt  wurde*. 

Lüfter  erstreckte  sich  der  D^larationazwang  zwar  auf 
das  ganze  VenD<T*gen.  aber  bei  den  Immobilien  war  nur  der 
reale  Bestand  anzugeben:  die  Bewertung  desselben  be- 
hieher.  sich  die  Steuerherren  vor*. 

Vjl.  Mä"rrr  II  >.  v4  V..  ':.r5.  Ann.  Tr- . . :  Zeutror  N  **T: ober.    S.  :>  ti 

-  Eben*  in  Frankreich.  Vrl.  Espin»?.  Finacje«  de  la  eommsLiir 
d<:  iMyiai  S.   114  u.  1">J    h%   ieoliratirn  \--:rtiÄlr  f»>a»  *ermeiit. 

'  Vffl.  Man  fr- r  ib  ;  Ze-jn-^r  fb.:  >t!-rd».  Stadi  Fininz^n  S.  IT 
u.  21:  Hf-ck-i  W.  .i.  V.  II  S.  7-1  nn-i  H.  W.  d.  Si.  VI  S.  44^-. 
Bücher.  Hevr.lk^^niL«'  Frftnkrrrt«  S  IrV«  n,  Fe<t*ohrift  S.  löl:  Schr.n- 
b'Tj:,  Finanzv^rhA".Tii:>«-  Kasel«  S.  1:^  n_  iTo  ff.  u.  212  und  J.  f.  Xit. 
u.  Star.  Bd.  40  >  M^:  Küb-1.  F:r.Anz-  -nd  Ste'*:erwe50ii  EMrtznnn«!«  I 
S.  '^9:  Ulrich.  Bii'lrr  a::*  Har.rov-rs  Versr*nr^enheit  S.  4i*:  Mick. 
Finanzverwalnme  IJrannsohw^ijjv?  S  Ivv.  Stidtechr-niken  I  S,  l-T 

Anrn.  2  und  ol*?:  Hartunj  Z.  f.  G.V.  XIX  S.  1172  in  Au^sbanr  wimi-e 
alU-  (',  Jahre  fi'ili«.h  dekianert  :  Dorbner.  U.B.  d.  Stadt  Hildeshwir.  V 
und  VI  -owie  Hubvr.  Haushielt  H.«  >.  tX»  ff.:  Ortloff,  Jahrrente  cn: 
OcHchof-  S    149. 

*  Schönb»^r2  1.  c.  .>.  275  Adtt..:  KGlie,  Finanzarchiv  li».  Jak-- 
garip-  S.  0. 

'''  HrauTipch-n-eij  z.  B.  i-estvuerte  die  Inunobilien  und  Renten  a-t" 
Grund  d^r  D»  ̂ 'e-ilrrsbüehor.  das  Hardels-  und  Gewerb^rermö^n  ii:* 
Grund  ̂ -idlich'^r  Aneraben  der  Bürger  i Dürre  a.  a.  O.  S.  .^06-  In  Vr 
wurden  die  Gniiidftücke  obrigk^^itlioh  taxiert,  das  übrige  in-  nn-i  tc*- 
ländische  Verrr.r.eren  eidlich  fatiert  Cohn.  Fin&nxwissens^h^rr 
S.  •^21'.^ —  V^l.  f.  Lübeck  unten  «üb  XX- 

*  So  gab-n  z.  B.  die  iHjrtmunder  BüFtrer  mir  den  gesaraten  R»- 
stand  ihrer  Liejei.-.:ha::»^r.  und  Renten  an/  der  dann  von  den  Pxist  - 
herren  eingeben  fitz:  w^ird'^  Rubel  a.  a.  O.  S.  3Sl  Auch  Rostock  y*"r- 
langte  in  spät^r-r  Z-i:  von  den  Srhofspdichtigen   ein  Verzeichnis  ikrt: 



Auch  dort,  wo  keine  direkte  behördliche  Einschätzung 
:attfand,  blieb  eine  solche  nicht  aus.  Die  deklarierte  Ver- 
igensmaase  wurde  ganz  unwillkürlich,  wenn  nicht  immer,  ao 
(ch  in  zweifelhaften  Fällen,  von  der  Steuerbehörde  naeh- 
xiert.  Dasselbe  gilt,  wo  statt  des  Vermögens  der  für  das- 

selbe berechnete  Steuerbetrag  zu  deklarieren  war '.  Mochte 
der  Deklaration  HZ  wang  ein  allgemeiner  oder  ein  partieller  sein, 
das  Vermögen  oder  die  äteueraumme  betreffen,  immer  behielt 
die  Behörde  eine  Handhabe,  die  Berechnungen  der  Steuer- 

pflichtigen zu  rektifizieren. 
Dies  trifft  aber  nicht  auf  alle  mittelalterlichen  Städte  zu. 

Heute  hängen  Selbsteinachätzung  und  Deklara- 
tion aufs  engste  zusammen.  Eine  ist  nicht  möglich  ohne  die 

andere.  Dem  Mittelalter  waren  sie  aber  nicht  untrennbar;  es 
kennt  eine  Selbsteinschätzung  ohne  Deklaration.  Manche 
Stadt  begnügte  sich  mit  dem  Schwur  des  Bürgers,  er  wolle 
sein  Gut  gewissenhaft  und  der  S teuer forderung  entsprechend 

versteuern  oder  habe  so  getan*. 
Soweit  in  diesen  Fällen  die  Steuer  offen  gezahlt  wurde, 

fand  noch  in  der  Zahlung  eine  Art  von  Deklaration  statt. 
Die  Behörde  konnte  doch  das  versteuerte  Vermögen  be- 

rechnen*. Aber  diese  offene  Erlegung  war  keineswegs  die 
Regel.  Das  Mittelalter  kennt  eine  „stillschweigende 

Selbflteinachätzung"*  und  eine  heimliche  Abstattung 
der  Steuer*,  die  den  ganzen  Akt  der  Versteuerung,  von  der 
Einschätzung  an  bis  zur  Zahlung  des  Steuerhetrags,  in  das 
Gewissen  der  Pflichtigen  stellte. 

Das  System  der  Selbsteinschätzung  gestattet  immer  nur 
eine  beschränkte  äufsere  Kontrolle,  zumal  in  Ansehung  des 
Mobiliarvermögens*.  Bei  heimlicher  Entrichtung  der  Steuer 
wurde  sie  unmöglich.  Der  Bürger  unterstand  dann  in 
Erfüllung  seiner  Pflicht  lediglich  einer  inneren  Aufsieht. 
Die  Bestimmungen  der  Steuerverordnung  und  die  Gewissen- 

haftigkeit des  Einzelnen  waren  die  allein  in  Betracht 
kommenden  Instanzen. 

Lübeck  ging  etwa  in  der  Mitte  des  13.  Jahrhunderts, 
tens  bei  Entstehung  der  deutschen  Stadtrechte  (12liO  flf.), 

Q  der  behördlichen  Einschätzung  zur  Seibateinschätzung  ohne 
jede  Deklaration  über. 

_  ,   Eiseiitum   oder  Miete   besessenen    Immobilien  (Paasclie  J.  f.  Nat. 
kB.  »tat.  Bd.  89  S.  !M5). 

■  '  Z^  B.  in  München  (Msurer  S.  8561. ■  Über  den  Schorseid  unten  anb  XV[. 
»  Z.  B.  in  Rostock  (Metkl.  U.B.  XX  S.  412  ff.)  und  in  Hildosheim 

I  f|D.B.  Yi  S.  L  lind  604:  vgL  nuch  Koppmanu  H.G.BL  1896  S.  189). 
■  '  Cohn  a  a.  0.  S.  507. 

•  Über  did  Art  dieser  .\bstattuDg  anten  sab  XV,  8. 
'  Vgl.  Zeumer  f>.  69. 
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Der  Kodex  Albrechts  von  Bardewik  bestimmt:  «Oift  men 
iemende  schult,  dat  he  nicht  wol  geschoten  ne  hebbe,  is  he 
unbesproken,  he  mach  sie  untsecghen  mit  sines  sulues  edhe. 
gift  men  auer  eme  schult,  dat  he  nicht  yul  geschoten  hebbe 
vnde  bekent  he,  so  mot  he  beteren^. 

FrensdorflF  meint,  hier  sei  nur  von  dem  nicht  voll  ge- 
zahlten Schofs  die  Rede^.  Aber  die  Statuten  haben  auch  die 

Fälle  der  gänzlichen  Schofshinterziehung  im  Auge  gehabt, 
wie  ein  Vergleich  mit  den  analogen  Artikeln  anderer 
lübeckischer  Rechtskodices  ergibt.  Im  Kodex  der  Göttinger 
Bibliothek  heifst  es:  Gheuet  men  Jemende  schult,  dat  he  nicht 

geschotet  en  hebbe  .  .  .  .^.  Das  Lübecker  Rechtsbuch  von 
(angeblich)  1254  verordnet  unter  der  Überschrift  „de  nicht 

heefftt  geschatet  syn  guth** :  Gifft  me  yemande  schult,  dat  he 
nicht  gescatet  hefft  .  .  .  .^.  Im  Kodex  11  bei  Brokes^  steht 
statt  nicht  voll  „nicht^  bezw.  „nicht  recht  geschatet';  im 
Kodex  m  „ .  . .  dat  he  nicht  geschatet  heft  und  nicht  recht 
geschatet,  ....  so  mach  he  sick  der  Tuchte  entleddigen  mit 

sinem  Ede;  bekennet  he  des,  dat  he  nen  Schot  gegeven'  . .  .^ 
Endlich  verfügt  das  revidierte  Stadtrecht:  „Giebt  man  einem 
schuldt,  das  er  garnicht,  oder  nicht  recht  sein  Gut  ver- 

schösset habe  .  .  .  ."  ̂  ®. 

Danach  soll  also  jeder,  der  bezichtigt  wird,  seine  Schofs- 
pflicht  nicht  oder  nicht  in  genügender  Weise  erfüllt  zu  haben, 
sich  von  diesem  Verdacht  freischwören.  Der  Eid  ist  gesetz- 

liches Beweismittel  dafür,  dafsgeschofst  ist.  Daraus  wird 
ohne  weiteres  klar,  dafs  der  Schofs  heimlich  erlegt  wurde, 
dafs  die  Erfüllung  der  Schofspflicht  eine  behördlich  unkon- 

trollierbare Tatsache  war. 

Dasselbe  ergeben  die  Schofsregister.  In  denen 
des  14.  Jahrhunderts  ist  in  keinem  einzigen  Fall  an- 

gegeben, wieviel  der  Einzelne  geschofst  hat.  Sie  enthalten 
nur  Zahlungsstriche,    die   bedeuten,    dafs    nach    Ansicht   der 

1  Hach  Kod.  II  Art.  114,  S.  304/5.    Vgl.  unten  sub  XVI. 
2  Stadt-  und  Gerich tsverf.  L.s  S.  196.  Frensdorff  geht  augen- 

scheinlich von  der  irrigen  Voraussetzung  aus,  dafs  der  Schofs  otten 
eriegt  wurde. 

8  Hach  Kod.  III  Art.  54  S.  394/95. 

*  Kronhelm,  Corpus  statutarum  provincialium  Holsacie  1750 Art.  44  S.  10. 

^  Selectae  Observationes  Forenses  1765.  Lübeck  und  Altena 
Appendix  Art.  XII  S.  41. 

«  Ib.  Art.  LI  S.  83. 
'  Lib.  II  Tit.  in,  3. 
®  Die  Worte  „nicht  wol,  nicht  vul,  nicht,  nicht  recht"  bedeuten 

alle  dasselbe,  sind  nur  verschiedene  Bezeichnungen  eines  Vorgang. 
Der  Gegensatz  in  der  zitierten  Stelle  ist:  unbesproken  bekent  he 
nicht  —  unbesproken  bekent  he. 
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lofsherren  geacbofst  ist.  Die  Päichtigen ,  deren  Namen 
LterBtrichen  wurden,  sind  vor  dem  Steuereinnehmer  er- 

schienen und  haben  dem  Anschein  nach  Geld  in  die  Schofs- 
kiete  geworfen.  Ob  sie  das  aber  wirklich  taten  und  wieviel 
sie  hineinwarfen,  blieb  den  Schofaherren  verborgen.  Sie 
konnten  deshalb  auch  keine  Summen  in  die  Register 
eintragen. 

In  Lübeck  war  mithin  der  Bchwierigste  Teil  der  Steuer- 
veranlagung, die  Feststellung  der  ScHofBobjekte  und  der 

individuellen  Schofaschuld ,  ausschliefslieh  den  Bürgern 
überlassen,  damit  den  Steuerbehörden  der  Hauptteil  ihrer 
Tätigkeit  abgenommen. 

Es  handelt  sich  hier  um  den  V erste ueru n gamodus ,  von 
dem  Machiavelli  im  Anfang  des  16.  Jahrhunderte  be- 

wundernd erzählt': 

Auf  Verordnung  des  Magistrats,  jeder  Einwohner  solle 
bestimmte  Prozente  seines  Vermögens  zahlen,  werden  die 
Bürger  einzeln  vorberufen  und  beeidigt,  dafs  sie  so  viel 
zahlen  wollen,  als  sie  ihres  Glaubens  nach  ihrem  Ver- 

mögen treffe,  worauf  sie  nach  ihrem  Ermessen  eine  will- 
kllrliche  Summe  in  eine  verschlossene  Kiste  werfen,  ohne 
von  einem  anderen  Zeugen  als  ihrem  eigenen 

Gewissen  beobachtet  zu  werden.  Welch'  ehrwürdiges 
Überbleibsel  einer  alten  Biederkeit  und  Herzensgute.  Diese 
Unverdorbenheit  der  Sitten  verdient  um  so  mehr  unsere 

Bewunderung,  als  sie  heutzutage  nur  noch  in  Deutachland 
übrig  ist. 

und  über  den  Adam  Smith  am  Ende  des  18.  Jahrhunderts 

berichtet^ : 

„At  Hamburgh  every  inhabitant  ia  obUged  to  pay  to 
the  State  one-fourth  per  cent  of  all  that  he  possesaes... 
Every  man  assesaes  himself  and,  in  the  presence  of  the 
magiatrate,  puts  annually  into  the  public  coffer  a  certain 
sum  of  money,  which  he  declares  upon  oath  to  be  one- 
fourth  per  cent  of  all  that  he  posseases,  but  withoul 
declaring,  wat  it  aniounts  to,  or  being  liable 

to  any  examination  upon  that  Subjekt." 
Die  Steuer  wurde  also  heimlich  entrichtet,  so  dafa  die 

einzelnen  Beträge    nicht  nachgezahlt  werden    konnten.     Diese 



heimliche  Entrichtung  war  entweder  für  das  ganze  VermOgei^ 
oder  nur  für  die  fahrende  Habe  Btatthaft^ 

Bei  dem  Mobiliarvermögen  hat  man  in  späte« 
Zeit  häufig  auf  jede  Deklaration  verzichtet  und  die  beim 

liehe  Verateuerung  erlaubt^.  Die  etillst;hweigende  Selbst 
einachätzung  des  ganzen  Vermögens  scheint  nicht  allzu  häu^ 
gewesen  zu  sein. 

Der  Lübecker  Bürger  war  bei  Erfüllung  seiner  baupt 
sächlichsten,  ersten  Bürgerpflicht  keiner  äufseren  Kov 
trolle  unterstellt,  nur  einer  inneren,  der  seines  Gewissens,  unta 
worfen.  Diese  innere  Kontrolle  war  für  die  Gewissenhaften  dJ 
denkbar  stfirkste.  Sie  zwang  sie  das  Vermögen  au  versteueri 
das  sie  im  Augenblick  der  Zahlung  besafsen,  schlofs  all 
Vorteile  aus,  die  z.  B.  bei  Deklarationen  durch  Vermögen^ 
Zugänge  in  der  Zeit  zwischen  Deklarations-  und  Steuert^ 
erwachsen  künnen,  zumal  wenn  nur  alte  paar  Jahre  deklari« 

zu  werden  braucht*.  Die  äufsere  Kontrolle  ergreift  nur  d«| 
Tatbestand  eines  Augenblicks,  die  innere  jeden  Augenblid 
Der  Wirksamkeit  dieser  inneren  Kontrolle  standen  in  LUbec 
auch  keine  technischen  Schwierigkcitei!  im  Wege.  Denn  de 
Steuersatz  war  ein  einheitlicher  fllr  alle  Vermögensteile  uni 

-grüfsen,  auch  relativ  fest",  ao  dafs  die  Berechnung  der  Steuer 
summe  möglichst  einfach  war. 

Aber  der  ganze  Ertrag  des  Schosses  hing  doch  nur  voi 
dem   guten    Willen   und    der   Gewissenhaftigkeit    der   Steuei 

'  So  in  Nürnberg  (Clironiken  I  S.  28^:  „Weil  jeder  Barger  sii 
nach  Eid  und  liewiBEen  selbst  schfitzte  und  der  Betrag-  eeiner  Lobql,^ 
geheim  blieb  .  ,  ."  Sander,  ReichaatJLdt.  Haushaltung  Nümbetg 
S.  229  ff.:  Maurer  I.  c  Die  Angabe  ScLönberfs  a.  a.  O.  a  IM 
Anm.  1,  in  N.  sei  deltlariert  worden,  ist  unzutreffend),  Freiberg  (Ort- 
loff  S.  H8.'49),  Zürich  (Cohn  8,  325;  in  filterer  Zeit  war  hier  der  mn- 
geschätzte  Steuerbetrug  eines  jeden  5ffentlich  verlesen),  a^tcr 
auch  in  Hamburg  und  Bremen.  In  letzterpr  Stadt  ist  die  beimiiclM' 
Versteuerung  bis  in  die  70er  Jahre  des  19.  Jahrhunderts  üblich  "" 
blieb™-,  Tgl.  S.  153. 

^  In  Dortmund  durfte  bei  den  Punllngen  des  14.  Jahrhundi nur  die  fahrende  Habe  heimlich  versteuert  werden  (ItQbel  a.  a. 
S.  S9  u.  84).  Die  erste  Mansfeldische  Landesstener  gestattete  heimli 
Versteuerung  der  Barschaft  (Ortloff  S.  Ug/50),  Meifsen  die  beai 
ders  wertvoller  Güter  (Kleinodien.  Gold  etc.)  und  des  Bargeldi 
(Hichter  Mitt.  d.  V.  f.  G,  d.  Stadt  Meifaen  Heft  1  S.  1  ff). 

•  Naeh  Zedlers  grofaem  Uni  Versal  leiikon  (Leipzig  1743  Bd.  S& 
Spalte  10241  wird  „das  übrige  aber  (das  mobile  Vermögen),  weil  e» 
schwer  zu  schätzen,  auch  nicht  allezeit  zuträglich,  dafa  der  Leute  Ver- 

mögen offenbar  werde,  an  theils  Orten  auf  eines  jeden  Gewissen  go- 
atellet  und  we«  er,  nach  einem  besonders  hierauf  gerichteten  Eyae, 
steuret,  ungezählt  angenommen,  welches  man  den  Bydlscnofi 

genenn  et". '  Z.  B.  :n  Augnbnrg  nur  alle  6  Jahre  (oben  S.  146  Anm.  8). 
"  Oben  S.  104  ff 



B^en     gewisaeDloBc     Bteuerfeindliuhe    Elemente 
Redem  Zwangsmittel. 
peser  grofse  Mangel  in  den  Kauf  genommen 
_t  sieh  darin  ein  grofBes  Vertrauen  auf  die 

j  ein  Vertrauen,  das  nur  unter  ganz  bestimmten 
Igen  am  Platze  ist.  Diese  Voraussetzungen  waren 

'kiterlichen  ätadt  gegeben:  das  Gemeinwesen  war 
iweliungen  zwischen  dem  Einzelnen  und  der  Ge- 
j  der  Gemeinsinn  atark  entwickelt,  endlich  der 

I  in  der  Regel  gering '. 
^erertrag    war    aus    allen    diesen    Gründen    fast 
»hend.    Der  Schor»  wurde  im  ganzen  gewissenhaft 
Kochte  auch  im  einzelnen  die  Steuersummc  hinter 
puld  zurückbleiben.    Zu  Zeiten  ist  allerdings  eine 

arletzung  der  Schofspflicht  zu  konstatieren^. 
t  aber    dies    System    der    stillschweigenden    Ein- 
1  heimlichen  Versteuerung   lediglich  auf  Ver- 
amer  sieht  in  ihm  entweder  ein  Wahrzeichen 

[her  Tüchtigkeit  und  edlen  Vertrauens  auf  Bürger- 
^_,       r     die    letzte    Konsequenz     der    kauftnJlnnischen 
kdlit  auf  die  Geheimnisse  der  eigenen  Kasse*.    Es  handelt 

ihn    also    um    ein    aut  —  aut.     Dem    ist    nicht   bei- 
_  Beide  Motive   sind   gemeinsam   von    EinSufs 

B  bat  das  Mittelalter  eine  starke  Ahneigung 
kblizität  des  privaten  Vermögens  besessen.  Der 

_ind  erblickte  in  der  Klarstellung  seiner  Ver- 
lade eine  Gefiihrdung  seines  Kredits*.  Der  Reiche 

k  naheliegenden  Gründen,    dnfs    die  Höhe   seines 

.   507/8.     Ähnlich    sagt    A.     Smith:     In     h     sraall     re- 
lie   peoplc   have   etitite   eonfiilente   in    their  maffiBtrates, 
t  the  necesflity   of  the   tai   for  the  aupport  of  Ine  slate, 
tet  it   will   bs  faithfuUy   applied   to   that  purpo^e,   such 
1  voluntary  payment  may  sotnetimeB  be  ejpected.    (An 
t  V  pari  II  Cbap  II  Art.  2  S.  aOT.) 

.  mer  g.  »9.     Smith  sagt  vom  Hamburger Schofs:  Thia 
hsupposed  to  be  pajii  with  great  fidelity  (ib.).    In  Bremen 

ig  des  Schosse»  bi«  in   die  Neuzeit  regelmärgig  die  ver- 
e  (J.  f.  Niil.  u   Stat.  1864  S.  3ia  ff.  u.  395). 

I  «üb  XVill,  2.     Ferner  für  Augsburg  Härtung  Z.  f. 

f^klärt   die    heimliche  Versteuerung   ausschlierslich 
baui  des  Kredits:    At  Hambnrgh  it  (to  declare  publiclj 
t  amount    of  fortunci   would    by    reckoned   the   greatest 
Brehants  ...  all  trcmbie  ut  the  tiiought^  of  beimr  obliged 

PM^Kwe  the  real  State  of  Iheir  circutnstaneea.    Tiie   ruin 
tftt    would  too    oficn   be    the    consequeDce  (ib.  S.  20ä/9> 

^iat  der  entgegen geseteteu  Ansicht:  Vermutlich  liegt  der 
^dafs  sich  dieses  L«nd  der  Kaufmannschaft  enth&lt    Diese nt  unhaltbar. 



Kapitalvermögens  nicht  Tagesgespräch  wurde.     Kurz,  ein  I 
trächtlicher  Teil   der  Steuerpflichtigen  und  zudem  gerade  i 
einflurareiche,    war    an    einer    Geheimhaltung    seiner    Beait^ 
Verhältnisse  interessiert'. 

Auch  in  Lübeck  hat  sich  dies  Verlangen  geltend  gemad 
Im  15.  Jahrhundert  wurde  die  heimliclie  Entrichtung 
Schosses  beseitigt.  Nur  für  die  Reicheren,  diejenigen, 
über  einen  beatimmton  Betrag  zu  steuern  hatt 
blieb  die  alte  Methode  in  Kraft,  Ein  Vermerk  im  Schal 

regiater  von  14(10  besagt  ausdrücklich,  einige  hätten  nid 

geschofst  „iuxta  conscientias  dieiorum".  Der  Reicbtol 
vermochte  aUo  durchzusetzen,  dafs  der  Schafs  für  ihn  ein) 
reine  Gewiasenssteuer  blieb. 

Aber  dies  Verlangen  nach  Heimlichkeit  in  Geldangelej^ 
heiten  war  nicht  ausschlaggebend  für  die  Erhebun( 
form  des  Schosses.  Ihm  hätte  auch  anderweitig  Rechnui 
getragen  werden  können.  Der  Deklarationszwang  z,  B,  » 
häufig  mit  einer  Geheimhaltungspflicht  der  Orgi 
verbunden,  die  die  Angaben  der  Steuerpflichtigen  entgeg 

zunehmen  hatten*.  Wenn  die  Steuerpflichtigen  völlig  i 
sich  selbst  gestellt  wurden,  mufste  ihnen  doch  das  Ve 
trauen  geschenkt  werden,  dafs  sie  die  Form  der  Steual 
erhebung  nicht  zur  Umgehung  der  Steuerpflicht  mirsbrauchoTI 
würden. 

Die  Voraussetzungen  des  alten  Steuermodus  kamen 
aber  immer  mehr  in  Wegfall.  Deshalb  mufste  die  Gewissens- 
kontrolle  durch  eine  wirksame  Öffentliche  verstärkt  werden. 
Zunächst  wurden  die  kleinen  Leute  zur  öffent- 

lichen Erlegung  des  Schosses  gezwungen  und  damit  eine 

indirekte    Deklaration    eingeführt^;     im     1(J.    Jahrhundert 

ir  Grofakaufleute  von  der  VtM 
eidlichen  VermÖKenadeklaration  frei  zu  werden  bqt 

'  Z.  f.  G.V,  XIX  S.  1178  ff.  1549  wurde  denn  auch  auf  ihr 
Drängen  ueBcblosaen:  wer  jährlich  600  ä.  zahlen  wolle,  aolle  nicht  mehr 
znr  eidlichen  Selbateinachätzung  verpflichtet  sein  (I-  c.  S.  118S)  Nach 
Zedlers  UniversKlleiikon  (oben  S.  150  Anm.  3)  iat  ea  .nicht  alleweil 
zutriglich,  dafs  der  Leute  Vermögen  offenbar  werde*". 

»  Vgl.  Wagner,  Finanzwiaaenschaft  III  S.  58,  Schbnberg;, 
FinanzverhfiltnlasQ  Basels  8.  187.  469  u.  474  (die  Steiterberren  dartteii 
Aue  Stenerctnschätisunciibuch  keinem  zeigen  und  selber  nur  gemeinsam 
einsehen);  Maurer  IIS.  856;  Braunschweiger  U.U.  I  S.  181;  Zei 
S.  68  S.  In  einem  Schreiben  der  Ältermanns  und  der  Brüder  zu  Ij 
an  die  deutsche  Hanae  zu  London  aus  dem  Jahre  1320  heUät 
Votnmus  etiam,  ne  aliquis  scotti  nostri  rotulHs  habeat  nee  custodiar, 
soU  collectoies  et,  si  contingat  aliquem  collectorem  exire  oflieiuin  si 
voIuDius,  ut  Buum  factum  sigiliet  et  cuatodial  ueque  ad  ple 
compotalionem;  etiam,  ut  collectorea  scottum  a  qunlibet  per 
rccipiant  et  per  arduiim  )iiratnentum  et  illum  cum  sua  summa  in  rotnii 
suis  signent  (L.U.B.  il  Nr.  400  S.  349/50). 

"  Vgl.  unten  sub  XV  n.  XVL 

mer^ 

istMH 
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kamen  auch  allgemeine  direkte  Deklarationen  und 
behördliche  Taxationen  in  Aufnahme.  Die  erste 
Taxation  scheint  in  den  Jahren  1525  bis  1535  erfolgt  zu  sein, 
in  einer  Zeit,  in  der  Lübeck  an  einer  grofsen  Kriegsschuld 
zu  tragen  hatte.  Nach  den  Eämmereirechnungen  Hamburgs 
wurde  der  Schofs  von  der  Herberge  am  Elingenberg  1525 
und  1532  de  estimacione  domus,  1533  bis  1535  pro  taxa 
domus  entrichtet^.  Die  Obrigkeit  sicherte  sich  dadurch  einen 
steigenden  Anteil  an  der  Ermittlung  der  schofspflichtigen 
Gegenstände. 

Nur  in  einer  Stadt  ist  die  alte  Steuermethode  bis  in  die 

neueste  Zeit  üblich  geblieben,  in  Bremen '. 

»  V  8.  276,  475,  515,  549  und  585. 
'  Bremen  hat  bis  ins  17.  Jahrhundert  die  Selbsteinsch&tzungen 

kontroUiert  1653  führte  es  die  stillschweisende  Selbsteinschätzung  auf 
den  Bürgereid  ein,  bei  der  nur  in  Verdacntsf&llen  kontrolliert  wurde. 
Hierbei  blieb  es  bis  nach  1870.  Vgl.  Ortloff  S.  186  ff.  und  Z.  f.  St.W. 
Bd.  65  S.  166. 



XIU.   Die  Bekanntgabe  des  Sehofssatzes. 

Der  Schofssatz  wurde  zuerst  von  der  veraunmeltexi 

Bürgergemeinde,  später  in  der  Regel  vom  Rat  allein  fest- 
gesetzt. Seine  Höhe  richtete  tich  nach  dem  jeweiligen  Geld- 

bedarf*. 
Der  Rat  gab  ihn  den  Bürgern  in  aeinem  Publikation»- 

Organ,  der  Bursprake,  bekannt  Aber  nur  am  Martinitag, 
nicht  an  den  übrigen  Terminen '.  Dafbr  mufsten  aber  Büttel 
und  Frone  viermal  im  Jahre  auf  allen  Strafsen  und  Plfttzen 

„dat  schot  ropen"®*. Öftere  Publikationen  waren  entbehrlich.  Denn  der  Sati 

war  gewöhnlich  ein  und  derselbe.  Und  bei  aufserordentlichen 
Anlässen  wurde  seine  Höhe  vorher  von  Rat  und  Bürgerschaft 
vereinbart. 

1502  liefs  der  Rat  zwei  Gesetzestafeln  aufhängen,  eine 
auf  dem  Rathause,  die  andere  auf  dem  Gewandhause,  der 
Stätte,  an  der  die  aus  der  Fremde  eingeführten  Tücher  ver- 

kauft wurden*. 
Die  aditio  ciuiloquii  dieses  Jahres  gebietet:  Vordmer  beden 

dusse  heren  eynen  Jewelken  to  holden  sodane  gebode  vnde 
wilkore  alse  in  den  tafelen  vp  dem  vorhuse  vnde  want- 
huse  hangen,  gescreuen  vnde  benomet  syn,  by  pene  vnde 
böte  van  eynem  jewelken  stucke,  so  desulfen  tafelen  inneholden, 
de  malck  mach  lesen  edder  sick  lesen  lassen,  vmme 
sick  var  schaden  touorwachten  ®. 

Den  Analphabeten  war  somit  von  Anfang  an  jede  Be- 
rufung auf  ihren  Mangel  an  Bildung  abgeschnitten. 

2  Vgl 
8    Ob€ 

Oben  S.  104  ff.  u.  113  ff. 
Vgl.  oben  S.  6. 

>en  S.  131  Anm.  6. 

*  Die  Publikation  mittelalterlicher  Verordnungen    geschah  in  ver- 
schiedener Weise.     Öffentliche  Verlesungen    in   der  Art  der   Lübecker 

Bursprake   erfolgten    in  Braunschweig  (Chroniken  I  S.  318),    Göttincen 
(Schmidt    in  H.G.Bl.    1878   S.  20)   und    Zürich   (Zeumer   S.  70^    Die 
Frankfurter  Hedeordnung  von  1475  wurde  in   der  Pfarrkirche  bekannt 
gemacht    (Bücher,    Festschrift    zum     deutschen    Historikertrag    1894 
S.  150).     Vgl.  für  Rostock  Paasche  S.  345. 

^  M.  Heft  1  S.  115. 
®  Vgl.  Bücher  in  Festschrift  S.  151  Anm. 
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Diese  Tafeln  waren  ein  vollkommeneres  Publikationsorgan 
als  die  Bursprake.  Sie  hielten  dauernd  fest,  was  jene  nur 
einigeraal  im  Jahre  bekannt  gegeben  und  für  viele  nur  in  den 
Wind  gesprochen  hatte. 

AUerdings  konnten  sie  nur  einen  kleinen  Teil  aller  Ver- 
ordnungen aufnehmen^. 

Der  Schofs  wurde  zunächst  durch  diese  neue  Einrichtung 
nicht  berührt.  Später  teilten  sich  aber  Bursprake  und  Tafel 
in  die  Bekanntgabe  des  Schofssatzes.  Der  Vorschois,  der  da- 

mals ständig  acht  Schillinge  betrugt,  wurde  in  ersterer  be- 
kanntgegeben, der  eigentliche  Schofs  auf  der  Tafel  vermerkt. 

Die  Bursprake  enthielt  aber  einen  Hinweis  auf  sie:  ,,vnd 
sonst  ferner  schaten,  alfs  de  Taffei  vp  dem  Vorhuse  hangende 
vthwiset"  ®  *. 

^  Sie  eothielteD  n.  a.  marktpolizeiliche  Vorschriften,  z.  B.  über  das 
Brotgewicht  (Z.  Bd.  1  S.  386  ff). 

•  Oben  S.  106  Anm.  12. 
^  Z.  B.  zu  Thomae  Apostoli  1595. 
^  Auf  dem  Hamburger  Rathaus  hing  eine  besondere  Schofstafel 

(Z.  Bd.  2  S.  153). 



Sechster  Teil. 

Die  Erhebung:  des  Schosses« 

XIV.    Die  Zeit  der  Erhebimg. 

Der  Schofs  wurde  in  den  Wintermonaten  erhoben.  Dieser 

Zeitpunkt  war  nicht  willkürlich  gewählt,  sondern  darch  die 
Lage  der  Dinge  geboten. 

Zunächst  wegen  des  landstädtischen  Charakters  der 
Stadt  Das  mittelalterliche  Städteleben  bewegte  sich  in  ,llDd- 
lieber  Atmosphäre"  ̂ .  Anfänglich  schied  den  Bürger  and 
Bauer  nichts  als  die  Mauer '.  Auch  später  betrieb  ein 
starker  Bruchteil  der  Bürgerschaft  neben  seinem  spezifisch 

„bürgerlichen"  ein  kleines  landwirtschaftliches  Nebengewerbe 
zur  Deckung  eigenen  Bedarfs®.  Am  verbreitetsten  war  wohl 
die  Viehhaltung;  die  städtische  Allmende  bot  das  erforderliche 
Weideland.  Häufig  finden  sich  auch  Gartenkulturen,  der  Bau 

von  Obst,  Gemüse,  Hopfen  und  Wein*.  Das  gewerbliche 
Leben  war  durchweg  mit  Elementen  der  Urproduktion 
verbunden. 

Dies  gilt  auch  von  Lübeck.  Es  hat  seine  ursprüngliche 
ökonomische  Grundlage  vielleicht  mehr  als  andere  Städte  ver- 

loren; das  brachte  sein  Charakter  als  Handelsstadt  und  be- 
sonders seine  Gröfse  mit  sich.  Aber  es  blieb  stets  in  starkem 

Mafse  landwirtschaftlich  interessiert.  Der  gröfsere  Teil  der 

Einwohnerschaft^  betrieb   eine   eigene   Gartenwirtschaft     Der 

»  Bücher,  Bevölkerung  Frankfarts  S.  16,  259  flF.  und  469. 
-  Zeumer,  St&dtesteuem  S.  85  ff.;  Cohn,  FinanzwissenschAft 

S.  137;  oben  S.  36  ff. 
8  Inama-Sternegg  111,  1  S.  338  u.  383;  Bücher,  Festschrift S.  147. 

*  Inama-Sternegg  ib.  S.  91  u.  191  ff. 
'^  Weit  agrarischer  blieb  Frankfurt  a,  M.  Auch  im  14.  his  15.  Jahr- 

hundert trieb  fast  jeder  Bürger  Landwirtschaft  oder  doch  Wein-  und 
Gartenbau,  und  gewann  daraus  einen  grofsen  Teil  seines  Lebensunter- 

haltes. Das  bürgerliche  Gewerbe  lieferte  ihm  nur  einen  willkommenen 
Zuschufs    baren    Geldes   (Bücher,    Entstehung    der    Volkswirtschai) 



Hopfenbau  stand  in  BlUte'.  Auch  die  Landwirtschaft  im 
engeren  Sinne  hatte  noch  Raum  in  der  Stadt.  Bis  ans  Ende 
des  Li.  Jahrhunderts  erhielten  sich  z.  B.  in  ihr  neun  Ackerbau- 

höle  *.  Das  ganze  Torstädtisohe  Oebiet  mit  seinen  Gärten  und 
Feldern  wurde  von  der  Stadt  aus  be\virtSGhaftot.  Der  Rat 

duldete  gar  nicht,  dafs  unmittelbar  vor  den  Toren  eine  An- 
siedelung stattfand '. 

So  blieb  das  Leben  der  Städter  in  den  Kreialauf  des 
Landlebens  verflochten.  Jährlich  verkündete  der  Rat  zu  Ja- 
kobi  (2ö.  Juli)  aufs  neue  das  Gebot:  „Wente,  ghelouet  si 
Got,  scone  vrucht  gheoghel  vppe  deme  velde,  so  bedet  desse 
Leren  deme  leddighen  volke,  dat  so  sik  maken  vt  der 
etat  vnde  helpen,  dat  dat  körn  inkome,  wente  vunden 
se  alsulker  lüde  wat  in  der  stat,  se  wulden  se  vtdriuen  latcn 

mit  den  vronen*."  Die  ganze  ledige  Bevölkerung  wurde 
obrigkeitlich  angeleitet,  die  Ernte  einzubringen,  ja  gewaltsam 
auegetrieben ,  wenn  sie  der  Emtearbeit  fern  blieb.  Lübeck 
war  so  unmittelbar  und  stark  am  Landbau  beteiligt,  dafs  die 

Gesetzgebung  sich  dieser  Interessen  helfend  annahm'. 
Ein  grolser  Teil  der  Bevölkerung  war  demnach  im 

Sommer  tagsüber  aufserhalb  der  Mauern.  Die  Stadt  konnte 
und  durfte  in  ihrem  eigenen  Interesse  den  Bürgern  in  dieser 
Jahreszeit  nicht  mit  ihren  Forderungen  konuuen. 

Aufs  er  den  nckerhautreihenden  waren  aber  auch  die 
handeltreibenden  Kreise  der  Stadt  während  des  Sommers 

zum  grofsen  Teil  unterwegs.  Die  Kaufteute  machten  ihre 
Fahrten,  die  Schiffer  stachen  in  See";  auch  für  sie  war  der 
Sommer  die  Zeit,  in  der  sie  geschäftlich  am  meisten  in  An- 

spruch genommen  waren.  Eine  Steuererhebung  aufserhalb 
der  Wintermonate  wäre  auch  bei  ihnen  auf  grofse  Schwierig- 

keiten gestofsen. 
Lübeck  wurde   also    durch  seine  wirtschaftliche  Struktur 

8.  285  u.  244).  Die  meisten  Häuser  waren  mit  Höfen  und  Wirtschafts- 
gebäudeii  versehen.  Ein  Hüiiserverzeichnis  fuhrt  »Hein  299  Sclicunen 
auf  (Bevölkerung  Frankfurts  S.  '261).  Die  Bedeordnuneen  ocnnen  als 
zn  versleuernde  Objekte  vorwiegend  landwirtschaftlichen  Besitz  und 
Undwirtschaftlicbc  Betriebsmittel  (ib.  ̂ ^.  26ä). 

'  Stieda,  Studien  z.  Geweibegeschichte  Lübecks  8  in  M.  Heft  3 -S.  4  ff. 
'  Sie  lagen  sämtlich  im  Johannisqnartier  (Prima  Wakenisaa)  in 

der  Gegend  der  Egidienkirohe  {Brebmer.  Beiträge  tu  einer  Bau- 
geschicHte  L.B  IV  in  Z.  Bd.  5  S.  141  Änm.  57  und  in  M.  Heft  3 
S.  22  ff.).    Vgl.  oben  S,  142  Anm.  3. 

■  Vgl.  oben  S.  33. 
*  LJJ.B.  VI  S,  756.  Vgl.  die  jüngste  Buraprake  bei  von  Melle, Grüudl,  Nachricht  8.  116. 
*  Über  die  Hlr  l&ndltcho  Arbeit  gedungenen  Bcamt«n  der  tjtadt 

vgl.  oben  S.  60  ff. 
«  Es  gab  deren  eine  beträchtliche  Zahl.  z.  B.  1665  202  (Hasse, 

Aus  der  Vergangenheit  der  ScLiSergeselbchaft   in  Lübeck  1901  S.  13). 



genötigt,  den  tiommer  möglichst  fUr  daa  private  Lebeu  fMÜ 
zugebon  und  das  öffentliche,  politische  mit  Beinaq 
Rechten  und  Pflichten  auf  den  Winter  zu  konzentrieren, 
den  vier  BUrgerversammlungen  fanden  denn  auch  drei  ii 

Dritteljahi-  November— Februar  statt'. 
Die  mittelalterliche  Stadt  setzte  die  Steuertermine  ni«i 

im  Herbst  an,  nach  Beendigung  der  Ernte,  weil  dann  dif 
Pflichtigen  am  meisten  Zeit  hatten  und  ihre  Kassen  am  bestes 

gefüllt  waren*.  In  Lübeck  begann  die  offizielle  Schofsw"^ 
am  Martinitag,  dem  11.  November".  Es  war  der  Tag,  ■ 
dem  in  der  ganzen  Gegend  allgemein  die  ländlichen  Gefälle 

gezahlt  wurden  *.  Es  war  ferner  der  Tag,  an  dem  die  Schifi 
ins  Winterlager  gingen:  von  Martini  bis  zu  den  Fasten  ruhtü 
die  Schiffahrt  ̂   Ein  Schreiben  der  Älterleute  der  Schiffer» 
gesellschaft  spricht  von  der  Zeit  nach  Martini,  wenn 
mehrer  deel  des  folckes  wedder  to  husz  were"". 

Gerade  an  dem  Tage,  an  welchem  das  Erwerbslebfls 
Winteranfang  machte,  fand  eine  Bureprake  statt.  Der  1 
fordert  in  ihr  unter  anderem  auch  zum  öchossen  auf:  „Wenti 
gi  dat  wol  weten,  dat  wi  in  desseme  jare  in  groter  koil 
nebbet  gheaeten  vnde  noch  sitten,  ao  sint  desse  heren  des  M 
rade  worden,  dat  se  en  scot  selten  wiUen  vppe  sik  sulnei 
vnde  vnse  menen  borghere,  also  dat  en  iewolk  scal  ghetifll 
van  der  mark  suluers  ....  penninge,  vnde  willet  darto  vogheB 
ere  ratmanne,  de  dat  scot  vntfan  scolen,  vnde  bidden 
bodet  enerae  iewelken,  dat  he  dar  willich  to  si  vnde  air 

bringe  vor  Winachten '. "  „^^ In  der  nächsten  Bursprake,  die  am  Thomastag  (21.  DeB.V 
unmittelbar  vor  Weihnachten  anberaumt  wurde,  schlofa  sioi 
an  diesen  Schofsbefehl  Dank  und  Ermahnung:  „Vortmer  ■ 
danket  desse  heren  den  gbencn,  de  alrede  acoten  hebbet» 
vnde  willet  dor  ghemakes  willen  ere  ratmanne  to  deme  acote 
sitten  laten  vor  der  hochtjt  desse  dre  daghe  al  vt,  vnde  bedet 
den    ghenen ,     de     noch     scheten    scolen ,     dat    se    ere 

1 
'  Martini   war  «erster  Termin    auch   beim    Braun  Schweiger   Schofs 

(ChroDiken  I  S.  136  Anm.  3  u.  318|  und  der  Frankfurter  Bede"(BGcher. FeBtBchrift  S.  150).    Etwas   früher,   in   der  Woche   Dach  AUerhöligen 
(1.  Nov.)  begannen  HildeBheim  (U.B.  VI  S.  XVI),  Eostock  (Meckl.  ÜÄ  . 
IX  8.  853  und  XX  S.  496)  und  Hannover  (Ulrich.  Bilder  aua  H.»  V*  " 
Kangenheit  S.  4SJ  den  ISchofs  cinKuheben.    In  Augeburg  war  der  i 
mng  des   Steuerjahres   Mitte  Oktober  (Härtung,   Die   Belastung  ( 
AngBburgischen  Grorskapitals  in  Z.  f.  Q.V.  XXIX  tt.  1168). 

*  Z.  Bd.  6  S.  105. 
^  Hasse  Ö.  28, 

"  Hasse  S.  54.     Vgl.   f.   Rostock   Paasche   in   J.   f.  N'al Bd.  39  8.  ä51. 
'  L.U.B.  VI  8.  758;  vgl.  auch  L.U.B.  IX  S.  960  Art.  6. 



en   vor   der   hoülityt,    wente   na   der   hochtyt   willet  ae 

1  lateo'." Die    Schnfszeit    währte    also    zunächst    von    Martini    bis 

{Weihnachtsabend,  d.  h.  Über  sechs  Wochen". 
Später  wurde  sie  verlängert,  zwischen  1420  und  1450  bis 

nf  Palmsonntag,  um  1450  bis  auf  Ostern.  Die  letzte  Mah- 
nung an  die  Säumigen  erging  jetzt  in  der  Buraprake  St.  Petri, 

to  sunte  peters  daghe  in  der  Vaaten  (22.  Febr.):  Vortmer 
bedet  desse  heren,  dat  eyn  yewelk  sin  sehot  bringe  vor 
Palmen- Paschen ;  we  ok  dat  nicht  cn  dedo  de  scholde  dobbeld 
»chot  geuen*.  Die  Erhebung  erstreckte  sich  fnrian  über 
mehrere  Monate  * ;  der  Bürger  hatte  keinen  Grund  über  eilige 
Abfertigung  Beschwerde  zu  ftihren. 

So  blieb  es  lange  Zeit*.  Nur  bei  dringender  Geldnot 
wurde  die  Frist  abgekürzt'.  Erst  spätere  Jahrhunderte  haben 
hier  Wandel  geachaffen*. 

1  L.U.B.  VI  S.  759;  L,U.B.  IX  S.  959  Art.  7. 
*  Der  Text  der  Bursprake  ist  erst  aus  dem  AnfaDg  des  15.  Jalir- 

lianderts  erhalten;  deshalb  lüfst  eich  über  die  Erhebung  des  Schoases 
in  SUerer  Zt>it  nichts  genaues  feststellen.  Doch  begann  sie  stets  zu 
Hartini.  Eins  der  ältesten  Sohofahüufaer  ist  überschrieben :  quinqua- 
gesimo  primo  (i:^!)  martini  tallia  fobeti  S.  1341. 

>  Reimar  Eock  erzählt  von  dem  Schofs  des  Jahres  Ul)3'4: 
.Diith  Gelt  Wort  thohope  icebracht  twiaschea  Wia^ichten  uade 
l'aachen"  (Grautoff,  Cliromken  II  S.  618).  Der  spätere  Beginn  der Erhebung  erklärt  sit^b  darnos,  daTs  die  Bürgerschaft  den  Scholl  erst  im 
Dezember  1403  bcniltigte  (Chroniken  der  niedereächsi sehen  Stftdte  II 
S.  S84). 

*  L.U.B.  VI  8.  759. 
'  Nürnberg  gewährte  eine  Zahlungsfrist  von  etwa  sechs  Monaten 

(Sander,  Reichsstadt.  Baushaltung  S.  229). 
*  Textlich  Ist  die  Burapruke  später  mehrfach  umändert,  besonders 

gekürzt.  Die  einleitende,  p;leichsam  entschuldigende  Begründung,  di« 
ekanntgabe  der  Deputieriing  von  Ratsherron  zum  Scbofs  und  der 

Dank  an  die  Zahler  kommen  später  in  Wegfall,  letzterer  auf  Grund 
eines  Ratsachlusses  von  1635.  —  Besonders  weitschweifig  war  die  Bur- 
Bprake  zu  Martini  1541.  Sie  lautet:  „Und  dewile  tho  \-nd erholdinge 
desseT  Stadt  jarlikes  grote  koste  gedhaen  moth  werden,  so  hebbe  desse 
Heren  ein  achot  vp  sik  suluen  vnd  ehre  gemeinen  Burger  gesettet,  also 
dath  ein  Jewelick.  by  sinem  eedo  schalcnn  at'hall,  vpd  geuen  veer 
Schillinge  to  vorschate  vnnd  van  twen  marck  suluvers,  aiiit  veer 
marck  lüb.  getellet,  einen  penninck,  Vond  hebben  ehre  Radtmanne, 
die  dath  achot  entpfnngen  scholenn,  dartho  verordnet,  vnd  eebeeden 
damp  einem  Jewelicken,  dat  he  wiltich  vnd  gehorsam  sjnn  aehott  vor 
Paacncn  bringe,  we  des  nicht  deith,  der  acnall  dubbelt  schott  geuen, 
vnd  alle  de  noch  schott  schuldich  synn,  scholenn  by  de  Herenn  gaen 
vnnd  ehre  schott  twüachen  nhuv  vnd  paschen  negestkhum stieb  vp- 
bringen,  woll  darann  sumich  vnnd  ungehorsam  bcflinden  wert,  der 
schalt  damha  dubbelt  gevco  vnnd  wlllent  ock  furder  also  geholdenn 
liebben." 

'  1625  sollte  der  Schofa  swiachen  Ende  November  und  Weih- 
nacht, spätestens  bis  au  heil,  drei  Königen  eingehen  [M.  Heft  5  8.  ül). 

*  Nach  Dfcecke?!  wurde  der  Schols  znlelzl  an  einem  Tage,  Mitt- 
woch vor  Ostern,  eingehoben  (Neue  Lflh.  IHStter  1852  S.  121J. 



XXI  .. 

Der  Schofatermin  ^  dauerte  mehrere  Monate.  Aber  inner- 
halb dieser  Zeit  war  nicht  jeder  Wochentag  ein  Scborstsg  um! 

nicht  jeder  Schofatag  Zahlungalermin  für  jeden  Bürger.  Viel- 
mehr fanden  filr  jeden  der  vier  Stadtbezirke  besondere  Steu«-- tenuine  statt. 

Ihre  Zahl  läfst  sich  aus  den  Tagegeldern  berechnen.  ■ 
an    die    Steuereinnehmer    gezahlt    wurden.      Danach    ist 
Schofs  gesessen : 

Steueijahr 

1461/02: 
1402/63: 
1463/64: 
1464/65: 
1465/66: 
1467/68: 

Tage». Berücksichtigt  man  die  ünvoUstSndigkeit  der 
rechnungen,  so  ergibt  sich,  dafs  jährlich  etwa  l(Xl  Schofstlt 
anberaumt  wurden**.  Dabei  ist  noch  in  Betracht  ku  zieh« 
dafs  gegen  Ende  der  Schofszeit  die  Zahl  der  SteuereimiehiB 

öfter  verdoppelt  ward*. 

Prima Stc. Prima S«e 
Travena Travena Wakenissa 

WakerJ««     ̂ '"' 
15 

18 
29 

17               TJ 
? ? 44 40             »4 

•? 

? 21) 23             49 
ca 

30 21 17      c«.  68 
? ? 22 20            42 ca. 

50 44 21     c«.  115 

,  (EU 

WÄ 

■  Die  mittelalterliche  Stadt  hatte  tu  der  Beeel  ein 
Stauerlemtin.    Zwei  Termine  waren   üblich  in  Ureadei     .    .        _.^ 
nnd    Michaelis.    Zu   dienen   Zeiten   ward   die   StadtBt«uer   ßUlig. 
Richter  im  Neueo  Archiv  f.  sächsische  Geschichte  II  S.  274/75  ■ 

Zeumer   8.  29),   Duderstadt  (Coba.    FinaiiEwissenschaft  ~  , Kassel   (vor  Liiciac   und  Lätarc.    Kasseler   Stadtrechnun^en   ia  Z.  j 
hessieclie  Geschichte  und  Landeskunde,    -i.  Supplement  8.  1  ood  9*^ 

'  Vgl.  die  Tabelle  Anlage  V. 
"  In  den  Reformatio naunruhen  sollte  die  Stadtklate  an  vier  Tagt* 

iD  der  Woche  für  Steuerzahler  geSfiiiet  sein  (oben  S.  122  Anm.  7| 
Nach  dem  Rezefs  von  1669  hatten  die  Kaasaherren  lunäcbst  an  «*~ 
dann  an  drei  Tagen  der  Woche  EusammenEukommen 
Ümständl.  Geschichte  Lüb.  III,  Beilage  S.  2i).  —  Später  ̂   - 
dies  seltener.  Laut  Reglement  von  IBW  fand  wöchentlich  nur  i . 
eine  Sitzung    an    der    Shofstafel    statt  (Dreier,    Einleitung   &.   I 

*  Braunschweig   setzte   für  die  Einhebung  des  Schosses   r 
einwGchcntliche   Frist   au  (Maek,   Finanz  Verwaltung  S.  101).     AackJ| 

In  den  aecbs  Tagen  nach  Allerheiligei 
Diese  BestimmuDE  erklärt  sich  aus  der 
Bauerscbaften.     Aber    die   sechs    Ts, 
SchofsgescbäfteB  nicht  aus,  obwohl  (     
teiligte  (Haber  S.  18).  1H79.  1381  u.  1382  wurde  noch  achtmal  .-._ 
dem  naachote"  gesessen  (U.B.  V  S.  15,  38,  52.  VI  S.  XIU.  XVI  ii.l,Cr 
vgl.  aucbl£oppmann  in  H.G.Bl.  1896  S.  198/99).  Rostock  erhob  den 
Schofs  von  Martini  bis  Weihnachten,  bisweilen  auch   bis  in  dm  Min 

<,  fertigt  we* 
r  Eiutcilong  der  Stadt   in  a 

reichten    zur    Erledigung   4 
er  gesamte  sitzende  Rat  si3i  | 

'  Oben  S.  130. 

J 
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Die  Verteilung  der  Termine  richtete  sich  nach  der  Grörse 

der  Bezirke;  in  der  Prima  Wakenissa,  dem  grörsten',  fanden 
die  meisten  statt.  Eb  scheint,  dafa  bestimmte  Wochentage  für 
die  einzelnen  Quartiere  festgelegt  waren.  Dennoch  liefen  Öfter 
Irrungen  unter:  Bürger  kamen  auf  das  Rathaus,  ohne  dafs 
für  ihren  Bezirk  ein  Termin  war.  In  solchen  Fällen  pflegten 
aber  die  gerade  amtierenden  Beamten  auch  Zahlungen  von 
Bezirksfremden  entgegenzunehmen^. 

Der  Endterrain  der  Schofszeit  wurde  streng  eingehalten'. 
Alles,  was  nach  Ostern  einging,  war  Nachachofs,  der  einen 

iJStrafaufschlag  kostete*. 
Nicht  ebenso  streng  hielt  man  sich  an  den  oftisiellen 

Anfangstermin,  wenigstens  nicht  in  den  '50er  und  70er  Jahren 
des  16.  Jahrhunderts.  Damals  haben  die  Schofsherren  schon 
im  Oktober  und  September,  vereinzelt  schon  im  August,  1466 
sogar  schon  am  stinte  pateljonen  dage  (28.  Juli)  Ertrttge  an 
die  Kämmerei  abgeführt.  Es  mögen  zum  Teil  Rückstände 
gewesen  sein.  Aber  öfter  haben  auch  schon  Schofstage  statt- 

gefunden, wie  die  Zahlung  von  Diäten  an  die  Steuereinnehmer 
ergibt. 

Seit  etwa  1480  sind  verfrühte  Zahltage  nicht  mehr  an- 
beraumt. Nur  bei  den  Gästen  scheint  man  sich  nicht  an 

festbegrenzte  Steuertermine  gehalten  zu  haben". 
Dafs  das  Schofsjahr  aaders  lief  aU  das  bürgerliche,  ist 

nicht  weiter  auffällig'',  Befremden  erregt  jedoch,  dafa  ea  auch 
mit  dem  Rechnungsjahr  der  Kämmeret,  das  am  22.  Februar 

begann',  nicht  zusammenfiel. 

In  diese  Zeit  fielen  aber  nur  bis  15  Schofstage,  die  für  die  game 
Stftdt  galten  (Mfi.-.klenb.  U.B.  IX  Nr.  6173  S,  353/54,  XlII  Nr.  7«8 
8.  46  ff,  XIV  Nr.  8284  S.  100  ff.,  XX  S.  496  ff.).  Nach  Passche 
(J.  f.  Nst.  u.  Stat.  Bd.  39  S.  327)  wurde  an  jedem  äonnabead  zu  .Scliofa 
geusaen.  In  Kassel  dauerte  die  Steuererhebung  so  lange  wie  erforder- 
Rch,  X.  B.  1520  41  Tage,  Dämlich  18  vor  Lucift  und  23  vor  Lätare 
(Kasseler  Stadtrechnangen  I.  c.  S.  1  n.  302;. 

>  Oben  8.  142. 
*  14Sli65  2.  B.  fertigten  die  Einnehmer  der  Traven-  und  Wakenitz- aeite  IS  bzw.  10  Bezirksl^enide  ab. 
»  VkL  z.  B.  M.  Heft  9  H.  187:  Der  Schofs  von  A"  1670  bis 

Ostern  1671  bezahlt. 
Oben  S.  90  und  unten  sub  XVII  n.  XVIII. 
Die  Erhebung  scheint  sich  nach  ihrer  Anwesenheit  in  Lübeck 

'tMitininit  zu  haben.  Auch  der  Anfan^'atenniii  war  daher  nicht  immer  der 
gleiche.  Das  Gästeregistcr  von  1463  tat  überschrieben:  De  ghe«te  echoet 
na  W^machten  anno  63. 

*  Das  Mittelalter  kennt  solche  Trennung.  In  Basel  begann  das 
Finanzjahr  am  Johannistag  (Schönberg.  FlnanzverhS-lInisBe  S.  26),  in 
Kaln  im  Frühling  (Knippiug,  Kölner  Stadtre ebnungen  1  H.  19).  Die 
Lfibeeker   Kirchen    datierten    ihre   Abrechnung   von  Ostern    zu   Ostern 
""    Heft  I  H.  132). '  Oben  8.  126. 



XV.    Die  Art  der  Erhebung. 

Die   Erhebung   des   Schosae»    geschah    in    der   Form  d^ 
Abatattung,      Der    Steuerbetrag     war     aufa    Rathaus '    «8 
bringen  und  wurde  dort  wohl   auf  einer  besonderen  Stube^ 
in  Empfang   genommen.     Nur   der  Schofa    der  Oäste  ist  vjd 
leicht  von  den  Steuereinnehmern  abgeholt  worden'. 

L  Stellvertretung:©!!. 

Es  war  nicht  vorgeschrieben,  dafs  jeder  seinen  Schol 
persönlich  bringe;  man  konnte  sich  bei  der  Abstatta 
vertreten  lassen. 

Eine  Vortretung  „van  vruntschop"*  ist  aus  dl| 
Schofaregi Stern  nur  relativ  selten  ereichtlich.  In  der  Ref,. 
acheint  jeder  seinen  Schofa  in  Person  abgeliefert  zu  haben^ 
Vertreten  lassen  sich  nur  die  wirklich  bebinderten,  z.  ̂  
die  Abwesenden  und  die  nur  vorübergehend  anwesende 

Gäste «. 

1  Das  RathauH  ist  bis  zur  Aufhebung  des  Schosses  Zalilatelle  ■ 
blieben.  (Vgl.  Neue  Lflb.  Blätter  1652  S.  121.)  Audi  die  Acciae  wntt 
dort  entrichtet  (M.  Heft  8  S.  110).  —  ÜB^elbc  gilt  von  anderen  StSdtiL 

'  1478  gab  cB  wenigstens  eine  besondere  jitzisekamer"  (Z.  BÄ^ 
8.  308)  und  der  Scbors  war  die  ältere  und  wichtigere  Steuer,  * 

*  In  den  Gästereglstem  aind  sehr  liäutig  Trinkgelder  (bibale«)  d 
verausgabt  gebucht  Man  kann  iu  ihnen  Kaum  Zahlungen  au  di« 
Gäste  erblii'ken;  die  wären  doch  völlig  unbegründet.  Ihre  Höbe  (vgl. 
unten  sub  XVHI)  scheint  obige  Annahme  zu  gebieten.     Vgl,  aber  unten 

''  U.B.  der  Stadt  Braunschweig  I  S.  180. °  Mathias  Schulte  vermerkt  in  seinem  1554  &ng«legt«ii 
Rechnnngsbuch ;  A**  (15)68  16.  April  hebbe  ick  mjn  vaste  scboedi  vp 
dat  radthus  gebrocht, 

'  1356  notiert  Johann  Wittcnborch  in  seinem  Uandlungsbach: 
Item  exposul  pro  talin  consulifaus  ei  parte  Amoldes  (sein  Neffe  Arnold 
von  Bardewik,  der  sich  auf  einer  Seereise  befand)  5  m  (Mollwoi  Du 
Handliingsbueh  von  Hermann  u,  Johann  Wittenboreh,  Ldpsip  1901 
8.  84  Nr.  '207;.  Bei  den  Gästen  ist  häufig  vermerkt:  dar  Bchatet 
(schatedel  i  vor,  einmal  aucb;  von  vrunde  gude.  Zuweilen  vertreten 
auch  Gäste  bei  der  Schofszahlun^  (h>nr.  van  detten  [ein  GastJ  van  bilgen 
hiisez  wegen).  Weitere  Beispiele  von  Vertretungen  geben  die  Ein- 

tragungen; ghert  van  lenten  de  ghift  vor  Her  Haghe;  vreae   dt  vor 

^H^te 



E6. 

In  vielen  Füllen  bestand  aber  eine  gesetzliche 

ertretungspflicht.  Nach  dem  Stadtrecht'  mufate  der 
Btlrger  „uan  uorrauntachap  weghene"  das  Vermögen 
von  Frau,  Kind  und  Mündel  verschossen*.  Bot  seine  Person 
□icht  die  genügenden  Garantien,  bo  wurde  deo  Unmündigen 
flir  den  Schofa  ein  besonderer  Vormund  bestellt^. 

Die  Vertretung  der  Kinder  ist  wohl  nie  in  Frage  ge- 
stellt. Sie  bedurften  eines  Vertreters*.  Anders  bei  den 

Frauen.  Sie  konnten  ihren  Schofs  selber  entrichten  und 
haben  es  auch  unter  Umgehung  ihrer  Vormünder  immer 
wieder  von  neuem  versucht.  Der  Rat  aber  wollte  diese  Eigen- 

macht nicht  dulden.  Seit  etwa  1450  vermehrte  er  dieSchoL'sartikel 
der  Bursprake  um  einen  neuen:  Ok  en  schal  nyn  vrouwe,  de 
enen  man  heft,  ere  schot  bringen,  men  de  man  schal  dat 
echot  bringen  bij  dren  marken  suluers,  vnde  welk  vrouwe, 
de  nencn  man  en  hefft,  ere  vormundere  acholen  dat  schot 

bringen  °.  Keine  Frau  sollte  ihren  Schofs  persönlich  abstatten, 
mochte  sie  ledig,  verheiratet  oder  verwitwet  sein*. 

Die  gewissenhafte  Entrichtung  der  Steuer  setzt  ein  hoch- 
gespanntes bürgerliches  Pflichtgefühl  voraus.  Ein  solches 

ist  naturgemäfs  bei  dem  Mann  stärker  entwickelt.  Die  Frau 
ist  auch  heute  wohl  noch  weniger  steuertüchtig  als  er. 
Der    Lübecker   Rat   scheint   den   Frauen    aber  gar   kein   Zu- 

-  Vgl.  auch  das  Kielet  Erbe- 

'  Vgl  oben  a.  24. 
'  Über  die  He  vorm  un  du  Dg  von  Frauen  und  Kindern  vgl.  oben 

L  c.  aod  R  e  b  m  e ,  Oberatadtbach  S.  195.  —  Dieselbe  stellver- 
tretende Steueraflicht  bestand  iu  Hildcaheini  (1427  wurde  den  BQrgem 

im  Sclior^eid  aufgegeben:  Hedde  gy  ok  ahut  in  Vormund  esc  hup  edder  in 
bevelinee  edder  in    welker   w^b  gy  gnut  hedden,   dat  der  stad  dii^- 
§lichticn  were,  dat  scholde  gy  vorschoten  by  juwen  eyden.  U.B  VI 

.  969).  Frankfurt  {Büclier  in  Featachrift  S.  150  ff.)  und  Rostock 
(Mecki.  U.B.  XX  S.  500).  Auch  bei  Deklaratioacn  mufste  der  Ilanaherr 
oft  das  a teuerbare  Vermögen  von  Frau  und  Kind  angeben.  Vgl. 
Zeumer  S  66;  Gierke  I  $  mi\  Darre,  Geachichte  der  Stadt  Braao- 
ecbweig  I^.  327  und  Ulrich,  Bilder  aus  Hannovera  Vergangenheil  S.  49. 

*  Als  1S95  Wedeghe  (plebaoua  de  äevenekcn)  Beinen  Söhnen  tirund- 
Bigentum  erwarb>  wurde  im  Uberetadtbuch  eingetragen:  pro  qua  heredi- 

täre ThiderieuB  de  Raceborg,  patruuH  ipaonim  puerorum,  in  talliia 
et  in  alila  faciet  inde  jnra  sua  civitati  nostre  (Pauli,  Wiebolds- 
renten  U.B  Nr  94). 

"  Beiapiele  in  Z.  Bd,  6  S.  457  (Item  .  .  vor  de  kynder  ut  gegeven 
dem  rade).  Aus  den  Kchorstegistem  seien  folgende  genannt:  nueri  bnsen 
dar  lieft  marquart  scherf  vor  schotet;  Item  gaf  polikarpua  aersowe  vor 
sine  slpfkiiidcr  tr>  vorsehoto  4  mr.    Vgl.  femer  unten  S.  164  Anm.  5. 

"  L.UB  IX  S.  959. 
■  Die  Fassung  war  zu  Martini  und  Pctri  etwas  anders:  Vnde  welke 

vrouwe,  de  enen  man  hellt,  de  man  schal  dat  schot  bringen,  vnde 
nicht  de  vrouwe.  Vnde  welke  vrouwe  vormundere  hsfft,  ere  vor- 

mundere scholen  der  vrouwen  aehot  bringen  (ib.  H.  960). 



trauen  geschenkt  zu  haben'.  Vielleicht  teilte  er  die  Eid- 
pfindung,  der  der  Magister  Elera  1542  anläfslich  einer  ̂ riTsteo 
Fehde  in  den  drastischen  Worten  Ausdruck  gab:  „ . .  alae  de 
vrouwen  geerue  pleegen  tho  legen,  wente  idt  is  eer 

egendoem^. " 
Der  Rat  legte  deshalb  auf  Einhaltung  seines  Verbots  das 

allergröfste  Gewicht.  Er  Üefs  es  in  allen  Burspraken,  in  denen 
vom  Öchofa  die  Rede  war,  verlesen,  auch  durch  besondere 
Mandate  aufs  neue  an  dasselbe  erinnern*.  Es  ist  bis  ins 

18.  Jahrhundert  in  Kral't  geblieben*. 
Trotz  alledem  ist  es  aber  auffallend  wenig  eingehalten. 

Wenigstens  lassen  die  Sehofsregister  nur  selten  erkennen,  dafs 

der  Schofs  der  Frauen  durch  Männer  eingebracht  wurde*.  Oft 
steht  das  Gegenteil  fest.  Die  Frau  stattete  ihre  Steuer  selber 

ab",  ja  in  vereinzelten  Fällen  vertrat  sie  den  Mann  beim 
Schoft '.  Es  scheint  demnach,  dafs  sie  öfter  mit  ihrem  eigen- 

mächtigen Vorgehen  Glück  hatten.  Der  Steuereinnehmer  wird 
es  vorgezogen  haben  die  verbotswidrige  Zahlung  anzunebmeo, 
statt  sie  aus  formalen  Gründen  abzulehnen  und  damit  in  Frage 
zu  stellen,  und  der  Vormund  wird  es  still  schweigend  gebiUigt 
haben,    dafs  sein  Mündel  ihm  die  Last  des  Steuern»  abnahm. 

Ob  der  Bürger  aufser  Familienangehörigen  und  MUndeln 
auch   sonstige   Hausgenossen  (Mieter,  Gäste  etc.)   beim 

'  ÜbergrofHea  Tertrauen  genossen  sie  nirgends.  Nach  der  Frank- 
iiirter  Bedeordnun^  von  14T5  x.  B.  BoUten  die  Bedemeister  den  Fraaeo 
besonders  ins  Gewissen  reden,  ibr  Sondergnt  lu  verstenem  (Bücher 
Art.  94  S.   159  der  Festschrift). 

•  Z.  Bd.  3  S.  .567. 

'  Vgl.  Dreyor,  Einl.  S.  139  N.  5.  M.  Heft  5  8.  32  (Steuerproiekl von  1626> 
'  Vgl.   die  jüngste  Bursprake  bei  v.  Melle,  Gründl.    Nachrichl 

'•  Zi.  B.  in  folgenden  Ffillen:   gheeoke:   berroan  beft  ̂  

gheseko 
-  brand  hogenuelt  scbal  schoten  vor  puwerv  schippcrcn  vnd 

puwCTy  van  stendele  vnd  vor  wyduwa  van  Dortmnnde  —  Item  sfuidc 
vns  Her  bertolt  Rijnk  vor  syne  doehter  de  wedewe  vnd  vor  de  kinder 
ciyspini  —  Item  agnetc  uevsen  mjd  Dni^.  groten  na  duuelatraleo 
wedderker  de  is  mer  achot  scnuldicb,  heyne  volae  brochte  vor  ee  vor 
1  jar  vor  winachten  Uv  (1465)  —  DortmnndeBehe  t  Hir  hcft  brant 
boghenuelt  vor  echatet  —  Schroderacbe:  den  heren  gheuen  myt  bredc- 
uefde  —  Mnkersche:  dorcb  Her  Johann  ctr. 

'  Z.  B.  stnbbesche  ghaff  vtj  ene  JH  —  de  weatfklosche  hefft  bc- talt  —  cnise  herraenache  dt  —  vidua  aoaelant  dt  —  Item  tenetur  vidi» 
Claus  van  Calnen  van  iij  Jaren  Ere  schot  ete. 

^  Öfter  heifst  es:  i  doet:  vidua  (uxor  de  vrouwe)  dt,  t.  B. 
hesse  doet  de  vronwe  dt  2  ß.  Die  Witwe  ist  für  ihren  verstorbenen 
Ehemann  eehorspäiebtig,  nicht  ihr  Vormund.  Vgl.  ferner;  Sasse  wonet 
to  sunte  Johannes,  den  vorbiddet  de  oldescbe;  vidua  stechmaii  in  de 
wamatrate  de  schul  auboten  vor  Jürgen  bi  sunte  peter. 



Schofs   zu   vertreten    hatte  oder  doch  für  sie  haftbar  gemacht 

werden  konnte,  läfat  sich  nicht  mit  Bestimmtheit  sagen'. 
Die  gesetzliche  Vertretuogspfliirht  beschränkte  sich  nicht 

auf  familienrechtliche  Beziehungen,  sie  bestand  auch  in 
Bachenrechtlichen.  Der  Treuhänder,  der  Buche  ige  n- 
tfluier,  hatte  für  den  materiellen  Grundeigentümer  zu  schössen. 
Im  Sehofsmandat  von  1410  wird  bestimmt^:  Vortmer  weme 

vppe  louen^  eruen  effte  rente  toschreuen  staet,  dat  sy  van 
geestliken  edder  van  werliken  personen,  deme  dat 
toBchreuen  steit,  de  schal  dat  vorschoten  by  svnem 
eede*.  Das  war  Ja  überhaupt  der  Zweck  der  ganzen  Treu- 
händersehaft,  eine  Steuergarantie  für  an  sich  steuerfreie  Per- 

sonen zu  bieten*.  Renten  aller  Art  wurden  häutig,  wie 
neuerdings  bei  Kapitalrentensteuern",  bei  dem  Renten- 

ach uldner(verkäui'erj  besteuert,  nicht  bei  dem  Renten- 
gl ä üb iger(  kaufe r).  Wer  Renten  aus  Grundstücken  oder  Renten 
verkaufte,  mufste  trotz  dieser  Beschwerung  ihren  alten 

Kapitalwert'  verschossen.  Das  eben  erwähnte  Sehofsmandat 
verfügt:  Vortmer  alle  de  ghenne,  de  lyfrente  vorkoft  hebben, 
de  rente,    de   se   daruore  vorpandet   bebben   edder    erne. 

'  Urkundliche  Belege  sind  nicht  k 
Allerdings  besagt  eine  Äufzeichnnn^ 
Hildemari  concease  aunt  11  baliste.  qui 
aocionim  et  famnlorum  enorum  (L.U.B.  II  S.  1036).  Die  Wahr- 
scheinlii^hkeit  spricht  für  diese  weitere  Haftung.  Wie  der  Vormund 
die  Wette  aeines  Mündels,  bo  mufste  der  Herr  die  seines  Knechtes 
aufbringen  (vgl.  Z.  Bd.  1  S.  208,  u  n.  217).  Bei  dem  Zoll  pflegten 
sich  Bih'ger  rar  Gäste  zu  verbürgen  iWendt.  Lübecks  Schiffs-  und 
Warenverkehr  in  den  Jahren  13B8  und  J3ß9.  L.  1902.  S.  27).  Doch 
könnte  auuh  eine  private  Vereinbarung  zu  Grunde  liegen.  —  Auch  andere 
Städte  machen  den  Bürger  in  weitestem  Mafae  haftbar,  Frankfurts.  M. 
2.  B.  verpiliuhlete  seine  Bürger  durch  Eid  für  die  Bede  ihrer  Haus- 
eenosacn  und  Kostgäiiger  (kindere,  mage  oder  andere]  aufzukommen 
(Bücher  in  Featachrift  S.  15.5  Art.  ÖO).  Daa  Frei herger  Stadtrecht  von 
1294  bestimmt:  S welch  man  huagenossen  hat,  die  geschozzen  mugen, 
der  sal  si  brengen  zu  geschozze,  oder  daz  sie  tue  daz  recht  si, 
oder  EWeren,  daz  ai  nicht  zu  verschozzeii  haben  lOrtloff  6.  144).  Vgl. 
femer  Gierke  I  8.  331. 

'  L.UB.  V  S.  379.      Vgl.    auch    oben    S.  84   und  Wehrmann    in d.  H.G  Bl.  188*  S,  55  ff. 

derEeitigCD     Treuhänder     verzeichnet.       Folgende     Angaben     aoien 
wiedergegeben:    Item  lambert  vroling   steyt  en  stucke  hoppenlande»  to 
fescreuen  hört  den  broderen  tor  borch-  —  Item  her  houeman  en 
US  hört    dem    kalande.    —    Item  ludeken  kolshom  stevt  to  screuea 

en  papen   hus  an  der  rosenstrote.  ^  Item  850  Ji  in  johans  van  der 
hejden   orden    in    der   bekkergroaen    de    hören    der    broderscop    to 
sunte  gherdrut,  —  Item   hans   wulf  en    hus   hr  mute  johannis  to 
screuen  dat  hört  her  bokholt  to. 

»  Vgl,  oben  S.  84  If- 
»  W.  d.  V.  II  Ö,  36, 
■■  Vgl.  oben  Ö,  42. 



t 

de  scholen  ee  vorschoten  by  erem  Bworen  eede'.  Auch 
Mieter  und  Pächter  scheinen  ihre  Mietssache  versteuert  zu 
haben  *.  In  flllen  diesen  Fällen  war  aber  der  Steuerzahler 
nicht  der  Steuerträger.  Treubänder,  Renten  Schuldner,  Mieter 
und  Pächter  hatten  das  Kecht  die  verausgabte  Summe  auf 
den  Eigentümer  bzw.  Rentenberechtigten  abzuwälzen  ^ 

Die  Gründe  dieser  indirekten  Besteuerung  liegen  auf 
der  Hand ;  es  atnd  Steuer  politische  und  Steuer  technische. 
Sie  bot  eine  Handhabe,  steuerfreie  Elemente  zu  den  städtischen 

Lasten  heranzuziehen ,  und  erleichterte  die  Besteuerung  in- 
aofem,  als  das  Grundeigentum  an  einer  Stelle,  bei  dem  Be- 

sitzer, besteuert  wm-de,  ohne  Rücksicht  auf  fremde  Rechte  und 
deren  Umfang. 

Dieser  Besteuerungsmodua  ist  aber  nicht  immer  in  Kraft 
geblieben.  162()  z.  B,  verordnete  der  Rat  in  einem  Steuer- 
projekt:  „Das  von  solcher  Aestimation  eines  jeden  Hauses  der 
Eigenthümer,  Rentner  und  Pfandherr  ein  jeder 
seinen  zustehenden  Antheill  selbst  verschösse*," 

Endlich  wurden  noch  die  Gesellschaften  und  Stif- 
tungen beim  Schofs  kraft  Gesetzes  vertreten.  Erstere  durch 

die  Vorsteher,  auf  deren  Namen  auch  ihr  Grundbesitz 

eingetragen  war",  letztere  durch  ihre  Verwalter".  Die 
verschiedenen  Institute  und  Präbenden  einer  Stiftung  wurden 

gemeinsam  besteuert'.  JH 

'  L.Ü.B.  V  ib.  ^B 
■'  M.  Heft  8  S.  128. 
'  Die  KatbarineDkirche  erhielt  in  den  Jahren  IS&l  ff.  für  eine 

Hypothek  von  100  ji  in  einem  Grundstück  am  Lohberg  st&tt  5  nur  4  jl 
Reote  mit  dem  ltemerk(>n:  den  hundertsten  1  ̂   gekorthet  [M.  Heft>t 
S.  121;  vgl.  ferner  S  128).  Deegleichen  pflegte  d;e  Stadtkaase  von  1701 
an  ihre  Renten  bei  der  AuBzahlung  um  den  Bcti^  des  Schosses  in 
kürzen  (Z.  Bd.  6  S.  493).  —  Daast'lbe  findet  sich  iu  anderen  Städten. 
Brauuachweig  k.  B.  verpflichtete  seine  Bürger  beim  Schoreeid  sn- 
zucebcD,  welche  Wurt-  und  ErbenKinaeii  an  Kirchen  und  Klöster. 
welche  Leibgedingsrenten  an  begebene  Leute  entrichtet  wurden.  Der 
Schofs  für  sie  wurde  in  der  Regel  beim  Rentengeber  erhoben.  Aber 
dieser  durfte  den  iScholsbetrag  bei  Zahlung  der  Rente  einbehalten. 
(Chroniken  H  S.  XXVII.I    Vgl.  unten  anb  X.\. 

'  M.  Heft  5  8,  31.  Neue  Lüb.  BIfltter  1852  8.  121. 
"  Vgl.  Rehme,  Oberstadibuch  S.  196.  bes.  Anm.  10;  L  U.B.  IV 

8.  778  Anm.:  Schroeder,  Topographische  Notizen  b.  U;  Hasse.  Aus 
der  Verganirenheit  der  Schiffergesellachaft  S.  10;  Z,  Bd.  I  S,  ̂ {66?. 
lii^ängerkapelle  in  St.  Marien). 

'  An  Beispielen  aus  den  Schofsregistem  seien  folgende  (;euannl: 
stoer  na  vpgang  hertegen  grauen  vor  ein  broderschop  echot  — 
bans  van  mynden  heft  schotet  vp  rekenachop  van  der  selscfiop  wegen 
70  mr.  vnn  2  mr.  to  vorschote  (Vorschofaregister  1411)  —  almiasea 
dez  tilgen  lichnunez  mid  gerd  von  lenten  —  her  bertolt  vor  her  bro- 
linges  almyss  (im  Gästeregiater  14G6I  —  neben  Zsrrenthiens  Armen- 

haus im  Schofsregister  14«);  her  lutke  bom  scatet  dar  vor. 
'  1464  z.  B.  steht  neben  zwei  Armenbauxern  in  der  Hundeatrafie: 

kalant  dedit,  1474  neben  einer  Almisae,  die  in  einem  Hause  am  Kiiitf 



2.   BchofB  und  Zunft. 

Der    Schofa     wurde     individuell     entrichtet ,     nicht 

[  korporativ. Lübeck  hat  im  Unterschied  von  anderen  mittelalterlichen 

Btfidten '   das   Korporationswesen    bei   der   Steuer   aufser  An- 
nilung  gelaasen.    Dies  geschah  nicht  etwa  deshalb,  weil  der 

}rganisationstrieb  unter  den  Handels-  und  Gewerbetreibenden 

'j  entwickelt  war!    Denn  die  Kaufleute  waren  in  „Kom- 
Eagnien"  (Kollegien,  Nacien)*,  die  Handwerker  und  Klein- 
ändler   in    „Ämtern"^  zusammengeschlossen. 

Die  Stadt  hat  sich  sonst  vielfach  der  Zünfte  bedient;  sie 
z.  B.  die  gewerblichen  Abgaben,  durch  die  Älterleule  ein- 

mmeln*.  Trotzdem  hat  sie  die  Ämter  nur  zweimal  als 
i  besteuert,  1374''  und  1544  (bei  einer  TUrkenschatzung)  •, 
Zwei  Zünfte  nahmen  aber  eine  Sonderstellung  ein,  die 

Feber  und  die  Knochenhauer.  Sie  schofsten  in  corpore. 

Die  Weber  waren  überhaupt  nicht  dem  Schofsdepartement 
mterstellt,  sondern  der  Wette,  dem  Ratsausachuts  für  das 
fflwerbe^.  Sie  nahm  ihren  Schofs  ein  und  lieferte  ihn 
rekt  an  die  Kämmerei  ab.  Der  Weherschofs  war  also  ein 

Mng  für  sieh.  Sein  Ertrag  wurde  besonders  gebucht*.  Wann 
weshalb  diese  Einrichtung  getroffen  ist,  liefs  sich  nicht 

feststellen.  Ihre  älteste  Spur  ist  In  einer  Kämmereiabrechnung 
von  1408  erhalten". 

Die     korporative     Besteuerung     der     Knochenhauer 
acheint  eine  mittelbare   Folge   ihrer   Teilnahme   am  Aufstand 

r 
bere  als  Bente  eingetrageu  ist:   dar  a  vorschotet  in   der  liuodestrate 
vt  dem  kalaode.    Gemeint  ist  der  St  Klemeoa-Kaland. 

'  Frankfurt  biclt  sich  für  die  Bede  der  Inkorporierten  an  die 
Zfinfte  und  Qe-sdlBchaften  (Bücher,  BevSllieruDg  Fr.e  S.  8Iä).  Die 
Baseler  Zunftgenossen  faticrten  1429  vor  Ratabcrreii  und  Zunrtmcistem 
und  Btenertcn  auf  den  Zunftstuben  (St'liönbeTg,  FinanEverbftltnisso 
>B.  145  ff.  u.  1791. 

„Nacien"  bedeutet  Nationen.  Die  Itanfmänniechen  Korporationen 
Bannten  sich  nach  don  Städten  und  Ländern,  mit  denen  sie  vorzugs- 

weise handelten,  z.  B.  Bergen-.  Novgorod-,  Schon enfahrer. 
*  Amt  ist  die  norddeutache  Beieichniing  für  Handwerker- 

korporation.  -Zunft"  wurde  in  L.  erat  nach  der  Reformation  ge- 
brBuchUch  (Webrmann,  Zunftrollen  S.  23  ff.).     Vgl.  oben  S.  34  ff. 

*  Webrmann  1.  c.  S.  12;  L.U.B.  11  S.  1046  Anm.  4,  5,  7  und 8.  1052. 
«  L.U.B.  IV  S.  357.    Vgl.  oben  S.  114. 
*  Reisner,  Die  Einwohnerzahl  deutscher  Stftdte  in  ftflheren 

Jafarb änderten  nit  besonderer  BerückMchti^ng  L.s.    Halle  1902.  S.  20. 
'  Wette  bedeutet  Bufäe.  Die  Wette  war  zunächst  die  Eiekntiv- 

befaQrde  für  die  vom  Rat  ausgeworfenen  Strafen ,  später  die  Gevrerbe- 
poUtei  (Pauli  in  Z.  Bd.  I  S.  204). 

■  Vfrl.  unten  sub  XYIII. 
»  L.U.B.  V  S.  179. 



von  1384  zu  sein.  Nach  dessen  Niederwerfung  verordne* 
nämlich  der  Rat,  ihr  Amt  solle  kUnftrg  ein  geschlossenai 
sein',  nie  mehr  als  5U  Mitglieder  zählen^,  und  ftlgte  hinsnl 
„Vortraer  schal  nement  van  en  loten,  he  en  hebbe  erat 

gheachoten^."  Die  Erfüllung  der  Schofspflicht  wurde  für 
somit  zur  Bedingung  der  Ausübung  ihres  Berufes,  Ein  ̂  
Knochenhauer,  der  zur  Zeit  der  Verlosung  der  Verkaufsstellen 
noch  mit  seinem  Schols  rückstilndig  war,  wurde  für  ein  Jahr 
vom  städtischen  Markt  abgesperrt. 

Dies  Amt  hatte  aber  keine  besondere  Steuerbehörde; 
steuerte  den  Schofaherren.  Und  zwar  überbrachten  alle  Amts 
genossen  ihren  Schofs  gemeinsam.  Eine  Eintragung 

Rechnungabuch  der  Schufaherren  *  meldet:  Item  wen 
knakenhowera  bryngen  ere  achot,  so  gifFt  men  elleken  j 
fioneu,  de  syn  schoet  brynget,  1  ß  vnd  den  twen  oelden  lud^ 
ti  ß  to  bergelde  vn  en  to  achenkkende  elleken  myt  hamborg« 
bere  vn  den  oelden  luden  but  men  wyn.  Darnach  scheint 
ea  zuerst  bei  ihnen  üblich  geworden  zu  sein,  prompte  Zahlung 

mit  Trinkgeldern  und  -spenden  zu  belohnen". 
Diese  Sonderstellung   der   beiden  Amter   beim  Schofs   i 

bis  in  daä  16.  Jahrhundert  hinein  in  Brauch  geblieben. 

3.   Die  Form  der  Abstattung. 

Der   Schofs    wurde   zunächst    heimlich    erlegt.     Die« 
Steuermodus    hat   aich   in   Bremen    bis    nach  1870    erhalten^ 
Funcke''  berichtet  über  ihn: 

„(Ea)  wurde  üffentlich  bekannt  gemacht,  an  welchen  Ta^ 
der  Scbofa  zu  entrichten  sei,  und  wie  viele  Procent  von  seinei 
Einkommen  jeder  Bürger  und  Eingeaesaene  liefern  müsse.  Da^ 
rechnete  nun  ein  Jeder  oder  eine  Jede  für  sich  selbst  aia 
und  kein  Menach  kümmerte  aich  darum,  ob  er  auch  ehrlicl 
rechnete.  Jeder  kontrollierte  sich  seibat.  Am  bestimmt^ 
Tage  erschien  also  bespiels weise  der  Bürger  .  .  Meier  aufdfl| 

'  Die  Ämter  sind  öfter  geBchloaacn.    Uio  Rnochenhauer  bildet 
aber    eine    obrigkeitlich   (rechtlich)   geschlosaenc   Zunft,    während    l 
meisten  nur  privatim  oder  faktisch  geschlosBen  waren,  z.  B.  infolge  d 
beschrfinkteu    Zahl    ihrer   Verkauf aatellen    [Wchrmann  S.  1^7  ff.  und 
Inama-Sternegg  HI.  2  S.  49  u.  71  Anm.). 

<  Diese   obrigkeitliche   BegrenisuDg   der   Mitgliederzahl   war   eine 
dauernde.    Die  Steuerregister  der  Knoehcnbauer  (oben  S.  140  Aacn.  (' enthalten   imrner  rund   60  Personen  oder  doch    Betriebe.     Dean  v 

]  vnd  telseke  voghed 

>  Die  Rolle  der  Knochenhauer  von  l!tS5  bei  Wehrman 
*  Im  aweiten. 

■^  Vgl.  dazu  oben  S.  163  und  unten  sub  XVTII. 
•  Oben  S.  IM. 

''  Die  FufsHpuren  des  lebendigen  Gottes  in  meinem  Lebenswege  S 
(Altonburg  1900)  S.  258/59.  - 



ithaua.  An  einem  Tisch  saTBen  ein  Schreiber  und  ein 

tnator.  Besagter  Herr  .  .  Meier  sagte:  ,Ich  steuere  hiermit 

fUr  mich.'  Dabei  legte  er  fünf  Thaler  Gold  (oder  auch  weniger, 
wenn  er  nicht  ao  viel  zu  steuern  hatte)  blank  auf  den  Tisch. 
Den  Rest  aber  —  der  vielleicht  viele  Tausende  von  Thalern 
betrug  —  versenkte  er,  eingewickelt  oder  nieht  eingewickelt, 
und  ohne  Namensangabe  in  eine  mit  einem  Trichter  versehene 
eiserne  Kiste'.  Ob  er  aber  einen  oder  tausend  Thaler  oder 
zehntausend  Thaler  hineinwarf,  das  kontrollierte  kein  Mensch. 
Es  ging  ja  auf  den  Bürgereid,  Das  war  genug.  Es  schien 
undenkbar,  dafs  ein  Bremischer  Bürger  den  Staat  betrügen 
konnte.  Der  Schreiber  notierte  nur:  ,Herr  ,  .  Meier  hat 

geschofst.''' In  Lübeck  wird  die  Abstattung  in  ähnlicher  Weise  vor 
aich  gegangen  sein,  Aueh  hier  wurde  die  Steuer  in  eine 

Schofskiste  gelegt*.  Der  Volksmund  nennt  das  Steuern 
geradezu  „in  de  kisten  bringen"^.  Aber  die  ganze  Steuer 
ward  heimlich  entrichtet;  die  offene  Erlegung  eines  Fixums 
wie  in  Bremen  war  nicht  vorgeschrieben.  Der  Steuerakt 

erinnert  demnach  an  die  Erhebung  kirchlicher  Kollekten*, 
Später  ist  die  allgemeine  Heimlichkeit  des  Schossons  be- 

seitigt. Zuerst  mufsten  die  kleinen  Leute  offen  steuern.  Zu 

ihnen  gehörte  jeder,  der  nicht  mehr  als  1  Ji  zu  steuern  hatte*, 
d.  h.  (fUr  die  zweit«  Hälfte  des  lü.  Jahrhunderts,  in  der  der  ge- 

wöhnliche Schofssatz  1  4  von  2  /  Silb.  [=  4  /  Pf.]  betrug) 
nicht  mehr  als  708  ■#  besafs".    In  den  60er  Jahren  desselben 

'  Dieselbe   stand  hinter  dem   Rücken    der   Schofddeimlatioii   (J.   f. 
Nat.  u.  Stst,  1864  S.  319  u.  508/9)., 

*  Die    Hamburger   Kämmereircchnunfien    fiihreu    unter   deu   Aub- 
fabc:n  für  die  Herbrree  auf  dem  Elingenber^  folgende  Pasten  auf- ti  pro  taia  de  boda  data  ad  cistam  Lubicensem  (V  S.  51Ö)  und 
\  il  /k  ß  soluta  dominie  proviaoribua  sisto  in  Lübeck  iS.  475).  V^l, 
auch  obi'n  S.  122  Anm.  7.  —  Auch  der  Hamburger  St-hofd  wurde  „into 
the  public  coffor"  gesteckt  iSmitb,  tnquiry  into  the  nature  aud 
cauees  of  the  wealth  of  nationa  V,  11  Chap,  II  Art.  2  S.  207),  die  Nürn- 

berger LoHUOg  in  eine  verscbloaaene  8chieblade  (Chroniken  I  8.283) 
oder  in  einen  mit  Geldcinwurf  versehenen  Kaaten  (Sander,  Reichs- 

stadt. Haushaltung  S,  231).  Der  Züricher  warf  seiD  Gewerf  in  eine 
Schüaael  (Cohn,  Finanz-W.  8.  325).  Bei  der  ersten  Mausfeldiacbea 
LandesBteuer  von  I5G5  wurde  „ein  sonderlicher  Kasten"  geordnet,  in 
den,  „was  einea  Jeden  Vermögen  sein  möchte,  ohne  der  Einnehmer 
Zusehen  nnter  einem  Tuch  eingelegt  werden  gollte"  (Ortloff  8. 149/50). 
VgL  Anm.  4. 

■  Z.  iW.  2  S.  334,  336  Anm.  6  und  343  Anm.  2. 
*  Dag  Freiberger  Stadtrecht  mahnte:    „Kein  man,  noch  vrowe  aal 

böse    «über   noch    böse    plieunige    in    den    tzuber    legen"    (O r 1 1 o f f 8.  \m- 
»  Vgl.  unten  sub  SVIII  Tab.  3. 
*  Die  offen  erlegten  SteuerbetrSge  über  1  /  sind  in  der  Regel  der 

Schot  mehrerer  Personen  oder  der  Schof»  c^--  "•   ''■^'■-- 
Säx  mehri e  Jahr. Endlich  w r  auch  d r  Ix-imliche  Schofs  ein  Recht, 



Jahrhunderts,    nachweialich    von    1461 — 14ti7,    genügte 
schon    ein    Steuerbetrag    von    über    12  Schillingen,    um   dl 
Kechtswohltat   des   heimlichen  Steuems   teilhaftig   zu  werde 

Dagegen  hatten  die  Gäste  3  -^  noch  offen  zu  erlegen'. 
Wann  diese  differenzielle  Behandlung  der  Reicheren  m 

Ärmeren^  begann,  ist  nicht  ersichtlich.  Sie  läfst  sich  sc 
1459  nachweisen*. 

Die  partielle  Heimlichkeit  des  Schosses  *  verlor  ab« 
bald  jede  praktische  Bedeutung.  Ausweislich  der  Schol 
register   steuerten   in  den  vier  einzelnen  Bezirken: 

überhaupt: 
heimlich : 

1233 
293 1113 

143 
1124 237 850 147 

Überhaupt: 
heimlich ; 

IUI 
498 

1461/62 
989 297 1080 444 817 

243 

überhaupt: 
heimlich : 

1012 
152 

1487/88 

1016 117 
1227 

77 

948 

61 

überhaupt: 
heimlich: 

1188 
41 1502'3 

1212 47 
1332 

40 1009 38 

Personen.     Das  sind  in  der  ganzen  Stadt: 

überhaupt        heimlich       letztere  in  "In 
1460/61:  4320  820  ea.  19 

1461/62:  4027  1482  ca.  36'/i 
1487/88:  4203  407  ca.     9'/. 
1502/3:  4801  166  ca.     3'/.". 

I 

keine  Pflicht.     Einzelne  haben  auf   dies  Recht  verzichtet.     Der  ItÜTg 
Bterlink  in  der  Alfstrsrae  z.  B.  zahlte  jährlich  offen  2  Ji. 

'  VpL  nnten  sub  XVIII  Tab.  3. 
*  Die  heimiicben  Schosaer  wohnten  nach  den  Reeiatcm  übet- 

wiegend  in  Giebelhäueem  und  zwar  begonderB  in  den  Strauen,  die  von 
der  Marienkirche  zur  Trave  herabfübren  (Braun-,  Piacb-,  Alfstiaf«, 
MenKstrafBei.  In  der  MeneatrafBe  z.  Ü.  ateuerten  1461/62  von  49  Pei^ 
sanen  41  heimlich. 

*  Soweit  die  SchofBregister  des  15,  Jalirhuuderts  zurückreichen. 
*  Bremen  gestattete  in  spaterer  Zeit ,  dafs  Vermögen  von 5D0  Talern  aufwartB  heimlich  verBcborat  wurden.  Im  Laufe  der  Zeit 

ist  die  Grenze  auf  2000,  dann  auf  .%00  Taler  hin  aufgerückt.  Endlich 
mufsten  auch  VermügcD  über  8000  Taler  bis  zu  diesem  Betrage  offen 
versteuert  werden.  Der  Einkommensechofe  gostattete  heimliche 
Versteuerung  der  600  Taler  übersteigenden  Einkommen.  Kleinere  Ver- 

mögen und  Einkommen  wurden  behördlich  taxiert  und  dnrch  monatliche 
„Kollekten"  besteuert  (0  r  1 1  o  f  f  S.  183  ff-,  J.  f.  Nat.  ii.  Stat.  18ß4  S.  319  ff. nnd  895J, 

'  Die  heimlichen  Schosser  beliefen  sich  femer  nach  den  speziell 
für  sie  geführten  Listen  in  den  einzelnen  Quartieren  146?:'?  auf 208  -f  123  +  174  ̂ ■  99  =  604,  USSÜe  auf  69  +  82  -*■  82  -)-  21  =  2äl»_ 



Im  Steuerjahr  1461/62  hat  demnach  Über  ein  Drittel  der 
Steuerzahler  heimlich  geschorst.  Diese  Ziffer  stellt  das  Maximum 
dar.  äie  erklärt  sich  daraus,  dnTs  damals  das  Recht,  heimlich 
zu  steuern,  schon  hei  Beträgen  über  12  SchilUngen  anfing. 
Dann  ging  die  Zahl  der  heimlichen  Hchosser  unaufhaltsam 
zurück.  Eine  lange  Friedeneperiode  bewirkte,  dafs  das  alte 
System  praktisch  zerbröckelte.  Schliefalich  ist  es  gänzlich 

beseitigt ', 
Die  mittelalterliche  Stadt  pflegte  bei  Einhebung  der  Steuer 

das  „Prinzip  der  Gegenrechnung"  (Bücher)  zu  beobachten. 
Sie  erlaubte  den  Steuerpflichtigen  den  Steueranspruch  mit 
Gegenforderungen  an  die  städtiBche  Finanzverwaltuug  zu 

kompensieren  ̂ . 
Dasselbe  galt  in  Lübeck.  Das  Vorschofsregister  von  1411 

enthält  die  Eintragung :  brun  warendorp  heft  ghe  schotet  5  mr 

vp  rekenschop^  vnn  wan  he  ayk  vor  enet  myt  dem  rade  vmme 
syne  rente  so  wyl  he  vul  schoten.  Dyt  achach  int  jar  {14)11 
jar  vnn  syn  eet  steit  noch  vp  screuen.  Der  privatrechtliche 
Anspruch  des  Bürgers  konnte  bei  Erfüllung  seiner  öffentlich- 

rechtlichen Pflichten  aufgerechnet  werden. 
Individuelle  Beeinträchtigungen  der  Steuerkraft  durch 

Krankheit  oder  zeitweilige  Verlegenheiten  fanden  gebührende 
Rücksicht.  Die  Schofssumme  wurde  gestundet  (blift  S  jß 
Bchuldich),  herabgesetet  (krank  4  j3,  aimot2,  Jj,  ArmQt  16  4i 
verarmet  dt  2  JJ,  armot  7  /?)  oder  auch  ganz  erlassen  (armoO. 

Ob   feste  Normen  hierfür  bestanden,   ist  nicht  ersichtlich. 
In  Hildesheim  wurde  den  Bürgern  1405  durch  eine  Rats- 

verordnung eingeräumt,  sich  mit  der  Stadt  auf  drei  Jahre  im 
voraus  über  die  Höhe  des  Schosses  zu  vereinbaren^. 

In  Lübeck  ist  dergleichen  nicht  überliefert.  Doch  scheint 
im  Interesse  der  Stadt  mit  den  Gasten  ähnlich  verfahren  zu 
sein.  Wenigstens  findet  sich,  dafs  sie  zuweilen  schon  fllr  die 

folgenden  Jahre  zahlen  ̂   °. 

1  nicbt  zu  bestimmenden  Jahre  emilich  auf  52  +  24  4  86  +  21 
Anfaerdem  sind  noch  einige  undatierte  Zettel  mit  TeilrcBultaten 

rhanden.  —  Interesgant  ist,  dafs  die  BScker  und  Wirte  meiflt  der 
Tcrgänatigung  des  heimlichen  Schossena  teilhaftig-  waren.  1460'!  i.  B. schössen  von  2^  Käckem  15,  von  47  Wirten  auch  15  heimlich.  1461/62 
von  46  Bäckern  43,  von  lö  Wirten  53.  Auch  ihr  ofiencr  Schofa  ist 
relativ  hoch.  Die  gcofse  Mphrzalil  von  ihnen  l(ite  offensichtlich  in 

guten  VerhgltDiaaen.  ' 
'  Diea  System  war  anch  insofern  nncerecht,  als  ea  bei  unredlicher 

Erfüllung  der  Steuerpflicht  seitens  der  Reichen  eine  atftrkere  Belastung 
der  kleinen  Leute  zur  Folge  hatte. 

•  Vgl.  z.  B.  Paasche  in  J.  f.  Nal.  u.  Stat.  Bd.  39  S.  329  Anm.  1. 
^  Oben  91  Anm,  1. 
'  Huber.  Haushalt  Ha  S,  61.    Vgl.  auch  U.B.  V  S.  262  Abs.  2. 
>  1492  X.  B.  xohlt  ein  Gast  fvt  die  Jnhrc  1489—93. 
'  Derartice   Vorausbezahlungen   finden   sich   auch    in    Dortmund ; 

.  Rftbel,  Finanzweaen  D.s  I  S.  84  Nr.  1. 



Siebenter  Teil. 

XVI.   Die  Kontrolle  der  Schofspflichtigen. 

Solange  der  Schofs  heimlich  entrichtet  wurde,  gebrach  ei 
an  jeder  äufseren  Kontrolle.  Der  Bürger  schätzte  sidi 
selber  ein  und  lieferte  seine  Steuer  ohne  Angabe  ihres  Be- 

trages ab.  Ungezählt  wurde  sie  angenommen.  Der  Scholt- 
einnehmer  konnte  nur  feststellen,  ob  formell  der  Schofspflicht 
Genüge  geleistet  war.  Ihre  materielle  Erfiillung  unterstud 
ausschliefslich  der  Kontrolle  des  Gewissen  s. 

Das  Mittelalter  hat  sich  aber  bemüht,  diesen  inneren  Zwang 
mögliehst  zu  stärken,  das  Fehlen  der  äufseren  Kontrolle  durch 
eine  scharfe  innere  zu  ersetzen.  Dazu  bediente  es  sich  des 
Eides.  £^  teilte  nicht  die  Bedenken,  die  heute  seiner  Ver- 

wendung in  Steuersaehen  nach  allgemeiner  Erfahrung  entg^en- 
stehen  ̂   oder  konnte  ihn  trotz  dieser  in  Ermangelung  anderer Kontrollmittel  nicht  entbehren. 

Auch  Lübeck  brauchte  den  Eid  zur  Kontrolle.  Das  Stadt- 
recht  bestimmt:  Gift  men  iemende  schult  dat  he  nicht  wo! 
geschoten  ne  hebbe  is  he  umbesproken  he  mach  sie 

untsecghen  mit  sines  sulues  edhe^.  Wurde  jemand 
verdächtigt,  der  Stadt  den  Schofs  ganz  oder  teilweise  vor- 

enthalten zu  haben,  so  mufste  er  sich  von  dem  Verdacht  durch 
einen  Reinigungseid  freischwören.  Dieser  Eideszwang  wurde 
aber  nur  gegen  den  Unbescholtenen  angewandt,  d.  h.  nicht 
gegen  den  Meineidigen,  Räuber  und  Dieb.  Letztere  waren 
nach  den  Statuten  Personen  minderen  Rechts:  So  wor 
dat  witlic  is  dat  en  man  heft  mene  ede  sworen  oder  rouet 
oder  Stolen  vnde  dat  ghebeteret  vnde  ghelegheret  heuet, 
De  ne  scal  nicht    hebben  so   gut    recht    alse    en   andere 

^  Cohn,  Fioanzwissenschaft  S.  518  19. 
-  Ha  oh  Kod.  ir  Art.  114  S.  304  5.  Im  Kodex  der  GdttinjErer 

Bibliothek  heifst  es  .  .  .  he  mach  sich  entledighen  mit  sjnes  eynes 
^de  .  .  .  {\h.  K«.Ki.  III  Art.  54  S.  39495  ;  im  Kodex  II  hei  Brokes  ...  so 

mach  he  sich  der  Tüchte  wen?n  mit  siner  ejen  Hand  (Selectae  obser- 
vationes  Forenses  im  Appendix  S.  41  Art,  \zu  Vgl.  hierzu  die  oben 
S.  14^  zitierten  Quelienstellen. 



vnbesproken  man'.  Leistete  der  Unbescholteae  den  ihm 
aufgelegten  Eid,  so  war  die  Erfüllung  seiner  Steuerpäicht 
damit  erWiaaen.  Leistete  er  ibn  nicht  oder  gab  er  die  Be- 
echuUIigung  zu,  so  wurde  er  mit  den  gesetzlichen  Strafen  be- 

legt. Wie  es  bei  einer  Anschuldigung  Bescholtener  gehalten 
wurde,  steht  dahin.  Vielleicht  besafaen  sie  überhaupt  nicht 
das  Recht  des  heimlichen  Schossens,  vielleicht  wurde  einem 
Verdacht  gegen  sie  a  priori  Glauben  geschenkt. 

Diese  Eideskontrolle  war  nachweislich  erat  seit  Entstehung 
des  deutschen  Stadtrechta  in  Brauch,  wird  aber  auch  schon 

vorher  üblich  gewesen  und  nicht  erst,  wie  Ortloff  annimmt*, 
mit  der  Zeit  eingeführt  sein.  Eine  Steuer  ohne  jedes 
Kontrollmittel  ist  doch  kaum  vorstellbar. 

Die  heimliche  Entrichtung  des  Schosses  machte  es  aber 
aobwer,  einen  begründeten  Verdacht  vorzubringen.  Nur  Zu- 

fälligkeiten konnten  einen  solchen  hervorrufen;  z.  B.  un- 
vorsichtige Reden  des  Defraudanten ,  auffallendes  Gebahren 

bei  der  Abstattung,  Einwickeln  der  Schofsgelder  in  einen 
wieder  zu  erkennenden  Umschlag  und  dergleichen  mehr.  Man 
darf  daraus  wohl  schliefsen,  dafs  das  obige  Kontrollmittel  nicht 
gerade  oft  zur  Anwendung  kam. 

Das  Stadtrecbt  erwähnt  nur  den  Reinigungseid*  des 
verdächtigten  Unbescholtenen.  War  er,  der  nur  in  ver- 
Bchwindend  geringen  Fällen  zum  Ziele  führte,  daa  einzige 
Mittel,  durch  das  eine  gewissenhafte  Erfiillung  der  Bürger- 

pflicht erzwungen  werden  konnte? 
Die  meisten  mittelalterlichen  StKdte  legten  ihrer  Bürger- 

schaft einen  allgemeinen  Schofseid  auf.  Jeder  mufste 
schwören,  seinen  Besitz  redlich  verschossen  zu  wollen  oder 

verachofst  zu  haben*.  Der  promissorische  Eid  war  die  Kegel'*. 
Wenn  eine  Deklaration  stattfand,  ging  die  eidliche  VerpHichtung 
dahin,  wahrheitsgetreue  Angaben  zu  machen ". 

Die  Eidesleistung  erfolgte  entweder  an  besonderen  Steuer- 

|p^..„. .......
...,...._ L        '  Hach  Kod.  n  Art.  246  S.  372. 

L        *  Jahrrente  und  GeBchofB  S.  187. 
L       '  Über  die  £jlellung  des  ReinigungBei

des  
im  lübiachen  Rcclit  vgl, 

Bkch  Art.  188  und  Pauli,  Lüb.  Zustünde  ILI  8.  I. 
^        *  Vgi.  oben  8.  146  ff.,  auch  Zeumer  S.  68  u.  69. 

"  Z-lt.  in  Uildesheim  und  Frankfurt  (oben  S.  163  Anm.  2>  in  Spcter 
fArnold,  VerfasaungSK

e 
schiebte  der  deutschen  Freistädte  II  tS.  267)  und 

Osnabrück   (Stüve  in  d.  M.   d.  Uistor.  Vereins    zu  0.  XI   S.  47).     Vgl. 
auch    die    folgenden    Anmerkungen.

     
Dagegen    murst«    in   Rostock   der 

Schofspflicht
ige  

nach  Leiaiung  des  Schosses  beschweren,
  

dafs 

Stadt   den   vollen  Schofä   geleistet    habe  (Bciträgr  
  —   " — "■■-' 

Stadt  Rostock  11  Heft  d  S.  10). 
*  Vgl.  KämmereiiechnuDgen  Hamburgs  I  S.  LV,  M.  d.  Vereins  f. 

Geschichte  der  Stadt  Meifseu  I   S.  1,    ITB.  der  Stadt  HUdesheim  VI 

:  Geschichte  der 
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Klassen  und  Stadtteile  za  erscheinen  hatten,  oder  nnmittribtr 
vor  der  Versteuerung,  wie  die  der  Zeugen  vor  der  AüMnftK 

Einige  Städte  begnügten  sich  mit  einer  Berufung  auf  den 

Bürgereid  *. 
In  Lübeck  lärst  sich  ein  allgemeiner  Schofseid  erst  ui 

dem  Anfang  des  15.  Jahrhunderts  nachpreiaen.  Das  Schob- 
mandat  von  1410  befiehlt  dem  Treuhänder,  die  ihm  n- 

geschriebenen  Grundstücke  ^bv  synem  eede*  den  Leib- 
rentenverkäufem,  die  von  ihnen  beschwerten  Immobilien  .bv 
crem  sworen  eede''  zu  verschossen*.  Im  Friedensröeu 
von  1410  wird  vereinbart:  vnde  dat  (dieFriedensvereinbamngen) 
schal  eyn  islik  also  to  holdende  in  sinen  eed  nemen, 

wan  he  de  stad  sin  schot  ghift^. 
Urkundliche  Überlieferungen  aus  ilterer  Zeit  sind  nicht 

vorhanden.  Vielleicht  deshalb,  weil  der  allgemeine  Schobeid 
erst  1410  eingeführt  wurde.  Bis  dahin  war  nur  der  Bürger 
schofspflichtig,  wenigstens  aktiv;  es  genOgte  also  ftr  die 
Steuer  eine  Verpflichtung  auf  den  Bürgereid.  Der  neue  Bit 
zog  aber  auch  die  Einwohner  zum  Schola  heran*.  Ver 
mutlich  hat  diese  Erweiterung  der  Schofsnflicht  die  Eanf&hrong 
eines  allgemeinen  Schofseides  veranlalst.  Die  besondere 
Vermahnung  der  Treuhänder  und  LeibrentenverkSnfer  im 
Mandat  von  1410  dürfte  sich  daraus  erklären,  daTs  sie  ent 
seit  kurzem  zur  gesetzlichen  Vertretung  bei  der  Steuer  ver 
pflichtet  waren. 

Der  Eid  war  ein  promissorischer.  Er  lautete  im  17.  Jahr- 
hundert folgendermafsen :  Ich  schwöre  zu  Oott  dem  All- 

mächtigen .  dafs  ich  von  allen  meinem  in  und  aufserhalb  der 
Stadt,  wie  auch  unter  fremder  Bothmäfsigkeit  belegenen  Ver 
mögen,  an  beweglichen  und  unbeweglichen  Gütern,   an  Rm» 

'  Besondere  Schwurtermine  fanden  statt  in  Augsbure  (und  zwtr 
für  die  verschiedenen  Bevülkeninesklassen:  Zeumer  S.  661  >ürnberj: 

(die  Bevölkerung  wurde  in  fünf  bis  sieben  Tajren  nach  Hauptmani]- 
schaften  v^-reidipt.  Der  Eid  ging  dahin,  bis  zum  Termin  dem  Steu»?:- 
fufs  entsprech<*nd  steuern  zu  wollen:  Sander,  Reichsstadt.  HaushaltTir.j 
S.  2'^0),  Hildesheim  (für  die  sechs  Stadtbezirke,  kurz  nach  Marias- 
Reinigung  [22.  Fehl],  d.  h.  drei  Vierteljahre  vor  Beginn  der  Scbofv 
erhebüng:  U.B.  VI  S.  L  und  Huber  ^.  61),  Braunschweig  iver- 
schiedene  für  den  Rat  und  die  Bürgerschaft,  vier  Wochen  vor  d?r 
Schofszeit.  Die  Deklaration  hatte  in  den  beiden  nächsten  Wochen  zu 
erfolgen;  Dürre,  Geschichte  der  St.  Braunschweig  S.  327,  Chroniken 
Bd.  0  S.  1:^7  Anm.  2.  U.B.  1  S.  180)  etc. 

-  Z.  B.  Bremen  (oben  S.  169).  Vgl.  für  Hamburg  ob»T» 
S.  149.  In  Basel  wurde  1446  bei  der  Deklaration  anf  den  aligemeiDec 

Bürgereid  Bezug  genommen  (Schönberg,  Finanzverhältnis<e  S  '.??- 
und  206  sub  b). 

»  L.U.F^.  V  S.  379.    Vgl.  dazu  oben  S.  171,  a  Absatz. 
*  L.U.B.  V  S.  64o. 
»  Vgl.  oben  S.  2>'. 



[  und  Hof,  an  Waaren  oder  in  meinem  Handel  habenden  oder 
baar  bei  mir  stehenden,  wie  auch  in  Handschriften  aus- 

,  eethanenenoderinHftusern  und  anderen  unbeweglichen  Gründen 
Belegten  Renten  und  Pfandgeldem,  ausstehenden  vermutblichen 
Schulden,  Schiffsparten ,  Silber  und  Gold,  Zinn,  Kupfer  und 

-  Messing  und  alles,  wozu  ich  einige  Hoffnung  babe,  es  iiei  zu 
Wasser  oder  Lande,  inmafsen  soweit  mir  möglich  gewesen, 
einen  richtigen  Überschlag  davon  gemacbt  habe,  aufrichtig 
und  unverkürzt  den  halben  hundertsten  Pfenning,  nämlich 
8  Schillinge  von  jedem  lOO  Mark  meines  ganzen  Vermögens, 
jetzt  allhier  erlegen  und  entrichten  will.  So  wahr  mir  Gott 
lelfe  >. 

Diese  Fassung  dürfte  der  Eid  auch  vorher  gehabt  haben. 
Denn  die  Eidesformeln  sind  im  alten  Lübeck  nur  selten  ab- 

geändert worden. 
Wann  die  Verpflichtung  der  Steuerzahler  stattfand,  ob  an 

besonderen  Efdesterminen  oder  unmittelbar  vor  Entrichtung 
dCiS  Schosses,  mufs  dahingestellt  bleiben.  Der  Wortlaut  des 
Fried ensrezesa es  und  der  SchluTs  der  Eidesformel  spricht  für 
letzteres,  die  urkundliche  Notiz,  dafs  der  im  Rezesse  vereinbarte 
Eid  von  Bürgern  und  Einwohnern  innerhalb  dreier  Tage  ge- 

leistet ward^,  für  besondere  Schwurtermine'. 
Der  allgemeine  promissorische  Eid  wurde  fortan 

immer  gefordert.  Allerdings  ist  er  im  revidierten  Stadtrecht 
von  1586  überhaupt  nicht  erwähnt.  Aber  daraus  folgt  nicht, 
dafs  er  später  wieder  abgeschafft  ist.  Denn  die  Bursprake 
bestimmt  seit  der  Mitte  des  Ilj.  Jahrhunderts  ausdrücklich, 
„Vortmer  gebeden  desse  Heren,  dat  eyn  Jewelik  schal 

schalen  (sin  Schott  vpbringen)  by  aynem  eede"*.  Zudem 
war  ja  eine  Berufung  auf  den  Bllrgeroid  wegen  Vergröfseruug 
des  Kreises  der  Schofspflichtigen  nicht  mehr  angebracht. 

Aber  auch  der  alte  assertorische  Reinigungseid 
wurde  weiterhin  aufgelegt.  Eventuell  mufste  also  ein  Steuer- 

akt durch  zwei  Eide,  einen  Voreid  und  einen  Nacheid, 
beschworen  werdeu. 

Die  Praxis  der  zwei  Eide  war  damals  nicht  so  ungeheuer- 
lich wie  sie  heute  sein  würde.  Nur  der  Verdächtigte  wufate, 

ob  die  gegen  ihn  erhobene  Beschuldigung  berechtigt  oder  un- 
berechtigt war,  nur  er  konnte  für  oder  gegen  die  Erfüllung 

seiner  Schofspflicht  beweisen.  Der  Voreid  diente  zur  Schärfung 
der  Gewissen,  der  Nachoid  gegen  den  Verdacht  der  Defraude, 

Ob    und    welche    Zwangsmittel     bei    Verweigerung     der 

f 
Vgl.  ober 

r  M.  Heft  .5  8.  30  Anra.  1. 
»nn  in  deii  H.O.Bl.  1878  8.  151. 
e  Abfertigung  <lea  tjchossee  in  drei  Tagen  ist  u 

*  Vgl.  z.  B.  die  Bursprake  Martini  von  1541  oben  8.  159  Äam.  6. 



Scborseide  angewandt  wurden,  ist  nicht  bekannt*.  Wrr  .;- 
den  Schofa  meineidig  ward,  hatte  eine  Strafe  von  CO  Schilling:! 
zu  zahlen^  und  verlor  zudem  die  Eidesfftliigkeit*. 

Der  Erfolg  dieser   inneren  Eontrolle   hing  ganz  von  d«f 
Gewissenhaftigkeit     des     Einzelnen     ab;      im     Schofkrepitf^ 
Secunda    Travena   14W    hat    ein   Steuereinnehmer    rennerk: 

Anno  91*  quidam  non  portarunt  achat  iuxta  conecienf 
diciorum   civiiatia.     Sie   war  deshalb   von  sehr  ver&chiedM ; 
manchmal  von  ganz  unzulänglicher  Wirkung 

Eine  behördliche  Kontrolle  wurde  erst  mO^ich.  >k 
die  allgemeine  Heimlichkeit  des  Schossens  beseitigt  wsri 
Jetzt  konnten  die  Schofsherren  doch  prüfen,  ob  der  kleioe 
Mann  überhaupt  und  genug  gezahlt  hatte. 

Ihre   Überwachung    stützte    eich    auf  die    Steuerr^üter. 
Die  Art  der  Registrierung  war  infolge  der  TerechiedeneD  B»- 
handlung  der  Steuerpflichtigen   keine  einheitliche.     Die  haii^H 
liehen  Schosser  pSegten  wie    früher  unterstrichen  za  werd|^| 
Der  Strich   ist  aber   nicht   notwendig  ein  Zahlungsstrich.    ̂ H 
bedeutet  nur,    dafs  der  Unterstrichene  zum  Schofs  erschitfli^l 

ist.    Ob  und  wieviel  er  gezahlt  hat,  konnte  der  Registerflllim' 
nicht    bekunden.     In    späterer   Zeit    tindet    sich    neben    d«» 

ZahlungBstrich   oder   an  Stelle  desselben   der  Vermerk  ,vt** 
Er  bedeutet,  dafs  die  so  bezeichnete  Person  in  der  Liste  d«" 
heimlichen  Schosser  auagetan  ist.     Bei    den  offenen  Schosacra 
wurde   der   gezahlte  Betrag   vor   oder  hinter  dem  Namen  de» 
Zahlers  vermerkt*^,  oft  der  Name  auch  unterstrichen  und  mit 
einem  Kreuz  versehen. 

'  In  Brauusohweig  wurden  ftlle,  die  nicht  »cbwSreii  wotlteu,  tat- 
gehalten,  bis  sie  die  enbrderlii'hen  Angaben  gemacht  hatten. 

»  Hach  Kod.  II  Art.  108;  van  deme  ualschen  tugbe  (S.  301!.  Ww 
in  Dortmund  dea  SchoBsea  wegen  einen  Meineid  leistete,  verlor  V«- 
mögen,  Ehrenrechte,  Eides-  uod  Amtsfähigkeit  (Kübel,  Finatut'  mul 
Stpuerwesea  8.  39). 

»  Oben  S.  172. 

'  Vgl.  oben  8.  136  Anm.  3. 

»  Der  Vermerk  findet  sidi  HS7/88:  53mal,  IMafS:  lOSmal.  Er  irt 
~i  Fällen  mit  einem  ZahluDgEstrich  veraehM. 

1  letzteren  Jabr 

folge  c I    Sitini Daraus  hat  Brebm<r 
S  S.  1)  gefolgert,  der  i^chofs  sei  eine  Abgabe  der  Hict« 

stfidtiscber  Wohnungen  gewesen.  Seine  Prämisse  ist  aber  unrichtig.  Vtt 
iSchofs  erbrachte  auch  gröfsere  IndividaalbetrSge. 

'  Wo    Deklarationen    Etattfanden,    wurde    der    künftig    lahllwn 
Steuerbetrag   schon    im    voraus    festgestellt    uod    in   die   Kcgtster   vn- 
fetragen  und  später  mit  einem  Zahtungsvermerk  vtmehen  fSchSn- 
erg,  FbanzvcrhältDisBe  Basels  S.  389;  Bücher  in  Z.  £.  StW.  Bd.  Ü 

S.  18  ff.;  Stieda,  Städl.  Finani 



Weitere  Zahlungsvermerke  wie  dedit,  dederuDt,  dusae 
heft  gheuen,  betalt  kamen  nur  selten  zur  Verwendung. 
Bisweilen  ist  jedoch  registriert,  an  wen  der  Sohofs  gezahlt 

wurde',  und  für  welche  Zeit  die  Zahlung  erfolgte. 
Die  Kontrolle  betraf  vornehmlich  die  Höhe  der  Straf- 

aiimmen. 

Die  offene  Hingabe  des  Schosses  bedeutet  eine  in- 

direkte Deklaration^;  der  gezahlte  Betrag  ermöglicht  einen 
HUckschlufs  auf  das  versteuerte  Vermögen.  Das  Itefsen  sich 
die  Schofsherren  nicht  entgehen,  Sie  sahen  die  ein  registrierten 
Summen  durch  und  vermerkten  bei  allen,  die  ihnen  zu  gering 
erschienen:  to  weynich,  lutyk,  schal  (acholde)  raer  gheuen, 
ay  wy  nicht  to  vreden,  den  mane,  nota,  de  guder  vorvolget  etc., 
gaben  zuweilen  auch  den  zu  zahlenden  Steuerbetrag  an:  1  ̂   to 
lutyk,  schal  1  punt  geuen  (statt  4  ß),  laten  to  20  ß,  nicht  myn, 
oder  liefsen  die  Steuerpflichtigen  vorladen:  schal  her  kamen; 
bedelers  vor  bodet  ene  vor  vns.  öfter  ist  der  Erfolg 
dieser  Mafsnahmen  aus  den  Registern  ersichtlich.  Der  Schofs- 
pflichtige  Brand  z.  B.  zahlte  zuerst  1  ̂ .  Auf  die  Erklärung 

der  Schofsherren:  „sy  wy  nicht  to  vreden",  legte  er  15  ß 
hinzu.  Van  der  Hoie,  der  12  ß  geschofst  hatte,  erhöhte  seinen 

Beitrag  auf  die  Aufforderung,  „sal  raer  geuen",  um  4  ß,  ein 
anderer  seine  Steuer  von  '.i  ß  um  ü  ß. 

Diese  Kontrolle  gewann  mit  dem  Rückgang  der  heimlichen 
SchoBser  immer  gröfsere  Bedeutung. 

Viele  mittelalterliche  Städte  übten  aufser  der  behördlichen 
auch  eine  nachbarliche  Kontrolle  aus.  Jeder  Bürger  war 

verpflichtet,  das  Vermögen  anderer  zu  deklarieren  und 
Defraudationen  zu  melden*. 

Ob  derartige  Vorschriften  auch  in  Lübeck  bestanden, 
eteht  dahin*. 

Bfetp 
B.  dedit  dominie,   den  heren  schotet  (gheuen),   dedit   wiaken- 
Vgl.  oben  S.  125. 

■I.   für   Rostock   Meckl.    Ü.B.   XX   S.  412  ff-,    für  Hildeoheim 
D.B.  VI  S,  L  und  Koppmnnn  in  ll.G.Bl.  1896  S.  201. 

^  Der  Baseler,  der  der  ij ladt  geschworen  batte,  mufste  jeden  anzeigeo, 
der  der  Steuer  wegen  die  ̂ itadt  verlassen  wollte  oder  bei  Feststellung 
der  Steuerpflichtigen  überBoheii  war  (FichUnberg,  Finanz  Verhältnisse 
S.  213).  ISe  Frankfurter  Bedeordnung  von  1475  verlangte  von  den 
Bürgern  Angaben  über  Bestand  und  Verwendune  geistlicher  VürmOgen, 
desgleicben  Angaben  darüber,  wer  ,moniper  oder  truwenhender"  und welcher  Fremde  in  der  Stadt  begütert  eei  (Bücher  in  Festschrift 
S.  152).  In  Hildeaheim  war  jeder,  der  öbir  Vermöge  na  Verhältnisse  er- 

fuhr, die  dem  Rat  unbekannt  waren,  verpflichtet  diesem  Meldung  zu 
machen  (Hu her  S,  I.')5'6). 

'  Vgl.  den  Wortlaut  des  Ütadtrochta  oben  S.   172. 
-  H.n-i«.  12 
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Dem  Steuerzahler  wurde  nur  buchmäÜBig  quittiert.  E£ 
ist  wenigstens  nicht  überliefert,  dals  er  eine  Quittung  in 
die  Hände  bekam.  Schofsquittungen  sind  nachweislich  em 
im  18.  Jahrhundert  erteilt.  Damals  lauteten  sie:  Es  wird 
hiemit  bescheiniget,  dafs  .  .  .  den  An.  17  .  .  Ostern  fklUgec 
Schofs  mit  .  Mark  .  Schilling  bezahlet  hat^ 

>  Die   Quittungen,    die   noch    erhalten    sind,    stammen    aus   den 
Jahre  1759.    Sie  sind  von  B.  von  Wickede  im  voraus  unterzeichnet. 



I.   Die  Strafen. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  dafs  die  Stadt  von  Anfa^ 
an  die  Erfüllung  der  Hchofsptlicht  mit  Strafen  erzwang.  Ein 
Gebot  ohne  Strafe  ist  eine  lex  imperfecta. 

Über  das  älteste  .Strafensystem  ist  nichts  überliefert.  Man 
weifs  von  ihm  nur  durch  die  Anfrage  des  Etbinger  Rats  aus 
der  Mitte  des  13.  Jahrhunderts:  si  ciuium  aliquis  de  bonis 
suis  non  iuste  nee  debite  talliauerit,  et  poatmodum, 
per  annum  uel  per  duos,  consules  percipiunt,  et  ipäiim  de 
iniuria  illa  racionabiliter  conuincunt,  si  consules  debeant  iudicare 

uel  si  coram  iudice  exigere  teneantur,  et  quicquid  inde  pro- 
iteniat,  si  iudex'  habere  partem  suam  debeat  de  pena  illius 

conposicionis  ̂ . 
Später  gab  es  zweierlei  Strafen,  Defrandations-  und 

Ordnungsstrafen. 
Erstere  wurden  verhängt,  wenn  die  Stadt  ihren  Schofs 

Überhaupt  nicht  oder  nur  zum  Teil  erhielt.  Die  Statuten  ver- 
ordnen im  Anschlufa  an  die  Bestimmung,  dafs  jeder,  der  einer 

Verletzung  seiner  Scholapflicht  bezichtigt  wird,  den  Verdacht 
abschwören  soll:  gift  men  auer  eme  schult,  dat  he  nicht  vul 
geachoten  hebbe  vnde  bekent  he,  so  raot  he  beteren,  wat 
Bo  danne  dar  af  kumt,  des  nimt  de  stat  de  twe  del  vnde  de 

richtere  dat  dridde  del".  Der  geständige  Defraudant  soll 
alao  „beteren",  d.  h.  den  Schofs  unter  Aufschlag  einer  Geld- 

strafe nachzahlen*.  Von  dem  Strafgeld  soll  die  Stadt  zwei 
Drittel,  der  Richter  ein  Drittel  erhallen". 

Eine  Reihe  von  Redaktionen  des  Stadtrechtes  gibt  auch 
das  Strafmafs  an.  Der  Kodex  van  Stitens  bestimmt  „so  mot 

he  dat  alfweddenn  mit  III  Marc k  suluers".     „Dat  Ltkbeuksce 

D.  h.  der  kaiserliche  Vogt. 
L.U.B.  r  Nr.   165  S.  152;  vgl,  obeo  10. 
Hach  Kod.  II  Art.  114  S.  804. 
Bedeutete  „beteren"   nur  nachzahlen,  so  würde  die  Stadt  ihren 
Gehörs  nicht   erhallen    haben,   weil    ein  Drittel  an  den  Richter 
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Recht  Bok  de  1254"  droht  die  gleiche  Strafe  an^  Der 
Kodex  n  von  Brokes  verordnet  „so  moet  he  dat  wedden  mit 

sostich  Marken,  unde  geven  doch  duppelt  Schott"  ̂ ;  der  Kodex  UI 
desselben  „so  schal  he  wedden  3  Punt,  und  geven  vor  jewelick 

Jar  doppelt  Schott"  «  *. Darnach  war  also  die  Strafe,  die  auf  Hinterziehung  des 
Schosses  stand,  eine  kombinierte  Geldstrafe,  bestehend 
aus  einem  Fixum  von  60  J3  (S  -fi  Silb.  alten  Stils  =  3  Punt 
=  60  jS^\  sostich  Mark  ist  zweifellos  ein  Schreibfehler)  und 
dem  Duplum  des  jeweils  hinterzogenen  Betrages. 

Die  Verdopplungsstrafe  ist  den  älteren  Redaktionen  des 
Stadtrechts  noch  unbekannt.  Sie  wurde  erst  später  eingeführt, 
eine  Handhabe,  gröfsere  Untreue  mit  gröfserer  Wucht  zu 
treffen. 

Bei  dieser  Strafenkombination  ist  es  späterhin  verblieben. 
Das  revidierte  Stadtrecht  bestimmt  .  .  .  „Dafür  sol  er  in 

des  Radtes  straffe  gefallen  sein,  vnd  darzu  duppelt  Schofs 

geben®."  Aber  die  fixe  Strafe  wurde  jetzt  ganz  beseitigt, 
ihre  Höhe  in  das  Ermessen  des  Rates  gestellt.  Das  Prinzip, 
das  bei  Einführung  der  Verdopplungsstrafe  zuerst  zum  Durch- 
bruch  gekommen  war:  jeder  Hinterziehung  ihre  Strafe,  war 
damit  im  vollsten  Umfang  zur  Geltung  gebracht. 

Das  mittelalterliche  Strafrecht  kannte  zwei  Beweismittel: 

das  Geständnis  und  die  Beweisung  ̂ .  Das  lübische  Steuerrecht 
kennt  zunächst  nur  das  erstere.  Es  erfordert  das  Geständnis 

des  Schofsdefraudanten  als  conditio  sine  qua  non  seiner  Be- 
strafung®. Solange  der  Schofs  heimlich  entrichtet  wurde, 

konnte  ja  seine  Hinterziehung  auch  nur  eingestanden,  nicht 
von  dritter  Hand  bewiesen  werden.  Ein  anderer  Schuld- 

beweis als  dieser  höchstpersönliche  wurde  erst  möglich,  als 
ein  Teil  der  Pflichtigen  den  Schofs  offen  abliefern  mufste. 

In  älterer  Zeit  wurde  nur  die  Defraudation  beim  Schofs 
bestraft.  Ordnungsstrafen  zur  Sicherung  des  rechtzeitigen 
Eingangs  des  Schosses  sind  erheblich  später  eingeführt.  Die 
älteste   Bursprake   drohte   den   Säumigen    nur  Pfilndung   an*; 

'  Kronhelm,  Corpus  statutorum  provincialium  Holsatifte Art.  44  S.  10. 

ä  Brokes,  Selectae  Observationes  (1765)  im  Appendix  S.  41. 
3  Ib.  S.  83.    Vgl.  Hach  S.  305  Anm.  5  zu  Art.  114. 
*  Der  Kodex  Albrechts  von  Bardewik,  der  der  Göttinger 

Bibliothek  und  der  Kodex  I  von  Brokes  geben  die  Höhe  der  Strafe 
micht  an. 

ß  Vgl.  Pauli  in  Z.  Bd.  1  S.  198. 
«  Lp).  II  Tit.  III,  3. 
"^  Bin  ding,  Grundrifs  des  gemeinen  deutschen  Strafrechts  5.  Aufl. 1  o.  31. 

^  Das  „conuincunt**  der  Elbinger  Anfrage  ist  also  zu  übersetzen: 
„Durch  sein  Geständnis  überführen". 

®  Wente  na  der  hochtyt  (Weihnachten)  willet  se  panden  laten 
(L.U.B.  VI  S.  759).    Später  ist  die  Strafe  am  Rande  nachgetragen. 



8t  um  1450  wurde  das  verspätete  Einbringen  des  Schosaea 

•afbar.      Die    Bursprake    dieses     Jahren     bestimmt:      „We 
nicht  eo  deyt  (d.  h.  seinen  Schofs  nicht  vor  Ostern  bringt) 

Hchall  dubbelt  schot  gheuen"  (Petri)',  die  von  1454: 
!  we  sin  schot  na  Paschen  bringet,  de  schal  dubbelt 

Bchot  gheuen,  darto  willen  desse  bereu  den  panden  laten' ' 
(Tbomae). 

Also  auch  bei  verspilteter  Ablieferung  des  Schosses  war 

sein  Duplum  zu  zahlen*.  Doch  liefs  man  es  hierbei  bewenden; 
von  einer  weiteren  Strafe  ist  nichts  überliefert*. 

Mit  den  Strafen  des  Stadtrechts  und  dor  Bursprake  ist 
das  Strafensystem  nicht  erschöpft.  Die  hinterzogenen  Gegen- 

stände pflegten  noch  obendrein  konfisziert  zu  werden.  Das 
ergibt  die  Eintragung  des  Niederstadtbuchs  aus  dem  Jahre 
1399:  Notandum,  i[uod  ad  ciuitatem  nostram  Lubicensem  de 
jare  peruenerunt  iati  LXXX  marcarum  redditus  lubicensium 
denariomm  annuatim,  quos  fraternitaa  portans  circulum" 
habuit  in  bonis  Johannis  Dartzowen,  vtpote  Crummesse  .... 
ex  eo.  quod  de  predictis  redditibus  ciuitati  Lubicensi  ante- 
dicte  non  fuit  satisfactum  in  talliis". 

Die  Stadt  verfügte  somit  in  S  teuerangelegen  he  iten  über 
eine  Reihe  empfindlicher  Zwangsmittel,  wie  denn  überhaupt 
die  Steuerstrafen  des  Mittelalters  weit  härter  sind  als  die  der 

heutigen  Zeif. 

>  L.U.B.  IX  S.  960. 
•  Ib.    S.  959. 
'  EbeDHO  in  Riga  (SchtUer-Lübben.  Mittelniedcrdeutscbea 

Wörterbuch  4  S.  125). 
•  Vgl.  V.  Melle,  Gründl.  Nachricht  ä.  114.  Nur  die  Bursprake 

Petri  1539  droht  mehr  an;  We  dat  nicht  en  deit,  de  schall  dubbelt  schoth 
geuen  vnde  willen  ejncn  idereii  gewarnet  hebben,  dat  he  sick  daraa 
schicke;  wente  wurde  Jemandes  daran  vngehorsam,  den  willen  desse 
lieren  ane  nlle  gnade  mit  dubbcldem  si^hate  vnde  anderen  penen 
emstliken  straffen  laten,  nemandes  daran  t  ho  verschonen.  —  In  späterer 
Zeit  anchte  der  Bat  den  rechtzeitigen  Eingang  der  Monatagelder  (unten 
aub  XX)  dadurch  herbeizuführen,  dafa  er  jedem,  der  zeitig  zahlt«, 
erlaubte,  von  jeder  Jl  einen  /3  (Vi.)  abzuziehen;  vgl.  Drcjer,  Einl. 
8.  140  Nr.  Xn  und  otien  S.  168  u.  8.  161  Anm.  3. 

•  Die  Zirkelbrüderschaft,  auch  Junkerkompagnie  genannt.  Vgl. Oben  8.  35. 
•  L.U.B.  IV  S.  778  Anm.  Scriptum  inssu  consuUtus.  —  1437  ist 

der  Konfiskatione vermerk  wiednr  gelöscht. 
'  Wagner,Finanzwi83eQschaft  ins.  58;Coha8.  530/31.  Folgende 

Einzelheilen  seien  genannt;  Basel  schlug  1429  für  jeden  verspfttetan 
Tag  10/r  auf(S('h«Dbcrg  8.  149;  vgl.  auch  S.  174,  178  u.  879).  Braun- 
BChwoig  verurteilte  die  säumigen  Zahler  zum  Stcintraeen  und  Dienen 
mit  der  Armbrust  (DO rre,  Geschichte  Br.s  S.  328).  Hildesheim  liefs  den 
Säumigen  die  Türen  und  Fenster  HUshiLngen  und  aufs  Rathaus  tragen. 
Der  Dcfraudant  Kersten  Knevel  wurde  1428  gefoltert  und  hingerichtet 
iHuber,  Hanshalt  H.s  S.  62).  Weiteres  bei  Cohn  8.  323  und  Stfive 
M.  d.  histor.  Vereins  f.  Osnabrück  XI  8.  47.  —  Aurserdem  pflegten  die 

■  inclit   verstenerten    Unter   konfisziert    zu    werden   (Maurer  II   8.  854; 



Die  Veriiftngung  der  Strafen  geschah  durch  den  Rat. 
Abgabe  eines  Drittels  der  Strafsumme  an  den  Richter  (kaise 

liehen  Vogt)   kam  bald  in  Wegfall». 
Von  den  beiden  Strafanen  waren  die  Ordnungsetraf 

an  sich  weniger  wichtig  und  darum  gelinder.  Aber  in  {" Praxis  hatten  sie  zweifelloa  die  gröfsere  Bedeutung, 
Defraudations strafen   sind   immer    spröder   als   Ordnung! 

strafen.     Dazu  kam  noch,  dafs  der  ScLofa  heimlich 
wurde.     Wenn   nicht   die  Schuld   infolge   irgend   welcher  I 
fUlle    klar    zu    Tage   lag,    mufste    ein    begründeter   Verdacl 

und   ein  Geatändnis   des   Beschuldigten   vorliegen,    damit   i" 
Strafe  verhängt  werden  konnte.    Das  Geatändnis  wurde  eid' 
erzwungen.    Aber  ein  Meineid  machte  straffrei,    Äufsere  Korf 
trolle  war  ja  in  der  Regel  nicht  möglich. 

2.   Die  Exekution. 

Der  Strafen  Vollzug  begann  nicht  sofort  mit  dem  Verfalltgg'J 
des  Schosses.  Die  Biiraprake  bestimmt:  Vnde  we  sin  schotJ 

na  Paschen  bringet,  de  schal  dubbelt  schot  gheuen^.  Der 
SchofspEichtige  hatte  noch  eine  Nachfrist,  in  der  er  seine 
Steuer  freiwillig,  allerdings  unter  Zahlung  des  fStrafaufschlags, 
erlegen  konnte,  Sie  währte  im  17.  Jahrhundert  bis  Johannis. 

Vielleicht  wurde  sie  auch  zu  behördlichen  Mahnungen  benutzt'. 
Während     dieser     Zeit     erfolgte     die     Herstellung     der 

Restantenlisten*.     Sie    wurden    aus    dem    Hauptregister 

Huber  S.  62).     EinigR  StSdtc  gingen   noch  weiter.     Sic  behielten  dmM 
das  Recht  vor,  das  versteuerte  Out  itu  seinem  Schätz ungepreifV 

oder  dem  Wert,  zu  dem  cb  sein  Eigner  versteuert  hatte,  an  sieh" zu  ziehen.     Z.  B.    bestimmt   die   Frankfurter   Bedeordnung    von   1476: 
.  .  und  hait  der   rat  macht,  denselben  (den  Defraudationsverd fichtigen) 
nach   der   bede,   als   er  die   geaast   hait,   nbeznlegen   und  ejn  mit  xa 
ime  zu  nemen  (Bücher  in  Festschrift  8.159  Art.  96).    Hamburg  drohte 
denen,   die  zu  wenig  schofsten:    sin  giid  wille  wi   nemen  to  der  Btad 
bebove  na  werde  eines  schotes  (Eämmereirechnungen  I  S.  LV  Anm.  3). 
Vgl  ferner  Maurer  I.  c.;  Schünberg  S.  136  Anm.  U;  Zeumer  S.  66 
u.  69;  Cohn  8.  73;  Statuta  Hremetisia  (Oelricbs.  1771)  S.  650  etc.    Wer 
EU    wenig   angegeben    und    versteuert   hatte,    konnte   also    gezwungen 
werden,   sein  Hab  und  Gut  zu  diesem  Minderwert  abzueeben.    Wegen 

der  Schwierigkeit  des  Verfahrens  wird  v"      ̂ '   ■••--f-'  -■l    ■- I  diesem  Kecht  aber  i 
äanz  besonders  eklatanten  FSIIen  Gebrauch  gemacht  sein.  In  Elg  in 
er  ScbweiK  konnte  sogar  jeder  Bürger  jedes  Gut  - —  '--  '' 

LI.,;„«»T  Betrag  an  sich  ziehen  (Cohn  S.  32.5).    -    '-  ' __   ___,  In  I,   ist 
artigen  Rechten  nichts  überliefert. 

'  Im  revidierten  Stadtrecht  auch  fonneli. 
^  L,U.B.  IX  8.  959/60. 
*  Item   djdcrik  hurlemann  sone  kort  Dar   _  ....  __,   

sehote.    Vgl.  auch  Becker  III  Beilage  8.  6, 
*  F*  sind  nur  sieben  erhalten:  Sek.  Treveiia  1460  u.  1463,  Prima 

Wakenissa  zweimal,  Sek.  Wakenissa  HfXi  und  noch  zweimal.  Sie 
durften  aber  immer  angefertigt   sein.    Die  Restanten  liste  Sekunda  TUk-j 

d^H 



Wen  breue)  zusamni  enges  teilt  und  enthielten  alle  die, 
ih  nicht  gescbofst  Latten  und  deshalb  noch  nicht  mit 
Hier  vermerk  oder  Zahlungsatrich  versehen  waren. 

!  es  zunächst  einer  Übertragung  des  Inhalte  der 
n  das  Hauptregister  sowie  einer  Buchung  sonstwie 

Zahlungen^.  Aber  auch  dann  war  der  Beginn 
^tiou  noch  nicht  möglich.  Denn  die  ScbolsbUcher  re- 
1  ja  nicht  nur  SchorspSichtige.  Sie  ftlhrten  auch 
I  und  Beamte  auf.    Sie  enthielten  ferner  die  Knocheo- 
I  Weber,  die  besonders  schofsten  und  deshalb  einer 
)  Kontrolle  unterstanden.  Endlich  war  seit  Anlage 
lers  eine  Reihe  von  Personal-  und  Wohnungs- 
igen  eingetreten.  Kurz :  die  Zahl  derer,  die  ihren  Schofs 
iblieben  waren,  war  erheblich  kleiner  als  die  derer, 
ilich  der  Schofsbilcher  nicht   gesteuert  hatten.     Ihr 

astand   war  also   zu   korrigieren   (dit  sul   men   noch 
um    für    die  Exekution  eine  brauchbare  Grundlage 

Ifinnen.     Alle  die,  deren  Besteuerung  rechtliche  oder 
;  Hindemisse    entgegenstanden,    mufsien    ausgemerzt 

Berichtigung  der  Schofabücher  war  Sache  der 
ehmer.  Sie  eliminierten  zunächst,  soweit  das  noch 

^ehen  war*,  die  Schofsfreieu  und  anderweitig  Schofa- 
il  durch  Kandvermerke  wie  p  r  e  s  t  e  r ,  presbyter,  koster, 
e—  dener  (schobant,  tepper,  loper,  gpelman,  richt- 
c)  —  knakenhower,  weuer  —  oder  durch  Zusätze 

:,  nicht,  non  dat,  de  ghyfft  nichl,  schotet  mit  den 
Dann  wurden  die  Personalveränderungen  nach- 

Einige   waren   verstorben   (mortuus  [a],   doet,  vor- 
II  doet,  lange,  2  Jare  doet  gheweat,  doet  slaghen,  doet 

n,   de  wart  gherichtet,  doet  in  dem  hilghen  gbeste, 

!}  eiithE.lt  198  Personen.    Von  ihnen  xahlcn  80  aach.    Die 
en  eicli  zwischen  4  ̂   uad  12  j3.    Von  den  übrigen  118 

,  in,  26  vorvaren,  19  woste,  7  arm,  ß  dot,  4  dener.    Vom 
1  4  gepf^dct.    Am   Suhlurs   ist  vermerkt:    Itero    liijr  vp 

■  idua  7  ̂   15  /3   10  4.    Unsere  Addition  ergab  10  /  9  ̂ff.  — 1  unr  nachgetragen;  de  beft  K^scfaotet  etc. 
nders  koninieii   die  Liaten  der   heimlich  Schassenden  in  Be- 

I*  Übertragnng    scheint    uno    aptu    erfolgt   zu   sein-     In  der 
plldmlichen  Si-hosser  von  1485.'8ö  ist  Einganga  vermerkt:  Dusae 

I  hebben  dat  Bchoth  van  dem  85.  jare  Mir  gebracht  viide 
n  boke  der  denre  vtbghedaen.    Bei  dieser  Übertragung 
eilen   heraus,   dar«   eiiiEelne  Personen   noch  nicht  im 

ir  standen  (ateyt  in  dem  breiie  nicht)  oder  bereita  veraebent- 
waren  (wy  vindeut  in  dem  breue   utedan  vnde  hebbent 

;  is  vp  dcssem  po[jyro  vuvorsen  vtgedan). 
ist    auf  einem  kleinen  Zettel  vermerkt:   schuneuiann  heft 

De   schotheren.     Und    auf   einem  Blatt:    Item   hinr.  tychoff 
vt  doen  in  dem  boke  prima  trauena  1501. 

L  oben  S.  137  ff. 
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doet  mit  dem  wiue,  man  vnde  vrouwe  doet^  bejde  doet,  doet 
mit  dem  wiue  vnde  kinderen).  Andere  befanden  sich  inf 
der  Reise  (de  via  est,  nicht  to  hus).  Noch  andere  hitta 

ihre  Wohnung  in  der  Stadt  gewechselt  (vorvaren'; 
hinr.  grip  de  hadde  ghewonet  in  der  molenstraten ,  wonafiddi 
nv  to  kiempouwe;  wonet  bi  der  traue).  Ein  betrftchdicher 

Teil  war  aus  der  Stadt  fortgezogen  (veriopen*,  vor- 
wanderet,  vorgan  in  prutzen,  in  denemarken  gethogen,  vp 
lant  ghevaren,  wech  lopen,  wech,  weg  isse).  Einige  wenige 
hatte  sie  ausgetrieben  (nroscriptos,  vorscreuen,  voraestef 
van  doet  slagen  w^en,  der  stad  vorsuom).  Manche  der 
Einregistrierten  waren  nicht  aufzufinden  gewesen  (nolliu, 
non  est,  non  moratur,  de  en  wont  dar  nicht,  dar  en  is  nicht 
dar  wonet  nen  beke,  nescio  cum  in  venire,  in  twen  jaren  nicht 
hir  ghewesen)  und  andere  doppelt  aufgeführt  (de  is  in  twen 
Orden,  twige,  gescreuen). 

Auch  die  persönlichen  Verhältnisse  der  Steuerpflichtigen, 
soweit  sie  deren  Pflicht  änderten  oder  die  Entrichtung  der 
Steuer  unmöglich  machten,  wurden  in  den  Registern  gebucht 
Die  Gästeregister  enthalten  öfter  den  Vermerk:  nu  borger. 
die  Hauptregister  Angaben  wie  arm,  armot,  armot  grot,  annot 
krank,  armot  blint,  armot  en  dore,  armot  bestolen,  pauperta«, 
leprosus.  bedeler,  in  dem  elendenhus*. 

Auf  diese  Weise  wurden  die  Namen  der  wirklichen  Steuer- 
kontravenienten  ermittelt. 

Die  Korrektur  der  Schofsbücher  wurde  mit  sehr  rer- 
schiedener  Sorgfalt  vorgenommen.  Einige  Kegisterführer  geben 
sehr  genau  an,  weshalb  die  einzelne  Person  keinen  Schofs  zu 
zahlen  braucht.  Andere  begnügen  sich  mit  allgemeinen  Ver- 

merken wie  va[cat]*,  woste,  die  Tod,  Abwanderung  und  der- 
gleichen mehr  bedeuten  können.  Noch  andere  registrieren 

überhaupt   keine  Gründe. 

^  Vorvaren  bedeutet  oft  zweifellos:  in  der  Stadt  umgezogen,  z.  B. 
in  den  Eintragunjren:  vorvaren  in  de  hundestraten,  bi  de  borch.  d- 
want  in  de  hol.^tenstrate,  vorvaren  schotet,  vorffaren  dedit  wiskendorp. 
Aber  nirht  alle  Regii^tertührer  unterscheiden  zwischen  j,verlopen"  und 
„vorvaren"^.  Oft  kommt  letzterer  Vermerk  überhaupt  nicht  vor.  Ver- 

gleiche zwischen  d«Mi  einzelnen  Registerjahrgängen  lassen  erkennen, 
dafs  der  Wohnungswechsel  in  der  Stadt  ein  erheblicher  war. 

*  Sehr  häutig  bei  den  Gästen.  Manchmal  finden  sich  Angaben 
über  den  neuen  Wohnort  der  Verzogenen,  —  allgemein:  vorlopen  vppet 
laut  oder  speziell:  to  sunte  Jürgen,  gennyn.  krummesse,  krempelstorpe 
(Lübeckisches  Landgebiet),  to  hamborch  (häufig),  bergedorpe,  lawen- 
borch,  sarouwe,  segeberge,  hilgenhauen,  plone,  dem  kjle,  der  wismor. 
rostoke,  dem  schonenberge,  gadebusehe,  stade,  hildensem:  to  kopenhageo 
in  denemarken,  tom  holmen  (Stockholm),  to  landeskronen ,  bergliien. 
rygghe  in  lifland  etc. 

'  Vgl.  oben  S.  171.    Statt  dieser  Vermerke  auch  der  Buchstabe  o. 
*  Oben  S.  1^!^. 



Nachdem  die  Kegjater  8o  „corjert"  waren,  wurde  der  Rest, 
der  ohne  Grund  niciit  gescIiolBt  hatte,  in  die  Restantenlisten 
eingetragen,  zuweilen  aber  auuh  die,  die  keinen  Schofs  zu 
geben  brauchten,  jedoch  unter  Angabe  der  sie  befreienden 
Gründe.  Bei  einigen  der  Säumigen  wurde  noch  besonders 
vermerkt:  heft  nicht  schotet,  z.  T.  unter  Angabe  der  rück- 

ständigen Zeit  (heft  nicht  schoten  in  2  jaren,  tenetur,  noch 
scliuldich,  noch  dat  olde  etc.)'. 

Nach  Johaunis  begann  die  zwangsweise  Beitreibung.  Sie 

währte  etwa  einen  Monat,  bis  Jakobi  (25.  Juli)'.  Die  Exe- 
kutoren,  die  Hausdiener^,  fuhren  mit  der  nötigen  Bedeckung* 
auf  Pfandwagen  in  der  Stadt  umher  und  pßlndeten.  Die 
Pfändung  ergriff  zunächst  wohl  den  fälligen  Geldbetrag  ein- 
schliefslich  der  Strafsumme.  Konnte  man  kein  Geld  auslindig 
machen,  so  hielt  man  sich,  ganz  im  Gegenteil  zur  heutigen 
Praxis*,  vornehmlich  an  unentbehrliches  Haus-  und  Küchen- 

gerät, z.  B.  an  grapen  (Tapfe),  ketel,  kannen,  lepel,  vattc 
und  byle".  Der  Schofseinnehmer  der  Waknitz bezirke  pfändete 
im  Steuerjahr  1480'81  20  grapen,  je  3  kannen  und  vatte, 
2  ketel  etc. '.  Das  Mafs  der  Pfändung  bestimmte  sich  nach 
dem  Umfang  der  Steuerschuld, 

Die  gepfändeten  Gegenstände  wurden  auf  dem  Pfand- 
wagen fortgeschafft  und  standen  noch  einige  Tage,  1701  z.  B. 

vier  Tage    lang*,    zur    Einlösung    bereit'.     Der    unoingelÖBte 

'  Vgl.  Wendt,  Lübecks  Schiä'a- und  Wareuverkebr  in  den  Jahreu 1368  und  1369.    L.  1902.    S.  26. 
>  Der  Rezefs  von  1669  bestimmt:  .Was  zwiachen  Ostern  und  Jo- 

hanniB  in  GQto  oder  nai-h  Johaniiis  bis  Jabohi  ohue  vorheT)[eheDde  Aus- 
klage per  execiitionem  durch  den  PfBndWBgen  der  Scltofs  nicht  ein- 

bringen" (Becker,  Umat&ndliche  Geschichte  III  BoiUge  S.  6). 
■  Oben  S.   125.     Vgl.  auch  Huber,  Haushalt  Hildesheim^  S.  62, 
•  nOl  schuldete  die  BraueKunft  58577  Jl  Acciae.  Der  Betrag 

soUli-  gcpÄndet  werden.  Da  Widerst&nd  zu  befürchten  war.  wurde 
jeder  Pfandwagen  mit  einem  Notar  und  einem  Boten  von  der  Kanzlei, 
einem  Hausdiener,  einem  Hammler,  einem  Wardein,  einem  Selimidt, 
einem  Zimmermann  vom  Bauhöfe,  einem  Pronknecht  und  iwei  TrSgem 
beaetxt.    Aufserdcm  ward  die  Stadtmiliz  bereit  gehalten  (M.  Heft  4  S.  34j. 

'  Zivil  pro«  efsordnuug  §  811  tf. 
'  In  der  Sek.  Wakenissa  1.511  ist  auf  einem  eingelegten  Zettel  ver- 

merkt: pandct  enne  flaschen  wor2  jarachot  in  der  hundcstraten  wan  lian» 
bercke.  pandet  enne  kanne  wan  onnem  quartert  wor  enn  jar  scbot  in 
der  groppert  groffen.  1606  ersuchte  der  fleriOE  von  Holstein  den  Rat. 
das  den  Doraschulmeiätern  für  Weigerung  der  Türkens  teuer  „aus- 

gepfändete hansgeräthe"  herausEugcben  (Z  Bd.  8  S.  502  Anm.  278).  Vgl. auch  Zeumer  S.  67. 

^  Eüne  rollständige  ziUernmSfsi^e  Aufmachung  iat  nicht  mCglich. 
Nor  der  Schorseinnehmer  der  Wakenitzqnartiere  pflegt  detaillierte  An- nÜ)eD  zu  machen  nn<l  auch  er  läfst  sie  üfter  fort, 

»  H.  S.  36. 
*  Die   Einlösung   geschah    zu    Beträgen    von    1/3    bis  1  ̂.      Die 

  Tftpen  wurden  meist  mit  4  bis  6  /?  eingelöst.    
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Rest   kam    zam    Verkauf.     Der   Erlös   ging   an   die    Schofs- 
herren  *. 

Die  Pfändungen  wurden  in  den  Schofsbüchern  und 
Restantenlisten  registriert.  Wer  sein  Pfand  einlöste  oder  sich 
nachträglich  zum  heimlichen  Schossen  verstand,  wurde  mit 
dem  Erlös  eingetragen  oder  unterstrichen^. 

Zu  bemerken  ist  jedoch,  dafs  die  Notiz  „1  P&i^t^  nicht 
notwendig  ein  Zahlungsvermerk  ist.  Es  war  möglich,  gegen 
Faustpfand  Stundung  zu  erlangen*.  Die  vorstehende  Ein- 

tragung kann  daher  auch  bedeuten,  dafs  der  Steuerpflichtige 
durch  Hinterlegung  eines  geldwerten  Pfandes  Zahlungsaufschub 
erhalten  hat. 

Ausweislich  der  Schofsregister  stellt  sich  das  Verhältnis 
zwischen  Einregistrierten  und  Schofszahlem   folgendermafsen : 

Es  schofsten  nicht: 

Jahr 
Travena Wakenissa 

Total 
o/o  aller  Re- 

gistrierten Prima Sekunda Prima Sekunda 

1460/61 
1461/62 
1487/88 
1502/3 

128 
231 
337 
448 

129 
236 
293 

336 

596 
608 
481 
345 

405 

401 
374 
265 

1258 
1476 1485 

1394 

23 
27 26 

22 

Personen,  d.  h.  etwa  ein  Viertel  der  Registrierten*. 
Das    Schofsbuch    gibt    nur    zum    Teil    Gründe    an.     Es 

kamen  folgende  in  Betracht: 

'  In  der  Sek.  Travena  1466  bekennen  die  Schofsherren:  Item  ent- 
fangen van  clawes  dem  scheuerstendecker  van  p  an  den  18  ̂ .  Ein 

anderes  Mal;  Item  so  vntfanghe  wy  (van)  wiskendorpe  van  panden 
13  >  6  /?. 

*  Es  finden  sich  folgende  Eintragungen:  pandet  (p.,  pdt.),  pandet 
4  /J,  1  grapen,  pandet  dat  olde,  vor  3  jar,  pandet  1  lepel,  pandet  armot 
Doch  ward  bei  der  Pfändung  die  Armut  berücksichtigt. 

'  Z.  B.  konnte  in  Braunschweig  jeder,  der  wegen  kaufmännischer 
Unternehmungen  und  Rentenanlagen  kein  Geld  hatte,  durch  Hinter- 

legung von  Pfändern  Stundung  erlangen.  Vgl.  auch  für  Rostock 
Meckü  U.B.  XX  S.  499  und  Wen  dt  a.  a.  0.  1.  c. 

*  In  Augsburg  schwankte  der  Anteil  der  Besitzlosen  an  der  Ge- 
samtheit der  Steuerzahler  zwischen  43,6  ̂ /o  (1498)  und  65,9  ®/o  (1475); 

vgl.  Härtung  in  Z.  f.  G.V.  Bd.  19  S.  875,  auch  S.  100.  In  Frank- 
furt a.  M.  waren  1420  3,9  ̂/o  steuerfrei  (Bücher,  Entstehung  der  Volks- 

wirtschaft S.  240).  In  Rostock  zahlten  1493  von  2130  Eingetragenen 
1563,  etwa  »U  (Koppmann  in  H.G.Bl.  1901  S.  60).  Die  groTsen  Diffe- renzen beruhen  ohne  Zweifel  in  erster  Linie  auf  der  Verschiedenheit 
der  Registrierung. 
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Anmerkungen  zur  Tabelle  S.  187. 

1  Umzu^  in  der  Stadt  und  Abwanderung  konnten  wegen  der  meift 
gleichen  Registrierang  (oben  S.  184  Anm.  1)  nicht  anweinandeigehaltei 
werden.  Auch  diejenigen,  neben  denen  Vermerke  wie  nnllnt.  hob 
moratur  etc.  (oben  S.  1^)  stehen,  sind  hier  gezählt. 

*  Der  generelle  Vermerk  dafür,  dafs  eine  Wohnung  keinen  Stener- 
pflichtieen  beherberfi:t. 

*  Den  Greistlicnen  sind  auch  alle  nichtzahlenden  ^domini^  cv- 
gerechnet,  weil  die  Ratsherren  zahlen  und  sonstige  Trager  des  Titas 

^ominus"  zurücktreten.  VgL  S.  137  Anm.  2.  Die  aus  ii^end  welchen Gründen  für  sich  oder  andere  zahlenden  Geistlichen  worden  hier 

nicht  gezählt.    Es  sind  146061:  1,  1486.'87:  4,  15023:  19. 
*  VgL  oben  S.  58  ff. 
*  Hier  sind  auch  die  domssen  etc.  miteesählt. 
*  Die  eingeklammerten  Ziffern  geben  die  Zahl  derer  an,  die  nach 

vorheriger  Pfändung  noch  gezahlt  haben.  Sie  konnten  in  der  Tabelle 
der  Nicbt-Zahlenden  nicht  anders  berücksichtigt  werden. 

^  Darunter  der  dominus  Cartusiensis. 
®  Senritor  dominomm. 
*  Ancilla. 

1®  Domus  pauperum.  kalant,  der  seken  rente. 
1^  Von  ihnen  sind  35  mit  einem  kleinen  Kreuz  bezeicluiet.  Wts 

dasselbe  bedeuten  soll,  ist  nicht  klar.  Jedenfalls  nicht,  dafs  sie  ge- 
zahlt haben.     VgL  AnuL  14. 

*-  Travenvogt,  serritor  dominorum. 
>'  I>omu8  pauperum. 
>^  31  sind  mit  einem  kleinen  Kreuz  rersehen.  Nach  den  Nameo 

zu  urteilen,  waren  es  zum  Teil  ̂ dener**. i'^  Darunter  ein  klusener. 
*•  2  schriuer,  der  marketvaget,  der  spelman  greue,  je  ein  spelman. 

des  rades  loper,  winschroder,  weddeknecbt,  vorsprake,  knape,  die 
munte.  eint-  tollenbode.  Die  übrigen  „dener**;  einer  zugleiob  Wirt. 
Endlich  eine  Frauensperson. 

*'  Eine  kerk\'TOUwe  und  anneke  [prester]. '•^  EinPF  blint  armot. 
^*  Kichtschriuer,  vorsprake,  de  vaget,  hoivaget,  spelman  UDd 16  denen 
^"  Eine  kerkvrouwe. 
*'  Aufjer  6  Armenhäusern  sowie  1  kaland  und  gasthufs  2  gade?- keller. 
*-  Ein  dorde. 
*'  Vorsprake.  docker  dener  und  ̂   dener. 
*•  Kalant  und  der  «eken  rente. 

-'^  2  vorspraken,  1  voped,  1  travenvaget  und  7  dener. **  GadesKelltT. 
*'  Einer  blint. 
-*  2  in  Kurien. 
**  2  *chobant,  1  vorsprake,  weddeknecht ,  spelman.  belenet  timmer- 

man,  belenet  en  sa^her  toben  S.  &i),  marketva^et,  koken bekersche. 
win>chp:»der.  lo  d»^ner,  tollenbode,  Domus  schriptonim,  kuterhuf^. "'^'  Kerkrrouwe. 

^»  Gasthuf?. 

'-  Einige  blint  ui:d  im  hilghen  gheste. 
"  o  spelhide,  je  ein  richtsohriuer,  vorsprake,  schobant,  piper  und 

voget;  die  übrigen  dener. 
^  2  ktrkvrouwen.  1  geistliche  Haushälterin. 
^  6  Armenhäuser.  3  almissen,  2  gadeskeller.  je  1  kalant  und 

gasthuTs. 



Der  Registerfiihrer  gibt  nur  bei  320/0,  42%,  23^/0  und 
50  "o  der  Nichtza)ilenden  einen  Grund  an-  Von  den 

übrigen  wurden  nach  seinen  Angaben  höchstens  'la,  gegen 
Ende  dea  15.  Jahrhunderts  nur  ein  verschwindend  kleiner 
Bruchteil  gepfändet. 

Vorstehende  Zahlen  sind  aber  sehr  relativ,  da  die  He- 
gistrierung  des  Strafvollzuges  mit  verschiedener  Sorgfalt 
geschab.  Ein  Blick  auf  vorätehende  Tabelle  ergibt  das  zur 

Genüge.  Besonders  gilt  das  von  den  Vermerken  „armot"  und 
„verlopen" '.  Auch  die  Geistlichen  und  Beamten  werden 
hllulig  nicht  als  solche  bezeichnet  sein'.  Ferner  sind  die  50 
Knochenhauer  und  die  Weber  nicht  vollzählig  nach  ihrem 
Stande  charakterisiert,  besonders  die  ersteren  nicht.  Denn 
die  Schofsbücher  führen  von  ihnen  nur  auf: 

Prima  Sekunda  Prima  Sekunda 
Traven«        Traveoa Wakenisa 

Tot* inioiei : _                 — a 15 24 
uevei: 1                  - 1 11 

13 

1487188: i                  - 7 34 45 
1502-3: 3                1 4 35 

43, 

faat  ausschliefslich  Weber". 

■•  Travenvaehet  ■+   6  vryg. 
"  3  gadeskeller,  1  r>omus  pauperam  und  domsse. 
"  Vryd  eyn  vorsprake,    weruer,  portener  in    turre;  die  anderen vriet  etc. 
"  Dornase. 

*"  ö  in  turri  (sluter  etu.),  marketvaget,  winschroder,  Doktor  Hilde- 
brandt,  Doktor  Thomas,  tollenbode,  Domus  scriptonim,  mnnte. *'  Castoa. 

"  2  Armenhäuser,  1  gasthufB. 
"  Bakker.  hoiietman,  3  in  turri,  curia  10  Keiterdiener  (M.  üeft  4  S.  27). 
"  6  Konvente,  1  gasthufs,  12  eadeahoden  (ein  Hagen),  1  gadeakeller. 
"  Vorsprakü,  doktor,  dciii^r;  die  übrigen  vriet. 
"  I  geselle,  4  geistliche  Dienstboten,  1  toster. 
"   1  Domus  pBupeium,  4  giuleskellcr. 
"  3  loper,  1  vorsprake,  I  mekeler,  1  roarchgreve,   l  in  turri:  die ubrieeii  den  er. 

**  I>enerin  bei  barsenbruege. 
**  5  gadesboden,  '-i  gadeakeller. 
*'  2  spellude;  richteachriuer ,  vorsprake,  marketvaget,  winschroder. 

t«pper,  doKtor;  munte,  tollenbode,  schriuerhns,  küterhu»;  vryg. 
"  2  Armenhäuser;  gaathur^;  gadeskeller. 

m  "  Bakker,    rakke,    spelgreue.     2   spellnde,    S  tepper,    2   in   tnrri, 
rS  •ckenke.  1  holtvageC,  1  dener:  die  übrigen  vrj-g. 
■         **  KerkvTouwe. 

**  G  domus  pauperum,  1  gasthus,  curia  st.  spiritue. 
'  Die  Registrierung  der  Armut  znmal  schien  nicht  der  Mühe  wert. 
'  Vgl.  die  Zahlen  auf  S.  1S7,  S.  55  Anm.  1  u.  S.  59—64. 
*  Daruntt!r  wenersche-,  metke:    schotet  mit   den   weneren;    meide- 

borgesche:    schotet   mit    den    weueren.      1460/61    nur   3   Knochenbauer. 
Vgl.  oben  S.  168. 
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Weiter  ist  zu  bedenken,  dafs  nicht  jeder ^  der  im  Re- 
gister ohne  Zahlungsangaben  blieb,  darum  seinen  Schob 

vorenthalten  hat.  Die  verschiedenen  Register  standen  viel- 
leicht  nicht  in  voller  Übereinstinmiung  ̂ .  Die  Werkhftoser 
wurden  bei  ihren  Besitzern  ̂  ,  das  Eigentum  der  Gesellschaften 
bei  einem  Vorsteher,  das  fremder  Klöster  etc.  durch  Treu- 

händer versteuert^.  In  diesen  wie  allen  übrigen  Fällen,  in 
denen  ein  Vertreter  den  Schofs  zahlte,  wird  die  Zahlung  nur 
bei  dem  Steuerzahler,  nicht  auch  beim  Steuerträger  ver- 

merkt sein. 
Auch  die  Pfändungsnoten  dürften  nicht  immer  vollzählig 

aus  den  Restantenlisten  übernommen  sein. 

Alle  diese  Erwägungen^  fbhren  zu  dem  SchluIiBy  dals  die 
Zahl  der  wirklichen  Kontravenienten,  derer,  die  zahlen 
mufsten  und  konnten  und  nicht  zahlten,  geringer  war. 

Immerhin  bleibt  noch  eine  grofse  2iahl  übrig. 
Schon  1308  hatte  Johann  Bure  vier  Jahre  lang  nicht  ge- 

schofst**.  Hier  mag  ein  Übersehen  vorliegen.  Aber  seit  148<J 
wird  der  Schofs  so  häufig^  straflos  „versessen^ '',  dafs  man 
eine  faktische  Suspension  der  Strafen  annehmen  mufs.  Es 
waren  mit  ihrem  Schofs  rückständig: 
Jahre:  12        3       456789       10      11     vele    ToUl 

1487/88:    —15    46—  1   ___        62 
1502/3:       3    42     26     15  5   8    11   —      1       3        114« 

Von  ihnen  zahlten  1487/88  nur  40 «,  1502/3  nur  19  Personen 
nach.  Die  übrigen  blieben  unbehelligt  Nur  die  Zahl  der 
rückständigen     Jahre     ward     vermerkt.      Bei     Eingang    ver- 

»  Das  „vt"  (oben  S.  176)  erhielt  1487/88  in  9,  1502/3  in  8  Fällen 
den  Zusatz  j,nicht".  Es  scheint,  dafs  der  Zahlungsvermerk  für  die 
heimlichen  Schosser  zu  früh  und  zu  Unrecht  eingetragen  war. 

-  Das  ist  nur  selten  ausdrücklich  vermerkt.  Z.  ß.  in  der  PrimÄ 
Wakenissa  1459:  wigge  1  mr  vnde  1  mr  vor  2  gherhus. 

'  1459  ist  weder  beim  Domus  Holsacie  noch  bei  der  Curia  llrigitte 
eine  Zahlung  vermerkt.  Man  darf  aber  annehmen,  dafs  die  Treuhäudor 
Bere  und  vTedermann  (oben  S.  84  Anm.  9)  die  Steuer  entrichtet  haben. 

*  1487  88  findet  sich  16  mal  die  Notiz  „nicht".  Sie  kann  bedeuten, 
dafs  die  so  bezeichneten  Personen  nicht  gezahlt  haben  oder  nicht  zu 
zahlen  brauchen.  In  letzterem  Falle  würde  die  Zahl  der  Kontra- 

venienten noch  etwas  niedriger  anzusetzen  sein. 
''  Johannes  Hure  tenetur  talliare  anno  CCCVIII  de  quatuor  anni* 

(L.U.B.  II  S.  1041). 

^  Das  gilt  übrigens  auch  von  anderen  Städten.  In  Kassel  z.  B. 
war  die  Liste  der  säumigen  Zahler  oft  ebenso  grofs  wie  die  der  recht- 

zeitig Zahlenden  (Hub er  S.  25). 

^  Das  gilt  besonders  von  den  Gästen.  Vgl.  auch  Z.  Bd.  8  S.  o») 
und  U.B.  Hildesheim  VI  S.  514  (Entfangen  van  den  Bekemennen  darvor. 
dat  se  deme  rade  dat  schot  van  ichtes  welken  jaren  vorseten 
hadden,  12  p.). 

^  Die  Zahlen  sind  unv^ollständig.  Einige  Quartiere  enthalten  fa>t 
keine  derartigen  Angaben.     Besonders  gilt  das  vom  Jahre  1487  8vj. 

^  Darunter  13  gepfändete. 
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spnteter  Zahlungen  '  ächeinen  nicht  einmal  Strafen  erhoben  zu 
sein.  Nur  selten  ward  gepfändet.  Die  gezahlten  oder  ge- 

pfändeten Summen  pflegten  auf  die  BUckst&nde  verrechnet  zu 

werden ", 
Die  Stadt  legte  also  eine  grofse  Langmut  gegen  «Aumige 

Schosser  an  den  Tag^.  1491  z.  B.  zahlte  Johann  Berman 
für  13  Jahre,  1501  Ratman  gar  fllr  20  Jahre  Schofs*.  Das 
erklärt  sich  aus  der  damaligen  Finanzlage.  Lübeck  er- 

freute sich  seit  der  Mitte  des  15.  Jahrhunderts  einer  langen 
Friedenszeit.  Die  Ausgaben  waren  gering.  Der  städtische 
Haushalt  warf  trotz  Herabsetzung  des  Schofseatzes  permanent 

grofse  Überschüsse*  ab  und  brauchte  das  Geld  der  säumigen 
Schosser  nicht.  Man  liefs  sie  deshalb  zunächst  unbehelligt. 

Aber  die  Rückstände  wurden  registriert*.  Man  konnte  Im 
Notfall  jeden  Augenblick  auf  sie  zurückgreifen. 

Die  Steuerpraxis  hat  demnach  der  Strenge  der  Steuer- 
^■trafen  nicht  immer  entsprochen. 

'  Kenntlich  durcb  Vermerke  wie  „olt". 
■  Z.  li.  ü  jar  fscliuldichl;  psnt  vor  dtit  aide.  —  blankenvaghet 

8  ß,  )'H  nouh  BCAuldlch  dat  olde.  dat  hebbc  wie  vthd&n.  so  blüflt  he 
dat  nyc  schuldich  (Prima  Travena  1477).  —  Aber  nicht  immer.  h»fi 
ergibt  die  Eintragung:  Dat  nige  wart  vthedsoD,  dat  olde  ys  he 
ecnuldich, 

*  Anders  die  Frsnkfurtsr  Hedeordnung  von  1475,  die  bwBtiramt, 
daTs  Erben  „die  verBeseen  bede  für  voll«  geben"  (Böpher  in  FestBchrift S.   167  Art.  78). 

'  Uein  van  Her   Johann    Dorman    13  ̂     vor    la  jar   vor  Betgeo 
Loet  (Prima  Wakenissa  1490).     Batmon    vor   20  jar  20  /!    olt   (Pnma 

la  1600).    Vgl.  auch  oben  S.  106  Anm.  11. 
Uoten  Bub  XIX. 
Meist  atlgomein:   tenetur,   z.    B.    1436/87  in   der  8ek.  Travena 

I5mal;  %.  T.  Bpeziell:  blift  8  fi  Bchuldich. ^'
. 
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1S5 

^ 

,» 

:*:     - 

4 

4 



r Davon 1 Davon  Nach- 

Juhr 

Ertrag 

Nach- sehe fa Jahr 

Ertrag 

schob 

/ _fi_ ^    \ß   , 
^     1       /f 

/ 

/^ 

1481/2 2302 52 1507/fi 
1900 

100 
1482/3 2280 1 180 8 1508/9 

13U0 
100 

umii 1875 8 1509'10 978 

15 

78 15 

1484'5 
2111 161 1510/11 2S86 

8 150 8 
1485  6 2177 

274 
1511/12 1104 2 

74 

2 
1486^ 1828 8 

121 
8 1512/13 1441 

8  10  4 

211 

8  10  4 

1487/8 1955 8 

85 

8 1513/U 1361 5 81 5 
14W9 1939 69 1514/15 

138« 

148 
1489/90 1827 27 - 1515/16 1517 7 147 7 

1490/1 
2007 8 ia5 1516/17 1998 

8'/, 

242 

3    64 

1491/2 1721 148 1517/18 1663 9 163 9 

149«.'3 
1775 55 1518/19 1993 173 

11 

1493/4 1832 1.52 
1519,'20 

1687 5 79 5 
1494/5 1810 70 1520/1 1380 3 62 3 

1495/6 no2 72 1521/2 968 9 6S 9 

1496/7 1825 185 
1522'3 

1261 
61 

1497/8 1985 75 1523/4 1261 8 

61 

8 
149&« 1987 67 15245 1096 14 45 
149Ö/1500 1795 8 86 8 

!525.'6 

1088 6 21 8 
1500/1 1888 2 

23 

2 1526/7 1303 

4'/, 150 

13 

1501/2 1757 57 
1.'j27/8 

1213 12 
1502.? 1902 3 172 

■i\ 

1528/9 1040 _ — 
1503/4 1344 3 

1441    2'. 
1529'30 

1499 8 
1504/6 2219 

269     - 
1.530/1 

981 1505/6 1746 10 164      10 1 
1.531.'2 1410 1506'7 

1142 142 

Der  Ertrag  des  SchoBaea  ist  verseichnet:  1.  im  RechnuD^abuch 
der  SchorBherren;  2.  im  Empfangsbucb  der  Kämmerer;  3.  lu  den 
KÄmm Breibüchern;  4.  in  den  Kämmereirollen;  vgl.  oben  S.  7. 

Die  beiden  letzten  Quellen  enthalten  aber  nur  das  SchluraresnlUt, 
nicht  die  einzelnen  Posten. 

In  obige  Tabelle  sind,  soweit  nichts  anderes  bemerkt  ist,  die  An- 
gaben der  Rämmerei  eingetragen;  sie  stimmen  durchweg  überein. 

Dagegen  besteht  von  1460  an  zwischen  den  Aufzeichnungen  der 
K&mnierer  und  Schorsherrcti  eine  konstante  Differenz.  Sie  erklärt  sich 

(laraas,  dafu  erstere  ihre  Abrechnung  mit  dem  Finanzjahr  (22.  Februar) 
Bcbliersen,  während  letztere  vom  Palmsonntag  an  rechnen. 

■  L  U.B.  U  S-  1041/42.  Die  Addition  der  einzelnen  Posten  ergibt 
in  Wirklichkeit  nur  3603  ̂   2  ß.  Aber  auch  unrichtige  Additionen 
Bind  in  die  Tabelle  eingestellt,  weil  die  falschen  Besultate  ihrer  Zeit 
marsgebend  waren.    Vgl.  uuirh  ib.  S.  103d  Anm.  1. 

'  Dar  quam  van,  als  de  borger  woll  weten,  de  dat  vpborden,  by 
14  dusent  mark  (Chroniken  U  S.  385).  Nach  Reimar  Kock  gingen 
nur  7000  JL  ein.  Er  berichtet  aber  auch  nur  über  den  Vorachofs 
von  6  Ji  oben  S.  105. 

'  Nach  der  Rekenachop 
V  S.  177  ff.)  gingen  e 
     "^"'j  ̂    14  ß.     Hir    gheyt 

FarKhmtBeo  XXI  0.  -  Hartwig. 

Jen  o.  iuo. 

1  der  Rekenachop  der  kemerere  int  jar  X[in°  VIII  (L.U.B. 
I  gingen  ein:  7824  M^  ß  Schofs  und  101  M  \i  fi  Nachscbofa, 
7925  ̂    14  ß.     Hir    ghcyt    wedder   äff  Wessel  Maken  to 
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Ferner  ist  noch  ein  Teilresultat  aus  dem  Jahre  137376 
erhalten.  Nach  ihm  brachten  8  Amter  zusammen  485  ̂   anT. 
Dreyer  erwähnt  aufserdem  einen  computus  taleamm  sive  Skot 
ans  dem  Jahre  1330 ^  Diese  Abrechnung*  ist  aber  nicht 
mehr  vorhanden. 

Der  Ertrag  des  Schosses  hat  demnach  zweimal  die  Somme 
von  100<)0  ̂   überstiegen.  In  den  ersten  Jahrzehnten  dei 
15.  Jahrhunderts  erbrachte  er  regeimäfsig  zwischen  770<j  und 
ftü»  >.  Von  1436  bis  1442  warf  er  nur  noch  5100  bis 
bl\M)  ̂   ab.  1443  sank  sein  Ertrag  auf  etwas  über  SinJO  ̂ . 
1470  dauernd  unter  diese  Summe.  1483  trug  er  keine  2<XI0  i 
ein.     Im   lt>.  Jahrhundert   beliefen    sich   die    durch    ihn   ver* 

siAt*B  lone  25  J[.  —  Der  Weberschofs  von  18  ̂   3  /?  6  >4  wurde,  weil 
TOQ  einer  besonderen  Behörde  erhoben  (oben  8.  167),  nicht  in  Amatz 

gebncht. 
^  Nach  einer  verstümmelten  K&mmereiabrechnnng.  Das  Ertngsjthr 

Ue^  jedenJtlU  nach  1407;  denn  einzelne  Posten  sind  Abzahlongen  tof 
Kentensc^olden  und  dergleichen,  die  1407  sofp^nonimen  waren.  Die 
U\^e  des  Ertrages  lälst  auf  das  Jahr  1415  16  schliefsen.  In  ihm  wurde 
ein  Vor^chofs  von  6  ̂   erhoben,  der  allein  schon  6000 — 7000  Jlf  erbrachte. 
Bei  dem  £l«ch  hohen  Vorschofs  des  Jahres  14034  gingen  im  gansei 
etwa  14000  ̂   ein  (Anm.  2). 

*  Die  Ergrebnisse  von  1421—«)  stehen  im  L.ü^.  VII  S.  409--411. 
*  Die  gleiche  Samme  enthält  das  Vorschofsregister  141 5  16  sante 

iacobs  veniendeL 

'  IVm  Rechnnngsbach  der  Schofsherren  entnommen,  weil  die 
KintmtTtnabivchDun^en  dieser  Jahre  fehlen  oder  defekt  sind. 

^  l^e  Käinmereirollen  haben  das  falsche  Additionsresultat  2^5  J. 
*  Im  EmpfkuiTsbuch  der  Kämmerer  ist  1489  nachträglich  ein  B^ 

trfciT  von  70  ̂   am  Rande  verzeichnet,  den  die  übrigen  Quellen  nicht 
anrühren.  Er  ist  mitgezählt,  1493  ist  dort  vermerkt:  Item  noch  schal 
vns  Michael  de  hufsdener  (unten  Anlage  II)  betalen  ::J0  Jl,  de  he  to  deme 
schale  sohuldich  is.  Dieser  Betrag  ist  nicht  mitgerechnet,  weil  er  nir- 
^nds  als  gezahlt  gebucht  ist. 

'"^  lu  diesem  Jahre  weichen  die  Angaben  der  Quellen  erheblich 
vvn  einander  ab.  Das  Rechnungsbuch  der  Schofeherren  gibt  1677  ̂   to. 
das  ERipraiiir>buch  der  Kämmerer  168o  ̂   -f  167  lüb.  fl.,  d.  h.  zn- 
simaieu  'A^i9  ̂ :  denn  der  lüb.  Gulden  hatte  damals  (nach  deir. 
Kechnunc-ibuoh    einen  Wert  von  2  ̂ . 

*"  ViTl.  über  die  Erträfre  des  Schosses  in  Hamburg  Kämmerei- 
nx'hn Wen  l  S.  LVl  ff.,  llf  S  XLV  ff,,  VII  S.  XLVIl  ff.  und  Stiedi. 
Stid:  Flcanzon  S.  16:  in  Hildesheim  ü.B.  VI  S.  XVII:  in  Br» an- 

sehe eij:  Dürre.  Geschichte  der  Stadt  Br.  S.  329;  in  Rost«H'k 
Mtvkl.  IMI.  IX  S.  an  und  XX  S.  498;  über  den  der  Nürnberger 
LvNsunj:  Sander,  Reichsstadt.  Haushaltung  Xümberffs  S.  14. 

*  Und  zwar  die  Fischer  29  .A  11  /J,  die  Knoclienhauer  122^ 
U^  ..  die  Bäcker  124^  4  ̂   4  ̂ i,  die  Schuhmacher  B2  Jl  S  fi  1^4 
die  Schmiede  40  /  >  J  5  ̂ ,  die  Schneider  49  .AT  2  /J  6  >*.  di^ 
Gv>lvi>ohmiede  :i.>  ̂   15  o\  die  Pelzer  19  ̂   10  /?  o  ̂ l,  total  4^4  / 

S  -*  i^  ̂   lVis  Orii^nal  hat  das  unrichtige  ResulUt:  4S5  A  9  4 vUr  B-  IV  S-    v^T. 
'  Eial-  S.   :;%>  Note  1. 
*  Nicht  Schofstafel.  wie  Mantels  iBeitrage  S.  76  Xr.  13)  un- 

richtiif  übersetzt. 



einnahmteD  Gelder  nur  auf  1000  bis  2000  /,  zweimal  auf 
mehr,  dreimal  auf  weniger.  Seine  finanzielle  Bedeutung  wurde 
immer  geringer. 

Die  Gründe  dieses  Rückgangs  werden  weiter  unten  dar- 
gelegt werden.  Der  Versucli,  ihn  aus  der  MUnz Verschlechterung 

zu   erklären  ',    ist   aber   ohne    weiteres  abzulelmen ;    denn   er 
febt  von  der  irrigen  Annahme  aus,  dafa  die  -A  Silber  reelle 
teuereinheit  war.  Die  alte  Einnahmequelle  ist  nicht  von 

selber  versiegt.  Der  Rat  hat  nur  weniger  aus  ihr  geschöpft. 

Wie  aich  Hauptschofs  und  Vorachofs  in  das  Er- 
gebnis teilten,  läfat  sich  nur  für  ein  einziges  Jahr  feststellen. 

1403/4  brachte  jeder  die  Hälfte,  7U0Ü  /,  auf.  Ferner  hat  der 

Vorachofa  1415/16:  7004  /  2  ̂   ",  1409/10:  297Ö  /  la  ̂   und 
1410/11:  1411  ̂   14  ß^  eingetragen.  Das  Gesaintergehnis 
dieser  Jahre  ist  aber  nicht  Überliefert  In  der  Regel  wird 
der  Vorschofs,  wie  in  der  Natur  der  Sache  liegt,  finanziell 
weniger  ergiebig  gewesen  sein.  Nur  wenn  er  hoch  angesetzt 
war,  lieferte  er  nennenswerte  Summen. 

Über  den  Ertrag  des  Feuerstellenschosses  ist  nichts 

aU  der  bereits  mitgeteilte  Anschlag  überliefert^. 
Van  dem  wenerschote  wurden  vereinnahmt: 

1408:    18  #  3  ̂   Ü  ̂ «. 
1415:    m  ̂   b  jß". 
1420:    49  ̂ . 

1423:     .54  /', 
Der  Knochenhau erachofs  ist  nicht  gesondert  gebucht. 

Der  Nachschofs   endlich    wai-   sehr   verschieden    hoch. 

Sein  Maximum  betrug  545  /'   (1404/05).    Im  folgenden  Jahre 
gingen   nachweislich   überhaupt   keine  verspäteten  Gelder  ein. 

Der  Ertrag    des    Schosses    blieb    in    der    Regel,    wie    im 

Mittelalter  überhaupt*,  Amtsgeheimnis.    Nur  zuweilen  ist  dem 

I 

■  Koppmann  in  d.  Beiträgen  zur  Geschichte  der  Stadt  Koatotk II Heft  3  S.  ff. 
'  Davod  in  Bunte  Peters  verdendel  2 

Wakeniesa  -21&7  ̂   6  A  C  -4.  der  Rest  in  i oben  8.  97. 
'  Nach  den  VorHchofareeistern.  Letztere  Summe  dürfte  einen  Tnil- 

betrag  darstellen.  Uean  io  der  Prima  WakeDissa  alletu  wurden  638  ̂  
Tereinnahmt. 

"  Oben  8.   103. L.Ü.Ü.  V  S.  179. 
In  der  S.  194  Amn.  3  veneichneten  Abrechnung;. 
Beide  Eintragungen  entstammen  dem  Wettebncoe,  das  1418  an- 

gelegt ist.    1420:  Item  in  dcme  suluen  jare  . .  antworde  wi  den  kemerem 
van  iTnnen wenerschote  49  mr.  lub.    1423;  Item  entfaagen  de  kemerer.. 
   l^-nnenwouerscbote  54  mrs.    Die  übrigen  Eintragungen  eind  nicht 

erbältn 
a  IJflselaS.  26'27;  Mack.Finanx- 
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Verlangen  der  Bürger  nach  öffentlicher  RechnungikgoBg 
entsprochen,  besonders  in  ReTolationazeiten,  z.  B.  in  dff 
Rekenscfaop  der  kemerere  int  jar  XHII«^  VIII*. 

Der  SchoCs  wurde  teils  o f f e n ,  teils  heimlich  entrichtet 
Der  offene  Schofs  erbrachte  in  den vier 

eren: 

Tnvena Wakenissa 

Total Jahr Prima Sekunda Prima Sekunda 

/    ̂ :4 ^  V.  ̂  / 

>'4 
^  '/*!  A 

/  /;>* 
1459  60> 

0^0 ?     ?     ? 
316 

4    5« 

1 

173  i  3      6 
?  ?  ? 

14601* 360-6 
30714  — 317 

2    3 183  :  8     10 
1168   4  7 14612 IW    7    3 

19110  9* 
161 12    8 116  ;  8  3Vs 

664    611'i> 

14623 201    8    8 21014  4 157 7    9 103    12     2 

673  10  !!• 
1463  4 216    7  10 205   710 201 1  10 97  '  9    4 

720  10  10 14645 
231  10  — 721211    1 209  12    8«  1 

128 

4J11» 

782    6  8 14656 279  —  11 
218   9   V't 

222 1  10 
143 

14    8 

864    4  7^, 
14667 236-10 208—  2 

9 • ?  1   ? ?     i?  1  ? ?     ?    ! 
1467  8 2.52    8    3 227   5   2 294 8    6 219    15;    6» 994    5   5 14734 

3a5    5  — 252   3 351 11    8 224  •  6;  — 1133    9   S 
14756 

342  11  - 
280   5   8 352 

8  — 

195    121—   (1171    4  ft 
202  ,  91  —  1     ?     ?    » 14767 333'  9  — 

?  1?     ? 9 ■ 
?i   ? 147*9 335    2 

263   
323 

1    6 

190  ;  6'  — 
1111    9  € 

1479'80 329    1  — 245   4  — 
315 

11  — 

184  18:  — 
1074  13  - 

14^1 304:12    6 
26715  — 

321 11    6 181     8    6 
1075  15   6 14^12 310  il3    6 24611  — 

290 

6  — 

168 

1015  14   6 14823 34:3  i  5  10 
261    4- 

^79 

  10 

149     2  — 1032  11  10 14834 265    4  10 213   4   6 275 

12  -" 

138     9 
892  14   4 14>4  5 2^6    2    2 

214    6  - 
251 8 148    12    2 

910  12   4 14S>6 264  12    6 215  10   6 250 9  10 153      1     9 
884    2   7 14>'6  7 269    2    6 237:15   4 261 10.    7 156—8 924  13    1 

1487  8 316  10    6 21015   6 2>t3 6    7 162    -     1 
973—8 14912 

319  11  — " 
26413   6 256 1:    6 139  ,12    2 

980    6   2 14923 3(4  11     - 270   9:10 

•222 

15'   4'» 

122  !  2    5 
920    6   7 149:^4 ;i:i^    7    6 287.  4    6 285 

1'    5 

158     6    6 
1064    3  11 14^5 

337  -'    6 
277il3'  6 

290  13'    1    1 
160     3  10 

1065  14  11 1495  6 
326    5'    6 

266  15   6 298 15    7 171      5    5 

1063  10  - 
14967 326    2    6 

293  14  - 
295 

1    9 174  .  8    9 

1089  11  - 1497  8 337  14    2 290   9 317 1110 
175  i  3  — 

1120  12  - 
1498  9 291  11     4 269"       9 313 ir  5 177     7    2 

1051  14    S 1499  1.500 279     1  — 244' 14   2 301 2    8 174     5    9 
999    7    7 1500  1 300    2    7 2:3915   9 317 

9,   6 
166     3    9 

1023  15    7 1501  2 
264     1'    6 

237  13.  4 309 

6  — 

174     8    8 
98.5  13    6 

1502  3  >* 
276  12:  10 219  12   2 321 

•  4  10 
167    15    4 

986    7    2 1503  4 2^».5    9,    8 
21211  — 

274 11  6V2 

137   
920  —  2»f 

15045 2:3:»»    2    6 202  12   6 253 

6.      « 

131     2  »f 

820    7    'J 
150.5  6 220    9    2 182  14   8 221 

6  — 

124    14    9 
749    2    7 1.506  7 219  -.    6 1^12   6 240 

3,10 132    13    4 
780  14    2 1507  S 208    3I 180        6 240 8  10 124    11     7 
753    7  11 1508  9 204  13    6 

li<0   3  — 
250 .  6    4 124     2    4 

759    9    2 
1509  10 

196    2  — 164   8- 
211 12,   6 107 

'?  -   1 

679  il3   6 

Verwaltung  Braunschweigs  S.  90  100  etc.  —  Eine  öffentliche  RechDimff- 
legunp  war  in  Köln  (Zeumer  S.  70  71)  und  München  (Maar er  Ul 
S.  14l>41i  üblich. 14l>41i  üblich. 

»  L.U.B.  V  S.  177. 



^F Tiavena WakeniBsa 
Total ^H  .Tnhr Prima Sekunda 

Prima Sekunda 

V ^\ß 
4 ^M|4 /lAl^ ^   |/3|4 /  !^|4 

Vl510/1 

m''- 
160,  2 IKfi 

„1     4 
93 

V  I6XI/.J 182  IC H 1631  £ 197 10     3 104 

•^ 

4 647  |l5l     9 
leg  12 l.SH 

9l    8 V  161^/4 191  K B 178    t fi 

IK^* 

15 4 IIW 

'?, 

1 650  1  5     5 

^Li^i^^ 202    4 175  IC 
I9fl 

^ 4 102 12 677  1  3I    4 

^n515'6 
195  15 fi 

173    'i 
17H 

i: H 9fi 11 

10 

64S  :-|  - ^K516/7 214 'U 
(i 

171    :- 

(i 

187 

1 4 UIR 11 

(i 

679  ilO    10 

^■1517/S 1B4  12,- 
17S    5 165'   ] n 92 

•?. 

630  1  4'  11 ^■lSl&9 192    4,- 1791  t 161  In « V ? ? ?      ?     ? 

^Hsi9/2
0 

?     ? ? 172    1 » 150 12 88 ~ 2 

?      ?     ?'» 

Jedes   SchorsregiRter    Echlielst    mit    Quittungen    der   S  i?  ho  Tb  - 
'en  aber  die  von  ihnen  empfangenen  bzw.  mit  Aufzeichnungen 
Schofadiener   Ober  die   von   ihnen   abgelieferten   Nettobetrlge. 

gL  oben  S.  127,  auch  Mecklenb.  U.B.  XX  S.  496—498.) 
Obi};e  Summen  sind  durch  Addition  der  cinielnen  Posten,  die  vnn 

B  SchorBberreD  oder  Rchofsdienern  oder  beiden  notiert  sind,  gewonnen. 

Beaflglich  der  Elnzelposten  sind  die  Addition sresultate  der  Schofa- 
^ster  übernommen,  auch  wenn  nie  unrichtig  sind.    Über  die  Gründe 
;n  S.  193  Anm.  I.    Die  richtigen  Resultate  sind  unten  beigefügt. 

■  In  diesem  Jabre  fehlt  eine  Schlursabrechnung.  Obige  Beträge 
sind  durch  Zu snmmenxä blutig  der  individuellen  Scbofssummen  gewonnen 
nnd  als  Bmitoerträge  zu  verstehen.  —  Aus  demselben  Jahrzehnt  ist 
noch  eine  summarische  Abrixlinung  unbekannten  Datums  erhalten. 

Nach    ihr  erbrachten    die   Traven quartiere   (Hinr.   Wiskendorp)   5b9  ̂  
i  ß  %  /\.     Es    gingen 

*  Darunter  ein  Amheimscher  Gulden,  der  zu  14  Schillingen  an- 
gesetzt ward.    Vgl.  Hansarecesse  II  8.  387. 

'  Auch  für  dieses  Jahr  mufsten  die  Bruttoertrage  eingesetzt 
werden.  Sie  sind  aber  nicht  besonders  berechnet,  sondern  aus  den  Re- 

gistern übernommen.  Denn  in  diesem  Jahre  bat  der  Schofsrinnehroer 
»asnabniaweise  die  auf  den  einzelnen  Seiten  gebuchten  Betrage  zu- 

sammen addiert. 

*  Der  in  der  Restanten  liste  gebuchte  Ertrag  von  7  ̂   15  />  10  4 
(oben  S.  162  Anm.  4)  wurde  auFser  Ansatz  gelassen,  um  die  Gleiehartig- 
keit  obiger  Beträge  nicht  zu  zerstören. 

'  Eine  summarische  Abrechnung  desselben  Jahres  gibt  fast  die- 
selbe Summe  an,  nämlich  658  ̂   7  ̂   4'/t  4.  Eine  Verteilung  letzterer 

snf  die  Quartiere  war  nicht  möglich,  weil  nur  ein  Stenereinnenmer  t&tiz 
war   (Gotfried)   und   die   Summen    nicht   nach   Bezirken    getrennt    sind. 

■  Nach  der  Generalabrechnung  der  Schofsherren  erbrachte  du 
Traven  quartier  (Merten)  412  Jf  6  ß,  der  Wakenitzbezirk  (Gotfried) 
280  ̂   10  /(  3  -4,  beide  Quarliere  692  ̂   16  ,3  3  -^  ,   also  etwas  mehr. 

'  In  beiden  Jahren  sind  die  Ablioferungen  unvollständig  gebucht, 
nimlich  nur  zu  158/14/3  bzw.  zu  159  jL  11  ß.  Deshalb  wurdwi  die 
Bruttoerträge  berechnet  und  eingesetzt. 
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'^  Im  :^boübwsk  Ptinm  Wakenissa  sind  338  ̂   1  >ff  7  >4  als  tu b«äitfeni  W;iknit2aeBEkflt  abgeliefert  eebucht.  Die  Samme  wurde  uck 
im.  AssBaaLampm  ier  Tag^elder,  <&e  getrennt  nach  beiden  BezixkcB 
^ujLlACLlisfr  ämi»  aii£  «fioe  Toteflt. 

*■  £m  Pnvcen  Toa  :il  ̂   7  /^  €  ̂ l   ist  zweimal  an  einem  Tage  p- 38cfic.    aüen&nc»   Toa  Teo^iedener  Hand.    Wenn    es   sieb  nm  etoe 
CMmii«  mateitraBii  nor  lä^  Ji  S  fl  eingegangen. 

^  änsrmCBr  125  ̂   3^  .f  Tan  bejden  boken. 
-  Bi^iBDercrag:  <xB^«teUt  ans  dem  in  Anm.  7  angegebenen  Grande, 

Di«  :^«9»H^«*iz«ii  rerätcMren  bot  den  Empfang  von  157  J[  1  ,^. 
~  Tjü   liis^  SL^b»   149^96   war  Luteke  Schofseinnehmer   in  des TTarcttfwaii.kjHL.    Er  btf  cme  besondere  Bachangsmethode,  i.  R:  It» 

i»  iDCKfiCe  ik  Lofieke  d»  sooabendes  vor  ste  tomaa 
an  ̂ Ahi  rmie  ß    68  /  10  /? 
an  «üiimna  3   -     2   - 
an  kk»e  geid  >      3  >   12  - 

76  /    4  /?  (Prima  Travena  1490). 
Dt»  .liimtzü«  «ior  PMtea  eigibt  aber  nur  75  ̂   8  /?.    Lntekes  Scklnli- 

~  '  toKT  bH^kcr  ab  die  Additionasamme  der  einxelnen  Postea. «:&  «inrnss^  dafs  er  die  ansbeaablten  Löhne  in  der  Snmne 
remoBtthmC  mitrechnet    Die  Summe  gibt   den  Bruttoertrag 

&  «saüiiiieflL  P^wtcn  sind  Nettoerträge.    Luteke  trag  i.  B.  in  £e 
Tr«:v^*Ba  1490  ein:  des  donnersdages  vor  palm 

an  golde  vnde  ß    92  ̂   —  fl 
an  aoslingen  2   -     2  - 
an  klene  geld  1    -   13  > 

Summa    36  JT    9  >ff 

^«r  ad^  >J  i*  Tvrkwnt.    Bei  Abzug  dieser  10  j0  ergeben  sich  35  /  15  A 
vM-  i.^ift yf.VfiH^  der  abgelieferten  Nettoerträge.    vgL  oben  S.  131.  EHe 
11    iitf  Tik^vHje  engestellten  Summen  sind  durch  Addition    gewonnen. 
cVr  5i:^cr>frtrMr  war: 

in  Prima  Travena  Sekunda  Travena 

:*-:e 
523^ 

8/?-  4i 266  Jr  6  /? 

-/? 

:^ft?e:^ 
306   - 11   -     6  . 278  -    9  - 

6   - 

:*än4 
3S5   . 4  .   _   . 289   -    9   . 

6    - 

:*M  > 839    - 10  -     6   - 281   .    2  - 

6    . 

:^^•^ 328   - 11   -   —   - 269  -    9   - 

6    - 

:45?^T 
827    - 15   

296   -    9   - 

6    - 

:^T> 
341    - 

_   -     8  - 
298   -    2   - 

^m^m,           m 

*  All  Svhlufs  der  Ablieferungen  bemerkt  der  Scbofseinnekiner: 
tT\ttt  :*c  Ky:?e  ik  mvnen  heren  in  dyt  buk  schuldycb  33  J^  lüb.  Vgl 
,^Otfa  >.   lA  Anm.  9^ 

*  Vive  Nachrechnung  der  abgelieferten  Posten  ergab  folgende  ab- 
>»• -cica^:^  Resultate: 

IVima Sekunda Prima          Sekunda 
Travena Travena Wakenissa     Wakenissa 

U'^i^O ^^^7^  r^/?-4i 
— —                    — 

:4H.: 
— 

818  /  13  ,/^  6 /^J        - 
i^<i^^ 

;^io  -  12  -  6  - — —                  — 

i^<:^i^ ;^s  -    6  -  -  - 261  Jr   8/?  6  4 —                  — 

Un^4 L>vi  -     6  -  —  - 218  -  12  -    6  - —                  — 

14>4> 
215   -    2   

—                  — 

14c^T 287   -    4  -    4  - 
— 

14^TS 81S  -    9  -    6  - —    .  —  -  —  - —                  — 

14^S9 2S8  -  10  -    2  - 260  -    6  -    9  - 
—                  — 

1499  1500 279  -    2  -  -  - 253  -    4  .    8  - 
—                    — 

loOOl 299  -  12  -    6  - .^ —                  — 

15012 265  -     1  -    6  - _ .—                  — 

1502/3 276  -  12  -    4  - -» —                  — 



» 

Ferner erbrachte  der  offene Schof.  0 er  Ga 

14Ö7/8: 60  /    2  ̂  
1459/60 100   -    15    - 1484/5: 

53  4 

1461/2; 96   ■     7   ■ 1485/6: 

60   ■ 
1463/4: 

104   
1486/7: 

52    - 

1465  6: 90   -      2    - 1487/9: 

49    - 
1466/7: 113   ■      5    - 1488/9: 

67    ■ 
147(l'80 

62   ■   1490/1 : 

27    - 14801  ■ 61    -     9    - 1490/1 : 

42    - 
1481/2: 48   •      2    ■ 1491/2: 

30  - 

1482/3: 41   -    14   - 1492/3: 

41    - 
1483/4: 54  -      9   - 1493/4: 

50    - 
Der  offene  Schofa  der  Einheimischen  warf  demnach 

zwJBcfaen  tj25  und  1171  -^  ab.  Der  geringe  Ertrag  der  (iUer 
Jahre  des  15.  Jahrhunderts  erklärt  sich  daraus,  dafa  damals 
schon  Betrüge  von  über  12  SchilUngen  heimlich  versteuert 
werden  durften. 

Die  Herabsetzung  des  Schofssatzea  machte  sich  zunächst 
nur  im  Gesamtertrag,  nicht  aber  in  dem  des  offenen  Schosses 
bemerkbar,  weil  sie  eine  Vermehrung  der  offenen  Schosser  zur 
Folge  hatte.  Deren  Zahlungen  werden  erst  im  Anfang  des 
Iti.  Jahrhunderts  geringer. 

Der  Gästeschols  mufate  seiner  Natur  nach  wenig  beständig 
sein.     Sein  Ertrag  bewegte  sich  zwiauhen  27  und  113  >. 

">  Das  ReHultnt  der  ersten  Teileintra^uDg  ist  9ä  ̂   2'''t  ß.  Letztere 
Snmme  iet  später  in  89  .^  13  yf  um  korrigiert.  Oben  ist  dieaer  korri- 

gierte Uetrag  eingestellt. 
1«  Davon  Bind  4  .^  13  /J  6  ̂   zweifelhaa  Sie  stehen  nn  be- sonderer Stelle. 

"  Die  Eintragung:  hijr  an  vijnde  wij  thobort  2/3Vs/r  ia  DiitgeaBlilt. 
"  Weiter  sind  noch  acht  ScnofarepiAter  vorhanden,  deren  Jahr  sich nicht  genau  bestimmen  liefs:  die  beiden  Waknitzquartiere  einmal  aus 

den  5Öer  Jahren  (Wiakendorp) ,  die  beiden  Truven quartiere  zweimal 
aus  den  60er  Jahren,  der  erste  Waktiitz bezirk  einmal  aus  derselben 
Zeit,  endlich  der  «weite  Waknitzbezirk  einmal  aus  den  70er  Jahren. 
Letzteres  Kegister  allein  enthält  eine  Abrechriane.  Darnach  wurden 
228  /  2  /r  6  yi  vereinnahmt.    Schofsdiener  war  Tonnies  (itlakel). 

'  Die  Resultate  sind  aus  den  Gästeregistem  durch  Addition  der 
individuellen  Summen  sewonnen,  Postulationsgulden  wurden  zu  15  ß 
gerechnet.  Rheinische  Gulden  für  die  60er  Jahre  zu  22.  von  1480  an 
zu  24  ß.  Die  Relationen  finden  sich  im  Rechnungsbuch  der  Schors- 
herren.    Vgl.  auch  Z.  Bd.  6  S.  435  Anm.  2- 

*  Ein  Register  ist  zwei  Jahre  lang  benutzt.  Die  Verteilung  ge- schah nach  der  Verschiedenheit  der  Handschriften. 
'  Ein  .lichten"  Gulden  mufste  aufser  Ansatz  bleiben ,  weil  sein .Markwert  nicht  festzustellen  war. 
'  Seit  1484  werden  kleine  Summen  zurückgegeben,  in  der  Regel 

auf  \  J£  l  ß.  Es  sind  folgende  (trüge,  bibalis,  wedderceueni  1484'5; 
2  Jf  -■)  /?,  I485'6:  4  /S  6  4,  1487/8:  2  i  8  /I  6  4,  1488/9;  1  Jf  12  /?  G  4, 
I4&/90!  3  ß,  1490/1:  1  J"  8  /3  6  4,  U91'2:  13  3,  1492/3:  1  ß,  14934: 
10  ß.  Vgl.  hiezu  oben  S.  11)2  Anm.  3.  Vorstehende  Retr&ge  sind  oben 
milgezälilt,  weil  nicht  zu  erkennen  war,  ob  sie  schon  in  der  Summe  in 
Abzug  gebracht  waren  oder  nicht. 
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Welchen  Anteil  der  heimliche  Schofs  am  Gesamtertrag 
Ult,   ist  nicht  genau   ersichtlich.     Letzterer    begreift   itAmlich 

'i   das  Ergebnis   von   Vorschors   und  F  eu  erste  Den  seh  ofa   in 
,  über  deren  Ergiebigkeit  nur  wenig  bekannt  ist*,  Jeden- 
war  sie  in  der  zweiten  Hälfte  des  15.  und  im  Anfang 

_._  .  l(i.  Jahrhunderts  nicht  grofs.  Das  zeigt  der  starke  Rück- 
gang, den  der  offene  Schofs  in  den  60er  Jahren  des  15.  Jahr- 

hunderts erlitt,  als  die  Summe,  die  zum  heimlichen  Stencrn 
berechtigte,  erniedrigt  ward. 

Der  Anteil  des  offenen  Schosses  am  Ertrag  des  ge- 
samten bewegt  sich  zwischen  19  und  70  "/o.  Der  Durchschnitt 

ist  etwa  5U''/o.  Die  offenen  Schosser  bilden  von  14lj0-15ll2 
aber  63''a  bis  96'/3%  aller  Schofszahler.  Daraus  erhellt,  dafs 
die  heimlichen  Schosser,  die  nur  zwischen  S'/s  und  yü'/a"/o 
der  Schosser  ausmachten^,  einen  weit  gröfseren  Teil  des  Er- 

trages aufbrachten,  im  Maximum  35  bis  HO"!»,  Das  ist  ja 
auch  nicht  aufRlllig,  weil  sie  die  Reicheren  waren.  Die  Herab- 

setzung des  Schofssatzes  hat  ihren  Anteil  an  den  Steuerzahlern 
denn  auch  weit  mehr  vermindert  als  am  Erlrage  des  Schosses. 
Trotz  der  immer  geringer  werdenden  Zahl  der  heimlich 
Steuernden  blieb  ein  beträchtlicher  Teil  der  Steaersummen 
der  öffentlichen  Kontrolle  entzogen. 

(Tabelle  siehe  S.  202  u.  203.) 

Vorstehende  Gliederung  war  der  halben  Schillinge  und 
Pfennige  wegen  erforderlich.  Ein  BÜek  auf  die  Tabelle  er- 

gibt, dafs  die  Herabsetzung  des  Schofssatzes  auch  in  den 
Individualbetrfigen  zum  Ausdruck  kommt.  Wenn  das  nicht 
in  dem  gleichen  Mafse  wie  bei  den  Gesaratbeträgen  der  Fall 
ist,  so  rührt  das  daher,  dafs  wohlhabende  Personen,  die  vordem 
heimlich  steuern  durften,  infolge  der  geminderten  Ansprüche 
der  Stadt  weniger  und  deshalb  offen  zu  zahlen  hatten. 

Bei  den  einzelnen  Steuersuramen  fällt  auf,  dafs  die  graden 
Ziffern  weit  stflrker  als  die  ungraden  vertreten  sind.  Es  tindet 
daher  von  der  mittleren  Steuersuname,  1-— 2  Jü,  kein  glelch- 
mäfsigcs  Abschwellen  nach  oben  und  unten  statt. 

Den  Steuersatz  1 — 2 _tf  zahlen  17,  19,  IS  und  17" ",  knapp'  b. 
Es  dürften  aber  mehr  gewesen  sein.  Denn  die  BetrÄge  unter 
I  jS  sind  als  sehr  relativ  anzusehen.  Es  ist  bereits  erwähnt, 
dafs  die  in  Gängen  und  Hinterhäusern  belegenen  Wohnungen 

aind  auch  jetxt  nicht  zeillicli  gleich.  Denn  der  EiDKaag  dea  Scliosaes 
beginDt  im  November,  das  Rechnungsbuch  der  Schowherren  lÄuft  von 
PalmsoDiit«^  zu  PalmsountEig.  Aber  ihre  Zahlen  sind  doch  besser 
zum  Vergleich  geeignet  als  die  des  Kämmereibuchs,  du  schon  am 
22.  Februar  abbricht.  Eine  exakte  zeitliche  UmTechaung  liers  sich 
nicht  durchführeo. 
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nur  geneiell  ang^^ben  werden  ̂   Auch  der  aus  ihnen  gesaMte 
Schob  wird  nur  g<e3)«>dl  gebucht,  z.  B.  Hagen  12  boden 
dederant  10  j^.  Der  auf  die  eingeJnen  Bewohner  entfalleDde 
Betrag  war  nur  durch  Diriaon  zu  ermitteln.  Sie  eigab  sehr 
kleine  Kop%(dder.  vid  kleinere  als  die  sonst  gebuchten 
Eünzelbetrige.  Denn  die  kl^nsten  selbständigen  IndiTidoil- 
summen  sind  (^wenigstens  1460 '2)  6  >^ ;  4  y^  sind  in  beiden 
Jahren  nur  S  mal  fär  sich  eingetragen,  2  >^  gar  nur  einmal' 
Zu  bedenken  ist  allerdings,  dafs  gerade  die  ärmere  Bevölkerung 
in  Gingen  und  Hinterfaiusem  wohnte. 

Immerhin  darf  man  annehmen,  dafs  die  summarischen 
Angaben  dazu  verleitet  haben,  das  Leerstehen  einzdner 
Gangwohnungen  nicht  besonders  zu  registrieren,  zumal  der 
Steuerertrag  aller  nur  sehr  gering  war.  Denn  Vermerke 
wie:  Hagen  10  boden:  7  woste,  3  dederunt  6  ß\  Hagen 
12  boden :  4  dederunt  4  ß^  woste  de  anderen ;  Hagen  10  boden: 
6  jff.  4  wüste  sind  sehr  selten.  Meist  steht  nur  registriert: 

Hagen  17  boden  4'  i  ß. 
Die  Division  ergab  deshalb  wohl  nicht  immer  richtige  Re- 

sultate, die  Pfennigsitze  sind  z.  T.  höher  zu  bemessen.  Auch 
in  Lübeck  dürften  die  ganz  kleinen  Vermögen  nicht  über- 

wogen haben*.  S  Schillinge  und  mehr  zahlten  31,  21,  22 
und  IS^t,  1  /  und  mehr  11  ̂ o,  l®/o,  3<>'o  und  2^/o.  Hier 
zeigt  sich  deutlich  der  Rückgang  des  Schofssatzes.  Unter 
denen,  die  mehr  als  1  /  zahlten,  sind  selbstverständlich  nur 
die  oflFenen  Schosser  zu  verstehen.  Es  handelt  sich  in  der 

Regel  um  Betriige  von  20  ß^ .  die  auch  öfter  als  1  punt 
r^striert  werden^,  ferner  um  2  /  etc. 

Von  den  Gästen  steuerten: 
1459  60  1460 1  1487  S 

unter   1   / : 3 4 10 

1    -  : 13 9 7 
1-2    -  : 

20 
2G 11 •'^    -  • 

20 9 5 
•23-: 2 3 2 

über  3    - 1 3 

'  Oben  S.  137  ̂ . 
2  Virl.  oben  S.  202. 
»  In  Frankfurt  Traren  1420  steuerfrei  a9<>o  (oben  S.  186  Anm.  4i. 

Es  versteuerten  bis  10  ß  16,3*' o.  von  10,^—1  U  (20  /?)  51^«*o,  mehr '2S,6%. 
(Bücher,  Entstehung  der  Volkswirtschaft  S.  240  ff.)  —  Die  Lübecker 
Dirnen  zahlten  hohe  ̂ ummen,  z.  B.  14601  die  8  vre  wen  der  Prima  Trft- 
vena  ö  ̂   2  ß  (3  je  12  und  10  jff,  2  je  S  ß\  die  3  der  Sekunda  Travent 

2  ±  .2  je  12  J.  die  dritte  8  «-)  etc. *  Z.  B.  14S7SS  in  9  von  13  Fällen. 
*  Die  älteste  Rechnungseinheit,  dem  römischen  Talent  entsprechend 

eingeteilt  iHuber,  Uaushiüt  Hildesheims  S.  9). 
*  VgL  über  ihre  Zahl  unten  sub  XXL 
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Die  kleinsten  Beträge  waren  4  ß  (1487/8  2  mal)  und  8  ß 
(1459/60  2  mal,  1460/1  1  mal),  die  gröfsten  4  ̂   (1460/1  2  mal). 

Wie  bereits  erwähnt*,  wurden  nur  diejenigen  Oäste  be- 
steuert, die  Eaufschläger  waren.  Aus  dieser  Beschränkung 

wird  der  relativ  hohe  Betrag  obiger  Summen  erklärlich. 
Über  die  heimlich  gezahlten  Individualbeträge  ist  mit 

Ausnahme  der  Angaben,  die  die  Kämmereirechnungen 
Hamburgs  über  das  Domus  Hamburgensis  enthalten',  nichts 
überliefert  Der  heimliche  Schofs  scheint  auch  privatim  geheim 
gehalten  zu  sein.  Matthias  Schulte^  und  Syndikus  Carstens^ 
z.  B.  geben  in  ihren  Aufzeichnungen  nur  an,  dafs  sie  den 
Schofs  gezahlt  haben,  ohne  seine  Höhe  zu  nennen. 

1  Oben  S.  31. 
•  Oben  S.  106  Anm.  8  u.  S.  112  Anm.  4. 
«  S.  162  Anm.  5. 
*  Z.  Bd.  8  S.  30. 



XIX.  Die  Stellung  des  Schosses  im  Lübeekischeii 
Staütslianslialt. 

Lübeck vereinnahmte : 
Davon  durch  den        In  %  der 

Total Scbofs             Gesamteinnahm« 
1407/8 : 14704  ̂  7900  ̂                    54 
1421/2: 

19384   - 8132    -                    42 
1430/1 : 

22810   -» 
8149   -                   36 

1445/6 : 33586   - 3210   -                    10 
1466/7 : 54428    - 3160   -                     6 
1470/1 : 42819   - 2975   -                    7 
1500/1 : 21422    - 1888   -                    9 
1514/5 : 46306   - 1388   -                    3 
1520/1 : 

52753   -* 
1380   -                  2,5 

Die  gröfste  Bedeutung  des  Schosses  fkllt  demnach  in  die  erste 
Hälfte  des  15.  Jahrhunderts.  Weder  vorher  noch  nachher  hat 
er  die  gleiche  Stellung  im  lübeckischen  Staatshaushalt  gehabt. 

Nach  Hegel  nahm  der  Einnahmeetat  der  mittelalterlichen 
Stadt  folgende  Entwicklung:  1.  Grundzinsen  und  persönliche 
Leistungen,  2.  indirekte  Abgaben  (Zoll,  Accise),  3.  direkte 

Steuern^.     Dieses   Schema   trifft  auf  Lübeck   nicht   ̂ anz  zu. 
Die  Stadt  bestritt  ihre  ersten  Ausgaben  vomehnnich  aus 

Grundeigentum  und  Zoll.  Heinrich  der  Löwe  hatte  ihr 

gleich  zu  Anfang  einen  abgabefreien  Grund  und  Boden*  zu 
vollem  Eigentum  überlassen^.     Sie  verwertete  ihn  in  der  ver- 

1  L.U.B.  V  S.  179,  VII  S.  417/18. 
-  Angaben  der  Kämmereibücher. 
3  Chroniken  der  fränkischen  Städte  I  S.  284.  VgL  auch  Wagner, Finanzwissenschaft  III  S.  51  ff. 

*  Er  verlieh  ihr  die  Rechte  der  Stadt  Soest,  d.  h.  einen  abgabe- freien Grund  und  Boden.  Hach  Kod.  I  Art.  98  S.  215:  De  libertatibüs, 

quas  habemus,  nichil  pcnitus  inde  damus  neque  censum  neque  deci- 
mam  .  .  .  .  quia  si  aliquid  inde  daremus,  tunc  non  esset  libertas  (vel. 
oben  S.  17  Anm.  4);  Brehmer  in  H.G.Bl.  1890/91  S.  4;  Pauli. 
Wieboldsrenten  S.  2;  Gierke,  Genossenschaftsrecht  II  S.  655. 

^  Intra  hos  terminos  habebunt  omnes  ciuitatem  nostram  lubeke 
inhabitantes  .  .  .  omnimodo  usum  (L.U.B.  I  Nr.  7  S.  9).  Vgl.  Brehmer 
Z.  Bd.  5  S.  182  und  Gierke  S.  654  Anm.  19. 



echiedenstön  Weise.  Zunächst,  wie  es  bei  einer  Koloaistßn- 
atadt  der  Fall  zu  sein  pflegt,  durch  Verkauf  grofser  Kom- 

plexe', später,  als  der  liaum  knapp  wurde,  durch  Austun 
von  Bauplätzen  in  Erbleihe  gegen  jährlichen  Wurtzins,  eine 
Mafsregel,  die  den  Minderbemittelten  Gelegenheit  zum  Erwerb 
von  Hauseigentum  geben  sollte,  ohne  dafs  es  einer  Kapital- 
aazahlung  bedurfte'.  Dieser  Wurtzins^  ist  noch  keine  Grund- 
ateuer,  sondern  eine  privatrechtliche  Abgabe,  ein  individueller 
Entgelt  für  individuelle  Vorteile,  der  an  den  dominus  areao 
zu  entrichten  war*. 

Die  Stadt  hat  sich  ihres  Grundbesitzes  nie  ganz  begeben. 
Aber  auch  der  ihr  verbliebene  Rest  diente  als  Einnahme- 

quelle. Sie  verkaufte  Renten  aus  ihm*,  tat  die  Flufswiesen, 

Felder*  und  Hopfenlftntler''  in  Zeitpacht  aus  und  vermietete Häuser  und  Turmwohnungen. 
Die  zweite  Haupteinnahmequelle  war  der  Zoll.  Auch 

er  war  der  Stadt  durch  neinricH  den  Löwen  verliehen*.  Er 
wurde  an  allen  Eingängen  der  Stadt,  später  auch  in  Oldesloe 
und  Mölln  erhoben.  Die  ergibigsten  Erhebungsstellen  waren 
am  Holstentor  und  am  Bauhofs.  Bei  ihnen  werden  die  Zoll- 

einnahmen spezifiziert.  Es  wird  unterschieden  zwischen  grauen 
(schweren)  toll,  holt  toll  vnde  van  andern  goet,    auch    geraene 

'  Brehmer  Z.  1.  c.  S.  133/4;  Wclirmann  H.G.BI.  1872  S.  85  fi'.; Pauli,  Lob.  Zustande  I  S.  lOff.,  22  u,  44  ff.  und  L.U.B.  U  Nr.  276 
S.  236. 

s  Pauli,  Wieboldarenten  8.  10  ff.;  v.  Below,  UrspruiiK  der 
deutschen  StadtverfaMung  8.98;  Philippi,  Weichbild  in  HTG  Bl  1895 
S.  28  ff.    Vgl.  oben  8.  IB  und  37. 

'  Gr  bestand  in  Geld  (die  Regel)  oder  Naturalien  (Pauli,  Zustände 
8.  21  ff.).  Die  Quellen  nennen  ihn  census  arealis,  auch  Wicbelde 
{Brehmer  S.  133  Anm.  48).  Das  eanzc  Rechts  Verhältnis  der  za  Ban- 
plfitzen  ausgetanen  Wurten  hier»  Weichbildrecht  {Pauli,  Wieboids- 
ranten  8.  5  u.  13,  Zustände  S.  17,  44  ff ,  152  ff.). 

•  Hach  Kod.  1  Art.  87  H.  212,  Kod.  II  Art.  121  S.  308  (wil  de 
man  dat  vorderen,  des  de  worttins  um  \b);  Pauli,  Wieboldarenten  8. 4. 
Jeder,  der  freies  Eigen  hatte,  konnte  ee  gegen  Wurtzins  austun  (Pauli 
8.  5;  Philippi  1.  c.;  Brohmer  8.  134).  Über  die  areae  censuales  des 
Domkapitels  und  des  JohauniakloBters  oben  8.  56  u.  68.  —  Grundsteuer 
und  Grandzins  unterscheide n  sieh  folgendermafsen :  Erstere  fordert  der 
Gebietsherr,  letztere  der  dinglich  Berechtigte.  Die  Grundsteuer  trifft 
jedes  Gnindatück,  bedarf  keines  besonderen  Rechlstitels  und  wird 
nicht  nach  hergebrachten  Sätzen,  sondern  nach  Proeenten  des  Wertes 
erhoben  (Gierke  U  S.  674  ff.  u.  699), 

"  L.U.B.  I  251  n.  8.  451/2  Nr.  498.  II  S.  1054  u.  Gierke  8.  775 '6. 
"  L.Ü.B.  I  8.  250  und  579,  II  8.  1017  ff-,  1043  (Aufzeichnung  der 

verbauerten  Traven wiesen),  1054,  1060  ff.,  8.  1065  Anm,  52  (census 
pratorum),  V  8.  781  ff.  etc. 

'  M.  Heft  3  8-  II. 
•  Webrmann  ll.G.Bl  1884  S.  56. 
•  1521/2  erbrachte  dar  graventoll  am  Bauhof  1073  M  ̂   ß,  der  ge- 

mene  toll  an  der  Holstenbrücke  1062  -^  ̂  ß.  der  seeloll  1010  ̂   &  ß. 
der  Zoll  am  Muhlentor  i,a  Ji  h  ß,  am  Burgtor  120  Jü  ß,  im  Land- 
gobiet  60  /  la  ß. 
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toll,  vnd  see  toll.     Seine  Erträge  ̂   haben  jedoch  die  Höhe  des Schosses  nie  erreicht. 

Später  kamen  eine  Reihe  anderer  Einnahmen  hinzu.  Die 
Stadt  gelangte  im  Laufe  der  Zeit  in  den  Besitz  mehrerer 

Regalien*. 
Ein  Weinregal  bestand  schon  um  1220;  die  ältesten 

Rechtsaufzeichnungen  bestimmen:  Vinum  uero  spectat  ad 
civitatem  principaliter®,  die  Weinmeister  gehörten  zu  den 
ältesten  Ratsausschüssen  ^.  Sie  hatten  dafür  Sorge  zu  tragen, 
dafs  billiger  und  guter  Wein  geliefert  ward. 

Die  Eaufleute  mufsten  ihre  Einfuhr  im  Ratsweinkeller 
lagern  und  dort  verarbeiten.  Für  die  Lagerung  war  eine 
Kellerhäuer  zu  entrichten  ̂ .  Später  wurde  gestattet,  den  Wein 
in  eigene  Keller  zu  bringen.  Aber  auch  dann  mufste  die 
Häuer  gezahlt  werden.  Wer  Wein  in  den  Handel  bringen 
wollte,  hatte  ihn  vorher  den  Weinmeistern  vorzusetzen;  sie 
kosteten  ihn  und  bestimmten  den  Preis ^.  Von  verkauften 

Weinen  war  ein  sog.  „tappetgelt"  zu  entrichten'. 
Der  Vertrieb  von  Rheinweinen  und  heifsen  Weinen  in 

der  Stadt  war  ein  Monopol  des  Ratskellers^.  Lübeck  nahm 
also  auch  direkt  am  Weinhandel  teil.  Der  Bruttoertrag,  den 
das  Weinamt  erzielte,  belief  sich  auf  mehrere  hundert  Mark, 
z.  B.  1521/2  auf  750  /. 

Fast  ebenso  alt  sind  die  drei  übrigen  Regalien,  das 
Gerichts-®,  Münz-  und  Mühlenregal.  Erstere  beiden 
waren  wenig  ertragreich.  Das  Gericht  erbrachte  jährlich 
rund  150  ̂ ;  die  Münze  warf  sehr  verschiedene  Erträge  ab^^ 
Das  Mühlenregal  umfafste  alle  Mühlen  im  Landgebiet  (kopper-, 

1  Der  gesamte  Zoll   erbrachte  1290  nur  159  JC  29  /?  6  /ij  (L.U.B. 
II  S.  1033),   1528/9  4061  IL  10  /?. 

«  Vgl.  oben  S.  12. 
3  LUB.  I  S.  41. 
♦  Wehrmann  H.G.Bl.  1884  S.  59  ff.;  oben  123  Anm.  9. 
^  1289  hatten  11  Bürger  im  Ratskeller  188 Vs  Fuder  (plaustra).  Die 

Kellerhäuer  betrug  22  ̂   2  /?  (L.U.B.  II  S.  1032). 
*  Die  Statuten  bestimmen:  Van  wine  de  van  buten  to  kumt.  Dat 

si  witlic  dat  ne  man  win  mut  ten  insinen  keller,  he  ne  dot  mit  uol- 
borde  des  rades.  he  ne  maghen  oc  nemene  uor  copen  vmme  penninghe 
bi  der  mate,  hene  dreghene  uor  den  rat;  de  schal  ne  setten  na 
sinem  werde,  auer  des  de  win  sin  was,  schal  gheuen  der  (stat)  ere 
kelrehure  ane  weder  rede  uan  deme  uate  liker  wis  alse  dat  vat 
hedde  leghen  inder  Stades  kellere  to  tappende  (Hach  Kod.  II  Art.  207 
S.  354).  Vgl.  Wehrmann,  Der  lüb.  Ratsweinkeller  Z.  Bd.  2  S.  76  ff., 
besonders  S.  78;  Pauli,  Zustände  I  S.  94;  Frensdorff,  Stadt-  und 
Gerichtsverfassung  S.  115,  auch  Hub  er,  Haushalt  Hildesheims  S.  37. 

^  Wehrmann  Z.  S.  79. 
8  Ib.  S.  84  u.  86. 
»  Pauli  Z.  Bd.  1  S.  198  ff. 
»0  Manchmal  nichts,  1528  9  828  ̂ . 
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wint ,  B»ge- ,  peper-  und  walkmolen) '.  Selbstverständlich 
waren  die  Bürger  dem  Mahlzwang  unterworfen*.  Der  Ertrag 
dieses  Regals  war  erheblicher^. 

Eine  weitere  Einnahmequelle  bildeten  die  Gebühren. 
Die  Stadt  erhob  ein  Bürgergeld  bei  Erwerb  des  Bürgerrechts. 
Sie  forderte  Gebühren  für  Benutzung  der  VerkaufspTätze  und 
-stände  am  Markt  und  im  Gewandhaus,  das  sog.  laten  (=  losen) 
vnd  stedegeld*,  und  füv  den  Gebrauch  der  atfidtischen  Wagen 
(eine  befand  sich  auf  dem  Markt,  die  andere  an  der  Trave)  ̂  

sie  machte  auch  die  Eintragungen  in  die  Stadtbücher^  und  das 
Passieren  der  Schleusen  gebührenpflichtig.  Sie  erhob  ferner  ein 
Lastadiengeld.  Endlich  ist  noch  der  Zehntpfennig  (teyndc 
penning,  Abschofs,  Decem)  zu  erwfthnen,  der  den  ins  Ausland 
fallenden  Erbschaften  abverlangt  ward '. 

Dann  gehörten  der  Stadt  eine  Reihe  rentabler  Be- 
triebe: eine  Apotheke*',  eine  Süberhütte,  Ziegeleien*,  Teer- 

höfe und  dergleichen'".  Auch  warfen  einzelne  Ratsämter, 
z.  B,  das  Bauamt  (durch  Holzverkauf)  und  der  Marstall  (durch 
Vermieten  der  Pferde  etc.),  Überschüsse  ab. 

Zuletzt  wäre  noch  der  Strafgelder  Erwähnung  zu  tun, 
die  die  Wette  von  den  Handwerkern  erhob  "  ". 

Unter  diesen  verschiedenen  Einnahmen  erlangte  der  Schofa 
schon  früh  eine  hervorragende  Bedeutung.  Er  ist  lange  sogar 
einseitig  bevorzugt  worden.  Zweifellos  war  er  auch  den 
stadüschen  Verbältnissen  besonders  angemessen :  er  bedeutete 
keine  Erschwerung  des  Verkehrs,  seine  Erhöhung  garantierte 

'  Allerdinga  nicht  in  der  frühesten  Zeit  (Pauli,  Zustände  I 
S,  27-291. 

'  Auf  den  Cetreidemühleu  war  für  jede  Benutzung  die  sog. 
-Matte",  in  der  Begel  '/i«  des  gebrachten  Korns,  zu  entrichten  (Wehr- manD  H.G.BI.  18&I  S.  56). 

"  Vgl.  L.Ü.B.  II  Nr.  1085  S.  1018  ff.  und  S.  1042,  auch  I  Nr.  -m 
S.  247/8  und  Brehmer  Z.  Bd.  6  S.  213  ff.;  femer  Gierke  II  S.  750 
und  Huber  S.  47. 

•  Pauli  «.  49  ff.;  L.IT.B.  I  Nr.  269  S.  248  ff..  II  S.  1032/3  u.  1050 ff. 
Besonders  hoch  war  die  Gebühr  der  Wechsler  (Pauli  S.  5-5;  L.U.B.  I 
S.  250,  n  S.  1020,  1033.  1048). 

"  1520/1  erbrachten  .beyde  vagen"  629  JT. 
•  Wehrniann  H.G.BI.  1884  ?^  56. 
'  Sein  Ertrag  war  wie  der  der  heutigen  Erbschaftssteuern  von 

•ehr  verschiedener  Gröfse.     I521.'2  belief  er  «ich  auf  848  Jf. 
•  8iB  hatte  auch  den  Weinpcrkauf  zur  Nachteeit.    (Z.  Bd.  2  8.  »6.) 
•  1528/9  wurden  von  den  „tegelheren"  523  Ji  abgeliefert. 

Vgl.  L.U.H-  I  S.  248  ff,  II  S.  Iö7fl  ff;  Pauli  8.  3  u.  29  ff. 
Welirmann,   Zunftrollen  S.  128  ff.  n.  1.57  ff.     1520/1    waren   es 

L  •»  Hiermit  sind  die  Einnahmequellen  nicht  erschöpft.  Es  kam  nur 
•of  eine  summarische  UberHicht  au.  Deshalb  wurden  auch  die  N  Mural - 
prietationen  absichtlich  übergangen. 

.ing.n  XXI.i.  -  El,.rl«-i^.  U 
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höhere  Einnahmen  unter  gleichmäfsiger  Belastung  aller  Stände  ̂  
Keine  Steuer  endlich  ermöglichte  eine  schnellere  Beitreibung 
von  Geldern. 

Aber  schwerlich  waren  diese  objektiven  Vorzüge  die  allein 
ausschlaggebenden. 

Die  mittelalterliche  Stadt  erhebt  in  der  Regel  zugleich 
direkte  und  indirekte  Steuern.  Erstere  dienen  zur  Auf- 

bringung der  Stadtsteuem,  die  Verkehrsabgaben  zur  Be- 
streitung der  eigenen  städtischen  Bedürfnisse^.  Das  gilt  aber für  Lübeck  nicht.  Die  Accise  wird  erst  im  15.  Jahrhundert 

zur  ständigen  Steuer.  Aus  älterer  Zeit  ist  nichts  als  der 
Entwurf  einer  Accisenordnung  aus  den  Jahren  1350 — 1370  er- 

halten^, von  dem  man  nicht  weifs,  ob  er  Gesetz  geworden  ist. 
Die  Erklärung  ist  einfach.  Der  Kampf  um  die  direkte 

und  indirekte  Steuer  ist  uralt  ̂ ,  auch  für  das  Mittelalter  war 
die  Wahl  der  Steuerform  oft  eine  Machtfrage;  Städte  mit 
demokratischer  Verwaltung  pflegten  wie  heute  direkte  Auflagen 
vorzuziehen  ^. 

In  Lübeck  war  die  Bürgerschaft  ein  erklärter  Gegner 
indirekter  Abgaben.  Mehrmals  hat  sie  Verbrauchssteuern  aus- 

drücklich abgelehnt^.  Selbst  der  neue  Rat  von  1408 — 16,  der 
doch  von  der  Volksgunst  getragen  ward,  konnte  1410  das 
Ausschreiben  einer  indirekten  Steuer  nicht  wagen.  Zweifellos 
hat  die  Bevölkerung  derzeit  nur  direkte  Steuern  gewollt^. 

Später  trat  aber  ein  Umschwung  ein;  der  Schols  ging 
seit  1436  relativ  wie  absolut  zurück®®. 

1  Stieda,  Stadt.  Finanzen  S.  16. 
a  Zeumer  S.  94;  vgl.  oben  S.  11  ff. 
«  L.U.B.  III  Nr.  769  S.  837/8. 
*  Wagner  im  H.  d.  polit.  Ök.  III  S.  270.  Vgl.  auch  Cohn, 

Finanz-W.  S.  73. 
^  In  Köln  führte  das  demokratische  Weberregiment  1371  den 

Schofs  ein  (Knipping,  Kölner  Stadtrechnungen  I  S.  4;  Stieda  S.  29). 
Vgl.  weiter  Inama-Sternegg  III,  1  S.  135,  bes.  Anm.  2,  för  Augs- 

burg Härtung  in  Z.  f.  G. V.  XIX  S.  98  ff. ,  für  Basel  Schönberg, 
Finanzyerhältnisse  S.  400  und  die  Zusammenstellung  bei  Espinas, 
Finances  de  la  commune  de  Douai  S.  145  Anm.  1. 

•  Wehrmann  H.G.Bl.  1878  S.  126;  oben  S.  114  ff. 
'  Nur  wenige  Städte  haben  ihren  Finanzbedarf  vorwiegend  aus 

indirekten  Steuern  bestritten,  z.B.  Basel  (Schönberg,  Finanzyerhält- 
nisse), Köln  (Knipping  1.  c.  I  S.  21  und  LXXX  sowie  in  d.  M.  aus  d. 

Stadtarchiv  von  K.  Heft  23  S.  189),  Aachen  (Laurent,  Stadtrechnungen 
S.  166)  und  Auesburg  (Härtung  in  Z.  f.  G.V.  XIX  S.  101,  131  u.  m). 
In  Basel  erbrachten  1361/2  Salzregal,  Mehl- und  Weinungeid  allein  85  <*/o 
der  Gresamteinnahme  (Schönberg  S.  4  ff.,  81  ff.  u.  509). 

®  Die  direkte  Steuer  ging  im  15.  Jahrhundert  in  vielen  mittelalter* 
liehen  Städten  zurück.  Vgl.  Stieda,  Stadt.  Finanzen  S.  24  ff.  und 
Ulrich,  Bilder  aus  Hannovers  Vergangenheit  S.  51.  Stieda  (S.  32) 
erklärt  diesen  Rückgang  aus  der  steigenden  Schwierigkeit,  die  Vermögen 
richtig  zu  ermitteln. 

»  Später  ging  er  wieder  in  die  Höhe.  Er  erbrachte  1537:  2907  X 
1538:   4060  #  10  /?,    1540:    6126  ̂   7  /?  6  /*.     Dann    trat    ein    neues 



Dieser  Rückgang  erklärt  sich  aus  verschiedenen  Gründen. 
lachst  aus  dem  geringeren  Finanzbedarf  der  Stadt. 

"tes  ist  bereits  erwähnt,  dafs  der  weitere  Verlauf  des  15.  Jahr- 
^^uoderts  für  sie  ein  durchaus  friedlicher  war'.  Die  geringeren 

Ausgaben  cler  Friedenszeit  machten  eine  mindere  Anspannung 
der  Steuerkraft  möglich.  Der  Schofssatz  wurde  deshalb 
wiederholt  herabgesetzt.  Trotzdem  warf  Jer  Stadthaushalt 
noch  permanente  Überschüsse  ah,  die  die  bedeutende  Höhe 
von  24000  /  erreichten^. 

Ferner  aus  der  anderweitigen  Deckung  dieses 
Finanzbedarfa.  Der  Schofs  wurde  entlastet;  die  Stadt 
zog  es  vor,  ihre  Einnahmen  aus  verschiedenen  Quellen 
zu  bestreiten.  In  Fällen,  anläfslich  derer  früher  der  Schofs 

erhöht  wäre,  kamen  jetzt  direkte  Extrasteuern  zur  Erhebung". 
Auch  die  indirekten  Steuern  fanden  bessere  Aufnahme;  die 

Accise  z.  B.  wurde  fortan  ständig  erhoben*.  Ihr  fiel  die  Rolle 
zu,  das  Gleichgewicht  zwischen  Einnahmen  und  Ausgaben  her- 

zustellen; deshalb  war  ihr  Ertrag  sehr  schwankend".  Der 
alte  Zoll  wurde  zeitweilig  durch  Extrazölle,  z,  B,  Pfundzölle  ̂  
md  Pfahlgelder'  erhöht. 

Endlich   baute  die   Stadt   in   den  Jahren  1442—44   einen 

tatsbierkeller ,   in  dem   sie    ̂ Hamborger  Beer  tappen"    liefs^; 
wurde    doshalb    auch    der    Hamburger   Keller    genannt '. 

hta  vorher  war  der  Ausschank  fremder  Biere  &af  dia 

  in.    In  den  60er  Jahren  begann  der  Ertrag  wieder  za  steigen. 
r  bolief  sich  1564  auf  6900  /,  1575  aof  8650  Jl,  1586  auf  9900  )i. 

'  Oben  S,  117  u.  191. 

*  Es   waren    z.   B.    „mere   cnttTangen    alae    vie    gheuen"    1525/6; 
5  /  4  A  1529^30r  13809  ̂   4  JJ  6  4,  1530/1;  8343  #   1  ß. 
*  Vgl.  oben  S.  105  Anm.   11  und  106  Aura.  8. 
*  Die  Chroniken  berichten,  dar»  die  Unruhen  von  1408  auch  durch 

.    -tzyse"   reraniafat    waren  (oben   S.  115  Anro.  3|.     Die   Abrechnung aer  Kämmerer  aus  dem  Jahre  1407/8  bucht  aber  nur  unter  den  Ab- 
lieferungen der  Weinherren  eine  Summe  von  73  Ji'-  Dei  ia  ffeworden 

van  asBcise  (L.U.B.  V  S.  178).  1416  wurde  eine  allgemeine  Kon- 
eumtionsacciBe  erhoben  (Wehrmann  H.G.BI.  1878  S.  149).  Erst  seit 
1428  erachcint  aio  regelmfifsig  in  den  KSmmereibüchem. 

■>  Sie  erbrac^hte  x.  B.:  1428.'9:  200  Ji.  1429/30:  2702  JT  7  yJ,  1430/1; 
250  Jf  (L.U.B.  VII  S.  413  ff).  1431/2:  11371  J;  8  /t  (<fca  Maxiniuni», 
152.5«:  479:^  /  4  A  1528/9:  1988  /  6  /T  6  4.  1529/30:  888  /  6  /J  6  4 

■  Z.  B.  von  1492-96  zur  Deckung  der  Unkosten,  die  der  Stadt 
durcb  Ausrüstung  von  Fried  esc  iiiffen  erwachsen  waren.  Er  betrug  einen 
Pfennig  von  einer  Mark  Warenwert  (Viea)  und  erbrachte  gegen  12000  Jf 
-"      DB  in  M.  Heft  9  S.  139/40). 

'  Zur  Vertiefung  des  Fahrwassers  der  Travc, 
■  Orautoff,  Chroniken   U  S.  6S9;    Wehrniann  Z.  Bd.  2  S.  119. 

r  Bicrkeller  fand  im  Erdgeschors   eines  Anbaus  am  Kathause  Plati. 
■  Oben  S.  tVI. 

14- 
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Lohhaus  ̂   beschränkt  gewesen.  Jetzt  njJmi  ihn  der  Rit 
in  seine  Hand',  nicht  zum  Schaden  der  Stadt:  denn  das  neue 
Monopol  erwies  sich  überaus  ei  üagiekh. 

Alles   dies   war  Ursache  der  VerdriiiguDg   des  Schosses. 

1  Stieda,  Studien  z.  Gewerb^nehickte  L^  M.  Heft  3  S.  47. 
Wehrmann,  Zunftrollen  S.  185.  Das  Lokhaiu  ist  der  Verkaofi^Utz 
der  Lohgerber  und  Wollen weber;  rgL  IL  Heft  1  S.  115  und  ob^ 
8.  154. 

>  Ib.    Vgl.  auch  Z.  Bd.  2  8.  lia 



Die  weitere  Geschichte  des  Schosses, 

Die  Entwicklung  des  Schosses  nach  der  Reformation 
liegt  zumeist  noch  im  Dunkeln. 

Nur  dreierlei  sei  hervorgehoben: 
1,  Die  Selbstkontrolle  der  Schofapflichtigen  hat  immer 

mehr  einer  öffentlichen  Überwachung  Platz  gemacht'". 
1542  mufsten  die  Bürger  ihr  Vermögen  unter  Berufung  auf 
den  BUrgereid  deklarieren^.  102lJ  legte  der  Rat  den 
Bürgerkompagnien  ein  Stcuerprojekt  vor,  laut  welchem  „zu- 

forderst alle  privat  Häuser,  Wohnung  und  Gebeuwete  der 
Stadt  auf  ein  gewisses  gesetzet  und  nach  solcher  Taxe  ver- 

Bchosset,"  auuli  „zu  solcher  Taxier-  oder  Wardirung  gewisse 
Leute  geordneth  und  in  gebürende  Pflicht  genommen  werden" 

sollten*.  Als  Hj48  die  Stadt  4720(">  fl  aufbringen  mufate,  als 
Anteil  der  Kriegsentschädigung  „für  die  Cron  Schweden"*", 
geschah  die  Versteuerung  der  Landgüter  in-  und  aufserbalb 
der  Landwehr,  der  Hop fenl ander,  Wiesen,  Gttrten,  der  auf 
ihnen  stehenden  Gebäude  und  der  Schiffe  aller  Art  auf  Qrund 

behördlicher  Taxationen'.  Endlich  bestimmte  der 
Kassarezefs  von  ItilW,  alle  liegenden  Gründe  sollten  von  Land- 

messern, die  übrigen  Immobilien  anderweit  taxiert  und  der 

Schofs  der  Taxe  entsprechend  gezahlt  werden  *". 
Diese  Taxationen  scheinen  sich  aber  auf  das  unbewegliche 

Vermögen  beschritnkt  zu  haben. 

t'
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'  Becker  S.  440;  Hoffmann,  Geschichte  L.a  U  8.  95. 
■  Becker  IH  Beilage  S.  22/3.    Vgl.  f.  Koatock  Paoache  in  J.  t 

_Nat.  n.  SUt.  Bd.  39  8.  345. 
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Später  wurde  die  behördliche  Einschätzung  durch  Kom- 
missionen wahrgenommen,  denen  auch  Bürger  angehörten. 

Jedes  Quartier  hatte  seine  eigene  Schätzungsbehörde  ^  ̂ 
2.  Der  Feuerstellenschofe  ist  später  durch  einen  Haus- 

schofs  ersetzt.  Syndikus  Carstens  schreibt  gegen  Mitte  des 
17.  Jahrhimderts  in  seinem  Geheimbuch:  „8  ̂  Vorschofs*, 
12-^  Hausschofs  vnd  dan  das  Vermogenschofs  bleibe 
ich  nicht  schuldig ,  sondern  bringe  es  alle  jähr  selbst  au& 

Rahthaufs*."  Dieser  Hausschofs  war  kein  Fixum,  wie  schon 
seine  Höhe  ergibt.  Nur  für  Carstens  betrug  er  jährlich  die- 

selbe Summe,  weil  der  Wert  seines  Hauses  derselbe  blieb.  Er 
ist  entweder  eine  Klassensteuer  oder  eine  prozentuale  Steuer 
gewesen.  Nach  Carstens  Angaben  erscheint  das  letztere  wahr- 

scheinlich. Er  hatte  sein  Haus  1632  für  5100  ̂   erworben; 
es  war  mit  einer  Hypothek  von  2100  -^  beschwert,  sein 
Steuerwert  belief  sich  auf  3000  -#*.  Der  Hausschols  von 
12  -^  läüst  demnach  auf  eine  Belastung  von  4^/oo  schlieCsen. 
Der  Vermögensschofs  betrug  zur  gleichen  Zeit  etwa  2*^/oo*, 
das  Hauseigentum  würde  also  doppelt  so  hoch  wie  das  übrige 
getro£fen  sein.  Diese  Verbindung  von  Hauptschofs  mit  Vor- 
schofs  und  Hausschofs  bedeutet  eine  bessere  Verteilung  der 
Steuerlast. 

3.  Die  Praxis  der  einen  direkten  Steuer  lebte  nicht  wieder 
auf.  Die  Stadt  erhob  im  16.  und  17.  Jahrhundert  neben  dem 

Schofs  öfter  Extra- Vermögenssteuern,  sog.  Türkensteuern ^, 
und  führte  im  Beginn  des  17.  Jahrhunderts  auch  eine 
zweite  ständige  direkte  Steuer,  die  Kontribution,  ein®*. 
Sie  war   dazu   bestimmt   die   Kosten   des  Stadtmilitärs  zu  be- 

1  Z.  Bd.  8  S.  603. 

2  Über  die  BesteueruDC  der  Eenten  in  dieser  Zeit  sei  folgendes 
bemerkt:  1627  wurden  Pfandpöste  bei  den  Gläubigern  besteuert.  1632 
hatten  die  Hauseigentümer  den  Nominalwert  ihres  Hauses  zu  ver- 

schossen, durften  aber  die  auf  die  Hypotheken  entfallenden  Steuer- 
summen bei  Zahlung  der  Zinsen  einbenalten  (Neue  Lüb.  Blätter  1852 

S.  122).  1648  und  1701  wurden  die  Stadtkassenrenten  bei  dieser  be- 
steuert, jedoch  bei   der  Auszahlung  um  den  Schofs  gekürzt  (Becker  I 

15.  440,  Z.  Bd.  6  S.  492  ff.).  Endlich  vermerkt  Syndikus  Carstens  über 
die  Zahlung  einer  Rente  von  105  ̂   an  die  Ecidienkirche:  100  IL  bahr, 
dan  4  ̂   scnofs  vnd  1  ̂   behelt  man  zurück  als  ein  Drinckgelt  (^.  Bd.  8 
S.  30).    Vgl.  oben  S.  165  u.  S.  166,  bes.  Anm.  3. 

3  Oben  S.  106  Anm.  2. 
*  Z.  Bd.  8  S.  30. 
^  Vgl.  oben  S.  50. 
«  Oben  S.  106  1.  c. 

'  Z.  B.  1532,  1541,  1542,  1544,  1549,  1566,  1576,  1600,  1606.  VgL 
oben  S.  101  u.  106  Anm.  8,  Z.  Bd.  2  S.  493  u.  Bd.  8  S.  502  Anm.  278. 

^  Schon  1605  gab  es  eine  „Kontributionskiste"  (Z.  Bd.  1  S.  286). 
®  Vgl.  f.  d.  folgende  Ortloff,  Jahrrente  und  Geschofs  S.  187  ff.. 

Neue  Lud.  Blätter   1852  S.  121.   —   Auch   Hamburg    erhob    seit    dem 
16.  Jahrhundert,  wenn  der  Schofs  nicht  ausreichte,  Kontributionen 
(Kftmmereirechnungen  VII  S.  LVIII  ff.;  Stieda,  Stadt.  Finanzen  S.  22). 
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I  und  kam  zuerst  monatlich  (später  nur  alle  0  Monate)  * 
Erhebung.     Deshalb     hieitt     sie     auch     Monats-    oder 

oldatengeld. 
Die  KoEtribution  war  eine  Klasse  es  teuer.  Steuereinheit 

r  der  ,ganze  Mann",  d.  h,  der,  welcher  ein  volles  Vermögen 
Dies  wurde  der  jeweiligen  Zeitauffassung  entsprechend 

icbieden  hoch  bemessen.  AnfHnglich  betrug  es  2un(>ii  /, 

"i  einem  Ratsdekret  vom  5.  Februar  1752  sollte  jeder, 
ohne  Mobilien  ein  Vermögen  von  8(HH.)0  -^  besafs, 
ganzer  Mann  angesehen  werden*.  Wer  kein  Ver- 

igen hatte,  zahlte  nach  seinem  Gewerbe  oder  Erwerb  % 

Kaufmann  für  '/i ,  der  Krilmer  für  "/lo ,  der  Brauer 
und  der  Handwerker  für  '/ib  Mann*.  Der  Hand- 

»rker  wurde  also  auf  ÖUOO  ■#  gesehätzt,  der  Brauer  auf 
pOOü  #,  der  Krämer  auf  15ÜO0  und  der  Kaufmann  auf 
POIX)  ̂ .  Wer  weniger  als  önou  J-  besafs,  war  vom 
Honalsgeld  frei.  Diese  Einschätzung  ist  etwas  stark  schema- 
ttsch  und  willkürlich.  Aber  im  allgemeinen  konnte  man 
mit  ihr  auskommen,  da  der  Steuersatz  gering  war.  Der 

ganze  Mann  hatte  seit  1752  z.  B.  nur  40  Jl  zu  zahlen'. 
AU  der  Satz  in  den  Zeiten  der  französischen  Herrschaft  l'W, 

ja  2000  Ji  betrug,  blieben  alle,  die  unter  ''s  Mann,  d.  h.  unter 
10000  ̂ ',  angesetzt  waren,  vom  Monatageid  verschont,  hatten 
aber  dafür  ein  Kopfgeld  zu  entrichten".  Dasselbe  gilt  von 
denen,  die  nur  auf  'Hi  Mann  angesetzt  waren  und  deshalb 
überhaupt  kein  Monatsgeld  zu  zahlen  brauuhten.  Ob  diese 
Personen  immer  statt  der  Kontribution  ein  Kopfgeld  zahlen 
inufsten,  liegt  noch  im  Dunkeln. 

Die  Veranlagung  zum  Soldatengeld  geschah  durch  be- 
sondere, aus  Ratsherren  und  Bürgern  gebildete  EinsL'hätzungx- 

behörden'. 
Diese    Kontribution    hat    den    Schofs    in    der    Folgezeit 

wesentlich  umgestaltet. 

^_        Schon   1048  wurde  bestimmt:   wer   keine   Immobilien  be- 
^■ptie,    solle   nach  Verhältnis  seines  Ansatzes   zum  Monatsgeld 

'  1661  schlug  der  Rat  vor,  jährlich  6  Monute  lang  doppeltes 
8oldat«iigeld  zu  erheben  (Becker  III  Ü.  26;.  Vgl  für  später  klug, 
Geschichte  L.s  während  der  Vereinigung  mit  dem  franaösiachen  Kniser' 
reiche  1811—1813.    Lübefk  185«.    S.  9  ff. 

•  Dreyer,  Einl.  S.  142  Nr.  XIX  u.  8.  597  Nr.  IV;  Klag 
8.  9  Anm. 

'  Über  die  Besteuerung  von  Vermögen  und  Einkommen  mittels 
einet  Steuer  vgl,  oben  S.  ß, 

♦  Klug  S.  9. 

tloff  8.  187/8.  _  "    ■  .       ~~    ..        .                ;r  nicht  ersichtU.   , 
__.9  sogar  ein  doppelt«»  (Klug  S.  10). 

'  Villers,  ConstitutioDS  des  trois  villes  Ubrea  haneeatiquaa.    1814. 

I  i^ipiig,  Brockhans,  S.  19—21. 
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sc^hossen^.  In  der  zweiten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  ging 
die  ganze  Verwaltung  des  Schosses  auf  die  eben  erwähnten 

Quartierbehörden  ttber*. 
Was  Schofs  und  Eontribution  unterschied,  war  ihr  Zweck 

und  ihre  Erhebung.  Er  diente  zur  Bestreitung  der  allgemeinen 

Regierungskosten,  besonders  zur  Besoldung  des  Rates  ̂ ,  und 
ward  yertassungsgemäfs  jährlich  und  in  einer  Rate  erhoben.  Sie 
hatte  den  Unterhalt  der  Stadttruppen  aufzubringen   und  kam 

i 'ährlich    in   zwei  Raten,    nach   vorgängiger   Bewilligung   der 
Bürgerschaft,  zur  Erhebung*. 

Beide  Steuern  sind  1811  beseitigt.  Frankreich  richtete  ein 
französisches  Steuersystem  ein.  Nach  der  Befreiung  wurden 
sie  nicht  wieder  eingeführt*. 

1  Becker  II  S.  440.    Vgl.  auch  111.  Beilage   S.  22/3  (Kassarezefs 
von  1669). 

«  Ortloff  S.  187. 
«  Oben  S.  13  Anm.  4. 
*  Villers  S.  19  u.  22. 

^  Neue  Lüb.' Blätter  1852  S.  121;  Klug  S.  61  ff. 



Das  Mittelalter  veranstaltete  keine  Volkszflhhingen'.  Alle 
Zahlen,  die  es  überliefert,  sind  geschätzt,  und,  wie  man  hinzu- 

fügen mufs,  regelmäfsig  zu  hoch  geschätzt.  Das  gilt  auch 

von  den  ziffermäfsigen  Angaben  über  Häuser  und  Wohnungen  *. 
Die  spezitiach  statistischen  Aufnahmen  des  Mittelalters 

sind  daher  wenig  brauchbar. 
Besser  steht  es  um  die  Register  der  Verwaltung  wie 

BUrgerverzeichnisse ,  Zunftlisten ,  Häuser  hat  tister ,  Kirchen- 
bücher und  Steuerregister.  Sie  geben  Tatsachen  wieder,  die 

vielleicht  nicht  immer  vollständig  registriert  sind,  aber  an  sich 
ein  zurerlässiges  Material  bieten.  Sie  enthalten  aber  alle  nur 
Teile  der  Bevölkerung  und  ein  Schluls  auf  das  unbekannte 
Ganze  ist  nur  möglich,  wenn  zuvor  das  Verhältnis  des  Teiles 
zum  Ganzen  entdeckt,  der  Reduktionsfaktor  gefunden  ist. 
Darin  besteht  die  Schwierigkeit  dieser  mit  zuverlässigen  Grund- 

zahlen operierenden  Berechnung. 
Paasche  spricht  von  einem  gerechtfertigten  Mifatrauen 

gegen  die  Brauchbarkeit  der  Steuerregister  zu  statistischen 
Zwecken,  Ein  solches  erscheint  den  Lübecker  Schofsb Hebern 

gegenüber  nicht  angebracht.  Sie  sind  die  vollkommensten 
Personalverzeichnisse  früherer  Zeiten.  Als  Lübeck 
1475  zur  Verstärkung  seiner  Festungswerke  Wälle  vor  dem 
Holstentor  aufschütten  liefs,  mufsten  Bürger  und  Einwohner, 
ja  Frauen  an  der  Schanzarbeit  teilnehmen.  Zur  Durchführung 
dieser  Mafsregel  verordnete  der  Rat:  „Item  vurder  is  vorramet 
unde  beslotten,  dat  de  schotheren  alle  dage  hundert  per- 
sonen  utb  den  schotbreucn  uttekennen  scholen,  umme 
de  den  husdeneren  o  v  erto  an  t  worden  de,  umme  se  in  den  graven 

to   vorbodende'."     Das   Schofsregister   gab    also    den    besten 

'  1449  hst  Nürnberg  eine  VolkszRlilimg  veraustaltet  uud  Strafa- 
bnrg  etwa  14Ti.     Weitere  Z&blungen  sind  nicht  überliefert. 

'  Ein  Rostocker  Schuld entilgungsplan  von  1584  schätzt  die  Zahl 
der  Giebelhäuser  auf  1000,  die  der  Buden  auf  19000.  154)d  gab  es  dort  aber 
nur  2622  Haushalte  (Paasehe,  Die  Bevülkerung  früherer  Jahrhunderte 
in  J.  f.  Nst.  u.  Stat.  B(i.  39  8.  ;.(22  ff.  u.  -Wl). 

•  H.  Heft  2  8.  61. 
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AofbchlulB  über  die  Bewohner  der  Stadt,  es  konnte  gleichsam 
als  Stammrolle  dienen. 

P  a  a  8  c  h  e  bemängelt  hauptsächlich  an  den  Steuerregistera, 
der  gröfste  Teil  der  Unvermögenden  sei  nicht  in  ihnen  ver- 

zeichnet^. Dem  ist  für  Rostock,  dessen  Register  Paasche  zu 
Grunde  legt,  bereits  von  Eoppmann  widersprochen^.  Auch 
auf  Lübecker  Verhältnisse  trifft  diese  Bemängelung  nicht  zu. 
Die  Schotsregister  registrieren  (abgesehen  von  den  Kindern) 
ohne  Rücksicht  auf  die  Schofsfähigkeit.  Alles,  was 
beim  Hausumgang  ermittelt  ward,  wurde  in  die  Listen  eingetragen. 
Selbst  die  Bewohner  der  Oänge  und  Hinterhäuser,  die  notorisch 
häufig  nicht  zahlten,  sind,  allerdings  nur  generell,  in  den 
Steuerbüchern  vermerkt.  Schon  die  grofse  Zahl  der  Ein- 

registrierten, die  nicht  steuert,  rund  25®/o®,  spricht  dafür, 
dafs  bei  der  Anlage  der  Register  ohne  Rücksicht  aiif  Vermögens- 

verhältnisse und  dergleichen  vorgegangen  ist 
Auch  die  Schwierigkeiten,  die  sich  sonst  daraus  ergebcD, 

dafs  die  Schofspflicht  eine  Bürgerpflicht  ist,  und  deshalb  die 
Register  nur  Bürger,  einen  Teil  der  Bevölkerung,  enthalten, 
kommen  für  Lübeck  in  Wegfall.  Denn  die  Schofsbücher  wurden 
auch  ohne  Rücksicht  auf  die  Steuerpflicht  ver- 

fertigt. Sie  enthalten  auch  Schofsfreie,  auch  solche  Privilegierte, 
deren  Vorrecht  allgemein  bekannt  und  erkenntlich  war,  z.  B. 
die  Geistlichen. 

Ferner  waren  zur  Zeit  des  Oebrauchs  der  von  uns  aus- 
gezählten Register  bereits  Einwohnec  und  Gäste  steuerpflichtig. 

Letztere  fanden  sogar  in  besonderen  Listen  Aufnahme. 
Die  Lübecker  Schofsbücher  führen  fast  ausschlielslich 

Haushaltungsvorstände  auf.  Sie  verzeichnen  ferner 
vaterlose  Kinder  und  Stiefkinder,  aber  nur,  wenn  sie  aus 
begüterten  Familien  stammten  —  hier  wurde  ausnahmsweise 
Rücksicht  auf  die  tatsächlichen  Vermögens  Verhältnisse  ge 
nommen  — ,  neben  Mutter,  Stiefvater  oder  Vormund,  wirtschaft- 

lich selbständige  Familienangehörige  und  fremde  Mieter.  Ehe- 
frauen, Kinder  unter  väterlicher  Gewalt,  Angestellte  und  Be- 
diente, die  im  Hause  ihres  Arbeitgebers  wohnten,  Kloster- 

geistliche, Armen-,  Kranken-  und  Siechenhäusler  wurden  nicht 
besonders  registriert. 

Die  statistische  Ausbeutung  der  Register  kann  daher  nur 
vom  Begriff  der  Haushaltung  ausgehen.  Jastrow  nennt  ihn 

„eine  wahre  Crux  der  Bevölkerungsstatistik"  *.  Aber  ein 
anderer  Ausgangspunkt  ist  hier  nicht  gegeben.  Denn  die 
Schofsbücher    enthalten    keineswegs    bestimmte   Altersklassen. 

»  S.  384. 
2  H.G.Bl.  1901  S.  58. 
«  Oben  S.  186. 
*  Volkszahl  deutscher  Städte  S.  45. 



Die  Bürger-  und  Steuerpflicht  begann  bei  Einheimischen  mit 
dem  18,,  bei  Fremden  schon  mit  dem  12.  Lebensjahr.  Ferner 
ist  die  jugendliehe  Bevölkerung,  auch  soweit  sie  wfrtechaftiich 
selbständig  war,  überhaupt  nicht  in  die  Register  auf 

Die  Register  enthalten  im  ganzen': 
1400']  :  5ßl7  1487/8:  5727 
14tJl/2:  5503  1502/3:  6195 

Namen  *. 
Von ihnen  sind  Haushalt ungsvorstände : 

Prima Sekunda Prima Sekunda 
Travena Travena Waljenlaa Wakenisaa    Total 

1400/1: 1240 1170 1513 1152         5081 
I46i;2: 1257 1105 1591 U45         5158 
1487/8: 1285 125:3 1044 1272        5454 
1502'3: 1597 1501 1029 

1291         0018' 
Die 

rechnet*. 

Haushaltung wird    1 
gewöhnlich    zu 5   Personen  ge- 

¥ 
'  Die  Schofaregistcr  des  14.  Jahrdunderta  registrieren: 

Prima  Travena         Sekunda  Travena 

1^1  :  360  ? 

Vgl.  oben  S.  134  Anm,  &. 
*  Vgl.  oben  S.  142.    Zum  Vergleich  1 

herg    hatte    1433    5662  Zenaiten    " 

204    Personen. 

H  folgendes  angeführt:  Nßrn- 
ReichsstSdt.  Haualialtung ""' '  ""r  Steuerpflichtigen 

              ..  n  letzteren  Jahren 
haodelte  es  sich  aber  um  Kopfateuern  (Schünbere,  Finanz  Verhältnisse 

S.  181  n.  512—21).  Augsburg  veranlagte  zur  ZuHphlagsateuer  von  1475 
im  ganzen  4716  Peraonen  (Härtung  in  Z.  f.  G.V.  Bd.  19  S.  9H).  Die 
dortige  Steuergemeinde  betrug  1471  5109,  1554  8242  Köpfe  [ib.  S.  875). 
In  Frankfurt  belief  aicb  das  Maiimum  der  Bedepflicht  igen  auf  3405 
Personen  (1385)  (Bücher,  Entstehung  der  Volks wirtachaft  S.  218). 
Rostock  zählte  1410:  2787,  1473  und  1475:  2145  und  S158,  1493:  2130, 
1563:  1750  Schofepflichtige  (Paasche  S.  3-32;  Koppmann  H.G.Bl. 
1901  8.  52,  59  n.  60).  Hildesheim  zog  1404:  1141,  1450:  1477  Pereoneo 
zum  Schofs  heran  (Ü.B.  VI  8.  LUD.  In  Kiel  waren  1475  375  Personen 
scbofspflichtig  (Reuter,  Ältestes  Kieler  Rentenbuch  S.  LXXXIX),  in 
Hannover  1443:  223  (Ulrich,  Bilder  aus  H.s  Vergangenheit  S.  4 ä). 
Die  Geschof^p Sichtigen  Dresdens  betrugen  im  15,  Jahrhundert  im 
Maiimum  734(1477).  im  Minimum  4.55(1421)  (Richter  im  Neuen  Archiv 
f.  Bachs.  Gesch.  II  [1881]  S.  273  ff.). 

*  Von  ihnen  wohnten  in  Hinterhäusern  und  Gängen: 
-  Total 
L  1460/1 :  182  239  423  408  1252 

■  -  1461/2:  269  237  423  390  183» ■  1487/8:  178  288  479  507  1447 

l>              1602/8:           384           494           428           488  1794 
Die  Zahl  der  Gänge  belauft  sich  nach  den  Registern  14867  auf  101 

mit  969  Buden,  1502/3   auf  122    mit  1109  Buden.  —  v.  Melle  zählt  u 
Ende  des  18.  Jahrhunderts  167  Gänge  (Gründl.  Nachricht  S.  322). 

*  Z.  B.    auch    von  Koppmann,    Keuter   und  Ulri-^      "^^' oben  Anm.  2  sitierten  Stellen. 

8.  322). 

^h.    Vgl.. 
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In  Deutschland  kamen  1890  auf  den  Haushalt  4,66^,  in 
Preufsen  4,7  Köpfet 

Bücher  berechnet  aus  der  Nürnberger  Volkszählung  von 
1449  auf  den  Bürger  eine  durchschnittliche  Kopfzahl  von 
4,68  Personen  ̂ .  Paasche  setzt  den  Rostocker  Haushalt  für  1595 
auf  4,57  Mitglieder  an*.  In  Nürnberg  kamen  1430  auf  den 
Haushalt  5  bis  6  Köpfet 

Die  Berechnungen  weichen  sämtlich  nicht  erheblich  von 
einander  ab.  Das  berechtigt  aber  nicht  ohne  weiteres  eine 
der  vorstehenden  Ziffern  als  „die  mittelalterliche  Haushaltungs- 

ziffer" *  zu  verwenden.  Bei  der  Kopfzahl  der  modernen  Haus- 
haltung besonders  ist  in  Betracht  zu  ziehen,  dafs  die  Kinder- 

zahl im  Mittelalter  geringer  als  heute  war '.  Dem  steht  aller- 
dings gegenüber,  dafs  damals  mehr  Gesinde  gehalten  ward 

und  Gesellen  wie  sonstige  Angestellte  im  Hause  ihres  Meisters 
wohnten  ®. 

Die  Schofsregister  lassen  die  durchschnittliche  Kopfzahl 
der  Familie  nicht  erkennen.  Die  Zahl  der  blutsverwandten 

und  fremden  Hausbewohner,   die  sie   registrieren,    ist   so  ge- 
ring,  - 

—  es  sind 
Prinaa  Travena Sekunda  Travena 

Pueri Sonstige Pueri 
Sonstige 

1460/1 : 42 

51  (15)» 
24 28 

(7) 
1461/2 : 

40 51  (17) 
24 

29 

(  6) 1487/8 : 26 17  (5) 22 21 
(9) 1502/3  : 10 

12(5) 14 23 (11) 

Prima  Wakenissa Sekunda  Wakenissa Total 

Pueri Sonatige Pueri        Sonstige Puer 
■ Sonstige 

1460'1 :     20 44  (22) 34         43 (17) 120 
166 

(61) 1461/2 :     24 45  (18) 24         29 
(15) 

112 154 

(56) 
1487/8 :     16 18  (10) 18         11 

(3) 
82 

67 (27) 
1502/3; 12 9  (  8) 8         12 (  8) 44 56 

(32) 
—  dafs  sie  zu  Schlüssen  in  keiner  Weise  ausreichen  ̂ ®. 

Aber  für  diesen  Mangel  ist  Ersatz  geboten.  Bei  den 
Türkensteuern    des    16.   Jahrhunderts    wurden    auch    Kopf- 

'  von  Mavr,  Statistik  und  Gesellschaftslehre  II  S.  146. 
*  Statist.  Jahrbuch  f.  d.  Deutsche  Reich  XIII. 
*  Bevölkerung  Frankfurts  S.  40. 
*  L.  c.  S.  357. 
^  Sander,  Reichsstadt.  Haushaltung  Nürnbergs  I  S.  7  ff. 
*  J  astrow  S.  48. 

"^  Bücher,  Entstehung  d.  Volkswirtschaft  S.  220. 
^  Inama-Stern egg,  Deutsche  Wirtschaftsgeschichte  III,  1  S.  28; 

Wehrmann,  Zunftrollen  S.  117. 
^  Die  eingeklammerten  Zahlen  bedeuten  diejenigen  Hausgenossen, 

die  mit  dem  Haushaltungsvorstand  verwandt  sind:  mater,  roater  vxoris, 
frater,  soror,  swager,  filius,  ferner  Witwen  sowie  alle  offensichtlich 
alleinstehenden  Personen.     Vgl.  oben  S.  138  u.  142. 

^®  Einmal  ist  ein  gröfserer  Haushalt  angeführt:  Pleskowe  vnd 
fratrez,  soror,  pueri  vnd  Hop  vnd  vidua  (Sek.  Wak.  1459). 
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gelder  erhoben,  z.  B.  1532  und  1544  von  allen  Personen 

über  10  Jahren  ̂ .  Teile  der  dafür  angelegten  Register,  nämlich 
die  Hefte  für  das  Johannisquartier  (Prima  Wakenissa),  sind 
noch  erhalten.  Sie  ermöglichen  die  Berechnung  einer  durch- 

schnittlichen Kopfzahl  für  die  verschiedenen  Wohnungs- 
kategorien. 

R  e  i  s  n  e  r  hat  die  Register  ausgezählt  ̂ .  Er  berechnet  für 
1532  auf  die  Haushaltung  vier  Köpfe®.  Die  Zahl  ist  vielleicht 
etwas  gering.  Sie  stellt  das  Ergebnis  nur  eines  Quartiers  dar, 
bei  31  ®/o  der  Hausinhaber,  27  ®/o  der  Budeninhaber,  35  ®/o  der 
Kellerinhaber  und  44®/o  der  Saalinhaber  sind  keine  Kopf- 

steuerpflichtige angegeben^,  es  ist  fraglich,  ob  die  Register auch  Personen  unter  10  Jahren  enthalten.  Wenn  das  nicht 
der  Fall  ist,  erhöht  sich  die  Haushaltungsziffer  auf  5,2  Köpfe. 
1807  belief  sich  nach  der  ersten  Lübeckischen  Volkszählung 

die  durchschnittliche  Kopfzahl  der  Familie  auf  4,6  Personen*. 
Da  sich  aber  keine  Handhabe  bietet,  die  Zahl  4  durch 

eine  bestimmte  höhere  zu  ersetzen,  mufs  sie  doch  als  Reduktions- 
faktor benutzt  werden.  Bei  dem  Ergebnis  ist  aber  zu  be- 

denken, dafs  es  eher  zu  niedrig  als  zu  hoch  ist. 
Die  Multiplikation  der  Haushaltungsvorstände  mit  vier 

ergibt  folgendes  Resultat:  Es  hatten 
Prima Sekunda Prima Sekunda 

Travena Travena Wakenissa Wakenissa 
Total 

1460/1 : 4984 4680 6052 
4608 20324 

1461/2 : 5028 4660 6364 4580 20632 
1487/8: 5140 5012 6576 5088 21816 
1502'3: 6388 6004 6516 5164 24072 
Einwohner. 

Hierzu  kommen  noch  die  registrierten  Kurien,  Kollatien, 
Amtshäuser,  die  Häuser  fremder  Städte,  der  Korporationen 
und  die  Werkhäuser.  Für  sie  wird  man  unbedenklich  je 
einen  Haushaltungsvorstand  rechnen  können.  Auch  bei  den 
Werkhäusern.  Die  Badestuben  wurden  von  Badstövern  be- 

wohnt, die  Gerbehäuser  von  Gerbern,  damals  bestand  in  der 
Regel  noch  keine  Trennung  von  Wohnraum  und  Werkstatt. 
Bei  den  Herbergen  endlich  ist  der  Haushalt  des  Wirtes  ein- 

zusetzen.    Die  Zahl  dieser  Haushaltungen  ist  folgende  ̂ : 

1  Oben  S.  90  Anm.  1. 

'  Einwohnerzahl  deutscher  Städte  mit  besonderer  Berücksichtigung Lübecks. 
»  8.  7  und  15. 
*  S.  8. 
»  Ib.    S.  15. 

*  Vgl.  oben  S.  142  ff.  die  Anmerkungen. 
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Prima       Sekunda        Prima  Sekunda 
Trarena     Travena    Wakenissa    Wakenissa     Total 

14G0/1 
14G1/2 
1487/8 
1502/3 

6» 

8 
10 15 

5 
5 
5 

14 

24 22 

27 
23 

11 46 
8 43 

14 56 
12 64 

Die   Einwohnerzahl  der   einzelnen  Quartiere  erhöht  sich 
also  au.1  * 

1460/1:         5008  4700        6148        4652  20508 
14G1/2:        5060  4680        6452        4612  20804 
1487/8:        5180  5032        6684        5134  22030 
1502/3:        6448  6060        6608        5212  24328 

Es  kommen  noch  hinzu  an  Einzelpersonen: 
1460/1 
1461/2 
1487/8 
1502/3 

8 3 
8 2 
8 

7« 

6 4 —  4« 

11 10 

15 
14 

Nun  stehen  nur  noch  die  juristischen  Personen  und 
Gäste  aus. 

Von  ersteren  fallen  die  Brüderschaften  aus,  Ihre  Mit- 
glieder sind  bereits  gezählt  Bei  den  Anstalten  und  Stiftungen, 

die  aufser  anderem  auch  Unterkunft  boten  (die  übrigen 
kommen  nicht  in  Betracht),  läfst  sich  die  Zahl  der  Insassen 
gröfstenteils  noch  feststellen. 

Die  im  Anfang  des  15.  Jahrhunderts  vorhandenen  A  rmen- 
häuser  waren  folgendermafsen  besetzt: 

1.  Brandenburgs     (Johannisstrafse)    mit  42  Frauen^ 
2.  GerkenB                         (— ) 9 

3.  Segebergs                      (— ) 

18 

4.  Wickedes      (Glockengiefserstrafse)  - 11 
5.  nihoms                          (    ) 

20 

6.  Lüneburgs        (St.  Annenstrafse) 12 

7.  Segebergs  (Michaelis)  ( — ) 50 
8.  Warendorps         (Hundestrafse) 12 
9.  Zarrenthiens        (KrähenstraTse) 

20 

10.  Moyelkens          (langer  Lohberg) 12 

11.  Kleysens            (PagönnienstraTse)     - 8 
12.  van  Stitens            (Hartengrube) 

12 226 

6 

8 

9 

10 

11 12 

18 

14 

15 

^  Der  Wirt  des  Domus  Hamburgensis  ist  besonders  registriert  und 
deshalb  schon  gezählt. 

*  Meist  Dirnen.  In  der  Sek.  Trav.  1487/8  de  printers,  zu  3  Mann 
veranschlagt. 

^  Die  cantores.  Gemeint  sind  wohl  die  Sänger  der  Kafielle  zu St.  Marien;  es  waren  8  Personen  (Z.  Bd.  1  S.  366).  Hier  sind  nur 
4  gerechnet,  weil  eine  Person  bereits  unter  den  Haushaltungsvorst&nden 
gezählt  ist.    Sie  steuerten  uno  actu. 

*  M.  Heft  3  S.  152. 
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Von  den  Konventen  (Beginenhäusern)  fafsten: 

1.  der  Kranenkonvent      (kl.  Burgstrafse)     16—20  Personen  ̂  
2.  der  Krusenkonvent  ( — )  5  -        * 
3.  der  St.  Johanniskonvent  (Johannisstrafse)         17  -        ® 
4.  der  St.  Egidienkonvent  (Annenstrafse)  26  -         * 

Die  Zahl  der  Insassen  des  Katharinenkonvents  ist  nicht 
bekannt. 

Das  Gasthaus  in  der  Gröpelgrube  konnte  etwa  130 

Personen  Unterkunft  geben*.  Im  Siechenhaus  zu  St.  Jürgen 
waren  40  Plätze®.  Das  St.  Johanniskloster  wurde  zur  Re- 

formationszeit von  71  Nonnen  bewohnt''.  Wieviel  Personen 
die  drei  übrigen  Klöster  fafsten,  ist  nicht  überliefert.  Des- 

gleichen war  es  nicht  möglich  die  Zahl  derer  zu  ermitteln, 
die  in  den  übrigen  Gast-  und  Siechenhäusern  Aufnahme  fanden. 
Das  Heilige  Geist- Hospital  fafste  sicher  über  100  Personen. 
Jedenfalls  werden  zu  den  ermittelten  600  und  mehr  noch 

mehrere  Hundert  Klosterleute  und  Hospitaliten  hinzukommen. 
Unter  Hinzurechnung  des  Aufsichtspersonals  dürfte  sich  eine 
Anstaltsbevölkerung  von  rund  1000  Seelen  ergeben. 

Die    ziffernmäfsig   ermittelte  Anstaltsbevölkerung  verteilt 

sich  auf  die  einzelnen  Bezirke  folgendermafsen®: 
Prima         Sekunda  Prima  Sekunda 

Travena        Travena        Wakenissa        Wakenissaf^    Total 
20  18  108  346  492 

Die  Bevölkerung  der  Quartiere  stellt  sich  demnach  unter 
Zuzählung  der  einzelnen  Personen  (S.  222)  auf: 

B  V.  Melle,  Gründl.  Nachricht  S.  315. 
•  M.  Heft  8  S.  152. 
'  V.  Melle  8.  321. 
«  Ib.    S.  816. 
•  M.  Heft  8  S.  27. 
1«  M.  Heft  7  S.  53/4,  Z.  Bd.  4  S.  88. 
"  V.  Melle  S.  320. 
1»  Ib.    S.  319. 
1»  M.  Heft  4  8.  28. 
1*  M.  ib.  S.  92. 
^^  Die  beutige  Belagsziffer.  Auch  die  vorigen  Zahlen  entstammen 

nicht  gerade  alle  dem  Be^nn  des  16.  Jahrhunderts.  Aber  da  es  sich 
um  dieselben  Häuser  hanaelt,  kann  die  Zahl  der  aufgenommenen  Per- 

sonen nicht  erheblich  differieren.  Die  heutige  Belagsziffer  ist  vielfach 
noch  die  vom  Gründer  bestimmte. 

1  V.  Melle  S.  803. 
>  Reisner  S.  32. 
»  V.  Melle  S.  305. 
•  Ib.    S.  304. 
6  M.  Heft  1  S.  68/9. 
•  M.  Heft  4  S.  18. 
'  V.  Melle  S.  258. 
^  Das  St.  Jürgen-Siechenhaus  blieb  hier  auTser  Ansatz,  weil  es 

vor  dem  Tore  lag;  femer  die  unsichere  Belagsziffer  des  Heiligen 
Ckistes. 
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1460/1 , ;   5036 4721 6256 4998 21011 

1461/2 ; ;    5088 4700 6560 4958 21306 

1487/8; ;    5208 5557 6792 5480 22303 

1502/3 : 6476 6082 

6716» 

5558 24834 

Hierzu  kommen  noch  etwa  500  Klosterleute  und  Hospitaliten. 
Endlich  sind  noch  die  Gäste  hinzuzuzählen  und  zwar  ihre 

Grundziffer;  denn  sie  hatten  in  der  Regel  keine  eigene  Haus- 
haltung ^. 

Ihre  Zahl  war  sehr  schwankend.   Die  Register  fUhren  auf: 
1457/8   :     48  1480/2  :  257 
1459/60:     85  1482/3   :  205 

1460/1    :     57  1489/90:  142« 
1463/4  :  109 

auf  vier  undatierten  Zetteln:  53,  67,  55  und  219* 
1465/6  :  149 
1466/7  :  174 
1479/80:  103 

Vorstehende  Zahlen  dürften  z.  T.  unvollständig  sein.  Der 
Durchschnitt  liegt  etwas  über  110. 

Das  Schlufsresultat  ist  folgendes.     Die  Stadt  zählte 
1460/1 :  21011  4-  500  +  57  =  21568 
1462/3 :  21306  +  500  +  110  =  21916 
1487/8 :  22547  -+-  610  --=  23157 
1502/3 :  24834  +  <ilO  =  25444 

Einwohner. 

Die  Bevölkerung  war  demnach  in  der  2.  Hälfte  des 
15.  Jahrhunderts  in  stetem  Steigen  begriffen.  Das  Ausbleiben 
von  Krieg  und  Pest  macht  sich  deutlich  bemerkbar.  Die  Zu- 

nahme erstreckte  sich  besonders  auf  die  Travenquartiere ;  in 
den  Waknitzbezirken,  besonders  im  ersten,  dem  gröfsten  Quar- 

tier^, war  der  Zuwachs  ein  geringerer. 
Die  Einwohnerzahl  Lübecks  wurde  früher  stark  über- 

schätzt. Becker  erzählt  über  die  Pest  von  1350:  „man  will 
behaupten,  dafs  80000  bis  90000  Menschen  dadurch  in  das  Grab 
gelegt  sind.  Ob  diese  Anzahl  für  Lübeck  nicht  übertrieben 

sey,  lasse  ich  dahin  gestellet  seyn®."  Pauli  schätzte  die  Be- 
völkerung  für   den   Anfang   des    14.  Jahrhunderts  auf  70000 

J  Reisner  (S.  18)  berechnet  für  1532  5715  bzw.  7460  (wenn  die 
Unterzehnjährigen  in  der  Gnmdziffer  nicht  enthalten  sind). 

"  Oben  S.  30  Anm.  8. 
^  Die  Register  von  1485  an  geben  nur  noch  die  schofszahlenden 

Gäste.    Es  sind  deren  in  der  Regel  gegen  50. 
*  Letzteres  ist  wohl  zwei  Jahre  lang  gebraucht.  31  Namen  sind 

durchstrichen  und  36  von  anderer  Hand  hinzugesetzt 
ß  Auch  noch  1807.    Vgl.  Reisner  S.  2. 
«  Umständl.  Geschichte  I  S.  269. 



^^  80  000  Seelen  ̂   Nach  einem  chronikalischen  Bericht  soUon 
1586  gar  2(i(K<K»  Personen  innerhalb  der  Ringmauern  gewohni 
Wben. 

Bedenkt  man  den  Umfang  der  Stadt,  das  vorstüdtisoho  An- 
^edlnngsverbot,   die  derzeitige  extensive  Bauart,   das  KitTem- 
^Ubige  Verhältnis  der  Wohnungstypen  (Anlage  IV)  und  Rieht 
^Sian  die  Ernährungsfrage  in  Betracht,    so    zeigt  sich  auf  den 
graten  Blick,    da(s  die  vorstehenden  Zahlen  nicht  richtig  sein 
Vftimen.     Neuerdings   ist   denn    auch  die  Bevölkerung   lH»reits 
Erheblich  niedriger    angesetzt  worden.     Mantels    ziUiIto    t\kr 

1350   nur   noch   37 «hh»   Einwohner-.     Brehmer   sSoliÄtzt  t'tlr 
den  Ausgang  des  15.  Jahrhunderts  kaum  30 «KK»  Soelon*.  und 
Reisner  berechnete  vor  kurzem  aus  dem  Steuerregister  von 
1532  22452   Einwohner,   aus   der   Zahl   der   Wohnungen    fitr 

das    14.  Jahrhundert  eine    Bevölkerung   von    17  2(H»,    t'ilr  das 
16.  Jahrhundert   eine    solche    von    19749*,    endlich    aus    den 
Büigermatrikeln    für    1350    eine    solche    von    188i>0    Seelen*. 
Seine  Ziffern  mögen  z.  T.  der  unzulänglichen  Grundzitfor  und 
des  unsicheren  Reduktionsfaktors  wegen  zu  niedrig  orschoinon« 
sie  erweisen   jedenfalls,    dafs  Lübeck   auch   zu   seinen  l>esten 
Zeiten  kaum  mehr  als  30UOO  Einwohner  hatte. 

Lübeck  war  kleiner  als  früher  angenommen,  aber  denni>oh 

groGs,  vielleicht  neben  Köln  die  gröfste  deutsche  Stadt  * ;  denn 
alle  mittelalterlichen  Städte  sind  bestenfalls  nur  „bescheidene 

Mittelstädte*'  gewesen^.  Über  20000  Einwohner  hatten  aufser 
Köln  und  Lübeck  »  nur  Strafsburg  (1475  etwa  2(iOOO)^  Nürn- 
berg  (1449:  20155)^**,  gegen  20000  noch  Augsburg  (M75: 
18300)",  Ulm  und  vielleicht  Danzig*^  Basel  und  Krank- 

furt a.  M.  zählten  nur  rund  10000  Seelen,  Rostock  10^  11  000  ". 
Die  meisten  Städte  hatten  zu  Ende  des  Mittelalters  keine  50(H> 

Einwohner**. 

I  Zustände  1  S.  64. 
*  BeitrSge  z.  Lüb.-Hansisch.  Geschichte  S.  6:i. 
*  Das  haasliche  Leben  in  L.  zu  Ende  des  15.  Jahrh.  il.Q.Hl.  188(>  S.  5, 
^  Immer   unter   der   Annahme,   dafs   das   Rogistor   von    V^\V2   die 

Unterzehnjährigen  bereits  enthält.     Wenn  dies  nicht  der  Fall  int,   er- 
höhen sich  die  Zahlen   auf  29829,    22800  und  25839  (S.  20,  82  und  85). »  S.  48. 

*  Inama-Sternej^g  III,  1  S.  24.  Darauf  deutet  auch  die  Tat- sache, dafs  L.  zum  Gemeinen  Pfennig  1495  den  höchsten  Beitrag 
gab  (ib.  S.  482). 

'  Jastrow  S.  106. 
*  Vgl.  die  Tabelle  bei  Inama- Sternegg  III,  1  S.  425. 
*  Eheberg  in  J.  f.  Nat.  u.  Stet.  Bd.  41  u.  42;  Jastrow  S.  14. 

"•  Bucher,   Bevölkerung  Frankfurts  S.  85  und  Sander,   Reichs- 
stadt. Haushaltung  Nürnbergs  I  S.  7  ff. 

"  Härtung  in  J.  f.  G.V.  Bd.  19  S.  108. 
"Jastrow  8.  106  ff.,  vgl.  auch  S.  156  ff. 
"  Bücher,  Entstehung  der  Volkswirtschaft  S.  215  ff.;  SchOnberg, 

finansyerhältnisse  Basels  S. 51 0—521;  Koppmann  H.U.BL  1901  8.  59  ff. 
^*  Inama-Sternegg  8.  26. 

ForaehungeD  XXI  6.  —  Hartwig.  15 
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So  bleibt  die  Machtstellung  Lübecks  in  früherer  Zeit 
trotz  seiner  nach  unseren  Begriffen  bescheidenen  Volkszahl 
durchaus  verständlich.  E^  war  nach  mittelalterlichen  Verhält- 

nissen eine  Grofsstadt  und  deshalb  auch  auf  mittelalterlichem 
Boden  herrscherfähig. 

Anlage  I. 

Die  Schofsherren. 
Von  1428—1532. 

(Zu  S.  125.) 

1428:     Hinrich  Schenking.     Tidemann  Zerrentin.     ?         ? 
1432:    Tidemann  Soling.  ?  V        ? 
1433:  Tidemann  Zerrentin.  Johann  Gerwer.  Johann  S^e- 

berg.     Tymmo  Hadewerk. 
1434:  Jakob  Bramstede.  Thomas  Kerkring.  Johann  Hove- 

mann.     Tymmo  Hadewerk. 
1435:  Jakob  Bramstede.  Thomas  Kerkring.  Johann  Hove- 

mann.     Wilhelm  van  Calven^ 
1436 :  Jakob  Bramstede.  Johann  Kollmann.  Thomas  Kerkring. 

Tymmo  Hadewerk. 
1437 :  Johann  Segeberg.  Thomas  Kerkring.  Tymmo  Hade- 

werk.    Wilhelm  van  Calven. 

1438:  Jakob  Bramstede.  Thomas  Kerkring.  Tymmo  Hade- 
werk.    Wilhelm  van  Calven. 

1439:  Jakob  Bramstede.  Thomas  Kerkring.  Wilhelm  van 
Calven.     Gerd  van  Minden. 

1440:  Johann  Segeberg.  Thomas  Kerkring.  Wilhelm  van 
Calven.     Jordan  Pleskow^. 

1441 :  Johann  Gerwer.  Jakob  Bramstede.  Jordan  Pleskow. 
Hinrich  Lipperade. 

1442 :  Jakob  Bramstede.  Gerd  van  Minden.  Hinrich  Lippe- 
rade.    Johann  Brufskow. 

1443:  Jakob  Bramstede.  Johann  Segeberg.  Johann  Lüne- 
borg.     Hinrich  Lipperade. 

1444:  Johann  Gerwer.  Jonann  Hovemann.  Johann  Lüne- 
borg.     Johann  Brufskow. 

1445:  Johann  Russenberg.  Thomas  Kerkring.  Johann  Hove- 
mann.    Johann  Brufskow. 

'  Er  ist  also  nicht  erst  1437  in  den  Rat  gewählt,  wie  v.  Melle 
(Gründl.  Nachricht  S.  60)  angibt  Vgl.  auch  Brehmer  in  d.  Z.  Bd.  5 
S.  412  Nr.  149. 

^  Ein  Jordan  Pleskow  safs  zu  dieser  Zeit  nicht  im  Rat  Es  wird 
Godekc  Pleskow  gemeint  sein. 
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1446:     Johann  Segeberg.     Thomas  Kerkring.    Johann  Brufs- 
kow.     Bertold  Witik. 

1447 :     Johann  Gerwer.    Thomas  Kerkring.    Johann  Brufskow. 
Bertold  Witik. 

1448:     Thomas  Kerkring.     Godeke   Pleskow.    Johann   Brufs- 
kow.    Bertold  Witik. 

1449:     Johann   Segeberg.     Godeke   Pleskow.     Bertold  Witik. 
Johann  Broling. 

1450:     Jakob  Bramstede.     Godeke   Pleskow.     Bertold  Witik. 
Johann  Broling. 

1451:     Godeke  Pleskow.     Gerd  van  Minden.     Hinrich  Lippe- 
rade.   Johann  Broling. 

1452:     Johann  Segeberg.    Hinrich  Lipperade.  Johann  Westfal. 
Hermann  Dartzow. 

1453:     Jakob  Bramstede.     Hinrich   Lipperade.     Andreas   Ge- 
verdes.     Wennemar  Overdyck. 

1454:     Bertold  Witik.     Johann  Westfal.     Hermann   Dartzow. 
Wennemar  Overdyck. 

1455:     Johann  Segeberg.     Johann   Broling.     Johann  Westfal.- 
Johann  Sina. 

1456:     Hinrich    Lipperade.       Johann    Westfal.        Wennemar 
Overdyck.     Cord  Brekewold. 

1457:     Johann  Westfal.       Johann  Sina.     Werner  Grambeke. 
Johann  Bere. 

1458:    Johann  Segeberg.    Johann   Broling.     Johann  Westfal. 
Johann  van  Wickede. 

1459:     Hinrich   Lipperade.      Andreas  Geverdes.      Wennemar 
Overdyck.     Johann  van  Wickede. 

1460:     Johann    Sina.      Wennemar   Overdyck.       Johann    van 
Wickede.     Cord  Moller. 

1461 :     Johann  Segeberg.       Cord  Moller.       Hermann  Hitfeld. 
Ludeke  Bere. 

1462:     Hinrich  Lipperade.    Andreas   Geverdes.     Hinrich  van 
Hacheden.     Ludeke  Bere. 

1463:     Johann  Sina.       Hinrich  van  Stiten.       Alf  Greverade. 
Ludeke  Bere. 

1464:     Johann  Segeberg.      Hinrich  van  Stiten.      Johann  van 
Wickede.     Alf  Greverade. 

1465:     Hinrich  Lipperade.     Andreas  Geverdes.     Cord  Moller. 
Hermann  Sundesbeke. 

1466:     Johann  Sina.     Hinrich  van  Stiten.     Andreas  Geverdes. 
Alf  Greverade. 

14o7:     Johann    Sina.         Andreas    Geverdes.        Johann    van 
Wickede  ̂      Alf  Greverade. 

1  In  der  Quelle  steht  Johann  Wytten.    Ein  Träger  dieses  Namens safs  aber  der  Zeit  nicht  im  Rat. 

15  ♦ 
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1468:  Hinrich  Lipperade.  Johann  van  Wickede.  Cord 
Moller.     Hermann  Sundesbeke. 

1469:  Andreas  Geverdes.  Alf  Greverade.  Bernd  Darssow. 
Hinrich  Konstin. 

1470:  Hinrich  Ebeling.  Johann  van  Wickede.  Hinrich 
Konstin.     Joliann   Wikinghoff. 

1471:  Cord  Moller.  Alf  Greverade,  Hermann  Sundesbeke. 
Johann  Hertze. 

1472:  Andreas  Geverdes.  Alf  Greverade.  Hermann  Sundes- 
beke.     Johann  Hertze. 

1473:  Hinrich  Ebeling.  Cord  Brekewold.  Hinrich  van 
Calven.     Hinrich  Klockmann. 

1474:  Cord  Moller.  Hermann  Sundesbeke.  Ludeke  van 
Tunen.     Hinrich  Klockmann. 

1475:  Cord  Brekewold.  Alf  Greverade.  Bernd  Darssow. 
Hinrich  Konstin. 

1476:  Ludeke  Bere.  Hermann  Sundesbeke.  Tidemann 
Ewinghusen.     Brun  Bruskow. 

1477 :  Hinrich  Konstin.  Johann  Wikinghoff.  Brun  Bruskow. 
Tonnies  Dimant. 

1478 :  Hinrich  Konstin.  Brun  Bruskow.  Volmar  Warendorp. 
Hinrich  Brömse. 

1479:  Hinrich  Konstin.  Tidemann  Ewinghusen.  Volmar 
Warendorp.     Hinrich  Brömse. 

1480:  Johann  Wikinghoff.  Volmar  Warendorp.  Hinrich 
Brömse.     Diderich  Basedow. 

1481:  Ludeke  Bere.  Hinrich  Konstin.  Volmar  Warendorp. 
Hinrich  Brömse. 

1482 :  Tidemann  Ewinghusen.  Bertram  van  Rentelen.  Hin- 
rich Brömse.     Brand  Hogefeld. 

1483:  Johann  Wikinghoff.  Tonnies  Dimant.  Hinrich  Brömse. 
Brand  Hogefeld. 

1484:  Ludeke  Bere.  Hinrich  van  Calven.  Volmar  Waren- 
dorp.    Diderich  Basedow. 

1485:  Volmar  Warendorp.  Hinrich  Lipperade.  Bertram 
van  Rentelen.     Hermann  van  Wickede. 

1486 :  Tonnies  Dimant.  Volmar  Warendorp.  Hinrich  Brömse. 
Brand  Hogefeld. 

1487:  Ludeke  Bere.  Hinrich  van  Calven.  Volmar  Waren- 
dorp.    Diderich  Basedow. 

1488:  Hinrich  Klockmann.  Volmar  Warendorp.  Hinrich 

Lipperade.     Hermann  van  Wickede. 
1489:  Hinrich  Klockmann.  Tonnies  Dimant.  Volmar  Waren- 

dorp.    Brand  Hogefeld. 
1490:     Hinrich  Klockmann.      Volmar  Warendorp.      Diderich 

Basedow.     Hinrich  van  Calven. 
1491 :  Hinrich  Klockmann.  Hinrich  Lipperade.  Diderich 

Hupe.     Johann  Kerkring. 
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1492:     Hinrich  Klockmann.     Tonnies  Dimant.     Brand  Hoge- 
feld.     Hermann  Ciaholt. 

1493:     Hinrich  Klockmann.      Volmar  Warendorp.      Diderich 
Basedow.     Hinrich  van  Calven. 

1494:     Hinrich  Klockmann.      Hinrich  Lipperade.      Hermann 
Claholt.     Johann  Hertze. 

1495:     Hinrich    Klockmann.       Brand    Hogefeld.       Hermann 
Claholt.     Johann  Hertze. 

1496:     Hinrich  Klockmann.   Hermann  Claholt.  Johann  Hertze. 
Hinrich  van  Calven. 

1497:     Hinrich    Klockmann.       Tonnies    Dimant.        Diderich 
Basedow.     Hermann  Claholt. 

1498:     Hinrich   Klockmann.       Volmar   Warendorp.       Johann 
Kerkring.     Hinrich  Witte. 

1499:     Hinrich  van  Calven.      Hinrich  Klockmann.     Diderich 
Basedow.     Hinrich  Witte. 

1500:     Hinrich   Klockmann.       Johann   Kerkring.       Hartwich 
van  Stiten.     Johann  Bere. 

1501:     Hinrich    Klockmann.       Diderich    Basedow.       Volmar 
Warendorp.     Johann  Kerkring. 

1502 :     Johann  Kerkring.     Hinrich  Westfal.     Hinrich  Castorp. 
Johann  Niestadt. 

1503:     Jasper  Lange.     Hermann  Darssow.     Hinrich   Castorp. 
Johann  Niestadt. 

1504:     Volmar  Warendorp.       Johann  Bere.       Hinrich  Witte. 
Bertold  Kerkring. 

1505:     Johann  Kerkring.      Hinrich  Westfal.     Hinrich  Witte. 
Bertold  Kerkring. 

1500:     Jaspar  Lange.       Hinrich  Witte.       Hermann  Darssow. 
Johann  Niestadt. 

1507:     Johann   Bere.         Hinrich    Witte.         Hinrich   Castorp. 
Hermann  Meyer. 

1508:     Johann    Kerkring.        Bertold    Kerkring.        Hermann 
Meyer.     Johann  Niestadt. 

1509:     Jaspar  Lange.     Hermann  Darssow.     Hermann  Meyer. 
Johann  Meyer. 

1510:     Hinrich  Witte.     Hermann  Darssow.     Hinrich  Castorp. 
Johann  Niestadt. 

1511:     Johann   Kerkring.       Bertold  Kerkring.        Everd  van 
Rentelen  ̂      Johann  Meyer. 

1512:     Hermann   Darssow.       Everd    van   Rentelen.       Berend 
Bomhower.     Bertold  Kerkring. 

1513:     Bertold  Kerkring.     Johann  Niestadt.     Johann  Meyer. 
Berend  Bomhower. 

1514:     Bertold    Kerkring.       Everd    von   Rentelen.       Berend 
Bomhower.     Hinrich  Warmbocke, 

'  Auch  Geuert. 
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1515:    Hermann  Darssow.      Johann  Niestadt.      Berend  Bom- 
hower.     Hinrich  Warmbocke. 

1516  i    Johann  Kerkring.    Johann  Meyer.    Berend  Bomhower. 
Hinrich  Nenstede. 

1517:    Bertold    Kerkring.       Everd  van   Rentelen.       Johann 
Niestadt.    Berend  Bomhower. 

1518:     Everd  van  Rentelen.       Hinrich  Warmbocke.       Fritze 
Grawert.     Hinrich  Nenstede. 

1519:     Hinrich  Warmbocke.     Everd  van  Rentelen.     Mauritius 
Loff.    Nicolaus  Brömse. 

1520:     Bertold  Kerkring.     Fritze  Grawert.    Hinrich  Nenstede. 
Hinrich  Gruter. 

1521 :     Berend   Bomhover.      Lambert  WikinghoflP.       Hinrich 
Gruter.     Hinrich  Nenstede. 

1522:     Hinrich  Warmbocke.       Hinrich  Nenstede.      Mauritius 
Loff.     Johann  Saliger. 

1523 :     Bertold  Kerkring.     Fritze  Grawert.     Lambert  Wiking- 
hoff.    Cord  Schepenstede. 

1524:     Berend    Bomhover.       Doctor    Pakebusch«       Lambert 
Wikinghoff.     Hinrich  Gruter. 

1525:    Hinrich  Warmbocke.  Lambert  Wikinghoff.   Gottschalk 
van  Wickede.     Cord  Schepenstede. 

1526:     Hinrich  Warm  bocke.  Lambert  Wikinghoff.    Gottschalk 
van  Wickede.    Cord  Schepenstede. 

1527:    Hinrich   Warmbocke.       Lamoert   Wikinghoff.       Cord 
Schepenstede.     Johann  van  Kempen.     Fritze  (Gra- 

wert).    Johann  Saliger. 
1528:     Hinrich  Warm  bocke.      Lambert  Wikinghoff.      Johann 

van  Kempen.     Cord  Wibbeking. 
1529:     Fritze  Grawert.      Johann  Saliger.      Cord  Wibbeking. 

Gotthard  van  Hövelen. 
1530:     Fritze  Grawert.  Nicolaus  Barde wik.  Johann  Stolterfoth. 

Gotthard  van  Hövelen. 
1531 :     Cord  Wibbeking.   Johann  Stolterfoth.    David  Divessen. 

Nicolaus  Bardewik. 

1532:     Doctor  Wibbeking.     David  Divessen.  ^* 

'  und  by  en  seten  van  van  den  borgem  wegen  Johann  bone  und 
doctor  frans.    Vgl.  hierzu  oben  S.  122. 

'  Die  Namen  sind  den  Abrechnungsbüchem  der  Schofsherren  ent- 
nommen; nur  die  des  Jahres  1428  stehen  in  einem  Yorschofsregister. 



Anlage  II. 

Verzeichnis  der  Sehofseinnelimer  und  -knechte». 

Travenseite. 

1452 —  Hl :  Wiskendorp  (hussluter). 
14(il_  62:  Gotfried. 
1402—  7(>:  Herten  Rughe  (hussluter). 
1476—  81:  Marquart 
1481—  ?    :  Amt  (husdener). 

?   —1498:  Luteke  (husdener). 
1498—1504:  Peter  (dener). 
1504—  20:  Hinrik  Euerdes. 
1505—  x:  Markus     ?. 

Waknitzseite. 

1452—     06:  Gotfried. 

1400—     68:  Jakob  Mellendorp^. 
1473—     80:  Tonnies  Blakel  (hussluter)«. 

1474:  zeitweilig  vertreten  durch  Hermann  Vruchtenicht, 
1480—    82:  Hans  Kock. 
1482—  84:  Hans  Eddeier. 
1484 —    93 :  Michel  *  (husdener),  1492  in  der  Fastenzeit  durch Arnt  vertreten. 
1493—1503:  Hinrich  Bramstede. 
1503—1505:  Markus    ?. 
1505—1510:  Bernt  Stal. 
1510—1520:  Clawes  Schröder. 

Gerken  Sager  (1452-63?),  Clawes  (1452—?),  Hinrich  Struse 
(1461—68),  Pawel  (1461/2),  Jacob  Tzellen  (1462/3),  Michel 
(1463),   Hanse  [Libbrade]«  (1463ff),  Laurens  (1498/9),  Peter 1498/9). 

Den    ghastbreff   manede:  * 
1481-83:  Hans  Eddeier. 
1484 — 90:  Luteke  (husdener). 

1501 :  Peter  (dener)  \ 

1  Vgl  oben  S.  125  u.  130  Anm.  Die  Namen  ergeben  sich  aus  den 
Quittungen  über  die  Ablieferung  des  Schosses.  Die  Amtsdauer  ist  zum 
Teil  durch  Schriftvergleich  festgestellt. 

«  Vgl.  über  sie  Z.  Bd.  4  S.  305. 
"  Über  ihn  ist  genaueres  überliefert  Er  war  zuerst  „des  Kopmans 

Loper  uth  Flandern^ (Pauli,  Zust&nde  II  S.  84).  1485  erhielt  er  die 
Erlaubnis,  bestimmte  Fische  zu  weichen,  obwohl  er  nicht  zur  Zunft  der 
Stockfischweicher  gehörte  (Wehrmann,  Zunftrollen  S.  453). 



Anlage  UI. 

Das  Sehofsmalil 
(nach  der  Abrechnung  von  1460). 

Item    vor    braden   grapenbraden  ̂   vnde    vor 
stucket  ulesk   2  -^    8  jS  —  ̂  

It.  vor  rugghe  swvns  harst  ̂   vnde  vote .     .  —    -    26  -  —  - 
It.  vor  senap  ulesk   2-—-  —  - 
It  vor  tungnen  vnde  metteworste ....  —    -    10  -  —  - 
It.  vor  brod   2-    —  - 

It.  vor  heringh  vnde  solt   —    -      6-  —  - 
It.  vor  4  hasen   —   -20-  —  - 
It.  vor  4  honre   —   -      4-  —  - 
It.  vor  hamborgher  beer   —    -    24  •  —  - 
It.  vor  mandelen   —    -    10  -  —  - 
It.  vor  kalen   —    -      8-  —  - 
It.  vor  botteren  vppe  de  viske   —    -    10  -  —  - 
It.  vor  hekede*   neghen   oghen    brat   uiske 

vnde  dorsk   —    -26-  —  - 
It.  vor  enbeker  beer   —    -24-  —  - 
It.  vor  kese  koken  vnde  verske  botteren  .  —    -    11  -  —  - 
It.  deme  koke   —    -    12  -  —  - 
It.  deme  koken  junghen   —    .      2-  —  - 
It.  vor  licht   —    -      2-  —  - 

It.  vor  sipollen  wortelensennep  vnde  ghorte^  —    -      4  -  —  - 
It.  de  dat  holt  brachten   —    -      1-  —  - 
It.  de  de  viske  brachten    .     .     .     ..     .     .  —    -      1-  —  - 
It.  egger '^   .—    -      2-  —  - 
It.  vor  etik*  honnych   —    -2-  6- 
It.  vor  stokuysk   —    -26-  —  - 
It.  vor  water  to  dreghende   —    -      2-  —  - 
It.  vor  Schinken   2-      4-  —  - 
It.  vor  2  tunnen  bers   2-      5-  —  - 
It.  vor  1  re   _    -    26  -  —  - 
It.  vor  appelen  beren  sote  seteken  note      .     1    -    —  -  —  - 
It.  noch  vor  vngelt       .     .  —    -      4  -  —  - 

«a.    28  /     8  JS  6  ,^ 

wiskendorp  geven  dit  ez  in  ge  screuen^. 

*  Topf  braten.  ^  Lendenstück.  '  Hechte.  *  Grütze.  *  Eier. 
•  Essig.  '  Vgl.  hiezu  oben  S.  128;  ferner  Z.  Bd.  4,  2  S.  115  ff.  (Ein 
Gastmahl  des  Rates  im  Jahre  1502) ;  M.  Heft  2  S.  163  ff.;  Z.  Bd.  8  S.  562  ff. 
(eine  Beköstigung  aus  dem  Jahre  1542). 
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Anlage  VI. 

Münze  und  Geldwert  in  Lübeck 
(vom  14. — 16.  Jahrhundert). 

Lübeck  hatte  im  Mittelalter  Markwährucg:  eine  Mark 
(Ji)  =  16  Schillinge  (jS)  =  192  Pfennige  (^).  Genaueres  oben 
S.  107  ff.  Eine  exakte  Umrechnung  in  die  heutige  Valuta  steht 
noch  aus ;  fUr  eine  ungef&hre  sei  folgendes  angeführt.  Schäfer 
berechnet  (Die  Hansestädte  und  König  Waldemar  S.  207), 
dafs  die  Mark  Lübsch  um  1350  einen  Silberwert  von  etwa 

10 — 20  Reichsmark  hatte,  und  dafs  ihre  Kaufkraft  nach  der 
ältesten   lübeckischen   Brottaxe    durchschnittlich    6 — 8  mal    so 
frofs  war  wie  die  der  heutigen  Mark.  Er  folgert,  dafs  man 
ie  Geldsummen  des  14.  Jahrhunderts  mit  70 — 75  multipli- 

zieren mufs,  um  den  entsprechenden  Wert  der  Jetztzeit 
festzustellen.  Als  1475  die  ganze  Bevölkerung  am  Aufbau 
der  Wälle  vor  dem  Holstentor  teilnehmen  mufste,  bestimmte 
der  Rat,  wer  sich  vertreten  lassen  wolle,  habe  seinem  Vertreter 
einen  Tagelohn  von  5  Witten  (=  20  /^  =  P/s  jS)  zu  zahlen 
(M.  Heft  2  S.  (31).  Nimmt  man  an,  dafs  der  ortsübliche  Tage- 

lohn zu  Grunde  gelegt  ward,  so  ergibt  sich  ein  durchschnitt- 
licher Wochenlohn  von  10  J3  und  ein  Jahreslohn  von  rund  32  -^. 

Heute  beläuft  sich  das  Jahreseinkommen  des  ungelernten 
Lübecker  Arbeiters  auf  936  Mk.,  die  Mark  Lübsch  des 
15.  Jahrhunderts  würde  also  heute  etwa  30  Mk.  bedeuten. 

Dasselbe  Resultat  ergeben  die  Abrechnungen  über  die  Schofs- 
mahlzeiten  der  Jahre  um  1460.  Nach  ihnen  kostete  u.  a.  das 

f6  Butter  V2 — ^U  jS,  das  Huhn  1  jS;  heute  stellen  sich  die 
Preise  dafür  auf  1,10 — 1,50  Mk.  bzw.  2  Mk.  Auch  hiemach 
wäre  die  Kaufkraft  des  Geldes  etwa  30  mal  so  grofs  wie 
heute.  Im  Anfang  des  16.  Jahrhunderts  scheint  der  Tagelohn 
sich  auf  2 — 3  j3  belaufen  zu  haben;  ein  tüchtiger  Tischler- 

geselle erhielt  nach  einer  Bestimmung  von  1499  täglich  3  jS^ 
die  Zimmerleute,  Maurer  und  Decker  nach  einer  Zunftrolle 
von  1516  vom  2.  Februar  bis  4.  April  und  vom  17.  September 
bis  10.  November  täglich  8  Witten  (=  32  /^  =  2^/8^?),  vom 
4.  April  bis  17.  September  9  Witten  (=  3  jS),  endlich  die  am 
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Bau  des  Alster-Trave- Kanals  (1526—1530)  beschäftigten  Ar- 
beiter einen  Tagelohn  von  8  Witten  (Wehr mann,  Zunft- 

rollen S.  120;  Hasse,  Der  frühere  Alster - Trave -  Kanal  in 
M.  Heft  9  S.  114).  Das  sind  wöchentlich  16—18  ß  und  iährlich 
52 — 58  -^.  Beim  Bau  des  neuen  Elb-Trave-Kanals  bezogen 
die  Arbeiter  ein  Jahreseinkommen  von  900  Mk.,  der  Durch- 

schnittslohn der  heutigen  Tischler  und  Maurer  beträgt 
1200—1300  Mk.  bzw.  1000—1400  Mk.  Darnach  würde  die 
Mark  Lübsch  aus  dem  Anfang  des  16.  Jahrhunderts  einer 
Summe  von  etwa  20 — 28  Mk.  oder  durchschnittlich  24  Mk. 
entsprechen. 
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